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Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlihen, Unterrihts- und Mebi- 
einal»-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlihen Quellen 

herausgegeben ' 

Stiehl, 
König. Beh. Ober-Regierungs - und Yortragendem Rath in dem Miniſterium 

bder geiſtlichen, Unterriäts- und Medicinal⸗Angelegenheiten. 

Ne 1. Berlin, ben 22. Januar 1862, 

Miniſterium der geiflichen, Unterrichts- und Medicinal- 
Angelegenheiten. 

- Chef: 

Se. Ereellenz, Hert Dr. von BethmannsHollweg, Staatd- 
Miniiter. 

Unter-Staat3d-Secretär. 

Herr Dr. Kehnert, Wirkt. Geh. Ober-Regierungsd-Rath. 
(Berfieht zugleich bie Directorial- Gejchäfte bei den Abtheilungen 
III und Y) 

 Abtheilungen des Minifteriums. 
I. Abtheilung für die änßeren evangelifchen Kirchen 

Angelegenheiten. 

Stellvertretender Director: 
Herr Keller, Wirkl. Geh. DOber-Regierungd-Rath, 

Bortragende Räthe: 
Herr D. Neander, Biſchof der evangelifchen Kirche, Wirkl. Ober« 

Confiftorial-Rath und Propft. 
.- Kunert, Geh. Ober-Regierungd-Rath. 
s Binbdewald, desgl. (Beurlaubt.) 
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Herr Kühlenthal, Geh. Ober-Regierungd-Rath. 
e Dr. Richter, desgl. und Profeſſor. 

Thielen, Feldpropft der Armee, Ober Gonfiftorial- Rath, 
Hofprediger und Domcapitular von Brandenburg. 
Graf von Schlieffen, Geh. Regierungd-Rath. 

Hülfdarbeiter: 
Herr de la Croix, Eonfiftorial-Rath. 

v 

w 

[) 

U. Abtheilung für die katholiſchen Kirchen : Angelegenbeiten. 

Director: 

Herr Dr. Aulite, Wirkl. Geh. Ober-Negierungs-Rath. 

Bortragende Räthe: 
Herr Dr. Brüggemann, Geh. Ober-Regierungs-Rath. 

- Ulrid, rn Regierungd-Rath. 

Hülfsarbeiter: 
Herr Linhoff, Regierungd-Rath. 

(Die Bearbeitung ber Etats, Kaffen-, Rechnungs. und Bauſachen 
ber Abtheilung wird durch die damit befonders beauftragten Räthe 
des Minifteriums bewirkt.) 

II. Wbtheilung für die Unterrichts s Angelegenheiten. 

Bortragende Räthe: 
Herr Keller, Wirfl. Geh. Ober-Regierungd-Rath. — ſ. I. For 

Dr. Brüggemann, Geh. Ober-Regier.-Rath. — f. II. Abth. 
Stiehl, desgl. 
Knert, desgl. — ſ. I. Abth. 
Dr. ®iefe, desgl. 
Kühlenthal, deögl. — f. I. Abth. 
Thielen, Zeldpropft ꝛc. — f. I. Abt. 
Dr. Pinder, Seh. Re gierumgö-Rath. 
Dr. Ols hauſen, desg \ WE zn Sn vu u vu nah 

IV. Abtheilung für die WedicinalsUngelegenheiten. 

Bortragende Räthe: 
Herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majeftät ded Könige, Geh. 

Dber-Medicinal-Rath, General-Stabsarzt der Armee und Chef 
ge a Vedicne eeeh A 

= snert, Geb. Obersftegierunge-NRath. | __ 
-= Küblentbal, desgl. i 3 \ 1. L Abth. 
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Herr Dr. Horn, Geh. Ober-Medicinal-Rath. 
= Dr. Houjjelle, deögl. 
s Dr. Frerichs, Geh. Medicinal-Rath und Profeffor. 

Hülfßarbeiter:: 

Herr de la Croix, Confiftorial-Rath. — ſ. I. Abth. 

Confervator der Kunftdentmäler. 
Herr von Onaſt, Geh. Regierungs⸗Rath (mit dem Range eines 

Rath dritter Klaffe). z ß 

General⸗Inſpector des Taubſtummen⸗Weſens. 
Herr Sägert, Geh. Regierungd- und vortragender Miniſterial⸗Rath. 

J. Akademien und lniverfitäten. 

1) Verhandlungen der Köntgl Akademie ber Wiſſen— 
Ichaften in den Monaten September, Dctober und 

November 1861. 

ger Rammelsberg laß über die Iſomorphie der Sulfate 
von Kadmium, Didym und Yttrium; ferner über die Verbindung 
des jodfauren Natrond mit dem Chl 
nordamerikaniſche Meteoriten. 

Herr Peterd lad über eine neue Art der Schlangengattung 
Sılybura, S. macrolepis, jowie über neue Schlangen des zoologijchen 
Mufeums: Typhlops striolatus, Geophidium dubium, Strepto- 
phorus (Ninia) maculatus, Elaps hippocrepie. 

Derjelbe legte eine Mittheilung des Dr. A. Schneiber über 
die Weiterentwidelung ber Actinotrocha branchiata, des Dr. 
Sundlad über zwei neue auf Cuba entdedte Schlangen, Tropi- 
donotus cubanus und Cryptodacus vittatus, ſowie bed Dr. Ger- 
käd er über eine Sammlung Raubfliegen aus Griechenland, weldye 
ad zoologifche Mufeum kürzlich erworben het, bed Herrn R. Scho ms 
burgf in Auftralien über die Entwidelung der Leipoa ocellata, 
und des Dr. Strahl über eine Specied von Rüppelia, M. E. 
und die Gränzen der Brachyuren vor. 

Herr Weierſtraß theilte eine Abhandlung de8 Dr. Chri- 
ftoffel über die Disperfion des Lichtes, fowie des Prof. Schö⸗ 

1” 

ornatrium, fowie über einige 
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nemann über den Drud im fließenden Waſſer mit, und las felbft 
über die geodätifchen Linien auf dem dreiachſigen Ellipſoid. 

Herr Braun lad über die Natur der Schuppen an den Zapfen 
der Goniferen. 

Herr Ende machte eine Mittheilung über den Ponsſchen Co⸗ 
meten. 

Herr Kroneder lad über die Theorie der algebraifchen Func⸗ 
onen. 

Herr Kirhhoff legte Inschriften von Tomis vor und lad einen 
Aufſatz des Herrn Gerhard, die Geburt der Kabiren auf einem 
etruskiſchen Spiegel betreffend. 

Herr Mommfen theilte die Sortfegung der epigraphiſchen 
Neijeberihte von Hübner mit, gab nad einer Mittheilung des 
Dr. Zaffe Kenntniß von einer Mailänder Handjchrift, welche haupt- 
fählih die Eiymologien Iſidors, die ars Donati grammatici und 
verſchiedene Gloffare enthält. Derfelbe las über die Eritiiche Grund- 
lage unſeres Digejftenterted. 

Herr Haupt gab Nachricht über Dr. Tycho Mommſen's 
Pindariihe Studien in Stalien. 

Herr Weber lad über den vediichen Kalender Namend Syotifha. 
Herr Ewald lad die Fortſetzung feiner Unterfuchungen über 

bie Gränzgebilde zwilchen Triad- und Sura-Formation, 
Herr Parthey über das Drafel de8 Ammon. 
Herr Du Boid-Reymond legte Unterfuhungen von Prof. 

von Bezold in Jena über den Beginn der negativen Stromes— 
Ichwanfung im gereizten Muskel vor. 
& Ser Scott las über Namen der Taube in verjdhiedenen 

prachen. 
Herr Bekker gab Varianten zum Iſokrates, Lesarten der Urs 

binatifhen Handidhrift, die im Drud durch Sul oder Fahrläffigkeit 
theild übergangen find, theild ungenau angegeben. 

Derjelbe , te feine Bemörfungen zum Homer fort. 
Herr Reichert las vergleichende Beobachtungen über das in- 

nere Sfelet der Wirbelthiere in feinem Verhalten zur Wirbel-Satite 
Chorda dorsualis. 

Herr Dove ſprach über eine graphifche Methode, das DVer- 
hältniß des Selten und Flüſſigen auf der Erde barzuftellen. 

Herr Borchardt legte eine Mittheilung von R. Balzer in 
Dredden zur Geſchichte des Eulerfhen Saped von den Polyedern umd 
der regularen Sternpolyeder vor. 
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2) Militärdienftverhältnib der Stubirenden der Theo» 
logie, der Pfarramtd- und Prieſteramts-Candidaten. 

Nach einer Mittheilung der Herren Minifter des Innern und 
bed Krieges haben fich jeit einigen Sahren und befonders in neuefter 
Zeit die Fälle gehäuft, in melden evangelifhe und katholiſche Stu⸗ 
dirende der Theologie, Predigtamts - Kandidaten ıc. entweder um die 
Regelung ihres Militär - Dienftverhältniffed fi gar nicht gefümmert, 
oder bet Erfüllung der ihnen in diefer Beziehung obliegenden 
Hflichten in ſolchem Mate ſäumig gezeigt haben, daß fie der ihnen 
durch die Staatsminiiterial - Be hlühe vom 31. Juli 1835 und 
15. September 1854, reip. durch den Gircular- Erlak vom 9. Des 
cember 1858 zugeftandenen Bergünftigung der bedingten Befreiung 
vom Militärdienit, beziehungsweiſe der a en zur Ableiftung 
der Militärpfliht durch einjährigen Dienft haben verluftig erklärt 
werden müffen. In der Mehrzahl diefer Fälle tft zwar in ber 
Gentralinftang eine mildere Beurtheilung eingetreten, um von den 
betheiligten Perſonen diejenigen Nachtheile abzuwenden, welche ihnen 
aud der Heranziehung zur Ableiftung der vollen gefehlihen Militärs 
pflicht erwachſen fein würden. Indeß wird aus dienftlichen Rüd- 
fichten dringend erforderlich, mit Beifeitefegung der biöher geübten 
Milde in Zukunft unnachſichtlich nach den beitehenden Beltimmungen 
gegen diejenigen Theologen zu verfahren, melde in Befolgung ber 
uber die Erfüllung der Militär-Dienftpflicht ergangenen Vorſchriften 
Nachläſſigkeit fih zu Schulden kommen laffen. 

Um bei der ferneren Behandlung der Sache in dem angedeuteten 
Sinn dem feither wiederholt erhobenen Einwande ber Theologie⸗ 
Studirenden ıc., daß fie über ihre militärischen Berbindlichkeiten 
gar nicht oder nicht hinlänglich unterrichtet gewefen, von vornherein 
zu begegnen, erjcheint es zweckmäßig, die in Rede ftehenden Militärs 
pflichtigen von Zeit zu Zeit im geeigneter Weiſe über ihr Dienft- 
verhältniß zu belehren. 

Indem ich hinſichtlich der Tatholiichen Theologen auf den Erlaß 
vom 11. Mat 1859 (Anlage a.) die Militär Erfag - Inftruction vom 
9. December 1858 und die Beftimmungen der Herren Minifter des 
Innern und des Krieges über das formelle Verfahren ⁊c. d. eod. d. 
(Anlage b.) Bezug nehme, überlaffe ich dem Königlichen Ober - Prä- 
ſidium ergebentt, mit den Tatholifchegeiftlichen Behörden des dortigen 
Reſſorts gefälligft in Communication zu treten, und dieſelben zu 
erfuhen, die Tatholifchen Studirenden der Theologie, refp. die 
Priefteramtd-Sandidaten in regelmäßig wiederkehrenden angemeffenen 
Terminen mit den qu. ihr Militär= Dienftverhältnig regelnden Vor⸗ 
ſchriften befannt zu machen, fowie fie auf die mit der Nichtbefolgung 
unvermeidlich verbundenen Nachtheile hinzuweiſen. 
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An die Königlichen Confiftorien —A— die Univerſitäts⸗ 
Curatorien iſt gleichzeitig das Erforderliche verfügt worden. 

Berlin, den 31. December 1861. 

In Vertretung des Herrn Be ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
ehnert. 

An 
bie Köoniglichen Ober⸗Präſidien. 

Abſchrift obiger Berfügung, ſowie der Nefcripte vom 11. Mai 
1859 reip. 21. September ej. a.“) und ber Beftimmungen ber 
Herren Minifter des Innern und des Krieged vom 9. Dezember 1858, 
betreffend das formelle Verfahren hinfichtlich der für die Studirenden 
der en und Tatholiihen Theologie ıc. in Bezug auf die 
Ableijtung ihrer Meilitärbienitpflicht zur Zeit beftehenden Bergünftigs 
ungen, überjende ich dem Königlichen Univerfitätd- Curatorium bet» 
—5 ur Kenntnißnahme und mit der Veranlaſſung, dafür zu 
orgen, daß die erwähnten Studirenden in angemeſſenen Zcitab- 

ſchnitten mit den über ihr Militärverhältniß beſtehenden Vorſchriften, 
beziehungsweiſe mit den aus einer Nichtbefolgung für ſie entſtehenden 
Nachtheilen in geeigneter Weiſe bekannt gemacht werden. 

Berlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bas Königliche Univerfitäte-Euratorium zu — 

Abfchrift des vorftehenden Crlaffes, jowie der Beftimmungen 
der Herren Minifter ded Innern und ded Krieged vom 9. December 
1858, betreffend das formelle Verfahren hinſichtlich der für die 
Studirenden der evangelifchen Theologie ıc. in Bezug an die Abs 
leiſtung ihrer Militärdienftpflicht zur Zeit beftehenden Vergünſtigungen, 
erhält dad Königlihe Gonfiftorium in Verfolg meiner Verfügung 
vom 18. Sanuar 1860 zur Kenntnißnahme und mit der Beran- 
laffung, Anordnung zu treffen, dab die evangeliichen Prebigtamts- 
Sandidaten von ihren Superintendenten über die auf ihr Militär- 
bienftverhältnig bezüglichen Beitimmungen von Zeit zu Zeit in ge⸗ 
eigneter Weiſe belehrt werden. 

Berlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Konigl. Eonfiflorien (ar jebes beſonders). 

22,374. E. U. — 3036. K. 

*) abgebrudt im Eentralblatt pro 1859 Geite 581 Nr. 206. 
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Da die Begünftigung, daß junge Männer katholiſcher Con- 
feſſfion, Die auf Gpmnaften, Univerfitäten und He 
Seminarien fi für den Sriefterftand vorbereiten, bei der Heeres⸗ 
Erſatz⸗ Aushebung bis zum vollendeten 25. Lebensjahre zurüdgeftellt 
werben können, mit Ende biejed Sabred abläuft, —* Bedürfniß an 
katholiſchen Prieſtern, welches jene Begünſtigung hervorgerufen hat, 
nach den gemachten Erfahrungen aber noch fortbeſteht, ſo haben wir 
auf Antrag der Ober-Präfidenten der Rheinprovinz und der Provi 
Weſtphalen die in Rede ftehende Begünftigung auf fernere inf 
Fahre, und zwar auf die Fahre 1860, 1861, 1862, 1863 und 186 
mit der Maaßgabe ver hängert, daß die Betreffenden nicht, wie biäber, 
bi8 zum vollendeten 25. Lebensjahre, jondern bis zum 1. April des 
Jahres zurüdzuftellen find, in weldem fie dad 26. Lebensjahr 
vollenden. 
uiß Das x — and Ark eier Seinden ergebenft in Kennt- 

a8 Weitere hiernady im dortjeitigen Reffort gefälligft zu verfügen. 
Berlin, den 11. Mai 1859. 3 ſſort gefãlligſt au verfüg 

Der Minifter ded Innern. Der Kriegs» Minifter. 
Zlottwell. v. Bonin. 

Der Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Betbmann=Hollmweg. 

i) kännntfice Königfiche General⸗Commandos, 
3) fämmtlihe Königliche Ober-Präfidien.. 

M. d. 3.129. 

M. d. g. U. 1202. K. 

Arge. Min. 665/4 A. 1. 

b. 

Seflimmungen 

über das formelle Verfahren hinfichtlich der für die Studirenden ber 
evangelifchen und katholiſchen Xheologie, rejp. für die katholiſchen 
Priefter - Amtd-» Candidaten, in Bezug auf die Ableiftung ihrer 

Militärdienitpflicht zur Zeit beftebenden Vergünftigungen. 

A. Evangelifche Theologen. 

1) Zunge Leute, welde beim Eintritt in das militärpfliätige 
Alter dem Studium ber evangeliihen Theologie auf einer deutſchen 
Univerfität fi widmen, oder wenn fie noch auf einem inlänbijcyen 
Gymnaſium fein follten, fi demfelben widmen zu wollen erklären, 

haben hierüber — jofern ihnen nicht etwa ſchon die Berechtigung 
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um einjährigen Dienft und damit gleichzeitig der Ausſtand zum 
Dienftantritt (8. 136 der Erfah - Inftruction) zugebilligt ift — ber 
Kreid-Erfap-Commiffion, in deren Bezirk diefelben nad $. 211. c. 
eftellungspflichtig find, und zwar vor dem 1. Februar dedjenigen 
alenderjahreö, in weldhem fie das 20. Xebendjahr vollenden, ein 

Zeugniß des Decand der theologiſchen Zacultät oder des Directors 
ded Gymnaſiums vorzulegen und dies vom 1. Februar des Jahres 
ab, in welchem fie ihr 24.0 Lebensjahr vollenden, alljährlid zu dem⸗ 
felben Zeitpunkt fo lange zu wiederholen, biß ihre Befreiung vom 
Militärdienfte in Gemäßheit des Staatd-Minifterial-Befchlufjes vom 
15. September 1854 durch die Departements - Erjag - Sommiljion 
ausgeiprochen werden darf. 

2) In dem Zeugniß muß Die Selheinigung enthalten fein, daß 
der betreffende Militärpflichtige vorausſichtlich bis zum Ablauf Des 
25. Lebensjahres das Examen pro licentia concionandi ablegen 
werde. Kann dies pflihtmäßig nicht beicheinigt werden, fo iſt das 
Zurüdftellungd - Atteft nicht zu ertheilen reſp. nicht zu erneuern. 

3) Auf Grund eined ſolchen Zeugniſſes wird ber betreffende 
Militärpflichtige vorläufig von der Theilnahme an der Looſung aus- 
geſchloſſen, von der perfönlichen Geftellung vor Die Griap- Behörden 
einitweilen entbunden, fogleich bi8 zum 1. Februar des Jahres, in 
welchem er dad 24. Lebensjahr vollendet, und demnädft von einem 
Sahre zum andern zurüdgeftell. Ueber die erfolgte Zurüditellung 
ift in einem dem Schema 11 der Erfab- Snftruction entſprechenden 
Attefte Seitens der Kreis-Erſatz- Commiſſion dad Erforderliche, unter 
Denadrichtigung bed Landraths des Geburtdortd reſp. Domizils, 
anzugeben. 

| 4) Geht dad gedachte Zeugniß nicht ein, oder giebt Der be- 
treffende Militärpflichtige da8 Studium der evangeliidhen Theologie 
auf, oder verläßt er die deutſche Univerfität, um außerhalb Deutjch- 
lands feine Univerfität8-Studten fortzufegen, ober hat der betreffende 
Studirende bid zum 1. April ded Sahres, in welchem er das 26. Le⸗ 
bendjahr vollendet, dad Examen pro licentia concionandi nit 
abgelent, fo darf eine fernere Zurückſtellung nicht ftattfinden, viel- 
mehr ift der Betheiligte alsdann ſogleich zur Erfüllung der allgemeinen 
gefeplichen Militärpflicht heranzuziehen.”) 

5) In Rällen, wo der betreffende Militärpflichtige durch nicht 
porherzufehende unverfchuldete Umftände abgehalten worden ift, das 
Eramen pro licentia concionandi rehtzeitig abzulegen, Tann 
ihm von den oberen Provinzial-Behörden ausnahmsweiſe ein weiterer 
Ausſtand, Außerften Falles auf zwei Sahre über dad 25. Lebensjahr 
hinaus, gewährt werben. Died findet aber feine Anwendung auf 

*) In Betreff der nachträglichen Theilnabme an ber Loofung in ſolchen 
Fällen cfr. $. 61,5 der Erfat-Inftruction. 



diejenigen Individuen, welche, ohne ihrer Milttärpflicht genügt zu 
aben, erft nach vollendetem 22. Lebensjahre dad Studium der 
heologie beginnen. 

6) Militärpflichtigen, welche die Berechtigung zum einjährigen 
Dienft erlangt haben, bevor fie die Begünftigung: als Studirende 
der a hen Theologie zurüdgeftellt zu werden, in Anſpruch 
nehmen, darf der im $. 136 der rlag > Sufteuction gedachte Aus» 
ftand wicht über den 1. April des Kalenderjahres, in weldem fie 
das 26. Lebensjahr vollenden, gewährt werden. 

D Sobald der betreffende Studirende nachweiſt, daß er das 
Sramen pro licentia concionandi abgelegt hat, fertigt die ad 1 
gebalhte Kreis - Erfah = Commilfion einen Ausweis über feine gänz« 
ihe Entbindung von der Militärpfliht aus und legt diefen der 
Departements = Erjag - Commilfion zur Beftätigung vor. Sobald 
leptere erfolgt, ift der betreffende Theologe in allen Liften zu ftreichen. 

8) Militärpflichtige, welche ald Studirende der enangelifchen 
Theologie zurücgeftellt worden find, können, fofern fie die Studium 
aufgeben und die Begünftigung zum einjährigen Dienft noch nicht 
erlangt hatten, letztere nachträglich in Anfprud nehmen. Es muß 
dies jedoch fogleich, nachdem ſie zu einem anderen Lebendberuf über- 
gegangen find, gejchehen, jo daß fte Die Berechtigung zum einjährigen 

ienſt bi8 zum 1. April ded Kalenderjahres, in welchem fie den 
Beftimmungen ad 4 gemäß, nicht mehr zurüdgeftellt werden dürfen, 
erlangt haben. Haben fie dies verfäumt und find fie nach dem 
Ausbleiben der ad 1 gedachten Attefte von den Erſatz-Behörden 
zur Mufterung herangezogen worden, oder wären fie heranzuziehen 
gewefen, fo darf ihnen die Berechtigung zum einjährigen Dienft 
auch nur in dem $. 126, 2 der Erſatz-Inſtruction angegebenen Falle 
nachträglich verliehen werden. 

WB. SNatholifche Theologen refp. Fatholifche Prieſter⸗Amts⸗ 
Gandidaten. 

9) Die ad 1 bis 8 enthaltenen Beftimmungen finden in Ges 
mäßheit ded Stants-Miniftertal-Befchluffed vom 19. September 1854 
auf Studirende der Fatholiihen Theologie, ſowie auf Tatholiiche 
Priefteramtd-Sandidaten mit der Maaßgabe Anwendung, dab fie bis 
zum 1. April ded Jahres, in welchem fie das 26. Lebensjahr er- 
reichen, die Sub- Diaconatd Weihe empfangen haben müffen, und 
fal8 fie ihre Vorbildung nicht auf einer Univerfität erhalten, ans 
ftatt des Decanatd- Zeugniffed ein Zeugniß ihrer Bifchöflihen Ber 
börde beizubringen haben. 

10) Die vorftehenden Beitimmungen verlieren mit dem Er⸗ 
löfhen des Staatd-Minifterial-Beichluffed vom 15. September 1854 
reip. des Erlaſſes der Minifter der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
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Medicinal-Angelegenhetten, des Innern und des Krieges vom 19. Sep: 
tember 1854 ihre Gültigkeit. 

Berlin, den 9. December 1858. 

Der Minifter ded Innern. Der Kriegd- Minifter. 
Zlottwell. - v Bonin. 

3) Stipendien- Stiftung bei der Univerfität zu 
Breslau. 

Der Univerſität zu Breslau iſt bei der im Monat Auguſt 
v. J. Itaitgehabten Zubelfeier *) von dem Univerfitätd - Buchhändler 
Hirt dafelbft die Summe von 500 Thlen. zu einem Stipendium 
für arme Studirende, welche ſich dem höheren Schulfashe widmen, 
überwiefen worben. 

— 

4) Michael Beerſche Stiftung zur Unterftügung von 
Künftlern. 

Statut 
der Michaels Beerihen Stiftung gu Unterftügung unbemittelter 

Maler und Bildhauer. 

Der zu Münden am 22. März 1833 verftorbene dramatiſche 
Schriftfteler Herr Michael Beer aus Berlin hat in feinem am 
1. Mat 1826 errichteten und am 26. April 1833 publicirten Zefta- 
mente, wovon der hieher gehörige $. 10 Abfchnitt B in beglaubter 
Form anliegt (Anlage a), ein Kapital von 10,000 Thin. Preu 
Courant zinsbar zu- 5 Procent zu einer Stiftung ausgeſetzt, welche 
bezwedt, unbemittelten Malern und Bildhauern jüdilcher Religion 
die Ausbildung in ihrer Kunft in Stalien zu erleichtern. Damit die 
Ausführung der auf die Förderung der Kunſt im Allgemeinen nnd 
indbejondere unter den Belennern des moſaiſchen Glaubens gerichteten 
gemeinnüßigen Abficht ded Stifter für alle Folgezeiten gefichert 
werde, find nachſtehende nähere Beſtimmungen —35 worden. 

Der Michael-Beerſchen Stiftung ſteht ein Curatorium vor, 
welches aus einem Mitgliede der Koͤniglichen Akademie der Künſte 
u Berlin und zwei Mitgliedern der von den Eltern des Stifters, 
em Banquier ger; Beer und deffen Ehegattin Amalie geborne 
Liepmann Meier Wulff abftammenden Beerſchen Familie ge- 
bildet wird. Dad der Königlichen Akademie der Künfte zu Berlin 
vorgeſetzte Miniſterium führt die Aufficht über dieſe Stiftung, er- 

*) Centralblatt pro 1861 Seite 453. 
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nennt den aus ber gedachten Alademte zu wählenden Curator und 
beftätigt die von der Beerſchen Familie präfentirten Curatoren. Es 
fest ferner, wenn ed in der Beerſchen Familie an tauglichen Per: 
jonen fehlt, oder die vorhandenen das Amt nicht übernehmen wollen, 
Stellvertreter ein, welche lebendlänglich fungiren. 

Die Königlihe Akademie der Künfte hiefelbft wird in, mit ben 
Curatoren zu verabredenden Zeiträumen in den öffentlichen Blättern 
bekannt zu madende Preidaufgaben für Bildhauer und Maler aller 
Fächer abwechſelnd beftimmen und ihr Gutachten über die einge 
lieferten Arbeiten den Curatoren mittpeilen. 

Zur Concurrenz darf nur verftattet werden, wer: 
1) fi gu jüdiichen Religion bekennt, 
2) ein Alter von 22 Sahren erreicht hat, 
3) Zögling einer deutſchen Kunſtakademie ift. 

Wer nad) dem Gutachten der Königlichen Akademie der Künfte 
& Berlin den Preis verdient, erhält ein Stipendium zur Reife nad) 

alien von Fünfhundert Thalern, wovon ihm Sinpunbert beim 
Antritt der Reife, der Reſt in gleichen Ouartalraten in Stalten an 
von den Guratoren zu beftimmenben Orten audgezahlt wird. 

Der Stipendiat tft denfelben en wie die Penfio- 
naire der Königlihen Akademie der Künfte, namentlich in Betreff 
der halbjährigen an diefelbe einzufendenden Berichte und Arbeiten 
unterworfen, muß fich aber acht Monate in Rom aufhalten. Ent⸗ 
peist ein Stipendiat diefen Berbindlichleiten, insbeſondere auch in 

etreff ber fittlichen Führung nicht, jo find bie Guratoren beredhtigt, 
ihm auf bie Mittheilung ber Königtigen Alademte der Künfte bier» 
über, und was die fittliche Führung betrifft, auf dad Zeugniß einer 
Königlich Preußiſchen Autorität in Rom dad Stipendium nad einem 
halben Jahre zu entziehen. 

Kann der Preid in einem Sahre wegen fehlender Soncurrenz, 
mangelhafter Züchtigkeit oder aud welchem Grunde es jet, nicht Be 
erkannt werden, ſo fteht den Curatoren frei, die Verlängerung des 
vorjährigen Reije-Stipendit auf Ein Jahr und im nädtten abee 
im demſelben Zalle noch einmal zu bemwilligen. Erfolgt aber Teine 
ſolche Bewilligung, fo wird die vacante Jahres⸗Rate aufgefammelt 
und in Staatöfchulbicheinen oder auf fonft fichere Weile verzinslich 
angelegt und damit fo lange fortgefahren, bis ein ebenfalld einen 
Ertrag von Fünfhundert Thalern Preuß. Courant gewährendes Ka- 
pital vorhanden, ift, womit ſodann ein 21% Reiſe⸗Stipendium fundirt 
wird. Dieſes Retie- Stipendium wird aldbann nach Vorfchrift der 
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lichen jedoch ohne Rüdfiht auf die Religion der Stipendiaten 
ieben. 
Nach Gründung bed 2tm Keife- Stipendiumd wird mit nicht 

vertheilten Raten beider Stipendien ftet8 in gleiher Art verfahren 
und auf diefe Weife ein brittes, vierted, fünftes ac. Reife-Stipendium 
gegründet. Es follen indeß von den Erfparniffen die durch Aus— 
ablung der Reife- Stipendien in Stalien entftehenden Koften in 
bzug gebracht und hiezu ein von den Guratoren zu ermeffender 

Theil der bis jept noch nicht verwendeten Zinien des Stiftungs- 
Kapitald fogleich beftimmt werden. Auch verfteht fi} von felbft, 
da wenn auf irgend eine Weiſe dieſes Kapital verringert würde, 
die Erſparniſſe unächſt zu deſſen Ergänzung ſo lange verwendet 
werden müffen, bis daſſelbe einen Ertrag von Fünfhundert Thalern 
Preuß. Courant gemährt. 

.7T. 
‚Alle bei Auslegung der vorſtehenden Beſtimmungen entſtehende 

Zweifel oder Streitigkeiten entjcheidet dad der Königlichen Akademie 
ber Künfte zu Berlin vorgefepte Minifterium. 

Berlin, den 4. Zunt 1835. 

Amalie Beer gebome Liepymann Meier Wulff. 

8. 

Auszug aus dem Zeftament. 

8. 10. (Zegate.) 
B. Setze ich ein Kapital von 10,000 Thlrn., fage Zehn Tau⸗ 

jend Thalern, feit, dad jährlich zu 5 Procent verzinft werden fol. 
Die Interefien diefed Kapitald follen verwendet werden, daf ed uns 
bemittelten Künftlern, d. h. Malern oder Bil dhauern jü- 
diſcher Religion erleichtert werde, ſich in Italien in ihrer Kunft zu 
verpollfommnen. Die jungen Xeute, denen died Stipendium zu Theil 
werden darf, müffen fih zum jüdiſchen Glauben befennen und 

a) dad Alter von 22 Jahren erreiht haben; 
b) Zöglinge einer deutfchen Akademie und mit den beften Zeug. 

nifjen ihrer Züchtigfeit verjehen jeyn; 
ec) eine Preisaufgabe gelöft haben, die die Berliner Alademte 

in Rüdficht auf dieſes Stipendium gewiß nicht verfagen wird, 
alljährlich zu beftimmen und ihr Gutachten über die Arbeiten 
den Euratoren meined Nachlafjed mitzutheilen. 

d) der, weldyer den Preis erhält, wird auf ein Sahr mit Fünf: 
hundert Thalern unterftügt, um nach Slalien zu geben, nad) 
feinen beften Kräften die großen Vorbilder zu nügen und 
feine Kunft mit allem Eifer und Fleiß zu betreiben. 

-. 



Er ift verpflichtet, fih 8 Monate in Rom aufzuhalten. Das 
Geld wird ihm, mit einem Vorſchuß von Hundert Thalern, quarta- 
liter in Stalien ausgezahlt. 

Ueberdies wünfchte id, daß Die nöthigen Maahregeln getroffen 
würden, fich feiner Thätigkeit und Sittlicyfeit in Rom zu verfichern. 
Ein Zeugniß der dortigen Preußifchen Autoritäten vom Gegentheile 
berechtigt die Euratoren meined Vermögen, nad) einem halben Sahre 
das Stipendium dem für unwürdig Befundenen zu entziehen. 

Auf Ihren Beriht vom 17. Juni d. 3. genehmige Ich anges 
tragenermaßen die Michael Beerſche Stiftung zur Unterftügung 
unbemittelter Maler und Bildhauer jüdiichen Glaubens, und er- 
mächtige Eie, die mit ihrer Anlage zurüdgehenden Statuten der: 
felben, welde eine ergänzende Beitimmung über die nicht verwendeten 
Erſparniſſe enthalten, zu betätigen. 

Zeplig, den 8. Suli 1835. . 

Friedrih Wilhelm. 
An 

den Staatsminiſter Freiherrn von Altenftein. 

Auf den Grund der Allerhöchſten Cabinets-Ordre d. d. Te 
plig den 8. Suli 1835 wird bierdurdy dem augehefteten Statute 
für die von Seiner Königlihen Majeftät genehmigte Michael 
Beerfhe Stiftung zur Unterftügung unbemittelter Maler und 
Bildhauer feinem ganzen Inhalte nad) die landeöherrliche Beftä- 
tigung ertheilt. 

Berlin, den 16. Sult 1835. 
(Siegel.) 

Minifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Freiherr von Altenftein. 

Beftätigung 
des Statuts für die Michael Beerſche Stipenbienftiftung. 

14,726. U. 
— — — 

Statut 
für das zweite Reiſe⸗Stipendium der Michael⸗Beerſchen Stiftung. 

Nahdem dad Kapital der Michael-Beerfchen Stiftung auf den 
Nominalbetrag von 28,000 Thlrn. und der jährliche Zinfenertrag 
befjelben auf 1170 Thlr. 15 Sgr. angewachſen ift, haben die unters 
zeichneten Mitglieder der Beerſchen Familie beſchloſſen, in Rüdficht 
auf die gegen frühere Zeiten eingetretene Vertheuerung aller Lebend- 
bedürfniffe in Italien zur Förderung der gemeinnüßigen Abfidht des 
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Stifterd aud dem gegenwärtigen Zinfenertrage das urſprüngliche für 
Maler und Bildhauer jüdiicher Religion beftimmte — 
von 500 Thlrn. auf 750 Thlr. zu erhöhen und den nad) Abzug diejer 
750 Thlr. verbleibenden Zinfenreft von 420 Thlm. 15 — — zur 
Gründung des zweiten im 8. 6 des Statuts der Michael-Beerſchen 
Stiftung vom 4. Junius 1835 in Ausficht genommenen Reiſe⸗Sti⸗ 
edin⸗ zu verwenden. Für dieſes zweite Stipendium der Michael⸗ 

eerihen Stiftung jollen folgende nähere Beitimmungen gelten: 

8. 1. 
Das zweite Stipendium tft für Maler, Bildhauer, er⸗ 

ſtecher und Muſiker beſtimmt und wird ohne irgend eine Rückſicht 
auf die Religion der Concurrenten verliehen. 

§. 2. 
Die Verwaltung auch dieſes zweiten Stipendiums wird durch 

das im $.1 des Statuts der Michael⸗Beerſchen Stiftung angeordnete 
Curatorium ‚geführt. 

Zur Bewerbung um dieſes Stipendium werden im erſten Jahre 
Kupferſtecher, im zweiten Muſiker, im dritten Maler und im vierten 
en zugelafjen, und ift diefe Reibefolge für alle Zukunft feit- 
zubalten. 

8. 4. 
Die Königliche Alademie der Künfte in Berlin wird diefer 

Neibefolge gemäß die für diefed Stipendium h ftellende Preisauf⸗ 
gabe beitimmen und mitteld der öffentlichen Blätter bekannt machen. 

M 8. 5. 
Dad Gutachten der Königlichen Aademie der Künfte in Berlin 

über die eingelieferten Arbeiten it dem Guratorium der Michael» 
Beerſchen Stiftung mitzutheilen, und der Name deſſen, welcher des 
Preiſes für würdig erlannt worden, mitteld der öffentlidhen Blätter 
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 

8. 6. 
Dad zweite Stipendium tritt mit Michaelid 1862 ind Leben 

und ift zu dem Ende die öffentlihe Belanntmadhung der von der 
Königlichen Akademie der Künfte zu ftellenden Preisaufgabe recht⸗ 
zeitig zu erlafjen. 

8.7. 
Zur Soncurrenz darf nur verftattet werden, wer 

a) ein Alter von 22 Sahren erreicht hat, 
b) Zögling einer deutſchen Kunft-Alademie ift und . 
c) fich über feine fünftlerijche Anlage und Fam wie über 

eine fittlihe Zührung durch glaubwürdige Zeugniſſe aus- 
wetien Tann. 
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| Ä 8. 8. 
Wer nad dem Gutachten der Königlichen Akademie der Künite 

in Berlin den Preis verdient, erhält ein Stipendium zur Reife nad 
Rom von Siebenhundert fünfzig Thalern, wovon ihm Einhundert 
fünfzig Thaler beim Antritt der Reiſe und der Reft im gleichen Be- 
trage in Quartalraten auögezahlt werben. 

Der Stipendiat ift denſelben Berpflihtungen, wie die Pen- 
fionaire der Königlihen Akademie der Kunfte in Berlin, namentlich) 
in Betreff der halbjährigen an diejelbe einzufendenden Berichte und 
Arbeiten unterworfen, muß ſich aber acht Monate in Rom aufhalten. 
Entſpricht ein Stipendiat dieſen Verbindlichkeiten indbejondere auch 
in Hinfigt der ſittlichen Führung nicht, ſo iſt das Curatorium der 
Michael-Beerichen Stiftung berechtigt, ihm auf die Mittheilung der 
mehrgedachten Königlichen Akademie hierüber, und was die fittliche 
Führung betrifft, auf das Zeugniß einer Königlid ah 
Autorität in Rom dad Stipendium nad einem halben Jahre zu 
entziehen. 

8. 10. 
Bis zu dem Zeitpunfte, mit welchem die Mittel der Michael- 

Beerjhen Stiftung gejtatten werden, aud für biejed zweite Sti⸗ 
pendinm alljährlidy Die Summe von 750 Thlm. zu verwenden, wird 
bafjelbe nur alle zwei Jahre verliehen und fließen bis He die bet 
der Michael-Beerihen Stiftung zu macenden Erſparniſſe dem für 
dad zweite Stipendium angulammelnben Fonds mit der Maaßgabe 
zu, daß auf Grund der Beſtimmung in $. 6 des mehrgebacdhten 
Statutd den Curatoren der MichaelsBeerfhen Stiftung nach wie 
vor freifteht, im alle, wo der Preis des erften Stipendiumd wegen 
fehlender Concurrenz, mangelhafter Tüchtigkeit oder aus weldem 
Grunde e8 fei, nicht zuerfannt werden fann, die Verlängerung ded 
vorjährigen Reije-Stipendiumd auf Ein Jahr und im nächſten Sahre 
in demfelben Falle noch einmal au bewilligen. 

Sobald der jährliche Zinſenertrag des Kapitals der Michael⸗ 
Beerſchen Stiftung die zur Deckung des erſten und des zweiten 
Stipendiums von je 750 Thlrn. erforderliche Summe von 1500 Thlen. - 
erreicht haben wird, it auch das zweite Stipendium alljährlich zu 
verleihen. Mit den etwaigen von diefem Zeitpunfte ab nicht ver- 
theilten Raten des eriten und des zweiten Stipenbiumß iſt nad) 
den betreffenden Beltimmungen im $. 6 des mehrgebadhten Statuts 
zu verfahren und auf dieſe Weiſe das Zie, Ar, 5e u. ſ. m. Reiſe⸗Sti⸗ 
pendium zu gründen. 19 

$ 
Sollte wider Hoffen und Erwarten das gegenwärtige Kapital 

der Michael⸗Beerſchen Stiftung vermindert werden, fo find die Er- 
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fparmife u beffen Ergänzung fo lange zu verwenden, bis daffelbe 
einen infenertrag von 750 Thlrn. für das erfte und demnächſt für 
das zweite Stipendium gewährt. 

1 
Alle bei Auslegung der vorſtehenden Beſtimmungen erwachſenden 

Zweifel oder Streitigkeiten entſcheidet das der Koͤniglichen Akademie 
der Künſte in Berlin vorgeſetzte Miniſterium. 

Berlin, den 22. Mai 1861. 

G. Meyerbeer, 
Georg Beer, 

für ſich und als General⸗Bevollmächtigter feiner Geſchwiſter: 

a) der Frau Julie v. Haber geb. Beer, 
b) der Frau Eliſe Oppenheim geb. Beer, 
c) des Herrn Julius Beer, 

fammtlid in Paris wohnhaft. 

Auf Grund bed Allerhöchſten Erlaſſes vom 6. d. M., welder 
wörtlich aljo lautet: 

„Auf Ihren Bericht vom 4. d. M. ermächtige Ich Sie 
hierdurch, dem unter den Anlagen zurüdfolgenden Nachtrags⸗ 
Statut für die MichaeleBeerihe Stiftung ' die Beftätigung 
zu ertheilen. 

Berlin, den 6. November 1861. 

Wilhelm. 

993. v. Betbmann-Hollmeg. 
n 

ben Miniſter ber geiſtlichen 2c. Angelegenheiten.” 

wird das angeheftete Statut hiermit beftätigt. 
Berlin, den 26. November 1861. 

(Siegel.) 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Bethmann-Hollweg. 

Beflätigung. 

23,733. U. 

Die Rendantur der Stiftung wird feit dem Jahre 1859 von 
ber Generalkaſſe des Königlichen Minifteriumd der geiftlichen ꝛc. 
Angelegenheiten geführt. 
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HM. Gymnaſien und Nealfchnien. 
5) Zufammenfegung ber Biffenfhaftlihen Prüfungs 
) j Gommitftonen für das Jahr 1862. fung 

(Gentralblatt pro 1861 ©. 16 Rr. 7.) 

Die Königlichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Commiffionen find 
auf das Jahr 1862 wie folgt zufammengefept: 

1. Für die Provinz Preußen, im Königsberg. 

. Director: 
Dr. Schrader, Provinzal-Schul-Rath, zugleich Mitglied der Com⸗ 

miffion. 

Mitglieder: 

Dr. Roſenkro ſter Klaffe und Profeffor, 
Dr. Rigelot, fe und Seofefen, 
Dr. Sommer, 
Dr. Giefebre y 
Dr. Zaddach, 
Dr. Herbft, $ 

2. Für die Provinz Brandenburg, in Berlin. 

Director: 
Dr. Mügell, Provinzial-Schul-Rath, zugleih Mitglied der Com⸗ 

miſſion. 
7 

Mitglieder: 
Dr. Meinete, Geheimer Regierungd-Rath und Profeffor, 
Dr. Ehrenberg, Geh. Medicinal-Rath und Profefjor, 
Dr. Zrendele Profeffor, 
Dr. Schellbad or, 
Dr. PR 

r. Herrig, 9 
Lie. Meßner, ' 
Dr. Schneider or. 

3 Kür die Provinz Pommern, in Greifswald. 

Director: 
Dr. Shömann, Geheimer Regierungd-Rath und Profeflor, zu 

gleih Mitglied der Commilfion. 
2 
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Mitglieder: 
Dr. Örunert 
Dr. Höfer, J 
Dr. Münter, 
Dr. Reuter, 
Dr. Schäfer, 
Dr. George, 

4 Für die Provinzen Schlefien und Pofen, in Breslau. 

Director: 
Dr. Semiſch, Profeffor, zugleih Mitglied der Commiffion. 

Mitglieder: 
Dr. Haafe, 9 
Dr. —X 
Dr. Röpell, ' 
Dr. Stern, 9 
Dr. Shmöld or, 
Dr. Schröter 
Dr. Grube, 
Dr. Gybulst 

5 Für die Provinz Sachſen, in Halle a. S. 

Director: 
Dr. Kramer, Director der Franckeſchen Stiftungen und Profeffor, 

zugleich Mitglied der Commiſſion. 

Mitglieder: 
Dr. Bergt, 9 
Dr. Heine, 9 
Dr. Schallen 7 
Dr. Beyſchla ox, 
Dr. Girard, 
Dr. Ulrici, 9 
Dr. Dümm! or. 

6. Far die Provinz Weftphalen, in Mänfter. 

Director: 
Dr. Suffrian, Provinzial: Schul-Rath, zugleih Mitglied der 

Sommiffion. 
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Mitglieder: 
Dr. Savelß, Regierungd- und Schul» Rat . 
Dr. Binier es effor, qul- Rath 
Dr. gie P 
Dr. Bifping [7 
Dr. Rojpati [7 
Dr. Deyds, 
Dr. Clemen or. 

7. Für die Nhein · Provinz und bie KHobenzollern’fchen Lande, 

Director: 

Dr. Hilgerd, Profeffor, zugleich Mitglied der Commiſſion. 
Mitglieder: 

Dr. Ritſchl, Geheimer Regierungs-Rath und Profeffor, 
Dr. Lange, Confitorint- Rath und Profeffor, rel, 
Dr. Beer, Profeffor, 
Dr. von Sybel, Profeſſor, 
Dr. Baumert, Profeffor, 
Dr. Monnard, Profeffor, 
Dr. Deliuß, Profeffor, 
Dr. Hebermweg, Privat-Docent. 

Berlin, den 23. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
eriretung: Lehnert. 

23,413. U. 

6) Ueber die Ginrihtung und Benupung ber Schüler- 
bibliotheten. 

Aus dem Protocoll der Verfammlung von Directoren Weft- 
phäliicher Gymnaſien und Realjhulen vom Sahıe 1860 theilen wir 

ie nachſtehenden Säge mit: 
1) Der auf's Neue angeregten Anfiht, ba den Schülern der 

beiden unteren Klaffen von Seiten der Schule feine Leſebücher in 
die Hände zu geben feien, werde nicht alljeitig beigeftimmt. Es 
möge dieſe bereitö in der vorigen Gonferenz behandelte Frage auf 
f beruhen, und ben einzelnen Lehrercollegien die Anordnung über 
laffen bleiben. Cine Ginheit ber at werde in biefer Beziehum; 
nicht herbeigeführt werden; und durch Stimmenmehrheit laſſe Pr 
eine ſoiche Frage auch nicht füglih zum Abſchluſſe bringen. 

2) Die Bemerkung der Correferenten, daß die Iyrifhen Dichter 
anßzufcheiden feten, finde in den Bedenken faft ſämmtlicher Anftalten 
über die Zuläffigteit ber vorhandenen Gedichtſammlungen thre volle 

2* 
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Begründung. Einzelne Ausnahmen möchten von den Lehrercollegien 
ſelbſt gerechtfertigt werden. 

3) Cbenjo laffe fich über die Zuläffigfeit erflärender Schriften 
u Dichterwerken, die allerdingd im Allgemeinen mehr ſchädlich als 
— fein möchten, feine a befchräntende Regel aufftellen, dab 
ed dem Lehrer der deutichen Spradye nicht geftattet fein follte, ders 
artige Bücher zu beſtimmten Zwecken zu empfehlen, oder den Schülern 
einzuhändigen. Warum ed einem ftrebjamen Schüler benommen fein 
joe, ſich eine tiefere Einſicht in_einen mit den Lehrgegenftänden 
verwandten Gegenſtand durdy eine Einleitung oder durch eine litera« 
rifche vonanblung zu verichaffen? 

4) Daß Ueberjegungen von franzöfifchen Werken, die in ber 
Schule gelefen würden, auszuſchließen Bien, werde den Correferenten 
zugegeben werden müflen. Aber e8 werde auch mit Recht bemerft, 
Sa wenn Meberjegungen franzöfiicher Werke überhaupt aus 
gejchloffen werden follten, der Catalog auch Feine Meberjegungen aus 
dem Altdentfchen und Griechifchen enthalten dürfe, wie er doch thue. 
Schöne Werke in guter Ueberjegung feten, vorausgeſetzt, daß fie fonft 
ungelejen blieben oder nicht gehörig verftanden würden, Originals 
werfen für den Zweck bildender Unterhaltung gleich zu achten. An 
Realihulen möge immerhin auf franzöſiſche und engliſche Originale 
verwiejen werden. 

Da die Commiſſion bereitd in einer Borberathung über die in 
Frage ftehenden Punkte ſich geeinigt, fo hatten die Gorreferenten 
dem Bortrage ded Referenten nichts weiter hinzuzufügen. Nur 
wurde nody bemerkt, daß die Ausfchliegung von Ueberjegungen fran- 
öfifcher Werke auch nur in der angedeuteten Abficht, dag Schüler 
he derfelben nicht bei ihren Präparationen zu ben in der Klaſſe 
elefenen Autoren tin unftatthafter Weiſe bedienen follten, vorges 
*— en ſei. Ueberſetzungen von Schriftſtellern, die nicht in der 
Rlafte gelefen würden, follen, wenn fie fonft geeignet feien, nicht 
ausgeihhloffen werden. Die Verfammlung trat diefer Anficht ohne 
Widerſpruch bei, und wollte ed nicht bloß mit Ueberfegungen aus 
dem Franzoͤſiſchen, ſondern auch aus anderen Sprachen fo gehalten 
haben; manche feien fogar ſehr zu empfehlen, wohin namentlich 
leber[egungen der griechitchen Tragiker zu rechnen feien. 

Mit der Zufammenftellung eined Verzeichniſſes von wirklich 
empfeblendwerthen Schriften, woran die einzelnen Anftalten zugleich 
nad) ihrem confeflionellen Charakter einen eriten Haltpunft gewinnen 
fönnten, erklärte ſich Die Verfammlung einverftanden, und wurde 
a bie bereitdö beitehende Commiſſion mit der Ausführung 
eauftragt. - 

Hinichte ded von dem Meferenten geftellten Schlußantrageß, 
nad) welchem die inzwiſchen von ben einzelnen Anftalten neu an⸗ 
geichafften Bücher der Sommiffion nambaft gemacht werden möchten, 
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machte der Vorſitzende den Vorſchlag, da vor dem 1. December 
jedes Jahrs die Directoren ein Dergeiihmi der an ihren Anftalten 
im Laufe bed Jahres angejchafften Bücher dem Königl. Provinzial 
Schulcollegium einreichen möchten, welches letztere Diet: Berzeichniffe 
dann autographiren lafjen und jämmtlichen Lehranſtalten zufertigen 
werde. Auch diefer Vorſchlag wurde von den Mitgliedern der Con» 
ferenz einftimmig angenommen. 

7) Sehtübungen bei dem en Unterridt an 
höheren Unterrihtd-Anftalten. 

(Eentrafblatt pro 1860 Geite 737.) 

Auf die Voritellung vom 2. September d. J., den für die Bor» 
turner an den dortigen hößeren Lehranftalten beablidhtigten Fechtun⸗ 
terricht betreffend, erwiedere ich dem Magiftrat Folgendes: 

Es ift richtig, daß die Hülfe, welche geübte Vorturner beim 
Unterricht zahlreicher Scülermaffen gewähren, von großem Werth 
ift, und daß ed eine Hauptaufgabe des Turnlehrers iſt, fich Diele 
Hülfe zu fihern. _ Bei dem lebhaften Intereffe, weldhe8 der Angabe 

des Magiltratd zufolge in N. allgemein für dad Turnen im Pu⸗ 
blicum und an den Schulen herrichend ift, laßt fich erwarten, daß 
eö den dazu befähigten älteren Echülern ded Gymnafiumd und der 
Realfchule eine Ehre und Freude fein wird, als Vorturner den Lehrer 
a ‚unterftügen, und daß fie es nicht ald eine auf Lohn wartende 
rbeit anjehen werden. Es wird daher, um fie dazu willig zu machen, 

nicht noch eines befonderen Impulſes bedürfen, wie fich dies auch an 
anderen Anftalten, wo dad Turnen mit Luſt getrieben wird, nicht 
noͤthig erwieſen bat. 

Daß den Vorturnern außer den Prämien, welche der Magiſtrat 
u dieſem Zweck anzukaufen beabſichtigt, zur Belohnung ein über 
8 Stoßfechten hinausgehender Fechtunterricht ertheilt werde, Tann 

nicht genehmigt werden. Die in dem Gutachten des Gymnaſial⸗ 
Directors N. vom 22. Mat d. 3. dagegen geltend gemachten Bes 
denfen find in pädagogifcher Erfahrung begründet nnd verlangen 
Berudfihtigung. 

Hiernach kann ich mich nicht veranlaßt fehen, die von dem Königl. 
Provinztal-Schul-Collegium in der Saqce erlaffene Verfügung vom 
24. Mai d. 3., durch welche in entfprechender Auffaflung dem Fecht⸗ 
unterriht der Schüler die nöthigen Schranken angewielen werben, 
aufzuheben, erfläre mich vielmehr mit derfelben ganz einverftanden, 

Berlin, den 4. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Beth mann: Hollmeg. 

An den Magiftrat zu N. 
23,497. U. 
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8) Empfehlung des chriſtlichen Kunſtblattes. 

Das von dem Oberhofprediger Dr. v. Grüneiſen und dem 
Geheimen Ober-Tribunaldrath a. D. Dr. Schnaafe in Berbindun 
mit dem Director Schnorr von Carolsfeld heraudgegebene, be 
Ebner und Seubert in Stuttgart erfcheinende „ Chriftliche 
Kunftblatt” eignet fi) ſowohl nach feiner Tendenz, ald nach deren 
Ausführung zur Empfehlung an die evangelifher Herrn Geiftlichen, 
indbejondere für deren Leje- Vereine. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich daher, eine folche 
Empfehlung durch ihr Amtsblatt baldigft auszuſprechen. 

Berlin, den 17. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 
An 

die ſämmtlichen Koniglichen Regierungen. 
25,760. E. Ä 

9) Empfehlung ded Werks „daB Leben der Griechen 
und Römer nad antiten Bildwerken“ für höhere 

Unterriht3-Anftalten. 

Das unlängft in zwei Theilen von E. Guhl und W. Koner 
in der Weidmannſchen Buchhandlung hiejelbft heraudgegebene Werk 
„dad Leben der Griechen und Römer nad antiken Bildwerfen iſt 
durch die Darjtellung ded Gegenftanded und die zahlreichen wohl» 
gelungenen Uuftrationen fehr geeignet, der Tugend in den oberen 

laffen höherer Schulen ein anfchauliches Bild wichtiger Seiten 
bes klaſſiſchen Alterthums zu geben. 

Ich veranlaffe das Königliche Provinzial-Schul-Gollegium, die 
Directoren der Gymnaſien und Realſchulen Seines Refforts auf 
das Wert aufmertiam zu machen und ihnen dafjelbe au Verwendung 
bet Prämienvertheilungen und zur Anfhaffung für die Schülerbib- 
liotheken zu empfehlen. 

Berlin, den 19. December 1861. 

Der Miniiter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schnl-Eollegien 

und Regierungen. 
25,452. U. 
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II. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verhältniffe. 

10) Präparanden- Bildung. 

Die Königl. Regierung zu Potsdam hat, um bie nöthigen Erfolge bes 
Präparandenunterricht® zu fichern, von dem Director ımb ben Lehrern des Se- 
minars in Edpenid, auf Orund ber feither gemachten Erfahrungen bie nach⸗ 
folgende Dentichrift ausarbeiten laſſen und biejelbe ben Präparandenlehrern zur 

olgung mitgetheilt. 

Denkſchrift, 
die Vorbildung der Präparanden für die Schullehrer⸗-Seminarien 

des Regierungs-Bezirks Potsdam betreffend. 

Es iſt zwar gern bemerkt worden, daß die Vorbildung der 
Präparanden im diesſeitigen Bezirk in den letzten Jahren gegen 
früher im Allgemeinen nicht unweſentliche Fortſchritte gemacht bat, 
und daß die Präparanden=Bildner fichtlich Fleiß angewendet haben, 
um ihren Zöglingen diejenige Bildung anzueignen, welche denjelben 
die Aufnahme ind Seminar zu fihern, im Stande if. Dennod 
war dies nicht durchgängig und nicht überall in gleichem Maaße der 
Hal; nicht wenige der Präparanden ließen ſogar noch wefentliche 
Mängel in ihrer Bildung erfennen. Es tft daher nicht überflüffig, 
auf die bemerkten Schwächen aufmerffam zu machen und in der 
Kürze die Maaßnahmen zu bezeichnen, weldye befonderd nötbig 
erfcheinen, um überall genügende Refultate zu erzielen. 

Wenn im Folgenden die Mängel der Präparanden » Bildun 
aus jahrelangen Wahrnehmungen —— werden, ſo * 
daraus nicht der Schluß gegogen werden, dab die zu erwähnenden 
Schwäden an jedem Einzelnen der Prüflinge in gleichen Maaße 
bemerft worden ſeien; vielmehr ließen die Einen Diele, die Anderen 
jenes vermiflen ; ausdrücklich aber wird bezeugt, daß auch eine gute 
Anzahl ganz wacker vorgebildeter Präparanden die Prüfungen mit 
machten und Aufnahme fanden. . 

Zuerft erfcheint e8 wünſchenswerth, auf einige allgemeine 
Gefihtöpunfte aufmerffam zu machen. 

1) Da beim Seminar-Unterrichte auf Leichtigkeit der Auffaſſung, 
auf Klarheit ded Denkens Seitens der Zöglinge und auf bie 
eiftige Befähigung derfelben, die gebotenen Lehrftoffe inner 
li zu durchdringen und zu beherrſchen, gerechnet werben 
muß, wenn überhaupt eine gründliche Durchbildung ber Ser 
minar-Zöglinge möglich fein fol: fo müflen ed bie Prä- 
paranden =» Bildner Ihre ernfte Sorge fein laffen, unfähigen 
und zu wentg begabten Afpiranten den Zugang zu ben Se- 
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minarien ohne MWeitered durch Entlaffung derfelben zu ver- 
ichließen. Dad Seminar kann eher einige Lüden im Wiſſen, 
ald ausreichende Begabung vermiffen. In der Denkſchrift: 
die Weiterentwidelung der drei preußiichen Regulative. 
Mit einem Vorwort von $. Stiehl. Berlin. Herp.* ift 
S. 52 ausdrücklich angedeutet „daß die Zulafjung zum Prä- 
paranden-Unterrihte nur nach forgfältiger Prüfung, und 
wenn der Präparand fich nicht eignet, feine Entlaffung recht« 
zeitig erfolge.” 
Ferner muß immer noch darauf hingewiejen werden, daß mit 
einer überwiegend gedächtnißmäßigen Aneignung des Lehrſtoffs 
nicht nur nichts gedient it, jondern dab dadurch geradezu 
Scaben, befonderd bei ohnehin mäßig begabten Präparanden 
angerichtet wird. Es kommt vielmehr auf eine folde Be— 
ganblung ſämmtlicher Unterrichtöftoffe an, dab das geiltige 
eben der Präparanden nach allen Seiten energiſch angeregt 

und gehoben wird, da diejelben ftetig an Willendenergie, an 
Schärfe und Sicherheit ded Urtheild, an Klarheit ded Mil: 
fend gewinnen, und daß fie durch genaue und fchriftliche 
Präcifirung der angeeigneten Gedanken befunden, dab bie 
Sade ihr Eigenthum geworden fei. In der „Weiterent- 
widelung“ ꝛc. find die Prüfungs-Sommilfionen S. 52 ver: 
anlaft worden, in feiner Weile nur dad gedächtnißmäßige 
Vorhandenſein des vorſchriftsmäßigen Lernſtoffes ald Mont 
ftab für die Beurtheilung der Aufnahmefähigkeit anzufehen, 
fondern fie müffen für leßtere in gleicher Weile die gejammte 
Anlage zum Lehrerberuf, Verſtändniß des Lernftoffed, geiſtige 
Arbeitskraft, Gewandtheit und Sicherheit im Auffaſſen, 
—X Sprechen und ſchriftlichen Ausdrud entſcheidend 
ein laſſen. 

3) Es iſt dringend geboten, daß die Präparanden⸗Bildner ihren 
Schülern eine ausreichende Anzahl von Unterrichtsſtunden 
ſelbft und ummittelbar ertheilen. Im Regulativ vom 
2. October 1854 wird auf 12 wöchentliche Lehrſtunden, 
welche die Präparanden empfangen ſollen, gerechnet. Aber 
nicht alle Präparanden find in einer ſo großen Stundenzahl 
unterrichtet worden. Dies iſt um ſo nachtheiliger, da die 
Präparanden noch gar nicht die Fähigkeit beſitzen, ſich auf 
zweckmäßige Weiſe ſelbſt zu beſchäftigen. Werden ſie nun 
zu viel ſich ſelbſt überlaſſen, ſo verfallen ſie auf ein rein 
aͤußerliches und darum werthloſes Einprägen des Lehrſtoffes. 
Es iſt aber auch von der Gewohnheit, die Präparanden beim 
Unterrichte in der Schule zuhoͤren zu laſſen, nur mäßig, am 
eheſten noch in guten Stadtſchulen, aber jedenfalls nicht 
länger Gebrauch zu machen, als die Präparanden daraus 
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reellen Gewinn für ihre Bildung zu ziehen, im Stande find. 
Es darf nicht überjehen werben, daß der Präparand, und je 
beſſeren Unterricht er empfängt, deito mehr, mit jedem Tage 
dem Wiffendgebiete der Volksſchule entwächſt, daß er alſo 
immer weniger geiftige Anregung und Nahrung erhält. Die 
Folge davon ift, dab er am Energie einbüßt, und, nicht 
fräftig angefaßt, in ein träumeriſches Wefen verfällt, und 
fich mit ſchlaffen und halben Leiftungen begnü en lernt. Es 
muß mithin auf Die energifchfte unmittelbare Einwir⸗ 
fung der Präparanden-Bildner auf ihre Zöglinge gerechnet 
werden. 

4) Endlid) ift noch an die Nothwendigkeit zu erinnern, daB 
ſämmtliche Lehrfächer mit gleiher Zreue von den 
Dräparanden Bildnern mit ihren Schülern durdhgearbeitet 
werden. 

In Beziehung auf die einzelnen Lehrfächer ift auf Folgendes 
hinzuweiſen: 

1. Der Neligions⸗Unterricht. 

Den Text der biblifhen Geſchichte pflegen fidh die Prä- 
yaranden angeeignet zu haben. Vermißt aber wurde nody bei Vie⸗ 
len der gute Bortrag derfelben. Es ift verhältnikmähig noch 
zu felten, daß ein Präparand den erzählenden Zon zu treffen weiß, 
und daß er mit finngemäßer Betonung, mit richtiger Gliederung 
und mit überall angemeſſenem Auddrud erzählt. Abzubelfen ift dem 
Nebel durch eine Mare und anfaffende Einführung in den Sinn und 
die Bedeutung der Geſchichte, durch reichliche Hebung im Erzählen 
und befonderd auch durch gutes Vorerzählen Seitens des Lehrers. 

Verſucht der Eraminator auf den Inhalt einer Geſchichte in 
entwidelnder Lehrweiſe einzugeben, fo wirb noch immer die Fähig- 
feit bei nicht Menigen vermißt, auf den. Wortlaut des biblifchen 
Textes mit Schärfe und mit Nachdenken zu achten; noch zu Wenige 
find im Stande, einen aus dem Texte der Geſchichte entwidelten 
Gedanken in ein Flared Wort zu faſſen. Es macht ſich die verderb- 
liche Art und Weiſe bemerfbar, mit Phraſen und unverftandenen 
Begriffen wie Glaube, Buße, Gerechtigkeit zc. wie mit einer Münze 
umzugeben. Diefer Mangel wird auch in den jchriftlihen Arbeiten 
ber Präparanden fichtbar; fie lieben e8, hinter erbaulidhen Aus- 
lafjungen den Mangel an klarer Erfenntniß zu verbergen. 

Es müflen mithin die Präparanden angeleitet werden, daB 
Wort der bibliſchen Gefchichte ſcharf ind Auge zu fallen, damit durch 
einen klaren und lebendigen Unterrichtönertehrt die im Bibelwort 
Hegenden Gedanken gehoben, durch mündliche Darftellung flüffig 
werden, und der Inhalt einer Geſchichte zu klarer Faſſun komme. 
Dieſes Ziel wird noch nicht dadurch erreicht, daß aus einer Geſchichte 
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biefer oder jener Gedanke hervorgehoben und durch Spruch und 
Liederverd firirt wird, fondern vielmehr dadurch, dab der Präparan- 
den⸗Lehrer es verfteht, feinen Schülern die biblifchen Perfonen 
lebendig zu machen, jo daß diefelben nach ihren Eigenthümlichleiten 
vor der Seele der Schüler Leben und Geftalt gewinnen, daß er den 
Seelenzuftänden der Verfonen nachzugehen und die Schüler in die 
äußere und innere Gituation zu verfegen weiß, daß fo die 
bibliihen Perfonen lebendig erwachſen. Dabei ift fortwährend ber 
itriete Anſchluß an das Bibelmort feftzuhalten, und vorzügliche 
Sorgfalt auf den präcifen Ausdrud der Gedanken zu verwenden, 
bamit die Kraft, der religiöfen Erkenntniß und Empfindung Haren 
Auddrud zu geben, gu Entwidelung gelange, und fomit aud) zu⸗ 
gleih ein gut Stück dhriftlicher Erziehung geübt werde. Dabei 
ergiebt ſich von felbit reichliche Gelegenheit, den Schatz gelernter 
Sprüde und Kirchenlieder flüffig zu machen, und, was wichtig ift, 
biefelben auf die in Behandlung ftehende Gejchichte richtig und zu- 
treffend begichen u laffen. 

er atebismnd wird feinem Wortlaute nach in der Regel 
fiher gewußt; ed wird auch dad Streben gern anerkannt, denfelben 
finngemäß und ausdrucksvoll aufzufagen, obgleih das erreichbare 
Maaß eines angemefjenen Bortraged noch nicht erzielt ift. and 
it auch das Verſtändniß beffelben angeftrebt worden, wenn au 
nicht immer auf die rechte Weile. Vermißt wird auch bier naments 
ih das Achten auf das Wort. Aufgabe der Präparanden- 
Bildner wird es fein, die Gliederung der einzelnen Stüde bed 
Katechismus erkennen zu laffen, und denfelben Wort für Wort in 
feiner Bedeutung zu erfchließen, indem jeder ma durch paſſende 
biblifhe Gefchichten, Spruch und Lieb in das rechte Licht geſetzt 
und jchlieglich die gewonnene Erkenntniß in dad Wort gefaßt wird. 
Bon einer zu weit gehenden Behandlung bed Katechismus ift Ab» 
ftand ge nehmen. 

on den Kirchenliedern tft die vorihriftsmäßige Anzahl 
meift gewußt. Es ift auch nicht unbemerkt geblieben, dat mehrere 
Präparandenstehrer auf angemefjenen Vortrag derfelben Werth ges 
legt haben. Mehrere Präparanden ließen indeß in diejer Beziehung 
noch viel zu wünſchen übrig; fie fprachen monoton, fchleppend, ben 
Stun zu wenig berüdfichtigend und ohne Innigkeit. Das Berftänd- 
niß ded Gelernten wurde öfter vermißt. Unbedingt nothwendig ift 
eine forgfältige, nicht grammatifche, jondern fachliche Einführung der 
Präparanden in den Sinn und die Bedeutung ded Liedes, ein —* 
Achtenlaſſen auf das Wort, Anleitung, die Gedanken richtig zu be⸗ 
ziehen, den Gedankenfortſchritt aufzufaſſen und eine joldhe Auslegung, ' 
welche der Seelenftimmung, die in einem Liede ihren Ausdrud ges 
funden bat, finnig nachgeht und fie im Schüler lebendig werden 
läßt. Das Erkannte ift auch bier in Mare Faſſung zu bringen. Für 
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den angemeffenen Bortrag wird dad Vorbild des Lehrers die befte 

ET Besichung auf die ſpra hhli he Bildung d . eziehung auf Die ſprachliche Bildung der Präpa- 
randen machen ſich folgende Mängel bemerklich: s apa 

1) Beim Leſen wird nicht ſelten die erforderliche Geläufig—⸗ 
keit, Sicherheit und Lautreinheit vermißt. 

2) Der mündliche Ausdruck iſt bei Vielen unbeholfen, der Vor⸗ 
rath an Ausdrucksformen zu gering. 

3) Derſelbe Mangel di t fi dann nothwendiger Weiſe au 
beim fchriftlihen Gebrauch der Sprade. Nur tritt hierb 
die ungenügende —S an Sauberkeit und Ordnung 
in ſehr fühlbarer Weiſe zu Tage. Die Prüfungsarbeiten 
find bei nicht wenigen Präparanden fehr fchlecht geichrieben ; 
die Äußere Ordnung und Sauberkeit fehlt; die Snterpunction 
ift vernadhläffigt. 

4) Bei der Auswahl des ſprachlichen Diemorirftoffes wirb bas 
Bedürfniß und die Leiltungsfähigkeit der Präparanden nicht 
genng beadyiet. Es werden oft werthlofe, nicht jelten auch 
zu ſchwierige Stoffe gelernt. 

5) Der grammatiſche Lehrftoff ift bei nicht wenigen Präparanden 
fehr äußerlich angeeignet, und befteht oft nur aus angelern- 
ten Erflärungen und Definitionen ; er bleibt deshalb auch 
ohne redhten Einfluß auf den mündlichen und fchriftlichen 
Gebrauch der Sprache. 

Es wird auf folgende Punkte befonderd zu achten fein: 
1) Bejondere Sorgfalt muß der tüchtigen Durcharbeitung des 

Lefebuchftoffed zugewendet werden. Der Präparand muß 
unter der Führung des Lehrers den Gedanfengängen der 
Lefeftüde nachgehen, ihren Inhalt denkend durchdringen und 
mit eigenen Worten darftellen lernen. 

Für den Lehrer zu benugen: Richter: Anleitung 
zum Gebraud) des Leſebuchs in der Volksſchule. Berlin. 
Stubenraud. 

2) Die Uebungen im fchriftlichen Gebrauch der Sprache müffen 
vermehrt werben. Es genügt nicht, daB der Präparand ab 
und zu einen Aufjag ſchreibt; er muß vielmehr täglich ange 
halten werden, Ergebniffe aus dem linterrichte kurz, bündig, | 
correct und fauber aufzufchreiben. . 

3) Der ſprachliche Memorirftoff werde aus dem Schul⸗Leſebuch 
und dem dazu gehörigen „Poetiichen Anhange“ entnommen. 
Derfelbe tft fleißig zu wiederholen, bi8 ber Schüler dad ers 
forderliche Berftändnib und die Befähigung zu einem dem 
Inhalte angemefjenen Bortrage erworben hat. _ 
Für den Erwerb der grammatiihen Kenntniſſe müſſen 
Mebungen im Zergliedern von Sprachſtoffen angeftellt wer 
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den, wofür ſich beſonders die Sprüchwoͤrter⸗Sammlungen 
des Schul⸗Leſebuches eignen. Das Ziel würde fein, daß die 
Präparanden die Glieder im einfachen und zufammengefepten 
Sage unterfcheiten lernen, und dab fie Kenntniß der Wort- 

. arten und ihrer widhtigften Nectionsverhältniffe erlangen. 
3. Die Vorbereitung der Präparanden im Rechnen leidet 

auch an weientlihen Mängeln. 
Die Präparanden verbinden mit nicht vielen Ausnahmen gar 

keine oder doch eine unklare Vorftellung mit den Sätzen, welche Ei 
auf die Ausführung der allereinfachften Rechenoperationen begiehen. 

Daß z. B. ein Unterfchied zwifchen den Sägen, „3 mal 4 ift 
12 und 4 mal 3 ift 12”, „5 ift in 15 dreimal enthalten, und der 
öte Theil von 15 ift 3” vorhanden ift, darauf. fcheinen viele gar 
nit aufmerkſam gemacht worden zu fein. Eine ſolche Vernach⸗ 
läffigung der &lemente ift nicht verträglihd mit den Anjprüchen, 
welde an einen geiftbildenden Unterricht überhaupt geftellt werben 
müflen; man fommt dabei au der Beftimmung des Regulativd 
vom 3. October 1854 ©. 71 nicht nach, welches Tlared Denfen und 
richtiges Sprechen für einen wefentlihen formellen Bildunge- 
zwed beim Rechenunterrichte erflärt. Eie ift aber auch Schuld, 
wenn auf fpäteren Stufen die Löfung von Rechenaufgaben auf finn» 
Ioje, jeded Verftändniffes baare Weite nefchieht. 

8 ift demnach den Präparanden-Bildnern zu ratben, daß fie 
den Präparanden, follten ihnen die bezeichneten Örmdanfdjouungen 
gänzlich fehlen, ben Unterricht in den Elementen auf anjchauliche 
Weiſe ertheilen, wad nur wenig Zeit in Anfpruch nehmen wird, oder 
aber, daß fie Die früheren Anfchauungen wieder auffrifchen. Es 
bürfte fih au „Menzel's Lehrgang für den Elementar-Unterridht 
im Rechnen. Berlin. Stubenrauch“ die Berüdfihtigung folgen» 
der Abfchnitte empfehlen: 8. 14,1. 8. 17,1. 8. 37,1. 8. 59. 8. 91. 
8. 92. 8. 94. $. 110. 8. 113. 

Die Präparanden müffen fleißig geübt werden in Ausarbeitung 
von Löfungen ber Negeldetri-Aufgaben, wie fie $. 118, 8. 120 bis 
124 ff. des genannten „Lehrganges“ gegeben find. Hierbei muß 
alle Sorafalt auf höchſte Genauigkeit im Außdrud, 
Correctheit, felbft in der Snterpunction, auf Sauber 
keit der Darftellung verwendet werden. 

Die Bräparanden müffen ferner, wenn fie auch ald Schüler 
das fhriftliche Addiren, Subtrahiren, Multiplictren, und Divtdiren 
medhanifch gelernt haben, über diefe Etufe gehoben werden. Biele 
beriefben haben nie erfahren, warum z. B. beim Multipliciren ein» 
erüücht wird. Die 88. 24, 27, 31—33, 38-41, 61 follten forg» 
Kt burchgearbeitet werden; nur fo lernen die Präparanden, was 
a8 Regulativ vom 2. October 1854 fordert, dad Zehnerfuftem auf 

die Grund⸗Rechnungsarten anwenden. 
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Der den Präparanden ertheilte Unterricht ſcheint vielfach darin 
zu beitehen, daß ihnen ein Aufgabebuch in die Hände gegeben wird . 
und fie angehalten werben, die in bdemjelben enthaltenen Aufgaben 

löjen, und dem Lehrer die Reiultate anzugeben. Bei einem 
isen Verfahren muß darauf gefehen werden, daß Die Löfungen 
reinlich und überjichtlich niedergeſchrieben werben: Aber die 
ſchriftlichen Recden-Arbeiten vieler Präparanden find völlig unges 
nügend. Alles gebt durch einander; die Ziffern find fchlecht ge⸗ 
ſchtieben, die Stride krumm und ſchief. Es iſt bei vielen Auf- 
gaben nicht möglich fie zu beurtheilen, weil der Gang der Loͤſung 
* a ‚riennen iſt, ganze Zahlengruppen gar nicht zu ent 
iffern find. 

Die Präparanden befipen zum großen Theil nicht die in dem 
Regulativ vom 2. Detober vorgefchriebenen Kenntniffe, deren Beſitz 
für das Kopfredhnen jo wichtig it, wie dad große Einmaleins mit 
12, 15, 16, 24, die Grundfactoren der Zahlen von I bi8 100. 
Dazu möcdte noch kommen Sicderheit in der Verwandlung ber 
wichtigften Thalerbrüche in Sgr. und Pf. 

Fertigkeit im Kopfrechnen befigen überhaupt nicht viele. Es 
fönnen empfohlen werden: Böhme: Aufgaben zum Kopfrechnen, 
oder auch: Happich: Kopfrechenſchule. 

2. In der Raumlehre wird der Forderung bed Regulativs, 
dab die Präparanden die geometrijchen Hauptlörper kennen follen, 
durchſchnittlich nicht genügt. 

5. Sn der vaterländiichen Gefchichte wird im Ganzen noch 
eine audreichende Belanntihaft mit der fpeciell vaterländifchen 
Geſchichte vermißt. Die Hauptthatlachen der Preußiſchen Gejchichte 
muß und kann jede Dorfichule Tennen lehren. Für den Präparans 
den iſt eine genauere Kenntniß derfelben erreichbar und in Ber 
ziehung auf den jpäteren Seminar-Unterticht notpmenbig. Es ges 
nügt aber nicht, die Präparanden zu nöthigen, ſich aus ihrem ec. 
buche den bezüglichen Stoff ſelbſt anzueignen. Bei ihrer geiftigen 
Unbebülflichkeit kommen fie leicht dahin, die geſchichtlichen Abſchnitte 
auswendig zu lernen, oder doch ganz mechaniſch einzuprägen. Viel⸗ 
mebr ilt es nothwendig, da der PräparandenBildner jelbft durch 
lebendige und anſchauliche Erzählung der Thatfachen feine Schüler 
lebendig erfaffe. Dadurch werden fie geübt, einen zufammenhängen- 
den Bortrag durch Anhören aufzufaflen, was eine wichtige Hebung 
tft, und fie koͤnnen auf dieſe Weile auch leichter dahin gebracht wers 
den, Verſuche im felbitftändigen Erzählen mit eigenen Worten zw 
maden. Für die feitere Einprägung bed Stoffes wird das * 
buch gute Dienſte leiſten. 

Eine Kenntniß der wichtigſten Begebenheiten der deutſchen Ge⸗ 
ſchichte, beſonders ſolcher Thatſachen und Perſonen, welche von eul⸗ 
turhiſtoriſcher Wichtigkeit ſind, als: Carl der Große, Heinrich L, 
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Heinrich IV., die Kreuggüge , die Geſchichte der Heformation, tft 
unerläßlih. Das nöthige Material werden dem Lehrer Benders 
beutiche Geſchichte, dem Schüler die bezüglichen Abfchnitte des Schul- 
Lejebuched Audgabe A. gewähren. Sehr erfpriehlih wird ed fein, 
wenn mit den Präparanden die epiichen Gedichte aus dem poeti- 
— Anhange zum Schul⸗-Leſebuche zur Belebung und Veran⸗ 
caulichung bed Unterricht8 durchgenommen werden. 

G. Wenn dad Regulativ in Beziehung auf die Realien 
ee das Leſebuch verweift, welches dad für den Praͤparanden⸗Unter⸗ 
richt ausreichende Material gemähre, fo darf died nicht jo aufgefaßt 
werden, ald ob ſich die Präparanden durch jelbitftändige Lectüre der 
bezüglichen Abjchnitte das nothwendig zu fordernde Wiſſensquantum 
aneignen jollen. Ein auf dieſe Weife erworbenes Wiflen bleibt uns 
lebendig, weil ed nicht auf klarer Anfchauung beruht. Vielmehr 
muß auch bier der Lehrer felber unterrichten und fidh der gebotenen 
Beranihaulichungdmittel fleißig bedienen. Das Leſebuch gewährt 
für I Einprägung und Wiederholung die erwünjchten Anhalte⸗ 
punfte. 

Sn der Geogra ige muß der Bräparanden-Bildner deöhalb 
ftetig_die Karte gebrauchen, um die geographiichen Verhättnifie klar 
und ficher auffallen zu lafjen. Feſte Einprägung bed Erworbenen 
duch die mannichfaltigfte Hebung, durch fleißiges Darftellenlaffen 
und durch Kartenzeichnen werden den Belig fihern. Uebrigens muß 
auf Klare Erfaffung der geographiihen Grundanſchauungen, auf 
Kenntniß des Globus, ber Vertheilung von Waffer und Land, der 
widhtigften Fluß⸗ und Gebirgsſyſteme, wobei auf Specialitäten nicht 
eingegangen zu werden braucht, bejonderd aber auf eine genauere 
Kenntnig des weiteren und engeren Vaterlandes gerechnet werden. 
Siniariie der mathematifchen Geographie genügt dad im Schul» 
ejebuche Gegebene, vorauögejebt, daß es den Schülern zur klaren 

Anſchauung und zum Verſtändniß gebracht wird. 
In der Pflanzenkunde wird von der Eremplar-Betradhtung 

audzugehen fein und Alles auf eine forgfältige und genaue Betrach⸗ 
tung einer Anzahl von Pflanzen anfommen, wobet nur audy dafür 
8 Kor en ift, daß das Erkannte ftetd in das Wort gefabt werde. 

em Lehrer wird Hübnerd Pflanzen-Atlas für feine Vorbereitun 
gute Dienfte leiften. Dad Allgemeine von der Pflanzenwelt, ſowei 
ed in den Präparanden-Unterricht gehört, kann durdy eine zweck⸗ 
mäßige Beſprechung der bezüglihen Abfchnitte des Leſebuchs ange⸗ 
eignet werden. - 

Auch in der Thierkunde ift die forgfältige Beſchreibung ein⸗ 
einer Repräfentanten der verichiedenen Shierflafien von Wichtigkeit. 
Das Leſebuch tritt audhelfend hinzu und gewährt bejonderd aud) 
Anhalt für die allgemeinen Charakteriſtifen der Klaſſen der 
Thierwelt. 
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In der Naturlehre wird dasjenige audreichen, wad im 
Schul⸗Leſebuche enthalten ift, falls es von dem Präparandens 
Bildner auf geeignete Weife veranſchaulicht und zum Maren Ber: 
ftändnib gebracht wird. 

V. Die mnfitalifchen Fächer. 

a. Das Clavierſpiel. 

Es Tann den Präparanden-Bildnern nicht dringend genug ber 
Rath gegeben werden, ernfte Sorge auf den Anfdylag, die Haltımg 
der Arme und der Hand zu verwenden; ed wird an den Präpas 
randen noch viel zu fehr das Epiel „aus dem Yingergelent” ver: 
mißt. Selbft die Pflege der Finger umd Nägel darf nicht für ges 
ring angefehen werden, ed ergab fich bei den Prüfungen nicht felten, 
daß erftere fchwielig und feit waren. Zu tadeln ift oft die Unge- 
übtheit der linken Sand und an bderfelben die Trägheit des vierten 
und fünften Fingerd, welche, wenn fie thätig fein follen, auf den 
Zaften zu Pleben pflegen. Bei mangelnder Pflege ded Anſchlages 
kann e8 nicht fehlen, da das Spiel der Präparanden Hebrig, ver- 
waschen und unklar wird; ſehr felten findet er ein perlender Ans 
flag. Mebungen zur Gewinnung des lepteren giebt R. Lange: 
„Der Slementar-Unterriht in dem Pianofortefpiel.” 

Dad Tonleiternfpiel wird nicht hinreichend gepflegt; es 
kommt leider nod vor, daß die Mollleitern gar nicht geübt find: 
die Regel pflegt zu fein, dab die Tonleitern nur bi zu den won 
arten geübt find, weldye drei Vorzeihnungen haben. Gewöhnlich 
werden die Zonleitern zu raſch geipielt und ohne Einfiht in die an 
den Zonleitern fi entwickelnden Applicaturgejege; und doch läht fi 
an den Zonleitern der steh mäbige Anſchlag erlernen. Aud bier» 

' über giebt das oben angeführte Bud Belehrung. Die Fer tige 
feit eined Präparanden muß wenigitend fo groß fein, daß er die 
drei Hefte von Löſchhorns Ctüden Op. 66 zu fpielen im 
Stande ift. 

Bei der Wahl der Muſikſtücke wird auf das Verftändnig und 
die Fertigkeit der Präparanden noch zu wenig Rüädficht genommen. 
Empfehlenswerth iſt Clementi in feinen Sonaten, aber nicht bloß 
in den bekannten ſechs Tleinen; ed tft räthlich, dat der Präparand 
von denjelben viel auswendig lerne. 

An den Muftlalien, weldye die Präparanden zur Prüfung mits 
bringen, ift die Wahrnehmung gemacht worden, daß dem Clavier⸗ 
ſpiel die rechte, eingehende Serahalt nicht zugewendet wird. Nir⸗ 
ends pflegt der Fingerſatz bemerkt und ein Anddrudözeichen über 
Nhrieben zu fein. Bor allem fehlt die Bezeichnung der Gliederung, 
welche doch für die Ueberficht über dad Ganze dringend nothwendig 
it. — Auch dad vierhändige Spiel wird felten getrieben. Eine 
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vier: t zu ſpaͤt zuwenden. 

b. Das Biolinfpiel. 

Das Biolinipiel wird entihieden am meiften Sernadpläjfigt. 
Die Präparanden pflegen dafjelbe erft ſehr ſpät zu beginnen; es 
fommt jelbft vor, daß fie Unterricht bei Dorfmufifanten und Inva⸗ 
liden nehmen. Sedenfalld muß das Biolinjpiel wegen des Einflufjes, 
den es auf die Bildung des Gebörsjinnes hat, viel mehr in den 
Bordergrund treten. Aus dem mangelhaften Unterridhte erklärt ed 
fi, daß fi von dem Strid und Anſatz des Bogend wenig oder 
nichts findet. Das rechte Handgelenk ift ohne redhte Bewegung, 
was bewirkt, daß der Strich ſchiefwinklig erfolgt. Der Anjag des 
Bogens iſt ohne Kraft, der Ton deöwegen ohne Rundung. Bers 
mißt wird audy die Zertigfeit der Prüparanden, die Violine rein zu 
ftimmen. Tägliche Uebung der Zonleitern mit den verjdiedeniten 
Stricharten erſcheint nothwendig, wenn rechte Erfolge erreicht wer- 
den fjollen. Als Biolinjchulen fönnen empfohlen werden die von 
Straub und Hubert Ries. Sehr wünſchenswerth für die mu- 
Kaliige Bildung würde es jein, wenn die Präparanden außer ber 
Dieline nod ein anderes Inſtrument, 3. DB. dad Cello, behandeln 

en. 
ce. Der Gejang. 

Die Präparanden-Bildner haben es reiflich zu überlegen, ob es 
räthlich ift, mit ihren Schülern, welche in der Mutationsperiode zu 
chen pflegen, einen vollitändigen Geſangscurſus durchzumachen. 

n nicht mit der größten Vorficht verfahren, und wenn nicht 
jede Perjönlichfeit genau beobachtet wird, fann Stimme und Ge⸗ 
fundheit zu Grunde gehen. — 

In der Sejangftunde, weldye den Präparanden ertheilt wird, 
fommt es vor allem darauf an, daß der Zonfinn gebildet werde. 
Das hierher Gehörige findet fi in dem Lange'ſchen Buche. 

Wünſchenswerth ift ed, daß die Präparanden eine Anzahl von 
Choralmelodien und Volksliedern — leptere mit ganzem Terte, 
der aber zu erklären ift — ſicher auöwendig lernen; doch fehle auch 
bei dieſen Uebungen die Sorge um Stimme und Gejundheit nie 
mald. Iſt die Diutationdperiode IJ nicht vorüber, ſo laſſe man 
das Lied ganz leiſe, in tiefem Tone ſingen; beſonders laſſe man fie 
auswendig auf der Violine ſpielen, theils in der gegebenen Tonart, 
theils transponirt. Bon großem Vortheil ift uud dad Aufichreiben 
der Melodien aud dem Kopf. Was die Treffübungen betrifft, 
fo müffen fie, wenn die Stimme nod im Brude tft, nur andeu⸗ 
tungsweife mit halber Stimme vorgenommen werden. Betheiligung 
der Präparanden beim Chorfingen ift nur ausnahmsweiſe zu geftat- 
ten ; die Pflege gelte den einzelnen Sängern. 
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d. Allgemeine Muſiklehre. “ 
Eine eigenthümliche Erjheinung auf dem Gebiete ift ed, daß 

ih der Einzelne wohl um die Lehre von den Intervallen, von den 
onleitern, von den Accorden und ihren Verbindungen befümmert 

bat; er ift aber über eine theoretiihe Auffaffung nicht hinausge⸗ 
fommen; eine practifche Darftellung auf dem Glavier, beſon⸗ 
ders in Sachen, welche die Accorde und ihre Berbindungen betreffen, 
fehlt grand. 

8 iſt aljo zunächſt Solgended zu wünſchen: 
Der Präparand muß, außer einer Haren Einfiht in die Lehre 

von den Intervallen, Tonleitern, Accorden und ihren Verbindungen, 
die practifche Geſchicklichkeit befigen, die fieben Dreiklänge und Haupt⸗ 
jeptimen-Accorde der Dur- und Miollleitern, und die Berbindungen, 
weldye die einzelnen Accorde eingehen, zn fpielen. Bon großem 
Bortheil ift es, wenn der Präparand viele Choräle reng 
pierftimmig audwendig fpielen lernt und dadurch einen 
Sag harmoniſcher Derbindungen ſich aneignet. | 

um Schluß nody eine Bemerkung: Es ift zwar gut, wenn 
einem Präparanden die Möglichkeit zum Orgelipiel geboten wird; 
weddienlicher aber ift e8, wenn daß Ueben auf einem Streichin⸗ 
—** in den Vordergrund geſtellt wird. 

S.. Die Leiſtungen der Präparanden im Schreiben find 
einer Steigerung bedürftig. Die Handſchriften derſelben find meift 
zu ‚wenig ausgefihrieben und tragen zu jehr den Stempel der Un« 
geübtheit an fih. Die Präparanden-Bildner werden gut thun, 
außer fleißigen Uebungen im Schönjchreiben ihren Schülern auch 
reichliche Gelegenheit zu ſchriftlichen Aufzeichnungen zu gemäbren, 
wobei auf Sauberfeit, Gefälligfeit und Gemandtpeit in den Buch⸗ 
ftabenformen zu jehen jein wird. 

8. Was dad Zeichnen betrifft, ſe iſt es wunſchenswerth, daß 
die Präparanden mit Lineal und Zirkel umgehen lernen. Es wird 
ſich empfehlen, wenn Anfangs das Zeichnen mit der ſogenannten 
Formenlehre in Verbindung geſetzt wird, um dadurch zugleich die 
wünſchenswerthe Grundlage für den im Seminar zu betreibenden 
Unterricht in der Raumlehre zu legen. Doc darf auch nicht ver: 
ſäumt werden, die Präparanden “ud im freien Handzeichnen in 
zwedmäßig abgeltuften Uebungen zu bejchäftigen. | 

Zum Schiuß erfcheint Yo] eine die Hebung ber allgemeinen 
Bildung ber Präparanden betreffende Bemerkung nothwendig. 

Es ift bekannt, daß die Präparanden zur Zeit meift nur noch 
aud den ärmeren Ständen hervorzugehen pflegen. Ihre haͤuslichen, 
gerne ih FAR beengten ee bringen ed mit ſich, daß ihr 
geiltiger Geſichtskreis ein ſehr beichränfter it und daß neben dem, 
was die Schule — und viele haben nur Dorffchulen befuht — 
ihnen an Bildungdmomenten zuzuführen vermochte, ihnen wenig ober 

3 
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nichts hat geboten werden können, um ben DBlid über den aller- 
engften Kreid ihrer Umgebung herauszuheben. Nun wird zwar ein 
uter Unterricht dieſem Webelitand je länger befto mehr abhelfen; 
nde& erjcheint es doch räthlid, Vorſorge dahin zu treffen, och durch 
zwedmäßige Lectüre, welche den Präparanden für ihre Mußeſtunden 
geboten wird, der geiftige Horizont ern erweitert werde. Es 
darf freilich den Präparanden nicht felbit überlaffen bleiben, ſich ges 
eignete Schriften auszuwählen; vielmehr ift ed Pflicht der Präpa⸗ 
randen-Lehrer, darüber mit Sorgfalt zu waden, daß nur foldye 
Bücher, welche einen bildenden Einfluß auszuüben im Stande find, 
von ihren Schülern gelefen werden. Neben guten Bolköfchriften 
werden fich geihichtliche, biographifche, geographiſche und auch natur- 
re Darftellungen empfehlen. othwendig Dabei tft indeß, 
daß fih der Präparanden- Lehrer von dem Gelejenen öfter Rechen 
pett geben laffe; er wird fo Gelegenheit zu Belehrungen und zur 

erihligung von irrthümlich Aufgefaßtem haben. 

11) Anftaltöleben in einem Preußifhen Seminar. 
Es if neuerdings in Lehrer- Berfammlungen, auch mit Bezug auf bas 

zu erlaffenbe Unterrichtsgefeß, die Frage wieder angeregt worden, ob bie Semi⸗ 
narien als Erternate, oder als Internate zweckmäßiger einzurichten feien. 

Die Unterrihtsverwaltung in Preußen ift, feit bie Lehrerbildung durch Se⸗ 
minarien als Princip angenommen worden, ſtets darauf bedacht geweien, bie 
Seminarien al® Internate einzurichten. Nur mo bazu bie nöthigen Localien 
fehlten, find ganz oder theilweife Erternate geftattet worben und befteben gegen- 
wärtig no inAngerburg, Marienburg, Berlin, Petershagen. Dagegen 
ift feit gehn Jahren alle Sorge darauf verwendet worben, bie Internate in allen 
äußeren Beziehungen dem Zwed und ben Anforberungen des Zufammenlebens in 
röberen Gemeinfchaften entfprechend herzuſtellen. Zu dem Ende find ganz neue 

ebäube errichtet worden für die Seminarien in Münfterberg, Steinau, Pr. 
Eylau, Politz, Erin, Liebentbal, Peiskretſcham; ber Vollendung 
nahe if bas Seminar in Nenwied; in ber Ausführung begriffen if ber Se- 
minarbau in Droffen. Ferner find zu Seminarien umgebaut und eingerichtet 
bie Königlihen Schlöffer zu Edpenid, Oranienburg und Elfterwerba, 
fowie das Schloß zu Barby; zu gleichem Zweck if angelauft bas Schloß zu 
Koymin, und if in Ofterburg ein neues Seminar eingerichtet worden. 

Man ift bemüht geweſen, diefen nenen Seminarien bie bauliche Einrichtung 
zu geben, welche bei aller Einfachheit ben Zweden ber Gefunbheit und einer 
anipruchslofen, aber edlen Lebensgewöhnung bie förberlichfte erfhien. — Bon 
ben Gegnexn ber Internate wirb diefen bauptfächlich ber Vorwurf bes von ihnen 
unzertrennlihen Höfterlihen, ober cafernenartigen Eharactere und bes ängftlich 
überwachen, beengten perjönlihen Lebens gemadt. Die Unterrihtsverwaltung 
in Preußen if ans Erfahrung ber Anficht, daß dieſer Character nicht nothwendig 
mit Internaten verbunden zu fein braucht, und daß ber erwähnte Vorwurf bie 
Preußiſchen Seminarien nicht trifft. Die Ueberzeugung von ber Richtigkeit biefer 
Anſicht ift ſchwer durch GEinfiht von Weglemente und Hausorbnungen zu ge- 
winnen. Es mag aber verfucht werben, durch Mittheilung von Anjchauungen 
und Thatfachen, bie aus bem Leben gegriffen find, bie Möglichkeit eines be- 
gründeten Urtheils zu fchaffen. 

Das erfte nen gebaute Seminar ift das zu Mänfterberg im Reg.⸗Bezirt 
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Breslau. Der bier befolgte Plan iR ben fpäter gebauten im Weſentlichen zu 
Grunde gelegt. Im October vorigen Jahres follte das neu erbaute Seminar 
zu Br. Eylau, Reg.⸗Bezirk Königsberg, eröffnet werben. Für baffelbe war ein 
neuer Director ernannt worben, und biefem follte Gelegenheit gegeben werben, 
bas äußere Anftaltsleben eine® wohl eingerichteten Seminars kennen zu fernen. 
Bir theilen ben von ihm über das Seminar in Münfterberg erftatteten Bericht, 
foweit er bie äußere Einrichtung befjelben und das Leben der Zöglinge in ber 
Gemeinſchaft betrifft, hier mit und glauben, daß berfelbe einen Haren und un- 
befangenen Einblid in bie bie Erziehung und Characterbildung der Tünftigen 
Lehrer bebingenben Verhältniſſe eines Seminars geflattet. 

Der Bericht lautet: 

Ich brauchte mir von Niemand dad Seminargebäude in Mün⸗ 
fterberg zeigen zu lafjen, denn ich erfannte das ſchöne Vorbild ſo⸗ 
leich, deſſen Nachbild in Eylau durch Königl. Gnade erbaut, nun bald 
eine Bewohner aufnehmen ſoll. Der Bau in Münfterberg tritt nicht fo 
majeſtätiſch hervor, ald der in Eylau, weil er nicht feine Umgebung 
durch höhere Lage beherricht, fondern mit ihr in gleicher Ebene liegt. 
Das Hervorftehende ded äußeren Eindrucks ſchon tft eine eigenthüm⸗ 
lihe Sauberkeit und Nettigfeit, ein Eindruck, der bejonders durch 
die feinen, reinen Marmorftreifen, die das Hauptgebäude zieren, 
bewirkt wird; dieſe weißen, lichten Streifen geben dem dunklen 
Schieferdache gegenüber dem Haufe etwas Anmuthiges, Freundliches. 
Zwei von wilden Wein umgrünte Beranden, die in die beiden 
Nebengebäude führen, ebenjo wie der mit grünen Ziergewächien bes 
flanzte und in feinen Gängen zierlich gepflafterte Borraum befeft- 

igen jenen Eindrud. — In vollem Einktlange mit dem Aeußeren 
ftebt dad Innere ded Haufed: auch hier überall freundliche Sauber» 
teil. Die marmorgepflafterten Corridore find Tühl und friſch und 
feben nicht jo aus, ald ob die Füße von achtzig jungen Menjchen 
e jchon vier Sabre hindurch tagtäglich betreten, ſondern ald wenn 
ie neulich erft gelegt worden. Der Sauberkeit für's Auge entjpricht 
ie Stille für’d Ohr. Nichts von dem dumpfen Dröhnen, dad man 

in foldyen vielbewohnten Häufern unaufhörlich vernimmt, wenn 
Gänge und Treppen mit Dielen belegt find; nichts auch vom Werfen 
der Thüren; — eine empfehlenswerthe Einrichtung — eingelegte 
fleine Leberpolfter verhinderten dies. uch die reinlichen klaren 
Senfter fällt überall helles Licht. Um den Zug zu vermeiden, Der 
bei fo großen Räumen im Winter fehr empfindlidy ift, find überall 
an den entiprecdyenden Stellen hölzerne Verſchläge mit hellen Glas» 
thüren angebradit. - 

Hiebei kann ich ed nicht unterlaffen eine Parallele zu ziehen. 
Statt ded Marmord kommen in Steinau in den Corridoren Ziegel 
zur Anwendung. Der Nachtheil dieſes Materiald bat fi Ion 
auf das Deutlichfte beraudgeftelt. An Marmor ift natürli in 
Oſtpreußen nicht Ei; denken, ftatt beffen dürfte ſich Asphalt oder 
Gement ald Ueberkleidung der Ziegel in den Gängen empfehlen. — 

3° 
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Der Mittelpunft der ganzen Anftalt ift der Betſaal, der mit 
feinen drei rn bunten Senftern, durch weldye das icht Wh 
genug und dod gedämpft hereinfällt, durch die fchöne Orgel, dur 
die Büften unferer Könige und Neformatoren, fowie durch die Bilder 
aller Hobenzollern-Fürften geztert, und über dad Alles hinaus durch 
ein Ecce homo in Del — das ernfte Ziel des Haufed vor's Auge 
führt, zur Gottesfurdht vor Allem und zur Treue gegen Dad ange-⸗ 
ftammte Koͤnigshaus die anvertrauten Fünglinge heranzuziehen. Diele 
Sauberkeit, dab ich nicht fage, Feſtlichkeit des Hauſes, beſchrän 
In nicht etwa auf ſolche, hervorragende Räume, wie den des DBet- 
aals, jondern tritt biß zu dem äußerften, fernften Winkel hin hervor. 
In den Eouterraind, die nichts von dumpfigem Geruch, fondern eine 
ebenfo friiche, gefunde Luft haben, ald die oberen Räume, hat jede 
Abtheilung ihre feſte Beftimmung: bier find die Holz» und Kohlen 
vorräthe in der beiten Ordnung aufgeftapelt ; dort Die Siutgelöbe, um 
die Kohlen gem Heizen zu holen; an einer anderen Stelle finden 
Beſen und Kehrichtichaufeln ihren Platz. Der Waſchraum, fonft nit 
immer einer der erfreulichiten, zeichnet ſich durch feine Ordnung aus: 
auf einfachen, eifernen Geftellen ftehen die zintenen Waſchſchalen, 
das überfließende Waſſer findet feinen Ablauf durd eine Rinne, die 
in den arten mündet. 

Sn dem oberften Stockwerke befinden fi die Schlaffäle und 
Kleiderftuben. Die einzelnen Abtheilungen diefer oberjten Räume 
hängen mit einander durch weit gewölbte Bogen zufammen, wähe 
rend fie in unferer zukünftigen Wohnung getrennt find, jo daB 
entiprehend den Stuben - Brüderfchaften die zufammenmwohnenden 
auch in Einem Raum zufammen jchlafen werden. Die Einrichtung 
in Münfterberg empfiehlt ſich dadurch, das in den beiden, auf bie 
oben bejchriebene Weiſe entftandenen großen Schlafjälen die beiden 
Sätfelebrer mit den ihrer Aufficht übergebenen Zöglingen in Einem 

aume zufammen fchlafen. So können fie wenigitend Alles, maß 
vorgeht, Öören. wenn freilich auch nicht den ganzen Raum überfehen, 
Da die mächtigen Säulen die Audficht hemmen. Die gejonderten 
Schlafſtuben — wie bier in Eylau — dürften diefed für ich haben, 
daß fie dad Gefühl der familienartigen Zufammengehörigfeit nähren. 

Der Speijefaal, geräumig, licht und weit, Liegt in nächſter Nähe 
ber Küdye, von der durd ein in den Corridor mündended %enfter 
die Speifen durch die Seminariften abgeholt werden. Der Speifes 
jaal, ebenfo wie der Bet- "und Mufitfanl werden im Winter durd 
eu theigumg erwärmt, eine Einrichtung , die fich hier nad) der Ver: 
fiherung des Directors trefflid bewährt hat. Zwar erfordert bie 
Heizung Sorgfalt und Pünktlichleit; doch wird dem durch den Haud« 
hälter vollfommen genügt. Der Bedenklichkeit, daß durch dieſe 
Heizungdart den Räumen zu trodene, und dadurch ungefunde Lu 
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ugeführt werben könnte, wirb dadurch vorgebeugt, daß mit dem Be 
peifungdofen ein immer gefüllter Wafferbehälter verbunden ift, deſſen 
feuchte Dämpfe dur den Zug der erhitzten Luft mitgeführt werben. 
Schade, daß diefe, auch für das Eylauer Seminar Anrangs in’8 Auge 
gefaßte Einrihtung fpäter aufgegeben ift; denn ftatt deſſen werden 
infonderheit die jchönen Räume des Gebetjanled durdy große Defen 
verengt und bie Heizung wird bei vielleicht bedeutend geringerem 
Gefolge viel mehr foten. 

er wichtigfte Factor bei der glücklichen, dt geordneten Regel» 
ung aller diejer äußeren Angelegenheiten ift nächſt dem Alles über: 
wachenden, forgfältigen Auge ded Directord Niemand anderd als der 
Haushalter. Gelingt’8, hiezu die entfprechende Perfönlichkeit auszu⸗ 
wählen, fo tft jehr viel gewonnen. Dieje Frage tft in Münfterberg auf's 
Beſte gelöft; ed ift der rechte Mann für die bedeutfame Stellung 
eined Oekonomen in einem ehemaligen Sergeanten gefunden, ein 
Mann nicht zu hochftehend, um nicht, wo ed gilt, friih mit Hand 
anzulegen, aber audy nicht zu tief, als dab er dadurch den Nefpect 
bei den Seminarijten verlöree Er geht mit weißer Schürze anges 
than an den Schrant, in weldhem die Lampen aufbewahrt werden, 
um fie fauber und ordentlich mit Del zu füllen; er fteigt auf einer 
Leiter an der Veranda draußen hinauf, um die Ranfen des wilden 
Weined anzubinden. Dann fieht man ihn ald Handwerker an feiner 
Hobelbant im Souterrain, denn er tft nebenbei Zifchler, oder er 
eht in fauberer Uniform auf die Poft, um die Briefichaften zu 

holen. Er ift ein Factotum, am Morgen zuerft auf dem Plabe, um 
u weden, am Abend der Letzte, um die Schlafläle zu fchließen und 
te Zimmer zu durchwandern und nachzuſehen, ob die Lichter gelöfcht, 

ob fonft Alles in Ordnung jet. Bier kommt, daß feine Frau eine 
rüftige tüchtige Wirthin iſt und Die Küche wohl zu verwalten weiß. 

Uebrigens wird in Bezug auf die Belöftigung die Sache F 
die ſchleſiſchen Verhältniſſe Sehr vereinfacht, wenigftend im Berglei 
mit der Art der Beipeifung, wie fie im hiefigen Seminar für die 
Zufunft beabſichtigt iſt. Im Sommer nämlich bat der Speifewirt 
nur für Frühſtück und Mittag zu forgen, im Winter kommt no 
das Abendbrot hinzu. Alles Brot berhaffen fih die jungen Leute 
— theils bekommen ſie's von Hauſe zugeſchickt, theils kaufen ſie 
ich's und müſſen dazu circa 7!—10 Sgr. wöchentlich verwenden. 
Ste bewahren ed in Brotichränfen, in denen jeder Einzelne eine 
verjchließbare Abtheilung hat. Was etwa noch zu dem Brote gehört 
beim Vesper und der Abendmahlzeit im Sommer, al8 Butter, Obft 
und dergl., müſſen fich die jungen Leute ebenfalld ſelbſt bejorgen. 
Bei der durchſchnittlich größeren Armuth unferer Provinz ließe fi) 
eine derartige Einrichtung hier nicht durchführen; indeß fpringen die 
Vorzüge derfelben in's Auge. Es ift ein ander Ding, wenn Jüng⸗ 
linge ſchon felbft forgen müflen, ald wenn fie nur Die Hand aufzu- 
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thım haben, um ben Mund zu füllen; fie lernen fo bet Zeiten haus⸗ 
halten, Iparen ; fie werden nicht durch die Freiheit von allen Sorgen 
zum Uebermuthe verleitet. Auch wird auf dieſe Weiſe matertell 
efpart ; denn wenn den jungen Leuten dad Brot zugetheilt wird, jo 
ann nie genau bemeffen werden, wieviel jeder bedarf. Die meilten 
Iaffen Etwas übrig, verwerfen, verbringen’d, — ein zwiefadher Berluft 
der Gotteögabe und der Achtung vor derfelben. Daß dem durdy die 
forgfältigfte DVertheilung und Bewachung nicht vorgebeugt werben 
Tann, habe ich durch meine Erfahrungen nur zu beutlid, Tennen ge= 
lernt. Wie könnte dem aber abgeholfen werden, da ımjeren Se⸗ 
minariften ihrer Armuth wegen nicht zugemuthet werden darf, ß 
dad Brot ſelbſt zu beſchaffen? — Ein einfacher Ausweg würde fi 
darbieten ; ed könnte den Seminariften eine entiprechende Geldent⸗ 
nal ung geboten, und fie angersielen werden, für die Beichaffung 
hres Brotes jelbft zu forgen. Natürlich würde auch dieſe Angelegen- 

heit, wie e8 in Münfterberg geichieht, am Beiten von Seiten der Anttalt 
durch Serien mit einem beftimmten Bäder geregelt werden. So 
würde wahrlich nichtd verfchleudert werden, die Zöglinge würden 
iparen lernen, dem Haushalter wäre eine bedeutende Laſt entnommen. 

In Münfterberg giebt demnach die Deconomie im Sommer nur 
eine Suppe zum Fehbftüd und dad Mittagbrot (ftetd Fleiſch, am 
Sonntag Braten), im Winter nody ein Abendbrot. Darnach regelt 
fich die fehr einfache Berechnung der dem Deconomen zu gewähren» 
den Geldentihädigung, nämlich im Sommer pro Kopf und Tag 
2 Sgr., im Winter ebenjo 2 Sgr. 6 Pf. Tritt eine bedeutende 
und anhaltende Steigerung ber Fleiſchpreiſe ein, fo beantragt der 
Director eine Theuerungszulage. Die Wäfche der Seminariften hat 
eine beftimmte, in der Stabt wohnende Frau übernommen und er» 
hält dafür nach einer feitgefehten Taxe von den Einzelnen die Be- 
zahlung. An jedem Montag wird die Wäfche zulammengenommen, 
an jedem Sonnabend rein audgetheilt. Auch diefe Einrichtun trägt 
ur Bereinfachung ded ganzen Hausweſens bei und wäre, wenn Hr die 
* Leute der Betrag aus der Seminar-Kaſſe bezahlt würde, 
er Bewaſchung durdy die Deconomien wohl vorzuziehen. — 

Seien Dickes die Hauptzüge des Bildes von den äußeren Ein⸗ 
richtungen, welches ich beim Beſuch diefer Anftalt empfangen babe; 
e8 können eben nur einzelne Striche fein, mit denen ich dad, was 
fi) bei der Erinnerung lebendig und friſch mir vor die Seele ge- 
ftelit, bier zu zeichnen verfucht habe. Als Lichter dieſes Bildes nenne 
ih noch einmal: Sauberkeit, Ordnung, Einfachheit. — 

Wie eine gewiſſe Gemüthlichkeit und weiche Herzlichleit bes 
ſchleſiſchen Charakter Grundzug tft, fo zeigte fich dieſes auch in dem 
Gemeinſchaftsleben des Seminard. Ich habe dies wahrnehmen 
fönnen, fo viel e8 bei einem nur jehötägigen Aufenthalte mögli 
war, an der Stellung der Seminariiten zu einander. Niemals, au 



wenn fie fich nicht beobachtet glaubten, babe ich irgend ein raubes 
Wort, irgend einen Zank bemerkt, wenn ich nicht etwa eined Streits 
erwähnen fol, der eben auch jeneß freundliche Verhältniß der Zoͤg⸗ 
linge unter einander kennzeichnet. Ich fand nt an einem 
Morgen die Aelteften der verichiedenen Stuben im Speiſeſaal in etwas 
lauter Berhandlung über die Bertheilung von Obft aud dem Seminar⸗ 
gerten, wobei Feder feine Abtheilung vertrat und für ir ein Maͤßchen 
imen mehr zu gewinnen tradhtete. Daß fie auch fonft bereit find, 

einander beizufteben mit Rath und That, bewied mir die Antwort 
eined Seminariften, den ich beim Anblid feines gefüllten Brot» 
ſchrankes fragte, ob denn fo viel Vorrath nicht fchimmele oder vers 
derbe ? Er fagte lächelnd: „O nein, dazu kommt's nicht, die Anderen 
helfen mir jchon.” Ich 5 biefed Eindrucks beſonders darum, 
weil bei dem ſtreng bis in's Einzelnſte nach der Schnur geordneten 
Gange des Anſtaltslebens ſich dem oberflächlichen und flüchtigen 
Beſchauer nur der Typus der Geſetzlichkeit darzuſtellen ſcheint. Das 
aſemengeſen und großartige Anſtaltsleben läßt eben nicht gerade 
ie Wärme und Herzlichkeit in einzelnen Beziehungen augenfällig 
u Zage treten; aber doch bat, wenn man tiefer fiebt, die milde, 
ch ftetö gleiche Ruhe des Directord, der ed bier in der That und 

im vollen Sinne ift, einen, wenn auch nicht fo gleich vor’8 Auge 
tretenden, jo doch gewiß um fo nachhaltigeren Einfluß nach diefer 
Seite hin. Stets ift er zugänglich und zur Auskunft bereit, ſteis gt 
er mit rubigem aber ficherem und beitimmtem Wort in den Gang 
der zufammengejepten Maſchine ein. — 

Die Würze ded gemeinfamen Vergnügend — dieſes jo wichtigen 
Factors im Anftaltöieben — fehlt nicht. Sch wünſchte mir fi 
unfer Dftpreußen die Möglichkeit, einmal „in die Kirſchen gehen 
u können,” während und ja nur ein Gang in die Tannen gegönnt 
ih. Ein⸗ oder zweimal im Jahre wird ein opagiergan zu den Idhönen 
Kirfchen-Alleen unternommen, bie nach allen Seiten bin Münjterberg 
umgeben und mit ihren jchönen rothen Früchten zum billigen Ges 
nufle einladen. Ic batte das Glück, bei einem derartigen 5 — 
gange zugegen zu fein. Mächtige Körbe voll des ſchönen Obſtes 
wurden vertheilt und in Kurzem von den im Schatten der Bäume 
Lagernden verzehrt. Auch einer Abendunterhaltung am Sonntage 
von 5—6, die im Semtnargarten ftattfand, wohnte ih bei. Dabei 
wurden außer mehreren recht gut gefungenen patriotiichen und Volks⸗ 
liedern einige anjprechende Äride auf Blechinſtrumenten vorges 
tragen. Es ift nämlich dem Seminar » Director gelungen, allmälig 
die nöthigen, darunter auch recht werthvolle, Blechinftrumente zu be⸗ 
ſchaffen, jo daß aus den Seminariften ein Chor von ca. 32 Bläfern 
ebiidet werden kann. Unter der tüchtigen Leitung des Mufildirectord 
fa je bei nur 2 Stunden wöchentlicher Uebung trefflich ein- 
ge 
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Dad trat befonderd erfreulich hervor bei Gelegenheit der Lehrer⸗ 
Conferenz, wo in der evangelifchen Kirche des Ortes vor den ans 
wejenden Geiftlihen und Lehrern außer mehreren fchönen Orgel⸗ 
jtüden auch einige Chöre mit Blechinftrumenten von außerordentlich 
guter Wirkung audgeführt wurden. Freilich bietet fi) hier dem ein- 
ubenden Lehrer der große Bortheil, daß er nicht ganz rohe Kräfte 
erhält, fondern foldye, die Schon auf ihren Dörfern, von den Cantoren 
angeleitet, die Polaune bei Begräbniffen und andern Gelegenheiten 
haben blajen lernen. 

Menn ich vom Gemeinfchaftäleben fprechen will, darf ich der 
Wohnſtube nicht vergeffen, welche die einzelnen Abtbeilungen oder 
Familien zu erniter Arbeit vereinigt. Es wohnen je I Zöglinge in 
einem Zimmer. Die Aufficht über diefelben führt der „Aeltefte.” 
Dieſes Ehrenamt hat ftetd ein Seminarift bes oberften Curſus inne. 
Bei den täglichen Bebürfniffen dienen die Glieder einer Abtheilung 
einander abwechſelnd, fo zwar, daß nad) der Reihe dad Amt des 
„Stubenwoͤchners“ von einem zum andern gebt. Diefer forgt für 
Reinigung und Beheizung des Zimmerd, ebenfo für Herbeiholung 
der Lampen und des Srinfwaffers. Die Bewohner einer Stube ge- 
hören den 3 Curſen an; ed liegt auf der Hand, daß dieſes Zus 
fammenleben der verfchiedenaltrigen und verfchieden gebildeten Jüng⸗ 
linge von gutem Einfluffe ſowohl auf die Nelteren als auf die 
Züngeren fein muß. 

Das Ninterrichtsleben. 

Was das Unterrichtöleben, foweit ed die Gemeinſchaft betrifft, 
angeht, fo werde bier zuerft ded Turnunterrichtd gedacht. Cr hat 
dort für mich um jo mehr Snterelfe gehabt, als er bei der Lehrer⸗ 
Conferenz, der ich zu meiner Freude bei meinem Befucdhe in Münfterber 
beiwohnen durfte, den Mittelpunkt bildete. Bei derfelben zeigte auerft 
der Seminar» Director in einem aud der Zülle der Erfahrung 
quellenden Bortrage den Iebensvollen Zufammenhang zwiſchen ben 
gymnaſtiſchen Uebungen und dem Gefammtgebiet des Unterrichtd und 
der Erziehung. Danady gab der vierte Seminarlehrer, der zugleich 
Zurnlehrer bei der Anftalt ift, einen Haren, Turgen Abri von den 
einfachſten, au in der gewöhnlichen Volksſchule vorzunehmenden 
Mebungen. Dad Wort wurde ergänzt durch concrete Anfchauung. 
Auf dem Zurnplape wurden all’ die Uebungen von der Seminariften- 
Schaar genau, taktvoll, auf's Commandowort auögeführt. Das mar 
wieder ein Punkt, bei dem ſich das Eigenthümliche der Anftalt, 
Genauigkeit, Sauberkeit und Pünttlichleit im hellften Lichte zeigte; 
feine, noch fo wohl einerercierte Compagnie koͤnnte bie linealgrabe 
Richtung fo genau aufnehmen, fein noch fo wohl gefchulter Soldat 
jo rhythmiſch die Bewegungen ausführen. 
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Diefe Pünktlichkeit und bis in's Einzelne gehende Genauigkeit 
findet fi wieder in dem ganzen übrigen Unterricht, zu bem ich mm 
übergehen will. Alles biebet ift auf’8 &enauefte vorgefehen, und 
war nidht blos hie und da in den Lectiond- und Lehrplänen, die 
en Behörden eingereicht werden, fondern Allen tee auf den 

Corridoren und den Lehrzimmern. Sei ed mir geitattet, zum Be⸗ 
Fa I FE anzuführen, was diefer Art in den einzelnen Räumen 
angeheftet ift: 

Auf dem großen Corridor hängen aus: 
2. ber sch und Arbeitsplan für das Seminar und die Uebungs⸗ 

e chule. 
b. Verzeichniß der Beſchäftigung mit Gartenbau, Turnen, Muſik, 

Botaniſiren und Blafen (hiebei bes ich 4 Anzeigen, die 
nicht den Unterricht, ſondern andere Gegenftände betreffen). 

2) Im Ir Lehrfaal: 
a. Lectiondplan für Curſus I. 
b. Uebungsplan für den Klaffenflügel. 

3) Im 2tr Lehrſaal: 
a. Lectiondplan für Curſus I. 
b. Uebungdplan für den Klaffenflügel. 
c. Lectiondplan für die Unterflaffe der Uebungsſchule mit An- 

gabe der Stunden, in welden die Zöglinge des 2" Curſus 
grurppenmei)e pu hospitiren haben. | 

4) Sm 1er Lehrfaal: 
Lectionsplan * Curſus 1. 
. Lectionsplan für die Oberklaſſe. 
.Lectionsplan für die Mittelklaſſe. 
.Lectionsplan für die Unterklaſſe (der Uebun dule 
. Zwei Tabellen für die Eintheilung des Stofes in der Ober» 

und Mittelklaſſe. Ä 
Tabelle der Lehrer in ber Seminarſchule. 

. Uebungsplan für die alte Orgel. 
5) Im Betfadl: 

Ein Mebungöplan für die Betjaal- Orgel. 
6) Im Muſikſaal: 

Ein Uebungsplan für die Meine Orgel. 
7) Sm Speifefaal: 

Mebungsplan für den bafelbft aufgeftellten Flügel. Endlich 
8) In den 3 Klaffen der Hebungsichule bängen aus: 

a. ber Lectionsplan, 
b. ein Stoffverzeichniß, 
c. ein Verzeichnig der Sprüche und Lieberverfe, welde zum 

Anfange und Schluß der Schule gebetet werben 
d. in den beiden Oberllaffen auch eine Tabelle für Die Aufgaben 

zur häuslichen Beihäftigung. 

Nm 09 2,09 9° 
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Wenn ih nun die Eindrücke wiedergeben foll, die bei der An- 
ſchauung ded Unterriht8 im Seminare mir geworden, fo jei es mir 
eftattet, die einzelnen Bilder der miterlebten Stunden, wie fie ſich 

in der Erinnerung mir geftalten, nach der Reihe vorzuführen. 
Zreten wir zuerft in Die Uebungsſchule hinein, den Mittels 

punft, dad fchlagende Herz des ganzen Seminarlebend. Hier war 
mir’d vergönnt, zuerit einer Stunde beizumohnen, die der 2" Hülfe- 
lehrer in der Unterflaffe hielt. Für mich war es in der That ein 
liebliher Willlommen. Es wurde der fhöne Vers aus Paul 
Flemming's Liebe: Leg’ ih mich ſpäte nieder ıc. eingeübt und 
beiprodhen, und zwar in einer trefflichen Weile. Der junge Mann, 
ftill auf feinem Plage ftehend, ruhig und fiher und doch voll Leben, 
mit Wink und Blid das Ganze lettend, war der wirkliche Mittel- 
punkt ber Tleinen beweglichen Schaar. Das will etwas jagen bei 

d 
iefer acht jchlefifchen Leichtigkeit und Rührigkeit der Kinderchen, die 
em an’d langfamere Dftpreußenblut Gemwöhnten bier recht deutlich 

vor dad Auge trat. Wollten dody einzelne der kleinen Mädchen 
namentlich fich faft die Arme verrenfen vor Luſt und Eifer zu aut⸗ 
worten, und ftredten bald den einen, bald den anderen Arm dem 
Lehrer entgegen, ald wollten fie’ verfuchen, mit welchem fie ihm am 
nächſten kommen Tönnten. Dazu fpracdhen fie dad Verschen mit 
einem fo lieblidy melodiſchen Zonfall und fo feiner Hervorhebung 
des Betreffenden, daß es eine Luft war, ihnen zuzubören. Der 
weiche fchlefifche Dialect trägt nun wohl das Seine Bier bei, nament⸗ 
lich bei dem an härtere Laute gewöhnten Ohr. Die Audipradhe 
ift freilich fo rund und abgeſchliffen, daß bei dem öfteren Wieber- 
bolen ded Saped: „jo tröftet mich fein Wort," das lepte Wort 
almälig in Wott und endlih im Gott überging. Was zur Er- 
Härung des Liederverſes aus der biblischen Geht te und dem Leſe⸗ 
buche beigebradht wurde, war verftändig und lebendig. — Eine 
zweite Stunde in derſelben Klaffe von demfelben Lehrer gewährte 
mir eben fo viel Freude und Anregung. Mit derjelben Sicherheit, 
Ruhe und doc inneren Lebendigkeit wurde die welprehung eines 
Bildes, welches das Waldleben darftellte, durchgeführt. Das Charak⸗ 
terifttiche war, daß er gern und mit veſie von den Kindern ſchon 
Gelerntes in die Be prechung bhineinzog, bei dem Namen des Neſtes 

B. das bekannte liebliche Gedichten von Hey, beim Eichhorn 
dae Entſprechende u. ſ. w. Mit gleicher Lebendigkeit wie früher 
betheiligten ſich die Kinder bei der Sache. Kein Verſehen ftörte 
die ſehr anſprechende Lection. In dem letzten Theil der Stunde 
ſchrieben die Aelteren über ein kleines Thema aus dem Gebiet des 
Beſprochenen einige Sätze auf; die nächftfolgende Abtheilung, alſo 
die Jahre in der Klaffe weilten, ſchrieben ben Anfang des Kiedeb: 
„Im Walde möchte ich leben” auf die Tafel. Mit den Stleinen 
wurde indeß bad Laufiren mit zu Grundelegung ber Hey'ſchen 
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Fabel: „Knabe und Hündchen“ geübt. — Bon diefer mich ſehr 
anfprechenden Fl I mir nur noch einer Lection zu erwähnen 
erlaubt, einer Rechenſtunde, die mich nicht minder befriebigte, ale 
die vorige. Was hierbei geleiftet wird, zeigte fich 3. B. darin, daß 
Aufgaben, wie Das Sr len von 382 und 482 von ber 
= Abtheilung ohne Anſtoß im Kopf gelöft wurden. 

Der Standpunkt diefer Klaffe zumal Ichten mir ein bei weitem 
rk zu je, ald der der entiprechenben bei und. Das hat freilich 
einen Grund wohl auch darin, daß ſämmtliche Kinder der Uebungsſchule 
in Münfterberg den bemittelteren Ständen angehören, zu denen faſt 
ausſchließlich die proteftantifchen Bewohner der Stadt zählen. Auch 
ift’8 gewiß von Segen für die Unterflaffe, daß fie ganz allein dem 
2° Hülfßlehrer zugewiefen ift, fo daß der wechjelnde Unterricht der 
Seminariften, die bier nur gruppenweiſe bospitiren, nicht ft det. 
Nicht fo verhält ed ſich mit der Dber- und Miittelflaffe der Uebungs⸗ 
ſchule, die das eigentliche Webungdfeld der Seminariiten bildet. 
Daß bier die einheitliche Leitung und Wirkſamkeit nicht jo Plap 
babe, wie in der mterttalfe ließ fi auch bei den von mir gehörten 
Lectionen wahrnehmen. hörte zuerit die Beiprechung einzelner 
Gedichte aus dem Leſebuche. Der erfte Hülfölehrer hielt fie. Die 
Form war eben fo ruhig und maaßvoll, wie es der Grundtypus 
jened Seminard beim Unterricht zu fein ſcheint, dem Inhalte nad 
eben jo fiher und objectiv, ald in ber Unterklaſſe. Doch fehlte ben 
Schülern bier die Lebendigkeit und Friſche. Ob ed das andere Alter 
war, ob der häufig wechſelnde Unterricht die Schuld trägt oder fonft 
Semand, — ich Tann ed nicht enticheiden. Che ich von der Hebmge- 
ichule fcheide, will ich noch einer jchönen Sitte erwähnen, die ich 
dort gefunden ‚ der nämlich, dab der Hülfdlehrer die paarweiſe die 
Schule verlaffenden Kinder noch eine Strede auf der Straße etwa 
bi8 100 Schritt vom Seminar geleitet. 

Beim eigentlichen Seminarunterriht, den td nun nod 
nach der mir gewordenen Anschauung zu jchildern habe, will ich in 
eben berjelben Weiſe, wie bei der Uebungsſchule, verfahren, und an 
die gehörten Lectionen, fie einzeln ſtizzirend, mich anfchließen. 

Sn einer bibliihen Geſchichtsſtunde, die der Director beim 
oberften Curſus hielt, wurde zunächſt der. 121 Pfalm geiprochen 
und erflärt. Danach trugen einzelne Seminariften die vorliegenden 
biblifchen Geſchichten vor und gaben felbftitäudig in befonnener, aber 
doch fließender und zufammenbängender Weile ihre Erklärung dar- 
über. Nur an einzelnen, beſonders fchwierigen Stellen griff der 
Lehrer mit jeinen Kragen aufbelfend ein. Gleich bei dieſer erften 
Stunde trat mir die ruhig Mare Haltung, ich möchte jagen Object: 
tottät der jungen Leute bezeichnend entgegen; derſelbe Zug ging durch 
alle fpäteren Lectionen, denen ich beiwohnte, hindurch. Im einer 
zweiten Stunde, in welcher mit dem erften und zweiten Curſus die 
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Perikopen erklärt wurden, ward zunächſt eine der früher erflärten 
Eprifteln wiederholt. Dad von den jungen Leuten Auögefprochene 
jeugte von der Gründlichfeit der vorhergegangenen Arbeit. Im 

rogen und Ganzen gaben fie Alles dad, wad man von einem 
tüchtig gebildeten, evangeliihen Chriften verlangen Tann, geläufig, 
lebendig, befonnen wieder. Dem gründlihen, Elaren und ſcharfen 

- Gange der Erflärung der neu vorliegenden Periofope folgten fie mit 
Zheilnahme und gutem Erfolge. Die milde und doch fehr beftimmte 
Art ded Lehrerd bewirkt einen ruhigen, aber auf fein beſtimmtes 
Ziel hinziehenden Fluß der Unterredung. Zu Anfange einer anderen 
Stunde, die für dad Bibellefen amgelett war, wurde das dritte 
Hauptftud in der Weife curforifch durchgenommen, daß hervorträte, 
ob dad Baterunfer im Sinn ber tief eingreifenden Iutheriichen Er⸗ 
klärung gebetet würde. Danach wurde die von den Seminariften 
in Haufe gelefene Gefchichte aus der Bibel fließend und im Ganzen im 
ibliihen Zone erzählt. Dabei fteht einer (dies ift ein für allemal 

feftgejeßte Ordnung) an ber Karte und zeigt die genannten Orte, 
währen ein anderer an der Tafel fteht, um die vorfommenden 
Namen aufzufchreiben, — eine nachahmenswerthe Einrichtung. 
In einer ferneren, ber Katechiämußftunde, wurde mit dem oberften 
Curſus das A! und 5 Gebot wiederholt. Selbftitändig entwickeln 
die Seminariften den Inhalt des Iutherfchen Katechismus; es werben 
nicht leere Gedankenabftracttionen gebradht, jonbern jo viel als moͤglich, 
wird in's wirflihe Leben gegriffen; die paflenden Bibelftellen 
werden benubt und deutlich u leer die bibliſchen Gefchichten mit 
Borliebe herbeigeangen. Wohl ließen fi bet dem PVorgetragenen 
bie Örunbgüge e8 vom Director herausgegebenen Leitfadens: „Un: 
terricht im kleinen Katechismus Lutherd Hr Säule und Haus? 
herauserkennen, aber auch zugleich, dat der Inhalt verftändig durch⸗ 
gearbeitet und nicht nur — 8 aufgenommen ſei. 

Soll ich, noch einmal auf die von mir angeſchaute Unterrichts⸗ 
weiſe des Leiters dieſer Anftalt zurückblickend, dad eigenthümlich Her⸗ 
vorſtechende derſelben ausſprechen, ſo kann ich's in wenigen Worten: 
Beſonnenheit, Klarheit, ruhige Objecttvität, ſichere Feſtigkeit. Jeder 
Antwort des Schülers geht eine Pauſe vorher, damit ſich die Ge⸗ 
danken entwickeln können“; nach jeder falſchen Antwort iſt's entſchiedener 
Grundfatz, den Schüler ſchweigen zu laſſen und einen andern zu fragen, 
damit Sener ſich fammeln könne und nicht durch Dreben und Wenden 
auf die falihe Meinung komme, er habe recht aeantwortet. ıc. 

ch fchließe meinen Bericht über den Seminarunterriht mit 
dem- „päbagogiichen Wochenſchluß“, den der Director gewöhnlih am 
Sonnabend Abende von 8— 9 Uhr im Beifein der beiden Hülf- 
lehrer mit den Seminariften der beiden oberen Eurje hält. 8 
werben biebei bie im Laufe ber Woche aufgeftoßenen practiich päba- 
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gogiſchen ragen, bie fortlaufend auf einen beftimmten Bogen ver- 
zeichnet werben, beantwortet. In diefem Falle lagen [ol ende vor: 

1) Barum find die Eorreeturen der Arbeiten nicht in Frageform 
in Ichreiben? und 

2) Wie unterjcheidet fi) der Stoff des ſachkundlichen Unterrichts 
von dem entiprechenden beim Leſen? 

Diefe Einrichtung erſcheint darum befonders empfeblendwertß, 
weil auf diefe Weife eine Stunde gewonnen wird, in der Bemerk⸗ 
ungen, die fonft nur vorübergehend gemacht werden fönnen, genauer 
feftgeftellt und für's practiihe Leben nugbar gemacht werden. In 
berfelben Stunde gaben dann die beiden Hulfölehrer nad ihren 
ſchriftlichen Aufzeihnungen eine in's Einzelne gehende Beurtheilung 
aller, unter ihrer Aufficht in ber Uebungsſchule von den Seminariften 
gehaltenen Stunden. Auch hieran knüpfen fich für das Schulleben 
wichtig Fragen und Erörterungen. 

licke id auf all das zurüd, was ich in dieſer Anſtalt geſehen 
und aufgenommen, ſo kann ich's dankbar in das Wort zuſammen⸗ 
[offen das ih am Schluß einer Abendmiſſionsſtunde fcheidend zu 
en verfammelten Seminariften ſprach: „Ich gebe reicher, als ich 
efommen bin”, und meinen Wunſch für die Leiter, Lehrer und 

Ölieder diefed Hauſes lege ich, mich erinnernd an den erjten fchönen 
Bewillfommnungdgruß: „Gott grüße Sie!" — in dad Gebet und 
den Abſchiedsgruß: „Gott behüte Sie!" — 

— 

12) Politiſche Lectüre der Lehrer. 

Ein Lehrer hatte in einer Eingabe an den Minifter ber Unterrichts-Angele- 
genheiten bemerkt, daß er bie Volkszeitung leſe, weil ihn das Mithalten derſeiben 
vierteljährlich nur 2 Sgr. koſte. Bon privater Seite fei er darauf hingewieſen 
worben, daß er fi dadurch mißliebig machen könne. Hierüber erbitte er fi 
bie Entfcheivung des Herrn Minifters. 

Der bierauf ergangene Beſcheid lautet: 

„Auf bie Eingabe vom 12. November v. J., in welcher Sie 
die Anfrage ftellen, ob Seitens der Stautöbehörden dagegen ein 
Bedenken obwalte, daß Lehrer die Volkszeitung leſen, eröffne ich 
Shnen, daß hinſichtlich der allgemeinen ftaatöbürgerlihen Rechte und 
Pflichten die Lehrer im Preußiſchen Staate feine Ausnahmeftellung 
einnehmen.“ 

erlin, den 9. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
“ v. Bethbmann» Hellweg. 

den Lehrer Gern N. zu N. 

34,91. U. 
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IV. Elementarſchulweſen. 

13) Zufammenjegung des Schulvorſtandes bei 
Simultan- und Confeſſionsſchulen. 

Mit der von Ew. Excellenz in dem gefälligen Bericht vom 
31. October d. J. ſowie in dem Erlaß vom 20. Mai d. J. ge⸗ 
billigten norbnung ber Königlihen Regierung zu R., wegen Ein- 
tritts katholiſcher Mitglieder in den Borftand der Schule zu N., 
kann ich mich nicht einverftanden erflären. 

Wie der genannten Regierung in den die Schulen zu D. und 
M. betreffenden Verfügungen vom 30. November 1843, 30. April 
1844 und 22. Juli 1844 bemerflid) gemadht ift, darf der $. 9 der 
General» Öouvernementd-Berordnung vom 15. Zuli 1814, wonad) 

der Borftand derjenigen Schulen, weldhe für verjchiedene 
Confeſſions-Genoſſen beftimmt find, aus den Pfarrern der 
betheiligten Gonfeflionen und aus einem Schulvorfteher von 
jeder Confelfiondgemeinde, welche mehr ald 24 jchulpflichtige 
Kinder in dem Schulbezirfe hat, gebildet werden foll, 

nur auf eigentlihe Simultan-Schulen Anwendung finden. 

Als ſolche find aber nur diejenigen Schulen zu betrachten, 
weldye in Folge einer gemeinfamen mit Genehmigung der geiftlihen 
Dbern zu Stande gelommenen, freien Entſchließung beider Con⸗ 
effiond-Genofjen ausdrüdiih ald Simultan-Schulen anerkannt 
ind, oder doch in Folge einer hergebrachten Einrichtung ald Si- 
multan- Schulen beftehen. Lebtered iſt jedoch och nicht ald vor» 
handen zu erachten, wenn eine Schule feit längerer Zeit von Kindern 
verjchiedener Confeſſionen beſucht worden ift, ſondern ed müffen bei 
derjelben herfümmlidy die confelfionellen Beziehungen, namentlidy 
binfichtli der Anftellung der Lehrer unberüdfichtigt geblieben fein. 

Solde Schulen dagegen, welche urjprünglid für Evangeliſche 
oder für Katholiſche beftimmt find, und deren confeffioneller Gharatter 
infofern feftgehalten wird, als bet denjelben ftetd nur Lehrer Einer 
Confeſſion angeftellt werden, find feine Simultan⸗, fondern con⸗ 
feifionelle Schulen, und verlieren diefen Charakter auch dadurch nicht, 
dab fie von Kindern der andern Confeſſion beſucht werben, ober 
daß eine gewifle Anzahl von Kindern der andern Eonfeffion in dem 
Schulbezirk wohnt. Es Tann daher auch bei diefen Schulen von ber 
Anwendung bes 8. 9 cit. feine Rede fein. 

Ebenſowenig tft hierbei maßgebend, daß die Unterhaltung einer 
Säule auf Grund des Kaiſerlichen Decrets vom 17. December 1811 
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und ber Inftruction des Minifterd des Innern vom 21. Juni 1812 
auf die Eivilgemeinde übergegangen ift, indem hierdurd der Charafter 
der Schule nicht hat verändert werben können und follen. - 

Die Schule zu N. ift nachweislich von Evangeliihen und für 
Soangeliiche gegründet worden und ftet8 mit einem Lehrer derjelben 
Confeſſion bejeßt geweien. Den urfprünglihen Charakter einer 
Evangelifhen Schule hat fie bisher nicht verloren, namentlich hat 
FH weder bie Normalifirung, noch die Zulaffung der katholiſchen 

inder zum Beſuch derielben den erfteren nehmen Tünnen. Dieſer 
Charakter wird ihr zur Zeit jelbft von der Regierung nicht beftritten. 

Die Schule zu N. ift aljo feine Simultan-Schule, und damit 
ift — mag fie auch von mehr ald 24 Tatholifchen Kindern beſucht 
werden — bie Anwendung der Borjchrift des beregten 8. 9 auf die⸗ 
felbe ausgeſchloſſen. 

Der von der Regierung angeführte und von Ew. Ercellenz in 
dem Erlaſſe vom 20. Mai d. J. ald enticheidended Moment bervor- 
gehobene Umftand, deß bad Allerhoͤchfte Gnadengeſchenk zum Neubau 
des Schulhauſes in N. im Jahre 1857 nicht für die evangeliſche, 
fondern für die Gemeinde-Schule dafelbit erbeten und bewilligt fe, 
berubt auf einem Irrthum. Auf dieffeitige Anfrage über die Con⸗ 
effion der Schule in der Verfügung vom 21. Detober 1857 bat die 
egierung vielmehr in dem Berichte vom 19. December 1857 bes 

ftimmt erklärt, daß die neu ge erbauende Schule eine evangeliſche 
Gemeindefchule fei, und mit Rückficht hierauf die Gewährung einer 
neibürfe zur Herſtellung derfelben au8 dem vorzugäwetje für katho⸗ 
liſche Schulzwede beftimmten Bergiſchen Schulfonde als unftatthaft 
bezeichnet. In Folge deſſen ift ein Gnadengeſchenk von — Thlrn. 
ausdrücklich zum Neubau des evangelifhen Schulhauſes in N. 
Allerhoͤchſten Orts erbeten und mitteld Cabinets-Ordre vom 23. Juli 
1858 bewilligt worden. 

Demgemäß erfuhe ih Ew. Ercellenz ergebenft, die Regierung 
uN. dahin mit eifung zu verfehen, daß ſie von der angeordneten 
Einmeifung katholiſcher Mlitglieber in den Vorſtand der Schule zu 
N. Abſtand nehme. ıc. 

Berlin, den 31. Dezember 1861. 

v. Bethmann⸗Hollweg. 

An 
ben Königlihen Ober⸗Präſidenten 2c. zu Coblenz. 

24,207. V. 
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14) Unterhaltung und Benutzung von Gewerksſchulen. 

Etv. Wohlgeboren erwiedere ih auf die Borftellung vom 30. 
Mat d. J., betreffend die Errichtung einer Gewerkſchule in N., nad) 
Anhörung der Königlichen Regierung zu N. Folgendes. 

Nah Art. 6. des unter dem 3. September 1856 Allerhödhft 
beftätigten Statuten-Nachtrags liegt der von Ihnen vertretenen Ger 
— die Verpflichtung ob, für die Schulbedürfniſſe der von ihr 
eichäftigten Arbeiter zu forgen und nöthigenfalls ſelbſt zur Gründung 

und Unterhaltung neuer Schul-Spiteme diejenigen Beträge — nicht 
Beiträge, wie Ew. ꝛc. citiren — zu leiften, welche von der Staatd- 
Regierung für nothwendig erachtet werden. Daß diefe Verpflichtung, 
deren Umfang ſich lediglich nad dem jededmaligen Beduͤrfniß be- 
jtimmt, nicht bereitd durch den Bau zweier Freifure für Kirche und 
Schule und durd die von der Selelllcaft an die Knappſchafts⸗Kaſſe 
zu leiitenden Beiträge abjorbirt wird, iſt unzweifelhaft und vermag 
ih die in diefer Hinficht von Ihnen erhobenen Bedenken nicht als 
ufreffend zu erachten. Dagegen erfenne ich gern an, daß die Ge⸗ 
(ea buch die Cinrihtung und Unterhaltung der projectirten 

erfihule mehr leiftet, ald von ihr auf Grund der erwähnten 
Statutenbeftimmung würde gefordert werden fünnen. Es ift Daher 
unbedenklich und aud von der Königlihen Regierung nicht in 
Zweifel gezogen worden, daß bie Sefelicaft Eigenthümerin der auf 
ihre alleinigen Koften zu errichtenden und zu unterhaltenden Schul⸗ 
ebäude verbleibt. Hieraus folgt jedoch nicht dad unbedingte Recht 
er Geſellſchaft, die gaſtweiſe Zuweiſung von Kindern foldyer Eltern, 

weldye nicht zu den Arbeitern der Geſellſchaft gen, unter allen 
Umftänden ablehnen zu fönnen. Denn die Königlihe Regierung 
tft Kraft ihres Auffichtörecht8 befugt, der Einrichtung der projectirten 

chule ſolche Bedingungen beinufüigen, weldye im le In⸗ 
tereſſe geboten ſind und die Schulunterhaltungslaſt der Geſellſchaft 
nicht vergrößern. In letzterer Beziehung bemerke ich, daß der dieſer⸗ 
halb von der Königlichen Regierung geltellte Vorbehalt der gaft- 
weilen Zuweiſung fremder Kinder gegen Zahlung eines feſtzuſetzenden 
Schulgeldes dahin zu beichränfen ıft, daß von dieſer Derugnib nur 
infoweit Gebraud zu machen, ald dies die vorhandenenen Lehrfräfte 
und Schulräumlichkeiten geſtatten. Es werden daher der Gejellichaft 
durch diefe Maaßregel Feine beionderen Koften erwachfen, wogegen 
je ben Bortheil des Bezuges des Fremdenſchulgeldes geniepen wird. 

othwendig ift aber diefe Einrichtung, weil auf andere Weife für 
dad Schulbedürfnig der Kinder der Profeffioniften, Gaftwirthe und 
Soloniften zu N. und Umgegend, auf welde es —ã an⸗ 
kommt, nicht geſorgt werden kann, und die Eltern dieſer Kinder 
ohnehin mit den Werken der Geſellſchaft bereits inſofern in Ver⸗ 
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bindung ftehen, als deren Zuzug nad N. wefenilich durch das Be- 
bärfnib des Hüttenperfonals —— iſt. 
.‚Mit der erwähnten Cinfchränfung muß ich daher bie von der 

Königlichen Regierung geftellte Bedingung aufrecht erhalten, indem 
ich überzeugt bin, w; durch dieſes Arrangement allen billigen An- 
— en ber von Ew. ıc. vertretenen Gefellihaft Genuͤge ge⸗ 
eben i 

Berlin, den 20. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. genh 

An 
den General⸗Director der Aetien⸗Geſellſchaft ꝛc. 

24,777, U. 

15) Aufbringung des Schulgeldb3 für ein Stieflind 
des Ehemannes. 

Der Bericht der Königlihen Regierung vom 13. v. M., bes 
treffend bie Beitreibung des Schulgelded Ar den Stiefſohn des 
Arbeitsmannes N. in N., hat mir zu einer Abänderung meiner 
Zerfgung vom 16. September d. keine Veranlaſſung geben 
Önnen. 

Daß dem Stiefwater eine eigene Verpflichtung, bie Koften der 
Erziehung feined Stiefſohnes zu tragen, nach ben Öelesen nicht ob» 
liegt, tft unzweifelhaft und wird von der Königlichen Regterung auch 
jeb! guge eben. Dagegen ftebt die Verpflichtung der Dtutter unbe⸗ 
enklich feit, und kann auch der Ehemann aus Seinem marttaliichen 

Nießbrauch Tein Recht herleiten, der VBollftredung der Erecution in 
das Vermögen der Frau zu widerſprechen. Unzuläffig aber tft es, 
bad DBermögen ded Manned um BT in Kafpruc nehmen zu 
wollen, weil ihm die Arbeitskraft der Frau zu Gute. kommt, 
wogegen es unbedenklich utäifig fein würde, in den etwaigen Ar⸗ 
beitöverdienft der Frau die Crecution zu boltreden. 

Der Königlichen Regierung bleibt hiernach d 
fügung überlaff en, 

Berlin, den 18. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Betbmann-Hollweg. 

e weitere Ber: 

Au 
bie Königliche Regierung zu N. 

24,738. U. 
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16) Empfehlung eines Leſebuches. 

Auf Veranlaſſung der Provinzial⸗Schulbehoͤrden hat der Se- 
minar⸗Lehrer Fir zu Soeft ein Leſebuch für die evangeliſchen Volks⸗ 
ſchulen der Provinz Weſtphalen bearbeitet, welches unter dem Titel 
MWeftfäliicher Kinderfreund“ im Berlage von C. 5. Amelang zu 

keip ig erſchienen iſt. Es zeichnet fich dieſes zunächft für Die oberen 
Klaffen der evangeliihen Clementarjhulen der Provinz beftimmte 
Bud durch Zweckmäßigkeit in der Auswahl der Lejeftüde und durch 
große NReichhaltigkeit ded Inhaltes aus. Der Preis ift für dad ge⸗ 
lieferte reihe Mtaterial billig zu 10 Silbergr. gefeßt. Der Herr 
Minifter der geütlicyen, Unterrichtd- und Medicinal-Angelegenbeiten 
bat bereit? die Einführung dieſes Lefebuches genehmigt. Wir 
empfehlen deshalb den evangeliihen Schul-Borftänden unſeres Des 
zirkes den weitfäliichen Kinderfreund au Einführung. 

Arnöberg, den 21. December 1861. 

Koͤnigliche Regierung. 

17) Borbereitende Berathbung bed Unterrichtögejeheß. 

In der Eingabe vom 18. December v. 3. haben Sie darauf 
angetragen, daß der Entwurf eines Unterrichtsgeſetzes, bevor derſelbe 
dem Landtag zur Berathung vorgelegt wird, den Volksſchullehrern 
zur eſprechung in allgemeinen und freien Conferenzen mitgetheilt 
werde. 

Dieſem Ihrem Antrage vermag ich nicht zu entſprechen. 
Der Entwurf des Unſferrichtsgeſetzes, wie jedes andern Geſetzes, 

wird in dem Königlichen Staats⸗M — beſchioſſen und om 
von des Königs Majeſtät Allerhöhft genehmigt. Bevor dieſes ges 
ſchehen, beftebt überhaupt noch fein Entwurf des Unterrichtögejeßes; 
iſt derfelbe aber auf diefe Weife zu Stande gefommen, fo fann von 
feiner nochmaligen, durch die Etaatd-Regierung anzuordnnenden freien 
Berathung deflelben durch Privatperfonen oder Vereine nicht weiter 
Die Rede ein. Diefe Berathung, der Staatd-Rex ierung gegenüber, 
teht vielmehr nah Maaßgabe der Verfaffungs-Urkunde lediglich der 
andedsBertretung zu, weldhe in Gemeinſchaft mit der Regierung die 

fämmtlichen bei dem Gefep in Betracht kommenden Sntereffen, auch 
bie bed Lehreritanded, wahrzunehmen hat. 

Dabei versteht ed ſich von felbft, daß nad Maaßgabe der se 
jeplichen Beitimmungen feinem Lehrer und Teinem Cehrer-Ber e 
a8 Hecht verfchräntt ift, feine Anfichten und Wünſche auf dem 

Wege der Vorftellung oder der Petition zur Kenntni der Stantd- 
Regierung und der Landes⸗Vertretung zu bringen. 
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Im Mebrigen ift das Material, welches durch die von Ihnen 
ewünfchten freien Sonferenz-Berathungen beichafft werben könnte, 
fir die Regierung bereitd vorhanden, indem foldye Conferenzen, ehe 
die VBerfaffungd-Urfunde erichienen war, im Sahre 1848 durd den 
damaligen Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten angeordnet und 
abgehalten worden find. 

Die Beichlüffe diefer Provinztal-Eonferenzen, welde fih auf 
die Berathungen der vorandgegangenen Kreid-Conferenzen gründeten, 
find demnächſt zur Kenntniß der Staatö-NRegierung gebracht worden 
und haben, ſoweit zuläffig, ihre Berudfichtigung bei Erlaß der Ver⸗ 
faſſung vom 5. December 1848, ſowie bei der fchließlichen Kefts 
ftelung der Rerfaffungs-Urfunde vom 31. Sanuar 1850 gefunden. 
Die Beltimmungen der leptern in den Artikeln 20 bi8 25 bilden 
den Andgangd» und Anhaltspunkt des zu erlaffenden Unterrichts⸗ 
ejebed, und werden in dem lehtern aud die aus den Lehrer-Con⸗ 
erengen im Jahre 1848 bervorgegangenen Anträge, ſoweit thunlich, 
ihre Berückſichtigung finden. 

Außerdem iſt PVeranftaltung getroffen, daß in dem nädhiten 
delte bed Centralblattes für die gefammte Unterrichtöverwaltung eine 
Zufammenftellung der von den Brovinzial- Lehrer - Sonferenzen im 
Sabre 1848 hinfichtlich der NReorganifation des Volksſchulweſens ges 
machten Vorſchläge veröffentlicht werden wird. ”) 

Berlin, ben 13. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Betbmann-Hollmweg. 

An 
den Lehrer, Herrn N. und GBenoffen. Nr. 1848. B. J. 

*) Diefe folgt unter =. 
Unter dem 34. Mai 1845 (Nr. 13,148) hatte ber damalige Miniſter ber 

Unterrichte-Angelegenbeiten Folgendes angeorbniet: „Die fämmtlichen Lehrer ber 
Sientlichen Elementarſchulen treten an einem von dem Kreislandbratb zu 
beſt immenden Tage unter dem Vorſitz bes letzteren und mit Zuziebung der tin 
dem Kreife vorhandenen Schul-Infpectoren zu einer Beratbung zufammen. Es 
wird jedem Mitglied ber Konferenz freifteben, feine Anfichten tmd Wumnſche 
über eine Reorganifation des Bollefchulwejens vorzutragen, und wirb die Con⸗ 
ſerenz durch abfolute Stimmenmehrheit zu enticheiven haben, welche beftimmt 
formufixte Anträge fie zu den ihrigen macht. Sobann wählt fie ebenfalls nach 
abfoluter Stimmenmehrheit einen zu ber Proninzial- Eonferenz abzufendenben 
Depntirten und beffen Stellvertreter aus ber Zahl der Lehrer, welcher bie An- 
träge der Eonferenz vorzubringen und zu vertreten übernimmt. Die diefergeftalt 
gewählten Deputirten werben an einem nod näher gu befimmenben Termin 
amd Ort zu einer Provinzial Eonferenz, zu welcher bie Departements - Schul⸗ 
Näthe färnmtlicher Regierungen der Provinz und die Käthe bes Provinzial» 
Schul⸗Collegiums, welche das Bollofchulweſen bearbeiten, fowie bie Directoren 
der Schullehrer-Seminarien zu berufen find, zufammentreten. Es bleibt jedem 
Mitglied unbenommen, felbfiftändig Segenftände, das Volloſchulweſen betreffend, 
jur Beiprechung vorzufchlagen, jowie ber Konferenz, derartige Anträge au for 

4” 



52 

8. 

I. Stellung der Schule im Allgemeinen. 

y Die Schule fet Staatdanftalt (Pommern, Poſen). 
2) Die Schule ſei Staatdanftalt unter Mitwirtung der Ge- 

meinden (Brandenburg); vorbehaltlich einer geregelten Betheiligung 
der Gemeinden (Sahten). 

3) Die Volksſchulen mögen zu einer einheitlichen, felbititändigen, 
an die gefammten Bildungsanftalten organic I anschließenden 
alten) vereinigt werden. Dieſe Volksſchule jei Nationalanftalt 

efien). 
4) Die Schule erhalte eine ihrer Beftimmung wiürdige jelbft- 

ftändige Stellung. Ihr Verhältniß zu Staat, Kirche und Gemeinde 
werde dem entipreh end durch ein Grundgefep feftgeftellt (Rheinprovinz). 

5) Die Schule fer kirchliche und Staatsanftalt (Weitphalen). 

II. Schulbeanffichtigung und Schuibehörden. 

1) Der Staat habe das Auffichtöredht über alle Schulen (Bran- 
denburg, Rheinprovinz, Schlefien). 

2) Es werde ein beſonderes Unterricht8-Minifterium eingejept 
Dran enburg, Preußen, Pommern, Schlejien, Polen, Bernie) 

emfelben werden bejondere Kirchenbeamte beigeordnet (Weitphalen). 
3) Es werde ein bejonderer Beta eingeſetzt, hervorge⸗ 

gangen aus dem Kreiſe der Volksſchullehrer (Brandenburg). 
2 Bet den Schulbehörden werden auch practiihe Schulmänner 

aller ategorien angeftellt (Poſen, Schlefien, Preußen. 
5) Für jeden (Regierungd-) Bezirk werde ein ezirks⸗Schul⸗ 

Inſpector ernannt, der aus den Kreis⸗Schul⸗Inſpectoren von den 
u — — 

miren. Das protoeollariſch feſtzuſtellende Reſultat ber Berathung wird durch ben 
von mir zu ernennenden Commiſſarius zu meiner Kenntniß gebracht werben.” 

In einer Belanntmahung von bemfelben Tage in bem Preuß. Staats - 
Anzeiger heißt es zum Stu: „Es fteht zu erwarten, daß aus dieſen Eon- 
ferengen, welde ben Lehrern Gelegenheit geben follen, ihre Erfahrungen unb 
Wiünjche binfichtlich des Vollsſchulweſens vorzutragen, zmwedmäßige Auhalts⸗ 
puntte fiir bie weitere verfaffungsmäßige Vorbereitung eines Schulgeſetzes hervor⸗ 
gehen werden, welches, an die thatſächlich vorhandenen Verhältniſſe ſich beſonnen 
anfchließend, eine Bildung und Erziehung des geſammten Volles. ale Ziel bin» 
keit ohne die ber weiteren Entwidelung bes Staates auf ber begonnenen 

ahn der umentbehrliche Grunbftein fehlen wilrbe.“ 
Es wurden indeß vielfach Stimmen laut, welche in dieſer Zuſammenſetzung 

und Abhaltung ber Provinzial-Eonferenzen eine Bevormundung des Lehrerftandes 
erbliden wollten und bie Befürchtung ausfprachen, baß es fo nicht zu freier 
Meinungsäußerm fommen wiürbe. ie Rücficht Hierauf wurde alsdann umter 
bem 15. Juli 1848 (Nr. 17,382) von dem damaligen Minifter ber Unterridhte- 
ÜUngelegenbeiten angeorbnet, daß jene Eonferenzen nur aus ben beputirten Leh⸗ 

rern beſtehen follten, welche aus ſich felbft einen Vorſitzenden zu wählen hätten. 
Aus biefen Eonferenzen [ind die Anträge und Borjchläge hervorgegangen, welche 
bier zufammengeftellt find. 
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Volksſchullehrern auf Lebendzeit gewählt und von ber Regierung 
beftätigt werde. Hat die Regierung zweien die Betätigung verjagt, 
ſo 5 fie dem dritten ihr präſentirten Candidaten fie ertheilen 
(Brandenburg). | 

6) Der Kreis⸗Schul⸗Inſpector werde von den Lehrern frei ge- 
wählt (Schlefien). 

Er werde von der Regierung aus ben durch bie Lehrer ihr 
li genen Sandidaten ernannt (Pommern, NRheinprovinz, 

eußen). 
Er werde von einer Commiſſion erählt, u der aus jedem 

hen Ein Lehrer und Ein Gemeindeglied deputirt wird 
e en). 
D De deis Shul-Snipector müſſe ein Volksſchullehrer fein, 

ber Bares jeinem Schulamt fein geiſtliches Amt befleivet (Bran⸗ 
enburg). 

Er müſſe ein practiih bewährter Schulmann fein (Preußen 
und dürfe fein Nebenamt — ſein (Preußen) 

Er dürfe auch ein ſachkundiger Geiſtlicher ſein, muſſe dann aber 
ſe in geiſtliches Amt niederlegen (Schleften) 

r dürfe aud) ein Seiftlicher fein (Pojen). 
8) Der Kreid-Schul-Inipector werde auf Lebendzeit ernannt 

eußen). 
Br Der Kreid-Schul-Infpeetor werde nur auf 5 refp. 6 Sabre ges 
wählt (Pofen, Brandenburg). Wird er nad) Ablauf diefer Zeit nicht 
wieder gewählt, jo trete er wieder in ein Schulamt (Brandenburg). 

9) Der Kreid: Ehul-Infpector allein beauffichtige den Unter 
richt, and den Religionsunterricht (Brandenburg). 

Der Geiſtliche He auch nicht Orts-Schul-Infpector. Dagegen 
erhalte die Kirche eine confeflionelle Vertretung im Schulvorftande 
Schlefien). 

hieteweiſuichen verbleibe die Ueberwachung bed Religiondun⸗ 
terrichts (Poſen). 

10) Die Schulreviſions⸗Protokolle müſſen jedesmal dem Lehrer 
zur Einficht und Mitzeichnung vorgelegt werben (Alle). 

Schulrevifionen dürfen nur von dem Kreid-Schul-Infpector und 
den döberen Behörden abgehalten werben. 

ei jeder Schultevifion feien zwei Mitglieder de Schulvor» 
ftandes zugegen. Die Nevifionsprotofolfe werden dem Lehrer zur 
Kenntn nahme vorgelegt (Preußen). 

11) Die geheimen Sonduitenliften werden abge hofft (Alle). 
12) Der 4 ſei jedesmal Mitglied des Schulvorftandes 

e). 
13) Diefe Einrichtung möge ſofort ind Leben treten (Branden⸗ 

burg, Preußen, Polen). 
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14) Auf dem Lande fei der Lehrer jededmal Borfipender des 
Schulvorftanded (Brandenburg). 

15) Der Schulvoritand beftehe aus dem Lehrer, reip. einem 
oder mehreren von den jämmtlichen Lehrern gewählten Lehrern und 
aus mehreren von den Yamilienvätern Kr Gemeindegliedern. 

Im Uebrigen werde der Schulvoritand frei nady der Gemeinde⸗ 
ordnung gewählt. Die confelfionelle Gemeinde werde in ihm ans 
gemefjen vertreten (Schlefien). 

16) Der Ortsſchulvorſtand babe die Srterna der Schule zu bes 
auffichtigen (Brandenburg, Preußen). 

17) Es follen Kreis⸗, Provinzial- und Reichs⸗Schulſynoden 
eingeführt werden, diejelben follen aus den Lehrern, refp. deren Ab» 
geordneten, (Preußen) und Abgeordneten der Gemeinden beftehen 
(Brandenburg, Pofen, Weftphalen). 

Dem Lehrer ftehe der fchriftlihe Verkehr mit den Mittelbehör- 
den ohne even fret (Preußen). 

Jeder Lehrer erhalte ein Amtöfiegel, und werde mit den ihn 
und bad Schulwejen betreffenden Berordnungen auf geeignetem 
Wege befannt gemacht (Preußen). 

II. Die Schulen. 

1) Der Staat hat die Pflicht, für eine dem Bedürfniß ent- 
ſprechende Anzahl von öffentlichen Schulen zu forgen (Brandenburg). 

2) Die jebigen Privatichulen mögen unter Berüdfichtigung der 
Hreöhte year orfteher und Lehrer Staatdanftalten werden (Bran- 
enburg). 

3) Zur Ertheilung von Unterricht werde der Nachweis der ge⸗ 
feplihen Qualification Fig —— ‚ Pommern, Weſtpha⸗ 
len, Rheinprovinz, Schlefien, Polen, Preußen). 

4) Zur Errichtung einer Privatichule fer eine Conceffion des 
Staats erforderlih (Brandenburg, Pommern, Pofen, Schlefien, 
Weſtphalen, Rheinprovinz). 

5) Diefe Conceſſion werde nur folchen ertheilt, welche durch 
eine nochmalige Prüfung ihre Tüchtigkeit zur Leitung einer Schule 
nachweiſen (Brandenburg). 

6) Feder Familienvater müffe feine Kinder in eine öffentliche 
oder eine conceſſionirte Privatjchule ſchicken, oder ihnen nachweislich 
den für alle Volksklaſſen erforderlihen Unterricht ertheilen laffen 
(Rheinprovinz, Weftphulen, Sachſen). 

Der Staat gemährleifte jedem Kinde eined Preußen den zur 
allgemeinen Menſchen⸗, Bürger: und National-Bildung erforderliden 
Unterricht (Brandenburg). | 

7) Die Schulpflichtigfeit beginne mit vollendetem Gt" Lebensjahre 
(Rheinprovinz, eftphalen, Sadjen, Preußen) ; aber erft mit voll» 
endetem 7!er, wenn die Schule in einem andern Orte iſt (Sachſen). 
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8) Die Schulpflichtigkeit bauere biß zum” vollendeten 14m Les 
bensjahre (Rheinprovinz, Weftphalen, Sadjen) und noch länger, 
wenn alsdann dad gehörige Maaß von Kenntniffen noch nicht er» 
reicht ift (Weftphalen). Sie dauere biß zum vollendeten 15" Les 
bensjahr (Preußen). 
2 Zulaffungsfähig fei ein Kind nad) vollendetem 5 Lebens» 

jahr ( heinpraving): 
10) Für die Regelmäßigfeit des Schulbeſuchs forge die Orts⸗ 

polizei (Pofen), der Staat durch durchgreifende Mittel (Preußen). 
11) Bon der Berpflihtung zur Cinreihung der Verſäumniß⸗ 

liften werde der Lehrer entbunden (Pommern). 
12) Der Lehrer allein habe dad Recht, vom Schulbefudh zu 

dispenſiren (Pofen). 
13) Dad Viehhüten möge nicht mehr ald audreichender Grund 

zur Schulverfäumniß gelten (Dofen) 
(dr wi oerien feien für alle Volksſchulen von gleiher Dauer 

eußen). 
14) Die Entlaſſung und Aufnahme von Schülern möge nur 

Einmal im Sahre ftattfinden (Mheinprovinz, Weſtphalen, Doten). 
Sä die Meberfüllung der Schulklaſſen möge beſeitigt werben 

eften). 
Die höchſte Zahl der von Einem Lehrer zu unterrichtenden 

Schüler fei 80 (Brandenburg, Aheinprovinz, Sreußen), 100, in 
den Oberklaſſen aber nur 80 (Weftphalen) 100 (Pofen). 

16) Bet einer übergroßen Anzahl von Schülern jei es dem 

Lehrer geftattet, die Hälfte Morgend und die Hälfte Nachmittags 
zu unterrichten (Weitphalen). 

Wo eine ſolche Einrihtung noch befteht, möge fie aufgehoben 

werden (Sachſen). 
17) Die Zahl ber Unterrichtsſtunden betrage für Kleinere Kin- 

der nicht über, 24, bei größeren nicht über 30 in ber Woche (Bran⸗ 

denburg). 
9 Die Zahl ber Unterrichtsſtunden werde während des Som⸗ 

mers im Intereſſe der Armen vermindert (Pofen). 
19) Der Eonfirmanden-Unterriht_ werde außerhalb ber Schul⸗ 

ftunden (Preußen), und nicht in der Schulſtube ertheilt (Pommern). 

Der Confirmanden-Unterriht beginne erft nad den Schuljahren 

Shreiien. Für den Eintritt in denſelben fei ein Abgangszeugniß 

aus der Volksſchule erforderlid (Preußen). 
| 20) Der Lehrer habe nicht mehr ald 26 (Weſtphalen, Preußen 

und Sadlen) 28 (Polen) oder 30 (Brandenburg) Unterrihtöftun. 

ben in ber Woche zu ertheilen. | 
Jede Vollsichule erhalte eine der Schülerzahl angemeſſene Ans 

zahl von Stufenklaffen (Preußen). 
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21) In den obtren Klaſſen finde wo möglidh eine Trennung 
ber Ge geihlechter a P Polen). 

Wo mehrere Klafjen find, mögen diefe nicht nad) den Geſchlech⸗ 
tern 30) Die werden (Rheinprovin Weſtphalen, Preußen). 

Die Leitung der ohter hulen möge nur Lehrern anvere 
traut —8 (Pofen und Brandenburg). 

23) Die jüdischen Schulen mögen den chriftlichen gleichgeftellt 
werden — 

24) Die Schulen mögen ſoviel als möglich nach den Nationali⸗ 
taͤten getrennt werden. — dies nicht möglich, fo jet die Sprache 
der Majorität der Schulintereffenten Unterrichtöfprache, die der Mi⸗ 
norität Unterrihtögegenftand (Pofen). 

ſt eine andere, als die deutſche, Mutterſprache, fo ſei biejelbe 
Unterrihtelprade bie deutjche aber Unterrichtögegenitand (Preußen). 

25) Die Filialſchulen mögen in felbftftändige Schulen verwan⸗ 
delt werben (Schleſien). 

26) Die Hirtenſchulen mögen, wo es ausführbar iſt, aufgeho⸗ 
ben, die Fabrikſchulen aber ftreng beaufſichti Ei werden ( chlefi en 

27) Die Wander: und Reibefchulen mögen überall aufgehoben 
werben (Sachſen und Weftphalen). 

PR Die Sonntagdihulen mögen aufgehobenw erben (Pofen). 
29) Unterrihtögegenftände ſeien auch deutſche Sprache und 

Litteratur, Geſchichte, Verfaſſungs- und Geſetzeskunde, die Na⸗ 
turwiffen(aften , die Elemente der Geometrie und das Turnen 
(Sagt en) 

30 Der Faitgzonbunterricht verbleibe der Schule und ſei con⸗ 
feſfione (Pommern). 

Der confeffionelle Religiondunterriht verbleibe der Schule. Er 
werde in der katholiſchen Schule von ber Geiftlichkeit ertheilt. Iſt 
ber Lehrer der Dann ded Vertrauen, fo könne ihn der Ortögeift- 
liche um feine Vertretung erfuchen, dürfe fie aber nicht amtlidy fors 
dern (Schlefien). 

er Religionsunterricht in jet Volksſchule ſei anbahnend für 
den eonfeffionellen (Brandenb und). 

Der Religiondunterricht verbleibe der Ali — und jet nicht 
confeffionell G achjen), jondern allgemein cpriftli Dreuben). 

uch in den Privatichulen dürfe Fein confeſ one eligiond» 
unterricht ertheilt werden eng 

31) Me fremden Sprachen ſeien von der Vollsſchule ausge⸗ 
ofen and enburg). 

. Der Zurnunterriht werde In der Volksſchule eingeführt 
oem, Schlefien, Jeußen), jedoch ohne Zwang zur Thei be 
am demfelben (Schlefien). 

33) Der Induſtrie⸗ und da andarbeits⸗Unterricht werde bie 
weibliche Jugend eingerichtet (Brandenburg, Preußen, Salem). 
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34) Die Unterrihtäbehörbe be eichne zwedmäßige Lehrbücher, 
fchreibe fie aber nicht vor. Zur Ein brung neuer Gehchächer Ne 
deren Genehmigung erforderlich (Sachſen 

Die iſslehrerconferenz babe die Lehrbücher zu beitimmen 
(Brandenburg). 
® * Sir jede Schule möge ein Lehrapparat angefchafft werben 

kön ae er. und Lernmittel feien and öffentlichen Kaſſen anzu⸗ 
(Pr mern). 
—— — find wünſchenswerth (Preußen). 

> 37) Es möge ein allgemein gültiger Lehrplan unter Mitwirkung 
ber Lehrer entworfen werben (Rheinprovinz, Schlefien, Preußen). 

38) ee Grund dieſes allgemeinen Le * moͤgen die Lehrer 
beſondere Le Br entwerfen (Sadjen, Preußen). 

39) Die Lehrmethode bleibe dem Lehrer überlaffen (Sachſen). 
en ei e Prüfungen vor der Gemeinde, wo möglich auch 

rl 8 ulfefe ftattfinden (Preußen). 
Es mögen Kleinfinder-Bewahranftalten in Verbindung mit 

den —B eingerichtet werden (Brandenburg, Pommern, ab. 
Jen, Weſtphalen, Rheinprovinz, Preußen). ‚Diebe ftehen * 
er Snlpection der Volksſchullehrer (Preußen). 

41) Es mögen Sertöitbungs Anktalten ge: ründet werden (Bran- 
Kur ;E: Dommern, Sachſen, Weftphalen, Rheinproving, Preußen). 

Zu den Unterrichts egenftän en bderfelben mögen auch d 
antöbilsgerlihen Verhaͤltniſſe gehören (Brandenburg). 

43) Ale Jünglinge ſeien bis zum 18" Lebensjahr zum Bes 
tue b berjelben ver flichtet (Sachſen 

44) Zur Ertheilung von rät an benfelben jollen die Leh⸗ 
rer nicht fire fein und eventuell dafür entichädigt werden 
(Preußen, san: 

AN Sähigen Schülern werde die Möglichkeit ber Fortbildung 
auf | eren Ünterrichtö-Xnftalten dur hinreichende Unterftühung 

taats gewährt (Preußen). 

IV. Die Lehrer: Bildungs: Anftalten. 

1) &8 möge eine befjere und umfafjendere Vorbildun ber Lehrer 
angebahnt, und dem entprecpenb eine Reorganifatton der Semtnarien 
vorgenommen werden (Alle) 

2) Die Bildungs-Anſtalten für Volksſchullehrer mögen eine 
br e Erweitern erhalten, daß fie ihren Zöglingen eine ganze, frei 
wiffenfchaftliche Befähigung geben. Sie feien ein Zweig ber Unt« 
ve h tät und geben tbeoreliiche und praftifche Ausbildung (Bran⸗ 
enburg). 

3) Der Ort eined Seminars jet eine große, wo moͤglich Uni⸗ 
verſitätsſtadt (Schleſien, Pommern, Preußen, achſen) 



Die Theilnahme an den Vorlefungen an ber Univerfität fet den 
Seminariften geftattet (Preußen). 

4) Zum Eintritt in’8 Seminar werde erfordert ein Alter von 
wenigitend 18 Jahren (Pofen), fowie die Kenntniffe eines Abiturienten 
ber böberen Bürgerf ule (Poſen, Sachſen, Pommern, Schlefien, 
Weſtphalen), wenigftend möge die Anforderung allmälig jo weit ne 
fteigert werden (Preußen), nebft der nöthigen muſikaliſchen Borbild- 
ung (Schlefien). 

5) Der Seminar⸗Curſus dauere drei Sahre (Schleften, Preupen, 
Pommern). 

6) Das gezwungene Zufammenleben der Seminariften höre auf 
(Brandenburg, Pommern, Preußen, Pofen, Sclefien). 

ji) Dad Lehrer-Perfonal der Seminarten werde aus ausgezeich⸗ 
neten Elementarlehrern ausgewählt (Pofen, Preußen). Der Seminar- 
Director dürfe Tein geiftfiches Amt befleiden (Preußen). Die Se: 
minariften follen wo moͤglich die Heilung des Stotternd, fo wie den 
Unterridht der Taubftummen und Blinden erlernen (Preußen). 
Sa Zie Seminarien werden aus Staatsmitteln unterhalten 

eſien). 
9) Unbemittelte Seminariſten werden aus Staatsmitteln unter⸗ 

ſtützt (Poſen, Schleſien). 
10) Jüdiſchen Schulamts⸗Candidaten werde die Ausbildung in 

den Seminarien geftattet (Pofen). 
11) In den Seminarien der Provinz Pofen fei die deutſche 

Sprache Unterrihtöfprache, die polnifche Unterrichtögegenitand, oder 
umgekehrt (Pofen). 

12) Die Seminarien ſeien Simultan-Anftalten. Die Anleitung 
ur Ortpeilung des confeſſionellen Religiondunterrichtd fei eine ge- 
Fonderte (Schleſien). 

13) Zu den Entlaſſungsprüfungen der Seminarien möge eine, 
von den Lehrern aus ihrer Mitte gewählte Commilfion zugezogen 
werden (Brandenburg, Sachſen). 

14) Zengniß » Nummern mögen bet den Entlaffungdprüfungen 
nicht gegeben werden (Pofen, Ponmern). . 

15) Die jepigen Präparanden » Anftalten mögen aufgehoben 
werben (Brandenburg, Schlefien, Sachſen). 
& 16) Die Borbildung für die Seminarien fei frei (Schleſien, 

achjen). 
m Um polniſchen Schulamtd-Candidaten die Vorbildun Me 

lich zu machen, Sollen polnische Realſchulen gegründet werden (ofen). 
18) Die Rachpruͤfungen mögen beftimmten gejeglihen Beſtim⸗ 

mungen unterworfen werden (Brandenburg). , 
19) Es mögen Bildungsanftalten für Lehrerinnen ge rünbet 

werben (Brandenburg, Sclefien), im Anflug an die höheren 
Töchterfchulen (Brandenburg). 



20) Seder Lehrer muß fich die Qualification zur Anftellung 
nad den künftig zu erlafjenden Beftimmungen erwerben (Preußen). 

V. Auſtellung der Lehrer. 

1) Jeder Schulamts⸗Candidat müfje wenigftend 3 Jahre lan 
ala Hülfslehrer gegen eine Remuneration von 150 Thlr. jährli 
nebit freier Wohnung und Heizung arbeiten (Brandenburg). 

2) Die definitive Anftellung erfolge erft nad erlangter Ma- 
jorennität (Pommern). Sie erfolge erft nach einer aweijährigen 
Probeanftellung (Pofen, Weftphalen). Sie erfolge bei denen, welche 
ihre Prüfung beftanden haben, fofort (Sachſen, Preußen). Die 
beftandene Prüfung beredhtige zur Uebernahme jeder Volksſchullehrer⸗ 
ftelle. Jeder Schulamtd » Candidat beginne feine Amtsthaͤtigkeit auf 
der unterften Stufe der Bolköfchule (Yreußen). 

3) Jeder Lehrer erhalte zuerſt eine Stelle mit Minimums-Bejold- 
ung (Sachſen, Dommerm). 

4) Die Anftellung aller Xehrer erfolge durch den Staat (Sachſen). 
Der Staat ftelle die Lehrer an unter geregelter Mitwirkung der 

Gemeinden und ded Lehrerftandes (Pofen). 
Der Staat wähle die Lehrer durch die Schulbebörden. Den 

Gemeinden ftehe nur Ein Veto zu. 
Die Gemeinden wählen ihre eehter aus den von der Regierung 

vorgeſchlagenen Candidaten (Brandenburg, Pommern, Schlefien, 
Rheinprovinz, Weſtphalen). Die Regierun habe das Recht der 
Deitätigung der Wahl (Schleften, Rheinprovinz, Weftphalen). 

5) Die Regierung präfentire den Candidaten in der Regel nad 
der Anciennität (Brandenburg, Pommern). 
Sälk ne Lehrer feien Staatöbiener und führen ein Amtöfiegel 

efien). 
7) Den Adjuvanten werde eine felbftftändige Stellung gegeben. 

(Schleſien). 

VL Reſoldung der Lehrer. 

1) Der Lehrer erhalte fein baares Gehalt aus der Staatskaſſe. 
Das Schulgeld falle weg (Rheinprov., Sachen, Pommern, Schleſien, 
Preußen, Pofen). 

Das ganze Einkommen erhalte der Lehrer vom Staate, der bie 
Mittel hierzu, wie zur Beitreitung der Schulbebürfnifje überhaupt 
nicht durch eine befondere Schulfteuer, fondern durch die allgemeinen 
Abgaben aufbringe (Preußen). 

2) Das Minimum oder Normalgehalt der Lehrer werde von 
ben Gemeinden aufgebradt. Die binzulommenden Gehaltözulagen 
gewähre der Staat (Weitphalen). 

3) Alle den Lehrer entebrenden Befoldungsverhältniffe mögen 
fhleunigft aufgehoben werben (Sachſen). 
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4) Alle von dem Lehrer —— zu erhebenden Einnahmen 
en ſchleunigft gegen Entſchaͤdigung aufgehoben werden (Branden- 
ur 

5) Ale Naturallieferungen, mit Ausnahme der in Getreide und 
Holz neltebenben mögen aufgehoben werden (Brandenburg). 

Ale NRaturalleiftungen mögen, wenn der Lehrer ed beantragt, 
abgejchafft werben (Weftphalen). | 

6) Die dem Lehrer als Cantor und Organiſten zugefloffenen 
Accidenzien mögen firirt werben Brandenburg). 

7) Alle Gratificationen mögen wegfallen (Pofen). 
8) Jeder Lehrer erhalte wo möglich ſoviel Garten und Ader, 

ald zur Haltung eined Hausftandes nothmwendig ift (Brandenburg). 
9) Das Gehaltd-Minimum bewege fih von dem platten Lande 

bi8 zur Großftadt zwiſchen 250 und 400 Thlr. (Brandenburg, Pom⸗ 
mern), zwilchen 200 und 400 Thlr. (Weftphalen). 

‚Das Gehalts »- Minimum betrage 250 Thlr. (Sachſen, Rhein- 
provinz), 300 Thlr. (Pofen), 200 Thlr. auf dem Lande und in 
Meinen Städten, 300 Thlr. in Mittel- und 350 Thlr. in größeren 
Städten et 

10) Jeder Lehrer fteige in höhere Gehälter nad) Amtötreue und 
Dienftzeit (Brandenburg). 

11) Die Befoldung fteige von 5 zu 5 Sahren um 25 Thlr. 
(Dofen, Prenben), um 30 Thlr. (Aheinproving), um 50 Thlr., aber 
nur bis zum 35rer Dienſtjahre (Sachſen), um 30 bis 50 Thlr., aber 
nur bis zum 30P® Dienitjahre (Pommern). Die Dienftalterzulage 
beirage aber nie mehr als 200 Thle. (Preußen). 

12) Die Gemeinden mögen fchleunigft darauf aufmerkſam ge⸗ 
macht werden, daß dad Schulgeld noch nicht aufgehoben fei (Schlefien). 
Borläufig möge jede Lehrerbefoldung jofort aut mindeftend 120 Thlr. 
gebracht werden (Weftphalen). 

13) Es möge fofort für gute Dienftwohnungen aller Lehrer ge⸗ 
forgt werden (Pommern). _ 

Eine befondere Bau =» Comiffion möge fofort alle Schulgebäude 
repidiren und behufs Ihleuniger Abftellung beftehender Mängel an 
bie Behörden berichten (Brandenburg). 

VD. Stellvertretung, Emeritirung und Penfionirung der Lehrer. 

2 Die Stellvertretung der erfrankten oder beurlaubten Lehrer 
finde Statt auf Koften des Echulpatrond (Sachſen). Die Behörde 
habe ohne Gehaltsabzüge dafür zu forgen (Preußen). 

2) Die aus dem Seminar entlaffenen Schulamt3 - Kandidaten 
follen ſich eine Zeit lang zur Stellvertretung verwenden lafjen (Pom⸗ 
mern, Sachſen, Setpbalen). 

’ Zu dem Behuf follen in jedem Kreife mehrere Schulamts- 
Sandidaten, ober body Einer, placirt werden (Pommern, Weftphalen). 



4) Die Emeritizung eines Lehrerd möge von der Schufbehörbe 
nur auf Grund eined beiftimmenden Urtheils unparteiticher Lehrer 
ausgeſprochen werden können (Sachſen). 

" 5) Die bei der Emeritirung und Berjepung der Lehrer manf- 
gebenden Grundfäge mögen veröentlicht werden (Pofen). 

6) Bei jeder Unterfuchung gegen einen Lehrer jollen 3 Amts 
genoſſen Kusegogen werden (Pojen). 

7) Die Amtsentſetzung der Lehrer könne nicht auf admintftativem 
Wege, — nur auf Grund eines richterlichen Erkenntniſſes er- 
folgen (Brandenburg, Sachſen, Weſtphalen, Rheinprovinz, Preußen). 

er Lehrer ſei wegen Verbrechen nur durch das Urtheil des 
geleoihen Richter und wegen fonftiger Unmwürdigfeit nur durch 
en Ausſpruch eined Geſchwornengerichts von &ehrern. abfepbar. 

Unfreiwillige Verſetzung dürfe auf Antrag ber Behörde oder der 
Gemeinde nur nah Entſcheidung eines ſolchen Geſchwornengerichts 
ftattfinden (Preußen). 

8) Dei Unterfuhungen gegen Lehrer dürfen Feine Patrimontal- 
gerichte, fondern nur Königliche Gerichte fungiren (Pommern). 

9) In Bezug auf Penfionirung ftehe der Lehrer den übrigen 
Staatöbeamten gleih (Brandenburg, Pommern, Schlefien, Sachſen, 
Weltphalen, Rheinprovinz). Nur fteigern ſich die Penfionsfäge in 
fürzeren Zwijchenräumen (Preußen). 

10) Der Staat garantire jedem Lehrer eine Penfton von menig- 
ftend 100 Thlrn. (Pommern, Rheinprovinz). 
111) Dieſes Minimum werde fofort auch allen bereitö penfiontrten 
Lehrern bewilligt (Pommern). 

Das Minimum einer Lehrer-Penfion betrage 250 Thlr. (Sadjfen). 
12) Nah 1— 20 Dienftjahren erhalte jeder Lehrer ein Viertel, 

nah 20 — 30 die Hälfte, nach 30— 40 drei Biertel und nad) 40 
die ganze Befoldung als en (Dofen). 

13) Keinem Lehrer dürfe die Penſion feined Amtövorgängerd 
an feinem Gehalte abgezogen werden (Weftphalen). 

14) Statt der Penfion könne den dienitunfähig gewordenen 
Lehrern auch eine paſſende andermeitige Anftellung gegeben werben 
(Brandenburg, Pofen). 

VII Lehrer WittwensKaflen. 

1) In Bezug auf die Wittwen- Kaffen mögen die Lehrer ben 
übrigen Staatödienern gleichgeftellt werden (Brandenburg). | 

Die Lehrer feten berechtigt, ftatt einer befonderen Lehrerwittwen⸗ 
one * allgemeinen Wittwen - Verpflegungs » Anftalt beizutreten 

eußen). 
2) Sen Lehrern möge bie Theilnahme an ber Derwaltung Ihrer 

men faflen eingeräumt werden (Brandenburg, Weftphalen, Rhein- 
provinz). 



dem N Die Lehrer» Wittwenkaffen mögen in freie, unter 
eatufte ber der Majorität ftehende Affociationen verwandelt 

erben Schleſien). 
4) Die Lehrer - Wittwenkaſſen mögen mit ben allgemeinen 

Beamten» Bittwenfafjen unter der Borausfepung einer zeitgemäßen 
Reorganijation ber legteren vereinigt werden (Pofen). 

9) Jeder Lehrer jei verpflihtet, jeiner Wittwe eine Pen⸗ 
fion na wenigitend 50 reſp. 60 Thlrn. jährlich zu fichern (Pofen, 
Preußen 

6) Die jetzigen Lehrerwittwen⸗Kaſſen mögen die von ihnen ges 
zahlten Denfionen jofort erhöhen (Brandenburg, Polen) und zwar 
von 12 auf 36 Thir. (Poſen). 

7) Für die Einjendung der Wittwenlaffen-Beiträge werde Porto⸗ 
freiheit bewilligt (Polen). 

8) Den Lehrer-Wittwen werde ein viertel reip. ein halbes Nach⸗ 
jahr bewilligt (Pojen, Pommern, Schlefien). 

9) Der Staat übernehme die Verpflichtung, für die Witiwen 
und Waiſen der Lehrer zu forgen (Pommern, achſen) 

IX. Nebenämter der Lehrer. 

1) Das Organiſten- und Cantor-Amt bleibe mit dem Schul⸗ 
Amte verbunden (Weftphalen, Pommern). 

Dafjelbe ift mit dem Schulamt nicht nur vereinbar, fondern 
auch ehrenvoll (Schleſien). 

Daſſelbe könne von dem Lehrer behalten werden (Brandenburg 
beine, Schleſien). 

e Beibehaltung der mit ben Schulftellen ſeither verbundenen 
fichlicen Nebenämter bleibe der Vereinbarung des Lehrer mit der 
tirhliden Gemeinde überlafjen. Sie dürfe aber in feiner Weiſe 
dad Schulamt ‚beeinträchtigen (Prenben). 

2) Die übrigen Kirhenämter (SKüfter-, Glöcdnerdienft ıc.) 
müflen vom Schulamt getrennt werden (Brandenburg, Hofen, 
Salden, Sachſen, Weftphalen, Rheinprovinz). 

as Küfteramt braucht der Lehrer nie ‚beizubehalten (Poms 
ern 
* Kein katholiſcher —2 der nicht Küſter iſt, dürfe zum 

Kirchenbeſuch gezwungen werden (Poſen). 



Berfonal- Veränderungen, Titel und Ordens «Berleihungen. 

A. Univerfitäten. 

An der Univerſität zu Greifs wald ift der Privatdocent Dr. Ziemffen 
dafelbft zum außerordentl. Profeffor in der mediciniſchen Facuttät, 

an der Univerfität E Halle ſind die außerordentl. Profeſſoren 
Dr. Dr. Ulrici, Schaller und Giebel daſelbſt zu ordentlichen 
Profeſſoren in der philoſophiſchen Facultät ernannt, 

dem ordentl. Profeſſor Dr. von Sybel an der Univerfität zu Bonn 
ift die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königlich 
Belgiſchen Leopold-Orden ertheilt worden. 

B. Gymnaſien, Eyceum zu Wernigerode 

&3 ift am Gymnaſium 
zu Stendal der Schulamts⸗Candidat Liebhold ald orbentl. 

Lehrer angeftellt, 
zu Gleiwig der Collaborator Dr. Völkel zum ordentl. Lehrer 

befördert, und der Schulamtd-Sandidat Hanfel ald Collabos 
rator angeftellt, 

zu Mühlhquſen der Sculamtd-Gandidat Dr. Schippang 
al8 ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

Dem :ordentl. Lehrer Dr. Förftemann am Lyceum zu Werni- 
gerode ift dad Prädicat „Profejlor“ beigelegt worden. 

C. Seminatien. 

Der Rector und Predigtamts- Sandidat Strodzfi ift zum erften 
Lehrer Fa evangeliihen Schullehrer- Seminar in Angerburg 
ernannt, 

dem Mufiflehrer am evangeliihen Schullehrer-Seminar zu Erfurt, 
Mufikdiretor Gebhardt, iſt der Rothe Adler- Drden vierter 
Klaffe verliehen worden. J 

Dem ſtellvertretenden Director der mit dem Friedrich⸗Wilhelms⸗ 
Gymnafium zu Berlin verbundenen Eliſabethſchule, Prediger 
Flashar, iſt das Prädicat „Profeſſor“ verliehen worden. 
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Den evangeliihen Schullehrern Reich zu Safenberg im Kreife 
Deutſch Erone, Buthy zu Wirrwig im Kreife Breslau, und Kionka 
zu Pudigan im Regierungsbezirt Bredlau, fowie dem Tatholifchen 
Scuülehrer Küfter zu Berg Gladbad im Kreife Mülheim ift das 
Allgemeine Chren-Zeichen verliehen worden. - 

Geforben 

A. Univerfitäten. 

Der orbentlihe Profefior Dr. Merkel in der juriftiihen Facultät 
der Univerfität zu Halle tft am 19. Dzbr. 1861 geftorben. 

B. Gymnafien. 

Der Director Dr. Hiede am Gymnaflum zu Greiföwald ift 
am 5. Dezember, 

der Oberlehrer Dr. Friedländer am Gymnafium zu Stettin 
am 7. Dezember 1861, und 

der Subrector Dr. Tiſcher am Gymnafium zu Brandenburg 
am 7. Januar 1862 geftorben. 

Inhaltsverzeichniß des Januarheftes. 

1. Perſonalbeſtand des Miniſt. der geiſtl. ꝛc. Angelegenheiten, — 2. Ber 
handlungen ber Alademie der Wiflenfchaften. — 3. ilttär-Berbältnifle der 
Studirenden der Theologie. — 4. Stipenbienftiftung bei ber Univ. Breslau. — 
5. Michael-Beeriche Stiftung. — 5. Zufanmmenfegung der Wiſſenſch. Prüfunge- 
Commijfionen. — 7. Schülerbibliothelen. — 8. Fe tübungen bei höheren Un- 
terrihts » Anftalten. — 9. Chriſtliches Kunſtblatt. — 10. Suhl und Koner, 
das Leben ber Griechen und Römer. — 11. Präparandenbildung — 12. An- 
fRaltsleben im Seminar. — 1J. Bolitifche Lectüre der Lehrer. — 14. Schul- 
vorftand bei Simultan- und Sorfeifone fon ten — 15. Gewertefufen, deren 
Unterhaltung unb Benutgung. — 19. huigefb für Stieflinder. — 17. Empfehlung 
eines Leſebuchs. — 18. Borbereitende Berathung bes Unterrichtsgeſetzes. — 
Perſonalchronik. 

Drud von J. 5. Starcke in Berlin. 



Ä Centralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts: und Mebi« 
einaleAngelegenheiten und unter Benugung ber amtlichen Quellen 

beransgegeben 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Negierungs- und vortragendem Rath in bem Minikerium 

ber geiſtlichen, Unterrigte- und Mebdicinal-Ungelegenhelten. 

AR 2 Berlin, den 26. Februar 1862. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beanıten. 

18) Ausitellung von Amtdcautiond»Berjhreibungen 
im Bezirk des Appellationd-Gerihtshofes zu Göln. 

(Sentralblatt pro 1861 Seite 326 Rr. 117). 

Der Herr Finanz-Minifter hat in Betreff der Anöftellung von 
Amtscautiond-Berfchreibungen im Bezirk des Appellationd-Gerichtöhos 
fes zu Coln die abjchriftlicdy beiliegenden Verfügungen vom 8. April, *) 
5. Zuli und 27. November c. (Anlagen a. und b.) an die Rheinischen 
Regierungen erlaffen. 

Dem Köntglihen Confiftorium communicire ich diefe Berfür 
gungen unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 20. Zuli pr. (14,660) **) 
zur Kenntnißnahme und Nachachtung. 

Berlin, den 31. December 1861. 
Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 

Sn Bertretung: Lehnert. 
An 

das Königl. Eonfiftorium zu Koblenz. an an das 
Königliche Provingiat : Schul» Golegium baje und ben 
Königlichen | inerfitäts-Rurator zu Bonn. 

v “ 

®) An obendezeichneter Stelle abgebrudt. 
3 Abgedruckt im Centralblatt pro 1860 Seite 449. 
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8. 

Nach dem Bericht der Königlichen Regierung vom 24. Mai c. 
würde die Durchführung der Vorfchrift meines Erlaſſes vom 8. 
April d. J., 

daß in dem Bezirk des Appellationd-Gerichtähofes zu Cöhn 
die audzuftellenden Verfchreibungen über die in Staatöpapie- 
ren niederzulegenden Amts-Cautionen von dem autionöbe- 
fteller und den Beamten derjenigen Kaffe, bei welcher bie 
Caution zu hinterlegen ift, vollzogen werden jollen, 

in denjenigen Fällen mit Schwierigfeiten verbunden fein, in welchen 
fi der Cautionsbeſteller an einem andern Ort aufhält, ald wo bie 
Kaffe fi) befindet, indem dann entweder der Sautiondbefteller oder 
der Beamte der Kaffe zum Zwed ber Anstellung bed Gautions- 
Documents eine Reife zu machen genöthigt fein würde. Mit Der 
ins hierauf eröffne ich der Königl. Regierung, daß die gleichzeitige 
alehung ber Cautions⸗Verſchreibungen durdy Die Raffenbeamten 

und den Cautiondbefteller in der Verfügung vom 8. April d. I. 
aus dem Grunde vorgejchrieben worden tft, weil der Artikel 2074 
ded Bürgerlichen Geſetzbuchs einen öffentlichen oder einen einregi- 
ftrirten Privatact erfordert, eine von dem Gautinnöbefteller und den 
Kaffenbeamten bollgogene Berpfändungs-Urkunde aber, da die Kaſſen⸗ 
beamten nad) der Natur des Verhältniſſes mit der Beurkundung des 
Säle gejeglih betraut find, unzweifelhaft als eine öffentliche 
Urkunde gelten muß, und demnach durch die bezeichnete Art der 
Bollziehung die mit Koften für den Gautiondbefteller verfnüpfte Ein- 
regiftrirung vermieden werden kann. Da nun nad) Art. 2074 a. a. O. 
die Pfandbeftellung ebenfowohl mittel8 einer gehörig einregiftrirten 
Privaturfunde erfolgen fann, und ed ferner kein Bedenken leidet, 
daß auf Verpfändungs- Urkunden die Beftimmung des Artik. 1325 
mag wegen der Audftellung mehrerer Originale feine Anwen⸗ 
dung findet, die Koften einer Reite aber in allen Fällen zu dem ge« 
ringen Betrage der inegilteirungs - Gebühren außer Verhältniß 
(eben würden, fo wird Die Sniglige Regierung ermächtigt, von der 

ollziehung der Cantiond-Verfchreibungen durdy die Kafjenbeamten, 
wo dadurch Weiterungen und Soften entftehen könnten, abzuſehen, 
und ftatt der joldhergeftalt vollzogenen Berjchreibungen Cautions⸗ und 
Berpfändungd-Urkunden unter Privatsinterfchrift, weldhe durch einen 
Sriedendrichter einregiftrirt find, anzunehmen. — Mit Rüdficht da- 
rauf jedoch, daß jede utiond-Berf reibung ein bedingtes Zahlungs⸗ 
verfprechen enthält, wird nad) Art. 1326 des Bürgerlichen Geſetz⸗ 
Buchs darauf zu halten fein, daß dergleichen Urkunden unter Privat» 
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aA ei den Gautiondbeftellern ihrem ganzen Inhalt nach 
eigenhän rieben‘ werden. 

Berlin, den 5. Zuli 1861. 

Der Finanz - Minifter. 
a von Patow. 
n 

bie Konigl. Regie N. und abfchriftli di 
andern * —— — ber — 

IL 9,32. Ä 

b 
en durch meinen Erlaß vom 8. April d. J. vorgeſchrieben 

worden ift, 
daß in dem Bezirke des Appellations⸗Gerichtshofes zu Cöln 
bie anszuftellenden Berjchreibungen über bie r Staatspapie⸗ 
ren niederzulegenden Amtscautionen von dem Cautionsbeſteller 
und den Beamten derjenigen Kaſſe, bei welcher die Caution 
u hinterlegen iſt, vollzogen werden ſollen, | 

ift dur die fernere Verfügung vom 5. Juli d. J. nachgegeben 
worden, von der Vollziehung der Cautions erireibungen durch 
die Kaſſenbeamten in ſolchen Fällen, wo dadurch terungen und 
Koften entſtehen könnten, abzuſehen, und ftatt der ſolchergeſtalt voll⸗ 
zogenen Verſchreibungen, Cautions⸗ und Verpfändungs⸗-Urkunden unter 
Privat⸗Unterſchrift, welche durch einen Friedensrichter einregiſtrirt 

d, anzunehmen. Das hiernach angeordnete Verfahren hat nam. 
hen ‚zu Bedenken Anlaß „gegeben, indem es einerjeitd in Frage ges 
ellt worden ift, ob die Mitunterfchrift der Kaffenbeamten den von 

ihnen aufzunehmenden autiond = VBerjchreibungen die Eigenſchaft 
öffentlicher Urkunden zu verleihen geeignet jet, jo mie andererſeits, 
ob die Ausftellung einfeitiger Sautiond- und Berpfändungsurfunben 
ur Erfüllung der Vorſchrift im Artik. 2074 bed Bürgerlichen Ge 
—*2*8 genuͤge, und nicht vielmehr die Niederlegung der zur Caution 
gegebenen Papiere jo wie das hinſichtlich berjelben beftehende Rechts⸗ 

erhältnig jedesmal durch eine gweileitige erftärung des Cautions- 
beſtellers und der Kafſenbeamten beurkundet werden müſſe. Um 
deöhalb für die Fälle einer eintretenden richterlichen Entſcheidung 
möglichen Nachtheilen vorzubeugen, get die Königl. Regierung in 
Beziehung auf die Ausftellung der Berfchreibungen über Amtscau⸗ 
tionen Iernerhin folgended Berfahren zu beobadyten: 

1) Die tions. Berihreibungen ſind in zwei Exemplaren aus- 
anfertigen, und von dem ondbefteller, jo wie von ber 

egierumge- Daupftafie mit der Unterſchrift der Kaffenbeamten 
und dem Viſum ded Kaffen-Curatord, von jedem Theile 
unter Hinzufügung des Datums, zu vollziehen. 

5* 
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2) In den chreibungen find 
a. die " Sal gegebenen Papiere mit dem Bemerken, 

daß der Gautionsbefteller diefelben bei der unterzeichneten 
Kaffe unterpfändlic niedergelegt habe, nad Gattung, 
Littera, Nummer und Betrag genau zu verzeichnen, 

b. die in der Allerhöchjften Cabinets-Ordre vom 15. April 
1837 (Sej.-Samml. ©. 73) erwähnten eventuellen An⸗ 
jprüde gegen den Beamten, zu deren Sicherheit bie 
Caution dienen fol, anzugeben, 

c. die Beitimmungen über den dem Cautiondbefteller im 
Hall der Ausloolung obliegenden Erſatz, jo wie über die 
Sala Zurüdgabe der hinterlegten Papiere in ber 
Saflung, wie diefelbe für die nad) der Verfügung vom 
23. Juni v. 3.*) unter Nr. 5. audzuftellenden fang8- 
Icheine vorgejchrieben ift, aufzunehmen, jedody mit der 

aßgabe, daß die Worte: „gegen Rüdlieferung bes 
gegenwärtigen mit der Duittung bed Gautiondbeftellers 
oder ſeines legitimirten Befipnachfolgerd verjehenen Em- 
pfangsicheind * dahin umzuändern find: 

gegen Duittung des Cautionsbeſtellers oder feines 
legitimirten Rechtsnachfolgers,“ 

und ſchließlich iſt 
d. die Bemerkung hinzuzufügen, daß der Act in zwei Exem⸗ 

laren ausgefertigt, beiderſeits unterſchrieben und jeder 
er Parteien ein Exemplar ausgehändigt worden jet. 

3) Die auf diefe Weife vollzogenen Acte find bei einem Frie⸗ 
densgericht auf Koften ded Cautionsbeſtellers einzuregiftriren. 
Das eine Eremplar derjelben ift ber Kaffe zuzuftellen, das 
andere dem Gautiondbefteller zu belafjen. 

Der Urtpeilung von Enpfangeſchrinen bebarf, ed demnädft 
weiter nicht; die Beftimmung unter Nr. 5. der Verfügung vom 
23. Juni v. J. tritt daher für den Bezirk des Appellationdgericht8- 
hofes au Coͤln fortan außer Anwendung. Ein Stempel ift zu den 
gedachten Cautionsverſchreibungen nicht zu verwenden. 

erlin, den 27. November 1861. 

Der Finanz - Minifter. 
von Patow. 

[} An ® 

bie Königl. Regierungen zu Eoblenz, 
Düffelborf, Trier und Aachen. 

L. 13,132. IL 14,481. IIL 26,992, 

[4 

*) Abgebrudt im Sentrafblatt pro 1860 Seite 450. 
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19) Schup gegen Nahdrud. 

(Geſetz vom 11. Juni 1837.) 

Erkenntniß des Königlichen Ober Tribunald vom 7. Novem- 
ber 1861. 

1) Das Geſetz ſchützt gegen ben Nachdruck litterariſcher Erzeugniffe jeder Art: 
auf die Gattung, den Umfang, bie Darftellun ee 1 nicht an; 
noch weniger auf ben inneren Gehalt der Schrift; 

2) Das ‚Bergehen bes Nachdrucks if durch ben bloßen Drnd vollendet; 
baß bie Verbreitung binzugetreten fet, ift nicht erforberlich. 

3) Wer ben Drud bat bewirken laffen, wirb von ber firafrechtlichen Ber- 
antwortlichleit dadurch nicht befreit, daß er der betreffenden Druderei nur 
als Geſchäftsführer vorgeftanden. 

eb zum Schutze gegen Nachbrud und NRahbilbung vom 11. uni 
1837. — —2 aq uud Nechbiidung vom bi 

In ber Unterjuchungsfache wider den Buchdruckerei⸗Vorſteher H. 
auf die Nichtigteitäbelhwerbe des Angeklagten 

hat dad Königliche Dber- Tribunal, Senat für Straffachen, 
weite Abtheilung, in feiner Sigung vom 7. November 1861 ꝛc. 

für Recht erkannt: 
daß die gegen das Erkenntniß des Criminal⸗Senats des Kö» 
wipliöen pellationdgericht8 zu N. vom 25. Juni 1861 ein» 
ge egte Nichtigkeitäbefchwerde zurüdzumeiien, Implorant aud 
ie Koften dieſes Verfahrens * tragen ſchuldig. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 

Unter den Werken der Wiſſenſchaft und Kunft, welche das Ge- 
fe vom 11. Sunt 1837 in Schup nimmt, find allerbings Geiſtes⸗ 
producte verſtanden, und zwar ſolche, bei welchen von einer Autor⸗ 
ſchaft überhaupt die Rede fein kann. 

Dad Wort ee im Gegenſatz ir Kunſt tft Di nicht 
auf ſtreng wiffenichaftlihe Werke bejchränft, ſondern umfaßt littes 
rariſche gengnile jeder Art, d. h. fhon der Theorie nad) alle 
durch die Sprache, jedenfalls alle durch die Schrift firirte indivi⸗ 
duelle geiftige Hervorbringungen, welche der DBermittelung der Ger 
banfen und orftellungen auf dem Gebtete ded allgemein geiftigen 
Verkehrs dienen, und objectiv in denjelben zu treten geeignet find. 

Wächter, dad Verlagsrecht $. 12. 
Auf die Gattung, den mfeng, Die Darſtellungsweiſe der geiſtigen 

Production kommt dabei überall Nichts an. Ein einzelnes Gedicht, 
ein Lied, ift fo gut ein litterariſches Erzeugniß, wie eine wiſſen⸗ 
ſchaftliche Schrift, oder ein größeres poetiſches Werk. 

Noch weniger wird der Begriff des litterari hr ——— es 
durch den litterariſchen Werth, den inneren Gehalt der Arbeit 
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berührt. Denn dad Autorrecht beiteht am den litterariichen Erzeug⸗ 
niffen als ſolchen; ſchlecht oder audgezeichnet, fallen fie gleichmäßig 
in diefe Kategorie, und die rechtliche Beurtheilung eined urjprüng- 
lichen Geifteöproductd kann nicht nach fubjectiven Geſichtspunkten, 
Sondern nur nach objectiven Merkmalen erfolgen. 

Wächter, $. 12. ©. 115. 
Friedländer, Rechtsſchutz gegen Nachdruck, ©. 24. 
Gifenlohr, das litterariichzartiftiiche Eigentbum, ©. 48. 
Bluntſchli, Deutfched Privatrecht, Bd. J. ©. 195. 

Der mit dem Geſetze vom 11. Juni 1837 publicirte Bundes⸗ 
beihluß vom 29. November 1837 rechnet darum aud zu den Werfen 
ber Wiſſenſchaft oder Kunft ($.3) litterariiche Erzeugniſſe jeder Art 
und Werke der Kunft überhaupt, und indem das eben citirte Geſetz 
vom 11. Suni 1837 die unter feinen Schuß geftellten Gattungen 
der Werke der Wiffenihaft und Kunft bezeichnet, führt e8 im $. 1 
bereitö herausgegebene Schriften, ohne dabei einen weiteren Unter: 
ſchied zu machen, und im $. 3 Manuſcripte jeder Art auf, fo daß 
ed ud hiernach nicht zweifelhaft fein kann, daß unter den Werfen 
der Wiſſenſchaft Schriften überhaupt — jpbab fie nur der litte- 
rariſchen Sphäre angehören, begriffen find, ohne daß dabei ihre 
innere Güte in Betracht kommen könnte. 

Mit net hat daher der Appellationdrichter angenommen, daß 
dad hier in Frage ftehende, durch den Druck veroffentlichte Lieb: 
„die Krinoline“ ohne Rüdfiht auf den Werth ober Unwerth des⸗ 
jelben Gegenftand ded verbotenen Nachdrucks fein fünne, und daß 
namentli der Richter auf eine Prüfung des Werthes oder Un» 
werthes des Geiſtesproducts N weiter nicht einzulaffen habe. 

Ob feine deöfallfige Anficht dur den von ihm mit bezogenen 
$. 18 des Geſetzes vom 11. Juni 1837 geftügt werde, ift gleich 

Itig. 
gu Cs bedarf nach dem Hervorgehobenen diefer Stüge nit. Der 
$. 18 fteht nur im Gegenfabe zum N 21 dafelbft. 

Mährend die eigentlihen Kunſtwerke, d. h. ſolche Werke ber 
fünftlerifchen Darftellung, welche der äfthetiihen Betrachtung zu 
dienen beitimmt find, in 88. 21 ff. unter bejonderen Debingungen 
geibi t werben, follen die im $. 18 erwähnten Zeichnungen, welche 
—— en zu practiſch⸗wiſſenſchaftlichen Zwecken darftellen, 

ihrem Hauptzwecke nach als Kunſtwerke alſo nicht zu betrachten 
d, dem für die Schriften geltenden Schutze unterworfen ſein. 
In dieſer Infaſſung ſpricht denn der $. 18 a. a. D. freilich 

RA die Anficht des Appellationdrichterd, aber auch nicht gegen 
elbe. 
Mit Unredht mad hiernach die Nichtigkeitsbeſchwerde dem 

Appellationdrichter den Vorwurf, daß er ſich einer unrichtigen An- 
wendung des Geſetzes vom 11. Juni 1837 dadurch ſchuldig gemacht 
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babe, daß er auf die Behauptung des Imploranten, daß das Lied: 
„die Krinoline” feinem Inhalt nad ein durch jenes Geſetz geichügtes 
Wert der Wiſſenſchaft und Kunft nicht fei, ſich nicht eingelaffen, 
jondern angenommen habe, daß den geiftigen Gr en ohne Rüd» 
ficht auf ihren inneren Werth oder Unwerth der geſetzliche Schutz 
zulomme. 

Gleich unbegründet ift die weitere Beichwerde des Imploranten, 
welche mit dem in zweiter Snftanz aufgeftellten Cinwande in Zu- 
—— gebracht iſt, daß ihn die Strafe des Nachdrucks event. 
auch deöhalb nicht treffen könne, weil er zur Zeit des Nachdrucks 
des Liedes: „die Krinoline” der H.. chen Buchdruderei (im Auf: 
—* x” z Lormundfchaftegericht) nur als Geſchäftsführer vorge⸗ 
anden habe. 

Der erſte Richter hat nämlich thatfächlich feſtgeſtellt, daß ber 
Angefiagte (welcher im rubrum als Buchdruckerei⸗Vorſteher bezeich⸗ 
net ift) ohne Erlaubniß des Autors das Lied: „die Krinoline“ ges 
druckt babe und darauf die Anwendung der 88. 2 und 10 deö Ge⸗ 
feped vom 11. Juni 1837 gegründet. 

Den vorerwähnten, von dem ! ppellationgrichter erhobenen Ein- 
wanb befeitigte dieſer zunächit mit Bezugnahme auf N 10 a. a. O., 
indem danach der den Autor Beeinträchtigende ſich Itrafbar mache, 
dieß aber berjenige fei, welder den Abdrud bewirke oder „be- 
wirten laſſe,“ ſolches aber vom Angeflagten ‚peftändigermapen 
efcheben fei, fodann auch aus dem Grunde, weil er nad $. 54 
Ang Tit 13 des Allg. Landrechts felbit für Verſehen auflommen 

müfle. 
Sunmeht macht die Nichtigkeitöbefchwerde dem Appellationd- 

richter den Vorwurf der Verlegung bed $. 10 a. a. D., weil er ſchon 
denjenigen als den einen Autor Beeinträchtigenden im Sinne jened 
8. aueh, der den Abdrud bewirkte oder „bewirken lafje,* 
während Implorant dur den Drud, reſp. durch die Veranlaſſung 
des Drudes des Liedes dad dem Dichter DO. zuftehende Fa e 
Recht der Verielfältigung noch nicht beeinträchtigt habe, eine ſolche 
Beeinträchtigung vielmehr erft dur den Verkauf reip. die Ber: 
breitung des Nachdrucks als bewirkt angejehen werde. 

Der Einwand, wie er in appellatorio aufgeftellt war, ift vom 
Appellationsrichter aus richtigen Gründen befeitigt. Die Nichtig⸗ 
feitöbeichwerde benupt nun das Motiv, welches der Appellationd- 
richter mit Rüdficht auf den aus der Perfon des Imploranten ab» 
eletteten Einwand gegeben hat, zu einem neuen ſachlichen Angriff, 
bahn gehend, daß durch den bloßen Drud bed Liedes bad Vergehen 
des Nachdrucks nicht vollendet worden jet. 

Hterüber fich auszufprechen, war dem zweiten Richter feine Bere 
anlaffung gegeben. n 

Aber der Angriff ift jedenfalls verfehlt, wenn, wie thatſächlich 
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Teftiteht, der Angeflagte das fol. 2 der Acten befindliche Lied ohne 
Erlaubniß des Autord gedruckt hat, da nach $. 14 das Vergehen des 
Nachdrucks vollendet ift, wenn Exemplare eined Buches vorgefunden 
worden, weldye den gegenwärtigen Vorſchriften zuwider angefertigt 
find, zur Vollendung des Vergehens aljo die Verbreitung nicht 

rt. ehö 
j Im Uebrigen enthält die nr Seftftellung die Merkmale 

bed Geſetzes. Dad Strafmaaf bewegt ſich in den gefeplichen Gränzen. 
tz Die Nichtigkeitsbeſchwerde hat daher nur zurückgewieſen werden 
oͤnnen. 

I. Akademien und Univerfitäten. 

20) Preisbewerbung bei der Akademie der Künfte 
zu Berlin. 

(Central⸗Blatt pro 1861 Seite 129 Ar. 52). 

1 

Auf den Antrag der Königlihen Akademie der Künfte in dem 
Beriht vom 14. d. M. genehmige ih, dab für dad Jahr 1862 
eine akademiſche Preisbewerbung in der Geſchichtsmalerei veranftaltet 
und in der biejerhalb von der Königlichen Akademie der Künfte zu 
erlaffenden Bekanntmachung ald Preis, welcher am 3. Auguft d. & 
zuzuerkennen ift, ein Stipendium von jährlidh 750 Xhlrn. für zwei 
nacheinander folgende Jahre zu einer Studienreife zugefichert werde. 

ebe hiernach der Königlichen Akademie der Künfte das 
weiter Erforderliche anheim. 

Berlin, den 29. Januar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Mabemie ber Künfte bier. 

1,397. U. 

2 

In Gemäßheit des Statutd der von bed hoßjeligen Königs 
ajeftät Friedrich Zilhelm IH. geftifteten Preiöbewerbungen in ber 
Malerei, Skulptur und Baukunft iſt die diesjährige akademische Kon- 
—5 für die Geſchichtsmalerei beftimmt. Alle befäbigten jungen 
Künftler in dem Alter von weniger als 30 Sahren, insbeſondere die 
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Schüler der unterzeichneten Alademie zu Berlin, fo wie ber König» 
lichen Kunft-Aabemien zu Düffelborf und Königäberg werben einge- 
laden, fidh bei dieſer Preisbewerbung zu bethetlign. Um zu den 
Prüfungdarbeiten zugelaſſen zu werden, müflen die fich meldenden 
jungen Künftler entweder die akademiſche Medaille im Actſaal ges 
wonnen und die bei der hiefigen Akademie vorgefchriebenen Studien 
pemadt FAR oder ein Zeugniß ber Sapigteit von den Direktoren 
er Kunſt⸗Akademien zu Düffelborf oder Königöberg oder von einem 

ordentlichen Mitgliede der unterzeichneten Akademie, in deffen Atelter 
fie gearbeitet haben, beibringen. 

Die Meldungen zu diefer Preisbewerbung müſſen bet dem Di» 
 reftorat der biefigen Akademie bid zum Sonnabend den 5. April, 
Mittags 12 Uhr, he fein. Die Prüfungdarbeiten beginnen am 
1. April, früh 8 Uhr. Die Hauptaufgabe wird am 14. April er 
theilt und die fertigen Konkurrenz-Arbeiten müffen am 14. Zuli d. J. 
abgeliefert werden. Die Zuerfennung des Preifed, beftehend in einer 
Penfion von jährlih 750 Thlen. Fir zwei auf einander folgende 
Jahre zu einer Studienreife nad Stalien, erfolgt in öffentlicher 
Sitzung ber Königlichen Akademie am 3. Auguft d. 3. — Ausländern 
lönnen nur Ehren⸗Preiſe zu Theil werben. 

° Berlin, den 10. $ebruar 1862. 
Die Königliche Akademie der Künfte. 

21) Rector- und Decanens Wahl bei der Untverfität 
zu Greiföwald und Prorector-Wahl bei der Univerfität 

in Königsberg. 
(Eentralblatt pro 1861 Seite 87 Nr. 38.) 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten tft 
durch Berfügung 

1) vom 29. Januar 1861 die von dem Concil der Univerfität zu 
Greifswald vollzogene Wahl des Conſiſtorialraths Pros 
fefford Dr. Bogt zum Rector, und die von den Facultäten ger 
teoffene Wahl der Profeiisren Dr. Reuter, Conftftortal 
rector Dr. Niemeyer, Dr. Bardeleben und Dr. Herg 
u Decanen —5— Swetje der theologiſchen, juriſtiſchen mes 
teintfchen und p Hofopbifchen Facultaͤt diefer Univerfität für 

dad Fahr vom 15. Mat 1862 bis dahin 1863, 
2) vom 10. Februar 1862 die von dem Concilium generale ber 

Untverfität zu Königsberg vollzogene Wahl des ordentlichen 
Drofeflord Dr. Roſenkranz zum Prorector der Untverfität 
für da8 Studienjahr von Sem 1862 bi8 dahin 1868 

betätigt worden. 



74 

22) Schaubert'ſche Sammlung griechiſcher Alter- 
ehimer bei der Univerfitet zu Breslau. 

Aus Ew. Excellenz gefälligem Bericht vom 29. v. M. babe ich 
ern entnommen, daß die im vorigen Sahre dem dortigen Untver- 
t&t8-Mufeum für Kunft und Altertbum zur vorläu ge Aufbe- 

wahrung übergebene, von dem verftorbenen Köntgl. Griechiſchen 
——— und Bau⸗Rath Schaubert hinterlaſſene Sammlun 
Ha cher Alterthümer Seitend der Schauber t' ſchen Erben dur 
erichtliche Verhandlung vom 12. Zuli d. 3. dem genannten Mufeum 
—** zum Geſchenk gemacht worden iſt. Indem ich dieſer Schen⸗ 
fung h wie ber damit verfnüpften Den daß dad Kunft» und 
Alterthums⸗Muſeum der dortigen Univerfttät die gefchentte Samm- 
fung unter dem Namen: „ Schaubert’jhe Sammlung als unver- 
außerliche8 untheilbared Eigenthum in ihrer Integrität zu erhalten 
und für die Conſervirung des Andentend an den blaffer und die 
Stifter Sorge zu tragen verpflichtet fein Toll, hiermit meine Ge⸗ 
nehmigung ertheile, ertuche < Ew. Ercellenz ergebenft den Schau⸗ 
bert'ſchen Erben für die dur ihre ſchätzbare Schenkung der dorti- 
en Univerfität und indbefondere dem genannten Mufeum bethätigte 
beilnahme meinen Dank gefälligft- auszudrücken. 

Berlin, den 30. November 1861. 

v. Bethmann-Hollweg. 
An 

ben Königl. Univerfitäte-Eurator 2c. zu Breslau. 

23,136. U. 

23) Statut für das biftorifhe Seminar ber Rhei- 
niſchen Friedrih-Wilhelmd-Univerfität in Bonn. 

« 81. Das biftoriiche Seminar hat den doppelten Zwed, in die 
Methode der hiſtoriſchen Forfhumg einzuführen und künftige Gym- 
naftallehrer für den Unterricht im bierfen Sache vorzubereiten. 

8. 2. Es zerfällt hiernach in zwei Abtheilungen, deren Arbei- 
ten unabhängig von einander betrieben werben. 

8. 3. Di. Anmeldung zum Eintritt in das Seminar gefchieht 
“ bet der Direction, weldye bet vorhandener hinreidyender Borbildung 

die Zulaffung ausſpricht. Die Wahl der Abtheilung, welcher er 
angehören will, fteht dem Gintretenden frei. Honorar wird von den 
Mitgliedern nicht entrichtet. Mit dem Schluffe des Semefterd Tann 
jeded Mitglied austreten. 

8. 4. Jedes Mitglied verpflichtet ſich, die ihm gugeiwielenen 
Arbeiten, Vorträge, Forfhungen zur rechten Zeit zu erledigen und ben 
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Weiſungen des leitenden Directors in den Angelegenheiten des Se» 
minard pünktlich Folge zu leiften. Auf forigeſetztes regelmidriges 
Benehmen Tann die Ereluftion aud dem Seminar verfügt werden. 
$ 5. Sn der erften Abtheilung findet in der Regel wöchent- 

lich einmal eine Zufammentunft ſtatt; es werden iftoritche Quellen» 
Schriften gelefen, Tritifche Unterlugun en angeftellt, monographifche 
Arbeiten nad) den Duellen von den Mitgliedern gemacht. 

In der zweiten Abtheilung werden, in der Pegel in zwei 
wödentlihen Stunden, entfprechend dem Gymnaftalunterricht in den 
verfchiedenen suaflen, Vorträge gehalten oder fchriftliche Aubarbei⸗ 
tungen in demjelben Sinne gemadt, fo wie auf die Erwerbung der 
für diefen Zweck erforberliden Duellentunde und fortfchreitenden 
&tteraturfenntnig Bedacht genommen. 

. 6. Am Schluſſe jedes Semefterd erhalten die beiten Arbei- 
ten beider Abtheilungen Prämien bi8 zum Gefammtbetrage von 
Hundert Thalern. enn in einem Semefter diefe Summe ober 
ein Theil derjelben nicht dur Bertheilung kommt, fo fällt der Reſt 
an die Univerfitäts-Bibliothet zur Anfchaffung biftorifcher Werke. 

Berlin, den 10. October 1861. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

v. Bethmann-Hollweg. 

24) Statut der Nikfd- Stiftung. 

Zur Feier bed Inmfaigjäbeigen alademifchen Amts » Jubiläums, 
am 16. Suni 1860, des Königlichen a aeg or⸗ 
—3 Profeſſors der Shenlogie und Propfted zu St. Nicolai 
md St. Marien, HSerm Dr. Carl Immanuel Nipih in 
Berlin, beſchloß bie Berliniihe Synode in ihrer Sigung vom 
27. Sanuar 1860, eine Stiftung gie wiſſenſchaftliche Theologie zu 
begründen, weldhe den Namen Nisih- Stiftung führen, und 
deren er Zenbenz anzugeben, bem Herrn Jubilar anheimgeftellt 
werden Sollte. Dur einen im Februar 1860 vom Comite ber 
Synode erlafjenen Aufruf an die evangelifche Geiftlichleit Preußens 
wurde zur Betheiligung aufgefordert. Aus der Gefammtjumme ber 
eingegangenen Beiträge, welche der Rechenjihafts- Dericht vom 16. No⸗ 
vember 1860 nachweiſt, ift dad Kapital der Stiftung gebilbet wor« 
den, welches gegenwärtig 2900 Thlr. in Staatsſchuldſcheinen beträgt 

Fur diefe Nipfch- Stiftung ift von dem Propfte Dr. Nitzſch, 
welchem auf Lebendzeit dad Recht vorbehalten bleibt, ſelbſt den Sti- 
pendiaten zu wählen, dad nachſtehende Statut feftgefept worden. 

81. 
‚ Bon den Zinjen des —8 der Nitzſch⸗ late wird ein 

Stipendium in dem jährlichen Betrage von achtzig Thalern (80 Tha- 
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lern) auf ein Fahr verliehen. Die Zahlung erfolgt in balbjähr- 
lihen Raten den 1. April’ und 1. October praenumerando. 

Fernere Verleihung an benjelben Empfänger tft zuläffig. 

Der Stiftungsfonds wird durch Kapitalifirung des Zindbetrages, 
weldher nad) Abzug der im $. 1 be en achtzig Thaler übrig 
bleibt, ſo lange erhöht, bi8 von den Zinſen ein zweite8 Stipendium 
von achtzig Thalern gegründet werden kann. Zur Gründung eines 
dritten Stipendit fol erſt gejchritten werden, wenn die beiden erften, 
jedeö auf zweihundert Thaler, haben erhöht werden fönnen. 

Sollte das Stipendium in dem einen oder andern Jahre nicht 
jur fiftungsmäßigen Verwendung kommen, fo wirb fein Betrag für 
ie Dauer folder Bacanz dem Kftungefon 8 zugeichlagen. 

Die Nipfh- Stiftung wird von einem Curatorio verwaltet, 
welches aus folgenden Mitgliedern befteht: 
1). dem a ropfte von St. Nicolai und St. Marien als Bor- 

itenden ; 
2) bie älteften männlichen, in Berlin wohnbaften Nachkommen 

des Jubilars; 
3) dem Superintendenten der Berliner Stadt⸗ODiöces; 
; dem Ardidiaconus von St. Nicolat; 
5) dem Archidiaconus von St. Marien; 
6) einem Geiftlihen Berlind, der vom Curatorio gewählt wird 

und in der Regel Rendant und Schriftführer der Stiftung ift; 
7) dem Borfitenden des Kirhen-Borftandeh von St. Nicolai.”) 

Das Suratorium verfammelt fi jahr) wentgftend zweimal, 
im März und September, Tann aber vom Vorfipenden er oft zus 
fammenberufen werben, ald es dad Wohl der Stiftung erfordert. 

Der Rendant der Stiftung hat alljährlich, und zwar in den 
erften ſechs Wochen nach Ablauf des betreffenden Jahres dem Cura⸗ 
torio Rechnung zu legen; ein anderes Mitglied des Curatorii hat 
die Rechnung zu revidiren und belt einmal auch die Kaffe. 

Der Zwed der Stiftung i , tüchtt en Privat » Docenten der 
evangeltichen Theologie durch Berleihung des Stipendit in der Aus⸗ 
übung ihres Berufed zu Hülfe zu kommen. 

Unter den vom Borfibenden in Vorſchla gebrachten Bewerbern 
wählt das Guratorium durd Stimmenmehrbeit, Das Stipendium 

*) Diefe Beftimmung ad 7 tritt jeboch erft nad bem Tobe ober bem Aus⸗ 
tritt des Stabtraths Dr. Noth ans bem Luratorio in Kraft, ba berfelbe zum 
lebenslänglichen Mitgliede gewählt if. 
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kann nur einem zur Zeit der Verleihun bung, dem preu Btigen Staate 
angehoͤrigen Privat-Docenten ber evangeliſchen Theologie an einer 
preußifchen Univerfität verliehen werden; gehört derſelbe der Familie 
des Subilard an, jo foll er vor allen andern den Vorzug aben, 
leichviel auf welcher preußiſchen Univerfität. er lehrt. Im Uebrigen 
len die le in folgender Ordnung berüdjichtigt werben: 

erlin, Bonn, Halle, Grsiföwalbe, Bredlau, Koͤnigsberg. 

Ueber die Würdigfeit der Bewerber, wenn je nie hinreichend 
befannt find, unterrichtet fih dad Guratortum ud achfrage bei 
der theologiſchen Facultät der betreffenden Univerfität. 

Das Stipendium wirb dem Snbaber entzogen, wenn berjelbe 
von ber preußtihen zu einer auslaͤndiſchen Unieerttäf übergeht, ober 
Eu Fre eintritt, oder einen feiner Stellung unwürdigen 

nde 
$. 1 

Sollten im Laufe der Zeit Abänderungen dieſes Statuts nöthig 
werden, jo können ſolche vom Curatorio, jedoch nur mit Stimmen⸗ 
einigkeit, vorgenommen werben. 

Berlin, en Me Sanner 1861. Nigſch⸗ Stiftr 
as Curatorium der Nitz ng. 

Dr. Rißſch, 
Propft. - 

Saulp, Säweber, Müllenfiefen, 
Superintendent Archidialonus Archidiakonus 

der Berliner Stabt-Didces. an St. Nicolai. an St. Marien. 
Th. Hübner, Dr. Noht, 

Grebiger an ber Lorifenfadt-Kirche. Stadtrath. 

Nachdem die Nipich - Stiftung durch die Allerhöchſte Ordre 
vom 26. v. M., welche alſo lautet: 

„Auf Khren eriht vom 21. d. M. will Ich der zur Feier 
deB nfatgjährigen aklademiſchen Amts - Jubiläums des 
Dropfie ed von Berlin, Dber-Confiftorial-Rathes und Profeſſors 

ißfſch, unter der Benennung: „Niztzſch-Stiftung“ zum 
Beten nei er Privat» Docenten der Theologie gegrün« 

Stiftung die landesherrliche Genehmigung hiermit er» 

Ofkenbe, ben 26. Auguft 1861. 
(ge) Wilhelm. 

Für den Minifter ber geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 

(993.) Straf von Schwerin. 

An den Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten.” 
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bie landesherrliche Genehmigung erhalten hat, beftätige ich hierdurch 
dad vorftehende Statut vom 24. Januar d. 3. mit ber Maßgabe, 
baf Abänderungen befjelben der Genehmigung ded Minifterö der Un- 
terrichtö-Angelegenheiten bebürfen. 

Berlin. den 10. September 1861. 

L. S. 

Der Minifter der seitlichen, Unterrichtd- und Medicinal- 
Angelegenheiten. 

Im Auftrage: 
Keller. - 

25) Uebergangsbeftimmung wegen Nabprüfun en der 
Stu Deenden der Medici i 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 582 Nr. 2) 

Em. Urcelleng ern erwiebere ich auf bie gefälligen Berichte vom 
9. v. M. und 4. ‚ dab diejenigen Studirenden der Medicin 
auf der bortigen Uniperftät, welchen bei Abhaltung des Tentamen 
hılosophicum eine Nachp rüfung n einem ber naturwiſſenſchaftlichen 
—**— —* ik, Chemie, —* Botanik oder Mineralogie aufer⸗ 
— war, e Nachprüfung in demjenigen Fache oder in denjenigen 

chern, wor fie früher nicht genügt haben, bei ber [E die Ab⸗ 
* des Tentamen physicum angeorbneten Commiſſion zu be- 
tehen haben. 

Hiernadh erfuche ih Ew. Ercellenz, die mediciniſche Facultät auf 
Ihren Bericht vom 21. October d. $ gefälligft zu beſcheiden. 

‘ Berlin, den 9. December 1861. 

v. Betbmann=Hollweg. 
An 

ben Konigl. Univerfitäts-Enrator ıc. in gorigeberg. 

26,129. U. 
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26) Zufammenftellung der im Winter-Semefter 18% 
auf den Preußiſchen Univerfitäten immatriculirten 
inländifhen Studirenden der evangeliſchen Theologie. 

(Eentrafblatt pro 1861 &. 523 Nr. 199.) 

Es waren immatriculirt auf der Untverfität 
zu Belm .... 22002000. sonne 845 
„ Sole... 2220000 n nn 388 
Pin >] :) | 70 
„ Sreiföwad ...: 2. 2200er en ne 25 
n„ Dredlau . 2... 200er 00. ern. 113 
„ Königdberg. ..-.- ee r0 0. .... 119 

überhaupt... ...- 222000 un. 1060 
Im Sommer-Semefter 1861 betrug die Zahl . 1038 

mithin find im Winter-Semefter 18$4 mehr. .... 22. 

27) Nachweiſung über die Zahl der bei den medicini— 
ſchen Facultäten der Univerſitäten ſtattgehabten 

Doctor⸗Promotionen. 

Winter Sommer⸗Winter⸗ |Sommer-| Winter⸗Sommer⸗ 
i tät 
— Semeſter Semeſter Semeſter Semeſter Semeſter Semeſter 

1844 | 1858 | 1814 1859 | 1848 | 1860 

Greifswald 14 14 20 14 12 18 
Sale ...... 7 — 2 9 
Bretlaun..... 15 21 15 9 6 12 
Königsberg 5 6 2 10 3 

Balin...... 123 126 134 

Benn ...... 11 - I 7 17 

— — — — — 



28) Summartijhe Ueberjiht der Studirenden auf ben Univer 
fitäten und der Akademie Kr Münfter für das Fahr von April 186 

bi8 dahin 1862. 

(Sentrafblatt pro 1861 Seite 404 Nr. 155.) 

: 82 | In: Meriein⸗ z38 Se [EN ae | ya ſugu menie [AST 
221 28 |s: 

slals elslelslelgls| 8 Beles ai ; 281% g |£ 28] g3 |>® EIHBEIHEIFIEIEREIG ME BSA 
sa ®js8 83 8 lE]5 8 8 5 |Er ee 

1. ae a fewatb 

Sommerfemefter1861 2 2 1] 15l146)| 81154] 80| 181 98 RK 3 W 
Winterſemeſter 313 —! 9154| 131671 75 16| 91 Wal 18 31 

Im Binterfem, 164 4 8| 5| 13 4 s|« mehr — — — — — — mie (Mi, 1: ade: 
3. Bereinigte Friebrichs⸗Univerſttät en abere (u Halle). 

Sonmerfemefter1861 410| 44| 454 4 3 17 145| 13] 158 | 7171 6 
Bin 152] 13) 165 | 683] 3 
Im Binterfen. sh 
mithin mebr . | - — —| —I —| 9 

weniger. 22| 8 30 5I 4| ol 4 — 

3. Univerfität zu Bresfan. 

Sormmerfemefter 1861 2621 2 34]191 
winterſemeſter 37 286|141 

4. Albertus-Univerfität zu Königsberg I. Pr. 

Zuunmerfemefler 1861 1233| —| 123[ 71| 2] 7311056) 9114] 104| 5 
Binterfemefter 1 119] —| 119] 70) 2] 72j102| 12j114| 102] 4 

mu (na | 4 1 

1) Darımter 58 nicht immatriculirte Pharmacenten. 
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ee [8% 
Mebicini & „| SE ld Tyeologiſche | Iuriftifche ared Vyeiloſophiſche RT | 

Facnität. | Facuktät, [19° Facul — 55 57 58 
2a Sp 8 

— — —[öles|s® 
lelslelslelelslelelsl 8 Kelte es 
glelel&j853]2818|2|8| E (ERS: |: 

SIE ISJEjE|I5 18|8|15 || 5 |8S| 28 |E8 
- = l8js [818 28 |8]2|=|3| < (el, : &|5|2l/8|2]8|8|2]2|8| ® 8 JE: 

: 5, Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſitat zu Berlin. | 
: Gemmerfemefter 1861| 321| 45| 3661288] 8913771236] 542901 38 741 2283 
 Binterfemefter 1894| 345 62 407 —R 3246| 61307 7871)12595 
: Im — 1 ol 7a 
: mithin s mehr . +. 

— .. 0 — — 

6, Rheiniſche Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerfität zu Bonn. Ä 

a r) «| 52| 54/106 

I DILETETZ IT DE | Sommerſemeſter 1861] 281) 13) 2941106] 181124 857 
Binterfemefter 1894| 287) 7) 294j104| 141118J114 5°)| 867 

Im Binterfem. 18% 
„o mehr... 1 6 — -I — —! —T -| 1 -I —I —I — SEHELELEFFER EC 

7. Theologiſche umb philoſophiſche Alademie zu Münfter. 
Sommerjemefter 18611 215| 47] 262 —| —| —I —| —| — 227 232 
Öinterfemefter 1844| 238 39| 2771 —| -| —I —| —| — 244 971 

3m Binterfem. 185, 

mithin | er Br | * 
8. Zuſammenſtellung zu 1 bie 7. 

51 —| -| —1-| —| — 51 

XV... 

| 868 15969 
Binterfemefter 1 5421| 964 

| o) a s] 7 139 | m 96 | 423 
— 5 mm 6 som J Ci 5 cimmD 

- I Darımter 101 Pharmaceuten, 72 Eleven bes Friedrich⸗Wilhelms⸗Inſtituts, 83 Elenen ber 
mebieinifch-dpirurgifchen Alademie für das Militär zc., 416 Eleven der Bau-Alabemie, 43 Berg- 

a, ⁊c. 

2) Darımter 73, welche ber Ianbwirtbichaftlichen Alademie zu PBoppelsborf angehören. 

- 3) Darunter 32 PBharmacenten. 

Ä 



39) Meberfiät Aber bie Zahl ber Lehrer bei den Univerſitäten 
und ber Akademie zu Münſter im Winter-Semeſter 184. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 406 Nr. 156.) 

®) Außerdem 3 Iefende Mitglieder ber Mabemie der Wiſſenſchaften. 

IL Gymnaſien und Nealfchulen. 

30) Kündigungsfrift für Lehrer an höheren Unter- 
richts-Anſtälten. 

Die Verfügung vom 7. Juli 1823, die Kündigungefriſt für 
Lehrer an höheren Säulen betreffend, findet, wie id dem ende l. 
Zrooingiab Squ gon gum auf ben Bericht vom 10. v. M. erwle⸗ 
dere, nicht nur auf wmnaſien Anmendung, fonbern ebenfo auf 
rogpmnafien, Real» und höhere Bürgerſchülen. Cine neue Beft- 

jegung über benfelben Gegenftand jetzt zu treffen, muß ich Bedenken 
tragen, da, wie dem Kanal. Provinzial « Schul - Collegium befannt 



ift, in den Entwurf eined Unterrichtsgefetzes für die höheren Schulen 
eine Beitimmung auch über die Kündigungsfrift It aufgenommen wor: 
ben ift. Siena empfehle ich dem Rönigl. Provinztal-Schul-Colle- 
gium, Kr wie vor und bis auf Weitered, wo ed in einzelnen Fällen 
erforderlich ift, Seine Bermittelung in der Art eintreten zu laſſen, 
daß ſoviel wie möglich ebenſowohl das Intereffe der Lehrer wie der 
Anftalten gewahrt werde. 

Berlin, den 18. Sanuar 1862. 

Der Deinifter der geiftlichen ac. Eingelegenbeiten. 
Bethmann-Hollweg. 

das abnige Vrovirgial · Schul⸗Collegium zu N. 

26,756. U. 

31) Erfüllung m Mitisiepftiät vo, vor befinttiner Ans 
ftellung tm Schulfade. 

Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten bat aus 
Anlaß eined jpeciellen Falles durch Verfügung vom 13. Januar 1862 
(Nr. 26799) dem Königl. Provinzial-Schul-Collegium zu N. den 
genere en Auftrag ertheilt, dafür zu forgen, daß an den nterrichtee 

nftalten feines Reſſorts fortan fein Lehrer definitiv angeftellt werbe, 
welcher nicht zuvor feiner Militairpflicht im ftehenden Heer genügt 
bat, oder von derfeiben definitiv befreit- ift. 

32) Körperliche en in höheren Unterrichts— 

Nach den dem Herm Minifter der gen, Unterichtd- und 
Medicinal-Angelegenheiten_ zugelommenen Mittheilungen find nener- 
dings indbejondere von iingern sehrern r hoͤhern Lehranftalten 
törperläche Züchtigungen der Schüler h angewendet worben, 

u die in mandyen au ſtaum Ber * ie ciplin erſchwe⸗ 
—* on 38 —E ung gegeben haben mag. 

In Folge defte Sur der 7 M —1*— rd Reieripi vom 
26. November d. 3 ) ungeorhnet daß den Lehrer⸗Colle⸗ 
Dr die in der DiertoreneSaftruction der gelehrten Schulen in der 

Brandenburg vom 10. Suni 1824 8. 12 enthaltenen diöct- 
plinari Ide Beſtimmungen in Crinnerung gebracht werben. 

er Wohlgeboren ſetzen wir von fer Deitiuunumg Dehufe 
weitere Beranlaffung und Nachachtung in Kenntnis, indem wir 
Ihnen zugleich die” Anfrechthaltung der, dem Mibhraud des Straf- 

6” 
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rechts in der gedachten Inftructton vom 10. Juni 1824 entgegen- 
tretenden Anordnungen zur Pflicht machen. 

Berlin, den 12. December 1861. 

Königl. Schul-Sollegium der Provinz Brandenburg. 
An 

bie Herrn Directoren ber höheren Lehranſtalten 
der Provinz Brandenburg. 

33) Dispenfation von einzelnen Unterrichtögegenftän- 
den an Realihulen zweiter Ordnung. 

Auf den Bericht vom 19. v. M. erfläre ih mich damit ein- 
verftanden, daß auch bei den Realichulen zweiter Drbnung die Dis- 
penſation von einzelnen Unterrichtögegenftanden jo viel wie möglich 
zu verhindern ift. Da jebod dad Reglement vom 6. October 1859 
in III. 8. 2 und 3 den Anftalten gedacdhter Kategorie in Einrich⸗ 
tung des Lehrpland, mit ausdrüdlicher Desiehung auch auf das La- 
teintiche, eine größere Freiheit geftattet, fo fanın bei denfelben ver 
Unterricht in dieſer Sprache nicht für obligatorifch gelten. Demge- 
mäß wird es auch bei der Realihule zu N. nicht zu unterfagen 
fein, in einzelnen Fällen auf den Bund der betreffenden Eltern, 
Schüler davon zu dispenſiren, vorausgeſetzt daB fie während der 
Zeit der lateinifchen eehrftunden anderweitigen Unterricht erhalten. 

Berlin, den 24. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Betbmann-Hollweg. 

An 
die Konigl. Regierung zu R. 

821. U. 

34) Statut des mit dem Pädagogium des Klofters 
Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg verbundenen 

Candidaten-Convicts. 

8. 1. 

Der mit dem Kloſter Unſer Lieben Frauen verbundene Can⸗ 
dibaten-Sonvict hat den Zweck, durch wifſenſchaftliche und practiſche 
Anleitung tüchtige Religionslehrer für die hoͤheren evangeliſchen 
Schulen zu bilden, die zugleich befähigt find, ordentliche Mitglieder 
der Lehrer⸗Collegien zu werden und Ha bei bem übrigen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Unterrichte zu bethetligen. 



85 

8. 2. 
Der Convict tft vorzugäweile für Candidaten der Theologie 

beftimmt, welche daß Zeugnih pro licentia concionandi mindeftens 
mit dem Prädilate gut erworben haben Sale und Willens find, 
fi dem höheren Shulfade auf mehrere Jahre oder für immer zu 
widmen. &8 Tönnen jedoch auch Candidaten der Philologie, welche 
Neigung und inneren Beruf zur Ertbeilung bes Religiondunterrichts 
Fri Aufnahme finden, beſonders wenn fie auf der Univerfität 
chon theologiſche Studien getrieben haben. . 

Die Sejammtzahl der Candidaten wirb auf fechd feftgeftellt. 
8. 3 

Der Convict I wegen feiner engen Verbindung mit dem 
Pädagogium des Klofterd Unfer Lieben Frauen unter der allge 
meinen Aufficht des Probfted und Directors, hat aber in dem Geiſt⸗ 
lichen Injpector bed Kiofterd feinen bejonderen Vorſteher. 

8. 4. | 
Die Bewerbung um Aufnahme gefchieht fchriftlich und tft an den 
hen Inſpector unter Beifügung des Abiturienten und Uni- 

verfitätözeugnified, ſowie einer lateiniſch oder deutſch gefchriebenen 
Skizze des Lebend- und Bildungdganged des Bewerberd zu richten. 
Die Sandidaten der Theologie haben das in der erften theologiichen 
Prüfung erworbene Zeugniß beizufügen. Es gereicht ihnen zu bes 
fonderer Empfehlung, wenn fie auf der Univerfität philologiſchen, 
hiſtoriſchen und philoſophiſchen Studien nicht fremd geblieben find. 

Die Genehmigung der Aufnahme wird von dem Geiftlichen 
Snipector in —— mit dem Probſt und Director bed Pä- 
dagogiumd, dem der erftere Die Bewerbungdfchreiben nebft Anlagen 
zur Kenntnisnahme vorzulegen hat, bei und beantragt. 

8. 5. 
Die Sandidaten erhalten im Klofter freie — Mittags⸗ 

und Abends⸗Bekoͤſtigung am Alumnentiſch und biejenipe edienun 
auf welche die Alumnen-JInſpectoren obferuanggem ben Aufn 
haben. Außerdem erhält jeder ein Geld-Stipendium von monatli 
zehn Thalern. 

Sehr bedürftigen Candidaten kann in bejonberen Sällen auch 
eine außerordentliche Unterftügung gewährt werden. 

| 8. 6. 
Der Aufenthalt im Conviet wird auf 14 bi8 2 Jahre beftimmt;; 

nindeftend ein volled Jahr demfelben anzugehören, muß fidh jeder 
Sandidat bei der Aufnahme verpflichten. Beſonders tüchtigen Sans 
didaten Tann ausnahmsweiſe fchon nad) — des erſten Jahres 
von dem Convict⸗Vorſtande Erlaubniß ertheilt werden, ſich zur 
Prüfung pro facultate docendi zu melden. 
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Wenn ein Candidat ſich nicht mit willigem Geifte in die Ord⸗ 
nung des Convicts fügt, oder ed an cn und Fleiß fehlen 
läbt, oder durch Wandel und Benehmen Anftoß giebt, oder ſich 
bet; ungeeignet für den Lehrerberuf erweilt, hat der Geiftliche In⸗ 

ector feine Ausſchließung aus dem Convict bei und in einem mos 
tipirten, von dem Probft und Director des Klofterd genehmigten 
und mitunterfchriebenen Bericht zu beantragen. 

8.7. 
Wenn ein Candidat die Prüfung pro facultate docendi be- 

ftebt, fo wird ihm uf Grund eined günftigen, von dem Director 
ded Pädagogiumd und dem Geiſtlichen Inſpector gemeinjchaftlich 
ausgeſtellten Zeugniſſes über feine pädagogiſche und didaktiſche Be— 
fähigung die Ableiſtung eines Probejahres erlaſſen. Die Candidaten 
verpflichten ſich bei ihrem Eintritte in den Convict fich nach be⸗ 
ſtandener Prüfung wenigſtens Bier Jahre der practiſchen Thaͤtigkeit 
im Lehramt an inländiſchen Gymnafien oder Realſchulen zu widmen. 

8. 8. 
Dem Geiftlichen Inſpector liegt e8 zunächft ob, die Beichäftig- 

ung der Candidaten nad ihrer wiflenichaftlihen und practiichen 
Seite zu leiten und überhaupt denjenigen geiftigen Verkehr mit 
ipnen zu pflegen, der ihnen zu einer gedeihlichen und erfolgreichen 

enupung ihres Aufenthaltd im Convict förderlich fein Tann. 
8. 9. 

Die Beichäftigungen der Candidaten befteben in theologischen 
und ſolchen allgemein wiffenfchaftlihen Studien, die mit den Auf- 
aben des Unterrichted und der Erziehung einen unmittelbaren Zu⸗ 
Fammenhang baben, außerdem in practiidyen Uebungen. 

8. 10. 
Neben dem Geiftlichen Inſpector find für die ſpecielle Fort- 

bildung der Candidaten in ben fprachlichen und hiſtorihen Dis⸗ 
ciplinen des Gymnaſial⸗Unterrichtes zwei philologiſche Lehrer am Con⸗ 
vict befchäftigt. u 

Die von dem Geiftlihen Inſpector zu leitenden practifchen 
Uebungen beftehen: 

a. in eregetifchen Hebungen im Neuen Teftamente 
b. in practifher Behandlung dogmatiſcher und ethiſcher Haupt⸗ 

punkte nad) ihrer bibliſchen Begründung und hiftoriſchen Ge⸗ 
ſtaltung (beides a. und b. mit Rückſicht auf die Erforderniffe 
des Religiondunterrichteß in den oberen Klaffen), 

c. in bospitirender Theilnahme an verjchiedenen Lectionen des 
Pädagogiums, namentlih am Religtondunterrichte des Geift- 
lichen Inſpectors, 
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d. in Abhaltung einzelner Unterrichtöftumben, vorzugsweiſe in 
der Religion, 

e. in der von Zeit zu Zeit ftattfindenden Abhaltung gemeinfa- 
mer Morgen: und Abendandacdhten im Alumnate, 

f. in periobilchen Sonferenzbeiprechungen, welche der Getftliche 
Inipector zu leiten hat, über die beim Unterrichte und bei 
den Anfpradhen der Candidaten gemachten Wahrnehmungen 
* ve weitere didaltiſche, paͤdagogiſche und befondere Dis⸗ 

narfragen. 
Diefe Sonferenzverhandlungen find jedesmal von einem der Can⸗ 

bidaten fchriftlich in einem bejonderen Protokollbuch wieder zu geben 
und müflen dem Probſt und Director des Klofterd, fo of er ed ver» 
langt, von dem Geiſtlichen Inſpector zur Cinficht vorgelegt werden. 

8. 12. 
Die fpeciellen Beftimmungen zu F. 11c., d., e. ftehen dem 

Geiſtlichen Inſpector zu, doch hat er dazu in jedem einzelnen Falle 
die Genehmigung des Probfte8 und Directord vorher einzuholen. 

8. 13. 
Den Unterrihtöftunden und ben getitlihen Anſprachen $ 11 

d., e.) bat der Geiſtliche Inſpector fo oft wie möglid perjönlich 
beizumohnen. In allen Fällen, wo ber Geiftliche Snipector ander- 
weitig beichäftigt tft, haben Die Kandidaten fid) den allgemeinen, für 
bie Probeamtsd - Candidaten geltenden Beitimmungen, ſowie den be- 
ionderen Anordnungen des Probfted und Directord in Betreff bes 
ut und der Handhabung ber Disciplin unbedingt zu unter 
werfen. 

8. 14. 
Die Candidaten find an eine befondere biefem Statut beigefügte 

Haus, Studien- und Lebendordnung gebunden, deren Aufrechthaltung 
und Ueberwachung hauptjächlich dem Getftlichen Inſpector als ihrem 
nächſten Borgefepten obliegt. 

. 15. 
Sn dem Probft und Director ded Klofterd haben fie den ges 

meinfamen Borgejegten aller am Pädagogium Lehrenden und Ler: 
nenden zu erfennen und zu ehren. 

8. 16. 
Dem Probft umd Director liegt ob, ale bed nah $. 7 

von Ihm und dem Geiſtlichen Inſpector gemein chaftlich audzuſtellen⸗ 
den Zeugniſſes nicht nur die Unterrichtsſtunden, welche die an 
didaten ertbeilen, von Zeit zu Zeit zu beſuchen und an Diele Beſuche 
Rath und —— — zu knuͤpfen, ſondern auch jeden einzelnen Can⸗ 
didaien vor Ausſtellung jenes Zengniſſes eine oder mehrere Probe⸗ 
an in feiner und des Geiftlihen Inſpectors Gegenwart halten 
zu laſſen. 



g. 17. 
Zu jeder Abweichung von der Haud- und Lebensordnung be⸗ 

ae bie Candidaten der Erlaubnig bed Geiftlichen Snjpeciord. 
Sofern dabei der Uinterriht oder die Alumnatöverhältniffe eiroffen 
werden, hat fich der Inſpector zuvörderft der Zuftimmung des 
Probſtes zu verſichern. 

. 18. 
Unter dem Vorfitz des Provinzial-Schulrathes findet viertel⸗ 

—5 eine Conferenz der ſämmtlichen am Convict Ten 
brer mit Zuziehung des Probfted und Directord ded Kloſters ftatt, 

in welcher alle inneren und äußeren a — des Cowictes 
erörtert, die an den Sandidaten gemachten GR ngen aeg ekaueht 
und Drdnung und Regelung der weiteren Studien berjelben bes 
iprochen werden. Aus bejonderem Anlaß können audy außerordent- 
lihe Gonferenzen berufen werden. 

. 19. 
Der Veiſich Inſpector erſtattet jährlich im Januar einen 

Bericht über den Candidaten-Convict und die einzelnen Mitglieder 
re welcher und durch den Probft und Director und von und 
urichriftlid dem Herrn Minifter der Unterrichts » Angelegenheiten 
überreicht, außerdem aber abjchriftlich dem Königlichen ontiftorinm 
zur Kenntnißnahme mitgetheilt wird. 

Magdeburg, den 17. Zuli 1861. 

Königliched Provinzial: Schul - Collegium.. 
: (ge) von Wipleben. 

Borftehendes Statut wird auf Grund der durd das Refcript 
des Herrn Mintfterd der geiftlihen, Unterrichtd- und Mebdicinal 
Angelegenheiten vom 10. d. M. ertheilten Genehmigung hierdurch 
von und vollzogen und audgefertigt. 

Magdeburg, den 31. October 1861. 

(L. S.) 

Köntgliches Provinzial: Schul- Collegium. 
von Wipleben. 

— 

Hands, Studien und Lebensordunng für die Mitglieder des wit 
dem Wäragrgium des Kloſters Unter Lieben Frauen gu Mags 

deburg verbundenen Candidaten⸗Convicts. 

Zweck, Einrichtung und Leitung ded Candidaten⸗Convicts er: 
eben fi) aus dem Statut deffelben, welches jedem Candidaten bei 
einem Eintritt zur forgfältigiten Kenntnißnahme und Befolgung 
aller ihn betreffenden Punkte mitgetheilt wird. 



Außerdem find die Candidaten zu folgender Haus⸗ Studien⸗ 
und Lebendordnung verpflichtet: 

a. Sie haben fi binfichtlih der Zeit des Aufftehend und der 
Mittags: und Abendmahldzeiten nach den Zeichen zu richten, 
welche durch die Alumnats⸗Glocke den Alumnen und Alumnen- 
Inſpectoren gegeben werden. 

b. Sie nehmen zegelmäbig an den Schulandadhten des Klofters 
Theil, nämlih an der allgemeinen Morgen» Andacht be 
Montagd und an ber auf dad Alumnat befihränften Abend» 
Andacht ded Sonnabendde. Auch wird erwartet, daß fie an 
den fonntäglichen Gemeinde - Gotteödienften, ſowie an ben 
Schul⸗Communionen im Dom, bet weldhem dad Klofter eins 
gepfarrt ift, fich regelmäßig betheiligen. 

e. An jedem Wochentage haben ſich die Sandidaten entweber 
bei dem Geiftlichen ee oder bei einem der $. 10 des 
Statutd bezeichneten Lehrer zu einer in der Regel zweiftünd« 
igen Zuſammenkunft zu verfammeln, in der ihnen durch Un» 
terricht und Beiprehung Anleitung für ihre Studien ertheilt 

d. Die übrige Arbeitögeit des Tages haben fle ihren Privat⸗ 
findien zu wibmen, infofern fie nicht durch eine ihnen über- 
tragene Lehrftunde oder durch Hodpitiren in den Klafſen 
(vergl. 8. 11 des Statutd) in Anſpruch genommen werben. 

e. &8 wird erwartet, daß fie in ihren Mußeftunden fich nur 
einer ſolchen Geſelligk hingeben werden, die ihnen geiftige 
Anregung und Förberung in ihrem Berufe zu gewähren 
geeignet ift. - 

IV. Sentinarien, Bildung der Lehrer 
and deren perfönliche Verhältniſſe. 

35) Emfehlung eines Planiglobs. 

Der Lehrer Franke in Schweidnig hat in dem Berlag von 
Brockhaus zu Leipzig einen Planiglob in zwei Wandkarten und 
18 Blättern herauögegeben, welcher nad) fachverftändigem Gutachten 
ein großentheild neued und zwedmäßiged Lehrmittel für den Unter 
riht in der Geographie bildet. 

Das Königl. Provinzial⸗Schul⸗Collegium veranlaffe ich, bie 
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Seminarien der dortigen Provinz empfehlend auf dieſes Unterricht3- 
mittel aufmerffam zu machen. 

Berlin, den 14. Februar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Bethmann-⸗Hollweg. 

An 
ſämmtliche Königl. Brovinzial-Schul-Eollegien. 

23,551. U. 

36) Schullehrer-Wittwen-Kaffen. 

(Sentrafblatt pro 1861 Eeite 22 Rr. 11.) 

‚An ber bezeichneten Stelle if ein Gutachten abgebrudt, in welchem nachzu⸗ 
weiſen verſucht wird, nad melden Grundſätzen bei Prüfung ber Anträge auf 
Erhöhung der Witimen- und Waifen-Beufionen zu verfahren iſt. Dieſe bie In- 
tereffen des Lehrerftandes tief berührende und ber öffentlichen Discuffion vielfach 
unterzogene Angelegenheit bebarf, um bie Kaffen für die Dauer folvent zu er- 
halten, der genaneften und vielfältigften Erwägung. Dur das hier unten ab⸗ 
gebrudte neuere Gutachten wirb hierin ein Beitrag geliefert, nach welchen früher 
aufgeftellte Anfichten eine theilweife Mobification und Ergänzung erfahren. 

Die Königliche Regierung zu Stettin beantragt in dem Be⸗ 
ridht vom 14. November pr. die Erhöhung der von Elementar⸗ 
Schullehrer⸗Wittwen⸗Anftalt ihres Bezirks zu germäbrenden Penfionen 
von 12 Thle. jährlih auf 16 Thlr. — Dem Antrage find ftatiftifche 
Tabellen, auf Grund welder die Leiftungsfähigteit der Anftalt in 
tationeller Weiſe berechnet werden könnte, nicht beigefügt, vielmehr 
begründet denfelben das Curatorium der in Rede ftehenden Anftalt 
in dem Protokoll vom 3. November 1860 durd allgemeine Erwäg- 
ungen, deren Unzulänglichfeit * Feſtſtellung der Leiſtungsfähigkeit 
der Kaffe bei einer gleichen Veranlaſſun fühon in dem Sata ten 
ded Rechnungsraths Brune vom 18. Februar 1853 hervorgehoben 
find, die Königlihe Regierung aber durch Vergleihung der Zuftände 
diefer Anftalt mit denen der Schullehrer-Wittwen-Kafe im Resgier- 
imaSbeztrt Minden, wie folhe in einem Darüber veröffentlichten 
Gutachten vom 23. April 1860 dargelegt find. 

Sn beiden Fällen wird die Zahlungäpflicht der Kaffe im Bes 
barrungszuftande zu ermitteln und aus diefer darzuthun verfudht, 
was die Kaffe jept zu letften im Stande if. Das Guratorium 
nimmt an, dab von dem Zeitpunkte ab, wo die Mitgliederzahl von 
1000 erreicht ift, bid zum Beharrungsftande noch 30 Sabre vergehen 
werden, und daß dann auf 1000 Mitglieder 400 Wittwen fallen, 
die Königlide Regierung aber berechnet nad) Analogie ded Gut» 
achtens über die Mindener Anftalt, welches den Beharrungdzuftand 
in das 28% Gefchäftsjahr verlegt, die ſchließlich dauernde Sablunge- 
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yflicht auf 354 ganze Penfiondraten bei 1350 Mitgliedern. Im 
beiden Fällen find jedoch die Grundlagen der Annahmen mehr oder 
weniger irrthuͤmliche, fowohl in Bezug auf den Zeitpunkt des Be- 
rrungszuſtandes, ald anf dad demnäcdftige Verhältnik ‚gutioen 
ablenden und Empfängern. Es handelt ſich hier um eine Wittwen⸗ 

Kaffe mit einer nach einigen, in dem Regierungsbericht nicht näher 
angegebenen Fahren conftanten Mitgliederzahl. Für ſolche Kaffen ift 
durch Rechnung feitgeftellt, und auch ng Rechnung leicht zu er 
Iennen, daß die Zahl der Wittwen nody fo lange —* — als aus 
dem Jahre, in welchem die Mitgliederzahl conftant wurde, noch 
Frauen und Witwen vorhanden find. Wenn demnach zum Beifpiel 
in dem Sabre, in weldem die Mitgliederzahl conftant wird, bie 
Frauen durchfchnittlich, wie jept, 38 Fahr alt find, jo würden von 
—5 Zeitpunkte ab noch 55 bis 60 Jahre bis zum Beharrungs⸗ 
zuſtande vergehen, da nach den für Wittwen⸗ Raflen beſonders be= 
währten Brune'ſchen Sterblichkeits - Tabellen von 10,000 im 
16! Lebensjahre lebenden Frauen noch 

24 das 95% Lebensjahr, 
14 = 96 
Ts: Mr ⸗ 

3 ⸗986e ⸗ 
1 > 998 s 

vollenden. 
Was das Verhältniß zwifchen Zahlenden und Empfängern an- 

betrifft, fo find die aus den Xebend- und Sterbenswahrſcheinlich⸗ 
teiten verbumdener SPerfonen. fi) ergebenden Rechnungs - Ftefultate 
durchaus abbargig von dem Alter jener Perſonen zur Zeit des Bei⸗ 
trittö reſp. der Berheirathung nach dem Beitritt. So findet fi 
beim Anfangs» Alter des Mannes von 30 und dem der Frau von 
25 Sahren im Beharrungdzuftande das Verhältni zwiichen ftehen- 
den Ehen und Witten wie 1000:435, und bei den Anfang9- 
Altern von refp. 27 und 23 Jahren (alfo bet einem nur 4 jährigen 
Altersunterſchiede) nur wie 1000:401. Es kann alfo unmoͤglich 

von dem Curatorium Fi Anwendung gebrachte Sap, daß im 
einer Wittwen- Kaffe auf 10 Mitglieder durchfchnittlih 4 Waiſen 
Iommen, als ein allgemein gültiger bingeftellt werben. Diefe, von 
dem Guratortum einem Auflabe des Provinzial » Schulrathd Otto 
Schulz entlehnte Annahme AN aber auch ohne Zweifel mır An⸗ 
wendung finden auf das Verhältniß zwifchen ftehenden Ehen 
und Mittwen, während bei der bier in Rede ftehenden Kaffe neben 
den Shemännern au noch die Wittwer und Jung ge jellen 
in, Gunften der Ehepaare zahlungspflichtig find, ein Umftand, ber 
Ki pe Zahlen »- Sombination ded Curatoriums ganz überfehen zu 

n fcheint. 
Um für Erwägungen, wie fie dad Curatorium vorträgt, einen 
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ficheren Ausgangspunkt zu gewinnen, ift e8 nothwendig, ſich an ber 
Hand von Mortalitätötafeln die fucceffive Steigerung der Wittwen- 
laft durch Zahlen zur Anfchauung zu bringen. Supponirt man 
einen alljährlidy gleichmäßigen Beitritt neuer Mitglieder, jo ergeben 
fih bei Anwendung der Brune'ſchen Mortalitätötafeln und bei 
einem bier der Regel nach wohl als zutreffend anzunehmenden durch- 
Ichnittlichen Anfangs-Alter der Mänmer von 30 und der Frauen von 
* „gaben ald Verhaͤltnißzahlen für die ftehenden Ehen und die 

en 
im 1. Geſchaͤftsjahr 0,000 

⸗ 0,020 
⸗I11. ⸗ 0,043 
. 16. ⸗ 0,069 
. 21. ⸗ 0,100 
⸗26. ⸗ 0,136 
231. ⸗ 0,178 
= 856. ⸗ 0,226 
- 41. ⸗ 0,281 
:= 46. ⸗ 0,335 
s 5l. ⸗ 0,332 
. 56. ⸗ 0,412 
s 61. ⸗ 0,428 
- 66. ⸗ 0,433 
⸗7I. ⸗ 0,4346 

3 ⸗ 434 73. 0,4347 
womit das Verhältnis conftant bleib. Es würden bier alio 
im Beharnnngeftanbe auf 1000 ftehbende Chen 435 Wittwen 
fommen. Will man biernady einen Sag aufftellen, nad wel 
gem mit einigem Apr auf Sicherheit die Zahlungspflicht der 

affe zur Zeit des Beharrungszuſtandes geſchätzt werden fol, fo 
würde man denjelben dergeftalt ausdrüden müflen, daß auf 2 Chen 
1 Wittwe fallt. Dies it auch in der That für ſolche Schäpungen 
die gewögnlihe Annahme. 

Es Tommt aber hierbei noch 1 Moment in Betracht, welches 
in der Vorlage nicht genügend berückſichtigt tft, nämlich Die Ver: 
piihtung der Kaffe zur Zahlung von Parienpenfionen, für welche, 
da 1 ht inbegriffen find, in dem eben angedeuteten Verhältniß 
zwilchen ftehenden Ehen und Wittwen, die Ausgabe beſonders ver- 
anſchagt werden muß. 

it dieſem Ergebniß harmonirt das Gutachten, auf welches die 
Koͤnigliche Regierung ihre Anträge ſtützt, allerdings nicht, da daB» 
jelbe den Beharrungszuftand bereitd in dad 28. Geſchäftsjahr ver⸗ 
legt und in demfelben dad Verhältniß Don Mitgliedern und zu 
zahlenden vollen Penfionen wie 610: 140 findet. Bet näherem Ein- 
geben auf den Inhalt diefed Gutachtens findet ſich indeffen 



el daß bei Vorführung der Leiftungen der Allgemeinen Wiltwen⸗ 
Berpflegungd- Anftalt eine Soeietät von 2700 Ehen in Betracht 
enommen worden, weldhe ſucceſſive außdftirbt, während die 
indener Elementar-Lehrer-WittwensKaffe eine ſich beftändtg, 

theils durch den Sugeng neuer Stellen, theild dur den Zugang 
neuer Mitglieder in Stelle verftorbener, recrntirende Societät 
iſt. Es handelt fi hier alfo um zwei vollftändig berichiebene Ver⸗ 
bältnifje, deren Vergleichung natürlich nichts beweiſen Tann. Außer⸗ 
dem aber würde es auch noch darauf ankommen, mit welchen Anfangs« 
Altern die 2700 Ehen der Allgemeinen Wittwenverpflegungd-Anftalt 

te Sorietät begonnen haben; denn für alle VBerbältniffe ift ber 
aß, daß bereit mit dem 28. Geſchäftsjahre eine (anöfterbende) 

Wittwenkafſen⸗Societät ihren Culminationspunkt erreicht habe, nicht 
zutreſſend. | 

ei den Anfangdaltern der Männer von 30 und benen ber 
Frauen von 25 fallt aum Beifpiel in einer jucceifive ausſterbenden 
Societät nad) den Brune’jhen, aud den Erfahrungen der Allge- 
meinen Wittwen-Berpflegungs-Anftalt berechneten Sterblichleitstafeln 
die höchſte Zahl von gleichzeitig vorhandenen Wittwen (von ur⸗ 
ſprünglich 1000 Ehen 325 Wittwen) erit in dad 40., 41. und 
42. Geſchäftsjahr. Es ift aber, und das tft hier dad Mefentliche, 

2) dieje höchſte Zahl gleichzeitig vorhandener Wittwen in einer 
außfterbenden Societät keinesweges identiih mit dem Beharrungs⸗ 
zuftande einer In beftändig durch den Zu ang neuer Mitglieder, in 
Stelle der abiterbenden, recrutirenden Sortetät mit feftftehenber 
Ditalieberaah, für weldhe allein der oben aufgeftellte Sag gilt, 
dab die Zahl der Wittwen fo lange fteigt, ald aud dem Sabre, in 
welchem die Mitgliederzahl conftant wurde, noch rauen und Witt- 
wen vorhanden find. Wenn dad Gutachten daher annimmt, daß Die 
Mindener Wittwenkaſſe im 28. Sahre, dad heißt gleichzeitig mit 
dem Culminationdpunfte der Wittwenlaft der bier vorgeführten, 
ſucceſſive auöfterbenden Societät ihren Beharrungszuftand erreicht, 
mit dem Satze von 610 Mitgliedern zu 140 Wittwen, jo mußte 
dies — auch abgejehen von der nicht erfchöpfenden Form der Rech⸗ 
mung — nothwendig zu unrichtigen Rejultaten führen. 

Bei einer anderweiten Durhrechnun unter Subülfenahme des 
von der Königlichen Regierung zu Minden in dem Bericht vom 
5. Man 1858 beigebradhten allerdings nicht ganz vollitändigen 
ſtatiſti En Materiald für den Jahresſchluß 1856, ergtebt ſich auch 
in der That bei Zortgewährung der berechneten Penfton von 24 Thlr. 
ein Deficit von circa 16,000 Thlr., ein an: welches fich in 
Folge des Umftanded, daß die erhöhte Penſion erft vom 1. Ja⸗ 
nuar 1860 ab gezahlt wird, zwar etwas verbeffert, aber nicht aus⸗ 
—* job —324 nur bie Bewährung einer enfion von 20 Thlr. 
geftatte 



Es ift indeflen nicht zu bezweifeln, daß, wenn auch die Bor- 
ausſetzungen der Borlagen ald zutreffend nicht anzuerfenuen find, ſo⸗ 
ern nur dad Verhältnig zwiichen Verheiratheten und Unverbeiratheten, . 
owie die Alteröverhältniffe der Ehepaare bei der bier in Rebe 
tebenden Kaffe ſich nicht beſonders ungünftig berausftellen, bei der 
eine längere Reihe von Jahren hindurch gewährten fehr geringen 
Penfion und dem in Folge deſſen erheblichen Betrage bed bereitd 
angefammelten Kapitals ie: eine nicht unwelentliche Erhöhung der 
Denfionsraten berechnen laffen wird. 

Eine blos überjhläglihe Rechnung ergiebt folgendes Refultat: 
Nach den ftatiftiichen Nachrichten aud dem Sahre 1853 be- 

fanden fi unter 898 Mitgliedern 804 Verheirathete und 94 Witt: 
wer und Junggeſellen. Wendet man daher das Berhälnig 9:1 
auf die nad dem Bericht der Königlichen Regierung dauernd im 
Ausficht zu nehmenden 1350 Mitglieder an, fo ergeben ſich 1200 Ehe⸗ 
paare, und im Vehatrungtopftande auf 2 Ehen 1 Wittwe, alſo 
überhaupt 600 Wittwen, welche à 16 Thlr. eine jährliche Ausgabe 
von 9600 Thlr. und im Aprocentigen Kapitalwerthe 240,000 Thlr. 
in Anſpruch nehmen. 

Hierzu treten nad) den Angaben des Berichtd 
vom 14. November pr. auf 610 etwa 20, aljo bet 
1350 Mitgliedern etwa 40 einmalige Penfiondzahl- 
ungen A rich, was für die Rechnung ergiebt 
16XAO XD =... nn. een nen 16,000 ⸗ 

Die Waijenlaft ift in Ermangelung befferer 
Daten nad den Ergebniffen anderwetter Rechnungen 
für jede Ehe und den Betrag 1, im Kapitalwerth auf 
0,55 Thlr. zu veranſchlagen, aljo für 16 Thlr. auf 
8,8 Thlr. und für 1200 Ehen uf .. 2.2.2... 10,560 = 

Die —1 Untoften des Geſchäfts belaufen 
fih auf 280 Thlr. im Kapitalwerth alſo uf ... 7000 = 

Es würde mithin ein Kapitalwertb von ... 273,560 = 
aufzubringen Ali 

Die Einnahmen betragen: 

2 Thlr............ 2700 Zhlr. 
2) an Antrittögeldern find jährlid 

zu erwarten 40 x 8 Thlr . 320 ⸗ 
Es ift nämlich, da nach der 

Statiſtik von 1853 das Durch⸗ 
—* s Alter der Männer zur 
eit des Beitrittd 30 Sahr be- 

trug, und deren mittlere Zebend- 
Latus 3020 Thlr. 
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Transport 3020 Thlr. 273,560 Thlr. 
dauer nah Brune's Tabellen = 
32,687 tft, auf einen jährlichen 
Zugang von 40 Mitgliedern, in 
Zolge Abfterbend älterer, zu 
rechnen. 

3) Die Neben-Sinnahmen der Kafle 
betragen nach dem vorliegenden 
Bericht zufammen ...... > 618 = 

Summa .. 3638 Thlr. 

Daß tft im 4 proc. Kapitalwertb 90,950 Thlr. 
Daß gegenwärtige Kapital» Ber: 

mögen beiträgt... 2.2.2000. 75,000 ⸗ 
Summa .. 165,950 - 

Es müſſen alfo bis zum Beharrungäftande noch 

aufgebracht werden.......... 107,610- 
Da ber Beharrungszuſtand der Kaffe, je nachdem die Mitglieder: 

zahl früher oder Später conftant wird, erft in etwa 60 bis 70 Jahren 
zu erwarten tft, die Kaffe aber gegenwärtig noch jährlidy ca. 4000 Thlr 
zu Tapitalifirende Ueberfchüffe liefert, dieſe auch erſt ſpäter allmalt 
geringer werden Tönnen, ſo hat ed mit Rüdficht auf bie dur 
ehnung von Zind auf Zind innerhalb der amgedeuteten Zeit tn 

Ausficht ftehende Kapitelmebrung (bei Kapttalifirung von jährlich 
nur 1000 Thlr. erfolgt die Dedung in 42 Jahren, von 2000 Thlr. 
in 29 Jahren und von 4000 Thlr. ſchon in 19 —2 kein weſent⸗ 
be Bedenken, die erbetene Erhöhung ded Penfionstaped auf 16 Thlr. 
jährlih vom 1. Januar d. 3. ab zu bewilligen. Es ergiebt in- 
eifen die vorftehende Berechnung, wie leicht zu erkennen, nichts 

weniger ald ein er öpfenben Refittat und namentlich läßt ſich auf 
Grund derjelben nicht behaupten, dab den Sntereffenten auch wirf- 
ih das gewährt werde, worauf fie nad) Lage der Verhältniffe einen 
Anſpruch haben. Bei der großen Geringfügigfeit ber pier gewährten 
Yenfion dürfte es aber nolpivendt ba! dab hierüber —* 
kein Zweifel beſtehe, weshalb die öhung der Penſfion nur als 
eine vorläufige auszuſprechen ſein wird. 



37) Umfang ber Befreiung der Geiftliden und Schul— 
lehrer von Beiträgen zu kirchlichen und Schulzweden. 

(cfr. Sentrafblatt pro 1861 Eeite 552 Nr. 209.) 

Auf die Namens ded Presbyteriums der evangeliidhen Irer. 
gemeinde und des Schulvorſtands von N. eingereichte Vorſtellung 
vom 16. October cr. eroͤffne ich Ihnen und den Mitunterzeichnern 
derſelben nach Einſicht des ichs der Königlichen Regierung in 
N. daß die Vorſchriften welche die den Geiftlihen und Schulleh⸗ 
rern zuſtehende Befreiung von Beiträgen zu kirchlichen und Scul- 
aweden ai nur auf das Dienfteinfommen zu beziehen find, 
wogegen Beiltlihe und Lehrer geſetzlich verpflichtet find, hinſichtlich 
des Einfommend aus ihrem Privatvermögen zu den gedachten Steuern 
beizutragen. Sm vorliegenden Falle ift daher die größere Gemeinde- 
Nepräfentation und der Schulvorftand nicht befugt geweſen, den 
Pfarrer N. von diefer Verpflichtung zu befreien und dadurch eine 
den gefeglichen Repartitiongmodud überfteigende Belaftung der übri- 
en Semeinde-Mitglieder herbeizuführen. Soll dem ıc. eine be- 
—* Erleichterung in dieſer Beziehung zu Theil werden, ſo kann 
dies nur durch Zuwendung einer entſprechenden perſönlichen Gehaltd- 
zulage geſchehen. 

Berlin, den 28. December 1861. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller. 

An 
den Kirchmeiſter Herrn N. in N. 

25,807 E. U. 
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38) Dispenfation der Candidaten des Predigtamts 
vondem Beſuch eined Schullehrer- Seminar. 

(Eentral-Blatt pro 1859 Seite 745 Nr. 351). 

Nach dem Beriht vom 7. Februar v. 3. hat das Königliche 
Sonfiftorium feither alle diejenigen Candidaten ded Predigtamted, 
welche dad Examen pro schola beitanden, als foldhe angejehen, weldye 
vom jechöwöchentlichen Beſuche eined Schullehrer-Seminard dispen⸗ 
firt feien. Dieſes Berfahren Tonnte nicht ohne Weitered ald mit 
den Abfichten ded Erlaffed vom 17. Zunt 1842 (Nr. 13301) übers 
einftimmend angefeben werden. Bor meiner Beſchlußnahme auf den 
Antrag ded Königlichen Confiftoriumd, die feither befolgte Praxis 
ald richtig zu genehmigen, habe idy durch die in Abfchrift beifolgende 
Derfügung (Anlage a.) die übrigen Königlichen Conſiſtorien zur gut« 
achtlichen Aeußerung über die vorliegende Frage aufgeforbert. Auf 
Grund der eingegangenen Berichte beftimme ich nunmehr im Ein- 
verftändniß mit dem Evangeliſchen Dber-Kirhen-Rath zur Crläute- 
rung des erwähnten Erlaſſes vom 17. Juni 1842, daß behufs Zu- 
laſſung zu der Deifung pro ministerio nur diejenigen Candidaten 
des Predigtamted von der Beibringung eined Zeu SE über Abſol⸗ 
virung eined ſechswöchentlichen Curſus bei einem ullehrer⸗Semi⸗ 
nar dispenſirt werden dürfen, welche entweder: 

1) die Prüfung pro schola beſtanden und außerdem ein 
Lehramt an Sfentlichen Volks⸗ oder Bürgerfchulen mindeftens 
ein Jahr lang verwaltet, oder | 

2) dad Sramen pro facultate docendi beftanden und außer» 
dem das vorgejchriebene Probejahr an einer höheren Unter» 
richts⸗Anſtalt abgehalten haben. 

Die übrigen Fälle, in weldyen von dem fechöwöchentlidhen Be⸗ 
ſuch eined Schullehrer-Seminard diöpenfirt werben kann, find in dem 
Centralblatt für die gefammte Unterrichtöverwaltung 1859 Nr. 851 
Seite 745 bezeichnet. Sugleih beftimme ich auf den Antrag des 
Svangelifhen Dber- Kirchen Rathed, dab auch die Mitglieder des 
hiefigen Domftiftes, welche den in demfelben eingeführten pädago⸗ 
gifchen und didactiichen Curſus abſolvirt haben, fernerhin ohne den 
vorbergegangenen Beſuch eined Schullehrer-Seminard zu der Prüs 
fung pro ministerio zugelaffen werden fünnen. 

Berlin, den 13. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Betbmann-Hollmeg. 

An 
das Königliche Eonfiflorium zu N. 

24,343, U. 



Abfchrift diefer Verfügung tft den andern Königlichen Conft- 
er zur Kenntnißnahme und gleihmäßigen Beachtung mitge- 
tbeilt. 

— — — 

8. 

Unter dem 17. Juni 1842 (Nr. 13,301) ift Kmmtticen Kö- 
niglichen Confiftorten Abſchrift eines von dem Königlichen Confifto- 
rum zu N. erftatteten Berichts, die Diöpenfationen der Candi⸗ 
daten des Prebigtamtes von dem Beſuch eines Schullehrer-Seminard 
betreffen, fowie der darauf ergangenen Verfügung mitgetheilt 
worben. 

In der lepteren ift sub Nr. 1 beitimmt, daß ſolche Candida⸗ 
ten, welche die Prüfung pro schola beftanden und ein Lehramt bei 
Bürger- oder Volksſchulen ein Jahr lang verwaltet haben, von dem 
Seminarbeſuch diöpenfirt werben fünnen. 

Nach der Beitimmung unter Nr. 2 fol diefelbe Vergünftigung 
Sandidaten der Theologie zugeftanden werden, melde die facultas 
docendi an gelehrten Schulen erworben haben und über ihr abge- 
haltenes Probejahr ein günftiges Zeugniß beibringen. 

Beide Beitimmungen zufammengebalten ergeben es als wahr- 
Iheinlih, daß auch bei den unter Nr. 1 genannten Gandidaten die 
Ablegung der Prüfung pro schola nicht ald genügend zur Diödpen- 
ſation angeſeben, ſondern daß neben derſelben practiſches Arbeiten 
in einer Schule als erforderlich bezeichnet werden ſollte. 

Unter Nr. 4 der Verfügung iſt ſodann bemerkt, daß die Wünſche, 
welche von Ephoren zu Gunſten der Candidaten ihrer Ephorate aus⸗ 
geſprochen werden, durch die Beſtimmungen ad 1 und 2 als erle⸗ 
digt zu erachten ſeien. 

Wird dieſe Beſtimmung mit der ſie veranlaſſenden Stelle 
Nr. 4 des Berichts verglichen, fo könnte angenommen werden, daß 
in der erfteren ein Widerſpruch gegen die Beltimmun unter Nr. 1 
enthalten jet, indem auf den bloden Beſitz des —* pro schola 
—* wenigſtens wenn daſſelbe ein gutes ſei, ohne ein Jahr practi⸗ 
her Arbeit in einer Schule, die Dispenfation ertheilt werden dürfe. 
Da indefjen feine Beranlaffung vorliegt, einen ſolchen verftedten 
Widerſpruch zwiſchen den Beftimmungen einer und derjelben Ber- 
gung poraudzufeßen, jo würde angenommen werben Tönnen, daß 
mit der unter Nr. 4 erwähnten Erledigung der Anträge der Ephoren 
eben eine Zurückweiſung des Antrages, aur Grund des bloßen Zeug» 
niſſes pro schola hin zu bispenfiren, habe ausgeſprochen werben 



ſollen, wenn nicht wieder ber folgende Satz, daß die Dispenfation mır 
En eined guten Zeugniſſes erfolgen jolle, diejed zweifelhaft 
machte. 

Ueber diefe Zweifel und Unbeftimmtheiten ift Seitens eines 
Königlichen Confiftoriumd Anfrage bei mir erhoben worden, indem 
dafjelbe bemerkt, dab von ihm either alle diejenigen Candidaten, 
welche das Examen pro schola beftanden, als ſolche erachtet worden 
jeien, die vom Beſuch eined Schullehrer » Seminard zu entbinden 
eien. 

Diefe Auffaffung fteht offenbar mit dem gedachten Reſcript 
nicht im Einklang, indem jedenfalld nad diefem nur dad Zeugniß 
mit der Cenſur „gut“ die Diöpenjation begründen dürfte. 

Ich veranlaffe das Königlihe Gonfiftorium zur Anzeige, wie 
nach dieſen Beziehungen feither in der dortigen Provinz verfahren 
worden ift, und nach welcher Seite hin auf Grund der gemonnenen 
Erfahrungen eine Declaration der Verfügung vom 17. Juni 1842 
zweckmäßig und erforderlich erjcheinen dürfte. 

Berlin, den 16. März 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Betbmann-Hollmweg. 

An 
ſämmtliche Konigliche Eonfiftorien ausſchließl. des zu N. 

4,147. U. 

39) Unfreiwilltge Berjepung der Slementarlehrer. 

Auszug. 

Die von der Königlichen Regterung in dem Bericht dargelegte 
Anficht, daß eine zwangdweife Verjegung der Lehrer geſetzlich unzu⸗ 
laͤffig jet, tft nicht unbedingt Pie. Denn wenn au der N 16 
des Disciplinargefeped vom 21. Juli 1852 die mit befondeten Na 
theilen verbundene Strafverfegung der Clementarlehrer, inſoweit fie 
zu den mittelbaren Staatöbeamten gehören, im Wege ded Discipli- 
narverfahrens ausſchließt, jo läßt Doch der $. 87 ad 1 eine Ber- 
fegung ber Xehrer in ein andered Amt von nicht geringerem ange 
und etatsmäßigem Dienſteinkommen, mit Vergütung der on 
mäßigen Umzugdloften, im Intereſſe des Dienjled zu. 
Daß dieſe Ieptere Beftimmung auf Beamte fowohl in mittelbarem, 

7% 

817419 A 
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a ie unmittelberem Staantöbienfte Anwendung findet, ergiebt ber 
. .c. 

Berlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Bethmann-Hollweg. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

26,695. U. 

V. Elementarfchulwefen. 

40) Stand ded evangelifhen Elementarfhulwejfend im 
Regierungdbezirt Breslau. 

Nachdem wir fämmtlihe Berichte über die termino Oſtern 
une Jahres von den Schulreviforen abgehaltenen Schulprüfungen 
unjerd Aufſichtsbezirks eingeſehen und in Betreff vieler einzelnen 
Schulen an die Herren Eoboren ipeciell verfügt haben, laſſen wir 
ene allgemeine Bemerkungen den Herren Superintendenten 
zugehn. 

Zuvörderft erkennen wir die der Jugend heilfame Veränderung 
er an, welche die innere Verfaſſung der Schulen in den legten 
ahren erfuhr, indem die Zahl der vernachläſſigten Schulen id all- 
J auf eine ſehr geringe Anan reducirt hat, und faſt überall 
die Lehrer unter umfichtiger Theilnahme ihrer Reviſoren mit Geſchick 
und Treue an Geift und Herz der Jugend arbeiten, wie in lebenvoller 
Meile die Kinder mitteld ihres Unterrichts nicht bloß für die Schule 
und ihre Prüfungen, ee für das Leben gehörig audzuftatten be= 
müht find. Das früher nt verfannte Regulativ vom 3. Octos 
ber 1854 wird jebt von den Lehrern nach feinen wahren Intentionen 
klarer begriffen, während dagegen die Mißverftändnifie, welde ber 
Srreihung der heilſamen Abficht hindernd in den Weg traten, nad) 
und nad verjchwinden, in welcher Beziehung wir die diesſeitigen 
betreffenden Erlaſſe wiederholt der Beachtung ber Lehrer empfehlen. 
Auch glauben wir aus dem wachſenden Gedeihen der Schulen den 
Schluß herleiten zu können, daß den Lehrern unfere. und der hoͤch⸗ 
ſten Stantöbehörden gleichzeitige Bemühungen, ihre äußere Lage nad) 
Kräften zu verbeflern und fie dadurch mit erhöhter Liebe für Iheen 
ochwichtigen Beruf ge erfüllen, nicht verborgen geblieben den ir 
emerfen in vieler egiehung, dab von den * em Erſcheinen des 

gedachten Regulativs den Lehrern unſers Departements theils aus 
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Staatömitteln, theild von Dominien und Gemeinden erwirften jähr- 
lichen Gehaltszuſchüſſen von in Summa 42,231 Thlr. 4 Sgr. 2 Pf., 
auf die evangeliichen Lehrer 28,900 Thlr. 2 Sgr. 7 Pf. zu rechnen 
find. Wir een am dieſe allgemeinen Bemerkungen nachſtehendes, 
die einzelnen Lehrgegenftände Betreffended an: 

1) Bezüglich des Religiondunterricht3 ift uns in vielen, auch fonft 
recht genügende und geförderte Schulen betreffenden Berich- 
ten etwa Folgendes angezeigt worden: 

Der Katechismus, Sprüche und Lieder wurden gut ges 
wußt und finngemäß wie ausdrucksvoll geſprochen; über den 
Inhalt des Katechismus wurden unter Heranziehung darauf 
bezüglicher Liederverje, Sprüche und biblifcher Geihichten 
welche legtere zufammenhängend und nicht ungewandt erzählt 
wurden, gentigenbed Verſtändniß befundende Antworten von den 
Kindern gegeben. Wir erflären das Alles für gut und löblich. 
Allein immer ift ed nur Verftand und überwiegend Gedädht- 
ni der Schüler, weldye in foldyer Anzeige beurtheilt werden. 
Weniger dagegen tft erfichtlih, ob dem Unterrichte die zur 
Erfoffung bed Herzend ber Schüler nöthige Weihe und Würbe 
beimohne. greitid willen wir wohl, daß bei einer Schul» 
prüfung dies leicht weniger hervortreten mag — dennoch aber 
ann der Revifor nach einer allgemeinen Kenntniß ber Art 
und Weile des Lehrerd der Sache gewik fein und dad Nö- 
thige darüber in feinem Berichte fagen. Das gute Sprechen 
der Lieder und das gleichartige Erzählen der bibliichen Ge⸗ 
ihichten läßt ferner allerdings auf das BVerftändnig des In⸗ 
halts ſchließen; nichts defto weniger aber fann auch dies oft 
mehr Sadye der Uebung, als des BVerftändniffes fein. Na⸗ 
mentlich ift bezüglich der Lieder, die in ihrer poetiichen Ein- 
Metdung weniger leicht verftändlich find, ji wünfchen, daß der 
Sinn des Einzelnen und die Gedankenfolge ded Ganzen dem 
Schüler überall erſchloſſen werde. Geſchieht Died in ausläng« 
licher Weife, jo wird ſich der Uebelſtand der Ueberbürdung 
der Schüler mit Cinprägung zu vieler Lieder von felbit be- 
heben. Auch müffen wir wiederholt darauf aufmerffam mas 
hen, daß, abgejehen von der Cinprägung und Erflärung der 
vorge) riebenen Lieder, auch der übrige Liederſchatz der Ju⸗ 
gend ein verjchloffened Buch nicht bleiben foll. 

2) Die Gewandtheit der Kinder im Lejen dürfte in einer viel 
geringeren Anzahl von Schulen, ald angenommen wird, bie 
volle Höhe der nothwendigen Ausbildung erreicht haben. Es 
tft in der That das fichre gewandte und ausdruckvolle Keen 
welches dem ganzen fpäteren Leben der Schüler bienftlid 
werden fol, etwad Schwered. Auch iſt gewiß, da diejeni- 
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gen Schüler, deren Leſen man nicht auch längere Zeit gern 
und aufmerkſam zu folgen, fi) angetrieben I t, oder die bei 
Ichwierigen Wörtern, bet Namen und Namenreihen den rechten 
Lejeton verlieren, das Ziel noch nicht vollftändig erreicht haben. 

3) In Beziehung auf den Schreibunterricht wünfchen wir unter 
Berüdfihtigung der im neuerer Zeit immer häufiger zu Tage 
tretenden SKurztichtigkeit vieler Schüler dringend, dab die 
Haltung ded Kopfed, des linken Arms und der Feder Seitend 
der Schüler, von den Lehrern forgfältig ind Auge gefaßt wer- 
ben möge. Auch bleibt es babei, daß ber Sauptzwect Der 
Shreibübungen in der Schule die Aneignung der Gefchid- 
lichkeit im correcten, ſachgemäßen, und dem Auge wohlgefälli- 
en fchriftlichen Ausdrude ded von Andren Gelernten oder 
—— Gedachten iſt. Erreicht wird das Ziel nur durch von 
früh auf beginnende und in gehörig geordneter Folge fort: 
jchreitende Uebungen. Hülfsmittel bieten ſich den Lehrern für 
biefen Zwed in reihem Maaße. 

4) Das Rechnen wird in nicht wenigen Schulen immer noch fo 

5 
us 

betrieben, daß die Berichte anzeigen: die erſte Schülerabthei- 
lung rechnet mit Brüchen. Wir enthalten und in Beziehung 
hierauf aller weiteren Bemerkungen und verwetien * unfre 
betreffenden Verfügungen, indem wir die Reviſoren zugleich 
veranlaffen, diefelben immer wieder zum Gegenftande ihrer 
Sonferenz-Berathungen zu machen. 
Die Gefangfähigkeit der Schüler bat fich faft überall im 
Verhältniß zu früher bedeutend entwidelt, doch iſt und die 
Wahrnehmung nicht entgangen, daß die in der Schule ein- 
geübten Volkslieder den aus derfelben gejchiedenen Schülern 
noch fehr felten dergeftalt Iteb geworben And daß fie diefelben 
auch in die Mußeltunden ihres ſpäteren Lebens als eine 
Quelle des Genuſſes und der harmloſen Freude begleiten. 

Wir glauben nicht, daß dies hauptſächlich an dem Mangel 
an Sicherheit bezüglid der Melodie] liege. her könnte 
der Grund darin zu fuchen fein, daß der Gefangfertigfeit viel- 
fach nod Reinheit und reizvolle Schönheit des Vortrags ab- 
geht, hauptfächlich aber Tiegt er wohl in der Beichaffenheit 
er Liederterte. Namentlich dürfte dies bet der männlichen 

Jugend zutreffen. Der 14jährige junge Burſch dünkt ſich 
nad) feinem Austritte and der Schule aldbald ein Mann zu 
fein und ift geneigt Alles abzuthun, was, wie er meint, ber 
Kindheit angehört. Dahin rechnet er denn auch die in ber 
Schule gelernten Lieder, fo weit dieje ihren Terten nach nicht 
to befchaffen find, dab fie feinen bermaligen Stimmungen 
und auch wohl feinem bervorjprudelnden Uebermuthe ala fü 
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das heranreifende Jünglings- und Mannesalter geeignet ent- 
Iprehen. Wird aber jpäter die Stimmung wieder eine an⸗ 
dere, jo find unterdeß die Lieder berge en. Es wird paper 
bei Seitimmung der einzuübenden Volkslieder auf die Bes 
—28 der ihnen unterliegenden Texte nach Maaßgabe des 

orſtehenden die torgfäftigfte NRüdiicht genommen werden 
müflen. Die — eviſoren werden ſehr wohl thun, wenn 
fie die Lehrer-Conferenzen auch dazu benutzen, gemeinſchaftlich 
mit den Lehrern diejenigen Vollkslieder, welche ſich außer der 
Melodie auch dem Terte nach für bie ——— in den Schu⸗ 
len beſonders eignen, auszuwählen. Daß bie Texte möglichft 
unverlierbar und zwar überall ganz, alſo nicht blos einzelne 
Verſe der Lieder einzuprägen feten, tft an ſich felbft verftänd- 
lich und oft gejagt. 

Die Uebungen im Zeichnen haben allmälig in den meiften 
Schulen Eingang gefunden. Wahrhaft bildend wird aber 
diefer Unterrichtögegenftand auf Die Schüler nur wirken, wenn 
die Lehrer auf die möglichit größte Sauberfeit und Genauig» 
feit der Ausführung des zu ER nenden ernftlih halten. Bet 
der Saulprälung muß übrigens ſtets eine Probezeichnung, 
fet die Fertigkeit des Schülerd auch noch fo gering, vorge- 
legt werben. 

Der Unterricht in den fogenannten Realien befriediget und 
in vielen bie und da, auch fonft guten Schulen, no nicht. 
Es ift indeß erfreulih, dat die Anzahl der Xehrer, weldye 
den Gegenftand behandeln, wie ed überall fein follte, im 
Wachſen begriffen ift und fich befonderd im Teptvergangenen 
Schuljahre gemehrt hat. . 

Der Unterricht beſchränkt fidh bezüglich des in Rede 
ftehenden Gegenſtandes hauptjählihd auf Geſchichte und 
Geographie, woran fi) noch einiged Wenige aus der Natur« 
lehre und Naturbefchreibung ſchließt. Am wenigften bes 

tebigen und bezüglich der erjigenannten beiden Gegen 
tände diejenigen Schulen, deren Lehrer am Schluſſe bed 
Schuljahres nur zu berichten willen, e8 jet im Laufe des 
Jahres Schleſien der Gegenftand der Behandlung gewefen. 
Bel ift e8 ſchon da, wo der Unterridt zu das ganze 
Vaterland ſich ausdehnt. Dennoch bleibt auch hier ein gro⸗ 
ber Theil des reichen Materials, welches von dem eingefuͤhr⸗ 
ten Leſebuche geboten wird, unbenügt, und felbft ber durch 
die im Laufe des Jahres wiederfehrenden Gedenktage gebotene 
reiche Stoff wird dadurch bei weitem nicht erchöpht Da 
ed nicht thunlich ift, bier auf die Sache tiefer einzugehen, 
fo beichränfen wir uns auf folgende Rathſchlaͤge, indem wir 
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dabei wiederholt bemerken, daß, foweit der Lehrer nicht etwa 
zwei Schulen ohne Depülfen zu verſehen hat, in jeder Schule 
unſers Departementd bei 30 Stunden eben Kap Unter: 
richts, die überall für die Schule zu verwenden find, einige 
befondere Stunden wöchentlich der Welt- und Naturkunde 
ewibmet werden fönnen. Der Unterriht in Geſchichte und 
eograpbie hat von dem der Zeit und dem Raume nah 

unächft Liegenden ausgugeben und das Nächfte am eingehend- 
—* zu behandeln, während bezüglich des entfernter Liegenden, 
was feine Anwendung felbft Fe die Geſchichte der heimath⸗ 
lichen Provinz findet, nur den Epoche machenden Ereigniffen 
die Aufmerkſamkeit zuzuwenden ift. Die Lehrer werden wohl- 
thun, wenn fie die vaterländifche Geographie und Ge⸗ 
hichte, Die in der Clementarjchule überall die Hauptſache 
bleibt, auf die für dieſe beiden Lehrgegenftände befonderd an⸗ 
gefeßten Stunden verlegen. Was dagegen das Leſebuch fonft 
noch an über dieſe Örengen binausgehenden Stoffen bietet, 
dürfte Gegenftand der ehanblung in den Leſeſtunden 
werden. Bet treu und einfichtig benüßter Zeit werden die 
Lehrer auf diefe Weiſe, wie wir died in einer nicht Kleinen 
a von Prüfungd-Berichten ſchon jeht gern wahrgenom- 
men haben, ein reiches Maaß von Stoff im Laufe eined Jah⸗ 
red zu bewältigen, Gelegenheit haben. Es wird dabei inbeh 
vorausgeſetzt, daß fie jelbft won ihrem Leſebuche die genauefte 
Kenntui haben und fidh feinen Inhalt für ihre Zwede ge- 
börig zurecht legen. Auch muß jede audlänglidh verforgte 
Schule, jet dad Leſebuch mit Segen benüßt werden, Karten 
von Schlefien, Preußen, Deutichland, Europa und ein Pla- 
niglobium haben. Die Schullaſſen find, wenn deren Be- 
ftande nicht ausdrücklich für andere Zwecke beftimmt find, 
vor allem Andern zur Beichaffung der nötbhigen Lehr- und 
Lernmittel zu verwenden. 

Anlangend die Naturkunde, fo bietet auch für ihre Zwecke 
daB Leſebuch eine reihe Menge Iehrreicher Leſeſtücke, deren 
für die Schüler heilſame Benupung nur vorausfegt, daß 
die Lehrer fih mit dem Inhalte des Leſebuchs gehörig 
befannt machen, ſich dieſen für ihre Lehrzwecke angemeffen 
ordnen und den jo geordneten Stoff den Schülern durch 
lebenvolle Behandlung anziehend madhen. Eine Sammlung 
naturbiftorifcher Bilder ift der Schule für den in Rede ftehen- 
A BeBenftan freilich ein faft unentbehrliches Be⸗ 
ürfnip. 

Sauer Hochwürden haben dieſes Circulare zur Kenntniß fämmtlicher 
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Reviſoren und Lehrer zu bringen. Grftere haben daffelbe zum Ge: 
genftande ber Berathung bei den Conferenzen zu machen. ıc. 

Breslau, den 31. December 1861. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulwefen. 

An 
fämmtlide Herren Superintenbenten bes 

Regierungs-Bezirls Breslau. 

41) Confeſſionsſchulen in der Provinz Preußen. 

(cfr. Eentralblatt pro 1861 Seite 755 Nr. 273.) 

Auf den Beriht vom 21. September d. 3; erwiebere ich der 
Königlichen egierung, daß pet Gründung einer Tatholiichen Ele⸗ 
mentarjchule in der Stadt N. ber nachgefachte Staatszuſchuß von 
jährlich — Thlrn. nicht bewilligt werden Tann. 

In den am Drt vorhandenen Gemeindeſchulen ift den katholifchen 
Kindern der Schulunterricht gefichert, und vom katholiſchen Pfarrer 
bafelbft Tann für den confeffionellen Religiondunterriht geforgt 
werden. Es ift fomit ein dringended Bebürkniß u der wenngleich 
wünſchenswerthen Einrichtung einer Tatholifchen Schule nicht vors 
handen. Diefelbe ift demnad von der Gemeinde nur dann zu er» 
warten, wenn legtere den erforderlichen Koftenaufwand ohne Neber- 
bürdung aufzubringen fähig wäre. Dies trifft jind nit zu. Noch 
weniger ift anzuerlennen, daß überall, wo den Gemeinden die Mittel 
fehlen, um confejfionell gejonderte Schulen einzurichten und zu er⸗ 
halten, die Staatöfaffe den Koftenbedarf unbedingt und ohne Rück⸗ 
fit darauf, ob dem Unterrichtöbebürfnig ſchon andermweit genügt, 
und der confejfionelle Religiondunterriht im Schulbezirk gefichert 
ift, zu übernehmen habe. 

Was den von der Königlichen Regierung angenommenen Grund» 
fat betrifft, daß in der Regel ſchon Hr eine Zahl von 20 Kindern 
bie Grrihtung einer belonberen Confeſſionsſchule nothwendig fet, fo 
kann eine ftilljchweigende Billigung bdefjelben aus dem Crla vom 
7. Zebruar 1855 wegen Einrichtung der Tatholifhen Schule in P. 
ſowohl nad Lage des Falls, ald ım Allgemeinen nicht gefolgert 
werben. Auch ift die unbedingte Nothwendigkeit der Errichtung 
einer Confeſſionsſchule beim Vorhandenjein von 20 Kindern in der 
That nicht anzuerkennen, vollends dann nicht, wenn es fih um Er⸗ 
—* einer Confeſfionsſchule neben beſtehenden Gemeindeſchulen 
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Sodann kommt in Betracht, daß die Provinztal-Schulordnung 
vom 11. December 1845 nur Gemeindeſchulen fennt, und Teime 
Beltimmung über die Errichtung bejonderer Confeſſionsſchulen ent- 
hält. Deöhalb ift in der Verfügung vom 28. Juli 1852 die Ent- 
Iheidung der Frage, ob und wann eine befondere Confeffionsfchule 
einzurichten fei, mwejentlih von den localen und eigenthümlidyen Ver- 
bältniffen im gegebenen Fall abhängig gemacht und angeordnet, daß, 
wo die Errichtung einer folden Schule erfolgen fol, deren Unter- 
haltung nah Maafgabe bed $. 39 der Provinzial- Schulorbnung 
vom 11. December 1845 gefichert fein muß. 

Aber auch die Berufung auf den Erlaß vom 7. Februar 1855 
wegen ber Tatholiihen Schule zu P. Tann die Aufrechthaltung des 
von der Königlichen Regierung aufgeftellten Princips nicht begründen. 
Im Bericht vom 9. Januar 1855 bezeichnet die Königliche Regierung 
Die rrihkung diefer Schule nur als höchft wünfchendwerth. Die 
Errichtung ſelbſt iſt dieffeit8 gut geheien worden, weil der Beitand 
der Schule und qwar weientlih aus kirchlichen Mitteln gefichert 
war, nicht aber in Anerfenmmg jenes Grundfaped. Der in ber 
Verfügung vom 28. Juli 1852 audgeiprochene, im Bericht vom 
9. Ianuar 1855 hervorgehobene Grundfap, dag dem Schulbedürfnif 
der Katholifen nicht dur Anftellung eines zweiten Tatholiichen 
Lehrerd an einer evangeliichen Schule, fondern durch Cinsihtung 
einer eigenen katholiſchen Schule zu begegnen fei, wenn die Zab 
der ide Kinder zur Gründung einer katholiſchen Schule groß 
gem ei, und die Anzahl der überhaupt vorhandenen Kinder bie 

ihtung einer zweiten Schultlaffe erforderlih mache, konnte auf 
- die Schule in P. feine Anwendung finden, weil Ein Lehrer die 86 
Kinder — 57 evangelifche und 29 katholiſche — welche diefer Schule 
angehören, wohl noch mit Nutzen unterrichten Tann, mithin die Er⸗ 
richtung einer zweiten Klaffe dort nicht nothwendig war. Wenn 
dennoch die Einrichtung einer bejonderen Tatholifchen Schule in P. 
gebilligt worden, fo berubte dies lediglich auf Erwägung der ob- 
waltenden localen Berbältniffe, welche die wünſchenswerthe neue 
ung ohne Weberbürdung der Betheiligten zuläffig erjcheinen 
ießen. 

Die Anſicht der Königlichen Regierung, daß, wenn es auf 
Principienfragen ankomme, eine beſtimmte Zahl als Norm feſtge⸗ 
halten werden müſſe, mag in der Theorie ſtatthaft ſein; in der Praxis 
aber werden Modificationen eintreten müſſen, ſollen nicht für den 
wirthſchaftlichen Wohlſtand der Gemeinden bedenkliche Ueberbürdung 
und der Förderung des Schulweſens überhaupt nachtheilige Stim- 
mungen hervorgerufen werden. Sm hoben Grade hart wäre ed ge- 
weien, die unbemittelte Gemeinde 9. zur Einrichtung der katholiſchen 
Schule lediglich darum anzubalten, weil in der Regel Einem Lehrer 
nur 80 Kinder zum Unterricht zugewiejen werden follen oder gar 
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nur deöhalb, weil für 20 Kinder, welche nicht der Confeifton der 
Gemeindeſchule angehören, eine befondere Schule ihrer Gonfelfion 
eingerichtet werden müfle. 

Berlin, den 23. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen). 

34,682. U. 

42) Unterhaltung ber öffentlihen Confeſſionsſchulen 
in der Provinz Preußen. 

(cfr. Sentrafblatt pro 1861 Seite 278 und Seite 32.) 

Die Vorftellung des Dagiftrate vom 4. d. M. bat mir zu 
einer Abänderung meiner an die Königliche Regierung zu N. ges 
richteten Derfügung vom 11. December v. 3. wegen der Unterhal⸗ 
tung der dortigen katholiſchen und evangeliichen Mädchenſchule Feine 
Beranlaffung geben können. 

Die Annahme ded Magiftratd, daß die Schulordnung vom 11. 
December 1845 in den 88. 39 ff. nur die Unterhaltung der eigent- 
lichen Gemeindefchulen im Gegenſatz von Confeſſionsſchulen den Ortd- 
emeinden auferlegt habe, teint nicht zu, da die Schulorbnung eine 

Polche Unterfcyeidung überhaupt nit macht, fondern allgemein über 
die öffentlichen Slementarichulen disponirt. 

eögleichen ift die Bezugnahme ded Magiftratd auf den $. 49 
ber Schulordnung verfehlt, weil diefer eine finguläre Vorſchrift we⸗ 
gen ber Unterhaltung der öffentlichen jüdiſchen Schulen enthält, bie 
auf öffentliche chriſtliche Schulen feine Anwendung erleiden kann. 

Hiernach iſt e8 unzweifelhaft, daß die Unterhaltung der dortigen 
beiden öffentlidhen Mädchenichulen nach Maaßgabe ded 8. 39 der 
Schulordnung erfolgen muß, und die in Ausführung dieſer Entſchei⸗ 
bung getroffene Berti ung der Königlichen Regierung vom 23. Oe⸗ 
tober d. 3. gerechtfertigt if. 

Berlin, den 30. December 1861. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Magiftrat zu N. (in ber Provinz Preußen.) 

25,966, U. 
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43) Erhöhung einer früher verabredeten Entfhädig- 
ungsjumme des Schullehrers für Heizung. 

(cfr. Centr.⸗Bl. pro 1861 Seite 571 Nr. 218. ; 

Die Königlihe Regierung bält in dem Bericht vom 15. v. M. 
über die Vorftellung des Lehrer N. zu N., den Anſpruch ded lep- 
teren auf Erhöhung der ihm für die Bepeizung der Schulitube zu= 
gebilligten Entihädigung mit 12 Thlr. jährlich für unbegründet, 
weil derjelbe in der Berhandlung vom 25. Detober 1850 ih aus⸗ 
drücklich und ohne Vorbehalt für fpätere Zeit und für den Fall einer 
Preiöfteigerung des Brennmateriald der Schulgemeinde gegemüber 
mit diefer Summe einverftanden erflärt habe. ft e8 nu richtig, 
daß fi der Lehrer in jener Verhandlung bereit erflärt hat, die 
Beſchaffung bed erforderlichen Heizungdmateriald ſowie bad Klein- 
maden und Anfahren deflelben für jene Summe zu übernehmen, 
jo bietet doch dieſe Verhandlung feinen Anhalt für die Annahme 
dar, dab died Abkommen für alle Zeiten und unter allen Umftänden 
babe gelten follen. Vielmehr fehlt e8 in diefer Beziehung an jeder 
Erklärung der Parteien und müſſen deshalb deren DVerabredungen 

nach diefer Richtung bin in Gemäßheit der im Titel 5 SS. 252 fi. 
Theil I. Allgemeinen Landrechts vorgefhriebenen Auslegungsregeln 
ergänzt werben. Hierbei ift zunächft auf die wahrfcheinliche Abſicht 
der Warteien zurüdzugehen, welche nur die geweſen fein fann, daß 
der Lehrer gegen ein den Derbältmiften entſprechendes 
Aequivalent die Beheizung der Schulſtube übernehmen ſollte. Iſt 
aber dieſe Vorausſetzung zutreffend, jo kann die Normirung der Ent⸗ 
ſchädigung auf 12 Thlr. jährlich nur unter der ſtillſchweigenden Be- 
Dingung „rebus sic stantibus” verftanden werden, weil nicht zu 
vermutben ift, daB der Lehrer unter allen Umftänden mit diefer 
Entihadigung habe zufrieden fein und damit der Schulgemeinde 
einen ungewöhnlihen Bortheil habe zumenden wollen ($. 267 
a. a. D.). 

Hiernah vermag ich den Anfpruch des Beichwerbeführerd auf 
eine anderweite, den gegenwärtigen Verhältniffen entiprechende Re⸗ 
gulicung der. Deizungdentihäbigung nicht für unbegründet zu er- 
achten und veranlaffe deshalb Die Königliche Regierung, der Vor⸗ 
ftellung deſſelben vom 27. September d. 3. nach dieſer Richtung 
bin weitere Zolge zu geben. 

Berlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

24,766. u. 
— — — —— 



109 

44) Anfupr des Mehrbedarfs an Brennmaterial für 
hulftellen in der Provinz Schleſien. 

Auf den Bericht vom 8. d. M. über die Borftelung der Bauer: 
haft zu N. vom 15. October d. 3. erfläre ih mich damit einver- 
tanden, dab die Ipannpflichtigen Wirthe der Schulgemeinde zur An- 
hr des dem dortigen Lehrer in feiner Vocation unter pos. 5 und 

10 auegelesten, jo wie des zur Beheizung der Schulftube erforder 
rennmateriald gejeglich verpflichtet find. 

— Anſtand, eine obiernansmäbige Ver⸗ 
8 Ta 

ierung annimmt, durch Obfervanz bilden kann, und ed unter allen 
Umftänben bedenklich erſcheint, eventuell eine ſolche Obſervanz auch 
auf die 200 Schock Torf auszudehnen, welche dem Lehrer erſt im 
Jahre 1858 neu bewilligt find. 

Indeſſen jol giermit nicht ohne Weitered jede Berpflichtung 
der Gemeinde zur aluhr auch ded Badholzed und ded Torfes vers 
neint werden. Denn der $. 19 litt. d. des katholifchen Schulregle- 
mentd vom 18. Mat 1801 verpflichtet die befpannten Wirthe gan 
allgemein zur Anfuhr des Brennmateriald für den Lehrer, und i 
hierunter nicht blo8 dad dem. Lehrer vocationsmäßig in natura zu 
iefernde, fondern dad gefammte, zur Befriedigung des principien- 
mäßigen Bedarfs erforderlihe Brennmaterial zu verftehen. . &es 
meinde und Dominien find zur Lieferung einer derartigen Duantität 
Brennmaterial gefeplich verbunden, und auf diefe Quantität erftredt 
ſich auch die Verpflichtung der Gemeinde zur Anfuhr. Demnad) ift, 
wenn einem Lehrer vocationdmäßig ein geringered Quantum gewährt, 
und ihm die Beichaffung des Fehlenden überlaffen wird, damit no 
nicht ausgeſprochen, da er auch die Anfuhr ded Mehrbedarfs jelb 
u beforgen habe. Vielmehr würde e8 hierzu einer ausdrücklichen, 
en Lehrer verpflichtenden öeltiegung bedürfen. 

Es ift daher in dem vorliegenden Fall, wo von einer derartigen 
Dispofition zum Nachtheil des Lehrers Nichts conftirt, zunächft zu 
prüfen, ob zur Erfüllung des principienmäßtgen Bedarfd des Lehrers 
neben dem ihm in der Bocation audgefepten Quantum noch 1 Klafter 
Scheitholz zum Baden und 200 Schock Torf jährlich) nothwendig 
find, und unterliegt ed, wenn und jomeit dieſe DVoraudfepung zu⸗ 
trifft, keinem Bedenken, die ee tigen Wirthe auch zur Anfuhr 
des Backholzes und des Torfes anzuhalten. 

Die Königliche Regierung wolle hiernach zunädft den prin- 



110 

eipienmäßigen Bedarf ded Lehrerd ermitteln laſſen, was um fo mehr 
nothwendig iſt, ald die Beichwerdeführer behauptet haben, daß der 
Lehrer nur deöhalb mit dem becotionömähigen Brennmaterial nicht 
außreiche, weil er eine größere Deconomie betreibe. Demnädft tft 
anderweit in der Sache nad) den angedeuteten Grundfägen Ber- 
fägung zu treffen. 

erlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Zehn ert 3 

An 
bie Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Schlefien). 

37,003, U. 

45) Lieferung der Baumaterialien zu Schulbauten 
fettend der Gutsherrſchaft von den zu Einem Gompler 

vereinigten Gütern. 

ꝛc. ꝛ⁊c. 
Die Bau: Verpflichtung anlangend, fo tft dieſelbe von den 

Schulgemeinde - Mitgliedern nicht beftritten worden. Auch der 
Vertreter der Gutöherrihaft hat fi bereit erflärt, nad Vor⸗ 
ſchrift ded 8. 86 Thl. II. Tit. 12 des Allgemeinen Landrechts 
Die auf der Feldmark von A. vorhandenen Materialien an Steinen, 
Sand und Lehm unentgeltlich zu dem Bau herzugeben. Dagegen 
bat derfelbe die Verp ihtung des Dominii, auch das Dal zu dem 
Schulbau unentgeltlih zu verabfolgen, beftritten, weil auf der Feld⸗ 
mark ded Gute A. ſich Wald nicht befindet. Muß die Richtigkeit 
dieſer Thatſache au angegeben werden, fo ift die Befigerin der 
Herrichaft A. dennody verpflichtet, das verlangte Bauholz unentgelt- 
lich berzugeben. Denn zu der Herrichaft A. gehört unter anderen 
Gütern au das Gut N. und ift mit derfelben zu einem auf ein 
Blatt ded Hypothekenbuchs eingetragenen Ganzen vereinigt. Auf 
dem Gute N. aber ift Baubeß hinreichend vorhanden. Daſſelbe 
muß daher nach den in dem Erkenntniß des Königlichen Ober⸗Tri⸗ 
bunald vom 12. November 1852 (Entſcheidungen, Band 24 ©. 138) 
entwidelten Rechtsgrundſätzen auch zu dem Bau der Schule in A. 
von der Befigerin diefer Herrfchaft unentgeltlich verabfolgt und mußte 
daher, wie geſchehen entſchieden werden. 

N., den 5. Auguſt 1861. 

(Siegel.) 

Koͤnigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Reſolut. 
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Auf den Bericht vom 18. v. M., den Neubau des katholiſchen 
Schulhauſes in 9. heivelfend beftätige ich vorbehaltlich des Rechts⸗ 
weges dad Nejolut der Königlichen Regierung vom 5. an v. J. 
und verwerfe den Dagegen von der Gutöherrfchaft von A. erhobenen 

ecurs. | 
Die Beſchwerde der recurrirenden Gutöherrichaft darüber, daß 

fie zur unentgeltlihen Hergabe des erforderlichen Bauholzes für ver 
phichte erachtet fit, ericheint unbegründet. Denn, wie in dem 

kenntniß ded Königlichen Ober-Tribunald vom 12. November 1852 
(Entſcheidungen, Bd. 24., ©. 138) näher ausgeführt worden, find 
die zu einer jogenannten Herrſchaft vereinigten und ſolchergeſtalt 
auf ein gemeinſames Blatt ded Hypothenbuchs eingetragenen meh⸗ 
reren Güter eined und beflelben Befipers dadurch auch in Beziehung 
auf bie gejeplihe Verpflichtung bed Grundbefitzers gegen bie in 
diefer Herrihaft vorhandenen gemeinen Schulen zu einem Ganzen 
eworben, und it insbeſondere der Beſitzer aus dem in der Herr⸗ 
* vorhandenen Walde das für Diele Schulen erforderlide Bau⸗ 
bolz nad) Maaßgabe des 8. 36 ThL LI. Titel 12 Allgemeinen Land: 
rechts heraugeben ſchuldig, fofern er niht nachweiſet, ba 
diefer Wald fpeciell zu einem der einzelnen Güter gehört. 

In dem vorliegenden Fall ſteht thatfächlich cc daß dad Gut 
N., auf welchem audreichended hol vorhanden tft, mit dem 
Gute A. und mehreren anderen Vormerken gemeinfchaftlih auf Ein 
Hypothelenfolium ald Rittergut A. eingetragen worden tft. Die res 
eurrirende Gutöherrichaft hätte daher, um die Befreiung von Her: 
gabe des Bauholzed darzuthun, den Nachweis führen müffen, daß 
der bei dem Gute N. beinliche Wald fpeciell zu diefem Gute ges 
höre. Dieſen Nachweis hat die Gutsherrſchaft nicht nur nicht ers 
bracht, jondern e8 ift auch das Gegentheil durch die amtliche Aus- 
funft des Landraths-Amts zu K., auf welche Recurrentin felbft 
provocirt hatte, dargethan worden. 

Hiernach erfcheint die Heranziehung der recurrirenden Gutd- 
herrſchaft zur umentgeltlichen Hergabe des Bauholzes gerechtfertigt. 

Diefe Entſcheidung tft den Betheiligten befannt zu maden. 
Berlin, den 7. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

27,049. U. 
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46) veiftung er Beftellungd=- ıc. Koften für den kulmi— 
[hen Schulmorgen in der Provinz Preußen. 

Auf den Bericht vom 19. September d. J., die Gewährung 
des re Schulmorgend für die Schule ir N. betreffend, er- 
wiedere ich der Königlichen Itegierung, dag ich mit dem Herrn 
Finanz⸗Miniſter der Anficht Dertelben dahin beipflidhte, daß, wo 
der Lehrer fein ſchulordnungsmäßiges Deyatte Minimum noch nicht 
be ven die Schulgemeinde nicht eher zur Bezahlung der Beftellungs- 
und Bedüngungskoſten für den Schulmorgen angehalten werden darf, 
als bis der Schulmorgen in natura oder die Rente a vom Do⸗ 
mainen⸗Fiscus —5 worden iſt. Beide Leiſtungen find übrigens 
als Eorrelate anzufehen, und demgemäß der Fiscus und die Ge- 
meinde pro rata bi zur Ergänzung des Gehaltd- Minimum heran- 
zuzieben. ıc. 

Berlin, den 9. December 1861. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

an 

die Konigliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen.) 

24,869. U. 

47) Schulbeiträge der Zorenfen in der Provinz 
Sadien. 

(cfr. &tr.»Bl. pro 1861 Seite 751— 754.) 

Den „uöführungen der Königlichen Regierung in dem Bericht 
vom 25. November v. S., betreffend die Heranziehung von Forenſen 
ir Beiträgen für die Schule in N., vermag ich nicht überall beizu- 
mmen. 

Zwar bin ich damit einveritanden, dab die hie don des 
Allgemeinen Landrechts ũber die Schulunterhaltung für die vormals 
—— Landestheile der Dorigen Provinz dur die Verord⸗ 
nung vom 11. November 1844 (Geſetz⸗ Sammlung S. 698) injo- 
fern mobifictrt find, ald danach auch Grundbefiger, welche nicht Mit- 
glieder der betreffenden Schuljoctetät find, nah Maaßgabe ihres 
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im Schulverbande belegenen Grundbefipes Beiträge zu den Schul- 
unterhaltungskoſten zu leiſten haben. 

Deögleihen ftimme ich der Königlihen Regierung darin bei, 
daß ſolche Korenjen ungeachtet ihrer Beitragspflicht micht zu den 
Itimmberechfigten Mitgliedern der Schulfocietät zu zählen und daher 
auch zu der Berathung und Beichlußfaffung in Angelegenheiten der 
Schule nicht auzuziehen find, obwohl died nicht aus dem Geſetz vom 
14. April 1856 über die Landgemeinde-Verfaffung, fondern aus der 
erwähnten Verordnung vom 11. November 1844 ſelbſt herzuleiten 
it Denn der $. 16 derjelben beitimmt hinfichtlich der Beftker von 

ittergütern und ber ihnen gleichzuftellenden Güter ausdrücklich, da 
te gleich den Parochianen Teip. Sculgemeinde-Mitgliedern bei allen 
erhandlungen zuzuziehen feien, wogegen der über die Beitragd- 

pflidht der fonftigen Grunditüde disponirende 8. 18 zu Guniten 
deren DBeliger eine ſolche Vorſchrift nicht enthält. Darand folgt, 
daß nur dem erftern, nicht aber den lehtern, ein Anſpruch auf Theil⸗ 
nahme an der Berathung und Beichlugnahme über dergleichen An- 
gelegenheiten zufteht. 

Dagegen Tann hieraus die Berechtigung der Schulgemeindes 
Mitglieder nicht abgeleitet werden, zum Nachtheil der Forenſen 
einen vom Geſetz abweichenden Vertheilungs-Maaßſtab feitzujepen. 
Gerade aus dem Umftande, da die Forenſen nicht ftimmberechtigt 
find, —— daß die übrigen Intereſſenten nicht einſeitig zu deren 
Ungunſten Beichlüffe fallen tönnen, und daß daher die gehn ten Be⸗ 
% üffe nicht den Forenſen präjudicirlid), jonbern nur binfichtlich der 
* ichtung der Schulgemeinde⸗Mitglieder felbft maaßgebend ſein 
oͤnnen. | 
je 8. 18 a. a. O. haben aber die Forenfen „zu den auf den 

Grundbe iß zu vertheilenden Leiſtungen beizutragen." In dem vor» 
liegenden Fall find daher auch die Befhhwerbeführer zu dem Ge⸗ 
halt hub für den Lehrer in N. nur infomweit heranzuziehen, als 
derfelbe auf den Grundbeſitz zu vertheilen ift. a icht eonftirt, 
bat in N. ein von dem allgemeinen Geſetz abweichender Modus für 
bie Nepartition der Schul » Unterhaltunggfoften befteht, jo mürde 
ber Sehaltszufhuf auf Grund des $. 31 Tit. 12 Thl. II. Al 
emeinen Landrechts nach Maaßgabe der vereinigten Grund⸗ und 

fienfteuer, reſp. unter Ergänzung der erftern nad) dem Bes 
fiftande zu repartiren fein, und hätten dann die Forenſen nur 
nach dem Grumdftenerfoll mitbeizutragen. Da aber die Schul⸗ 
gemeinde die Aufbringung des Dehaltögufchn e8 lediglich nad 
em Grunbbefig beſchloſſen hat, fo tft zunaͤchſt der Beitrag der 

Forenfen in der angedeuteten, dem Öelepe entiprechenden Art zu 
berechnen und hiernächft der Neft auf die übrigen Intereffenten 

8 
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nad dem vun ihnen beſchloſſenen Vertheilungsmaaßſtab zu re 
partiren. ıc. 

Berlin, den 20. Januar 1862, 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Betbmann=-Hollweg. 

An 
die. Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Sachen). 

25,921. U. 

48) Identität der Eigenſchaft ald Patron und als 
Gutsherr nah der Schulordnung für die Provinz Prem 

Ben vom 11. December 1845. 

Die Königl. Regierimg zu NR. in ber Provinz Preußen hatte durch vefolu- 
toriſche Entſcheidung —55 daß für den Reparatur⸗ und Erweiterungsbau 
ber Schulgebäude tu N. das Bauholz antheilig von Königl. Domainen⸗Fiscus 
und von ber Gutsherrihaft P. herzugeben ſei. In ber auf ben Recurs ber Guts⸗ 
herrichaft ergangenen Verfügung vom 19. Dezember 16561 (R. 24,714) wird 
bieferhalb Folgendes bemerft: 

Die Schulordnung unterfcheidet nicht zwiſchen Patronatd- und 
gutöherrlichen Rechten reſp. Pflichten. Bielmehr ift der Schulpatron 
im Sinne der Schulordnung der Gutöherr refp. die Gutöherren 
des zur Schule gehörigen Bezirks, wie dies aus den Motiven un: 
weitelhaft hervorgeht, und aud namentlich die Beitimmungen der 
8.6 und 30 der Sculordnung erfehen laffen. Patronatd- und 

autöherrliche Rechte reip. Pflichten find daher im Sinne der Schul⸗ 
ordnung identiih. Es würde demnad in dem vorliegenden Yall 
die Gutsherrſchaft von 9. nah den geſetzlichen Vorſchriften 
mit dem Fidcud als Gutöherrn von N. N wohl au den den 
Schulpatronen nad) den SS. 6, 28, 29 und 30 zuftebenden Rechten, 
ald auch an den ihnen gejeglidy obliegenden Pflichten, namentlidy zur 
Hergabe des Bauholzed u participiren haben. Da aber bei Neus 
regulirung der Schule in N. nach den Vorfchriften der Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 der Gutöherrichaft von P. kein Antbeil 
am Schulpatronate zugeftanden, fondern alle Rechte und Pflichten 
bejjelben lediglich dem Fiscus übertragen find, fo ift es nicht zuläffig, 
bie Gutöherrichaft von P. zur antheiligen Hergabe bed Bauholzes 
beranzuzieben. zc. 
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49) Landdotation für zweite Schulftellen bei der 
Gemeinbeitötheilung. 

(Centr.-BI. pro 1859 S. 100 Nr. 45.) 

Im Namen des Königs! 

In Sachen der Separationd-Interefjenten zu T. bed Schulzen S. 
und Genoſſen, Berflagte und Smploranten, 

wider 
die Schule zu T., vertreten durch die Königliche Regierung zu P., 
Abtheilung * die Kirchen⸗Verwaltung und das Schulweſen, und 
deren Bevollmächtigten, Prediger T. Klägerin und Imploratin, 

bat der IL* Senat bed Königlichen Ober-Tribunals in feiner 
8 vom 11. Zuli 1861, an weldyer Theil genommen 
aben: 

ꝛc. 
für Recht erkannt: 

daß das Erkenntniß des Königlichen Revifions-Collegiums [er 
Landes » Culturfadhen vom 22. Zunt 1860 zu vernichten, und Die 
Koften des Nichtigkeitöverfahrend, unter Compenfation der außer⸗ 
erichtlichen, jedem Theile zur Hälfte aufzulegen, und in der Sache 
ft anf die Appellation der Klägerin dad Erkenntniß der König- 
lichen General-Sommilfion der Kurmark Brandenburg vom 3. Seps 
tember 1859 zu beitätigen und die Koften der Appellationd-Inftanz 
ber Klägerin zur Laſt zu legen. 

Bon Rechts» Wegen. 

IC. 

Gründe. 

Die Gemeinheitd » Theilungd - Ordnung vom 7. Zum 1821 
(Geſetz⸗Sammlung ©. 53) ſchreibt vor: 

$. 101. Bei der erften auf einer Dorf - Feldmark eintretenden Ges 
meinbeitötheilung ſoll zu der Schullehrerftelle jo viel Garten⸗ 
land, al8 einſchließlich des biäher befeffenen, aut Haudhaltung 
einer Familie von der $. 41 Buchſtabe b. angegebenen 
Stärke und zur Sommerftallfütterung und Durcdhwinterung von 
2 Haupt Rindvieh erforderlih ift, in zwe mähiger Lage 
angewiefen werden, dagegen aber auch die der Stelle biöher 
ufländig gewefene Weideberechtigung auf den Grundftüden 
er Dorfgemeinde aufhören. 

$. 102. Iſt jedoch die biöherige Befugniß bed Schullehrerd größer, 
ald im 8.101 beftimmt worden, 5 muß er nach dem ganzen 
Umfange feines Theilnehmungsrechted abgefunden werben. 

8 ® 
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Sn dem Circular⸗Reſcripte des Königlihen Minifterlumd des 
Sunern vom 15. September 1836 (v. Kamptz Annalen 20 ©. 596) 
ift zwar angenommen worden, daß gegen Enticheidungen über bie 
Verpflichtung zur Dotation einer Schule niemald die Appellation, 
fondern nur der Recurd zuläffig fe. Das Recht aber, weldes im 
8. 101 der Gemeinheitd- Theilungd-Drdnung vom 7. Zunt 1821 
der Schule des Drtö beigelegt worden, kann nad) der Verbindung 
und MWortfaffung der SS. 101 und 102, fo wie feiner Natur und 
feinem Zwecke nad) anders, ald ein Recht auf Speilnahme an der 
Gemeinheitd-Theilung, nicht erfcheinen, und deshalb auch gehört der 
Streit über deſſen Eriftenz und Umfang zu denjenigen Streitig« 
feiten, welche nady 8. 1 der Sabinet3-Ordre vom 15. März 1834 
(Bele - Sammlung ©. 61) die Zuläffigfeit der Revifion und der 

ichtigkeits-Beſchwerde begründen. 

Der Einwand der Klägerin und Smploratin gegen die Zu- 
läffigfeit der dritten Inſtanz ift daher verfehlt, letztere auch ſchon 
fonft von dem Ober» Tribunale angenommen worden, namentlid aud) 
in dem, Seite 315, Band 2 der Zeitjchrift für die Landes⸗Cultur⸗ 
Gejepgebung mitgetheilten, Urtel vom 22. November 1848. 

Dagegen kann es gunörberft nicht begründet erfcheinen, wenn 
die Verklagten und Imploranten den Appellationsrichter einer Nich- 
tigkeit beſchuldigen, weil er den von ber Klägerin erhobenen Anſpruch 
nicht ſchon durch die Feſtſtellung des Separationsplaned für bejeitigt 
angenommen hat. Nach der feitftehenden thatſächlichen Darftellung 
des Appellationdrichterd iſt nach Einleitung der ſchon im Sabre 1851 
eröffneten Gemeinheitötheilung zu T. und zwar erft im Sahre 1852 
die Fundirung der zweiten Lebrerftelle an der zu X. beftehenden ein⸗ 
zigen Schule und die Einführung des ernannten Lehrerd erfolgt, 
auch, obgleich die Schule in Anjehung der Stelle ded eriten Lehrer 
an der Gemeinheitötheilung als Sntereffentin Theil genommen hat, 
und die Feitftellung des Separationdplaned erft durch das Erkennt⸗ 
niß der General-Sommilfion der Kurmark Brandenburg am 23. Au⸗ 
guft 1856 erfolgt ift, von der Schule bis dahin ein Antpruc für den 
zweiten Lehrer nicht angebracht, vielmehr von der Regierung zu P. 
der Anſpruch nicht eher, ald am 14. Februar 1859 erhoben, jedody 
die Bollziehung des Separationd-Rezeffed noch nicht erfolgt. 6 iſt 
nun nicht richtig, wenn die Imploranten die Behauptung aufgeſtellt 
elle aß in Betreff der Gemeinheitötheilungen die bloße Feſt⸗ 
tellung des Separationdplaned ſchon diefelben Wirkungen babe, 
welche $. 170 der Verordnung vom 20. Sunt 1817 (Gejeb-Sammlung 
©. 161) erit der Vollziehung des Rezeſſes beilegt, namentlich den 
Berluft der Einwände und Nachforberungen. Denn, wie 88. 10 ff. 
des Zusfarunge - Öejepes vom 7. Zuni 1821 ( Gefeß- Sammlung 
©.83) und 88.39 ff. der Verordnung vom 30. Sunt 1834 (Gefep- 
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Sammlung S. 96) ergeben, tft in der behaupteten Beziehung ein 
Unterjchied zwiſchen Gemeinheitötheilungen und andern Audeinander- 
jebungen nicht gemacht, alfo auch vom Appellationdrichter mit Recht 
er $. 170 der Berordnung vom 20. Juni 1817 aus dem Grunde 

nicht zur Anwendung gebracht, weil die Vollziehung des Rezeſſes 
vor Anmeldung des ftreitigen Anſpruchs gar nicht erfolgt tft. 

Serner ift der Vorwurf, welcher dem Appellationdrichter wegen 
Verletzung der SS. 73 und 101 der Gemeinheitd-Theilungd-Drdnung 
vom 7. Juni 1821 und des 8. 27 der Verordnung vom 30. Juni 1834 
von den Imploranten in der Richtung gemacht wird, daß die Schule 
nur, nicht aber jeder von mehreren an einer Schule angeftellten 
Lehrern, daB geſetzliche Recht auf die Dotation habe, nicht begründet. 
Denn die Dotation und Berüdfichtigung, welche die FF. 101 und 
102 der GemeinheitötheilumgdsDrdnung angeordnet haben, kann und 
mus ihrem Zwede nach nur beitimmt fein, um die Subfiftenz des 
Schullehrers beſſer zu ſichern, worüber die Worte der rn 
und deren Faſſung nicht den mindeften Zweifel laffen. Nach 8. 101 
fol der Umfang der Abfindung und Dotation nad dem Bedürfniffe 
des Haudhaltd einer Familie ermeſſen werden. Alfo nicht zu an- 
deren Schulzweden, fondern blos zur Subfiftenz des Schullehrers, 
jo die Dotation dienen. Hiernach kann ed auch feinen Unterjchteb 
machen, wenn an der Schule nad Maaßgabe der örtlichen Ver⸗ 
baltnifje mehr als ein Lehrer angeftelli worden, da der Zwed des 
— es für jeden derſelben ſeiner Natur nach gelten muß, und die 
An Fr der Imploranten, daß der zweite Schullehrer zu T. ein 
bloßer Hülfd- oder Probelehrer jei, vom Appellationdrichter that» 
fachlich widerlegt worden iſt. 

Dieſe Grundfäge find auch ſchon in dem obengedachten Urtel 
des Dber-Tribunald vom 22. November 1848 maafjgebend gewelen. 
Aber wohl ift die von den Smploranten noch in einer andern Rich⸗ 
tung erhobene Beſchuldigung der Verlegung der gedachten Geſetze 
durch unrichtige Anwendung volllommen begründet. 

Der oben wörtlich angegebene $. 101 der Gemetnheitd - Theil- 
ungd- Ordnung vom 7. Zunt 1821 beftimmt, daß dad Recht der 
Schullehrerſtelle auf die Dotatton bei der erften auf einer Dorffeld- 
marf eintretenden Gemeinheitötheilung in Ausführung gebraßt werden 
fol. Wenn nun nad $. 90 der Verordnung vom 20. Juni 1817 
(Gefe-Sammlung ©. 161) 8. 30 die Gemeinheitätheilungd-Orbnun 
vom 7. Juni 1821 und $. 17 der Verordnung vom 30. Sunt 183 
in Folge der Provocation auf Gemeinheitötheilung die Zuziehung 
aller Sntereffenten bei der Einleitung notbiwenbig und auch nach der 
Natur der Sache unerläßlich ift, fo folgt unmiderleglih, daß doch 
die Rechte, auf deren Grund bie Theilnahme an ber Gemeinheits- 
theilung verfolgt werden foll, zu dem Zeitpunkte ſchon eriftiren muͤſſen, 
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wo die Provocation angebradht wird, weil bet der Einleitung be- 
greiflich nur Intereffenten mit ſolchen Rechten berüdfidtigt und zu⸗ 
gezogen werden können, welche in der That vorhanden find. Wird 
ao das Recht jeder Schullehrerftelle auf die gefepliche Dotation auf 
Grund des 8.101 der Gemeinbeitstheilungs-Ordnung vom 7. Zuni 1821 
beanſprucht, fo muß die Schullehrerftelle bei der Provocation auf 
Separation und ber Einleitung vorhanden fein. Es ift auch nir⸗ 
gends und indbefondere im $. 101 a.a.D. weder eine Beltimmun 
noch eine Andeutung darüber zu finden, daß Schullehreritellen, welche 
erft während der Gemeinheitötheilung errichtet worden, ebenfalld Do- 
tationen erhalten, und damit unbegränzte und nicht abzumeljende 
neue Verpflichtungen den Separationd-Intereffenten aufgelegt werden 
follen. Die Bezugnahme des Appellationdrichterd aber auf $. 27 
der Verordnung vom 30. Zuni 1834 ift völlig unbaltbar, da die 
Gefepftelle nur präcludirte Intereffenten angeht, jedoch der Anſpruch 
einer Schullebrerftelle auf Dotation, welcher aud dem Grunde, weil 
die Stelle erft während der Verhandlung der Separation errichtet 
worden, zu ſpät angebracht wird, fein präcludirter, fondern ein gar 
nicht orkamdener war. 

Es hat daher der Appellationsrichter, da die Gemeinheitstheilung 
pr T. im Sabre 1851 angebradt nnd eingeleitet, dabei auch bie 
amald vorhandene Schullehrerftelle wegen der geſetzlichen Dotation 
ind ogen und berüdjichtiget, die zweite Eehrerftelle aber erft nad 

inleitung der Gemeinheitötheilung im Sabre 1852 fundirt worden 
ift, den $. 101 der Gemeinheitötheilungs-Drdnung vom 7. Sunt 1821 
und den 8. 27 ber Derorbnung vom 30. Juni 1834 durch uns 
richtige Anwendung verlegt, weil er fie auf dem vorliegenden, fogar 
erft im Sabre 1859 angemeldeten Anfpruh auf Dotation für Die 
zweite Schullehrerftelle zur Anwendung gebracht hat. 

Dad Appellationd»Urtel mußte daher vernichtet und aus den 
Gründen der Vernichtung in der Hauptſache bad Erkemntniß erfter 
Inſtanz beftätigt, wegen der Koften aber nad 8.17 der Verordnung 
vom 14. December 1833 und $. 6 Theil L Titel 23 der Allge- 
meinen Gerichts⸗Ordnung erkannt werden. 

Audgefertigt unter Siegel und Unterfchrift des Königlichen 
Ober⸗Tribunals. 

Berlin, den 11. Juli 1861. 
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50) Schulbefuh der in Nähbeanftalten bejfhäftigten 
Mädchen. 

(Centt.⸗Bl. pro 1861 ©. 572 Nr. 220.) 

Nachdem die Vorfteherinnen derjenigen biefigen Näheichulen, tn 
welchen früher neben den Schülerinnen auch Kohn ben Ar⸗ 
beiterinnen gewerbömäßig mit der Anfertigung von Hemden und 
ähnlichen Waaren bejhäftigt worden, wie die mit dem Berichte des 
Königl. Provinzial: Schul-Collegiumd vom 17. September d. 3. 
vorgelegte Aeußerung ber ftäbtiihen Schuldeputation vom 27. Aus 
guft d. 3. ergiebt, mit Ausnahme der Wittwe N. ſich der angeord» 
neten Sonderung der Näheſchulen von den gewerblichen Näheanitalten 
unterworfen haben, unterliegt ed feinem Bedenken, dieſe durch fitt- 
liche und erziehliche ae en empfohlene Sonderung aud) ferner: 
hin im Sinne ded an den Magiftrat geri teten Exlaffed vom 30. De⸗ 
cember 1858 durchzuführen. Soweit indefjen die von der ıc. N. 
nachgefuchte Ermädtigung zur ferneren Unterweifung junger Mäb- 
hen im Nähen in Frage kommt, läßt ſich die Beſchwerde berfelben 
darüber, daß die ihr im Jahre 1824 ertheilte Eonceffion zur Fort⸗ 
führung der Näheſchule ihrer Mutter jept lediglich wegen der fabrik⸗ 
m Bigen Ausdehnung ihres DBetriebed für erloſchen erklärt worden 
ift, nicht ohne Weiteres ald unbegründet zurückweiſen. 

Nach den ftattgefundenen Ermittelungen erlernen in der Anftalt 
der —— — junge Mädchen das Nähen in der Weiſe, 
daß fie für ihre Unterweiſung fein Honorar entrichten, ſondern ftatt 
deſſelben während ber Lehrzeit für die ꝛc. N. arbeiten, ohne dafür 
einen Lohn zu erhalten. 

Die Schuldeputatton will diefe Mädchen, abweichend von ber 
Auffaffung des Königl. Polizei-Prafidiums, nicht ald Schülerimmen, 
Ien ern wegen bed gewerblichen Charakterd der Anftalt und mit 

ückſicht uf den Zweck der in derfelben ejuöhten Ausbildung als 
Fabrikarbeiterinnen anfehen und ihre Befchäftigung von den in dem 

„Regulative vom 9. März 1839 und im Geſetz vom 16. Mat 1853 
vorgefchriebenen Bedingungen abhängig machen. Dad Lehrverhältnig, 
in weldem die erwähnten Mädchen jtehen, entipricht jedoch nicht ben 
Boraudfegungen, unter welchen nach der Gircular- Verfügung vom 
18. Auguft 1853 zu I. (Miniftertalblatt für die innere Berwaltun 
©. 198) die Deltinumungen über die Beichäftigung jugendlicher Fabri 
arbeiter zur Anwendung ommen. Demzufolge barı jenen Mädchen auch 
bie Beibringung ber in den 88. 2 und 3 des Gefeped vom 16. Mat 1853 
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erforberten Arbeitöbücher nicht angefonnen werden. Diefelben find 
vielmehr gleich denjenigen, welche für ihre Unterweijung Honorar 
zahlen, ald Schülerinnen u behandeln, mithin zu der ihre Ausbildung 
im Nähen bezwedenden Beſchäftigung auch ohne Erfüllung der De: 
dingungen zuzulaffen, welchen die gegen Lohn beichäftigten Arbeiter: 
innen zu genügen haben. 

Wenngleich danach bei der bezeichneten Klaffe von Mädchen 
die Schwierigkeiten wegfallen, welche aus dem Wideritreben der El⸗ 
tern gegen die verlangte Beichaffung der Arbeitöbücher herzuleiten 
find, R würde die Beſchwerdeführerin doch anderjeitd Schülerinnen, 
mögen diefelben Honorar zahlen oder nicht, überhaupt nicht mehr 
— 5* — dürfen, wenn ihre Concefſion zur Fortführung einer 
Näheſchule zurückgenommen werden ſollte. Der Berluft der Be— 
fugniß zur Fermeren Ausbildung von Schülerinnen würde aber nad) 
den vorliegenden Nachrichten uber die Einrichtung ihres Betriebs 
ben jungen Mädchen eine häufig benupte el ine zur Erlangun 
nützlicher Fertigkeiten im Nähen entziehen, welche ihnen durch die auf 
dad Honorar der Schülerinnen angewiefenen Näheſchulen unter 
gleich günftigen Bedingungen nicht dargeboten wird. 

Mit a bierauf und auf Die günftige Beurtheilung, welcher 
die in Rede jtehende Anftalt unter der langjährigen Leitung der 
ꝛc. N. ſich erfreut hat, ift der leptern die biäherige Sonceffion zum 
Halten einer Näheſchule ausnahmsweife in dem Falle zu befaflen, 
wenn fie fi nicht allein für die gewillenhafte Befolgung der Vor⸗ 
ſchriften über den Schulbefucdh der noch fchulpflichtigen Mädchen ver- 
bürgt, fondern auch ihren Betrieb fo einrichtet, daß die als Schü- 
lerinnen anzufehenden Mädchen und die erwachſenen Arbeiterinnen 
tn völlig getrennten Räumen befchäftigt werden, und ein —— er 
—— zwiſchen beiden Klaſſen von Mädchen ausgeſchloſſen 

ei 

Dagegen kann dieſelbe von der Beibringung der Arbeitsbücher 
fr diejenigen Mädchen unter 16 Fahren, weldye von ihr gegen Lohn 
efchäftigt werden, nicht entbunden werben. 

In biefer Deaiehun it auch auf den Vorſchlag der Schul- 
deputatton, nad) welchem ftatt der im Geſetze vom 16. Mat 1853 
vorgefchriebenen Arbeitöbücher ein anderer Ausweis in ber Form von 
Arbeitäfarten zu verlangen wäre, aus den im Berichte des König- 
lichen Provinztal- Schul- Collegiumd erörterten Gründen nicht ein- 
zugeben. 

In der Nähe-Anftalt der vereheltchten 9. werden nach ben Er- 
mittelungen ded Königlichen Polizei - Präfidiumd außer einer Ge- 
hülfin von 22 Jahren Arbeiterinnen gegen Lohn überhaupt nicht, 
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ondem nur Schülerinnen beichäftigt, welche, ohne Lohn zu beziehen, 
Kir die Anftalt arbeiten oder ba den ihnen erth (ten —* 
Honorar zahlen. Da bei dieſer Einrichtung des Betriebs die Vor⸗ 
ſchriften über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken 
außer Anwendung bleiben, Yo Febt dem Gefuche der ıc. 9. um bie 
Erlaubnig zur Ausbildung von Schülerinnen im Nähen auch ber 
Grundfap nicht entgegen, nach weldhem die Verbindung einer Nähe 
ſchule mit einer Fabrikanſtalt nicht ugelaflen werden fol. Die 
Scyuldeputation wird daher entweder Fnem eſuche mit Ausſchließ⸗ 
ung der Annahme von Lohnarbeiterinnen zu willfahren, oder ihre 
1] onftigen Bedenken gegen die Ertheilung der nachgeſuchten Erlaubniß 
anzuzeigen haben. Sn lebterem Falle bleibt die weitere Beſchluß⸗ 
nabrne über die Bewilligung der verjagten Sonceffion zunächſt dem 
Königl. Provinzial⸗Schul⸗Collegium überlaſſen. ꝛc. 

Berlin, den 31. December 1861. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
von der Heydt. 

Der Mintfter der geiftlihen 0. Der Minifter des Innern. 
Angelegenheiten. Graf v. Schwerin. 

In Dertretung: Lehnert. 

An 
das Königl. Provinzial-Schul-Eollegium bier. 

IV. 10,889. M. f. H. 

20,869. M. d. g. U. 

I. 12,669, M. d. 93. 

51) Beginn ber Schulpflidtigkeit. und fans 
Des Shulvorfta ndes bei der be eine Stabt und für 

ländlihe Ortſchaften beſtehenden Schule. 

(Eentrafblatt pro 1861 Seite 556 Nr. 213.) 

Die Beichwerbe des Magiftratd und der Schulcommiffion vom 
16. Rovember v. 3. über die Perfügung der Koͤniglichen Regierung 
F N. vom 24. October v. J. kann ich nicht für begründet er⸗ 
achten. 
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Bern auch dad Allgemeine Lamdreht II. 12 8 43 und bie 
Allerhochſte Gabinetd-Drdre vom 14. Mat 1825 $. 1 das zurüd- 

legte fünfte Lebensjahr ald Anfangspunkt der Schulpflidtigtei 
eftfepen, ſo iſt dadurch — wie der $. 44. II. 12 Allgemeinen Land⸗ 
Rechts und der $. 3 der vorgenannten Cabinets-Ordre ergeben — 
für die Schulauffichtöbehörden die Befugniß nicht auögefchloffen, in 
Fällen des Bebürfniffed den Beginn der Schulpflicht auf ein fpäte- 
ed Lebensalter hinauszurüden. 

Darf hiernach das Recht der Königlichen Regierung zu N. zu 
ber getroffenen anderweiten Feſtſtellung des ſchulpflichtigen Alterd — 
welches fie übrigend nicht dort allein, ſondern bereit in vielen Fällen 
zur Anwendung gebracht hat — nicht in Abrede geftellt werden, jo 
muß id bereihen auch darin beiftimmen, daß für den dortigen Schul- 
bezirk ein Bedürfniß vorliegt, die Schulpflicht erft gegen den Beginn 
ded Tim Jahres eintreten zu laffen. Denn den jüngeren Kindern 
aus K. ſowohl, ald aus den ftädtifchen Abbauten kann nicht zuge- 
muthet werden, den Weg bid aum Schulhaufe in einer Entfernung 
von 2000 bi8 2600 Schritten bei jeder Witterung und Jahreszeit 
regelmäßig zurüdzulegen. 

Vebrigens Tann der Magiftrat in jener Maßregel begründete 
Veranlaſſung zur Befchwerde um fo weniger finden, ald noch bis 
zum Sommer v. I. die Schulpflicht dort mit dem zurüdgeleg- 
ten 6% Sabre begonnen bat und ein triftiger Grund zu der von 
den zgradtbehörden hierin getroffenen Aenderung nicht vorgele⸗ 
gen hat. 

Die Anordnung der Königlichen Regierung in Betreff der Er⸗ 
weiterung des Schulvorſtandes kann ich ebenfalls nur für gerecht⸗ 
fertigt halten. Daß die zur dortigen Schule gehörigen beiden länd» 
lihen Ortfchaften, melde 72 Kinder zur lepteren entienden, mit je 
einem Deputirten in dem Schulvorftande vertreten werben, entipricht 
eben fo fehr der Billigleit, ald ed zweckmäßig und ben beitehenden 
Borfchriften nicht zuwider ift. 

Die Inftruction zur Bildung ber en onen 
vom 26. Juni 1811, auf welde der Magiitrat ſich beruft, findet 
auf dad bier vorliegende Verhältnig einer Verbindung ländlicher 
DOrtfchaften mit der Stadt zu einem Shulbegirte infofern analoge 
Anwendung, ald auf Grund der Beltimmung derjelben, daß, wenn 
Sour gemtichten ftädtiichen und fremden Patronats im ſtädtiſchen 
Schulbezirk vorhanden find, Deputirte von Seiten bed anderen Pa- 
trond den Schuldeputationen zugeordnet werden ſollen, — ebenjo 
auch Bertreter der befonderen Intereſſen der zu einem ſtädtiſchen 
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Schulbezirk gehörigen Ländlichen Ortſchaften in den Schulnorftand 
zugelafjfen werden dürfen. 

Hiernah muß ed bei den dieöfälligen Anordnungen der Kö- 
niglichen Regierung bewenden. 

Berlin, den 14. Sanuar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
v. Betbmann-Hollweg. 

An 
den Magiftrat zu N. 

554. U. 

52) Beet ionirung von Privats 

In dem Bericht der Königlichen Regierung vom 16. December 
v. 3. find ausreichende Gründe nicht angeführt, weldhe es rechtfer- 
tigen könnten, dem Privatlehrer N. zu N. die Errichtung einer Privat» 
Elementarſchule zu geftatten. Nach Inhalt der Eingabe des Tatho- 
liſchen Schulvorftanded zu N. find dafelbft mit erheblichem Koften- 
aufwande fo ausreichende Anftalten für den Glementar » Unterricht 
vorhanden, dab dort dad Bedürfniß einer Privat - Elementarfchule, 
wie ed die Inftruction vom 31. December 1839 ausdrücklich voraus⸗ 
jegt, nicht anerkannt werden fann. Daß hierauf fein entjcheidendes 
Gewicht zu legen fei, tft nicht richtig, vielmehr tft nach der gedachten 
Snftruction vorzugsweiſe dad Bedürfniß ind Auge zu faffen, welches 
denn auch in manchen Gemeinden nicht fo gar felten vorhanden iſt 
und theild wegen finanzieller Berhältniffe, tbeild wegen der Mifchung 
der Gonfeffionen nicht jo rafch befriedigt werden Tann, als es bie 
Nothwendigkeit eined ausreichenden, in feinen Erfolgen geficherten 
Unterricht8 der ſchulpflichtigen Kinder erfordert. 

Ich veranlaffe daher die Königliche Regierung, bie dem ıc. N. 
ertheilte Conceſſion zwar bis Dftern d. J. fortbeftehen zu laſſen, 
von biefem Beitpunf: ab aber die Fortführung oder Haltung einer 
Elementarſchule demfelben gänzlidy zu unterlagen. 

Ob die Errichtung einer Fortbildungd- Schule für nicht mehr 
Ihulpflichtige Kinder, wenn dieſelbe gewünſcht und beantragt werben 
follte, geftattet werden Tann, bleibt der Beurtheilung der Königlichen 
Regterung überlaffen. Die desfallſige Conceſſion iſt jedoch eventuell 
dem ac. N. nur dann zu ertheilen, wenn er bie für eine ſolche Schule 
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und deren UnterrichtB - Begenftände erforbertihe. Derähigung gehörig 
nachgewiejen haben wird. Sn keinem Fall wird aber dem ıc. N. 
eftattet werben können, nicht mehr jchulpflichtige Knaben und Mäd- 
hen u gleicher Zeit in einem und demjelben Local zu unterrichten. 

erlin, den 10. Sanuar 1862. 

Der Deinifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
ethmann-Hollweg. 

die Königliche Negierung zu R. 

%,559. U. 
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Berfonal-Beränderungen, Titel: nnd Orbens -Berleihungen. 

A. Bei dem Krönungd- und Ordensfeſte am 19. Sanuar 1862 
haben erhalten: 

1) den Rothen Adler-Orden dritter Klafje mit der Schleife: 
Maaß, Spperintendent u Neuwied. 

2) den Rothen Adler-Drden vierter Klaſſe: 
Schievelbein, Profeffor und Mitglied der Akademie der 

Künfte zu Berlin. 

B. Behörden. 

Dem ihn Dber-Regierungd- Rath Stiehl im Mintftertum 
der gei tlihen ıc. Angelegenheiten ift die Erlaubniß zur Anlegung 
bei Frfſerlich Ruſſiſchen St. Stanislaus⸗Ordens zweiter Klaſſe 
e 

dem in den Ruheſtand getretenen Regierungs⸗ und Conſiſtorial⸗Rath 
Roth bei der Regierun in &ö8lin der Rothe Adler -Drden 
dritter Klaffe mit der Schleife verliehen worden. 

C. Universitäten, Mufeen. 

Der ordentl. Profeffor Dr. Dernburg an der Univerfität in 
Zurich iſt zum ordentl. Profeſſor in der juriftiichen Yacultät 
der Univerfität zu Halle, 

die außerordentl. Profefforen Dr. Dr. Albers und Weber in 
Bonn find zu ordentl. Profeſſoren in der mediciniſchen Facultaͤt 
der Univerfität daſelbſt, 

der außerordentl. Profefjor Lic. theol. Dieftel in Bonn ect gm 
ordentl. Profeffor in der theologijchen Yacultät der Univ in 
Greifswald ernannt, 

dem ordentl. Profeſſor Dr. Häfer in ber mediciniſchen Facultät der 
Anbei zu Greifswald ift der Charakter ald Geheimer 
Medicinal⸗Rath verliehen, 

dem ordentl. ee Dr. von Spbet an ber Untverfität zu 
Kenn bie Schleife zum Rothen Adler-Orden dritter Klafje ver- 
eben, 

dem Xector der neueren orientalifchen Sprachen an ber Untverfität 
zu Berlin, Dr. Pietraszewski, bie Erlaubniß zur Anle- 
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gung des ihm von dem Schah von Perfien verliehenen Löwen- 
und Sonnen=Ordend dritter Klaſſe ertheilt, 

dem Cuſtos Dr. Koner an der Univerfitätd-Bibliothet zu Berlin 
dad Prädicat „Profeſſor“ verliehen worden. 

Dem General-Director der Mufeen zu Berlin, Wirklihen Gebei- 
men Rath von Olfers, it die Erlaubniß zur Anlegung der 
Großherzoglich Medlenburg-Schwerinichen goldenen Berdienitme- 
daille für Künſte und Wilfenicaften ertheilt worden. 

D. Juſtitut für archäologiſche Eorrefponden;. 

Dem zweiten Secretär bei dem Suftitut für archäologiſche Corre⸗ 
jpondenz, Dr. Brunn in Rom, ift dad Prädicat „Profeflor“ 
verlieben worden. 

E. Gymnaſien, Realfäulen. 

Dem Director bed Clifabeth-Gymnafiumd in Breslau, Profeflor 
Dr. $idert, ift der Rothe Adler-Drben dritter Klaffe mit der 
Schleife verliehen, 

bem Oberlehrer Pütz bei dem Gymnaſium an Marzellen in Coͤln 
das Prädicat „Profeſſor“ beigelegt, 

am Gymnafium zu Colberg ber orbentl. Lehrer Sägert zum 
Oberlehrer befördert, 

am Gymnafium zu Paderborn der ordentl. Lehrer Dr. Otto 
zum Oberlehrer befördert und der Hülfslehrer Hövelmann als 
ordentl. Lehrer, 

am ir zu Bielefeld der Schulamtd- Gandibat Reib- 
ein, un 

am Gymnafium zu Görlitz der Lehrer Kabftein ald ordentl. 
Lehrer angeftellt, 

am Eliſabeih⸗Gymnaſium zu Breslau der Collaborator Dr. 
Wiedzuer zum ordentl. Lehrer befördert worden. 

Dem .Oberlehrer Dr. Fuhlrott an der Realjhule zu Elberfeld 
tft dad Prädicat „Profeſſor“ beigelegt, 

an ber Realichule 
zu galberitabt der Schulamtd-Sandidat Dr. Robert Richter, 
zu Rawicz der Schulamtd-Gandidat Emil Müller 

als ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

F. Semtnarten. 

Der Hülfslehrer Blechſchmidt ift zum dritten Lehrer am evan⸗ 
geliſchen Schullehrer-Seminar in Elfterwerba ernannt worden. 
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Den evangeliihen Schullehrern und Küftern Richter zu 
Oberheldrungen im Kreid Cdartöberga und Heinrich zu Kurt- 
ihow in ber Ephorie Croſſen, dem evangelifchen ng und 
Drganiften Faulborn zu Altengottern St. Trin. im Kreife Mühl- 
haufen, dem katholiſchen Schullehrer und Srganilten Jastr zemett 
zu Mühlbanz im Landfreid Danzig, dem Schullehrer Kösling zu 
Schönmohr im Kreife Königdberg, und 

dem Ober hüten Kother bei dem botanischen Garten zu 
Berlin ift das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worben. 

Dem Bildhauer C. Mö— ller und dem Lehrer der alademiſchen 
Kunſt⸗ und Gewerkſchule, Maler W. Schütze, zu Berlin iſt dad 
Prädikat „Profeſſor“ verliehen worden. 

Dem Componiſten C. Hering zu Berlin und dem Dirigen⸗ 
ten der Theater-Kapelle in Breslau, Seidelmann, iſt das Prä- 
dicat „Mufifdirector” verliehen worben. 

Geftorben 

A. Univerfitäten. 

Der ordentl. Profeffor in der mediciniſchen Zacultät der Univerfität 
u Halle, Geheime Medicinal-Ratb Dr. Hohl, iſt am 23. 
anuar, 

der außerordentl. Profeffor Dr. Taute in der philofophilchen Fa⸗ 
cultät der Univerfität zu Königsberg am 4.‘ Kebruar 1862 
geitorben. 

B. Öymnajten. 

Der Oberlehrer Dr. Berduſchek bei dem Wilhelmd-Gym- 
nafium zu Berlin ift am 10. Zebruar 1862 geftorben. 
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Inhaltsverzeichniß des Februarheftes. 

18. Amts-Cantions-VBerfhreibungen. — 19. Schuß gegen Rachdruck. — 
W. Breisbewerbung bei ber Alabemie ber Künfte. — 21. Rector- und Deca- 
nenwahl in Greifswald und Königsberg. — 22. Schaubertfhe Sammlung grie- 

iſcher Alterthimer. — 23. Hiftorifhes Seminar in Bonn. — 24. Nibich- 
iftung. — 25. Tentamen physicum. — 26. Zahl der evangelifche Theologie 

Stubirenden. — 27. Zahl der Docterpromotionen in ben mebicinifchen Hacuf- 
täten. — 28. und 29. Weberficht über die Zahl der Stubirenden und der Kehrer 
bei den Univerfitäten. — 30. Kündigungsfrift für Lehrer. — 31. Erfüllung der Mili« 
tärpflicht vor befinitiver Anftellung. -- 32. Körperliche Züchtigung der Schüler. — 
33. Dispenfation von einzelnen Unterrichtögegenfländen. 34. Candidaten⸗Conviet 
bei dem Päpagogium U. L. Fr. In tagbeburg. — 35. Empfehlung eines Planiglobs. 
— 3%. Schulfehrer- Wittwen-Kaffen. — 37. Beiträge zu kirchlichen und Schulgweden. 
— 38. Dispenfation ber Prebigtamts-Eandibaten vom Bejud eines Seminare. -- 
39. Unfreiwillige Berfegung der Efementarlehrer. — 40. Schulmeien im R.-B. 
Breslau. — 41. u. 42. Confeſſionsſchulen in der Pr. Preußen. — 43. Ent- 
—— für Heizungskoſten. — 44. Anfuhr bes Breunmaterials. — 45. Lie⸗ 
erung von Baumaterialien. — 40. Beſtellungskoſten für den kulmifchen Morgen. 

. Schulbeiträge der Forenfen. — 48. Batron und Gutsherr bei ben Schu⸗ 
fen. — 49. Lanbbotation für zweite Schulftellen. — 50. Schulbeſuch der in 
Näbeanftalten befchäftigten Mäbchen. — 51. Schulpflichtigleit und Zufammen- 
fegung bes Schul-Borftandes. — 52. Bebürfnißfrage bei Eonceifionirung einer 
Privatſchule. — Perſonalchronik. — 

Die geehrten Redactionen öffentlicher Blätter werden ganz 
ergebenſt erſucht, bei Anführungen aus dem Centralblatt geneigteſt 

auf die Quelle verweiſen zu wollen. 

Drur von J. 3. Starcke In Berlin. 



Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Derwalfung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters ber geiftlichen, Unterrichts- und Medi⸗ 
cinal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlihen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs - und vortragenden Math in dem Ninißerium 

. ber geißliden, Unterrits- und Mebichnal-Ungelegenheiten. 

M 3. Berlin, den 28. März 1862. 
||—— ee — — —— — — — — —— rf— — — 

Miniſterium der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 

Seine Majeität der König haben Allergnädigft gerudt: 

den Staat8-Minifter Dr. von Betbmann-Hollmweg 

auf feinen Antrag don der Leitung des Minifteriums der 

geiftlihen, Unterrihts- und Mebicinal- Angelegenheiten, 

unter Belaffung des Titeld und Ranges eined Staats- 

Minifters, zu entbinden und Demfelben den Rothen Adler- 

Orden erfter Klaffe mit Eichenlaub zu verleihen ; 

ſowie den feitherigen Ober » Eonfiftorial- Rath Dr. 

bon Mühler zum Minifter der geiftlichen, Unterrichts⸗ 

und Medicinal- Angelegenheiten zu ernennen. 

nn en 
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. Akademien und Univerſitäten. 

53) Ausftellung von Werten lebender Künftler im 
Gebäude der Akademie der Künfte zu Berlin. 

(Sentralblatt pro 1860 Seite 65; pro 1861 Geite 66.) 

1. 

Auf den Antrag vom 23. v. M. ermädhtige ich hierdurch die 
Königliche Alademte der Künfte zur Beranftaltung einer am 1. Sep- 
tember d. 3. auf die Dauer von zwei Monaten zu eröffnenden 
großen Kunftausftellung in den Räumen des Akademie - Gebäudes, 
und gebe Derjelben anbeim, die dieöfälligen Bekanntmachungen zu 
erlafjen. 

Berlin, den 7. Februar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Bethmann-Hollweg. 

An 
bie Königliche Alademie der Kunſte hier. 

2,539. U. 

2. 

Programm. 
Große Kunftansftellung 

im Königlichen Akademie» Gebäude zu Berlin von Werken lebender 
Künftler des In» und Auslandes 1862. 

1) Die Kunftaudftellung wird am 1. September d. I. eröffnet 
und am 1. November geſchloſſen; während diejer Zeit wird 
biefelbe dem Beſuche ded Publicumd an Wocdentagen von 
10 bi8 5 Uhr, Sonntags von 11 bi8 5 Uhr geöffnet fein. 

2) Nur die von den Künftlern jelbft oder auf deren Beran- 
lafjung angemeldeten Werke werden zur Außftellung zugelaffen, 
was auch dann gilt, wenn diefelben nicht mehr im Belibe 
der Künftler find, indem weder bie hen der Arbeiten, 
noch die Beitimmung berjelben für dieſe 
gie ein darf. 

3) Die Ichriftlichen Anmebungen der audzuftellenden Kunftwerfe 
müffen vor dem 15. Juli d. 3. bei dem Infpectorat der Ala⸗ 
demie eingegangen ſein und außer Namen und Wohnort des 
Künſtlers die Anzahl und Kunſtgattung der einzuſendenden Ar⸗ 

usſtellung zweifel⸗ 
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beiten nebft Angabe der dargeftellten Gegenftänbe, fo wie die 
Bemerkung enthalten, ob das Kunftwerf Defeiß, ift oder 
nicht. Wiederholte Anmeldungen: eines und befjelben Werkes 
find unzuläifig; auch fönnen mehrere Kunftwerke nur dann 
unter einer mer begriffen werden, wenn bdiefelben in 
einem gemeinſchaftlichen Rahmen befindlich find. 
Um die rechtzeitige Anfertigung des Katalog und Aufftellung 
ber Kunftwerke möglich zu machen, müſſen bie letzteren bis 
um freitag den 1. Angiſt d. J. bei dem Inſpectorat der 
kademie mit zwei gleichlautenden Anzeigen, wovon die eine 

als Empfangsbeſcheinigung geſtempelt zuruckgegeben wird, ab⸗ 
eliefert werden. 

5) Die Herren Künftler, welche die Ausftellung zu beſchicken 
gedenten, werden biermit befonderd darauf aufmerkſam ge⸗ 
macht, daß in Folge vielfacher Anträge von Seiten ber Küntt- 
lerihaft der oben angegebene Einlieferungdtermin un- 
abänderlih ein balten werden wird und daß 
demgemäß fein Kunftwert, welches nicht bi8 zum 
1. Auguft bei der Königliden Akademie einge- 
gangen tft, in die Ausftellung aufgenommen wer: 
den fann. 
Zur Bequemlichlett des Publicums und zur Orteiöhterung der 
Geſchäftsführung muß jedes Werk an einer ſichtbaren Stelle 
mit dem Namen ded Künftlerd, wenn auch nur durch Anhef- 
ten einer Karte bezeichnet, und bei Gegenftänden, wo eine 
Verwechſelung möglich ift, ald Profpecten, Landichaften, Bild⸗ 
niffen c. der Inhalt der Darftellung auf ber Rüdjette bes 
Bildes kurz angegeben werden. 

7) Anonyme Arbeiten; Copieen (mit Ausnahme der Zeichnungen 
für den Kupferftich), von auswärtd kommende Malereien und 
Zeichnungen unter Glad, muſikaliſche Snftrumente, fo wie 
mechaniſche und Snduftrie-Arbeiten aller Art werden nicht zur 
Ausftellung zugelaffen. 

8) Bor gänz F Beendigung der Ausſtellung kann Niemand 
einen ausgeſtellten Gegenftand zurückerhalten. 

9) Eine für diefe Ausſtellung aus Mitgliedern des akademiſchen 
Senatd und ber Akademie in einer haltung her Bortd E; 

e 

4 
— 

6 Nu 

wählende Sommtffion ift für die Beobachtung der Borf “ 
ten 2., 5., 6., 7. und 8., für die Aufftellung ber Kunftw 
und die Ausihliehun nicht geeigneter Arbeiten verantwort- 
lich. Erhobene Zweifel und Einſprachen entſcheidet der ala= 
demiſche Senat. . 

10) Transportloften übernimmt bie Alademie mır für Arbeiten 
Ouer Mitglieber. Kunftwerle von ungewöhnlid ſchwerem 

ewicht amd der Ferne dürfen auch von biefen nur nad) vor- 
9* 
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ängtger Anfrage und Genehmigung der Alademte zur Aus- 
— ** überſandt werden. Alle anderen Einſender —* die 
Koſten des Her⸗ und Rücktransports ſelbſt zu tragen. 

11) Die Vermittelung des Verkaufs der Kunſtwerke und die Wei⸗ 
terbefoͤrderung derſelben an andere Kunft-Außftellungen, nebft 
den beöfallfigen Beforgungen und Gorreipondenzen, Tönnen 
nicht von der Alademte übernommen werden, T wie aud) 
die Einrahmung von Bildern, Kupferftichen 2c. von den Ein- 
fendern bejorgt werden muß. 

12) Wegen Deihabizung der Gegenftände während des Her- und 
Rücktransports kann die Akademie nit in Anſpruch genom- 
men werden. Unangemeldete Sendungen werden uneröffnet 
zurückgewieſen. 

Berlin, den 22. Februar 1862. 

Die Königliche Akademie der Künfte. 

Im Auftrage: Prof. Dr. Ernit Suhl. 
Ed. Daege. Gecretair. 

54) Michael Beerſche Stiftung zur Unterftüßung von 
Künitlern. 

(Centralbl. pro 1861 S. 129 unb 10; pro 1862 ©. 10.) 

Bekanntmachung, 
betreffend die Michael⸗Beer'ſche Stiftung. 

Die Königlihe Alademte der Künfte zu. Berlin fieht fich zu 
der Anzeige veranlaht, dab in Folge ber umfihtigen Berwaltung der 
Michael⸗Beer'ſchen Stiftung von Seiten bed dazu ernannten Cura⸗ 
torii und nad) eingeholter Allerhoͤchſter Genehmigung Str. Majeftät 
des Königd der bisher für Künftler jHbiiger eligion alljährlich 
ausgeſetzte und von der Königlihen Akademie u vergebende Preis 
zu einer Studienreife nah Stalien von 500 Thlr. auf 750 Xhlr. 
erhöht worden, 

und daß 2) in Webereinftimmung mit. den Statuten der ur- 
fprüngliden Stiftung aus den Fonds derfelben ein zweites Sti⸗ 
penbium gegründet worben tft. Daffelbe ift ebenfalld zu einer Reife 
nd Stalten beitimmt, beläuft fih aud auf 750 ar und wird 
nah den jedesmal vorher befannt zu madenden Beftimmungen 
des Statuted von der Königlichen Akademie zuerkannt. Die Aus- 
— der Concurrenz findet bis auf weiteres alle zwei Jahre 

att. Die Goneurreng felbft erftredt fi auf Werke der Kupfer⸗ 
ftecherfunft, der Mufil, der verjchiedenen Gattungen der Malerei 
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und der Bildhauerei mit denen in der angegebenen Reihefolge ab» 
gewechſelt werden fol. Zuläffig zu der Concurrenz um dieſen zwei⸗ 
ten Preid der Michael-Beer’ichen Stiftung tft jeder deutiche Künft- 
ler, ohne Unterfchied des religiöjen Bekenntniſſes, welcher ein Alter 
bon 22 dahren erreicht hat und Zögling einer deutſchen Kunſtaka⸗ 
emie iſt. 

Berlin, den 17. Februar 1862. 

Die Königliche Alademie der Künfte. 
Sm Auftrage: Profeſſor Dr. Ernft Suhl, 
Er. De ref Serretain ’ 

I. Bewerbung um den Michael⸗Beer'ſchen Breis (erfter Stiftung). 

Die diedjährige Concurrenz um den Preid der Michael = Beers 
chen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdiicher Religion tft für 
Geſchichtsmalerei beitimmt. Die Wahl des darzuftellenden Gegen» 
ftandeö bleibt dem eigenen Ermeſſen des Concurrenten überlaffen. 
Die Bilder müfjen ganze Figuren enthalten, aus denen akademiſche 
Studien erfihtlih find, in Del ausgeführt fein und in der Höhe 
nicht unter 3 Fuß, in der Breite nicht unter 27 bis 24 Fuß be- 
fragen. 

ß Der Termin für die Ablieferung der Bilder an die Königliche 
Akademie iſt auf den 14. Juli d. J. feſtgeſetzt und haben nach den 
Beftimmungen des Statutes die Concurrenten gleichzeitig einzu⸗ 
enden 
1) eine in Delfarben ausgeführte Skizze, darſtellend Jakob, dem 

der blutige Mantel ded Joſeph gebradt wird (I. Buch Mofid 
Kay. 37 Vers 31—35.) J 

2) mehrere Studien nach der Natur, ſowie Dompolitionde Sfggen 
eigener Erfindung, welche zur Beurtheilung des biöherigen 
Studienganges der Concurrenten dienen Tünnen. 

Die eingefandten Arbeiten müfjen mit folgenden Atteften verjehen 
fein: . 
1) daß der namentlich zu bezeichnende Concurrent fi) jur jüdischen 

Religion befennt, ein Alter von 22 Jahren erreicht hat und 
und Zögling einer de utſchen Kunſt-Akademie ift; 

2) daß die eingefandten Arbeiten von dem Goncurrenten ſelbft er: 
nden und ohne fremde Seipälfe von ihm audgeführt worben 
nd, in welder Hinficht jedod eine nachträgliche Prüfung 

nöthig befunden werben Tann. 
Der Preis befteht in einem einjährigen Stipendium von 750 Thlr. 

zu einer Studienreiſe nach Stalten unter der Bedingung, daß ber 

Grämiirte fih acht Monate in Rom aufhalten und unter Deifügung 

eigener Arbeiten über feine Studien an die Akademie halbjährlihen 
Bericht erftatten muß. 
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Die Zuerkennung des Pretjed erfolgt in der öffentlichen Sitzun 
der Alademie am 3. Auguft d. J. toi! fen gung 

O. Bewerbung um ben Michael-Beer’ihen Preis (zweiter Stiftung.) 

Die diesjährige Soncurrenz um den Michael-Beer’ichen Preis, 
der hiermit ind Leben tretenden zweiten Stiftung, ift für Kupfer: 
Da ohne Unterſchied der Genfefon beftimmt. Der a dies 
er Bewerbung der Königlihen Akademie einzujendende Kupferftich 

muß in Linienmanier audgeführt fein und find demjelben Zeichnungen 
mindeftend einer nad) dem Leben auögeführten Actfigur, fo wie 
einer aus dem Original-Bilde eined guten Meifterd entfehnten Ge⸗ 
wandfigur beizufügen. 

Der Termin für die Ablieferung der Concurrenz-Arbeiten an 
die Königliche Akademie ift auf den 14. Sult d. S. feftgefeht. 

Die eingefandten Arbeiten müfjen mit Atteften verſehen fein 
aus denen hervorgeht:- 

1) zu weldyer Religion der Concurrent fich bekennt, daß der: 
elbe ein Alter von 22 Jahren erreicht hat und Zögling einer dent- 
hen Akademie tft. 

2) daß die eingefandten Arbeiten von dem Soncurrenten ſelbſt 
angefertigt nnd ohne fremde Beihülfe von ihm ausgeführt worden 
find, in weldyer Hinficht jedoch eine nachträgliche Prüfung nöthig 
befunden werden Tanı. 

Der Preid befteht in einem einjährigen Stipendium von 750 
Thalern zu einer Studienreife nach Italien unter der Bedingung, 
daß der Prämitrte fich acht Monate in Rom aufhalten und unter 
Beifügung eigener Arbeiten über feine Studien an die Königliche 
Afademte Bee ipen Bericht erftatten muß. 

Die Zuerkenmung des Preiſes erfolgt in der öffentlichen Sitzung 
ber Akademie am 3. Auguft d. 3. 

Berlin, den 17. Februar 1862. 

Die Königliche Akademie der Künſte. 

Im Auftrage: Profeffor Dr. Ernft Suhl, 
Ed. Daege. Secretair. 

55) Ausbildung der Studirenden der evangeliſchen 
Theologie in der lateiniſchen Sprache. 

Es war bei dem Miniſter der Unterrichts⸗Angelegenheiten angeregt worden, 
daß die Candidaten der ewangelifchen Theologie bei ben von ihnen abzulegenden 
Fräfungen mehrfach in dem münblichen Gebrauch der Tateinifchen Sprache ben 
zu flellenden Anforberungen nicht gentigten. 

Das dieſerhalb Veranlaßte ergiebt fi aus folgenden beiden Verfügungen: 



B. 

Seit längerer Zeit ift bei ben Iheotogiien Prũfungen pro 
licentia concionandi und pro ministerio Seitens der theo oeilden 
Prüfungd-Sommiffionen die Wahrnehmung gemacht, daß den Can⸗ 
didaten häufig diejenige Sicherheit und Fertigkeit im mündlichen 
Gebrauch der lateinischen Sprache Ei weldye für mehrere Theile 
der Prüfung durch die betreffende Inſtruktion angeordnet ift. 

Wenngleich der zu den höheren Studien vorbereitende Schul⸗ 
unterricht Uebungen im lateiniih Sprechen einſchließt, welche auf 
nicht wenigen Opmnafien auch mit gutem Erfolge getrieben werben, 
wie denn auch nad den Beltimmungen ded Prüfungs» Reglemente 
vom 4. Sunt 1834 (8. 23. 2; 8. 28. A. 2) und des Reſcripts vom 
12. Sannar 1856, durch unfere Verfügung vom 5. April 1856 
jur Kenntniß der 6 mnaftal-Directoren unfered Refforts gebradt, 
en Abiturtenten Gelegenheit gegeben werden foll, ihre Geübtheit im 

lateiniſch Sprechen zu zeigen, fo ift doc nicht zu erwarten, daß ber 
Erfolg diefer Uebungen bid zu den Sandidaten- Prüfungen außreiche, 
wenn Ai in ber, Zwiſchenzeit nicht fortgeſetzt werben. 

it Rückficht auf diefen Umftand und um fo viel als möglich 
auf Befeitigung des wahrgenommenen Mangeld hinzuwirken, bat 
daber der Herr Minifter der geiftlichen, Unterrichtö- und Mebdictnal- 
Angelegenheiten durch Reſcript vom 5. Dezember cr. (20016 U 
und E angeordnet, 

1) daß in die Maturitätözeugniffe der zum Studium ber Theo» 
logie übergehenden Gymnaſialſchüler ein. Bermert über den 
im en Gebraud der lateiniſchen Sprache erlangten 
Grad von Fertigkeit, und 

2) eine Mahnung an die Geprüften aufgenommen werde, auf 
der Univerfität die philologiihen Studien überhaupt, und bie 
Vebungen im lateiniſch Schreiben und Spredhen im Befon- 
deren nicht zu vernachläfftgen. 

Indem wir dieſe Beftimmungen zur Kenntnignahme und Nach» 
achtung der ‚Herren Directoren bringen, veranlaffen wir biefelben 
ugleich, hiernach ſchon bei Audftellung ber nächiten Abiturtenten- 
—— e zu berfapten. 

Berlin, ven 24. Dezember 1861. 

Königlihes Schul-Eollegium der Provinz Brandenburg. 

u 
bie Herrn Directoren ber Gymmaſien. 

— —— — 
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b. 

| Der und Seitend ded Königlichen Gonfiftoriumd unter dem 
31 Auguft d. J. abjchriftlich vorgelegte Bericht, den Daffelbe über 
ben Gebraud der lateinifhen Sprache bei den theologiſchen Prüf- 
ungen auf Erfordern unter demjelben Datum dem Herrn Minifter 
der geiftlichen Angelegenheiten eritattet hat, giebt und, nachdem wir 
and durch Mittheilung ded Herrn Minifterd fowohl von dem anre- 
enden Breölauer wie von den übrigen Gonfiftorial - Berichten und 
Öutahten, welche in diefer Angelegenheit eingefordert worden, Kennt- 
ni genommen, nähere Veranlaffung, dem Königlichen Confiftortum 
Folgendes zu eröffuen. 

Wir Kimmen dem Königlichen Conſiſtorium volllommen darin 
bei, daß einem anfrage, bei den erwähnten Prüfungen vom Ges 
brauche der lateinischen Sprache ganz Abftand zu nehmen, der noch nie⸗ 
mals aufgehobene $. 10 der betreffenden Inftruction vom Sahre 1799 
entgegenftehen würde, da derfelbe, obgleich er Dispenfationen in ein- 
elnen Fällen möglid) macht, dody die Anwendung des Latein als 
egel vorſchreibt. Was aber bie Frage der Zwedmäßigfeit anlangt, 
I gereicht e8 zu bejonderer Genugthuung, daß, fo verſchieden auch Die 
erichtenden Kirchenbehörden theils den Werth des lateinischen Prü- 

fungsgeſpraͤchs anjchlagen, theild den Grad jegiger Unfertigleit der 
Sandidaten bei verfuchter Uebung defjelben, doch ber Gegenftand 
faft durchgängig eine jorgfältige Würdigung gefunden bat, daß 
einige Conſiſtorien mit großer Entfchiedenbeit und ftarfen Gründen 
auf das Erforderniß eined Zuſammenwirkens aller Betheiligten zur 
Erhaltung und Herftellung der Tüchtigkeit im Schreiben und vreden 
des Lateinifchen, im Intereſſe der Theologie eingehen, ja daß auch 
das Königliche Confiftorium mit der Wahrnehmung von in neuefter 
Zeit vermehrten Beifpielen theild guter lateiniſcher fchriftlicher Ars 
beiten, theils ernfter Beftrebungen, dad Prüfungdgeipräcd in dieſer 
Sprache zu beftehen, nicht ganz allein fteht. 

Bejonderd wünſchen wir den Aeußerungen Anerfennung, die 
fih im Eonfiftorialberidhte von Stettin finden: | 

„Wir haben daher den eben fo angelegentlihen, als beftimmten 
„Wunſch, e8 möge bei unjern Prüfungen und Colloquien, und zwar 
„bei einzelnen Gegenftänden des theologifchen Examens, wie bei 
neingelnen Prüfungdarbeiten nach der biäherigen, wohlbewährten 
„Ordnung der mündliche, beziehentlich fchriftliche Gebrauch der las 
„teintihen Sprache — wobei wir hervorzuheben und geftatten, daß 
„beide Arten des Gebrauchs durchaus weſentlich in einander greifen, 
„— in Anmendung bleiben. * 

„Wir begründen diefen dringenden Wunſch und event. pielen 
„ganz gehorſamſten Antrag zunäcft durch bie NRüdfiht auf die 
„Würde und allgemeine wiffenfchaftliche Bedeutung der alten Spra- 
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„sen, deren Pflege der evangeliichen Kirche zu allen Zeiten bie 
„weientlichiten Die geleiftet hat. Wir machen namhaft, daß eine 
„mindere Beachtung ber lateiniſchen Sprachbildung aud ben Zus 
„gang zu unentbehrliden wiſſenſchaftlichen Hülfsmitteln, namentlidy 
„au loififchen Werfen der Kirche, 3. B. von Melanchthon, Calvin, 
„Gerhard, Bengel, erichweren dürfte. Befonders kommt, und gerade 
„bei theologiihen Prüfungen, in Betracht, dag in der Schriftaus- 
„fegung, namentlid nad einigen Seiten hin, die lateiniſche Sprache 
„durch die ihr eigenthümlidhe Einfachheit, Nüchternbeit, Kürze und 
„und Gedrungenbeit eine Gegenwirkung gegen die Neigung mancher, 
Dr glaubendernfter junger Theologen bildet, von Schriftwahrs 
„beiten fich verichwommene, eined Tlaren Erkenntnißgrundes er- 
„mangelnde Anſchauungen zu bilden und diefelben in willfürlich 
„modernen Ausdrucksweiſen barzuftellen. * 

„Schließlich ſcheint und die Fertigkeit im Gebraudy der ge⸗ 
„nannten Sprache dadurch befonders gefördert au werden, wenn die 
„Studirenden der Theologie Anregung erhalten, während ihrer 
„Univerfitätözeit bei ihren Studien, namentlich bei Retractationen 
„eregetiicher und dogmatiſcher Studien die lateiniihe Sprade in 
„Anwendung zu Dringen. Die Unterlaffung derartiger Uebungen 
„Seitend der Studirenden halten wir wenigftend für eine Urſache 
„ded getadelten Mangels. * 

In Betracht, daß der auf höhere Studien vorbereitende Schul 
unterricht Mebungen im Lateinifchiprechen im ſich ſchließt, daß aber 
die Frucht derjelben, wenn fie während der alademiichen Zeit ed. 
fortgejept werden, keine Dauer veripricht, ift mitteld der und gei ⸗ 
falls mitgetheilten Miniſterial⸗Verfügung vom 5. Dezember d. J. 
an die Propingiel-Schul-Gollegien angeordnet, dab in die Maturi- 
tätözenanifle nicht mur ein Vermerk über den Grab von erlangter 
Fertigkeit im Gebrauch der Inteintihen Spradhe, jondern auch eine 
Mahnung an Theologie Studirende aufgenommen werde, auf der 
Univerfität die Uebung in der gedachten Sprache fortzufepen. 

Demzufolge ift e8 für deito unzufäff er zu adten, daß bie 
Prarid ber theologiihen Candidaten - Prüfung nod weiter, al8 
ed die Ungunft der Zeit und die Schwierigkeit, ber jefi en 
wiffenſchaftlichen Gedankenreife in Philoſophie und Thenog a 
niſchen Ausdruck zu geben, ſchon herbeigeführt hat, von der noch 
eſetzlich geltenden Regel der oben allegirten Inſtruction abweiche. 

Gegentheil wird in einer etwa wieder zunehmenden Fertigfeit 
und Bereitichaft der Sandidaten entgegen fommen müffen. Da das 
theologiſche Studium noch einen dauernden Reichthum an lateini⸗ 
Shen Schriftquellen inne Fa und nicht unbenupt laſſen darf, an 
Quellen, deren volled Berftändni nad und nad) mangeln würde, 
wenn immer weniger die Leſer diefelbe Sprache zu fchreiben und zu 
reden wüßten, fo iſt zunächſt die Vorfchrift Inteinifcher Abfaſſung 
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eines Theils der ſchriftlichen häuslichen und Clauſur⸗Prũ tbeiten 
Keen Teak nicht weniger aber darauf, daß mindeftend in 
der Exegeſe des Alten und Neuen Teftamentes bei mündlicher Prü- 
fung der Gebrauch ded Lateind fich behaupte. 

Berlin, den 31. Dezember 1861. 

Evangeliſcher Ober⸗Kirchenrath. 
v. Uechtritz. 

An 
das Konigliche Confiſtorium zu N. 

6913 II. E. O. 

I. Gymnaſien und Nealſchulen. 

56) Verordnung über die Ergänzung der Officiere des 
ftehbenden Heeres. 

Durch Allerhöchſte Drdre vom 31. October 1861 ift die Ver- 
erdnung über die Ergänzung der Dfficiere des ftehenden Heeres ge 
nehmigt worden. Sn rei en befinden ſich, was Die wiffenihaht- 
lichen Anforderungen betrifft, folgende Beitimmungen : 

$. 1 | 
Jeder Unterofficier oder Soldat, der nach vollendetem 17 = 

und vor zurüdgelegtem 238en Sebenäjahte mindeitend 6 Monate ge- 
dient, fie das weiter unten vorgejhriebene Dienftzeu gniß erwor⸗ 
ben und in einer Prüfung ſeine wiffenfhaftlige valifica- 
tion dargethan hat, kann, fobald bei feinem Truppentheile eine 
Bacanz in der etatömäßigen Zahl der Portepeefähnriche vorhanden 
ift, zu letzterer Charge in Vorſchlag gebracht werden. 

8. 3, 
Die wiffenfhaftlihe Dualification eined jungen Dtan- 

ned zum Portepeefähnrich wird entweder durch ben Beſitz eines 
vollgültigen Abiturienten Zeugniffes eined Preußiſchen Gym⸗ 
nafiums oder einer Dreukiicpen Realſchule erfter Ordnung nachge- 
wiejen, oder durch die Ablegung der Eures Shan 8-Prüs 
fung vor der Ober-Militair- Eraminationd- Commillion dargethan. 

Um den Andrang ungenügend vorbereiteter junger Leute zur Por» 
tepeefähnrich8- Prüfung zu verhüten, tft Die — **— ur Prüfung ab- 
— von der Beibringung eines, von dem Lehrer⸗Collegium eines 

reußiſchen Gymnaſiums oder einer Preußiſchen Realſchule erfter 
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Ordnung andgeftellten Zeuanifles der Reife für die Prima ber be- 
treffenden Anitalt. 

8. 4. 
Sn der Portepeefähnrih8-Prüfung werden folgende ' 

Schullenntuiffe und Fertigkeiten gefordert: 
a) In der deutſchen SAU oh eine gute leſerliche Hand» 

ichrift, ein geordneter Styl ohne orthographiiche und gram⸗ 
matiſche —2 Gewandtheit im ſchrifllichen Aufſatz, ſowie 
im müͤndlichen Vortrage, Nachweis einiger Kenntniß der 
deutichen Literatur. Bei der allgemeinen Bedeutung biejer 
Disciplin wird, wer in der dentihen Sprache in Bezug auf 
Grammatik und Rechtichreiben nur das Prädicat „nicht hin- 
reichend” oder darunter erreicht, überhaupt ald nicht ei 
den etachtet. Bei Feititellung eines derartigen Endurtheild 
entſcheidet nicht allein das Urtheil des Craminatord in ber 
deutichen Sprade, ſondern es ftimmen hierbei auch die Era- 
minatoren in den übrigen Disciplinen mit auf Grund der 
in ben lehteren abaelieferten Prüfungsarbeiten. 

b) In der lateinijhen Sprache das geläufige Verſtehen 
der Iateinilchen Proſaiker, welche nad dem Lektionsplan in 
der Secunda ber vorerwähnten höheren Xehranftalten gelejen 
werden. Uebung im fchriftlichen Uebertragen aus dem La⸗ 
teiniſchen in dad Deutjche, und grammatifalifches Analyfiren 
einzelner Stellen. 

c) Sn der franzöfiihen Sprade geläufiged Lejen und 
Ueberſetzen ans dem Deutichen in das Franzöſiſche, und 
umgefehrt, grammatifalijch-etymologiihes Analyſiren franzö« 
iſcher Sätze und Kenntniß der Syntar. 

d) der Mathematik. 
aa) Arithmetik. Fertigkeit im praftiihen Rechnen mit gan⸗ 

en und gebrochenen Zahlen, fowie mit Decimalbrüchen. 
ie einfache und zufammengejeßte Rene! de tri, einfache 

Zind- und Theilungs-Rechnung. Die Geſetze der Addition, 
Subtracion, Multiplication, Divifion, Potenzirung, Radi⸗ 
chung und Logarithmirung, Fertigkeit in der Budftaben- 
rechnung, im Anöziehen der Duadratwurzeln und in der 
Rechnung mit Logaritimen. Die Gleihungen mit einer 
und mit mehreren Unbefannten bi8 incl. zu denen bed zwei⸗ 
ten Grades. Die Elemente der [ogarithmiihen Gleichungen. 
Die Proportionen, Progreffionen niederer Ordnung und die 
Zinſeszinsrechnung. Ciniged von den Kettenbrüden. 

bb) Geometrie. Die geſammte Glementar- Geometrie bi8 
incl. Berechnung der requlairen Figuren und bes Kreiſes. 
Aufloſung einfacher Conftructiond-Aufgaben. Anwendung 
ber Algebra auf die Geometrie. 
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cc) Trigonometrie. Crflärung der trigonometrifchen Funk⸗ 
tionen und Entwickelung der nothwendigſten Formeln. Ge⸗ 
brauch der trigonometriſchen Tafeln. Berechnung der Drei⸗ 
ecke, der regulairen Figuren und ber Kreisftüde. 

Dei der vorzugsweiſen Wichtigkeit diefer Disciplin für die 
Dffictere der Artillerie und des Ingenieur-Corps find die in 
der Mathematik für diefe beiden Waffen zu bie Anforde- 
rungen zwar nicht ertenfiv, doch intenfiv, durch die Forderung 
des Prädifats von mindeftens ziemlich gut im Hauptre⸗ 
Ener zu fteigern. 

e) In der Beograpbie. Die Hauptgrundzüge der mathe- 
matiihen und phyſikaliſchen Geographie. Die Meere mit 
ihren großen Strömungen, bie Sauptgebirge, die gr ten 
Hoch⸗ und Tiefebenen und bebeutendften Gewäſſer aller Län⸗ 
der, ſpecieller von Deutſchland, beſonders Preußen. Fertig⸗ 
keit, aus dem Gedächtniß die Umriſſe der bedeutenderen Län⸗ 
der mit ihren Hauptgebirgen, Flüſſen und größeren Städten 
u zeichnen. Allgemeine Umriffe der —* Öeegraphie 
er wichtigeren aufer-europäiihen Staaten, fpecieller die 

europäiichen; Elemente der Statiftit der letzteren, fpecieller 
von Deutihland ımb Preußen. 

f) In der Geſchichte. Kenntniß der merfwürbigeren Bege- 
benheiten der welthiftorifhhen Bölfer, ihres Zufammenhanges, 
ihrer Veranlaffungen und nächſten Folgen und der ausge: 
seimetiten Perjonen aller, bis zu den neueſten Zeiten. Spe⸗ 
ciellered Wiffen von der Geſchichte Griechenlands, Roms, 
Deutihlands und Preußens. Bei lebterem mit be- 
jonderer Rüdfiht auf Äußeren Anwuchs, innere Entwide- 
lung und die Haupterei a der wichtigften Kriege feit der 
eit der Mitte ded 18. Sahrhunberts. 

g) Jeihnen. Fertigkeit im freien Handzeichnen und in der 
Conſtruktion —2* er Figuren, einige Fertigkeit im 
Situationd- und Bergzeichnen, als Vorübung für das mili⸗ 
tairiſche Planzeichnen. 

h) Außerdem kann der Examinand noch in anderen Lehrobjecten 
eprüft werden, in welchen er nach den vorgelegten Atteften 
nterricht erhalten hat. 

8.5. 
Die Portepeefähnrihs- Prüfung kann beliebig fomohl 

vor ald nad dem Dieniteintritt abgelegt werden. Die Anmeldungen 
zu berjelben erfolgen bei der Ober- ilitair⸗· Examinations⸗Com⸗ 
miſſion durch den Truppentheil, bei welchem der Anzumeldende 
eingetreten iſt oder nach beſtandener Prüfung auf Grund der vor⸗ 
läufigen Annahme eintreten wird. 
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| 8. 6. 
Die Portepeefähnrih8-Prüfung tft nad ben hierüber 

beftehenden bejonderen Borichriften abzuhalten. 
Die Ober-Militair&raminationd-Commilfion entſcheidet, ob der 

Eraminand für beftanden oder für nit beftanden zu erady- 
ten ift, und im lebteren Fall über die etwaige ermeilung — anf 
ein zweites, nad) den Umſtänden partielled oder vollitändiges, jeden- 
falls aber letztes Examen, weldyed nad, dreis, fechd« oder mehr- 
monatlicher Friſt abzulegen ilt. 

Ueber den Auzrall der Prüfung erhalten die Divifiond- Conı- 
mandos rejp. die Inipeltionen nur die Benachrichtigung, ob ber 
&raminand gut, befriedigend oder nicht beitanden hat, und im letz⸗ 
teren Falle einen Auszug der Prüfungs - Verhandlung, worin be- 
merft ift, ob in allen oder in welchen Gegenftänden ein zweites und 
leßte8 Sramen abzulegen, und welches Minimum ber Vorberei- 
tungsfriſt zu ftellen ift. 

.8. 
Portepeefähnriche, welche vor dem zurückgelegten 25ken 

Lebensjahre mindeſtens 6 Donate in ihrer Charge patentirt find, 
die Sregeläule bejucht haben und nad dem Urtheile der letzteren 
reif für die Prüfung zum Officier erachtet worden find, können, bei 
untadelhafter Führung, der Ober-Militair-Sraminationd-Commilfion 
um Dfficier-Eramen angemeldet werden. Lebtered, nad ben 
ierüber beftehenben beſonderen Vorſchriften abgehalten, umfaßt nur 

die Militair - zeiffenihaften, d. h. die Lehrobjecte der Be 
len in dem Umfange des Lectionsplans diefer Anftalten. Die An- 
forderungen im Officier-Examen finden ſich angegeben im 
8. 20-30. der Beftimmungen vom 21. Juli 1859 über die Orga- 
nilation der Kriegsſchulen. 

Mer im Dfficier-Eramen nicht befteht, kann zu einer zwei⸗ 
ten und legten Prüfung in allen Gegenständen nad 3 
bis 6 Monaten, oder nad) Sahresfrift, verwielen werben. 

57) Schulzeugniſſe behufs Zulafjung zum einjährigen 
” Sant —— —— | 

(Centrafblatt pro 1861 Seite 657 Nr. 244.) 

Durch die Militair⸗Erſatz⸗Inſtruktion vom 9. Dezember 1858 
nen an 1859 Nr. 8) tft (8. 131) als Minimum der An- 
orberungen an Diejenigen jungen te, welche fi) ben Anſpruch 
auf den einjährigen freiwilligen Militatrdienft durch ein Schulzeug- 
niß erwerben wollen, feftgefeßt worden, baß fie nachweiſen müſſen, 
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wentgftens ein halbes Jahr in der Sekunda eines Gymnafiums ge- 
jcljen und an allen Unterridhtö- Gegenftänden Spell genommen zu 
haben. Durch die Allerhöchſte Drdre vom 22. September 1859 — 
mitgetheilt mitteld Circular⸗Erlafſes vom 13. November ejusd. a. 
— (Minifterialblatt S. 322) ift diefelbe Bergünftigung auf die 
Realſchulen erfter Ordnung übertragen worden. 

Ueber diefe Einrichtung wurde bald von verjchiedenen Seiten 
das Bedenken laut, daß dadurch in der Sekunda ber höheren Lehr» 
anftalten eine Anhäufuug von Schülern entftehe, die lediglih um 
des zu der militairifchen Berechtigung erforderlichen Attefted willen 
noch ein halbes Jahr in der Schule zubringen wollten, und, ohne 
Snterefje am Unterricht, ihr nur zur Laft fielen und den Lehrern bie 
Förderung der übrigen Schüler ſehr erfchwerten. 

Um u beurtheilen, ob es rathſam fet, deöhalb auf eine Mo⸗ 
bification ber beftehenden Vorſchrift hinzuwirken, wurden die König: 
den Provinzial-Schul-Collegien von dem Herm Miniſter der geil 
lichen ıc. Angelegenheiten aufn, ſich auf Grund der bereitd 
gemachten Erfahrungen gutachtlich dur Sache zu äußern. Im den 
arauf erftatteten Berichten wurde dad Vorhandenfein der erwähnten 

Debelftände guet temlich allgemein anerkannt, fie gaben aber, bin- 
fichtlich der bbülke, zu einer Abänderung der betreffenden Beitim- 
mung um fo weniger Beranlaffung, als fidherem ehmen nad) 
von den Departement3-Prüfungd-Commijfionen bereitd in mehreren 
Fällen Schul-Attefte als nicht genügend erflärt worden waren, welche 
zwar den halbjährigen Aufenthalt in der Sekunda bezeugten, fi 
aber über Fleiß und Fortſchritte ungünftig ausſprachen. 

Um jedod die Schulen, fo viel wie möglidh, vor den Fady 
theilen, welche die im ingange erwähnte Einrichtung zur Yolge 
haben Tann, zu fhügen und die betreffenden Schüler zu Foctgef tem 
Fleiße anzuhalten, hat der Herr Minifter der getftlichen ꝛc. Anges 
legenbeiten unterm 31. October pr. an bie Königlidyen Provinzial 
Schul⸗Collegien eine Circular-Verfügung des Inhalts erlaffen: 

1) daß die Derlebung nah Sekunda nicht nur mit Strenge und 
ohne alle ehe auf den gewählten Tünftigen Beruf des 
Schülers vorzunehmen, fondern auch anzuordnen ei, dab in 
Zulunft die bgangögen niffe für die nach dem eriten halben 
Sahre and Selunda 4 henden jedesmal von der Lehrer⸗ 
Conferenz feftgeſtellt werbden nnd daß darin ausdrücklich bes 
merkt werde, ob der betreffende Schüler ne bad bezügliche 
—A der Sekunda gut angeeignet und ſich gut betragen 
abe; 

dafı Abgangszeugnifſſe, welche ſich über ben Stand der erwor⸗ 
benen Kenntniffe, jo wie über Fleiß und Betragen ungünftig 
andiprechen, von den Departementd-Prüfungs-Sommitfionen 
nicht ald genügend werden angefehen werden, und die Erfah⸗ 

2 ns 
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rung, dab in foldhen Fällen eine nachträgliche Prüfung zu 
befteben jet, ihre heiljame Wirkung nicht verfehlen werde. 

Dad Königlihe General: Kommando und dad Königliche Ober- 
Präafidium ſetzen wir hiervon zur gefälligen Snftruirung der Depar- 
temeni-Prüfungs-Commiffonen ergeben in Kenntniß. 

Berlin, den 7. Februar 1862. 

Der Minifter ded Innern. Der Kriegd- und Marine-Miniiter. 
Graf von Schwerin. von Roon. 

An 
bie oberen Provinzial- Militatr- und Eivil-Behörben. 

— 1 mn — — 

58) Dauer des Aufenthalts der Schüler in den unteren 
Klaſſen der Gymnaſien und Realſchulen. 

Unter dem 10. Mat 1828 iſt an ſämmtliche Königliche Pros 
——— Gollegien bie Berfügung erlaffen, daß „ſolche Schüler 
der vier umteren Claſſen eines Gymnafiums, weldye nady dem reif» 
lichen und gewifienhaften einftimmigen Urthetle ſämmtlicher Lehrer, 
aller Bemühungen ungeachtet, fi zu den Gymnafialftudien ne 
eignen, und wegen Mangeld an Fähigfeit und Fleiß, nachdem fie 
wet Sahre in einer Sue efeffen haben, doch zur Verfegung in 
te nächitfolgende höhere all nicht für reif erflärt werden können, 

aus der Anftalt entfernt werden follen, nachdem den Eltern, Vor⸗ 
mündern oder —7* Angehörigen derſelben mindeſtens ein Viertel⸗ 
jahr dubor Nachricht davon gegeben ift.“ 

8 ericheint zweckmäßig diefefbe Beftimmung auch auf bie drei 
unteren Klaſſen der Realſchulen auszudehnen. Demnach beauftrage 
ich dad Königliche Provinzial⸗Schul⸗Colleginm, die betreffenden Di⸗ 
rectoren Seines Reffortd zu ermächtigen, ein entiprechended Verfah⸗ 
ren bei Schülern der Serta, Duinta und Quarta diefer Schulen 
in dem Falle eintreten zu ee wenn thre Lehrer einftimmig der 
Anficht find, daß, nachdem ihnen ee nach zweijährigem Aufenthalt 
in berjelben Caſſe bie Berfegung noch nicht bat hugeftanden werden 
Pönnen, ein längered Verweilen auf der Schule nuplo8 für fie fein 
würde. 

Berlin, den 4. März; 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Bethmann«Hollmeg. 

An 
fämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien. 

4,660. U. 

5 ui KEG TS EEE O3 CT: SE a 5 EEE HER 
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59) Frequenz der 
(Centrafblatt pro 1861, 

I. General - Ueberfiht von der 
A. Sym 

1 2. 2 4 Pi j 
ammt⸗ BZahl der Lehrer Ben cm Gramm 

& = an ben Gymnaflen. ge Sommer. 

E EB |$, MEFIUR: 3 Be 2* 
& t 8 “ 3 & » & 22 8 mn Provinzen. s5525 Eiz2|je@l| 8 | eE 
3 & 838 5 z* > | T = 

£ = FrSFRSHIC HE & iajajmler 
2 “I. | @5| °» 

E a [55 52/3 55 8123| © © (ıju|m.|m. 

ä° "cs®ls |= |» - 

11 Yreuln. . . . 19) 151 0 18 | 11| 5 8 1 0674 | 148 | 610| 87911365| 882 

2 | Brandenburg . . | Zip 218| 48 | 46 | a | 17 | 23 | 57800) 90a 624| 88115471190 

3 | Yommen . . . | 13 12| 3|9| 3| — 9 1 2989 | 401 | 240| 398| Bi] 653 

AlOhllen . . . I Re) 07 | 32141 | 19 | 11 | 13 J 6039 | 822 } 746110191157011321 

Slam -....I I al 1111144 al | [10 sol al a8 
GI Säfen. ... I 24 BI RI AIIO| 4 8 | 4962 3 I | Bit 

7 | Wepppaen . . | 15 | 10| 21 Jaz|ao| a| 2 I a003 | 97 I ensj sel 20l sis 
8 Baer und 

ohenzefl. de | anI 214 | 391421233 | 15 3 1 4383 60 | 7331102] 83] 877 

Summe [1 | 143 | =# | 254 | 102] oo | 70 [53855 8) 22031 J[aa12jeas7iesr; 1 
a) Neu: Bymnaflen zu Memel und Inkerburg. 
b d) Bu : Wilhelms-@ v oghm Berlin 
Br yrenahallgkirrn und 108 Enten ber Borbersiungefiefen. 

o) Ren: Bymnaflum zu Bunzlau. 
B. Anerfannte 

1 2 3. 4. Sefammt 
eſa ⸗ Bahl der Lehrer zen) em Se 

; € an ben Progumuaflen |, A 
11 ers E |y ea leE] Si 

Brovinen. | 2 | Else & |E5 E 
: e lsEIs8l2ls8slsalds| 2 . 225 

57 SSH He 
= | E e3| 2 |22| 28 | ® 

& sı»|a I” |; 

... 3| 2 
. ı|-|_- 

.. 3l-|- 
... ıl 2|- 
on ıl-|- 

. 6| 3 
Rpeinprening . .| 11a) | 40 | 10 |18| 1 

Sımm ala] 
4 : Tin, tn Folge feiner Er einem 

0 kin ed — Be Pe bee berfante. nspen, 
d) e) Bugang: Progymnaflum zu Mörs mit 50 GSqulern. 



höheren Lehranftalten. 
&. 480, Nr. 182.) 

Frequenz der GymmnafialsLehr- Anstalten des Preußiſchen Staats 
nafien. 
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6. 7. 
Frequenz im Winter-Gemeßer 19%. Bon biefen Ehliern (68 8% waren der 

db) in den Borfäulen. | “f ven Bpmnafın in ben Borfänlen 

katholiſche. ebangeliſche. katholiſche. jädifähe. 

W83B846 563 961 2775| ATI 32 | 179 1056 | 3129| 19| 4 
1098 | 10a | 6 | 77 I 752 | 37 | 1136 | 222 10) 6 1197| 7 22 

| | 30 | MI a 233 5347| 146 15| 155 [| 496 6I| 8 

1296 | 1205 | 7157 | 118] 38! 38| 306 | 174 I HTE| BR | 75 I 3 | | 149 

466 | 06 I 25% 14) &| 2316| 6656| 8764| 1M2| 49 1383| | 48 

11 _ — 

— 13 

ah nn 8 10 95 3 I 1605 | 3936| 861 79 

z0s7 | a5 | 30737 | seg2 | 1061 | 1005 | a0s6 | 853 | 0714 | 11065 | 2358 | 2528 | 210 | 318 | 
S) Neu: Katholiſches Gymnaſtum an der Apoſtel kirche zu Eöln. 
g) h) Beränberung gegen ben in ber vorher Find: uedern ia am ze des Sommer-Eem 

1880 naqchgewleſenen Behand: g) (3 4+161) = 095 + 108) = 2203. 

Brogymnafien. 

6. T. 

drequenz im Winter-Ermefer 18%. Bon biefen Pit 6. si waren ber 

ben Progpmmuaflen. db) in ben Borſchulen. . * in den Borſchulen 

$ ’ +3 

alu: ||| Fi 
e = 

v.|ı\n| & |&|ı|jm|$ 3 
* — = 8 

8 79 408 76 

80 61 212 2 

— 30 140 1 

3% 49 189 19 

13 — 27 4 

53 * 33 78 

5 3 | 233 

| — 7 AVV 
t vorigen Li Sqchluß des Sommer- Semepere ers 1860 nad- 

a a) ill: B) A20— 100) = 321. 

10 
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und der mit benfelben organifch verbundenen Vorſchulen, während bed 
A. Gym 

1 2 8 
Der deingi nen waren von Gefommt-Mbgang 

auf ben Gym- in den Bor- 
£ —* 88 ſchulen (6b) a) von 

B - PR 1 RN 

* Provinzen aaa : —— * 
2 * * I „|, I1E]3s5P,|8| Rt serid, 
[ mm I L- ) > 
E 5 “3 3 8 = 3 5» 3 € ſculen SER. * 
J S|8 318 )3 |E[eser 3 7* 

| 5 |® * ”i2 = S Orbuung >22 ne 

sl 8/8) IE lS] | ee 
11) ren. . . . 3121 an 31 261 | 59110 ri I 8 3 1 21 

2 | Brandenburg . . 4210| 2229! 48) 1051 | 86 | HI 16 | SI 2 | 5 U 2 | 8 

3 | Yommen .. . | 188 1306 101 ı95| 21 -IJal|lae| 2| TI 7is 
41 Sälfen . . . 3T| 3520: 401 564 27 5121| | 2143| 1| — 18 

5l Poren . ... I 10 15 10 3) 51 71 3I|- | 81 —| — 6 
6 | Sachſen. . I 13 BB] 33 4—-10 a2 a| 5) 8| 11 | 
7 | Wehpbaln . . | 2070| 1443| 63l 113 3 11 RI RI 5| 7! 9] — 4 
8 | Rheinproving und 

Hobenzoll. Lande | 3563] 16 8] 79) 15| 1] 6) 8] 3| 2 2| 11 3 

Summe [2210| 17140[ss2] z7u4 | 286 | 26] ess Jans] 19 |215]1s6| 3 |1 | 

B. Anerlannte 

1 2. 8 
Der Heimathen 

von — Gefammi-Abgang 
n ben Pre- in d TC 
gymn en Borfäulen von ben 

8 (GE
 

Abfolvt bes obne Abſolvirung des 
B Iulänber Salänber Gurfus Ber voran, Gare br vorbenbenen 

ei Provinzen. 8 £ Tu “ m e | = « — 
E |: |8l&| 5181, Mer 588] .|E Rue , 
5 EEE 5 SE Mein [ESS|E| Sram est] & 
* —13441417 uhn. — 531333 —3515307 0,585 

€| 8 <s| oe 8; Orbuung S En 5 8 Ortn.|S 28 u 
©. 2 * 

| | la88l 1&] | |e88| ® DU] - nm 

11 yreufn. .. . | 

2 | Brandenburg . . _ | 

II Yomnem . . . 

Al Poſen 

51 Saafn. . . . 

GI Weryhaln. . . 

71 Rheinproving . 
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9. 

Im Winter-Semeßer 19%. 

Hinter - Schuljemefterd 18%. 

beu Bymnaflen 

nafien. 
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Alſo am Sqqluß bes Winter- Ermefers 19%%ı % rmesgeer 

von ben Borfäulen 

40 || ı 
Behand am Schluß des Sommer- Gem 

zu anderweiter Beßin- 
mung aus 

jaja e ||“ 

Brogymnafien. 

im EDinter-Gemeßer 19%. 

Pregymnaflen 
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IH. General⸗Ueberficht von ber 

C. Zu Entlaffungs- Prüfungen 

4. 

Bahl der Lehrer Geſammi⸗ 
wen; 

£ * an ben Realſchulen R 

; E 3 &| Provinzen. | 3 g el» Is l&3lg es 
2 E|8.|8 0.88 881 $ |E 
& x: |33 |E8 | El 2 | = Fi 5 
5 = 10% |853|% „.E]2 |83I & la alla. 
J —243533353533351137 & IEE|ES|S SEI |EE| SS |@ |. u. w. 

88 zo|s& 2 2 ei: 8 8 
z* 8 2 gi| => 2 

s22 

a) Realſchulen 

11Preußen...1724)1 56 14 ı11| 5] 2 7 1 2186p)| 3641 80 | 277|. 5191 544 

2 | Brandenburg . . | 6 58 2114| 2| 1 | 12 | 1982 | 483) & | 262| 500| 467 

3 I Yommen . . . 1 13 | 1! — | — 5 58 | 00] 7| 108 | 189 

alSäfn ...1 A 42 14 |15| 5] 1 5 I 1567 | 284| 91 | 199 334| 34 

5SISofn . ...1 4 42 8| 7| 8| 3 7 1 1010 |} 1%] 42| 105| 283] 2% 

6lSadfn. . . . | 201 9 — | 7| 41 — 3 1 87a)| 186| 33 | 167| 162| 208 

71 Weßyhalen . . 4 2 4| 3| 7) 3| — 619 — | 43} 149| 172| 1% 

8 | Rfeinproving . . 56 10 |12| 6| 4 1 | 1438 17 | 58| 00] 34| 39 

Summe 321 | “0 

11 rein. . . - I Ar) 8 3 I 4ı 2| — 3ı 79 | BI 8 156 172 

2 | Brandenburg . . 791 # 13 | 14 | 3| 2 | 13 | 1864 n)| 475 | 62 | 166) 4921 475 

3 | Yommen . . . 2 11 1111— 203 - I 12) 8 66 

aleam -...I2 IS I 2/sis/i-—IT I 8 | —-!ıs! | sul 76 
59m ....1711 7 1| 3} 2) —| — | 14 —| 3] 9 30 

El Sadfm. . . . | 6) 5 9 |12| | 3 & | 191x) | 234 | 50} 2000| 34] 309 

7enhalen. I191 6 | al al alal —- | 1m —| 5| 16l 15| 8 
8 | Rheinprovinz 21 5|8| 2|- 11 408 14 | 31| 74 107] 90 

Samme | |17| 6| 2 | 5008 » | 780 | 214| eaajt154|1266] 

a) b) Zugang: bie mit bem Gymnaſium zu Thorn verbundene Realfigule, welche am Schluß bes 
Sommer⸗Semeſters 1860 noch keine befonberen Rechte erworben hatte, mit 66 Schülern. 

ec) d) Bugang: Bealfäule zu Magbeburg, bis dahin Realfäule IL Orbnung, mit 486 Schülern. 

©) Beränberungen gegen ben in ber vorigen Lille am Schluß des Sommer -Gemeflers 1800 nachge⸗ 
wiefenen Behand: (9645 + 06 + 486) — 10197. ' 

f) Ubgang: Nealfäule u Memel (in ein Symnaflum verwanbelt), beren Schüler fon In ber 

vorigen Life in Abgang naqchgewieſen find. — Die mit Beginn des Winter⸗Semeſters 18%%eı aus ber 
feblRändigen Realfule II. Orbuung zu Inferburg gebildete Realſchule am Bymnafium if noch im Laufe 

deſſelben Semeſters wieder als eine Nealſchule II. Ordnung anerlannt worben. 
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Frequenz der Real-Lehr-Anftalten des Preußiſchen Staats und 

berechtigte Realfchulen. 

6. 

Zreauen; im Winter⸗Semeſter 19%%sı. en —*8R waren ber 

b) In beren Borſchulen. is ben Borfäulen 

&|2 2|; 
15|3|88. 
SESEIEERAE 

31 21 375 188 ı 28 ı 1331 416 52 ı 8072 3ı ı MI 23 208 

509 AI 34 321 358 | BI M8| 1351| 2137 27 ı 70 5% 3 56 

1ID| 129 595 7 1 153 21 45 45 537 6 521 21 6 18 

“1 418 | 18083 | 1 | 18 I 36 42 1 1408 1177| a1I 2A 3 19 

au a3, 1091 si I 142} 1141 356 6 700 10 3 1M1| 7 38 

186 | 140 901 Mai 128 7a | 2302 16 824 3 “| 1799| 16 7 

123 | 110 TR 117 — — — — 415 258 3 — — — 

400 27 067 | 1% A 3 — 

| | 2990 149 

IL. Orbnung. 

13 I 17 a TEE WI TR I BI MI IB 12 1 2 
| a5 | 200 | wol 7 | el sı| elım | al 1791 40, 101 es 
se! a2| | | -| -I -1 -l wel ı!l ıl -|-|]- 
na| «| aı| s| -| -I-Iı -Inrle| ol -|-| - 
1| ol 18 el -|I -I -!| -lIma| s| »|I -|- | - 
sl 11 15 | al 1o| af sel 120 1222 211 321 32411 os | 1 
| ol sı I si -| -I -I| -Iwe| e! -I -I - | - 
ale 51 148) a -I al al ae ra —- | — 

128 | 118 | zo | wel sel ss lu | 2 wo | #16 | sms] 1s| = | vo | 

g) h) Bugang: Mealfhule am Bymnaflum zu Landeberg a./ED., am Sqhluß bes vorigen Semeſters 
ohne befonbere Reqhte, mit 113 Schülern. 

H k) Abgang: bie in bie I. Orbuung aufgenommene Realſchule zu Magbdeburg, mit 486 Säälem. 
1) m) Bugang: Realſchule zu Hagen, vorbem Meal-Lehr-AUnkalt ohne beſondere Rechte, mit 

183 Schchülern. 
m) Beränderungen gegen ben in ber vorigen Lie am Sqhluß des Gommer- Semefers 1800 nachge⸗ 

wiefenen Beſtand: (5328 — 486 + 113 + 143) = 5098. 
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der mit benfelben organifd verbundenen Borfchulen, während des 

C. Zu Entlaffungs- Prüfungen 

8. 
Der Demi ren Waren von Grfaumtabgang 

Sulänber u! Provinzen. fa 
Nasprü 

sger 

Laufende Nummer. 

durch Tob. Ausländer. 
u Abga ar ulen. 

yon ausiwärte. yon auswärts. f 
fonpage Gtabt- aus dem Gäulort. aus dem Schulort. Progymnaflen. au er 

11 Sreußen. - - -» 11765 | SB FL 371 47 1 2 81 —ı 4 

2 | Brandenburg . . | 2008 314 16] 596 | 18 | & 331 —-) 9Iajı82| —| 5 

3| Yommen . -. - 1 5365| | -I 5| — I-I- I —-I—- | —-| 2| | - | 1 

al Eälfen . . : 11a | 5 | 3 | 1 8! 6| 1 | — I16 | 91 — | A 

5iI Pohlm . ... 660 | 410 211 2101 BI —-I 9| 3| —| — |tti|jı2! —| 2 

61 Gadfın. - - . | 2 | 326 3] 1% 3I—-I 1] 1) 2/| — [10/23] —| 1 

Tl @eRdalen. . . | al elıl -| - I-Iısl-I-| - 3] si - | —- 
8 | Rheinprerinz. . 1159| U | — | 11 — | 3I|- | 11 8| 6| 1) 

«83 11% 

1a an a 8 
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Pinter-Schuljemefters 18%Yeı. 

bere&tigte Realſchulen. 

8 | 10. 
tue Winter-Gemeßer 18%. Bklıfin 

Eier am 
| 

den Nealſchulen b) von den Borfäulen. — 

zu anderweiter Beßtm- 
mung aus R auf r P 

iu) $ [2,2 |. #9 8, 
alalia alala a € 2 580523 88 ! ER 
r|jz/u|m|v|vils | 8 |” 2 3 ss 

= ”" © 8 

L Ordnung. 

ia 900 40161 8| 51-1181—21 5171121 -| Aa I AO | 282 
u“|se|n|s | 3| - |-| 2I-|15| 10/8 |-| 10 | 1 468 
- 1838| 7|e2| 5| ı|-| @I-| sa 51 4/l-| 5 | 535 I 10 
2541426 10 — ssl-| mIa| 9i-| "6 | 155 | 30 
c6|aı al ua | | 5 -| lı) al al 5I-| Be I | e 
3|31a|83| 14 | 1ı|-| 1585| -| ıl | 9|-| a | 76 | 
11 2 1113 7| 2|-| ıs8I-| —-)-|-|- 620 _ 
8 70 I a RI 3| 1 | -| 25I-| -, -| 

89 | 422 | 27 

I. Orbnung. 

TI BI 7Iı 5’ -1-1 WıI—-I NAI-I-I MI 8 | 1% 
» 38 10 88 ai 8|-| sl ılm)n|m|-| 10 “07 
sial s|ies| al 2|-| sliI-| -/-|-|-| - — 
| I alale| ıal-| sl-| -/-|I-|-| - - 
- I-| s| r| e| ı |-| a!-| -J-|-|I-| - — 
s Ina lalis II 13 —24—23 13 3-260 279 
ıl\2|-|s]| ıal2alI-| s|!-| -/-|I-I-| - — 
1 |ıals!is|leI s|-| vI!I-| -/-|-I-| - A 

o |® | zo [16 [ts | as | — | tor 1 | 16| = 6 | 
Am Scqhluß des Sommer- Semeſters nad Col. 5. 5098 738 

michin am Ehlaf des Winter- Gemefers 199% er mehr 
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D. Höhere 

4. 

Babl ber Lehrer Sefammi- 

. an ben en Bürger- M a) in den 

ä E —: 
a “ 5 
Z| Provinzen. 5 g ‚I8s| ; ® d 
“ g 8. & „a8 *3 * 53.3x 531330533 
3 = |25|58 |. 38|8|55 uud Bud Based Rus * 255383813 

TIER TI TE L | u. [uL|ıv. 
E ge 85: - 
s |” |@85|e 
3 

a) Zu gültigen Abgangsprüfungen 

1lYommeın ... 1 1 3| 3/-!-I-| -I ss! -1-12:[/3|/8 
2 | Rheluprouing . . 21144 -|2/2J|ı)| -Tıa| wsI-| alla 

em | 3| 7 | 3|2|2|:1| -[ el w|-|ejule] 

b) Gonfiige in der Organtfation 

1 | Yreufen. . . -1-|- 

2 | Brandenburg . 2|10| 38 
3 | Yonmern | 2 

4 Weſty halen 463 

— 

a) b) Ubgang: bie im Laufe bes Winter⸗Semeſters 19%%sı erſt in die II., demmnächſt In bie I. Orb- 
nung aufgenommene, mit bem Gymmaflum zu Thorn verbundene Realſchule, mit 66 Schülern. 

e) d) Abgang: bie in bie II. Orbuung aufgenommene Realſchule am Gymnaſtum u Lanbe- 
berg a./@®., mit 113 Sqhulern. 

Berblieben: bie Nealflafen am Bymnafium zu Prenzlau, ohne befonbere Rechte. 

n. e) NRealllaſſen am Eymnaſtum zu Colberg, bloß mit ber Vilitairberechtigung ber Realſchulen 
Ordnung. 
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Bürgerfähulen. 

6. - 

Groqueuz im !Binter-Gemeher 19%%ı. Bow biefen m ellinn — * waren ber 

dederes Bärgerfhuien. d) in deren Borfänlen. rain in den Vorſchalen 

*2 ER 
Ueberbaupt. 

edaungeliſche. katholiſche. Darunter Noyisen. evangeliſche latholiſche. Ndiſche. diſche. 

f) 8) Abgang: bie in bie II. Ordaung aufgenommene Realſchule zu Hagen, mit 143 
Berblichen: Nealllaſen ber Bymnaflen zu Bielefeld, Burgkeinfurt und Dortmund, bloß mit 
ber Militairberehtigung ber Realfguien II. Orbnung. 

h) Veränderungen gegen ben in ber vorigen Aſte am Schlaß des Geommer- Gemeßers 1800 nad- 
sewiefenen Behand: (567 — [06 + 113 + 1431) = 245. 
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D. Höhere 



15 

Bürgerfähulen. 

8 

im Binter-Semefer 199%. 

Höheren Bürgerſchulen db) von ben Borfäulen 

an enberioeiter Beſtimmung auf ’ 

⸗ > 2 8 3 3 Bd 8 

s a2 a la lead || & 
tlaulalajaia|m 5 * |elsdselzeil € | € 
> 3 2 12 238 3 2 Eon * 
L|ı | |ıw.|v. |ve |» | = us |n | A I DE | $ 

- 5 |” s® F 
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berechtigte höhere Bürgerfchulen. 

3 
1 -|6/-|-! 6 

-[-| [ef] a] s|-[ 8 |-|-16 
Um Sqchluß bes Sommer⸗Semeſters 1800 nad Gel. >. 

eüthie am Sqllaß des Binter-Gemeßers 199% 

3 

7 

11 

5 

begriffene Real-Lehr-Anftalten. 

Um GSqhluß des Gommer⸗Semeſters 1300 nah Col. 5. 

Müpin am Sqhlaß des Winter⸗Semeſtere 19% 
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Il. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

60) Präparandenbildung im Regierungsbezirt Cößlin. 

Die ungenügende Vorbereitung, mit welcher viele Schulamts- 
Präparanden in die Seminare eingetreten find und diefen bie Durch⸗ 
führung des vorgefchriebenen Unterrichtöplaned erfchwert und zum 

eil unmöglich gemacht haben, bat und veranlaßt, bei dem Herrn 
Minifter der geiftlichen, Unterrichts und Mebicinal-Angelegenheiten 
die Einrichtung einer größeren Präparanden-Anftalt für unjeren Be- 
zirk zu beantragen. | 

Nachdem der Herr Minifter die Genehmigung hierzu ertheilt 
bat, wird am 1. Mat d. J. zu Moder bei Eofterntp eine Prä- 
parandenAnftalt eingerichtet werben. 

In dieſelbe follen 20 Zöglinge aufgenommen werden, welde 
von einem hierzu befonderd an efelten Lehrer den Unterricht em⸗ 
pfangen. Die Snfpection der Anttalt bat der Herr Pfarrer Spreer 
zu Cöfternig übernommen. 

Die Präparanden wohnen in der: Anftalt, erhalten in derfelben 
die ganze Beköftigung und zahlen für dieje, den Unterricht, die Dh 
und, Deigung und Erleuchtung jährlid Dreißig Thaler in balb- 
jährlichen Raten praenumerando. 

er Curſus ift zwehabrig. Es koͤnnen nur ſolche junge Leute, 
welche das ſechszehnte Lebensjahr vollendet und das ein und zwan⸗ 
zigſte noch nicht überſchritten haben, auſgenemmen werden. 

Die Väter, reſp. Vormünder der Zoͤglinge müſſen ſich reverſa⸗ 
liſch verpflichten, ihre Söhne, reſp. Mündel während des gan en 
Curſus in der Anftalt zu laffen, fie ſogleich nad) Vollendung —* 
ben in ein Schullehrer⸗Seminar unſeres Bezirks eintreten a laffen, 
oder die Mehrkoften, welche der Unterricht und Untergutl er Zog⸗ 
linge ale bat, mit 30 Thlr. pro Jahr an die Kaffe der An⸗ 
ftalt au erftatten. :c. 

ööltn, den 10. März 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 

An 
fänmtliche Herren Superintenbenten bes Regierungsbezirks. 

268/3. I. B. 

Ees hat bis jetst nicht gelingen wollen, in bem Regierungsbezirk Edslin nach 
Maaßgabe des Regulativs vom 2. October 1854 bie Seminar - Präparanben 

durch einzelne Geiftliche und Lehrer zwedentſprechend vorbereiten zu laffen. Auf 
ben Antrag ber Königlichen Regierung in Cöoslin iſt baber ausnahmsweife, zu⸗ 
nuchſt für die Zeit von fünf Jahren geſtattet worden, daß eine größere Präpa⸗ 
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randen-Anftalt eingerichtet wirb. Die Koften fir biefe Anftalt werben für jett 
aus Centralfonds bergegeben Es wird erwartet, daß durch bieje Anſtalt Mufter 
und Anregung zur erfolgreichen Präparanbenkilbung wirb gegeben werben, und 
Daß nad einiger Zeit auch in dieſem Bezirk in bie geroShnlichen Bahnen bes 
Präparanden-Unterrichts zurückgegangen werben kann. 

Anf diefe Angelegenheit bezieht fih die oben mitgetheilte Berfügung ber 
Königlichen Regierung. 

61) Leitfaden für den gymnaftiihen Unterricht. 

Durch Allerhöchfte Ordre vom 28. v. M. haben des Königs 
Majeftät zu genehmigen geruht, dag nad einem Allerhöchlten Orts 
vorgelegten „Leitfaden für den Zurn = Unterricht in den Preußiſchen 
Boltsihulen“ *) [ortan in allen Volksſchulen der Unterricht der 
männlichen Jugend in den gymnaſtiſchen Uebungen ertheilt werbe. 
In diefem Leitfaden tft die Auswahl der Hebungen fo getroffen wor⸗ 
den, und ift die Bejchreibung der Iehtern, fo wie die Anweifung zu 
ihrer Ausführung I ehalten, daß auch von foldhen Lehrern, weldye 
jelbft feine gymnaftiſche Ausbildung erhalten haben, Uebungen zwed- 
mäßig und mit Erfolg werden angeftellt werden koͤnnen. 

ie Anleitung wird fortan dem Unterricht in den Seminarien 
u Grunde gelegt werden, und wird alſo, unter Zuhülfenahme be= 
* Curſe für bereit8 im Amt befindliche Lehrer, welche eben- 
als nad) dem Leitfaden einzurichten und abzuhalten find, binnen 
nicht langer Zeit die überwiegende Zahl der Lehrer ausreichend in 
den Stand geſetzt fein, die in dem Leitfaden enthaltene Anweifung 
volftändig zur Anwendung zu bringen. 

Der Leitfaden wird etwa ſechs Drudbogen umfaſſen und mit 
den zur Erläuterung erforderlichen Holzjchnitten verjehen fein. ꝛc. 

Die Königliche Regierun veranlafte ich, die für Ihren Bezirk 
erforderlichen Eremplare auf Koften der betreffenden Schulen zu be- 
ſchaffen und bie Sache ſo zu bejchleunigen, daß ber Leitfaden noch 
in den bevorfiehenden Sommermonaten in den Schulen zur An- 
wendung gebracht werden Tann. 

Berlin, den 21. März 1862. 
Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

M v. Mühler. 
An 

fämmtliche Königliche Regierungen. 

*) Diefer Leitfaden iR in ber Art hergeſtellt worden, daß von verichiebenen, 
bee Sache kundigen Turnlehrern Entwilrfe zu einem ſolchen ausgearbeitet, biefe 
von Sahverfländigen geprüft worben find, wonach anf biefen Grundlagen in 
einer durch ben iniffer ber linterrichts - Angelegenheiten berufenen Conferenz, 
welche die Turnlehrer Dr. Methner, Kamwerau, Dr. Euler und Hupfer 
unter bem Vorſitz bes Geheimen Ober-Regierungs-Rathes Stiehl bildeten, bie 
fchließliche Rebaction bewirkt worben if. 
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Abfchrift vorftehender Verfügung erhält das Königliche Provin- 
ztal-Schul-Collegium zur Kenntnißnahme mit der Beranlafjung, den 
gymnaſtiſchen Unterriht an ſämmtlichen Schullehrerjeminarien vom 
nächsten Curſus an nad) dem genannten Leitfaden ertheilen zu allen. 

Dabei ıft nicht ausgeſchloſſen, daß namentlich von ſolchen Leh⸗ 
rern, weldye ihre Ausbildung in der hieſigen Königlichen Central⸗ 
Zum-Anftalt erhalten haben, über die Gränzen des Leitfadend hin- 
ausgegangen werden Tann; die unter allen Umftänden zu löfende 
Aufgabe bleibt aber, daß die Seminariften befähigt werden, dem- 
nächſt den gumnaftiichen Unterricht in den Volksſchulen zwedmäßig 
nach dem Leitfaden ertheilen J koͤnnen. ıc. | 

Berlin, den 21. März 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
fänmtlide Königliche Provinzial-Schul-Eollegien. 

6,297. U. 

IV. &lementarfchulwefen. 

62) Vorzugsweiſe Berüdfihtigung der Ausgaben [ar 
das Glementariäulmeien in ben Gemeinde-Haudhaltd 

ats. 

Auf den Bericht vom 31. v. M. eröffne ich der Königlichen 
Regierung, daß die für die katholiſche Schule in S. nachgeſuchten 
Staatssuhüffe nicht bewilligt werden können. 

Unter Zuſtimmuns der Herren Miniſter des Innern und der 
Finanzen ift der Koͤniglichen Regierung in der Circular⸗Verfügung 
vom 23. October 1856 der Grundfap mitgetheilt, da in die vor- 
derfte Reihe der von den Gemeinden zu dedenden Ausgaben die für 
ihr Slementar-Schulwefen erforderlichen Koften zu rechnen find, und 
daß daher diefen, namentlich materiellen Intereſſen gegenüber. daß 
Borzugsreht gebührt. Die Königliche Regierung tft in Folge vollen 
angewieſen, bei Prüfung des Bedürfniſſes von Staatszuſchüſſen für 
Slementarichulen Ihr Augenmerk auch bejonderd darauf zu richten, 
ob nicht die Gemeinde-Budgetd zum Nacdhtheil des Schulweiend mit 
andern minder wichtigen und dringenden Ausgaben belaftet find, 

"und vermöge der Ihrerſeits über den Gemeindehaushalt zu übenden 
Auffiht, geeigneten Falls unter Einwirkung auf deſſen Rectificirung, 
das Nöthige zu veranlaffen, dab nicht die Staatsfonds mit Ausga⸗ 
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ben für das Schulweſen belaftet werden, welche bet richtiger Beran- 
lagung ded Communal⸗Budgets von den Gemeinden felbft ſehr wohl 

aufgebracht werden Tönnen. ıc. 
Berlin, den 24. Februar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 

die Königliche Regierung zu N. 

3,164. U. 

63) Anfbringung der Küfter- und Schulhbausbanfoften 
eined vor der Zahlung derfelben verftorbenen Ge— 

meindemitgliedß, 

(Centralblatt pro 1860 ©. 497 Nr. 200.) 

Den Ausführungen der Königlichen Regierung in dem Bericht 
vom 19. v. M. über die wieder beigejchloffene Vorftelung der 
Wittwe 2. zu R. vom 6. Januar d. 3. wegen ihrer Heranziehung 
u ben Küfter- und Schulhausbanfoften vermag ich nur unter der 
eraudlebung veisuftimmen, daß die Beichwerdeführerin alleinige 

Erbin ihres Mannes geworden iſt. 
Einverftanden bin ich mit der Königlichen Regierung darin, daß 

die nachträgliche Regulirung der aeitragefähe nach demjelben Ver⸗ 
ilungsmaßſtab 2 muß, welder bei der urſprünglichen Ber- 

theilung und Einziehung der Baubeiträge im Jahre 1857 zu Grunde 
gelegt iſt, weil die nachträglich zu repartirenden Beträge bereitd das 
mals fällig waren, und bet richtiger Vertheilung auch damals fchon 
von den eigentlich Pflichtigen eingezogen fein würden. Auch folgt 
bierauß, dap der im Jahre 1857 an en Ehemann ber Beſchwerde⸗ 
—* ausgeſchriebene Betrag jetzt nach dem damaligen Klaſſen⸗ 
euerſatze defleiben zu erhöhen Fi 

Dagegen folgt hieraus nicht ohne Weitered die Verpflichtung 
er ‚ diefed Mehr ex propriis in entrichten. Yür thre 

erſon befteht vielmehr eine foldye Berbind ichkeit nicht, ſondern 
Erben des Inawijcen verftorbenen Chemannes haben für ben nach⸗ 
träglih auf ihren Exblafler repartirten Betrag aufzulommen. Die 
Heranziehung der Wittwe würde daher nur für den Fall ald gerecht⸗ 
fertigt angejehen werben Tönnen, wenn fie die alleinige Erbin ihres 
Ehemannes geworben ift. 

Die Königliche Regierung hat hiernach diefe Angelegenheit 
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anberweit zu prüfen und demnächſt bad Grforberlihe zu ver- 
e n. 

Berlin, den 6. März 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Berkretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

5,246. U. 

64) Deihban-Beiträge von ben Pfarr- und Schul— 
Ländereien. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 365 Nr. 138.) 

1. 

Im Namen des Könige. 
In der Prozeßſache des Rittergutöbefigerd H. auf Sch., Klä⸗ 

gerd und Appellanten 
wider 

ben Pfarrer ©. dafelbft, Beflagten und Appellaten, hat der Civil⸗ 
Senat ded Königlichen Appellationdgerichtd zu Glogau in der Sigung 
vom 6. October 1859, an welcher —* nahmen: 

x. ꝛc. 
für Recht erkannt, 

daß die Foͤrmlichkeiten der Appellation zwar für beobachtet 
anzunehmen, in der Sache ſelbſt aber das Erkenntniß des 
Königlihen Kreisgerichts zu N. vom 4. April 1859 zu be⸗ 
ftätigen, und Kläger auch die Koften ber zweiten Juſtanz 
zu tragen gehalten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe: 
Kläger ift ee des Ritterguts Sch. und der Berklagte get 

per Dfarrer der katholiſchen Kirche daſelbſt und als folder Nieß⸗ 
raucher ber zu ig gehörigen Aerrwiebemnutpötändereien. 
Durch die tend des Ber Deichverbandes veranlakte Ein- 

deihung der lepteren „Fund nicht unbedeutende Koften erwachſen und 
auf die Pfarrländereien bereit 65 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. ausge⸗ 
fchrieben worden. 

Ueber die Tragung biejer Deichbaufoften, welche zum größten 
Theile von dem Pfarrer E. beigetrieben wurden, entitanb Streit 
wilchen diefem und dem Gutsbeſitzer H. weldyer durch die Verwal⸗ 
Kung Behörden interimiftiich dahin entidhieden worden tft, 
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eb bie Koften dieſer Deichbanten ber Gutöherrihaft von 

In Folge befien bat num * der Öntabeiper . obige 
65 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. theild unmittelbar an die Deichlaffe ger 
Im, theild, inſoweit fie vom Pfarrer E. ſchon erhoben waren, die⸗ 
em erftattet, H. will indeß die Entſcheidung der Berwaltungd-Be- 
Örde nicht ald richtig anerkennen. Er behauptet vielmehr, geftügt 

auf $_ 16 und 18 des Geſetzes vom 28. Januar 1848 (Gej.-Samml. 
DaB: 54), daß Die Deichpflicht jept ald eine umablöslid auf ben 

ndſtücken ruhende öffentliche Laft firirt ſei, welche nad 
S 87 andrechts Theil J. Titel 21 der Nießbraucher tragen müſſe, 
und daß dieſelbe auch auf ſolchen Grundſtücken hafte, welche ſonſt 
von ben gemeinen Laſten befreit ſeien. Kläger hat deshalb im Wege 
Rechtens beantragt: - 

den Berkiagten Pfarrer &. zur Sablung von 65 Thlr. 22 Sg. 
6 9f. neh 5 Proc. Zinſen feit dem Tage der Klagebehän- 
Digung an ihn zu verurtheilen. 

Mit dielem Anfpruche ift er indeß durch Urtel ded Königlichen 
Kreidgeridhtd zu N. vom 4. April 1859 abgewiefen worden. 

er Borderrichter führt aus, daß nicht dad Geſetz über das 
Deichweien von 1848 und no weniger der $ 87 Landrechts I. 21, 
Er nur die 88 784 segu. II. 11 Landrechts in Verbindung mit 

135 Landrechts I. 21 hier Anwendung finden, und daß hiernach 
mit Rückficht auf die eigenthümliche Natur des einem Pfarrer vers 
liehenen Nießbrauchs an den Wiedemuthöländereien diejer zu Tra⸗ 
ung der nicht unbedeutenden Deihbantoften nicht verpflichtet fet. 
ußerdem hat aber auch der erfte Richter eine in Sch. herrſchende 

Ortsobſervanz: 
menad die Reparaturen an Kirchen und Schulbauten 
durch das Patronat und die Eingepfarrten ftetd in der Art 
audgeführt worden find, daß der Patron die Fuhren leiſtete 
und alle baaren Koften trug, während die Eingepfarrten nur 
die Handdienfte verrichteten, 

Ai den vorliegenden Fall ausdehnend interpretirt und hieraus dem 
Kager nachgewieſen, dab er zur Zragung der qu. Deichbauloften 
allein verpflichtet jet. 

Den Gründen dieſer Entfcheidung ift übrigens eine auß ide 
Zufammenftellung der Parteldeductionen vorangefhidt, auf welche 
zur Orpänzung des Vorgefagten bier nur Deus genommen wird. 

Kläger hat dagegen rechtzeitig anpelirt r yet die Deductionen 
des Borderrichterd, welche im Weſentlichen mit denen des Beklagten 
übereinftimmten, für verfehlt und vielmehr das Geſetz vom 28. Ja⸗ 
nuar 1848 in Verbindung mit 8 87 Landrechts I. 21 nad wie 
vor bier für allein maaßgebend, und zwar Erſieres namentlich noch 
deshalb, weil es die Natur ber Deichpfliht, und die Qualität ber 

11 
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Detchabgaben abfolut und nicht blos normativ für die Deich - Snter- 
effenten feititelle, was zugleich die Anwendung der für Baulichfeiten 
bet den Pfarrgrundftüden beftehenden Vorſchriften unbedingt aus- 
ſchließe. Die Anwendung des 8 87 Landrechid I. 21 Dagegen hält 
Kläger deshalb für geboten, weil die Deichlaft eine öffentliche jet, 

"bei Aufbringung der Deichbaukoſten als a gepſte gerade 
dad Berhältui des abzumwendenden Schadend und des herbeizufüh- 
renden Bortheild angenommen werden folle, und der Beklagte hier 
den unmittelbarften und alleinigen Vortheil an der Deichanlage habe. 

Event. wenn auf die vom Bellagten angezogene Obſervanz 
Gewicht gelegt und diefe hier angewendet werden iM te, will Kläger 
immerhin die in Rede ftehenden Beiträge nicht den bei Bauten vor- 
fommenden baaren Baufoften, vielmehr hödhitend den Hand» und 
Spanndienften gleichgeftellt wiffen. 

Kläger bat deshalb unter Bezugnahme auf den Inhalt der 
Klage beantragt: 

„das erfte Erkenntniß abzuändern und nad dem Klagean- 
trage zu erkennen. ® 

Der Berklagte dagegen hat diefe neuen Anführungen des Geg- 
ners beitritten und im Anſchluß an feine Klagebeantwortung für 
Beftätigung bed vorigen Urtels debucirt. 

Die Foͤrmlichkeiten der Appelation find zwar beobachtet, in ber 
Sade jelbft aber mußte dad abweiſende erite Erkenntniß beftätigt 
werden, und nad $ 6 Allg. Gerichts-Ordn. 1. 23 waren andy die 
Koften der zweiten Inftanz dem Kläger zur Laft zu legen. 

Seitens der Ber Deichverbandes ift eine Cindeichung der Scy 
Pfarrwiedemuths⸗Ländereien veranlagt worden. 

Bon den hierdurch bis jept erwachſenen Koften find auch auf 
die Pfarrländereien bereit 65 Thlr. 22 Spar. 6 Pf. audgefchrieben 
worden, weldye auf Beranlaffung der Berwaltungd-Behörden vom 
Kläger Rittergutsbeſitzer H., ald Patron ber dafigen katholiſchen 
Kirche, bezahlt worden find. Died ift unftreitig. 

Auch darüber ift fein Streit unter den Parteien, daß die Pfarr⸗ 
wiedemuthö-Ländereten als ſolche, gleich andern durch die Eindeichung 
gelhüpten Grundftüden deihpflichtig find (8 16 des Geſetzes vom 
8. Zanuar 1848, Gel.-Samnl. ©. 54). 

Streitig iſt nur: 
Wer und: indbefondere, ob der beklagte Pfarrer ald Nich- 

article zy Tragung dieſer nicht unbedeutenden Deichkoften ver⸗ 
pflichtet iſt 

Bei Beurtheilung des vorliegenden Streites iſt zunächſt darauf 
8 ſehen, ob die vorhandenen 2* und Verordnungen über 

eichweſen die Streitfrage entſcheiden. Dies iſt jedoch nicht der Fall. 
Das mehr allegirte Geſetz von 1848 hat nur den Zweck, die⸗ 

jenigen Verpflichtungen zu regeln und feſtzuſtellen, welche den im 
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Inundations· Gebiet belegenen Grundftücden einerſeits bem Staate, 
andererſeits dem Deichverbande gegenüber obliegen. Ueber bie Haft 
barkeit beftimmter Perjonen enthalt dieſes Gefep Nichts, und nament- 
lich nicht hinfichtlich des Nießbrauchers in ſeinem Verhältniß zum 
Eigenthümer. Dies erhellt unzweideutig aus $ 8 und 19 dieſes 
Geſetzes, welche ausdrücklich den Regreß an den eigentlich Verpflich⸗ 
teten geftatten und die zu ben Roten inte Cimthif Herange- 
zogenen auf den Rechtsweg verweifen. | 

Geht man aber auch zurüd auf die ältere Geſetzgebung über 
bad Deichweſen, fo gelangt man überall bezüglich der bier zu erör- 
ternden Streitfrage zu einem negativen Retultate, 

In Sclefien befteht eine Ufer-Warde und Gogungs⸗Ordnung 
von 1763, welde ſpäter den en entfprecend durch die 
—— Beitimmungen vom 23. April und 22. Juni 1830 
(publichtt in den Schlefiſchen Regterungd-Amtsblättern am 27. Sunt 
1832) abgeändert worden fft. 

In diefen fowohl, wie aud in den durch das Gefeh von 1848 
aufgehobenen landrechtlichen Beftimmungen ($ 64, 65 Land⸗Rechts 
il. 15) wird aber die Deichpflidt den im Inundationsgebiet bele- 
genen Grundeigenthümern zur Laft gelegt, womit indeß gleich wie 

dem Geſetz von 1848 nichts weiter ald die Deichpflicht der Grund⸗ 
ſtücke geregelt werben follte. . 

Beim Mangel fpecieller Beftimmungen in dem Deichgefepe felbft 
muß man daher die Krage: 

ob der —* oder der Eigenthümer eines Grundſtücks 
die auf dieſem ruhende Deichlaſt tragen muß? 

lebigli nad) den landrechtlichen Beftimmungen über den Nießbrauch 
und — da der Bellagte Hi ein Pfarrer — nad) den fpeciellen 
Regeln über den Nießbrauch eined Pfarrerd an den Pfarrgrundftüden 
(Theil II. Titel 11 88 784 ff.) entjcheiden. 

Diefer, der Nießbrauch eined Pfarrers, ift aber von dem ges 
wöhnlichen Nießbrauch wefentlih dadurch verfchieden, daß er dem 
Harrer — wie in den Borenticheidungen der Berwaltungsbehörden 
ganz richtig andgeführt ift — an Stelle der baaren Befoldung, aljo 
ti oneroso eingeräumt wird und mit Rückſicht hierauf iſt eben 
in den 88 784, 786, 787 Landrechts Il. 11 Alles das fpeciell ans 
gegeben, was ber Pfarrer an den ihm zum Nießbrauch verliehenen 

ben aus eigenen Mitteln bejorgen muß. Hiernach bat er nur 
die Zäune umd Gehege zu unterhalten, kleine Reparaturen an Ges 
bänden zu bejorgen (8 784), die inneren Pertinenzftüde der Ges 
bände mit eigenen Koften ohne Rüdfiht auf deren Betrag zu untere 

Iten (F 786), und zu größeren Reparaturen ber Pfarrgebäude, 
o wie zu neuen Bauen die Materialien, foweit als dieſelben bei 

Dfarre über die Wirthſchafts-Nothdurft befindlic find, unent⸗ 
geltlich berzugeben ($ 787). Der $ 785 a. a. D. beitimmt dam, 

11* 



164 

daß für Peine Reparaturen diejenigen zu achten, Die entweder gar 
—— Auslagen erfordern, oder wo die Koften von jeder An 
zeln genommen (für Dem Dfarrer) nicht über 3 Thlr. betragen. 

Wie ed mit den größern Reparaturen (ber Pfarrgebaͤnde) zu 
—* und woher namentlich die baaren Koften zu nehmen, beftimmt 
odann ; 188 bis 8 790 1. c., daß diefelben in Ermangelung von 
Provin algeleben aus dem SKirchenvermögen genommen und event. 
bet deffen nzulänglidhkeit von dem Patron und den Cingepfarrten 
getragen werden müflen. 

Das Marginale zu 784 1. c. lautet nun zwar: „Unterhaltung 
der Gebäude. " Inden abgefeben davon, daß Die Marginalien nicht 
Oelegeötzaft haben, jo findet die mögliche Annahme, daß in den 

784 ff. nur die Unterhbaltungäpflicht des Pfarrerd bezüglich der 
"Gebäude geregelt werben follte, darin ihre Widerlegung, dab in 
bemjelben $. 784 auch der Zäune und Gehege gedacht und beftimmt 
I aß dieſe der Pfarrer aus eigenen Mitteln und allein unterhal- 
en muß. 

Nach Alledem ift der ſchon oben angedeutete Schluß gerecht⸗ 
fertigt, daß in diefem vom Nießbrauch ded Pfarrerd handelnden 
Abſchnitt des 11! Titels des Allg. Landrechts alle Verpflichtungen 
enthalten und aufgegählt find, welche dem Pfarrer bezüglich der ihm 
zum Nießbrauch verliehenen Sachen haben nfertegt werden jollen. 

Nirgends tft aber in diefem — von Dämmen oder Deichen 
und davon die Rede, daß der Pfarrer die durch Eindeichung der 
en, anbereien entitandenen Koften aud eigenen Mitteln tragen 
müfle. 

Und gleichwohl tft das Bedürfniß zur leging jelbft größerer 
Jogenannter Daupibänme und ganzer Deichitreden ſchon zur Zeit 
er Emanation des Allgem. Land⸗Rechts vorhanden —8 und 
ühlbar geworden, was aus den durch das neue Dei gefeh von 1848 

jegt aufgehobenen 88. 64, 65, Landrechts II. 15 erhellt. 
Hieraus folgt, dab dem Pfarrer mit Rüdficht auf die eigen- 

Mc Natur des ihm verliehenen Nießbrauchs nicht mehr Ver⸗ 
i ihtungen auferlegt werden können, als ihm das Gejeb aufgelegt 
at, e8 Ki benn eben durch neues, die biöherigen Beitimmungen 

aufhebendes Geſetz. 
Der beklagte Pfarrer iſt ſonach zur Tragung der qu. Deich⸗ 

baukoſten nicht verpflichtet, und zwar hier um fo weniger, als der 
eingeflagte Betrag die Koften einer neuen Eindeichung betrifft, welche 
bem Pfarrer in feiner Tigenigaft als Nießbraucher der Pfarrwiedes 
mutböländereten keinesfalls zur Laſt fallen, weil die hierdurch ent- 
ftandenen Koftenbeträge meift die Revenüen eined oder mehrerer Jahre 
anfzehren, dies aber mit den dem Pfarrer zuftehenden Hechten nicht 
vereinbar fein würde. 

Deshalb ift der gegen den Pfarrer erhobene Anſpruch bed 
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auf die a gemeinen Regeln über den Nießbrauch zurüdgeht und den 
n 

von dem Marginale „VBerringerungen“ zu 88. 132 ff. abftebt, fo fpricht 
doch bie ganze Stel WET a " ee 
liche Seffafung, 

Der $. 184 a. a. D. handelt von in Verfall gerathenen Ges 
en. 
Der 8. 135 beftimmt: „was von Gebäuden verordnet ift, gilt 

auch von Dämmen“, und im $. 186 ift dann von andern durch Die 
vernadhläßigte Cultur ıc. entitanbenen Berringerungen die Rede. Es 

Seite, denn nad der zu den Acten gebrachten Abſchrift deffelben t 
135 1. c. daß ide Sefe jet, 

Der Zorberrihter hat endlich noch in feinen Urtelögründen auf 
eine in Sch. gelten 

daß in der That —— De zue Tragung ber bier ftreitigen 

Gleiche Srimbiäpe haben auch die Berwaltungs «Behörden bei 
ihren Vorentſcheidungen geleitet. 

Es bedarf indeß Teined Eingehens auf diefe Obſervanz, um ben 
Ungrund des klägeriſchen Anſpruchs darzuthun, es genügt vielmehr 
der oben angeführte Nachweis, daß ber Pfarrer, ber Bellagte, 
zur Tragung der eingeflagten Deichkoften nicht verpflichtet iſt. 

8) abgebrudt im Eentralblatt pro 1860 Seite 170. 
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Die Erörterung der Frage, wer der eigentlich Verpflichtete ift? 
ift nicht Sache des vorliegenden Prozefled. 

Hiernach war überall, wie geſchehen zu erfennen. 

(L. S.) 

- Königliche Appellationd » Gericht. 
Erfenntniß. 

I. 5869. 

2. 

Im Namen bed Königs. 
In der Prozeßſache des Rittergutöbefigerd H. auf Sch. Klä- 

gerd und Imploranten, wide 

den Pfarrer E. daſelbſt, Beklagten und Imploraten: 
hat der Erſte Senat des Königl. Ober-Tribunals in feiner 
Km vom 4. Mat 1860, an welder Theil genommen 

en: 
ꝛc. x. 

für Recht erkannt: 

daß die von dem Kläger gegen das Erkenntniß ded Civil⸗ 
Senats des Königlichen Appellationd-Gerichtd zu Glogau vom 
6. Dctober 1859 eingelegte Richtigteitebechwerbe zurückzu⸗ 
weiſen, und dem Imploranten die Koſten des Verfahrens 
aufzuerlegen. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe: 

Der Appellationsrichter hat den Kläger mit ſeinem Auſpruch 
an den beklagten Pfarrer auf Erſtattung der für die Eindeichung 
der Pfarrwiedemuthsländereien erwachſenen, von ihm nach dem in 
ber Recurdinſtanz beftätigten Reſolut der Königlichen Regierung zu 
B. vom 23. April 1858 geforderten und gezahlten Koften abgewie- 
fen, weil das Gefeg vom 28. Januar 1848 über dad Deichweſen 
feine Beftimmung über die Haftbarkeit beftimmter Perfonen, nament- 
lich nicht hinſichts des Nießbrauchers in feinem Berhältniffe zum 
Eigenthümer enthalte, die Frage 

ob der Nießbraucher oder der Cigenthümer eined Grunb- 
ftüd8 die auf diefem ruhende Deichlaft tragen müffe? 

levinic nach den Iandrechtlichen Beftimmungen zu entjcheiden, im 
vorliegenden Falle aber, wo der Nießbraucher ein Pfarrer jet, die 
Vorſchriften der 88. 784 ı. Theil II. Titel 11 des Allgemeinen 
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Land⸗Rechts Anwendung faude ,‚ und nach dieſen, da dem Pfarrer 
der Rießbrauch der Pfarrländereien an Stelle der baaren Befoldung 
titulo oneroso eingeräumt werde, die Frage zu Gunſten des Pfars 
rerd zu beantworten jei. Der Implorant wirft dem Appellationd- 
richter eine Verlegung der $. 16 und 18 des Geſetzes vom 28. Ja⸗ 
nuar 1848, des $ 87 Titel 21 Xheil I. jowie der 88. 784 bis 789 
Zitel 11 Xheil II. des Allgemeinen Land⸗Rechts vor, jedoch mit 
Unrecht. Der $. 16 bed Geſetzes vom 28. Januar 1848 — Geſetz⸗ 
Sammlung Seite 54 — beftimmt: 

Die Deichpflicht muß von allen einzelnen durch die Deich 
und Meliorationdwerfe geſchützten oder verbefferten ertragd- 
ae Grundftüden, Hof⸗ und Bauftellen, auch wenn dies 
elben fonft von den gemeinen Laften befreit oder dabei be- 
vorrechtet find, nach dem in dem Statute an beitimmenden 
Mapıftabe stekhmäpig getragen werden. Als Vertheilungs⸗ 
maßſtab ift in ber Regel dad Verhältniß des abzuwendenden 
Schadens und berbeizuführenden Vortheild anzunehmen, aus 
befonderen Gründen kann jedoch ein anderer Berthetlungs- 
Mapftab zuigelaffen werden. 

Der $. 18 ſetzt feft: 

Die in einem Deichverbande Fr leiftende Deichpflicht ruht 
unablöslih auf den Grundftüden, iſt den öffentlichen Laſten 
geit zu achten, unb hat in Sollifionsfällen vor denfelben 
en Vorzug. 

Daß in diefen Beſtimmungen eine Berpflichtung ded Ni 
braucherd, inöbefondere eined Pfarrerd zur sragung ber Deichla 
koſten ausgeſprochen, behauptet der Implorant felbft nicht, er findet 
e aber indirect darin, daß bier Die Deichpflicht als eine ne 
t anerlaunt werde, ſolche aber der Nießbraucher tragen müſſe, 

da diefer nah 8. 87 Titel 21 1. c. alle gewöhnlichen und unges 
woͤhnlichen Laften und Abgaben von der Sache zu tragen habe, und 
deöhalb behauptet er den — 87 1. c. als verletzt. 

Diefe Behauptung tft unrichtig. 
Die Vorſchrift des Si 87 findet Anwendung bei einem gewöhn- 

lichen, Semandem nad) abgabe der Beftimmungen des erften Ab- 
ſchnitis des 21. Titels ded Allgemeinen Land-Rehtd an einer frem⸗ 
ben Sache eingeräumten Nießbrauche, fie ift aber ausgeſchloſſen bet 
einem Nechtöverhältnifie, wo die einer Kirche gehörigen, unmittelbar 
zur Erhaltung des Pfarrers beftimmten Grundftüde dem Pfarrer 
zur Verwaltung und zum Niekbraud als ein Theil ſeines Amts⸗ 
einfommend überwiefen worben find, weil für dieſes Verhältniß be» 
fondere geieplie Deftimmungen gegeben find. 

Mit Rücklicht darauf, daß folhe Kirchengüter dem Pfarrer 
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zum Theil als baare Beſoldung zu ſeinem Unterhalte eingeräumt 
worden, hat das Geſetz im IOte⸗ nit des 11!" Titels II® Theile 
bed Allgemeinen Land-⸗Rechts befondere und ausführliche Borjchriften 
in Betreff der Rechte und Pflichten eined Pfarrerd bezüglich feiner 
Eigenſchaft ald Verwalter und Nutznießer der Pfarrgüter aufgeftellt, 
und dieſe Rechte und Pflichten jowohl im Allgemeinen angegeben 
— 8. 779 — wie aud) ganz fpeciell nad) verfchiebenen Richtungen 
bin aufgeführt — 88. 781, 784 bis 788, 799, 800 bis 802. 

Es folgt aus dieſer fpectellen Angabe und Aufführung der Rechte 
und Pflichten eined Pfarrgüterverwalterd und Nießbrauchers, daß 
die darüber gegebenen Vorſchriften bei der Frage: 

was der Pfarrer bezüglich der ihm zur Verwaltung und zum 
Nießbrauch übergebenen Pfarrgüter zu leiften habe? 

in Anwendung kommen Tönnen, und daß die darin aufgeführten Ver⸗ 
pflihtungen ihm obliegen. 

Bon einer Tragung der Deichbaulaften und Deicdhreparatur- 
toften Seitend ded Pfarrerd ift nit die Rede. Eine ſolche Ber- 
pflihtung wäre auch mit den Rechten eined Pfarrerd nicht füglich 
gut zu vereinbaren, und der Appellationdrichter hat aus Dielen Grün- 
en ebenfowenig die 88. 16 und 18 ded Gelehed vom 28. Sammar 

1848 und den $. 87 Titel 21 Theil I. des Allgemeinen Land-Rechtd 
durch Nichtanwendung, ald die SS. 784 bis 789 Titel 11 Theil IL 
ibid. verlegt, wenn er den Berflagten für nicht verpflichtet erachtet 
bat, die fraglihen Deichbaukoſten für die neue Eindeichung der 
Pfarrländereien zu Sch. zu tragen, weil die von der Verwaltung 
und dem Nießbrauch der Darr üter handelnden fpectellen Vorfchriften 
des Abfchnittd 10 Titel 11 Theil II. Allgemeinen Land» Rechts eine 
jolde Verpflichtung dem Pfarrer nicht auferlegen. 

Die Beſchwerde mußte hiernach zurüdigewiefen und der Implo⸗ 
rant nad) $. 18 der Verordnung vom 14. December 1833 in bie 
Koften des Berfahrend verurtheilt werben. 

Ausgefertigt unter Siegel und Unterjchrift des Königl. Ober- 
Tribunals. 

Berlin, den 4. Mai 1860. 

(L. 8.) 
gez. Wilke. 

3444/59. 1108. I. 
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65) Confeſſionsſchulen in der Provinz Preußen. 

(cfr. Sentrafblatt pro 1861 Seite 755 Nr. 273.) 

Ihre Beichwerden vom 2. Januar d. J. ‚gegen Die Feftfeßungen 
der Königlichen Regierung zu N. vom 21. November v. 3. wegen 
Einrichtung einer zweiten, und zwar evangelifchen Schule jr ie 
Ortſchaften N. und R., vermag ich nicht ald begründet anzuerkennen. 

Der Antrag, zur Befriedigung des Unterrichtöbebürfniffed der 
im Schulbezirt vorhandenen enangelifchen Kinder bie Tatholifche 
Säule in eine Stmultanfhule umzuwandeln und bet ihr einen 
zweiten evangelifchen Lehrer ald Hülfölehrer des Tatholiichen Lehrers 
anzuftellen, A nach der Dee Drdre vom 4. October 1821, 
weiche die Umwandlung beftehender Eonfeffionsichulen in Simultan⸗ 
Ichulen verbietet, unftatthafl. Es muß daher, da bie beftehende 
Schule nicht ausreicht, mit Rüdficht auf bie Zahl ber evamgeli] en 
quipflichtigen Kinder eine beſondere evangeliſche Schule errichtet 
werden. 

Auch dem ferneren Antrag, beide Schulen in einem und dem⸗ 
ſelben Gebäude unterzubringen, kann nicht entſprochen werden, weil 
weder das katholiſche Schulgebäude, noch das mittels einer Beihülfe 
aus Staatsfonds und aus milden Gaben für die evangeliſche Schule 
erfaufte Haus ausreichen, um beide Schulen in eind derjelben zu 
verlegen. 

Ihr Einſpruch endlidy gegen Die Heranziehung zu den Koften 
für die angel e Schule ift unbegeinbet, da dm die letztere 
als auch die katholiſche Schule nach den ss 39 und 40 der Schul: 
ordnung vom 11. December 1845 von den zum Schulverband ges 
börigen Gemeinden ohne Rüdfiht auf die Gonfeffion der einzelnen 
Semeindemitglieder unterhalten werden müffen. 

Die Sefffebungen der Königlichen Regierung find daher gerecht: 
fertigt und muß es bet denjelben bewenden. 

Berlin, den 17. März 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie katholiſchen Gemeinbemitglieber zu N. 

6,245. U. 

66) vetbeitigung ber Kreid-Shul-Infpectoren an 
ber Auffiht über das ſtädtiſche Schulweſen. 

Nach dem durch die diegfeitige Verfügung vom 18. December 
1827 mitgetheilten Miniſterial⸗ Refkripte vom 21. Rovember 1827 
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jollen die techniſchen Mitglieder der Schuldeputattonen in denjenigen 
Städten, wo die Superintendenten der Schuldeputation nicht ange- 
hören, über alle wichtigeren Borfälle im ftädtifhen Schulwefen an 
die Superintendenten als Kreid-Schul-Infpectoren berichten. 

Es iſt bei und darüber Befchwerde geführt worden, daß dies 
nicht immer gefchieht, während ed doch durchaus nothwendig ift, daß 
die Superintendenten in fteter Kenntniß von allen das ſtaͤdtiſche 
Volks⸗Schulweſen betreffenden Borgängen gehalten werben. 

Wir ſetzen deöhalb hiermit feit, daß Nimmdliche von den Mas 
ifträten an die Schul-Deputationen zu erlaffenden merligungen und 
ittheilungen dieſen durch Vermittelung ber betreffenden dniglis 

hen Superintendentur zugefertigt werben, und ebenfo haben di 
Schuldeputationen ihre Berichte an die Magifträte durch die Su- 
perintendenten einzureichen. 

&öslin, den 16. November 1861. 

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. 
An 

ſämmtliche Magifträte des Bezirks. 

574/10.L B. 

67) Geſtattung des Privat-Unterrihtd an Erwachſene. 

Nach dem Bericht vom 7. November v. 3. hat das Königliche 
Dolizei-Präfidium dem Concipienten N. die Erlaubniß zur 
lung von Unterridht im Brief und Geſchäftsſtyl an Erwachſene mit 
Rückſicht auf fein bisheriges Verhalten verjagen zu müflen geglaubt. 

Die von dem N. bhiergegen angebrachte Beſchwerde kann jedoch 
inofern nicht für unbegründet erachtet werden, als derſelbe zum Bes 
trieb eine8 derartigen Gewerbes einer polizeilichen Conceſſion über- 
haupt nicht bedarf. 

Die Stantd-Miniftertal-Inftruction- vom 31. December 1839, 
‚auf welche das Königliche Polizei-Präfidium die Verfagung der Er- 
laubniß ftügt, bezieht fich (abgejehen davon, dab in denjenigen Fäl- 
len, wo bdiefelbe die Ertheilung von Privat» Unterricht an die Bes 
dingung einer vorgängigen Genehmigung fnüpft, diefe Genehmigun 
nicht von der Ortöihulbehörde aus ulprechen ift) überhaupt nicht au 
den Privat » Unterriht an Erwabiene, fondern, wie ed aus ihrem 

nzen Inhalte und indbejondere aus dem $. 15 hervorgeht, ledig« 
ih auf den Privat⸗Unterricht für die Tugend. 

Da im Mebrigen die Allgemeine Gewerbe - Ordnung vom 17. 
Sanmar 1845 es binfichtlic der Privatlehrer bei den bejonderen 
Vorſchriften bemenden läßt, die in diejer Beziehung ergangenen Bor« 
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ſchriften aber, als welche die Allerhöchfte Cabinets⸗Ordre vom 10, . 
Juni 1834 und die hierzu erlaffene Snitruction des Königlichen. 
Stantd - Mintfteriumd vom 31. December 1839 in Betradht Tom» 
men, in Betreff ded Privat-linterricht8 an Erwachſene Feine Beſtim⸗ 
mungen enthalten, jo fehlt e8 ber Polizei-Behörde an einer geſe 

lichen Bere kung, die Ertheilung von Privat-Unterricht, wie Sol e 
von dem ıc. N. beabfichtigt wird, von einer polizeilihen Geneh⸗ 
— Pr zu machen refp. dem Beichwerdeführer den Betrieb 
bes & achten Gewerbes wegen mangelnder fittlicher Dualification zu 

g agen. 
Das Königliche Polizei-Präfidium wird daher veranlaft, dem⸗ 

gemäß die Beſchwerde zu erledigen und den ıc. N. auf feine am 
uns gerichtete Borftellung vom 10. Zuli v. 3. zu beicheiden. 

erlin, den 27. Februar 1862. . 

Der Minifter der getftlichen 2. Der Minifter des Innern. 
Angelegenheiten. . Gr. v. Schwerin. 

v. Bethmann-Hollweg. 
An 

das Königliche Polizei-Präftbium hierſelbſt. 

4,935. TU. M.d. g. A. 
D. 1,166. M. b. 93. 

68) Köntglihe Erziehungs-Anſtalt für jugendliche 
Corrigenden zu Steinfeld, Regierungßbesirt Aachen. 

Ueber die Einridhtung und ben Betrieb der obengenannten An⸗ 
ftalt giebt der im Folgenden auszugsweiſe mitgetheilte Bericht der 
Königlichen Regierung zu Aachen Auskunft. 

I. Gründung der Auſtalt. 

Schon dad ältere Rheiniiche Strafgeſetzbuch enthielt die Vor⸗ 
ſchrift, daß Hngefingie unter 16 Sahren, die nad dem Urtheil des 
Richters ohne Unterjcheidungsvermögen gehandelt, von Strafe frei= 
zuiprechen und nad Bewandtniß der Umſtände ihren Angehörigen 

ückzugeben, ober zur Orgebung in eine Befjerungd - Anftalt & 
acht werden ſollten; die Dauer der Detention hing von dem Er⸗ 

meſſen des Richters ab, durfte aber nie das 20. Lebensjahr über⸗ 
ſchreiten. Eine gleiche Beftimmung hatte demnächſt auch dad Preu⸗ 
ßiſche Strafgeſetz uch vom 14. April 1851 aufgenommen, indem es 
im $. 42 wörtlich fagt: „Wenn ein (wegen eined Berbrechend oder 
Vergehens) Angeſchuldigier noch nicht das jechözehnte Lebensjahr 
vollendet hat, und feitgeftellt wird, daß er ohne Unterjheidungäver- 
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mögen gehandelt Bat, fo ſoll er freigefprodhen und in bem Urtheile 
beftimmt werden, ob er feiner Familie überwielen, oder in eine 
Defferungs-Anftalt gebracht werden fol.“ 

„In der Beilerungd-Anftalt ift derjelbe jo lange zu behalten, 
als die der Strafanftalt vorgefepte Berwaltungdbehörde foldyes für 
erforderlid) erachtet, jedoch nicht über das zurüdgelegte zwanzigfte 
Lebensjahr hinaus.” 

ährend ber Fremdherrſchaft hatten für jene Kategorie von 
Kindern befondere Anftalten nicht beitanden, und auch dad Preußi⸗ 
Ihe Gouvernement ſah ſich längere Zeit genöthigt, derartige Corri⸗ 
genden tegelnfüßig ber Provinzial-Arbeitdanftalt zu Brauweiler bei 
Köln 7 überweilen, wo fie eine von ben übrigen Häußlingen ber 
Anftalt räumlich gejonderte Abtheilung unter einen eigenen Auf 
fihtöperfonal bildeten. 

Der Zwed der Erziehung konnte dort aber nur unvolllommen 
erreicht werben, denn der verderblidhe Verkehr mit den in berjelben 
Anftalt detinirten Landftreihern und arbeitöicheuen Bettlern war 
nicht immer gar zu verhüten; überdied bereitete aber auch bie 
wachſende Meberfüllung der Anftalt immer größere Schwierigleiten. 
Der wiederholte Verſuch, foldye Kinder zu rer Erziehung in Pri⸗ 
vatfamilien unterzubringen, war ebenfalld ohne den entiprechenden 
Erfolg geblieben. Es Funden fih nur wenige Familien, die zu die⸗ 
fer Aufgabe geneigt und befähigt gewejen wären; wo fie fich ihr 
unterzogen, ge hab ed meilt aus pekuniärem Intereffe und ohne 
allen innern Beruf. Es jehlie die Vorbedingun die natürliche 
Liebe der Eltern und Kinder, welche das Werk der ichuns auch 
bei mangelnder Einſicht oft ſo wunderbar vollbringen hilft. Die 
Folge war er der Kinder an Körper und Geift, eine 
Erfahrung, wie fie fidh bei den in ähnlicher Art untergebradhten 
Waiſenkindern leider noch täglich ernemert. Die Preußiſche Regier- 
ung hatte daher ſchon früher den Gedanken in's Auge gefaht, aut 
Unterbringung der jugendlichen Corrigenden ber Nheinprovinz eine 
eigene Antalt zu gründen, umd ſchritt raſch zur Ausführung, ale in 
ihr die Öelegenpeit bot, die vormalige Abtei Steinfeld im Kreiſe 
Schleiden, Regierungsbezirks Aachen, Täuflich & erwerben. 

Dad erworbene Terrain umfabte alle Gebäude und Grund» 
ücke der ehemaligen Abtei, weldye innerhalb der bidelbe en hier 
enden Ringmauer belegen find, mit Ausnahme ber Kirche, bie zus 

gleich Pfarrkirche für die benadhbarten Dörfer und Weiler ıft, ſowie 
ed alten Kirchhofs. Da diefe beiden lebteren duch Mauern von 

gletcher Höhe, wie die Ringmauer, von den übrigen Abteigrundftüden 
geſchieden find, ſchien ihr Erwerb für die Anftalt jelbft von feiner 
weientlichen Bedeutung. 

Die Gebäude beitanden aus der fogenannten SPrälatur (der 
ehemaligen Abtswohnung) welche zwiſchen ben Jahren 1770—1780 
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oßentheild nen erbaut, einen ganz fchloßartigen Anblid gewährt, 
odann aus dem eigentlichen, ungleich Altern Klofter mit feinen zahl- 
reihen Räumlichkeiten, und and einer Reihe von Wirthichaftögebäu- 
den. Sämmtlidhe Gebäude hoch, hell und geräumig, find malfi in 
Bruchfteinen audgeführt und zeugen fat durchweg von einer jeltenen 
Solidität, ja Pracht. Von der gewaltigen Ausdehnung der Ge- 
baude fann man fich einen Begriff machen, wenn man erwägt, dab 
fie ein Zerratn von 5 Morgen 81 Ruthen und 20 Fuß bededen, 
und dab ihre Dachfläche einen Raum von 108,743 Duadratfuß oder 
755 Ouadratruthen einnimmt. Die maffive Mauer, welche das ges 
fammte Areal mit Gebäuden, Höfen, Gärten und Wielen umſchließt, 
ift durchgängig 18 Fuß body und bildet einen Umkreis von etwa 
500 Ruthen. Ein im neueren Styl erbanted Cingan ahor auß 
Duaberfteinen führt zunächſt auf den fehr geräumigen Borhof und 
von da in die übrigen Abtheilungen des Etabliſſements. Im In: 
nern find die einzelnen Höfe, Garten zc. qrößtentheits wieder bur 
ähnliche Mauern abgetheilt und von einander gefchieben. 

Das vom Staate angefaufte Areal umfaßte im Ganzen 31 
Morgen 146 Ruthen 50 Fuß; der Ankaufspreis betrug ein] Heli 
der Anlage eined neuen Kirchhofes für die Gemeinde Steinfeld un 
eines nenen Pfarrhausbaues, die durch die Einrichtung der Anftalt 
nöthig geworden waren, 32,423 Thlr. 27 Sgr. 10 Pf. Im Sabre 
1860 traten hierzu noch, um den landwirtbichaftlichen Betrieb der 
Anftalt zu erweitern, außerhalb der Singmauer, aber ihr unmittels 
bar ſich anſchließend, an Wiefen- und Ader- Parzellen 41 Morgen 
160 Ruthen 30 Zub für den Kaufpreis von 5268 Thlr. 11 Sat. 
Der jetzige Beſitzſtand der Anftalt beträgt daher, und zwar: 

1) an Gebäuden ...... 5 Morg. 81 Ruth. 20 Fuß 
2) „ Höfen und Wegen. 3_ „ 16 „ 20 „ 
3) „ Bärten ....... 10 „ 64 „ 60 ,„ 
4) „ Wien ....... 19 „ 54 „ 50 „ 
5) „Aeckern ....... 33 160 30 

die zu dem Gefammtfoftenpreife von 37,692 Thlr. 4 Sgr. 10 Pf. 
erworben worden find. 

Steinfeld Itegt 1200 duß über dem Meeresſpiegel, das Klima 
ii daher im Ganzen raub, aber gejund und reäftigend, die Vegeta⸗ 

n mit Rüdficht auf dad Klima und die felfige Unterlage bes Bo» 
dens nicht rei. Die Anitaltö- Ländereien geftatten vaber vorzugs⸗ 
weiſe nur Kartoffel⸗, Hafer⸗ und Futterbau; in den Gärten wird 
jedoch Obſt und Gemüſe mit Erfolg cultivirt; an tragfaͤhigen Obſt⸗ 
bäumen ie die Anftalt dermalen eima 300 Stüd. 

Eine bejondere Schwierigkeit bot anfangs der Mangel an Frl 
das auf der fteilen Höhe nicht in genügender Menge zu beichaffen 
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war. Zur Mlöfterlichen Zeit hatte eine bleierne Möhrenleitung vom 
Dorfe Wahlen ber die nöthige Speifung zugeführt, fie war aber jo 
verfallen, daß eine dem Privateigenthum gegenüber fehr jchwierige 
Miederheritellung nicht verfudt worden if. Durch die Anlage von 
Brunnen, Cifternen und Weihern ift dem Mangel gegenwärtig zum 
geoßen Theile abgeholfen. 

Die oben gedachten Koften waren an ſich fchon ein bedeutendes 
Dpfer, welches der Staat dem wohlthätigen Zwecke brachte, aber es 
konnte daber natürlich nicht bewenden. So ſehr audy die vorgefun- 
dene Einrichtung und der wohlerhaltene Zuftand des Ganzen, ber 
Abficht, dort ein Beſſerungshaus zu errichten, fürderlid) war; es ber 
durfte doch noch ſehr erheblicher Einrihtungsbauten und der Der 
Khaffung der mannigfaltigiten Ausftattungdgegenftände, bevor an Die 
wirkliche Eröffnung der Anftalt gedacht werden konnte. Denn bie 
Anftalt, urſpruͤnglich für 200 Zöglinge beftimmt, ſollte nicht nur die- 
fen, fondern au dem gefammten Beamten: und Dienftperfonal 
Wohnung gewähren; fie Nolte ferner nit nur die Aufgabe haben, 
ihre Zöglinge durch Erziehung und Unterricht fittlih zu beſſern, fie 
hatte vielmehr auch die weitere Beftimmung, die Zöglinge durch 
Unterweifung in techniſchen Fertigkeiten zugleich fo weit zu fördern, 
daß fie nad) erfolgter Entlaffung fih in angemefjener Weile ihren 
Unterhalt felbftändig verdienen Tonnten. Es mußte daher neben der 
Cinrihtung von Schulen auch für einen vollftändigen Handwerks⸗ 
betrieb gejorgt werden; imgleichen erforderte der eigene landwirth⸗ 
ſchaftliche Betrieb der Ma auf den fie bei ihrer tjolirten Lage 
ohnehin angewiejen war, ſowie bie Abſicht, einen möglichft großen 
Theil der Zöglinge zum ländlichen Gefindedienft auszubilden, die 
umfafjendften Vorkehrungen. Es war dazu troß des energijchen 
Eifers der Behörden noch ein Zeitraum von Rh Beben Fahren er« 
forderlidh, während welder für Bauten und Anſchaffungen im Gan- 
zen noch die Summe von 39,297 Thlr. 7 Sgr. 8 Pf. verausgabt 
wurde, jo daß die erfte Einrichtung der Anftalt mit Einſchluß des 
Einkauföpreifed einen Koftenaufwand von 76,989 Thlr. 12 Ser. 
6 Pf. verurjadht bat. 

Bet dem Organifationd-Plane felbft hatte man die bewährteften 
Sachkundigen zu Rathe & ogen. Dr. Julius, eine der erften Autos 
ritäten im Gebiete ber din nißkunde, war im Auftrage der Re⸗ 
gierung wiederholt in Steinfe —5 — um hr e über die 
zwecdmäßigfte äußere und innere Einrichtung der Anftalt abzugeben; 
Kommiſſarien der Regierung hatten fih nah Hamburg und Bel 
ten begeben, um ſich eine genaue Ken von den Einrichtungen 
e8 unter Dr. Wichern's Leitung jo berühmt gewordenen Rauhen 

Haufed bei Hamburg und des Belgifhen Inftituts zu St. Hubert 
bei Namur au veri Saffen. 

ih war die Abficht geweſen, die Steinfelder Anftalt zur Anfang 
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Aufnahme von Kindern verjchiedener Confeſſionen zu beftimmen. 
Man ging jedody mit Recht davon bald wieder ab, denn ed han- 
delte ſich hier nicht um eine correctionelle Strafanftalt, fondern um 

. eine Anftalt von überwiegend pädagogijchem Charakter, die ihren 
Zöglingen dad gewähren follte, was ihnen im Schooße der Familie 
verjagt geblieben war, Erziehung. Alle wahre Erziehung kann nur 
in der Religion ihren Mittelpunkt haben, die religiöfe Erziehung 
mußte daher Unterridht, Arbeit, dad ganze Leben der Anftalt erwär- 
mend durchdringen. Das dazu notbwendige einheitliche Zuſammen⸗ 
wirken aller Kräfte ift erfahrungsmäßig aber nur möglid, wenn das 
gleiche kirchliche Bekenntniß das gemeinfame Band bderjelben tft, 
während in Simultan-Erziehungd-Anftalten, jelbft wenn durch gegen- 
jekige Duldſamkeit die Außere Harmonie nicht ba wird, doch 
te Gefahr des religiöjen Indifferentismus ſehr nahe Liegt. Erwä⸗ 

gungen diefer und Äbnlicher Art entichieden dann Bin für den 
eonfeifionellen Charakter der Anftalt. Sie hat die Beſtimmung er- 
halten, nur Tatholiiche Knaben und Mädchen aufzunehmen, und auch 
alle Beamte und Angeftellte der Anftalt müſſen derfelben Confeſſion 
angehören. Zur Aufnahme evangeliicher Kinder aus der Rheinpro⸗ 
vinz, die dem 8. 42 des Strafgeſetzbuchs verfallen, ift in Folge 
beiten die Anftalt zu St. Martin bei Boppard beitimmt worden, 
nachdem die Stände der Provinz zu diefem Zwed die Summe von 
20,000 Thl. bewilligt hatten. 

Das Problem, eine Erziehungd-Anftalt für verwahrlofte Kins 
der in dem beabfichtigten Umfange unter unmittelbarer, ausſchließ⸗ 
licher Leitung des Staates — tellen, war noch zienilich neu, und 
ed fanden dabei nur ver nt eringe Erfahrungen zur 
Seite. Faft alle befannteren Snititute biefer Art hatten einen über» 
wiegend privaten a Aus chriſtlicher Näachitenliebe hervor⸗ 
egangen, ftanden fie entweder unter ausjchlieglicher Leitung von 
tivatperjonen oder religiöjer Genoſſenſchaften, oder der Staat hatte 
ch in einzelnen Fällen dadurdy eine gewiſſe Dräwirkung, ein bes 
immtes Schutz⸗ und Auffichtörecht verſchafft, daß er Die feiner 

Fürſorge zugefallenen Zöglinge ſolchen Anftalten anvertraute. 
o der Staat felbit fie aber ind Leben rief und unterhielt, 

war meift wieder Die innere Leitung und Pflege religiöfen Genofjen- 
Ichaften übertragen worden. Selbft in Deutfeland. der eigentlichen 
Heimath ſolcher Rettungshäufer, wo fie ihre zahlreihe Verbreitung 
efunden, und ſpeciell in Preußen, weldyed nad) dem Untergang be$ 
alk'ſchen Inſtituts in Weimar jept die älteften Rettungshäufer auf 

Deutihen Boden befigt, waren diejelben nie ausſchließliche Staats⸗ 
anftalten geweien. Steinfeld ift in Preußen ber erfte, und wie mir 
jebt wohl ſchon fagen dürfen, wohlgelungene Verſuch dieſer Art. 
Er verdient unjere Aufmerkſamkeit um jo mehr, als er bis jept 
wenigftend zugleih auch der einzige geblieben, denn feine ber 
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—5 Provinzen des Staatd erfrent fich zur Zeit einer gleichen 
a 
Die confeſſionelle Vegranun hatte allerdings die Frage nahe 

elegt, ob nicht auch in Steinfeld nach dem Vorgange aͤhnlicher 
äufer des Auslandes die Leitung und das geſammte Erziehungs⸗ 

weſen am Zweckmäßigften einem religiöfen Orden zu überweiſen Im 
möchte. Aber der Umftand, dab die männlichen Orden, bie bier 
allein in Betracht kommen könnten, tm Sulande kein Mutterhaus 
befaßen und von geiftlichen Dberen abhängig waren, Die dem’ Aus⸗ 
ande angehörten, gnie die Erwägung, dat die Mädchen der An» 
ftalt in gleicher Weife der Obhut weiblicher Ha bedurften, 
während dad Zufammenwirken zweier Orden an berielben Anitalt 
den Orbendregeln zuwiberläuft, boten unbefiegbare Hinberniffe, und 
man hatte den Gedanken bald aufgegeben. Inwieweit jpäter dennoch 
barmberzige Schweftern im Dientt der Anftalt zur Verwendung ges 
fommen, wird weiter unten beiprochen werden. 

Steinfeld bildet demnach gegenwärtig die gemeinſchaftliche vom 
Staat unterhaltene und verwaltete a ae r fämmtlidhe 
jugendliche Gorrigenden katholiſcher Confeſſion aud ben Regierunge- 
bezirten Aachen, Koblenz, Köln und Düffeldorf ; der Regierungsbe⸗ 
ae Trier tft einftweilen davon en geblieben, weil er in 

erbindung mit feinem Landarmenhauje bereitd eine ähnliche Anftalt 
befigt. Neuerdings find jedod Verhandlungen eingeleitet, um aud) 
ben Beitritt von Trier berbei führen. Zunähft war die Anftalt 
nur für die Aufnahme von 150 Knaben und 50 Mädchen eingerichtet 
worden, da man nad) ben Statt gefundenen Crmittelungen auf eine 
jlärlere Bevölkerung nicht rechnen zu Dürfen glaubte; ein Maßſtab 

r fig jedoch bald als unzureichend erwies. 
ine Hausordnung mit Tagesordnung für Winter und Sommer 

ſowie Snftructionen für die einzelnen Beamten der Anſtalt wurden 
zwar entworfen, ihnen aber nur proviſoriſche Wirkſamkeit beigelegt, 
weil man zunäcft die weiteren practiichen &rfahrungen und Be- 
bürfniffe abwarten wollte. Cine definitive Hausordnung nebft In⸗ 
ftructionen, nicht ängſtlich detatllirend, fondern elaſtiſch genug, um 
die fpäter ftetd wieder nothwendig werdenden und nidht im Voraus 
zu beftimmenden Modificationen one Beichwerung der Oberaufficht 
und der Haudverwaltung eintreten laffen zu können, wird vorbereitet. 

Die nächſte Oberaufficht über die Anftalt führt die Königliche 
Sreglerung zu Aachen, in weiterer Inſtanz der Ober⸗Präſident der Pro» 
vinz und das Königliche Minifterium des Innern. Ein [pezteller nad 
Titeln und Pofitionen georbneter Etat lag der Verwaltung der Anftalt 
anfänglich nicht zu Grunde, fondern die approrimative Bedarfsſumme 
war nur ſummariſch im Stantshaushaltd-Etat von der Verwaltun 
ded Innern audgeworfen ; Ali bem Jahre 1861 befitzt bie Anfta 
indeſſen einen befonderen Etat ihrer Einnahmen und Ausgaben. 
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Nachdem auf biefe Weife nach allen Richtungen hin bie forg- 
fältigften Vorbereitungen getroffen jchienen, indbejondere aud in 
dem Freiheren von Devivere für die Directton der Anftalt eine ge- 
eignete Perjönlichleit gewormen war, ward die Anftalt jelbft am 
20. Dezember 1853 dadurch eröffnet, daß aus der Provinzial - Ar⸗ 
beit8anftalt zu Brauweiler 50 jugendliche Corrigenden männlichen 
Geſchlechts nach Steinfeld Fa rar denen bald darauf noch ein 
zweiter Transport von borther folgte. 

Es war aber ein wider alled Erwarten trauriger Anfang. Wie 
jedes gute Unternehmen fich feine Exiſtenz in der Regel erft unter 
Hinderniflen und Gefahren mühſam zu erfämpfen hat, jo ward auch 
ber jungen Anftalt vide Seuerprobe nicht erſpart. Abgeſehen davon, 
dag eine ganz neue Kategorie von Beſſerungshäuſern einzuführen 
war, für welche ed an ben geeigneten Vorbildern und Erfahrungen 
fehlte, ſtellten fich jelbft die von anderen Anftalten entlehnten, an 
& ganz vortreffliden Einrichtungen in Steinfeld ſchon beim erſten 

griff als völlig unansführbar heraus, — jo die im Rauhen Haufe 
mit nitigftem tfolge durchgeführte Eintheilung der Zöglinge im 
Familien” und die Einrichtung von Probe-, Bewähr: und Strafe 

Mlaffen. Nicht minder zeigte fc der für die Bevölferung der An- 
ftalt urfprünglich angenommene Maßſtab gar bald als völlig trüge- 
riſch, Indem Ya neben den aus Brauweiler übernommenen auch die 
Zahl der aufolge richterlihen Urtheils neu eingelieferten Zöglinge in 
foldem Grade mehrte, daß fie da8 Doppelte der in Anſchlag ges 
brachten Zöglinge überftieg, und jchon im Jahre 1856 eine —* 
liche Siſtirung fernerer nen angeordnet werden mußte. 
Die Abweichungen von dem urjprünglichen (Fine hkungd lane und 
die Nothwendigkeit, der Ueberzahl entſprechende Räͤumlichkeiten zu 
ewinnen, warten alle pieherigen baulichen Einrichtungen über den 
Saufen und dad anfcheinend Geordnete in ein ſolches Chaos zurüd, 
daß die gebotene Reconftruction troß ihrer Dringlichkeit nur allmä« 
lig vor 19 gehen konnte. Dabet trat natürlicd auch im Innern der 
Anftalt der empfindlichite Mangel felbft an der nothmenbigiten And- 
ftattung, an Materialien, Utenfilten und Bekleidun agegenftänben 
hervor. Die Führer und Unterbeamten waren zum & I nody ganz 
unerfahren, widermillig in Verrichtung bed ungewohnten anftrengen- 
den Dienfted, unter ha in Unfrieden und ohne Zufammenhang. 
Zweimal entleerte fi die Anftalt zu Brauweiler ihrer jungen Cor⸗ 
rigenden und zweimal bevölkerte ſich Steinfeld mit Wefen, die burch 
eine unglüdliche Fügung ded Zufalld eine wahre Elite menschlicher 
Berfehrtheiten darftellten ;, und von denen ſchwer zu jagen war, ob 
fie an Kömer oder an Seele mehr verfrüppelt und verwahrloft 
waren. Und um dad Maß von Noth und Elend bis zum äußerften 
Rande zu füllen, erjchtenen zweimal die Braumweller Zöglinge mit 
einer bödartigen, noch nicht ganz geheilten Augenkrankheif, Die epi⸗ 

12 
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demiſch Tofort dad ganze Hand ergriff und in ein vollſtändiges La⸗ 
zareth verwandelte. Die Schulen mußten gejclojen ‚ die Speicher 
in Schlaflammern verwandelt werden, nnd dieſes überdem zur Win- 
terzett im raubeften Klima. Dabei Mangel an Wafler und Mangel, 
wohin man nur blidtee Wahrlich, die Anftalt befand fich in 
allerfläglichiten Lage, und dad Bild, was fie in Folge deſſen 
feibft noch im Sahre 1856 dem Beobachter gewährte, war in der 
That ein höchſt entmuthigended. Es war eine Krifid der erniteften 
Art, die fogar den Sortbeftand der Anftalt in Frage zu ftellen jchien; 
fie bat fie aber, Dank den energifchen Anftrengungen der Behörden, 

glücklich überwunden, unter Gotted Beiltand zu um fo größerer Ge 
hundbeit emporblühbend. Im Jahre 1858 waren bereitö alle Spuren 
des erſten Mißgeſchicks verrailcht die Phyſiognomie der Anftalt eine 
Fa andere geworden, überall herrſchte Sauberkeit, Ordnung, 
Accuratelle, Die En glei beim eriten Eintritt auf wohlthuende 
Weiſe Tundgaben; die Kinder waren geſund, munter, gefittet und 
von friſchem, kräftigem Ausſehen. Im Jahre 1859 Tonnte die Si⸗ 
ftirungd- Drdre wieder zurüdgenommen und die Anftalt auch für 
die jugendlichen Corrigenden weiblichen Geſchlechts vollftändig eröff- 
net werden. &8 „gelheb letzteres zunächſt ebenfalld durch die Tran 
Iocirung von 20 Mädchen aus Braumeller. 

Gegenwärtig ift die Anftalt für eine Normalzahl von 300 
Zöglingen, nämlid 250 Knaben und 50 Mädchen vollftändig einge- 
richtet, wobei räumlich ſchon jept die Möglichkeit gegeben ift, auch 
eine noch größere Anzahl aufzunehmen. 

Die Bevölkerung der Anftalt betrug feit der eriten Eröffnung 
am Schluſſe des Sahres 

Knaben. Mädchen. Sujammen. 
1853 ...... — 
1854...... 97 — 97 
1855 ...... 195 — 195 
1856...... 299 20 319 
1857...... 253 20 273 
1858...... 231 16 247 
1859...... 205 42 247 
1860 ...... 202 38 240 
1861 ...... 3 89 242 

IX. Aeußere Organtfation und Verwaltung der Auſtalt. 

Die Anftalt fteht unter der Leitung und Berantwortlichleit eines 
Directord, welchem die erforderliche Zahl von Ober: und Unter- 
beamten beigegeben iſt. In feiner Perſon concentrirt fi bie ga 
äußere und innere Berwaltung ber Anftalt, feine Leitung und Aufs 
ſigt erſtreckt ſich ohne Ausnahme über alle Zweige — und 
alle Anſtaltsbeamte find ihm in adminiſtrativer Beziehung unterge⸗ 



479 

ordnet; ex allein vertritt auch die Anftalt nad) Außen. Unter den in 
ber Haudordnung vorgejehenen Beichränkungen gebührt ihm ingleichen 
die Diöziplinargewalt in der Anftalt; gegen Unterbeamte Tann er 
Ordnungsſtrafen bis zum Belrage von einem Thaler verhängen, 
nöthigenal auch Die vorläufige Dienftjuspenfion ausſprechen. 

in Hausgeiſtlicher verfieht den Gntteödienft, die Seeljorge 
und den Weligiondunterricht der Zöglinge, unter Concurrenz des 
Directord hat er zugleich die fpezielle Leitung des gefammten Unter- 
richtsweſens. 

Ein Hausar gi iſt für Die ärztliche und wunbärztliche Pflege 
* des Geſindes angeſtellt. 

beiden Iehtpebachten Beamten natürlid) maßgebend und dem Direc- 
erbet feine Einwirkung zu. 

werföbetriebed, die Aufficht über die Seröftigung der Zöglinge u. |. w. 

Anftalt, ein ——— beſorgt die ſchriftlichen Arbeiten und 
Alles, was zum eigent bö 

Die Zührung ded Hausweſens im engeren Sinne er und 

barmberzige Schweftern, denen zugleich bie Erziehung un 

Den Schulunterricht der männlichen Zöglinge ertheilen drei 
Lehrer, während den Führern die Beauflichtigung der Knaben, 
Inmie die Unterweifung derjelben im Handwerk und Gefindedienft 
obliegt. 

a8 gefammte Beamten und Dienftperfonal der Anftalt um⸗ 
faßt gegenwärtig einen Director, einen Dansgeiftiichen, einen Haus⸗ 
arzt, einen Deconomie-Snfpector, einen Rendanten, einen Bureauge⸗ 
pi en, neun barmberzige Schweftern unter Führung einer Dberin, 

Lehrer, wovon einer zugleich den Zurnunterricht leitet, einen 
Srerciermeifter, zehn Zührer, einen Bäder, einen Pförtner, einen 
Radteufiener, einen Haudfnecht, einen Pferdeknecht, drei Maͤgde. 

Mit Rüdfiht auf den neuerdings erweiterten Kandiwirtbichaft- 
En Betrieb, jollen hiezu fortan noch ein Oberknecht und ein ſog. 

weizer treten. 
De ipeziellen Obliegenheiten eined jeden diejer Beamten und 

Angeftellten find durch *— ere Dienftinitructionen geregelt. 
Der Director, der Hausgeiſtliche und Inſpector werden durch 

12* 
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das Königliche Minifterium des Innern ernannt, die übrigen durch 
bie Königlihe Regierung zu Aachen; ber Ererziermeifter, die Führer 
und das Dienftperfonal ind nur auf jedergeitipe Kündigung angeftellt. 

Mit Ausnahme ded Arztes haben alle Beamte und Angeitellte 
neben einer angemefjenen Bejoldung in baarem Gelde freie Woh⸗ 
nung in der Anftalt; vom Crerciermeifter abwärtd wird benjelben 
ugleich freie Beköftigung, Heizung und Beleuchtung gewährt. Dem 
Director, Hausgeiftlihen, Snipector, dem Rendanten und den Leh⸗ 
tern ift auperbem noch ein Theil der Gartengrunditüde zur unent- 
geltlihen Benutzung übermwiejen. 

Zur Erzielung eines einheitlichen Zufammenwirkend ber Beam⸗ 
ten, jowie zur Beiprechung über Angelegenheiten der Anftalt im 
Allgemeinen, werden monatlid oder je nah) Bedürfniß “ud öfter 
vom Director mit den Oberbeamten, beziehentli mit den Lehrern 
und Führern Sonferenzen abgehalten, deren Ergebniſſe in ein be= 
fondered Protokollbuch einzutragen find. 

In Abwefenheits oder Krankheitöfällen wird der Director der 
Regel nad) durch den älteften Oberbeamten vertreten. 

Der Königlichen Regierung zu Aachen, als der nächſt vorgejepten 
Behörde, gebührt die unmittelbare Aufficht über die Anftalt in allen 
Beziehungen, in polizeiliher, wie wirtbichaftlicher Mn ihr {md 
ſämmtliche Anftaltöbeamte in allen perlönlichen und dienftlichen 
gelegenheiten untergeordnet, ihr werden alle Berichte, Liſten, Etats⸗ 
entwürfe, Rechnungen, Sontracde u. f. w. eingereicht, fie leitet die 
baulichen Ausführungen in der Anftalt, befindet über die Entlaffung 
der Zöglinge und enticheidet überhaupt über alle Gegenftände, welche 
nicht ausdrücklich der Verfügung ded Directors überlaffen find. Ne. 
ben den in kürzeren Zeitfriften iieberlebrenben periodifchen Anzei⸗ 
gen hat der Director der Königlihen Regierung alljährlich einen 
Suuptvermalfungebericht über die Anftalt und die Feſultan ihrer 
Wirkſamkeit zu erſtatten. Um von dem innern Gange der Verwal⸗ 
tung ſtets genau untereichtet zu fein, etwaige Mißbräuche abzuftellen 
und darauf g“ ſehen, daß nicht ein geiltlofer Mechanismus den 
hoͤhern Zwed der Anftalt gefährde, wird letztere durch die betreffen« 
ben Departementd-Räthe der Königlichen Regierung von Zeit zu 
Zeit in allen ihren Theilen fpeziell revidirt. 

Die Feſtſetzung der Etats erfolgt durch das Königlihe Mint- 
fterium des Innern. 

DIE Junere Einrichtung der Auſtalt. 
Ueberfiht ihrer bisherigen Wirkſamleit. 

1. Aufnahme der Zöglinge. Knaben: und Mädhenftation. Füh⸗ 
rer und Führerinnen. Tages⸗Ordnung. 

Die gemäß 5 42 des Strafgeſetzbuchs verurtheilten Kinder 
werden auf Anordnung der betreffenden Bezirksregierungen ſofort 
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nad) Erlaß des gerichtlichen Urtheils Seitens ber Polizeibehörbe 
des Orts, wo fie fi in Haft befinden, mittel! Transportes und 
unter Beifügung des Urtheilsauszuges, eines Signalementd und 
eines Ateites über dad Betragen während der Unterſuchungshaft in 
bie Anftalt eingeliefert. Dort angefommen, werben fie alsbald 
Vorgfältig gereinigt, ärztlich unterfucht, mit der borgel riebenen 
Hausklei ung D eben und jodann den verſchiedenen Abtheilungen 
überwiefen, die mit irgend einer Krankheit Behafteten aber bis zu 
ihrer Genefung in die Kranfenftation aufgenommen. Weber jeden 
Zöglimg hat der Director befondere Perjonalacten zu führen. Die 
Knaben ımd Mädchen bilden zwei getrennte größere Abtheilungen, 
die räumlich fo geſchieden find, dot fie unter einander nicht die 
eringfte Verbindung haben und ein perjönlicher Verkehr zwifchen 

ihnen nicht ftattfinden Tann. Nur dem Gotteödienfte wohnen fie 
mit ihren Führern und Führerinnen gemeinfchaftlich bei, aber auch 
bier im räumlicher yblonberumg. 

Sowohl die Knaben ald auch die Mädchenftation zerfällt in 
eine Anzahl von Unterabtheilungen, deren jede etwa 20—25 Zöglinge 
umfaßt, und unter der beitändigen fpectellen Aufficht eines Fü. 
rers, beziehentlich einer Führerin ſteht. Zur Zeit enthält die Kna⸗ 
benftation 10 ſolcher Unterabtheilungen,, Ingenannte Familien, 
mit der gleichen Anzahl von Führen, Alle erriokungen der Zög- 
linge von Morgen bid Abend geihehen unter fteter Auffiht ber 
Führer, lebtere begleiten Ihre „Familien“ zur täglichen Reinigung, 
um Gotteödienfte, du Arbeit und Unterridht, in die er un 

ends in die Schlafiäle. Lebtere dienen in ber Regel für mehre 
Familien ald gemeinſchaftliche Schlafräume, wo mit den Zöglingen 
der Beauffichtigung wegen zugleid eine entipredhende Anzahl von 
Seren ihre Schlafitätte hat. Degemtwärti befißt die Anſtalt einen 
Mädchen und drei Knabenichlaffäle. Die Sperjung geißient gleich⸗ 
faue in gemeinſchaftlichen Räumen. Während des d nterrichtd um 
er Arbeit unterliegen die Zöglinge der ausfchliehlihen Beauflich- 

tigung der betreffenden Lehrer und Handw Ameilter indem am 
Schulunterricht, an der Anleitung zum Handwer ober Gefinde- 
dienſt Zöglinge and allen Familien theilnehmen. Bei der Wahl 
der Führer wird neben den nöthigen fittlichen Garantien auch darauf 
gefehen, daß biefelben in folden Handwerken unterweiſen koͤnnen, 
welche den Zoͤglingen nach der Entlaſſung zum beſſern Fortkommen 
am foͤrderlichſten ſein können. Jeder Führer ift daher in der Regel 
auch Inftrucor in einem Ganbmert- 

Als Führerinnen In der Mädchenftation fungiren barmberzige 
weftern vom Orden ded bh. Carl Borromäus, deren Provinzial- 

Mutterhaus fih in Trier befindet. Sie ertheilen, wie bereitö oben 
bemerkt, auch den Slementarunterricht in der Mädchenjchule, unter- 
weiſen in den weiblichen Handarbeiten, im Geſindedienſt, beforgen 



182 

die Küche und Wäſche für bie ganze Anftalt, den Krankendienft 
und die gefammte innere Deconomie der Anftalt. Die eingeliefer- 
ten Bictualien, die zur Leib- und Bettwäſche angekaufte Leinwand, 
Beleuchtungd- und Reinigungd-Bedürfniffe werden, nachdem dieſel⸗ 
.ben hinfichtlich ihrer Güte und Preiswürdigkeit gemeinſchaftlich von 
dem Deconomie-Infpector und der Oberin der barmberzigen Schwer 
ftern geprüft, magazinirt und über Maaß, Gewicht und Zahl der 
magazinirten Gegenftände Seitens der Oberin quittirt worden, ben 
geittlichen Schweitern unter Berantwortlichleit der Oberin zur Ber- 
waltung übergeben. 

uch bei der Beauffichtigung der jimgern männlihen Zög- 
linge find die Ordensſchweſtern — beibeiligt, als fie diejelben, 
um ben Führern die nöthige Erholung zu gewähren, zu gemifien 
Tagedzeiten außerhalb der Schul: und Arbettöftunden um ſich ver- 
fammeln und in geeigneter Weiſe beichäftigen. 

Eine weiblice * der Zöglinge erſchien nicht nur in Be⸗ 
Bug auf dad bürgerliche Wohl dertelben, ſondern auch binfithtlid, 
er Erziehung, der Bildung von Herz und Gemüth, ganz merläplich. 
Das ganze Anftaltsleben war dem Leben der Familie nachgebil- 
det; wie m ihr nicht nur der Bater, jondern auch die Mutter einen 
wetentlichen Antheil an der Erziehung haben, fo follte aud in 
Steinfeld neben ber väterlichen Einwirkung dem mütterlihen Ein- 
fluß Rechnung getragen werden. Anfangs vertrat diefe mütterliche 
Seite der Erziehung eine fogenannte Hausmutter. Aber ed war 
fchwierig, eine hierfür ganz geeignete Perjönlichkeit zu finden, Die 
mit der erforderlichen öconomtichen Thätigfeit auch die ebenfo nöthige 
geiftige, fittlich-religiöje Befähigung in fi) verband, um durdy Wort 
und Erſcheinung im rechten Sime zu wirken. Die verſuchsweiſe 
Angeftellten mubten bald wieder entlaffen werden, bis man endlich 
den Orden ber barmherzigen Schweitern vom h. Earl Borromäus 
in Trier gewann. Die Bedingungen zur Aufnahme in biefen 

den, fowie die im Drden gewährte Vorbereitung auf dad praf- 
tifche Leben feheinen die ſchönften Erfolge zu fihern. Denn aus 
den niederen Ständen wird in den Orden feine Adpirantin gugelaf- 
fen; die höhere Bildung, welche die Poltulantinnen in dad Mut⸗ 
terhaud mitbringen müſſen, wird durch fortgejebten Unterricht ver- 
vollfommnet, und zwar lediglich mit ber Beſtimmung fie im Dienft 
der Törperlich und geittig hulfsbedürftigen Menfchheit, indbejondere 
der rg Jugend zu verwertben. Ein 3—5jähriged firenges 
Noviziat ſcheidet überdied alle nicht brauchbaren Aöptrantinnen 
aus. Ordnungsliebe, Fleiß, Beſcheidenheit, aufopfernde Nächſten⸗ 
liebe, Heilerlen und eine gewiffe päbagogiiche Sicherheit find Bor- 
güge ded Drdend, welche hm recht geeignet zur weiblichen Pflege 

einem Erziehungshauſe machen. Durch feine Betheiligung konnte 
außerdem auch der verderbliche Wechjel im erziebenden Perfonale 



ferngehalten werden, da Geiſt und Methode der I A fich 
immer sein bleiben, ſelbſt wenn die einzelnen Ordensichweitern 
wechſeln. Die Orfahrung bat denn auch gezeigt, von welden 
jegenSteichen Bolgen die Berufung der barmberzigen Schweftern für 
ie Steinfelder Anftalt in jedem Betracht geworden, und wie fehr 

fih letztere zu diefer Acguitition Glück wünſchen darf. 
Die für die Anſtalt vorgeſchriebene Tagesordnung beginnt im 

Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr Morgens, wo ſammtliche 
Söglinge aufitehen, nach kurzem Morgengebet fich anfleiden, reinigen 
und die Reinigung der Schlafjäle und des ganzen Hauſes bejorgen. 
Um 6 reip. 7 Uhr erfolgt die erfte Speiſung, eine halbe Stunde 
päter gemeinic) liher Gotteödienft in ber Diarrfirch, nad) deſſen 
eendigung die ſchulpflichtigen Zöglinge vier Stunden hindurch 

Schulunterricht erhalten, die übrigen zur Arbeit angehalten werben. 
Bon 12—1 Uhr Mittageflen und Erholung mit Turnübungen und 
militairiſchen Exercitien; von 1—4 Uhr wieder Schulunterricht 
beziehentlih Anleitung zur Arbeit; an der lebteren, welde bis 
6 Ahr Abends fortgefeht wird, nehmen nach Beendigung der Schul- 
ftunden aud die Schulkinder Theil; von 6-7 Uhr Feierftunde, 
um 7 Uhr Abendeilen, von da ab bis 9 Uhr Abends, wo zur 
Nachtruhe gegangen wird, werden die Zöglinge wiederum mit Tur⸗ 
nen oder font en förperlichen Uebungen beichäftigt. Der leitende 
Grundſatz ift, daß die Kinder die freien Spiel» und Erholungs- 
ſtunden abgerechnet, den ganzen Tag hindurch zu einer ihren Kennt- 
niffen, Fähigkeiten und leiblihen Kräften entiprechenden Thätigfeit 
angehalten werden. 

3. Seelſorge, Erziehung unb Unterricht. 

Für die Seelſorge ımd den Religiond-Unterriht der Zöglinge 
tft ein beſonderer Geiftlicher angeltellt, dermalen ber Ortäpfarter 
von Steinfeld, welcher in jeder der Knabenklaſſen jowie in der 
ande! ule wöchentlih in 3 Stunden dieſen Unterricht ertheilt. 

te fchulpflichtigen männlichen Zöglinge erhalten in 3 Schul: 
Haflen von jedem der. 3 Lehrer wöchentlih 30 Stunden Unterricht 
in den gewöhnlichen Slementarfähern, einſchließlich des Geſanges. 
Mit den beſſern Sängern werden vierſtimmige Lieder eingeubt. 
Den weiblihen Zöglingen, weldye zur Zeit in einer Klaſſe bereinigt 
find, ertheilt den gleichen Unterricht eine als Lehrerin ausgebildele 
anzmherzige Schweiter in wöcentlih 16 Stunden; die Gejang- 

eitet auch hier einer der Lehrer. 
ie Bertheilung der Zöglinge in die verldhiedenen Shulflaffen 

erfolgt je nach dem Grabe ihrer Ausbildung. Die Aufnahme der 
nen angelommenen Zöglinge in die eine oder andere Schulklaſſe 
eihieht nad einer Prüfung, welche diefelben unter Zeitung bes 

Sandgeiftlichen por dem erften Klaffenlehrer, beziehentlich der Leh⸗ 



rerin abzulegen haben. Für jedes Semefter wird ein bejonberer 
Schulplan entworfen und durch den Director der Königl. Regierung 
zu oe zur Genehmigumg vorgelegt. 
Hal Alljährlih wird eine öffentlihe Prüfung der Schüler abge 
alten. Ä 

Nach Erfordern wird aud den aus der Schule bereitö ale, . 
nen Zöglingen durch die dortigen Lehrer ein bejonderer Nachhülfe: 
unterricht in den gewöhnlidhen Elementargegenftänden erthei 

Außerdem erhalten fämmtlihe männliche Zöglinge während 
der bereit3 oben gedachten Tageöftunden durch einen Ererciermeifter, 
folwie durch einen der drei Lehrer, weldyer in der Königl. Central: 
ZTurn-Anftalt zu Berlin bejonderd dazu vorgebildet worden, Unter- 
richt in militairifchen Uebungen und im Turnen. Der Zurmplah 
befindet fih auf einem der Höfe der Anitalt, im Winter wird dazu 
ein bebedter Raum benußt. Der Ererctermeifter dient zugleich zum 
Aushülfe in der Auflicht über die Knaben, wenn einer ber Führer 
daran behindert ift. 

Die and der Schule bereits entlaffenen 3öglinge, fowie außer: 
—* der Schulftunben auch die [Hulpflichtigen inder, erhalten die 
orofältigfte Anleitung zur Arbeit, indem die Knaben: theild in den 
verschiedenen Werfitätten, theild in den Gärten und in der Land⸗ 
wirthichaft, mit Reinigung des Hauſes und der Höfe, die Mädchen 
dagegen mit weiblichen Handarbeiten, in der Kühe und im Ge 
findedienft bejchäftigt werden. 

Als Belohnung für bejonderen Fleiß und längered gutes Ver⸗ 
halten werden namentlih am Weihnachtsfeſte Tleinere Geſchenle 
vertheilt. Die würdigften und guverläffigften Knaben geniehen 
außerdem die Auszeichnung, zu fogenannten Gefreiten befördert und 
als ſolche mit einer rotben Ginfaffung des Kragend ihrer Liteffa 
verjehen, zur Beauffichtigung einzelner minder zuverläffiger Zöglinge, 
fowie zu Botengängen außerhalb der Anftalt verwendet zu werben. 

Die Disciplinarbeftrafungen beitehen je nach der Größe bed 
Vergehen in Deranziebung zu häuslichen Verrihtungen während 
der Freiftunden in Entziehung der Morgen- und Abendfuppen, bed 
Mittageffend, der ganzen Zagesbeföftigung, mit Ausnahme des 
Brodes, Einſperrung im Arreſtlokale mit ganzer oder theilweiſer 
Koft, bei Waſſer und Brod, und äußerſten Falls in körperlicher 
Zühtigung durch Ruthenhiebe. Das Recht, Disciplinarftrafen aus⸗ 
suprehen, —* nur dem Director zu, leichtere Strafen kann indeß 
jeder Vorgeſetzte in ſeinem Bereiche unter Controle des Directors 
verfügen. 

afrechtlich bedrohte Vergehen und Verbrechen der Zöglinge 
unterliegen natürlid der richterlichen Cognition, jedoch ift durch 
Allerhödhlte Gabinets-Ordre vom 19. Septeniber 1857 ih 
worden, daß die gegen Zöglinge der Steinfelder Anftalt gerichtli 



erlannten Gefängnifftrafen von ber Dauer bis zu einer Woche an⸗ 
ftatt in einem gerichtlichen Gefängniß, in der Anftoit elbſt vollitre 
werben dürfen. Hat die Strafvollſtreckung außerhalb der Anftalt 
ftattgefunden, o wird ber Zögling, fofern er ſich noch in dem au 
läffigen Alter befindet, nad verbüßter Strafe behufs weiterer Er⸗ 
ziehung in die Anftalt zurücgeliefert. 

Der Beſuch der Zöglinge Seitens der Eltern oder nächſten 
Anverwandten darf, wenn nicht außerordentlihe DBeranlaffungen 
vorliegen, vierteljährlich nur einmal een hr albjährlidh einmal 
tönnen die Zöglinge mit ihren Angehörigen briefli correfpondiren, 
jedoch find alle ab» und eingehenden Briefe der Einfiht des Directord 
unterworfen, weldyer auch die für die Zöglinge beitimmten Gelder 
und Geſchenke zur geeigneten Verwendung in Empfang nimmt. 

Auer Weihnachten, wird au ber Geburtötag bed Königs 
durch bejondere Feftlichleiten in der Anftalt gefeiert. 

3. Arbeitsbetrieb. Hanbwerle und Landwirthſchaft. 

Der Arbeitöbetrieb der Anftalt zerfällt in gewerbliche und land» 
wirthichaftliche Beihäftigung und iſt zunaͤchſt zwar anf bie Be⸗ 
dürfniſſe des Hauſes gerichtet, ſoweit es aber irgend thunlich, wer- 
den aud) Arbeiten für auswärtige Befteller übernommen. Auherdem 
find von den Zöglingen alle in ber Haushaltung vorkommenden 
Handleiftungen zu verrichten. 

Die männlichen Zöglinge werden je nad ihrer Fähigfeit und 
ihren —28 ebensverhaͤltniſſen im Handwerk oder zum länd⸗ 
lichen Geſindedienſt ausgebildet. Der Unterricht im Handwerk er» 
ſtreckt ſich zenwartig auf Schuſterei, Schneiderei, Schreinerarbei⸗ 
ten, Shlofferei und Bäckerei; die Beichäftigung der Heineren Kin- 
der beiteht in Mattenflehten und Striden. In den verichiedenen 
Werfftätten der Anftalt wird Seitens der Zöglinge Alles angefertigt 
was eritere felbit an derlei Gegenjtänden bebarl, und nebenbei au 
tu nicht unbedeutendem Umfange In fremde Rechnung gearbeitet. 
Die Arbeiten fü Rechnung | er Anſtaltsbeamten find zwar geitattet, 
aber zur Verhütung von Mißbräuchen nur auf dad nothwendigite 
Maaß beſchränkt. Dadurch, daß die unterweilenden Führer zugleich 
geprüfte Handwerksmeifter find, tit es mioi geworden, die tüch- 
figeren Zöglinge ſchon ald Gejellen zu entlaffen, nachdem fie vor 
der dazu Berufenen Kretsprüfungd-Sommtifion für Handwerker zu 
Gemünd die — —* abgelegt. Die Anleitung zum län 
lichen Öelinbebienft, welche eine Sauptauf abe der Anftaltserziehung 
bilden Soll, hatte in dem gewünfchten Umfange bisher nicht —** 
den koͤnnen, da es ber Anal an dem nötigen Grundbeſitz fehlte, 
um eine entiprehenbe Landwirthſchaft begründen zu koͤnnen. Nach 
bem dieſem Bedürfniß in neuefter Zeit abgeholfen, und Die erforder- 
lihen Stall- und Wirthichaftsräume eingerichtet, tft auch dieſem Zweige 
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ber  webilbumg nunmehr bie gebührende Sorgfalt zugewendet 
worden. 

Auch der eingeführten Landwirthſchaft liegt neben der Ausbil» 
dung ber Zöglinge zugleich die Abfiht zu Grunde, die Anftalt in 
den Stand zu jeßen, ihre nothwendigiten Conſumtibilien möglichit 
jelbft zu gewinnen. Auf Mildproduction, Kartoffele und Futter 
bau wird daher hierbei das Hauptaugenmerf gerichtet; der Viehitand 
(el allmälig dem Bebürni gemäß ſoweit vermehrt werben, daß die 

nftalt etwa 8—10 Kühe, 6 Schweine, 2 Pferde ıc. unterhalten 
kann. Als Gefinde find bierzu ein Oberknecht, ein Pferdeknecht 
und ein fogenannter Schweizer beitimmt. —— wird ein 
Wirthſchaftsplan aufgeſtellt, welcher der Öenehmigung er Köntgl. 
Regierung bedarf. Kur Zeit ift man mit einer zwedentipredhenden 
Melioration ſämmtlicher Anftaltsländereien beichäftigt, beftehend in 
Be⸗ und Cntwäfferungderbeiten, Entfteinung des Bodens ıc. 

Für ihre Gartenproducte ift übrigend die Anftalt bei der 
fängiten andwirthſchaftlichen Ausſtellung zu Schleiden ſchon prä⸗ 

worden 
Die Mädchen erhalten Anleitung im Geſindedienſt und in den 

weiblichen Handarbeiten, als Nähen, Striden, Spinnen, Wachen, 
Bügeln; alle in diefer Beziehung für die Anttalt nötbigen Arbeiten 
werden meiſtentheils durch fie beforgt. Da die Zahl der weiblichen 
36 linge aber nicht immer groß genug, um ohne Gefährdung der 
Gelundheit die ganze Laft diefer Arbeiten ihnen allein aufzubürben, 
fo iſt namentlid) zur Grleichterung bei den maflenhaft fi dräng- 
—A— Näharbeiten neuerdings eine Nähmaschine angeihaft 
wor 

4. Belöfligung, Gefunbheitspflege, Krankenſtand. 

Die tägliche Belöftigung der Zöglinge beiteht nach den hierfür 
höhern Drtd genehmigten Ganafägen egenwärtig neben 1 Pfund 
2 Loth Schwarzbrod aus .einer ibitidsfuppe Mittageffen und 
—— wo oe Morgend und Ibende vie —e ot ginem 
Fa en Quart, Mittag dagegen mit Quart beredinet wird; an 

onn⸗ und Feiertagen erhalten die Zöglinge daneben noch Fleiſch⸗ 
nahrung. Die Erfahrung hat indefien gezeigt, daß die biöherige 
Speifung für die dortigen Verhältniſſe nicht ganz audreichend t 
und man tit in Folge deffen vi damit behält t, fie quantitativ 
und hen. namentlich durch öftere Perabreihung von Fleiſch, 
u verbefjern. 
: Die Speiſung der Kranken und Reconvaledcenten erfolgt nad 
ipecieller Anordnung des Arzteö, wobei die im Krankenſpeiſe⸗Etat 
vorgeſehenen drei "Formen im Allgemeinen zum Anhalt dienen. 

Der Haudarzt, weldher nit in der Anitalt jelbft, jondern in 
dem 10 Minuten entfernten Orte Urft wohnt, woſelbſt fi auch 
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eine Apotheke befindet, beforgt gegen ein fired Gehalt die ärztliche 
und chirurgif —ESE mini Zöglinge, der untern Beam- 
ten und ihrer Familien, fowie des Geſindes Er muß zu dem Ende 
die Anftalt täglich wenigftens einmal und zwar in den Zrühftunden 
beſuchen und außerdem mindeftend alle vier Wochen ſämmtliche Zög⸗ 
linge unterfuchen, ob fi etwa Spuren einer anſteckenden Krankheit 
bet ihnen vorfinden. Zweimal im Jahr wird regelmähig eine Vac⸗ 
cination vorgenommen, wobei die Kinder, welche noch ungeihüßt, 
oder feit zwei Jahren nicht revaccinirt worden, geimpft werben. 
Dem Director hat der Arzt halbjäbelich einen Kranlenbericht zu er⸗ 
ftatten, in weldhem die Zahl der Kranken nebit Bezeihnung der 
Krankheiten aufzuführen, und berfich auch über den allgemeinen Ge- 
[unbbeitöguftand in ber Anftalt auszulafſen hat. Der Director bat 
tiefen Bericht durch den Kreis-Dhpfifus der Königl. Regierung zu 

Aachen einzufenden. 
Eine zwedmäßig eingerichtete Badevorrichtung, täglihed Tur- 

nen in Berbindung mit militatriichen Erercitien, fowie moͤ lig 
vielſeitige Bewegung in freier Luft fichern den Zöglingen die noͤthige 
föryerliche Kräftigung. 

Für die Kranken und Reconvalescenten find befondere ſonnig 
belegene Räume eingerichtet; den Krankendienſt beiorgen die barm⸗ 
berzigen Schweitern, welche auch hier in leiblicher und fittlicyer 
Dflege Außerordentliches letiten. 

eiundheitözuftand der Aftaltegöglin e war übrigens im 
Allgemeinen bisher ein Iehr inftiger. Bis auf die bald nad Er- 
Öffnung der Anftalt ausgebrochene Augenfranfheit und eine Maſern⸗ 
epibemte, welche im Sahre 1856 eimen Theil der Zöglinge befiel, 
find anftedlende SKranfheiten weiter nicht Bee nr m ie weni⸗ 
gen ſeitdem beobachteten Krankheitsfälle, weldhe nur vereinzelt auf: 
traten, waren gaftrifche und Tatarrhalifche Fieber, Heine Haut⸗ ober 
Augenübel, Scropheln und Schwindjudht, lettere eine Folge früherer 
Berwahrlofung. 

In —— e befanden fih, in runder Zahl anzugeben, 
durchſchnittlich täglich von der Gefammtzahl der Zöglinge 
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faft alle an der Schwindſucht, einer Folge der früheren Verwahr⸗ 
loſung im elterlihen Haufe, Für welche die Pflege in der Anftalt 
bereit3 zu jpät Fam. 

5. Entlaffung ber Zöglinge und bisherige Erziehungsrefuftate. 

Die Gelammtzahl der Indivibuen, welde in der Anftalt er- 
gogen worden, belief fi während des achtjährigen Beftehend der 
eßteren bis Ende 1861 auf | 

423 Knaben 
70 Mädchen 

zujammen 493 Kinder. Davon find 19 vor vollendeter Erziehung 
geftorben, 16 wegen irrthümlicher Aufnahme oder wegen unheilba= 
rer Krankheit an andere Anftalten abgegeben, 12 entwichen, ohne 
daß ihre Miedereinlieferung möglich aebnn 7 wegen verübter Ber: 
bredyen in der Anitalt jelbjt der Tuftizbehörde überliefert; 4 unge: 
beſſert aus dem Grunde entfernt worden, weil fie das 21. Lebende 
jahr bereit8 erreicht hatten. Alle übrigen aus der Anitalt Geſchie⸗ 
dene find mit ber Ueberzeugung der Beſſerung entlafjen worden; 
ihre Zahl betrug bis Ende 1861 

183 Knaben 
25 Mädchen 

zufammen 208 Zöglinge. | 
Die Entlaffung erfolgt, nachdem der Zwed der Erziehung voll- 

ftändig erreicht tft, auf den Antrag des Directorß, meiden ein Gut⸗ 
achten des Hauögeiftlichen beigefügt fein muß, mittel Verfügung 
der Königlichen Negierung zu Aachen. Ehe der Director an die 
Königliche Regierung berichtet, hat derfelbe Schritte zu thım, um 
dem zu Entlaffenden ein geeignete Unterfommen zu verichaffen. 
Die Entlaffenen erhalten zu ihrer erften Ausftattung auf Koſten 
der Anftalt einen vollftändigen Winter: und Sommeranzug nebft 
der nöthigen Wäſche und ein Gebetbuch, und werden entweder von 
ihren Angehörigen oder Brodherren aud der Anftalt abgeholt oder, 
wo dies nicht möglich, in Dep leitung zuverläffiger Perſonen, an 
ihren neuen Beſtimmungsort befördert. Die Zeit, welche die Ent- 
Iaffenen in der Anftalt gugebractı betrug feither durchſchnittlich 
4: Sante: das durchichnittliche Alter der Entlaffenen 16 Jahre. 
Im Allgemeinen wird dahin geftrebt, die Zöglinge entlaffen zu koͤn⸗ 
nen, fobald fie ieh 3 Sapre in der Anftalt gewejen, und das 
16. Lebensjahr überſchritten haben. 
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Im Anfange war eine geeignete Unterbringung der Entlafienen 
ſehr jchwierig, weil die Anftalt noch neu, ihre Beittungen noch un⸗ 
bekannt, auch Die nöthigen Verbindungen noch nicht überall ange 
knüpft waren, um joldye Unterkommen zu ermitten. Den vaftlofen 
Bemühungen der Direction, in Verbindung mit den erfreulichen 
Erfolgen der Anftalt, ift es aber bald gelum en, dieſe Schwierigfeit 
zu ef en, nnd u alle Zöglinge haben beim Austritt aus ber 

nftalt Sonteich in ſehr geeigneter Weile untergebracht werden koͤn⸗ 
nen; nur 3 haben in Srmangelung eines ſolchen Unterfommens 
ihrer beimathlidhen Ortsbehorde zur weiteren Fürforge überwiejen 
werden müſſen. 

Es find ſeit dem Sabre 1857, wo überhaupt bie eriten Ent- 
Iaffungen ftattfanden, im Ganzen 113 Handwerker, 57 Dienftboten 
und 34 zu ihren Angehörigen entlaffen worden. Bon den Hand» 
werfern Daben 60 ſogleich als oh an ein Engagement gefunden, 
die übrigen 53 ald Lehrlinge, jedoch auch letztere neben freier Sta- 
tion mit einem Lohn in baarem Gelde. Bon den im Sahre 1861 
als Handwerker entlafjenen 34 Zöglingen find fogar alle als Ge- 
fellen auögetreten. 

Die junge Schaar hat ſich allmälig nicht nur über die ganze 
Rheinproving verbreitet, fondern auch darüber hinaus; mehrere der 
pormaligen Zöglinge befinden fid in Nordamerika, einer fogar in 

io de Janeiro ald Commis eines dortigen Handlungshauſes. Um 
die Entlaffenen moͤglicht por Rückfällen zu bewahren, bleibt die 
Anftaltd-Direction mit denfelben noch einige Seht nad) dem Aus⸗ 
tritt in brieflihem Verkehre, fucht die betreffenden Ortögeiftlichen 
und Ortöbehörden für bieelben zu intereifiren und zieht durch letztere 
jährlid, Mittheilungen über dad Berhalten eined jeden Entlaſſenen 
ein. Soweit folde amtliche Mittheilungen vorliegen, haben ſich 
nahe an 85 Procent der entiulfenen Söglinge bisher völlig tadellos 
eführt, eined großen Theiles derjelben wird fogar mit beionderem 
be erwähnt, — ein Rejultat, welches gewiß um jo erfreulicher 

und überrafdhender und für die Anftalt um jo ehrender ift, wenn 
man erwägt, daß ed nad) den Erfahrungen anderer ähnlicher Inſti⸗ 
tute Igon als ein bejonderd glückliches Ergebniß an al en wird, 
16-18 Procent der Zöglinge als wirklich gebeflert entlatien zu kön⸗ 
nen. Die Steinfelder Anftalt erfreut fih in Bolge deſſen troß 
ihre furzen Beſtehens ſchon jeßt in der Provinz eines jo ausge⸗ 
geihneten Rufes, daß Brodherren, welche Steintelber Zöglinge in 

tenft genomnten, tm Fall des Ausſcheidens der letzteren, regel 
mäßig wieber um Erſatz an die Anftalt wenden, und and Gegen- 
ben, wo Iolipe Kinder untergebracht find, der Nachfragen um Jög⸗ 
linge fo viele eingeben, dab fie nur zum geringen Shen befriedigt 
werden können. * ed Tommt ſogar häufig vor, daß Familienväter 
die Aufnahme und Erziehung ihrer eigenen Kinder in der Anftalt 
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gegen Zahlung eined Penfionsbetrages nachſuchen, welchem Anſin⸗ 
nen natürlich nicht entſprochen werden kam. So ſind die Kinder, 
welche ſchon auf der Bahn des Verbrechens wandelten, dieſer in 
ben meiſten Fällen glücklich wieder entriſſen, aus verwahrloften Sub⸗ 
jecten brave Glieder der menſchlichen Geſellſchaft, aus der Schande 
ein Stolz und eine Stütze ihrer Familien geworben. Die Anſtalts⸗ 
verwaltung macht faft täglich die ee wie danferfüllt die An- 
gehörigen der Steimfelder Zöglinge für die umberechenbaren Wohl: 
thaten find, welche den letzteren durch die Anftalt für das ganze 
Leben gewährt worden, und wie banferfüllt Die entlafjenen Zöglinge 
jelbft dafür find, die ihr ehemaliges Erziehungshaus nach Sahren 
gern nody einmal befuchen. 

Berfonal-Beränderungen, Titel: und Ordens - Berleihnngen. 

A. Univerjitäten. 

Der Ober-GonfiftortaleRath Profeſſor Dr. Dorner in Göttingen 
ift zum ordentl. Profeflor in der theologiſchen Facultät der Uni⸗ 
verfität zu Berlin ernannt, 

ber ordenil. Profeſſor, Geheime Medicinal⸗Rath Dr. Häfer an der 
Untverfität zu Greifswald in gleicher Eigenſchaft in bie medicint- 
(che Sacultät der Untverfität zu Breslau, und 

der ordentl. Profeffor Dr. anihüh an ber Univerfität zu Greifs- 
wald in gleicher Eigenſchaft in die juriftifche Yacultät der Univer- 
fttät zu Salle ver 

ber Privatdocent Dr. Schwarz in Breslau zum außerorbentl 
Profeiior in ber philofophiichen Facultät der Unwerfität bafelbft 

Boa des Preubiichen Staats, Dr. Ranke, bie Erlaubniß 
nlegung ded Commandeurkreuzes vom Königlich Öriehticen 

Eriöter rden, 
dem ordentl. Profeſſor am der Untverfität zu Halle, Geheimen 

Juſtiz-Rath Dr. Witte, die Erlaubniß zur Anlegung des Com⸗ 
thurkreuzes zweiter Kaffe vom Koͤniglich Sächfiichen nd 
Orden, ſowie des Sommanbeurtreuges gelte: Klaſſe vom Her- 
zoglich Anhaltiſchen Geſammthaus⸗Orden Albrechtd des Bären, und 

dem ordentl. Profeffor an der Untverfität zu Breslau, Hofrath 
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DE es r Ize, wi er au wantegung des Ritterkrenzes 
erſter Klaſſe vom Herzogli nhaltiſchen Geſammthaus⸗Ord 
Albrechts des Bären zog Dark ’ rden 

ertheilt worden. 

B. Gymnaſien, Progymnaſien, Realſchulen. 

Der Prorector Profeſſor Dr. Ni gſch am Gymnaſium zu Greifs— 
wald iſt zum Director dieſes Gymnaſiums und der mit demſel⸗ 
ben verbundenen Realſchule ernannt, 

dem Oberlehrer Dr. Shmalfeld am Gymnafium zu Etöleben, und 
den Oberlehrern Dr. Zuifting und Lauff am Gymnaſium zu 
Münfter ift dad Prädicat „Profeffor“, 

dem orbdentl. Lehrer Kinzel am Gymnafium zu Ratibor ba 
Prädicat „Dberlehrer” verliehen; 

ed ift am Gymnaſium | 
zu Bunzlau der Oberlehrer Dr. Güthling ald Prorector und 

der eher Luchterhand ald ordentl. Lehrer, 
an der Apoftelfiche zu Cöln der Schulamtd-Sandidat Bruders, 
zu Krotojhin der Schulamtd-Candidet Sunghahn, und 
zu Treptow a. d. R. der Schulamtd-Candidat Sudhaus 

als ordentl. an angeftellt worden. 
Am Progymnafium zu Spandau ift der Dr. Muret ald ordentl. 

Lehrer angeftellt worden. 
An der Realihule zu Berleberg ift der Schulamtö-Candidat Dr. 
Baftian ald ordentl. Xehrer angeftellt worden. 

C. BentralsZurn-Anftalt in Berlin. 

Dem Unterrichtd-Dirtgenten der Central-Turn-Anftalt zu Berlin, 
Major von der Armee, Rothftein, tft die Erlaubnis zur Ans» 
legung des Ritterkreuzes vom Herzoglich Sachſen-Erneſtiniſchen 
Haus⸗Orden ertheilt worden. 

D. Seminarien. 

Der Lehrer Weiland am Waiſenhaus in Rummelsburg tft zum 
Lehrer bet dem evangeliſchen Schullehrer-Seminar in Bromberg, 

der Lehrer Zeglin an der Dttojchule in Stettin zum Gülfeleprer 
am evangeliichen Schullehrer-Seminar in Pölig ernannt worden. 

Den evangeliihen Schullehrern Lohde zu Bankau im Kreife 
Brieg, Pruß zu Schikorren im Kreife Lyck Zimmermann zu 
Fürftenwalde und Schlupkoten zu Elberfeld, dem evangeliſchen 
Schullehrer und Küfter Wille zu Arendnefta im Kreid Schweinig, 
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dem katholiſchen Schullehrer Bledke zu Groß-Wittenberg im Kreife 
Deutſch Erone, dem katholiſchen Kantor und Schullehrer Michael 
zu Sagan, und dem Schullehrer und Organiften Brauer zu Stalle 
im rei Marienburg ift dad Allgemeine Ehren Zeichen verliehen 
worden. 

— — — — 

Ansgeſchieden aus dem Amte. 

Es find penſionirt zum 1. April 1862: 
der Director der Nitter- Akademie zu Liegnitz, Profeffor Dr. 
Sauppe, 

der erfte Oberlehrer Profeffor Dr. Grieben am Gymnaſium zu 
&ödlin, und 

ver wi berlehrer Profeſſor Dr. Unger an der Realſchule zu 
rfurt. 

Auf ihre Anträge ſind zum 1. April 1862 aus ihren Aemtern ent⸗ 
laſſen: 

ordentl. Profeſſor Dr. Hartmann in der juriſtiſchen Facul⸗ 
tät der Univerfität zu Halle, 

der ordentl. Profeffor Dr. Gieſebrecht in der philoſophiſchen 
Facultät der Univerfität zu Königsberg, 

der Oberlebrer Dr. Gröning an dem Gymnafium ımd ber Real- 
Ichule zu Dortmund, un 

der ordentl. Xehrer Bollert an der Realſchule zu Potsdam. 

Inhaltsverzeichniß des Märzbeftes. 

Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. — 53. Ausftellung von 
Werten lebender Künftier. — 54. Preiſe der M. Beer'ſchen Stiftung. — ». 
Die lateiniſche Sprache für Theologie Stubirende. — 56. Wiffenfhaftliche An- 
forderungen für bie Officierscarriere. — 57. Schulzengniſſe für den einjährigen Dienf. — 58. Schulzeit in ben untern Elaffen der Kealſchulen. — 59. Fre⸗ guenzlife ber Gymnaſien und Realſchulen. - 60. Präparandenbildung. — 61- 
eitfaben für ben gummaftifchen Unterricht. — 62. Auegaben für das Elemen- 

tarfhulmwefen in den Gemeindehaushalts-Etats. — 63. Aufbringung ber Koften 
zur Unterhaltung der Schul» und Küfterhäufer. — 04. Deichbanbeiträge. —, 69. Confeſſionsſchulen. — 66. Aufficht über das ſtädtiſche Schulweſen. — 67. Privat he r Erwachſene. — 68. Erziehungs-Anftalt in Steinfeld. — Perſo⸗ alchronit. 

Druck yon 3. 3. Starcke in Berlin. 
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die gefammte Anterrichts- Verwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Medi⸗ 
cinal- Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

berausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober-Regierungs- und vortragendem Nath in dem Dinikerium 

ber geißligden, Unterriäte- und Mebicinal- Angelegenheiten. 

RR 4 Berlin, den 30. April 1862. 

I. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

69) Portofreiheit in Staatsdienft-Angelegenbeiten. 

Unter dem 3. Februar d. 3. ift, nach vorgängigem Benehmen 
mit meinem Herrn Amtövorgänger, von dem Herrn Minifter für 
Handel ıc. über die Portofreiheit in Staatebienft » Angele enheiten 
ein mit dem 1. d. M. in Kraft getretened Regulativ erlafen wor⸗ 
den, welches Seite 21 ff. des Poſtamtsblatts abgedruckt iſt, auch 
durg bie Amtsblätter der Königlichen Regierungen und durch Pr. 3 
bed Berwaltungs-Miniftertalblattö publicirt werden wird"). Soweit 
geſetzliche Vorſchriften, indbefondere Die Alierpöchte Verordnung vom 
12. Juni 1804 (Rabe, Sammlung VIII. ©. 78 ff.) Nr. 10, wo» 
nach die Portofreiheit eine Ausnahme von der Regel ift und fid 
auf bejondere Gefege und Verfügungen gründen muß, jowie der 
Doftvereind- Vertrag vom 18. Augutt 1860 (Geſ.⸗S. von 1861, 
©. 25 ff.), nicht etwa entgegenftanden, hat daß Regulativ die frü- 
heren Portofreibeit3-Beftimmungen im Wefentlihen aufrecht An 
ten und zugleich unter überfichtlicher Zufammenftellung näher präcifirt. 

*) Da hiernach das Regulativ ausreichend zur Bffentfichen Kenntnignahme 
gelangt if, jo wird baffelbe ber Raumerfparniß wegen hier nicht abgebrudt, unb 
wird bemerkt, daß obenftehender Verfügung entiprechenb bie Königl. Regierungen, 
Univerfitäts-Euratorien, ꝛc. mit Anweiſung verſehen worben find. 

13 
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Das Koͤnigliche Provinzial - Schul» Collegium veranlaſſe ic, 
ae nit nur Sich Selbſt zur Richtſchnur zu nehmen, fondern 
auch den von Ihm reifortirenden Behörden, Schulen ꝛc., namentlid 
was die Faſſung und reip. die Beglaubigung der Portofreiheitd- 
vermerke anbetrifft, zur genauen Nachachtung zu empfeblen. 

Im Einzelnen bemerfe ich Folgendes zu dem Regulativ: 
1) die Beitimmung am Schub des S. 8, 8 unter mög- 

lichfter Vermeidung von Geldfendungen, die Zahlungen fo weit als 
thunlich durch Abrehnung und Anweiſung geleiftet werben follen, 
entipriht der Geſchäftsanweiſung für die Regierungs - Daupttalfen 
vom 7. Juni 1857 (Berwaltungs-Minifterialblatt ©. 185 ff.). 

2) Der Kürze wegen bezeichnet dad Regulativ nad der bid- 
erigen Poftprarid, unbejchadet jonftiger befonderer Vorſchriften ıc., 
te von Königlihen Behörden und Königlichen Beamten verwalteten 

unmittelbaren und mittelbaren Staatsfonds im Allgemeinen durch⸗ 
weg ald „Königlihe Fonds.“ 
7 Fer. 2. (Kirhen- und Cultus⸗-Sachen) des Verzeichniſſes 

zu Abſchn. III. S. 30. 
Aus dem Eingang des Textes erhellet, daß in allgemeinen Kir⸗ 

chen⸗Angelegenheiten der von der evangeliſchen Landeskirche ſich ge⸗ 
trennt haltenden Lutheraner die Dienſt⸗ und Auffichts⸗Correſpondenz 
jetzt Portofreiheit in demſelben Umfang genießt, wie dieſelbe für 
evangaiſhe und katholiſche Kirchen⸗Angelegenheiten beſteht. 

9 on Nr. 28 (öffentliche &ebranftalten) des Verzeich⸗ 
niſſes Air Abjchnitt III. ©. 36. 

ei der Revifion bed Gorrecturbogend iſt es en worben, 
unter pos. C. Zeile 2 von oben die Worte „und Realſchulen“ — 
weil gleich den Gymnaſien, den Progymnaften und den höheren 
Bürgerſchulen die Realſchulen zu den höheren eehranftalten gehören 
— ber dieffeitd in Webereitftimmung mit dem Rubrum vorgejchlas 
enen, von dem Herrn Minifter für Handel ıc. zugeftandenen Fal- 
Hung gemäß zu ftreihen. Zur Vermeidung von Nüdfragen wird 
ben etwa betheiligten Anftalten hiervon Kenntniß zu geben fein. 

5) Laufende Nr. 30. (milde Stiftungen) des Verzeichniſſes zu 
Abſchnitt III. ©. 37. 

Wofern etwa eine milde Stiftung durch landesherrliche Ver⸗ 
leihung oder einen ſonſtigen gültigen Nechtötitel eine weiter gehende 
Portofreibeit nachweisbar als Recht, nicht ald bloße Bergänftigung, 
wohl erworben haben möchte, ift folde als durch das Negulativ 
aufgehoben nicht anzufehen. 

6) Nr. 37. (Univerfitäten) des Verzeichniſſes zu Abfchnitt IL. 

Die bier zugeficherte Portofreiheit gebührt nicht blos den mit 
dem Lyceum Hosianum zu Braundberg, fondern aud den mit ben 
ſechs Univerfitäten und der theologifchen und philofophiidhen Alade⸗ 
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Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
fämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Gollegien. 

7,763. U. 

70) Unentgeltlide Ausfertigung von Todtenſcheinen 
für bisherige Penjiond-Empfänger. 

Die Königlihe Ober » Rechnungs» Kammer hat im $. 18. der 
Vorſchriften zur Anfertigung und Yuftification der von den Regie- 
rungs⸗Haupt⸗Kaſſen abzulegenden Civil⸗Penſions⸗ und Wartegelder: 
Rechnungen vom 1. März 1844 beftimmt, daß die Abgänge, wenn 
der Tod des Cmpfängerd dieſelben herdeigefuget hat, durch die 
Todtenſcheine nebſt den fonft noch erforderlichen Juſtificatorien nach⸗ 
zuweiſen find. Die Beibringung dieſer Attefte iſt lediglich im fid- 
Bel nterefje und zu dem Zweck erforderlich, den repidirenden 
Behörden die Ueberzeugung zu verjchaffen, daß der Penfionair reip. 
Bartegelb- Empfänger wi id bis zu dem angegebenen Zeitpuntt 
gelebt hat. te Pfarrer haben daher die qu. Todtenſcheine von 
Amtöwegen unentgeltlich audzuftellen, wie died in Betreff der 
Militatr-Snvaliben-Penfonen bereitö im $. 18. der unterm 8. Mai 
1810 von der vierten Divifion ded Königlichen Militair-Dekonomies 
Departements erlafjenen Inftruction, beziehungsweiſe durch Die Ver- 
fügungen der Section für den Cultus im Königlichen Minifterium 
ded Innern vom 20. November 1809, rejp. 11. Juni 1811 vor⸗ 
gefchrieben ift. 

Aus Beranlafjung eined Specialfalld erſuchen wir dad König» 
lihe Ober-Präafidium ergebenft, hiernach dad Weitere an die König- 
lihen Regierungen der Provinz gefälligit zu verfügen, und fo weit 
nöthig, auch mit den katholiſchen geiftlichen Behörden in geeignete 
Sommunication zu treten. 

Berlin, den 18. März 1862. 
Sm Auftrage: 

bed Finanz. Minifterd. des Miniſters der geiftl. sc. Angelegenheiten. 
Horn. Keller. 

An die Röniglichen Ober-Präfbien. 
. M. L 14,985. 

db. g. U. — E. 27,152. K, 610. 

1383* 
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71) Sebraug ber deutſchen Sprache bei dem Schrift- 
wecfel der Adminiftrationdbehbörden in der Provinz 
Dofen und amtlie Stellung der Geiftliden als Schul⸗ 

Inſpeckoren. 

Die von Ew. Hochwürden und mehreren anderen katholiſchen 
Pfarrern unter dem 13. November v. J. eingereichte Beſchwerde we⸗ 
gen der von der Königlichen Regierung zu Poſen gegen dieſelben 
auägelprocgenen Drdnungd-Strafen Tann m nicht für begründet er⸗ 
achten. Nah dem mit Allerhöchfter Genehmigung erlaffenen und 
durch Die Landtagd-Abfchiede vom 30. December 1843 und vom 27. 
December 1845 beftätigten Regulativ vom 14. April 1842, welches 
nad) den damald geltenden Beftimmungen durch die Publication in 
ben Amtöblättern der Provinz Poſen gefepliche Kraft erlangt bat, 
jol eine Ausnahme von der Verpflichtung, daß der gegenfeitige 
Schriftwechfel der Adminiftrattond-Behörben in deutſcher Sprache 
eführt werde, nur dann eintreten, wenn ein Geiftlicher ber deut⸗ 
(oe Sprache nicht binlänglihd mächtig iſt. Diefer Ausnahmefall 
iegt in Beziehung auf die Unterzeichner der Eingabe vom 13. No: 
vember v. J. nicht vor, welche felbft eine ihnen beiwohnende, hinrei⸗ 
chende Kenntniß der deutichen Sprache nicht in Abrebe geftelt baben 
und aud nicht in Abrede ftellen können, da fie nach dem Berichte 
ber Königlichen Regierung zu Poſen in früheren Sahren in deut- 
(der Sprade berichtet haben. Die Aufforderung der Königlichen 

egierung zur Abfafjung der Berichte in deutſcher Sprache hat keine 
Beachtung gefunden. Auch die Rückgabe der in polniſcher Sprache 
geldriebenen erichte durch den Decan N. in N. mit der Wetfung 
er Königlichen Regierung, diefelben in beutjcher Spraße abzufaſſen, 

iſt ohne Erfolg geblieben und dadurch die Koͤnigliche Regierung in 
bie Nothwendigkeit verſetzt worden, ihren Anordnungen durch Ord⸗ 
mungöfktafen achdruck zu geben, bei welchen es baher auch bewen⸗ 
en muß. 

Berlin, den 2. April 1862. 

Der Mintfter ber seifttüchen ıc. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
ben Herrn Probſt N. zu N. 

Abſchrift vorftehender Verfügung erhält die Königliche Regie: 
rung auf Nu Berichte vom 29. December v. J. und 8. v. M. Fi 
Kenntnignahme. Zugleich bemerke ih, daß bie Befugniß ber Kö- 
niglichen Regierung, auch gegen Geiſtliche disciplinariſch einzuſchrei⸗ 
ten und insbeſondere Ordnungsſtrafen feſtzuſetzen, wenn dieſelben bet 
Ausübung ſtaatlicher Functionen, namentlich der Schul-Infpection, 
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hinfichtlich Deren bie Geiftlichen der Königlichen Regierung bienftli 
untergeordnet find, den Anmetjungen Derteiben Folge zu Teiften, fi 
weigern, mit Rüdjiht auf die in $. 18. der Regierungd-Snftruc- 
tion vom 23. Detober 1817 enthaltene Beftimmung einem Zwei⸗ 
fel nicht unterliegen fan. An dieſem Berhältnif ift durch die Be- 
ftimmungen ber Berfafjungd-Urkunde Nichts geändert worden. In 
Beziehung auf bie Geiftlihen ald ſolche und deren kirchliche Func- 
lionen fteht dagegen die Disciplinar⸗Gewalt der Tirchlichen Oberbe- 
börde ausſchließlich zu. 

Berlin, den 2. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübhler. 

An 
bie Königliche Regierung zu Bofen. 

6732. U. 

763. K. 

172) Zuläffigfeit des Nentawegd bezüglid der auf no- 
torifcher Orts- oder Dezietd- erfaffung beruhenden 

Abgaben. 

Im Namen des Könige. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu. erhobenen Com» 

petenz-Gonflict in ber bei dem Königlichen Kreiögeriht zu N. an⸗ 
hängigen Proceßſache | 

der 12 bäuerlichen wirthe zu D., Kläger, 
wider 

die Tatholiiche Kirche zu R. Verklagte, betreffend Abgaben 
an die verflagte Kirche, 

ertennt der Königliche Gerichtshof zur Entjheidung der Sompetenz> - 
Gonflicte für Redt: 

daß der Rechtsweg in dieſer Sache I zuläffig und ber er» 
hobene Gompetenz» Conflict daher für unbegründet zu er⸗ 
achten. 

Don Rechts Wegen. 

Gründe: 
x. 2%. 

Während der Inſtruction ded Competenz⸗Conflicts tft das Ge⸗ 
fe vom 24. Mat 1861 betreffend die Erweiterung bed Neihtämege 
(e eſetz Samml. Seite 241) publicirt, in deſſen 4 Abichnitte ber 

echtöweg in Betreff der auf der Orts⸗ oder Bezirkd- Vers 
faffung beruhenden Abgaben an Kirchen ıc. das rechtliche Gehör 
fortan unbedingt geftattet wird. 
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Gegen die Anwendbarkeit dieſes Geſetzes ift in einem von dem 
Herrn Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten mitgetheilten Be⸗ 
richte der Königlichen Regierung zu N. vom 24. September pr. 
eingewendet, daß demfelben eine rückwirkende Kraft nach allgemeinen 
NRechtöprincipien, da fie ihm nicht ausdrücklich beigelegt jet, nicht zu= 
efchrieben werben koͤnne. Es finde nur Anwendung auf nad) feinem 

Ericheinen vorfommende Streitfälle, wobei es alddann a nitiee 
antommen dürfte, ob vor deilen Erſcheinen bereitö eine definitive 
Unti&eibung ber Verwaltungd-Behörbe ergangen fei oder micht, weil 
fortan der Rechtsweg unbedingt geftattet fe 

Da nad) den bisher von dem Gerichtöhofe feitgehaltenen Grund- 
lägen der Competenz-Conflict durdy die Allerhöchſte Cabinets-Ordre 
vom 19. Juni 1836 begründet wird, ift zu enticheiden, in wiefern 
daß em 24. Mat 1861 auf den vorliegenden Tal Anwen 
dung findet. 

"der allgemeine Rechtsſatz, daß ein Geſetz rüdwirkende Kraft 
nur dann habe, wenn fie ihm ausdrücklich beigelegt tft, findet überall 
Anwendung, wo dad materielle Recht durch ein Nnäteres Geſetz ab- 
eändert wird. Es beruht darauf, daß in Betreff der Rechte und 

Rechtöverhältniffe nur das zur Zeit ihrer Entitehung geltende Ge- 
fe zur Norm dienen kann. Anderd verhält ed fi mit Gefepen, 
welche die Verfolgung des Rechts vor den dazu beftimmten —I8 
den zum Gegenſtand haben. Die betreffenden Befugniffe diejer Be- 
börden gründen ſich allein auf die hierüber zur Zeit, wann ihr Amt 
in Aniprud genommen wird, geltenden Geſetze. Sie müflen die 
ihnen dadurch obliegenden Verpflichtungen ausüben, fobald diefelben 
publicirt find. Die Gerichte haben ſich daher der Entiheidung in 
allen bei ihnen anhängigen Sachen, welche dad neue Gefep ibnen 
unbedingt zugewiejen hat, zu unterziehen. 

Diefe Grundfäge find in der Allerhöchſten Sabinet8-Ordre vom 
a Detober 1839 (Geſetz⸗-Samml. Seite 329) ausdrücklich be- 
tätigt. 

Der Rechtsweg iſt daher in Gemäßheit des Geſetzes vom 24. 
Mat 1861 für zuläſſig, der Competenz⸗Conflict demgemäß für uns 
uläffig zu erachten. Der richterlihen Entfcheidung fallt daher auch 
te von der Königlichen Seglerung erwähnte Frage anheim: ob und 

welcher Einfluß dem Umftande beizumefjen ſei, wenn bereit8 von ber 
nad) dem aufgehobenen Geſetze competenten Berwaltungd- Behörde 
eine definitive Entjcheidung ergangen ift. 

Aus diefen Gründen war, wie geichehen, zu erkennen. 
Berlin, den 8. Februar 1862. 

Köntgliher Gerichtshof zur Entſcheidung der Competenz - Conflicte. 
(L. S.) v. Lampredt. 

1,152. 
— — —— — 
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ll. Akademien und Iiniverfitäten. 

73) serhanblungen der Königl. Akademie der Wiſſen— 
haften in den Monaten Dezember 1861, Januar und 

Februar 1862. 

In der Gefammtfipung der Koönigl. Alademie der Wiffenichaften 
vom 5. December 1861 legte Herr Mommſen ben von dem Hrn. 
Henzen für fihb und für Hrn. de Roffi in Rom eingefandten, 
fo wie den von ihm felbft erftatteten Bericht über den Fortgang ber 
Arbeiten für da8 Corpus Inscriptionum Latinarum während bed 
Arbeitjahres 1. November 1860 — 31. October 1861 vor. Die 
römifchen Arbeiten haben beftanden age in der Copirung der in 
den Magazinen des Iateranenfiihen Muſeums aufbewahrten Steine, 
deren Zahl gegen 2000 beträgt, und in ber Gopirung ber Sjöriften 
des durch den jepigen Borftand, Pater Sangiorgt, in liberaliter 
Weiſe zugänglich gemachten Kircherfchen Mufeumd, theils in der 
Drdnung der biöher N zur Seite gelaffenen Ziegel- und Scherben- 
inſchriften, Gent endli in der Tortgejepten nung und Ein» 
reibung des handſchriftlichen Materiald, namentlih der dur Hrn. 
Mommfen überfandten Abfchriften der hieher gehörigen Theile der 
in Deutſchland, Belgien und Holland aufberwahrten en 
Manuferipte. Hr. Mommjen theilt mit, daß der Drud des erften 
Bandes bis gum 40. Doppelbogen vorgefchritten und dem — 
nahe ſei. Dieſer würde bereits erfolgt ſein, wenn nicht der Beſchluß 
dem erſten Bande die ſämmtlichen Elogien, die Kalender und die 
republikaniſchen Conſularfaften anzuhängen und damit das geſammte 
für die republikaniſche Epoche Roms unmittelbar wichtige epigraphiſche 
Material in demſelben zu vereinigen, die Beendigung dinauegeſchoben 
ätte. Außerdem waren die ſämmtlichen in den Bibliotheken von 
olfenbüttel, Dresden, München, nugeburg, Brüffel, Leyden, Am⸗ 

fterdbam und Utrecht von ihm aufgefundenen und nicht bereits wäh- 
renb der Reife felbft erledigten epigraphiihen Manuferipte, nachdem 
durch die Berettwilligkeit der beifommenden in- und ausländiſchen 
Behörden und der zahlreichen Freunde des Unternehmens die Ueber⸗ 
jendung berjelben nad Berlin erlangt worden war, zujammen gegen 
dreißig Bände, im Laufe dieſes Jahres durch ihn Durchgearbeitet 
und auögenupt worden. Weber die von Hrn. Hübner auögeführte 
und im Herbft diefed Jahres beendigte Bereifung Spantens für die 
Zwecke des C. I. L. find bereits Früher die Spezialberichte verge 
legt und großentheils zum Druck verordnet worden; der Druck der 
ſpaniſchen Inſchriften ſelbſt wird im nächſten Jahr beginnen. 
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In der öffentlihen Sipung vom 30. Januar d. J. erftattete 
Hr. Trendelenburg über die Humboldt- Stiftung”) fol- 
genden Bericht: 

In den Statuten der Humboldt - Stiftung für Naturforihung 
und Reifen $. 34 wird die öffentlihe Sitzung der Akademie der 
Wiſſenſchaften zur Feier des Sahredtaged König Friedrichs IL zu 
einem Bericht über die Stiftung beitimmt. 

Unter dem 9. April v. J. legte dad Comité, da8 nad) Aler. 
v. Humboldt8 Tode für die Gründung aulammengeireien war, 
in Folge der landeöherrlich beftätigten Statuten die Verwaltung in 
die Hand des nad) $. 14 zuſammengeſetzten Curatoriumd. Dieſes 
befteht, nachdem ed ſich in fich conftituirte, aus dem Gecretar der 
Akademie Trendelenburg ald Borfigendem, Hrn. G. Magnus, 
Mitglied der Akademie, ald defjen Stellvertreter, Hrn. Geheimen 
Commerzienrath Aler. Mendelsjohn ald Schriftführer""), dem 
Ober-Bürgermeifter der Stadt Berlin Hrn. Geheimen Ober-Regie- 
rungsrath Dr. Krausnid und Hrn. Geheimen Regierungdrath 
Dr. Ols hauſen, Vertreter des Königl. Staatöminifterd, Mintitere 
ber geiftlichen, Unterrichtd- und Medicinal-Angelegenheiten Excellenz. 
Die Rechnungslegung ded Comités ſchloß mit einem Beltand von 
39,123 Rthlen. 3 Sgr. 6 Pf. Auf das Geſuch ded Curatoriumd 
genehmigte Se. Ercellenz der Staatdminifter, Minifter der geift- 
ihen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Sr. v. Beth- 
mann-Hollweg, daß die Documente über die Gapitalien der 
Stiftung bei der Generaltaffe feines Minifteriumd niedergelegt wer- 
ben und beauftragte diejelbe mit der Redantur. Unter dem 8. Mat 
übernahm die Generalfafje nach der inzwijchen eingetretenen Ber- 
mebrung 39,300 Rthlr. in preußiichen Staatäpapieren und 76 Rthlr. 
6 Spr. 6 Pf. baar. Der 8.9, der die Einkünfte ded vorhergehen- 
den Jahres nad) Abzug der Berwaltungdfoften, auf 50 Rthlr. ab» 
gerundet, ald verwendbar für dad Taufende Sahr beitinmt, tritt 
nunmehr für 1862 in Anwendung. Diefe le betragen, foweit 
fie bereit8 fällig geworden, abgerundet, 1550 Rthlr. Ein Theil der- 
jelben fommt erft mit 239 Rihlrn. 18 Sgr. 9 Pf. am eriten April 
d. 3. zur Hebung und kann daher noch nicht verrechnet werden. 
Nach Dedung der obigen 1550 Rthlr., die Vermehrung dur) Bei- 
träge eingerechnet, beträgt gegenwärtig dad Kapital der Humboldt- 
Stiftung 39,900 Rthlr. in preußiichen Staatöpapieren und 26 Rthlr. 
I Sar. 9 Pf. baar. Der Akademie der Wiffenfchaften, der nad 
ben Statuten die Wahl des Unternehmens zufteht, wird dad Curas 
torium anzeigen, daß für 1862 die Summe von 1550 Rthlrn. ver 

Au —— 

*) Gentralblatt pro 1861 ©. 67 Wr. 32. 

**) Ibid. Seite 200 Rr. 69. 
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wendbar ſei; und die Akademie wird zu erwägen haben, in wiefern 
eö möglich fein wird, für diefe Summe bereit8 ein Unternehmen 
audzuruften, weldhes im Geijte Aler. v. Humboldt8 ſeines durch 
die Welt gehenden Namend würdig fei. 

Das Curatorium ſpricht für die während der Zeit jeiner Ver⸗ 
waltung eingegangenen Beiträge, weldye den Statuten gemäß zum 
Kapital gefchlagen find, feinen a Dant aus. Durch 
bie früheren Beiträge, weldye wir der Munificenz Ihrer Königlichen 
Majeftäten, Durchlauchtigfter Glieder des Königlihen Hauſes, Kais 
ferliher und Königlicher Herrichaften außer Preußen, welde wir 
ferner der in großem Sinne zu Ehren Aler.v. Humboldt, ihres 
Mitbürgers, bewährten Areigebigkeit der Stadt Berlin, der Freige⸗ 
bigkeit anderer Städte, kaufmänniſcher Corporationen, wiſſenſchaft⸗ 
ticher Anftalten und Körperichaften, anderer Vereine und vieler ſich 
in nächſter Nähe und hie und da in fernfter Ferne beiheiligenden 
Privatmänner verdanken, durch dieje Beiträge aus jo mannigfaltigen 
Quellen, daß wir fie bier nicht einzeln bezeichnen Türmen, wird es 
bente möglih, daß die Summe von 1550 Rthlrn. für das Sahr 
1862 wifjenfchaftlihen Zwecken zu Berfügung fteht. Es ift ein er- 
freulicher Anfang. Aber der jährliche Bedarf zu einer Reife in 
ferne Welttheile, welche für ei Sorihungen und für 
Anknüpfung neuer Beziehungen erjprieglid werden ſoll, überfteigt 
bet weitem den jegigen Sahreöbetrag der Einkünfte, der, wenn die 
jest noch nicht fälligen Zinjen eingerechnet werden, 1800 Rthlr. noch 
nicht erreicht. Wir dürfen daher zur Ehre Aler. v. Humboldt8, 
zur Förderung der Wiſſenſchaft einer weitern thätigen Theilnahme 
vertrauen. Es ift dem Guratorium eine willfommene Pflicht, die 
feit dem April eingegangenen Beiträge, in Summa %01 Rthlr. 
20 Sgr., befonderd zu erwähnen. Ein Legat des verftorbenen Ayo» 
theferd Feldmann in Odnabrüd von 100 Rthlrn. eröffnet diefe 
Reihe, wie fih die Stiftung ſchon früher eined Legates des vers 
ftorbenen Hofraths Wagner in Dreöden von 500 Rthlrn. erfreute. 
Es wäre Ihön, wenn Diefem Beiſpiel von Männern, welche der 
während ihres Lebens erfahrenen wifjenichaftlidhen Förderung und 
geiftigen Zreude nody in ihrem lepten Willen dankbar gedachten, 
Andere in ähnlicher Weiſe folgten. Außerdem find ald Frucht der 
in den Rheinprovinzen von verjchiedenen Seiten angeregten lebhaften 
ZTheilnahme noch weitere Beiträge aus Elberfeld, Aachen, Düren 
dur Königliche Behörden eingegangen. Wir gedenken ferner eines 
Beitrags aus Siebenbürgen, eined andern durch die Sammlung der 
Zoolo qeataniſche Geſellſchaft in Wien und endlich einer Samm⸗ 
lung des Königl. General⸗-Conſuls in London. Dieſe letzte Bei⸗ 
ſtener aus England weckt in uns eine dankbare Erinnerung an den 
früh geſchiedenen grobfinnigen Deutichen Yürften, den Prinzen Ge- 
mabl, Herzog Albert von Sachſen⸗Coburg, der im Jahr 1859 an 
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Humboldts Geburtötage als Präfident der Britifchen Geſellſchaft gur 
Förderung der Wiffenichaften in Aberdeen die Theilnahme der 
Berfammlung für die Humboldt-Stiftung anregte. In feine Eröff- 
nungdrede verflocht er folgende Worte: 

„Wenn die Thätigkeit dieſer Geſellſchaft, fo wie ich fie zu 
Ichildern verfucht babe, in Einem Manne ihre Perfonification, je 
gleihjam ihre Sncarnation fand oder finden konnte: jo war ed in 
dem auögezeichneten und verehrten Zorjcher, der und vor einigen 
Monaten in feinem HOR" Sabre entriffen wurde. Alerander 
v. Humboldt ftrebte unabläfftg nach der Herridhaft über die All- 
gemeinheit des menschlichen Biftens, welche, um die Ganzbeit & 
wahren, der Regierung und Führung des Gedankens bedarf. 
ftrebte Danach, um die Fasces der Wiffenfchaften das Band zu ſchlingen, 
dad ihnen in der Einheit Kraft giebt. Er begegnete allen Männern 
der Wiffenfchaft als Gliedern Einer Familie, indem er die Forſchung, 
wo er dad Bedürfniß oder den Willen dazu ſah, begeiltert lenkte, 
pflegte und ermuthigte. Vielen jungen und feurigen Männern gab 
jein Schub auf ihrer Bahn Gelingen. Sein perfönliher Einfluß 
an ben Höfen und bei den Regierungen der meiften europäiſchen 
Länder befähigte ihn, die Sache der Wiffenfchaft wie ihr Anwalt 
in einer Weiſe zu vertreten, daß es fchwerer wurde, jein Anliegen 
abzulehnen ald es zu gewähren. Alle Freunde der Wiſſenſchaft 
trauern tief um den Verluſt eined ſolchen Mannes.“ 

Mit diefen Worten leitete der edle Fürft die Theilnahme ein, 
bie er der Stiftung bezeugte. Möge aller Orten fein Wort und 
fein Beifpiel unvergefien fein! Es ift noch viel zu thun, ehe Die 
Stiftung fidh ihrem Ziele nähert. 

— — ——— — 

In der Sitzung vom 27. Februar d. J. wurden die Herren 
Stefano delle Chiaje in Neapel und Karl Sundevall in 
Stodholm zu correfpondirenden Mitgliedern der phyſikaliſch⸗ma⸗ 
thematiihen Klaffe gewählt. 

74) Leopoldinifh- Karolinifhe Alademie der 
Naturforſcher. 

(Centralblatt pro 1861 Seite 66. Nr. 30.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten bat der 
Leopoldiniſch⸗Karoliniſchen Alademie der Naturforfher nad) Prüfun 
und Dechargirung der Rechnung pro 1861 aud) für dad Fahr 186 
einen außerordentlichen Zuſchuß von 300 Thlen. bewilligt. 
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75) Termin für die Zulaffung zum Tentamen phy- 
sicum. 

(efr. Eentrafblatt pro 1861 Seite 131 und Seite 461.) 

Dem Königlihen Univerfitätd - Curatorium erwiedere ich auf 
den Beriht vom 20. v. M., daß der Zeitraum für die Zulaffung 
u dem Tentamen physicum nad Maßgabe des Minifterial-Res 
—* vom 20. Juli 1857*) zu beurtheilen iſt, und auch hinſicht⸗ 
lich der auf dieſes Tentamen bezüglichen Dispenſationen eine Ab⸗ 
änderung des früher bei dem Tentamen philosophicum inne 
gehaltenen Verfahrens nicht beabſichtigt iſt. 

Berlin, den 12. März 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
das Königliche Univerfitäts-Euratorium zu N. 

4075. U. 

1136. M. 

*) Die betreffende Stelle der Verfiigung vom 20. Iuli 1857 lautet: 
Da die Studirenden der Medicin in ber Regel nicht vor dem Schluffe bes 

vierten Semeſters zu dem Tentamen philosophicum zugelaffen werben Dürfen, 
fo ift diefer Zeitpunkt von dem Anfange bes eigentlichen mediciniſchen Quadrien- 
niam, alfo mit Ausfchluß derjenigen Zeit zu berechnen, welche ber Aspirant 
als Immaturus auf ber Univerfität zugebracdht hat. Ob aber einem Aspiranten, 
welcher mit dem Zeugniffe ber Neife früher einer anbern Yacultät als der me⸗ 
diciniſchen angehört bat, im alle einer Aenderung feiner Berufswahl die Se- 
mefter, welche er einem andern Stubienfadhe gewibmet bat, hinfichtlich bes Ter⸗ 
mins ber peloffung zu bem Tentamen philosophicum mit anzurechnen find, 
hierüber will ih mir in jebem einzelnen Kalle die Beſchlußnahme vorbehalten. 

— — — — — 
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76) Zabellarifhe Meberfiht über die Zahl der auf den 
Studirenden aud dem Außlande 

(Sentralblatt pro 1861 

Königöberg. 

Land. 353383 337 
| — —— 

Facultät. DI Facultät. KOT Facultät. HI Facultät. NO 

Amerla 222000. .I.lıl.lı ıl. I... 
Anbalt.e >: 22000. .'.|1. 23 . ./.1.ı. 
ae (Indin) ...... ll. . J: .. 

Baier re, .|. . .l- . | . 
Belgien - -- 0... .!. . .. * 
Braunihweig - - ... 1 ıl il. . .. 
Bremen .: 2: 22000. .!.l.l.l. . .1. .|-. 
Britifhes Reh - - - - . ... .. +. .|. 
Dänemal . ...... -|.|.I.|. . ‘|. . 
ranffurt a. M . . .1. 
rantreih...... 
riechenland.. . . . . 

Sambng - - «0... . . . . .|- .|» 
Hanne - «0... . . .11 11 
defſen, Kurflrſtenthum. | -| 1..1 .|. 

in vohhergogthum . 1J..12 .. 4. 11 

28 Inſeln..... . . 1.4. .1. |. 
Hilien »: 20000 . .1.4. .. .. 
Lippe... 1) il .|. +: IE 
Lübek..... 11.41.. . .. . 
Luxemburg....... .|.I.1. . .1. .|» .|« 
Medindbug - ».... a1 31 1|. 11 1 .|. 
Moldau und Walladhai . -I.1.|. .|.I. .|. . 
Naffıu -..... ... .1.16. .[ 61. . . 
Niederlande. . » 2... .|.}.|. .|.]. 11 . 
Deherzeichifäge Staaten . .|11ı183. .[81.]1| 2 9112 11 
Oldenburg...... .. . . 1. . 1. 1 
Polenn... .1 .|. 4| 1 9 
Ruf - - . .|. I. . 
Rußland . ». 2... . 9 il. 
Sechſen, —5 a. 

—E .114. 
— FA hümer 5. 

Schleswig - -..... . .4. 
Samen 2 .131. 
— FE . . .4. 
Schweiz .13. 
Tuürkei........ . .1. 
Waldeck. 
Wuürtemberg 

Mithin im Sommer⸗ 
Semeſter 1861 | mehr weniger JbEE: * 
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Preußiſchen Univerfitäten und ber Alademie zu Münfter 
während des Sommer-Semefterd 1861. 
Seite 468 Nr. 178.) 

__ Berlin. Bonm. 

Land. = eg sıelseäls 
3151821218 18]3]28 | —53 

Facultät. |9 | Yacultät., 

Ameila ..... Is sa 7laal.|aıl 3 
Unbalt - - » . 2.14 5] 4 619 .|. 13 
en (Indien) . 1 .I 1l.|. . 
rn . 2ı.| 4 6.|. 2 

— ...... 2) 83 4171...2 
* A .. A A A A . ..1 
raunſchw .. :|.1.|2 

Brem J .. 1.141.1 1119)..42 
Britifches Kid. .. 13..1 4 74. 1.10 
Dänemart . .... I 1.]| 3 3.1.|.|. 

anffurt a. M .ı 111) 2] Aıl.|.|14 
ankreich .1... .I.lel. 
viechenland” 11a 7 9...41 

Samburg- - » ... 11l 4l.| 9419.. 6 
——— — 1323 4,42::1* 

eſſen, Kurfürſtenthum 1P...4. 
Großherzogthumn . 2] 3] 1} 41 .| 6 

Ho ſtein 1:1 31 5 9..17 
—5 Infeln -.. Hell -Til -| 11.1.1. 
gain. 2... / |: 3 1 :|: 1; 
ippe ® 6 “ . . — 0) ® . ® . 

er DIE 13:12 
Luremburg . . I .1I.| | .]:.12 -]2 
Medienburg. 5] 11] 3| 9] 281 1] 11 115 
Moldau Ballade 81 2) 21 12 .|2|.|. 
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77) MWeberfiht über die Zahl der Studirenden aus 
Univerjitäten und der Atademie zu Mün 

immatriculirt 

CEentralblatt pr. 1861 
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den einzelnen Provinzen ber Monarchie, melde auf den 
fter während des Sommer-Semefterd 1861 
gewejen find. 

Seite 470 Nr. 179.) 

78) Schup von Werken der Wiſſenſchaft und Kunft 
gegen Nahdrud und Nahbildung. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 90 Nr. 41.) 

Auf Grund bed Gefeped zum Schup bed Sipentsumg an 
Berlen der Wiſſenſchaft und Kunft gegen Nahbrud und Nach- 
bildung vom 11. Juni 1837 find auf die Anträge der Urheber be= 
iehungweije ber Eigenthümer in das Journal, weldes zu dieſem 
334 bei dem Koniglichen Miniſterium der geiſtlichen 2c. Angele⸗ 
enheiten geführt wird, während des Jahrs 1861 = 267 Gegen- 
}ände eingetragen worden. 

In Gemäßheit ded zwiſchen Preußen und Großbritannien 
wegen gegenfeitigen Schuges der Autorenrehte gegen Nachdruck 
und unbefugte Nachbildung abgeſchloſſenen Bertragd vom 5er 
1846 und des Zuſatz⸗Vertrags vom %-2=L, 1855 find während bes 
Jahrs 1861 in das ebenbafelbft geführte Verzeichniß 

ür Kunſtſachen 5 
iv Bücher und muſikaliſche Compofitionen 17 

Gegenftände eingetragen worden. 
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79) Stellung der Aſſiſtenzärzte bei kliniſchen 
Snftituten. 

Auf Em. ıc. gefälligen Beriht vom 15. d. M. erwiedere id 
ergebenft, daß es nicht angemefien erfcheint, die Affiftenten bei den 
kliniſchen Inftituten über eine gewiffe Zeit hinaus in ihren Functio⸗ 
nen zu belafjen, weil dadurch die Gelegenheit zur gründlicheren Aus- 
bildung einer größeren Zahl von jungen Nerzten in ihrem Fache, 
wie fie die Verwaltung jener Stellen darbietet, zu jehr beichränkt 
wird. Ferner ift, ſoweit thunlich, zu vermeiden, daß an foldyen 
Inftituten, wo gleichzeitig zwei Aſſiſtenten bejchäftigt find, beide zu 
gleicher Zeit eintreten und abgehen, weil davon [eich Störungen in 
dem geregelten Gange der Verwaltung zu bejorgen find. ꝛc. 

erlin, den 27. Februar 1862. 

In Bertretung des Herrn Minifterd der geiftl. ꝛc. Angelegenheiten. 
Lehnert. 

An 
den Königlichen Univerfitäts-Eurator 2c. zu N. 

4,064. U. 

80) Statut und Haus⸗GOrdnung für das evangeliſch— 
theologilde Stift der Rheinifhen Friedrich— 

ilhelms-Univerſität in Bonn. 

Statut 
für das evangeliſch-theologiſche Stift der Rheiniſchen Friedrich⸗ 

ß Wilhelms⸗Univerſität in Bonn. 

8. 1. 
Das evangelijch-tbeotogiiche Stift foll einer Anzahl von zehn 

bis gest auögezeichneten Studirenden der evangeliſchen eheologie 
die Gele a eben, fi im willenichaftlidhen Zufammenleben un- 
ter der Aufficht der evangeliichstheologiichen Facultät wirkfamer, als 
ed durch den Beſuch der Vorlefungen und durch Privatftudium ges 
ſchehen Tann, ſowohl [dr den practifhen Dienft der evangeliidhen 
Kirche, ald auch für den alademifchen Lehrberuf in ber Theologie 

_ vorzubereiten. 82 

Das Stift ſteht unter der Aufſicht der evangeliſch⸗theologiſchen 
Facultät, welche dieſelbe, wie ihre übrigen Geſchäfte, unter dem 
Vorſitz und der Leitung ihres Decans zu führen bat. Der Facultät 
— die Aufnahme der Mitglieder und die Cognition über etwaige 
usſchließung von Mitgliedern zu. Die Facultät wird halbjährlich 
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die Namen der neu aufgenommenen Mitglieder dem Curator ber 
Univerfität anzeigen, und demjelben jährlih am Schluffe des Som⸗ 
merfemeiterd einen jummariihen DBeriht über den Zuftand bes 
Stift ſowie über die erheblichiten Vorgänge in demjelben erftatten. 

8. 3. 
Der evangeliſch⸗theologiſchen Facultät tft für die fpecielle Be- 

auffihtigung und Zeitung des Stiftd ein Infpector beigegeben, deſſen 
Dbliegenheiten durch eine bejondere Inftruction geregelt find. 

j $. 4. 
Der Inipector des Stifts wird von der evangeliſch-theologiſchen 

Facultät gewählt und durch den Gurator der Univerfität dem Mi» 
niſter der Unterrichtd-Angelegenheiten in Vorfchlag gebradht. Seine 
Yinftellung erfolgt unter Vorbehalt gegenfeitiger halbjähriger Küns 
gung. 

. 5. 
Den Mitgliedern des Stiles wird Dehnung: Heizung, Be⸗ 

leuhtung und Reinhaltung der Hand» und Betttücher unentgeltlich, 
auch während der Ferien, gewährt. Dieſes Emolument wird ben 
Stiftögenoffen bei der Vertheilung anderer alademiicher Beneficien 
nicht in Anrechnung gebradit. 

8. 6. 6 
Die Mitglieder des Stifte Aaben fih nad der Hausordnun 

gr verhalten, mit welcher jeded Mitglied bei feinem Eintritt dur 
en Inſpector befannt gemacht wird. 

8.7. 
Indem die Mitglieder des Stiftd zu fleiigem und ordentlichen 

Betriebe ihrer theologifhen Studien im Allgemeinen verpflichtet find, 
Itegt ihnen im Beſondern ob, 

1) al8 ordentliche Mitglieder entweder am theologischen oder am 
dent Seminar Theil zu nehmen, 

2) ih an einer gemeinfamen und regelmäßigen theologiſchen 
Hebung zu betheiligen, welche der Infpector nach Einverneh⸗ 
men mit der Facultät während der Semefter wöchentlich in 
einer Stunde abhalten wird, und 

3) jeden Morgen an der von dem Inſpector zu leitenden gemein« 
haftlihen Andacht Theil zu nehmen. 
on der Berpflihtung zur Theilnahme an den Seminarien 

fann die Facultät unter Umftänden entbinden. 

8. 8. 
Die Handbibliothek des Stifte, in welche die Bibliothelen des 

theologifchen und des homiletisch-katechetiichen Seminard aufgenom- 
men And, wird von den Mitgliedern des Stifts und ber beiden 
Seminare gemeinfdhaftlidy benupt. 14 
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8. 9. 
Dei der Bejegung ber Stellen im Stift werden zunächft bie 

Mitglieder des ewangelifch-theologiichen Seminard bis auf die Zahl 
von ſechs beruͤckſichtigt. Uebrigens fteht die Bewerbung den Stu- 
Direnden der evangeliihen Theologie in Bonn, fowie den bei den 
übrigeu evangeliſch⸗theologiſchen Facultäten des Preußiſchen Staates 
Inſcribirten frei. Ferner ſind auch ſolche evangeliſche Theologen, 
welche ihre Univerſitätsſtudien beendet und die erſte Prü ng bes 
ftanden haben, der Aufnahme fähig, müffen aber zu dem Zwed ſich 
wieder bei der Univerfität immatriculiren laflen. 

$. 10. 
Bei gleiher Dualification der Bewerber gehen die Inländer 

den Ausländern, und die in Bonn Studirenden den anderwärts 
Studirenden vor. u 

.11. 

Die Bewerber, von denen bie auswärts Studirenden ein Des 
canatszeugniß über ihren Fleiß und ihre fittlihe Haltung beizu- 
bringen haben, müffen ihre Oualification durdy eine fchriftliche Arbeit 
über ein theologiſches Thema in deutfcher oder lateiniſcher Sprache 
nachweilen, die He zugleih mit der Meldung der Facultät zu über: 
reihen haben. Für die Mitglieder des theologiſchen Seminars ge- 
wit on dieſem Zweck eine für das Seminar gelieferte ſchriftliche 

r 
g. 12. 

Die Stellen im Stift werden an Inländer auf Ein Jahr, an 
Auslaͤnder auf ein halbes Fahr verliehen. Berlängerung ded Be- 
neftciumä ift in der Regel nur auf ein halbes Jahr uläffig, 

Eine Verlängerung auf ein ganzes Jahr, beziehungsweiſe auf 
drei Semefter ift jedoch zu Gunften folder Mitglieder geftattet, 
weldye zu der Sofnung beredhtigen, daß fie fi dem akademiſchen 
Zebrberuf-in der Theologie mit Erfolg werden widmen Tönnen. 

§. 13. 
Für die äußeren Angelegenheiten des Stifts ift ein Hausmei⸗ 

fter angeftellt, deſſen Obliegenheiten in einer für ihn feftgeftellten 
Dienftordnung geregelt find. Cr wird von ber evangeliich-theologi= 
hen Facultät durd den Curator der Univerfität dem Minifter der 
nterrichtö-Angelegenheiten in Vorſchlag gebracht und von bemfel- 

ben vorbehaltlich vierteljährlicher Kündigung angeftellt. 
Berlin, den 10. Februar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Bethmann-Hollweg. 



211 

b. 

für dad liſch⸗th ee eu Rheiniſchen Friedrich r evangeliſch⸗theologiſche er niſchen 
ß ee liniverntit in Bonn. 

8.1. 
Dad evangeliichstheologiihe Stift fteht unter der Aufficht des 

amtlich berufenen Inſpectors, welcher die Haudorbnung in demjelben 
u handhaben und den zur Wahrnehmung der äußeren Angelegen- 
eiten des Stifts ihm beigegebenen und untergeordneten Hausmei⸗ 
r, jowie dad geſammte Hausperſonal zu überwachen hat. 

8. 2. 
Zeden Morgen verfammeln fi die Stiftögenoffen unter ber 

Leitung des Inſpectors zu einer gemeinfchaftlidhen Andacht, an wel- 
der audy der Haudmeilter Theil nehmen kann. Diefelbe wird auch 
a der Ferien mit den im Stift verbliebenen Mitgliedern ges 
alten. 

8. 3, 
Wöchentlich einmal verfammelt der Inſpector die Mitglieder 

ben Stifld zu einer gemeinfamen theologijch » wiſſenſchaftlichen 
ebung. 

8. 4. 
Die für dad Stift gegründete unter der Verwaltung ded In⸗ 

ſpectors ftehende Handbibliothet dient den Stiftögenoffen, ſowie den 
Mitgliedern des evangelifchstheologijchen und homiletiſch⸗katechetiſchen 
Seminars zur gemeinfchaftlichen Benutzung. | 

8. 5. 
Die eilt Bedtenung wird den Mitgliedern durch den 

Hausmeiſter geleiftet und ift dieſer auch gegen eine —A Ver⸗ 
gütung verbunden, für die tägliche rechtzeitige Reinigung ihrer Klei⸗ 
der und ihres Schuhwerks zu forgen. Die in Beziehun darauf den 
wechſelnden Soc erbältuiffen gemäß feitzujegenden Bedingungen 
bedürfen wie biöher der Betätigung Settend bed Guratord der 
Univerfität. 86 

In ihrem Verkehr unter 18 und mit bejuchenden Freunden 
find die Stiftögenoffen nicht behindert. Doc darf der Verkehr in 
ben einzelnen Stuben die Ruhe des Haufed nicht ftören und die 
Pr ns müffen dad Haus zur Zeit der Schließung defjelben ver⸗ 

en. 
8.7. | 

Für die Muſik- und Gefangübungen im Haufe fept der Infpector 
eine beftimmte Zett feſt. Für vereinzelte muſikaliſche Webungen 

. 14* 
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tft in Rüdfiht auf die Ruhe des Haufes vorher die Genehmigung 
des Inſpectors nachzuſuchen. 

§. 8. 
Das Haus wird Abends um 11 Uhr geſchloſſen. Wollen ein⸗ 

zelne Stiftögenoffen länger auöbleiben, fo ift hierzu in jedem ein- 
zelnen alle die Genehmigung des Injpectord erforderlich. 

8. 9. 

Wenn ein Stiftögenofje eine Reife innerhalb ded Semeiterd zu 
machen beabfichtigt, jo hat er, ehe er die zu jeder Reife eined Stu- 
direnden nöthige Erlaubnis auf dem Univerfitätögericht nachſucht, 
zuvörberft die fchriftlihe Genehmigung des Snfpectord einzuholen. 

$. 10. 
Die genaue Befolgung dieſer Haudordnung, welder auch 

während der Univerfitätd- Serien die im Stifte verbleibenden Mit- 
lieder unterworfen find, wird einem Seden der Stiftögenoffen zur 
licht gemacht, und wird von denfelben überhaupt erwartet, daß fte 
in jeder Beziehung die Würde des Haufes ald einer Stätte evange⸗ 
liichen Lebens und wiflenichaftlihen Streben, zu wahren unabläflig 
bemüht fein werden. er 

Sollten fi einzelne in dad Gtift aufgenommene Mitglieder 
eined unwürdigen Benehmend ſchuldig machen, jo fteht der evang- 
elifch-tbeologifchen Vacultät dad Recht zu, deren fofortige Aus- 
Ichliegung anzuordnen. 

Berlin, den 10. Februar 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Betbmann-$ ollweg. 

IL Gymnaſien und Nealfchulen. 

5) Wiffenfhaftlide Prüfungs-Commilfionen. 

(Sentralblatt pro 1862 Seite 17. Rr. 5.) 

Der Herr Minifter der geiſichn ꝛc. Angelegenheiten hat: 
1) durch Verfügung vom 20. März d. J. an Stelle des aus⸗ 

heidenden Profefford Dr. Gieſebrecht den Geheimen Regierungds 
at Deofellor Dr. Schubert zum Mitglied ber Wiffen] aftlichen 

Prüfungs » Sommilfion in Köntgäberg für das zweite, dritte und 
vierte Quartal 1862 ernannt, 
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2) durch Verfügung vom 31. März d. 3. die Functionen bed 
verftorbenen Profefford Dr. Clemens bei der Wiſſenſchaftlichen 
Prüfungd-Commilfton zu Münfter dem auch ſchon biöher ald Com⸗ 
diſtong Mitglied fungirenden Profeffor Dr. Deyds für das 
Fahr 1862 übertragen. 

82) Anerlennung höherer Unterrichts-Anftalten als 
Real- und ald höhere Bürgerfchulen. 

Die Realihule zu Frankfurt a. D., imgleihen die mit den 
Gymnafien gu Dortmund und Duidburg*) verbundenen Realichu- 
len Ik in die erfte Drdnung der Realichulen aufgenommen ; die et 
Anftalt zu Rubrort ift ald eine zu gültigen A gangöprüfungen be» 
rechtigte höhere Bürgerfhule‘*) anerfannt worden. Die bis⸗ 
berige Realſchule zweiter Ordnung zu Culm*"*) hat die Dr- 
gantjation einer zu gültigen Abgangsprüfungen beredhtigten höhe: 
ren Bürgerſchule erhalten. 

Berlin, den 1. April 1862. 

Der Miniiter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

Belanntmadhung. 

8011. U. 

*) efr. Centralblatt pro 1859 Seite 603. 
**) desgl. Seite 607. 

»eR) desgl. Seite 609. 

83) Berathungen der Directoren der pommerſchen 
Gymnasien und Realihulen erfter Ordnung. 

Das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium in Stettin hatte auf bie Zeit vom 
22. bie 24. Mai v. 3. die Direetoren ber in der Ueberſchrift genannten Unterrichts- 
Anftalten zum erftenmal zu einer Verfammlung berufen, in welcher iiber ben 
Unterriht im Deutſchen auf Gymnaſien und Realſchulen, iiber die Disciplin der 
Schule, befonders diejenige, welche fie außerhalb der Unterrichtsftunde zu üben 
dat, Fi über die Lehrmittel für ben Unterricht im Lateinifchen berathen wor» 
en if. 

Der von dem Borfigenden, Brovinzia-Schul-Rath Dr. Wehrmann, ge 
haltene einleitende Vortrag, den wir bier abbruden laffen, läßt die ſolchen Eon- 
ferenzen fich ſtellende Aufgabe erkennen. 

Der Borfigende wied in dem Bortrage, mit welchem er bie 
Sonferenz eröffnete, zunächlt darauf hin, daß die Verfammlung ihrem 
Urfprunge nach in enger Verbindung mit der anjehnlichen Vermeh⸗ 



rung und Grweiterung der höheren Lehranftalten ftehe, durch welche 
in neuerer Zeit die Provinz Pommern ſich auszeichne. 

Nachdem nämlich von den gegenwärtig in Pommern eriftiren- 
den Gymnaſien das 16 Sahrhumdert 3 (die zu Stettin, Stralfund 
und Öreiföwalb), das 17* 2 (zu Stargard und Neuftettin) ind Le⸗ 
ben gerufen habe, nachdem dann andere neben diefen in Städten 
mittlerer Größe, 3. B. Anclam, N Colberg, beftehende lateiniſche 
Schulen aus der Reihe der höheren für die Univerfität vorbereiten⸗ 
den Lehranftalten allmählig gefchieden und zu Bürgerſchulen gewor- 
den feien, jet zu jenen 5 Gymnaſien im Sahre 1821 ein ſechftes, 
in Cößlin, im Jahre 1836 ein fiebentes, dad Pädagogium zu Put⸗ 
bu8, getreten. ine neue ftarfe Vermehrung der Gymnaſien habe 
vor 14 Fahren begonnen. Der Entſchluß mehrerer Städte, zunädft 
1847 der Stadt Anclam, ihre unter den Segnungen ded langen 
Friedend gewacdhfenen Mittel zu Stiftungen anzuwenden, die dem 
mehr und mehr gefteigerten Bedürfniß nach höherer Schulbildung 
abhelfend zugleih dem materiellen Wohlftande der Einwohner wei: 
tere Hebung gewähren — habe in den letzten 14 Jahren zu 
jenen 7 noch 6 Gymnaſien entſtehen Iaflen, darunter 4 in den lebten 
4 bis 5 Jahren. Einige Realichulen k en dabei in mit Gymnaften 
verbundene Realflaffen verwandelt, während die 1840 bier geftiftete 
fih zu einer ſehr groben Frequenz entwidelt habe und 1859 als eine 
Realtchule erfter Ordnung anerkannt worden fei und die feit 1854 
mit dem Rechte zu Entlaffungd-Prüfungen verfehenen Greifömalber 
Realflaffen als Realfchule zweiter Ordnung fortbeftünden. Gine 
neue jelbftändige Realſchule, jept auch noch zweiter Ordnung, fei 
1854 in Straltund entitanden. Ein Progpmnafium habe die Pro» 
vinz vor 4 Sahren in Demmin erhalten. 

Diefe Entwidelung des höheren Schulwejend der Provinz mit 
ihren zahlreichen neuen Geftaltungen ſei in dem höheren Lehrſtande 
derfelben von vielen Veränderungen begleitet worden. Nicht wenige 
Lehrer-Collegten feien in neuerer Zeit, zum Theil durch Berufungen 
aud andern Provinzen, ja auch aud dem Auslande, ergänzt und um⸗ 
eftaltet, eins, das ded Gymnafiumd zu Pyritz, ganz neu gebildet. 
m Laufe der letzten 6 Jahre feien in Pommern die Directorftellen 

an 9 Gymnafien und die an der Realſchule zu Stettin, die eriten 
Lehrerftellen an 9 Gymnaſien neu beſetzt. Außerdem babe in bie 
ſem Zeitraum die Perfon des Departementörathed ded Königlichen 
Proninlal Schuk-Gollegkums für die Gymnafien gewedhlelt. 

Alle Diefe Veränderungen haben auf bem Gebiete bed höheren 
Schulweſens der Provinz eine Menge neuer Aufgaben und Fragen 
bervorgerufen: über zu treffende Schuleinridtungen, über Grund» 
fäße des Unterrichts und der Erziehung, über die zu ihrer Ausführ- 
ung mit Berücfichtigung ſowohl der allgemein geltenden Forder⸗ 
ungen als der bejonderen provinziellen und Iocalen Berhältniffe zu 
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ergreifenben Mapregeln. In der biöherigen Loͤſung diefer Aufgaben 
und Fragen pebe ſich — wie wäre ed anders zu erwarten geweien? 
— manche Berjchiedenheit der Auffaffung zwifchen verfoiebenen, 
manches Schwanfen bei denfelben Perjonen kundgegeben. 

Diefe Wahrnehmung, fuhr der Vorſitzende IR abe in ihm 
und in einigen der Gymnaſialdirectoren den Wunſch entftehen laffen, 
e8 möchte aud, in der Provinz Pommern ein Mittel gebraucht wer- 
ben, dad ſich in Weitfalen fett dem Sabre 1823 zur Ausgleichung 
ftörender Verſchiedenheiten, zut Peſeitiping manches Schwankens 
und in a anderer Hinficht als dem aberen Unterricht für» 
berlich erwielen babe, — der Wunſch nach Beranftaltung von Zeit 
u Zeit wiederkehrender Conferenzen der Borfteher der höheren 
Schulen, namentlich der Gymnafien. Die Erfüllung dieſes Wunſches 
jet durch bie Erbauung der hinterpommerfhen Eiſenbahn und bie 
neuerdingd  eingetretene Erweiterung ded Dampfichiffverfehrs we⸗ 
jenttich erleichtert worden. Weber die Einrichtung ber Directoren- 

onferenzen von Weftfalen habe fi der Borfitende brieflih Aus⸗ 
kunft erbeten und nachdem ſolche mit ſehr dankenswerther Gefällig- 
teit gegeben jet und er geliehen babe, daß vieles von der dortigen 
Einrichtung, aber nicht alled hier nacdhgeahmt werden Tönne, habe er 
jur Beranitaltung regelmäßig von 3 zu 3 Jahren wieberlehrender 

onferenzen der Directoren der Gymnafien und Realſchulen erfter 
Drdnung in Pommern einen Plan entworfen, benfeiben im Sep 
tember 1859 dem Königlieen Provinzial⸗Schul⸗Collegium hier vor⸗ 
etragen und für ihn die Beiſtimmung aller ſeiner Mitglieder er⸗ 

Balten. Daß Köntglihe Marienſtifts⸗Curatorium fet ſodann erfucht 
worben, die erforderlichen Mittel zur Beftreitung der Reiſekoſten und 
Diäten für die auferhalb Stettind wohnenden Thetlnehmer der Con⸗ 
ferenz zw bewilligen, und nachdem dies fich hierzu bereit erflärt und 
u dem ganzen von bier aus vorgelegten Plan ım März 1860 bie 
— des Herrn Unterrichts-Mintfterd erfolgt war, ſeien zur 
he ie weiteren ben Directoren bekannten Schritte gethan 
worden"). 

*) Durch Eirc.-Berf. vom 31. Mai 1860 wurde ben betr. Directoren ber 
Plan eröffnet und biefelben veranlaßt, für bie nächſte Gonfereng Berathungsge- 
enflände vorzuſchlagen. Mit Berück htigm der eingegangenen Borfchläge wählte 
s Q. Brov.-Schul-Koll. fodann die Gegenftände aus, flellte über biefelben be⸗ 

fiimmte Bragen und forderte auf, fle in den einzelnen Lehrer-Gollegien nad) mb 
nach zu beratben mb über das Reſultat dieſer Borberathungen in einer dem Gr- 
meſſen der Divertoren überlaffenen Form zu berichten, wobei bie Beifligung über 
ben ganzen Gegenftanb ober einzelne fragen von kundigen Fachlehrern ausgear- 
beiteter Gutachten ale recht erroüinicht bezeichnet wurde. Die eingegangenen Be⸗ 
richte und Gutachten find ben vom K. Prov.Schnl ˖ Coll. ernannten Referenten 
unb Eorreferenten ſeiner Zeit zugeſandt worden. 
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Der Borfipende ſprach fodann feine grobe Frende aus, in Folge 
aller diefer Vorgänge die Anwejenden ald erfte Berfammlung der 
Directoren der pommerfchen Gymnafien und Realjchulen erjter Ord⸗ 
nung begrüßen zu können und ging hierauf zu einigen näheren Ans 
deufungen über Zweck und Stellung diefer Verſammlung über. Es fei 
feine geiepgebenbe, feine verwaltende, fondern eine berathende 
Berfamm ung Sie habe nicht etwa Beſchlüſſe gu faffen von für 
das höhere Schulwelen der Provinz Bee indender Kraft. Sie 
babe feine Anordnungen zu treffen, um die Beruföthätigleit der ein- 
zelnen Mitglieder und der von ihnen vertretenen Anftalten in ges 
wiſſer Weife zu beftimmen. Nein alle indgefammt und jeder ein- 
zelne Theilnehmer habe in diefer Berfammlung nur Rath zu er- 
fheilen. Zunädft ein jeder fich felbft, dab er in dem Nach— 
denfen über wichtige Fragen des Schullebend ſich die Zwede des⸗ 
jelben und die Mittel zu ihrer Erreichung immer klarer zum Bewußtfein 
bringe; fodann einander, damit in diefem oder jenem Punkte die 
reifere Erfahrung, die klarere Einfiht der einen dem anderen zu 
Gute fomme. Und niemand in der Berfammlung habe, glaube er, 
\ mit allen Fragen, die auf dem Gebiete ded Gymnafial- und Real: 
chulweſens aufgeworfen werden fönnen, abgeichloffen, daß er nicht 
meinen follte, hier und da noch fremden Rathes und der Belehrung 
durch die Erfahrungen und die Refultate des Nachdenfend anderer 
zu bedürfen. Stünden wir doch mit unferen Schulen mitten im 
geiftigen Leben der Nation, in welchem unaufhörlicy gerungen werde 
um alte und neue Schäge, um Güter der Wahrheit, Freiheit, Schön- 
beit. Auch wir meinten nicht, daß wir fie ſchon ergriffen hätten; 
wir rängen danach, daß wir fie ergreifen möchten, daß wir in der 
Erkenntniß der Mittel, weldhe aus unfern Schülern frijche, Träftige, 
kluge, fittlich reine und fromme Menfchen machten, immer tiefer und 
Flarer, in ihrer Anwendung immer eifriger und geſchickter würden. 
Trügen dazu diefe Gonferenzen nur etwas bet — und man dürfe 
ja nicht zu viel Frucht von ihnen verlangen, — fo werde die da⸗ 
rauf verwandte Zeit und Mühe nicht ald verloren erjcheinen. 

Mühe und Zeit forderten fie allerdings viel, ſchon durch die 
nothwendigen Borberathungen innerhalb der einzelnen Lehrer-Colle- 
ten. Daß aber diefe Verfammlungen den Gymnafial- und Real« 
Khuilehren der Provinz die Anregung ja die Nöthigung gäben, ge⸗ 
wilfe pädagogiſche Tragen in forgfältige Erwägung zu ziehen, die 
Ergebniſſe ihres Nachdenkens und ihrer Studien ihren Solegen mit- 
utheilen und damit namentlich den jüngeren unter benfelben und 
2* welche dem grade behandelten Fache ferner ſtünden, Belehr⸗ 
ung und Belebung zu gewähren, darauf ſei ein beſonderer Werth zu 
Legen. Dürfe man aus der Gründlichkeit und Sorgfalt, mit Ba 
über die bieömal vorgelegten Fragen Bericht erftattet worden ſei 
hierauf fchließen, jo ſeien die über bdiefelben gehaltenen Berathungen 
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ben Lehrer⸗Collegien gewiß fchon von nicht unerheblichem Nupen 
gewejen. — Die diesmal geftellten Fragen enthielten keine neuen 
Probleme, aber theild jolche, die immer von neuem ventilirt zu wer: 
den verdienten, theild einige, welche nach den gerade in Pommern 
gemachten Erfahrungen und vorliegenden Bedürfniffen hier einer 
eingehenden gemeinſchaftlichen Crörterung zu bedürfen jchienen. Zu 
den lepteren gehörten namentlich mandye das Verhältniß der Schule 
aum aufe und die Wahl gewilfer Lehrmittel für den lateinifchen 

nterricht betreffende Fragen. — Die für die einzelnen Berathungs- 
gegenftände ernannten Referenten hätten zur Behandlung derſelben 
im Ganzen jehr viel Diaterial erhalten, zu deſſen Reichthum vielleicht 
ihre Zeit diedmal nicht in dem wünfchenswerthen Verhältnig geftan- 
den habe. ir: werde ed ſich gewiß fo einrichten laffen, daß den 
Referenten und Gorreferenten längere Zeit zur Durdarbeitung des 
Materiald verftattet werde. — Sollte aber diefe Arbeit in dem 
einen oder dem andern Punkte zu feinen feften, greifbaren Reſu 
taten, keiner endgültigen Löſung der geftellten Fragen führen, das 
Arbeiten, dad Suchen und Forfchen werde doch feinen Werth haben. 
Fa brächten diefe Conferenzen nichts, ald die DVermittelung zu nähe- 
rem perlönlihen Verkehr zwiſchen den Vorſtehern ber gelehrten 
Schulen der Provinz, fie würden fich fchon dadurch ihren Sntereffen 
förderlich erweijen. Ohne Zweifel würden fie dazu dienen, dad De- 
wußtjein gemeinfamer Arbeit an Einem großen Werfe in den Theil- 
nehmern zu beleben. Möchten fie in denfelben aud das Gefühl 
erzeugen Acht collegialiicher freundfchaftlicher Gemeinjchaft ! 

Endlich aber, bemerkte der Vorfigende, wenn er auch als dee 
und vornehmſte Aufgabe diefer Berfammlungen betrachte, zu berathen, 
wie unter den gegebenen Berhältniffen, nah den bes 
ftehbenden gefeglihen und admintftrativen Vorſchriften 
dad Wohl der gelehrien Schulen Pommerns am beiten gefördert 
werde, — es werde an Gelegenheit nicht fehlen, zu erwägen, ob 
nicht am den gegebenen Berhältniffen, an den geltenden Vorſchriften 
diefed oder jenes I ändern, zu reformiren fei. Bon einer ſolchen 
Berfammlung in diefer Beziehung gemachte Vorſchläge oder abgege- 
bene Gutachten würden gewiß nicht felten den Unterrichtäbehörden 
von großem Werthe fein. 

. An den Theilnehmern ber Donfereng werde ed nun fein, durch 
da8 Intereſſe, welche fie an diejer Beranftaltung nähmen, dadurch, 
daß fie diefe Einrichtung ganz als ihre eigene Sache betrachteten, die 
von ihrer Wiebe getragen und gepflegt jein wolle, der Directoren- 
A onfereng einen wichtigen Sinfiuh auf die Förderung des höheren 
Unterrihtöwefend der Provinz zu fihern. 

Für die Erfüllung der im in der Leitung der Berathungen 
obliegenden Pflichten bat der Vorfipende um freundliche Unterftügung 
und rief Schließlich, wobet fi) alle Anwejende erhoben, in einem Ge⸗ 
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bete Gott den Herrn an, daß Er zu diefer Einrichtung Seinen Se» 
gen und gueſer Pfingſtverſammlung auch den rechten Pfingftgeiſt 
geben wolle. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verhältniſſe. 

84) Zweijähriger Seminar: Eurfuß. 

Der Regierungsbezirt Potsdam beſaß bisher außer dem Seminar fir 
Stadtſchulen in Berlin nur das Schullehrir Seminar in ECdpenid. — Um 
ben Bedarf von Lehrern nur einigermaßen zu decken, mußte ber Curſus in bie- 
ſem Seminar auf zwei Jahre befchränft, und mußten halbjährlih Entlafjungs- 
Prüfungen abgehalten werben. Weber die mit folhem nur zweijährigen Curſus 
verbundenen Schwierigkeiten und Unzuträglichfeiten fpricht fih der nachſtehende 
Anszug aus dem letzten Jahresbericht über das Seminar in Edpenid ans. 
Zum nähern Verfländniß der Klagen in demſelben muß inbeffen bemerkt mer- 
den, daß bie unter fo ſchwierigen Verhältniſſen erzielten Leitungen bes Semi⸗ 
nare von bem Minifter ber Unterrichts⸗Augelegenheiten ausdrücklich anerlannt 
und belobt worben find, und daß fofort nach Gröffnung des Seminars in Ora- 
nienburg auch für Edpenid die Einrichtung eines dreijährigen Curſus ange- 
ordnet worden ift. 

Es tft ra allgemein anerkannt, daß ein zwetjähriger Seminar: 
Curſus in feiner Weile audreichend ift, um den beredhtigten An- 
ſprüchen zu genügen, weldhe an die Volköichullehrer billig zu ftellen 
find, und ich könnte mich der Mühe für erhoben erachten, bet eine 
befannte Sache zurüdzulommen, wenn nicht der Umjtand, bat das 
Seminar zu Dranienburg den laden Curſus erhalten bat, 
während die biefige Anftalt den zweijährigen beibebielt, es mir zur 
Pflicht machte, die fchwierigen und eigenthümlichen Verhältniſſe des 
biefigen Seminars ar zu legen. 

Der zweijährige Curſus an der biefigen Anftalt ift feiner Zeit 
unter infofern fehr ungünftigen Verhältniſſen eingerichtet worden, 
daß der Mangel an Lehrern im dieſſeitigen Bezirke eine zweimalige 
hie Aufnahme und eine zweimalige jährlihe Entlaſſung nöthig 
machte. 

ans abgejehen von ber hierdurch bewirkten Unruhe, erleidet 
die Anftalt auch durch die in jedem Jahre viermal abzubaltenden 
Entlaffungd- reſp. Aufnahme-Prüfungen Unterbrechungen, welche bei 
der Kürze der gewährten: Dilbungögei nicht eben leicht ind Gewicht 
fallen. Werden die jährlich dreimal abzuhaltenden Lehrer-Prüfungen 
und die viermal im Sahre ftattfindenden Kreis⸗Schullehrer⸗Confe⸗ 
renzen hinzugerechnet, jo wird mit Hinzunahme ber jährlichen Ferien 
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und bed Umftandes, daß duch die Entfernung der Schule vom 
Seminar die Zöglinge des oberften Sur täglich etwa eine halbe 
Stunde Unterrichtözeit verlieren, die Bildungszeit überhaupt auf 
nahezu 18 Monate reduzirt. 

Da nun tropdem die den Seminarien geftedten Ziele erreicht 
werden müſſen — denn an eine Herunterfdhraubung derjelben für 
die hiefige Anftalt wird doch füglich nicht gedacht werden können — 
fo leuchtet ein, daß ungewöhnliche Anftrengungen erfordert werden, 
um die Ziele zu erreichen. Aus diefem Grunde hat den Zöglingen 
die möglichft größte Stundenzahl zuertheilt werden müſſen; für ihre 
Privatthätigkeit find fie bis zur Außerften Gränze in Anſpruch ge⸗ 
nommen. 

Die Präparanden, weldhe bier Aufnahme ſuchen und finden, 
werden im Ganzen nicht befjer und nicht jchlechter fein, als anders⸗ 
wo; jo find fie durchſchnittlich nicht, dab es ihnen gelingen könnte, 
den gebotenen Lehrftoff in der gewährten kurzen Bildungdzeit auf 
bie rechte Weiſe zu durchdringen und innerlich fich fo anzueignen, 
da; er ihr freied Eigenthum wird. Die Lehrer, von der Sorge, 
bie ei en Ziele zu erreichen, unabläjfig vorwärts getrieben, 
bürfen ſich nicht Zeit gönnen, den Unterrichtöftoff in ruhiger Ent⸗ 
widelung anszubreiten; ber ſchwaͤcheren Schüler wegen bet einzelnen 
Abfchnitten länger zu verweilen, durch öftere Wiederholung den 
Wiſſensſtoff zu befeftigen, und durch wiederholted Zurüdfommen auf 
die Durchgearbeiteten Penſen diefelben zu vertiefen und allfeitig und 
grün anzueignen. Es muß Bieled dem Privatfleig überlafjen 
leiben, was befer noch einmal GSeitend der Salem durchgearbeitet 

würde. Indem jede einzelne Stunde einen wahrnehmbaren Fort⸗ 
jomitt in der Erwerbung des anzueignenden Stoffed bringen muß, 
ommt eine Haft in den Unterricht, welche fich mit einer gefunden 
Bildung nicht wohl verträgt. Unter ſolchen Umftänden Tann ed 
nicht andbleiben, daß namentlich fchwächere Zöglinge nur mit der 
äußerften Anftrengung folgen, endlich aber doch mehr oder weniger 
Aurüdb eben und ſich böchttens mit einer äußerlichen Erfaffung des 

ateriald begnügen. Es ift immer Gegenftand des Bedauerns, 
wenn fonft treue Zöglinge entlaffen werden müffen, welche bet läng- 
erer Bildungszeit wohl — e Lehrer hätten werden können, und 
deren Schwächen man fich nicht ſcheut, ohne Weiteres auf Rechnung 
der Regulative zu ſchreiben. 

Hierzu kommt noch ein Uebelſtand. 
Die Entlaſſungs-Prüfung nimmt die abgehenden Seminariſten 

etwa 3 Wochen in Anſpruch. Es iſt ganz natürlich, daß im letzten 
Vierteljahre die Gedanken der zu Entlaſſenden überwiegend darauf 
ſich richten, alle Stoffe ſich einzuprägen, über deren —— ein Abi⸗ 
turient ſich auszuweiſen hat. Darunter leidet nothwendig der un- 
mittelbare Unterricht, den die Abiturienten ſelbſt noch empfangen. 
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Trotz aller genannten Mebelftände ift es zwar noch gelungen, 
Leiſtungen zu erzielen, welche im Großen und Ganzen denen anderer 
Seminarien ſchwerlich nachitehen dürften. Es lehrt auch eine Ber- 
gleihung der jchriftlihen Prüfungsarbeiten der Präparanden mit 
enen der Abiturienten, daß fehr bedeutende, oft geradezu ftaunens- 

werthe Rejultate erreicht worben find. ber ed ift bad Alles nur 
durch die größten Anftrengungen Seitend ber Lehrer erreicht wor⸗ 
ben. Es bat die ganze Energie derfelben, die freudigfte Hingebung 
und eine allfeitige Einigkeit in den unterrichtlichen Maßnahmen dazu 
gehört, um zu erreichen, was bis jet noch geleitet ift. Aber 8 
iche Kräfte haben ihr Maaß; und es iſt leider eine Thatſache, daß 
a Kraft der Lehrer bereitö merklich in der Abnahme be- 
griffen ift. 

— — — — 

85) Lehrer-Conferenzen bei dem evangeliſchen Schul— 
lehrer-Seminar in Cöopenick. 

Bei den Schullehrer⸗Seminarien ſollen jährlich mehrere Conferenzen mit 
den Lehrern ber Umgegend abgehalten werben, namentlich zu dem Zweck, um 

‘ bie Seminarien in Iebendigem Zuſammenhang mit bem Schulweſen zu erhalten. 
Ueber die in den letzten brei Yahren an dem obengenannten Seminar flattge- 
Kenn Conferenzen fpricht fich der zulett erftattete Jahresbericht folgender- 
maßen aus: 

Unter Leitung des Directord wurden jährlich vier Lehrer-Gon- 
ferenzen mit einigen zwanzig Lehrern der Umgegend im Seminar 
abgehalten. Es wurde jedeömal mit der Abhaltung einer Probe: 
lection Seitend Eines der XTheilnehmenden begonnen. Der Beur- 
theilung derſelben fchloffen fih Geſangübungen unter Leitung des 
Seminarlehrerd Lange an, worauf jhriftliche Vorträge zur Be- 
ſaens kamen. Sm Jahre 1859 wurden folgende —3 — be⸗ 
andelt: 

die Behandlung der bibliſchen Gleichniſſe; 
2) gute Gewöhnungen in ihrem Einfluß auf Disciplin, Er⸗ 

gehen und Unterridit ; 
3) der ehren, wie er fein fol, bei der Wahl des Berufs, feiner 

Vorbereitung und in feinem Amte; 
4) wie Tann der Lehrer und die Schule dahin wirken, daß nicht 

nur die leptere den Kindern angenehm, fondern aud den 
Eltern ein lebendiged Sntereffe an der Bildung ihrer Kinder 
erwedt, und auf * Weiſe vornämlich ein regelmäßiger 
Schulbeſuch ohne Zwangsmittel und Strafen herbeigeführt 
werde; 

5) Referat über die Schrift Morffs: Die Aufgabe ber Schule 
gegenüber der überhand nehmenden VBerarmung. 
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1860. 

1) Pen cn den Kindern die Landeöfunde Paläftinad zu ers 
ießen. 

2) Die Hinderniſſe einer freudigen Amtsführung des Lehrers. 
3) Der Schreibunterricht in der Volksſchule. 
4) Warum muß mit dem Unterrichte die Erziehung verbunden 

ſein, und worauf hat der Lehrer zu achten, um ſeinen Zweck 
u erreichen? 

5) X ber ‚allgemeinen Lehrer⸗Conferenz zu Tempelhof hielt der 
Director einen Vortrag über: Bertierung im Unterrichte.“ 

1861. 

1) nn naentunde in der Volksſchule. Vom Seminarlehrer 
e übner. 

2) Ueber die Worte Luthers: Sollen wir Kinder erziehen, ſo 
müſſen wir mit ihnen Kinder werden. 

3) Beſprechung und Referat der Schrift vom Seminarlehrer 
nidter: „Anleitung zum Gebrauche ded Leſebuchs“, vom 

irector. 
4) Ueber die Wichtigkeit, gewiffe religtöje Grundbegriffe, welche 

früher im Volke verbreitet waren, jept aber faft_ganz ver 
loren find, den Kindern tief einzuprägen, 3. B. Sunde und 
Gnade, Gericht und Vergeltung, Himmel und Hölle, Segen 
u Fluch, Zeit und Ewigkeit, Reich Gotted und Reich der 

elt ıc. 

86) Das Internat der Schullehrer-Seminarien. 

Das Seminar n Pr. Eylau, Regierungsbezirk Königsberg, ift mit 
ber Errichtung eines neuen Gebäubes für daſſelbe (Gentralblatt pro 1861 &. 659 
Nr. 245.2) aus einem Erternat in ein Internat umgewandelt worben. 

In der bei Eröffnung deſſelben gehaltenen Rebe bat fih der Regierungs- 
und Schul-Rath Dr. Woike über das Weſen des Internat folgendermaßen 
ausgefprochen: 

Das Snternat, d. i. diejenige Einrichtung eined Seminars, nad 
welcher Lehrer und Zöglinge, gleich einer großen Familie, mit- und 
nebeneinander unter einem Dache wohnen, beten und "arbeiten jollen, 
gewährt als ſolches 

den Zöglingen ſelbſt eine auch äußerliche Erleich— 
terung ihrer geſammten Ausbildung. 

Bekanntlich gehören bie Jünglinge, welche dem &lementarlebrer- 
Deruf fi zuwenden und darum Aufnahme in die Seminare begeh⸗ 



222 

ren, in der Regel nicht zu den mit irdiſchen Gütern Gefegneten. 
Daber hatte der Staat aus bisher ſchon ſich genöthigt gejehen, den 
Zöglingen monatliche Unterftügungen zu gewähren, benen bei ftei- 
gender Theuerung noch jogenannte Beköſtigungszuſchüſſe hinzuge ügt 
wurden. Wie gering aber auch verhältnißmäßig die Beträge ſein 
mochten, die für Koft und Wohnung zu entrichten waren: ohne be» 
beutende, oft (wenigſtens in dem erforderlichen Umfange) vergeblich 
erwartete Zuſchüſſe von Haufe reichten jene Unterftügungen nicht 
aus, um die Söplinge auch nur vor wirfliher Noth zu jchügen, ja 
überhaupt nur ihr Berbleiben in der Anftalt zu ermögliden. Be⸗ 
ängftigende Sorgen, die ed zu Teiner rechten Arbeitöfreudigfeit kom⸗ 
men ließen, waren die KL unauöbleiblichen Folgen. Und es tft be= 
fannt, was dad meiltend für Wohnungen waren, die ber, felbft ſchon 
beſchränkt wohnende Bürger den jungen Leuten einzuräumen, im 
Stande war. Waren’d doch in der Regel nur die weniger bemit- 
telten Bewohner, weldye bei der zu erwartenden geringen Entichädi« 
ung, bie jungen Leute in Wohnung und Koft zu nehmen ſich ent- 
(ae Darum hatte nur ausnahmsweiſe ein Zögling ein eignes 
eined Zimmerden; 2, 4, ja 6 mußten oft in engen, dunkeln 

ftodigen, ungefunden Räumen, in Kammern und Dachſtuben ſich 
ulammenbrängen, wovon namentlid) Brufts und Augenfrankheiten 
ie nicht feltene Folge waren. Ja, einzelne Zoͤglinge hatten nur zum 

Schlafen eigene Raͤume, während fie diefe für die übrige Zeit mit 
dem Penftondhalter, feinen Lehrburjchen theilen, auch wohl unfrei= 
willige Subörer und Zufchauer bei Detreibung feine Gewerbes fein 
mußten. Da hatte denn der häusliche Fleiß mit fortdauernden Hin- 
berniffen zu kämpfen, und Störungen beim Arbeiten Tonnten nicht 
ausbleiben. Durften audy die Zöglinge ihre fchriftlichen Arbeiten im 
Seminargebäude ſelbſt anfertigen, fo fonnten doch hiedurch die vie- 
len häuslichen Störungen nicht gut gemacht werden. Und bei alle- 
dem mußten die Zöglinge noch froh fein, wenn fie überhaupt nur 
ein Obdach erhielten. Wie mandye ernfte Sorge iſt hieraus dem 

‚ Inftaltödireftor in früheren Zeiten erwachſen! 
Solche Zuftände muß man fennen, muß fie aud eigener An- 

ee tennen, um ben Werth des Internats zu würdigen. Hier 
t dies alled anderd. In gefunden, lichten, freundlichen Räumen, 

durch nichts Fremdartiges geftört, können bie Söglinge bier neben 
einander wohnen und arbeiten. Die Entihädigung, die von ihnen 
für ſolches Wohnen, dazu für eine zwar einfache, aber ausreichende, 
geſunde und Fräftige Rott wird gefordert werden, wird eine verhält. 
nißeabin geringe Kein und hoffentlich nidht über ihr Vermögen hin⸗ 
ausgehen. 
Dazu gewährt dad Internat eine innigere Ge— 

meinſchaft der Zöglinge unter einander, wie mit ihren 
Lebrern. 
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Die Zöglinge werben hier Gelegenheit erhalten, fidh untereinan- 
der anjehn und behandeln zu lernen ald Glieder einer großen Fa⸗ 
milte; fie werben bier Gelegenheit erhalten, fich gegenfeitig zu bil« 
den und zu heben und, um mit einem Wort Frankes zu reden, un« 
ter und für einander zu den glühenden Kohlen zu werden, von dee 
nen eine die andere vor dem Verlöſchen ſchützt und auch wohl die 
nahe liegenden todten entzündet, ja fie werden bier Gelegenheit fin- 
den, & zeigen, daß fie den reihen Sinn des Apoſtelwortes: „So 
ein Glied leidet, jo leiden alle Glieder mit, und fo ein Glied wird 
berrlich gehalten, fo freuen ſich alle Glieder mit“, auch in Bezug 
auf ihr Zufammenleben in diejer Anftalt verftanden haben. Und wie 
viele Borwände, wie viele Berfuhungen zu einem unnützen, zeitver- 
ſchwendenden Ausgehen werden den Zöglingen durch dies Zuſammen⸗ 
leben mit ihren Mitichülern genommen werden! 

Wie oft hat auch vordem ein Zögling ſich Bei nad) innige⸗ 
rer Gemeinihaft mit einem glaubenökräftigeren, fittlich ftärferen, 
wiſſenſchaftlich fortgefchritteneren Mitfchüler: aber die Ungunft der 
Berbältnilie, das Kerle Geſicht des fremden Penftiondhalterd, ber 
Thon an den eigenen Zöglingen zu viel hatte, ließen ihn zu biejer ins 
nigeren, beilfamen Verbindun Seiten gelangen. Die Zoglinge wa⸗ 
ren zwar, wie wir gejehn, felten allein in ihrer Stube, was unter 
folden Umständen noch das beffere gewejen wäre: aber ihr Zufams 
menjein rejultirte weniger aud der Wahl umfichtiger, fürforgender 
Lehrer, als aus der Noth, die oft gerade diejenigen zuſammenwür⸗ 
felte, die am wenigiten geeignet waren, ſich zu ergänzen. 

Bon nod höherem Werth iſt die innigere Gemein- 
Ihaft, die dad Internat zwifchen den Zöglingen unb 
ihren Lehrern vermittelt. | 

Wie leicht kann bier der Zögling vom Lehrer ſich Rath holen; 
wie leiht Tann er über dad, was er in der Klaffe nicht recht vers 
ftanden, Aufklärung, Belehrung ficdh erbitten, die er fich in der Stunde 
I nicht zu erbitten germagl, weil e8 ihm unbejcheiden fchien, für 
ich allein einen Theil der Unterrichtözeit zu beanipruchen, auf bie 
doch alle Schüler ein gleiches Anrecht Saben 

Das häufige Sichbegegnen und Sehen in denfelben Räumen, 
das Bewuhtjein, mit dem Lehrer unter demfelben ſchützenden Dache 
a wohnen: dad alled muß ja dem Zöglinge das Herz aufthun, muß 
* zutraulich machen gegen den Lehrer und mehr und mehr jede 
ängftliche Scheu entfernen, als könne er dieſem doch vielleicht zu 
oft, könne ihm unbequem kommen. 

Dabei tft doch eine Hauptaufgabe ded Seminar’d und feiner 
Lehrer, die Erziehung ber f ge; und dad um fo mehr, als biefe 
in der Regel eigentlih noch jo wenig erzogen in bie Inſtau treten. 
Diefe Erziehung durch Gewöhnung zu einer Ordnungsliebe und Ges 
nauigleit, die auch dem Staubtuch feine Stelle anweiſ't; an eine 
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Pünktlichkeit, die umd Ängftigt, dab wir auch nur einmal ben 
Schlag der Stunde überhören fünnten; an eine Sparſamkeit, 
die auch über den Pfennig Buch führt und den Holzipahn nicht ver- 
fommen läßt; an eine Arbeitiamkeit, die feine Minute vergeuden 
mag; an einen Sinn für Reinlichkeit und Sauberfeit, den jeder 
Fleden jelbit am Fußboden quält und ärgert, und nicht ruhen läßt, 
bis wir ihn fortgefchafft, und mit dem die innere Reinheit und Lau⸗ 
terfeit viel inniger zufammenhängt, ald mandyer ſich's träumen läßt; 
diefe Erziehung, die freilich erft ihre Vollendung und ihre Krone 
enpfängt durch die Gewöhnung an einen fteten Wandel vor Gott, 
an ein fteted Meilen unjered Denken's, Mollen’d und Thun’d an 
dem ewig, gültigen Maße des göttlichen Wortes; diefe Erziehung der 
Zöglinge iſt gerade zu undenkbar ohne ein fortgefeßtes, treues, väter- 
liche8 Ueberwachen derfelben durch die Lehrer. Aber dies Ueberwa- 
hen wird gerade im Internat durch das häufigere Zufammenfein 
ber Zehrer mit ihren Zöglingen, durch innigere Gemeinfchaft beider 
mit einander mindeſtens Fehr wejentlich erleichtert. Die Hausbefuche, 
die die Lehrer auch im Crternat bei den Zöglingen zu machen ver- 
pflichtet waren, haben bier nur einen kümmerlichen Erjag bilden 
Tonnen. Bald konnte bei den, früher gefchilderten, fremdartigen Um: 
gebungen fein ernited, vertrauliches ort geſprochen werden, bald 
war der Beſuch überhaupt fruchtlos, weil die Zöglinge den vielen, 
beit ihren Umgebungen erflärlihen, Berjuhungen gem Ausgehen, 
elbſt in der eigentlich verbotenen Zeit unter allerlei Vorwänden nicht 
atten widerſtehen koͤnnen. 

Bei allen dieſen kaum beitreitbaren Borzügen 
des Internat’8 Dürfen wir aber die ſchweren Angriffe 
gegen daffelbe nit unberückſichtigt laſſen. Wir begin- 
nen mit dem am leichteften zurückzuweiſenden, obſchon man ıhm 
häufig, gen ‚und zwar von ben —— Seiten her, begegnet. 

as Internat, fo meint man, verwöhne den Zöglin 
und lege in ihn den Grund zur Unzufriedenheit mi 
feiner fünftigen Lage. 

Und awar Sollen dies vor allem die ftattlichen Bauwerke ver. 
Schulden, die man für die Snternate bingeftellt, und deren eind nun 
auch bier heute geweiht werden fol. Diefe Schulmeifterpaläfte ſol⸗ 

len's verfhulben, wie weniger gefunder Vollkswitz, ald Neid und Un- 
verstand dieſe Gebäude nennen. Wie Tann fi), meint man, ber 
künftige Lehrer an der Dorfichule in feiner oft vürftigen Wohnung 
ufrieden fühlen, wenn er vorher an foldye8 Prachtgebaͤude, an dieſe 
doben, lichten, trefflich eingerichteten Räume gewöhnt worden. Er 
werde ja bier jo recht eigentlich zur Unzufriedenheit mit feinem fünf 
tigen Beruf und zur Aufftellnng immer weiter gehender 
Forderungen erzogen, oder vielmehr verzogen. Es ließe ſich bier- 
auf zunächſt erwiedern: das Gebäude, in welchem die Anſtalt ſich 
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bisher bei 
— —— — geweſen, dur 2 bie 
—* 2 werden konnen, wenn wir auch dieſer lieben Stabt 

fünnen. Rod — ind das die Privathäufer geweſen, in wel 
n die de, da Untertommen gefunden. Und dod mu Me 

: ber Grund Be tiefer. 
thbaue ale zu Ang — hängt ein Aleranderbild mit 

der Inf ige „nihil auffieit —* das heißt, dem Sinne na 
—— enug”. Ihm gegenüber fie t 

man bad id Karls —X — — —* örfligen Kaiſers, mit der 
Juſchrift: „nihil deest christiano”, das heift: „dem wahren Chris 
fteu engel nichts, er fühlt ſich ſtets äufeieden“. Wenn darum die 
ade Ka dieſer Anftalt — und dad hoffen wir zu dem gmadenreichen 

beäner gu ihr befannt, dad bürfen wir erwarten von 
biefen —2 hrer⸗ Collegium und feinem theuern, lieben Vor⸗ 

nde — wenn die Böglinge diefer Anftalt nur gewöhnt werden, 
me u ftellen unter die Zucht des göttlichen Worts, ſich täg- 

lich zu meit en an biefem Maße und dabei erfahren baben die Selig. 
feit eines innern Verkehrs mit Gott, dann wird's fie auch ſchon 

dem Belenntni drängen: „Herr, ich bin zu gering aller Barm⸗ 
—— und aller Treue, die du an deinem Knechte gethan haft!“ 
und: „Was ift der Menih, daß du feiner gebenteit und des Mene 
ſchen Kind, dab. bu dich feiner annimmt?" Wo ſich aber ein Herz 
zu ſolchem Bekenntniß gedrungen fühlt, wo es einmal ſolche Erfah— 
saugen gemacht, da kann von einem anmaßlichen, anfpruchövollen 
Weſen, von einer wirklichen Unzufriedenheit mit dem doch nicht ohne 
Gott erwählten Beruf wohl nicht mehr die Rede fein. Im Uebri⸗ 
—F ee: it durch bie Hausordnung ſchon bafür gejorgt,. daß ein 

es Berwöhnen und Berweichlichen, durch welches das ipätere 
—* n mit dem Seminarleben in einen zu groben Widerſpruch 
treten koͤnnte, nicht eben zu befürchten ſteht. 

Dodo die Angriffe gegen dieſe ſegenannten geichloffenen Semi» 
nare werden fchwerer und bedenkli 

- Daß Internat, fo wirb n mic ferner behauptet, — von 
weldyer Seite, tft leicht u errathen, — entfrembe den Zögling 
bem Leben und verfümmerg ihm den barmlofen, freien 
Genuß feiner Iugenbd. 

Es iſt entjeplich, was Unkenntniß, Phantafte und 5 er Wille 
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Ä da bei hier leiſten. Man thut fo, alß werfänbe Abe Kklofenfein rare Sehen SInternaten auch nur an ein vollftändiges | 
edacht werden könne; man fpricht von Tlöfterlicher, trappiftenartiger 
Aucht von einem fajernenmäßigen Einfperren, von dem Ertödten 
jeder freien, fröhlichen LXebensäußerung, ja man fiebt wohl im Geiſt 
bon hohe Mauern, die felbit im Garten, auf den und Zum» 
melpläpen eben nur noch ein Stüdchen Himmel über und zu ſehen 
geſtatten. Und die nach Entfernung aller dieſer Phantafien, aller 
prinzipiellen Berbächtigungen übrig bleibende Wirklichleit? — Nichts, 
als eine im Internat, wie in jebem geordneten Familienleben, wohl 
ausführbare Hausordnung, deren Nothwendigleit jeder VBernünftige 
anerfennen muß. So bat bier allerdings bei der Koftbarkeit und 
der gerade im Sünglingdalter vorlommenden leichtfertigen ei» 
dung der Zeit jede Stunde ihre Beitimmung, ſei's zur Arbeit, ſei's 
pn: Ruhe. Beſtimmt tft darum auch die Stunde des Aufitehens, 
eftimmt die Stunde, im welder dad Haus geſchloſſen und wieder 
eöffnet wird. Dabei fehlt’8 .aber den Zöglingen auch nicht an 
—* u eigner, freier Benutzung, nur daß natürlich auch dieſe 
Zeiten ihr —*— Maß haben. Und wenn ed nun den Zöglüngen 
unbenommen bleibt, ſolche Zeiten auch zum Beſuch befreundeter 
Familien aud außerhalb ded Seminard zu benupen, wenn man das 
bei ferner erwägt, dab in diefen Räumen jelbft, außer den Lehrers 
ſamlien 60—80 Zöglinge gleien jugendlichen Alters, gleichen Stre⸗ 
end, gleichen Berufs, dabei auögerüftet mit den verjchiedeniten 

Gaben, neben einander wohnen, daß bier ferner faft täglich eine 
Schaar von über 100 Kindern ein und ausgeht, und daß doch 
erade die Kinder mit dazu beifen, daß wir mit bem wirklichen Les 
en, mit jeinen Vorzügen, aber auch mit feinen Gebredhen und Des 

bürfnifjen vertraut werden, und daß endlich die jährlichen Schulferien 
bie Zöglinge Wochen lang ganz in ihre Heimath und in den Schooß 
ihrer Familie zurückführen: wte fann da im Emfte davon bie Rebe 
fein, daß das Internat die Zöglinge dem Leben entfremde! Das Ins 
ternat will und foll die Zöglinge nur fern halten von. dem Schmuß 
des Lebens, fern halten von Yoldhen Lebensfphären, in demen die 
Zöglinge erfranten und verfümmern müffen an Leib und Geift. 
Dder, wenn die Zöglinge, was ſchon im Erternat gefchieht, dort aber 
nicht ausreihend überwacht werden konnte, bier an einen regelmäßts 
gen Kirchenbeſuch, an das tägliche Morgen, Abend» und Tiſchgebet, 
und bamit an ein tägliches Aufihauen zu ihrem Gott und Herrn, 
i einem täglihen Wandel vor ihm gewöhnt werben: iſt das klöfter⸗ 
iche Zucht? — Der, wenn hier endlich die Zöglinge genöthigt wer« 
ben, fich jelbft ihr Bette zu machen, ihr Zimmer zu reinigen mh 
u heizen und ſelbſt ihr Waſſer fich zu bolen: legt barin ein umer 
kolider Zwang, ift dad nicht Relmehr ein rechtes Erziehen für's 

Leben, ein Unabhängig. und Freimachen von den oft gar nicht zu 



227 

chaffenden Dienften Anderer? — — Muß barım jeder Vernünf- 
tige ſolches Erziehen nicht billigen? — Voch die ſchwerſten und 

veichtten Angriffe bat das Internat gerade von denen erfahren 
allen, von denen man ed eigentlid am wenigften hätte erwarten 

ollen. 
& ift eine Reihe jehr ausführlicher Artitel im 56. Bande der 

Berl. Evangeliſch. Kirchenzeitung, worin ſich dieſe Angriffe zuſam⸗ 
ehäuft finden. Man muß diefe Artikel felbft lejen, um es be» 

areitlich zu finden, wie man, wenn auch in befter Abficht, aber 
verführt durch einzelne in allen Bildungs- und Erziehungdanitalten 
vorkommende Mißbraäuche und Bertrrungen, in falicher Conſequenz, 
in maßlojer Uebertreibung und blind gegen alle Vorzüge der Inter⸗ 
nate, in dem Grade den Stab über dieje ganze Einrichtung hat 
bredyen fünnen, daß man diefelbe eines der allerkläglichiten In— 
Mitnte zu nennen und geradezu ihre Aufhebung zu verlangen ges 
ma ba 

Diefe zahlreichen Angriffe conzentriven fich in der Behanptung, 
die Intermate jeien veligiödsjtttlih-gefährlid. Eine jömere 
Anklage! Treten wir ihr näher! Es ift an ſich pädagogiſch richtig, daß 
bei der Erziehung die Verſchiedenheit der Temperamente berüdtidy 
tigt werben muß, daß die Sndivibualität ihre Berechtigung hat und 
dab darum eigentlich jeder Zögling, wie überhaupt jeder Schüler 
und jedes Kind, nad feinem befonderen Naturell, jo viel ald mög- 
lich, auch beſonders behandelt werden müßte. Es wird nun aber 
ferner behauptet, daß es auch dem audgezeicdhnetften Pfychologen nicht 
möglich fein werde, bei Bejehung der Stuben im Internat gerade 
diejenigen Zöglinge zufammen zu bringen, bie fidy unter einander 
ergänzen oder voraudfichtlih einen guten Einfluß auf einander aus⸗ 
üben werden. Hierand wird dann weiter gefolgert, daß es, weil ed 
fo am ber unerläßlichen Bedingung ber Berträglidhteit, an ber na- 
türlichen ober geiſtlichen Liebe fehle, bet diefem gezwungenen Zuſam⸗ 
menfein zu ewigen Reibungen, Zänkereien, gegenjeitigen Störungen 
im Arbeiten kommen müfje, daß dabei ein räudiged Schaf leicht Die 
ganze Stube, ja die ganze Anftalt anſtecken und verführen könne, 
wobei u. A. anf ſodomitiſche Gräuel hingewiefen wird, die in ähne 
lichen geichloffenen Anftalten vorgefommen feien. Es tft hierauf 
Solgended zu erwiedern: 

Gerade im Externat find, bei ber Schwierigkeit, überhaupt nur 
ein Unterfommen für die Zöglinge zu finden, durch die Noth oft 
erft recht gerade ſolche Zöglinge in denſelben Raum zufammenges 
würfelt, die am mwenigften zu einander paffen. Umgekehrt hat's ge⸗ 
rade im Internat der Director in feiner Hand, nad beftem Bien 

und Gewiffen die Stubengenofjen zu beftimmen und, follte er bei 
längeren Beobachtungen ımd Erfahrungen finden, daß er fich in Pa 
nem Urtheil getaͤuſcht habe, fofort Aenderungen eintreten zu laſſen, 
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beren Durchführung im &rternat, wenn nicht unmöglich, fo d 
außerordentlich ſchwierig iſt. Hiemit fällt aber ber ganze — 
inſofern er aus dem erzwungenen Zuſammenſein ſolcher nicht zu ein⸗ 
ander paſſenden Perſönlichkeiten hergenommen ift, vollftändig zuſam⸗ 
men, oder trifft wenigſtens das Externat mehr wie das Internat. 

Die Internate ſollen aber weiter — fo wird behauptet — eine 
durch und durch polizeiliche Signatur tragen, ed folle in ihnen 
eheime Kontrolle, Spioniren, Angeberei, Mißtrauen, Derbitterung, 
cheinweſen, Heuchelei, Zurüd eben der Sünde in die Innerlich⸗ 

feit 2c. finden. Se fchärfer der —* überwacht werde, je größer 
das Mißtrauen ſei, das man ihm beweiſe, um ſo mehr fühle er ſich 
aller Verpflichtung entledigt. Er wolle nun auch ſein, wofür man 
ihn halte, und ſuche duch Liſt und Verſchlagenheit das zu meiden, 
worauf er bei vertrauendvollem Entgegentlommen freimilli 
eleiftet hätte. Die Lift des Schülerd probocire einen erhöhten Eifer 
ed Directord, und weil diefer nun Doch einmal nicht alles fe 

fehen und hören könne, jo benuge er Schüler gegen Schüler. Und 
olche Buben ſeien leicht herandzufinden, die, um die Sunft des 
brer8 bublend, dad widerwärtige und entfittlichende Amt geheimer 

Agenten und Zwilchenträger übernehmen. So jet Keiner vor dem 
Andern ſicher. Gegenfeitiged Mißtrauen und Heuchelei feien bie 
unaudbleiblihen Folgen. Endlich ſei der Uebergang von einer ftreng 
bewadten und überall bevormundeten Stellung zur Freiheit und 
Selbititändigkeit gewoͤhnlich von den traurigften Folgen begleitet. 
Die unterdrüdte, aber nicht ertödtete Natur fuche [9 zu rächen und 
verliere ficy nad) dem. Gefeh der Gegenwirkung oft in bie wildeften 
Ausicweifungen und ee Sir 

In der That: ein büftered Bild! — Daß das alled möglich 
fet, daß das alles geſchehen könne: wer wollte bad leugnen? Aber 
daß dad alles in jedem Internat gefchehen werde und müſſe, tft 
eine völlig leere Borausfegung und zeugt von einem durch nichts zu 
sec Tertigenden Argwohne gegen den guten Willen oder die päda⸗ 
gogiſche Reife der Männer, denen die Leitung diefer Anftalten ver 
traut ift. Außerdem aber haben die Gegner der Internate vergeffen, 
daß alle jene düfteren Befürdtungen ſich eben fo gnt, ja noch eber 
im Srternat erfüllen können. Dort — im Ertemat — tft ja der 
Director noch viel weniger im Stande, alle jelbft zu fehen and 
zu hören, und müßten ihm darum, wenn ed ihm überhaupt möglich 
wäre, zu folden Mitteln zu greifen, eheime Agenten und Zwiſchen⸗ 
träger aus der Zahl ber dig inge ob um vieled willlommner jeln. 
— Über es ift noch ein drittes Moment, welches von diefen Geg⸗ 
nern ber Internate zur Begründung der ſchweren Anklage, daß bier 
jelben reltgiößsfittlichgefährlich feien, herbeigezogen wirb. 

„Das gezwungene Zuſammenſein im Internat umb 
die Unmöglichkeit, jih in die Einſamkeit und in bie 

(4 
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Stille begeben zu können, verwiſche die empfangenen 
Einbrüde und nehme jede Gelegenheit zum Gebet und 
zur Bertiefung in Gott.“ So die Gegner. 

Zunädft ift auch bier wieder bie falihe Vorausſetzung zu be= 
richtigen, als könne im Grtermat jeder Zögling fein eigenes Zimmer 
ben. Es tft aber bereits erwähnt, daß bei und 2, 4, 6 und mehr 
Öglinge in bemfelben engen Raume ſich haben zufammendrängen 

müſſen. Alſo auch der legte Vorwurf würde zunächſt dad Erternat 
ebenjo treffen wie das Internat. &8 tft aber auch an ſich unrichtig, 
Daß es den Zöglingen im Snternat unmöglidy jet, ſich in die Ein- 
rar und im die Stille zu begeben. Es wird Niemand einen 
ogling er feine Freiſtunden auch zu einem Spaziergang in 

das nahe Feld oder auch nur in einen entlegenen Theil des Seminar- 
rten’8 zu benugen, wenn fein Herz ihn dazu treibt. Er darf da⸗ 
t nicht einmal, wie früher, die zeritreuenden Straßen der Stadt 

paſſtren. — Ob's aber überhaupt, abgejehen von ber Möglichkeit 
der Ausführung, wiünfchenswerth wäre, jedem Zöglinge ein eigned 
Zimmer anweiſen zu koͤnnen, ift für folches Alter und gerade im 
Hinblid auf die angebeuteten ſchweren fittlichen Verirrungen aus dem 
—— einer Öriftlichen Pädagogik viel eher zu verneinen, als 
zu bejahen. — 

de David einfam und müßig war und nicht mit in den Krieg 
04, fiel er in Ehebruch und Todtſchlag. In der Wüſte trat der 
Gerkuher zum Heren. In dem fchönen Morgenliede: „Wach auf 
mein Herz ımd finge!* befennt der Dichter: „Heut, als bie dun⸗ 
keln S mich ganz umgeben hatten, hat Satan mein begehret.⸗ 
Ja Luther, der gewiß auch ein erleuchteter Pädagog war, jagt and« 
brüdliih: „Die Einſamkeit ift allen Menjchen eitel Gift und Tod, 
fonderlih einem jungen Menſchen. Es geicheben viel mehr und 
größere Sünden, wann bie Leute allein find, denn wann fie ſich zu 
anderer Leute Geſellſchaft halten. Denn, wo eine solutio ımd Ein» 
ſamkeit ift, da bat der Teufel locum et occasionem, die Leute in 
Sünde zu führen; aber wer umter Leuten und bei ehrlicher len 
ſchaft ift, ber ſcham fich, Sünde, Laſter und Schande zu begeben, 
oder er bat fa nicht Raum und Gelegenheit dazu.” Sagt ber Herr 
an: „So du beteft, jo gehe in dein Kämmerlein und ſchließe die 
3* zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen,“ ſo iſt doch 
wicht zu überſehen, daß dies der Herr, dem Zuſammenhange nad), 
Denen gueuft, die da beten an ben Eden, auf den Gaflen, auf daß 
fie von den Leuten geſehen werden. 

Derfelbe Herr richt ja andy: „Wo zwei oder drei verſammlet 
find in meinen Namen, ba bin td} mitten unter ihnen. Oder wer 
wüßte nicht andy, weldyen erhebenden, überwältigenden Einfluß, (bon 
in Folge der Mat der Sympathie, gerade die gemeinfame Andacht 
auch anf den Einzelnen ausübt. Und wer hätte nicht auch ſchon 
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an fich ſelbſt e8 erfahren, dak man mit feinem Gott allein fein kunn 
auch unter Zaufenden, und dab umgetehrt, aud wenn man äufer- 
ich allein ift, das Herz von weltlichen Dingen fo überfüllt und 
bewegt fein Tann, dab an einen eigentlichen Verkehr mit Gott, an 
ein Bertiefen in Gott gar nicht zu denten ift. 

Man fieht aber auch hier, wie unendlich tböricht es ift, es 
allen Leuten recht machen und alle Leute befriedigen zu wollen. 
Während e8 den früheren Gegnern des Internat's darin zu kloͤſter⸗ 
lich einfam vorkam, iſt's den lesteren darin gerade nicht einſam 
enug. 

i Hiernach erfcheinen denn die fchweren Angriffe, die gegen daB 
Internat erhoben werden, ald vollig unermeislich und die angeblich 
verderblihen Kolgen diefer Einrihtung zwar als möglid, 
durchaus nicht als mit dem Weſen ded Internatd nothiwendig ver» 
bunden. Es liegt darum auch nichts vor, wodurch wir und unfere 
beutige Feſtfreude jollten verfümmern oder trüben laffen. Und wenn 
darum die, im Februar 1851 in Königäbern gehaltene, Confe 
der Schulräthe der Provinz der angeregten Umwandelung der no 
vorhandenen Srternate in Internate Haft einſtimmigen Beifall zollte, 
jo fönnen wir heute, nach faft eilf Jahren, diefer Frucht jener Ver⸗ 
bandlungen nur danfend und freuen. 

Dennoch dürfen wir's mit den gefchilderten, wenn auch nur 
möglichen Gefahren durchaus nicht zu leicht een Und Tönnen 
namentlich fittliche Schäden ſchon in ihrer Entitehung im Internat 
leichter bemerkt und geheilt werden, fo iſt's doch andrerjeit nicht zu 
läugnen, daß bei wirklichem Vorhandenſein derfelben, eben wegen deö 
unmittelbaren Zuſammenſeins jo Vieler, die Gefahr weiterer An- 
ftedung im Internat eine größere ift. Dadurch wird aber bier bie 
Verantwortlichleit der Lehrer und namentlich ded Directord eine 
größere, ihre Aufgabe gegen früher eine ſchwierigere. 

Doch wir find gewiß, daß Sie mit Bott auch dieſe fchwierige 
Aufgabe löfen werden. „So habet nun Acht auf euch felbft und auf 
die ganze Heerbe, über welche euch der heilige Geift geſetzt g hr 
Dilhöfen, zu weiden die Gemeinde Gotted, welde er durch jet 
eigened Blut erworben bat’ und: „thut von euch hinaus, wer da 
böje ift.” Der Herr wird Sie dies Wort feines Apofteld, das auch 
für Ste und Ihr Verhältniß zu den Zöglingen feine ernſte Bedeu⸗ 
tung bat, nicht vergeffen lalfen. Er wird’8 Ihnen auch in Ihrer 
gegenwärtigen Stellung nicht fehlen laffen an der Weiöheit, die dad 
Zujammengehörtge herauszufinden und im Gewähren und im Ver—⸗ 
bieten da8 rechte Maß einzuhalten verfteht. Ex wird's Ihnen dabei 
auch in Ihrer gegenwärtigen Stellung nicht fehlen lafien an der 
bisher von Shnen bewiefenen Treue, Geduld und Langmuth, an der 
heiligen Liebe, in welder Sie Ihre Zöglinge auch fernerhin tragen 
werben auf Ihrem betenden Herzen, in welder Sie Ihnen nachge⸗ 
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ben, Seinen zu früh aufgeben, aber auch ba, wo es um der Ge 
ſammtheit willen fein muß, nicht zögern werden, das kranke Glied 
zu entfernen, damit wicht der ganze eib erfranfe. 
Und wenn dad Internat gerade Ihnen, den Zöglingen, fo außer⸗ 

ordentliche Bortheile darbietet, daß Sie nie gemig Gott und unferm 
tbeuren, lieben Könige dafür dauken können, fo ſeien fie gleichzeitig 
deffen eingedent, dag, um der hier möglidhen Gefahren willen, an 
Ihren Fleißz, an Ihr gefammted Verhalten noch ernftere Forder⸗ 
ungen wie früher werben gemacht werden müflen. Auch ber geringfte 
Ungehorfam gegen die Geſetze und Ordnungen ber Anftalt wird bier 
wid geduldet werben können. Laflen Sie und barum gewiß fein, 
daß Sie fortan in erhöhten Maß unter einander wetteifern werden 
in Fleiß, in Pünktliglet und Ordnungsliebe, in Wahrhaftigkeit, im 
Haß gegen die Lüge, in unbedingtem, ehrfurchtsvollem Gehorfam 
gegen Ihre Lehrer, in rückſichtsvoller, zuvorkommender, hetliger Liebe 
gegen einander, im welcher fie einamber nicht zu ftören, fondern fidh 
zu Torben fuchen werben im Arbeiten umd Beten, wie in allem Gu- 

und Gettgefälligen. 

87) Gonferengberathungen im Regierungsbezirk Bres— 
Ian über die Concentration des Unterrichts und über 

die Benutzung ded erften Schuljahres. 
(Geutrafblatt pro 1861 ©. 224 Nr. BI.) 

Die von umd im vergangenen Iahre den Herren Superinten- 
denten ald Berathungsgegenftand für die von ihnen abzuhaltende 
järeliche Diöcelan -Lehrer-Gonferenz in Vorſchlag gebrasite Frage: 

„Was iſt Concentration ded Unterrichts in der Bolköichule?“ 
ift m allen Diöcefen unjered Departements behandelt worden. Die 
hierauf bezüglichen, an und erftatteten Berichte aber, wie die einge⸗ 
reichten Audarbeitungen einzelner Lehrer laffen es und behufs 
Erreichung des von uns bei Aufitellung der Senge tn’8 Auge ge 
fabten Zwecks als Pflicht erfcheinen, den Herren Superintendenten 
zur Mitt eng m die Lehrer und Reviſoren ihres Aufſichtskreiſes 
einige nähere Andeutungen zu machen. 

Zunachſt haben wir gern gele en, daß in einer Anzahl Diöce- 
fen die geftellte Frage unter lebhafter Betheiligung der Lehrer eine 
eingehen Erörterung erfahren bat, wie aud ein Theil der Con⸗ 
ferengworträge von einer auf ſo fältigem Studium und klarem 
Urtheile beruhenden Einfiht in Die Sache Zeugniß ablegt. Im 
anderen Kirchenkreifen dagegen war die Theilnahme der Conferenz⸗ 
Mitglieder an dem Gegenftande eine auffallend geringe. Es kam 
nad) Anhörung der betreffenden Vorträge zu einer weiteren Be⸗ 
iweechung nicht, oder die leßtere beichräntte fich darauf, daß man 
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mihfällig bemerkte, e8 handle I bet der Frage um eine Aufgabe, 
die als etwas ganz Neues dargeftellt werde, im ber That aber vom 
allen tüchtigen Lehrern bei ihrem Unterridhte bereitö immer als 
maßgebend in's Auge gefaßt worben fei. Wir haben nicht über- 
jhen, daß einzelne Gonterenzvorträge zu folder Auflaffung und 
eußerung wohl mögen Beranlaffung gegeben haben, indem fie in 

ber That die Eoncentration bed Unterrichts als etwas nicht bloß 
dem Namen, fondern auch der Sache nach erft durch das Regulativ 
vom 8. October 1854 an das Licht Gebrachtes barftellten, oder bem 
Gegenftand einfeitig auffabten, oder endlich auch in dem gewiß 
woblgemeinten Eifer, den Unterriht um ein Centtum zu vereinigen, 
zu weit gingen. 

Wir hatten gewünſcht, bat die verfammelten Lehrer nergleichen 
Fehlgriffe berichtiget, einfeitigteiten gerügt, und dad zn weit Gehende 

Vein rechted Maaß zurüdgeführt hätten. Anlangend Die angeb- 
liche Neuheit des Gegenftandes, fo würde ihnen bie Einficht in bas 
Regulativ felbft die Berichtigung überaus leicht „gemnät haben; fie 
durften nur den von ben Sonferenzvorträgen in Bezug genommenen 
Paſſus ded Regulativs (S. 3) in feinem ganzen Umfange in’s 
Auge faffen. Sn der zweiten Hälfte des betreffenden Abichnittes 
heißt e8 nämlich, nachdem vorher von der Ausſcheidung des Unbe⸗ 
rechtigten ꝛc. gehandelt worden, ausdrücklich: 

„was von denen, welde bie. Bebürfniffe und den Werth 
einer wahrhaft &riftlihen Volksbildung kennen und würdigen, 
feit lange als nothwendig gefühlt, von treuen und erfahrenen 
Sculminnern aber al8 dem Volle wahrhaft frommenb und 
als ausfuͤhrbar erprobt worden tft.“ 

Mit Rüdficht Hieranf mußte demnächſt eine tiefere Erwägung 
fe zu ber Ueberzeugung führen, dab wenn eine für den Umfang 
er ganzen Monarchie gegebene Anordnung einen Gegenſtand in 

der Art, wie bier geicheben, in Anregumg bringt, dies zwar in viel- 
fach gemachten, jedoch nicht für alle einzelnen Schulen gleichmäßig 
utreffenben Wahrnehmungen feinen Grund habe. Wenn in einer 
idcefe darauf aufmerkſam gemacht worden ıft, dab die von uns 

eftellte Frage Gegenftand ber Dechanblmg bereitö gewejen jet, jo 
Babe wir dagegen zu bemerken, daß ums dies nicht ımbelannt ge⸗ 
weſen ift, ja daß es auffallend gewejen fein würde, wenn bei bem 
in neuerer Zeit und namentlich —* dem Erſcheinen des Regulativs 
vom 3. October 1854 auf die Concentration beim Unterrichte ge⸗ 
legten Gewichte auch ohne äußere Beranlaffung nicht alle Lehrer⸗ 
Dereine den Gegenftand zum Objecte ihrer eingebendften Erwäg⸗ 
ungen gemacht hätten. Dennod) trugen wir fein Bebenten, die Sade 
der Berathung der Didcefan-Vereine von Neuem zu empfehlen. 
Wir erbliden nämlid) und dies gewiß in NMebereinftimmung mit 
allen einfihtsuollen, ihrer Aufgabe fi bewußten Lehrern tu ber 



obengebaditen Mahnung ded Regulativs vom 8. Detober 1854, die 
feitdens ganz allgemein in ben Begriff ber Concentration zulams 
mengefaßt worben tft, nichts mehr und nichts weniger, ald den kurz 
und "rögnant gefaten usdruck für alles dasjenige, was ſchon tn 
den alten Schulreglementd and der letzten Häl des porigen Sobr- 
hunderts einzelner zerftveuter Bemerkungen ald der In 

bebi ngımgen für einen Iegenöreihen den inneren 
iden nach en, in erfaflenden unb durchdringenden, 

wie für die Er Lebenskreiſe erziehbenden Unterricht be= 
chnet wird. 
Daß dies bei Weitem nd wicht von allen gehen vollftändig 

gewürdigt worden bat und bie. Einfiht in die Verhandlungen 
mehrerer der obgehal tenen &onferenzen wie cin Theil der Confe⸗ 
venzuorträge von Neuem zur Hebergengim g gebracht; noch genauere 
Kenntniß aber haben mir davon mmittel8 unferer 6 exüiglich th der Con⸗ 
centration in den Schulen felbft gefammelten — erlan 
mern genügt näm tar er „Dieter. Hi iht noch bei Weitem nicht, 

B. bei atechismus zeitweilig eine 
—* Geſchichte era, ” er Spruch und ein Lied vom 
Schüler geſprochen wird, Eben fo wenig verdient es dieſe Bezeich⸗ 

wenn bie und ba in ben geogtap H en Unterricht eine ge 
Mia iche ‚Bene eingefügt, ober | in der Geſchichtsſtunde A geo * 
phiſches Berbältuls erö d. Noch weniger endlich ift 
centration das re elf Bermiihen verſchiedener @ehrgegenftänbe: 
in hen ift vielmehr die Aufhebung jedes geordneten Lehrganges 

gegen bt bie genane Erwägımg befjen, was bie alten Re⸗ 
ements und dad neue Regulatin über den Gegenſtand an bie 
and geben, klar erkennen, daß ber immerfte Kern ber Concentra⸗ 

tion, fol anders bad Ziel errei t werben, in einer bad ganze Schul» 
leben ber Kinder umfafjenden, ei enthämlichen Geftaltung des Un- 
terrichts ‚fee und bob eine Bolt Ntänbige Erſchoͤpfung des 3 
trations 8 im ber Praxis d nterricht® nichts Geri 
** ade die vollftändige Aneignung eines volllommenen Sin 

"An ere Gircularverfügungen find nit bie Stelle, wo wir und 
im eingehender Welle über einen fo vielle en Gegenftanb ande 
lafſen und alle an ihn fi knupfenden an ernen enzen gehörig and 
Licht ftellen könnten. Nur einige ganz allg mein gehaltene 
yımtte mögen die Bedeutung ber Frage, bie wir zur Gonferenz 
ratbung empfohlen ben, darlegen. Wir beabfichtigen dabei, dem 
——— die Unterri wi deren immer fichrere efchrettung der 
—— — von umd geft ten Frage war, noch beftimmter zum Be 

u 
was Wir gem bem Begriffe der Soncentration auf verſchiedenen 



286 

Lebens⸗ und Wiſſensgebieten. Ueberall erjcheint ſein Weſen als 
eine Zuſammenziehung des Singelnen um gemille Mittelpuntte, oder 
doch als eine Beziehung auf diefelben, wie endlich als eine Ver⸗ 
Inüpfung des Einzelnen zum Ganzen. Die Aufsſcheidung des Un⸗ 
wejentlihen, Ungebörigen und Widerfprechenden ift dabei überall 
mitgegeben. Ganz jo verhält ed fich auch mit der Con 
des Unterrichtd, wie alte und neue Regulative fie fordern, und ‚jede 
vernünftige, die letzten Zwede bed Unterrihtd im Auge bebaltenbe 
Lehranweiſung zu aller Zeit wird fordern müſſen. 

Der Mittelpunkt für die Bereinigung alles Einzelnen im Uns 
terrichte ift dad Unterrichts-Subjert, der Schüler, in welchem alle 
Lehre Mr einem Schage, der ihn durchs Leben fruchtbringend beglei⸗ 
ten foll, fih vereinigen muß. Um indeß diejed Ziel mitteld der Lehr⸗ 
thätigleit zu erreichen, ift ed unumgänglich nothwendig, dab andy im 
Beziehung auf das Unterrichtänbject, den Gegenftand der Lehre nach 
feinen verichtedenen Seiten hin der Concentration Rechnung getra⸗ 
gen werde. 

- 1) Rüdfichtli der Concentration gegenüber dem Unterrichts⸗ 
habjecte ift zu erwägen, daß dad Centrum für dem Unterricht vor 
zugẽeweiſe nicht der Aufere, jondern ber innere Menſch if. Der led» 
tere joll von dem Unterrichte durchbrungen, gebildet und für das 
fpätere Leben tüchtig gemacht werben. Alles darum, was biefem 
Zwede nidht dient, oder ihm gar zuwider läuft; was bie geiftige 
Kraft des Schhlerd zu entwideln, nicht geeignet ift, feinen Berftand 
nicht aufllärt, fein Herz für das Heilfame nidht erwärmt, feinen 
Willen nicht zu rüftiger Thatkraft erhebt, was ihn aljo für dad Les 
ben refp. beiten Mittel — mie Iebtem und höchſten Zwecke nicht 
rüftet, daB fcheidet die Soncentration vom Unterrichte amd. Er⸗ 
ſichtlich Tat ſich ein folcher Unterricht nicht ertheilen ohne genaue 
Rückfichtnahme auf die dem Schüler zu Gebote ſtehende Rratt, bie 
Zeit, über welche er für feine Bildung zu gebteten bat, bie Aufgabe, 
welche ihm nady menschlichen Berechnungen im fpäteren Leben zu 
köfen bevorfteht und die Hinderniffe, die ihm bei feinem Streben 
entgegentreten.. Sorgfältige Auswahl und genaue Anordnung des 
Lehrftoffs find hierbei ſammt der den ganzen Unterricht durchbring ⸗ 
enden Rückſicht darauf, daß dad Leben eines chriftlichen Schüler 
überall ein chriftlich geordnetes fein mühle, unerläßliche Bebingung: 

2. Nichts darf nad dem Grundjſatze der Goncenträtion, 
fo eben bemerkt worden, gelehrt werben, was als überflüffig dent an 
dem Schüler p erreichenden Zwecke des Unterrichts nicht dient, oder 
was als irreleitend ihm die Erreichung ſeines Zieles erſchwert. Hierzu 
tft unbedingt erforderlich, daß die Concentration auch in Beziehung 
auf dad Unterrichtsobject nad feinen verfchiedenen Gebieten ihren 
Einfluß geltend made und alled Einzelne gehörig zu verbinden, ſich 
bemühe. Jeder Lehrgegenftand hat Feinen Mittelpuntt, um welden 



Die Bereinigung des Einzelnen an ihm ftattfinden muß. Diefer 
Mittelpunft iſt —— mit dem Zwecke, welcher mittels des 
Unterrichts an dem Schüler erreicht werden ſoll, und die Aufgabe 
der Concentration erfordert von dem Lehrer, darauf zu achten, daß 
alle jeine Beitrebungen diefem Zwede dienen. | 

Welches der Mittelpunkt und reip. das Ziel jeded Lehrgegen⸗ 
ftandes .und feiner Behandlung jet, daß bier zu verfolgen, und weiter 
anzugeben, welche Methobe und welche Auswahl ded Stoffe fe for⸗ 
dern, ſo wie endlich auseinander zu ſetzen, welcher Mittel es bedürfe, 
am durch den Unterricht nicht biphß dieſe oder jene einzelne Kraft 
bed Schülers zu enwickeln, ſondern deſſen ganzen inneren Menſchen 
zu fördern, & als zu weitführend unthunlid und gehörte eben zu 
den Derathungen, zu melden wir durch unſre Frage Beranlafjung 
geben wollten. 

Eines müflen wir indeß befonder8 hervorheben: Soll der Un- 
terricht den oben sub 1 angegebenen Einfluß auf den Schüler ande 
üben; joll er für den ganzen inneren Menſchen Leben gebend wer: 
den, jo darf er fich nicht zerfplittern. Er darf, heit das, auf jedem 
Pumkbkte nicht bloß Einzelnes, fondern muß vielmehr ulled zur Sache 
Gehoͤrige umd fie in das rechte Licht Sepende herbeiziehen und be⸗ 
wügen. Eines muß durch dad Andre begründet, das früber Dage⸗ 
weſene aufgefriicht, erweitert, tiefer begründet und an den Kreis des 
Begeniwärtig zu ehandelnden angefrüpft werden. Weber dem Allen 
aber darf der einzelne Lebrgegenftand an feinem Rechte nichts ver- 
lieren. Was aud anderen Gebieten herbeigezogen wird, In pielmebt 
zur dazu dienen, zu dem Sanptgegenftande in Beztehung ſich zu 
fegen umb feiner gründlichen Behandlung förderlich werden. Ges 
ſchieht dieſe Zufammenfafjung des Zufammengehörigen in der rechten 
Weile, dann lernt ber Schüler für das Leben und nicht bloß für 
die Klaſſe, in der er eben fipt. Auch wird eine in folder Art con⸗ 
xentrirende Lehrthaͤtigkeit bald die Erfahrung machen, daß bad im 
neuerer Zeit geforderte Präfentbalten bes früher Gelernten eine Uns 
möglichtett nicht im ſich Schließe, wie nicht minder die Klnge der Leh⸗ 
ver an den oberen Klafien mehrflaffiger Schulen, daß die Wieder⸗ 
holung alle in den unteren Gelernten unmöglich fei, verſtum⸗ 
men wird. 

Erwägt man endlich, dab dad Leben mit feinen Erſcheinungen 
und Anforderungen nicht nad) den Kategorien verſchiedener Lehrge⸗ 
genftände und in ſchulmäßzig geordneter Folge feiner Ereigniſſe jp&- 
ter an den Schüler herantritt, jo wird es zulegt noch zu einer um⸗ 
abweiäbaren Forderung der Concentratton beim Unterrichte, daß der 
Lehrer, namentlid beim Auffriihen und Einüben bes früher Ge⸗ 
lernten, das letztere unter Benübung verfchiedener oder aller Lehr⸗ 
gegenftände zu umfaflenderen Unterrichtöbildern vereinige, dieſe Dem 
Schüler vorhalte, ihn fein Wiffen und Können nah Maaßgabe der 



porgehaltenen Mufter mittels geftellter Aufgaben zu benüben mit 
Guöftattes verſehe und jo ihn Ligen nötbigen Rüffung fürs eben 
ausſtatte. 

Die Lehrer werben leicht erlennen, daß, wenn fie dieſe Anden⸗ 
tungen, die dad Wefentlichfte des Begriffs der Eoncentration ums 
faſſen, feithalten, ihnen eine reiche Fülle weitgreifender ——— 
für die Ausübung ihres wiätigen Derufd zugeführt werbe. ir 
hoffen, daß fie immer und überall durd entipredhende Auswahl, 
Anordnung und Behandlung ihres Lehritoffd die Ziele ihrer Thätig- 
keit, wie der Begriff der Concentration fie ihnen vorhält, in immer 
vollendeterer Weiſe zu erreichen, ſich werden augelegen fein laſſen. 
An ein Zertigwerden und volllommened Ueberwinden aller bierbei 
fih bietenden Schwierigkeiten ift freilich nicht zu deuten. 

Wer an feinem Theile fehlte, wäre ein volllommner Mann! — 
Für das laufende Sahr 1862 empfehlen wir ben Herren Leh⸗ 

tern, Geiftlihen und Superintendenten zum Beratbungägegenftande 
für ihre Speciale und General-Conferenzen die Erwägung der Mit- 
tel, durch welche den Kinde während ſeines erften Schuljahres, vom 
Zage des Eintrittd in die Schule ab gerechnet, die Grreijung jeiner 
Schulzwecke am angemeffenften angebahnt werden Tünne. ge» 
ben dem Gegenftande die weiteften Gränzen, indem wir dad Con⸗ 
ferenztbema formuliren: 

„Das erfte Schuljahr der Kinder.“ 
„. Bir find und dabei wohl bewußt, daß Achnliches von und ſchon 

früher in Vorſchlag gebracht worden ift. Doch wird ſich ber Unter 
ſchied des Früheren und bed Gegenwärtigen leicht erfennen lafien. 
Diesmal bleiben wir bei dem erften Sabredabjchnitte im Schulleben 
ber Kinder ftehen und empfehlen biefen auf das — ins 
Auge zu faften. Das Motiv, welches und hierbei leitet, iſt nicht 
unwichtig und liegt ebenfo in der hohen Bedeutung als in der 
Ben Schwierigkeit einer nad allen Seiten bin angemeflenen 
Entwidiung der Seelenfräfte ded Kindes mittels der Schule. Im 
erften Schuljahre follen alle die Fäden, die fpäter bloß fortgeführt 
werden dürfen, angelnüpft werden. Wird hierbei das Rechte ven 
jeben, fo ift der Schade oft auf Iangehin wahrnehmbar, oft gar nicht 
u heilen, während andrerfeitö die richtige Behandlung des Kindes 
u eriten Sahre feines Schulbeſuchs zu den überrafchendften Erfol- 
gen zu führen geeignet iſt. Hieraus entfpringt von felbit unfer Ber- 
angen, daß Tein Lehrer fein möge, der ed nicht zur Meifterfhaft im 
der eriten Behandlung des Kindes gebracht hätte. 

Gegenwärtig geht das erfte Schuljahr noch vielen Kindern theil⸗ 
weife oder ganz verloren. 

Unfer Wunſch ift, daß bei Loͤſung umfrer Aufgabe quäsf die 
von und vorftehend kurz berührte hohe —— — che einge⸗ 
hend möge erörtert, und Weg wie Mittel zur ung bed ges 



ſtechten Jieles ins rechte Licht möchten geftellt werben. 58 wird und 
freuen, wenn in methodiſcher Beziehung das Erforderliche durch die 
&onferenzvorträge moglichſt fpectell angegeben wird, und andrerfeits 
auch der Lernitoff, deifen Bewältigung während des erften Schuls 
jahres gefordert werben kann, eine eingehende Berüdjichtigung findet, 
Bir dürfen erwarten, daß die voritehende Berfügun den Sons g 
ferengen mit den Lehrern eine forgfältige Berüdfichtigung finden 
werbe. 

BDredlau, den 13. Februar 1862. 

Königliche Regterung, 
Abtheilung —2 und Vchulweſen 

An 
nr Herren Superintenbenten bes Regierungs- 

Breslau. 

V. Elementarfchulwefen. 

88) Beitreibung von Schulgeldreften. 

(Eentralblatt pro 1859 &. 617 Nr. 214.) 

Auf die, von dem Herrn Minifter ded Innern an mich abge- 
gebene orftellung vom 20. v. M. eröffne ich dem Dragiiient, daß 
Itere als zweijährige Schulgelderreſte der executiviſchen Beitreibung 

im Verwaltungeweg nach der Nr. 1 der Allerhoͤchſten Cabinets- 
Drdre vom 19. Zunt 1836 (Gej.-Sarıml. ©. 198) nicht unter: 
liegen, und daher die Nachforderung derfelben nur im Rechtswege 
geltend emacht werden fann. Die von dem Magiitrat angezogenen 

orfehriften des Gefeped vom 18. Juni 1840 über die Bertährungee 
friften bet öffentlidhen Abgaben find bier nicht anwendbar; diefelben 
handeln nur von ber Verjährung, aber nicht von der Zuläffigkett, 
derartige Abgaben im Berwaltungdwege einzuziehen. 

Die Derfügtmg der Königlichen Regierung zu N. ift daher 
völlig gerechtfertigt. 

Berlin, den 2. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
ben Mafkrat zu RN. 

7849. U. 



89) Brecutiondnerfahren bei Keferung von Materias 
lien zu Schulbanten. 

._ ‚Der Rittergutsbefiger R. war durch vollfiredbar gewordenes Rejolut der 
Königfihen Regierung zu N. für verpflichtet erachtet worden, von Patronats- 
wegen zum Bau ber Cantorate- mund Schnlſchenne in R. bie Sauptmaterialien 
fret zu gewähren. Degen Säumigleit des R. war Erecution nothwendig, welche 
auf m ung bes Anfchlagewertbs der Dtaterialien gerichtet wurde. s* ber 
auf eine Beſchwerde des N. ergangenen Berfügung bes Herrn Minifters ber 
geiftlihen 2c. Angelegenheiten wirb folgeuder Auszug mitgetheilt: | 

Die Erecution gegen den mit Lieferung ber Baumaterialien 
fäumigen Beihwerberührer kann nicht auf Zahlung des Anſchlags⸗ 
werths der lehteren gerichtet werden, weil ſich die Verpflichtung des 
Beſchwerdeführers eben nicht auf Zahlung ded Anſchlagswerths, ſon⸗ 
dern Br Lieferung der Materialien erftredt, auch der Anſchlagswerth 
den Behufs — 5*— der Materialien durch einen Dritten zu 
verwendenden Koſten nicht zu entiprechen braudt. Es ift deshalb 
und mit Rüdfiht auf Nr. 14 $. 1 der Verordnung megen execu⸗ 
tiviſcher Beitreibung oͤffentlicher Abgaben vom 30. Juli 1853 (Geſetz⸗ 
Samml. S. 909) zunächſt das — anderweit durch die 
Behörde für Rechnung des Säumigen anzukaufen, und find dem⸗ 
nächſt die dadurch erwachſenden Geldbeträge von dem letzteren execu⸗ 
tiviſch einzuziehen. 

Berlin, den 14. Januar 1862. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

1603. U. 

— — 

90) Unterhaltung der Schul- und Küſterhäuſer. 

(Eentralblatt pro 1859 S. 429 Nr. 142.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 28. November 
v. 3. und die Recursgeſuche des Rittergutöbefiperd N. zu B. und 
ber Gemeinden zu B. und ©., die Neudielung der Schulitube in 
dem Schul» und Küfterhaufe zu T. betreffend, beftätige ich unter 
Freilafiung des Rechtswegs dad Re folut der Königlichen Regierung 
vom 29. Auguft v. 3., da die Nendielung der in dem Küfter- und 
Soudepp befindlichen Schulftube nicht als ein ausſchließlich durch 
das Beduͤrfniß der Schulanſtalt nothwendig gewordener Bau im 
Sinne der $$. 2 und 3 des Geſetzes som 21. Inli 1846 
(Geſetz⸗ Sammlung ©. 392) zu betrachten, namentlidy nicht unter 
den Fer einer Srweiterung der Schullocalien zu fubjumiren 



tft, und deshalb die Koſten berfelben mit. Recht ben Tirchlichen In⸗ 
tereffenten zur Laſt gelegt find. 

Ich veranlaffe die Königliche Regierung, die Recurrenten von 
diefer Önttoeidung in Kenntniß zu jeßen. 

Berlin, ben 11. Jannar 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Bethmann-Hollweg. 

AR 
bie Königliche Regierung zu R. 

25,964. E U. 

91) Baupfliht bei Küfter- und Schulhäuſern in der 
Provinz Preußen. 

(efr. Centralblatt pro 1861 Seite 755 Nr. 2374,) 

Bon ber Königlichen Regierung zu N. in ber Provinz Preußen war durch 
Reſolut vom 11. Ianuar d. 3. auf Grund des 8. 37 Nr. A der Provinzial- 
Schul⸗Ordnung vom 11. December 1845 feftgefetst, daß zu bem an dem Schul⸗ 
und Küfterhauje in R. wegen des Aubaues einer Schulftube und Lebhrermohnung 
nothwendig gewordenen Erweiterungsbau bie Gutöberrichaft non N. das erfor- 
berlihe Diaterial und das Haudwerlslohn hberzugeben, und bie Schulgemeinde 
bie Hand- und Epanndienfte zu leiſten, gehalten fei. In ber Recursinfanz iſt 
folgende Entſcheidung ergangen: 

Auf den Deriht vom 6. März d. J., den Erweiterungs-Bau 
des Schul⸗ und Küſterhauſes in N. betreffend, beftätige ich vorbe- 
haltlich bed Rechtsweges dad Mefolut der Königlichen Regierung 
vom 11. Sanuar d. 3. und verwerfe den dagegen von der Guts— 
——— daſelbft erhobenen Recurs. Rach den unwiderlegt geblie- 
enen Gründen des Reſoluts befteht hinfichtlich der baulichen Unter« 
tung des Schul» und SKüfterhaufes die Dbfervanz, dab die Gutb⸗ 
daft dad erforderliche Material und das Handwerkslohn heran. 

geben, und die Gemeinde die Hand» und Spanndienfte zu letiten hat. 
Es koͤnnen daher auf den vorliegenden Baufall, obwohl derſelbe 

lediglich zur Vermehrung der Schulräumlichkeiten nothwendig ift, 
die Vorſchriften des Geſetzes vom 21. Juli 1846 (Gefep-Sammil. 
Seite 892) nad) 8. 6 bafelbft keine Anwendung finden. 

Ebenſowenig ift bier der $..54 der Schulordnung vom 11. Des 
cember 1845, nach welchem ohne Rückſicht auf eine beitehende Ob⸗ 
ſervanz bei den dur die wachſende Simmohnerzaht ber Säulge, 
meinde notfanenbin merdenben Erweiterungsbauten beftehender Schulen 
Die, Borfchriften der Schulorbnung Anwendung finden follen, ent» 
jcheidend, weil ſich dieſer $. nur auf ausfchlieplich für Schulzwede 

mie © ufer, nicht aber auch auf ſolche —— be⸗ 
zieht, welche zugleich Küfterwohnungen find, wie ſowohl bad Allegat 

— — —— —— — — — 
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ber $S. 44-47 im 8. 54 oit., ald and namentlich der $. 48 Klar 
erſehen laſſen. 

Es iſt daher die Baulaſt in dem Reſolut mit Recht nach der 
beftehenden —2 regulirt. 

Dieſe Entſcheidung iſt den Betheiligten vorſchriftsmäßig be⸗ 
kannt zu machen. 

Berlin, den 9. April 1862. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Konigliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen.) 

6626. U. E, . 

92) Nothwendigfeit der Befhaffung von Zehrerwoh- 
nungen. Stellung der Säut\önehern in dieſer Be—⸗ 

ziehung. 

(Gentralbl pro 1860 ©. 424 Nr. 163; pro 1859 ©. 234 Wr. 74.) 

Auf den Beriht vom 17. December v. J. den Umbau des 
katholiſchen Schulhaufes in N. betreffend, hebe ich in Folge bes 
Recurfed des katholiſchen Kirchene und Schul⸗Collegiums dafelbft 
das Reſolut der Königlihen Regierung vom 30. Mat v. I. ad 
unct. 2*) bierdurd auf und verweife die Sadye zur anderweiten 

handlung und Entideidung über den Umfang und die Art der 
Audi hrung der erforderlichen Bauten an die Königliche Regierung 
urü | 

Das von der Königlien Regierung behufs Beihaffung neuer 
Unterrihtöräume aufgeftellte Project, die im Schulhauſe vorhande⸗ 
nen beiden Lehrerwohnungen zu Klaffen einzurichten und für bie 
Lehrer in der Stabt Wohnungen zu miethen, kann weder ald zweck⸗ 
mäbig, noch ald dem vorhandenen Bedürfniß entiprechend anerkannt 
wer 

Zwar ericheint der Einwand ber Necurrenten, daß die bei der 
Schule fungirenden Schulichweitern einen Anſpruch darauf hätten, 
daß ihnen eine Wohnung im Schulhauſe gewährt werde, well fie 
nad ihrer Ordendregel unter Claufur zu wohnen verpflichtet feien, 
unbegründet; benn Schulichweftern fönnen in Betreff ihrer Do⸗ 
tation gegen bie zur Unterhaltung der Schule Berpflichteten Teiner- 
lei Anſprüche aus ihrer Eigenſchaft als Mitglieder einer geiftlichen 
Genoſſenſchaft herleiten, da fie nur in ihrer Eigenſchaft als Lehre⸗ 

* Da wa , daß die Beſchaffung Untexrrichterd 
durch Den —A Rn uk zu bewirken fei. “ang BAR 
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rinnen in einer rechtlichen Beziehung zu ben Schulumterhaltungs- 
pflichtigen ftehen. 

Dagegen ift ed nicht zuläffig, die vorhandenen Lehrerwohnungen 
in Unterrihtöräume zu verwandeln, ohne gleichzeitig anderweit fir 
bie erforberlichen Dienftwohnungen zu forgen. Denn dieje gehören 
ur orduungdmäßigen Audftattung der Clementarfchulftellen, und es 
ind deshalb Diejenigen, welchen die bauliche Unterhaltung einer Schule 
obliegt, wie zum Bar der Unterrichtöräume, fo auch der erforber- 
lichen Lehrerwohnungen verpflichtet. An diefem Grundfap muß. ſo⸗ 
wohl im Sntereffe der Lehrer felbft, ald auch aus pädagogiichen 
Rückſichten feitgehalten, und kann beöhalb nur unter ganz befondern 
Berhältniffen dem Mangel von Dienftwohnungen für die Lehrer 
nachgejehen werden. 

In dem vorliegenden Fall fehlt es gänzlich an derartigen Bes 
dingungen, welche die Beleitigung der vorhandenen Dienitwohn- 
ungen rechtfertigen könnten, da bloße Sparjamteitsrüdfichten im Inter- 
eſſe des —58— Patronats um ſo weniger entſcheidend ſein koͤn⸗ 
nen, als die verpflichtete Gemeinde bereit iſt, die ſie treffenden zwei 
Drittbeile der Koſten für einen Bau, der ſowohl die noͤthigen Un- 
terrichtöräume, ald auch die erforderlichen Dienftwohnungen berftellen 
fol, zu tragen. 

er vorzunehmende Bau muß daher fo eingerichtet werden, daß 
nicht allein die fehlenden Unterrichtsräume, fondern auch die erfor- 
lichen Lehrerwohnungen beichafft werden. ıc. 

Berlin, den 28. März 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mübler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

1,642. U. 

93) Erweiterung der Schuleinrihtungen bei ver- 
mehrter Schülerzahl und im confeſſionellen Intereſſe. 

Te? A 
e Eingabe geht von der trrigen Vorausſetzung aus, daß 

nad vr für den —* erungsbezirk N. maßgebenden geſetzlichen Be⸗ 
ftimmungen für 100 Kinder gleicher Conſeſſion eine Primärſchule 
n errichten ſei. Das Kaiferlihe Decret vom 17. Dezember 1811 
ftimmt aber, daß auf 80 Kinder eine Primärſchule fein folle, und 

die Miniftertal-Inftructton vom 21. Juni 1812 fept feſt, daß bie 

Primaͤrſchul⸗Bezirke ſo abzugraͤnzen ſeien, daß jeder derſelben 100 

atfahi e Kinder umfaſſe, unter denen ſich in der Regel 80 ſchul⸗ 

efuhende Kinder befinden würden. ie groß die Zahl von 

16 
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‚Kindern fein muß, um eine befondere Schule verlangen zu Tönnen, 
darüber beftimmt die Inſtruction Nichts, fondern jagt im $. 6. nur, 
dab in der Regel jeder Confelfion eine eigene Schule gegeben 
werden müſſe. Sn welchen einzelnen Fällen eine folde Schule au 
an ift, bleibt biernach der Beurtheilung der Auffichtöbehörde 
überlaffen. 

In M. befinden fich gegenwärtig 55 katholiſche ſchulpflichtige 
„Kinder, eine Zahl, welche binreihend groß erjcheint, um für fie eine 
‚eigene Tatboliice Schule zu errichten, zumal, da die Geſammtzahl 
der Schullinder in M. wenigftend 136 beträgt, mithin die Anitell- 
ung eined zweiten Lehrers erfordern würde, und die Zahl ber ſchul⸗ 
pflichtigen Kinder in der katholiſchen Schule zu N. im Ganzen ſich 
auf 541 beläuft, fo daß auch nach erfolgter Errichtung einer vierten 
Klaſſe die Ueberfüllung diefer Echule fortdauern wird. Da num 
nad) der von Ihnen angegebenen Entfernung der Bohmungen ſämmt⸗ 
licher katholiſcher Kinder von M. und von N. der Schulbeſuch nach 
Einrichtung einer katholiſchen Schule in M. weſentlich erleichtert 
wird, nach der Erklärung der Kreisbehörde aber der Zu⸗ und Ab⸗ 
ang der katholiſchen Gemeindeglieder in M. ſich ziemlich gleich 

Hecht und nad) der Berfiherung des katholiſchen Pfarrers die Zahl 
der Katholifen dafelbft fogar im Steigen ift, fo ift die von der 
Königlihen Regterung zu N. angeordnete Errichtung einer katholi⸗ 
[Gen oe in M. jo wohl begründet, daß es bei berfelben bewen⸗ 
en muß. 

Berlin, den 31. März 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mübler. 

An 
ben Bütrgermeifter Herrn R. zu R. (in ber Rheinprovinz). 

4,900. U. 

94) Gutachten des Lehrers — über den Leſeunter— 
richt für Blinde und insbeſondere über das Blinden— 

leſeſyſtem von W. Moon. 

Bon dem Schriftgießereibeſitzer Mohr in Berlin if ürzlich eine Lefefibel 
für Blinde herausgegeben worden. 

Das Erſcheinen biefes neuen Hülfsmittels für eine befondere Gattung bes 
Unterrichts, zufammengehalten mit ben feit einiger Zeit berworgetretenen Be- 
firebungen, dem Blinden» Leſeſyſtem bes Engländere W. Moon Cingang und 
Serbreitung zu verichaffen, fo wie mit ber anbererfeits geltenb gemachten Au⸗ 
.fiht von ber Berwerfligkeit bes letztgedachten Syftems hat ben Minifter ber 
Unterrichts » Angelegenheiten veranfaßt, von competenter Seite, durch ben Bor- 
[eher ber Blinden-Anftalt in Barby, Lehrer Hebold, ein Gutachten über 

eien -Gegenftand ausarbeiten zu laſſen, welches bier zum Abdruck gebracht 
wirb, 
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Die Leſefibel von Mohr hat das für Blinde bißher gebräud- 
liche große Alphabet der Inteintihen Drudichrift beibehalten und w 
dem Lelenlernen diefer Schrift in erweiterten Kreifen förderlich fein. 
Diefer Umftand legt der Beurtheilung fogleih die Frage vor: 

Iſt diefe Schrift ald Leſeſchrift für Blinde die geeignetfte? 
Die Antwort kann nur auf dem Wege folgender Erwägungen ge» 
funden werden. | 

Leſefertigkeit der Blinden. 

Die Lejefertigkeit der Blinden befteht wie bei Sehenden nicht 
blos in der Werbindung der einzelnen Schriftzeichen zu Wörtern, 
jondern in der fchnellen und Nipern Auffaffung ganzer Wortbilder 
und in der ruhigen und jtetigen Berbindung derjelben zu Sapgliedern 
und ganzen Sägen mit gleichzeitiger verjtändiger Unterfcheidung der 
Wörter und Sapglieder nad) Sorm und Inhalt für den jedeömaligen 
Sedanten, dem ih zum Auddrud dienen. Da es fidh aber im vor- 
liegenden Falle hauptjächli um die mechaniſche Lejefertigkeit handelt, 
I muß das ſprachliche Moment, welches an der volllommenen Leſe⸗ 
ertigfeit feinen geringen Antheil hat, unberüdjichtigt bleiben, und 
ed kann bier nicht weiter erörtert werden, wie 3. B. auf Grund 
der Wortbildung und Ylerion ein und diefelbe Sylbe in verfchiedenen 
Wörtern wiederfehrt und die Auffafjung des ganzen Wortbilded da- 
durch erleichtert, oder wie Nection, ortfolge und Sapbau dad ver. 
ftändige Zufammenfaffen der Wörter zu Sapglievern und Sägen 
unterftügt. 

Die mechaniſche Lejefertigkeit iſt hauptfächli eine Sache der 
Uebung, bet welder jebod der Blinde andere Schwierigkeiten zu 
überwinden bat, ald der Sehende, wie ſich dies aus der verſchie⸗ 
denen Natur ded Zaftjinnd und des Geſichts leicht erklärt. 

Dem mit einem Blid Biel a I Auge wird ed nicht 
ſchwer, ein Wortbild im Ganzen aufzufafjen und ſchnell wieder zu 
erfennen; dagegen muß ber jehende Lejer den flüchtigen Blid \ 
reguliren und zügeln lernen, dab er ruhig und ſtetig, ohne fidh zu 
verirren, die Schriftreihen verfolgt und dabei jeded Wort genau 
auffaßt und unterfcheidet. Es wird deöhalb den Anfängern gewöhn- 
lich gerathen, dab fie die Schriftreiben zugleih mit dem Finger 
verfolgen. | 

Der Blinde aber, welder den Schriftreihen immer mit den 
an nachgehen muß, bat weniger mit biejer Flüchtigkeit und 
Unitetigkeit zu kämpfen, Dagegen erichwert ihm der anfänglich noch 
ungeübte und auch bet vollendeter Ausbildung immer nur Einzelnes 
auffaffende Zaftfinn die Auffaffung ganzer Wortbilder. | 

16* 
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Durch richtig geleitete Uebung gelangt er aber ebenfalls dahin, 
die Wörter dur Schnellet Mebertaften an ihrem Xotaleindrud zu 
erfennen, und der fertig lefende Blinde hat immer bereitd das 
folgende oder zweitfolgende Wort von dem, welches er ausipricht, 
unter dem Finger. 

Leſeſchrift der Blinden. 

Für ſolche ſchnelle Auffaffung ganzer Wörter ift es von be» 
fonderer gie Ik daß fidh jedes Sort ild durch eine gewille In⸗ 
dDividualität in Feiner äußeren Geftalt fennzeichnet, wodurch ed ſich 
der Vorftellung fefter einprägt und beim Leſen von andern Wort» 
bildern leichter unterfcheidet. Diefe Individualität beruht im lebten 
Grunde auf der dharakteriftiichen Form der Schriftzeichen, aus denen 
die unzählige Menge von Wörtern gebildet wird. Man hat deshalb 
in den meilten Alphabeten für Sehende den Buchſtaben bet einem 
durchgehenden Grundcharakter eine möglichft verſchiedene Geftalt zu 
geben gejucht und außer den Mittelbuchitaben (a, e, i, 0, u etc.) 

udjftaben mit Dberlängen (b, d, h, k etc.), mit Unterlängen 
& p, q etc.) und mit Ober: und Unterlängen (f, 5) eingeführt. 
emjelben Zwede dient audy die Anwendung eined großen Alphabetd 

neben dem Tleinen. Was dem Auge ded Sehenden auf diefe Weile 
zu Gute fommt, da8 muß der Finger ded Blinden entbehren; denn 
eine Schrift mit Ober- und Unterlängen würde den Blinden nös 
thigen, die Wortbilder nicht blos in horizontaler, fondern aud in 
vertifaler Richtung zu betaften, wodurd dad Kefen eine große Ber- 
ögerung und Unitetigfeit erhalten würde. Wenn nun aljo für den 
aftfinn nur eine folhe Schrift geeignet erjcheint, welche durch ihre 

Höhe die Breite der Yingerfpige nicht überfchreitet, fo muß um fo 
mehr darauf geachtet werden, daß fich die Buchſtaben innerhalb die- 
Wr Raumes durch charakteriftiihe Formen genügend von einander 
ondern, welche Zormverjchiedenheiten aber auch wieder innerhalb der 
Gränze liegen müffen, daß die größte Beſtimmtheit und Klarheit 
der Sormvorftelung durch den Zaftfinn möglich ift. 

Das große Iateinifche Alphabet. 

Unter den allgemein befannten und gebräuchlichen Alphabeten 
fommt nun ie Zweifel das große Alphabet der lateiniichen Druck⸗ 
—— den aufgeſtellten Forderungen am nächſten; denn die Buch⸗ 
taben dieſes Alphabets haben bei einer entſprechenden Hoͤhe zumeiſt 
einfache Formen von mathematiſcher Beſtimmtheit und hinreichender 
Mannigfaltigkeit, wie folgende Gruppirung derſelben nach den Grund⸗ 
formen zeigt. 



1) die grade Linie............ 1J 
2) der rechte Winkel: 

a. ein rechter Winkel ... ...... LF 
b. zwei rechte Winkel... ...... ET 
c. vier rechte Winkel ......... Hx 

3) der ſpitze Winkel: 

a. ein ſpitzer Winkel ......... VA 
b. zwei pie Winkel ......... NZ 
o. drei jpibe Winfel . ........ K 

4) verichtedene Winkel: 

a. ein jpiper und ein ftumpfer ..... Y/ 
b. ein rechter und zwet ſpitze..... MW 

5) die Kreiöform: 

a. der ganze Kteld . 222220. o (0) 
b. der Halblreid . . 2.222 222.. CU 
c. der rechts halbgefchlofiene Halbfreis 6 
d. der Tinfögeichloffene Halbfrei8 ... D 
e. der doppelte Halbkreid ..... ... . 8 

6) die Henkelformen .. 222222000. P(9)RB. 

Aus vieler Ueberſicht ergiebt ſich, daß bei der Individualifirung 
der Buchſta en nach einem doppelten Princip verfahren iſt. Es ers 
ſcheint nämlich in vielen Fällen ein und diefelbe Form nur verändert 
geitellt, ‚m als befonderer Buchftabe zu gelten, .B. LF, VA, 
CVu. ſ. m. 

In anderen Fällen find die verſchiedenen Lagen einer Grund⸗ 
form in verjchiedener Weife zu bejondern Buchſtaben combinirt, 
»B® LETH, VZNK, C$. 

Nah) dem erften Princip entitehen Schriftzeichen von der mans 
nigfachften Geftalt bei böchit einfachen Srandformen, wodurd bie 
Schrift ſich befonderd als Blindenfchrift empfiehlt. 

Nach dem andern Arinci werden die Formen mehr oder wes 
niger complicirt und für den Zaftfinn erjchwert. 

Man bat dedhalb fchon verfchiedene Verſuche gemacht, diefen 
Ihwierigern Buchſtaben eine dem Taftfinn entiprechendere Geftalt 
u geben, und glaubte fih um fo mehr dazu beredhtigt, weil ja da8 
(pbabet nicht Kr Blinde erfunden worden fit. 

Diefe Berbefferungen follten jedod die Buchſtabenform nicht 
unfenntlihh machen und beftanden mur in der vereinfachenden Weg⸗ 
laffung aller Verzierungen und in mandherlet veränderten Formver⸗ 
bältniffen der zufanmengefepteren Buchftaben z. B. M M- 
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In der obigen Zufammenftellung des Alphabets find zugleich 
die für den Zaftjinn geeignetiten Zormen gegeben, von denen aber 
viele bis jebt noch nicht in Gebrauch gefommen find. Bei allen 
diefen Beränderungen bleibt aber bad unparteiiſche Crfahrungd- 
Reſultat folgendes: 

Erfolge des Leſennuterrichts. 

Unter richtiger Leitung und Uebung des Kaftvermögend Tann 
die in Rede ftebende Echrift, namentlich von Kindern, in verhälts 
nißmäßig kurzer Zeit erlernt und mit Aertigleit gelefen werben. 

Bet zunehmender Lefefertigkeit entſchwindet aber der Borftellung 
mehr und mebt das Mare Bild vieler Buchltabenformen, und zwar 
nicht blos in der Weife, wie He die Sehenden beim Schnelllefen 
nicht mehr an die einzelnen Buchftabenformen denken, fondern in 
der Weife, daB der Zaftfinn die Buchſtaben ftatt 10 den erhabenen 
Linien vielmehr nach den durch Diefelben gebildeten Winteln unterjcheibet, 
ohne daß aber die genauern Verhältniſſe diefer Winkel in fo Tleinen 
Dimenfionen der Borftellung deutlih bewußt werden können. Wenn 
nun beit abnehmendem Taftgefühl diefe allgemeinen Zafteindrüde noch 
unbeftimmter werden, fo verwifcht fih das Wortbild immer mehr, 
und deshalb kann diefe Schrift von vielen erwachſenen Blinden nicht 
mehr fertig gelefen werden. 

Diefen Mangel will da8 Leſeſyftem von Moon befeitigen, und 
es eri&eint demnach zweckmaßig, gleich an diefer Stelle eine Kritif 
defielben folgen zu laſſen. 

Moon's Syſtem. 

Das Alphabet Moon's ſteht gewiſſermaßen zwiſchen den be⸗ 
kannten und unbekannten Schriftarten, indem es eine Vereinfachung 
des vorerwähnten römiſchen Alphabets fein fol, die aber jo weit 
fortgetent ift, daß viele Buchftaben gar keine Achnlichleit mehr mit 
en entiprechenden Buchſtaben des römijchen Alphabets haben. 

Die Verwandtſchaft zwifchen beiden Alphabeten geftaltet fich 
folgendermaßen: 

Einzelne Buchſtaben des römtichen Alphabet8 find von Moon 
unverändert beibehalten worden, nämlih: I JLV CO ; andere find 
nur unmefentlic verändert: 

=A, N=-FH (6 — 2; 

noch andere find durch theilmeife Benutzung der Formen des großen 
oder kleinen Alphabets für den erften Augenblid unfenntlidy geworben : 

> =Dr=-E, <=K, = T,>”=xX, \=R; 

b=br=f, ı1=g 1I=m; 
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eine vierte Gruppe endlich beſteht aus ganz unbekannten Zeichen: 
O=H,7=-8.a.=P,.ı=9,n=-WJl=7)9. 

Bei diefer Vereinfachung hat unreitig das Schon beim römifchen 
Alphabet erwähnte Princip einen vorherrſchenden Einfluß geübt, daß 
nämlidy ein und diefelbe Grundform durch veränderte Stellung ver= 
Ihiedene Buchftaben bezeichnet. Um dies zu erfennen, darf man 
nur dad Alphabet fyftematiich nach den Grundformen ordnen: 

1) Die grade Linie in vier Richtungen: 

I -  ./N 
it er 

2) eine Hakenlinie in ſechs verſchiedenen Stellungen: 

Pr I J Le 5 

if gib pr 4 
3) ein rechter Winkel in vier Lagen: 

LI TrT[J 

Il me y 

4) ein |piger Winkel in vier Lagen: 

v1RrR <> 

a vk x 

5) ein Halbfreis in vier Lagen: 
ceD vun 

ce d uw 

6) ein Kreis in zwei Größen: 

oO © 
oh 

7) eine zweifach umgebogene Linie in zwei Stellungen: 

z N 

Die ftrenge Durchführung dieſes Princips giebt der Schrift un« 
ftreitig ben entihlebenen Charakter einer geeigneten Blindenſchrift 
welcher darin befteht, baß Die einzelnen chriftzeichen binlänglich 

individualiſirt find und durch höchit einfache Formen dargeftellt wer» 

den, weldye bei ihrer Klarheit und Beſtimmtheit ber ſchnellen Auf⸗ 

faſſung durch den Taſtſinn niemals Schwierigkeiten entgegenſetzen. 

Diefer Charakter tritt bei einer näheren Betrachtung ber einzelnen 

Schriftzeichen noch beſonders hervor. 



248 
nn 

Moon’d Syſtem als Lefefchrift. 

Die fieben Grundformen find ſämmtlich aus dem großen la- 
feinifchen Alphabet entnommen, in weldem fie die Buchſtaben 
IILVCOZ bezeichnen, die ſich bereitd ald dem Zaftfinn ent- 

Iprechende Formen hinlängli bewährt haben. 
Das Princip der Individualifirung innerhalb der dritten, vierten, 

fünften und fiebenten Gruppe findet ſich ebenfalld in dem lateinijchen 
Alphabet, wo es durch Die Buchſtaben LF, VA, CU, ZU reprä- 
fentirt if. Die weitere Durchführung diefed Princips im Moonſchen 
Syſtem Tann demfelben nicht zum Vorwurf gereichen, weil die übrigen 
veränderten. Stellungen einer Grundform, welhe Moon noch ans» 
genommen bat, grade bie charakteriftiichen Formtheile der zufammen- 
gejeptern Formen des lateinijchen Atphabets find, 3. DB. . 

< von K, > von %, D vonD. 

Nur die in der erften, zweiten und fechften Gruppe angewand- 
ten Unterfheidungsmerfmale finden im lateiniichen Alphabet keine 
Analogie. Die Richtung einer graden Linie, welche in der erften 
Gruppe zur Unterfcheidung dient, ift zwar für den alleinftehenden 
Buchſtaben ein fehr abftracte® und unbeftimmted Merkmal, tritt aber 
dur die Verbindung der Buchftaben mit einander als relatives 
Merkmal fehr beftimmt und cdharakteriftiih auf. Durch den Drud 
ift jedoch dafür zu jorgen, daß bei der Aufeinanderfolge diefer Buch⸗ 
ftaben nit andere Buchftabenformen entftehen z. B. in Woͤr⸗ 
tern wie: 

av EV rn ia») 

I/NAFL, VTXNCI 

Israel, Vers. 

Das Unterfheidungdmerkmal der zweiten Gruppe tft dem in 
ber dritten analog, nur daß ftatt eines rechten Winteld ein Hafen 
verjchiedene Stellung erhält. 

Die beiden Zeichen der jechften Gruppe endlich unterfcheiden ſich 
durch ein neued Moment, die Größe. Ihr Größen-Unterfchied liegt 
aber innerhalb der bereitö oben bezeichneten Gränzen und tft daher 
nicht blos ein berechtigtes, fondern auch ein wohl zu beachtendes 
Merkmal. 

Meberhaupt gewährt das Syftem Moon's die Möglichkeit, den 
früher angebeuteten Vortheil einer Schrift mit Mittel-, Hoch und 
Tiefbuchftaben in gewiffer Weiſe auch auf die Blindenſchrift zu über- 
tragen, wie fid) Died aus folgenden Wörtern ergiebt: 

ANNA, "urrT, NUNDTN 
Anna, Tulpe, Wunder. 
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Die Stierwendeſchrift. 

Eine Einrichtung der mit Moon's Alphabet gedruckten Schrif⸗ 
. ten kann jedoch unmoͤglich gutgeheißen werden, nämlich die, daß die 

Schriftreiben abwechjelnd von links nad recht und von rechts nad) 
links gelefen werben. 

er jemald Blinde in ihrer Lefefertigfett beobachtet hat, der 
wird überzeugt fein, daß dieſe Einrichtung zunächft ganz unnöthig 
tft; denn wenn fi der Blinde gewöhnt, beide Hände beim eelem 
du gebrauchen, jo kann immer, bereitö ehe eine Reihe ganz beendet 
ft, die linke Hand zum Anfange der folgenden i+% zurüdfehren; 
und jelbit wenn dies nicht geichieht, gewöhnen ſich die Finger fo 
bald an die Söeiftwege und werden fo ficher, dab an ein Verirren 
oder Suchen nicht zu denken ift. Es ſollte indeß Nichts gegen diefe 
Einrichtung Er werden, wenn fie nicht, ftatt die Leſefertigkeit zu 
befördern, dieſelbe geradezu beeinträchtigte. Um dies nachzuweiſen, 
muß etwas näher auf bie Sache eingegangen werben. 

Die von rechts nach links gehende Reihe tft in einer dreifachen 
Geftalt denkbar: 

1) Die Wortbilder folgen in umveränderter Geftalt von rechts 
nad) linke, (©. Zeile a.) 

2) Die Buchſtaben [eigen in unveränderter Geftalt von rechtd 
nach links, N Zeile: 2 

3) Auch die Geftalt der Buchſtaben tft von rechtd nach links ver 
ändert. (S. Zeile c. ) 

Beiſpiel: 

Sie suchen viele xancte) 

Ziel dem von weiter kommen und’ (a.) 

leiZ med nov retiew nemmok dnu (t) 

Yo xrob got TSlisw sranrnod ‚btw. « 
Schon der Augenſchein lehrt an diefem Beifptel, daß die Sache 

jelbit, wie die Schriftreihe verkehrt tft. 
Zeile a, welche noch die leſerlichſte ift, weil wentgitend die 

Wortbilder unverändert geblieben find, würde für den Saflinn ganz 
ungeet net fein, weil der Uebelftand, den man bejeitigen will, ver« 
vielfacht würde, indem ber Finger, anftatt einmal zum Anfang der 
Reihe zurücdzufebren, den Anfang jedes Worted ſuchen müßte und 
da durch zu einem beftändigen Hin- und Herfahren genöthigt wäre. 



Zeile b, welhe Moon gewählt hat, giebt ganz veränderte Wort- 
bilder und fordert demgemäh ür das Lejen jedes Worted eine an- 
dere Hebung und Fertigfeit. Das Wortbild tft nämlich kein einfa- 
ches Ganze, ſondern beiteht aus verfchiedenen ſelbſtſtändigen Budy- 
ſtabenformen, die bei wiederholter Verbindung in ein und derſelben 
Ordnung für die Auffaſſung zuletzt zu einem ftereotypen Geſammit⸗ 
bilde werden. Stellen ſich aber hieke Buchftabenformen bei unver- 
anderter Geftalt in umgekehrter Ordnung zujammen, fo werden ihre 
relativen Sormwerhäftniffe zu einander ganz andere, ald in der ur« 
Iprünglihen Ordnung, und dad von rechtd zu lefende Wort 3. 2. 

ı1710< 

mmok 

giebt ein ganz anderes Bild als das von links zu lefende: 

<o1Iı 

komm 

benn in dem erftern find die Winkel des k und m gegen dad o ge⸗ 
ſchloſſen, in dem lepteren aber geöffnet. Es bedarf allo jedes Wort 
für die Lefefertigleit einer doppelten Uebung. 

Die unveränderte Buchſtabenform fteht aber nicht bloß mit der 
veränderten Buchftabenfolge in Gontraft, ſondern auch mit. der ver⸗ 
änderten Richtung des geiend: denn viele Buchftaben, die dem von 
links kommenden Ainger ald ein hohler Winkel entgegentreten; ftellen 
No in er Richtung von rechts nad) links als ein erhabener Winkel 
ar, z. B. 

+ 7 (m) und I (m) + 

Dazu kommt nody der mißliche Umftand, daß viele Buchftaben tn ber 
legtern Auffaffung ganz diefelben Formen bdarbieten wie andere in 
der eriten, } B. 

+ 7) (m) r(e) + 

> =<kb)*+ 
IV) =LD + 

Alle diefe ftörenden Webelftände fallen weg, wenn man dieſe 
Stierwendefhhrift aufgiebt und bet der wohlbegruͤndeten gewöhnlichen 
Leſeweiſe verbleibt. Was man dem fehenden Lefer nicht — 
deſſen Auge doch mit einem Blick ein Wort viel leichter überſehen 
kann, daB follte man noch viel weniger einem Blinden zumutben, 
für den die Auffafjung eines Wortbildes dadurch erfchwert tft, daß 
ihm daſſelbe immer nur durch ſchnelles Erfennen aller Formenver⸗ 
bältniffe nach einander in die Borftellung tritt. 
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Die legte Zeile (c.) ift ebenfo wenig zu empfehlen, obwohl das 
Wortbild dur die nun auch veränderte Buchſtabenform ald voll: 
fommened Spiegelbild erfcheint. Solche Echrift aber zu lejen, kaͤme 
dem Erlernen und Ueben eines ganz neuen und unbefannten Alpha- 
bets völlig gleich. 

Die Bortheile ded Moon’ihen Syſtems find alfo nur unter 
der Bedingung anzuertennen, daß die Schrift in der gewohnten 
Weile von linie na rechts gelejen wird, und es fteht zu erwarten, 
daß fie unter diefer Bedingung durch günftige Refultate immer mehr 
Freunde und Anhänger gewinnen und namentlid dad Vorurtheil 
durchbrechen wird, welches ihr jept wegen ihrer Fremdartigkeit noch 
vielfach im Wege fteht. 

Moon's Syſtem ald Sonberfchrift. 

In Bezug — mag endlich much die Brage noch erörtert 
werben, wie ber Blinde mit Diefer Sonderjchrift zu der übrigen leſe⸗ 
kundigen Welt und den allgemein befannten Schriftarten ſteht, weldye 
Frage bejonder8 in Betreff des Schreibend der Blinden von practi⸗ 
cher Bedeutung ift. 

Moons Schrift zu lejen, Tann keinem Blinden verwehrt wer: 
ben; fie wird im Gegentheil immer mehr Aufnahme und Verbreitung 
finden, je mehr fie ſich durch die Erfahrung ald eine für die meiften 
Blinden leöbare Schrift empfiehlt. Daß das Syſtem von ben gang- 
baren Schriftarten abweicht, kann fein Grund der Zurückweiſung 
fein; denn find nicht alle Unterrichtömittel für Blinde ihren Bedürf- 
niſſen gemäß verändert und find ſolche Veränderungen nit um jo 
mehr gerechtfertigt, je gewifler und ficherer fie ihren Zweck erreichen? 

Wie man niemald einem Stenographen deöhalb einen Vorwurf 
machen wird, daß er nicht in der gewöhnlidhen Schreibichrift fteno- 
graphirt, fo wird es aud Niemand einem Blinden verargen, wenn 
er in einer zwar fremden, aber für ihn leichteren Schrift lieſt. 

Das Lefenlehren kann durch die Fremdartigkeit des Alphabets 
auch wenig behindert fein; denn bei der Verwandtſchaft mit dem 
lateiniſchen u wird Seder Ichr bald mit Moond Syſtem 
befannt, der fih nur die Mühe giebt, darauf näher einzugehen. 
Diejenige Schrift aber, welche die verbreitetite Leſeſchrift der erwach⸗ 
jenen Blinden tft, muß zulept auch jede Blindenanftalt gern Zoͤg⸗ 
lingen lehren. Möchten nur alle Lehrer, Freunde und Wohlthäter 
der Blinden die Sache unbefangen prüfen, damit endlich einmal 
Einheit in die Lefefchrift der Blinden käme, und bie bedeutenden 
Opfer, welche ſchon bier und da zur Beſchaffung einer Litteratur für 
Blinde gebradyt worden find, Allen zu Gute kämen! 
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Moon’s Syftem ale Schreibfchrift. 

Anders verhält es ſich mit diefer Schrift in Betreff des Schrei- 
bend der Blinden. Sie wird immer nur in dem alle Anwendung 
finden, wenn der Blinde eine für ihn felbft oder andere Blinde les— 
bare Schrift darftellen will, und läßt fi) auch mit Heinen Ver— 
änderungen auf der von mir für die lateinifche Schrift conftruirten 
Schreibtafel fehr leicht ausführen. Die Zöglinge biefiger Anftalt, 
die freilich im Schreiben der lateiniſchen Socihrift bon geübt 
waren, haben bdiejelbe in wenigen Tagen erlernt und ſchreiben fie 
viel ficherer und fchneller, als jene. 

Allein für den viel häufigern Ichriftlichen Verkehr mit Sehenden 
eignet fie ſich ald eine unbekannte Schrift ger nicht, und der Blinde 
ift deshalb genöthigt, das Iateinifche Alphabet ald Schreibichrift da- 
neben zu lernen. Diefe doppelte Aufgabe ift aber keine zu fchwere, 
denn die Buchftabenformen in Moon's Syſtem finden fi, wie 
oben nachgewieſen worden ift, im Iateinifchen Alphabet wieder, und 
wenn dad fehende Kind in der Volksſchule vier Alphabete der Drud- 
ſchrift und vier Alphabete der Schreibichrift zu Iernen bat, fo ift ein 
Alphabet der Drudihrift und ein Alphabet der Schreibſchrift für 
den Blinden nicht zu viel. Die in der biefigen Anftalt gemachten 
—— beftättgen wenigſtens, daß ſich dies Ziel ſehr gut er» 
reichen laͤßt. 

Zufammenfaflendes Urtheil. 

Aus den biöherigen Unterfuhungen ergiebt ſich alfo auf die 
Eingangs geftellte Frage nach der geeignetften Leſeſchrift für Blinde 
folgende Antwort: 

Das Alphabet der römijchen Unzialen hat zwar unter allen 
allgemein befannten Schriftarten den entiprechendften Charakter einer 
Blindenſchrift; dad Prinzip aber, welched ihr dieſen Charakter giebt, 
nämlich einfache, präciſe und individuelle Budhitabenform, ik im 
Syſtem Moon’3 vollftändiger durchgeführt, und die dadurch ent⸗ 
ftandenen Veränderungen des römiſchen Alphabetd find den pſycho⸗ 
logiſchen eſeten. welche für das Leſen mittels des Taſtſinnes gelten, 
fo entſprechend, daß fie für die Leſefertigkeit nur foͤrderlich fein 
fönnen. Die Manier der Stierwendeſchrift ift jedoch zu verwerfen. 
Der Umſtand endlih, da Moon's Syſtem feine allgemein befannte 
Schrift ift, kann für den angeftrebten Vortheil fein Hinderniß fein. 
Für den jchriftlihen Verkehr mit Sehenden möge der Blinde das 
roͤmiſche Alphabet ald Schreibichrift noch dazu lernen. 
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Perjonal-Beränderungen, Titel: uud Ordens - Verleihungen. 
nn — 

A. Behörden. 

Den Regierungd- und Schulräthen Dr. Schweitzer zu Eöln, 
Dr. iedmann zu Koͤnigsberg und Altgelt zu Düffel- 
dorf, fowie dem Confifterial- und Schulrath Strie i zu Pots⸗ 
dam ift der Charakter ald Geheimer Regierungs-Rath verliehen, 

dem biöherigen Conſiſtorial- und Schulratb Winzer zu Minden 
it der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife ver- 
lieben worden. 

B. Universitäten, Alademien. 

Der Brivatbocent Dr. Lipſchitz in Bonn ift zum auferorbentl. 
geofeflor in der philoſophiſchen Aucultät der Univerfität zw 

reslau, 

der Privatdocent Dr. Karſten in Berlin zum außerordentl. Pro⸗ 
feſſor in der philoſophiſchen Facultät der Univerſität daſel bſt 
ernannt, 

dem ordentl. Profeſſor Dr. Weber J. an der Univerfität u Bonn 
tft der Charakter ald Geheimer Medicinal-Rath verliehen worden. 

Der Bildhauer A. Wittig, 3. 3. in Rom, iſt zum Profeſſor und 
Lehrer der Skulptur an der Kunft - Akademie in Düfjeldorf 
ernannt worden. 

C. Gymnafien, Real: und Gewerbeichulen. 

Der Director des Gymnaſiums in Guben, Profeffor Dr. Wichert, 
ift zum Director des Dom⸗Gymnaſiums in Magdeburg, 

der Director ded Dom: Gymnafiumsd in Goldberg, Dr. Stechow, 
zum Director der Ritter-Alademie in Liegnip, 

der Oberlehrer Stier am Gymnafium in Wittenberg zum Director 
des Dom-Öymnafiumd in Colberg ernannt, 

den Dberlehrern Dr. Shwidop am Kneiphöfihen Gymnafium zu 
Königöberg 1. Pr., Dr. Shwark und Dr. Wolff am 
Friedrichs-Werderſchen Gymnafium zu Berlin ift das Prädicat 
„Profeſſor“ beigelegt, 
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am Wilhelms⸗Gymnaſium zu Berlin ift der orbentl. Lehrer Crain 
zum Oberlehrer befördert und der Schulamtd-Candidat Pilger 
als ordentl. Lehrer angeftellt, 

am Gymnaſium zu Minden der ordentl. Lehrer Quapp zum 
Oberlebrer befördert und der Lehrer Finſterbuſch jowie der 
Schulamtd- Sandidat Dr. FZrommann ald ordentl. Lehrer an» 
geftellt, 

am Friedrichs⸗Gymnaſium zu Berlin der Dr. Schüße, 

am Gymnafium 
zu Neuftettin der Schulamtd-Sandidat Reishauß, 
zu Stolp der Lehrer Didenberg, 
zu Stargard der Schulamtd-Candidat Saniter 

als ordentl. Lehrer angeftellt, 

dem biöherigen Director der Ritter- Akademie zu Liegnig, Pro: 
feffjor Dr. Sauppe der Rothe Adler-Orden dritter Klaffe mit 
der Schleife verliehen worden. 

Der Profeffor Dr. Hilgerd an der Realjchule u Aachen ift zum 
Director diefer Anftalt ernamnt, 

der Oberlehrer Duidde am Gymnafium zu Büdeburg in gleicher 
Eigenfchaft an die Realihule zu Erfurt berufen, 

an der Realſchule 
zu Wehlau ift der Schulamtd-Bandidat Dr. Klüp, 

zu Burg der Dr. Ebeling, 
zu Bromberg der Dr. Dubislav und der Dr. H. L. Kraufe, 
zu St. Petri in Danzig der Dr. Sonnenburg 

als ordentl. Lehrer angeftellt, 

an der Realfhule zu Brandenburg der Schulamts⸗-Candidat 
Dr. Sanfen ald Collaborator angeteit, 

dem biöherigen Oberlehrer pretellor Dr. Unger an der Realfchule 
zu Erfurt ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen 
worden. 

An der ftädtifchen Gewerbeihule zu Berlin ift der Schulamts- 
Candidat Liebe ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

D. Seminarien. 

Der Lehrer am Waiſenhaus in Königöberg, Prebigtamtd Gan- 
didat Fiſcher, ift 8 erſten Lehrer am evangeliſchen Schullehrer⸗ 
Seminar in Prß. Eylau ernannt worden. 
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Dem. evaugeliichen Schullehrer, Conrector Loͤchel in Zehdenid, 
Kreifed Templin, den evangeliichen Schullehrern nnd Küften Sauer 
zu Potddam, und Schwarz zu Dftrau im Kreife_Bitterfeld, dem 
evangelifhen Schullehrer Bürger zu Görlitz, dem fatholifchen 
Schullehrer Wanke zu vi im Kreiſe Leobſchütz, ſowie 

dem Hülfspedell Lange bei der Univerſität zu Königsberg iſt 
dad Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden. 

Dem Privatgelehrten Dr. von Hagenow in Greifäwald 
ift die Erlaubniß zur Anlegung des Nitterfreuzed vom Königlich 
Schwediſchen Norbditern-Orden ertheilt worden. 

. Ausgefdieden ans dem Amte. 

Geftorben: 

der Provinzial Schulratb Dr. Müpell bei dem Provinzial« 
Schul⸗Collegium zu Berlin am 8. April, 

der ordenil. Profeſſor Dr. Clemens bei der theologifchen und 
philofophiichen Akademie zu Münfter am 24. Februar, 

der Profeſſor Dr. Schulz-Fleeth bei der Univerfität zu Ber- 
lin am 21. März, | 

der orbentl. Lehter Dr. Gieswald an der Realſchule zu St. 
Johann in Danzig am 23. Februar, 

der Director der Handelöfhule in Berlin, Dr. Schweißer, 
am 14. März d. 3. 

Penfionirt: 

der Confiftorial- und Säulrat) Winzer bei der Regierung in 
inden zum 1. April, 

der Kebrer Weber am Gymnafium in Brilon zum 1. Mat, 

der Zeichenlehrer Sauer am Gymnafium in Creuznad zum 
1. Mat d. J. 

Auf ihre Anträge aus ihren Aemtern entlaffen: 

der Juſtizrath Schede zu Halle aus dem Amt ald Univerfitätd- 
richter bei der Univerfität dajelbft zum 1. Mat, 
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ber Director des Gymnafiums in Stargard, Profeffor Dr. Hornig, 
zum 1. Mat, 

der ordentl. Xehrer Dr. Heine am Friedridh-Wilhelmd-Gymnas 
fium in Pofen zu Oftern d. J. 

Inhaltsverzeichniß des Aprilbeftes, 

69. Portofreiheit — 70. Ausfertigung von Tobtenjheinen für Penflons- 
Empfänger. — 71. Deutfhe Sprache in der Proz. Bofen und amtliche Stellung 
der Schul-Inipectoren. — 72. Buläffigfeit bes % chtsweges wegen Abgaben. - 
73. Wabemie der Wiffenfchaften. — 74. Leopold.⸗Carol. Alademie. — 75. Tenta- 
men physicum. — 76. und 77. Weberfiht über bie Zahl ber Stubirenden. — 
78. Schub von Werten ber Wiffenihaft und Kunſt. — 79. Aſſiſtenz -Aerzte 
bei den Kliniken. — 80. Evangel. theol. Stift in Bonn. — 81. Wiſſenſchaft⸗ 
liche Prilfungs-Eommiffloen. — 82. Anerlennung höherer Unterrichtsanftalten. — 
83. Berathungen ber Directoren in Bommern. — 84. Zweijähriger Seminar- 
Curſus. — 85. Lehrer-Eonferenzen an Seminarien. — 86. Internat ber Se⸗ 
minarien. — 89. Concentration des Unterrichts und Benutzung bes erfien Schul- 
jahres. — 88. Beitreibung von Schulgelbreften. — 89. Lieferung von Bau: 
materialien. — 90. und 91. Unterhaltung ber Schul- und Küfterhäufer. — 
92. Beihaflung von Lehrerwohnungen. — 93. Erweiterung ber Schuleinrich⸗ 
tungen. — 943. Blinden-Unterriht — Berfonal-Ehronil. 

Drurt ven 3. J. Starcke in Berlin. 



Cceyuntralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts-Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts: und Medi⸗ 
cinalsAngelegenbeiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober-Regierungs - und vortragendem Rath In dem Miniferium 

ber geiſtlichen, Unterrichts⸗ und Mebichnal-Angelegenheiten. 

M >. Berlin, den 30, Mai 1862, 

I. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

95) Unzuläfftgleit der Aufhebung eines Reſoluts im 
Bermwaltungdwege. . 

(Sentralblatt pro 1860 ©. 644 Nr. 283.) 

Seine Majeftät der König haben Ihre erneuerte Immediat- 
Borftelung vom 1. d. M., betreffend den Schulhausbau zu N., an 
mich abgeben zu lafjen gerubet. 

Unter Berweifung auf meinen Erlaß vom 21. v. M. eröfftte 
ih Ihnen demgemäß, daß die obfiegende Partei ein wohlbegründetes 
Recht auf die Vollitredung eined in der Recurdinftanz bee 
und dadurch vollftredbar geworbenen Rejolutd hat, und deshalb ein 
ſolches nur noch im Rechtswege, nicht aber auch im Verwaltungswege 
abgeändert werden Tann. 

Berlin, den 19. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: Lehnert. 

An 
den ıc. N. und Genofien zu N. 

8758. U. 

17 
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96) Anfhaffung der Gefeg- Sammlung. 

Nach dem Beichluß des Königlichen Stantd-Minifteriumd vom 
28. November v. 3. (ad Nr. 1450) follen den Königlichen Staats- 
Behörden und denjenigen einzeln ftehenden, eine Behörde repraͤſen⸗ 
tirenden Beamten, weiche jegt die Bezahlung der Geſetz⸗ Sammlung 
für die Amtd-Bibliothet aus Staatsfonds zu leiften haben (Aller- 
Boote Verordnung vom 27. October 1810, $. 5* ) vom laufenden 
ahre ab die pro inventario erforderlichen Exemplare der Gejep- 

Sammlung unentgeltlich geliefert werden. .. 
Die Koͤnigliche Regierung veranlaſſe ich demzufolge, die in den 

Etats der von Derfelben verwalteten Fonds des diefjeitigen Reſſorts 
zur Bezahlung der Gefeh-Sammlung ausgeworfenen Beträge vom 
laufenden Sabre ab zu Gunſten der betreffenden Speztalfonds, reſp. 
der dieſſeitigen Centralfonds, als erſpart verrechnen aſſen, auch 

bafür zu Iotgen, daß Diejenigen Empfänger, für welde die Gefeh- 
Sammlung bisher aus Staatsfonds des Dieffeitigen Reſſorts 3 it 
worden ift — Superintendenten, Decane ıc.. — in den der Koͤnig⸗ 
lichen Ober-Poft-Directtion mitzutheilenden Normalliften fortan als 
Gratis⸗Empfänger aufgeführt werben. 

—* 1862. Berlin, den 10. 
An ſämmtliche Königliche Regierungen. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial: Schul-Gollegium zur 
Kenntnignahme und gleihmäßigen Beachtung. 

dem biöherigen Verfahren, wonach die oberiten Provinzial: 
Behörden durch Nämmtfiche von ihnen reffortirenden Behörden alljähr- 
lich Normal⸗Liſten über die zum Halten der Geſetz⸗Sammlung ver- 

ichteten Behörden und Beamten ıc. anfertigen zu lafjen, dieſe 
ormal-Liften demnächſt teitzuitellen und ſolche der am Orte befind- 

lihen Dber-Poft-Dirertion bis Ende November jeden Jahres mit- 
zutheilen haben, tritt außerdem Die Aenderung ein, dab die qu. Nor⸗ 
mal⸗Liſten fortan 

die zwangspflichtigen Gefep-Sammlungd-Empfänger und 
die Sratidö-&mpfänger 

abgefondert von einander nachweiſen müffen. Behufs künf⸗ 
tiger Baqtung biefer Aenderung, fowie der Ichleunigen Mittheilung 
einer für dad Reſſort des Königlihen Provinzial-Schul-Collegiums 
anderweit aufzuftellenden Normal-di te pro 1862 an die dortige Konigl. 
Dber-Poft-Direction tft daher ungeſäumt das Noͤthige zu veranlaffen. 

Berlin, den 10. April 1862. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Bertretung: Lehnert. 
An ı Meunmtiche Königliche PBrovinzial-Schul-Eollegien ıc. 

V. 
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IT) Berfahren bei dem Vorkommen falfher Zins: 
Coupons von Rentenbriefen. 

Das Königlihe Provinzial» Schul » Collegium empfängt anbei 
Abſchrift der Seitend des Herrn Minifterd für die landwirthſchaft⸗ 
lichen Angelegenheiten und des Herrn Finanz» Minifterd in Betreff 
des beim Vorkommen falſcher Zind-Coupons von Rentenbriefen zu 
beobachtenden Verfahrens unterm 28. März d. 3. erlaſſenen Circu⸗ 
lar⸗Verfügung (Anlage a.) zur Kenntnignahme und um die unter Sei⸗ 
ner Aufficht ftehenden Kaſſen des diedfeitigen Refforts zur Beachtung 
der danach getroffenen Beitimmungen anzumeifen. 

Derlin, den 6. Mai 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Mübhler. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schnl⸗Collegien ꝛc. 

617. B. 

8. 

Für die Fälle, wenn bei Königlichen Kaffen faljche Zins⸗Cou⸗ 
ond von Nentenbriefen eingehen follten, fehlt e8 an einer das Ver: 

Fubren Behufd Ermittelung ihred Urſprungs und ihrer Berbreiter 
regelnden Anordnung, indem auf diefe Falſifikate die Circular⸗Ver⸗ 
fügung der Königlihen Hauptverwaltung der Staatöjdulben vom 
3. Mat 1860 nidyt bezogen werden Tann, weil lehtere Behörde mit 
deren Verfolgung ſich nicht u befaffen hat. Da jedoch dad in eben- 
gedachter Perfügun. borgefihriebene Berfahren an ſich zwedmäßig 
und unter der Abänderung, daß nicht an die Königliche gauptBer 
waltung der Staatöfchulden, jondern an die befreffende Rentenbank⸗ 
Direction die ölieblige Ablieferung gefälfchter Coupons von Ren- 
tenbriefen erfolgen muß, auch auf derartige Coupons anwendbar er» 
Icheint, fo beftimmen wir hierdurch Folgendes: 

I. Die Königlichen Kaffen find gehalten, bie bei ihnen als 
Zahlungsmittel eingehenden oder zur Präfentation gelangenden ald 
falſch erfannten Rentenbrief⸗Coupons gleich den falſchen Kaſſenan⸗ 
weifungen oder Banknoten ohne Unterſchied, ob ſie mit Begleitſchei⸗ 
nen eingeſendet oder von den Inhabern perjönlidy eingezahlt, bezie⸗ 
bentli zur Einwechſelung präfentirt werden, und ob die empfangende 
Kaffe s an bemfelben Drte befindet, wo die Königliche Regierung 
vn Sig bat, oder nicht, ohne Zeitverluft mit dem betreffenden 
gleitjchreiben, Etikett ꝛc. ober beziehungsweiſe mit ber über bie 

Einzahlung reſp. Yräfentation aufzunehmenden kurzen Verhandlung 
an die Orts⸗Polizeibehoͤrde zu überjenden. 

17* 
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IH. Öeiehgeitig bat die betreffende Kaffe eine kurze Mittheilung 
über den refp. die als falſch angehaltenen Coupons unter Angabe 
der Fälſchungs-Merkmale an diejenige Provinzial-Rentenbant-Direc- 
tion, welche die ächten Coupons außgegeben gt oder audgegeben ha⸗ 
ben mühte, Behufs borlänk er SontrolsRotiz gelangen zu tollen. 

Il. Die Ortd-Polizeibehörden haben ebenfalls ohne erzug 
die nad Beichaffenheit der Umftände nöthig erfcheinenden Nachfor⸗ 
ſchungen nad) den Berbreitern und dem Urjprunge der Falſchſtücke 
entweder felbit oder im Wege der Requifition vorzunehmen, und 
wenn alle Mittel, die wiffentlichen Verbreiter und Berfertiger ber 
Falſchſtücke zu entdeden, als erfchöpft zu betradhten find, die ſchrift⸗ 
lihen Verhandlungen nebft den faljhen Papieren an das Königliche 
Regierungs-Präſidium einzureichen, welches diefelben an die beiref- 
fende Rentenbanf-Direction einzufenden hat. Sollte fih im Laufe 
der polizeilichen Recherchen ein erheblicher Verdacht gegen eine be= 
ftimmte Perfon heraußftellen, fo muß die Polizetbebörde fofort und 
noch vor Ablieferung der fchriftlichen Verhandlungen dem Königlichen 
Regierungd-Präfibium davon Anzeige machen. ıc. 

Berlin, den 28. März; 1862. 

Der Minifter für die landwirth⸗ Der Finanz Minifter. 
ſchaftlichen Angelegenheiten. Im Auftrage. 

Grafv. Itzenplitz. Horn. 
An 

ſämmtliche Königliche Regierungs-Präfidien. 

2,312. M. f. l. A. 
22. I. R. g. M. 

98) Feuerungs- und Erleuchtungs-Material für Un— 
terbeamte an Unterrichts-Anſtalten. 

Zufolge Allerhöchfter Ordre vom 2. Mai 1853 darf keinem 
Staatsdiener ohne ſpecielle und ausdrückliche Allerhöchſte Genehmig⸗ 
ung freies Feuerungs⸗ und Erleuchtungs⸗Material bewilligt werden. 
Dagegen Tann denjenigen Unterbeamten, welche in einem Dienfthaufe 
wohnen und entweder dad Brennmaterial der Behörde unter Ber- 
ſchluß oder Auffiht haben, oder die Heizung beforgen, für Ihren 
eigenen Bedarf das erforderliche Zeuerungs- Material aus den Bors 
räthen ber m ehörbe gegen eine angemeflene, durch techniſches Gut⸗ 
achten feftzuftellende- Entihädigung mit Vorbehalt bed jeberzeitigen 
Widerruf verabfolgt werben. Diefe Bewilligung ift in den Stats 
bet der Befolbung der betreffenden Beamten zu bemerken, darf jedoch 
nur da, wo fie durch Umftände binlänglich motivirt wird, I e mit 
\pecieller Genehmigung bes betreffenden —— ür je⸗ 
den einzelnen Fall ſtattfinden, und eine Erhoͤhung der enden 
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Statöfonds nicht zur Folge haben. Auch darf Diefelbe auf andere 
als Unterbeamte, * wenn erftere das Brennmaterial er Ver: 
ſchluß oder den Verbrauch zu überwachen haben follten, nicht aus⸗ 
gebehnt werden. 
Es erſcheint nothwendig, dieſe Allerhöchfte Beftimmung auch 

bezüglich der Schuldiener und ſonſtigen Unterbeamten an Königlichen 
Unterrichtö-Anftalten in Anwendung zu bringen, und durdhauführen, 
fobalb ſich bet Reubeiegung der Stellen oder bei Ginfommend-Ber- 
befferungen eine geeignete Gelegenheit dazu barbietet. 

, Hinfichtlih des Erleuhhtungs- Materials ift in gleicher Weiſe, 
wie wegen des Deere ateriale zu verfahren. 

Die zu zahlenden Entſchädigungen find unter Titel Indgemein 
bed Etats der betreffenden Anftalten zu vereinnahmen. 

Das Königliche Provinzial» Schul» Collegium wolle hiernach 
event. verfahren. 

Berlin, den 8. Dat 1862. | 

Der Minifter der getftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
fänmtliche Königliche Provinzial-Schul-Eollegien. 

10,833. U. 

1. Akademien und Univerſitäten. 

99 iſt oriſches Seminar bei der Univerfität zu 
) Sif Greifswald. 

Der orbentlihe Profeſſor der Geſchichte Dr. Schäfer an ber 
Univerfität zu Greifswald hatte bald nach feinem Amtdantritt in freier 
Weiſe und ohne ftaatlihe Unterftügung für Studirende der Ges 
chichte und Geographie ein hiſtoriſches Seminar eingerichtet. 

Die philoſophiſche Facultät erkannte in dem ir wieder häufiger 
als früher heruortretenden Streben, derartige Gefellichaften oder Se- 
minarien an ben Untverfitäten zu gründen, einen erfreulidhen und ber 
unterftüpung würdigen Beweid von dem Bedürfnig und Streben, 
die Vorlefungen und. dad ganze atabemilche Lehramt eindringlicher 
und wirkfamer zu machen. Sie erachtete dieſelben aber von beſon⸗ 
berem Werthe fir die Heranbildung von fünftigen Lehrern und Ge⸗ 
lehrten ber betreffenden Fächer, in denen die philoſophiſchen Facultäten 
im Hinblick auf die Gymnaſien und Realſchulen eine —A— 
Stellung einnähmen. Es gehöre zu den wichtigſten Aufgaben bed 
alademifchen Unterrichts, insbeſondere auch des hiſtoriſchen, dab 
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jungen mit Talent und Neigung für den Lehrerberuf eftaiteten 
Männern Gelegenheit gegeben werde, fich eine über dad Bedürfniß 
der allgemeinen aulen binauögehende, tiefer dringende hiſtorifſche 
Bildung zu verfchaffen, welche ohne audgedehnte Kenntniß der hiſto⸗ 
riihen Duellen, ohne Gewandtheit im Gebraudy der hiſtoriſchen 
Methode, ohne fleibige Hebung im eignen auf dad Studium der 
Duellen gegründeten Arbeiten nicht gewonnen werben könne. Die 
Mehrzahl der hierher gehörenden Studirenden fei aber nicht in der 
Lage, fih folden Studien, von denen die Beihaffung älterer und 
neuerer, Toftipieliger Werke unzertrennlich fei, hinzugeben ohne Aus⸗ 
fiht auf Her und Unterjtüpung. 

Mit Rückſicht au biele Sachlage wurden durch den Unterrichtd- 
Minifter die Mittel zur eldafung eined hiſtoriſch⸗geographiſchen 
Lehrapparatd aud den Fonds der Univerfität bewilligt, und iſt gegen- 
wärtig dur) Verfügung vom 10. März d. 3. auch genehmigt worden, 
daß in jedem Semefter demjenigen Mitgliede des Seminard, welches 
die beite, eined Preiſes würdige Abhandlung liefert, eine Prämie 
aus den Fonds der Untverfität gewährt wird. 

100) Audbildung der Stubirenden ber evangelijchen 
Theologie in der lateinifhen Sprade. 

(Sentralblatt pro 1862 Seite 134 Nr. 55.) 

‚Dem Königlichen Uniperſitäts⸗Curatorium lafſe ich anbei Ab- 
Ihrift der unter dem 5. December v. 3. an fämmtliche Königliche 
Provinzial Säul-Gollegien erlafjenen Verfügung, den bei den Orr 
ungen der Gandidaten der Theologie häufig bemerkten Mangel an 
ber nötbigen Sicherheit und Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der 
Iateiniihen Sprache beireffend, äugeben, um dieſelbe ber dortigen 
— hen Facultät zur Kenntnißnahme und mit ber Deranlaflung 
mitzutheilen, die Studirenden der Theologie an der bortigen U 
verität im geeigneter Weiſe auf die Wichtigkeit bed Gegenftanbes 
au am zu machen. 

Berlin, den 3. April 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
das Konigl. Univerfitäts-Curatorium zu R. 

1479. U. 
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101) Neberjicht über die Zahl der Studirenden auf dem 
Lyceum zu Braundberg. 

In den ſummariſchen Ueberfihten der Stubirenden find bisher bie das 
Lyecum Hosianum zu Braunsberg im Begierungebenirt Königsberg 
beinchenden Studirenden nicht aufgeführt worden. Es wird dies fortan geicheben, 
unb teagen wir bier die Zahlen von demfelben Semeſter an nach, mit welchem 
nach Seite 3 bes Gentralblatts pro 1859 bie andern Mittheilungen beginnen. 
Es fei noch bemerkt, daß das Lyceum zu Braunsberg, gleich der Alademie 
zu Münfter, eine katholiſch⸗theologiſche und eine philoſophiſche Facultät hat, 
und vorzugsweiſe iur Bildung katholiſcher Geiſtlichen für Ermiand und Weſt⸗ 
preußen beflimmt if. 

Theologiiche | Bhilofopbifche 
Facultät. Facultät. Geſammt⸗ 

zahl ber 
immatri- 

Semefter. culirten 
: I Stubi- 

renden. 

Inländer Andländer. Ausländer. zufammen 

| * N) | oo & Sommer-Semefter 1858 39 

Winter-Semefter 183 32 

Sommer-Semefter 1859 87 

Winter-Semefter 1835 87) —187110| —|10| 47 

Sommer:Semefter 1860 140 

Winter-Semefter 183° 30 

Sommer-Semefter 1861 31 

Winter-Semefter 1841 36) — | 36|20| — | 20| 56 

102) Glasmalerei-Fabrik von Dr. Oidtmann u. Comp. 
zu Zinni bei Anden. 

Die Dr. Heinrih Oidtmann u. &o. haben in Linnich bei 
Aachen eine Glasmalerei⸗-Fabrik errichtet, um mitteld eined neuen 

vereinfachten Verfahrens die Glasmaleret in ihrer Anwendung auf 

Kirchenfenfter ıc. den Intereſſenten durch wohl eile Preife zugängli- 

cher zu machen. Nach dem Gutachten der Königlichen Ober⸗Bau⸗ 

behörde verdient das Unternehmen, durch Umdrud bie Fabrikation 

von Glasmalereien im Gebiete architektoniſcher Decoration zu erleich⸗ 
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tern und dadurch zu verbältnigmäßig fehr billigen Preiſen berzuftel- 
len, Berüdfihtigung. — Da ed durch diefed Verfahren möglich fein 
wirb, auch bei jehr beichränften Mitteln den Kirchen geeigneten Falls 
den Schmud farbiger Senfter zu gewähren, fo habe & ber gedachten 
Firma überlaffen, Proben und Preisverzeichniſſe ihrer Fabrikate den 
Königlichen Regierungen einzufenden, damit fie von denjelben Kennt» 
niß erhalten und, wenn eö die Berbältniffe geftatten, ihre Anwen 
dung berbeiführen. 

Berlin, den 12. Mat 1862. 

Der Mintfter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen. 

9,648. E. U. 

III. Gomnafien und Nealſchulen. 

103) Wiſſenſchaftliche Prüfungs-Commiffionen. 

(Centralblatt pro 1862 Seite 17. Nr. 5.) 

An Stelle des verftorbenen Provinzial» Schul - Ratbs Dr. 
Mützell ift der Provinzial-Schul-Rath Dr. Tzſchirner zum Dis 
rector und Mitglied der Wiſſenſchaftlichen Prüfungd-Commiifion zu 
Berlin auf den übrigen Theil ded Jahres 1862 ernannt worben. 

104) Garcerftrafen in Oymnafien. 

Auf den Beriht vom 3. d. M. eröffnen wir ber Direction, 
daß die Carceritrafe, melde um ihrem Zweck zu entſprechen, eine 
jeltene bleiben muß, ohne ausdrüdliche Genehmigung ded Directors 
nicht in Anwendung kommen darf. Die Direction hat Gegenwär- 
tiges den Lehrern der Anftalt au eröffnen. 

Koblenz, den 24. April 1862. 

Königliched Provinzial» Schul» Collegium. 

An " 
bie Directionen ſämmtlicher Gymnaſien der Rheinproninz. 
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105) Radmeilung der vor den WViffenfhaftliden Prü— 
fungdö-&ommiffionen im Jahr 1861 abgelegten 

Prüfungen. 
(Eentralblatt pro 1861 &. 526 Nr, 202.) 

Eonflige Pruͤ⸗ 
De Ifungen: pro lo-| Von ben Summe 

Wiffen- Prüfung |co, pro ascen- | pro facultate] , nmt. ſchaftliche Prö- pro facul-|sione, in einge] docendi ner abge- 
fungs-Com- tat do- (nen Tisciplinen,| geprüften | noitenen miffion baben be- cendi ha= | Nachprüfungen | Candidaten rü- 

zu ftanden en beftan: u. f. w. ſind nicht be⸗ fungen 

den haben ſtattge⸗ ſtanden 
funden 

Koͤnigsberg. 
reifewald 
Berlin ... 
Dredlau .. 
Halle... . 
Münfter .. 
Bom.... 

— mw. 

© OD m 

106) Geographiſcher Unterricht in höheren Unter- 
rihtsanftalten. 

Bon Seiten der Königlichen General-Infpection de Militair⸗ 
Bildungsweſens tft, wie und ein Erlaß vom 19. d. M. eröffnet, dem 
Harn Mintfter der geiftlichen, Unterrichts und MedizinalsAngeles 
genbeiten mitgethetlt worden, daß in den Dortepeefähnrich- Prüfung. 
en bei den von höheren Lehranftalten fommenden Aſpiranten in der 
—& eine auffallend geringe Kenntniß der Geographie angetrofs 
en wird. 

Auch in den Schulen unfered Verwaltungsbezirks haben bei 
Revifionen und —— 7 en Schüler der höheren Klaſſen 
dad zu wünfchende Maß geographiichen Wiſſens oͤfters nicht gezeigt. 

Wir veranlaffen deöhalb die Herren Directoren der Gymnaſien 
und Realſchulen unjerd Refjortd, diefem Mangel, wo er vorhanden 
ift, befondere Aufmerkſamkeit zu widmen und in Beiprechung mit 
den betreffenden Lehrern dasjenige wiederholt gu erwägen, was ohne 
Aenderung ded Lehrpland dazu dienen kann, in den oberen Klafjen 
namentlid) auch den elementaren Theil der Geographie und die geo⸗ 
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graphiſchen Verhältniffe von Europa und Deutichlanb nicht in Ber: 
gefienheit gerathen zu laffen. 

Es wird vorzugdweije darauf anfommen, den Stoff des geo- 
graphiichen Unterrichtd, der zum dauernden Behalten feſt eingeprägt 
werben fol, für jede Klaſſe in Beichränfung auf ein Minimum und 
Unterfcheidung von dem ſonſt Erwähnenswerthen genau zu beftim- 
men und regelmäßige Repetitionen des früher Erlernten nicht bloß 
für die unteren umd mittleren Klaffen, fondern auch für die oberen 
anzuordnen. In den lepteren werden die Gymmafien freilich, wie 
die — Inſtruction für den geſchichtlichen und geographiſchen 
Unterricht vom Jahre 1859 *) mit Recht annimmt, nicht mehr als eine 
Stunde vierzehntägig, die Nealjchulen nur eine Stunde wöchentlich 
auf die Geographie befonders verwenden können. Wird aber beim 
Geſchichtsunterricht der oberen Klaffen Me Beachtung der bezüglichen 
geographiichen Verhältniffe nicht vernadhläffigt und dabei von ben 
aus nothwendigen Außftattung jeber höheren Schule gehörenden Wand: 
arten rechter Gebrauch gemacht, auch öfters durch einfache Kreides 
eichnungen an der Wandtafel das, worauf ed gerade ankommt, an⸗ 
—* hervorgehoben, werden die Schüler außerdem angehalten, 
von Zeit zu Zeit einen größeren Abfchnitt eine guten geogeapbül en 
Leitfadend mit Weglaffung alles entbeprlichen Details unter Benup- 
ung awedmäbiger arten zu wiederholen, verfteht der Lehrer in den 
geographiichen epetitiondffunben und gelegentlih beim Geſchichts⸗ 
unterricht die von den Schülern früher erworbenen geograpbifchen 
Kenntniffe unter neuen Geſichtspunkten zufammenzufalfen und bier 
und da in anregender Weiſe zu vervollftändigen, fo wird nicht bloß 
im Wefentlichen erhalten bleiben, was von der Geographie in den 
untern unb mittleren Kalle oft mit vieler Mübe gelehrt und ge» 
lernt ift, jondern ed wird die bildende Kraft, welche tn dieſer jept fo 
body entwidelten Wiffenfchaft für den jugendlichen Geift liegt, in ges 
wiſſem, durch die nothwendige Rüdficht auf die übrigen Forderungen 
des Gymnaſialunterrichts freilich beſchränktem Maße auch ber oberfien 
Bildungsitufe der Gymnaſien und Realihulen in Gute kommen. 

Sm Uebrigen wird es, wie der erwähnte Erlaß ded Herrn Mi» 
nifter8 bemerkt, angemeffen fein, diejenigen jungen Leute in den obe⸗ 
ren Klaffen, welche fih dem Milttairftande widmen wollen, bei ges 
eigneter Gelegenheit darauf hinzuweiſen, daß es Sache ihres Privat: 
fleißes ift, fich für die befonderen Anforderungen des militairifchen 
Eramend genügend vorzubereiten. Stettin, den 30. December 1861. 

Köntgliches Provinzial-Schul-Collegtum von Pommern. 
An 

die Herren Directoren ber 12 Sumnaften in Pommern, bes PBäba- 
gogtums zu Putbus und der Friedrich⸗Wilhelms⸗Schnule zu Stettin 

*) ſ. Gentr. BI. pro 1859 Seite 7239 Nr. 346, 
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107) Zeit des Katehumenen- und Eonfirmanden-Uns 
terrichtöder evangeliihen Schüler höherer Unterrichts— 

Anftalten. 

(Centralblatt pro 1860 Seite 657 Nr. 297.) 

Die Circeular-Verfügung vom 16. October 1860 beftinmt, daß 
der Katechumenen⸗ und Sonfirmanden - Unterricht in ber Regel an 
zwei entiprechenden Wochentagen in der Stunde von 11 bis 12 Uhr 
ertheilt wird, welche Zeit deöhalb in den mittleren Klaffen der bo» 
heren Schulen entweder frei zu halten, oder mit folchen Lehrgegen⸗ 
ae a de ift, von denen eine zeitweilige Diöpenfatton zu- 
äffig erſcheint. 

Diefe Beftimmung kann, wie id dem Königlichen Provinzial: 
Schul- Collegium auf den Beriht vom 11. v. M. erwiedere, nur 
den Sinn haben, daß von der Schulzeit überhaupt nur zwei Stun- 
den wöchentlich für den kirchlichen Neligionsunterricht in Anſpruch 
genommen werden follen. Die Beifügung „in der Regel" macht 
es jedoch unzweifelhaft, daß Ausnahmen geftattet find. Sie werben 
um fo zuläffiger fein, wenn Directoren in der Zeit des Confirmanden- 
Unterrichts vor Dftern den Wünfchen der Geiftlichen jo weit ent- 
een zu kommen im Stande be ‚ daß fie in den betreffenden 

Klaffer noch eine oder zwei wöchentliche Stunden frei machen, we: 
nigftend für die demnächſt einzufegnenden Schüler. 

Ich beauftrage das Königliche Provinzial» Schul - Collegium, 
demgemäß ben Directoren zu N. und zu N. zu eröffnen, daß, fie 
unverhindert find, in diefem Sinne über das in der Circular-Ber- 
fügung vom 16. October 1860 angeordnete Maß von zwei wöchent- 
lichen Stunden hinauszugehen, ſoweit e8 irgend mit der Orbnung 
der Schule und mit der Aufgabe, welche fie auch ihrerfeitd an den 
betreffenden Schülern zu erfüllen bat, verträglich ift. 

erlin, den 5. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
bas König. Provinzial-Schul-Eollegium zu Miünfter. 

9498, U. 

108) Nachricht von dem Pädagogium des Klofterdlinfer 
Lieben Frauen zu Dt agbeburg nebft den Bedingungen 

für den Befud deſſelben. 
Umfang des Pädagogiums, 

8. 1. Das Pädagogium ded Klofterd Unfer Lieben Frauen um» 
abt ein vollitändiged Gymnaſium und eine Grziehungsanftalt 
ür Gymnaſiaſten oder ein Alumnat. 
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Nach Allerhöchfter Cabinetdordre vom 26.März 1856 fol mit 
dem Pädagogiun auch ein Gandidaten-Convicet (ein Seminar von 
Candidaten der Theologie, welche die Prüfung wegen der Erlaubniß 
zu prebigen gut beitanden haben), zur Bildung für das höhere 
Schulamt befonderd im Religiondunterricht, von Michaelis 1857 an 
verbunden fein.”) 

Gymnafium. 

— 2. As Gymnafium iſt das Pädagogium den allgemeinen 
Vorſchriften für Preußiſche Gymnaſien gemäß eingerichtet und bat 
mit diefen eine und diefelbe Aufgabe. Es beftehbt aud 6 Klaffen, 
von denen die vier unteren je in zwei Abtheilungen, welde in bes 
fonderen Lehrzimmern unterrichtet werden, getheilt find. 

Alumnat. 

F. 3. Das Alumnat kann nach ſeiner Räumlichleit 72 Zoͤg⸗ 
linge aufnehmen. 

Sm Gegenfatz ber im Kloſter wohnenden Alumnen heißen 
die übrigen Schüler des Pädagogiums Stadtſchüler. 

Meldung eines Schülers zur Aufnahme. 

8.4. Die Aufnahme in das Pädagogium gefchieht zu Oſtern 
und zu Michaelis. Die Anmeldungen Dazu werden ehttweber in 
Perfon oder jchriftlich bei dem Propft und Director bed Klofters 
bewirft umd zwar für Stadtſchüler vier Wochen, für Alumnen ein 
Halbjahr vor diefen beiden Terminen. Doch tft ed wegen ber ſtets 
vorhandenen Eripectanten raͤthich, wenigſtens ein Sabı vorher die 
Anmeldung in dad Alumnat zu beforgen. ©. 8. 9. 

Zeugniſſe. 

F. 5. Dieſer Meldung iſt beizufügen: 
a. ein genaues Zeugniß über die Fähigkeiten, Die Vorkenntnifſe 

und das fittliche Verhalten des Aufzunehmenden, welches, 
wenn der Zögling fchon eine öffentliche Lehranftalt bejuchte, 
von dem Dirigenten deffelben audgeftellt fein muß; 

b. ein Impfatteſt; 
c. für Alumnen der Nachweis, daß die Impfung in den lehten 

Fahren zum zweiten Male ftattgefunden hat. 

Aufnahme-Bebingungen. 

8. 6. Auf diefe Meldung erhält der Bater oder Bormund 
nicht bloß diefe „Bedingungen“, fondern auch die „Geſetze 
und Weifungen für die Schüler des Pädagogiumd" und, 
im alle der Aufzunehmende Alumnus werben fol, die „Geſetze 

*) ſ. Centr. BI. pro 1862 Seite 84 Nr. 34. 
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für die Alumnen des Klofter8" zu forgfältiger Kenntniß⸗ 
nahme. Mebergiebt er dann fernen Sohn oder Mündel der Anftalt, 
fo macht er fih dadurch verbindlich, auch feinerjeitd Darauf zu 
balten, daß jene Bedingungen und Geſetze pünktlich befolgt werben. 

Aufnahmeprifung. 

8.7. Die Klaffe, in weldhe der Aufzunehmende zu feben tft; 
wird unter Derichtignn des mitgebrachten Zeugnifjes ($. 5, a) 
durch den Audfall der ufnahmeprüfung beitimmt. 

Die sehtpen] a der einzelnen Klaſſen find aus den Pro—⸗ 
grammen des Klofterd erſichtlich. 

Erforberniffe für die Aufnahme in die Serta. 

8. 8. Zur Aufnahme in die Serta wird, wie höheres Orts 
beftimmt worden ift, erfordert, daß der Schüler das neunte Lebens⸗ 
jahr zurüdgelegt habe und folgende Kenntniſſe und Fertigkeiten befite: 

a. er ı im Stande fein, — ruckſchrift, mit — — 
und Lateiniſchen Buchſtaben, fließend und mit Verſtändniß 
zu leſen, die Redetheile zu bezeichnen und den einfachen Satz 
zu gergliebern, auch ziemliche Fertigkeit im orthographiichen 
Schreiben haben; 

b. er foll einige Sertigteit befigen, etwas Dictirted Ieferlich und 
reinlich —2 en; 

c. er fol in den vier Grundrechnungen mit unbenannten und 
benannten Zahlen und in ben ertten Elementen der Bruch⸗ 
rechnung geübt fein, und das Ein mal Ein geläufig können; 

d. er fol die erften Elemente der Geographie, namentlich Eu⸗ 
ropa's, Tennen gelernt haben; 

e. er fol mit den Hauptſachen aus der biblifchen Gefchichte des 
Alten Teftamented und mit dem Leben Seju befannt Sein. 

Aufnahme in das Alumnat. 

8. 9. In das Alumnat können nur folde Schüler aufgenommen 
werden, welche mindeſtens die Quarta erreicht und das zwölfte Ee- 
bensjahr zurüdgelegt haben, und hängt die Gewährung des Gefuches 
um Aufnahme namentlih auch von den entitandenen Vacanzen ab. 

Die Vorbildung ded für die Duarta oder für eine noch höhere 
Klafje in das Alummat Aufzunehmenden wird jedod) in der Regel 
bem Lehrgange und den Anforderungen des Pädagogiumd volllom- 
mener entiprechen, wenn derfelbe wentgftend auch den Unterricht un- 
ferer Quinta als Stabtfchüler genoffen hat. 

Anmeldung bes Abgangee. 

g,10. Auch der Abgang eined Zöglingd muß von deſſen Vater 
oder Bormunde dem Propft und Director fchriftlich angezeigt wer: 
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den, und zwar eines Stadtſchülers mindeftens vier Wochen, eines 
Alummus ein volles Vierteljahr vorher; widrigenfalls iſt für dem 
Stadtſchüler das bisherige Schulgeld, für den Alumnnd die bis— 
berige Penfion noch für ein volles Vierteljahr an die Kaffe zu entrichten. 

ie Anmeldung zum Abgange auf die Univerfität, demnächft 
zum Abiturienten-Cramen, geſchieht ohne Unterſchied [ir Stadtſchüler 
und aAumnen zu Johannis und Neujahr fchriftlic bei dem Propft 
und Director. 

Zahlungen bei der Aufnahme; bei bein Abgange. 

8. 11. An die Kaffe des Klofterd bezahlt bei der Aufnahme 
der Stadtſchüler drei Thaler Einfrittögeld, der Alumnus drei Thaler 
Sintrittögeld und drei Thaler zum Gifchferviee. 

Bei dem Abgange bezahlt jeder Schüler für da8 über den 
Ausfall der Abiturientenprüfung ausgefertigte Zeugniß 2! Thaler, 
für jeded andere Ab —— 1 Thaler. Für jedes während des 
Schulbefuches auögeftelte Zeugniß werden 15 Silbergroſchen ent- 
richtet. Die Zahlung geſchieht an die Kaffe des Klofterd. 

Schulgeld. Zahlung beffelben. 

8.12. Das Schulgeld der Stadtſchüler beträgt vierleljährlid: 
in Serta 3 Thaler, 1” 8 ãhrlich 
in Quinta, Quarta, Tertia 4 Thaler, 
in Secunda und Prima 5 Thaler, 

und wird im Anfange eines jeden Quartals an einem Tage, der 
dazu in den Klaſſen noch näher bezeichnet und angekündigt wird, 
entrichtet. — Zugleich ſoll nach einer Miniſterial⸗Verfü gun (mit- 
getheilt durch Refeript des Koöniglichen Provinzial⸗Schul⸗Collegiums 
vom 18. Juni 1857) mit dem Schulgeld ein Turngeld, jährlich 
20 Sgr., vierteljährlih 5 Sgr., erhoben werben. 

Erlaß des Schulgelbes. 

$. 13. Die Bezahlung ded vollen Schuigelbed gilt ald Be⸗ 
Dingung der Aufnahme in das Pädagogium; jedoch ift das Lehrer» 
Collegium beredhtigt, dürftigen und würdigen Stadtfchülern bis zu 
dem zehnten Theile der Gefammtzahl der Stabtfchüler das Schulgeld 
ganz oder zur Hälfte zu erlaffen. 

Geſuche um Crlod des Schulgeldes find ſchriftlich an den Propft 
und Director zu richten. 

Dauer des Schulgelberlaffes. 

$. 14. Ein folder Erlaß wird im Anfange des Sommer- und 
Winter » Halbjahred zunächſt auf das Tanfende MH verwilligt 
und nur dann erneuert, wenn ſich der Schüler, bei fortdauernder 
Bebürftigfeit, durch Fleiß und ſittlich gutes Betragen beffelben 
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würdig erhalten hat. Bei eintretender Unwürdigkeit wird der Erlaß 
aufgehoben. 

Erlaß bes Schulgelves in Krankheitsfällen. 

8. 15. Hat ein Stadtſchüler erweislih Krankheits halber 
während eined ganzen Schulquartald die Schule nicht beſuchen fönnen, 
jo kann dürftigen Eltern anf befondered Anjuchen die Bezahlung des 
Schulgeldes für diejo Zeit erlafien werden. 

Beitrag zur Schul-Lefebibliothel. 

8. 16. Um einem jchädlichen Leſen vorzubeugen und die Schüler 
mit den beiten und bildendften Werken unferer Litteratur bekannt 
zu machen, auch ihnen mandye zweckmäßige Hilfömittel für ihre Stu- 
dien barzubieten, befteht beim Klojter eine Schul-Leſebibliothel. 
Jeder Stadtſchüler, ber biefelbe benugen will, zahlt ein Antritt 
eld von 10 Sgr. und vierteljährlih einen Beitrag von 7; Sgr., 

jedee Alummuß ein Antrittögeld von 10 Sgr., und zwar an 
den Lehrer, welcher die Schul-Lefebibliothet verwaltet. Aus dieſer 
Bibliothek erhält der Theilnehmer wöchentlich an einem beitimmten 
Tage ein Buch, welches er unbefhmugt und unbeſchädigt 
jpateitene nah vier Wochen surüdiiefern muß. Wird eine 

evifion der Bibliothek angeordnet, jo find alle Bücher ſofort zurück⸗ 
ugeben. Verlorene oder beſchädigte Bücher muß derjenige, weldyer 
* aus der Bibliothek entnommen hat, erſetzen. 

Das Ab ange eugui kann erſt dann ausgehändigt werden, 
wenn der Bibliothekar beſcheinigt, daß der Abgehende alle Bücher 
in geböriger Beichaffenheit abgeliefert babe. Aus Leihbibliotheken 
Bücher zu leſen ift den Schülern nicht erlaubt. 

Penfion der Alummen. 

. 17. Da das Klofter feine Einkünfte für die Schul» und 
Erziehungs-Anſtalt verwendet, fo ift ed ihm möglich, die jährliche 
Penſion eined Alumnus auf 120 Thaler, mit Einfluß des Schul⸗ 
elded, zu jtellen, auch einer Anzahl bürftiger und hoffmungönoller 
— 53 — die Penſion entweder ganz, oder zum Theil, zu erlaſſen. 

Zahlung der Benfion. 

8.18. Die Penfion der Alumnen wird in Duartals 
Zahlungen und zwar im eriten Monate eines jeden Schulquartalg 
voraus entrichtet, und fönnen die Eltern oder Vormünder bie . 
Zahlung an die Kaffe hei der Admintitration des Klofterd entweher 
jelbft bewirten, oder durch den Zutor des Alumnus bewirken Iaflen. 

8. 19. Sollte das Schulgeld oder die Penfion nicht in 
heftimmten Terminen abgeführt werden; jo wird die Admintitra- 
tion des Kloſters, welcher dies obliegt, die Eltern oder Bormünder 
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an bie Zahlung erinnern. Wer zwei Quartal⸗Zahlungen ſchuldet, 
kann nur dann Schüler der Anftalt bleiben, wenn die ganze Schuld 
fofort abgetragen wird. Im der Mitte Decemberd darf, des 
Rechnungs⸗-Abſchluſſes wegen, Niemand mit feinen Zahlungen im 
Rückſtande fein. 

8. 20. Zur Zeit beftehen bei dem Alummate folgende, aus den 
Einkunften des Klofterd fließende Beneficien, welche, auf Vorſchlag 
des Convented unter Genehmigung ded Königlichen Provinzial-Schuls 
Collegiums, ausſchließlich an — 528* durch Fleiß und ſittliche Auf⸗ 
führung ſich auszeichnende Zöglinge unter derſelben Beſchränkung, 
wie $. 14., verliehen werden: 

a. 20 Beneficien, melde 20 Alumnen einen völligen Erlaß der 
jährlichen Penfion von 120 Zhalern ($. 17) gewähren, aber 
nur Primanern und Secundanern, in feltenen Fallen auch 
wohl einem Obertertianer, ertheilt werden dürfen; 

b. 15 Beneficten der Art, dab 15 Alumnen an ber feftgefeßten 
Penſion drei Viertel erlafjen werden, ein jeder derſelben alſo 
jährlid) an Penfion nur 30 Thaler zu entrichten hat; 

c. 15 Beneficien der Art, dab 15 Alumnen nur die Hälfte der 
feftgefepten Penfion mit 60 Thalern jährlidy entrichten. 

Bebingungen fir ihre Gewährung. 

8. 21. Geſuche um Berleihbung dieferBeneficien find ſchriftlich 
bei dem Propit und Director des Klofterd einzureichen und können 
mir dann Berüdfichtigung finden, wenn von den beftehenben Bene⸗ 
ficten (8. 20) eind erledi gt ift, die Denärftigteit des Zoͤglings 
Tee und das Lehrer-Collegium fidh für die Würdigfeit deflelben 
ausgeſprochen hat. 

Daher erhalten meift nur folde Alumnen ein Beneficium, 
—* ſich ſchon eine Zeit lang in Fleiß und Betragen bewährt 
aben. 

Kloſter⸗Berge'ſche Schulftipendien. 

$. 22. Aus dem Klofter- Berge’ihen Studienfonds erhält 
} 3. dad Päbagogium die Summe von 200 Thalern in halbjähr- 
ihen Raten. Hieraus werden ganze Beneficien von 50. Thalern 
und halbe von 25 Thalern gebildet und halbjährlich verliehen an 
bürftige, dem Univerfitäts-Studium fünftig fi wibmende Schüler, 
welche bereitö in der dritten Klaffe, von oben gerechnet, o befinden 
und denen von dem ——— das Zeugniß guter Fähigkeiten, 
eines vorzüglichen Fleißes und eines ſtets fittlich guten Betragens 
ertheilt wird. 

Am Ende der Monate April und October jedes Jahres werden 
die Vorſchläge zur Verleihung von dem Propft und Director dem 
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Königlichen Provinzial-Schul-Sollegium eingereicht, welches biera 
die wirkliche Sti len Berleibune anordne. 9 ef 

Diefe Unterftügungägelder werben vierteljährlid) von ber Kaffe 
des Klofterd nur an die Eltern oder Bormünder der Beneficiaten 
gegen Duittung gezahlt, melde fich gegen den Propft und Director 
über die zwedmähige Verwendung der erhaltenen Summen audzu- 
wetien haben. 

Univerfitäts-Stipenbien. 

8. 23. Für Studirende aufliniverfitäten find bei dem 
Klofter fundirt: 

a. ein Stipendium von 25 Thalern, jährlih einmal aus der 
Armenkafje des Kiofterd an einen bebürftigen und würdigen 
Schüler bei feinem Abgange zur Univerjität zu zahlen ; 

b. Stipendien and der von Klevenow {hen Stif- 
ung. | 

err Karl Heinrich von Klevenow, Chef-Präfident 
des Königlichen Dber-Landeögerichtd in Magdeburg, bat im 
Jahre 1822 ein Vermächtniß von 6000 Thalern bei dem 
Klofter U. 8. Fr. niebergelegt, mit der Beſtimmung, daß ber 
Propft und Borfteher der Anjtalt die davon auflommenden 
Zinfen in jährlichen Stipendien von 50 und 100 Thalern 
an Studirende, welche von dem Klofter mit dem Zeugniffe 
ber Reife zur Univerfität abgegangen find, vertheilen fol. 
In feinem lepten Willen ſpricht der Stifter von dem Col⸗ 
lator die Erwartung aud, dab er in der Ernennung ber 
Stipendiaten na bauptjächlich durch anerlannte Talente, bes 
wiejenen Fleiß, fittlich gute Aufführung und die größere oder 
geringere Dürftigkeit derjelben werde leiten laffen. 

Mitwirkung der Eltern für das Werk ber Erziehung und Bildung. 

| Ei 
und hegt zu den Eltern und denen, welde deren Stelle vertreten, 
das Bertrauen, daß fie ihm in feinem Bemühen aufrichtig und 

Difeiplin der Anfalt. 

8.25. Zur Grziehung der ihm anvertrauten Schüler bedient 
[16 das Lehrer-Sollegium derjelben Mittel, welche die Elternliebe 

gebildeten Familien anwendet: der Belehrung und väterlichen Zu- 

18 
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rechtweifung, der Ermahnung und Warnung, und fein mabläffiges 
Streben ift darauf gerichtet, durch die Einrichtung und Leitung des 
ganzen Schullebens jeine Zöglinge vor VBerirrungen und Yehltritten 
6 ewahren und zur chriftlichen Yrömmigkeit und Sittlichkeit zu 

ren. 
Reicht die Güte und Milde nicht aus, fo treten Vorhaltungen 

und Verweiſe, erit unter vier Augen, dann, mit Benachrichtigung 
der Eltern und deren Stellvertreter, vor dem Klaffen-Drdinariuß, 
vor dem Director, vor der Lehrer» Sonferenz, vor den Mitihülern 
ein; bierauf folgen Freiheitöitrafen mit anfgegebenen Arbeiten, zu⸗ 
legt Androhung der Verweiſung. 

Schüler, weldye ſich auch durch diefe Mittel nicht befiern laflen, 
die fih mit Vorſatz ungehorfam und widerjeglich gegen Lehrer und 
Schulordnung betragen, deren Beijpiel einen nachtheiligen Einfluß 
auf ihre Mitt hier außert, die wohl gar ein fdyimpfliched Vergehen 
fih zu Schulden kommen laſſen, kann die Schule nicht dulden. 
Das Lehrer: Collegium wird dann, nach Feſtſtellung des Thatbe⸗ 
ftande8 und Erwägung aller Umftände, entweder die Eltern veran- 
laflen, einen ſolchen Schüler von dem Pädagogium wegzunehmen, 
oder ihn geradezu aud demfelben verweilen, gemäß der Inſtruction 
für die Direchoven der Gymnaſien der Provinz Sachſen vom 1. De» 
cember 1827. 

Senfuren. 

8. 26. Halbjährlih empfängt jeder Schüler eine von feinen 
Klaffenlehrern entworfene und in der Lehrer-Conferenz feitgeftellte 
Cenſur über Betragen und Fleiß, über wiſſenſchaftliches Streben, 
Zeiftungen und Fortichritte, welche zugleich in einer Schlußbemerkung 
die Eigenthümlichleit ded Schülerd in furzen Zügen zu dharakteri- 
firen und bejonderd auf etwaige Uebelftände hinzuweiſen fucht, welche 
in feiner Studienweife, feiner fittlihen Haltung, feiner Lebens⸗ 
ordnung eine glüdlihe Crreihung ded Schulzwedes hindern. Au- 
Berdem erhalten die Schüler der drei unteren Klaffen zu Johaunis 
und Neujahr noch eine fürzere Bierteljahrs-Genfur. 

Eine jede Genfur muß der Schüler feinem Vater oder Vor⸗ 
munde zur Kenntnignahme vorlegen und daß dies gejchehen fei, 
durch beiten Unterfchrift unter der Cenſur im Borzeigen diefer an 
ben ion Ien-Orbinarius bei dem Wiederbeginn der Lectionen nad 
weiſen. 

Rath zum Abgange wegen mangelnder Fähigkeiten. 

8. 27. Sollte das Lehrer-Collegium nad ſorgfältiger 
Ermittelung die feſte Ueberzeugung gewonnen haben, daß es einem 
Schüler durchaus an den erforderlichen Fähigkeiten fehle und bei 
ihm die nöthigen Fortſchritte nicht zu bewirken ſeien, daß er mithin 



275 

ch zum Studiren oder zur höheren Gymnafialbildung nicht eigene, 
o wird bajjelbe den Eltern zeitig davon Kenntniß geben, —*— ſie 
eine andere be een wählen. Wie wohlthätig eine ſolche 
Maßregel, weldye die Behörde ſelbſt vorgeichrieben hat, werden könne, 
bedarf wohl faum der Erinnerung. 

Unzeitiges Berreijen. 

$. 28. Wir dürfen erwarten, daß bie Eltern und Angehörigen 
alle Störungen und Unterbrechungen von den Studien unferer Schüler 
fern halten. Darum können wir nur in den allerdringendften Fällen 
unfere Einwilligung dazu geben, daß ein Schüler während der 
Schulzeit, oder bei den Eintritte der Ferien vor dem Schluffe der 
Lectionen verreije, und müffen wir fordern, daß er ſchon am Abend 
vor Ma Wieberanfange ded Unterrihtd in feine Wohnung zurüd- 
gekehrt ſei. 

Privatpenſionen. 

$. 29. In Folge der von den vorgeſetzten Behörden erlaſſenen 
Vorſchriften müſſen alle Schüler, die nicht bei ihren Eltern oder im ' 
Alumnat des Klofterd wohnen, geeigneten Perfonen zur Pflege und 
Erziehung übergeben werden, welche die nötbige Yurforge Hr bie 
Gejundbeit ihrer Pflegbefohlenen üben, ihnen die erforderlichen 
Räumlichkeiten zum ungeftörten Anfertigen ihrer Schularbeiten ge- 
währen, fie zur Ordnung und zum Fleiße anhalten und fie fittlich 
behüten. Die Lehrer haben die Berpflihtung und darum dad Recht, 
dergleihen Schüler in ihrer Privatpenfion zu befuchen, fi) von der 
vorſchriftsmäßigen Einrichtung ihrer Studien- und Lebend- Weife 
(alfo einer angemefjenen Zagedordnung für Sommer 
und Winter) zu überzeugen und die Befeitigung alles deſſen, was 
dem Schulzwede wideritreitet, zu veranlaflen. Daher darf Tein 
Schüler bei feinem Eintritt und auch fpäter eine Penfion beziehen 
oder fidh bei Semandem einmiethen, ohne vorher die Genehmigung 
des Dirertord erhalten zu haben, und er muß, fo oft er fine 
Wohnung mit Genehmigung ded Directord wechſelt, dies auch feinem 
Klaſſen⸗Ordinarius anzeigen. Daß Schüler in Kaffehäufern, Ta- 
bagten, Gafthäufern irgend einer Art wohnen, ober ihre Koft neh⸗ 
men, ift von den Behörden unterſagt. 

Alumnat. Was der Alumnus an Hausgeräthen vorfinbet. 

8. 30. Wer in das Alumnat aufgenommen wird, findet 
daſelbſt vor zu eigenem Gebraud: einen verfchließbaren Schrant 
um Schreiben und Aufbewahren feiner Bücher und Wäſche, ein 
eiigeitell, wei Stühle; zu gemeinihaftlihem Gebrauch mit jeinen 

Stubengenoifen: die nöthigen Stuben» und Kammergeräthe und 
einen Kleiderichrant; im Speiſeſaal: das erforderliche Zijchgeräth, 

18* 
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alfo auch Servietten, Meffer und Gabel, filberne Löffel, Gläſer ıc. 
Was er davon befchädigen follte, muß auf feine Koften wieder 

hergeftellt werden. 

Was er mitzubringen bat. 

$. 31. Dagegen bat der Alumnus mitzubringen: 
a. ein vollftändiged Bett, oder Matrapen (aber ohne Stahl: 

edern) mit wollenen Deden, 
b. die nöt ige Leib⸗ und Bett⸗Wäſche und Handtücher. 
c. einen Reiſekoffer oder eine verichließbare Kifte zum Aufbe- 

wahren der ſchwarzen Wäſche, 
d. Trinfglas, Taſſe, Waſchbecken, Nachtgeſchirr und, da er fidh 

fein Licht felbit halten muß, eine Lampe. 
Es ift wünſchenswerth, daß die Angehörigen neue Kleidungs⸗ 

jtüde des Zöglings felbft befchaffen. 

Bebienung. 

R 32. Wollen die Angehörigen des Alumnus bad Reinigen 
dev Wäſche nicht felbft beforgen laffen, jo „geliebt dies für ihre 
Rechnung von Wäjcherinnen, weldhe das Klofter dazu annimmt. 
Stiefeln umd Kleider reinigen die Hausdiener gegen eine viertel- 
jährliche Vergütigung von 1 Thle. 10 Sgr. Die übrige Bebiemung, 
außer der Krankenpflege, verrichtet, fo weit fie Die eigenen Bebürt, 
nilfe des Alumnus erforbern. dad Dienftperfonal ded Klofterd un- 
entgeltlih. Ueber erforderlidhe Krankenpflege |. $. 38. 

Stubengenoffenichaften. 

8. 33. Je ſechs Alumnen wohnen zufammen auf einem ges 
räumigen Wohnzimmer und fchlafen zufammen in einem dicht dabei 
liegenden, eben 1 roßen Schlafzimmer. Jede Stubengenoſſenſchaft 
umfaßt Schüler —— Rlaifen und fteht unter einem Alumnus 
aud der Zahl der oberften Schüler (Stubenoberer oderSenior), 
der verpflichtet ift, unter feinen Stubengenofjen auf Zudt und 
Ordnung, Flei und Beobachtung der Schulgefepe zu halten. - 

Die Stubengenoſſenſchaften werben —— nach den über 
die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Alumnen gemachten hr⸗ 
ungen vom Prorector aufgeſtellt und in gemeinſamer Berathung 
ſaͤmmtlicher Lehrer geordnet. 

Lebensorbnung ber Alumnen. 

F. 34. Die Tagesordnung der Alumnen, db. h. die Zeit 
des Aufftehens, des Studirens, des Unterrichtd, der Exrholungen ꝛc., 
die dabei zu beobadhtenden Vorfchriften, die Anordnungen zur För⸗ 
derung eined wifjenichaftlihen Strebend, eined religiöfen Sinnes 
und einer gebildeten Umgangäweife, die Einrichtung ihrer häuslichen 
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Bebürfniffe, mit einem Worte: die ganze Lebendeinrihtung der 
Alumnen iſt dem allgemeinen Zwecke und ben beſonderen Berhält- 
niffen des Pädagogiumd gemäß geregelt und in den Alumnats- 
Geſetzen des Klofters Feftgehteitt. 

Mehrere Lehrer wohnen und leben unter den Zöglingen, effen 
Mittagd und Abends mit ihnen gemeinfchaftlih an einem ade 
und ſuchen durch Wohlwollen und Fürforge einen offenen und ver- 
trauendvollen Anſchluß des Zöglings an ihre Perſon zu bewirken. 

Privat-Unterricht. 

$. 35. Sollte ein Alumnus Privat-Unterricht in irgend einer 
Spradye ober gan in der Muſik, im Zeichnen 2c. nöthig 
gaben: fo wird die Anftalt denfelben anordnen und leiten. — Das 
urnen bildet einen Theil des öffentlichen Unterrichtes. Tanz⸗ Unter⸗ 

riht wird im Laufe ded Winterd im Alumnat ertheil. Zum Un- 
terriht im Schwimmen bieten die gut eingerichteten Babe- und 
Schwimms-Anftalten der Stadt Gelegenheit. 

Alummats-Infpection. 

$. 36. An ber Beauffichtigung und den Erziehungd-Arbeiten 
des Alunmats nehmen ſämmtliche Mitglieder ded Lehrer-Sollegiums, 
F a der wiſſenſchaftlichen Bilfslebrer und der technifchen 

rer, Theil. 
Neben je drei Stubengenoffenichaften wohnt im Alumnat ein 

unverheiratheter Lehrer, welcher die nächte Bir über dad ganze 
Leben und Treiben diefer drei Genoflenichaften führt, der Stuben- 
Snfpector; außerdem beforgt in täglichem Wechſel einer der 
Lehrer die allgemeine Aufficht über die pünktliche Durchführung der 
Tagesordnung, der Tages-Inſpector; dabei tft jeder Alumnus 
einem Lehrer als feinem befonderen Fürſorger und Berather in allen 
perfönlichen Angelegenheiten, feinem Tutor, zugetheilt. Der Pro⸗ 
rector ift der Vorſteher des ganzen Alumnats unter der Ober» 
leitung des Directord. 

bebliche Ereigniffe und Difciplinarfälle im Alumnat werden 
fofort zur Kenntniß des Prorectord und des Directord und deren 
weiterer Verfügung gebracht. Gemeinjame Berathung und Erle⸗ 
digung finden die Angelegenheiten des Alumnats in den wöchentlichen 
oder außerorbentlichen Lehrer-Eonferenzen. 

Tutel und Kaffenführung. 

8. 37. Der Tutor eined Alumnus ift der Stellvertreter der 
Eltern in allen Angelegenheiten deffelben, die Mittelöperjon lin 
ber Anftalt, dem Zöglinge und den Eltern: daher erſtreckt ſich jeine 
Zürjorge über das ganze leiblihe und geiftige Wohl jeined Anver- 
trauten und Schüplinge. 
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Mit dem Tutor haben ſich die Angehörigen bed Alumnus beim 
Eintritt zu berathen und g einigen, in welcher Weiſe für die Bes 
dürfniffe deſſelben, deren Befriedigung die Anftalt nicht übernommen 
bat, geforgt werden fol, — namentlid über die Höhe ded Taſchen⸗ 
eldes, dad wöchentlich 7—15 Sgr. betragen kann, nie aber 20 Ser. 

überfteigen darf, auch wenn Frühſtück und Vesperbrot zu beftreiten 
ift, über die Ausgaben für Licht, Schreibmaterialien, Bücher, Wäſche, 
Kleidungäftüde ꝛc. — und wie viel etwa außerdem auf nüpliche und 
lehrreiche Dinge, auf den gelegentlichen Beſuch eined Concerted, einer 
Kunftauöftellung u. dergl. verwendet werden darf. 

Es ift nicht zuläffig, dab der Alumnus über das Geld zu allen 
diefen Audgaben —— verfüge; ſelbft der Primaner unterliegt 
in dieſer Pegiehung noch gewiſſen Beichränfungen der Obhut. Daher 
führt der Zutor die Kaffe feined Schupbefohlenen. ( Alunmnats- 
Geſetze F. 76 — $. 83.) Demzufolge find alle Gelder, die für 
einen Alumnud verwendet werden follen, unmittelbar und nur 
an deſſen Tutor gegen Quittung einzufenden, und diejer über: 
giebt am Ende eined jeden Duartald den Eltern oder dem Bor- 
munde eine von dem Director durdhgejehene, mit den Duittungen 
ber Empfänger belegte, Berechnung aller für den Alumnus beftrit- 
tenen Ausgaben zur Abnahme und Rückäußerung. Mit dem Anfange 
des folgenden Duartals ift der Vorſchuß zu ben bevorftehenden Aus⸗ 
gaben ausreichend zu erneuern, jo dat der Zutor nicht genöthigt 
wird, Gelder audzulegen. 

Wie der Director ſtets bereit fein wird, die Wünſche der Eltern 
oder ded Vormundes bet ber Ernennung bed Qutord zu berüdfid- 
tigen, eben fo erforderlich ift ed, dab fie dem Tutor mit Offenheit 
und Vertrauen entgegen kommen. 

Kranfenpflege. 

$. 38. Sollte ein Alummud erfranten, jo wird zu feiner 
Heilung der Höfterliche Arzt, 3. 3. der Geh. Regierungd- und Mer 
dicinal-Rath Dr. Andreae, gerufen. Auf deſſen Rath bezieht ber 
Kranfe eind der zwedmäßig eingerichteten Krankenzimmer, wird zu 
feiner Bedienung eine befondere Kranfenwärterin angenommen, und 
ber Tutor giebt feinen Angehörigen davon Nachricht. Alles, mas 
zur Heilung, Wartung und Pflege ded Kranken nun erfordert wird, 
ordnet der Flöfterliche Arzt an, und unter Zuziehung bed Tutors 
jorgt der Prorector für die pünftliche Ausführung der ärztlichen 
Vorſchriften. Maßgebend bleiben die Beftimmungen der Eltern oder 
des Bormunded, Sollten fie Schon bei der Aufnahme ihres Sohnes 
oder Mündeld wünſchen, denfelben von einem anderen, namhaft ges 
machten Arzte, behandelt zu fehen: jo hätten fie Died dem Tutor, 
bem Director und dem Prorector mit Beſtimmtheit audzufprechen 
oder dem Director fchriftlich zu erklären. 
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Das ärztlihe Honorar, die Koften für Heilmittel, Wartung umd 
Pflege tragen die Angehörigen des Alumnus. 

Magdeburg, den 1. Suni 1857. 

Der Propft und Dirertor und das Lehrer-Collegium des Klofters 
Unfer Lieben Frauen. 

Deftätigt duch das Königl. Provinzial-Schul- Collegium in 
Magdeburg unter dem 12. Sun 1857. ’ gi 

— ⸗ — [nn — 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

109) Anftellung und Wirkſamkeit von Kebrerinnen. 

Das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium in Berlin legt in einem Bericht 
vom 8. Februar d. 3. folgende Wahrnehmungen über Anſtellung und Wirkſam⸗ 
keit von Lehrerinnen bar. 

Gedrängt von dem wachſenden Lehrermangel, entſchloß ſich die 
Schul-Deputation des hiefigen Magiftratd im Sahre 1856 mit un. 
ferer Genehmigung, audy in denjenigen biefigen Schulen Lehrerinnen 
zu beichäftigen, in denen Kinder für Rechnung der Sommune unter- 
richtet werden, wiewohl die Zuweilung diefer Thätigkeit in den durch. 
Int 10 Schülerinnen zahlenden Klaffen nicht ohne Bedenken 
war. Nach Verlauf eines Jahres berichtete die Schul» Deputation 
über die Thätigkeit diefer Lehrerinnen Folgended: Der Anftellung 
von Lehrerinnen an denjenigen Privatjchulen, in welden Kinder für 
Rechnung der Commune unterridhtet werden, find wir nicht hinder- 
ih und haben gern die erfolgreichen Leiftungen wahrgenommen, 
durch welche ſich einzelne auszeichnen. Uebrigens forgen wir dafür, 
dat diejen Lehrerinnen von den Schulvoritehern fein geringered Ge⸗ 
halt, als es die Lehrer contractmäßig empfangen follen, gezahlt und 
mit ihnen ebenfalld ein Contract abgeſchloſſen wird. 

Sin Sabre fpäter äußert I die Schul-Deputation über denfel- 
ben Gegenftand folgendermaagen: Bei dem eingetretenen Lehrer: 
mangel finden wir in den Mädchenſchulen unſeres Auffichtöfreijes 
mehr und ne Gelegenheit, die irtſamleit der Lehrerinnen, welche 
von den betreffenden Vorſtehern für die Ertheilung des Elementar⸗ 
unterrichts engagirt werden, zu beobachten. Wir find dieſen Lehre⸗ 
rinnen die Anerkennung ſchuldig, daB fie in der Regel mit der treue- 
ften Hingebung, mit Selbitverleugnung, bier und dort jogar mit 



280 

einem Eifer ihrem Berufe dienen, der und wegen ihrer Getundheit 
beforgt maden Tann; fie bereiten fich meift auf das Demillenpaftefte 
auf die Lehritunden vor, weldye fie zu ertbeilen haben und üben bei 
dem weiblichen Anftande, mit welchem fie ſich unter ihren Schüler- 
innen bewegen, auf die äußere fittliche Haltung derfelben einen recht 
beilfjamen Einfluß aus. 

Nah Ablauf des dritten Jahres berichtet die Schul Deputation: 
Bei den im vergangenen Sahre abgehaltenen Revifionen der hiefigen 
Töchterſchulen haben wir die in unferem vorjährigen Berichte ü 
die erfolgreihe Thätigkeit der wiflenichaftlichen Lehrerinnen enthal⸗ 
tenen Mittheilungen von Neuem beftätigt gefunden. Um jo mehr 
haben wir und für verpflichtet erachtet, dafür Sorge zu tragen, daß 
auch den in den hiefigen Privatichulen für Armentinder beihäfti ten 
Hülfslehrerinnen aus Communalmitteln ein Zuſchuß zu den Ber 
a ih weldye fie von den Schulvorftehern empfangen, ges 
währt wird. 

Gegenwärtig unterrichten in den Schulen der Stadt Berlin 
mehr ald 300 geprüfte Lehrerinnen, und alle und zugebenden Be- 
richte ftimmen mit unferen eigenen Wahrnehmungen dahin überein, 
daß die Thätigkeit derfelben allen Anforderungen genügt. 

U] 

110) Prüfung der Elementarlebrer in fremden 
praden. 

Für diejenigen Glementarlehrer, welche in biefigen mittleren und 
höheren Knabenſchulen im Lateinifhen, im Sranzöfifchen oder im 
Englifchen zu unterrichten wünſchen, fol im Februar jeden Jahres 
bei dem biefigen Seminar für Stadtſchulen eine Prüfung abges 
halten werden. 

Diefelbe kann nad dem Wunſche der Sraminanden auf eine, 
auf zwei oder alle vorgenannten Sprachen fidh beziehen. 

Jede diefer Prüfung befteht: 
1) in einer Ueberſetzung aus der betreffenden Sprache ımb einer 

Schriftlichen Ueberſetzung in dieſelbe; 
2) in einer mündlichen Prüfung zur Crmittelung der gramma- 

tiichen Kenntniffe und der Einfiht ded Craminandus in bie 
methodiihe Behandlung des betreffenden Unterrichtögegen- 
ftandes; 

3) in einer Probelection. 
uf Grund des über den Ausfall der Prüfung zu erftattenden 

Berichts der Prüfungs-Commiſſion werden die betreffenden Zeug⸗ 
niffe von und angefertigt. 
Für die Theilnahme an diefer Prüfung hat jeder Examinandus 

bei feiner perfönlichen Anmeldung zu derfelben an den Director des 
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Seminard für Stadtſchulen, wenn bie Prüfung in einem Gegen» 
ftande erfolgen ſoll 2 Thlr., wenn im groeien 4 Shlr. wenn in dreien 
6 Thlr. an Prüfungdgebühren zu entrichten. Die fchriftlichen An⸗ 
meldungen zu diefer Prüfung erfolgen bei und bis zum 15. Januar 
jeden Sabred unter Einreihung eines Lebenslaufs, in welchem in» 
Vonderbeit die Angabe über die Vorbereitung zu dem fremdiprachlichen 
Unterricht enthalten jein muß, und bes Zeugnift e8 der Lehrerbefaͤhigung. 

Berlin, den 9. Mai 1862. 

Koͤnigliches Schul-Eollegium der Provinz Brandenburg. 

111) Befähtgungd-Zeugniffe für Ertheilung gym— 
naftiihen Unterrichts. g8 

(Centralblatt pro 1861 S. 273 Nr. 104.) 

Als Civil⸗Eleven haben an dem Unterricht in der Königlichen 
GentralsTurn-Anftalt während ded abgelaufenen Curfus 18% Theil 
genommen: 

1. Profeſſor Tihadert am Gymnaſium zu Oſtrowo. 
2. Symnafiallehrer Dr. vorm Walde aus Coblenz. 
3. Seminarlehrer Großmann aus Angerburg. 
4. " Thilo aus Dfterburg. 
5. Seminar-Hülfslehrer Wennelamp aus Büren. 
6. " Wallbaum „ Langenhorft. 
7. " Konfalit „ Graudenz. 
8. v Marihall „ Dunzlau. 
9. " Bernatzky „ Peistreiiham. 

10. " Ludwig „ NReuwie 
11. " Dornbedter " Branzburg, 
12 Ö . . Zeglin „ Pölip. 
13. Lehrer S chmidt am Frdrich-Wilhelms-Öymnafium in®ojen. 
14. „ Wert han der Borfchule des Gymnaſiums zu Duisburg. 
15. „ Müller aus Dramburg. | 
16. „ Stelaff „ Leba. 
1%. „ Sahnle Garza.O 
18. „ Mante „ Bernau. 
19. „ Shulz „ Sommerfeld. 
20, „ Kloutie „ Bannawurf. 
21. „ Döridel „ Soeft. 
22. „ Balter „ Betp. 
23. „ Weidmann aus Neutomysl. 
24. , Lindecke „ Arneburg. 
235. „ von Böln „ Anden. 
26. „ Küpperd „ Steinfeld. 



27. Lehrer Witt aus Barth. 
28. „ DBorutto „ Willenberg. 
29. „ Schwarzer „ Ratibor. 
30. „ Scheffler „ Hevdelrug. 
3. „ Dannegger „ Kaiz. 
32. „ Deuringer „ Harthaujen. 

Nach Abjolvirung des Curſus haben biefe Lehrer das Zeugniß 
ber Befähigung zur Leitung der gymnaſtiſchen Uebungen an dffent= 
lichen Unterrichtö-Anftalten erhalten. 

Der fehömonatlihe Aufenthalt der Civil-Eleven der Köntgl. 
Gentral= Zurn = Anftalt in Berlin wird, ſoweit e8 die Berhältniite 
geftatten, zur Weiterbildung derfelben auf anderen Gebieten bennpt. 

Die dazu erforderlichen Koften werben größtentheild aus Central: 
fonds beftritten. 

In dem abgelaufenen Curfus haben von den Givil-&leven Theil 
genommen: 

1) an einem Curſus in der Erperimental-Chemie bei dem Pros 
feljor Dr. Behnte 12 Eleven, darunter 8 Lehrer und 
Hülfdlehrer von Ceminarien ; ' 

2) an dem Zeichenunterridht in der Afademie der Künfte 12 
Eleven, darunter 2 Hülfdlehrer von Semtnarien; 

3) an dem Schwimmunterridt 28 Eleven, darunter 9 Lehrer 
und Hülfslehrer von Semtmarten ; 

4) an dem Unterricht im perfpectivifchen Zeichnen bei dem Pro⸗ 
feffor Stövefandt 7 Zöglinge, darunter 3 Hülfslehrer 
von Seminarien; 

5) an den Uebungen in der Sing-Aademie 8 Eleven, darunter 
3 Hülfslehrer von Seminarien; 

6) an Untverfitäts-Vorlefungen, und zwar in Geſchichte, Spras 
hen, Litteratur, Naturwiſſenſchaften und Stenographie 19 
Eleven, darunter 6 Lehrer und Hülfdlehrer von Seminarien. 

112) Aufhebung der fogenannten Singumgänge. 

Wir haben mehrfach bemerkt, dab die fogenannten Singum- 
ange, welche die Lehrer zu gewifien Zeiten mit einem Chor von 

Shhlern und Schülerinnen halten, um dafür Geldgefchenfe von den 
Mitgliedern der Gemeinde zu entnehmen, ihren kirchlichen Urſpru 
in dem Bewußtfein der Gemeinden ganz verloren haben. Dabur 
find Diefelben zu Geldfammlungen fir die Lehrer herabgemürdigt, 
welche ſich für diefelben nicht geziemen und die Gemeinden be- 
läftigen. Die Betheiligung der Schulfinder au diefen Umgängen, 
die oftmald in rauhe Jahreszeiten fallen, wird von deren Eltern 
mipfällig augefehen, da fie die Gefundheit der Kinder gefährden und 
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diefe als Erwerbömittel für Die Lehrer erfcheinen lafſen. Je häufiger 
ſich aber an dieſe Umgänge Ergöglichkeiten anknüpfen, welche Seitens 
des Lehrers den Schülern nicht —* in den Wirthshaäuſern gewährt 
werden, um jo weniger kann der Fortbeſtand dieſer Gelbquelle für 
die Lehrer ald zum Heile der Jugendbildung dienend erachtet, es 
muß vielmehr die Oeleltigung diefer Sitte erthrebt werden. Hierzu 
wird überall da, wo bie Erträge der Singumgänge dem Lehrer 
durch die Matritel verbürgt find, ein Ablommen mit der Gemeinde 
über die Entihädigung des Lehrers gejchloffen werden müflen, und 
auch an denjenigen Drten, wo die Umgänge nur auf Obfervanz bes 
ruhen, wird es eines foldhen Abkommens wenigftend Behufs Ent» 
ſchadi pung bed jetzigen Inhabers der Lehrerftelle bedürfen. 

m nun über bie Sachlage in unſerem Aufſichtskreiſe in das 
Klare zu Tommen, beauftragen wir Ew. Hochwürden, bad neben- 
folgende Schema auszufüllen ıc. 

Ihrer gutachtlihen Aeußerung über den Werth oder Umwerth 
der Singumgänge, wie derfelbe ſich nach Ihrer Auffaſſung und nad) 
der in Ihrem Synodalbezirk herrſchenden allgemeinen Anſchauung 
feſtſtellt, ſehen wir bei Einreichung der Ueberficht gleichzeitig entgegen. 

Frankfurt a. d. D., den 24. März 1862. 

Königliche Regierung; 
Abtheilung für Kirchen- und © gulwefen. 

Circulare 
an ſämmtliche Herren Superintendenten 

und Schul⸗Inſpectoren. 

V. Glementarſchulweſen. 

113) Schulbaulaſten in Beziehung auf den Wohnſitz 
(Sentralblatt pro 1861 Seite 33 Nr. 16.) 

Auf den Pe vom 31. v. M., den Erweiterungsbau der 
Schule zu ©. betreffend, ſetze ich unter Abänderung der interimiſti⸗ 
ſchen Entſcheidung der Königlichen Regierung vom 25. November 
v. 3. vorbehaltlid des NRechtöweges hierdurch feft, 

daß der Beſitzer des Guted T., N. bierjelbft, von Hausvater⸗ 
beiträgen für den. Bau frei zu lafien. 

Die in Folge des Recurögefuches des N. angeftellten Ermittel- 
ungen haben ergeben, daß derjelbe nur hier in Berlin einen Wohnfig 
bat, nicht aber auch auf dem zum Schulverband ©. gehörigen Gute 
T. Derfelbe gehört daher nicht zu den Mitgliedern der Schulge- 
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x. ꝛc. 
Berlin, den 24. April 1862. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

8739. U. 

114) Beſchlußfaſſung der Gemeinden in der Provinz 
Preußen in den Angelegenheiten ihrer Schulen. 

Mit der in dem Bericht der Königlichen Regierung vom 17. 
v. M. dargelegten Anficht, daß der Schulpatron Berfammlungen der 
gut Schule gehörigen Gemeinden zu berufen und bindende Beſchlüſſe 
erjelben herbeizuführen, nicht befugt jet, bin ich zwar einverftanden; 

doch kann ich den diejerhalb von Derfelben geltend gemachten Grün 
den nicht überall beiltimmen. 

Eine Schulgemeinde im Sinne ded Allgemeinen Landrechts als 
eine aud den zur Schule gewiefenen Haußvätern beftehende Corpo⸗ 
ration Tennt die Schulordnung vom 11. December 1845 überhaupt 
nicht, indem diefelbe das fogenannte Societätöprincip verlaffen und 
dad fogenannte Communalprincip adoptirt hat. &8 kann daher auch 
von einem Borftande der Echulgemeinde, dem bie in den $$. 137 
und 141 Tit. 6 Thl. II. Allgemeinen Land⸗Rechts bezeichneten Be⸗ 
fugniffe bezüglich der eitung der gemeinfamen Angelegenheiten der 
Geſellſchaft zuftänden, bei den nad) der Schulordnung regulirten 
Schulen überhaupt nicht die Rede fein, wie denn auch die SS. 31 
und 32 berfelben den Schulvorftand nur als Leiter und Bertreter 
der Schule, nicht aber der zur Schule gehörigen Gemeinden und 
Ortſchaften bezeichnen. Kommt ed daher darauf an, die zu einer 
Schule vereinigten Gemeinden zufammenzuberufen und Beichlüffe 
perbeizuführen, weldye für die einzelnen Gemeinden als foldhe be äg- 
ich der ihnen als einer Communallaft obliegenden Schu unterbe 
tungspfliht bindend fein follen, jo kann dies nur in denfelben For⸗ 

= 



men und durch diefelben Organe geſchehen, als die zu einem rechts⸗ 
gültigen Gemeinbeiefehlun überhaupt erforderlich in 

Hiernady kann weder der Schulpatron, nody der Schulvorftand 
im Ganzen ald befugt angejehen werden, eine Berfammlung der zur 
Schule gehörigen Gemeinde refp. Gemeinden Behufs Beſchlußfaſſung 
über einen die Schulunterhaltungdlaft betreffenden Gegenftand mit 
der Wirkung zu berufen, daß die audbleibenden Gemeindemitglteder 
durch den —2*— der Erſchienenen gebunden würden. 

Damit ift jedod nicht ausgeſchloſſen, daf der Patron und der 
Borftand der Schule bei derartigen Verhandlungen zugezogen wer- 
den, vielmehr fann ich die bielerhalb von ber Königlichen Regierung 
getroffenen Anordnungen nur billigen. ıc. 

erlin, den 19. April 1862. 

Der Minifter der geiſſuihen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen). 

668. U. 
— 

115) Weſen der gutöherrlihen Rechte. 

Auf den Bericht der Königlichen Negterung vom 4. v. M. ere 
fläre ich mid damit einverftanden, daß die Frage wegen Heran- 
ziehung der verwittweten Frau v. N. zu P. zu den Haudväterbei- 
trägen für die dortige Schule durdy dad zwiſchen ihr und dem 
Nittergutöbefiger v. M. in Gemäßheit ded S. 46 Tit. 21 Thl. J. 
aug and-Rechts gerichtlich geſchloſſene Abkommen vom 7. — 
tember v. J. nach Maaßgabe meiner Verfügung vom 20. Auguſt v. J. 
als erledigt anzuſehen und demgemäß Frau v. N. zu Hausväter⸗ 
Beiträgen nicht heranzuziehen iſt. 

Dad dagegen erhobene Bedenken, daß der Frau v. N. ald Nieh- 
braudyerin der per] aft P. nur die Ausübung der gutsherrlichen 
Rechte, diefe Rechte felbft aber dem Cigenthümer zuftänden, und 
deshalb nicht der erfteren, fondern dem legteren die dem Gutsherrn 
ebührende erceptionelle Stellung der Schulgemeinde gegenüber zu» 
omme, vermag ich nicht ald zutreffend zu erachten. Denn die guts⸗ 

herrlichen Rechte find fubjectiv dingliche Rechte, welche ihrer Natur 
nad niemald mit einer Perſon, fondern nur mit einer Sache ver: 

üpft fein können, und in Bezug auf welche einer Perfon nur bie 
Befugniß aut Ausübung zuftehen kann ($. 125 Zit. 2 ShLI a 
Land⸗Rechts). Es ſpricht deshalb audy der $. 45 Tit. 21 Thl. 
Allg. Land⸗Rechts der Perſon ded Eigenthümers gegenüber ebenfo 
nur von der Ausübung der auf einem Gute paftenben Ehrenrechte, 
als dies im $. 46 ibidem hinſichtlich des Nießbrauchers geſchieht. 
Die eigentliche Trägerin eines ſolchen Rechts iſt deshalb immer die 



288 

berechtigte Sache, während alle in biefem Recht enthaltenen Befug⸗ 
niſſe jedesmal derjenigen Perjon zukommen, weldyer die Ausübung 
des Rechts zuſteht. Died ift aber im vorliegenden Fall die Nieh: 
braucherin und nicht der Eigenthümer des berechtigten Guts. 

erlin, den 18. März 1862. 

Der Miniſter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
1 In Bertretung: Lehnert. 

bie Bönigtiche Regierung zu N. 
3848. U. 

116) Koften für Turn-Einrichtungen. 

Auf den Bericht vom 6. v. M., die Anlage einer Zurnanftalt 
bei der ftädtiihen Schule in N. betreffend, erflare ich mich mit der 
Anſicht der Abtheilung der Königlichen Regierung für Kirchen- und 
Schulwejen dahin einverftanden, dat die Beichaffung und Aufftellung 
der für die Elementarfchulen erforderlihen Zurn-Geräthe im Allge- 
meinen nicht als Gegenftand der Schulbaulaft zu betradhten, und 
deshalb die entſtehenden Koften, jofern nicht befondere Rechtstitel ein 
Anderes feitfeben, nicht nad den Regeln von der Baulaft, fondern 
wie die fonftigen Schulunterhaltungsfoften aufzubringen find, weil 
Zums&eräthe nicht unter den Begriff von „Gebäuden“ fubjumirt 
werben Tönnen. 

Der Königlichen Regierung bleibt hiernach in Betreff des Spe- 
zialfalled, weldyer zur Erörterung der angeregten Frage Anlaß ge- 
geben hat, die weitere Verfügung überlaffen. 

Berlin, den 7. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
i von Mühler. 

bie Rönigfice Negierung zu N. 
6700. U. 

— — — — — 

117) Evangeliſche Erziehungs-Anſtalt zum St. Petri 
Stitte in Hörter. 

Die bezeichnete N A durch Combinirung einer von ber 
Kreis- Synode Baberborn im Jahre 1847 gegrlnbeten Erziehungs-Anflalt für 
evangeliiche Kinder und einer von dem evangeliſchen Verein für innere Miffton 
in Hödrter geftifteten Rettungs ⸗Anſtalt für verwahrloſte Kinder . Zwed 
ber Anftalt ergiebt fi aus $. 1 ber Statuten. Die letzteren finb von dem 
Ober-Präfibenten ber Provinz unter dem 26. April 1860 beftätigt, und find ber 
Anftalt durch Allerhöchfte Orbre vom 18. Imi 1860 bie Rechte einer moralifhen 
Berfon, ſoweit fie folde zum Erwerb von Kapitalien und Grundflüiden bedarf, 
beigelegt worben. 
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8. 1. " 
Zwed der Anftalt ift, folden Kindern des Regierungd-Beztrts 

Minden, melde fonft eine chriftliche Erziehung evangeliicher Con. 
fejfion entbehren müffen, diefe zu gewähren. 

8. 2. 
Die Anftalt wird geleitet von dem Vorftande und von einer 

Commiſſion der Kreis-Synode Paderborn. Den Borftand bil« 
den bie jedeömaligen beiden Geiftlihen und fünf Mitglieder ber 
evangelifcien Bemeinde zu Hörter, welde die Eigenſchaften haben 
müffen, die Tirchenordnungdmäßig von den Gemeinde-Aelteiten er⸗ 
fordert werden. 

Der Vorſtand ergänzt fi durch Cooptation; befteht er jedach 
nicht mehr, einſchließlich der beiden Geiftlidhen, aus fünf Mitgliedern, 
Io hat dad Preöbyterium ber Gemeinde bie Wahl ber fehlenden 

itglieder vorzunehmen. 
Dem Presbyterium ift von jeder gejchehenen Wahl binnen 8 

Tagen Anzeige zu machen, und Tann daſſelbe die Wahl vernichten, 
falls e8 den Gewählten für unfähig erachtet. 

Will fih ber Vorſtand hierbei nicht beruhigen, fo entſcheidet 
in zweiter Inftanz dad Confiftortum nah Anhörung des Presby⸗ 
teriumd nad) freiem Ermeſſen. 

Die Mitglieder des Vorſtandes bekleiden ihr Amt lebendlänglich, 
fo lange fie die erforderte Oualification beſitzen. 

Zunächſt wird der Vorftand aus Aitgliebern des jeitherigen 
Vorſtandes des evangeliichen Vereins gebildet, ıc. 

Die Commiſſion der Synode befteht aud dem Superintendenten 
und zwei geiftlihen und zwei weltlichen Mitgliedern derjelben, welche 
die Eunode je auf 6 Jahre wählt. Alle drei Fahre jcheiden ein 
geiftliche8 und ein weltlihed Mitglied aus, weh e jofort wieder 
wählbar find und zuerft durchs Loos beitimmt werben. 

8. 3. 
Der Boritand bat allein die Verwaltung des gefammten Ver⸗ 

mögend der Auftelt, kann für diefelbe erwerben und diejelbe ver- 
gi ten, insbeſondere auch dad Grundvermögen bderjelben unter 

eobachtung der gejeßlihen Formen verpfänden oder veräußern. 
Er ift verantwortlich dafür, daß die Zwede der Anſtalt nad 

Kräften erreicht werben, hat deshalb die Erziehung der Kinder zu 
beauffichtigen und die Haus⸗Ordnung vorzufdreiben. Er ftellt Die 
Diener der Anftalt an und entläßt fie, jedoch mit der Beichräntung, 
daß jebeömal vor der definitiven Ernennung ded Infpectord (Haus- 
Bater) die Genehmigung der Synodal⸗Commiſſion ee tft. 

Der Borftand iſt beihlupfähig, wenn mehr ald die Hälfte ber 
orbentlichen Mitglieder zugegen tft. 

Urkunden, weldye die Anjtalt verpflichten follen, find wenigftens 



durch einen der beiden Geiftlichen und durch brei andere Mitglieder 
des Vorſtandes zu unterzeichnen. 

Zur Auöftellung derjelben in öffentlicher Form ift nur erfor- 
berlih, daß Seitend des Pfarrerd der evangelifchen Gemeinde zu 
Hörter unter Beibrüdung des Kirchenfiegeld atteftirt wird, daß die 
Unterichriften von den Mitgliedern ded orftandes berrübren, und 
da die Unterfchriebenen mehr ald die Hälfte des Vorſtandes bilden. 

Die Synodal-Commiffton bat außer der in $. 3 erwähnten 
Befugniß ferner dad Recht, jederzeit Iebit oder durch Delegirte eine 
Revifion der Anftalt vorzunehmen und tft ihr dann von dem Vor⸗ 
ftande jede erforderte Auskunft zu ertheilen und Einficht in die Kaflen 
und Rechnungen zu gewähren. 

Ihr find jährlich Die Rechnungen nach vorheriger calculatorifcher 
Prü ng verleiben dur den Synodal⸗Calculator vorzulegen, und 
bat fie dem Borftande nad Erledigung der etwaigen Monita De: 
Harge zu ertbeiln. Hat die Synodal⸗Commiſſion in Betreff der 

rwaltung der Anitalt Aueltelungen zu machen, welche durch güt- 
liches Uebereinkommen nicht befeitigt werden koͤnnen, fo tft der Zwie⸗ 
fpalt dem Confiftorium vorzutragen, und tft der Anordnung deſſelben 
olge zu letiten. 

8. 5. 
Die definitive Aufnahme der Kinder in die Anftalt erfolgt in 

einer halbjährlich zu Oſtern und zu Michaelis ji baltenden und von 
dem Borftande zu berufenden gemeinfamen Sitzung des Borftandes 
und der Synodal-Commiffion, in welcher wenigftend 6 Mitglieder 
gegenwärtig fein müſſen und nad) Stimmermehrbeit entſchieden wird. 

Es ift hierbei vorzugsweiſe uf die Aufuahme der Kinder Bes 
dacht zu nehmen, weldhe durch die Geiftlichen der Diöcefe Pader- 
born in a ebracht werben. 

Der Borktand Tann in dringenden Fällen auch allein vorläufig 
Kinder in die Anftalt aufnehmen, es muß jedoch, wenn fie in der 
Anftalt verbleiben jollen, deren nehm in den halbjährigen, ge⸗ 
meinjamen Sipungen nachtraͤglich gene migt werben. 

Die Kinder werden in der Regel nicht vor dem neunten Jahre 
aufgenommen und verbleiben fie dort regelmäßig bis ß ihrer Con⸗ 
——— Vorſtand hat jedoch die —* dieſelben zu jeder 

u entlaſſen. 
o lange ſich die Kinder in der Anſtalt befinden, ſtehen dem 

Inſpector und den Lehrern ausſchließlich die Erziehung und die dar⸗ 
aus fließenden Befugniſſe zu, und haben ſich die Eltern oder Vor⸗ 
münder jeder Einwirkung auf bie Kinder wider den Willen des In⸗ 
—— zu enthalten. Die Anftalt kann die Arbeiten der Kinder in 
rem Sntereffe verwenden. 



289 

Ob für die Erziehung eined Kindes eine beftimmte Vergütung 
bezahlt wird, fol bei der Aufnahme unter Berü atigung ber Ders 
palm e beilelben durch ein Ablommen zwijchen dem VBorftande ober 
n deſſen Namen von dem Inſpector (Haus⸗Vater) und den Ber: 
tretern des Kindes geregelt werden. 

Iſt eine folde Vergütigung nicht feitgefept und ſcheidet das 
Kind vor feinem zurüdgelegten 15!" Jahre ohne Zuftimmung des 
Borftanded aud der Anitalt, fo kann die Anftalt 1: Thaler an Ver⸗ 
pfiegungefoiten für jeden Monat, während deffen das Kind in dem- 
jeiben zugebradyt hat, von dem Kinde felbft, oder von demjenigen, 
er geſetzlich zu deſſen Unterhalt verpflichtet war, beanfpruchen. 

8.7. 
In je Gemeinde der Diödcefe Paderborn werben jährlich 

zwei Gollecten * bie Erziehungd-Anftalt abgehalten und zwar: 
a. in der Regel am Gonfirmationdtage eine Kirchen⸗Collecte. 
b. im Herbft eine Haus-Collecte, durd) die Diaconen jeder Ges 

meinde. g 

Jährlich wird am dritten Soguft ben Pfleglingen der Anftalt 
ein Feft gegeben zur Erhaltung des dankbaren Andenfens an unjern 
in Gott rubenden König Friedrich Wilhelm III, welchem wir. die 
Gründung vieler Gemeinden der Diöcefe Paderborn verdanten. 

8. 9. 
Die Auflöfung der Anftalt oder eine Yenberung diejed Statuts 

fann nur durch übereinftimmenden Beihluß des Vorſtandes, des 
Preöbyteriumd der evangeliihen Gemeinde und der Kreid-Synode 
unter Genehmigung des Conſiftoriums und der Königlichen Provin- 
zial-Regierung bewirkt werben. 

— — —— — 

Rere 
wiichen der Kreid-Synode der Dice Paderborn, der evangeliichen 
t. Kiltani-Gemeinde zu Hörter, und dem evangelifchen Verein 

für innere Miffion dafelbit, in Betreff der dort beitehenden 
.. evangeliihen Erziehungs-Anftalt. 

Die evangeliiche Erziehungs⸗Anſtalt für Die DiöcefePaderborn 
u Hörter, welde durd die Verſchmelzung einer von der Kreis⸗ 
ynode von 1847 begründeten Erziehungs-Anftalt evangeliicher Kinder 

und einer vom evangeliichen Verein für innere Miffion in Hörter 
begründeten Rettungd-Anftalt für verwahrlofete Kinder entftanden tft, 
wird zur Zeit nach den von der Kreid-Synode 1854 feftgeftelten 
Statuten von einer Gommilfton ber Synode und dem Borftande 
des evangeliichen Vereins geleitet. 

19 
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Der Platz, anf welchem ſich die Gebäude der Anftalt befinden, 
ehörte u ber, unter Weſtfäliſcher Herrichaft abgebrodenen St 
Detris iche und iſt jept Eigenthum der evangeliſchen Gemeinde 
St. Kiliani. Derjelbe tft dem evangelijchen Verein durch Beſchluß 
der Gemeinde-Repräfentation vom 24. April 1849 zur Nupniehung 
überlaffen worden. Die fonftigen für die Erziehungs-Anftalt ange- 
kauften Gründftüde find ebenfalld auf den Namen des evangeliichen 
Vereind erworben, welchem durdy die Allerhöchſte Cabinets⸗Ordre 
vom 7. Januar 1850 orporationd-Recdhte, foweit er derfelben zur 
bs von Grundftüden und Kapitalien bedarf, verliehen wor⸗ 

en find. 
Der evangeliiche Verein hat feine anderweite, in den Statuten 

eſtgeſetzte Thätigkeit ale dueeen des Presbyteriums zur Wir⸗ 
ng und Förderung des chriſtlichen Lebens in der eoangelilihen Ge⸗ 

meinde in Hörter aufgegeben und hat keine andern thätigen Mit— 
lieder, al8 die Vorftandd- Mitglieder, melde nach dem unterm 26. 
uguft 1851 beichloffenen, vom Preöbyterium der evangelifchen Ge- 

meinde unterm 3. September 1851 und von dem Ober-Präfidenten 
von Weitfalen unterm 25. November 1851 genehmigten Nachtrage 
gu den Statuten Bin ſelbſt vorbehaltlih der Beftätigung des Pres⸗ 
yteriums durch Wahl ergänzt. 

Um dieſes Zuftandes des evangeliichen Vereins willen, und um 
der Erziehbungs-Anftalt für alle Falle die Möglichkeit eined fichern 
Credits zu gewähren, ſowie um aud alle Zweifel und Rechts⸗Un⸗ 
fierheiten abzufchneiden, welde aud der Zortdauer der feitherigen 

erhältniffe entftehen können, ift unter Vorbehalt der Genehmigung 
der getitlichen und ſtaatlichen Auffichtöbehörden und in der Hoffnung, 
da Seine Majeität ber König den Uebergang ber Corporations- 
Rechte von dem evangeliichen Verein auf bie evangeltje Erziehungs⸗ 
Anſtalt Allergnädigſt genehmigen werden, folgender Receß amilgen 
der Kreid-Synode Paderborn, der evangelifihen Gemeinde zu St. 
Kiliant zu Hörter und dem Vorſtande des evangeliſchen Vereins 
dafelbft abaeichlofien. 

ſelbſt abgeſchloſf Artikel J. 
Der evangeliſche Verein für innere Miſſion zu Höxter erlöſcht 

und geben deffen Corporations⸗Rechte, ſowie daB gefammte beweg⸗ 
liche und unbewegliche Vermögen deſſelben auf, die evangelifche 
Erziehungs⸗Anſtalt in Hörter über, weldye auf Grund der diejem 
Recefle angehängten Statuten und unter dem Namen: 

angeliiche Erziehungs⸗Anſtalt zum St. Petri: Stift" 
als felbftftänbige fromme Stiftung conftituirt wird. 

Diefe übernimmt bie ſämmllichen Rechts⸗Verbindlichkeiten des 
a elfigen Vereins für innere Miſſion ald alleinige Selbit« 

uldnerin. 
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Attilel IL. 
Die evangeltiche Gemeinde zu Hörter, welder nad den Sta- 

iuten des ſeitherigen evangeliſchen DBereind das geſammte Bermögen 
deſſelben bei deſſen Auflöhn zufallen follte, willigt ausdrücklich in 
den Artilel I und überträgt —* die —— vom 24. April 
1849 bereits dem evangelitchen Verein zur Rupniegung überlafjenen 
Grundftüde, den ehemaligen fogenanuten Petri-Kirhhof, nebit dem 
Platze der „jenen Küfterwohnung, welche in dem Grundfteuer-Ka- 
tafter die Bezeichnung: 

a. Ylur 5 Nr. 1057,536, am Petri⸗Kirchhof, 1 Mrg. 57 Rth. 20 Fuß 
b. Fiur 5 Nr. 535, bafelbft, h 5 „10, 
ec. Zlur 5 Nr. 1058,537, dafelbft, — „ 30, 20, 

führen und in den angehängten Katafter-Außzügen vom 18. Auguft 
1858 näher beichrieben find, zum freien Eigenthum an die evang⸗ 
eliihe Erziehungs» Anftalt zum St. Petri⸗Stifte. Diefe hat 
dagegen der evangelüicen Gemeinde einen Kaufpreid von 500 Thlrn. 
— Sünfhundert Thalern — zu zahlen, jedoch ſoll derfelbe jo Lange, 
ald die übertragenen Grundſtuͤke von der Erziehungs-Anftalt zu dem 
in den Statuten beftimmten Zweden benupt werden, zinjenfrei ber 
Anftalt creditirt werden. 

Zur Sicherheit für dieſes Kanfgelb verpfänbet bie ae 
Örgiehungs-nftalt zum St. Petri-Stifte die oben genannten ihr 
Mi len Srundftüde und willigt in die Eintragung ind Hypo⸗ 
thelenbud). 

Ferner behält ſig die evangeliſche Gemeinde ein Vorkaufs⸗Recht 
vor und bewilligt ebenfalls die Eintragung deſſelben ins Hypo⸗ 

kenbuch. 
ik 9 Artikel II J. 

Ferner verpflichtet ſich die evangeliſche Erziehungs-⸗Anſtalt zum 
St. Petri⸗Stifte in Berückſichtigung des Umftanded, daß das auf 
dem abgetretenen Grundſtücke befindliche Gebäude, ſeiner Zeit von 
dem evangeliſchen Vereine auch um der Beduͤrfniſſe ber evangeliſchen 
Gemeinde willen errichtet worden iſt: 

1) die noͤthigen Räume in demſelben zur Benutzun Kr bie 
Kleinkinder- Schule der evangelifhen Gemeinde und für die 
Wohnung der daran beftellten Lehrerin berzugeben und 
Peisung und Licht dafür zu beichaffen, auch den Gehalt der 

brerin zu zahlen. , 
2) die Benugung bed darin befindlichen Saales für Bibel 

und Miffionsitunden, fowie für die Verſammlungen der Res 
räfentanten ber Gemeinde oder anderer kirchlicher Ver⸗ 
mmlungen während der Nachmittag⸗ oder Abenbitunden zu 
Heftatten, je wie aud den Saal zu ſolchen Zweden ange: 
mefjen zu beizen und zu beleudhien. 

19* 
— 

- 



Artikel IV. 
Die Synode der Didcefe Paderborn verpflichtet fi, die in 

den Statuten ber evangeliichen Erziehungs⸗Anſtalt zum St. Pet ri⸗ 
Stifte beftimmten Kirchen- und Haus⸗Collecten in allen Diöcefan- 
Gemeinden regelmäßig abhalten und den Ertrag dem Borftande der 
Anftalt übermachen lafjen au mon. 

e 
Bei Aufhebung der evangeliſchen Erziehungs⸗Anſtalt zum St. 

Hetri-Stifte fallen die ihr durch diefen Receß Artikel II. über« 
tragenen Grundftüde mit den jämmtlichen darauf errichteten Gebäuden 
und Pflanzungen an die evangeliihe Gemeinde zu St. Kiliani 
ke ‚ wogegen bdiejelbe auf ihre Forderung bed Kaufpreijed ver- 
ichtet. 
| Daß fonftige Vermögen der Anftalt ift umächft zu verwenden, 
um etwaige Schulden zu tilgen, welche auf den oben erwähnten an 
die evangeliiche Gemeinde zurüdfallenden Grundftüden haften; der 
Ueberſchuß von diefem fonitigen Vermögen ift von der Diöcefan- 
Synode nad) ihrem Ermeſſen dergeftalt zu verwenden, daß dadurch 
ber jetzige Zweck der evangeliſchen Erziehungd-Anftalt ($. 1 der an- 
gehängten Statuten) möglihft erreiht wird. Iſt eine derartige 
erwendung nicht möglich, fo fällt ein Drittel eined ſolchen Ueber⸗ 

uſſe der Armentatfe ber evangelifhen Gemeinde zu Hörter, 
ie zwei Drittel davon den übrigen kirchlichen Armenkaſſen der 

evangeliichen Diöcefe Paderborn u gleichen Thetlen zu. 
Artikel VI. 

Diefer Receß tritt erſt in Gültigkeit, wenn der Uebergang ber 
Corporations⸗Rechte des feitherigen evangelifhen Vereins auf bie 
evangeliihe Sraiehungd-Anftalt zum St. Petri-Stifte Allerhödhft 
geftattet worden ift. 

118) ZaubftummensAnftalten in der Rheinprovinz. 

Ueber bie Zaubflummen- Anftalten in ber Rheinprovinz bat das Königliche 
Provinzial-Schul-Collegium in Koblenz einen Bericht ausarbeiten laſſen, aus 
welden wir folgende Mittheilungen machen. 

1. Erridtung von Zanbftummen-Auftalten in der Nhein⸗ 
provinz. 

Die erfte Zaubftummen-Anftalt in Deutfchland wurde im Sabre 
1778 (von Heinide in Leipzig, nachdem er ſchon eine Reihe von 
Jahren vorher einzelne Taubfhumme, namentlidy in Eppendorf bei 
Hamburg, von wo er nad) Leipzig überfiebelte, unterrichtet —* 
bie erſte derartige Anſtalt in Preußen im Jahre 1788 (von Efchke 
dem Schhwiegerfohn Heinide’8 in Berlin) errichtet. Bis au 
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die Rheinpr ſich eines ähnlichen Inſtituts für bie in ihr vor- 
bandenen zablreihen Zaubftummen erfreuen durfte, —2 wenn 
man von der kleinen, im Jahre 1806 von einem Sohne Hei—⸗ 
nicke's in Grefeld eingeridhteten, aber bald wieder eingegangenen 
Privat -Anftalt abfieht, noch viele Sahre vorübergehen. erh im 
Jahre 1829 trat in ſehr bejcheidener Weiſe die fpäter zu fo ſegens⸗ 
reicher Wirkſamkeit gelangte Privat Anftalt in Göln, erft im Sabre 
1841 traten unter Zuſammenwirkung der Staatöbehörden und der 
Provinzial-Stände die mit den Schullehrer-Seminaren verbundenen 
Zanbitummen-Anftalten zu Kempen und Moers in's Leben. Das 
Berbienft, bie Grote der eritgenannten Anftalt, der zu Cöln, 
ermögliht und die chtung der beiden andern Anftalten oder 
vielmehr überhaupt das Verdienſt, das Intereſſe für die Errichtung 
von ZaubitummensAnftalten in der Provinz bet den zunächſt bethet- 
Iigten Behörden angeregt zu haben, gebührt dem Negterungs- und 
Schulrath Dr. Schweiger du Cöln. Sn feiner Eigenſchaft als 
Director des Schullehrer-Seminars zu Brühl berichtete derfelbe unter 
dem 15. Auguft 1825 an da8 Königliche Dber» Präfidium, welcher 
Behörde die Schullehrer - Seminare damals nody untergeordnet wa⸗ 
ren, daß bei feiner Anweſenheit in Berlin im verfloffenen Schuljahre 
keine Slementar-Unterrichtd-Anftalt größeres Interefje für ihn gehabt 
babe, als daB dortige Zaubftummen-Snftitut und die Blinden-Anftalt. 
Er habe dort Seminartften aus verfchtedenen Provinzen ded Staated 
angetroffen, welche fich die Behandlung und Lehrweiſe für Taub⸗ 
ftumme und Blinde aneigneten, um fie dann in ihren Provinzen 
audzuüben und anzuwenden, und er trage darauf an, dab aud ein 
Zögling ded Seminars zu Brübl in dad Taubftummen-Inftitut zu 
Berlin geſandt umd nad dort vollendetem Curſus als Lehrer an ber 
Seminarſchule oder als Hülfslehree am Semtnar zu Brühl angeftellt 
werden möge, damit auf diefe Weiſe Tünftig die Clementarlehrer tm 
den Stand geſetzt werden Tönnten, den hülflojen taubftummen Kin- 
dern Unterricht zu ertheilen. Diefer Antrag fand die Zuftimmung und 
Fürſprache bed Königlichen Ober⸗Praͤfidiums, und trat u Michaelis 
1826 der von dem Dr. Schweiger dazu in Vorſchlag gebrachte 
Seminarift Gronewald auf zwei Sahre in das Köntglihe Taub- 
ftummen-Snftitut zu Berlin ein. Auf diefe Weife war zu Michaelis 
1828 ein für die Ertheilung von Unterridht an Zaubftumme vorge- 
bildeter, der Provinz angehöriger Lehrer und fomit eine der Haupt- 
bedingungen zur Errichtung einer Taubftummen-Anftalt in der Pro- 
vinz vorhanden. Aber die Errichtung einer ſolchen Anftalt in Ber: 
bindung mit dem Schullehrer- Seminar zu Brühl, woran man zu⸗ 
naͤchſt gedacht hatte, fcheiterte am einer andern Ha tbebingung: es 
—* an den Mitteln, um für ben ꝛc. Gronewald bei dem Se- 

inar zu Brühl eine Stellung zu gründen, wie der Director 
Schweiger und die biefem vorgefehten Behörben beabfichtigt hatten. 
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Die in Gronewald für die Ausbildung taubftummer Kluder ge- 
wonnene bebentende Kraft blieb indeflen der Provinz glüdlicherweiie 
dennoch erbalten. Gronemwald zum Lehrer an der höheren Bürger- 
ſchule zu Cöln ernannt, unterrichtete feit Januar 1829 in feinen 
bienftfreien Stunden einige der Stadt Coͤln angehörige taubſtumme 
Kinder privatim und wußte durch die mit dieſen erzielten Erfolge 
ne lebhaftes Intereſſe für den Zaubftummen» Unterridht hervor⸗ 
zurufen, daß er, ba auch die oberen Behörden fi der Sache au⸗ 
nahmen, von Oſtern 1832 ab theilmeije und von October 1832 ab 
ganz von dem Unterrichte am ber Ka Dürgeriäule entbunden 
unbe und fi dem linterrichte taubitummer Kinder ausſchließlich 
widmen konnte. In welcher auögezeichneten Weiſe dieſes ſeitdem ge⸗ 
—5— iſt, davon geben die über die Wirkſamkeit der Taubſtummen⸗ 

nftalt zu Coͤln veröffentlichten Berichte Zeugniß. 
Die bethetligten Behörden, dad Provinzial» Schul» Gollegium, 

dad Ober⸗ Präfidium und das Miinifterium der geiftlichen und Un⸗ 
terrichtö » Angelegenheiten ftrebten indeilen vom Jahre 1825 an bi 
um Sabre 1840 dem Ziele, mit den Schullehrer - Seminaren der 
zoving Zaubftummen - Anftalten in Berbindung zu bringen, fort 

während entgegen; ed fanden mancherlei auf dieſes Ziel gerichtete 
Verhandlungen zwilchen diefen Behörden ftatt, und auch anf den 
Provinztalstandiagen, dem 3. und 4. kam die Angelegenheit zur 
Sprache. Erſt auf dem 5. Provinzial» Landtage konnte indeſſen ein 
allfeitize Zuſtimmung findender Modus, in welcher Weije die Mittel 
zur Unterhaltung der zu gründenden Anftalten aufzubringen ſeien, 
efunden und damit der Sache näher getreten werden. Der im 
Sabre 1837 verfammelte 5. rheiniſche Provinzial⸗Landtag faßte nänı- 
lich den Beſchluß, „dab die Errichtung Kleiner TZaubitummen-Anftals 
ten bei den Schullehrer-Seminaren der Provinz nad dem Borbilde 
der Provinzen Sachſen und Weftphalen ſehr ge und 
daß ed angemefien jei, daß zur Beitreitung der Koften für diefe Ans 
ftalten wie in der Provinz Weſtphalen Kr eine Haus» und 
Kirchen⸗Collecte erhoben würde.” Mit Rüdficht auf diefen Beſchluß 
enehmigten unter dem 28. März 1840 die Königlichen Miniſterien 
er geiltlichen Angelegenheiten, der Zinanzen und der Polizei, daß 

einftweilen bei dem fatholifdhen Seminar zu Brühl und dem evang- 
eliichen zu Moers und, fobald die Mittel dazu vorhanden feten, 
auch bei den Seminaren zu Kempen und Neuwied Tleine Taub⸗ 
fiummen-Anftalten, eine jede für wenigftend 10 Schüler, eingerichtet 
würden, daB Königliche Ober - Präafidium fchrieb noch in bemielben 
Fahre die erite Kirchen- und Haus⸗Collecte für die Zaubitummen« 
Anftalten aus, e8 wurden für die beiden Anftalten zwei Lehrer 
wonnen und diefelben Tonnten im Anfange des Jahres 1841 i 
Wirkſamkeit beginnen, Statt des Seminars zu Brühl hatte man 
indefjen mit Rückſicht auf die günftigeren oͤrtlichen Berhältniffe 



Kempen ald ür die katholiſche Anftalt gewählt. Im Laufe ber 
Zeit wurbe vie Ra der für die beiden Anftalten anfänglich ek 
icht genommenen Freiftellen zu wiederholten Malen im Ganzen 
ehr erheblid vermehrt, dem Bedürfniffe der Provinz konnten die⸗ 
ben aber audy in diefer ausgedehnteren Weiſe und im Bereine mit 

den beiden Zaubftummen » Anftalten zu Cöln und Aachen (letztere 
1838 durh den GpmnafialsOberlehrer Klapper in Aachen in’s 
Leben gerufen) nicht vollftändig genügen. Die Ablicht, durch die 
Perbindung von ZaubftummensAnftalten mit den Schullehrer » Se- 
minaren, bie im legieren ausgebildeten Zöglinge zugleich auch für 
den Unterriht an taubftumme Kinder wenigitend einigermahen 
befähigen, war durch die Errichtung der Taubitummen-Anitalten 
Kempen und Moerd auch nur theilmeife und mur für einen Theil 
der Provinz erreicht, und die Zöglinge der Seminare zu Brühl und 
Neuwied, aud welchen die Lehrer für die Regierungsbezirke Coblen 
Zrier und Cöln (die katholiſchen für letzteren nur theilweije) un 
die evangeliihen Lehrer für den Megierungäbezirt Aachen hervorge⸗ 
ber, blieben fortwährend ohne dieſe Anleitung. Aus Diefen Grün- 

n wurde ſchon ſeit bem Jahre 1846 auf die Errichtung von Taub⸗ 
mensAnftalten auch bei den Seminaren zu Brühl und Nenwied 

ingewirtt, die Eröffnung dieſer Anftalten durch die Ungunft ber 
eitverbältnifie verzögert fand inbeflen erft am 1. October 1854 

fiat. Seit diefem Lage find endlich mit ben vier Schullehrer- 
Seminaren ber Provinz Tanbftummen » Anftalten verbunden. Die 
beiden größeren Anftalten zu Kempen und Draht find für bie Taub⸗ 
ftiummen katholiſcher Confeſſion, die beiden kleineren zu Moers und 
Neuwied für die evangeliſchen Taubſtummen beftimmt; doch haben 
in den beiden Ichigemanhen Anftalten auch fchon einige Kinder jüdi⸗ 
ſchen Glauben? Aufnahme und Unterricht gefunden. 

3. Anzahl aud Vertheiluug der Yreiftellen in den Taubſtummen⸗ 
Auſtalten. 

Wie bereits bemerkt worden tft, ſollte jede der Taubſtummen⸗ 
Anftalten zu Kempen und Moerd zunächft 10 Freiſtellen erhalten. 
Dieje 20 & reiftellen wurden nach Maßgabe einer im Jahre 1833 
vorgenommenen Zählung der in ber Rheinprovinz veip. der in ben 
einzelnen Regierungsbezirken und Kreifen der Provinz vorhandenen 
ZTaubftummen (Die 5*— be ge en: Zaubftumme überhaupt 
— 1292, darunter unter 5 Sahren = 55, tm Alter von 5 bi8 15 Jah⸗ 
ren = 391, über 15 Sabre = 846, zufammen 1292; hiervon waren 
katholiſcher Herkunft 958, evangeliih 289, jüdiſch 45) durch Ober⸗ 
peäfibiale Verfügung vom 16. April 1840 auf die einzelnen Regie⸗ 
rungöbezitte ‚der Art vertheilt, daß ber Regierungsbezirk Aachen 2, 



Coͤln 3, Gobleng 4, Trier 4 und Düffelborf 6 Freiftellen erhielten. 
Indeſſen Thon dad Oberpräfidial-Reicript vom 21. October 1841 
änderte dies Berhältnig in fehr erheblicher Da ab. Mit Rückſicht 
auf die fehr günſtigen Ergebniſſe der beiden eriten zum Beſten ber 
Zanbftummen-Anftalten erhobenen Collecten jollte von Dftern 1842 
ab die Zahl der Freiftellen im den Taubſtummen⸗Anſtalten auf 35 
reip. 40 erhöht werden. Es follte diejed in der Weiſe gefcheben, 
daß unter gleichzeitiger Derädfiätigung der in den einzelnen 
Regierungäbezirken vorhandenen bildungsfähigen Taubftummen und 
der in denfelben aufgebrachten Collecten-&rträge von den 40 Frei» 
ftellen 35 und von diefen 20 bei der Anftalt zu Kempen für Taub⸗ 
ftumme Tatbolifher Herkunft und 15 bet der Anftalt zu Moers für 
evangeliihe Taubſtumme auf bie einzelnen Regierungöbezirfe ver- 
theilt, dem Regierungsbezirk Düffelbort aber, fo lange das überwie- 
gende Ertrags⸗Verhaltniß der Collecte in demfelben fortdauere, 

außerordentliche Sreiftellen in der Anftalt zu Moerd, alfo für 
evangeliſche Zaubftumme due würden. 

In Folge eines Beichluffed des Königlichen Provinzial» Schul 
Collegiumd vom 5. April 1844 wurden weitere 15 Freiſtellen ges 
gründet. Davon wurden 9 ordentliche, von denen 6 für katholiſche 
aubftumme in Kempen und 3 für evangelifhe Zaubftumme ın 

Moers, wieder auf die einzelnen Regierungsbezirke vertheilt. Die 
2 erübrigenden 6 Freiftellen behielt fi dad Provinzial» Schnl- 
Collegium zu einer befonderen Diöpofition vor, um darüber in 
außerorbentlichen, dringenden Fällen ohne Rüdfiht auf die Gon- 
feſſion und Die Heimathöverhältniffe der Taubftummen unbehinbert 
verfügen zu können. 

is zur Errichtung der beiden Zaubftummen-Anftalten zu Brühl 
und Neuwied fand eine Erhöhung der Freiftellenzahl für die An- 
alten zu Kempen und Moerd nicht ftatt, ed mußte Jogar mit Rück⸗ 
icht auf die finanzielle Lage der Anftalten fett dem Sebre 1851 die 
eſetzung von zuletzt 6 %reiftellen einftweilen und bis zu einer 
ünftigeren Geftaltung der Anſtalts-Fonds unterbleiben. Der Auf: 
—2 welchen das Zaubftummen-Wefen in der Provinz ſeit dem 
Sabre 1854 überhaupt nahm, führte auch eine erhöhung, der Zahl 
ber Freiſtellen für die beiden älteren Anftalten in der Art herbei 
daß die bi8 dahin unbefept gebliebenen Freiftellen wieder fämmtlic 
vergeben wurden. In dem im Sahre 1855 aufgeftellten nummehr 
die vier Anftalten umfaflenden Etat Tamen in Aniap: 

1) für Kempen 30 Freiftellen, für Moerd 25 Freiftellen 
2) u Beikl 30 „ „ Neuwi 0 Oo „ 

für katholiſche Zöglinge 60 Freiftellen, für enangelifde 35 Sreiftellen. 

Eine Vertheilung dieſer Zreiftellen auf die einzelnen Regie⸗ 
rungsbezirke fand nicht weiter ftatt. Das Königliche Propinztal- 
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Schul⸗Collegium befebt feitvem die Stellen zunächſt nad ntafgade 
des Alterd der Angemeldeten und der Dringlichkeit der 38 Hi 
und jucht erft in zweiter Linie eine möglicft gleichmäßige Verthei⸗ 
lung der Sreiftellen auf die einzelnen Regierungsbezirke Teitaubaften. 

Es könnte ſcheinen, daß bie Tatholifhe Bevölkerung der Provinz 
mit 60 Freiftellen auf 2,313,924 Seelen der evangelifchen gegenüber 
mit 35 Sreiftellen auf 747,988 Seelen (nad) der Zählung von 
1858) nicht reichlich genun bedadyt wäre. Es kommt aber in Bes 
tracht, daß die beiden Taubftummen-Anftalten zu Aachen und Eäln, 
legtere mit mehr ald 50 Schülern, zwar nicht ftiftungdmäßig aber 
thatfächlich faſt ausſchließlich der Fatholifchen Bevölkerung zu Gute 
kommen, ein Umftand, der aud, wie in dem folgenden Abfchnitte 
gezeigt werden wird, bei der Theilung der Fonds unter bie beiden 
hriftlihen Confeſſionen von Einfluß gewejen ift. 

Außer ben Sreiftellen war von Anfang an auch eine gewiſſe 
Zahl von Penfionair-Stellen für Kinder wohlhabenderer Eltern ober 
für ſolche eingerichtet, deren Aufnahme über die etatömäßige Zahl 
der Freiftellen dadurch ermöglicht wurde, daß von Gemeinden, Armen» 
Berbänden, Vereinen ꝛc. ıc. der etatsmäßige Pflegefab von 50 Thlr. 
für diefelben entrichtet wurde. Die Zahl der Inhaber diejer Stel- 
len, — benn nicht alle zahlenden Schüler waren Penfionaire, — 
ift indeſſen der Zahl der Freiſchüler gegenüber im Ganzen nicht ers 
heblich geweſen und in der Hegel binter dem etatömäßigen Anſatze 
zurüdgeblieben. 

3. Die Fonds der Taubſtummen⸗Auſtalten. 

Dei einer Beiprechung der Fonds ber Zaubjtammen- Anftalten 
Igeint ed angemeften, die Quellen, aus denen die Einnahmen der 

nftalten Rieden, und die Art und Weiſe, in welder die Einnahmen 
für die einzelnen Anftalten zur Verwendung kommen, befonderd zu 
behandeln. Was zunächſt die Quellen betrifft, jo ift die älteſte, auf 
deren Ertrag bin die beiden älteren Anftalten im Jahr 1841 in's 
Leben traten, die alljährlich abgehaltene Haus⸗ und Kirchen⸗ 
&ollecte. Zugleich tft biejelbe auch die reichhaltigfte, jowohl in 
ihrem für die Jahre 1840— 1859 erzielten Gefammtrefultate, wie 
in den einzelnen Iahreö- Erträgen. I den Jahren 1840 — 1859 
find im Ganzen 60,507 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf. und mit Hinzured- 
nung des erft in der Rechnung pro 1860 erfcheinenden Theilbetrags 
der Collecte des Jahres 1859 fogar 62,180 Thlr. 15 Sgr. 4 Pf. 
aufgelommen. Die nl der Eollecte find in ihren Jahres⸗ 
erträgen, wie es bei Einnahmen, zu benen bie ganze Bevölkerun 
der Drovinz und war freiwillig beiftenert, natürliy nicht anders 
fein Tann, ſehr ungleich gewejen. Der jährliche Ertrag bewegte ſich 



in den Jahren 1840— 1854 in den Gränzen von 3907 Thlr. 27 Sgr. 
10 Pf. für dad Sahr 1840 und 1939 Thlr. für das Jahr 1849. 
Im Jahre 1854 erreichte derjelbe die Höhe von 3213 Thlr. 3 Ser. 
10 Pf. gegen 2634 Thlr. 3 Sgr. 11 Pf. des Borjahres und ıfl 
feitbem fortwährend bis zu 4463 Thlr. 12 Sgr. 10 Pf. für Das 
Zabr 1859 geftiegen. 

Die zweite Sinmahme-Duelle für die Unterhaltung ber Taub⸗ 
ftnmmen - Anftalten bilden die Zufhüffe and den Polizei— 
Strafgelder-Fondd, welde für die einzelnen Regierungsbezirke 
gebilbei find. Dieſe Zuſchüſſe ſollten urlprünglie nur infoweit in 
nfpruch genommen werden, als der Gollectens&rirag, nachdem Die 

Generalkoſten für die Zaubitumemen » Anftalten aud lepterem vorab 
beftritten worden, zur Dedung ber Berpflegungsfoften für die etats⸗ 
mäßigen Freiſchüler nicht auöreichte, und zwar follte jeder Regie⸗ 
rungsbezirk für die ihm gugewiejene Zahl von reiftellen aus dem 
ihm eigenthümlichen Polizei» Strafgelder- Fonds auffommen. ber 
ſchon durch Refeript der Köntglihen Miwifterien der geiltlichen Au⸗ 
geisgenheiten und des Innern vom 24. Detober 1842 wurden diefe 

eiträge auf 1600 Thlr. pro Sahr für die ganze Provinz firirt. 
Der Regierungdbezirt Aachen follte davon 200 XThlr., Goblenz 
460 Thlr., Cöln 240 Thlr., Düffeldorf 420 Thlr. und Trier 
280 Thlr. aufzubringen gehalten fein, jedoch nur in der Voraus⸗ 
ſegung, da durch diefe Audgaben für die beſtimmungsmäßigen And- 
gaben der Polizei-Strafgelder-Fonde — die Fürforge für verlaffene, 
er allgemeinen Wohlthätigfeit anheimfallende Kinder — eine Ber- 

fürzung eintreten zu laffen nicht nöthig fei. Diefe Vorausſetzung 
ift leider nicht immer eingetroffen unb ed haben namentlid für bie 
Fahre 1848 — 1852 nicht unerhebliche Niederfchlagungen von rück⸗ 
ftändigen Zuſchüſſen aud den Polizei« Strafgelder : Konds eintreten 
mäflen. Im Ganzen find an Zuſchüſſen aus Polizet- Strafgelder- 
Fonds eingegangen 23,361 Thle. 11 Sur. 10 Pf. 

Die Beiträge zur Verpflegung der Zöglinge, die 
dritte, aber weniger erhebliche Einnahme⸗Quelle, fließen wie die bei 
den eriten feit der &rrichtung der beiden älteren Auftalten. In 
ben Etatd für die Taubftummen » Auftalten wird zwar nur zwiſchen 
PDenfionairen, d. h. folden Söglingen, für welche der jährliche 
Berpflegungdbetrag von 50 Thlrn. an den Zaubftummen-Fonds ent 
richtet wird, und durchaus unentgeldlich verpflegten und unter 
richteten Zöglingen, ben Freiſchülern, unterſchieden, indeflen bat 
das Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegium nicht immer an der Ent⸗ 
richtung des ganzen Verpflegungäbetrags feitgehalten. Denn gar 
manche Eltern, welche den Sahreöbetrag von 50 Thlm. nicht zu er» 
Kopingen vermögen, find body die Hälfte oder einen noch niebrigern 

etrag aufzubringen im Stande und um ihrem unglücklichen taub» 
ſtummen Kinde die Wohltbat ded Unterricht zu fichern, ſelbſt zu 



— 7 En u oe 

299 

Dpfern gern erbötig; ebenſo Gemeinden, bei denen noch die Rückficht 
pingu kommt, daß die Audbildung der ihnen angehörigen mittellofen 

aubitumnien fie gegen größere Ausgaben, welde fie fonft in Zu- 
funft vielleicht Ay lange Zeit für diefelben zu tragen hätten, eini- 
germaßen ficher ftelt. So find denn fortmäßrend von Angehörigen 
und Gemeinden Beträge von 25 Zhlr., 20 Ihle. jährlich und felbft 
noch niebrigere Beiträge für einzelne Zöglinge gezahlt und durch 
Gumulation der Beiträge für zwei oder mehrere Zöglinge für das 
eine oder ambere derjelben künſtlich Penfionair- Stellen geichaffen 
worden, während ber andere Theil dieſer Kinder im der eihe der 
etatömäßigen Freiſchũler mitzählte, und es iſt auf dieſe Weiſe die 
Aufnahme einer größeren Zahl taubftummer Kinder ermöglicht wor⸗ 
den, als bei ſtricter Feſthaltung des ganzen Penfiondiabes von 
50 Thlrn. für die nicht im Freiſtellen eintretenden Zöglinge hätte 
gone n können. Im Ganzen find an Verpflegungegeldern 15,350 

bie. 21 Sur. 2 Pf. aufgebracht worden, wozu die Angehörigen 
ober Gemeinden von 115 Kindern beigetragen haben. 

An Vermächtniſſen und größeren Geſchenken tft den 
Zaubitummen » Anftalten in, den 19 erften Jahren ihres Beſtehens, 
im Verhaͤltniß zu der Größe der Provinz, dem im Allgemeinen im 
ihr chenden Wohlſtande und der großen Zahl von Taubftummen, 
welche ihr angehören, eigentlich jehr wenig zugefloffen und es bleibt 
zu wünſchen, der nad) andern Seiten oft fo glänzend herver- 
tretende Wohlthättgleite- und Gemelnfinn ber rheintichen Benälte- 
rımg bed unverlennbaren Segend, den die Zaubitummen » Anftalten 
ftiften, mehr und mehr eingeben? werden und durch größere Gaben 
zu fördern bemüht fein möge. Es tft dies um fo mehr zu wünjchen, 
al8 die beftehenden Iaubftummen » Anftalten mit ber gegenwärtigen 
Zahl von Freiftellen dem Bedürfniſſe der Provinz noch lange nicht 
vollftändig genügen, die laufenden Einnahmen theikweife I r precatrer 
Natur md in ihrem Ertrage fehr von den Zeitverbältnifien ab⸗ 
bängig find und die Anftalten mit Rüdfidht auf, bie Anforderungen, 
welche an fie gemacht werben und die Geldmittel, mit denen fie 
diefen Anforderungen entipredhen follen, em Sparſyſtem befolgen 
müſſen, deſſen allmälige Defeitigung in ihrem eigenen, wie im In 
tereffe der an ihnen wirkenden Lehrer liegt. 

Die penvingtaltän di] eBewilligung von 4000 Thlr. 
jährlich. Diefe Duelle fließt feit dem 1. Juli 1854 und gründet 
ch auf einen Beſchluß des 10. rheintichen Provinztal-Landtags vom 

9. October 1852, und die Summe von 4000 Thlr. wird von den 
einzelnen Regierungdbezirten der Provinz zu 3 nad Maßgabe ber 
Grimdftener und zu + nad Mafigabe der Benölkerung aufgebracht. 
An die Bewilligung Diefer Summe Inäpfen id) bie wichtigften Yen 
derungen in dem Taubſtummen⸗Weſen der Provinz, ſoweit dafjelbe 
zum Reſſort des Königlichen Provinzial» Schul» Gollegiumd gehört, 
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nämlich die Errichtung der beiden Anftalten zu Brühl und Neumteb 
und die confeifionelle Sonderung der Beftände und Einnahmen der 
Zaubftummen » Fonds. 

4. Orgauiſation der Neſſort⸗Verhältniſſe der Taubſtummen⸗ 
Auftalten. 

Die TZaubftummen-Anftalten gehören, wie die Schullehrer-Ses 
minare, mit denen fie urfprünglich alle, feit dem Jahre 1857 bie 
auf eine, die zu Moers, verbunden find, zum Reſſort des Königlis 
chen Provinzial⸗Schul⸗Collegiums zu Coblenz. Die ſpezielle Ober⸗ 
leitung der Anftalten zu Brühl, Kempen und Neuwied iſt den Di- 
rectoren der betreffenden Schullehrer » Seminare übertragen, die der 
Anftalt zu Moerd, weldhe überhaupt eine Ausnahme» Stellung ein- 
nimmt, iſt dem früheren Seminar-Director Zahn, auch nach deſſen 
am 1. Mat 1857 erfolgten Ausſcheiden aus dem Staatödientte, ver⸗ 
blieben. An der Spitze einer jeden der vier Anſtalten ſteht ein 
Hanptlehrer, unter welchem je nach der Frequenz der Anftalten ein 
oder mehrere Hülfälehrer beim Unterrichte mitwirken. 

Die Anftalten zu Brühl, Kempen und Neuwied find fogenannte 
Externate, d. b. die Zöglinge wohnen nicht in einem Gebäude zu» 
ſammen, fondern find zu 1, 2 oder 3 bet Bürgern der Stadt unter- 
gebradht und fommen nur zu dem gemeinfchaftlich ertheilten Unter: 
richt zufammen, in Brühl und Kempen in dem Seminar Gebäude, 
in Neuwied in einem zu biefem Zmede gemietheten befonderen Uns 
terrichtö-Kolale, da in dem Seminar-Gebäude hierzu der erforderliche 
Raum fehlt. Anders tft die Ginrichtung ber Anftalt zu Moers. 
Als nam biefe Anftalt im Jahre 1840 errichtet werden follte, 
wurde mit Rüdficht auf die von dem Seminar-Diredtor Zahn bes 
reits im Sahre 1838 in’8 Leben gerufene Privat - Taubftummen- 
Schule der Beſchluß gefaßt, die neu an errichtende öffentliche und 
die bereitö beſtehende Brivat-Anftalt in der Art mit einander zu 
verbinden, daß dem Director Zahn die Zöglinge der erfteren gegen 
eine jährlihe Entichädigung von 50 Thlrn. pro Kopf, wie ge auch 
an die Aitegeeltem der Zöglinge in den Anftalten zu Kempen, 
Brühl und Neumied gezahlt wird, in Koft und Pflege gegeben mur- 
ben. Der an uftellende Lehrer follte für beide Anftalten gemeinſam 
fein und von dem Königlichen Provinztal-Schul-Collegium angeftellt 
werden. So lange ein Hülfälehrer nicht vorhanden war, war ber 
Director Zahn, damit bie dem Lehrer augemiefene Arbeit nicht 
über feine Kräfte ging, verpflichtet, Die Zahl der Privatichüler jo- 
weit zu beichränten, bat ber Lehrer Sei nicht mehr ald 15 Zög- 
linge zu unterrichten hatte. Alle Zöglinge wohnten zufammen im 
Seminar-Gebäude. Im Mai 1846 geftattete das Provinztal-Schul« 



501 

Eollegtum dem ꝛc. Zahn, der dad Zufanımenteben der befonbers in 
den legten Jahren des Unterrichtd-Curfuß theilweiſe herangewachſenen 
Mädchen mit den Knaben, fowie mit den Zöglingen des Schulleh- 
rer⸗Seminars, bedenklich fand, die Meberfiedelung der Mädchen auf 
den fogenannten Waijenberg, auf dem dem Director Zahn gehört- 
en, unmeit Moerd gelegenen Gute Fild. Seit dem Sahre 1854 

befinden ih Dort au die Sinaben. Die Zöglinge wohnen dort, 
nach dem Dehg eäte getrennt, in zwei bejonderen Häufern. 

Um die Vorzüge und Nachtheile diefer beiden zur Anwendung 
efommenen verjchiedenen Syfteme hervorzuheben, möge der nachſte⸗ 

Dende Auszug aud einem in den Acten ded Königlichen Provinztal- 
Schul: Collegiumd enthaltenen Berichte über eine Revtfion der An⸗ 
ftalt zu Moers hier feine Stelle finden: 

„Die Zaubftummen wohnen, nad dem Gefchledhte ge⸗ 
trennt, in zwei Bauernhäuschen auf dem fogenannten Wai⸗ 
fenberge bei Fild. Die Kinder, 17 Knaben und 9 Mädchen, 
wohnen eng und fnapp, die Schuljäle find fehr niedrig; 
reinlih iſt Alles gehalten. Die meiſten Kinder haben es 
obne Zweifel weit befjer, ordentlicher, reichlicher, als fie es 
zu Haufe batten und haben werden; auch die Kinder aus 
wohlhabenderen Häufern befinden fich fichtlih wohl, find 
munter und fröhlich. 

„Einzeln in Bürgeröhäufern untergebracht, wie 3. B. 
in Kempen, würden die Kinder wohl mannigfaltigere An- 
—— und Anregungen haben, gute und ſchlechte; für 
ihre ſittliche Erziehung, Bewahrung vor böfem Beiſpiel, Schutz 
egen Mißhandlung und Spott würde nicht ſo gut ge— 
Fort fein." 

5. Der Unterricht in den Taubſtummen⸗iAuſtalten. 

Sind fo die Taubitummen-Anftalten in ihrer äußeren Einrich⸗ 
tung nach zwei verjchiedenen Prinzipien organifirt, jo befolgt man 
Dagegen bei dem Unterrichte überall daffelbe, auch bet den übrigen 
Zaubftummen-Anftalten Deutichlands zur Anwendung kommende und 
beöhalb ſchlechtweg das deutiche genannte Syſtem; die Erlernung 
und Anwendung der zaufipende durch Die Taubftummen ift Dad 
Ziel, welches man ſich g ecmähig geftellt hat. Es liegt in ber 
Natur der Sade, daß hiernach der Sprachunterricht durch alle 
Klaffen und Stufen der Taubftummenfchule, deren je nach der Zu 
der Schüler oder Lehrer mehr oder weniger find, der eigentliche 
Angelpunkt des Unterrichtes iſt, und daß aller andere Unterricht in 
gemeinnügigen Kenntniffen und Realgegenftänden, ja felbft ber ge⸗ 
rade in der Taubſtummenſchule jo böchit wichtige Religions » Unter- 



richt immer und immer wieder zugleich ein Unterricht in der Sprache, 
ei es des Sprecdend, ſei eö des Verſtehens bed Geſprochenen (Ab⸗ 
ehens vom Munde des Sprechenden) oder Geſchriebenen iſt. Sonſt 
ind im Allgemeinen der Inhalt des Unterrichts und der Umfang 
des zu Erlernenden in den Zaubitummen-Anftalten dieſelben, wie im 
ber Elementarſchule, nur daß je nach der Iudividualität des Lehrers 
oder der bejonderen Einrichtung der Anftalt Der eine oder der andere 
Gegenitand hinzukommt oder eine vorwiegende Berückſichtigung er⸗ 
hält. So erhalten die Mädchen in ſämmilichen Anftalten, und mit 
großem Nupen für ihr Fortlommen im Leben einen gründlidyen Un» 
terricht in weiblichen Haubdarbeiten, und erlernen in der Anftalt zu 
Neuwied auch die Knaben nicht bloß ftriden, jondern felbft die Na- 
del handhaben; fo werden in der Anftalt zu Moers feit ihrer Ueber⸗ 
tedelung nach Fild alle Kinder mit den Handreichungen eines länd- 
ichen Shaltd und mit den Arbeiten in Garten und Feld vertraut 
gemacht, und unterrichtete der Lehrer diefer Anitalt früher die Kin- 
der in der Anfertigung von Papparbeiten, der Aufſeher Moll die 
Knaben im Korbflechten. Zeichen-Unterricht wird in allen vier An⸗ 
ftalten ertheilt, uud die Kinder bringen ed in dieſem Unterrichtö- 
zweige zu einer verhältnigmäßig großen Geſchicklichkeit, wie denn 
—288 zu mechanifchen Arbeiten der Taubſtumme im Allgemei⸗ 
nen großes Geſchick zu haben pflegt. Doch wird nirgendwo die 
Zaubitummen zu Künftlern vorzubilden, erjtrebt; es ſoll durch den 
Zeichen » Unterricht nur Bildung ded Auged und der Hand und Er⸗ 
wedung bed Schönheitsſinnes erzielt werden. In der Anftalt zu 
Neuwied tumen die Knaben auch, und was von Werth für bie 
eiftige Ausbildung ift und dem Lehrer biöweilen eigenthumlidye 
lide in dad Seelenleben der Kinder und deren frühere häusliche 

Berhältniffe zu thun Gelegenheit giebt, in dieſer Anftalt werben bie 
älteren Zöglinge angehalten, regelmäßige Tagebücher zu führen. Auch 
die gemeinſamen Spaziergänge werben überall mit in Dem Kreis des 
Unterrichts gezogen. Denn dieſelben ſind nicht blos der G undheit 
wegen wich Sondern fie bieten auch Stoff zu vielfachen Betrady- 
tungen, die ih in der Schule gar wicht oder nicht mit demſelben 
Erfolge anbringen laffen. Auch das fpätere Fortkommen ihrer Pflege⸗ 
befohlenen fafjen die Anftalten ſchon während deren Säule in’8 

e. In der Anftalt zu Kempen, deun die noch jungen Anftalten 
zu Brühl und Neuwied koͤnnen in diefer Beziehung nody feine maß» 
ebenden Erfahrungen gemacht haben, werden die Knaben möglihft 
et Handwerkern untergebracht, und diefe willig gemacht, ihren Pfleg- 

Iingen in den legten Sahren des Schulbeſuchs Anleitung in ihrem 
Dandwerfe zu geben. In Folge diefer Einrichtung hat ſchon eine 
giemlice Anzahl von Knaben nad) ihrer Entlaffung and der Anftalt 

i ihren früheren Pflegevätern unentgeltliche Aufnahme als Lehr⸗ 
linge gefunden, oder ed wurben doch für joldye bereitä für ein Hanb- 
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wert vorbereitete Kuaben jpäter leichter Lehrheren ermittelt. In ber 
Anftalt zu Moers, wo die Kinder zufammenmohnen, Tann biefeß 
Syſtem natürlich nicht zur Anwendung kommen, doch bemüht fich 
der Director Jahn auch bier, feine Pflegebefohlenen nady ihrer Ent- 
lafſung bei tüchtigen Handwerkern oder in geeigneten Familien unter» 

ringen, und auf feinen Antrag ift in einzelnen Fällen felbft - 
geld aud dem Taubſtummen-Fondé an bie betreffenden Hand» 

wertömeilter gezahlt worden. 
Durch die Verbindung der Zanbftummen - Anftalten mit den 

Scäullehrer-Seminaren ſollie indefien noch nach einer anderen Seite 
für den Zaubjinmmen » Unterricht gewirkt werden. Schon der Se- 
minar- Divedor Schweitzer deutete in jenem, im Abichnitt L er 
wähnten, Berichte auf diele Seite hin und in ſpäteren Minifterial- 
—— beſonders in einem Reſcripte vom 14. Mai 1828 wird 
dieſelbe beſonders hervorgehoben und gewiſſermahen zur Hauptſache 
gemacht. Nach dieſem Reſcripte ſollte bei jedem Seminar ein Leh⸗ 
ver angeſtellt werden, der die Behandlung der Taubſtummen in einem 
der vorhandenen Inſtitute gründlich erlernt habe. Er ſollte in der 
mit dem Seminar verhundenen Uebungsſchnule eine Anzahl Taub⸗ 
ftummer fortdauernd unterrichten und dabei Die für die Sache em⸗ 
pfänglichen, fähigeren und verftänbigeren Zöglinge des Seminars 
mit der Methode des Taubſtummen⸗Unterrichts theoretiſch und prats 
tiſch befannt machen. Man gedachte auf diefe Weiſe die Fähigkeit 
und Kertigleit, Zaubftumme zu unterrichten, allgemeiner zu verbreis 
ten und den Zaubftunmen auf leichtere und weniger koſtſpielige 
Weiſe, ald wenn diejelben in eigentlihe Taubſtummen⸗Anſtalten ges 
bradyt würden, durch die Vehrer ihre Wohnorts oder doch einen ber 
nachbarten Lehrer helfen zu können. Iſt mun auch diefe Seite deö 
Taubſtummen⸗ Unterrihtö in den mit den Schullehrer » Seminaren 
verbundenen Taubftummen » Anftotten der Provinz mit Rüdficht -auf 
bie bei ihrer Errichtung im Jahre 1841 bereits vorliegenden ander- 
weitigen Erfahrungen nicht in der urſprünglich beabftchtigten Aus⸗ 
dehnung zur Ausfü gekommen, To wird fie doch keineswegs 
—8 t. Su dem Seminare zu Kempen erhalten die 3 Kine 
beider Gurt: wöchentlich je eine Stunde Unterricht in der Theorie 
bes Zaubitummen-Unsterrichts, in dem Seminar zu ee die Zoͤg⸗ 
linge des oberen Curſus wöchentlid 2 und es dieſe Stunden 
in den Leetiousplan des Seminars aufgenommen; außerdem werben 
in beiden Seminaren jänımtlihe Zöglinge auch praktiſch mit dieſem 
Unterrichts weige befannt gemadyt. Auch die Zöglimge bed Semi. 
nard zu — * ed erhalten, obwohl in dem Lectionsplan beſondere 
Stumden hierfür nicht angeſetzt find, ſowohl theoretiſchen wie ⸗ 
chen Unterricht in der Unterweiſung von Taubſtummen, in Moerb 

egen man, feitdem die Leitung der Taubſtummen⸗Auſtalt met 
ber des Seminard nicht mehr vereinigt ift, hiervon abjehen nrüffen. 
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Es Hat indeffen auch nach den in unferer Provinz gemachten 
en die Verbindung von Zaubftummen » Anftalten mit den 
S lehrer Seminaren auf die Borbildung von Glementarlebrern 
zu Zaubftunmen Lehrern nidyt den von dieler Einrihtung erwarte- 
ten günitigen Erfolg, oder doch wenigſtens nicht in der erwarteten 
Auddehnung gehabt. Es ift dem Königlichen Provinzial: Schul- 
Collegium bis jet fein einziger Fall befannt geworden, daß ein 
Zanbfummer ausihhlieglih von dem im Seminar mit dem Taub⸗ 
ftummen = Unterriht vertraut gemachten Lehrer feined Heimathäortes 
ausgebildet worden wäre. ur in einem Falle wird von einem 
Mädchen in der Anftalt zu Kempen gefagt, daß ed von feinem Orts⸗ 
lehrer, einem früheren Zöglinge des Seminard zu Kempen, eine gute 
Borbildung genolien haft ‚ und daß mit Rüdfidht bierauf ee 
Aufenthalt in der Anſtalt um einige Sahre babe abgekürzt werden 
koͤnnen; in. einigen anderen, daß der in ihrer Heimatheihnle ge⸗ 
noſſene Vorunterricht es moͤglich gemacht habe, denſelben nach dem 
Eintritte der Kinder in die Anſtalt ſofort in geregelter Weiſe und 
mit günftigerem Erfolge weiterführen zu können. Es iſt nicht unter- 
laſſen worden, die Seminariften hierauf aufmerffam zu maden und 
ihnen für die Zukunft gleichen Eifer zu empfehlen und die auf Ber- 
anlaffung des Provinzial: Schul»Collegiumß getroffene Einrichtung, 
dab die Zaubftummen der Provinz, Yobatb fie das fchulpflichtige 
Alter erreicht haben, die Schule ihred Wohnorts zu befuchen anges 
balten werden, wird den Lehrern zur Bethätigung diejed Eiferd hin- 
reichend Gelegenheit geben und fo die Verbindung der Zaubftummen- 
Anftalten mit den Seminaren von fegendreicheren Folgen fein, als 
bet oberflädylicher Beurtheilung jcheinen möchte. 

6. Die Aufnahme in die Tanbitummen : AUuftalten uud die 
Bedingungen derfelben. 

Ueber die Aufnahme taubftummer Kinder in die Anftalten ent» 
ſcheidet dad Königliche Provinzial- Schul- Collegium. 

Als Taubſtumme werden joldye rl welche entweder in 
Folge gänzlicher Taubheit ftumm geblieben find, oder jet welche 
wegen 8* Schwerhoͤrigkeit die Sprache nicht auf dem gewöhn⸗ 
lichen Wege erlernen können; nur foldye Unglüdliche, nicht etwa Dies 
jenigen, welche wegen Mißbildung der Sprachwerkzeuge nicht ober 
nur unvolllommen fprechen können, find zur Aufnahme beräbigt 
eben jo wenig Blödfinnige. Zu dieſer eriten Peoingung der Auf- 
nahme kommt als zweite, daß die Kinder fi in dem bildungs⸗ 
Tähigen Alter befinden. Als ſolches ift allgemein das Alter vom 
perü gelegten Sten bis zum 15ten Lebendjahre angenommen. Al8 

geeignetften Zeitpunft zur Aufnahme in die Taubftunmen- An« 
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ftalten, bejonderd mit Ruͤckſicht auf die Dauer des Aufenthaltes tn 
denjelben, hat ſich nach den Seitens des Provinzial - Schul- Colle- 
iumd im Laufe ber Zeit gemachten Erfahrungen das 8te bis 10te 
bensjahr herausgeſtellt. Die taubftummen Mädchen werden, fobalb 

fie das I1te Lebensjahr bereitö zurückgelegt haben, mit Rückſicht auf 
die Gefahren, welden fie während ihred Aufenthaltes in der Anftalt 
auögejept find und weldye fie bereiten können, in der Regel nicht 
mehr aufgenommen. 

7. Berbältuiffe der Taubſtummen vor ihrem Eintritt in die 
Auttalten. 

Um die durch die Taubftummen- Anftalten im Einzelnen erziels 
ten Rejultate nach Berdienft würdigen zu können, muß man noth 
wendig vorher die Lebendverhältnifje in Betracht ziehen, aus denen 
die Taubſtummen in die Anftalten überzugehen pflegen. 

Unter den bis zum Schluſſe des Jahres 1859 in Die Zaub- 
ftummen- Anftalten aufgenommenen 318 Kindern befinden fi) 281, 
von deren Eltern ſich die Lebensverhältniffe aus den Acten ded Kö- 
niglihen Provinzial- Schul» Collegiumd erfehen laffen. Cine Died» 
[ülige Zufammenftellung liefert den übrigens allgemein anerkannten 

eweis, daß die bei weitem größte Zahl von Taubftummen aus den 
unterften Ständen hervorgeht. Meiſtens find ed Kinder von Tage⸗ 
löhnern, Heinen Aderöleuten, Handwerkern und Fabrikarbeitern, alſo 
von foldyen Leuten, welche unter der Sorge um dad tägliche Brod 
ihren Kindern feine befondere Aufmerkſamkeit zuwenden fünnen. 

Unter den 318 nen 3 Kindern befinden fi) 38, deren 
Eltern zu den Pflegeloiten einen Beitrag überhaupt, und nur 
15, deren Eltern den ganzen Penfiond- Beitrag für fie geleiftet 
haben. Rechnet man diefen Kindern nun aud viejenigen binzu, 
welche, von den wohlhabenden Eltern den Taubftummen »Zehrern in 
befondere Obhut und Pflege übergeben, nur als fogenannte Gäfte 
an dem Unterrichte in den Zaubftummen-Anftalten Theil genommen 
haben, fo bleibt 200 die Zahl derjenigen Kinder, für deren Aus⸗ 
bildung bie Eltern Koften zu übernehmen nicht im Stande ober 
body nicht geneigt waren, überwiegend groß, und man darf wohl 
nicht mit Unrecht jagen, die Zaubitummen find Kinder des Mangels 
und der Dürftigfeit. 

Als ſolche Garakteriliven di in leider aber auch in anderer 
Weiſe, nämlih in der Verna “ tigung in leiblicher und geiſtiger 
Beziehung, wie fie erfahrungsmäbig falt immer Mangel und Roth 
im Gefolge haben, und welde in vorliegendem Salle geradezu als 

2 
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bie HauptsUrfache fo vieler taubitummen Stinder in der ärmeren und 
niedrigeren Vollsklaſſe angejehen werden darf. 

Unter den 318 überhaupt in die Zaubftummen - Anftalten auf- 
genommenen Kindern befinden fi 234, von denen die Urſache der 
aubftummbheit aus den Acten ded Königlihen Provinzial- Schul« 

Collegiums erfichtlich iſt. 
on dieſen waren: 

tanb geboren..... 87, 
taub geworden in Folge von Krankheiten in den erſten 

Lebensjahren............ 147 

Sehen wir von den Taubgeborenen ganz ab und ziehen blos 
die in Folge von Krankheiten Taubgewordenen in Betracht, jo koön⸗ 
nen wir und mit Rüdficht darauf, dab allen den als Urſache der 
Zaubheit angegebenen Krankheiten aud) die Kinder aus wohlhaben- 
deren und beiferen Ständen unterworfen find, und dab trogdem die 
Zaubftummbeit bei dieſen vergleichsweiſe jelten vorfommt, der Weber- 
zengung nicht verſchließen, daß ungerignete Behandlung und Ber- 
—— in den erſten Lebensjahren in den bei weitem meiſten 
Fällen bei der Entſtehung dieſes Gebrechens weſentlich mitgewirkt 
haben. Dieſe bet den Zoͤglingen unſerer Taubſtummen-Anftalten 
gemachte Erfahrung ſtimmt auch mit der allgemein gemachten über- 
ein, und die Statiftiler ziehen aus der im Laufe der legten 20 Jahre 
allmählig fortfchreitenden verhältnigmäßigen Abnahme der Taub- 
ftummen den Schluß, dab nicht blos der Wohlftand, namentlich der 
unteren Stände, fich im Laufe der Zeit allmälig gehoben, fondern 
dag auch zum Theil in Folge davon die Behandlun, der jungen 
Kinder eine befjere geworden fei. Aber die Spuren dieſes Mang- 
eld und befonderd diefer Bernadhläffigung im elterlichen Haufe in 
leiblicher und geiftiger Beziehung, weldhe, außer in der Taubſtumm⸗ 
beit, auch —* in manchen anderen Krankheits-Erſcheinungen ſich 
eltend macht, nehmen ſehr viele Taubſtumme, zu großer Beſchwerde 
Or die Anitalt wie für die Pflegeeltern, mit in die Anftalt bins 
über, biöweilen in einem Grade, daß auf die Ausbildung der Kinder 
ganz verzichtet werden muß. 

So Gebr duch ſolche Krankheiten, wie offene Scrophelgefhwüre, 
bösartige Ausichläge, bejonderd Kopfausichläge, Kräge u. dergl., 
welche die Taubftummen aus ihrem elterlichen Haufe in die Anftalt 
mitbringen, den Taubitummen-Anftalten ihre eigentliche Aufgabe er- 
(hmert wird, fo geichieht dieſes doch noch unglei mehr dadurch, 
aß man benjelben bisweilen durchaus bildungdunfähtge, völlig blöd« 

finnige Kinder, die zudem keineswegs immer taubitumm find, über« 
weilt, weldye dann nach bald mehr, bald weniger langem, vergeb« 
lichen Bemühen ber Lehrer, zum Scaben dieler, die ihre Kraft 
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muglo8 vergendet, und zum Nachtheil der Klaſſe, in welche fie ein- 
getreten, und welche fie im ihren Fortſchritten ufgehalten Nieder 
entlafjen werden müfjen. | 

Aber au in dem Charakter der Zaubftummen macht fich bie 
Vernachläſſigung in ihren häuslichen Kreifen, nebenbei allerdings 
au der Spott, weldyem derartige Ungküdliche leider noch fo oft 
ausgeſetzt find, auf eine für die Anftalt höchſt ftörende und den 
eigentlichen Unterricht beeinträchtigende Weiſe vielfady geltend. Un⸗ 
reinlichleit und Widerftreben gegen die Anordnungen des Lehrers, 
wie der Pflegeeltern, große Neizbarfeit und Heftigkeit, außerordent⸗ 
licher Jähzorn und Eigenfinn nd Dinge, über welde von den 
Lehrern häufig geklagt wird. 

Daß Kinder, welche fi au die ihnen ungewohnte Anſtaltszucht 
nicht gewöhnen wollten, der Anjtalt entliefen und durch Requifition 
ber Polizei-Behörden wieder eingebracht werden mußten, ift mehrfach 
vorgekommen, und doch ließen die Lehrer in foldhen Fällen ihren 
Eifer für das Wohl der ihnen anvertrauten Zöglinge nicht erlahmen. 

Diele Uebelftände in dem Charakter der Taubſtummen, die 
fih aus der häußlichen Erziehung derfelben, wenn nicht ganz fo 
doch zum großen Theil herfchreiben, zu le wird ziwar immer 
mit eine Aufgabe der Zaubftummen - Anjtalten bleiben, erleichtert 
kann denjelben diefe indeffen doch dadurch werden, dab die aus den 
Seminaren bervorgehenden Lehrer, welche & alle nicht bloß den 
Zaubftummen - Unterricht, jondern aud die Behandlung der Taub- 
ſtummen in Bezug auf die ihren körperlichen Gebrechen anflebenden 
Charafter-Sigenthümlichkeiten in ihrem Seminarleben kennen lernen, 
die betreffenden Eltern auf diefe a ler aufmerffam ma⸗ 
hen; wenn darauf hingewirft wird, daß man foldye Unglüdliche nicht, 
wie das fo häufig geſchieht, zur Zielfcheibe ded Spotte8 macht; wenn 
der Indolenz der Eltern vieler Zaubjtummen, die ſich auch vielfach 
darin zeigt daß man auf angebotene Sreiftellen feinen Werth leat, 
folche vielmehr geradezu zurüdweift, ſeitens der Geiftlichen mit —* 
druck entgegengetreten, und wenn namentlich darauf gehalten wird, 
daß die taubftummen Kinder, ſobald fie das ſchulpflichtige Alter er⸗ 
reicht haben, wie die vollſinnigen Kinder der ———— über⸗ 
Kam werden. Denn der Behuh der Elementarſchule ift den taub» 

s 

ummen Kindern von weſentlichem Nuten auch dann, wenn ber 
ehrer mit der Methode des Zaubftummen-Unterrichtd nicht vertraut 

ift. Die Kinder gewöhnen fih an Pünktlichkeit und Drdnung und 
lernen geboren und es wird den Lehrern der Taubftummen bie 
Möglichkeit gegeben, die Zeit, weldhe fie font auf dieſe Dinge ver- 
wenden möe, dem Unterrichte felbit zugumenden. Das Königliche 
Provinztal-Schul-Sollegium hat Veran fung genommen unter dem 
11. April 1860 die rheinischen Regierungen bterauf aufmerkjam zu 

20* 
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machen, damit den tanbftummen Kindern, fobald fie das ſchul⸗ 
pflichtige Alter erreicht haben, der Beſuch einer Elementarſchule all⸗ 
gemein zur Pflicht gemacht werde") 

8. Leifinngen der Taubſtummen⸗Auſtalten. 

Seit der Errichtung der Taubitummen-Anftalten bid Ende 1859 
find in diefelben aufgenommen worden: 

Knaben. Mädchen. Sunma. 
34 23 57 1) In der Anftalt zu Brübl...... 

2) un „mn Kempen..... 87 73 160 
R W „ Moers...... 50 27 77 
4) un „ Neuwied..... 12 12 24 

zuſammen: 183 135 318 

1) Hierzu kommen indeſſen noch bei 
Moers die nicht in die öffentliche 
Anſtalt übergetretenen Zöglinge ber 
Zahn'ſchen Privat-Anftalt ... . . 9 9 18 

2) Privatſchüler der Taubſtummenlehrer, 
die an dem Unterrichte in der An- 
ftalt Theil nehmen: 

a. in Kempen... 22220 00n. 8 1 9 
b. in Brühl Fa a 1 7 2 

ce. in Neuwied... .. 220000. 1 
' Zufammen: 202 146 348 

Nah den Regierungd-Bezirken vertheilen ſich die in die öffent: 
lichen Anftalten aufgenommenen Kinder in folgender Weife: 

1) Reg.:Bez. Aachen . 41 Kinder. 
2 „ Coblenz 9 „ 
3 n GSöln 40 ,„ 
9 Düſſeldorf 129 „ 
5 Trier 39 — dm 

Summa: 318 Kinder. 

Von den 318 Schülern waren während der ganzen Dauer 
des Schulbeſuchs 

*) cfr. Centralblatt pro 1860 Nr. 204 Seite 503. 



1) Ganz fl ......... ..... .. . . 208 Kinder. 
2) Denjionaire (50 Thaler)... .. 2.22... 51 
3) Halbe Penfionäre (25 Thaler)... ..... 27 

Während eines Theils des Aufenthalts 
waren: 

4) Denfiomaire ... 2. 2200er nn 17 " 
% Halb-Penfionaite... ... 2222000 
6) Dauernde Beiträge unter 25 Thlr. jähr- 

ih wurden geleitet für... ...2.... 
7) Einmalige Beiträge beim Eintritt für.. 10 „ 

Zulammen: 318 Kinder. 

Bon den bis Ende 1859 in die Anftalten eingetretenen 318 
taubſtummen Kindern find ald ausgebildet aus denfelben entlaſſen 
worden: 177, und mit Hinzurechnung der aus der Privat⸗-Anſtalt 
bed Directord Zahn entlaffenen Kinder: 187, und zwar: 

aus der Anftalt zu Kempen .......... 105, 
W „Brühl........... 18, 
".n " „ Moerd. ..2. 2.220200. 52, 

" " „ Neuwid........0%. 2, 
"nm Privat-Anftalt des Directord Zahn . 10, 

zujammen: 187. 

Die Taubftummen-Anftalten haben neben der Ausbilbung ihrer 
Zöglinge in der Spradye ſich das Ziel gelebt, denfelben diejenigen 
Kenntnil)e und Fertigkeiten belaubringen, welche in einer Elementar- 
ſchule erlernt werden. So fchließt denn auch, wie in der Clemen- 
tarſchule, der Schulunterriht in den Zaubftummen-Anftalten in der 
Regel mit ber Zulafjung der Kinder zur Sonfirmation und zum hei⸗ 
ligen Abendmahle.. Die meilten der ald ausgebildet audgetretenen 
Zöglinge find in den Anftalten felbft confirmirt und zum eriten Male 
zum heiligen Abendmahle zugelaffen worben, nachdem fie vorher ihre 
in der dhriftlichen Religion ihred Bekenntniſſes erlangten Kenntniffe 
durch eine öffentliche Prüfung an den Tag gelegt hatten. 

Die in den Anftalten erhaltene Ausbildung war natürlich fo- 
wohl in Bezug auf die Kenntniffe der Zaubftummen in der Religion, 
wie in den Schulfenntniffen und Fertigkeiten, nad) den Perfönlich- 
feiten eine ſehr verſchiedene. Die Anftalten haben zwar das Ihrige 
geihan, um die angeborenen oder anerzogenen Unpreihheiten jo w 
al8 moͤglich außzugleihen, auch dabure, daß der Aufenthalt der we⸗ 
niger begabten Si linge in der Anftalt über die normalmäßige Zeit 
von 5 bis 6 Sahren biöwetlen verlängert wurde; gan außgleichen 
fonnten fie diefelben natürlich nicht, und es wäre manden unter der 
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Zahl der als audgebildet aufgeführten und ald audgebilbet entlafjenen 
Zaubftummen ein größered Maaß von Kenntnifien und größere 
Fertigkeit in Sprechen und deöhalb ein nody längerer Aufenthalt in 
der Anftalt zu wünjchen gewefen, wenn diejed andere Gründe nicht 
unthunlich gemacht hätten. Doch iſt e8 immer ſchon ein Beweis 
großer Aufmerkfamfeit und Treue Seitend ber Anſtalts-Lehrer, wenn 
taubftumme Kinder dahin gebracht werden, öffentli und in einer 
für das Publikum verftändlidhen Weife ihr Glaubensbekenntniß ab- 
legen zu Fönnen, und daß dieſes bei den bei weitem meiften in un- 
fere Zaubftummen-Anftalten aufgenommenen Kindern wirklich erreicht 
wird, dürfte allein Schon genügen, deren Wirken ald ein fegendreiches 
zu bezeichnen. Noch in die Augen fpringender wird aber dad erfolg- 
reihe Wirken der Zaubftummen-Anftalten erfannt, wenn man das 
Fortlommen der Taubſtummen im Leben nad) ihrer Entlaffung aus 
den Anftalten mit in Betracht zieht. 

Dad Königliche Droningial-Säul-Collegium bat über die bis 
Ende 1853 aud den Anftalten zu Kempen und Moers ald ausgebildet 
entlaffenen Zaubitummen durdy die Landraths-Aemter bei den be- 
treffenden Ortö-Behörden Erfundigungen darüber eingezogen, ob: 

1) der Zaubftumme nach feinem Austritte aud der Anftalt ein 
Handwerk, und event. welches, und mit welchem Erfolge er: 
lernt habe, oder durch welche andere Beichäftigung berfelbe 
zur Beſchaffung jeined Lebend-Unterhaltes beitrage; 

2) der Zaubftumme im Laufe der Zeit dahin gelangt fei, fich 
feinen Xebend-Unterhalt felbftftändig zu erwerben, oder ob er 
ganz oder theilmweife auf die Unterftügung feiner Angehörigen 
reip. der Gemeinde angewiefen jet. 

3) in welchem Umfange fidh der Zaubftumme im Verkehre mit 
Anderen der Zautiprache bediene. 

Die auf diefe Erkundigungen eingegangenen Mitthetlungen ber 
Bürgermeifter find fehr erfreuliche, befonders die Antworten auf die 
Fragen 1 und 2, weniger auf Frage 3, und erftreden ſich auf 69 
Kinder der Anftalt zu Kempen und 37 Kinder der Anftalt zu Moers. 

Bonden69 Kindern der Anftalt zu Kempen waren: Knaben 39, 
Mädchen 30 

Bon den 37 Kindern ber Anftalt zu Moerdmaren: Knaben 23, 
Mädchen 14. 

Bon den Knaben find nad ben Beridhten der Bürgermeifter- 
Aemter zu folgenden Berufd-Arten übergegangen: 
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Mi In Kempen wurden: Buchdrucker und Seber . . 1, 
Schuhmader ......... 7, Glasſchleifer ......... 1, 
Schneider........... 6, Seidenweber ......... 5, 
Däder 2.2.2200 een 1, Wadhzieber. ......... l, 
Shreiner .... 2.200. 1, Sortirer in einem Bilderladen 1, 
Sufldmid ......... . 1, Vorſteher eines Ladens... . 1, 
Buhbinder ......2... 1, Ackerer........... 7, 
Decorationdmaleru.Anftreiher 1, Zagelöbner .......... l, 
Buhdruder.......... 1, Ohne Geſchäft blieben... .2, 

Zujammen: 39, wovon 1 .verheirathet und 6 geftorben. 

2) Bon den ald auögebildet aus der Anſtalt zu Moers entlaf- 
fenen Knaben wurden: 

Buhbinder .... 2.2.2... 1, Zöpferr ... 22220200. 1, 
Schuhmader ......... 4, Sandformerineiner Eiſenhütte 1, 
Schneider. .... 2.02... 2, SHolzihuhmader ....... 1, 
Weber. ... 2220000. 3, Leiter einer Lafir-Fabrit... 1, 
Bäder... 22220... 1, Zagelöbner .......... 3, 
Ohne beftimmten Lebenöberuf blieben 4, davon ift 1 im Landarmen- - 
baufe, 1 in einer Irrenanſtalt, l ein Gpileptifus, beim Baden 

ertrunten. 

Zufammen: 23, wovon 1 verheirathet und 4 geftorben. 

Bon den aus der Anftalt zu Kempen entlaffenen 30 Mädchen 
verdienen ſich ald Kleidermacherinnen oder Näberinnen ihr Brod: 9, 
eine dient ald Magd und eine andere ift Seidenweberin geworben. 
6 diefer Mädchen find bis Mitte 1860 verftorben, Teine verheirathet. 

Bon den 14 der Anftalt zu Moers angehörig geweſenen Mäd- 
dyen find 6 Kleidermacdherinnen oder Näherinnen, eine arbeitet im 
Zagelohn. Geftorben ift feine, verheirathet 2. 

Bon den bid Ende 1853 ald audgebildet entlaffenen taubftum- 
men Kindern find alfo verheirathet: 4, und zwar 2 Knaben und 2 
Mädchen. Geftorben find: 16, und zwar 10 Knaben und 6 Mädchen. 

In Beziehung auf die Frage 2, die Erwerbsfähigke it be- 
treffend, flaffiigiren fi) die Kinder in folgender Weiſe: 

Es erwerben fich ihren Lebens-Unterhalt jelbftftändig, oder 
waren befähigt, es zu thun: 

Kempen... .. 31 Knaben, 17 Mädchen, 
Moers ...... 16 „ „ 

Zur Erwerbung ihres Lebend-Unterhaltes trugen bei: 

Kempen... . » 3 Knaben, 8 Mädchen, 
Moerd...... 2 n Tu 
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Auf fremde Unterftühung ausſchließlich waren angewiefen: 

Kempen ..... 2 Knaben, 3 Mädchen, 
Moers ...... 5 „ — 

Die Frage 3, betreffend den Gebrauch der Lautſprache, 
wird dahin beantwortet, daß: 

1) ſich ausichließlich oder faft ausſchließlich der Lautſprache: 
in Kempen 12, 
„ Moerd 6; 

2) vorwiegend der Lautiprade......... „ Kempen 23, 
„ Moerd 9; 

3) vorwiegend der Zeichen der Schriftſprache. „ Kempen 16, 
„ Moerd 9; 

4) ausſchließlich der Zeichen der Schriftiprahe „ Kempen 10, 
n Moerd 13 

bedienen. 

9. Schlußbetrachtung. 

Nachdem wir in den vorftehenden Abjchnitten die Geſchichte der 
Entftehung der Zaubftummen-Anftalten unferer Provinz, deren Ent- 
widelung, Die Rejultate, welche fie bis jegt erzielt, und mit welchen 
Mitteln fie diefelben erzielt, erzählt haben, erübrigt uns noch, nicht 
etwa die Erörterung der Frage, ob die in ber Rheinprovinz vor⸗ 
bandenen Zaubftummen-Anftalten dem Bedürfnifje derjelben genügt 
aben, denn darüber, daß dieſes nicht geſchehen, kann nach der ent 

Sabre 1854 erfolgten Errichtu r Anftalten zu ah und 
Neuwted Tein Zweifel ji, fondern ob die jept beftehenden Anftalten, 
die zu Aachen und Cöln mit eingeihoffen, mit ihrer jepigen Stellen- 
gebt und ihren jepigen Mitteln dem Bebürfniffe der Provinz für 
ie Gegenwart und die nächſte Zukunft zu entipredhen im Stande 

jein werden, und wenn nicht, weldye Erfahrungen die Vergangenheit 
an die Hand giebt, deren Beachtung die Erreichung dieſes Zieles 
ermöglichen bir 

Nach der ftattftifchen Ueberficht betrug die Zahl der in ber Rhein⸗ 
provinz vorhandenen bildungsfähigen, d. b. derjenigen Taubſtummen, 
weldye da8 50 Lebensjahr zurü gelegt, das 16* aber nody nicht er- 
reicht hatten, bei der im Sabre 18 erfoigten allgemeinen ftatifti- 
Iden hebung 420. Ob diefe Zahl nicht zu niedrig ift und ob 
überhaupt die Zählung der Taubſtummen und ebenfo der Blinden 
mit derjenigen Genauigkeit erfolgt, oder doch, ob die Angehörigen 
von Zaubftummen den mit der Zählung beauftragten Beamten die 
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erforberliden Angaben mit derjenigen Vol andigren machen, wie 
es mit anderem bet einer allgemeinen ſtatiſtiſchen Erhebung in Bes 
tradht fommenden Material der Fall ift, labt fi bezweifeln, und 
eine aufmerkſame Detradhung der ſtatiftiſchen Tabelle muß diefen 
Zweifel beitärten ; N eehans arf die Zahl 420 ald das Minimum 
ber in ber Provinz vorhandenen .bildungsfähigen Zaubftummen ans 
efeben, und muß der Grörterung der Frage, ob die vorhandenen 
aubftummen-Anftalten mit ihrer gegenwärtigen Stellenzahl für das 

Bedürfniß der Provinz genügend find, zu Grunde gelegt werben. 
Die 420 bildungsfähigen Taubſtummen vertbeilen fih auf 10 

Jahrgänge, ed kommen aljo auf einen Sahrgang 42 und müljen dem- 
nad) auch in jedem Jahre 42 Taubftumme in einer Anftalt Auf- 
nahme finden, oder da, wie die Anlage nachweiſt, nad) den bis⸗ 
herigen Erfahrungen die Ausbildung eines Taubſtummen durchſchnittlich 
eine Zeit von 5 Sahren (genau 54 abe) erforhent, die Taubſtummen⸗ 
Anftalten der Provinz müflen, um dem Bebürfniffe vollftändig ge- 
nügen zu können, gleichzeitig 42 x 5 = 210 Zöglinge haben. 

Es haben aber: 

1) die 4 mit den Seminaren verbundenen Anftalten zufammen etat8- 
mäßig... 83 Freiſchüler 
und nach dem Durchſchnitte der letzten 5 Jahre 16 Penſionäre 

2) die Anſtalt zu Cöln hatte im September 1860 
51 Schüler, in früheren Jahren aber fchon eine 
größere Zahl und mag deöhalb hier die Zahl. . 600 „ 
als annähernd richtig angenommen werden. 

3) die Anftalt Heute hatte nad) dem legten über —R 

dieſelbe veröffentlichten Berichte vom 31. Mat 1860 
damals 22 Schüler, darunter 10 neu eingetre= 
tene, in dem vorhergegangenen Jahre dagegen nur 
14. Die Anftalt ift zunächft nur für den Regie- 
rungsbezirk Aachen beftimmt, hat nur geringe 
Mittel und muß dedhalb die Aufbringung der 
Derpflegungskoften den Angehörigen der Zöglinge 
überlaflen. Es ift deöhalb natürlich, daß die An- 
ftalt faft nur von Taubſtummen aus Aachen felbft 
und deſſen nächſter Umgebung befucht wird. Die 
Dh länitlie Schülerzahl von. . ... .4 ,„ 
dürfte mit Rüdficht hierauf 35 zu hoch als zu 
niedrig gegriffen ſein. Es befinden ſich hiernach 
in den Taubſtummen⸗Anſtalten der Rheinproving 185 Schüler. 

fat. oo nn. 210 „ 
welche fich in denfelben befinden follten, alfo weniger 25 Schüler. 
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und bleiben fomit von den 420 Taubftummen im bildungdfähigen 
Alter 50 ohne Ausbildung. | 

Die Berpflegung eined Taubſtummen koſtet in den 4 mit den 
Schullehrer-Seminaren der Provinz verbundenen Taubftummen-An= 
ftalten jährlih 50 Thlr. pro Kopf, die Gefammtfoften dagegen be= 
tragen jührlih 76 Thlr. für jedes Kind. 

Hiernady “würde, um die Ausbildung aller bildungsfähigen Taub⸗ 
ſtummen der Provinz zu ermöglichen, noch eine Summe von 76 x 25 
oder 1900 Thlr. jährlicy erforderlich fein. Diefe Summe für einen 
ſolchen Zwed aufzubringen, kann einer im „Ugemeinen mit Glüd8- 
ütern jo reich auögeftatteten Provinz, wie die Rheinprovinz iſt, nicht 
mer fallen; ed fann fi nur um dad Wie — und da dürften 
bie feitherigen Erfahrungen den angemeffeniten Weg an die Hand 
geben. 

Die Betheiligung der Angehörigen der bis jept in die Taub⸗ 
ftummen = Anftalten aufgenommenen Kinder an der Aufbringung der 
Koften für deren Unterhaltung tft feine jo große gewejen, als fie 
hätte fein jollen. Wenn auch die bei weitem meiſten Zaubftummen der 
ärmeren Volksklaſſe angehören, jo ift doc faſt mit Gewißheit an- 
gunehmen, daß mehr hätte geichehen können, als geichehen tft. Bon 
er Summe von 130,445 Sl. 24 Egr. 5 Pf., welche bis Ende 
1859 im Ganzen für die Taubftummen-Anftalten aufgelommen ift, 
haben die Angehörigen von Zaubftummen nur 5630 Thlr. 21 Ser. 
2 Pf. beigetragen, eine Summe, welde nur zur Ausbildung von 
etwa 15 Zaubftummen hinreiht. Dieſes bemerkenswerthe Refultat 
ift offenbar eine Aufforderung etnerjeit8 an die Geiſtlichen und Leh- 
rer, den Eltern taubftummer Kinder ihre Pflichten gegen diefe nad» 
drücklich an da8 Herz zu legen und fie auf den Nutzen, welcher ihren 
Kindern aud dem Beſuche einer Taubftummen-Anftalt erwächſt, auf- 
merffam zu maden, und anderer Eeitd an die Behörden, weldye 
die Aufnahme in die Taubftummen - Anftalten vermitteln, weniger 
die Lage der Eltern von Zaubftummen im Einzelnen, als dad Ganze 
im Auge zu behalten, und bei der Austellung von DBermögend- 
Atteften ed genauer zu nehmen, ald es biöher in vielen Fällen ge- 
ſchehen iſt. Nach den erwähnten Berichten der Bürgermeifter-AXemter 
haben einige Taubftumme entweder fein oder, wie ſich die Berichte 
ausdrüden, nur zum Zeitvertreib ein Handwerk gelernt, weil ihre 
Bermögend-Berhältniffe den Betrieb eined Handwerks 
für fie niht notbwendig machten, und doch haben diefe jel- 
bigen Zaubftummen auf Grund von Armuth8-Atteften ihre Ausbil: 
dung in Taubftummen- Anftalten erlangt, ohne daß die Eltern der⸗ 
jelben zu den Koften einen Pfennig beigetragen hätten. Die Bei: 
ſpiele Diefer Art kommen zwar nur vereinzelt vor, aber in Verbin» 
bung mit der fo geringen Gefanmtleiftung der Angehörigen berech⸗ 
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tigen fie mit Grund zu dem Schluffe, daß man in der Vergangenheit 
zu nachfichtig bei Ausſtellung von Armuths » Atteiten germeten iſt. 

Auch die Gemeinden haben in den verfloſſenen 19 Jahren im 
Ganzen verhältnißmäßig wenig für die Taubſtummen-Anſtalten ge- 
than, weit weniger, als fie ſchon des eigenen Vortheils wegen hätten 
thun follen. Denn die meift unbemittelten Taubftummen fallen, 
wenn fie ohne Ausbildung bleiben, früber oder fpäter unausbleiblid 
den Gemeinden zur Laft und verurjachen denfelben dann unverhält: 
nißmäßig größere Koften, ald fie für deren Ausbildung aufzuwenden 
nöthig gehabt hätten. Bon den 130,445 Thlr. 24 Sgr. 5 Pf. der 
Sejammt- Einnahme find durch freiwillige Beiträge der Gemein- 
den nur 9720 Thlr. 6 Sgr. 1 Pf. aufgebradht worden, eine Summe, 
die zur Ausbildung von etwa 25 Taubſtummen bingereicht haben 
würde. Daß gerade die Gemeinden derjenigen Regierungsbezirke, 
welche die meiften Taubſtummen haben, die Regierungdbezirfe Co— 
blenz und Trier, am wenigften für die Ausbildung der Taubſtum⸗ 
men geleiftet haben, mag wohl zum Theil an der geringeren Wohls 
habenbeit diefer Bezirke liegen, allein hieran bat es ſicherlich nicht 
elegen. Es ift die Vermuthung nicht abzumeifen, daß Gleichgültig- 
eit gegen das 2008 der unglüdlichen Taubſtummen bei diefer un- 

. erfreulichen Orihenung mitgewirkt hat, wie denn auch einzelne Ge⸗ 
meinden gerade diefer Bezirke zu verfchtedenen Malen nicht einmal bie 
Berpflihtung übernehmen wollten, die Befleidungstoften für Taub⸗ 
ftumme, denen Freiftellen angeboten waren, fidher zu ftellen, wie es 
in Betreff aller Aufnahme findenden Taubitummen grundſätzlich 
gefehehen muß, und auch der Gedanke zu der allgemeinen Kirchen: 
und Haus-Collecte, wie zu der provinztalitändiichen Bewilligung 
beizutragen, ift wohl nicht ohne Einfluß auf Die geringen freiwilligen 
Beiträge der Gemeinden gemejen. Es ift aber doch zu bedenten, 
dab die auf eben genannte Weife für die Taubftummen » Anftalten 
auflommenden Mittel für die Ausbildung aller Taubftummen der 
Provinz, wie es doch fein müßte, bet wetten nicht hinreichen, und 
daß —*** Anſprüche an die Taubſtummen-Anſtalten auch be⸗ 
ſondere Opſer erfordern. Deshalb müſſen auch die Gemeinden für 
die Ausbildung der ihnen angehörigen Taubſtummen in Zukunft 
mehr thun, ald bisher, und iſt es Pflicht ihrer Organe, darauf hin⸗ 
zuwirken, daß dieſes geſchieht. Auch iſt zu bedenken, daß für einen 
Penſionair, deſſen Unterhaltung und Ausbildung jährlich 76 Thlr. 
koſtet, nur ein Beitrag von 50 Thlen. gefordert wird, daß alſo eine 
Gemeinde, welche jelbit die ganzen Pflegekoften für einen Penfionair 
bewilligt, doch noch jährlich Thlr. weniger leiftet, ald die Aus⸗ 
bildung des Zöglingd der Anftalt Toftet; daß aber die Leiſtung des 
ganzen Penfiond- Betraged nur felten gefordert wird, und wenn für 
alle Zöglinge der Saubffummen-Anfta ten auch nur ein verhältniß- 
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mäßig niedriger Beitrag an den Taubſtummen⸗Fonds geletftet würde, 
überhaupt nicht gefordert zu werden brauchte. 

Es ift nody einer Einrichtung zu gedenken, welche die Ausbild- 
ung von 7 Kindern in ber Anftalt zu Kempen möglich gemacht hat, 
und wenn fie auch leider jet nicht mehr befteht, doch ald nach⸗ 
ahmungswürdiges Beifpiel namentlidy für diejenigen Kreije aufgeftellt 
zu werden verdient, welche vorzugsweiſe viele Zaubitummen enthalten. 

Am 15. October 1842 bei Gelegenheit eined Feftmahld zu Eh⸗ 
ren ded Geburtstags Seiner Majeftät ded Königs in der Stadt 
Kempen bildete fi) ein Verein zu dem Zwede, die % bibung taub» 
ftummer Kinder des Kreijed Kempen zu fördern. Jedes Mitglied 
des Vereins leiftete einen beftimmten jährlichen Beitrag und aus 
den auf dieſe Weile aufgebradhten Mitteln wurden für jeded durch 
den Verein der Anftalt zu Kempen überwiejene Kind anfangs jaͤhr⸗ 
lich 75 Thlr. ſpäter, als die Mittel des Vereins ſpärlicher floſſen, 
50 Thlr. an den Taubſtummen-Fonds gezahlt. Der Verein hatte 
fih Anfangs nur auf eine Zeit von 5 Jahren conitituirt, dauerte 
aber, freilich unter fteter Verminderung der Mitgliederzahl, worauf 
dad Jahr 1848 nicht ohne Einwirkung blieb, bis nad der Mitte 
der 50er Jahre fort und pat mit einer in der Summe von 9720 
Thlr. 6 Sour. 1 Pf. enthaltenen Summe von 2400 Thlr. 10 Ser. 
10 Pf. die Ausbildung von 7 Zaubftummen ermöglicht. 

Menn in diefer Weiſe nicht einzelne Privatperjonen, — 
die Gemeinden eines Kreiſes zuſammentreten und einzelne Penſionair⸗ 
ſtellen für die ihnen angehörigen Taubſtummen gründen, wenn die 
Gemeinden überhaupt ſowohl, wie die Angehörigen von Taubſtummen 
für dieſe Diejenigen Opfer bringen, weldye Pflicht umd eigened In- 
terefje ihnen zu bringen gebieten; wenn die Collecten für die Taub⸗ 
ftummen-Anftalten in den Kirchen wie in den Häufern mit Sorgfalt 
erhoben werden; wenn namentlid auch Die Geiftlihen und Lehrer 
bahin wirken, dab der Segen der Taubſtummen-Anſtalten in allen 
Schichten der Bevölferung mehr und mehr befannt und immer rich» 
tiger erfannt, und dadurch der Ertrag der Collecten erhöht wird, 
dann werden die Mittel außreihen, um bald allen bildungdfähigen 
Zaubftummen der Provinz die erforderlihe Ausbildung in Taub⸗ 
ftummen - Anftalten zu Theil werden zu lafjen, die Gemeinden wer- 
den nicht ferner nöthig haben, unaudgebildete und deshalb erwerbs⸗ 
unfähig gebliebene Zaubftumme oft auf lange Zeit vollftändig zu 
unterhalten und die Taubftummen felbft, ohne Ausbildung eine Laft 
für die Angehörigen und Gemeinden, ja für fidh felbft, werben alle 
zu nüglichen Gliedern der menfchlihen Geſellſchaft ſich heranbilden. 
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119 Berichtigung. 

In der Nr. 214 der National-Zeitung von diefem Sahre tft 
ein Bortrag von & Bucher: „Altes und Neues über den Schub 
der Thiere“ abgebrudt, Sn demfelben geibt es binfichtlih der 
Schriften des Dr. Gloger über den Schup nützlicher Thiere: 
Nur in Preußen find fie in neuerer Zeit einer feltiamen Ungunft 

begegnet. Nachdem der Aderbau-Minifter, Graf Püdler, auf 
Koften ſeines Reſſorts 24,000 &remplare der einen Schrift hatte 
druden und dem Unterridhtd-Minifter zur Bertheilung an die 24,000 
Landſchullehrer zugehen lafjen, tit die größte, wenn nicht die ganze 
Zahl diefer Eremplare in den Büreaus ded lehteren, wie es Kein, 
verſchwunden. er Sutaleı erwähnt eined Gerüchtes, daß die 
anze Mafle auf den Speicherräumen des Hoteld Nr. 4 Unter den 

Einden unter der Kar des Herrn Dezernenten — es iſt der 
Berfafler der Schul-Regulative — wohl und feſt verwahrt liege.“ 

Die in dieſer Stelle enthaltenen Angaben, jo weit fie fih auf 
das Unterrichtd-Miniftertum beziehen, find unwahr. Die in Rede 
ftehenden 24,000 &remplare der Schrift von Dr. Gloger: „Kleine 
Srmahnungen zum Schutz nüglicher Thiere ”, find durd Verfügung 
vom 26. Mat 1859 an N emmmtfiche Land-Schullehrer vertheilt, und 
tft unter Nr. 190 des Gentralblatt8 für die gefammte Unterrichtd- 
Verwaltung pro 1859 Seite 535 zur öffentlichen Kenntniß gebracht 
worden, dab dieſes geichehen jet. 

Berlin, den 25. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

11,180. U. 
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Perſonal⸗BVeränderungen, Titel und Ordens-Verleihungen. 

A. Behörden. 

Der Director des Gymnafiumd und der Realichule zu Landsberg 
a. W., Profefior Dr. Tzſchirner, ift zum Provinzial- Schul» 
Rath und Mitglied des Schul-Collegiumsd der Provinz Bran- 
denburg, 

der Superintendent Sädel in Wronke zum Eonfiftorial-, Regierungs⸗ 
und Schul-Rath ernannt und demjelben die Stelle eined evang⸗ 
eliichen geiftlihen und Schul-Raths bei der Regierung in Pofen 
übertragen worden. 

B. Unipverfitäten. 

Dem ordentl. Profeffor in der philofophifhen Facultät der Univer- 
fität zu Halle und Ober-Bibliothefar Dr. Bernhardy ift der 
Charakter als Geheimer Regierungs-Rath, und 

dem orbentl. Profeffor in der mediciniichen Facultät der Univerfität 
u Greiföwald, Dr. Bardeleben, der Charakter ald Ge- 
Deimer Medicinal-Rath verliehen, 

der Privatdocent Dr. Ueberweg in Bonn zum außerordentl. Pros 
feffor in der philoſophiſchen Facultät der Univerfität zu Kö⸗ 
nigöberg, un 

der Dr. Saffe in Berlin zum außerordentl. Profeffor in der 
philoſophiſchen Facultät der Univerfität dafelbft ernannt worden. 

C. Gymnafien, Progymnafien, Realſchulen, Sadetten- 
bäufer. 

Der Prorector Dr. Niemeyer am Gymnafium in Anclam ift zum 
Director ded Gymnaſiums in Stargard, und 

der Conrector Profeffor Dr. Wagler am Dom-Gymnafium in Col: 
berg zum Director des Gymnaſiums in Guben ernannt, 

am Gymnafium an Quedlinburg dem Director Profeſſor Richter 
der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen, und den Ober: 
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lehren Dr. Adalbert Schmidt ud Kallenbad dad Prädicat 
„Profeſſor“ beigelegt, 

am Gymnafium zu Wittenberg dem Conrector Dr. Bernhardt 
dad Prädicat „ Dee or" und dem ordentl. Lehrer Dr. Wen⸗ 
trup der Titel „Oberlehrer“ beigelegt, au find die Adjuncten 
a inter und Adolyh Müller zu ordentl. Lehrern be- 
Ördert, 

am Magdalenen-Gymnafium zu Breslau ift den Gollegen Dr. 
Beinling, Königk und Friebe dad Prädicat „Oberlehrer * 
beigelegt, 

am Gymnafium 
zu Weplar der Dr. Gerhard, biöher an der Realfchule zu 

Siegen, ald Oberlehrer, und der Lehrer B. Meyer, biöher 
am Gymnaſium zu Weſel, ald ordentl. Lehrer, 

zu Anclam der Collaborator Theodor Heinze ald Oberlehrer, 
zu Weſel der Schulamts-Sandidat Döring, 
zu Arnsberg der Schulamtd-Sandidat Dr. Brieden, 
zu Marienburg der Schulamtd-Sandidat Dr. Braut, 
zu Thorn der Dr. Wilh. Volkmann, 
zu Guben der Dr. Münſcher, 
zu Salzwedel der Schulamtd-Sandidat Knaake 

als ordentl. Lehrer, 

- am Friedrichs - Gymnafium zu Berlin der Schulamtd - Kandidat 
Dr. Markgraf als ordentl. Lehrer, 

am Gymnafium zu Greiffenbe a: der Dr. Ludwig Schmidt 
als ordentl. Lehrer und der wifjenichaftlihe Hülfölehrer Domte 
als Eollaborator angeftellt worden. 

Der ordentl. Lehrer Dr. Jäger am Gymnafium in Weplar ift 
zum Rector ded Progymnafiumd in Moͤrs berufen worden. 

Es iſt an der Realfchule 
zu Barmen der Dr. Zorberg, 
zu Magdeburg der Schulamtd-Gandidat Dr. Arthur Richter, 
zu Perleberg der Schulamtd-Gandidat Zaurip, 
zu Siegen der Dr. Robert Richter, 
am Zwinger zu Bredlau der Schulamtd-Candidat Dr. Woſ— 

idlo 
als ordentl. Lehrer angeſtellt worden. 

Am Cadettenhauſe zu Wahlſtatt iſt dem Oberlehrer Hefſſe das 
Prädicat rofeffor“ und dem Lehrer Dominik dad Präbdicat 

„Dberlehrer * beigelegt worden. 
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Dem evangelifhen Schullehrer und Cantor a zu 
Neichenftein im Kreife Frankenftein, dem katholiſchen Schullehrer 
Anders zu Gieddorf im Kreiſe Namslau, und dem evangelifchen 
Cantor und Kirchichullehrer Arendt zu Laptau im Kreije Fiſch⸗ 
haufen ift dad Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden. 

— — — — — 

Geſtorben. 

Der atabemilche Zeichenlehrer bei der Univerfität zu Greifswald, 
Profeſſor Titel, am 24. März, 

der ordentl. Profeffor in der mebiciniichen Facultät der Univerfität 
zu esta, Geheime Medicinal⸗Rath Dr. Benedict, am 
11. Mat . 

Inhaltsverzeichniß des Maiheftes. 

95. Aufhebung eines Reſoluts im Verwaltungewege. — 96. Anfhaffung 
ber Geſetz Sammlung. — 47. Falſche Zinscoupons. — 88. Feuerungs- um 
Erleuchtungs - Material für Unterbeamte. — 99. Hiftorifches Seminar bei ber 
Univerfität in Greifswald. — 100. Lateinifhe Sprache für Stubdirende ber 
Theologie. — 101. Zahl ber Stubirenden auf dem Lyceum in Braunsberg. — 
102. Ölasmalereifabri. — 103. und 105. Wiſſenſchaftliche PBrüfungse- Eommif- 
fionen. — 104. Garcerftrafen in Oymnafien. — 106. Geographiſcher de _ 
107. Zeit des Katechumenen- und Konfirmanden »linterrichte. — 108. ⸗ 
gogium U. 2. Frauen in Magdeburg. — 109. Wirkſamkeit der Lehrerinnen — 
10. Prüfung der Elementarlehrer in fremben Spraden. — 111 Gumnaftifcher 

Unterricht. — 112. Aufhebung der Singumgänge. -- 113. Schullaften in Bezug 
auf den Wohnfitz. — 114. Beſchlußfaſſung der Gemeinden über Echul-Nugele- 
genheiten. — 115. Weſen der gutsberrlihen Rechte. — 116. Koften für Tum- 

inrihtungen. — 117. Erziehungs-Anftalt in Hörter. — 118. Taubſtummen⸗ 
Anftalten in ber Rheinprovinz. — 119, Berichtigung. — Berfonal-Ehronil. 

Drut von 3. 3. Starde In Berlin. 



Gentralblatt | * 

die geſammte Mnterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Medi⸗ 
einal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober-Regierunge - unb vortragendem Rath in dem Minißerium 

ber geiſtlichen, Unterrichte und Medicinal-Ungelegenpriten. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — —— —— — —— — — 

5 6. Berlin, den 30. Juni 41862. 

I. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

120) Anftellung von Ausländern im Staats⸗, Kirden- 
und Schuldienite. 

(Efr. Eentralblatt pro 1859 Seite 70 Nr. 24.) 

vn Vorſchrift der Allerhoͤchften Ordre vom 17. October 
1847 (Mintftertal-Blatt der inneren Verwaltung 1847 Seite 805) 
follen Perfonen, welde die Eigenſchaft Preußiſcher Unterthanen 
erft durch Ertheilung einer Naturalifations - Urkunde empfangen 
haben, im Staats⸗, fowie im Kirchen und Schuldienft ohne vor: 
Be ausdrückliche —— des Departements⸗Chefs nicht an⸗ 
geſte werden. Dieſe Genehmigung war nur dann zu ertheilen, 
wenn von ber Anftellung bejonderer Nupen für den Stants-, 
Kirchen⸗ oder Schuldienft zu erwarten war, und wenn der Anzus 
ftellende, vorausgeſetzt, daß er fich 10 im militatrpflichtigen Alter 
befand, der Milttatrpflicht durch perfönlichen Dienft in AN früheren 
Heimath oder im preußifchen Heer genügt, oder durch ein Zeu W 
der preußifchen Grfapbehörde feine Untaugfichfeit um Militairdienit 
nachgewielen hatte. In der neueren Zeit ift jedoch mehrfady das 
Bedenken entitanden, ob die Beltimmungen des erwähnten Aller: 
höchiten Erlaſſes, inſoweit derfelbe für die Anftellung naturalifixter 
usländer bad Erforderniß einer vorgängigen ausdrüdlichen Ger 

nehmigung des Departements» Chef8 vorgeſchrieben und bie Er⸗ 
21 
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theilung diefer Genehmigung an die Bedingung gefnüpft hat, daß 
von der Anftellung bejonderer Nupen für den Dienft zu erwarten 
lei, noch in Kraft beftehen, oder ob diefelben durd Art. 4 der Ver⸗ 
faffungs-Urfunde, wonach die öffentlichen Aemter unter Einhaltung 
der von ben Geſetzen feitgeitellten Bedingungen für alle dazu Be— 
ähigten gleich ngänglie fein follen, ihre Gültigkeit verloren 
aben. 

Zur Erledigung diejer Zweifel und um den Unterjchied zwiſchen 
Denen, welche die Eigenichaft Preußifcher Unterthbanen durch Ab- 
ftammung oder Legitimation und foldyen Perfonen, welche Diele 
Dualität durch Naturalifation erworben, aufzuheben, haben des 
Königs Majeftät das Staatd- Minifterium mitteld Allerhöchiter 
Drdre vom 27. Januar d. 3. zu ermächtigen geruht, von der An- 
wendung der Beftimmungen des Erlaſſes vom 17. Detober 1847, 
ſoweit biclelben nicht auf die Milttairverhältniffe der Anzuftellenden 
Bezug haben, fünftighin abzujehen. | 

Die Königliche Regierung ꝛc. ſetze ich hiervon mit Bezug auf 
dad Nefeript vom 5. Januar 1848 zur Nachachtung in vorfommen- 
den Fällen mit dem Bemerken in Kenntni, daß es hinfichtlich ber 
nicht naturalifirten Ausländer bei den biöherigen Grundjäpen fein 
Bewenben behält. 

Berlin, den 23. Mat 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühlen. 

An 
fämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Eollegien. 
ſämmtliche Königlihe Regierungen. 
bie Königl. Univerfitäts-Curatorien. 

10384. E. U, 

121) Recurd in Schulftener-Reclamationdfadhen. 

Auf den über die Zuläſſigkeit des Recurſes in Schulfteuer- 
Reclamationsſachen erftatteten Bericht vom 26. November v. J. 
eröffne ich der Königl. Regierung, daß der $. 3 des Öelebes dom 
18. Juni 1840 — Gejeg-Sammlung S. 140 — keine Beſchraͤnk⸗ 
ung des fonft zuläffigen Inſtanzenzuges enthält. Die Vorarbeiten 
zu dem Geſetz ergeben un weidzußt ‚ N die Abficht nicht dahin 
—— tft, über den —— ſelbſt eine neue Beftimmung 
zu treffen. 

Dagegen iſt die im 8. 3 1. c. angeordnete ſechéwöchentliche 
Präckuftvfrift für alle auf Grund diefer Beſtimmung einzulegenden 
Recurje ohne Rüdficht auf bie Inſtanz, in welcher das Verfahren 
ſchwebt, maßgebend. 
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Mit dieſer Auslegung des Geſetzes hat der Herr Miniſter des 

Innern ſich einverſtanden erklärt. bes h » ſte 
Berlin, den 24. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Muhler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

8408. U. B. 

122) Anihaffung der Gefep-Sammlung. 
(Eentr.Blatt pro 1863 Seite 258 Nr. 96.) 

Auf den Beriht vom 5. v. M. überlaffe ich dem Königlichen 
Conſiſtorium, aud diejenigen Superintendenten, welche bie Öefeg, 
Sammlung wegen ihres — -Amt8 pro inventario halten 
müffen, fie aber biäher aus eigenen Mitteln band aben, in den 
nach ber ———— vom 10. April d. 3. (909. U.) ber 
betreffenden Königlihen Dber-Poft-Direction einzureichenden Nor⸗ 
mal⸗Liſten als Gratid-Empfänger aufzuführen. 

Berlin, den 5. Juni 1862. 

Der Mintiter der getftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller. 

I. Akademien und Univerſitäten. 

123) Ausftellung von Werten lebender Künftler im 
Gebäude ber Akademie der Künfte zu Berlin. 

(Eentr.-BI. pro 1862 Seite 130 Nr. 53.) 

Da ih die Nothwendigkeit hberausgeftellt hat, in ben für die 
Kunftansftellung beftimmten Räumen des Königlihen Akademie⸗ 
Gebäudes einige bauliche Aenderungen, ſowie andere im Snterefle 
des Publicums, wie der betheiligten Herren en wünſchens⸗ 
werthe Einrichtungen eintreten zu laſſen, mit dieſen Aenderungen 
aber erſt nach dem Schluß des akademiſchen Unterrichts in dem 
laufenden Sommerſemeſter begonnen werden kann, ſo hat ſich die 
Konigliche Akademe veranlaßt geſehen, die diesjährige große Kunſt⸗ 
ausftellung erſt am Sonntag, den 7. September, zu eröffnen. 
Indem bie. Königlihe Akademie Died zur öffentlichen Kenntniß 
bringt, bemerkt fie zu gleicher Zeit, daß demgemaͤß der Termin 
zur Ginfendung der für die Ausftellung beſtimmten 

21” 
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Kunftwerle auf den 16. Auguft rei ejegt worden ift, 
und erlaubt ng ee dad hiernach modificirte Programm für 
bie Diesjährige nftaußftellung, deffen übrige Beftimmungen unver» 
ändert in Kraft bleiben, zu veröffentlihen und den Herren Künft- 
lern, welche die Ausftellung mit ihren Werken zu beſchicken gedenten, 
zur gefätigen Beachtung zu empfehlen. 

erlin, den 16. Juni 1862. 

Königliche Akademie der Künfte. 
Im Auftrage: 

Ed. Daege. Prof. Dr. Ernft Suhl. 
Secretair. 

124) Rectorwahl bei der Univerſität zu Halle. 

(Sentralblatt pro 1861 ©. 338 Nr. 119.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen ıc. Aingelegenheiten bat burdy 
Verfügun vom 26. Mai d. & die auf den ordentliden Profeflor 
Dr. Bollmann in der mebdicinifhen Facultät der Univerfität zu 
Halle gefallene Wahl zum Rector diefer Univerfität für das Sahır 
vom 12. Zuli 1862 bi8 dahin 1863 beftätigt. 

125) Errichtung eines Lehrſtuhls für hiftorifhe Hülfs- 
wiſſenſchaften bet der Univerjität zu Berlin. 

Für eine gedeihliche a ner biftoriihen Studien auf 
der Univerfität au erlin und im Intereſſe der Ausbildung tüch⸗ 
tiger Archivbeamten erſchien die Anftellung eines außerorbentlichen 
Profefjord für bie hiſtoriſchen Hülfswiſſ enfihaften er Paläographie, 

tplomatit und Chronologie von großer Wichtigkeit. 
Die philoſophiſche Facultät äußerte fich, zum Gutachten aufge 

[orbert bierüber folgendermaßen: „Für dad Studium der Urkun- 
en des Mittelalterd tft eine mündliche Anweiſung dar von un⸗ 
qarbaten Werthe; die Königliche Univerſitätsbibliothek tft mit dem 
azu erforderlichen Apparate unter der Bedingung beſchenkt worden, 
dab davon in Vorleſungen Gebraudy gemacht werde; Chronologie 
und Geographie des Mittelalters find Disciplinen von hoher Bin. 
tigfeit für künftige Hiftorifer und Ardhivare; fie können nur von 
TC Fi docirt werden, der ein befondered Studium daraus 
gema at“. 

Hiernach iſt durch die Seite 318 B des diesjährigen Central⸗ 
blatt8 gemeldete Ernennung des Dr. Jaffé zum außerordentlichen 
— *8 ein Lehrſtuhl —* jene hiſtoriſchen Hülfswiſſenſchaften 
errichtet worden. 
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126) Germantftifh-ftaatswiffenfhaftliher Verein bei 
der Univerfität zu Bonn. 

Auf Ew. Hochwohlgeboren Beriht vom 2. d. M. will ich in 
Mebereinftimmung mit dem Antrage der Profefforen an der dortigen 
Univerfität Dr. Hälfhner und Dr. Naſſe, ſowie ded Privat: 
bocenten Dr. Ahenbad, unter Befeitigung des mit proviforifcher 
Gültigkeit verſehenen Statut eines germantltifch s ftaatöwillenichaft- 
lihen Seminard dem von den gedachten Docenten gebildeten ger 
maniſtiſch⸗ſtaatswiſſenſchaftlichen Vereine für dad Studienjahr 18° 
eine Unterftügung gewähren, deren Anweiſung mit Nächſtem erfolgen 
wird. Es geichieht died aber in der Vorausſetzung, daß 

1) die genannten Docenten beit der Leitung des Vereins nad 
Maßgabe des bereitö früher vgggelegten Lehrplans und de 
mit der Eingabe vom 26. v. M. eingereichten Reglementd 
verfahren; 

2) die bewilligte Unterftübung theild in Gemäßheit des Regle— 
mentd zu Preijen für Stubirende, theild zur Anihe ng 
einer Vereindbibliothet, fowie zur Beitreitung Fleinerer Neben- 
audgaben verwendet werbe; 

3) dem Gurator der Univerfität ein von den genannten Docen- 
ten gewählter Vorfteher bezeichnet werde, der für Inventart- 
fatton und Conſervirung der Vereins⸗Bibliothek als Staats- 
eigentbumd verantwortlih tft, Zahlungsanweifungen an die 
Univerfität3-Caffe zu erwirken und die Eorrefpondenz mit der 
vorgefegten Behörde zu führen bat; endlich 

4) am Schluffe des Studienjahres über die Arbeiten und Lei⸗ 
ftungen des Bereind hierher berichtet werde. 

Hiernach wollen Em. Hochwohlgeboren die Profefloren Hälſch⸗ 
ner und Naffe, ſowie den Dr. Ahenbad auf ihre Eingabe vom 
26. v. M. beicheiden, ao der juriftiichen Bacultät das Erforder⸗ 
liche mitteilen und derfelben zugleich eröffnen, daß ich ihre Vor⸗ 
ſchläge über die Errichtung eines juriftiihen Seminard entgegenzu- 
nehmen gern bereit jet. 

Berlin, den 24. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
von Mühler. | 

An 
ben Königlichen Univerfitäts-Eurator 2c. zu Bonn. 

7686. U. 
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b. 

Reglement 
für den germaniftifch-ftaatäwiffenichaftlichen Verein. 

8.1. 
Der von den Unterzeichneten geleitete germaniftifch-taatswiffen- 

ſchaftliche Verein hat fich die Aufgabe geftellt, die Studirenden zu 
einem eindringenderen Studium der germaniftiidh-publiciitiicyen Lehr⸗ 
fächer, namentlich zu felbftändiger wiſſenſchaftlicher Thätigkeit an- 
zuleiten. Bet den wifjenfchaftlichen Uebungen des Bereind wird vor- 
wiegend die Rückſicht auf das wiflenfchaftlihe Bedürfniß der künf- 
tigen Eulen Zuriften und höheren Berwaltungdbeanten maßge- 

end jein. 
8. 2. 

Die Uebungen ded Vereins werben von den Lehrern priva- 
tissime et gratis geleitet. 

Alle Studirenden oder zum Hören der Vorleſungen berechtigten 
Hofpitanten, weldye an den Uebungen des Vereins ald wirkliche Mit- 
gpieder ober nur ald Zuhörer Theil nehmen wollen, haben fidy bei 

eginn bed Semefterd möglichit bald in ordnungsmäßiger Weiſe 
zunächſt auf der Duäftur, Yodann bet dem betreffenden Docenten 
zu melden. Diejenigen, weldye als wirkliche Mitglieder eintreten 
wollen, haben ſich bei legterem über die biöher gehörten Borlefungen 
auszuweiſen, und den Lehrern bleibt e8 vorbehalten, darüber zu ent- 
ſcheiden, ob diejelben zur Aufnahme ald wirkliche Mitglieder genü- 
gend vorbereitet ericheinen. 

Als ee Mitglieder innen in jede der zu bildenden Ab- 
theilungen des Vereind in der Regel nicht mehr als zehn aufgenom- 
men werden. Sollten ſich für eine Abtheilung mehr als zehn Mit- 
giiede: melden, fo entſcheidet über die Aufnahme die Reihenfolge 
er Meldungen, immer aber haben die älteren wirklichen Mitglieder 

und Zuhörer ein Vorrecht vor neu eintretenden. 
8. 5. 

Die wirklichen Mitglieder find verpflichtet, an den Uebungen 
und Arbeiten ded Vereins regelmäßig Sheil zu nehmen und Die 
— geſtellten ſchriftlichen Aufgaben rechtzeitig anzufertigen und ein⸗ 
zuliefern. 

8. 6. 
Der Eintritt in den Verein fteht mit dem Beginn eined jeden 

Semefter8, ebenjo der Audtritt mit Ablauf eined Semeſters frei. 
S. 7. 

In Rüdfiht auf diejenigen Studirenden, welche dem Vereine 
mehrere Semefter angehören, wird bei der Anordnung ber Mebungen 
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dafür geforgt werden, daß fich für fie, und zwar fowohl für Suriften 
wie Cameraliſten ein geordneter Curſus ergiebt. Die Lehrer ber 
halten fi) vor, darüber zu wachen, daß ſolche Studirende in der 
ee an den Uebungen einen ordnungsmäßigen Gang beob- 
achten. 

8. 8. 
Die wirflihen Mitglieder des Bereind werden bie für ihre Ar- 

beiten erforderlichen Bücher, ſoweit als möglih, aus einer Hand⸗ 
bibliothet bed Vereins geliehen erhalten, 

Am Ende jedes Semejterd wird in jeder Abtheilung ded Ver⸗ 
eins, fo lange derjelbe durch die von der hohen vorgejepten Behörde 
gewährte Unterftügung dazu in den Stand gefept wird, ein Preis 
von 25 Thlen. an dadjenige wirkliche Mitglied des Vereins ertheilt, 
welches ſich im Laufe des ganzen Semeſters durch Fleiß und Lei- 
ftungen bejonder8 auögezeichnet hat. Findet fich in einer Abtheilung 
fein Mitglied, welches ſich des Preifed würdig gemacht hat, jo wird 
die Preisijumme für die Bermehrung der Vereinsbibliothek ver- 
wendet. 

Bonn, den 26. Mär; 1862. 

Hälſchner. Naffe Achenbach. 

127) Verfahren bei Anträgen auf Unterſtäützungen für 
Studirende. 

Es ift wiederholt beftimmt worden, daß bedürftige Stubdirende, 
weldye Unterftübungen aus Gentralfonds nachſuchen, ihre diedfälligen 
Eingaben nicht direct, fondern durch den Herrn Rector und den 
Senat an dad Miniiterium einzureichen haben. Ä 

Diefer Beitimmung ift fett längerer Zeit häufig entgegen ge- 
handelt worden. Es * heint daher, daß diefelbe nicht mein wie 
vorgeſchrieben iſt, zu Anfang eines jeden Semeſters durch Anſchlag 
am ſchwarzen Brett den Studirenden bekannt gemacht wird. 

Indem ich dem Herrn Rector und dem Senat dies für die 
Zukunft zur Beachtung empfehle, veranlaſſe ich Dieſelben unter 
Hinweiſung auf die Verfügung vom 30. Juni 1841 zugleich, die 
an mid gerichteten Unterſtützzungs-Geſuche nicht Fehr einzeln 
mitteld Bericht mir einzureichen vefp. zurückzureichen, ſondern die⸗ 
jelben zu fammeln und nad) jorgfältiger Prüfung der Pebürftigkeit 
und Würdigkeit der Bittiteller in eine zu Ken vollftändige und 
überfichtlihe Nachmeifung zufammen zu ſtellen und dieſe nebft ben 
Geſuchen, Zeugniſſen und fonjtigen Sörififtüden allmonatlich mit- 
tels kurzen Begleitungs⸗Berichts vorzulegen. 
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Sollte in beſonders dringenden Fällen eine qꝛeuri ere Be⸗ 
richterſtattung nothwendig erſcheinen, jo wird dies in ben m Beige 
Berfügnngen aushrädtich bemerft werben, fowie denn au 
ſolche bei dem Senat unmittelbar eingehende bejonderd dringende 
Geſuche ausnahmsweise abgefondert berichtet werden Tann. 

Berlin, den 4. Mat 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ben Herrn Rector und ben Senat ber 

Königl. Univerfität zu N. 

9793. U. 

128) Guratorium der Humboldt- Stiftung. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 67 Nr. 32.) 

Der Herr Staatd- und Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegen- 
beiten Dr. von Mühler bat, eben fo wie ed von dem Herrn 
Staatd-Minifter von Betbmann-Hollweg gelehen war, mit 
Rückficht auf die durch Seine amtliche Stellung bedingten vielfachen 
Behinderungen auf Grund ded 8.14 des Statutd der Humboldt 
Stiftung den Herrn Geheimen Regierungsrath Dr. Olshauſen zu 
bee, beitändigen Stellvertreter in dem Curatorium der Stiftung 
eite 

II. Gymnaſien und Nealfchulen. 

129) Wiſſenſchaftliche Prüfungs-Commiſſionen. 

(Centralblatt pro 1862 Seite 17. Nr. 6.) 

Der Herr Minifter ber geiſtihen ꝛc. Angelegenheiten hat durch 
Verfügung vom 24. Mai d. J. an Stelle De des. von Bonn abbe 
rufenen —— Dr. Ueb erweg") den Profeſſor Dr. Knoodt 
N den übrig eil des laufenden ‚Spree zum Mitglied der 
Efeföaftiäen Dehfunge-Gomrfken in Bonn ernannt. 

HL Cm f. Centr. BI. pro 1862 Seite 318. 
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130) Aeußere Organisation des Unterrichts an höheren 
Schulanſtalten. 

Der Herr Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal⸗ 
Angelegenheiten hat und bemerklich gemacht, daß, wie aus den dies⸗ 
bet en Programmen einzelner Anftalten hervorgehe, hinfichtlich der 
ertbeilung der Lehrkräfte, der Höhe der Stundenzahl für die ein- 

zelnen Diöciplinen, der Führung der Drdinariate erhebliche Ab- 
weichungen von den normativen Beitimmungen vom 24. Detober 1837 
und 7. Sannar 1856 *) vorfommen. So findet fich beiſpielsweiſe in 
den umnterften Kiollen der Bee Unterridt vom lateinifchen 4 ⸗ 
trennt, oder das Lateiniſche in Serta unter zwei Lehrer vertheilt; 
oder ed führt ein Lehrer zwei DOrdinariate, oder ed tft ein Lehrer in 
einer der unter [ten laſſen Ordinarius mit drei Stunden wöchent- 
lich 2c. Dei ſolchen Willtürlichleiten leidet der Unterricht, und dad 
Snftitut der Ordinariate verliert jede Bedeutung, Wir find veran- 
laßt worden, den Lectiondplänen und Lectionstabellen in diefer Hin- 
ot eine bejondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden und äbnlidhe Unzu⸗ 
äffigkeiten fünftighin nicht mehr zu geftatten. Wir machen die betreffen- 

den Herren Directoren daher bei Zeiten darauf aufmerffam, damit fie 
ſchon jept auf Abftellung jener gerügten Abnormitäten Bedacht 
nehmen können. Wir mußten Lectionöplänen mit erheblichen Ab- 
weichungen vom Normalplan, ohne daß dieſe genügend motivirt 
der unfere Beftätigung verfagen, und zur Umarbeitung zurüd- 

iden. 
Berlin, den 28. Mat 1862. 

Königliches Schul« Sollegium der Provinz Brandenburg. 
An 

ſammtliche Herren Directoren ber höheren Lehranftalten 
ber Provinz Brandenburg. 

131) Shulordnung des Gymnaſiums zu Bunzlau. 

Für das neu errichtete Gymnaſium in Bunzlau iſt eine Schulorbnung 
entworfen unb von dem Königlihen Provinzial-Schul-Eollegium in Breslau 
betätigt worben, beren Kenntniß wegen ihrer Richtung und ihrer Ausführung 
für weitere Kreiſe wünſchenswerth erſcheint. Sie lautet: 

Vorbemerkung. 

Damit die Schule eine hriftlihe Gemeinschaft und nicht ein 
Aggregat von Sau klaſſen und Lehrerperjönlichletten werde, find die 
dazu geeigneten ttel und Snftitutionen in einer für Lehrer und 
Schüler gleich fehr verbindlihen Schulordnung feftzuftellen: 
ini 

*) ſ. Eentr. Bf. pro 1859 Seite 102 Nr. 56. 
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Als Theile derfelben müflen angefehen werben: 
1) Fefte Lehr⸗ und Unterrichtspläne. — 2) Die Lehrer-Con- 

[eren en; — 3) Die Haudordnung des chriſtlichen Gemeinſchafts⸗ 
ebend; — 4) Die SInititutionen des anderweitigen (ſocialen) Ge⸗ 
meinfchaftäfebens: — 5) Die Regierungdordnung und — 6) die 
Zuchtordnung. 

I. Die £ehrorduung. 

8. 1. Die Lehrordnung bat nicht bloß zu umfallen und feftzu- 
ftellen Die Gesenttänbe im Allgemeinen und Ziele in den Klaſſen, 
ſondern fie bat genau zu begränzen: 

a) die Klaffenpenfen nad Inhalt und nad den Abfchnitten der 
Lehr- und — 

b) eine moͤglichſt genaue Charakteriſtik der mit den Schülern 
vorzunehmenden mündlichen und ſchriftlichen Uebungen, 

co) Zahl und Art der den Schülern wöchentlich abzufordernden 
hen und mündlichen Aufgaben, um Lüden wie Ueber- 
Ihreitungen in den Penjen zu verhüten, und die Schüler vor 
Willkürlichkeiten und Ueberbürdungen, vor dem Bielerlei und 
vergeblichen Arbeiten zu bewahren. 

Sie tft im Zufammenhange zu beratben und in einem eigenen 
Protokolle nieberzulegen, und von Zeit zu Zeit immer wieder nad) 
den inzwifchen gemachten Erfahrungen zu berathen. 

II. Die Conferenz- Ordnung. 

8. 2. Die Lehrer- Conferenzen haben den Zwed, Einheit in 
erhalt rriht und Zucht unter allen Gollegen hervorzurufen und zu 
erhalten. 

8. 3. Regelmäßige Conferenzen werden gehalten: 

a) wöchentlich nach der Schlußandacht (8. 10), 
b) alle 6 Wochen eine Rangordnungs-Conferenz, | 
c) zu Michaelis, Weihnachten und Oſtern eine Cenſur⸗Con⸗ 

. ferenz 
d) zu Ditern eine Verſetzungs⸗Conferenz für jede einzelne Klaffe, 

un 
e) jährlih mindeſtens eine en (außer der jedesmal 

vor Beginn ded Schuljahres zur Zufammenftellung ded Ars 
beitöfalenderd [S. 2 ftattfindenden Conferenz) über einen 
echrgegenitanb. Auberdem kann und muB der Director 

f) die Confereng fo oft zufammen berufen, al8 etwa Erlaſſe der 
Behoͤrden oder das Interefle der Schulzucht ein jchleunige 
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ober eingehende und umfangreiche Berathung erfordern. 
(Außerordentliche und Disciplinar-Sonferenzen.) 
Anmerkung 1. Wenn bie Gonferenzen ad b. c. d. eintreten, fo 

fällt Die ad a. weg. 

Anmerkung 2. Die Conferenz ad e. kann nur dann erft in fo 
langen Swifchenpanfen abgehalten werben, wenn ber Lehrplan 
(8. 1) feftgeftellt ift. 

8. 4&. Die Wocden-Eonferenzen haben im Bejonderen 
den Zweck, 

alle Lehrer der einzelnen Claſſen über die Sittlichkeit, den 
und die Leitungen jedes Schülerd in Kenntniß zu 

erhalten, 
Abweichungen von der Schulordnung, von Seiten ber 

Lehrer oder Schüler, zur Sprache zu bringen, 
geeignete Maßregeln für erziehliche Einwirkung auf einzelne 

hüler oder ganze Slarfen, wie aud) für die Birtiam- 
feit der Schulordnung zu berathen. 

8. 5. Wenn, was keineswegs ausgeſchloſſen ift, in ihnen prin- 
cipielle Fragen über Lehre, Methode, Zucht ıc. zur Sprache fommen 
follen, welche die Ergänzung, reſp. Abändernng ded Lehrplanes oder 
eined anderen Theiled der Schulorduung betreffen, h bat der Di⸗ 
rector dieje Frage in einer Conferenz vorher aufzuftellen und der 
Veberlegung der Gollegen bid zur nächſten Conferenz anheim zu 
eben. — Jeder Lehrer, welcher eine derartige Frage von der Con⸗ 
—* erörtert haben will, hat oieſelbe moͤglichſt präciſirt dem Di- 
rector einzureichen, der jie dann in borangegebener Weiſe zur 
Sprache bringt. Es bleibt dem Ermeſſen des Directord überlafjen, 
ob er diefe principiellen Zragen in der gewöhnlichen Wochen-Con⸗ 
ferenz oder in einer befonderd dazu berufenen behandeln laſſen will. 

8. 6. n Die Rangordnungd-Conferenzen werden mit ber ge 
wöhnlihen Wochen-Sonferenz verbunden. 

2) Die Senjur-Conferenzen werben für jede Claſſe befonders 
ebalten, koͤnnen jedoch hintereinander, — was von der Menge der 
chüler abhängt, — an ein oder zwei ſchulfreien Nachmittagen abs 

ehalten werben. 
3) Die Verfegungd-Conferenzen werden innerhalb einer Woche 

an jedem Tage nach der mündlihen Verſetzungsprüfung für jede ein- 
zelne Claſſe befonderd abgehalten. 

8. 7. Die FahsConferenzen werden (wenn der Lehrplan [$. 1] 
feftfteht) abgehalten: 

1) in jedem Sabre am Tage vor dem Beginne der Schule, um 
nad Empfangnahme des Lectiond- und Stundenplaned und 
der Namen der neu aufgenommenen Schüler 

für jeden Gegenftand die Zeit der Abgabe und Rüdgabe 
der jchriftlihen SchülersArbeiten und die Stunden zu 
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beftimmen, zu denen die Schüler eine mündliche und 
häusliche Aufgabe erhalten follen; 

2) innerhalb eined Jahres mindeftens eine Fachconferenz über 
en Lehrgegenftand nad) einem vorangegangenen —** 
ehren. 

F. 8. Das Probelehren geſchieht in einem Unterrichtsgegen⸗ 
ſtande durch alle Claſſen in moͤglichſt kürzeſter Friſt hinter einander 
von den betreffenden Lehrern vor dem Director, allen Fachlehrern und 
allen denjenigen Collegen, welchen irgend dazu freie Zeit vom Un- 
terrrichte befcyafft werden kann. Die Lehrer haben eine halbe Stunde 
lang zu unterridten und ihr Unterrichtöverfahren nah möglichit 
vielen Seiten hin darzulegen, die andere halbe Stunde zu repetiren, 
um bie erreichten Belle ur Anfhauung zu bringen. Zugleich 
werden die Mebungähefte der Shäler zur An id vorgelegt. — Wenn 
alle Slaffen durchgegangen find, fo erfolgt die Fach-⸗Conferenz, in 

‚ ber jeder Lehrer dad Recht hat, ante en über dad Wahrgenommene 
zu ftellen, ſowie auch feine etwa differirenden Anfichten über Me- 
thode zur Erörterung zu bringen. Als Zwed dieſes Probelchrens 
und der darauf folgenden Facheonferenz ift möglichite Einheit ber 
ae und Vervollkommnung des Lehrplanes im Auge zu be- 

en. 

IL Die chriſtliche Gemeinſchaftsordnung. 

8. 9. gi am Beginne und am Schluffe des Schultages 
wird in jeder Glaffe von dem betreffenden Lehrer eine auf dad nächſte 
Sonntagd-Evangelium Bezug ne menbe laffen-Andadht gehalten, 
des Dtorgend beftebend aus: 1) dem Singen des MWochen-Berfes 
2) dem Beten des Bodeniprudet, und 3) dem Berlejen des aus— 
ewählten Bibeltextes; des Abends wie ded Morgend nur in ber 
olge 2, 3, 1. 

Aumerfung. Bon Quarta ab wirb vor dem Berlefen des Bibeltertes bei 
ber Morgenandadht das Evangelium von einem Schüler geiprochen, 
in Sexta unb Quinta gelejen. 

8. 10. Sonnabend8 findet nad) dem Schluß der Lehrftunden 
eine allgemeine Schulandadht ftatt. Sie befteht aus benfelben Be: 
ftandtheilen, wie die Morgen-Slaffen-Andachten, nur tritt an bie 
Stelle der Bibel-Lectüre eine freie von dem Director (abwechſelnd 
mit den Reltgiondlehrern) gehaltene Anſprache, welche die Haupt: 
gedanken ded Evangelium erläuternd auf die Bebürfniffe der Schule 

*) Der Stoff ift ben Schlefiſchen Gymnafien durch Berfligung bes Königl. 
Beopkapial-Geul Cal iums vom A. November 185€ Nr. St mitgeteilt, 
umd iſt abgebrudt im Geſangbuch fir höhere Schulen vom Director Dr. Klir 
in Slogan, auch befonders ale Bibellalender für die Schulandachten.“ 
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anwendet und die Schüler einerſeits zur Sonntagsfeier vorbereitet, 
anbererfeitö befähigt, den inneren —5 ang der geſammten 
Clafſen⸗Andachten der Woche aufzufaſſen. Dieſer Anſprache der 
nody der gemeinjame Geſang eined oder einiger entſprechender Berte 
eined Kirchenliedes. 

Anmerltung 1. Zur Erhbhung ber Feier wirb bei den wichtigeren Momenten 
bes Kirchenjahres zwifhen Evangelium und Anſprache bes Lehrers 
ein Choral ober eine Motette von dem Sänger-Ehor gejungen. 

Anmerlung 2 Der Gefangunterricht hat dafür de forgen, daß bie Wochen⸗ 
perfe und Kirchenlieder ohne bejondere Beihilfe gefungen merben 

nuen. 

F. 11. Die Schüler find zum Kirchenbeſuche verpflichtet, der⸗ 
Eeftimmter Reihenfolge —— 

Sachen müſſen dieſem gemäß gewählt fein. 
F. 14. Am Schulſchluſſe zu Weihnachten, Oſtern und Pfing⸗ 

ken wird eine liturgiſche ndad 

cheinung fomme, nicht ald Veranftaltung, fondern als eine innere 
othwendigkeit, jo daß derjelbe fi im Lehren nicht minder wie in 

der Zucht abfpiegelt.*) 

IV. Die anderweitige (fociale) Gemeinfchafts-Orönnng. 

; on Bewußtjein einer Gemeinſchaft ſollen weden, fördern und 
erhalten: 

8. 16. Die Cinriöhtung, daß alle Lehrer wochenweiſe in be- 
ftimmter Ordnung über die Schüler aller Claſſen vor 8 und 2 Uhr 
und in dem Relpirium um 10 Uhr die Aufficht führen, um fo ale 
Lehrer der Anſtalt und nicht bloß einzelner Claſſen zu erſcheinen. 

8. 17. Die Cinribtung, daß alle he nach der Reihe an 
2 beitimmten Stunden der Woche (Mittwodh und Sonnabend von 
3-4) über die zum Nacharbeiten beorderten Schüler aller Elafien 
die Aufficht führen, um den Schülern das Bewußtſein zu erhalten, 

*) Dem wahrhaft chriſtlich gefinnten Lehrer wirb fi unwillkührlich ber 
Sufanmenpang bee Kirchenjahres mit dem Schuljahre erichließen, und er wirb 
aus eigenem Drange ben wichtigen Momenten jenes ihren erziehenden Einfluß 
in dieſem zu verſchaffen fuchen. 
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daß die von dem einzelnen Lehrer aufgegebene Arbeit eine von dem⸗ 
jelben im Auftrage der Schule gegebene iſt, und daß die Schule 
die Leiſtung ihm abfordert, wenn Be dem aufgebenden Lehrer nicht 
gethan war. 

$. 18. Die Einrihtung, dat alle Lehrer abwechſelnd bie Auf- 
ſicht über einzelne ihnen in der Conferenz namentlich überwiefene 
auswaͤrtige Schüler durch Beſuchen in deren Wohnungen führen, zu 
welchem Zwede es nothwendig wird, daß für dieſe Schüler ge- 
wiſſe Arbeitöftunden feftgejegt werden, in denen fie zu Haufe fein 
müſfſen. 

§. 19. Ferner: 1) Das fo organiſirte Turnen, daß feine we⸗ 
ſentliche Bedeutung in dem gemeinſchaftlichen Thun liegt, und daß 
es mit Anleitung und Zucht den Schülern übergeben werden kann; 
doch muß ein Lehrer in abwechſelnder —— auf dem Turn⸗ 
platze zugegen ſein, um auch das Turnen als Angelegenheit der 
Schule barzulegen, refp. die Autorität der Turnbeamten aus dem 
Kreife der Schuler zu Khlipen und aufrecht zu erhalten. 
Anmerfung Der Zurniehrer ſelbſt hat nur bie eigentlichen Lebungen zu 

leiten, zu überwachen und zu unterftügen und muß allen anberweitigen 
Aunctionen auf dem Zurnplabe fern bleiben.*) 

2) Der Chorgefang, welcher außer feiner tiefen Bedeutung für 
das religiöfe Xeben der Anftalt einen nicht minder großen Werth 
für Erziehung und die gemüthlidhe Belebung und das feftliche Leben 
der Schule hat und Daher von allen Lehrern durch lebendige und 
fomett möglich durch thätliche Theilnahme zu fördern fft. 

. 20. Die anf Turnen, Gefang, (und Inftrumental-Mufit 
von Seiten der Schüler), Zugend-Spiele und Jugend»Arbeiten aller 
Art (foweit die letzteren felbitändige find) organtfirten und ausge⸗ 
Kane Säulfeke, deren Eined im Sommer, dad Andere im 

inter gehalten wird, bei denen auch gefellige und Volkslieder ihre 
eeignete Stelle finden, an denen aber nur die eehner mit ihren 
Familien und die Eltern der Schüler Theil nehmen Tönnen. 
Anmerkung I. a) Die Eonfirnction foldher Feſte kanm nicht gegeben werden, 

fonbern hängt von ben Feiftungen, fäbigleiten und Kergungen, von 
dem Umfang bes freien und felbfläudigen Arbeitens ber Schü⸗ 
fer in ben oberen Claffen und dem anderweitig entwidelten Gemein’ 
fchaftsleben der Schufjugenb ab. 

b) Werm der Drang zu diefem Gemeinfchaftsleben in bem von 
den Scitlern jelbft ausgehenden Wunfche zu Tage tritt, neben ben 
beiden großen noch einige Heinere Schulfefte einzurichten, fo wirb bie 
Erlaubniß gern ertbeilt werben; benn Nichts dürfte geeigueter fein, 
den Sinn der Schüler von allen leeren, tändelnden und unerlaubten 
Zerftreuungen ab- und auf eblere Freuden hinzulenken. Schiller, bie 
ihre Mußeftunben mit ben Vorbereitungen zu Schulfeften ausfüllen, 

*) Die auf Grumblage unb in weiterer Ausführung biefes $. von bem Leh 
rer-Sollegium entworfene Turnordnung wirb im erften Anhang mitgetheilt. 



een ben Lehrern das tranrige Amt poligeilicher Ueberwachmng er- 
paren. 

ce) In demfelden Sinne werben auch bie Lehrer firebfamen Schil- 
lern, namentlich der oberen Claſſen, von Zeit zu gut Zutritt in ihren 
Familienkreis geftatten, um 1% durch gemeinfame Yectüre, Mufit, Ge- 
fang und anregendes Geſpräch für bie wahren Freuden ber Gefelligleit zu 
gewinnen. 

d) Sollten mehrere Schüler die Neigung zeigen, für einen be- 
fimmten, ihr geiftiges Leben fördernden Zweck einen fefter geregelten 
Berein zu bilden, jo werben bie Lehrer bereitwillig Anmweilung unb 
Leitung Übernehmen. 
2 Dagegen ſollten bloße Turn⸗ ober Geſang⸗ ober Mufil- x. 

nie Statt haben, weil fie zu Schauftellungen führen und in ihrer Ein- 
feitigleit nie befriedigen. 

Anmerlung 2. Es iſt wicht ohne päbagogifhe Bedeutung, wenn im einer 
und derſelben Woche derſelbe Lehrer im Gottesdienfte, in ber Anflalt, 
in ben Nacharbeiteftunden, auf dem Turnplatze ıc. ıc. vor der Ge- 
ſammiſchule fungirt. 

Anmertung 3. Einen wejentliden und faft ben wejentfichfien Antheil an 
bem Beleben bes Gemeinfchafts-Bewußtjeins hat die ganze Regierungs- 
uud Zuchtordnung (V. VI.) und bie Einrichtung bes Brobelehrene (8 8). 

V. Die Ichuiregierungs-Ordnnng. 

A. Für alle Schüler. 

8. 21. Jeder Schüler ift verpflichtet, die ihm eingebändigten 
Schulgeſetze zu beobachten. “) 

8. 22. Seder Schüler empfängt daher bei jeiner Aufnahme: 
b) ein Exemplar der Schuigejehe, 
R ein Sengnißbuc, welches im Verwahrſam der Schuleb8 zu 

feinem Abgange bleibt, 
ec) ein Ordnungsbuch. 

. 3. Das Orbnungsbud enthält auf der erften Seite 
ein Schema für den Stundenplan: 

Stunde von | 8-9 | 9-10 [10-11 | 1-12 2-3 | 3—4 | 4-5 

- Montag m | — 
| N 
Die übrigen Seiten find durdlinitrt und mit Weberfchriften 

verfehen nach folgendem Schema: 

Anfgegeben wann? Zu wam? Bemerkungen. 

un —— — —— — — — —— — — — — — — —— — — — — — — 

Dieſe Schulgeſetze theilt der 2. Anhang mit. 



4 t 1. Dem Orb 6b d das Ei 
er Sale nach folgendem —ES u «ifertu 

Ban? Fehlende. Aufgaben. Zu wann? dt geleifet Bemerkungen. 

| | | 
| | J | 

Anmerlung 2. Die Rubrik „Bemerkungen‘ im Orbmumgabudhe iſt für ben 
4 a hmm, um etwaige Notizen an die Eltern gelangen zum 

affen (8. 63). 

$. 24. Am Beginne des Schuljahres wird den Schülern vom 
Drdinariuß: 

1) der Lectiondplan ind Ordnungsbuch dictirt, zugleich wird 
angegeben: 

2) bie Zahl und Beſchaffenheit der von ihm zu führenden Hefte, 
(deren möglich}t wenige und in unteren und mittleren Claſſen 
nur ſolche fein müflen, die der Lehrer ſich regelmäßig oder 
dody von Zeit zu Zeit anfiebt.) 

3) die Tage und Stunden, zu denen er fchriftlihe und münd⸗ 
liche Aufgaben in den verfchtedenen unterrichtägegenftänden 
fu leiften haben wird, wobei ein für alle Mal für die jchrift- 
ir Jufhaben für alle Claſſen ohne Ausnahme feſtgeſetzt 

‚da 
—e— um 8 Uhr die beutiche, nſche (Reden) 

tenftagd 5 „„mathematiſche (Rechnen), 
Mittwochs riechi "n n ' 

Donnerftagd ateiniſche, 
Gr nm —— 
Sonnabends, „m, phyſilaliſche, hebräiſche, me⸗ 

triſche ꝛc. Arbeit eingeliefert wird. 
(Die Stunden, zu welchen mündliche Aufgaben zu len find, 
werden vom Schüler im feinem Stundenplan unterftrichen.) 

4) weldye Form die gelte baben follen — (blauer, feiter Um 
ichlag mit weißer Xitel-Vignette und Namen und Gegenftand 
darauf, reined Löfchblatt, beichnitten und in den zur Cor: 
rectur abzuliefernden Büchern weißes — nicht Concept» 
Papier). 

Anmerlung. Am folgenden Tage hält der Drbinarius eine Vor⸗Reviſion, um 
fih zu begeistern, daß —* Schüler bie vorgeſchriebenen Bäder in 
Zahl und Ausftattung bat. 

8. 25. Jede fchriftliche und mündliche Aufgabe wird dem 
Schüler in das Ordun J mit dem Datum der Aufgabe und der 
Ableiſtung dictirt. — Der Lehrer ſchreibt dabei zugleich die Aufgabe 
in's —32 mit dem Datum der Ableiftung. 
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$. 26. Jede dem Lehrer abzugebenbe Iorifliche Arbeit muß 
in einem mit einem Rande verjehenen reinlich gehaltenen Buche 
deutlich, ſauber und (namentlidy die Exercitien) ohne alle Correctur 
gejhrieben, und oben mit dem Datum der Auf» und Abgabe be- 
zeichnet fein. 

8. 27. Jede mündlich zu leiftende Aufgabe muß fcharf, ficher 
und geläufig gerettet werden. 
„8.28. Die Abgabe der jchriftlichen Arbeit — an dem da⸗ 

für feſtgeſetzten Tage ($. 24. 3) unmittelbar nach der Morgenandacht 
an den Primus der Bank, der jedes Heft anfieht, ob bie verlangte 
Arbeit in demjelben ift, und fie nach der Rangordnung legt. Ein 
Ordnungsſchüler geht zu den einzelnen Primen und nimmt Die Hefte 
in Empfang, wobei der Primus die Namen derjenigen nennt, 
welche die Arbeit nicht abgegeben haben und gleich hinzufept, wenn 
die en abwefend find. Ein anderer Ordnungsſchüler 
(custos) jchreibt die genannten Namen (audy mit dem Bermerl 
abweſend“) auf einen Zettel, welcher den Heften beigelegt wird. 

Der betreffende Lehrer notirt zugleich diefelben Namen in's Claſſen⸗ 
buch unter der Rubrik „nicht geleiftet” ($. 23. Anm. 1) auch mit 
dem Vermerk „abwejend“ an der Stelle ded Buches, wo die Auf: 
gabe verzeichnet fteht, und unterftreicht die Namen derer, welche 
wegen Abwejenheit die Arbeit nicht abgegeben haben. Der eritere 
Ordnungsſchüler bringt fogleich die Hefte mit dem Zettel auf dad 
Lehrer- immer, von wo fie im Reipirium von den Schülern nad 
der Reihe, über deren Sunehalten der Custos wacht, zum be- 
treffenden Lehrer gebracht, und von dem fie an einem beitimmten 
Zage durch einen Schüler wieder abgebolt werben. 

$. 29. Die dem Schüler zurüd gegebene und mit Gorrectur- 
Zeichen ($. 60) verjehene Arbeit hat der Schüler mit den Berbefler- 
ungen (am Schluffe) ‚mit der folgenden Arbeit abzugeben. Die Un- 
terrichtögeit darf nicht zum Gorrigiren und Nachcorrigiren verwandt 
werden. 

8. 30. Die Arbeitöhefte, mögen fie an bie Zehrer abgegeben 
werden oder nicht, dürfen innerhalb der Zeit eined C affen-Pontums 
vom Schüler nicht vernichtet werben, ſondern derjelbe tft gehalten, 
[ke in jeder Zeit dem Lehrer, reſp. Ordinarius umd Director zur 

evifion vorzulegen. 
8. 31. Wenn ein Schüler eine ſqriftuche oder mündliche 

Aufgabe in gan ungenügenber Weiſe oder gar nicht gleitet hat, 
jo wird vom eher effen Name an der Stelle des Claſſenbuchs, 
wo die Aufgabe fteht, notirt. . . 

$. 32. Die notirten $ 28 u. 31) Schüler müffen in ber 
nächſien Nacharbeitsſtunde ($. 17) unweigerlih eriheinen, um nun 
Die Arbeit zu erledigen. 

8. 33. Es entbindet fie davon nur: 
22 
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a) wenn fie zu ber Stunde, zu ber die Aufgabe geleiftet 
fein ſollte (ſchriftliche oder mündliche) vor dem Abgeben oder 
Abhören des Lehrerd eine vom Bater oder deſſen Stellver- 
treter begründete Entjehuldigung jchriftlich dem betreffenden 
Lehrer einhändigen, in welchem Falle zmar audy der Name 
notirt, aber zugleich unterftrihen wird, mit dem Vermerke: 
„entichuldigt. N. 5" — 

b) wenn fie vor dem Eintreten der Nacdyarbeitftunde dem be- 
treffenden Lehrer die Aufgabe noch nachträglich geleiftet ha- 
ben, der dann den notirten Namen unteritreidht, mit dem 
Vermerke: „erledigt. N.;* — 

c) wenn für einen befondern Fall von den Eltern oder deren 
Stellvertretern an den Direktor ein perſönliches oder fchrift- 
liches, ihm genügend erjcheinended Geſuch um eine Entbin- 
dung von der diedmaligen Nacharbeititunde gelangt, womit 
aber die Nadhleiftung der Arbeit nicht erlaſſen wird. 

Anmerlung 1. Die ad c. vom Pireltor entbunbenen Schüler werben bem 
betreffenden ZLebrer, der die Arbeitsftunde abbält, nam- 
baft gemadt und bleiben notirt für die nächſte Nacharbeitſtunde, 
wenn e bie Sache nicht auf bem Wege ad b. bis dahin erledigen. 

Anmertung ?. Ob diejenigen Schüler, welche wegen Abweſenheit eine fchrift- 
lihe Aufgabe nicht abgegeben haben (8. 28), die Arbeit nachträglich 
liefern jollen, bleibt dem Ermeſſen des Ordinarius nad Rückſprache 
mit dem betreffenden Lehrer überlaffen. 

8. 34. Sn der Naharbeitftunde bat der Schüler nur 
feine Aufgabe zu erledigen, und er wird, wenn ed zur Befriedigung 
des —— geſchehen iſt, ſogleich entlaſſen, und ſein Name 
im Claſſenbuche unterſtrichen, mit dem Vermerke: „geleiſtet. N.“ 

Nach Verlauf einer Stunde werden alle entlaſſen und: 
1) Diejenigen, welche bei sr und unausgejepter Arbeit doch 

nit fertig geworden find, unterftrihen mit dem Ber- 
merfe: „nicht ganz geleiftet. N.“ 

2) Diejenigen, welde leichtfertig die Zeit hingebradht und ba» 
rum mit der Arbeit nicht fertig geworden find, werben 
nicht unterftrichen, und bet ihrem Namen bemerkt: „nicht 
eleiftet. N.“ 

3) Diejenigen, welche gar nicht erfchienen find, ohne daß fie 
($. 33) entbunden worden, werden nicht unterftrichen und 
erhalten den Vermerk: „nicht erfchienen. N.“ 

4) Die ad 2 genannten Schüler werden dem Ordinarius zu 
weiterem Befinden, die ad 3 genannten fogleih nad der 
Stunde dem Director namhaft gemadht, ber fie mit einer 
Einfperrung von mindeftens einer Stunde beftraft, falls der 
betreffende Schüler nicht eine vollgültige Entſchuldi— 
gung dem Director nachweiſen Tann. 



8. 85. Der Nadarbeitftunde muß jeded Entehrende und Be- 
Ihimpfende dadurch genommen werden, daß ber Auffidhtölehrer den 
arbeitenden Schülern Rath, Anleitung, Fingerzeige, Grmunterung, 
feine Hülfen zur moͤglichſt baldigen und guten Grlebigung ber 
Aufgabe bietet und fich überhaupt um fie bemüht. 

. 36. Der Schüler hat anfer den zu der Unterrichtöftunde 
notbwendigen Schulbühern und Heften täglid und immer bet fi) 
ein Notandum (Diarium), dad Ordnungdbudy und an den Tagen, 
wo Schulandacht gehalten wird, dad Gefangbud. 

8. 87. Außer den bejonderd beftellten Ordnungsſchülern darf 
9 kein Schüler auf den bänkefreien Claſſenräumen aufhalten, oder 
ich jelber ein Schulutenfil oder Buch and dem Glaffenipinde holen 
(weldye Bejorgungen die Ordnungsſchüler nach der Schulordnung 
oder auch auf feine Bitte zu machen haben). Ebenſo wenig dürfen 
bie Schüler irgendwo ſich balgen, lärmen, toben, laufen, oder in den 
Reiptrien Spiele arrangiren. Die dawider Hanbelnden find von 
den Ordnungsſchülern zur Ruhe zu verweifen, und im Widerfepungs- 
falle dem fommenden Lehrer zur Anzeige f bringen, der dann näher 

u be nachzufragen und darüber felbft 3 nden, oder auch nad Um⸗ 
Händen Anzeige an den Ordinarius, reip. Director zu machen hat. 

Anmerlung. Die “uffiht muß nicht fo rigordfe fein, daß den Schitfern der 
Verkehr mit ihren Mitſchülern in ben Reipirien, der nicht ohne wefent- 
fie Bildungsmomente fir die Charalter-Entwidelumg ift, zu ſehr ver- 
kümmert wird; fie muß nur Ausbrüchen der Wildheit und Rohheit 
vorbeugen. 

8. 38. Beim Cintritte ded Lehrers in die Elafje empfangen 
ihn die Schüler ſchweigend an ihren Pläben ftehend ımb warten 
das Zeichen zum Stieberlepen ab. 

8. 39. Wenn ded Morgend nur Glaflen- Andacht tft, jo wird 
—* ſogleich ſtehend abgehalten, und nach ihr erfolgt das Nieder⸗ 
etzen. 

F. 40. Wenn ein Schüler nach dem Eintreten des Lehrers in 
die Glaffe kommt, jo bleibt er an der Thür wartend ftehen, bis ber 
Lehrer ihn über den Grund der Verſpätung gehört und zum Ein- 
nehmen ded Platzes ermächtigt bat. 

8. 41. Bor dem Schüler darf weder beim Beginne noch wäh» 
rend der Kehrftunde ein anderes Buch oder Heft aut dem Tiſche lie⸗ 
gen, als welches unmittelbar beim Unterrichte gebrauat wird, und 
nur auf jedeömalige Anordnung des Lehrerd wird ein Bud, hervor» 
geholt, reip. meggelegt. 

8. 42. Kein Schüler darf umter irgend welchem Borwande 
während der Stunde den ihm amgewiejenen Plap ohne Anorbnung 
oder ni ded Lehrers verlajien. 

. 48, e Schüler antworten dem Lehrer ftehend. 

. 4. Kein Schüler darf durch Tragen den Unterridt un 

22” 



340 

terbredyen, oder durch Plaudereten, unruhiges Sitzen, Spielereien ıc. 
den Unterricht oder die Aufmerkſamkeit der Mitſchüler ftören. 

| . 45. Wer etwas fragen, anzeigen, einen Wunſch, Bitte ıc. 
ausfprechen will, der fteht ſchweigend auf und wartet ab, bis der 
Lehrer nach feinem Begehr fragt und ihn zur Aeußerung ermächtigt. 

. 46. Die Schuler muͤſſen beim figenden Anhören bed Un- 
terrichtö beide Hände auf dem Tiſche haben (auch wenn fie fein 
Buch zu halten haben), dürfen fid) aber hinten an die Bank, oder 
auch vorn an den Tiſch lehnen. 

$. 47. Kein Schüler darf jemals einem Lehrer widerfpredyen, 
oder gegen feine Anordnungen eine Einwendung madhen. Glaubt 
er ſich vom Lehrer ungerecht beichuldigt oder behandelt, fo kann und 
darf er feine Entiau Digung, reſp. Rechtfertigung am Schluffe der 
Lectionen oder im Reipirium in bejcheidenem Zone dem Lehrer vor- 
bringen, der geeigneten Falled dann darüber befinden, oder audy die 
Sade dem Director vortragen, oder den Schüler an biejen ver: 
weilen wird. | 

8. 48. 1) Am Schluffe der Lehrftunde erheben fidh die Schü- 
ler und bleiben auf ihren Pläben ftehen, bis der Lehrer die Claſſe 
verlaffen hat; nur 

2) am Schluſſe der Tagesſtunden, an denen nidt — wie am 
Sonnabend — eine Schul-Andadht ift, wird in dieſer Stellung die Claſſen⸗ 
Andacht gehalten, und die Schüler gehen dann bänkeweiſe unter 
bleibender Aufficht des Lehrers aus der Claſſe; 

3) dieſelbe Ordnung und Beaufſichtigung des Hinausgehens hat 
täglich um 12 Uhr Statt. 

8. 49. Zu den gemeinſamen Andachten des Morgens ($. 10. 
Anmerf. 3) verfammeln fi die Schüler in ihren Sin wie zum 
Unterrichte, und ber betreffende Lehrer läßt fie unter feinen Augen 
bänkeweiſe fich ei dem Beetlanle hinbegeben, wo fie der Director 
empfängt, und fie ſich unter feinen Augen jeben läßt, und wohin der 
Lehrer ihnen folgt. Zu der Wochen⸗Schlußandacht geſchieht daſſelbe 
am Schluſſe der Stunde. 
Anmertung. Im welcher Folge bie Elaffen gehen, hängt von ber Locali⸗ 

tät ab. Am beflen läßt man bie ımteren Claffen zuerſt gehen unb 
auch zunächſt am Katheber ſitzen. 

50. Nach der Andacht gehen die Claſſen unter Vortritt des 
betreffenden Lehrers bänkeweiſe unter Aufſicht des Directors aus dem 
Saale; ber Lehrer empfängt fie in der Claſſe und beginnt nun den 
Unterricht, ober entläht fie am Sonnabend nad) Haute. | 

$. 51. Jeder Schüler hat den Weifungen der Orbnungsfchüler 
Folge zu leiften innerhalb des dieſen uftehenben Auffichtögebtetes, 
und demnach die laffendienfte zu verrichten, bie Dieje ihm auftragen. 
Meberhebungen der Ordnungsſchuͤler werden von den Betroffenen an 
den Ordinarius gebracht. 
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B. Für die Orduuugsfchäler. 

Borbemerfung: Die Schule muß zum Zwede ihres Ge- 
meinſchaftslebens —5— viele Schülerämter | Ichaffen. ” 

8. 52. Die vom Ordinarius, unter Mitberathung der übrigen 
Slaffenlehrer, ernannten, in ihren Functionen eingejepten, unterftüg» 
ten und gefhüpten Ordnungsſchüler find: 

1) der * auf + Jahr; 
2) 2—3 Tutores auf 6 Wochen: auf Vorſchlag bed Gefang- 

lehrers 
3) 1 Präcentor in jeder Claſſe für die Claſſen⸗Andachten; au 

Vorſchlag des Geſanglehrers ernennt der Director Sen auf 
4) einige Präcentored für die Schul-Andachten; in der Confe⸗ 

veng werden für die unteren Claſſen beftimmt 
5) einige Adjutored. 

Anmerkung 1. Die Aemter auf dem Turnplatz beftimmen fi) nad beffen 
befonderer Organtfation. | 

Anmerkung 2. Die Aemter für Schulfeierlichleiten und Schulfefte werben 
nach der Natur des Feſtes und nur für das fpecielle Feſt ertheilt. 

8. 53. Der Cuſtos behält die Schlüffel zum Glaffenfpinde 
und das Claſſenbuch in Aufficht, jo auch die im Spinde aufbewahr- 
ten Schulutenfilien, Bücher ıc.; bringt das Claſſenbuch zur Nach⸗ 
arbeitftunde zum Auffichtölehrer ($. 34), holt ed wieder aud dem 
Lehrerzimmer ab; macht dem Drbdinariud eine Zufammenftellung aus 
dem Glafjenbuche zur Wochen⸗Conferenz und zwar 

1) der Abfenten mit Angabe der Stundenzahl, 
2) der zum Nadarbeiten Notirten mit der Angabe, ob erledigt, 

geleiftet ꝛc. (88. 28, 33, Ba); 
er orbnet ferner die Geſchaͤfte für die einzelnen Tutores und bringt 
endlich dem Ordinarius alled das zur Anzeige, was feinen Gejchäftd- 
treiß berührt, Doch nur vor der Claſſe. 

. 54. Die Tutores beforgen nach Anordnung bed Cuſtos 
1) die Schulutenfilien für den Unterricht und bringen fie und 
en fie (Landkarten, Tafel, Zirkel, Kreide, Schwamm, 

nte 20.) ; 
2) theilen Schreib» nnd Zeichnenmappen, Bibeln, Rechentafeln ıc., 

die etwa im Schulfpinde verwahrt werden, an bie einzelnen 
Schultiſche aus, und jammeln fte nad) der Stunde wie- 
der ein; 

3) desgieichen ſammeln fe tiſchweiſe die fchriftlichen Arbeiten ein 
und bringen fie ind Lehrerzimmer ($. 28); 

4) weiſen die Schüler noch (m der Rei Ö zum Wegtragen 
und Abholen der Hefte, wie auch zu anderweitigen Dienften 
be die Claffe an, wie Schwammtreinigen, Dinte⸗, Kreide 
olen ıc. ⁊c.; 
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5) Ve die Aufficht in den Zwifchenminuten und in den Re⸗ 
pirien ſowohl in der Glaffe ald auf dem Schulhofe ; . 

6) fammeln am Schluffe der Zagedftunden die von dem Schülern 
etwa vergefienen Bücher und Sachen und verwahren fie. 

& 55. Die Claffen-Präcentored haben die Berpflidhtung bei 
Den laffen-Andadhten durch Angeben der Melodie deu Gefang zu 
eiten. 

F. 56. Die von dem Director ernannten Schul-Präcentoreß 
haben daſſelbe Amt, fowie Leitung der Choräle und Motetten bei 
den gemeinfamen Schulandadhten. 

8. 57. Die Adjutored werben verwandt, wenn man einem 
leicht ſtoͤrenden, oder leicht geftörten Schüler einen ruhigen Nachbar, 
einem ſchwachen Schüler eine Beihülfe bei feinen Arbeiten, einem 
unordentlihen einen Mahner beigeben will. 

©. Für die Begiehuug der Schule zum Hauſfe. 

8. 58. Die Schule tritt mit ihrem Thuen vor das Auge des 
Haufes: 1) mit ihren Aufgaben, 2) mit den Gorrecturen und 
Beurtheilungen der Arbeiten, 3) mit den Rangordnungen der Schü- 
ler, 4) mit den Genjuren, 5) mit den Verſetzungen. 

.59. Die jedem Schüler in dad Ordnungsbuch dictirten 
Aufgaben geben, und follen es auch, den Eltern eine deutliche und 
Hare Einfiht in den hangen Unterrichtögang der Schule, und darım 
ſchon muß jede Yufge e eine wohl überlegte und wohl zugemeffene fein. 

. 60. Um den Schülern, reip. Eltern au die nur in 
Strihen und Zeihen gegebene Gorrectur leicht verftändlih zu 
machen, werden alle Sorrecturen und CorrectursZeidhen mit far⸗ 
biger Dinte und die Correctur-Zeichen von allen Lehrern auf gleiche 
Weiſe gemacht, und zwar: yY, ein fehlende Wort, — ein or⸗ 
t narapbifcher Fehler (ber Türzere Strich kommt unter den falſchen 

uchftaben), — ein fontactitäer Kebler, ein falſch cons 
fteutrter Sat (ber ganze Sap ift zu unterftreichen), —— ein falſch 
gebrauchtes Wort (am Rande tft noch ein ? bei fügen, fobald durdy 
dad Wort der Sinn geftört ift), | eine fehlen e Snterpunftion 
(falihe Interpunktionen werden verbeifert, überflüffige durchſtrichen), 
— ein Hccentfehler (dad Zeichen wird unter ben falfchen Accent 
geſetzt z. B. vöua.) 

Anmerlung Am Ranbe werben zur beffern Ueberficht für das Summiren 
ber fehler gegenüber ber betreffenden Zeile bie fehlenden Worte mit 
V, die orthographiſchen Fehler mit —, bie fyntactifchen mit | be 
—— iten die 3 Summen am Ende ber Arbeit angegeben, ale bei- 
pielsweiſe: 3 Y, 5 — 8 |. N. oder mit Worten: 3 Worte fehlen, 
5 orth. und 8 font. Fehler N. 
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8. 61. Das Urtheil ded Lehrerd fol eine Charakteriftif der 
Leiftung für Schüler und Eltern fein, daher nicht mit Symbolen 
oder Zahlen, fondern mit Worten bezeichnet werden. Nach diejer 
Charakteriſtik, die freilich in den Erercitien unterer Claſſen fchon 
mit Aufzählung der Menge und Art der Fehler gegeben fein dürfte, 
wird das clafſificirende Prädicat nad) den Softuhingen „ſehr gut, 
ut, befriedigend, nicht ganz befriedigend, unbefriedigend” hinzuge- 
ügt. Namentli aber muß in den beiden oberen Glaffen immer 
eb Charakteriſtik der Arbeit vor dem claffificirenden Prädicate 
eben. 

8. 62. Um den Eltern ein Zeugniß von der Ordnung ber 
Schule, der fih aud die Lehrer unterziehen, zu geben, wird bei 
jeder corrigirten Arbeit vom Lehrer dad Datum der NRüdgabe an 
ie Schüler unter dem Datum der Abgabe bemerft. 

8. 63. Um den Eltern außerdem leicht und zu jeder Zeit 
Nachricht über den geiftigen und fittlihen Zuftand ded Sohnes 
geben zu können, dient dad Ordnungsbuch unter der Rubrif „Bes 
merfungen“ (8. 23). In diefe Rubrik werben vom Ordinarius 
ſolche Schülervergehungen für die Eltern zur Benachrichtigung ein⸗ 
eſchrieben, auf deren Abſtellung dieſe mitwirken Tönnen, als häu⸗ 
ges zu fpäted Kommen, Unordnung in Büchern und Sachen, Ver⸗ 
eßlichkeit, wiederkehrend nachläffiges häusliches Arbeiten, ſich 
äufended Nacharbeiten — (nie aber einzelne Fälle von Betragen 

oder Unaufmerkfamfeit und Unthätigkeit ın der Schule) und jede 
von der Conferenz beichloffene Schulitrafe. Die Eltern, reſp. die 
verantwortlichen Stellvertreter derjelben, haben ſolche Notiz mit 
ihrem Namen und „gelefen" zu unterzeichnen. 

8. 64. Im der Regel foll eine ſolche Notiz an die Eltern nur 
in Folge einer Beiprehung mit allen Glaffenlehrern in der Wochen- 
Conferenz gegeben werden. 

& 65. Mit der Rangorbnung giebt die Schule den Schülern 
wie Eltern eine Art Urtherl über dad Verhältniß, in welchem das 
Willen und Können zu dem der Mitfchüiler fteht. Wenn daher eine 
foldye allgemeine Rangordnung beftimmt und proclamirt ift, jo hat 
fie nur Bedeutung, wenn dann fein Lehrer fie nach feinem Gegen- 
ftande, fei es nad) Erercitien, oder mündlichen Leiſtungen, oder ji 
fogenannted Gertiren-laffen in den Stunden abändert — (was au 
fon um des Schutzes der Tiſche und Bänke willen vermieden 
werben muß) — weil dadurch die Bedeutung der gemeinjamen, von 
der Gonferenz befchloffenen Rangordnung ganz verloren geht, und 
das Urtheil der Eltern wie Schüler nur verwirrt wird. 

Anmerkung 1. Wil ber Lehrer einmal zur Belebung ber Kinder in ben 
unteren Klafſen certiren laffen, fo ift das micht werwehrt, mr muß 
es eine Art Spiel bleiben, und ber Ausfall deſſelben ift auf irgend 



eine anbere Weife zur Kenntniß ber Schäler zu bringen ale durch 
Beränderung der in ber Rangorbnung zugewielenen Pläpe. . 

Anmerkung 2. Diefem Certiren wird meiß eine viel zu große Wirkung 
beigelegt. Selbſt Kinder gewöhnen fi balb daran, ohne foldhes 
Spiel- und Störwerk thätig und aufmerffam zu fein, bem wahrhaft 
febrenben Lehrer muß aber ein foldhes Haflen nnd Gtören zuwi⸗ 
ber fein. _ 

8. 66. Dad Anfertigen der Rangordnung geſchieht fol ender⸗ 

maßen: Der Ordinarius legt eine für dad ganze Fahr beitimmte 

Lifte nach folgendem Schema an: 

Mr. ber Kang-| Rame bes 

ordnung. 

1. nangorda. N. N. | 

2 Rengerbn. | — 

| 
| 

a | || 
1 | | 

| 
| 
| II | 

In diefer Lifte läßt der Ordinarius einige Tage vor der 
Rangordnungdconferenz (8. 3. b.) die Glaffenlehrer den Platz notiren, 
den be dem eingelnen Schüler in ihrem one erkennen. 
Unter Berückſichtigung der notirten Plätze entwirft der Ordinarius 
die Reihenfolge in der Rubrik „vorgeichlagener Platz“ und reicht 
die fo ausgefüllte Lifte vor der Conferenz dem Direktor ein, der 
auf Grund diefer Vorlage die Berathung und Beſchlußnahme über 
bie definitive Rangordnung in der Conferenz vornehmen läßt. Das 
Ergebniß wird fogleih in der Rubrik „ertheilter Platz“ notirt. 

Anmerltung 1. Die auf biefe Weile das ganze Jahr hindur rte 
Sifte wirb am Ehe A —ãA— ee Belle un Pig des 
ort« ober Rüdfchrittes in ben einzelnen Disciplinen fr jeben Schtt- 
—S ne bei ber Berjegung eine ſichere Orundlage der Beur- 

Aumeriz 2 g J Techniſche Fertigkeiten find in ber Lifte nicht zu berück⸗ 
gen. 

8. 67. Die Rangordnung kann in der gewöhnlidhen Wodhen- 
Sonferenz angefertigt werden, ($. 6. 1.) und wird am jolgenden 
Montage vom Ordinarius in feiner 1. Lehrſtunde proclamitrt. 

8. 68. Wenn eine Senfur-Gonferenz ($. 3. c.) gehalten wer- 
ben foll, dann haben die Lehrer in der Zten Woche vor dem Schul: 
ſchluſſe in allen Gegenftänden eine Probe-Arbeit anfertigen zu 
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laſſen (auf gleichem Papier, bis Tertia incl. auf balbgebrochenem 
Duart, in II. und I auf balbgebrochenem Folio-Format), worauf 
rechtd oben Plaped-Nummer, Name und Schulclaffe fteht. — Diefe 
Arbeiten werden corrigirt, charakterifirt und das  claffificirende 
Prädicat ($. 61) unter dem Namen des BVerfertigerd, dagegen am 
Schluſſe die Charakteriftif gefchrieben. 
Anmerkung Bor Oſtern treten an bie Stelle ber Probe-Arbeiten bie 

Berfegungs-Arbeiten (8. 75). 

&; 69. Zigleic läßt der Ordinarius von den Clafſenlehrern 
eine Lifte ausfüllen, wo jeder Lehrer für feine Objecte mit nur einer 
der 3 Zahlen: | 

1 = ehr gut, gut, befriedigend, 2 = nicht ganz befriedigend, 
3 = unbefriedigend. 

dad Willen und Können der Schüler dharafterifirt und zwar nad) 
den *2eiftungen ded Semefterd, reſp. Duartald, und nicht nach dem 
Ausfalle der Probearbeit. Fr leßtere wird von dem Ordinarius 
unter Benubung bderfelben 3 Zahlen mit farbiger Dinte daneben 
notirt und die ' ausgefüllte Lifte fammt den corrigirten Arbeiten 
dem Director übergeben. 

F. 70. Sn derfelben Bode (drittletzten) fertigt jeder — 
auf dem Conferenz⸗Zimmer jedem Schüler in deffen Cenſurbuch 

und zugleich in das Cenſurbuch der Schule, welches für jede Clafſſe 
nach folgendem Schema beſonders angelegt iſt, 

Sittliche Führung: Leiſtungen: Rome des Terminſe 
Schu lers. gen. | famtelt. Bien. alon. mailt. —* 8. wo. & ii. 

N. N. vBiioael. | _ | | | | | 
| Weisung. | BEE HERE HERE EEE HE EEE BEE 

0. 0. | Mitar. | | DE EHE BEE DE HE el ET] 
m I I — — 

mit den claffificrenden Prädicaten ($. 61) das Zeugniß über Die 
Leiftungen auß. 
Anmertung. Der Orbinarius bat zu bem Zwede von ben Schülern redht- 

zeitig die Cenſurbücher zurückzufordern. 

8. 71. Die Wichtigkeit der Cenſur für die Schüler, behufs 
der Selbfterfenntnib, und für die Eltern, um fie über den Nttlihen 
und wiſſenſchaftlichen Standpunkt ihrer Söhne au unterrichten, bes 
dingt von Seiten der Schule die eingehendfte Heberlegung, fordert 
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gebieteriich, dab das Zeugniß ein Ansdrud nicht der einzelnen, ſich 
wohl gar widerfprechenden und in ihren Urtbeilen aufbebenden 
Lehrer, ſondern des einheitlich handelnden, Iehrenden und urtheilenden 
Lehrer⸗Collegiums fei, und bedingt es demnach, daß die Genfur in 
einem vollitändigen, das Sein und Behaben des Schülers charafter- 
tjirenden, Die gemeinfame Anficht aller Collegen einfchliegenden und 
durch Thatſachen begründeten Urtheile auögejprochen werde. Darum 
wird in ber zweitlegten Schulwoche außer der Schulzeit für eine 
jede einzelne Claſſe eine Genfur-Gonferenz gehalten, deren jedoch, je 
nad der Schüler-Arequenz, an einem Tage mehrere hinter einander 
fein Eönnen (8. 6. 2.). 

$. 72. Die Faſſung der Cenſur ſchlägt in der Conferenz der 
Drdinariud vor, und diefe wird zur Debatte geftellt, nachdem er 
Gründe und Thatſachen für diefelbe angegeben hat. Jeder einzelne 
College muß fich beftimmt darüber ausipredhen, ob er mit dem pro⸗ 
ponirten Zeugnilfe einverftanden fei, oder ob und aus welden 
Gründen er ed geändert haben wolle, und es ift eine wejentliche 
Aufgabe der Conferenz, dahin zu wirken, daß jeded begründete 
Urtheil eines Lehrerd über Betragen, Aufmerkfamfeit und Fleiß in 
der Genfur irgend wie zur Geltung komme. Welche begründenden 
Thatſachen und in welder Form fie in das Zeugnik aufgenommen 
werben follen, unterliegt der Beſchlußfaſſung. 
Anmertung. AZmedmäßig ift es, bie beziiglihe Rangorbuungs » Konferenz 

ber Senfur-Eonferenz vorangeben zu lafjen. 

8. 73. Das durch ſolche Beiprechung feitgeftellte Zeugniß wird 
von dem Ordinarius fogleih in das Cenſurbuch der Schüler und 
von einem andern ehrer zugleih in das Cenſur-Buch der 
Schule ($. 70) eingetragen, und die Schüler-Cenſur wird vom 
Director und Ordinarius unterfchrieben, bleibt aber bi8 zum Cenſur⸗ 
tage auf dem Conferenz⸗Zimmer. 
Anmerkung. In dem Cenfurbude ber Schiller werben auch bie durch bie 

Rangorbnungs-Conferenzen zuertheilten Claſſenplätze aufgeführt. 

F. 74. Wenn die Berfepungd-Conferenz abgehalten werden 
Soll, jo wird vor dem Probeſchreiben am Schluſſe der fünftlegten 
Schulwoche die Lilte nad $. 69 eingereicht, in welcher die 3 Zahlen⸗ 
Bezeichnungen in dem Sinne zu geben find, daß: I = reif für bie 
Verfepung, 2 = zweifelhaft, 3 = unteif für die Verjegung be- 
eichnet. 

zeich F. 75. Demnächft erſt werden in der viertletzten Woche vor 
dem Schluſſe in allen Claſſen bis Prima incl. an denſelben Tagen 
und in den gleichen Gegenſtänden unter ſtrenger Aufſicht der Leh— 
er Berfegungs-Arbeiten geſchrieben, und zwar ($. 24): 
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Claſſe. — 

Bexta. | Quinta. | Quarts. | Tertia. ‚Becunda | Prima. 

mu | Du | | 1 ı|2|2|3:]|%4 

Dienfag | Matten. (Metn.)| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 

wu rieqiſho J-1-—11111212414 

Doug | Mn | 2727037 5 
Freitag | Sramsnrg | - |ı Jı Ja ı:2 |]. 

Genuabenn | Vebraiſq | ı-| -1-]-]t | i | 

Die corrigirten Arbeiten werden, unter dem Schülernamen mit: 
„reif — zweifelhaft — unreif” bezeichnet und am Schluſſe charak—⸗ 
terifirt, dem Director eingeliefert. 

Anmerlung I. Da bie laufenden Gorrecturen für biefe Woche wegfallen, 
fo können bie corrigirten Arbeiten ſchon am Schluffe der Woche in ben 
Händen des Directors fein. 

Anmerlung 2. Der Director ergänzt fih bie Lifte ($. 74) mit farbiger Be- 
zeihnung nad dem Ausfalle der Berfegungs-Arbeiten und merkt zu- 
gleia durch ein binzugeflgtes (+) ober ) an, wo etwa nad) feiner 
be An. eine Arbeiten zu firenge ober zu milbe beurtheilt wor- 
en find. 

8. 76. Am Schluſſe diefer viertlepten Woche wird eine Vor: 
GSonferenz gehalten, in welcher der Director nad) Maßgabe der Ur- 
theile der Lehrer S- 74) und des Ausfalls der Probearbeiten (8. 75 
die Namen derjenigen Schüler mittheilt, welche a reif, b zweifelha 
reif, c unreif zur Verſetung erjcheinen. 

. 77. Sn der drittleßten Schulwoche haben die Lehrer die 
Verpflichtung, ſich über bie zweifelhaft reifen Schüler ein beitimmtes 
— zu bilden, und in der Wochen⸗-Conferenz ſich darüber auszu⸗ 

rechen. 
8. 78. In der zweitletzten Schulwoche wird in jeder einzelnen Claſſe 

ein mündliched Verjegungd-&ramen in allen Lehrgegenftänden vor dem 
Direktor, dem Ordinarius und den Claſſen⸗-Lehrern Nomweit dieſe nicht in 
anderen Glaffen, oder durch die für den Ordinarius und Direktor 
nöthige Vertretung beichäftigt nd von den betreffenden Lehrern, 
reip. dem Direktor felbit, nah Plan und Anordnung ded lepteren 
abgehalten, und zwar: Montag in Sexta 4 Stunden. Dienftag in 
Quinta 41 Stunde. Mittwod in quarta 5 Stunden. Donneritag 
in Tertia 5 Stunden. Freitag in Secunda 54 Stunde. — Der 
Zweck dieſes Examens ift: 

1) Daß alle Schüler in Vorausficht des Examens nochmals für 
ch die Claſſen⸗Penſen gründlich repetiren, und damit aud) 
bon in den unteren Giaffen einen ernften Antrieb zu länger 
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bauernben und umfangreicheren felbftändigen Arbeiten er- 
alten ; 

2) Den Lehrern die a zum Nachweiſe darüber zu 
genen, wie dad Penfum abfolvirt worden ; 

3) Die Mitlehrer in Kenntniß zu erhalten, was in jedem 
Gegenftande von jedem Schüler gefordert werde; 

4) Die zweifelhaften Schüler einer ganz genauen und eingeben- 
den Sräfung zu unterwerfen und durch diefelbe alle Zehrer 
und beſonders die Schüler jelbft ein Urtheil über Reife und 
Nichtreife gewinnen zu laffen. 

F. 79. Zu dem Ende wirb beim Beginne des Eramend vie 
all vom Direktor in 3 Gruppen geordnet, indem er die reifen, 
zweifelhaften, unreifen zufammenjebt, ohne jedoch fonitwie Died auß- 
zufprechen. Darauf werden vorzugsweiſe die Zweifelhaften geprüft 
und die als „reif“ bezeichneten nur gefragt, um jenen zu beweifen, 
dag man von ihnen nicht8 verlangt, was ein für die Verſetzung 
reifer Schüler nicht zu leiften im Stande fein müffe. 
Anmerlung 1. Während des Eramens liegen bie Brüfungsarbeiten, deren 

Ergebniß den Scitlern nicht mitgetheilt wird, im Examenzimmer 
zur Anficht für die Kollegen vor. 

Anmerkung 2. Es bleibt Tediglih dem Ermeſſen bes Directors anheim 
egeben, welche Schiller er unter bie zu prüfenden ſetzen will, ba es 
7 r oft Säle giebt, daß um ber Eltern ober ber Schlifer willen eine 
Prüfung aud da eintreten muß, wo bie Lehrer über den Ausfall ber- 
fefben ım Voraus ein ganz feſtes Urtheil haben. 

Anmerftung 3. Sollte bei den gelegentlichen Fragen der ſchon als reif be- 
° zeichneten Schüler fih an irgend einem derſelben eine Schwäde, bie 

man vielleicht nicht erwartete, offenbaren, fo fiebt es dem Director 
zu, diefen fogleich unter bie zweifelhaften zu feen und ihn mit prüfen 
u laſſen. 

Anm ertung 4. Der Director ergänzt fih nun nah bem Ausfalle bes 
mündlichen Eramens bie Lifte ($. 74), die am zwedmäßigften nach 
folgendem Schema angelegt fein wirb: 

0] Raten | Bei. 
wiffenſq. Seogr. 

Sqchülers. + 

Urt 
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$. 80. Die Nachmittage der zweitlepten Schulwoche find vom 
Unterricht frei, und an denjelben wird die Verfegungsconferenz über 
bie betreffende Glaffe gehalten, womit zugleid die Rangordnungs- 
und Cenſur⸗Conferenz derfelben Claſſe, je nady Anzahl der Schüler, 
verbunden werden kann. Bermögen die Lehrer in ihrer Berathun 
über die Reife oder Nichtreife eined Schülers ſich auch jept no 
nicht zu einigen, jo wird entweder nody eine bejondere Stunde 
(12—1 oder 4—5) zu deſſen Prüfung in Gegenwart aller Claffen- 
lehrer feſtgeſetzt, ober (falls den Collegen dies nicht beliebt), ber 
Direktor giebt die Entſcheidung, die dann ald eine einftimmig ge- 
faßte von der Conferenz anerkannt werden muß. 
Anmertung Bar indefien Lehre und Zucht in rechter Einheit, dann er- 

giebt fich wohl bei den allermeiften Schüfern eine merfwiirbige, nicht hoch 
genug anzuſchlagende und fllr bie wahre Einheit des Colleginms zen- 
gende Einftinmigleit ber Lehrer, wie über bie fittlihe Führung, fo 
auch fiber Reife und Nichtreife, und es wird ein feltener Fall jein, 
daß nicht mit Einſtimmigkeit die Befchlüffe über die Verſetzung gefaßt 
werben, nach welcher Einftimmigfeit durchaus zu fireben if. 

$. 81. Das nn Hehe in der Conferenz, wie die Vorbereit⸗ 
ungen für die Cenſur fiehe n 70—173. 

Auf dem Schülerzeugnilfe wie auch im Cenſurbuche der Schule 
wird bemerkt: „er wird nach N. verjept." — 

(Der Schluß folgt in dem nächften Hefte.) 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

132) Curſus für Civil-Eleven in der Sentral-Zurn- 
Anftalt. | 

(Centrafblatt pro 1861 Seite 344 Nr. 128.) 

Belanntmahung. - 
Am 1. Detober diefed Jahres wird an der Königlichen Central⸗ 

Zurn» Anftalt bierjelbft wiederum ein ſechsmonatlicher Curſus für 
Civil⸗Eleven beginnen. 

Zu demfelben können außer folden Schulmännern, welden 
ber Unterricht in der Gymnaſtik an Gymnafien, Real» und Bürger 
fchulen, fowte an Schullehrer- Seminarien übertragen werden joll, 
auch foldhe Glementarlehrer zugelaffen werben, welde dazu geeignet 
find, für die Ausbreitung der gumnaftiichen Uebungen in weiteren 
Kreiſen thätig zu fein. 
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Der geſammte Unterricht in der Anftalt wird unentgeltlich er⸗ 
theilt, und Tönnen in dazu geeigneten Fällen auch einzelnen Eleven 
Unterftügungen gewährt werden. 

Die Anmeldungen zum Eintritt find an die betreffenden Kö- 
niglidhen Provinzial-Schul-Collegien reip. Regierungen zu richten umd 
por dem 20. Juli d. 3. einzureichen. 

Abſchrift vorftehender Bekanntmachung erhält das Königliche 
Provinzial» Schul - Collegium zur Kenntnignahme. Die betreffenden 
Anmeldungen find fpäteftend bis zum 20, Auguft d. 3. bei mir ein- 
zureichen. 

Dei den diesjährigen Anmeldungen find vorzugsweiſe diejenigen 
Schullehrer » Seminarien zu berüdfichtigen, welche noch feine aus- 
gebildeten Turnlehrer befigen. 

Bei denjenigen Seminarien, weldye auch nad) dem diedjährigen 
Curſus noch ohne ſolche Lehrer bleiben, find die Gründe anzugeben, 
welche deren Beichaffung verhindern. 

Bei den Anmeldungen der Gymmafiale und Realſchul-Lehrer 
ft darauf Bedacht zu nehmen, dat die Koften aus den Fonds der 
betreffenden Anftalten bergegeben werden. Dabei bemerfe ih, daß 
die Koften des biefigen Aufenthalts monatlidy nicht unter 25 Thlrn. 
beftritten werden Tönnen. 

An 
die Königlihen Provinzial-Schul-Eollegien. 

Abſchrift vorftehender Bekanntmachnug erhält die Königliche 
Regierung zur Kentnißnahme und Veröffentlichung dur Ihr Amts⸗ 
Sr ante Bezugnahme auf die Verfuͤgung vom 10. Juni v. J. 

r. 13329). 
Die betreffenden Anmeldungen find fpäteftend bis zum 20. Auguft 

d. 3. bei mir einzureichen. | 
Befonderd die Stabtgemeinden, für weldye Xehrer angemeldet 

werben, find anzubalten, die Koften ganz oder wenigitend theifweife 
aufzubringen. 

Berlin, den 26. Mat 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königlichen Regierungen. 

11104. U. 
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133) Evangeliſches Schullehrer- Seminar in Politz, 
Reg.-Bez. Stettin. 

Am 1. Mai d. J. if Das zu Pöolitz neu errichtete evangeliſche Schul⸗ 
lehrer - Seniinar von dem dazu abgeorbneten Minifterial - Comniiffarius dem Ko⸗ 
niglichen Provinizal⸗Schul⸗Collegium von Pommern übergeben und unter ange 
meflener Feierlichkeit eröffnet worden. 

Ueber die Einrichtung beffelben, ſowie ilber die früheren Berbältniffe bes 
Seminars zu Stettin, aus welhem bas zu PTiK entftanden ıft, giebt die 
folgende Darlegung Auskunft. 

Dur den Prediger Schinmeyer an der Johanniskirche zu 
Stettin ward in een A. H. Franke's im Sahre 1732 
die Begründung einer Waiſenhausſchule auf der Laftadie (dem jen- 
jeitö der Oder belegenen Stadttheil Gtettind) unternommen. In 
der Beftätigungsurfunde diefer Stiftung (Laftadieihe Schule ge- 
nannt, noch bid heute bejtehend) wird durch Königliched Reſcript dem 
c. Schinmeyer aufgetragen, daß er bei der Waiſenhausſchule zu- 
gleih ein Seminarium errichten folle, d. d. Berlin den 5 de 
cember 1736: 

„Wir befehlen Eud in Gnaden, alles Ernfte bemüht zu 
fein, daß bei Euch allezeit ein Seminarium von jungen Leuten 
angetroffen werde, aus welden man gejhidte Schulmeifter und 
Küfter nehmen könne. Es müljen ſolhane Suhjette im Leſen, 
Schreiben und Rechnen, wenigftend was die 5 Species betrifft, 
recht fertig, vor allen Dingen aber im Stande fein, der Jugend 
prima principia christianismi beizubringen. Ihr werdet bie- 
durch einen gnädigen Gott und König befommen, jonderlich wenn 
Ihr auf Vorichläge zur Beförderung diefed heiljamen Werkes be- 
dacht feib, und zu dem Ende mit ben theologiichen Zacultäten 
in unjern Landen, an welche deöhalb unter heutigem Dato abjons 
derliche Verordnung ergeht, fleibig communiciret.“ 

Es wurden in diefem Seminarium 24 junge Leute zu Land⸗ 
ſchullehrern vorbereitet und frei erhalten, aber da die Mittel dazu 
durdy Einfammlung mildthätiger Gaben herbeigefchafft werden mußten, 
jo ging dad Seminarium nah Schinmeyerd Verſetzung von 
Stettin nah Rathenow im Jahre 1739 ein, wogegen die Kafta- 
dieſche Seatjenbansichule in dem ihr gehörigen Gebäude fortbeftand. 
Diefe Schule bildete den Anknüpfungspunkt für die Wiedererrichtung 
eined Seminard durch den Miniſter von Zedlig, welder ba 
jährlich 150 Thlr. aus Staatömitteln anwied. Der 21. Auguft 1783 tft 
ald der Stiftungdtag diejed ermeuerten Seminar angulchen. Die au 
diefem Tage vom Königlichen Conſiſtorium betätigte „Seminariften- 
Inſtruction“ ift bid zum Sahre 1829 die Grundlage für die Unter 
weilung und Erziehung der Seminarijten geblieben. Das Seminar 
beftand aus 4, Später aus 6 Seminariften, die freie Wohnung und 
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außerdem jeder 36 Thlr. zum Unterhalt erhielten. Ihr Lehrer war 
ber Lehrer an der Laſtadieſchen Schule, Director der Anſtalt der 
jedeömalige General-Superintendent (zuerft Göring, dann Ring- 
eltaube) Im Iahre 1788 ward ein eigner Lehrer mit dem 
Titel „Seminarien-Inipector” angeftelt und warb dazu der Lehrer 
Roſinsky in Graudenz berufen. Die Zahl der Seminariften 
ward auf 18 vermehrt, und erhielt von jest an jeder monatlich 
34 Thlr. iu Auen Unterhalte. Der unglüdlide Krieg von 1806 
führte die Auflöfung des Seminars herbei, der Snfpector Roſinsky 
verließ Stettin. 

om Sabre 1810 ab ward auf die Wiederberftellung ded Se— 
minard Bedacht genommen, und ward dazu die Penfionirung bed 
Rectord Kühn an der unter Leitung der Stabtgeiftlichfeit ftehenden 
kabtiigen Schule, Minifterialihule genannt, benugt. Es ward das 

ectorat an diefer Schule dem Prediger Graßmann übertragen, 
und derfelbe unterm 18. Mat 1811 ul zum Snfpector des wie- 
derherzuftellenden, von nun an mit der Minifterialichule, wie mit 
der Laſtadieſchen Schule eng verbundenen Seminars ernannt. Außer 
ihm wirkten an der Anftalt der Lehrer an der Kaftadiefchen Schule 
und der Profeffor Srapmann am Gymnafium. Die Zahl der 
eigentlichen Seminariften betrug 14, außer diefen nahmen meift noch 
6 bid 8 Präparanden zeitweife am IUnterrichte Theil. Vom Jahre 
1817 ab ftieg die Zahl der Seminariften auf 30 bis 32, ed fanden 
a oh Lehrcurſe und geordnete Anftellungsfähigfeitöprü- 

ngen ftatt. 
ß Bis 1817 war dieſes Stettiner Seminar das einzige in der 

Provinz Pommern; in dieſem Jahre ward ein zweites zu Cöslin 
begründet. Durd die Allerhöchfte Cabinets-Ordre vom 7. Zuli 1822 
wurde die vollftändigere Einrichtung ded Stettiner Seminard anbe- 
[ohten und erhielt in Folge dejjen dad Seminar zu den biöherigen 
innahmen aus Staatsfonds einen jährlichen Zufhuß von 1529 Thlrn., 

wodurch die Anftellung eines befonderen Mufiflehrerd (Dr. Lo ew e), 
eined wiſſenſchaftlich gebildeten Dberlehrerd (Schulz) und eined 
—— (Klöckner) ermoͤglicht wurde. Erſt im Jahre 1829 
onnte indeß dem bringendften Bebürfnill ded Seminars, ein für 

jeine Zwede ausreichende Local zu erhalten, Abhülfe gebracht wer: 
n. &8 wurde in diefem Sahre für daffelbe das große dreiftödige 

Haus, in der Meinen Domftraße belegen, welches bis 1806 Amts- 
wohnung ded Gouverneurs von Stettin gemweien, ſeitdem aber zum 
sagatel) gedient —7 für die Summe von 14,000 Thlrn. angekauft, 
und nachdem auf den Ausbau ded Haufes für bie Seminarzwede 
7692 Thlr. verwendet worden waren, ward das Seminar mit —* 
Teen und Zöglingen aus dem Gebäude der Mintfterialichule am 
1. November 1829 tn daffelbe verſetzt, und Tonnte in demjelben nım 
auch eine eigne aus 2 Klaffen von zufammen 150 Kindern beſuchte 
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Seminarübungsfchule eingerichtet werden. Außerdem biente auch noch 
fernerweit bis zum Sabre 1854 die fiebenklaffige Minifterialfchule zu 
Lehrübungen der Seminariften. Das neue Gebäude bot einen Bob: 
aungdraum für 40 auf 5 Stuben vertheilte Zöglinge dar. Außer 
diefen nahmen indeß in der Regel bis zum Jahre 1854 noch 8 bis 
10 andre aus Stettin gebürtige oder in der Stadt eingemiethete 
junge %eute an dem zweijährigen linterrichtäcurfus im Seminar 
heil, und wurden überdies noch einzelne ungeprüfte Lehrer durdy 
die Königliche Regierung ald Gäſte aut ein halbes oder ganzes Sahr 
beim Seminarunterridhte zugelaffen. 

In dem 5Ojährigen Zeitraum I Reorganifation bed Semi⸗ 
nard, vom 1. Dctober 1811 bis Oſtern 1862, dem Zeitpunkt der 
Verlegung bed Seminard nad Pölig, find im Ganzen 1015 Leh⸗ 
rer durch einen zweijährigen Curſus in demjelben für's Schulamt 
vorbereitet worden, und 51 Lehrer haben ald Bäfte den Seminar» 
unterricht einige Zeit hindurch zu ihrer Ausbildung benupt. 

Die Gefammteinnahme des Seminard belief ſich nach dem Etat 
von 1830 ng 3140 Thir., wovon 3069 Thlr. aus der Regierungs⸗ 
haupt⸗Caſſe floffen; im deyg 1860 dagegen in Folge nad und nach 
bewilligter Zufchüffe hatte fidh Die Einnahme auf 4656 Thlr. erhöht, 
A el Thlr. aus der Königlichen Regierungshaupt⸗Caſſe ges 
ahlt wurden. 

Sm Sabre 1839 ward unter Mitwirkung der Provinzialftände 
von Pommern mit dem Semindr eine neubegründete Saubftummens 
ſchule verbunden, und für diefelbe auf dem Seminargehöfte ein eignes 
— — Haus für die Summe von 6000 Thlen. gebaut. Zur 
Heritellung diege Gebäudes gerne die BA ra von 
Pommern eine Beihülfe von 3500 Thlrn. und zur Unterhaltung der 
im Uebrigen auf Sammlung mildthätiger Gaben angewiefenen An- 
ftalt einen jährlichen Beitrag von 700 Thlrn. Sämmtliche Semi⸗ 
nariften find von da ab hülfeleiftend zu ber a 0 der taub⸗ 
ſtummen Kinder ugeangen worden, deren Anzahl fi von 9 an, 
mit denen die —28— eröffnet wurde, allmälig bis zur Zahl von 
54 gefteigert hat, jo daB die Gefammtzahl der bi8 zum Jahre 1861, 
wo die Taubſtummenſchule vom Seminar abgetrennt ward, ihr zur 
Bildung übergebenen taubftummen Kinder er: auf 162 gefte t bat. 

Bereitö vor dem zu Oftern 1853 erfolgten Austritte des Schul. 
raths Graßmann aus dem 42 Fahre hindurd, verwalteten Amte 
des Seminar» Directord und vor dem Amtdantritte des zu feinem 
Nachfolger berufenen Predigerd Goltzſch war von der hoͤchſten Ver⸗ 
waltungöbehörde die Verlegung bed Stettiner Seminars aus ber für 
mehrere wejentlihde Seminaraufgaben ungeeigneten Provinzialhaupts 
ftadt nach einer andern Stadt bed Stettiner Seplerungebegieth und 
Die Ausdehnung des bisherigen zweijährigen Seminareurſus zu einem 
breifährigen beichloffen worden. Die Ausfährung dieſes Beſchluſſes 

23 ' 
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wurde duch bie erforberlihen Ermittelungen ded nad allen Des 
ziehungen geeignetiten Ortes bid zum Sabre 1855 verzögert, im 
weldyem Sabre die Entſcheidung getroffen wurde, daß in der Stadt 
Poölitz die für die Ausbildung von 75 Seminariiten mitteld eines 
dreijährigen Lehrcurſus erforderlichen Gebäude zu errichten ſeien. 
Die Stadt Pölitz kam den Abfichten der hohen Behörden förbdernd 
entgegen durd dad Erbieten, zur Errichtung diefer Gebäude, zu Hofe 
räumen, Gärten und Zurnplaß ein am nördlichen Ende der Stadt 
belegenes, jehr geeigneted Areal von 6 Morgen 49 [J Ruthen ım= 
entgeltlich zu überlaffen, und außerdem für die Seminar-Decononiie 
nody 7 Morgen. Wiejen zu überweifen. Diejed Anerbieten ift ange- 
nommen worden, und dagegen dem Seminar die Verpflichtung auf- 
gelegt worden, ben linterriht von gegen 400 Kindern in 6 gefon- 
derten Schulflaffen zu übernehmen, von benen 150 eine dreiltufige 
Uebungsſchule ded Seminars bilden, deren Unterrichtölocale im Se⸗ 
minargebäude befindlich find. Gegen 150 andere Kinder, nadı dem 
Geſchlechtern getrennt, bilden zwei einftufige Schulen, und gegen 
100 nody andre Kinder die unterfte Klafje der vierftufigen allgemei« 

nen Pöliper Stadtſchule. Die Unterrichtölocale für letztere 250 Kin- 
“ der befinden fich im ftädtifchen Schulgebäude. 

Die Herftelung der Seminargebäude ward nach einem im 
Ganzen nad dem Meufter der zu Münfterberg errichteten Semi⸗ 
nargebäude entworfenen Bauplane. unter Leitung des Königlichen 
BausInfpectord Herrmann zu Stettin am 1. Auguft 1859 in 
Angriff genommen, und im Wefentlichen mit Ausſchluß eines Theile 
der inneren Einrichtungen bi8 zum 1. October 1861 zu Ende ge- 
führt. Der Bau war incl. der inneren Einrichtungen auf 76,650 Thlr. 
veranfchlagt. 

Es beftehen die Pöliger Seminargebäude aus nachſtehenden 
Baulichkeiten: 

A. Das Hauptgebäude in 3 Etagen maſſiv aufgeführt in ver- 
ziertem Rohbau, mit einem Sputerrain berieben und mit 
engliihem Schiefer gedeckt, 120° lang, 52° tief und bis zur 
Sberfante des Geſimſes 45° body mit ftattlihem Portale, 
Glockenthürmchen und vergoldetem Kreuze 8 enthält Die 
Lehrzimmer, Bibliothek ıc., die Mohnftuben für 75 Semt- 
natiften und den Seminar=-Deconomen nebft Küche, Bad: 
ftube, Vorrathsräume, Rollkammer, Schlaffäle ıc. Treppen 
bon Granit, die Corridore mit Quadern von Baſaltlava bes 
egt. 

B. Das Saalgebände, den Betfaal, Mufikfaal, Speilefaal, Bade: 
zimmer enthaltend, 47' lang, 40' tief, 37' hoch, aus 2 Eta« 
gen beitehend, mit engliichem Schiefer gedeckt. Durch einen 
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ber Hinterfeite ded Hauptgebäudes an. 

C. Dad füblihe Wohngebäude der Seminarlehrer, 2 Etagen 
mit Kellergeihoß, maſſiv, mit Schiefer gededt, 58° Lang, 
40‘ tief und 34°’ hoch. 

D. Das nördlihe Wohngebäude der Seminarlehrer, von genau 
benfelben Dimenfionen und Banart. 

Beide Wohngebäude bilden zwei vorfpringende Flügel 
an der Vorderjeite des Hauptgebäuded, und haben durdy Ver⸗ 
bindungsbane Communicationen mit dem Hauptgebäude in 
beiden Etagen. Sie umfchließen mit dem Hauptgebäude 
einen Durch ein eiferned Gitter auch nach vorn er 
Borplag, in deffen zwei Eden ſich je eine Beranda befindet, 
u denen Sreitreppen aus Granit binaufführen. 

E. Eine da8 ganze Seminargehöft nad) den drei offenen Seiten 
umliegende aus Bruchiteinen erbaute Bewährungdmaner. 

F. Innerhalb dieſes Gehöftd zwei duch Bretterwaͤnde abge- 
Ichlofjene Höfe (ded Deconomen und der Lehrer) mit Stall 
und Abtrittgebäuden. Auf dem großen freien Hofe 2 Brun- 
nen mit 3 Pumpröhren, die Gehäufe derjelben mit Zinfbe- - 
dachung. 

G. —X der Umfaſſungsmauer, dicht an deren Hinterthore 
die Turnhalle, 57° lang, 36 breit und bis and Dach 224° 
body, maſſiv von Ziegeliteinen, mit Schiefer eingedeckt. Sie 
enthält 32 feite Fenfter und 16 einflügelige aufgehende Fenfter 
an der Border- und Hinterfront, und außerdem 2 Rojetten- 
— in den Giebeln, und wird durch 2 große eiferne Oefen 
ebeizt. 

H. Eine ne Ziegelfteinen aufgeführte Bewährungsmauer, welche 
bie vor der vorderen Front des Hauptgebäubes liegenden über 
1 Morgen großen 4 eingezäunten Gärten der Seminarlehrer 
von der Stadtſtraße abſchließt. 

In den übrigen Räumen des 6 Morgen 49 Ruthen großen 
Seminargrunditüds iſt der Zurnplag mit den ihn umgebenden, an- 
einanderliegenden zwei saufbahnen einer freien, und einer mit Hin» 
derniſſen (Gräben, ae retterwänden) verjehenen, eingerichtet, 
ferner eine Obftbaumichule, ein Seminar »Gemüjegarten und eine 
Manfbeerplantage. Das Ganze ift mit einer Hede von Buchen eins . 
geſchloſſen. 

23 * 
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134) Zermin der Anrehnung von perfönliden 
Zulagen. 

Wegen Gebaltöverbeflerung der Elementarlehrer ift von dem 
Magiftrat in ©. unter dem 6. Dezember 1859 folgende Verein: 
barung getroffen worden: 

1) „daß, falls ein Lehrer 8 Jahre lang, von ſeiner erften An- 
ftellung an gerechnet, nicht in eine höhere Stelle aufgerüdt 
ift, als in eine der sub. 11—14 bemerften Stellen von 
180 Thalern, demfelben zunächſt durdy eine perſönliche Zu⸗ 
Inge fein Einfommen auf 250 ee erhöht werden muß; 

2) dab, fall8 ein Lehrer nach 12 Jahren, von feiner erften An« 
tellung an gerechnet, mit feinem Dienfteinftommen nicht auf 
00 Thaler gelangt ift, ihm dieje Höhe durch eine perſoͤnliche 

Zulage zu gewähren ift. “x, 
Der Lehrer N., welcher bereitö länger ald 8 Sahre im Schul» 

amt, aber nody nicht fo lange in ©. angelteht ift, bat die Gewäh- 
zung der perjönlidhen Zulage beantragt. Die betreffende Regierung, 
zum Bericht aufgefordert, Außerte fi folgendermaßen: 

- „Im Jahre 1860 machte ſich bei der Beftätigung der Bocation 
für den erften feit der betreffenden Vereinbarung bier am Ort neu 
anzuftellenden Lehrers hinfichtlih der Erklärung der Worte „von 
feiner erften Anftellung an gerechnet” eine verkhiebene Auffaffung 
geltend: ob nämlich bei Berechnung der 8 resp. 12 Jahre der ter- 
mınus a quo mit der eriten Anftellung bier am Ort oder mit der er- 
jten Anftellung im Schulamte überhaupt hen fei. Der 
biefige Ma —* beanſpruchte das Erſtere; in unſerem Collegio 
waren die Anſichten getheilt. Referent machte die bei den Vorver⸗ 
handlungen von ihm gehabte, und, wie er glaubte, in der oben be⸗ 
zeichneten Faſſung auch deutlich genug ausgedrückte Auffaſſung gel⸗ 
tend, daß die betreffenden 8 resp. 12 Jahre von der erſten An— 
ſtellung im Schulamte überhaupt zu rechnen ſeien. Dieſe 
Auffafſung erſchien hm auch theils rechtlich durdy die Interpreta- 
tionöregel des A. L. R. ($. 65. Tit. 4. Th. L), daß „der Sim 
jeder ausdrücklichen Millendmeinung nad) der gewöhnlichen Bedeu⸗ 
amp der Worte und Zeichen verftanden werben muß”, theils nad) 
Seiten der Billigkeit durch den Umftand geftügt, daß die bei frühe. 
rer Anftellung an einem andern Orte erlangte Unterrichtäübung, bet 
jonft gleicher perfönlicher Dualification, eine größere Leiſtungsfähigkeit 
gewinnen läßt, melde den Vorwurf einer Unbilligfeit, bie Konft in 
jener Forderung liegen könnte, aufhebt. 

Diefer Anſchauung haben fid) zwar auch drei andere Mitglieder 
des Collegit angefätofen, die Majorität deffelben ift len der 
u ffaffım des Magiſtrats beigetreten, und find hierbei beſonders 
folgende Erwägungen maßgebend geweſen: 



357 

theils, daß zunächſt für bie Auffaſſung des Magiſtrats die Prä- 
jumtion ſpreche, derjelbe habe nady Analogie der Regelung 
bed Einkommens fonftiger Commmmalbeamten nicht ohne 
Weitere annehmen können, daß eine anderweit gewonnene 
Anciennität von ber biefigen Commune mit in Anrechnung 
gebracht werben folle; 

theils, daß ber erſten ae nur intertmiftifchen) Anftellung 
“ enüber auch noch die definitive als Gegenfah aufges 
apt werden koͤnne; 

theils, daß, in Crmangelung einer audbrüdlichen gegentbeifigen 
Erläuterung, ber Suffffung des Magiftratd auch verjchie- 
bene, zweifelhafte Stellen von Verträgen betreffende Inter⸗ 
pretationdregeln des A. L. R. zur Seite ftehen und zwar 
namentlich: 
1) $. 253, Titel 5, Theil J. Im zweifelhaften Kalle tft 

mehr auf das zu fehen, was der Berpflichtete veriprochen, 
ald was der Berechtigte angenommen hat; 

2) $. 285, daß in folden Fällen der Vertrag nach dem 
minderen Gebote deöjenigen, bei deſſen Verbindlichkeit 
ein Zweifel obmwaltet, für abgeiehloilen zu achten; 

3) 8. 269, daß wohlthätige Verträge im zweifelhaften 
alle allemal zur Srleichterung des Verpflichteten audzu- 

deuten find." — 
In dem Miniftertum der Unterrichtö- Angelegenheiten tft eine, 

die Meinung der Majorität des Regierungs⸗Co egtıme unterjtübende 
Analogie, wenngleih auf anderem Gebiet in ber Verordnung über 
bie Penſionirung der Lehrer an höheren Unterrichts» Anitalten vom 
28. Mai 1846 — Gefeh - Sammlung Seite 217 — $. 14 in Bes 
treff der Anrechnung der von ftäbtiichen Lehrern geleifteten Dienite 
bei der Penfionirung gefunden worden. Auch bier werden nur die⸗ 
jenigen Dienfte angerechnet, welche der Lehrer Der betreffenden 
ommune geleiftet bat. 

Hiernach ift die vorliegende Frage in dem Sinne der Majori⸗ 
tät ded Regierungs⸗Collegiums entjchteden worden. 

135) Gehaltöverbefferung der Kehrerftellen im 
NegierungdsBezirt Oppeln. 

(Sentralblatt pro 1860 ©. 223 Nr. 92.) 

Mitteld der Steeular-Derfügungen vom 6. März und vom 
20. November 1860 haben wir das Verfahren angegeben, nach wel- 
hem bei Anträgen auf Schulgehaltd-Berbefferungen der zu ber 
Normalhöhe von 165 Thlr. ehlenbe Betrag ermittelt, ve. dad 

Einfommen der Lehrer abgefchäpt werden jollte. 
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Um den in den Domainen⸗Ortſchaften angeftellten Lehrern eine 
Gebaltö-Verbefferung deſto fchneller zuzumwenden, bat der Herr 
Finanz⸗Miniſter auf Grund der Allerhöchſten Sabinetd-Ordre vom 
5. Dctober 1859 mitteld Refcriptd vom 24. Detober ejd. anni und 
ermächtigt, das Gehalt der in den Domainen⸗Ortſchaften angeftellten 
und zur Zeit noch nicht ausreichend bejoldeten Lehrer ohne beſon⸗ 
dere Rüdfrage von 50 auf 70 Thlr. zu erhöhen. 

Die Borausfegung, daß durch eine folde Zuwendung dad Ge- 
halt der betreffenden Lehrer auf die Normalhöhe von 165 Thlr. 
gebracht werden würde, war leider nicht zutreffend, vielmehr hat eine 
genaue Recherche die Nothwendigkeit eined größeren Erhöhung: 

eitraged ergeben. 
Diefe über 20 Thlr. hinausgehenden Gehaltszuſchüfſe müſſen 

jeboh nad dem Reſcripte des Herrn Finanz-Minifterd und des 
Herrn Minifterd der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten vom 27. Februar 
c.. für jeden einzelnen Zall unter genauer Angabe der Beftandtheile 
ded Einkommens und ber Art der Schäkung der barımter befind- 
lichen Naturalien fpectell nachgeſucht werden. 

Unter Aufhebung der in der Gircular-Verfügung vom 6. März 
1860 ad 1, 2, 3, 4 und 5 gegebenen Normen weiſen wir baber 
die Herren Landräthe an, in allen künftigen Fällen, wo die Höhe 
des ———— für einen noch nicht ausreichend beſoldeten 
—8 rer ermittelt werden ſoll, nachftehendes Verfahren zu 
eobachten: 
1) die Wohnung wird zum Geldwerth nicht veranſchlagt, da die 

Normalbhöhe einer ländlichen Schullehrerſtelle von 165 Thlr. 
bet freier Wohnung erreicht werden foll, 

2) die Wohlthat der Freien ebeizung iſt, fofern der Lehrer nur 
7 Klaftern Holz, rheinländiſch Maaß, oder ein Aequivalent 
an Kohlen erhält, auf rund 25 Thlr. anzufchlagen. Wo efwa 
der Lehrer ein größered Duantum (excl. ded zur Beheizung 
der Sculftube beitimmten Materials) bezieht, jo tft das 
über die qu. 7 Klaftern hinausgehende Plus nad dem Werthe, 
welchen das Hol; am Orte franco Schulhof hat, zu beredy 
nen und ald Einnahme in Anja zu bringen. 

3) Das Deputatgetreide, der Decem und die Wettergarben find 
nit pro Schffl. mit 1; Thlr. fondern jede einzelne Ge⸗ 
treideart nad) den gemäß $. 22 des —— vom 
2. März 1850 alljährlich von der Königlichen General⸗ 
Commiſſion publicirten 24jährigen Martini-Durchſchnitts⸗ 
Marktpreiſen in Anſchlag zu bringen, und Stroh und Heu 
nicht nach dem Marfipeeite, fondern nach dem landwirth⸗ 
ſchaftlichen Nutzungswerthe zu berechnen. 

4) Eine ganz befondere Sorgfalt wird auf die Abſchätzung der 
Srunditüde und der Hutungdberedhtigung zu verwenden fein. 
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Diefe Abſchätzung ift nicht, wie an mandhen Orten bisher 
geichehen, den Drtövorjtänden zu überlaffen, fondern von 
den Herren Landräthen felbft außzuführen, oder unpartetijchen 
Sachkennern zu übertragen. 

Einen fidheren Anhalt werden die von der Grundfteuer- 
Regulirungd - Sommiffton angenommenen Grunbjäge ge 
währen. 

5) Me fonftigen Gemüffe an Kraut, Kartoffeln, Brot ıc. find 
nach dem ortlihen Werthe zu berechnen. 

6) Wo mit der Schullebrerftelle ein Kirchenamt verbunden ft, 
fönnen aus dem lepteren die firtten Einnahmen unter fpe- 
cieler Angabe angerechnet werden, aber alle unfirirten 
Neben-Einnahmen in Gelde oder in Naturalien, fowie auch 
dad Gemeindeſchreiber⸗Gehalt, wenn ber Lehrer mit diefem 
Communalgefchäfte betraut iſt, werden außer Berechnung 
geiaffen. 

7) Endlih ift aud die Art der Schäbung in der Verhandlung 
auszudrüden. 

Im Uebrigen behält ed in Betreff der Anträge auf Bermit- 
telung einer Staatöhilfe und in Betreff der Anfertigung der hierauf 
bezüglihen Nachweifungen bei den Beitimmungen. der Birc.:Berf. 
vom :20. November 1860 fein Bewenden. 

Oppeln, den 28. Mai 1862. 

Königliche Regierung. 
Eirculare 

an fämmtlihe Herren Randräthe. 

V. &lementarfchulwefen. 

136) Berfahren bet Licitation von Kirden- und Schul: 
bauten. 

Die Licitationd » Bebingungen und Contracte in Kirchen- und 
Schulbauſachen geben oft Veranlafjung a Differenzen bei ber Ab- 
rechnung mit dem Bauunternehmer, wei daß, wad von ihm ver» 

langt wird, und Gegenftand der Ausbietung ift, nicht genau präct- 
irt wird. ’ 
' Zur Vermeidung derartiger Differenzen veranlaffen wir Die 
Herren Landräthe reſp. Landraths⸗Amts-Verweſer, künftig ftreng 

daranf zu halten, daß jeder öffentlichen Ausbietung eine? Baues 
reſp. einer Lieferung moͤglichſt wolftändige nach den jedesmaligen 
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Umftänden und Iocalen Berhältniffen zu bemeffende fpectelle Beding⸗ 
ungen zu Grunde gelegt werden. 

Fin die wejentlichiten Momente in diefer Beziehung kommen 
folgende ragen in Betracht: 

1) weldye Leiftungen und Lieferungen aus dem genau zu be- 
zeichnenden Anſchlage unter Hervorhebung des für die Entre- 
prife allein veranſchlagten Koftenbetrage8 ausgeboten, fo wie, 
ob und welche einzelne Ausgaben durch Rechnungen nadhgewie- 
fen werden follen. 

2) wie die von der Außbietung ausdrücklich audgefchloffenen, 
aber zur Bauausführung erforderlichen Lieferungen und 
Leitungen, indbefondere das Bauholz, die rohen Weldfteine, 
der Lehm und Grand ıc., jo wie die Hand» und Spannbienfte 
beichafft werden follen und wo und von wem der Unterneh» 
mer ſolche zu erhalten hat. 

3) —5*— etrag bei einer Holzlieferung in dem abgegebenen 
ebote 
a) als reiner Holzwerth excl. Zurichtungskoften, 
b) als Forſtnebenkoſten — Hauer⸗ und Rückerlohn — 
c) als Anfuhrkoſten, 

anzunehmen. 
4) ob und welche Caution nach Maßgabe der allgemeinen Be⸗ 

dingungen Nr. 18 geſtellt werden ſoll. 
5) bis 7— welchem Zeitpunkte der Bau vollſtändig beendigt und 

zur Abnahme bereit geſtellt werden ſoll. 
Wir bemerken hierbei, daß dieſes mit Ruͤckſicht darauf, 

daß die Kreisbaubeamten in der Zeit vom October bis April 
jeden Jahres mit Reiſen moͤglichſt verſchont bleiben ſollen, 
nach unſerer Circular-Verfügung vom 15. Januar 1853 bis 
zum 15. September jeden Jahres gefchehen muß. 

6) in welchen Terminen und in weldyer Höhe tie nad Bor 
Ichrift der allgemeinen Baubedingungen ad 20 zu bemeffende, 
ratenweiſe Zahlung geleiftet werden fol. 

In die icitattondbedingungen ift ferner aufzunehmen : 
7) daß der Bauunternehmer bei der Ausführung ded Baues 

außer der Controle durd den Kreiöbaubeamten fi) der Auf⸗ 
t des Kirchen- reip. Schulvorftanded zu unterwerfen und 
in Fällen von Bedürfniffen zur Beichaffung von ihm 

nicht. zu bewirkender Lieferungen und Leiftungen rechtzeitig 
an ben legteren zu wenden bat. 

8) dat der Bauunternehmer, wenn er nicht felbft ein geprüfter 
Bauhandwerker ift, verpflichtet bleibt, zur Banaudführung 
unter Beachtung der Vorjchriften in der Amtsblatt: Verordnung 
vom 26. Suli 1857 nur geprüfte und qualificitte Bauhand⸗ 
werker zuzuziehen. 
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9) daß der Unternehmer im Webrigen an die allgemeinen Ban- 
bedingungen vom 17. Juni 1858 — Amtöblatt Seite 141 
bis 145 — ebenjo gebunden bleibt, ald wenn ſolche wörtlich, 
bier aufgenommen wären. 

Auf Bauten an Gebäuden ber Kirchen Privat⸗Patronats be- 
ieben fich vorstehende Beitimmungen im Allgemeinen nidht; fie wer⸗ 
en aber bei dieſen Bauten zur Beachtung em foblen und müflen 

unbedingt dur Anwendung kommen, wenn jol auten von und 
als Auflich Sbehörde auf Grund eined erinffenen Refoluts im Wege 
der Srecution zur Ausführung gebracht werden. 

Shlehlid machen wir noch darauf aufmerljam, dab in ben 
Bekanntmachungen der Licitationen angegeben werden muß, wo und 
u welder Zeit diefelben beginnen und wann fie geichloffen werden 
* jo mie auch, daß Nachgebote nicht angenommen werden. 

Konigsberg, den 16. Mat 1862. 

Königliche Regierung; 
Abtheilung für Kirchen: und Schulweſen. 

An 
fänmtlicde Herren Landräthe und Kreisbau-Beamte. 

137) Aufbringung der Schulunterhaltungdfoften. 
Borbereitung der Anträge auf Stantsgutdülfe. 

(Sentralblatt pro 1859 &. 770; pro 1861 ©. 38 u. 278.) 

8. 

Auf den Bericht vom 18. v. M. wegen eined Staatszuſchuſſes 
zur Befoldung des in S. anzuftellenden zweiten evangeliſchen Lehrers 
eröffne id) der —— egierung Folgendes: 

Bei der Verſchledenartigkeit, mit welcher in dortiger Provinz 
bie Schulunterhaltungspflicht ausgeübt wird, läßt ſich von bier aus 
eine allgemein gültige Richtſchnur für die Aufbringungsweiſe der 
Beiträge im Einzelnen nicht geben. Der Königlichen Regierung 
bleibt vielmehr überlaffen, von Shrer gefeplihen Befugniß, das 
&lementarfchulweien zu eh und zu verwalten, in jedem 
einzelnen Fall den zweckdienlichſten Gebraud zu machen. Zunächt 
wird auf die beitehende provinztelle erfafjum zu ſehen, refp. der 
£ocatobfervanz, nad welcher die Schu unterbaltung im ſpeciellen 
Fall bisher ftattgefunden bat, zu folgen, und wo bie gütlihe Regel⸗ 
ung einer zwedmäßigen Aufbringungsweiſe der Mittel Schwierig- 
feiten findet, fofern befonbere Berordnungen im gegebenen Fall nicht 
entge enfteben, auf die VBorjchriften des Allgemeinen Landrechts 
zuridaugeben fein. Unter allen Umftänden tft feftzubalten, daß die 
nächften Betheiligten verpflichtet find, für den Unterhalt der Schulen 
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zu forgen, und daß fi) mr in ſoweit ein Zufchuß aus allgemeinen 
Staatöfondd erwarten läßt, ald dad Bedürfniß hierzu vorſchrifts⸗ 
mäßig nachgewieſen wird, und die Möglichkeit ausgeſchloſſen ift, 
aus geeigneten Provinzialfonde Hülfe zu gewähren. 

enn die Hülfe ded Staats angerufen wird, iſt ed geboten, 
daß die Königliche Regierung fih nicht darauf beichränte, das 
Leiſtungsvermögen der einzelnen Gemeindeglieder zu prüfen, ſondern 
zugleich die gefammten Schulverhäftniffe einer eingehenden Grörters 
ung unterztebe, um darüber Far zu werden, wad geſchehen muß, da⸗ 
mit die Verpflichteten den Schul eirfnillen genügen koͤnnen. In 
vielen Einzelfällen find der Königlichen egierung bereit3 in diejer 
Beziehung Andeutungen gegeben. In der Verfügung vom 6. Mai 
v. 3. wegen der Schule in W. ift der Königlichen Renierung z. B. 
ein Fall bezeichnet, in welchem die Gemeinde, eventuell unter Aen⸗ 
berung des a foringungemobue bei angemeflener umlegung der 
Beitrage den gelfammten Bedarf für die Schulunterhaltung jelbitän- 
dig aufbringen fanı. Im anderen Källen genügt fchon eine Er- 
hoͤhung ded Schulgeldd, oder ed läßt fi) durch eine fonftige Einig- 
ung über die Aufbringung eined Mehrbedarfd, wie : D. eine dad 
Schulgeld ergänzende Umlage an Geld oder Naturalien zum Ziel 
gelangen, Ze nad den obwaltenden Umftänden hat die Königliche 

egierung Ihre Entichliegungen zu treffen. 
Zur ade allgemeinen Beurtheilung ded Leiftungdvermögend 

der Berpflichteten genügt ed, die Klaflenfteuer-Beranlagung zum 
Grunde zu legen. Bei der fchließlihen Beurtheilung der Leiltungs- 
fähigteit, fomwohl der Einzelnen als der Gemeinden koͤnnen aber nur 
die Gejammtverhältniffe, wie fie der gegebene Fall ſpeciell Darbietet, 
mit Rüdfiht auf eine zwedmäßige Vertheilung ber Scyulunterhalt» 
ungsbeiträge von Entſcheidung fein, indem troß der Gleichheit des 
Klaffenfteuerjolld und der Kategorie, welcher der Einzelne ald Ge- 
meindeglied angehört, einflußreiche Verſchiedenheiten, wie — B. die 
Zahl der Kinder, die für Haushaltung und Schulgeldzahlung von 
Bedentung iſt, vorhanden fein fönnen. Die Prüfung und Erwäg—⸗ 
ung ‚aller Einzelheiten ift ganz bejonberd Pflicht der Koͤniglichen 

egierung. 
ß Die Art und Weiſe, wie die Königliche Regierung das Unter 

ſtützungsbedürfniß zu ermitteln pflegt, kann nicht zutreffen, weil der⸗ 
felben nicht reale Verhältniſſe, ſondern Vorausſetzungen zum 
Grunde liegen. Eine bloß auf die Klafienfteuer eftüfte Berechnung 
des Beibringlichen oder Unbeibringlichen kann nicht alle in Betracht 
zu ziehenden Berhältniffe berüdfichtigen. Iſt auch die Klafjenfteuer- 
veranlagung in gewiller Beziehung der Inbegriff der Geſammt⸗ 
verhältniffe der Einzelnen, I bringt fie doch 3. DB. die größere 
Leiſtungsfähigkeit bed Grundbeſitzes den befitlofen Gemeindegliedern 
gegenüber nicht genügend zum Ausdruck, abgejehen davon, daß bie 
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bemittelteren Gemeindeglieder die unbemittelteren foweit als nöthig 
in der einen oder andern Weife in ihren Leiftungen zu übertragen, 
oder jubfidiär DBerpflichtete für Ausfälle einzutreten haben, dieſe 
Momente aber bei der gedachten Ermittelungsweile gar nicht zur 
Geltung kommen. Auch eine Bertheilung der Beiträge mit ; nad 
Klaffen- und Gewerbeſteuer und ; nad der Grunbiteuer empfiehlt 
ſich eben jo wenig als eine progreſſive Betheiligung der Gemeinde⸗ 
glieder an den Schulunterhaltungsbeiträgen, da eine ſolche Ver⸗ 
theilungsweiſe nicht allein felten das Rechte treffen dürfte, fondern 
auch die Sache ohne Noth complicirt. 

Am zwedmäßigften und faft allgemein üblich werden Schul⸗ 
unterhaltungäbeiträge, wie der Königlichen Regierung mehrfach und 
gulept in der Verfügung vom 14. v. M. in Betreff der Schule zu 

. bemerklich gemadt worden ift, einfach nad der Grund» und 
Klaffenfteuer vertheilt. Die Gewerbefteuer Tann in der Regel fort: 

. fallen, zumal fie namentlich) in ländlichen Gemeinden gemöhnlidy nicht 
von Sean ift. 

Die Uebertragung der Schulunterhaltungdbeiträge anlangend, 
jo ift zunächtt bie ganze zu beichaffende Summe auf fämmtlidye 
®emeindeglieder nah dem Grund» und Klaffenftenerfuß oder nad) 
einem fonft ortöüblichen Vertheilungsmodus umaulegen jo daß ber 
Bedarf, die vollſtändige Leiſtungsfähigkeit jeded Einzelnen für jenen 
Antheil vorausgeſetzt, durch die Umlage gededt wird. Was fich bei 
dieſer erften Umlegung als unbeibringli herauäftellt, wobet aber 
event. 3. B. die Gutöherrfchaften für ihre Gutsangehörigen einzu- 
treten Babe, tft wiederum nady dem geltenden Vertheilungsfuß auf 
die Leiftungäfähigen umzulegen, und fo ort Die Uebertragungspflicht 
[eigt einfach daraus, dar die Zahlungsunfäbtgen bei der Bertheilung 
er Schulunterhaltungdfoften als nidyt vorhanden angefehen werden 

müſſen. Im einzelnen Fällen Tann died allerdings zu Härten führen. 
Der Königlichen Aenierung ift jedoch unbenommen, Died darzuthun, 
wenn der Fall eintritt. 

Im Allgemeinen kann erfahrung&mäbig angenommen werden, 
dat eine unbemitttelte Gemeinde nicht überbürdet wird, wenn 
fie mindeftend die Hälfte ihres Klaſſenſteuerſolls jährlih baar für 
laufende Sculbebürfniffe aufbringt. Der Einzelne muß bierbei 
leiften, wozu er verpflichtet und im Stande ift, gleichviel ob Died 
mehr oder weniger ald Die Hälfte ſeines Klaſſenſteuerſolls beträgt. 
Ob eine Gemeinde zu den unbemittelten zu zäblen ift, ergeben bie 
aud den vorſchriftsmäßigen Präftationdnachweifungen erfichtlichen, 
thatfählihen Verhältniſſe und fonftige Nachrichten, welche der Kö- 
niglicyen Regierung zur Hand find. Kann im einzelnen Fall eine Ge- 
meinde auch nicht einmal die Hälfte ihres Klaffenfteuerjolld baar auf- 
bringen, jo tft der Königlichen Regierung anbeimgegeben, eine 
Staatsbeihülfe nachzuſuchen nnd das Unterftügungebe ürfniß unter 
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Einreihung einer der Gircularerfügung vom 8. Mat 1854 ent⸗ 
ſprechenden, überfichtlichen, vom Landrath hinfichtlich ihrer Richtigkeit 
befcheinigten Nacdweifung zu begründen. 

Se Yorgfältiger und vielfeitiger die Königliche Regierung bei 
Ihr eingehende Geſuche um Staatöbeihülfen prüfen wird, deſto mehr 
wird Diefelbe im Stande fein, Ihren eigenen Anträgen bier Berüd- 
fihtigung zu fihern und zur Verminderung ded Schreibwerks bei- 
zuttagen 

8 den vorliegenden Fall von ©. betrifft, fo hätte die Kö⸗ 
nigliche Regierung die Ueberfiht von den Einkünften, welche der 
jepige Lehrer hat und nach Anftellung eines zweiten Lehrers haben 
wird, wieder einreichen follen; auch entiprechen die zurüdfolgenden 
beiden Liſten der Girenlarmer fügun vom 8. Mat 1854 nicht, indem 
fie namentlidy die in diefer Verfügung verlangten Nachrichten weder 
überfihtlih noch vollftändig geben. Außerdem foll in der Ergän- 
zungsliite vom 26. Auguft v. 3. der Nachweid enthalten ſein, 
worin die 134 Xhlr. 23 Sgr. beftehen, welche die Gemeinde nad 
der Nepartitiondlifte vom 19. März für die Schule aufzubringen 
bat. Die Ergänzungdlifte ergiebt aber nur, daß die Gemeinde jähr- 
lih 36 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. baar und 91 Thle. 9 Ser. 7 Pf. an 
Raturallieferungen reip. Letftungen oder zufammen 127 Thlr. 17 Ser. 
1 Pf. aufbringt. Auch in andern Pofitionen ftimmen die beiden 
ten nicht überein. Unter diefen Umftänden ift anzunehmen, daß 
bie Gemeinde fünftig für beide Lehrer circa 170 Thlr. jährlich baar 
aufzubringen haben wird. 

Eine Schuldenlaft von 29033 Thlr. auf dem Grundbeſitz zum 
Werth von 65,315 Thlr. kann ald eine bedeutende nicht npechen 
werden; auch die Summe der öffentlidhen Abgaben von 607 To 
ift gegen die Summe aller directen Staatöftenern von 531 Thlr. 
nicht außergemöhnlihd. Ausgaben RR Natur koͤnnen in 

Regel nicht in Betracht kommen, da es felten gelingen wird, 
beren Höhe mit einiger Zuverläffigteit feitzuftellen. Ganz zutreffend 
ift die Bemerkung der Königlichen Regierung, dat gewöhnlich, wenn 
ber Einzelne nad) den Repartitionsliften zur Riaffentteuer eingeſchaͤtzt 
werden ſollte, die Steuerjähe viel niedriger ausfallen würden. Der 
Grund hiervon ſcheint darin zu liegen, daß die Angaben in den 
Repartitiondliften ausfchließlicher auf den Mittheilungen der Bethei- 
Iigten allein beruhen, während bei den SKlaffenfteuerliften ſchon die 
Vergleichung mit Gemeinden, welche ſich in ähnlichen Verhältniffen 
befinden, Merkmale an die Hand giebt, Die um Erkennen des Rich⸗ 
tigen führen. Es iſt daher angemeſſen, die Klaſſenſteuerveranlagung 
zum erſten Anhalt für die Beurtheilung der Repartitionsliften zu 
nehmen. So wie ſich aber für die Klafſenſteuerveranlagung Merk: 
male berausgebilbet haben, jo wird die Königliche Renlerung auch 
hinſichtlich der Leiſtungen für die Schule durch eingehende Prüfung 



der zu Ihrer Kenntniß gelangenden Fälle in bemittelten unb unbe- 
mittelten Gemeinden in verjchiedenen Theilen Ihred Verwaltungs⸗ 
bezirks Geſichtspunkte gewinnen, von weldhen aus beurtheilt werden 
kaun, ob eine Gemeinde einen Mebrbedarf wird aufbringen koͤnnen. 
Eine Vergleihung der Summe der einzelnen öffentlichen Abgaben 
mit dem Klafjeniteuerfjoll wird erkennen laflen, ob e8 3. B. als ein 
ungünftiged Berhältnig bezeichnet werden Tann, wenn eine große Ge⸗ 
meinde wie die zu ©. nur circa die Hälfte ihres Klaffenfteuerjolls für 
fortlaufende eigentlihe Gommunal » Bedürfnijje aufzumenden hat. 
Hier Tönnen nur die Berhältnifje nach den Erfahrungen gewürdigt 
werden, welde fi aus der Fällen ergeben, die aus der ganzen 
Monarchie zur dieffeitigen Kenntniß gelangen. Die Cigenthümlich- 
feiten des einzelnen Falles müfjen die Königlichen Regierungen zur 
Geltung bringen, und dies kann nur gejchehen, wenn fie felbft den 
einzelnen all vorher jorgfältig geprüft haben. 

Die Gemeinde S. muß nach den bis jept vorliegenden Nach⸗ 
richten im Stande erachtet werden, die obengedadhten 170 Thlr. 
feloft aufbringen zu Tönnen, und fommt es dabei nur darauf an, 
den Einzelnen je nach feiner Leiftungsfähigfeit zu betheiligen, was 
a 5 der Königlichen Regierung im ntereife des Schulwefend 
fällt. 

Ein baarer Schulunterhaltungdbeitrag von 36 Thlr. 7 Ser. 
6 Bf. jährlid) gesen ein Klaffenfteuerfoll von 273! Thlr. neben der 
Lieferung von 82 Broden, 82 Würften und 64 Schffl. Korn durch 
eine Gemeinde yon 149 Haushaltungen erjcheint gering. Daffelbe 
pi von einem Schulgelde von 7! Sgr. jährlich pro Kind, während 

anderen Landgemeinden bis zu 1 Thlr. und darüber gezahlt wird. 
Zur Zahlung des Schulgeldes für die Kinder der Ortdarmen ift der 
Ortsarmenverband rehtlid verpflichtet. Was die fortdauernde 
Gültigkeit des $. 33 Thl. II. Titel 12 Allgemeinen Landrechts bes 
trifft, jo verweife ich auf die Sircularverfügung vom 20. Sep» 
tember 1856. 

Berlin, den 14. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

7473. U. 

b. 
Die Berbhältniffe der evangeliihen Schulgemeinde zu N. er- 

ſcheinen nad der zurüdfolgenden Nachweifung jo günftin, dab ſich 
von den BVerpflichteten erwarten läßt, fie werden mit Hülfe des be» 
reit8 vor Jahren bewilligten Staatszuſchuſſes von jährlih 112 Thlr. 
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auch die gegenwärtigen Schulbedürfniffe ohne Leberbürbung tm 
Weſentlichen zu befriedigen im Stande fein. Der Grundbefiß im 
Werth von 49,900 Thlr. ift mit Schulden nicht belaftet, die Com⸗ 
munalabgaben find mäßig, die laufenden kirchlichen Abgaben ſehr 
gering und weitere öffentlihe Abgaben laften auf den Gemeinder 
gliedern nicht. Grundfteuer wird nicht erhoben und nach der auf: 
fommenden Gewerbefteuer iſt der Gewerbebetrieb nicht ganz unerheb⸗ 
ih. Hiernach und nah den in der Schulgemeinde beitehenden 
Klafjenfteuerabftufungen ift anzunehmen, dab die VBerpflichteten un« 
gefähr 400 Thlr. jährlich für die Schule aufbringen Tönnen, zumal 
die bemittelten Gemeindeglieder die unbemittelten ſoweit als nöthig 
bei den Schulunterhaltungäbeiträgen zu übertragen haben. 

Wenn bei Prüfung der Leiftungdfähigfeit einer Schulgemeinde 
Seitens der Königlichen Regierung davon ausgegangen wird, daß 
die Gemeindeglieder auf Einen Thaler Klaffenfteuer nur einen Bei⸗ 
trag von 15 Sgr. für die Schule zu entrichten im Stande jeien, 
jo ift dies nicht richtig. Der aus der Erfahrung genommene Grund- 
laß, daß eine unbemittelte Gemeinde in der Regel nicht über- 
bürdet wird, wenn fie die Hälfte ihres Klafjenfteuerfolld jährlich 
baar zur Echulunterhaltung beiträgt, dient nur ald Anhalt bei 
Prüfung der Leiſtungskraft einer Schulgemeinde, ift aber nicht jo 
aufzufalfen, daß eine Gemeinde nur jenen Beitragöfap zu leijten 
yabe. Die Schulgemeinden müſſen vielmehr zur Schulunterhaltung 
eitragen, was nothwendig tjt und waß fie leiften können, gleiche 

viel ob dies die Hälfte ihres Klaffenfteuerfolld erreicht oder über» 
ſteigt. Die Schulinterefjenten find allein die zur Unterhaltung der 
Schule Verpflichteten. Hiernad hängt die Entſcheidung über Die 
Gewährung eined Staatszuſchuſſes lediglih von dem Nachweis bed 
Unvermögend ber Berpflichteten zur Dedung des Bedarfd und zu 
diefem Behuf von einer eingehenden Erwägung aller in Betracht 
fommenden Verhältniſſe ab. Der Königlichen Regierung bleibt es 
hierbei in jedem einzelnen Fall überlaffen, nachzuweiſen, daß von der 
Sculgemeinde ein baarer Beitrag nur unter oder bis zu der Hälfte 
des Klaffeniteuerfoll8 gefordert werden Tann. Hier laffen fid nur 
die näher erörterten und aus den eingereichten Nachmeijungen zu 
entnehmenden Berhältniffe zur Beurtheilung ziehen und je genauer 
diefe Nachweifungen vorher dur die Köntgliche —— geprüft 
werden, deſto eher iſt eine durchgreifende Begründung Ihrer An⸗ 
träge und damit um ſo ſicherer eine Berückſichtigung derſelben zu 

x. hoffen. xc. 
Berlin, den 14. Juni 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An die Königliche Regierung zu R. 
12838. U. 
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138) Benupung der Schulftuben für den Confirman— 
den=-Unterridt. 

Auf den Beriht vom 17. v. M. eröffne ih der Königlichen 
Regierung unter Rüdgabe der Beilage, daß der Schulvorftand zu 
N. nicht berechtigt ift, eimfeitig und gegen den Widerjprudy eines 
Theild der Schulgemeinde die Benugung der Schulftube zum Con— 
firmanden-Unterrit dem Pfarrer auf die Dauer einzuräumen, und 
eben fo menig der Königlichen Regierung Selbſt dieſe Berechtigung 
uftebt. Es ift vielmehr erforderlich, daß, wie auch die Beſchwerde— 
führe verlangen, die Schulgemeinde darüber gebört und zu einer 

eſchlußfaſſung veranlaßt werde. Sollte dieſe — was aber nad 
dem Bericht der Königlichen Regierung faum zu erwarten fteht — 
ungünftig ausfallen, reſp. eine Verftändigung zwilchen der Kirchen- 
und Echulgemeinde nicht herbeizuführen fein, jo würde die Kirchen» 
gemeinde zum Bau oder zur anderweiten Beſchaffung einer bejon- 
deren Gonfrmandenftube anzuhalten fein, injofern auf foldye bei der 
Grbauung des Pfarrhaufes wirflid nicht gerüdfichtigt ift, und die 
Einſchränkung des Pfarrerd hinſichtlich feiner jegigen Wohnungsräume 
nicht gür zuläfſig befunden wird. 
n ie Königliche Regierung wolle hiernach das Weitere veran- 

laffen. ıc. 
Berlin, den 3. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
- In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

9585. U. 

139) Sommer: und Hüte-Schulen. 

Mir haben bereitd mitteld Circular⸗Verfügung vom 29. Januar 
1855 angeordnet, daß den Sommerſchulen, auch Huteſchulen genannt, 
eine größere Sorgfalt zugewendet werden ſollte, als dies bis dahin 
geſchehen war; dennoch herrſcht in Bezug auf dieſe Schulen immer 
noch eine ſo große Verſchiedenheit, daß wir uns veranlaßt finden, 
Nachſtehendes zur Nachachtung anzuordnen. 

Das Schul-Reglement vom 18. Mai 1801 geſtattet zwar, daß 
der Schulunterricht auf dem platten Lande in der Zeit von Georgi 
bis Martini auf den ormitiag beſchränkt werben darf; bamit ; 
aber feineöwegd ausgeſprochen, * er nicht auch Nachmittags erth 
werden dürfte. Von dieſer Auffaſſung, wir erwähnen dies gern zum 
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Lobe pflichtgetreuer und berufßfrendiger Lehrer, haben alle diejenigen 
Lehrer fich leiten laffen, welche den halbtägigen Unterricht auf die 
größeren Kinder, deren die Eltern im Sommer zu ben verjchiedenen 
Hilfäleiftungen im Haushalte und in der Landwirtbichaft bedürfen, 
erft dann beſchränkt haben, nachdem die untere Abtheilung bereitd in 
den Morgenftunden den erforderlichen Unterricht erhalten hatte. Kant 
Cinrihfung empfiehlt fich als die zweckmäßigſte und wird in Zukun 
an allen Schulorten dergeftalt zur Ausführung zu bringen fein, daß 
bei einklaſſigen Schulen die Fleineren Kinder getrennt von den grös 
Beren in zwei Abtbeilungen, nicht neben= fonden nadheinander 
durch je 3 Stunden unterrichtet werden. 

Die Anſetzung der Stunden wird fidy felbftverftändlid nach ben 
örtlichen Verhältniſſen und nach der Entfernung der zur Schule ge« 
börigen Ortſchaften richten. 

In den zweis und mehrflaffigen Landſchulen wird ſich, zumal 
bei den verjchtedenen örtlichen en diefe Einrichtung nicht 
volftändig zur Ausführung bringen laffen; in feinem alle aber 
darf ferner geftattet werden, daß während der Sommermonate die 
Kinder aller Klaffen neben einander zu gleidher Zeit unterrichtet 
werden. Wo etwa die für das Gedeihen der Schule höchſt nady- 
theilige Einrichtung noch beftehen follte, nach weldyer jowohl der 
Hauptichter, als auch der Hilfölehrer fammtlidye Kinder während 
der Mittagözeit unterrichtet, jo ift dieſer Unfug ſofort abzuftellen, 
und die Einrichtung wenigitend 5— zu treffen, daß der Hilfslehrer 
die untere Klaſſe in den Morgenſtunden und der Hauptlehrer die 

obere Klaſſe in den ſpäteren Stunden unterrichtet, je nachdem fie zur 
Sammlung möglihft fämmtlicher größeren Kinder nad) den Srtlicen 
Berhältniffen am geeignetiten erſcheinen. 

Aber auch in den Adjuvanten-Klaffen, welche größtentheild über: 
füllt find, wir (id während der Sommermonate ein getheilter Un» 
terricht in der Art einrichten lafjen, daß die untere Abtheilung in 
den Morgenftunden und die obere Abtheilung ſpäter unterrichtet wird. 
Auf diefe Weile wird den Eltern immer ein aheil der Kinder zur 
Berwendung bleiben, und die Lehrer werden hierbei Gelegenheit fin⸗ 
den, die einzelnen Abtheilungen ae: überfeben und gründlicher 
durcharbeiten zu können, ald wenn fie die große Maſſe, zumal in 
der heißen Sommerzeit vor fih haben. 

MWirsbeauftragen Euer Hochwürden, die Herren Schul⸗Reviſo⸗ 
ren und die Lehrer hiernach mit der erforderlichen Anweifung zu ver 
ſehen und mit aller Strenge darauf zu halten, daß dieje Anordnung, 
von welder in die Schul-Currendenbücher Abſchrift zu nehmen 9 
überall ausgeführt und der besfalfipe für die Sommerſchule entwor- 
fene Lections⸗Pian an die Schulftubenthüre firirt werbe. 
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Die Herren Reviforen werben darauf zu halten haben, daß 
ohne ihre Zuftimmung die angeſetzten Stunden weder verlegt noch 
gefürzt werben. Ä 

ppein, den 25. April 1862. 

Königlihe Regierung. Abtheilung des Innern. 
An 

bie fämmtlichen Herren Kreis-Schulen:Infpectoren und 
Superintendenten des Departements. 

140) Gymnaſtiſcher Unterricht in der Volksſchule. 
(Centralblatt pro 1862 ©. 157 Nr. 61; ©. 286 Nr. 116.) 

Auf den Beriht vom 2. Mai.d. 3. erwiedere ich der König« 
lien Regierung, wie der Erlaß vom 21. März d. 3. (Nr. 6297) 
feinen Zweifel darüber laffen kann, daß fortan der Unterricht in bem 
gymnaſtiſchen Uebungen einen integrirenden Theil des Volksſchul⸗ 
Unterrichts für die männliche Jugend bilden ſoll. Daraus ergiebt 
ich von ſelbſt, daß die zur Unterhaltung der betreffenden Volksſchule 
erpflichteten auch die ir den Turnunterricht erforderlichen Stoften 

aufzubringen haben. Hierhin ift unter allen Umijtänden die Bes 
\haffung und Einrichtung eined geeigneten Turnplatzes und die An- 
ſchaffung der einfachen Geräthe in der Art und in der Beſchränkung 
u rechnen, wie der Yeitfaden für den Turn⸗Unterricht in den 
Preußiſchen Volksſchulen dieſes angtebt. 

Es folgt aber ferner daraus, daß die Lehrer an den Volls⸗ 
ſchulen zur Ertheilung des gymnaſtiſchen Unterrichts verpflichtet find, 
und zwar ohne daß fte an und für fich deöwegen eine bejondere Re⸗ 
muneration in Anſpruch nehmen können. Ein —** Anſpruch würde 
etwa nur dann begründet ſein, wenn ein Lehrer vocationsmäßig nur 
zu einer beſtimmten Zahl von Unterrichtsſtunden in der Woche ver⸗ 
pflihtet wäre, und dieſe Zahl durch den Hinzutritt des Turnunter⸗ 
richts überfchritten würde. In einem folden Falle haben die zur 
Unterhaltung der Schule Verpflichteten auch die von der Königlichen 
Regierung Peftzufepenbe Nemuneration aufzubringen. Dabei tft zu 
erwarten, daß auch in anderen. Fällen, namen wo die betreifen- 
ben Lehrer nur ein geringes Gehalt beziehen, es der geeigneten Ein- 
wirkung der Königlichen Regierung gelingen wird, denjelben für die 
Ertheilung des Turnunterrichts eine —— Mehrbewilligung 
zuzuwenden. 

Wenn ferner daraus, daß der Turnunterricht ein integrirender 
Theil des Volksſchulunterrichts iſt, folgt, daß die männliche, die 
Schule beſuchende Jugend zur Theilnahme an demfelben verpflichtet 
tft, To wird es fih, namentlih mit Rückſicht auf den Schulwe 
empfehlen, den Zurnunterriht in unmittelbaren Anſchluß an die 

\ 24 



370 

übrigen Schulſtunden zu legen, dabei aber auch vorzuſehen ſein, daß 
förperlide Schwächlichkeit und Gebrechlichkeit, oder momentane kör⸗ 
perliche Hinderniſſe bei der gänzlichen oder theilweiſen Entbindung 
von der Theilnahme an dem Unterricht gebührende Berückſichtigun 
finden. Ueberhaupt ſpreche ich meine Erwartung dahin aus, we; 
alle bei Einführung und Weiterentwicdlung des urnunterrichts in 
der Volksſchule Betheiligten es ſich mit Umficht angelegen fein laffen 
werden, die Theilnahme der Bevölkerung für denfelben auf dem 
Mege der Ueberzeugung und Einfidht rege zu machen und es zu 
verhüten, daß nicht durch unvorbereitete, zu umfaffende und ſchwer 
oder gar nicht ausführbare Mahregeln unberechtigte und unerfüllbare 
Erwartungen hervorgerufen werden, und in Folge davon Abneigung 
egen die Sache felbft entiteht. Wo Lehrer wegen Alterd, oder 

Fonftiger perfönlicher Eigenfchaften den Unterricht mit Ausſicht auf 
Erfolg nicht übernehmen können, ift derfelbe einftweilen auszuſetzen, 
wenn nicht fonft geeigneter und den Zweden der Schule entiprechen- 
der Erſaß geſchafft werben Tann. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 21. März db. 3. bebe 
ich Schließlich nochmald hervor, daß der darin bezeichnete Leitfaden 
in allen Volksſchulen der Monarchie zur Anwendung zu bringen, 
und eine wefentliche Abweichung davon nicht zu geftatten ift. 

Berlin, den 4. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
2 von Mühler. 

ſaͤmmtliche Lonigliche Regierungen. 

11,110, U. 

141) Schulweſen in der Stadt Stralfund. 

Die von ben übrigen Theilen der Monarchie erheblich verfchiebenen Ge⸗ 
meinde-Berhältniffe in Neu-Bor- Pommern, namentlich in den Etäbten, bedingen 
andy wefentliche Linterfchiede in ber Drganiiation und Berwaltung bes Schul⸗ 
weſens, wozu noch kommt, daß Preußen bei dem Anfall dieſes Landestheiles laug 
hergebrachte Zuſtände einer früheren Landesverwaltung vorfand. 

Die äußeren Verhältniſſe des Landſchulweſens find durch das Allerhöchſt 
vollgogene Regulativ vom 2%. Auguft 1831 georbnet worden. . 

euerbings ift eine Reorganifation bes fläbtifhen Schulweſens in Stral- 
fund in Anregung gebracht worden. Zu dieſem Behufe hat zunächft eine Re 
vifton ber fimmifiden Schulen durch die Königliche Regierung flattgefunben. 
Wir theilen einen Auszug aus dem hierüber erftatteten Bericht mit, ſowohl we⸗ 
gen bes Aufichluffes, welchen berfelbe über eigenthümliche en arefde ir 

iebt, als um ber allgemeinen Organifationsfragen willen, welche berfelbe für 
&btifhes Schulweſen anbeutet. 

Die beftehende Organiſation des Clementar- und Bürgerjhul- 
weſens in Stralfund beruht wejentlich auf denjenigen Grundlagen, 
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welche von der Reorganifation der ftädtiichen Schulen im Sahre 
1825 berrühren. Die damaligen Einrichtungen bezeichneten einen 
ſehr bedeutenden Kortichritt in der Entwidelung des hiefigen Ele- 
mentarſchulweſens. Während bis dahin nur eine größere SFentliche 
Schule, die fogenannte Induftriefhule, und zwei Kleinere Schulen 
im Waiſen- und im Armenhauje aus ftädtiichen Mitteln unterhalten 
wurden, außerdem die Küfter befondere Heine Schulen hielten, war 
der Sugend=Unterriht im Uebrigen auf die Privat-Unternehmer an⸗ 
gewiejen, weldye nach einmal erlangter Conceſſion die Gränzen und 
die Einrichtung ihrer Schulen ziemlich frei beftimmten. 

Bei der damaligen Reorganijation wurde nun zunächſt durch 
eine Zählung der vorhandenen jchulpflichtigen Kinder die Ausdehnung 
des Bedürfniffes, und auf Grund defjelben ein Syſtem des öffent- 
lichen Elementar-Unterrichtö-Wefend für Stralfund feftgeftellt. 

Es kam ſchon damals in Frage, ob nicht dahin zu trachten et, 
Ir das gefammte conftatirte Bedurfnig durch Communalſchulen zu 
orgen; doch entjchied man ſich aus mehrfachen äußeren und inneren 
Gründen dafür, neben einer erheblichen Bermehrung und Erweiterung 
der öffentlichen Schulen doch zunächſt auch dem Privatſchulweſen 
noch Raum zur Gntwidelung zu geftatten, Daffelbe aber den Grund» 
zügen nad einer feiten Organifation zu unterwerfen, und zwar in 
—8 Uebereinſtimmung mit der Einrichtung der öffentlichen 

ulen. 
An öffentlihen Schulen wurden vorerft folgende theild neu er- 

richtet, theils vervollftändigt und verbeſſert: 

1) die fogenannte Induſtrie- oder Lehr- und Arbeitsſchule, für 
beide Gefchlechter in 3 Klaffen, 

2) eine befondere dreiflaffige Knabenſchule, 
3) eine befondere dreiflaffige Mädchenichule, 
4) die sn und Arbeitet ule im Waiſenhauſe, zunächſt für 

beide Geſchlechter in 3 Klaſſen, 
5) eine gemiſchte einflaffige Schule in der Knieper Borftadt, 
2 ebenfo in der Triebſeer Vorſtadt, 
7) ebenſo in der Franken-Vorſtadt. 

In diefen öffentlihen Schulen follten die Kinder vom 6. bi8 
14. Sabre unterrichtet werden. 

An ben breitiafi en gemifchten, wie an ber befonderen Mädchen⸗ 
Schule jollten zwei Lehrer und eine —2 an den gemiſchten vor⸗ 
ädtiſchen Schulen eine beſondere Lehrerin für Handarbeiten ange⸗ 

tellt werden. 
Die Privatſchulen ſollten dieſer Organiſation durch folgende 

Beſtimmungen eingeſügt werden. 
Jede eivatichufe follte, infofern fie nicht bloße Vor⸗ oder 

Pflegeſchule für Kinder umter 6 Sahren wäre, fi) von vornherein 
24* 
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darüber entſcheiden, welcher der folgenden Kategorien fie angehören 
wolle: 

1) Säulen für Kinder von 6 bis 10 Jahren, und zwar ent- 
weder 
a) für Knaben allein, oder 
b) für Mäddyen allein, dann zugleich Arbeitsichule, oder 
c) für Knaben und Mädchen, dann mit wenigftend einem 

ehrer und einer Zehrerin; 
2) Schulen für Kinder von 10 bis 14 Jahren und zwar mit 

getrennten Geſchlechtern, entweder: 
a I Knaben allein, oder 
b) für Mädchen allein; 

3) Schulen für Kinder von 6 bid 14 Jahren und zwar gleich⸗ 
falls mit gerennten Geſchlechtern, entweder: 
a) für Knaben mit wentgftend zwei Lehrern, oder 
b) für Mädchen mit wenigftend zwei Lehrern oder Lehre⸗ 

rinnen. 
Als Aufgabe der Bürgerfchulen ift ausgeſprochen, den Knaben, 

welche nicht jtudiren, fondern einem Berufe, ber feine gelehrte Bor- 
bereitung erfordert, fi) widmen wollen, die nöthige allgemeine Bild- 
ung und Unterweifung in dem Maaße zu geben, daß fie aus der 
Schule in den Dienft oder in die Lehre geben oder zu einem jeden 
andern niedern oder höhern bürgerlichen Verhältniſſe fi) wenden 
fönnen. Den Mädchen follen die genannten Schulen ebenfalld die 
ihrem Berufe entiprechende allgemeine Bildung, Kenntniß und Ger 
ſchicklichkeit verfchaffen. 

Demgemäp find ald Unterrihtögegenftände in allen öffentlichen 
und den entiprechenden Privatichulen bezeichnet: 

1) Religion, 2 Leſen, 3) deutfche pradhlehte 4) Schön- und 
Rechtſchreiben, 5) Rechnen, 6) Formen oder Raumlehre, 7) Zeich⸗ 
nen, 8) Gemeinnügige Kenntniffe (nämlich: Geſchichte, Naturlehre, 
Naturgeihichte, Erdbefchreibung), 9) Singen, 10) Gedädhtnigübungen, 
11) Dentübungen. 

In denjenigen Schulen, weldye zugleich Arbeitsfchulen find, gell 
Anleitung gegeben werden zum Hadpeln, Garnwideln, Striden 
Spinnen in Flachs und Wolle, Weiß- und Feinnähen und zum 
Auöbeflern der Kleidungsftücke. 

Eine ee Lehrorbnung follte die ſtufenweiſe Behandlung 
Diefer Gegenftände in den öffentlihen Schulen regeln und follten 
die Privatlehrer möglichit entiprechende Lehrpläne zur Genehmigung 
der Schulinipectoren vorlegen. 

Die Aufnahme der Kinder in alle Schulen findet nur zweimal 
{m Sabre, am Donnerftag nad Dftern und am Montag nad) 
Michaelis ftatt, außerdem nur in befonderen Fällen. Yür bie 
Öffentlichen Schulen wird die Aufnahme durch Die Infpectionen ber» 
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ſelben beſorgt; die Privatſchulen müſſen die von ihnen Aufgenom- 
menen alsbald ihren Scäulinfpectionen anzeigen, welche berechtigt 
find, Kinder, die ſich für die betreffende Saule nicht eignen, aus 
erfelben zu entlaffen. 

Die neu aufzunehmenden Kinder werben behufd Zumeifung zu 
einer bejtimmten Klaffe vom erften Lehrer der Schule geprüft. — * 
erſten Schultage jedes Halbjahrs wird mit Genehmigung der gelft- 
ler Injpectoren beitimmt, welcher Klaffe gertan jeded Kind an⸗ 
ehoͤren jol. Auch über die Verjegung der Kinder in den Privat- 
’ ulen haben die geiitlihen Inſpectoren die Gontrole. 

Zur Gontrole der Schulpflihtigfeit ift Folgendes feſtgeſetzt: 
Bon jeder öffentlichen und Privatichule tft halbjährlich, und 

zwar 14 Zage nach Dftern und nad Michaelid ein Verzeichniß aller 
Schulkinder mit Bemerkung ded Alters an die Schulinfpectionen _ 
en Die Schulcommiffton empfängt von ber Behörde jähr- 
ih eine Zählungslifte über ſämmtliche Kinder von ſchulpflichtigem 
Alter, vergleicht diefelbe mit den Schülerverzeichniffen und unterfucht 
bei den nicht zur Schule gefandten Kindern bie Urfachen bed Aus- 
bleibend. Wenn genügende Urſachen nicht vorliegen, Borftellungen 
aber erfolglos bleiben, wird der Fall der Polizei-Direction Behufs 
Erlaf von Strafbefehlen angezeigt. 

Die Schuleommiffion ift die Auffichtöbehörde für das gefammte 
Elementarſchulweſen und fteht unmittelbar unter dem Rath. Sie 
ift zufammengefegt aus den drei bejonderen Kirchſpiels⸗Inſpectionen 
von St. Nicolai, St. Marien und St. Zacobt, deren jeber eine 
Anzahl öffentlicher und Privatichulen zu fpecieller Aufficht gugeisiejen 
ift. Jede diejer drei Inſpectionen befteht aus dem Paſtor der bes 
treffenden Pfarrkirche, einem Rathömitglied und einem Mitgliede aus 
der Bürgerſchaft. Das Rathömitglied führt im Allgemeinen die 
Direction, das geiftlihe Mitglied beauffichtigt und leitet zunächſt 
die Amtöführung der Xehrer, den Unterricht, die Disciplin, überhaupt 
das Innere der Schule. Das bürgerlihe Mitglied hat die öcono⸗ 
milchen Angelegenheiten, dad Rechnungsweſen u. |. mw. zu beforgen. 
Jedes Mitglied conferirt über die wichtigen Gegenftände I 
Fachs mit den übrigen Mitgliedern. Jedes beſucht monatlid, we- 

- nigftend einmal unangemeldet die Schulen der Inſpection und führt 
über diefe Beſuche ein fortlaufendes Protokoll. Bierteljährlih min- 
deftend einmal findet eine gemeinfame Derathung au Grund ber 
emachten Wahrnehmungen ftatt. Das geiftliche Mitglied hält halb⸗ 

jährlich wenigftend einmal Gonferenzen mit den Echrern aut Des 
rathung über da8 Innere der Schulen. 

Sn der Schulcommiffion, welche aus den 9 Mitgliedern der drei 
befonderen Inſpectionen befteht, hat der Superintendent den Vorfig, 
eined der drei Mitglieder nad) Beftimmung ded Raths die Direction. 
Jedes Mitglied der Schulcommiffion foll auch die Schulen der an- 
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dern Inſpectionen öfter beſuchen. Die Schulinſpectionen bringen 
alle wichtigeren Angelegenheiten an die Schulcommiffion, an weldye 
auch alle Verfügungen des Raths zunächſt ergehen, wie diefelbe über 
alle erheblicdheren Sachen an den Rath zu berichten hat. Abweichungen 
von den für die Bürgerjchulen beftehenden Vorſchriften dürfen ohne 
Genehmigung des Raths nicht vorgenommen werden. 

ied find im Wefentlihen bie Grundzüge der Organiſation des 
ſtädtiſchen Schulweſens fett dem Sahre 1825: Aenderungen in widy- 
tigeren Punkten find feitdem nicht vorgelommen, nur hat eine Ber- 
mehrung und theilweife Erweiterung der öffentlihen Schulen und 
im Snlammenbang, damit eine weitere Trennung der Gejchlechter in 
denfelben, namentlich in den legten Jahren ftattgefunden. 

Ein Bergleih der Schülerzahl in den öffentlichen und Privat- 
ſchulen ergiebt, daß von 2732 Kindern, welde im Jahre 1860 
Schulen der in Rede ftehenden Stufe befuchten, 1519 den öffentlichen, 
1213 den Privatfchulen angehörten. Aber das Verhältniß ijt bei den 
Kuaben einerjeitö und bei den Mädchen andererfeitö jehr abweichend: 
von 1197 Knaben befinden ſich 852 in öffentlichen, 345 in Privat- 
ſchulen, von 1535 Mädchen dagegen 667 in öffentlichen und 868 im 
Privatanftalten. (Die überwiegende Sefammigabl der Mädchen be= 
rubt felbftverftändlicy darauf, daß aus der Zahl fchulpflichtiger Kna⸗ 
ben ca. 300, bie fih im Gymnaſium, in der Realfchule und in der 
Gewerbeichule befinden, bier nicht mit in Betradht gezogen find, 
während ſämmtliche 18 Töchterſchulen mit in Rechnung kommen.) 

Wird bei obigen Zahlen ferner noch in Betracht gezogen, daß 
unter den 345 Knaben, welche Privatſchulen beſuchen, 111 Anftalten 
angehören, in welchen fie faft durchgängig für höhere Zehranftalten 
vorbereitet werben, fo bleiben von dem eigentlichen Bereich des bür- 
gerlichen Glementarunterrihtd nur 234 Knaben, die in Privatichulen 
untergebracht find, gegen 852, die öffentliche Schulen beſuchen. Das 
Verhältnii bei den Mädchen (nur 667 in öffentlichen, 868 in Pri- 
vatichulen) iſt deshalb ein erheblich anderes, weil das ganze Gebtet 
des höheren und mittleren Töchterunterrichts ausſchließlich Privat- 
Unternehmern überlaffen iſt. Wenn man die Schülerinnen der bei- 
den vorzugäwetje für die höheren Stände beftimmten Töchterſchulen 
mit 192 in Abrechnung bringt, fo bleiben immer nody 676 Mädchen - 
für den bürgerlichen mittleren und niederen) Elementar-Unterricht, 
die bisher auf Privatichulen angewiefen find. Schon bei den Ber: 
bandlungen in den Jahren 1825 wurde e8 Seitens des Ober-Prä- 
fidenten zur Erwägung empfohlen, dieſem Webergewicht des Privat- 
Unterrichts für Mädchen abzubelfen; doch berief ſich der Magiftrat 
wiederholt darauf, daß die Einwohner in Bezug auf den Mädchen- 
Unterricht mehr Vertrauen zu Privatichulen haben, — ohne doch die 
Gründung entipredhender Schulen für die Zukunft abzulehnen. 

Bei der Beurtheilung der Stellung des Privatſchulweſens zu 
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ben öffentlihen Schulen ift wohl zu beachten, daß nad) den Vor⸗ 
ausſetzungen der Schulordnung von 1825 die Privatichulen fich in 
ben wefentlichen Einrichtungen dem Syſtem der öffentlichen Schulen 
enau anjchließen follen. Davon auögehend, hat bie ftädttiche Schul- 
börde aud die Privatichulen theilweiſe geradezu für ihre Zwecke 

benugt, namentlich injoweit bie öffentlihen Schulen für die Auf- 
nahme von Freifchülern nicht immer audreichten, ſolche den Privat» 
fchulen gegen eine Remuneration Seitend der Communal- Armen- 
pflege zugemiejen. 

Eigentlihe Armen] chulen exiſtiren nämlich bier nicht: man bat 
fich von jeher grundfäglich dagegen ausgeſprochen, Die Freifchüler in 
eher Schulen zu unterrihten. Dagegen tft eine anfcheinend 
ehr achte Prarid der Befreiung vom Schulgelde her- 
gebradt. 
’ Fra iſt dad Schulgeld felbft fon ziemlich niedrig angefept, 

nam 
in den Stabtihulen je nad) den Klaffen von 20 Sgr. bis 
1 Zhlr. 15 Sgr. vierteljährlich, 
in den vorftädtiichen Schulen 15 Ser. bis 25 Sgr., 

aber ein ſehr erheblicher Theil der Schüler, auch foldhe, deren Fa⸗ 
milten nicht gerade in die Kategorie der offictell Armen gehören, 
werden vom Schulgeld befreit. Wenn foldye Kinder nun in den 
öffentlichen Schulen nicht Aufnahme finden können, fo entrichtet die 
Armenpflege für diefelben ein mäßige Schulgeld von 15 Sgr. bis 
1 Thlr. vierteljährlih an die Borfteher ber Privatichulen, denen fie 
überwiefen werden. Nach obigen ftatiftiichen Angaben ift natürlich 
die Zahl der Mädchen, welche auf diefe Weiſe verforgt werden müſſen, 
beſonders groß. 

Bet diefer unmittelbaren Benupung der Privatichulen für Com- 
munalzwecke ift es um fo wichtiger, zu ermitteln, in wieweit bie 
Privatichufen in ihrer Drganifation und in ihren Leiftungen that 
ſächlich den hiernach an ſie zu ftellenden Anforderungen und Bes 
dingungen entiprechen. 

Die Befoldungsverhältniffe der ftädtiichen Lehrer find neuerdings 
dahin neu feftgeftellt, daß diejelben mit 200 Thlr. Gehalt und einer 
Miethsentſchaͤdigung won 70 Thlr. beginnen und von 5 zu 5Jahren 
um 25 Thlr. im Gehalt fteigen biß zu 350 Thle. und Miethöent- 
ihädigung (inſofern fie nicht freie Wohnung im Schulhauſe haben). 
Einzelne Lehrer beziehen noch eine Remuneration von 20 Thlr. für 
die Zeitung des Kirchengelanged. Obige Br ind an 
und für N nicht zu gering, freilich unter den ſonſtigen Stral⸗ 
funder Ba Fall auch nicht eben hoch. Während das Gehaltd- 
minimum für junge Leute, die jo eben in’d Amt kommen, ange 
mefien fein mag, find die weiteren Sätze doch nicht geeignet, etwa 
tüchtige ältere Xehrer, die fih in anderen Stadtſchulen Non bewährt 
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In, heranzuziehen, da an ben meiſten Stadtſchulen einige Stellen 
{ nd, welche durch die Verbindung mit dem Küſter⸗ Kantors oder 
rganiftenamt guten Lehrern ſchon früher ein theilweile erheblicheres 

Einfommen gewähren, als bier überhaupt erreicht werden kann. Ab- 
gelehen hiervon hat die jegige Einrichtung den Fehler, daß bei dem 
ediglih nach der Anciennetät geregelten Aufrüden im Gehalt für 
ſchlaffe Lehrer jeder Antrieb, fur die Schulbehörbe aber die Mög- 
lihleit fehlt, hervorragende Keiftungen auch (anderd ald etwa durch 
außerordentlihe Bewilligungen) befonder8 anzuerfennen. Diefe Er- 
wägungen ſcheinen auch bereitö vielfach in den betheiligten und in ben 
maapgebenden Kreifen Beachtung gefunden zu haben, und dürfte 
eine anderweitige Inbetrachtnahme der Sache ſich baldigft ald noth- 
wendig ergeben. 

Für Die Lage penfionirter Lehrer wird Ceitend der Stadt im 
liberaler Weile Sor e getragen, für die Wittwen und Waiſen durd) 
bie Theilnahme der Lehrer an den Bortheilen der Communal-Bitt- 
wenkaſſe, welche für verhältnißmäßig geringe Beiträge eine Penfion 
von 60 Thlr. fichert. 

Die äußere Auöftattung der öffentlichen Eulen in Dezug auf 
Local, Lehrmittel ꝛc. ift im Allgemeinen durchaus angemeſſen. ıc. ıc. 

Um den angemeflenen Standpunkt für die Beurtheilung ber 
Leitungen der ftäbtiihen Schulen zu gewinnen, tft davon auszu⸗ 
geben, daß diejelben wie ihrem Namen, jo auch Ihrer thatfächlichen 
en nach nicht bloß niedere Elementarſchulen, ſondern Bür» 

gerichulen fein follen, für das Bedürfniß ded gefammten unteren 
und mittleren Bürgerftanded, deſſen Kinder bier diejenige Bildung 
erhalten follen, welche fie befähigt, wohlvorbereitet in da8 Gewerbe 
oder einen jonftigen bürgerlichen Beruf einzutreten. Es iſt zu be= 
achten, daß einerjeitö zwiſchen den ſtädtiſchen Elementarjchulen und 
den höheren Lehranftalten (Gymnafium und Realjchule) eine weitere 
Mittelftufe, eine mittlere Bürgerfchule, nicht eriftirt, daß andererſeits 
die 1abti)chen Schulbehörden, wie bereitö erwähnt, die anderwärt# 
vielfach beftehende Scheidung von niederen Clementar- (oder 
Armen-) Schulen und eigentlihen Bürgerjchulen (für den Hand- 
werferitand) jeder Zeit abgewieſen haben, daß daher die ftädtifchen 
Knaben- und Mädchenſchulen für den gefammten Kreid der Bevöl⸗ 
ferung beftimmt find, deren Kinder ihre Schulbildung nit im Gym- 
nafium oder in der Realfchule, refp. in höheren Töchterſchulen finden 
Önnen. 

Den Anforderungen aber, welche hiernach an die Stadtſchulen, 
ald an mehrkiafjige gehobene Elementar-Bürgerſchulen zu ftellen 
find, entiprechen diejelben wohl noch nicht in audreihendem Maße. 
So viel Guted und Rühmliched die Cpecialberichte im Cinzelnen 
anführen, fo bleiben doch die Gefammtleiftungen hinter dem Ziel 
einer tüchtigen bürgerlichen Schulbildung im Ganzen noch zurüd. ıc. zc. 
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Der Grund der mangelhaften Erfolge liegt vor Allem in dem 
Mangel einer einheitlichen Geftaltung des Unterrihtö von der un- 
teren bis zur oberen Klaſſe. 

Zunächſt freilich wäre es für eine Stadt wie Straljund wohl 
erforder daß ihre Elementarſchulen, da diefelben zugleich Die 
mittlere ürgerichule vertreten, ftatt drei Klaffen wie biöher, durch⸗ 
ängig vier Klaffen erhielten. Die meiften kleineren Städte aud 
ed hieſigen Regierungsbezirks beſitzen vierfiaffige eigentliche Ele: 

mentarichulen, combintrt mit 1 oder 2 Rector-Klaffen, — daneben 
bier und da befonbere Armen Freifchulen. In Greifdwald, wo 
ebenfo wie bier Iateinifche Rector-Klaſſen mit Rüdficht Ga das 
Gymnaſium und deſſen Aeal-staflen nicht erforderlich find, befteben 
abgefondert vierflaffige Bürger Sinabenichulen und dreiflaffige Ar- 
menſchulen, für die Mädchen eine fünfklaſſige Bürger-Töchterjchule 
und eine dreiflaffige Mädchen-Freiichule. In Stralfund find nur 
bie Maͤdchenſchulen vierklaſſig, in Folge der Anftellung einer Lehrerin, 
neben drei Zehrern, welche legtere die durch Die Handarbeiten verminderte 
Stundenzahl in den vier Klaffen verfehen. Eine der Knabenſchulen war 
früher kurze Zeit wegen Heber fü ung vierflaffig geworden; jest find fie 
ſämmtlich dreiklaſſig. Augenblidlih drängt die große Schülerzahl 
von Neuem zur Vermehrung der Klaffen, und in Kurzem werden 
die beiden Abtheilungen einer Schule mit je vier Klaffen ausgeftattet 
fein. Dad äußere Bedürfniß führt jo zu derfelben Einr Hung, 
welche auch aud inneren Gründen, Behufd Heritellung eines voll- 
Hänbi entipredhenden Stufenganged, nothwendig erjcheint. 

Aber in den breiflaffigen, wie zufünftig in vierflaffigen Schulen 
wird das Erforderliche nur unter der Bedingung geleiitet werben, 
daß ein fefter Unterrichtöplan mit beftimmter Abgränzung und 
ftrenger Aufrechthaltung der Klaffenziele zu Grunde gelegt wird. 
Dies ift bisher nicht gend end ber Fall: theils fcheinen die Klaſſen⸗ 
ziele viel zu allgemein gehalten zu fein, theild deren Beobachtung 
nicht ftreng genug überwacht zu werden. In den Unterrichts⸗ 
Gegenftänden fehlt ein gegenfeittg förderndes Ineinandergreifen von 
einer Klaffe zur anderen; an berfelben Schule wird zu wenig in 
einem klar feftgeftellten größeren Zuſammenhange auf ein gemein: 
ſames Ziel bingearbeitet. Durch eine einhettlichere Geftaltung des 
ganzen Unterrichts würden bie befieren Kräfte unzweifelhaft neu 
angeregt, bie fchwächeren in dem Geſammtorganismus leichter über- 
tragen werden. 

Eine weitere Forderung, die ſich jelbitverftändlich anſchließt, 
würde alddann die fein, dar die Derfegung aus einer Klaffe in die 
andere nur nach wirklicher Erreihung des Klaffenzield erfolgen 
ürfte 

Biäher iſt bie Zumelfung in bie einzelnen Klaffen, ſowie bie 
Verſetzung vielfach weniger nad den Kenntniffen der Kinder, ale 
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nach räumlichen Rüdfichten erfolgt. Die Entwidelung der Schulen 
mußte bierdur in hohem Maaße beeinträdhtigt werben. Eine 
Stadt wie Stralfund aber kann und muß Schuleinrichtungen haben, 
bei denen ſolche äußere Rüdfichten nicht entſcheidend fein dürfen. 
Auch in dieſer Beziehung wird die jetzt beabfidhtigte Erweiter⸗ 
ung der Schulen die Fefthaltung der richtigen Gefichtöpunfte er- 
leichtern. 

IC. ic. 

Das Privatfhulmwefen 

nimmt, wie bereit8 oben angegeben, eine verhältnigmäßig jehr aus⸗ 
gebehnte Stellung im Straljunder Schulwefen ein, indbejondere in 
ezug auf den Mädchenunterricht. 

8 iſt eine allgemeine Srfahrung, daß das Privatichulwejen 
fi meiftend nur in dem Bereih der Schulen für die wohlhaben- 
deren Stände gedeihlich entwideln kann, wo einerjeitd dad Schul⸗ 
gelb hoch genug angefept werden Kann, um tüchtige Hülfskräfte 
heranzuziehen, wo anbererfeitd die Gontrole Seitend der Familien 
jelbft eine lebendigere, einficht8vollere und wirkfamere ift. Auf dem 
Gebiete des niederen Volksſchulweſens fehlen alle naturgemäßen 
Vorausſetzungen für ein erfolgreiches Wirken der Privat-Induftrie. 
Diefe Erfahrung beſtätigt ſich im Weſentlichen auch bier. _ 

Die höheren Töchterfchulen müffen im Allgemeinen als genügend 
anerfannt werden; es tritt in ihnen eine gewiffe Gleichmäßigkeit 
guter Leiftungen auf den hauptfächlichen Gebieten weiblicher Jugend⸗ 
bung hervor. Die Hauptbedingungen einer tüchtigen Entwickel⸗ 

ung, nämlich eine richtige Abftufung der Klaffen, eine nicht zu große 
Scülerzapl in jeder derfelben, gute Lehrkräfte und eine forgfültige 
Gefarmtieitung = find vorhanden. . 

Auch die Töchterſchulen, welche mehr für den Meineren Bürger: 
und Handwerferftand beftimmt find, leiften bei verhältnigmäßtg 
ntebrigem Schulgeld ziemlich Gutes und fcheinen namentlid auch für 
Pflege angemefiener weiblicher Sitte und Zucht erfreulich zu wirken. 
Freilich wird dieſen Anftalten das Beftehen ungemein ſchwer. 

Bedenklicher aber ſteht es mit der Mehrzahl der übrigen Privat⸗ 
Schulen, welche durchweg eigentliche niedere Elementarſchulen find. 
Bei dem geringen Schulgeld, weldes fie erheben können, ift ihre 
Eriitenz eine fchwierige, und fie find nicht im Stande, nebenher 
noch ordentliche Hülföfräfte zu befolden. In mehreren berjelben 
unterrichtet nur eine Lehrkraft eine große Zahl von Kindern bed 
verjchiedenften Alters. 

Diefer Zuftand, der den Anforderungen an geordnete Schul- 
verhältniffe nicht entipricht, ift auch nicht in Uebereinftimmung mit 
den Borfchriften der hiefigen Schulordnung, welche (mie oben näher 
ausgeführt) Privatfchulen für Kinder von 6 bis 14 Jahren nur 
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F getrennten Geſchlechtern und mit mindeſtens zwei Lehrern 
en 

Die üblen Folgen des thatſächlichen Zuſtandes find in den 
Specialberichten vielfach hervorgehoben, und wird die forgfältigere 
Regelung und Uebermachung des Privatichulmejens (mit Einfluß 
der Küfterjchulen) ein Gegenftand der Beachtung für die Schul⸗ 
behoͤrden fein müſſen. 

Zunächſt wird die Vermehrung der öffentlichen Schulen nach 
und nad die Beſeitigung der Privat⸗Elementarſchulen zur Folge 
haben müſſen: als Ziel wenigſtens dürfte feſtzuhalten ſein, daß für 
das geſammte Gebiet des eigentlichen Elementarunterrichts eine aus⸗ 
reichende Zahl oͤffentlicher Schulen gegründet und dadurch die Pri- 
vat-FInduftrie in diefem Bereich überflüfftg gemacht werbe. 

Für die Knaben, von denen im vorigen Sabre noch 234 in 
Privatjehulen untergebracht waren, würde die in Audficht genommene 
Anlegung von je einer neuen Klaffe in den drei Hauptſchulen unge- 
[db binreihen, um den Beftand fchulpflichtiger Knaben annähernd 
n die Öffentlihen Schulen aufnehmen zu fönnen. Anders fteht es 
mit den Mädchen, von denen nur 667 in öffentlichen, und 868 in 
Drivatfhulen unterrichtet wurden. Hier iſt der Privat-Induftrie 
offenbar zu viel überlaffen und die weitere Errichtung öffentlicher 
Souten Ha wünfchendwerth. Sierm drängt —* auch ſchon 
Die Ueberfüllung der vorhandenen Mädchenfchulen. 

Die Errichtung nody einer öffentlichen Mädchenfchule wird nicht 
zu umgehen fein. 

Dabei wird fich die Erwägung aufdrängen, ob nicht für bie 
Töchter ded mittleren Bürgerftanded eine gehobene Pürgertöchter- 
fhule zu gründen fein möchte. Dahin gerichtete Wünſche find inner- 
Kart der Bürgerſchaft Schon öfter, neuerdings aber mit erhöhter Leb⸗ 
aftigfett laut geworden ; und in der That ift ed ein Uebelſtand, Daß über 

die eigentliche Elementarfchule hinaus aller Mädchen-Interricht ſich 
in den Händen ber Privat-Snduftrie befindet. Der Wunſch ericheint 
gerechtfertigt, dab der fehr großen Zahl von Familien wohlhabenderer 
Handwerker und Tleinerer Öewerbetreibenden durch eine mit ftädti- 
{hen Mitteln wohl organifirte Bürgertöchterſchule Gelegenheit ge- 
boten wird, ihren Töchtern eine über den bloßen Glementar-Unter- 
richt hinausgehende tüchtige bürgerliche Bildung zu verfchaffen. Wenn 
mit jenem Project bier und da aus einer unklaren Anficht der Ver- 
hältniffe da8 Ziel erftrebt wird, die höheren Privat-Töchterfchulen 
dur eine Öffentliche allen Familien DR zugängliche Schule zu 
erfepen, fo wird das freilich nicht erreicht werden, da Stralfund 
eine verhaͤltnißmäßig ſehr große Zahl von Familien enthält, welche 
[er ihre Töchter Die Ausbildung und Erziehung in einer tüchtigen Privat- 
hule immer vorziehen werden. Auch neben einer vortrefflich organtfir- 
ten öffentlichen höheren Töchterſchule würde ſich mindeften® eine höhere 
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Privattöchterfchule ficherlich erhalten. Aber fo gewiß und fo begrün- 
det dies in den thatjädhlichen ſocialen Verhältniſſen fein mag, fo 
ergiebt ſich doch aus einem Blid auf die Statiftil der jegt vorhan⸗ 
denen Zöchterfchulen, daß neben etwa 200 Schülerinnen der eigent- 
lichen böberen Lehranftalten noch 3—400 Mädchen in Anftalten 
mittlerer Art (abgejehen von den reinen Elementarſchulen) unterrichtet 
werden, und für dieje Zahl würde eben eine gehobene Bürgertöchter- 
Schule durchaus erwünscht fein. 

Einftweilen aber thut jedenfalld die ftrengere Handhabung der 
Beftimmungen über dad Privatſchulweſen (wie ſolche bereitö in der 
hiefigen Shulordnun enthalten find) und die jorgfältige Weber- 
wadhung der Privatihulen in Bezug auf ihre äußere Einrichtung 
und uf ihren Unterricht dringend Roth. Es ift hierzu um fo be- 
ftimmterer Anlaß, als ein Theil der Privatichulen zugleidh für die 
Armenſchüler benugt wird, welche in denfelben, wenn der Raum in 
den öffentlihen Schulen mangelt, für ein beftimmted Schulgeld un- 
tergebradyt werden. 

Es ift zunächſt zu erwarten, da died Fünftighin nur in foldhen 
Schulen geichehe, deren Leiftungen die Gewähr geben, daß bie 
ihnen zugewiejenen Kinder dafelbft im Wefentlihen einen eben 
(ten Unterricht erhalten, wie ihn die öffentlichen Schulen geben 
0 en. 

Allen Privatſchulen wird die Innehaltung der Bedingungen, 
welche die Schulordnung feftgeftellt hat, und welche im Weſentlichen 
einer Modification nicht bedürfen, ftreng zur Pflicht zu machen, 
und zugleich die DBefolgung der beftehenden allgemeinen Borfchriften 
über den öffentlichen Unterricht in denfelben ernft zu überwachen 
fein. Auf diejenigen Privatichulen aber, weldye zugleid den Zweden 
der ftädtifchen Armenpflege dienen, bürften auch der für den Unter⸗ 
riht in den öffentlichen Schulen aufzuftellende Lehrplan ſowie die 
Anordnungen in Betreff der geeigneten Lehrmittel u. f. w. analoge 
Anwendung finden. 

Auch hierin tritt wiederum hervor, dab dad Haupterforderniß 
ur Hebung des geſammten biefigen Schulwejend vor Allem die 
ußarbeitung eines eigentlichen Vehrplaned und die ernite Durch⸗ 

führung deffelben it. Bei den erheblichen Mitteln, welche bie 
Commune ſchon biöher auf die ftädtifhen Schulen verwendet und 
bei der großen Bereitwilligfeit, auf welche auch ‚für die Bewilligung 
weiter erforderlicher Mittel allſeitig ficher zu rechnen ift, ift um fo 
dringender zu wünfchen, daß diefe Aufwendungen und die vorhan⸗ 
denen vielfach tüchtigen Lehrkräfte nicht in Kolge einer mangelnden 
inneren Organiſation zeriplittert und in ihrer FBirkung geichmälert, 
dab vielmehr aud den vorhandenen und zu vermehrenden Clementen 
ein gediegener Bau für eine wahrhaft tüchtige Schulbildung des 
biefigen Bürgerftandes aufgeführt werde. 
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142) Leſefibel für Blinde, herausgegeben von 
C. W. Mohr. 

(Centr.⸗Bl. pro 1862 Seite 242 Nr. 94.) 

Der Schri giebereibefiper C. W. Mohr bierjeibft bat eine 
Lejefibel für Blinde in erhabenem Drud beraudgegeben, welche für 
bie Anleitung blinder Kinder zum Lefenlernen wohl geeignet tft. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, auf die genannte Fibel 
empfehlend aufmerkjam zu machen. 

erlin, den 23. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

An 
fämmtlihe Königliche Regierungen. 

Abſchrift vorftehender Verfügung erhält dad Königliche Pro- 
vinzier Söhul-Golleglum zur Kenntnignahme. 

Derlin, den 23. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schul-CTollegien. 

11,138. U. 
— 0. — .— 

143) Conceſſionirung als Privatlehrer. 

Auf den Beriht vom 26. v. M. eröffne id} der Königfihen 
Regierung, dat ich Anftand nehmen muß, dem Geſuche ded Schul- 
amtd =» Kandidaten N. um Berftattung zur Ertheilung von Privat: 
unterricht innerhalb des Preußiſchen Staated Folge in geben. 

Sn Gemäßheit der 88. 14 und 15 der Staatd-Miniftertal-In- 
ftruction vom 31. December 1839 (Minifterial- Blatt 1840, Seite 
92) tft der Antrag um Crtheilung einer foldyen Genehmigung bet 
ber Schulbehörde desjenigen Orts, in welchem der Bittfteller den 
Unterricht geben will, anzubringen, die diedfällige Erlaubniß ſelbſt 
aber, nachdem bei Ausländern zuvor die Genehmigung des Miniſterii 
deö Innern eingeholt worden, von der Orts⸗ Aulbehörbe zu erthei⸗ 
len. Diele Erlaubniß beſchraͤnkt ſich alſo auf ben Ort bed jewei- 
ligen Aufenthalts des Nachſuchenden und es iſt daher das Geſuch 
des N., ihm für den ganzen Umfang der Monarchie eine ſolche Ge⸗ 
nehmigung zu ertheilen, zur Berückſichtigung nicht geeignet. Dem 
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Petenten muß vielmehr überlaſſen werden, fih an die Schulbehörde 
bed Orts, wo er den Unterricht zu geben beabfichtigt, zu wenden, 
wonächſt event. die vielleitige Genehmigung in dem durdy den $. 15 
l. e. vorgejchriebenen Wege anderweit zu beantragen fein wird. 

Berlin, den 8. März; 1862. 
Der Minifter ded Innern. 
Im Auftrage: Sulzer. 

An 
bie Königlihe Regierung zu N. 

Berjonal-Beränderungen, Titel- und Ordens -Berleifungen. 

A. Univerfitäten, Alademien. 

Der Ober-Präfident a. D. von Beurmann ift zum Curator der 
vereinigten Ariedrichd-Univerfität Halle-Wittenberg, 

der Privatdocent Dr. Arndt an der Univerlität in Berlin zum 
außerordentlichen Profeffor in der philoſophiſchen Facultät diefer 
Univerfität, 

der Privatdocent an der Univerjität in Bonn, Kreißridhter Dr. 
Achenbach, zum außerordentlichen Profeſſor in der juriftifchen 
Facultät dieſer Univerfität, 

der Privatdocent an der Univerfität in Halle, Oberlehrer Dr. Ar- 
nold, zum außerordentlichen Profeffor in der philofophifchen Fa- 
cultät diefer Univerfität ernannt, 

dem ordentlichen Profeffor an der Univerfität und ordentlichen Mit- 
liede der Akademie der Wiſſenſchaften gi Berlin, Gebeimen 
Su Dr. Dirkfen, ift der Rothe Adlerorden dritter Klaffe 
verlieben, 

dem ordentlichen Profeffor der Rechte an der Univerfität zu Bres⸗ 
lau, Geheimen Zuftizratb Dr. Abegg, fowie dem SPrivatdocen- 
ten Deofeltor Dr. Märder an der Univerfität zu Berlin ift 
die Erlaubniß zur Anlegung des Nitterfreuzed des Großherzoglich 
Badiichen Ordens vom Zähringer Löwen, 

bem orbentlihen Profeffor Dr. Monnard an der Univerfität zu 
Bonn bie Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzed vom König- 
ih Sächſiſchen Albrechts-Orden, jowie bes demielben von des 
Königs Victor Emanuel Majeftät ihm verliehenen Ritterkreuzed 
vom St. Mauritind- und Lazarud-Orden ertheilt worden. 
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B. Gymnafien, Realfhulen, höhere Bürgerfhulen. 

Dem Privatdocenten bei der Univerfität und Collegen bei bem 
St. Eliſabeth-Gymnaſium zu Breslau, Dr. Körber, ift das 
Prädicat „Profeſſor“ verliehen, 

am Gymnaſium zu Stettin dem Oberlehrer Calo das Prädicat 
„Profeſſor“ verliehen und der Collaborator Pitſch zum ordent— 
lichen Lehrer befördert, 

den ordentlichen Lehrern Borchard am Friedrich-Wilhelms⸗Gym⸗ 
nafium zu Berlin, und Dr. Bode am Gymnafium zu Neu- 
Ruppin das Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt, 

am Gymnafium zu Trier der Öeiftlihe Stephinsky ald ordent- 
licher Religiondlehrer angeftellt, 

am Gymnafium zu Pyritz der ordentliche Lehrer Dr. Frand zum 
Dberlehrer befördert und der Schulamtd -Gandidat Dr. Kieber 
als ordentlicher Lehrer angeitellt, 

am Gymnaſium 
zu Burgfteinfurt der Dr. Banning und der Schulamtd- 

Sandidat Ratorp, 
zu Nenitabt in Weftpreußen der Schulamts-Candidat Rau- 

tenberg, 
an ber Ayoftelfirche zu Cöln der Schulamts-Candidat Con⸗ 

-ad8 rads, 
zu Thorn der Schulamts⸗Candidat Butz, und 

am Wilhelmd-Gymnafium zu Berlin der Dr. Höpfner 
als ordentlicher Lehrer, 
an ber Ritter» Aladenie zu Brandenburg find die Schulamts⸗ 
re Biermann und Dr. Säntde ald Adjuncten an- 
eſtellt, 

dem bisherigen Prorector des Gymnafiumd zu Cöslin, Profeljor 
Dr. Grieben, iſt der Rothe Adler- Orden vierter Klafje ver: 
lieben worden, 

An der Realſchule 
zu Elbing tft der ordentliche Lehrer Dr. Ohlert zum Ober: 

lehrer befördert und der Sculamtd- Sandidat Dr. Earl 
Schulte als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

zu Aachen find der Caplan Huthmacher ald Religionslehrer, 
und die Dr. Dr. Rovenhagen und Lieck ald ordentliche 
Lehrer angeftellt, 

zu Frauftadt ift der Hülfölehrer Hahn zum ordentlichen Leh⸗ 
rer beförbert, 

zu Erfurt der Predigt: und Schulamtd:Candidat Topf, 
zu Lippftabt der Schulamtd-Candidat Vil mar, 
zu Stettin der Schulamtd-Sandidat Dr. Schönn 

al8 ordentlicher Lehrer, 
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an der Kealiähule Ri heiligen Geift in Breslau der Schulamts⸗ 
Sandidat Dr. Eitner ald Collaborator angeftellt worden. 

Den ordentlihen Lehrern Glum an ber höheren Bürgerfchule zu 
Münden-Ölab ab, und Broderhoff an der böberen Bür- 
gerihn e zu Rheydt ift das Prädicat „Oberlehrer” beigelegt 
worden. 

C. Waiſenhäuſer und Sähullehbrer-Seminarien. 

Der Predigtamtd-Sandidat Pauli ift ald Lehrer bei dem Waifen- 
— und Schullehrer-Seminar zu Königsberg i. Pr. ange⸗ 
tellt worden. 

Dem evangeliſchen Schullehrer und Küſter, Cantor Vogel zu 
Goßmar im Kreiſe Luckau, und dem evangeliſchen Schullehrer Kung 
in Züſch im Landkreiſe Trier tft das Allgemeine Ehren-Zeichen ver- 
iehen, dem evangeliihen Schullebrer und Küfter Thiele zu Nieber- 
Schönbaufen bei Berlin die Erlaubniß zur Anlegung der mit dem 
Herzoglih Anhaltifchen Gefammthaus- Orden Albrechts des Bären 
verbundenen filbernen Verdienſt-Medaille ertheilt worden. 

Geſtorben. 

Der ordentliche Lehrer Rietze am Gymnaſium zu Thorn iſt am 
6. Juni geitorben. 

Inhaltsverzeichniß des Juniheftes. 
120. Anſtellung von Ausländern. — 121. Schulſteuer⸗Reclamationen. — 

122. Anſchaffung der Geſetz Sammlung. — 123. Kunftausftellung in Berlin. — 
124. Rectorwahl in Halle. - 125. Lehrſtuhl für biftoriiche — 

. Unt 
Stubirenden. — 128 Euratorium der Humbolbtfliftung. — 129. Wi — 
liche Brüfungs-Commiffionen. — 130. Aeußere Organiſation des Unterrichts. — 

—_— — —— — 

Drum von 3. J. Starde In Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts-Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts: und Mebi- 
cinal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs - und Yortragendem Rath in dem Biniperium 

ber geißlichen, Unterrlchte· und Mebiciual-Ungelegenheiten. 

— — — — —— — — — — — — — — — — — — — — —— — — — gs 

MN ‚Berlin, den 28. Juli 1862. 
— — — — — — — 

I. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

144) Anwendbarlfeit der adminiftrativen Grecution 
wegen Letftungen zu Schulbauten. 

(Sentrafblatt pro 1860 ©. 644. Nr. 2852.) 

Auf den Bericht vom 1. d. M. über die Beichwerde der Ein- 
wohner N. zu N. wegen bed Schulſcheuenbaus daſelbſt erwiedere 
ty der Königlihen Regierung, daß wegen Leiftungen zu Schulbauten 
die adminiftrative Crecution nur auf Grund eine für vollftred'bar 
erflärten Gemeindebeſchluſſes oder eined vollftredbaren Reſoluts A 
läſſig iſt. Da keine diefer beiden Vorausſetzungen in dem vorlies 
genden Fall zutrifft, der Bau vielmehr ohne vorgangige Verhandlung 
mit der Schulgemeinde ausgeführt ift, und die Koften, fo weit fie 
nicht aus einer, aud dem 2c. Fonds bewilligten Beihülfe gedeckt 
worden, von der Ortögemeinde beftritten find und hiernach auch Mit 
Räckſicht auf die Circular-Verfügung vom 19. Auguft 1854 *) eine 
nachträgliche Regulirung des Snterimifticumd nicht ftatthaft tft; fo 
kann die Awangöweite Heranziehung der Schulgemeindemitglieder 
zur Eritattung der ftreitigen Koften an die Ortsgemeinde nicht Br 
gerechtfertigt erachten. Der lepteren ift vielmehr zu überlaflen, die 

®) abgebrudt im Gentralblett pro 1861 Seite 268, 
.25 
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ftreitigen Beiträge, joweit fie nicht ohne Anwendung von Zwangs⸗ 
mitteln zu erlangen find, im Wege des Prozeſſes einzuflagen. ⁊c. 

Berlin, den 17. Juni 1862. 
Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
a In Vertretung: Lehnert. 
u 

bie Königliche i DI Rehiernng zuR 

145) Anſchaffung der Geſetz-Sammlung. 

(Centralblatt pro 1862 S. 268 und ©. 323.) 

Auf den Bericht vom 23. v. M. überlaſſe ich der Königlichen 
Regierung, aud diejenigen katholiſchen Decane, welche wegen biejed 
Amtes die Gejeg-Sammlung pro ınventario halten müſſen, ſolche 
aber biöher aud eigenen Mtitteln begabt haben, in den nach der 
Oireutor Derfügun vom 10. April d. 3. (909. U.) der dortigen 
Königlihen Ober-Poft-Direction einzureihenden Normal-Liften als 
Gratid-Cmpfänger aufzuführen, 

Hinfihtlih der Superintendenten babe ich durch die an das 
Königliche Conſiſtorium dafelbft erlafjene, ben übrigen aäniglihen 
Confiſtorien zur Nachachtung zugefertigte Verfügung vom 5. d. M. 
(10877. E.) gleiche Anmetfung bereit8 ertheilt. 

Berlin, den 27. Juni 1862. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung zu N., (unb Abſchrift zur gleich 
mäßigen Beachtung ben andern Königlichen Hegierungen.) 

12909. U. E. 1491. K. 

146) Unzuläffigfeit des Rechtsweges gegen polizei- 
lihe Berfügungen, welde die Erfüllung einer Ver— 

pflidtung bezweden. 

Nachſtehendes Erkenntni des Königlichen Gerichtshofes zur Entſcheidung 
der Sompetenz-Eonflicte theilen twir wegen beffen Beziehungen zu ber Feſtſetzung 
der Schulverfäumniffirafen mit: 

Gegen polizeiliche Verfügungen, welche ben Zwed haben, eine beflimmte 
Berfon zur Erfüllung ber ihr von ber Bolizeibehörde auferlegten Verpflichtung 
— aa ten, tft nur ber Weg ber Beſchwerde, nicht aber ber 

echtswe iſſig. 
8. —* 11. Mai 1842 98. 1—4. (Geſ.Samml. ©. 192.) 
“nn DB. Kebruar 1813 8. 3. (Sef.-Sammi. &. 41.) 
„nm hr. März 1860 8. 20. (Geſ.Samml. ©. 266.) 
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Auf den von der Königlichen Regierung zu Düffelvorf erho- 
benen Sompetenz» Conflict in der bei dem Königlichen Landgericht 
zu Düſſeldorf anhängigen Prozeßſache | 

der abritbefiper . und Comp. zu Düffeldorf, Kläger, e wider 
bie Stadt und die Stadtlaffe zu Düffeldorf, Verflagte, 

betreffend Rüdzahlung einer erhobenen &recutivftrafe, 
ertennt der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Competenz⸗ 
Conflicte für Redt: 

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und ber 
erhobene Sompetenz-Gonflict daher für begründet zu erachten. 

Bon Rechts wegen. 

Gründe: 
Die klagende Handlung befigt in der Sammtgemeinbe Dällelborf 
eine Fabrik mit Zärberei, in Bezug auf welche der Ober-Bürger- 
meifter ihr unter dem 19. September 1860 eröffnet hat, daß unge» 
achtet früherer Aufforderungen zur Herftellung genügender Klärungs- 
vorrichtungen nach wie vor aud den Baffind eine mit Sinfftoffen 
ſtark geſchwängerte ſtinkende Fluͤſſigkeit in den Düſſelbach fliehe, 
welche dieſen und die in den ſtaͤdtiſchen Anlagen befindlichen Waſſer⸗ 
bafjfind in einem dem öffentlichen Gejundheitäzuftande höchſt nadh- 
theiligen Grade verumreinige, weöhalb ihr, der Handlung, in Ges 
mäßheit ausdrüdlidher Ermächtigung der Regierung, vom 1. Novem⸗ 
ber ab die Zuleitung des für den Betrieb des Etabliffementd be- 
nutzten Waſſers in den Düſſelbach bet Dermeibung einer polizeilichen 
Executivſtrafe von 100 Thlr. für jeden Fall bi8 dahin unterfagt 
werde, wo die Handlung als ausreichend ſich erweilende Klärvor- 
richtungen werbe getroffen haben. 

Durd Perfügung des Ober» Bürgermeifterd vom 16. Januar 
d. 3. wurde, in Gemäßheit befonderer Ermächtigung der Regierung, 
weil Klägerin der früheren Verfügung ungeachtet das Färbereiwaſſer 
ohne genügende Klärung dem Düffelbady zugeführt, die angedrohte 
— von 100 Thlr. feſtgeſetzt, und die Klägerin zur Zahlung 
derjelben an die Stadtfaffe unter Wiederholung der Unterfagung 
vom 19. September 1860 aufgefordert. Hierauf iſt die Zahlun 
der Strafe, unter Proteft gegen die erwähnten Verfügungen un 
unter Vorbehalt der Rechte auf Erſatz, wirklich zur Stadtkaſſe er- 
folgt, fobann aber am 4. März d. 3. von der Handlung gegen bie 
Stadt und Stabtfaffe beim Friedensgericht zu Dü eldor al NRüd- 
blung jener 100 Thlr. nebſt Zinjen geffagt, weil der ftäbtiihen 

inet ebörde weder überhaupt, nd beb glich auf die angebliche 
Verunreinigung des Düſſelbachs dad Recht gejehlich zuitehe, Execu⸗ 
tinftrafen auf die Nichtbefolgung der von hr erlafjenen Polizei⸗ 

25* 



Berorbnungen anzudrohen, geſchweige denn zur Höhe von 100 Thlr. 
feftzufeßen, fo dat die erfolgte Feſtſetzung um jo vetpkönnibriger jei, 
ald dur die Maaßregel überhaupt der Klägerin der Betrieb des ihr 
conceſſionsmaͤßig auftebenben Gewerbes ganz unmöglidy gemacht werde, 
und folgemweife ein rechtöwidriger Eingriff in das ohne vollitändige 
Enti&äbigung nicht zu beichränfende Privat-Eigenthum dadurch ver- 
übt werde. 

Nach Verhandlung der Sache am 6. März d. 3. hat das Frie- 
bendgeriht am 9. Marz d. I. die Berklagten, unter Berwerfung 
der vorgebradhten Incompetenz-Einrede, ſolidariſch zur Rüdzahlung 
der 100 Thlr. nebft Zinfen nad dem Klageantrage verurtheilt. 

Gegen dieſes Erkenntniß haben die Vexklagten rechtzeitig die 
Appellation ergriffen, und es ift darauf in Gefolge des bereitd am 
8. März d. I. gefaßten, jedoch erft nady dem Erfenntniffe des Frie⸗ 
densgerichts vorgelegten Beſchluſſes der Regierung zu Duffeldorf der 
Competenz⸗Conflict erhoben, weldyer fich auf $. 3. des Geſetzes vom 
28. Februar 1843 ftüßt, „2 welchem die Doligei-Behörbe zu ent 
icheiden hat, ob Wafler aus Färbereien einem Kluffe zugeleitet wer- 
den darf; fodann auf die Verordnung vom 26. December 1808, die 
Regierunge- Snftruchionen vom 23. October 1817 und 31. December 
1825 und $. 20. des Geſetzes vom 11. März 1850, nad welden 
Die Regierung eine Executivſtrafe Behufs Ausführung von Polizei⸗ 
erorbnumpen androben und feftjehen dürfe, wozu fie im vorliegen- 
den Falle den Ober-Bürgermeifter bejonderd ermächtigt; endlich auf 
$. 1. des Gejeped vom 11. Mai 1842, nah welchem Beſchwerden 
über polizeiliche erfägungen vor die vorgejegte Dienftbehörde und 
nicht jur gerichtlichen Sognition gehörten, da keiner der Ausnahme⸗ 
fälle dieſes Geſetzes vorliegt. 

In einer zu den Acten gereichten rechtzeitigen formgerechten 
Erklärung führt der Anwalt ded Klägers aus, dab der Competenz⸗ 
Conflict unbegrünbe! lei, 

1) weil die im Gefege vom 11. Mai 1842 ausgefprochene Be⸗ 
fugniß der höheren Polizei-Behörden, über Beichwerden ges 
gen polizeiliche Verfügungen mit Ausfchluß der Gerichte zu 
efinden, durch Die Beitimmung ded Art. 7. der Berfaffungs- 

Urkunde bejeitigt ſei, nach welchem Niemand feinem gejeplichen 
Richter entzogen werden dürfe, und Ausnahmögerichte uns 
ftatthaft ſeien; 

2 weil, wenn jened Geſetz von 1842 auch wirklich noch Geltung 
pätte, doch im vorliegenden Zalle die gerichtliche Competenz 
egründet jet, indem 
a. die Feftfepung einer Strafe wegen lebertretung einer 
—3— erordnung geſetzlich den Gerichten — und 

b. die Klage ſich auf die Behauptung ſtuͤtze, daß durch bie 
ergangenen polizeilichen Verfügungen in Privatrechte ein⸗ 



—5 ſei, und in ſolchen Fällen nach F. 4. des Ge⸗ 
etzes vom 11. Mai 1842 der Rechtsweg ſtattfinde. 

Der eingelegte Competenz⸗-Conflict mußte jedoch für begründet er- 
achtet werben. 

Die Klage ift allerdings auf Zahlung einer Geldfumme von 
100 Thlr. nebft Zinfen geriätet und man muß dem Erfenntniffe 
ded Friedensgerichts darin beiſtimmen, daß gewöhnlich dergleichen 
Klagen zur Competenz der Gerichte gehören. Allein das iſt nur 
deöhalb der Fall, weil gewöhnlich da8 Fundament von ber leichen 
Anſprüchen prozeßfähig ift, während, wo dies nicht der Fall, der 
Umſtand, daß eine Geldjumme gefordert wird, gleichgültig if. Im 
vorliegenden Falle werden die 100 Thlr., die Kläger ald Erecutiv- 
ftrafe hat begahlen müffen, um deöwillen —5 weil die 
ſtaͤdtiſche Polizei-Behörde weder überhaupt, noch bezüglich auf bie 
unterfagte angeblidhe Verunreinigung des Düſſelbachs geſetzlich das 
Recht habe, Erecutioftrafen anzubroben, geichweige denn zur Höhe 
von 100 Zhlr. fe anlegen, mithin die Feftjegung rechtswidrig jet, 
folgewei8 auch bie Einziehung. 

Die Frage: ob die Gerichte in der Sache competent find oder 
nicht? Löft fie alfo in die auf: ob gegen die von der Polizei-DBe- 
pörhe erfolgte A nbrohung und Feſtſetzung der in Rebe ftehen- 
en Strafe von 100 Thlr. der Rechtsweg ftattbaft jet? Im Allges 
meinen tft in biefer Beziehung nad) Lage der Gefepgebung ein Un- 
terſchied zu machen zwiſchen 

1) denjenigen Strafen, die auf allgemeinen in ber vorges 
ſchriebenen Art öffentlich publicirten Strafpolizei— 
Berordnungen der Verwaltungd-Behörden beruhen, durch 
weldhe eine Handlung oder Unterlafjung überhaupt ald ftrafs 
bar bezeichnet, und im Zalle der Webertretung ihres Verbots 
blos wegen diefer Webertretung dad Strafübel Jedem anges 
droht wird, der fie fih zu Schulden kommen läht, und 

2) denjenigen Strafen, weldye nur einzelnen beftimmten Per⸗ 
fonen ſpeciell ald Zwangsmittel zur Erfüllung einer 
gerade nur ihnen von der Dalie-Behöre auferlegten Ver⸗ 
pflichtung angedroht und auferlegt werden. 

Nur rüdfichtli jener, einen legislativen Charakter an fi 
tragenden Verordnungen der Polizei-Bebörden, auf welche auch der 
F. 332. des Strafgeſetzbuchs ſich bezieht, disponirt das Geſetz vom 
11. März 1850 in den 88. 5—19., nachdem ed in den SS. 1—4. 
Polizei⸗Organiſationsbeſtimmungen ‚getroffen bat; und eö jest im 
Anſchluſſe an dieſe Organtiationsbeftimmungen felt, wer foldhe all» 
emeine Strafpolizei-Verorbnungen erlaſſen, ändern oder auf- 
Beben tönne (SS. 5, 7, 9—11, 13, 16.), über welche Gegen⸗ 
ftände fie fich erftreden dürfen (SS. 6, 7, 12—15.), und wer 



über Zuwiderhandlungen dagegen zu erfennen babe Sn 17, 18.). 
Dies find die Gerichte, fie haben in dem geordneten Berfahren auch 
die Legalität der Androhung der Strafe vor deren Feftjegung zu 
prüfen ($S. 15 und 17.), und felbft eine entgegengejegte Anordnung 
oder ein Eingriff der Verwaltung in die — Com⸗ 
petenz würde die Gerichte in ihrer geſetzlichen Attribution nicht be⸗ 
einträchtigen können. Berjchieden davon aber find andere Polizeis 
Verfügungen und deren Durchführung mitteld Zwanges. 

Dad Geſetz über das Polizeimejen vom 11. März 1850 deutet 
diefen Unterfchied an, indem ed im $. 20. fagt, daß durch die 88. 5 
bi8 19. die den Polizei-Behörden nach den beitehenden Gefepen zu⸗ 
ftehende Erecutivgewalt nicht berührt werde, fo daß alfo die Anwend- 
barfeit diefer Paragraphen und namentlid des 8. 17. hinſichtlich der 
Befugniß der Gerichte zur Prüfung der Legalität der allgemeinen 
Strafpolizeis-VBerordnung der Verwaltung auf andere polizeiliche 
Verfügungen und deren Vollzug gerabegn audgeichloffen if. Die 
Prüfung: ob gegen eine foldhe andere Polizei-Berfügung der Rechtö- 
weg zuläffig, muß alſo ausſchließlich nach den fonjt dieferhalb bes 
beftehenden gejeplihen Beftimmungen erfolgen. In dieſer Hinficht 
enthält dad Gejeg vom 11. Mai 1842 8. 1. die Regel, dab „Be: 
ſchwerden über polizeiliche Verfügungen jeder Art, fie mögen bie 
Geſetzmäßigkeit, Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit derjelben 
betreffen“, vor die vorgeſetzte Dienſtbehörde gehören und der Rechts⸗ 
weg wegen dadurch erlittener Verlegung eined zum Privat-Eigenthum 
gebörenden Rechte nur in den in den SS. 2ff. beftimmten Auß- 
nahmefällen ftattfinde. 

Nach dieſer Deitimmung kann der. Rectewe ‚ außer den in 
den 88. 2ff. beftimmten Fällen, gegen Polizei» Berfügungen, die 
nicht allgemeine Strafpolizei-Berordnungen find, felbft 
dann nicht ftattfinden, wenn behauptet wird, die Verfügungen ſeien 
tllegal. Es tft demnach völlig unbegründet, wenn der Friedens⸗ 
richter in feinem Urtheil vom 9. Air d. 3. ausführt, der $. 17. 
ded Gefeged vom 11. März 1850 habe rüdfichtlich der gefeplichen 
Gültigkeit poltzeilicher Verfügungen aller Art den Rechtsweg eröffnet, 
und ebenfo ungegründet iſt die zur Unterftübung diefer Ausführun 
gelöchene Bezugnahme auf die Art. 8 und 9. (ol heißen 7 und 8, 
er Berfaffungd-Urfunde, melde beftimmen, dat; Niemand feinem 

gefeplichen Richter entzogen werden dürfe, und Ausnahmögerichte 
unftatthaft feten, fowte das Strafen nur in Gemäßheit des Gefebes 
angedroht oder verhängt werden können; denn die letztere Beſtim⸗ 
mung bezieht fih auf Strafen im eigentlihen Sinne ded Wortß, 
nicht auf Srecutivmittel, und der Art. 7. diöponirt nur in Deaug 
auf Sachen, die an fich gefeplich vor den Richter gehören; dieſe follen 
dem gehörigen Richter nicht entzogen werben; rüdfichtlid der 
gefeplich vor die Verwaltungd-Behörde zur Entſcheidung gehörigen 
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Sachen tft dagegen durch den Art. 7. Nichts geändert. Hierdurch 
miberlent fich audy bie entgegengefegte Behaupfung des Klägers in 
feiner Erklaääͤrung über den Competenz⸗Confliet. Es muß noch jept 
der $. 1. des Geſetzes vom 11. Mai 1842 zur Anwendung kommen. 

Bon einer allgemeinen Strafpolizei-Berordnung mit legislativem 
Charakter, in Bezug auf deren Anwendung die Gerichte nad 8. 17. 
bed Geſetzes vom 11. März 1850, wie gezeigt, die Geſetzmäßig— 
[eit der Erlaſſung zu prüfen baben, handelt es ſich nun vorliegend 

Der Ober-Bürgermeifter zu Düffeldorf, oder die Regierun 
durch ihn, bat mitteld der Verfügung vom 19. September 1860 
auf Grund des die PolizeisBehörde dazu ermädhtigenden 
8. 3. des Geſetzes vom 28. Februar 1843 entichieben, daß aus 
gefunbbeitäpolizeitähen Rückfichten die Zuleitung des in dem Eta⸗ 
Itffement des Klägerd zur Färberei benupten Wafferd in ben 

Düffelbady ferner und bis zur verbefferten Einrichtung nicht ftatt- 
finden dürfe, und diele Unterlagung tft dem Kläger fpectell 
emacht und ausdrücklich „b ermeidung einer polizeilichen 
recutivftrafe von 100 Zhlr.“, die alfo nur, um den Släger 

zur Erfüllung der ihm polizeilich auferlegten Verpflichtung erecn- 
tiviſch anzubalten, mit andern Worten a Erecutiond-Maafregel, 
angedroht tft. Sft aber eben deshalb bie Verfügung ded Ober-Bürs 
germeiitere vom 19. September 1860 keine allgemeine Strafpolizei⸗ 

ordnung, jo fällt nach den angeführten Geſetzen vom 11. März 
1850 nnd 11. Mat 1842 von —95 die Competenz der Gerichte 
dippes ‚ über dieſelbe und ihren Vollzug zu erkennen, ſelbſt wenn 
ehauptet wird, gefeplich habe die Verwaltung die Strafandrohung 

als Grecutionsmtttel nicht gebrauchen bürfen, da eben auch die Le⸗ 
alität folder Verfügungen der Sognition der Gerichte entzogen 

ih, wenn nicht einer der Källe der 88. 2 ff. des Geteped von 1842 vors 
ent, was, abgefehen von dem nachher noch zu berührenden $. 4. 
— Geſetzes, nicht einmal behauptet tft. 

Der Friedensrichter ſtützt in feinem Urtheil vom 9. März d. 3. 
die Gompetenz ber Gerichte in vorliegender Sache weientlid and) 
daranf, daß tn der That es fi bier von einer Polizei-Contra«- 
vention, für welde Art. XIV. des Einführunge eiene® zum 
Strafgeſetzbuch die Cognition der Gerichte anorbne, dan le, und 
war 

1) deöhalb, weil ber ee bei Bei! egun 8 ber 
Strafe felbft fie ald eine Polizeiſtrafe bezeichnet habe; 

2) weil in allen Fällen, wo bie PolizeisBehörbe etwas bei 
Strafe unterjage, die Zumwiderhandlung dagegen eine Polizeis 
Uebertretung im Sinne des ——— ſei; 

3) weil die Regierung ein allgemeines StrafpolizeisReglement 
bereit3 am 23. Suni 1855 erlafien habe, in welchem bei einer 
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Polizeiftrafe bis zu 10 Thle. den Färbereien verboten jet, 
anbered als geklärtes Waſſer in die Düffel abzulaffen, mithin 
die Handlung, deren Beitrafung mit 100 Thlr. bier in Trage 
ftehe, gerade für eine gerichtlich zu none Uebertretung 
im Sinne des g. 17. des Polizei⸗Geſetzes vom 11. März 
1850 und des Art. XIV. des Einführungsgeſetzes erkläri 
ſei, die Regierung aber dieſen Charakter durch Androhung 
von Executivſtrafen nicht ändern könne. 

Der Friedensrichter ſtützt hierauf die Anficht, Daß der Ober-Bürgen- 
meifter durch Feftfekung der Strafe von 100 Thlr. feine Polizei- 
Verfügung im Sinne ded Geleted von 1842 getroffen, fondern ein 
Erkenntniß erlaffen habe, weldyes, bei der völligen Incompetenz 
deöjelben dazu, Feine Wirkung babe und mithin die Rückforderung 
der erecutivitch eingeforderten und eingezablten 100 Thlr. begründe. 

Es leudhtet indeß ad 1 ein, daß wenn, wie richtig, der Ober: 
Bürgermeifter in feiner Berfügung vom 16. Januar d. J. die „an⸗ 
gedrohte Polizeiftrafe“ feitgefeht, damit nicht eine Contraven⸗ 
tionditrafe, jondern nur die Cprecutivftrafe gemeint ift, weldye als 
foldye durch die Verfügung vom 19. September 1860 angedroht 
war, wie Died auch die necielle Bezugnahme dieſer letzteren erfũg⸗ 
ung als Grundlage der Feftiepung außer Zweifel ſtellt. Voͤllig 
ungegrünbet und umjuriftiich ift Die Behauptung ad 2, daß in allen 
Fällen, wo die Poltzei-Behörde Etwad bei Strafe unterfage, die 
Zuwiderhandlung dagegen eine Polizei-Uebertretung im Sinne 
des Strafgefepbuched ſei; denm dazu tft, wie bereitö oben gezeigt 
worden, erforderlih, dab die Strafe dur eine allgemeine in der 
vorgeichriebenen Art publicirte Strafpolizei-Drdnung einem Jeden, 
der die verpönte Handlung oder Unterlafjung fich zu Schulden kom⸗ 
men läßt, bloß wegen biefer Uebertretung angebroßt ſei; nicht aber 
ehört dahin der Zall der einzelnen beftimmten Perfonen fpeciell als 
wangsmittel zur Erfüllung von Polizeiauflagen angebrohten Execu⸗ 

Hioftrafen. Richtig ift es fodann ad 3, dab die eglerung durch 
dad im Amtöblatt für 1855 ©. 380 publicirte Polizei: Reglement für 
den Düffelba vom 23. Juni 1855 $$. 24 und 25. die Ablaffung 
nicht geflärten Waſſers aus Zärbereien in den Bach bei einer Polis 
geiftrafe bi8 zu 10 Thlr. verbietet. Allein dadurdy ift formell das 

efinden darüber, ob nicht gewiſſe Einrichtungen an den Fabrik: 
Stabliffements aus gejundheitspolizeilichen Rüdfichten außerdem noch 
vorzufchreiben, der Polizeibehörbe, der e8 naturgemäß und im Sinne 
ded gedachten Reglements felbft zuftebt, Teineönege2 entzogen, und 
mithin auch nicht der Vollzug dieöfälliger polizeiltcher Anordnungen 
duch Erecutivftrafen. Eben davon allein handelt es ſich aber bier. 

Die Frage: ob dergleichen im eigentlidhen Sinne polizeiliche 
Anordnungen bei Crecutivftrafe bejonderd mit Rüdficht auf das 
Polizei⸗Reglement vom 23. Juni 1855 getroffen werden Eonnten, 



bleibt mithin immer eine Frage über die Geſetzlichkeit einer blogen 
Polizei⸗Verordnung und deren Soltug, und gehört als foldye nach 
8. 1. des Geleped vom 11. Mat 1842 dur eidung ber vors 
geſetzten Dienitbehörde mit Ausſchluß der Berichte. Es Tommi daber 
nicht darauf an, bier die Gründe zu erörtern, welche der Friedens⸗ 
richter in dem erwähnten Urtheil für die Anſicht ausgeführt bat, 
daß den Neglerungen nad) $. 18. des Refjort-Reglementd in Ber 
bindung mit den Regierungd-Inftructionen von 1817 und 1825 und 
dem Anbange „get eriteren, fo wie nad $. 20. des Gefebed vom 
11. März 1850 und $. 3. des Gefehed von 28. Februar 1843 das 
Recht nicht zuftehe, ihren polizeilichen Anordnungen durch Androhun 
und Feſtſetzung von Executivgeldſtrafen Nachdruck zu geben, und no 
weniger ift bier zu erörtern, ob event. die Regierung diejed Recht 
auf den Ober-Bürgermeifter habe übertragen können. 

Nur die von dem Kläger aufgeftellte npauptung bleibt noch 
u prüfen, daß der Rechtsweg in ber vorliegenden Sache beöhalb 
HLattfinden müfje, weil Die Klage fi auf die Behauptung ftüge, daß 
durch die ergangenen polizeilihen Verfügungen in Privatrechte 
eingegriffen fei, und in ſolchen Fällen nach $. 4. des Geſetzes vom 
11. Mat 1842 der Rechtsweg ftattfinde. Diefer Paragraph kam 
aber um deöwillen bie Auläffipfeit des Rechtsweges hier nicht bes 
gründen, weil er denfelben wegen ingriffe in Privatrechte durch 
polizeiliche ne agun en nur zur Erlangung der Entſchädigung zu» 
läßt, die vorliegende Klage aber dieſen Zweck nicht verfolgt, ſondern 
die polizeiliche Anordnung felbft, nämlich die Unterfagung der Zus 

für Die Färberei ded Klägerd benutzten Waflerd — und 
deren zwangöweile Durchführung mitteld Rüdforberung ber Erecu« 
Hioffrafe befeitigen, alfo den früheren Zuftand mit Hülfe des Rechts⸗ 
weges bergeftellt jehen will, wozu ihn der Schluß des $. 4. aus- 
drücklich verjagt. 

Berlin, den 9. November 1861. 

Königl. Gerichtshof zur Entſcheidung der Competenz-Eonflicte. 
1. 143. K. 36. Vol. XI. 

147) Regulativ für evangelifhen Kirhenbau. 

Durch die Sircular- Verfügung vom 8. November 1852 — 
III. 9415. I. H. M. und 21276. M. d. g. A. — iſt den Sönig- 
lichen Regierungen eine von des hochſeligen Königs Majeftät ges 
billtgte Dentich mitgetheilt worden, in der einige allgemeine, bei 
evangeliſchen Kirchenbauten zu berückſichtigende bautechniſche Geſichts⸗ 
punkte hervorgehoben worden find. Auch die vorjährige kan 
evangeliſche Kirchen⸗Conferenz zu Eiſenach bat ficdh in ihrer ſechſten 
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Sitzung mit Erörterung des evangelifchen Kirchenbauweſens befchäf- 
tigt und ſich nach den drei Gefichtöpnutten des liturgiſchen Bebürf- 
uiles, der baulichen Angemeflenheit und der oberen Leitumg über die 
zwedmäßigjte Oinrihtung evangelifcher Kirchenbauten zu verftändigen 
efucht (Brotocolle der deutfchen evangeltichen Kirhen-Gonfereng in 
iſenach. 1861. Seite 25—27, 128 —150 und 157 — 160). a8 

Ergebniß diefer Berathung iſt in einem „Regulativ für evangelifchen 
Kirchenbau“ niedergelegt. 

Das Regulativ entipricht in allen weſentlichen Punkten denje⸗ 
nigen Grundiähen, weldye beim evangelifchen Kirchenbau in Preußen 
maßgebend find; beftimmte örtliche Berhältniffe und andere Um⸗ 
ftände werben jedoch vielfach Abweichungen in Einzelfällen nöthig 
machen. Die Abtheilung für da8 Bauweſen im Königlihen Mi⸗ 
nifterium für Hambel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bat das 
Regulativ begutachtet und zu einzelnen Paragraphen deſſelben Be⸗ 
merfungen gemacht, welden vom Evangeliſchen Dber- Kircdhenrath 
beigepflichtet worden ft. 

Im Einverftändniß mit dem Herrn Finanz: Minifter, dem Herrn 
Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und dem 
Soangelifchen Ober: Kirchenrath überfende ich den Königlihen Re: 
gierungen einige Eremplare des Regulativs, in welden diejenigen 
Paragraphen, zu denen die Königliche Ober-Baubehörde Bemerkung» 
en gemacht bat, mit einem Stern bezeichnet find, —* das a 
Anhang beigefügte techniſche Gutachten felbft, um dieſelben in vor⸗ 
fommenden Fälen um Anhalt zu nehmen. 

Der Evangelijche Ober-Rirchenrath wird den Tirchlichen Behoͤr⸗ 
den und Geiftlichen das Nöthige mittheilen. 

Berlin, den 10. Juni 1862. 
Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

von Mübler. 
Un 

ſämmtliche Königliche Regierungen. 

E. 11,604. 

Das Regulativ uud Qutachten lauten: 

8. 

1. 
Jede Kirche ſollte nach alter Sitte orientirt, d. h. fo ange⸗ 

legt werden, dat ihr Altarraum gegen den Sonnenaufgang liegt. 

Die dem enangelifhen Gottesdienſt angemeljenfte Grund— 
form der Kirche ift ein längliches Viered. Die äußere Höhe, mit 
Einſchluß des Hauptgefimfes, bat bei einfchiffigen Kirchen a uns 
2 der Breite zu betragen, während ed um fo mehr den auf das 
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atuftifche Bedũ zu nebmenden Rüdfichten entipricht, je weniger 
die Länge das Maaß feiner Breite überjchreitet. 

Eine Ausladung im Often für den Altarraum Tri⸗ 
büne, Chor) und in dem öſtlichen Theile der Langſeiten für einen 
nördlichen und ſüdlichen Querarm giebt dem Gebäude die bedeutſame 
Anlage der Kreuzgeſtalt. 

on Sentralbauten ohne Kreuzarmanfäbe ift dad Achteck akuſtiſch 
zuläffig, die Rotunde ald nicht ah zu verwerfen. 

Die Würde bed chriftlihen Kirchenbaus fordert Anſchluß an 
einen ber gejchichtlich entwidelten hriftlihen Bauftyle und em: 
pfichlt in der Grundform des länglichen Vierecks neben der altchrift- 
lichen Baſilika und der fogenannten romaniſchen (vor —32 
Bauart vorzugsweiſe den ſogenannten germaniſchen —* 

Die Wahl des Baufyftemd für den einzelnen Fall ſollte aber 
nicht ſowohl dem indivtduellen Kunftgefchmad der Bauenden ald dem 
vorwiegenden Charakter der jeweiligen Bauweiſe der Landesgegend 
folgen. Auch follten vorhandene brauchbare Refte älterer Kirden- 
gebäude forgfältig erhalten und mabgebenb benugt werben. 

Ebenfo mütfen die einzelnen Beſtandtheile des Bauweſens in 
feiner inneren Ginridhtung, von dem Altar und feinen Gefäßen bis 
herab zum Geftühl und Geräthe, namentlich auch die Orgel, dem 
Styl der Kirche entipredhen. 

Der Kirchenbau verlangt dauerhaftes Material und folide 
Herftellung ohne täufhenden Bewurf ober Anftrih. Wenn für ben 
Innenbau die Holzconſtruction gewählt wird, welche der Akuſtik be⸗ 
ſonders in der Ueberdachung günſtig iſt, ſo darf ſie nicht den Schein 
eines Steinbaues annehmen. Der Altarraum iſt jedenfalls maffiv 
einzuwoͤlben. 

Der Haupteingang zur Kirche ſteht am angemeſſenſten in 
der Mitte der weſtlichen Schmalſeite, ſo daß von ihm bis nach dem 
Altar ſich die Längenaxe der Rice erſtreckt. 

Sin Thurm ſollte nirgends fehlen wo die Mittel irgend aus—⸗ 
reihen, und wo ed daran dermalen fehlt, follte Fürforge getroffen 
werden, daß er fpäter zur Ausführung komme. Zu wänfihen iſt, 
daß derſelbe in einer organiſchen Verbindung mit der Kirche Ne 
und zwar der Regel nad) über dem weltlichen Haupteingange zu ihr. 

Zweit Thürme ftehen ſchicklich entweder zu den Seiten des 
Chors oder ſchließen die Weſtfront. der Kirche ein. 

Der Altarraum (Chor) ift um mehrere Stufen über den 
Boden des Kirchenſchiffes zu erhöhen. Er iſt groß genug, wenn er 



allfeitig um den Altar den für die gottesdienftlichen Handlungen 
erforderlichen Raum gewährt. 

‚ Andered Geftühl, als etwa für die Geiftlichen und ben Ge— 
meindevoritand, und, wo der Gebrauch es mit ſich bringt, der Beicht- 
ſtuhl, gehört nicht dorthin. 

Auch dürfen feine Schranken den Altarraum von dem Kirchen- 
Ichiffe trennen. g 

Der Altar mag je nad) liturgifchem und atuftiichem Bedürfniß 
mehr nach vorne oder rüdwärtd, zwiichen Chorbogen und Hinter: 
wand, darf aber nie unmittelbar (ohne Zwiſchendurchgang) vor der 
Hinterwand ded Chors aufgeftellt werden. 

Eine Stufe höher ald der Chorboden muß er Schranken, audy 
eine Borrihtung zum Knieen für die Confirmanden, Commmicans 
ten, Sopulanden u. f. w. haben. 

Den Altar bat als foldhen, foweit nicht confeifionelle Gründe 
. entgegenftehen, ein Erucifir zu bezeichnen, und wenn über dem Altar: 

tifche fich ein architektoniſcher Aufſatz erhebt, jo hat das etwa damit 
verbundene Bildwerk, Relief oder Gemälde, ftetd nur eine der Haupt: 
thatfachen des Heil darzuftellen. 

9. 

Der Taufftein Tann in der innerhalb der Umfaſſungswände 
der Kirche befindlichen Vorhalle ded Hauptportal® oder in einer 
Daranftoßenden Kapelle, fodann auch in einer eigend dazu hergerichtes 
ten Kapelle neben dem Chor ftehen. Da, wo die Taufen vor vers 
jammelter Gemeinde vollzogen werden, ift feine geeignetite Stellung 
vor dem Auftritt in den Altarraum. 

Er darf nicht erſetzt werden durch einen tragbaren Tiſch. 

10.* 

Die Kanzel darf weder vor noch hinter oder über dem Altar, 
noch überhaupt im Chore ſtehen. Shre richtige Stellung tft da, 
wo Chor. und Schiff zufammenftoßen, an einem Pfeiler des Chor⸗ 
bogens nad außen (dem Schiffe zu); in mehrfchiffigen groben Kirchen 
an einem der öftlidheren Pfeiler des Mittelichiffe. ie Höhe der 
Kanzel hängt wefentlich von derjenigen der Emporen (13) ab, und 
iſt ü eehaupt möglichft gering anzunehmen, um den Prediger auf und 
unter den Emporen fihtbar zu machen. 

1l. 

Die Orgel, bei welcher auch der Borfänger mit dem Sänger: 
dor feinen Platz haben muß, findet ihren natürlichen Ort dem Altar 
gegenüber am Weftende der Kirche auf einer Empore über dem 
Haupteingang, deſſen perfpectiwiicher Blid auf Schiff und Chor je- 
doch nicht durch das Emporgebälke beeinträchtigt werden barf. 
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12. 
Wo Beiht- oder Lehrftuhl (Lejepult) ſich findet, da gehört 

jener in den Chor (7), diefer entweder vor den Altar auf eine der 
Stufen, die aus dem Schiffe zum Chor emporführen, doch fo, daß 
der Blid der Gemeinde nad) den Altar nicht verhindert werde, oder 
an einen Pfeiler des Chorbogend, um für den Zwed der Katechefe, 
Bibelftunde u. dergl. vor den Altar bingerüdt zu werben. 

»* 

Emporen, außer der weitlichen (11), müffen, wo fie unver- 
meidlich find, an den beiden Langfetten der Kirche fo angebracht 
werden, daß fie den freien Ueberblick der Kirche nicht ftören. Auf 
feinen Fall dürfen fie fih in den Chor bineingiehen. 

te Breite diefer Emporen, deren Bänke auffteigend hinter: 
einander anzulegen find, darf, foweit nicht die Ausladung von Kreuz⸗ 
armen eine Größere Breite zuläßt, 2 der ganzen Breite der Kirche, 
ihre Erhebung über den Fußboden der Kirche ! der Höhe derfelben 
im Lichten nicht überjchreiten. 

Bon mehreren Emporen über einander follte ohnehin nicht die 
Nede fein. 

Dei der Anlage eined Nenbaued, worin Emporen vorgejehen 
werden müllen, tft ed ſachgemäß, ftatt langer Fenfter, welche durch 
die Empore unterbrodyen würden, über der Empore höhere Fenfter, 
bie zur Erhellung der Kirche dienen, unter der Empore niedrigere 
Fenfter zur Erhellung des nächſten von der Empore befchatteten 
Raumes anzubringen. 

14. 
" Die Sige der Gemeinde (Kirhenftühle) find möglichft fo 

u beichaffen, daß von ihnen aus Altar und Kanzel zugleich während 
8 ganzen Gottesdienſtes gejehen werden Tönnen. 

Bor den Stufen des Chors ift angemeffener Raum frei zu 
laſſen. Auch ift je nach dem patteöbienfttigien Bedürfniß ein breiter 
Gang mitten durd das Geftühl ded Schiffed nad) dem Haupteingange 
zu, oder, wo fein ſolches Bedürfniß borfient, find zwei Gänge von 
angemefjener Breite an den Pfeilern des Itteffchifes oder an den 
Trägern der Emporen hin anzulegen. Die Bafen der Pfeiler follten 
nicht durch Geftühl eingefaßt werden. 

15. 
Die Kirche bedarf einer Safriftei, nicht ald Einbau, fondern 

ald Anbau, neben dem Chor, geräumig, hell, troden, beizbar, von 
kirchenwürdiger Anlage und Austattung. j 

16. 
Borftehende Grundfäpe für den evangeiichen Kirchenbau find 

von den kirchlichen Behörden auf jeder Stufe geltend zu machen, 
den Bauherren rechtzeitig zur Kenntniß zu bringen und ber kirchen⸗ 



regimentlichen Prüfung, beziehungsweiſe Berichtigung, welcher ſämmt⸗ 
lie Baurifje unterftellt werden müffen, zu Grunde zu legen. 

b. 

Gutachten 
der Abtheilung für das Bauweſen im Miniſterium für Handel, 
Gewerbe und oͤffentliche Arbeiten, betreffend dad von der Kirdhen- 

iſenach ausgearbeitete 
irchenbau. 

In allen weſentlichen Punkten entipeicht das Regulativ den- 
jenigen Orumbjäpen, welche ſeither beim Kirchenbau im Preußiſchen 
Staate maßgebend waren, und dürfte, wenn auch beftimmte örtliche 
Berhältniffe und andere Umftände vielfahe Abweichungen nötig 
machen werden, doch ald Anhalt den kirchlichen und technijchen De- 
börden zu empfehlen fein. Jedenfalls wird dadurd eine geregelte, 
dem evangelifchen Sotteödienft entiprechende Behandlung der Kirchen- 
bauten gefördert werden. Die einzelnen Paragraphen felbft betreffend, 
ift zu bemerfen: 

Zu 8. 2. 
Die Grundform der Kirchen ift von ihrer Größe und von ber 

Geſtalt ded Bauplaped abhängig. Im Allgemeinen erſcheint für 
Meine Kirchen bie oblonge Form ald bie zwedmäßigite und am 
wenigiten koſtſpielige. Für größere Kirchen, namentlich foldye mit 
auögedehnten Emporen, ift die Kreuzgeſtalt, mit gleichen Armen 
(griechifches Auen) oder mit angebautem Langſchiff (lateiniſches 
Ken), und der Bentralbau zu empfehlen. 

Conferenz zu egulativ für enangelifchen 

us. 5. 
Die Anordnung ber Eingänge ift häufig von den Wegen, die 

zur Kirche führen, abhängig. Eingänge an verfchiedenen, bejondere 
an einander gegenüber liegenden Seiten, find wegen des unvermeid- 
lichen Zuged und Raum-Aufwandes nicht günftig. Die Anordnungen 
von Borballen, mindeftend von Windfängen tft meiften® unerläßlich. 

Zu $. 6. 
Die empfohlene Stellung de8 Thurmed vor dem weltlichen 

Giebel entipriht nit immer der Dertlichfeit und ift deöhalb in 
feiner Zeit unbedingt teftgehalten worden. Auch mißbilligte Se. 
Majeftät der hochſelige König Friedrich Wilhelm IV. eine foldye 
Stellung häufig deöhalb, weil dadurch die architektoniſche Ausbildung 
bed Hauptgiebeld der Kirche verloren geht, auch, zumal bei Landkirchen, 
eine freiere landſchaftlichere Gruppirung der Gebäude» Maffen der 
fireng architektoniſchen nicht felten vorzuziehen tft. Jedenfalls jollte 

e Stellung des Thurmes zur Seite des weſtlichen oder öftlichen 
Giebels um fo weniger ausgeſchloſſen bleiben, als in beiden Fällen 



bie verfchiedenen Räumlichkeiten desfelben mit der Gefammt-Anlage 
in zwedmäßige Verbindung gebracht werden können. 

Zu 8.7. 

Insbeſondere bei wiebrigen Altarbauen empfiehlt fich wegen Der 
ee architektoniſchen Wirkung die Erhebung des Chores über dem 
Schiff um mindeftend 3 Stufen. 

Zu 8. 8. 

Die —3 des Altars um 2 Stufen dürfte in architek⸗ 
toniſcher Beziehung vorzuziehen fein und iſt noch mit der Anord⸗ 
nung von Kniebänken an den Schranken verträglich. 

Zu 8. 10. 

Wenn ed im Allgemeinen gewiß richtig tft, daB Die Kanzel 
re Stelle nit im Chore ibſe ſondern zunächſt demſelben im 

Schiff erhalten muß, ſo wird doch dieſe Regel bei kleinen Kirchen 
nicht immer feſtzuhalten fein. Der meiſt beſchränkte Altarbogen er⸗ 
laubt hier nicht immer das Vorrücken der Kanzel in denſelben, und 
wiederum bieten, zumal bei Anlage von Seiten-Emporen, die kurzen 
Seitenwände ded erfteren feinen Raum für die Kanzel mit ihrer 
Treppe, fo dat ed in ſolchen Fallen faum vermeiblich ift, die Auf- 
ftellung der Kanzel an der öftlihen Chorwand zu geftatten, eine An- 
ordnung, welche neben dem Vorzuge der Symmetrie noch den einer 
guten afuftiihen Wirkung für fo at. Sedo muß dafür gejorgt 
werden, daß die Kanzel nicht zu hoch über dem Altar ſich erhebe 
und noch einen er mgan um denjelben geftatte. 

Nah Bunſen (vergl. Öntenfohn und Knapp: bie Bafiliten 
Roms) würde diefe Stellung dem altchriftlihen Gebrauch entiprechen, 
nad) weldem der Biſchof von feinem Sip hinter dem Altar aus 
zur Gemeinde fpradh.”) 

Zu $. 13. 

Die Emporen find nicht als willfürliche Einbaue zu behandeln, 
jondern moͤglichſt organiſch mit der Structur der Kirche zu verbinden. 
Unter bdenfelben find Senfter nur bei einer dad Maah von 8 Fuß 
überſchreitenden Tiefe derjelben und bei verhältnigmäßig großer Breite 
und geringer Höhe der Kirche felbft, wobet die gegenuberltegenden 
obern Zeniter den Raum unter den Emporen nicht hinreidhend be- 
leuchten, nothwendig. Die Erhebung der hintern Sipreihen über 
die vorderen muß 7 bi8 8° betragen. 

*) Die Nichtigkeit der Bunfenfchen Annahme gilt ale Controvers. 

— — — — — — 
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I. Akademien und Univerfitäten. 

148) Summariſche Ueberfiht der Studirenden auf den Univer 
fitäten, der Afabemie zu Münffer und dem &yceum zu Braunsber 

für bad Jahr von Detober 1861 bis bahin 1862. 

(Eentralblatt pro 1862 ©. 80 Nr. 28 und &. 263 Nr. 101.) 

1) Darunter 54 nit immatriculirte Pharmacenten, 13 Deconomen. 



: 8. Bnfammenftellung zu 1 bis 7. 
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6. Rheiniſche Friebri-Wilhelms-Univerfität zu Bonn. 
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7. Theologiſche und philoſophiſche Alademie zu Münfter. 
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1) Darunter 101 nicht immatrieufirte PBharmacenten, 72 Eleven bes Friedrich⸗Wilhelms⸗ 
i en Alademie fir das Militär 2c., 302 Eleven ber 

Baualabemie, 23 Bergeleven, ıc. 
3) Darunter 26 nicht immatriculirte Bharmacenten. 

26 
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149) Meberfiät über die Zahl der Etudirenden aus 
Univerfitäten und ber Akademie zu Mün 

immatriculirt 
(Eentralblatt pro 1862 

Wo in ber theologiſchen Facultät zwei Zahlen angegeben find, bezeichnet bie 

“ Summe Tab] 97159775) WO] SSS ARTS 63 T Zia1ji00 373] 
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den einzelnen Provinzen ber Monardie, welde auf den fter während bed Binter-Semefters 184 
geweſen find. 
Seite 206 Rr. 77.) 
obere bie Zahl ber evangeliſchen, bie untere bieieniae ber katholiſchen &tnhirenhen 

150) Benachricht igung ber Univerſitäts-Prediger von 
liturgiſchen Anordnungen. 

Es iſt zu umferen Kenntniß gelommen, daß die Univerfität- 
yiebiger an den Königlichen Univerfitäten von ben Grlafjen ber 
Öniglihen Gonfiftorien über allgemeine firchliche Danffefte, Für⸗ bitten, inlagen in das allgemeine Kirchengebet und dergleichen keine 

regelmäßige Kenntniß zu erhalten pflegen, fo daß es von aufälligen 
Umftänden abhängt, fi diefelben darauf aufmerffam werden und in 
ben von ihnen gehaltenen Öotteödienften in gleicher Weife verfahren Tonnen, wie in den übrigen Gemeinden ber Lanbeöfiche. Es ift 
wũnſchenswerth, daß biefem Uebelftande abgeholfen werde, und wir 
veranlaffen zu dem Ende im Cinverftändni fe mit dem Herm 
Minifter der geiftlichen Angelegenheiten da8 Königliche Con] ſiſtorium, 
von allen, bie Haltung bed Gottebdienſtes betrefenden allgemeinen 
Kiturgifchen Angel enbeiten dem Univerfitätß-Prediger zu N. un⸗ 
mittelbar eine Diittheilung zugehen zu laſſen. 

Berlin, den 25. October 1861. 
W Soon eliſcher Ober» Kirdjenrath. 
In e s062. 2.0. Hide Gomtißonium zu R, 

26* 
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151) Zabellarifhe Ueberſicht über die Zahl der auf den 
Studirenden aud dem Außlande 

(Centralblatt pro 1862 

Bredien. | Nünigäberg. 

Land. 

Be BE Er Er 
raunfhweig - - » . . . 

Bremen . 8 ren 
Britifhes Reh - . . . . 
Dänematl . ». : .... 

Heflen, Kurflicftentfum . . 
PR (dein Großherzogthum 

Joniſche Inſeln.. ... 
Italien... 
Lauenburg. - » 2... 
Lippe-Detmold. . . . . . 

„ Schaumbmg. . . . 
Fa een 
urembung - - - 2... 
Medienbu nen 
Moldau und Walladei . . 
Nofun »- - 22000. 

Reu 
Aufland . -». . 2» 2.2... 
Sachſen, Aönigrih . . 

„ —————— 

Summ 
Im Sommer⸗ Semeſter 1861 
Mithin im Winter-$ mehr 

Semefler 1854 | weniger 

iE IE IE E 10) 
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Preußiſchen Univerfitäten und der Alademte zuMünfter 
während des Winter-Semefters 184. 
Seite 304 Rr. 76.) 

— Bein | Bonn, _|Münfter) BZufammen 
. |ol— 3 | 3 ||... ⸗ | * 3 

Landb. 5333633333336352333 J 
Facultäͤt. OFacultät. | O (ut Hd] Pacultät. | 

Ameria . 2. 220% 23 615 21 [11 2 4 1 . 12 7 6 11] & 
Anbalt . 2» 2.2.2... 8 5 N 8| 31 .|ı.;ı 114 51 .: .|. 23 5, 10| 19| 57 
Aften . I. 1 11.|.|.|.|. .. 141 
Baden..... 31 3 7. 11 19 45 3 .|I 3 10 
Baier. -: . 2.2 .. 3 6] 6 231 .|. 2 2 4 3 6 7| 11 97 
Belgien»... .. . . + - ı A . . 4111 
Braunſchweig.. .11 GA 141 .| . 1 1 42 9 1| 6) 18 
Bremen ... 2... I 1. 111) .|.|2 It 1 .]| 23-4 
Britifhes Reich . . | 3 .| 1 1231 1.|.|3 4 . 4 .| 2 11 17 
Dänmal . .... . . 1l . .|.|» I. | 14 
ranffurt a. M .1 32 9. . |. a 23 5 9 
Kraut ..... Al. 1 4 ‚|. 111 

riechenland 2 22 10 1 1 14 23 3 2 5| 12 
Samburg- - -» .. . 1514 141 .|.|.|5| 54 .| .|.f .| 5 2 13) 20 
Sannte . .... 2 31 11 .1.[5 19, 161351 24| 3 1| 31] 59 
Heffen, hum |2) 31 101 .|. I.l.|. 3 ı| 4| 10 

„  . Sroßbergogtbum | .| 2. 5.116 9 .'.1 .] 4 3] 10| 17 
ofen... .. | 8. 151.|.| 1161 71.|.).1 .| 8 1| 13] 22 

Joniſche Infeln . . . 11.|.|.|1.1. I. .I.In 4 
|: . 31.|/.|.t.| . Id... 9% 2 

Lauenburg. -. - » . .» 2. 31 .!.|.|.|. .|.| .| 2 11 3 
Lippe-Detinolb . 1 4.|.|.| 2 I. 23 . 7 9 

Schaumburg . 1. 1l.|.|.I.|. .1.1141 11 
"21 Ir DEE 2. 4.2.2 A... | 9 
Luxemburg - «© - - 1:1 |.) 1 1.2.12 4 . . .| 2 2 4 
Medienburg en 7 32] 4 10) 531 1] .| 11 4 61 .| .|.I 8| 32] 8| 18| 66 
Moldan und Wallachei 8 4 161.1 1l.|.| A I. .| 9) 4 417 
Naffıı. - >» 2... 21 652 1l.|5 8 .|.1 6| 3) 1] 6 16 
Niederlande . . . . . .|. 1... sad 2 .|.| 3 5 
Norwegen. « . . . il .|. 3.1.1.3 Ella. 123 
Defterreih. . » . . . Mal al al al a6l.11l.]Aa 5. 33 4 2 38| 57 
Oldendiung - . . . . 1 21 6|.|.|.12] 42119 gie] 20| 3] A| 14| 37 
Bolen - 2.220. ... 1. 1.1 141 4 14 9 8 
Ruf ... I .J.l.t.)ı WM. ./| .| .1 2 2 
Außland . . .... .| 12j18] 19] 491 1) 1) .|6| 8. 1) 15) 38] 35| 79 

Sadjen, Königrecih 12] 21.| 3 7. .I4 4. 2 .| 9 13 
„Großherzogthum . J.111. .|.I .J. I 109 
,Serzogthumer |.| 6) 2 13] 21|.|.|.|6 6. ı| 6| 4| 22) 33 

Schleswig ,- «-.. 1.| 2 | 3.1.1.1.) +)» 1 23 -| .| 2 
Schwarzburg . a1 .|23 2 61. . . 16 .| 22 3 11 

weben . .4. ai 4. 4 .| .| .I 3 83 
Shwil - :.... 6/14 3 71 301.|.1.1a 4 .I.l.| 6 14 3 12) 35 
Turkei .. :I.|. 11 il. .|:!. ‘1.1.1.1 114 
Baled - . . | 1. ı da. 12 1 3 
Würtemberg 1 6 . 1| 1 6| 8 

1 ® . ‘ — 

I. 4544: 
Summe |62]143)611162428| 7114] 5187 se 4816 "eolagalcas 

Im Sommer⸗Sem. 1861 145| 8915411291317 113|18| 492 7| 51521152j118| 89|284/643 

Mithin im Win- (mehr 171 54| 71 33ltill .|.I Al .| » A N “ is 59120 

ter⸗ Sem. 1844 weniger | .| -|-| -| .416 4. 61 141 SI -I- 4. 
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152) ueberſiht über die Zahl der Lehrer bei den Univerfitäten 
und der Afademie zu Münfter im Sommer-Semefter 1862. 

(Gentrafblatt pro 1863 Geite 82 Ar. 29.) 

®) Außerdem 3 leſende Mitglieder ber Alademie der Biffenfaften. 

II. Gymnaſien und Nealfchulen. 

153) Shulordnung des Gymnaſiums zu Bunzlau. 

(Schluß von Nr. 131 Geite 329 bes Eentralblattes pro 1862.) 

VL Die Buhtordnung. 
8. 82. Die wahre, pofitive Zucht, die von dem chriſtlichen 

Grund ausgehend, zu Chrifto führen fol, wurzelt vornehmlich in 
dem chriſtlichen Gelte ($. 15.), den Unterricht und Zucht ald das 
innerfte Geifteöleben und Gemeinfchaftdleben der Schule wiederfpie- 
elt, wie in der feften, einheitlihen Regierungsordnung (Ab- 
Ahnikt V.), welde die Gewöhnung an das pflihtmäßige Thun 
Hülfe nimmt, und in deren Aufrehthaltung und Befolgung alle 
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Lehrer dem Schüler wie Eine erziehende Perfönlichkeit gegenüber: 
ftehen, und in derjenigen Unterrichtömethode, nad) welcher der Schü« 
ler moͤglichſt viel unmittelbar vom Lehrer (nicht blos aus dem Schul: 
buche) lernt, die ihn in den regiten Verkehr mit dem Geifte des 
Lehrerd bringt und zur lebendigften Mitthätigkeit anleitet. — 

Damit nun diefer einheitliche Geiſt in den Augen bed Schülers 
durdy ein wejentlich abweichended Verfahren in der negativen (ftra- 
fenden) Zucht nicht geftört erjcheine, find außer den in Abfchnitt V. 
ge ebenen Maßregeln noch einige jpezielle Beftimmungen von allen 
ehrern En beobachten. 

. 83. Körperliche Züchtigung eines Schülers vor der Claſſe 
darf der Lehrer nicht vornehmen; wenn eine ſolche in beſonderen 
Fällen als das einzige Zuchtmittel nur noch übrig bleibt, fo iſt fie 
auf dem Eonferenzzimmer und möglichit nur in Gegenwart des Di- 
reftord, und —* nur an lüngeren Schülern vorzunehmen. —*) 

Strafarbeiten, welder Art fie auch fein mögen, dürfen nicht 
aufgegeben werden; nur wenn Arreft- oder Garcerftrafe über einen 
Schüler verhängt tft, und derſelbe nicht noch eine Schulaufgabe zu 
erledigen bat, die ihn während dieſer Zeit vollauf befchäftigt, follen 
ihm Folche außerordentliche Aufgaben für diefe Zeit geftellt werben. 
— Schimpfen und — eines Schülers darf nicht Statt 
baben, indem e8 den Lehrer entwürbdigt. 

Längere Bermahnungen find dann überall vor der Glaffe zu 
vermeiden, wenn nicht dad Gemüth des Schülerd und die ganze 
Haltung und Stimmung der Claffe ihnen einen bereiten Hoden 
ſichert. Soll eine derartige Sermabnumg Statt haben, fo gebe fie 
von dem Worte Gotted aus, oder komme doch bei ihm an, welches 
die Slaffen- und Sculandadten darboten. — Cine Ermahnung 
auf dem Conferenzzimmer unter vier Augen ift meift fruchtbarer, 
nachhaltiger und gewinnender. 

. 84. Deffenopnerachtet ſoll und muß der Lehrer alle und 
jebe Abweichung von der Schulordnung, jede Ungehörigfeit, jeden 
Schein und jede Unwahrheit, jede wie auch geftaltete Nichtbethei« 
ligung des Schüler8 am Unterrichte, jede Unart ꝛc. als eine von 
ihm wahrgenommene und nicht zu duldende durch Wink, Anruf, 
Mahnung, Warnung (nie Drohung), Verweis ıc. kennzeichnen. — 
Die Berftreuten und Zerftreuenden zwinge er durch Merten auf fie, 
Fragen an fie, Stehenlaffen auf dem Platze, Hinaudtreten laflen 
aus der Bank (nie vor dad Angeficht der Claffe), durch Nebenfepen 
eined adjutor ($. 57); — die Plaubderer oder ſonſt Störende ſetze 
er, wenn bie gedachten Mittel ihre Wirkung verfehlen, in feine N& 
unter feine Augen, oder auf einen fie iſolirenden Platz; — die Vor⸗ 

*) Daf der obige 8 auf eine wirkliche und nachdruckliche Züchtigung 
Bezug nimmt, wird laum der Erläuterung bebilrfen. 
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lauten weise er durch Nichtbeachtung oder kurz abgemachtes Blosftelen 
ihrer Unüberlegtheit, kurzen harten Verweis und ein „Schweige” 
zurüd; — Unlenkfane, Widerfpredhende, Ungehorjame, Trotzige vers 
weile er zur Ruhe und augeid behufd Erledigung der Sade zu 
einer Beiprehung nad) der Stunde auf dem Gonferenzzinmer, oder, 
wenn bad nicht fruchtet, jo möge er ihm eine Stunde Arreft dictiren, 
erreicht er auch damit den Zwed nicht, ungeftört weiter unterrichten 
zu fönnen, fo weile er folden Schüler unmittelbar aus der Claſſe 
auf das Zimmer des Directord (nie blod aus der Claſſe), oder auf 
das Gonferenzzimmer, mo er den Director abzuwarten und von bie- 
fem nad Anbörung dad Weitere zu gewärtigen hat. Sollte der 
Schüler ihm auch noch auf diefen beftimmten Befehl den Gehorſam 
verweigern, dann hat der Lehrer die Pflicht, mit Ruhe den Schüler 
daran zu erinnern, daß ein offener Ungehorfam die Entfernung von 
der Schule nad) ſich ziehen werde, und ihn danach nochmals zu dem 
Hingeben zum Director aufzufordern. Sollte audy dann noch der 
Schuler renitent bleiben und den Unterricht ftören, dann läßt der 
Lehrer den Director durch den Cuſtos bitten, zu ihm in die Claſſe 
zu fommen. 

8. 85. Wenn ein Schüler Arreft befommen bat, jo muß ber 
Lehrer dem Director perſönlich die Veranlaffung dazu, noch ehe der 
Arreft angetreten wird, vortragen. 

S. 86. Sollte ein Schüler durch fein Verfchulden in der Un⸗ 
terrihtöftunde nicht das und fo viel gelernt oder gethan haben, als 
in der Stunde hat gelernt oder gethan werden Feilen, fo bat der 
Lehrer das Recht ihn nach der Stunde unter feiner Aufficht zurüd- 
zubehalten und ihn zum Lernen des Verſäumten anzubalten, reſp. 
e8 ihm einzuüben. (Nahhülfe-Stunden). 

8. 87. Kein Lehrer follte und fein wahrhaft pädagogiicher und 
hriftlicher Lehrer kann fich ſcheuen, etwaige Uebereilungen oder gar 
Ungeredtigkeiten und Härten auf irgend eine Weiſe, auch wenn 
ber erfen Schüler es ruhig hingenommen hat, wieder gut zu 
machen. . 

8. 88. Es muß dem Schüler, der ſich unrecht beurtheilt ober 
behandelt glaubt, namentlich wenn er ohne Widerrede fich gefügt 
bat, der Meg der beicheidenen Befchwerde durchaus offen fteben. 

8. 89. Die Liebe ded Schülerd zum Lehrer kann nicht zur 
Boraußfegung genommen, fondern fie muß durch ernfte und unab- 
läffige Bemühung um den Schüler vom Lehrer gewonnen werben. 
Wer viel zu rügen und zu ftrafen nothwendig hat, möge darin eine 
Mahnung finden, fi) mehr um feine Schüler zu bemühen und 
beſſer zu unterrichten. 

8. 90. Nie darf ein Lehrer die Auctorität eined andern durch 
Scülervermahnung für diefen, oder gar Nachſtrafen und directes 
Eingreifen in das Zuchtverfahren ftüben wollen; fondern, wo ein 
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College merkt, daß die Auctorität eined anderen wanke, oder einzelne 
ungebörige Diciplinarfälle bei ihm vorkommen, da hat er ihm mit 
gutem Rathe beizuftehen, das Bejondere aber lediglich dem Director 
und deſſen Anordnungen anheim zu geben. 

8. 91. Die Aufgabe ber Conferenz auf bem Zuchtgebiete (na⸗ 
mentlich in den Wochen-Conferenzen) tft nicht die, etwa Strafen 
und Strafmittel zu erfinnen und zu beichließen, fondern die, daB 
alle Lehrer über jeden Schüler, defien Eigenthümlichkeit, ſittlichen 
Zuſtand, Lebensverhältniſſe, Umgang, Neigung, Umgebung und deren 
Einwirkungen auf ihn, und deſſen Führung und Leiſtung bei allen 
Lehrern moͤglichſt orientirt werden, um in ihrem Erziehungsgeſchäfte 
nicht immer blos die einzelne Uebertretung, ſondern den Quell, aus 
dem fie entipringt, in's Auge zu faſſen. 

$. 92. Die richtig geleiteten Conferenzen werben und müffen 
ohne alle förmlichen Beſchlüſſe dahin führen, daß alle Lehrer zugleich 
den fich verjchledhternden Schüler, — auch wenn er bei Einzelnen 
noch in Führung und Leiltung genügt, — Rückhaltung, Kälte, Un» 
willen, Mipcrebit und bei einem Vergehen ein minder nachſichtiges 
Urtheil fühlen laffen; und ebenſo audh, daß alle Lehrer ugleich 
einem ſich beſſernden Schüler, — auch wenn die Beſſerung bet eins 
genen Lehrern noch nicht hervorgetreten ift, — ſich milder, hoffen: 
er, vertrauender, nachſichtsvoller gegenüberitellen. 

8. 93. Die Eonferenz foll fih in allen Fällen durch den Or⸗ 
dinarius möglichft vergewiflern, ob und wie weit auf die Mitwir- 
fung des Hauſes bei * Zuchtmaßregeln zu rechnen ſei, und nur 
in den äußerſt dringlichen Fällen, oder wo auf eine Mitwirkung des 
Hauſes nicht zu —28*— iſt, ſoll und darf fie nach reiflicher Ueber⸗ 
legung von derſelben Abſtand nehmen. 

. 94. Welche Strafen und Straffolgen etwa eine Conferenz 
inne zu balten habe, dad foll und darf nicht vorgejchrteben werden, 
Sie findet ihre Beſchränkung in Staatlichen Verordnungen, und inner: 
halb derfelben ihr Recht in ihrer Pflicht, ihre Gründe in ber er⸗ 
ziehlichen Aufgabe der Schule. — 

. 95. Ein wichtiges Erziehungs⸗ und Zuchtmittel ift der Cen⸗ 
fur⸗Act, daher diefem die größte Aufmerkfamteit zu widmen ift. — 

Er wird folgendermaßen abgehalten: Am Genfur-Tage d. H. 
am lebten Schultage vor Niäaei, Weihnachten und Oftern (zu 
Dftern nah dem öffentlichen Examen) fammeln fi die Schüler, 
nur mit dem Gelangbudie verjeben, unter den Augen ded Ordina- 
rius in ihren Claſſen. Diefer unterhält fi) mit den Schülern in 
ernftem Gefpräche, bis der Director, der von Claſſe En Glaffe geht, 
mit den Schülerzeugniffen in der Claſſe erſcheint. Dieſer hält eine 
furze, dem Alter und fittlihen Verhalten der Claſſe angemefjene 
— 28 wendet ſich dann namentlich an diejenigen, welche harten 
Tadel verdient haben, mit fehr ernften, ihr ſittliches Sein ihnen auf- 
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Ichließenden, ftrafenden Worten, prockamirt dann (wenn Berfebung 
Statt hat) die Hamen der Berfepten und übergiebt dem Ordinarius 
bie Zeugniffe und geht zur folgenden Claſſe. 

Nah dem Scheiden bed Directord beginnt nun dad Cenſur⸗ 
geihält des DOrdinarind. Cr bat hier dad Feld für dad Wort der 

mahnung, Crmuthigung, Zröftung, Strafe, vor Allem hat er 
bier die Gelegenheit und die Pflicht, jedem Schüler den Sinn ber 
Cenfur aufzufihließen. die Thatjachen ihm aufzudeden, worauf ſich 
dad Urtheil gründet, Die Milde, welche dies und das noch verſchwiegen 
Bar hervorzuheben 2c. und fo den Schüler gm Nachdenken über ep 
elbſt und zum Inſichgehen zu bringen. abet übergiebt er jedem 
Schüler die Senjur und proclamirt am Schluſſe die Rangordnung 
und läßt ſich die Schüler glei danach fepen. — Wenn noch Zeit 
ift, fo läht er nun die Schüler auf den Schulhof audtreten, wacht 
aber mit Ernſt darüber, daß fein ftörender Lärm, oder ein unge⸗ 
pörinet Gebahren entftehe, und läßt fie fi zu dem Zeitpunfte, wo 

t Director feinen Umgang durch die Claſſen vollendet bat, wieder 
in der Claſſe fanımeln und ordnen. — Die Claffen werden dann 
einzeln zum Hinaufgeben in den Betfaal abgerufen, wo fie ber Direc- 
tor empfängt ($. 49.) und biefelben nad) der neuen Rangordnung 
fih ſetzen läht. — 

Die ganze Schulgemeinde fingt einftimmig 2— 3 Berje eines 
Kirchenlieded. Darauf hält der Director eine allgemeine Genfurrede, 
die Sich jedes Eingehens auf fpectelle Genfuren enthält, vielmehr die 
Schulzucht und das Schulthun unter der Leuchte des chriftlichen 
Glaubens betradhtet. Der Sängerchor fingt eine etwas längere der 
Sadye und Rede angemefjene Motette.e — Zu Weihnadhten und 
Dftern kommt hierzu noch ein liturgiſcher Gottesdienſt ($. 14.) als 
Vorfeier ded betreffenden hriftlichen Feftes. Weber die Einrichtung 
deffelben entfcheiden die in der Schule heimiſch gewordene chriltliche 
bebenögemeinichaft und die ihr zu Gebote ftehenden Gefangsfräfte 
unter den Schülern. 

Anmerlung Es if von großer Wirkung, wem bie Weihnachts⸗Cenſur fo 
abgehalten werden kann, daß ber Act auf dein Saale in bie Abend- 
ſtunde fällt, und namentlich bie liturgiſche Feier bei erleuchtetem Saale 
gebalten, und dann auch das fonft einftimmig zu ſingende Weihnachts⸗ 
ied unter PBofaunen-Begleitung gelungen werben Tann. 

wm. Eine Grdinariats-Ordunng. 

Ohne die einzelnen Geſchäfte eined Ordinarius, weldye aud den 
vorigen Abjchnitten LIV— VI. fih ergeben, im Einzelnen aufzuführen, 
follen bier nur die weientlihen Aufgaben defjelben genannt werden. 
Die Ordinarien find: 

1) die Vermittler zwiſchen Schule und Haus in Beziehung 
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auf den einzelnen Schüler. Darum liegt ed ihnen ob, die Abjenten- 
lifte im Tagebuche zu führen und die Entfchuldigungen entgegen zu 
nehmen und zu prüfen, Geſuche um Urlaub bis zu 2 Stunden — 
doch nicht die beiden lebten und erften vor und nach den Ferien — 
u ertheilen, weiter gehende Urlaubsgeſuche zu begutachten, felbit- 
tändig (ober auch im Auftrage des Directors tefp. der Sonferen 
im Ordnungsbuche Benachrichtigungen an die Eltern zu geben, bie 
Unterfchriften der Eltern in den Genfuren zu controliren, von Zeit 
zu Zeit mit dieſen Rüdiprache zu nehmen, die auswärtigen Schüler 
unter ihre befondere Obhut zu nehmen und die verantwortlichen 
Auffeber zu unterftügen ıc. 

Ste find: 
2) Vermittler zwiſchen der Schule und der einzelnen Claſſe. 

Darum haben fie die Elafjenbedürfniffe nach allen Seiten hin wahr: 
gunchmen, dad Claſſenbuch in Ordnung zu galten, Alles, was auf 
ie Schulordnung in ihrem ganzen Umfange Bezug hat, (jo weit es 

fih der Director nicht vorbehält) den Schülern anzugeben, über 
dad ‚Sorbanbenfein und bie Führung der Ordnungsbücher durch regel⸗ 
mäßige Revifionen zu wachen (jpäteftend monatlich), die Schüler: 
pefte mindeftend vierteljährlich zu revidiren und daB Ergebniß ber 

eviſion behufs der Genjur ſpeciell vorzulegen, über die Innehaltung 
der Schulordnung zu wachen, die Rangordnung wie Sittenzeugniffe 
in Vorſchlag zu bringen, die Rangordnung zu proclamiren, die 

cielle Cenſur mit den einzelnen Schülern abzuhalten, in den 
ochen⸗Conferenzen ihre Wahrnehmungen über den Geiſt der Glaffe 

und einzelne Schüler zum Bortrage zu bringen, bie für das Cenſur⸗ 
mb Berfepungegeichäft nothwendigen Vorarbeiten der Collegen zu 
eiten ıc. 

Ste find: 
3) die perfönlih von der Schule beauftragten und im Namen 

derſelben handelnden Erzieher und Seelſorger der einzelnen Schüler. . 
Darum liegt e8 ihnen ob, dem einzelnen Schüler überall und in 
allen jetnen Angelegenheiten der Seele und des Leibed mit Rath, 
Unterweifung und That beizuftehen, dem irrenden nachzugehen, dem 
fehlenden und ftrauchelnden zu belfen, den gefallenen, wenn moͤg⸗ 
lich aufzurichten; in ihrer ganzen Zucht vornehmlich auf den Seit 
der Slafje, wie den des einzelnen Schülerd einzuwirken, hartnäckige 
Trägheit, Unordmung, Leichtfertigleit — abgejehen von den einzelnen 
Disctplinarfällen, weldhe den einzelnen Gollegen zuftehen — mit 
Bermahnung und durch Wachſamkeit zu befämpfen, und wenn fie 
dabet auf Wideripenftigleit ftoßen follten, auch mit Strafen bis zu 
2 Stunden Arreft $ 85.) vorzugehen; nicht minder aber auch den 
Schüler wie die Clafſe gegen Unbill, Härte und Ungerechtigkeit 
durdy Vertretung derjelben vor dem Director zu ſchützen. 
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Schlußbemerkung. 

Die Frage, wie weit in den Claſſen hinauf eine ſolche Schul- 
ordnung aufrecht erhalten werden folle, erledigt ſich durch die Be- 
merfung, daß der erwachſene Sohn im Haufe, den eine fefte, ihn 
gewöhnende Hausordnung erziehen half, von dem verftändig er- 
giehenben Mater mehr Freiheit nad) und nad erhält, als er gefor- 
ert, und doch nicht dem Wefentlihen der Hausordnung entwädft. 

Erfter Anhaug zur Schulorduang. 

Curn-Drönung des Aymnafiums in Kunzlau. 

F. 1. Das Turnen fol bei den Schülern dad Bewußtjein der 
Gemeinſchaft und Zuſammengehörigkeit unterftügen und beleben. Es 
wird daher mit Anleitung und Zucht den Schülern felbft übergeben 
und nur durch Anweſenheit des jedeömaligen Auffichtslehrerd auf dem 
Turnplatze ald Angelegeribeit der Schule bezeichnet. 
Sail, 2. Die Turngemeinde zerfällt in Riegen zu je 15, (reſp. 22) 

ülern. | 
F. 3. Jede Riege befteht aus: dem Niegenführer, 2) 2 

(reſp. 3) Vorturnern und 3) 2 (reip. 3) Rotten zu je 6 Schülern. 
. 4. An der Spike der Turngemeinde fteht der Turnmeiſter. 

Derfelbe wird auf Zorfolag des Directors von dem Lehrer- Cole: 
gium für 1 Jahr aus den Schülern der oberften Claſſe ernannt. 

.5. Der Qurnmeifter iſt einerfeitd der techniſche Gehitlfe 
des Turnlehrers und unterftügt denfelben in allen erforderlichen 
Handleiſtungen; andererfeitd ift er die oberfte Inftanz für Die Turn⸗ 
beamten aud dem Kreife der Schüler und der Repräfentant der 
QJurngemeinde gegenüber dem Lehrer-Collegium, weldhem er als 
foldher für den Geift und das Benehmen der ganzen Zurngemeinde 
verantwortlich wird. Um died zu Tönnen übt er folgende Rechte aus. 

8.6. Er ernennt die Riegenführer aud den Mitgliedern der 
oberſten Slaffen und ertbeilt ihnen die erforderlichen Anweiſungen 
zur Ausübung ihred Amted. Riegenführer, die feinen Erwartungen 
nicht entiprechen und ſich nachläſſig in ihrem Amte oder unfabig er⸗ 
weiſen, den unbedingt nöthigen moraliſchen Einfluß auf ihre Riege 
auszuüben, darf er, nach vorhergegangener Berathung mit den übrigen 
Riegenführern, durch geeignetere Perfönlichfeiten erjepen. 

8. 7. Ihm erftatten die Riegenführer Bericht über alle irgend 
wie erheblichen Angelegenheiten der einzelnen Riegen und veran- 
laflen bei vorfommender Renitenz feine Bermittelung. 

$. 8. Cr bat die * wenn ſein ermahnendes Wort 
nicht hinreicht, den renitenten Turner austreten zu laſſen; erft, werm 
auch dieſes Mittel nicht ausreicht, ſucht er das Einſchreiten des an⸗ 
weſenden Auffichtslehrers nach. 
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8.9. Er empfängt von den Riegenführern die Meldung über 
nicht erfchienene Turner und hat dad Recht, noͤthigenfalls die ohne 
ejeglihe Entihuldigung Fehlenden fofort holen zu laſſen. Wieder- 
hl Nachläſſigkeit einzelner Schüler in der Theilnahme am Turnen 
ringt er duch den Auffichtölehrer zur Kenntniß des Lehrer-Golle- 

giums. 
8. 10. Er beſtimmt jedesmal diejenigen Turner, welche die 

Apparate herbei= und wegzufchaffen haben, und veranlaßt die dabei 
erforderliche Beauffichtigung. 

. 11. Er ordnet an und leitet Die gemeinfamen Qurngefänge 
am Beginne in ber Hanf und am Shluffe der Uebungen. Dabei 
wird er von dem Anftalt8-Praecentor unterftügt. 

$. 12. Er, wie ſämmtliche Turnbeamten, haben nur durch 
moraliihen Einfluß, durch ermunternde, belehrende und mahnende 
Worte auf die Turner einzuwirken, und dürfen ſich nie zu Droß 
ungen, Schmähungen, oder gar Thätlichkeiten hinreißen Iaffen. Shre 
Hauptaufgabe ift, von dem Zurnplape, ohne irgendwie die wahre 
jugendliche Sröhlichleit und den bereitwilligen Wetteifer zu beein- 
trächtigen,, jede Roheit und Unverträglichkeit, jede Schlaffheit und 
Berdrofjenheit, jede Geringſchätzung des gemeinfchaftlichen Thuns 
und der gemeinfamen Ordnung fern zu balten. 

F. 13. Der „riegenführer ift der Repräfentant der einzelnen 
Riege gegenüber dem Zurnmeilter und ald 2 dem lepteren für 
A Pr: iron feiner Riege verantwortlid. Seine Rechte und 

ichten find: 
8. 14. Cr ernennt aud den Mitgliedern jeiner Riege die Vor⸗ 

turner der 2, reip. 3 Rotten. 
8. 15. Er führt ein genaued Berzeichniß über die Theilnahme 

am Qurnen und die Leiftungen der Öingelnen. 
8. 16. Er beitimmt den Sammelplag, von dem aud die Riege 

unter feiner Zeitung zur feſtgeſetzten Zeit fich auf den Turnplatz be⸗ 
giebt, und zu dem fie nad beendigten Uebungen von ihm wieder 
zurüdgeführt und 'entlaffen wird. 

. 17. Er ordnet und leitet alle die einzelne Riege betreffenden 
Angelegenheiten und verwaltet die für Turnſpiele oder Turnzwecke 

‚etwa gegründete Riegenkaſſe, welche letztere jedoch ftetd nur aus frei- 
willigen Beiträgen entitehen vor’. 

8. 18. Seine Hauptaufgabe tft, ſich die perjönliche Liebe und 
Achtung aller Mitglieder der Riege zu erwerben und das Berhält- 
niß eined älteren Bruders zu jüngeren a Sollte ihm 
da8 bet @inzelnen durchaus nicht gelingen, jo hat er dem Turn⸗ 
meilter den Antrag zu ftellen, für die Betreffenden einen Wechſel 
mit einer andern Riege eintreten zu laſſen. Wenn auch durch den 
Wechſel das erwünfchte Refultat nicht erzielt werben Tann, jo wird 
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be Zurnmelfter dem Lehrer» Collegium davon Anzeige zu machen 
aben. 

$. 19. Der Borturner beftimmt die Reihenfolge feiner Ab- 
theilung bei den Webungen, führt diefelben zuerft aus und wacht 
darüber, daß fie rafh, regelmäßig und ohne Störung und Unorb- 
nung erfolgen. Er ift dabei verpflichtet, die Angaben und Anord- 
nungen des Wiegenführerd genau zu befolgen. Eine ſelbſtſtändige 
Disciplinargewalt übt er nicht aus, ſondern er wendet ſich, ſo 
ſeinem Commando nicht gehorcht wird, an den Riegenführer. Da⸗ 
gegen joU er den Andern ebenfo dad Vorbild fittlihen Weſens als 
oͤrperlicher Gewandtheit fein. 

8. 20. Der eigentliche Turnlehrer wirkt auf dem Turnplatze 
nur techniſch als Anordner, Leiter und Unterſtützer der Turnübungen. 
Sollte er in dieſer Thätigkeit durch irgend etwas geſtört und gehemmt 
werden, ſo hat er den Turnmeiſter zur Deieitigung des Wahrgenom- 
menen anzuweilen, und falls durch diejen die Abhülfe nicht Iofort 
und vollftändig bewerkitelligt werden kann, dem Auffichtsiehrer An⸗ 
zeige zu machen. 

8. 21. Die Hauptaufgabe ded Turnlehrers befteht darin, den 
QZurnmeifter und die Riegenführer in wöchentlich einer bejonderen 
Stunde ſoweit techniſch vorzubilden, daß jener ihn in ben allgemeinen 
Zurnftunden bei Leitung und Beauffichtigung des Ganzen erfolgreidh 
unterftüsen Tann, und dieje die den einzelnen Riegen aufgegebenen 
Mebungen felbftftändig zu leiten vermögen. Die Einübung und An- 
weifung der Vorturner erfolgt durdy den Riegenführer unmittelbar 

_ vor jeder einzelnen Uebung und fol für die Riege da8 dem eigenen 
Verſuche vorbergehenbe Beiſpiel fein. 

Zweiter Auhang zur Schnlordunng. 

Schul: Hefeke für das Yumnafium zu Bunzlau. 

1" 1. Alle bei dem Director jur Aufnahme in dad Gymna- 
fium ſich Anmeldenden werden durch diefen einer Aufnahme-Prüfung 
unterworfen. 

8. 2. Den Anmeldungen müflen die erforderlihen Zeugnifie 
beigefügt werden, bevor die Aufnahme erfolgen Tann. 

8. 3. Nach vollzogener Inſcription tft jeder Schüler, reip. 
beflen Eltern oder verantwortlicher Aufjeher zur genauen Befolgung 
ſämmtlicher Schulgefebe verpflichtet. 

.4. AB erfte Anforderung wird jedem Schüler ein mora- 
liſches, anftändiged und beſcheidenes Betragen ſowohl in als außer 

Schule zur Pflicht gemadt. Alles Aufrallenbe in der Kleidung 
u vermeiden. 
| 8. 5. Die Schüler haben fich erft kurz vor Begiun der Stunden 
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in ihren Claſſen einzufinben und ruhig ihre beftimmten Plaͤtze ein- 
unebmen. Jedes Umbertreiben auf dem Schulplane vor und nad) 
* Schule iſt unterſagt. 

. 6. Das zur Erholung auf dem Schulplane beftimmte 
Reipirium von 10 bi8 104 Uhr fteht unter Aufficht eines Lehrers, 
deften Anordnungen genau zu befolgen find. 

. 7. Seder Schüler tft zu regelmäßigem Schulbeſuch und zur 
Theilnahme an allen Schulfeierlichleiten verpflichtet. 

8.8. Schulverſäumniſſe können nur nad) vorher erfolgter An- 
zeige an den Ordinarius mit Genehmigung des Directord ausnahmd- 
weiſe geftattet werden. In SKrankheitöfällen ift eine glaubmwürdige 
Beicheinigung an den Ordinarius einzufenden. 

S. 9. Gepe Abweſenheit von der Claſſe ohne die in 8. 8. 
bezeichneten Modalitäten wird als willtürlihe Schulverſäumniß 
beffraft, Daffelbe gilt auch bejonderd von jedem Audbleiben über 
die verftattete Zeit nach den Ferien und von jeder früheren Entfer- 
nung vor dem Beginn der Ferien. 

. 10. Allen Schülern wird den Lehrern gegenüber der pünkt⸗ 
lichſte Gehorſam und die gebührende Achtung, den Mitſchülern ge- 
genüber Verträglichkeit geboten. Streitigkeiten unter den Schülern 
und die fogenannte Selbithülfe find unterfagt. Gegründete Bes 
ichwerden müſſen dem Ordinarius, erforderlichen Falld dem Director 
zur Abhülfe vorgelegt werben. 

8. 11. Sede unnöthige: oder gar muthwillige unmittelbare oder 
mittelbare Störung und Unterbredung des Unterrichts ift verboten. 

8. 12. Beichädigungen an Tiſchen, Bänfen und Schulgeräth- 
ſchaften müſſen, außer der etwa erforderlichen Disciplinarftrafe, von 
dem Tihäter erjegt werden. Iſt diefer nicht zu ermitteln, fo bat bie 
betreffende Safe für den entftandenen Schaden aufzufonmen. 

. 13. hulbüder, Hefte und Schreibmatertalien find in 
Ordnung und zum fteten Gebrauche bereit zu halten. Die auf- 
— Arbeiten müſſen pünktlich abgeliefert werden und in vor⸗ 
geichriebener Weiſe abgefaßt fein. 

. 14. Die aud den Glaffenbibliothefen empfangenen Bücher 
find forgfältig in Acht zu nehmen; Beihädigungen an denfelben 
verpflichten zum vollen Erſatz. — Benutzung offentlicher Leihbiblio⸗ 
theken ift unbedingt unterfagt. 

8.15. Der Beſuch öffentliher Vergnügungslokale jeder Art, 
incl. der Conditoreien tft unter Teinerlei Vorwand geftattet, außer 
in Begleitung der Eltern, oder eined Lehrers, oder mit fpeciell ein- 
geholter Erlaubniß ded Ordinarius. 

. 16. Ohne befondere Genehmigung ded Directord dürfen 
die Schüler nit zu irgend einem Dereine unter ſich gujammen- 
treten; Theilnahme an anderweitigen Vereinen und öffentlihen Ber- 
fammlımgen tft nicht geitattet. 
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8. 17. Deffentliches Tabakrauchen ift unbedingt verboten; auch 
das Tabakrauchen in der eigenen Wohnung könnte nur bei den 
Schülern der oberften Claſſe in dem Falle ungeftraft bleiben, wenn 
die auödrüdliche Genehmigung der Eltern nacdhgewiefen ift. 

$. 18. Der Verkauf von Büchern, Heften und anderweitigen 
Gegenftänden ohne fchriftlihen Erlaubnißſchein der Eltern ift eben- 
jo wie jeded Borgen und Taufchen unterfagt. 

8. 19. Auswärtige Schüler find unter die Controle der An- 
ftalt geftellt, und die Penfiondhalter verpflichtet, dem revidirenden 
Lehrer jede erforderte Auskunft zu ertheilen. Das Beziehen der- 
axtiger MWohnungen und die Veränderung derfelben unterliegt ber 

eciellen Genehmigung ded Directord. Bas Speifen im Gaſthauſe 
nicht geſtattet. 

F. 20. Die von der Schule ausgeſtellten Claſſen-Cenſuren 
ſind, mit der Unterſchrift der Eltern oder deren Vertreter verſehen, 
jedeömal an bem von dem Glaffen- Drdinariud bezeichneten Tage 
iejem wieder einzuhändigen. Sede Fälſchung der Cenſuren ziebt 

die ftrengfte Strafe nad) Hi 
$. 21. Die Schüler find zur Theilnahme an dem Vormittags. 

Gotteödienit an. Souns und Fefttagen verpflichtet. Berfäumnifie 
defjelben find vorher den betreffenden Drdinarien anzumelden, oder 
nachher gegründet zu entichulbigen. 

$. 22. Bereits confirmirte evangeliihe Schüler haben an der 
jmeimal im Jahre zum Semefterfchluß ftattfindenden Abendmahlsfeier 

heil zu nehmen, und können davon nur auf den ausdrüdlichen 
Knid der Eltern diöpenfirt werden. 

8. 23. Kein Schüler darf, ohne die fchriftlihe Genehmigun 
feines DBaterd oder Vormundes beigebracht u baben, die Anita 
verlaffen, widrigenfalls er das Schulgeld * für das nächſte Vier⸗ 
teljahr zu bezahlen bat. 

8§. 24. Das Schulgeld wird monatlid praenumerando an 
ben ftädtiichen Gafjen- Beamten gegen deſſen Quittung bezahlt. Die 
Schulgeldſätze find: 

a. 1.d. Prima jährl. 24. Thlr. 
b. „ Secunda „ von Audwärtigen 24thl., von Einheimifchen zotht 

1 c. „ Tertia nm n nn n " 
d. ı Quarta nm n 16, u n 14 „ 
en Quinta nm n 12 5 u m 10, 
f. „ Sexta nm n 10, u n 8. 

Für diejenigen, weldye am Unterrichte im Engliigen eil nehmen, 
tritt eine Erhöhung des Schulgelde um 4 Thlr. jährlich ein. 
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8. 25. Bet der Aufnahme tft zu entrichten: 
an Prüfungs- und Inferiptiond-Gebühren 1 Thlr.; 

bei dem Abgange: 
für ein gewöhnliched Abgangdzeugniß 15 Sgr. 
für ein Abiturienten-Zeugnib . . . 2 Xhlr. 

— — — — 

154) Erfüllung der Militairdienſtpflicht ſeitens ber 
Candidaten ded höheren Schulamt vor ihrer provi- 

forifhen Anftellung. 

Es ift neuerdingd wiederholt vorgelommen, daß Schulamts- 
Sandidaten, welde, ohne ihrer ordentlihen Militair- Dienftpflicht 
genügt zu haben, zur Verwaltung von Lehrerftellen an höheren Un⸗ 
terrichtö-Anftalten mit voller Stundenzahl proviforijh angenommen 
waren, inmitten diejer Beichäftigung zur Ableiftung jener Militair- 
pflicht entlaffen, reip. auf längere Zeit beurlaubt werden mußten. 

Um den durch derartige Abberufung- von commiffarischen Lehrern 
für die betheiligten Anjtalten entftehenden Verlegenheiten vorzu- 
beugen, empfehle ih dem Königlichen Provinzial Schul-Collegium, 
ſolche Candidaten ded höheren Schulamts, welche nicht zuvor Die 
Srfüllung ihrer ordentlichen Militairdienftpflicht oder die Befreiung 
von derfelben nachgewieſen haben, fortan in der Regel auch zu einer 
interimiftiihen Anftellung nicht zuzulaffen. 

Berlin, den 25. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ſämmtliche Königliche Brovinzial-Schul-Eollegien und 
fämmtliche Königliche Regierungen, einfchliehtich der⸗ 
jenigen zu Sigmaringen. 

11,894. U. 

155) Religions unterricht für die Schüler, welche einer 
andern als der ſtiftungsmäßigen Confeſſion einer 

höheren Unterricht sanſtalt angehören. 

(Centralblatt pro 1859 ©. 232 Nr. 72.) 

Auf das gefällige Schreiben vom 7. v. M., die höhere Lehr- 
anftalt zu N. betreffend, Tanır ih mic mit Ew. Ercellenz Auffaffung 
infihtlih der Aufnahme des Tatholiichen Religions » Unterrichts in 
ben Lehrplan der Schule nur einveritanden ertlären. 

27 

(d 
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Demnach erſuche ich Ew. Ercellenz, der ftädtiichen Behörde in 
N. zu erkennen zu geben, daß, wie bei jämmtlichen höheren Lehr⸗ 
anftalten ohne Beeinträdhtigung ihres confeffionellen Charakters für 
den Religiond-Unterriht derjenigen Schüler, welche einer andern als 
der ſtiftungsmäßigen Confeſſion der Anftalt angehören, angemefjen 
geforgt wird, died auch bei der projectirten Realſchule daſelbſt ge— 
Khehen müffe, und daß deshalb die Anftelung und NRemunerirung 
eines katholiſchen Religionslehrers an derfelben zu den Bedingungen 
ihrer Anerkennung gehören werde. 

Berlin, den 24. Zuni 1862. 

v. Mübhler. 

an 
den Königlichen Ober-Präfidenten 2c. 

11270. U. 

— —“ — — 

156) Dauer des Aufenthalts in Prima der Gymnaſien 
und Realſchulen. 

(eſr. Centralblatt pro 1861 S. 478. Nr. 181.) 

Auf den Bericht vom 28. Mat d. 3., die dortige Realichule 
— erwiedere ich dem Königlichen Provinzial⸗Schul⸗Collegium 
olgendeß. 

Es ift richtig, dab die Forderung einer zweijährigen Theilnahme 
am Unterridht in Prima der Gymnafien und zalfihulen unächft 
nur auf diejenigen Schüler Anwendung findet, welche aus Secunda 
nad) Prima verleßt, nicht auf ſolche, die privatim vorbereitet und 
erft in Prima eingetreten find. Daß es aber mit Schülern biefer 
Art, deren Bildungsgang den Lehrern weniger bekannt ift, hinficht- 
lich der Zulaffung zur Abiturientenprüfung mindeſtens eben jo genau 
genommen werden muß, wie mit denen, die längere Zeit Schüler 
der Anftalt find, ift felbftverftändlidh. 

ꝛc. % 
Berlin, den 4. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

An 
das Königfihe Provinzial-Schul-Eollegium zu R. 

13,217. U. 
— — — — — 
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157) Ausſchluß der Lehrer an Borbereitungsflafien 
der Symnafien von der allgemeinen WVittwen-Berpfle- 

gungs-Anftalt. 

Ew. Wohlgeboren eröffne ic auf die Eingabe vom 28. April 
er., dab der Lehrer N. an der Vorbereitungsſchule des dortigen 
Gymnaſiums nad den Allerhöchften Cabinets-Ordres vom 17. April 
1820 und 27. Februar 1831 zum Beitritt zu der Allgemeinen 
MWittwen-Verpflegungs-Anftalt weder berechtigt noch verpflichtet fit. 

&8 bleibt Ihnen ütberlaffen, durch Bermittelung ded Königlichen 
Provinzial-Schul-Sollegiumd bei der Königlihen Regierung zu N. 
dahin zu mirfen, daß der ıc. N. in die Elementar-Schullehrer-Witt- 
wen- und Watfen-Unterftügungd-Anftalt ded dortigen Bezirks aufge- 
nommen Werde. 

Berlin, den 5. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Herrn Gymnaflal-Director N., Wohlgeboren zu N. 

10,099, U. 

158) Anerltennung von Unterriht3-Anftalten als 
höhere Bürgerſchulen. 

Die Bürgerſchule zu Croſſen im Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt und die Bürgerſchule zu Lauenburg im Regierungsbezirk 
Cõslin find als zu gültigen Abgangs⸗-Prüfungen nach dem Regle⸗ 
ment vom 6. October 1859 berechtigte höhere Bürgerſchulen') aner⸗ 
fannt worden. 

Berlin, den 5. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

Belanntmachung. 

14062. U. 

*) COfr. Eentralblatt pro 1859 Seite 607. 

27° 
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IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältniffe. 

159) Unterweifung der evangelifhen Seminar- 
Zöglinge in den Küjterfunctionen. 

Der Evangeliſche Ober⸗Kirchen-Rath hat bei mir die Frage wegen 
Unterweifung der Zöglinge der Schullehrer-Seminarien zur Berwal- 
kung ded Kufteramted in der evangeliichen Kirche in Anregung ges 
ra dt. 

Es verfteht fich von felbft, daß diefe Unterweifung ſchon ſeither 
in ber Disciplin ber Schulfunde, wo von der amtlichen Stellung 
der künftigen Lehrer nad) allen ihren Beziehungen die Rede fein 
muß, ihre Stelle gefunden hat. Es mag aber fraglidy. fein, ob diefe 
Unterweifung überall eine binlänglich eingehende und genug um« 
faffende gewejen tft, um den jungen Lehrer, wo er al KRüher zu 
fungiren hat, vor Sneorrectheiten und Mißgriffen zu bewahren. 

Bei den provinziellen und localen Berichiedenheiten der Küfter- 
functionen wird zwar der Küfter in ben einzelnen Fällen zunächſt 
an die Anleitung und Anordnung ded ihm vorgefepten Pfarters ge- 
wiejen fein. Die Grundlage zu einer richtigen Auffaljung der Be⸗ 
deutung des Küfteramted im Allgemeinen und feiner einzelnen 
Functionen wird aber umfafjend und eingehend dem fünftigen Lehrer 
im Seminar gegeben werben können und müflen. Hierzu wird 
unter den jept vorhandenen litterarifchen Hülfsmitteln zwedmäßig 
dad Bud) von 3. Dreifing „dad Amt ded Küfterd in der evange- 
liſchen Kirche. Berlin 1854" benupt werden können. 

Ich darf vorausſetzen, daß an den meiften evangelifhen Semi 
narien der Director, und wo diejed nicht der Fall ein lollte, der 
Religiondlehrer im Stande fein wird, die in Rede ftehende Unter- 
weifung & ertheilen. Wo dieſe Vorausſetzung nicht zutreffen follte, 
bat das Smiglice Provinzial-Schul-Collegium für einen Erfah durch 
einen dazu befähigten und willigen Geiftlihen Sorge zu tragen, 
de dergleichen Arrangement8 aber meine Genehmigung einzuholen. 
eberall aber ift den Seminardirectoren nah Maafgabe biefer Ver- 
— eine jmngfältige Beachtung der in Rede ftehenden Angelegen- 
eit anzuempfehlen. 

Berlin, den 5. Juli 1862. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

v. Mübler. 
An 

ämmtfihe Königliche Brovinzial-Schul-Eollegien. | nee glihe Provinzial⸗Sch gi 
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160) Daß geiſtliche Shul-Reviforat. 

Ueber diefes Thema bat ber Regierunge- und Schul-Rath Stolzenburg in 
Liegnitz auf einer PBaftoral-Conferenz Fofgenke Auseinanderfegung gegeben : 

Der Gegenftand, deſſen Behandlung mir nahe gelegt worden, 
ift ein fo umfafjender und vielfeitiger, daß eine eingehende Er⸗ 
örterung aller dabei fi) darbietender Punkte das Maaß der hier 
verftatteten Zeit überjchreiten würde. Cine Ausdgleihung der Stoff 
menge mit der Kürze der Zeit duch Fafſung meiner Gedanken und 
ande in die kurze eigentliche Thefenform zu gewinnen, hat mir 
der Natur ded vorliegenden Gegenftanded nicht entiprechend ericheinen 
wollen. So bleibt mir nur übrig, eineötheild felbft mein Thema 
mir zu beichränfen, anderntheild die zur Betrachtung gelangenden 
Seiten deſſelben mehr in kürzeren Andeutungen zu charakterificen, 
deren weitere Ausführung, je nachdem ed gewünjcht werden jollte, 
ber ſich anfchließenden Debatte porbehalten letben mag. 

Pinfihttid der Beſchränkung, die ich mir auferlegt, glaube ich 
a der allgemeinen Zuſtimmung mich verſichert halten zu dürfen. Denn 

wie sehr ich mich auch von Herzen gedrungen fühle, durch näher 
in die Natur der Sache eingehende Crörterungen über die Be» 
rechtigung und Nothwendigkeit des geiftlihen Schulrentio- 
rated ein Zeugniß abzulegen, jo meine ich bo, daß in biefer Ver⸗ 
ſammlung Niemand tft, welcher eine ſolche Berechtigung und Noth⸗ 
wendigfeit ald eine noch erft zu beweijende Theſis und nicht viels 
mehr als einen Grundſatz anjähe, der, wie jehr audy von manchen 
Seiten ber die Widerfacher dagegen anftürmen mögen, wenigftend 
in unferer Gemeinſchaft nicht exrft des Beweiſes bebarf. 

So habe ich weniger das Recht oder wohl gar die fpeziellen 
Rechte bed geiftlichen Reviſorats, als vielmehr die Pflichten hier 
näber erörtern zu follen geglaubt, welche dieſem für und nicht erſt 
nachzuweiſenden Rechte ent rechen. Dem Urtbeil, ob bie alſo bes 
gränzte Frage, gegenüber den brennendften Bewegungen ber Zeit, 
eine binlänglich wichtige und tiefeingreifende tft, um für eine Pa- 
ftoral-Sonferenz einen angemefienen Berathungs-Gegenftand abzu⸗ 
eben, fönnen wir, glaube ich, mit Ruhe entgegenfehen. Meine Ans 
icht wenigſtens iſt bie, daß, wären nur bie in Rede ftehenden 

ichten ſiets recht tief erfaßt und recht gewiffenhaft geübt, auch das 
betreffende Recht minder bezweifelt und angefochten, von Kirche und 
Schule wenigftend mandher in beide eingebrochener Schaden fern 
gehalten fein würde. — 

Die nächſten Objecte der geiftlichen Schulrentforats- Pflichten 
find, daß ich fie im möglichft concreter Faſſung bezeichne, 

1. die Schulkinder, 
II. die Zebrer. 
Alled Andere, was den in der Schule zu ertheilenden Unter 
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richt, die Schuldisciplin, die Beziehungen der Schule zum Haufe, 
ur Gemeinde, zum Staat, zur Kirche betrifft, fällt, wenigitens 
—* Hauptzügen nad, mit unter Die Betrachtung der beiden be⸗ 
zeichneten Objecte der Schulreviforats-Pflichten. 

I. Die Kinder der Schule find mit feltenen Ausnahmen ge⸗ 
taufte Chriſtenkinder. Schon vor ihrem Eintritt in die Schule 
Fr der Geiftliche zu denſelben feeljorgerlihe De tehungen. Diele 
ind theils mehr mittelbarer Art durch die Einwirkungen, welde er 
durch Predigt und Hausbeſuche auf die Kindererziehung in ber Ge⸗ 
meinde zu gewinnen fucht, auf daß der Keim höheren Lebend, welchen 
der Herr felbft durch die Taufgnade in die Herzen der Kinder ein- 
eſenkt, treulich ip egt, vor der Anfhummg, der Einwirkung und 

Gemeinicaft der Sünde forgfam bewahrt bleibe. Aber auch un⸗ 
mittelbar wird ihm dabet fchon mandye Gelegenheit geboten, durch 
freundliched, von höherer Weihe getragened Wort den Herzen der 
Kinder in diejen früheren Jahren ihrer Entwidelung ald geiftlicyer 
Freund des Haujed nahe zu kommen. Wird fchon hierburd die 
&mpfänglichleit der Kinderherzen für die fpäteren Einwirkungen des 
Geiftlihen als Schulreviford vorbereitet, ſo geftaltet ſich noch viel 
unmittelbarer wirkſam daß feelforgerlidhe Verhältniß deſſelben zu den 
Kindern der Gemeinde während der Schulzeit. Hier follen 
„die thener erfauften Kinder, welche ein Recht haben auf alle Gna⸗ 
dengüter der Heildordnung, zur bewußten Empfangnahme derjelben 
und zum ihätigen Leben in ihnen vorbereitet werden.” Da gilt es 
nicht allein, im Allgemeinen darüber zu wachen und dafür zu for» 
gen, daß auf jeder Stufe des Unterrichtd, zumal bed Religionsun⸗ 
terricht8, den Kindern die rechte geiftliche Nahrung, zuerft die Milch 
und dann die ſtarke Speife, dargeboten und recht lebensvoll in Fleiſch 
und Blut ded geiftlihen Lebens übergeführt, alle falſche und Iofe 
Lehre dagegen, ſowie jede unrichtige, ſowohl zu harte ald zu weich⸗ 
liche erziehliche Einwirkung entſchieden fern gehalten werde. Hier 
tritt der Schulrevtior zu den Kindern in ein noch viel unmittel- 
barered Verhaͤltniß, welches, je begränzter und leichter überſchaubar 
bie Frequenz der Schule tft, ein um jo perfönlichereö werden kann 
und fol. Hier ift ihm die Gelegenheit geboten, wenigſtens bin und 
wieder, ſei's mit unterrichtlich-anfnüpfendem, ſei's mit ernft mahnen- 
dem ober mit liebevoll aufmunterndem Wort, auch feinerfeitö den 
jungen Seelen zu zeugen von dem Sünberheilande, welcher auch 
Ion die Kinder zu fich beruft, und von alle dem, was in feiner 
Nachfolge von erüßer Jugend an ald wahrhaftig und ehrbar, al8 ges 
recht und keuſch, als Lieblid und wohllautend, ald irgend eine Tu⸗ 
gend und irgend ein Lob anerkannt, nadyjagenswerth erachtet, geliebt 
und geübt werden fol. — Und was der Geiftlidhe in feiner Eigen⸗ 
ſchaft als Schulreviſor, fei’8 Liebes oder Leides, über die geiltige 
Sntwidelung der einzelnen Schüler und Schülerinnen wahrnimmt 
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oder erfährt; die Kenntniß, welche er in diefer Eigenföaft von Krank⸗ 
beit, ſei's leibliche oder fittlihe, welde er über unregelmäßigen 
Sculbefudy oder junftige Unordnung einzelner Kinder gewinnt; hie 

lide, die er aus der jorgjamen Beobahtung der Kinder in das 
Familienleben derjelben vielfady zu thun in den Stand gefebt wird 
— wie bedeutjame Anfnüpfungspuntte find ihm bierin mob „für 
die concretslebensvollere Eindringlichleit der Predigt, ald für feine 
feelforgerlihe Einwirkung bei den Hausbeſuchen; wie wirkſame 
Handhaben aud dazu gegeben, die betreffenden Kinder felbft in’s 
Pfarrhaus zu sieben und dort feiner feelforgerlichen Einwirkung 
zu unterjtellen. 

Wie ſchwer ed ber ſpeziellen Seeljorge oft werden mag, in 
mande Häuſer hinein und am manche Herzen heranzulommen — 
der Beſuch von Kranken, namentlid auch von kranken Kindern, 
thut auch der Eltern Herzendthür am weitelten auf und läßt das 
bei folder Gelegenheit geredete Wort der Seelforge auf verhält: 

nißmäßig gelodertiten Boden fallen. Und wie ſchwer zugänglich 
auch das trogig verhärtete Herz mancher Gemeindeglieder —* das 
Strafen um die eigene Sünde iſt; ja wie gern auch von manchen 
Eltern die Sünden der Kinder gegen Andere in Schutz genommen, 
entſchuldigt und beſchönigt werden — die von heiligem Liebedernfte 
getragene Vorhaltung des Seelſorgers wirkt doch in le Hinficht 
immer noch am meitten, ja wirkt auch wohl im Elternherzen noch 
etwas von Strafempfindung für die eigene Sünde, von welcher 
ja oft die Sünde ded Kinded nur das Spiegelbild ift. Und wo 
bei einem Kinde die gewöhnliche Schulzudt ſammt der häuslichen 
Erziehung unwirkſam geblieben, da hat ſchon oft das im Pfarrhaus 
unter vier Augen geredete Wort den Beginn der entjchiedenen Umkehr 
bewirkt; ja ed mag auf ſolche Weiſe auch wohl die Bußfertigkeit der 
tünftigen perfönlichen Anmeldung zur Beichte und heiligen Commu⸗ 
nion durch analoge Gewöhnung gebeihlich vorbereitet werden können. 

Alle dieſe Segiehungen ded geiftlichen Schulrevijord zu den 
Kindern der feiner Aufficht untergebenen Schule werben jelbftrebend 
um jo unmittelbarer perjönlidh, um fo Hefpreifenber wirffam für die 
Heranbildung zum firdlichen Gemeindeleben in der Zeit des Con⸗ 
firmanden-Unterrichted. Und daß grade auch diefer durch die vor« 
aufgegangenen perjönlichen Beziehungen bed Reviſors zu ben Schul⸗ 
findern eine weſentlich verſtärkte Wirkſamkeit gewinnt, bedarf wohl 
einer näheren Erörterung nicht. Ä 

Sp kann und foll der geiftlihe Reviſor durch die treue Aus⸗ 
richtung diefeß feines Amted zunächſt an den Kindern auf deren ges 
deihlichere geiftige und Fitliche Entwicklung überhaupt, aber aud 
ganz befonderd auf Die Heranbildung des nachwachſenden Geſchlechtes 
u Tanftigem bewußteren kirchlichen Leben einwirken; er kann und 
oll dadurch auch eine wejentlich verftärkte feelforgerliche Einwirkung 
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auf die einzelnen Familien und ſomit auf bie ganze Gemeinde ge- 
winnen. Wer dagegen died ihm vertraute Amt an den Seelen der 
Kinder auszuüben vernacdhläffigt, der begiebt ſich dadurch weſentlicher 
Hülfsmittel für die gedeihliche Ausrichtung ſeines ganzen geiftlichen Am⸗ 
ted; denn er läßt grade für die wichtigfte Entwicklungszeit der heran⸗ 
wachienden Sugend die Sontinuität der Begiehungen unterbredyen, in 
welchen dad Kind von der Wiege an mit der Kirche ftehen, und 
deren perjönlicher Träger für die Zeit der Schulpflichtigfeit der Kin⸗ 
der grade der Geiftliche in feiner Eigenſchaft als Schul— 
reuifor fein foll. 

Mas II. dad Verhältnik des Geiftlihen zum Lehrer betrifft, 
fo bezeichnet der Herr jelbft den engen Zuſammenhang, welder 
zwiichen dem Amte bes Geiftlihen und dem bed Lehrers ftattfindet, 
ja die theilweife Soincidenz beider Aemter mit feinem Wort an 
Petrus: „Weide meine Schafe, weide meine Lämmer." Dem Paftor, 
dem Hirten der Gemeinde, find die einen, wie die andern überwies 
a Hauptgehülfe für die Kleinen ift der Lehrer ihm zur Seite 
geftellt 

Gemeinfame Arbeit und gegenfeitige Hülfe, und zwar auf dem 
wichtigften, interefjevollften und fruchtbarften Gebiete des geiftigen, 
ja geiftlichen Wirfend — das ift der Grundzug bed Berbältn, es 
wiſchen Beiden. Möchte doch der Grundton die gemeinſame 
reude ſein können, die Grundſtimmung wenigftens bet jedem Ein⸗ 

tritt des Reviſors in die Schule der herzliche Wunſch, der Genoſſe 
der Freude des Lehrers zu ſein. Wo das lebendige Bewußtſein, 
daß, wer da pflanzet und begießet, Nichts iſt, ſondern allein der 
Herr, der dad Gedeihen giebt; daß ohne feinen gemeinſam zu erbit⸗ 
tenden Segen weder Revifor noch Lehrer eine ru t, welche blei⸗ 
bet, zu Ken vermögen — wo dies der Grundton der Stimmung, 
da wird auch für die Mitarbeit der rechte Ton der heiligen Beibe 
und ernfteften Angelegentlichkeit ; da wird auch für die geſetzten Reffort⸗ 
beztehbungen der amtlichen Ueber- und Unterordnung auf der einen 

eite” der Ton berzlicher Liebe, auf der andern dad fo dringend 
wichtige Bertrauen und die jchuldige Ehrerbietung nicht fehlen. 

nd Sollte felbft bei Ausübung der nenttoratöp flüchten. wie es 
in ber That häufig der Fall ift, zunächſt wegen Mangelhaftigteit 
der Zeitungen wenig Freude zu finden fein; follte mandyer Lehrer, 
in überheblichem Borurtheil oder in fonft verfehrter Sinnesrichtun 
befangen, ſich dem Nevifor nicht anfchlieen, mit feinem Wirken fi 
iſoliren wollen; follte er felbft in widerwillig Iroffem Weſen bier 
und da der Wirkſamkeit des Reviſors entgegenzuarbeiten verſuchen: 
wo liegt dann dad Mittel, um foldy unrichtiges und ungebeihliches 
Berhältnig in ein richtiged und gedeihliches zu wandeln? Etwa 
barin, daß in gleich |pröder oder gar fchroffer Weile der Revifor 
ſich auf die Forderung des ftarren Geſetzes zurüdzieht? Oder ift da 



425 

wicht neben der Feftigkeit, welche allerdings das Aufſichtsamt fordert, 
vor allen Dingen die ei ebe noth, weldye dem Berti und Ber- 
treter des Evangelii ziemt; die im rechten Glauben gegründete 
Liebe, welche ſich nicht erbittern läßt und welcher allewege die Ber- 
eißung gegeben ift, dab fie beffert? Die Liebe, weldye bei aller 
icheren Bewahrung der amtlichen Stellung doch durch perjönlicye 
Seldftverleugnumg den thatfächlihen Nachweis führt, daß ed mit 
ber Demuth ihr mahrhaftiger Ernſt ift; welche durch unabläffigeö 
Suchen ded Berlorenen in der Gemeinde unter Großen und Kleinen 
feinen Zweifel über die aufrichtigfte Angelegentlichkeit der jeeljorger- 
lichen Arbeit übrig läßt; welche auch der fachlich nothwendigen Rüge 
diejenige milde Form zu geben weiß, welche alle, wenn nu nod) vs 
begründete perjönliche Mu ftimmung abftreift und beit dem Widerpart 
befonberd bie innere Ueberzeugung von der Verfehriheit bed Weges 
zu weden befliſſen tit; jene Liebe, welche neben allen andern Ge⸗ 
meindegliedern auch ganz beſonders den Lehrer anf betendem Herzen 
trägt, aber aud) Menthen gegenüber durdy freundliche Bermittelungen 
die Äußere Lage des doch meift bei fchmwerer Arbeit unter dem 
Drucke der äußeren Sorgen ftehenden Manned zu fördern, die ge⸗ 
jammten Grundlagen und äußeren’ Bedingungen feiner Wirkjamteit 
günftiger zu geitalten, feine amtlihe Autorität dem Unverſtande 
vieler Eltern gegenüber zu ftärken, Berwidelungen zu beheben, Ber- 
legenheiten zu befeitigen, und, foweit es mit der Wahrheit verein: 
bar, in Beziehun auf ihn Alles zum Beiten zu kehren beitrebt iſt: 
ſolche Liebe, nachhaltig mit Feftigkeit verbunden und dabei überhaupt 
in einem geiftlich wahrhaft vorbildlihen Wandel des Geiſtlichen be⸗ 
währt, wird, ſeltene Fälle ausgenommen, auch die verkehrteſten Vers 
hältniffe der bezeichneten Art allmälig aufzubeflern ein wirkſames 
Mittel fein; und follte fie auch bier oder dort bed Erfolges er- 
mangeln, jo bewahrt doch die nachhaltige Hebung berielben das gute 
Gewiffen. Dft wird ja au ſchon im Herzen Mandyed umzuwan⸗ 
bein angefangen, was nur zunächſt noch aus faliher Scham nicht 
in die Aufßere Erfcheinung tritt. Da ſoll diefelbe Liebe, die den 
Keim ded Beſſern gepflanzt bat, mag derfelbe au lange im Ver⸗ 
borgenen jchlummern bleiben, nicht müde werden, ihn auch fleibig 
zu begießen, feine Kraft erneut zu beleben und zu ftärfen; er 
wird dann ſchon noch, wenn auch vielleicht erft sehr Ipät, einen 
Schoͤßling treiben, der Blätter, Blüthen und Frucht bringt. — 

Aber ed u ja auch in der That die Sache nicht fo, daß bie 
vertehrte Au affung ded in Rede ftehbenden Verhältniſſes von 
Seiten der Lehrer die Regel wäre, jo daß die Liebe nur immer 
im Kampfe zu fteben hätte und nicht auch vielfach ber Frucht des 
Friedend ſich erfreuen dürfte. Mag auch in diefer Hinſicht noch 
viel Mangel an offenem Vertrauen, ja manche directe Beargwöhn- 
ung zu beflagen, auch fonft noch viel zu wünſchen übrig fein: bie 
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in Lehrerkreiſen früher fo gefliffenttih genährte Anficht, daß bie 
geiftlichen Schulreviforen die —2 ber Behrer ſeien, deren Ueber» 
riffen man mit Entjchiedenheit entgegentreten müſſe — wohl ift 
he in den legten Jahren von einigen Seiten ber mit großem Eifer 
wieder aufgeftachelt; aber eine überwiegende ift fie, jo weit ich 
ed in meinem Wirkungskreiſe zu überjehen vermag, in ber That 
nicht. An vielen Orten leben geiftliche —— mit ihren 
Lehrern in den vertrauensvollſten Verhältniſſen und freundlichften 
Beziehungen, und zwar nicht etwa da, wo der Revifor den Lehrer 
in der nur felten von ihm befuchten Schule nach eigenem Gu’dünten 
und Belieben in allen Stüden fchalten und walten läßt, fondern 
erade da, wo derjelbe mit beſonders nachhaltiger Treue jeine Revis 

Foratöpflichten übt, Neibig die Schule befudht, eingehend alle Seiten 
des Unterrichts und der Schuldißciplin beauffichtigt, in allen Etüden 
unabweislich auf Ordnung hält; während die meilten Verſtimmungen 
und Beirrungen da vorfommen, wo ohne ftätige Uebung 
der betreffenden Pflihten nur bin und wieder einmal bad 
betreffende Recht geltend gemadt wird. — Und es ift unzweifelhaft, 
daß gerade dad Jahr 1848, in welchem am tolliten die nad) Eman⸗ 
cipatton gelüftenden Gedanken ber Herzen offenbar wurden, für viele 
Lehrer eine Zeit der Krifiö geworden ift, welche, nachdem dieſer 
Krankheitsſtoff herausgeworfen war, die Herftellung eined gefunderen 
Zuftandes ermöglichte. Es bedarf ja auch für mandye Gedanten, 
welche eine Zeit lang unklar im Herzen gewurmt und gewühlt haben, 
oft nur deſſen, dab fie vollftändig Mar in Worte gefaßt und alle 
ihre Confequenzen gezogen werden, um ihre innere Haltloſigkeit oder 
die gehäffige Webertreibung deffen, was etwa in geringem Umfange 
wahr daran geweſen fein möchte, vollftändig klar erfennen zu laflen. 
So ift auch das ſchwere Unrecht, welches in jener Zeit von vielen 
Gliedern des Lehreritanded dem geiftlichen Reviforate geſchehen, von 
Seiten zahlreicher Lehrer, welche eine Zeit lang vom allgemeinen 
Taumel ſich hatten mit hinreißen laflen, klar erfannt und nicht ohne 
Beihämung empfunden. Die Ueberzeugung, daß im Revilor der 
befte Freund, der befte Berather im Amte, der befte Vertreter nad 
außen bin gegeben tft, hat in immer meh! lich ermeiternden Kreifen 
entſchieden Plag gegriffen; manches gelodert geweſene derartige Ver⸗ 
hältniß tft wieder gefeftigt, mandyer Xehrer hatim Herzen und Haufe 
jeined Reviford einen der Natur der Sache entiprechenden früher 
vielleicht von der einen Seite verfehmäht, von der andern verjagt 
geweſenen Plab gewonnen, ohne daß durdy nivellirende jetiee Ges 
müthlichkeit der Ernſt des richtigen Verhältniſſes aufgegeben wäre. 

Namentlich halte ih mih im Rüdblid auf die lebten andert- 
halb Dezennien zu dem Zeugniß berechtigt, daß die aus unſern Se- 
minarien ind Amt tretenden jungen Lehrer, der weit überwiegenden 
Mehrzahl nad, in dafjelbe eine innere Stellung mitbringen, welcher 
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für die Geft eined vertrauend- und pietätuollen Verhaͤltniſſes zu 
den geiftlihen Schulreviforen die Grundbedingungen nicht fehlen. 
Da muß aber ganz befonders ald Pflicht des geiftlichen Reviſors 
betont werden, daß bderfelbe dem in die erfte amtlidie Stellung bed 
Lehrers mitgebradhten berechtigten Wunſche und inneren Bedürfniß 
entgegenlomme, den empfänglichen Sinn auf die rechte Weije weiter 
pflege und leite. Ich bin eine geraume Zeit meined amtlichen Lebens 
befonderd darauf angemwiejen geweien, die in den Zöglingen vers 
ſchiedener Seminare gegebenen Zuftände geiftlihen Lebens ind Auge 
gu faffen und zum Ztele meiner auf diejelben einwirfenden Xhätig- 
eit zu machen, und ich habe diejer Pflicht mit um fo größerer Hin⸗ 
abe mid) unterzogen, al8 ich aus dem Pfarramte nicht anderö ale 

in der gewiffen Zuverficht gejchieden war, daß auch im Seminar: 
Directorate gerade für die Pflege der fpeziellften Seeljorge ein be: 
ſonders weite Gebiet eröffnet fei. Weberzengt, daß Treibhaus⸗ 
Pflanzen auch auf dem Gebiete des geiftigen Lebens der nachhaltigen 
Kraft ermangeln, babe ich die Sllufton fern zu halten verfucht, daß 
man in 17— 20jährigen Fünglingen nach mittlerem Durchſchnitt eine 
allfettige Ausgeftaltung Nneeifitc hriftlihen Lebens in 
gedeiblicher Weife zu erzielen hoffen dürfe. Aber das muß ich als 
eine von mir und von Anderen in gleicher Lage gemachte Erfahrung 
conftatiren, dab nach Seiten der unbedingt pietätvollen Unterordnung 
unter Gottes Wort, nad Seiten der Erkenntniß des fündlichen Ber: 
derbend und der in Chrifto aan ald dem einigen Sünder-Heiland, 

.im Fleiſch erfchienenen göttlihen Herrlichkeit und Gnade, daß iu 
Erfaffung der Heildordnung auch mit dem Gemüth, ſowie hinſichtlich 
der Zucht, in welche dad innere Leben nad) diejer Ordnung geftellt 
tft — daß nach Ddiefen für Dad höhere Leben grundlegenden Seiten 
bei der Mehrzahl der abgehenden Seminariften eine umfafjendere, 
tiefere und ernitere Gründung begonnen iſt, als ein Gleiches fonft 
in demſelben Lebensalter, ja auch felbft bei jungen Theologen, die in 
demfelben Lebensalter ftehen, meiftens der Fall zu fein pflegt 

Aber ich betone befonderd: diefe Gründung ıft nur begonnen, 
begonnen in einer Gemeinſchaft, welche täglich unter Gebet, durch 
Echte und erziehliche Einflüffe auf weitere Entwidiung jolder An⸗ 
fänge dhriftlichen Lebens, ſowie auf Fernhaltung der demjelben drohen⸗ 
den Gefahren binarbeitet. Wenn nun diefe Gemeinichaft aufhört, 
wenn aus derjelben der angehende Lehrer in alle die Gefahren eine 
tritt, mit welchen neben der natürlichen Beichaffenheit des eigenen 
Herzend die Etrömung ded Zeitgeifted, das Zudrängen verführertichen 
Umganged junge Seelen verſucht, — bedarf es noch einer näheren 
Begründung, daß es da bejonderd die Gemeinſchaft mit dem geift- 
lichen Schulrenijor, welcher zugleich der Seelforger ift, fein muß, 
bie dad im Seminar begonnene innere Leben in gleicher Richtung 
weiter zu pflegen und zu fördern hat? Wohl hat eine foldhe Gemein 
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ſchaft, ohne bie fefteren Normen der biöber geſetzten Anftalt3-Orb- 
nungen, in freierer Weiſe fich zu bilden; die zwingende Nötbigung 
tritt wejentlid zurüd. Wie die Kirche nicht die Herrin, ſondern bie 
Mutter der Schule, fo fol ja auch der geiftlihe Schulrevifor nicht 
der Herr, jondern der leitende Freund der Lehrer, zumal für die 
jüngeren der väterlihe, für Alle ber jeelforgerlihe Freund fein. 
Aber audy felbit dies Freundesverhältniß fol ja nicht mit durchzu⸗ 
[ühlenber Abfichtlichkeit aufgedrungen, fondern ed foll von Seiten 
ed Revijord ihm bie Thür geöffnet, ed ſoll dem jungen Lehrer als 

ein ſolches fühlbar werden, welches weniger dem perfönlichen Wunſche 
des Reviſors, als der Natur der Sache gemäß, ja aus biefer ein 
ganz von felbit ſich verftehendes if. Was nach diefer Seite hin in 
der eriten Zeit verfäumt wird — und es wird an vielen Orten 
darin recht viel verfänmt — dad bringt ſich fpäter, wenn erſt andere 
Einflüffe dazwischen getreten find, ſehr ſchwer, ganz vielleicht nie 
wieder ein. — 

Aber es ſoll der Reviſor neben feiner feelforgerlichen Wirkſam⸗ 
keit an den Lehrern, auch in Betreff der gedeihlichen Ausridytung des 
Amted und der angemefjenen Fortbildung für daflelbe, der Aufficht 
führende, berathende und leitende Freund fein. Das erfordert zu- 
nächſt ein innered Mitleben in den Hauptgedanken und Grumdan- 
ſchauungen, welche nach diefen Seiten an ber eat in feiner Seele 
zu bewegen und täglidy zur thatjächlichen Auögeitaltung zu bringen 
bat. Sch meine nicht, dab jeder Revifor von (eher Novitaͤt, bie auf 
dem Gebiete der Volköichulliteratur erfcheint, Notiz nehmen jolle. 
Dad wäre ja weder möglich, noch würde es einen, den fonjtigen 
Pflichten des geiftlichen Amies angemeffenen Gewinn, vielfah aud) 
nicht eben bejondere Erquickung verſprechen. Aber ed haben fi auf 
allen Gebieten ded Elementarſchulweſens, dem religiöfen fomohl, wie 
allen übrigen, Entwidelungen vollzogen, welche an fich in practifcher 
und pinchologifcher Hinficht der Beachtung in hohem Grade werth, 
auch ſelbſt Schon eine Reform ber Schrieite für manche höhere Dis⸗ 
ciplinen anzubahnen begonnen haben; es find bei den diesfälligen 
Arbeiten Stoffgebiete erfchloffen und in populärer Form ‚ueänglid 
gemacht, deren Aneignung ſowohl für die Hebung ber geiftigen Kraft 
der Jugend, wie für die Förderung ded Volkslebens eine bedeutende 
Tragweite gewinnen kann und fol. Wenn nun auch die früher jo 
ſtark im Schwange gegangene Ueberſchätzung der Methode, als ob 
von ihr allein dad Heil zu erwarten fei, unter den Lehrern der Ge- 
enwart wefenilich verringert worden, jo find doc die einigermaßen 

Evebfamen unter denjelben mit einer gewiflen Begeifterung für dad- 
jenige erfüllt, was binfichtlich des Stoffed und der Form des von 
Ihnen u ertbeilenden Unterrichtes für Die gedeihliche Ausrichtung 
ihres Amtes, ald maßgebend then bejonderd nahe gebradht und ald 
wichtig ihnen befonderd dringend and Herz gelegt iſt. Und wer 
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möchte in dieſer Hinficht den Getft dämpfen; wer nicht vielmehr dieje 
Begeifterung, von welcher dad ganze Amtöleben innerlich mit gehoben 
werden ſoll, erhalten und verftärkt zu jehen wünſchen! Der Lehrer 
fol auch nach diefen Seiten hin einem Ideale nadyftreben. 

Wo nun für foldhe Berufdgedanten und Beichäftigungen bed 
Lehrerd der Reviſor keine Theilnahme bat, eine foldye nicht durch 
entiprechende pädagogiſche Xectüre, durch gelegentliched Eingehen auf 
Erörterung bejonderd wichtiger Pibagogilen und didaktiſcher Fra⸗ 
gen, durch innerlich lebensvolle Betheiligung an den Lehrer⸗Confe⸗ 
renzen kundgiebt; wo ihm alſo für einen Haupttheil derjenigen Ge⸗ 
danken und Beſtrebungen, welche das innere Leben des Lehrers be⸗ 
ſchäftigen ſollen, der gemeinſame Boden fehlt; wo dagegen über ſol⸗ 
ches Streben hin und wieder wohl gar ein abſchätziges Urtheil laut 
wird und dem Reviſor die Unluft anzumerken tft, mit welcher er 
felbft die allernädyfte und allerfeibftverltändfichfte Pflicht, die Schule 
doch wenigitend hin und wieder zu bejuchen, übt, da wird unmill- 
türlih auch das Verhältniß —3*— dem Reviſor und Lehrer ein 
fremderes; entweder wird auch der Geiſt des letzteren Pulli der 
Fortbildung für fein Amt gedämpft, oder er wird durch Nichtachtung 
derſelben von der andern Seite zu KA er Ueberſchätzung der 
eigenen Beſtrebungen angeftachelt, in eine lo Richtung hineinge- 
trieben, welde nun auch threrfeitd die ſonſt gemeinlamen Gebiete 
des geiftlichen Lebend minder werth achtet, die innere Beredhtig- 
ung des Reviford zur Aufſicht über die nicht ſpecifiſch religiöfen 
Lehrfächer, wenigſtens im Herzen, in Frage ftellt, nad Schwächen 
in dieſer Hinficht ſucht, und diefelben in einer Weiſe ausbentet, 
welche ac fonft nody der Wirkſamkeit des geiftlihen Amtes großen 
Nachtheil bereiten kann. | 

Wo aber der Reviſor neben fleiigem, freudig friihem und er 
[eiichenbem Beſuch der Schule auch die wichtigiten päbagogifhen und 
idaftiihen Fragen durch Studium der gediegenften enföhlagenben 

Schriften, in regem perjönliden und Gonferenzverlehr mit Theil⸗ 
anne verfolgt und fomit für das, was er beaufrichtigen und leiten 
h ſich felbft je länger deito mehr befähigt; wenn er in diejer Hin- 
icht nicht als ein abgefchloffen „Fertiger“ 1a darftellt, dem Nichts 
recht zu machen, fondern ſtets ein „Werdender“ bleibt, der für Alles 
dankbar ift, was er, auch vom sehren an wo er durch Alft- 
milation jeler Beihäftigungen mit feiner höheren wiſſenſchaftlichen 
Bildung leicht in den Stand gefeht wird, auch auf dieſem Gebiete 
die geiftige Superiorität zu behaupte, den Kreid der Anfchauungen 
des Lehrers zu erweitern, Dunkles aufzuklären, Irrthümliches zu bes 
richtigen: da wird am ficherften und unwilltürlichiten auch dad gleiche 
Intereffe des Lehrerd in feiner Weiterbildung rege erhalten, aber 
vor der Verirrung auf falfche Bahnen, wie vor einjeitiger Weber- 
ihäßung bewahrt; da bieten ſich auch die ungefuchteften Anknüpf⸗ 
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ungspunkte für einen näheren perjönlichen Verkehr dar, bei welchem 
von geringfügig ſcheinenden elementaren Uebungen der Schule auf 
die wichtigiten und höchften Wahrheiten des tiefinnerften Ceelenle- 
bend; von Erfahrungen, an einzelnen Kindern gemacht, auf tiefein- 
gewurzelte Schäden ded Aamilien- und Gemeindelebend, auf Noth- 
wendigteit und zwedentiprechendfte Art der Heilung folder Schäden 
die Geſpräche ſich lenken und zum gemeinjamen Bunde, foldye Hei- 
lung mit ber Hülfe des Herrn gemeinfam zu eritreben, die Herzen 
und die Hände fi zuſammen fügen mögen. Auf dem Boden eined 
ſolchen Berhältnifjed wird auch der Saame zwieträchtiger Auflehnung 
gegen die amtlich geordnete Autor.tät nicht Wurzel Nlagen; denn 
er findet in demjelben nicht die analoge Befrudtung. Da wird 
vielmehr der häufige Beſuch der Schule durch den Revifor von Sei- 
ten des Lehrerd als ein Zeichen lebendvoller innerer Theilnahme an 
dem gemeinjamen Werk der Yugendbildung, die Ueberwadhung des 
Lebend in der Schule ald ein Sporn, Die Srinnerung, ja der Sabel 
als eine Aufmunterung richtig aufgefaßt, und durch ſolch Zuſammen⸗ 
wirfen das Gedeihen der Schule gefördert werden, jowohl in ihrem 
innern Leben, ald auch der äußern Darftelung nad. Denn auch 
bie Externa haben für die Gebiete geiftigen Lebens eine wichtige 
Bedeutung, welche freilidh in Beziehung auf die Schule vielfady noch 
bei weitem nicht hoch genug angejchlagen wird. 

Wohl wäre ed nun nody eine dankbare und lohnende Aufgabe, 
den Rachweis zu führen, welcher Segen von den erften Zeiten der 
Reformation her bid auf unfere Tage grade Durch die bedeutenditen 
Koryphäen der Kirche auch der Schule erwachſen iſt; doch es würde 
das über die felbftauferlegte Beſchränkung des Themas hinausgehen. 
So will ich denn zum Schluß nur noch auf zwei näher liegende 
Punkte hinweiſen, indem ich gewiſſer Entwidlungdftadien fowohl 
derjenigen eye thue, welche einft Schul-Reviforen, als auch 
derer, welche einit gehrer werden wollen, und ich ftelle in Beziehung 
auf die Predizt-Amt-Candidaten, wie auf die Präparanden zur etwai⸗ 
gen weiteren Vertretung folgende kurze Säge: 

1) die richtige Benupung des ſechswöchentlichen Candidaten⸗Cur⸗ 
fu ag Schulfehrer- Seminarien fann für die angemeflene 
Vorbereitung auf den Reviforatd- Beruf von tiefgreifender 
Bedeutung werden; 

2) die Theilnahme der Geiftlihen an der Bildung der in ihrer 
Parochie befindlichen Präparanden tit 
a. eine paftorale Pflicht, 
b. ein weſentliches Mittel zur gedeihlichen Ausrichtung der 

Revijoratd- Pflichten. 
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161) Außerordentlihe Unterftüpungen für Trante 
Lehrer. 

Es haben fich in newerer Zeit die Anträge auf Unterftügungen 
für Lehrer zu Brunnen- und Bade-Kuren in auffallender Serte ver= 
mehrt. Die Beichränktheit der zur Unterftügung von Elementar⸗ 
lehrern mir zur Verfügung ftehbenden Fonds erfordert Die Beichrän- 
kung der Bewilligungen anf das wirflid vorhandene und nachge- 
wietene —— 

Ich kann nicht annehmen, daß hinſichtlich der für Brunnen- 
und Bade⸗Kuren beantragten Unterftügungen dieſes Bedürfniß über- 
all nachgewieſen ift. 

Wenn ein Lehrer in Folge feiner amtlichen Anftrengungen der 
Erholung und Kräftigung feiner Gejundheit bedarf, fo wird ſich, 
jofern ihm dazu nicht audreichende eigene Mittel zu Gebote ftehen, 
die betreffende Gemeinde nicht der Erwägung entziehen können, daß 
ed zunächft in ihrer Pflicht und in ihrem Intereſſe liegt, dem in 
ihrem Dienfte arbeitenden Lehrer die hierzu erforderlichen Mittel zu 
gewähren. Event. find zu diefem Zweck beftimmungsmäßig hierzu 
verfügbare Mittel der naar zu verwenden. Bei etwaigen fernern 
Anträgen auf derartige Unterftügungen will id daher den Nachweis 
der Königlichen Regierung erwarten, dab und warum auf dem ans 
gegebenen ege, event. aud den der Königlichen Regierung zur 

erfügung ftehenden Fonds die erforderliche Unterftügung nicht ges 
währt werden Tann. 

Sodann ift es anerkannt, daß die meiften Mineralbrunnen mit 
entiprehendem Erfolge zu Haufe getrunfen werden fünnen, wenn 
der Patient fid) dabet die nöthige Ruhe und den Genuß ber freien 
Luft verichaffen Tann. Dieſes wird bei den meiften Glementarlehrem 
der Fall fein, und werden unter Berüdfichtigung diefer Möglichkeit 
toftipielige Reifen in entfernte Bäder nur zu den Ausnahmen zu 
gehören brauchen. Um nun in diefer Weziehung die Gewähr es 
wiſſenhafter und umfiotiger Beurtheilung zu erlaugen, wolle bie 
Tara Regierung fü ünftig den Anträgen auf Gewährung von 
Unterftügungen zu Brunnen- und Bade-Kuren für Lehrer eine Be— 
Icheinigung des betreffenden Kreid-Phyfifud beifügen, daß bie ver- 
ordnete Kur nicht am Wohnort des Lehrerd vorgenommen werden 
tönne, fondern daß der Gebrauch ded Heilmitteld an Ort und Stelle 
wirklich erforderlidy ſei. 

Berlin, den 16. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

u 
fänmtliche Königliche Regierungen. 

12,869. U. 
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162) Meberfiht über die in den Jahren 1852 bis 1860 erfolgten 
Berbeiferungen ber Glementarlehrer-Befoldungen.”) 

(Center. Blatt pro 1861 Geite 40 Nr. 126) 

*) Die Grunbfäge, nach welden bei Regulicung biefer Verbefferungen verfahren wird, 
fm entrafbfatt pro 1R59 Ar. 13 ©. 47 auseimanbergefegt. Obige Nachweifung ergiebt, daß 

Jahre 186U bie einer Berbefferung bebitrftigen Schulftellen bleibende Zulagen von 60,936 
Thin. erhalten haben, während bie ın bem Zeitraum von nenn Jahren erzielten Werbefier 
rungen bie Summe von 641,414 Thlen. betragen. 
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163) Zulaffung audländifher Schulamts-Candida— 
tinnen zu den diesſeitigen Prüfungen. 

Auf den Beriht vom 17. v. M. erwiedere ich dem Königlichen 
Hrovinztal-Schul-Collegium, daB zu ben diesſeitigen Xehrerinnen- 
Prüfungen auch Schulamtd-Sandidatinnen, welche dem Preußifchen 
UntertbanensBerband nicht angehören, zugelaffen werden koͤnnen, wenn 
das Königlihe Provinzial-Schul-Sollegium in den perjönlichen Ber: 
bältniffen der betreffenden Perſonen biergegen kein Bedenken findet. 

Berlin, den 26. Sunt 1862. 
Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
Un 

das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium in N. 
11,994. U. 

164) Elementarlebrer ald Schted8männer. 

In neuerer Zeit find wiederum vielfach Clementarlehrer zu 
Schiedömännern in Borjchlag gebracht und gewählt worden, denen 
wir mehrfach die Webernahme diejed Neben-Amted haben verjagen 
müſſen. Died veranlaßt und, den Herren Landräthen unfere Chr. 
fular-Berfügung vom 12. Sanuar 1842 Nr. 1412 December 41 
I. in Erinnerung zu bringen, wonach Clementarlehrer im Allge- 
meinen nicht zu — ſich eignen. Nur ausnahmsweiſe, 
wenn por feine anderen zur Uebernahme ded qu. Amted geeignete 
Perfönlichleiten in dem betreffenden Bezirke vorhanden * ſollten 
und je nach den Verhältniſſen der Schule ſowie des Lehrers die 
Uebernahme des Neben-Amted ohne für das Schulweſen zu gewär⸗ 
tigende Nachtheile ſtatthaft erſcheint, — wird hiervon abgewichen 
werden dürfen. Zur Vermeidung von unnöthigen Weiterungen 
empfiehlt es fich daher in den betreffenden Fällen vor Abhaltun 
der Schiedsmannswahl durdy Rüdfrage bei dem zuftändigen Schul- 
Inſpector ſich davon Meberzeugung zu veripafen, ob es gerathen 
fein kann, den qu. Lehrer zum Schtedömann in Vorſchlag zu bringen. 

Poſen, den 30. Mai 1862. 

Königliche Regierung; 
Abtheilung für Kirchen- und Schulen. 

An 
fänmtlihe Herren Lanbräthe bes biefigen Regiernngs⸗Bezirks. 

28 
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165) Dieckmann'ſche Waiſenſtiftung zu Königsberg in 
Preußen. 

Zur Feier ded Tünfaiglährigen Dienftiubiläumd ded Geheimen 
Regierungd- und Schul⸗Raths Dr. Diedmann zu Königdberg in 
Preußen ift durch ein Comité eine wohlthätige Stiftung unter dem 
Namen Diedmann’idhe Stiftung zu dem Zwed begrünbel worben, 
den verwaiften Sohn eines würdigen evangelifchen Elementarlehrers 
im Königlihen Waiſenhauſe zu Koͤnigs berg bid zum Abgang auf 
die Univerfität zu erzieben und, wenn die Mittel dazu reichen, auch 
noch während des Univerſitätsbeſuchs zu unterftügen. 

Dad Kapitalvermögen der Stiftung beläuft fi zur Zeit auf 
1560 Thlr. Sofern die Zinfen ded Stiftungdfapitald, was jept 
nicht der Fall ift, in Zukunft etwa zur Unterhaltung des Waijen- 
fnaben nicht audreichen follten, ift durch das Statut vorgejehen, daß 
alddann die Stiftung einftweilen ruhen, und der Zinsertrag jo fange 
am Kapital geichlagen werden foll, bis dieſes die zur Dedung der 

often erforderlihen Mittel gewährt. 
Auf den Bericht ded Herrn Minifterd der geiſtlichen ꝛc. Ange- 

legenheiten ift durch Allerhöchften Erla vom 6. Juni d. I. der 
Stiftung fowie der Verbindung derjelben mit dem Waiſenhauſe zu 
Königäberg 1. Pr. die Kandeöherrliche Genehmigung ertheilt worden. 

166) Sompetenzverbältniffe bezüglich der Disciplinar- 
gemalt über Scullehrer. 

Auf die Vorftellung vom 24. v. M. eröffne ih Ew. Hochwohl⸗ 
geboren, daß ich die abihriftlich eingereichte Verfügung der König- 
ihen Regierung zu N. vom 12. v. M. gerechtfertigt erachte und 
Ihnen dad Net, dem dort mit Genehmigung der genannten Bes 
börde angeftellten Lehrer N. das Schulamt zu fündigen, nicht zu⸗ 
geftehen Tann. 

Den Privatpatronen fteht eine Dieciplinargewalt über die von 
nen berufenen, oder mit Genehmigung der Auffichtäbehörde auf 
ündigung angenommenen Lehrer nit zu, mithin aud nicht 

die durch die Didciplinargewalt bedingte Befugniß zur Entlaffun 
oder Kündigung eined Lehrers. Die Beibehaltung eines proniforifeh 
angeftellten Lehrers hängt von feiner Onalification fowie von feinem 
anzen Verhalten in und außer der Schule ab, und die Entſcheidung bier: 

uber gebührt allein der Auffihtsbehörde. Diefe beſtimmt demgemäß 
auch einem proviforifch angeftellten Xehrer die Frift, nach deren Ab⸗ 
lauf fie über die fernere interimiftifche Beibehaltung, definitive Be⸗ 
ſtaͤtigung oder ran deſſelben entfcheibet. 

Berlin, den 5. Sult 1862. 
Der Minifter der geiltlichen ıc. Angelegenheiten. 

Bertretung: Lehnert. In 
An ben Rittergutsbefißer ꝛc. 

14,393. U. gutebeſi 
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167) Schulgeldzablung während vorübergebender 
Ahwelenpeit des Schulkindes. 

Auf die Vorftelung vom 28. December v. 3. eröffne ih Ew. 
MWohlgeboren, daß id Ihrem Antrag, den dortigen Magiftrat zur 
Zurüderftattung des pro Pe v. 3. eingezogenen Schulgelded für 
Ihre Töchter zu veranlaſſen, nicht Folge geben kann. 

Durch die vorübergehende Abweſenheit Ihrer Töchter von der 
dortigen Schule in der vorgenannten Zeit iſt das Verhältniß der⸗ 
elben zur Schule ebenſowenig, als durch Ihre hierauf bezüglichen 
rklärungen an den Magiſtrat vom 6. und 30. Juli v. J. gelöfet 

geweſen. Die Zahlung des Schulgeldes für dieſe Zeit durfte daher 
"umfomehr von Shnen gefordert werden, ald nach der für die Stadt 
N. beitehenden Verordnung vom 22. Sanırar 1839 jedes einer dor- 
tigen Schule übergebene Kind auf mindeftend ein halbes Jahr, vom 
I april ab gerechnet, zur Zahlung des Schulgelded verpflichtet 

eibt. 

Berlin, den 17. Sunt 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
ben Herrn R. zu R. 

9,597. U. 

168) Wegfall des freien Schulunterridhtö für Die 
Kinder der Unterärzte. 

In Gemäßheit der Beftimmung im $. 1 unter 2 d. der In⸗ 
uction über dad Garnifon-Schulmeien vom 27. September 1834 

ind die in der Armee noch vorhandenen Unterärzte im Fall Ha 
Bebürftigkeit feither als berechtigt zum freien Schulunterricht ihrer 
Kinder angefehen worden. 

Nachdem inzwifchen die Unterärzte allgemein zu dem Gehaltd- 
der Alftftenzärzte gelangt find, fallt der Grund [or welcher die 

edingungsweife Bewilligung jened Beneficiumd für Diefelben hervor 
erufen bat. In Folge deſſen ift von dem Herrn Kriegs⸗Minifter 
der Wegfall des Benefictumd vom 1. Juli d. 3. ab angeordnet 

28* 
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worben, wovon ich das Königliche Provinzial-Schul-Collegium (die 
Königliche Regierung) hierdurch in Kenntniß ſetze. 

erlin, den 20. Juni 1862. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

ſämmtliche Königliche Provinzial: Schul-Kollegien. 

An 
fämmtlihe Königliche Regierungen 

1067. U. 

169) Stellung ber Stadtverorbneten-Berfammlung 
zu den ftädtifhen Schul-Angelegenheiten. 

Die Leitung und Beauffichtigung des Schulwefend gebört, wie 
ich der Stadtverordneten-Verſammlung auf die Vorſtellung vom 
2. November v. 3. eröffne, nicht zu den Gemeinde-Angelegenheiten, 
und ift daher die Stadtverordneten-Berfammlun dur fein Geſetz 
berufen oder ermächtigt, jene ir ihrem Geſchäftskreis zu ziehen. 
Insbeſondere fteht Derteiben die Wahl der technifchen Mitglieder der 
Schuldeputatton nad) der hierbei allein maßgebenden Snitruction 
vom 26. Suni 1811 nicht zu. 

Wenn die Stabtuerordneten-Terfonnlung hiernach ſchon burdy 
die Wahl des Predigers N. zum techniſchen Mitglied der dortigen 
Schuldeputation über ihre Befugniſſe hinausgegangen war, fo ge 
TE Died nicht minder, als Diejelbe aus der an fie gerichteten Be— 

werdefchrift des ıc. N. Beranlaffung nahm, unterm 11. Luguit 
v. 3. in directer Eingabe an die Königlie Regierung die Re- 
jtitution des ꝛc. N. in die Stellung eined zweiten tehnitchen Mit- 
glieded der Schuldeputation zu verlangen. 

Daß die Königliche Regierung der Stadtverordneten-Berfamm- 
lung dad Ungebörige dieſes Eingriffd in bie fragliche Angelegenheit 
durch den Magiſtrat mitteld Berfügung’vom 6. September v. 3. 
get bemerflih machen laffen, finde id nicht ungerechtfertigt; ich 
kann —— auch die Beſchwerde Derſelben hierüber nicht für begrün— 

et erachten. 
Sn der Hauptjache ſelbſt habe ich den ıc. N. auf feine beſon⸗ 

bere Beſchwerde ablehnend beſchieden. 
Berlin, den 30. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Stabtverorbneten-VBerfammlung zu N. 

13530. U. 
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170) Stellung der Lehrer an ftädtiihen Schulen zur 
Stadtbebörde in der Rheinproping a 

Nah Einfiht Ew. Ereellenz gefälligen Berichte vom 8. März 
d. 3. können wir und nur damit einverftanden erklären, daß ber 
Antrag des N. und Genofjen, die Abänderung ber in N. beftehen- 
den Schulverfafiung betreffend, der rechtlichen Begründun entbehrt. 

Derjelbe berubt auf der irrigen VBoraudfebung, daß bie Lehrer 
an ftäbtiihen Schulen Gemeindebeamte im Sinne der Städte- 
Drdnung vom 15. Mat 1856 — Gejep- Sammlung ©. 423 — 
jeten. Aber aud) wenn dieſe Vorausſegung richtig wäre, würde 
daraus fein Recht der Stadtverorbneten- errammlun folgen, dieſe 
Lehrer zu wählen, jondern gemäß $. 53 a. a. D. das echt des 
Sal ermeifterd, die Lehrer nach Anhörung der Stadtverorbneten an- 
uftellen. ꝛc. 
’ Berlin, den 17. Juni 1862. 

v. Mübler. | v. Jagow. 
n 

den Königlichen Ober-Bräfidenten sc. in Koblenz. 
12466, U. Min. d. — 
I. B. 2327. Min. d. J. 

171) Unterhaltung der Elementarſchulen ſeitens der 
politiſchen Gemeinden in der Provinz Weſtphalen. 

(Centralblatt pro 1861 S. 567. Nr. 216.) 

Ew Excellenz erwiedern wir ergebenſt auf den die Aufbringung 
der Schulbedürfniſſe in N. betreffenden gefälligen Beriht vom 
4. April c., wie bereitö in dem Erlaß unferer Amtövorgänger vom 
28. Juli v. J., die Aufbringung der Schulfoften in N. betreffend, 
der Grundfag ausgeſprochen ift, daß nad den Beftimmungen der 
Weftphäliihen Landgemeinde-Drdnung es einer Gemeinde nicht ver- 
wehrt werden Tönne, freiwilli und auch ohne beſtehende Verpflich⸗ 
tung die Unterhaltung der Elementarſchulen aus Gemeindemitteln 
u übernehmen. Von dieſem Grundſatze abzugehen, liegt für uns 
eine Veranlaſſung vor und ed tert auch die Regierung zu N., wenn 
be ihrer an den Landrath zu H. unterm 11. Sanuar c. erlafjfenen 

erfügung zufolge davon audgeht, dab der Erlaß vom 28. Juli 
r. nur auf foldhe Gemeinden Anwendung finde, in denen mel 
hulfocietäten verſchiedener Confeſſion eriftiren. Der Erlaß bietet 

u einer ſolchen Auslegung feine eantaffung, vielmehr tft in dem⸗ 
Feipen nur andgeführt, daß eine Gemeinde zwar befugt Kr die 
Schulunterhaltungstoften freiwillig zu übernehmen, bar te aber 
leichwohl von der Auffichtöbehörde angehalten werden könne, dieſe 

Befugnif nur in einer folchen Weiſe auszuüben, welde die eine 
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Klaffe der Gemeinde-Angehörigen nicht zum Nachtheil der anderen 
willfürlich bevorzugt. ıc. 

Berlin, den 13. Suni 1862. 

v. Mübler. v. Jagow. 
Au 

den Königlichen Ober-Präfidenten, ꝛc. in Münfter. 

U. 8,724. M.d.g A. L B. 3,377. M. d. J. 

172) Berbältniffe der Unternehmer von Erziehungd- 
und Unterrihtd-Anftalten, jowie der Privat» und ins— 

bejondere der Zanzlehrer. 

Auf den Beriht vom 17. v. M. will ih unter den obwalten- 
den Umftänden bierdurdy genehmigen, dab dem ZTanzlehrer N. aus 
G. die nachgeſuchte Erlaubniß zur Ertheilung von Tanzunterricht 
in 9. ertheilt werde, da die Ortsichulbehörde, wenn fie aud Die 
Bewilligung des vorliegenden Geſuchs nicht befonderd befürworten 
zu Tönnen geglaubt, doch gegen die Genehmigung deflelben Nichts 
einzuwenden, auch der Petent über feine Dualification in fittlicher 
Degiehung ſich durch die beigebrachten Zeugnifje ausgewieſen, mit: 
bin den Vorſchriften genügt hat, von denen der $. 14 und 15 der 
Snftruction vom 31. December 1839 (Minift.-Bl. 1840 ©. 94) 
die Ertheilung einer derartigen Erlaubniß abhängig madıt. 

Die Beitimmungen ded Haufir-Regulativg vom 28. April 1824 
finden auf Lehrer, welche an verjchiedenen Orten periodiſch Unterricht 
ertheilen wollen, feine Anwendung. Der $. 18 1. c. jpricht nur von 
Kunftleiftungen und Schau ftelungen im Umberziehen und nimmt 
jelbft hiervon diejenigen aud, bei denen ein rein willenfchaftliches 
oder Kunftintereffe obwaltet. 

Die Königliche Regierung hat hiernach dad weiter Erforderliche 
u veranlaffen und den DBittiteller auf feine Vorftellungen mit ent» 
—28 Beſcheid zu verſehen. 

Mit Bezug auf die am Schluß des vorliegenden Berichts ge⸗ 
ſtellte generelle Anfrage eröffne ich der Königl. Regierung endlich, 
daß ed nach $. 43 der „gemeinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Sas 
nuar 1845, weldher durch die Novelle vom 22. Juni pr. nicht auf- 
gehoben worden tft, bei den binfidhtlih der Unternehmer von Er: 
diehunge- und Unterrichtäanitalten, jowie der Privatlehrer ergangenen 
ejonderen Beitimmungen fein Bewenden behalten fol. — Es folgt 

hieraus, deß auch diejenigen Tanzlehrer, welche ausſchließlich in ben 
von ihnen ſelbſt gegründeten Tanzſchulen Unterricht ertheilen wollen, 
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den bezüglichen Vorſchriften der Inſtruction vom 31. December 1839 
unterliegen. 

Berlin, den 11. Mär} 1862, 

Der Minifter ded Innern. 
Im Auftrage: Sulzer. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

173) Landwirtbichaftliher Unterriht in Elementar- 
ſchulen. 

(Cenix.⸗Bl. pro 1860 Seite 77 und Seite 159.) 

Ueber ein für Schulen berechnetes Lehrbuch der Landwirtbichaft ift von 
einem Sachverſtändigen ein Gutachten erforbert worden, aus welchem wir fol- 
gende allgemeine, diefen Unterrichtögegenftand betreffende Anfichten mittheilen. 

Im Allgemeinen muß id) mich zu der Anficht bekennen, nach 
welcher ein umfafjender Iandwirtbichaftlicher Unterricht auf Elemen⸗ 
tar⸗ und jogenannten Kortbildungd- Schulen, — auch abgejehen von 
ber mindeſtens zweifelhaften Frage: ob ed wünſchenswerth —, ſchan 
um deshalb unaudführbar ift, weil die Maffe des Stoff viel zu 
groß ift, um ihn geinblie behandeln zu koönnen; die ungründlicye 
und oberflädhlihe Behandlung aber der wichtigen und \ wierigen 
Fragen des landwirthichaftlihden Gewerbed geradezu ſchädlich wirkt 
und den Lernenden zu den bedenklichften Irrthümern verleitet. 

Saft jede Seite ded vorliegenden Buche kann den Beweis 
liefern, wie gefährlih es ift, mit unverdauten, theils theoretiichen 
und meiſt noch controverjen Fragen unvorbereitete Schüler in aller 
Kürze dreifiren zu wollen. 

Zum Shlus erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß es mir 
Icheinen will, ie wenn der Zwed, unvorbereiteten Schülern einige 
un e Begriffe beizubringen, erreicht werden fol, man 
von vornherein aufgeben muß, dieſes durd eine umfollenbe und er⸗ 
ichöpfende Darftellung des ganzen Gebietes der Landwirthſchaft 
tun zu wollen, fondern daß man einzelne Themata, bie für 
eine beftimmte Gegend von practiiher Wichtigkeit find, heraus⸗ 
greifen und diefe gründlich und mit derjenigen Ausführlichkeit, 
welche die populäre Darftellung verlangt, behandeln müßte. Dann 
würde noch am erften die Gefahr ded Vollftopfend mit unverbauten 
Begriffen vermieden werben, und würde bet einer folden Behand- 
lung die Möglichkeit einer allgemein geiftigen Anregung, die doch 



neben der Entwidelung religiöfer und fittlicher Begriffe der höhere 
Zwed des Schul-Unterridhtö tft, am wenigften gefährdet fein. 

174) Ausübung der gutöherrlihen Redte in Bezug 
auf Schulen. 

(Eentralblatt pro 18562 Geite 285. Nr 115.) 

Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ih auf die Borftellung vom 
23.v. M., daß ich Shre Deranziebung zu Haudväterbeiträgen für 
Die dortige Schule bid zum Abſchluß des Vertrages vom 7. Sep⸗ 
tember v. 3. nicht als ungerechtfertigt erachten Tann. 

Rad) den SS. 45 und 46, Tit. 21, Thl. I. Allg. Land-Rechts 
gebührt die Ausübung der auf einem Gute haftenden Ehrenrechte in 
der Negel dem Cigenthümer, dem Nießbraucher aber nur für den 
Fall, daß der Eigenthümer dem letztern die Ausübung diefer Rechte 
egen Tragung der Laften überlafjen hat. Im Bezug auf die Aus- 

ubung der gutöherrlichen Rechte gegenüber der dortigen Schule ift 
diefer Fall erft durch den Abſchluß des gerichtlihen Abkommens 
vom 7. September v. 3., durch welches Ew. Hochwohlgeboren ald 
Niekbraucherin der Herrihaft P. die Ausübung der gutöherrlidyen 
Rechte von dem Eigenthümer überlaffen ift, eingetreten. Daß be- 
reitd vor Abſchluß dieſes Vertrages zwifchen Shnen und dem Herrn 
v⸗M. ein gleiches Verhältniß factiſch beftand, ift für die hier allein 
maßgebende rechtliche Beurtheilung der Sachlage unerheblid. Bis 
u dem Ablommen vom 7. September v. 9. Fand Ihnen rechtlich 
ie den Gutsherren gebührende erceptionelle Stellung gegenüber der 
Schulgemeinde nicht zu, und ift hiernach Ihre Heranziehung zu ben 
Haußväterbeiträgen bis zu biefem Zeitpunkt gerechtfertigt. 

Berlin, den 5. Juli 1862. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

Sn Vertretung: Lehnert. 
An 

bie verwittwete Frau von N. ıc. zu P. 
13869. U. ö 

175) Berlegung einer für mehrere Ortichaften be- 
ſtehenden Schule. 

Auf den Beriht vom 3. v. M. und dad Necurögefud ber Ge⸗ 
meinde N. hebe ich das die Verlegung der evangeliihen Echule in 
N. nah R. anordnende Refolut der Königlihen Regierung vom 
9, December v. 3. hierdurch auf, und feße dagegen feft, 

dab das Schulhaus gu N. nad) dem n|ölage des Kreis⸗ 
baumeiſters N. vom 8. April v. 3. umzubauen und zu er⸗ 
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weitern, und bie Baufoften von den Gemeinden. und R. 
je zur Hälfte nad) der Dotationd- Urkunde vom 10, Des 
cember 1836 aufzubringen. 

Die im Refolut für die Verlegung der Schule von N. nah R. 
geltend gemachten Gründe erfcheinen nicht ausreihend, um Die 
zwangöwetle Durchführung diefer Maßregel gegen den Wideriprud) 
der recurrirenden Gemeinde N. zu rechtfertigen. 

Auf den Umftand, daß die grökere Zahl der Schullinder ber 
Gemeinde R. angehört, kann ein enticheidende Gewicht nichtgelegt 
werden, da e8 für dad Schulintereffe nidyt von durchgreifender Be⸗ 
deutung ift, ob des Schulbeſuchs wegen 40 Kinder von R. nad) 
N., oder 30 Kinder von N. nach R. zu gehen haben. 

Die für den Fall der Erledigung der Küfterftclle bei ber 
Mutterkicche in B. projectirte Errichtung einer befonderen Filial⸗ 
füfteret bet der Kirche in R. läßt zwar die Verlegung der Schule 
ald wünfchenswerth ericheinen, kann aber zu einer zwangsweiſen 
Durchführung ber letztern um fo weniger eine außreihende Veran⸗ 
laſſung geben, als die Verwirklichung ber projectirten Küſtereiein⸗ 
richtung weder in naher Ausſicht ſteht, noch das Schulintereſſe un⸗ 
mittelbar hierbei betheiligt iſt. 

Dagegen fteht feſt, dab; dem Bedürfniß einer Erweiterung und 
beſſern Einrichtung der Schulftube und der Lehrerwohnung durch 
den von dem Kreisbaumeifter N. begutachteten Um» und Erweiter⸗ 
ungsbau bed Schulbaufes in N. volllommen und in zwedmäßiger 
Weiſe genügt werden Tann. Auch find von feiner Seite Uebeljtände 
behauptet worben, welche aus der Kane ded Schufhanfes in N. her⸗ 
porgerufen wären und durch die Verlegung der Schule nah R. be: 
feitigt werben würden. 

Hiernach fehlt e8 an ſolchen Umftänden, wie fie ber $. 18 
Lit. K. der Regierungs-Snftructton vom 23. October 1817 voraus: 
ſetzt, um gegen den Widerfpruch der zunächſt beiheiligten Gemeinde 
N. die Verlegung der Schule zwangsweiſe durchführen zu können. 

Dad Reſolut mußte daher aufgehoben und der Um- und Erwei⸗ 
terung&bau des alten Schulhaufes in N. angeordnet werden. 

Die Aufbringung der Koften für biefen Bau regelt ſich nad) 
der Dotationd-Urfunde vom 10. December 1836. 

, Diefe Entſcheidung tft den Betheiligten vorſchriftsmähig zu pub⸗ 
Iteiren. 

Berlin, den 30. April 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühlen. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

6635. 5 8 8: 
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176) Schulunterhaltungd- Beiträge eined Gutsbeſitzers 
in der Provinz Schleſien als Gutsherr und als Haus— 

vater. 

(efr. Centralblatt pro 1801 &. 555, 275, 35) 

Im Einverſtändniß mit der in Ew. Excellenz geäui em De» 
riht vom 23. v. M. dargelegten Anficht, daß der Gutöbeliper W. 
Au ©. ald Dominialbefiger zur katholiſchen Schule dafelbft, von den 
hm gehörigen Rufticalgrundftüden aber als evangeliidyer Hausvater 
iu evangeliichen Schule in C. eiträge zu leiften babe, erſuche ich 

Excellenz ergebenft, die dortige Königliche Regierung mit ent- 
Ipreobenber weilung Behufd der weiteren Veranlaſſung auf die 

eichwerde des ıc. W. vom 4. Juni v. 3. zu verſehen, auch bie 
übrigen Königlichen Regierungen ber Provinz von dieſer Entſcheidung 
gefälligft zu benachrichtigen. 

erlin, den 10. Mat 1862. 
In Vertretung des Herrn rien der geiftlichen 2c. Angelegenheiten: 

ehnert. 
An 

den Königlichen Oberpräfidenten ıc. zu Breslau. 

9854. U. 

IND Schulbaulaſten der Königlichen Beamten im 
Ermlande. 

Nachdem durch den Erlaß vom 2. v. M. generell feſtgeſtellt 
worden iſt, daß die Exemtion der Königlichen Beamten im Erm⸗ 
lande vom Parochialzwange anerkannt werden muß, laſſe id) der 
Königlihen Regierung auf die Berichte vom 2. October v. I. und 
25. v. M., die Beichwerde des Kreisgerichtsraths N. in N. wegen 
feiner Heranziehbung zu den dortigen evangelifhen Schul⸗ und 
Dfarzbaufoften anbei zurüdgehen und bemerfe zur Sade %ol« 
gende: 

Da Beichwerdeführer nicht ald Mitglied der Pfarrgemeinde zu 
betrachten ift, fo ift er weder zu dem Drittheil der Schulbautoften, 
welches die Kirchengemeinde zu tragen hat, noch zu den Pfarrbau⸗ 
foften überhaupt heranzuziehen. Vielmehr bat derfelbe nur zu dem 
Drittheil beizutragen, welches von der Schulgemeinde aufzu- 
bringen ift. ıc. 

Berlin, den 8. Mat 1862. | 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

v. Mühler. 
An 

die Königliche Regierung zu Königsberg. 
9839. U. g 8 8 
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178) Nebenktoften für dad vom Fiscus herzugebende 
Schulbauholz. 

In der Circular⸗Verfügung vom 2. November v. I. — 
Nr. 1619 F. und K. 11. — haben wir feftgejebt, in welchen Fällen 
die Tax⸗, reſp. Lizitations⸗Durchſchnitts⸗Preiſe des nächften Königl. 
Forjtrevierd für dad vom Fiscus als Gutsherr des Schulbezirkd 
berzugebende Bauholz bei Berechnung des Holzwerths zu Schul: 
bauten zur Anwendung fommen follen. 

Unter den von den Königl. Oberförftereten nen Tax⸗ 
und Lizitations⸗Durchſchnitts⸗Preiſen find die Rebenkoſten, welche 
in der Regel einen Pfennig für den Kubikfuß Bauholz betragen, 
mit einbegriffen. Hoͤheren Orts iſt nunmehr entſchieden, daß die 
Nebenkoſten nicht von dem Gutsherrn, ra von den Schul: 
gemeinden getragen werden müllen, daher ſolche in Zukunft von dem 
u vergütenden Holzwerthe in Abzug zu bringen find, der Art, daß 
Fiscus die Tax⸗ reſp. Lizitationd-Durchichnittd-Preife für Bauholz, 
bei Schulbauten excluſive der Nebenkoften zu vergüten hat. 

Zur rechnungsmaͤßigen Zuftification derartiger Zahlungen wird 
daher im Cinverftänbnifle der Königl. Dber-Rechnungd- Kammer ans 
geordnet, daß binfort bei Schulbauten 

a) in den Anſchlägen dad erforderlihe Bauholz Er Zimmers 
und Dachdederarbeiten unter einem befonderen Zitel nachge- 
wiejen wird, die auszuwerfenden Geldbeträge nach den 
vollen Zar reſp. Lizitiond-Preifen zur Berechnung ges 
langen, und erft am Schluffe des betreffenden Titels von der 
Geſammtſumme des Holzwperthe die Nebenkoſten nach den zu 
motivirenden Sätzen in Abzug zu bringen ſind, 

b) in den ſonſtigen Holzwerthsberechnungen, die gewöhnlich erft 
nach bewirkter Bauausführumg anfgeitellt werden, die Tax⸗ 
reip. Lizitations⸗Durchſchnitts⸗Preiſe nah Abzu 8 der Res 
bentoften nachzuweiſen find und dies ftet8 duch ebernahme 
bed Vermerks in die Berechnungen 

— nad der Tare (reſp. eizitattone-Durdmitts-Preiien) 
ded von dem Sculorte..... .. Meilen entfernten Köntgl. 
Forſtreviers N. N. pro..ausſchließlich der Neben— 
oſten — 

erſichtlich zu machen iſt. 
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerkſam, daß bei Schul⸗ 

ebäuden, wo der Fach werk 8bau angewendet worden, der Guts⸗ 
berr nur das Holz zum Berbande, nicht aber auch zur Bekleid⸗ 
ung der Wände mit Brettern ꝛc. oder Ausfüllung der Fache mit 
Stakholz ſowie Bedachung der Gebäude mit Brettern, bergiebt. 
Dies iſt ebenfalls bei Aufftellung der Anfchläge und Holzberech⸗ 
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nungen zu Schulbauten künftig zu berückſichtigen, alſo alles Holz, 
auper zum Fachwerls-Verbande, von der zur Bergütigung des 
Holzwerths aufzuftellenden Berechnung auszufchliehen. 

Den Herren Baubeamten wird zur Pflicht gemacht, hiernach 
genau zu verfahren. 

arienmwerder, den 1 Mat 1862. 

Königliche Regierung ; 
Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulwefen. 

An 
ſämmtliche Herren Baubeamten des Departements. 

179) Brennholzquantum für Schulftellen, mit welden 
ein anderes Amt vereinigt ift, in der Provinz 

Preußen. 

Auf die Vorftelung vom 8. December v. 3., dad vom Fiscus 
je fiefernde Brennmaterial für den dortigen Präcentor und die 
eiben Schulllaſſen betreffend, eröffne ih Ew. Hodehrwürben, daß 

ed bei der anliegendb zurüdfolgenden, ablehnenden Beicheidung ber 
Pe Regierung zu NR. vom 30. September v. 3. bewen⸗ 
en muß. 

Der dortige Präcentor hat, wie aus der von Ihnen vorgelegten 
Berechnung hervorgeht, bid zum Sabre 1855 im Ganzen nur 14; 
Klafter Brennmaterial erhalten. Bon diefem Zeitpunkt ab iſt das 
Deputat auf 15 Klafter erhöht worden, welche ihm nad) der Anzeige 
ber Königlihen Regierung auch jept noch gewährt werden. (ine 
Verminderung ded dem Präcentor in früherer Zeit gewährten 
Drennmaterial-Deputatd bat daher nicht ftattgefunden. Ihre Ans 
nahme, daß dem Präcentor neben diefem Brennmatertal fir Wohn 
ung, Wirthſchaft und Beheizung der Schulftuben in feiner Eigen- 
ſchaft als Kirchenbeamter vom Fiscus noch 5 Klafter Holz und 
5 Klafter Torf zu gewähren ſeien, die er bereits vor dem Erſcheinen 
ber Schulorbnung vom 11. December 1845 bezogen habe, und um 
welche er nach $. 38 dafelbft nicht verkürzt werden biürfe, tft unbe- 
ründet. Der 8. 45 Nr. 5 der ee nos beftimmt ausdrüdlid 
ad Marimum, auf welches ein Lehrer Anfpruch haben fol. Diefe 
Beftimmung bat allein den Zweck, jede weitere Anforderung abzu= 
fhhneiden, fobald da8 Duantum von 15 Klaftern erreicht ift. 

Nah $. 38 der Schulordnung foll, wo die Unterhaltung der 
Schulen und Lehrer auf befonderen Stiftungen beruht, es bierbet 
bewenden und follen die Lehrer im Beſitz der einmal hergebradhten 
Einkünfte verbleiben. Dieje Beitimmung gilt aber felbftredend ſo⸗ 
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wohl für ald gegen die Lehrer, jo daß ihnen zwar von dem Herge⸗ 
brachten Nichts entzogen werden darf, fie aber aud in ihren An⸗ 
for n dad Maß der Öblervans nicht überjchreiten können. 
Hieraus folgt, daß, wenn eine Schullehreritelle mit einem anderen 
Amt vereinigt tft, und durch Diele Bereinigung dad Martınum an 
Brennmaterial, auf welches der Lehrer Anſpruch bat, vollftändig 
erfüllt wird, ein weiterer Anſpruch auf Brennmaterial für dad Ne: 
benamt nicht ftatthaft iſt. ꝛc. 

Berlin, den 12. Mai 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

4 
ben Herrn Varrer N. zu N. (in der 

Provinz Preußen). 

9641, U. 

180) Berleihbung der Rechte einer juriſtiſchen Perjon 
und der Gorporationdredhte an Stiftungen und 

Anftalten. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 764 Nr. 281.) 

Durch Allerhöchſten Erlaß 
1) vom 12. Dambr. 1861 iſt dem Conſervatorium ber Muſik 

zu Coͤln die Eigenichaft einer juriftiichen Peſen | 
2) vom 26. Dambr. 1861 find der in Klein-Bremen, Re 

gierungsbezirk Minden, beftehenden, zur Erziehung vers 
wahrlofter Knaben beitimmten Rettungsanitalt ‚ Gottes» 
hätte‘! Corporationdrechte, foweit folhe zum Erwerb von 
Grundftücden und Kapitalien erforderlich find, 

3) vom 28. Januar 1862 find der in Gumbinnen beitehen- 
den Klein-Stinber- Dewabr- Anteil Corporationsrechte, ſoweit 
I derfelben zur Erwerbung reip. Seräußerung von Grunde 
tücen und Kapitalien bedarf, unter Vorbehalt der Genehmt- 
gung des Statutd durch den Dber-Präfidenten, 

4) vom 19. April 1862 ift der zur Unterſtützung armer evang⸗ 
elifher Schulamtd - Kandidaten in Elberfeld errichteten 
„Wtlberg-Stiftung” die Cigenfchaft einer juriftifchen 
Perjon, 

5) vom 28. Sunt 1862 find der Anftalt zur Deflerung ittlich 
Pr Kinder zu Köntgöberg in Preuben die Rechte 
einer jurtitifchen Heron 

verliehen worden. 
— 
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Berional- Veränderungen, Titel: nnb DOrbend - Berleihungen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Dber- Medicinal-Rath Dr. Horn, bortragenben 
Rath im Minifterium der geiftlihen 2c. Angelegenheiten, ift der 
Königlihe Kronen- Orden dritter Klaſſe verlieben worden. 

B. Univerjitäten. 

Der Brivatdecent, Proſector Dr. Lieberkühn an der Univerfität 
in Berlin ift zum außerordentlichen Profeffor in der mebdicini- 
ſchen Facultät diefer Univerfität, 

ber Privatdocent, Proſector Dr. Baron dela Balette St. George 
an der Univerfität in Bonn ift zum außerordentlichen Profeſſor 
in der medicinijchen Facultät diefer Untverfität, 

an der Univerfität zu Greifswald find der außerordentlide Pro- 
feſſor Dr. Grohe dafelbft zum ordentlichen Profeſſor in der me⸗ 
diciniſchen Facultät, fowie die außerordentlihen Profeſſoren 
Dr. Häberlin dajelbft und Dr. Böhlau in Halle zu ordent⸗ 
lichen Profefforen in der juriftiichen Zacultät, 

. am der lniverfität du Königsberg der außerordentliche Profeflor 
Dr. Coſack dajelbft zum ordentlichen Profeffor in der theologi- 
ſchen Facultät, und der außerordentliche Profeſſor Dr. Hänel 
dajelbft zum ordentlihen Profeſſor in der juriſtiſchen Facultät 
ernannt, 

dem bisherigen Univerfitäts-Michter, Juſtizrath Schede bei der 
Univerfität zu Halle tft der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe 
verliehen worden. 

C. Gymnafien, Realfdhulen. 

Dem DOberlehrer Dr. Le witz am Friedrihd-Collegium zu Königs- 
berg t. Pr. ift dad Prädicat „Profeſſor“ beigelegt, 

am Gymnafium zu Bunzlau find die ordentlichen Lehrer Fähr⸗ 
mann und Dr. Meyer zu Oberlebrern ernannt, 

am Dom-Gymnafium zu Colberg ift ber ordentliche Lehrer 
Dr. Reinhard © & ulpe um Oberlehrer befördert und der 
f lamt. Candidet Dr. Feet als ordentlicher Lehrer ange- 

tellt, 
am Opmnaftum zu Snfterburg der Schulamts-⸗Candidat Troſien, 

un 
am Gymnaſium zu Creu guad der Schulamtd-Candidat Dr. Hof⸗ 
mann ald ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 
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An der Realſchule zu Landeshut iſt der Schulamts-Candidat 
Dr. Klinger als ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

D. Waijen- ıc. Anftalten. 

An der Wailen- und Schul-Anftalt zu Bunzlau ift der Predigt- 
anıtd-Sandidat Wernide ald dritter Lehrer angeftellt worden. 

Dem katholiſchen Schullehrer Schäfer zu Sudingen im Kreiſe 
Dälleldorf, dem evangeliihen Schullehrer und Küfter Rauſch 
zu Loſſa im Kreid Cdartöberga, und dem evangelüichen Schul⸗ 
lehrer Höfig zu Gieshübel im Regierungsbezirk Liegnitz iſt das 
Allgemeine Ebrew- Zeichen verliehen worden. 

Dem feitherigen erften geiftlihen Rath des Gräflich Stolberg’schen 
Sonfiftoriums in Stolberg, Superintendenten und Oberpfarrer 
Dr. Günther, ift der Königliche Kronen- Orden dritter Klaffe 
verliehen worden. | | 

Dem Dirigenten des Mufikvereind in Bielefeld, Muflkichrer 
L. Hoffmann, und dem Mufillehrer, Sapellmeifter von Tu- 
ra nnyi zu Aachen iſt dad Prädicat Mufifdireciore verlieben 
worden. 

Ansgeſchieden aus dem Ante. 

Geſtorben: 
der Oberlehrer Ziegel am Gymnaſium zu Treptow a. d. Rega 

am 11. Sunt, 
ber ordentl. Lehrer Reizner am Gymnafium zu Culm am 

. Suli, 
der Prorector Dr. Weichert am Elifabeth-Gymnafium zu Bres⸗ 

lau am 4. Suli. 

Ausgeichieden in doge Verſetzung in ein Pfarramt: 
der Religionslehrer Bruckmann bei der Ritter-Akademie zu Bed⸗ 
burg am Schluſſe des Winter⸗Semeſters 184}. 

— — — — — 
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Inhaltsverzeichniß des Juliheftes. 

145. Anwendbarkeit der abminiftrativen Execution. — 145. Anſchaffung ber 
Geſetzſammlung. 146. Ausſchließung des Rechtsweges. — 147. Regulativ 
für den Kirchenbau. 148. und 149. Statiſtiſche Nachrichten über Univerfitäten. 
-- 150. Univerfitätsprediger. -- 151. und 152. Statiſtiſche Nachrichten über 
Univerfitäten. - 153. Schulorbnung für Bunzlau. -- 154. Militairpflicht der 
Schulamts-Tandibaten. -- 155. Religionsunterriht — 156. Dauer des Auf- 
enthalts in Brima. — 157. Lehrer an Borbereitungsflaffen der Gymnafien. 
158. Höhere Bürgerfchulen. - 159. Unterweifung in ben Küfterfunctionen. — 
160. Das geiſtliche Schul-Reviforat. - 161. Unterfiäbung ber Elementarlehrer. 
162. Berbeiferung ber Lehrerbefoldungen. — 163. Zulaſſung von Ausländern zu 
Brüfungen. — 164. Elementarlehrer als Schiedsmaͤnner. 165. Diedmannf 
Baifenftiftung. — 166. Competenzverhältniffe Uber Elementarlehrer. — 167. 
Schulgeldzahlung. — 168. Schulgeld für Kinder von Unterärzten. — 169. 
Stellung ber Siadtverordneten zu ben Gchulangelegenbeiten. -— 170. Stellung 
ber fäbtiichen Lehrer zum Stabtbehörbe. — 171. Unterhaltung der Glementar- 
ſchulen ſeitens ber politiichen Gemeinden. — 172. Berhältniffe der Unternehmer 
von Unterrichts. Anftalten. — 173. Lanbwirtbfchaftlicher Unterridt. — 17%. 
Ausübung ber gutsherrlihen Rechte. — 175. Verlegung einer Schule. - 176. 
Sculunterhaltungsbeiträge eines Gutsbeſitzers. — 177. Schulbanlaften fir bie 
K. Beamten im Ermlande. — 178 Nebentoften für das vom Fiscus herzuge⸗ 
bende Schulbaubolz. — 179. Brenuholzquantum für Schuffielen. — 180. Ber- 
leihung der Rechte einer juriſtiſchen Berfon. Perſonalchrounik. 

Zur Nachricht. 

Für die Monate Auguſt und September wird von dem 
Gentralblatt ein Doppelheft im September erfcheinen. 

Dra von 3. %. Etarde in Berlin. 
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Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts-Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlihen, Unterrichts- und Medi⸗ 
einal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

heransgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs - und Yortragendem Rath in dem Miniſterium 

ber geißliden, Unterrigte- und Mebieinal-Ungelegenheiten. 

1862. N Sm. Berlin, den 30, September 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

181) unzulaͤſſigteit ber Aufhebung oder Abänderung 
eines in der Recurd-Inftanz bejtätigten Refolutd 

feitend der Regierungen. 

Auf den Bericht vom 28. v. M. über das Recursgeſuch der 
Schulgemeinde Ober» und Nieder⸗N., den dortigen Schulbau bes 
treffend, hebe ich die Interimiftifche Feſtſetzung der Königlichen Re- 
gierung vom 24. März d. 3. hierdurch auf und ſetze vorbehaltlich 
es Rechtsweges feft, 

daß e8 bei dem Reſolute vom 6. Juni und den Recursbe⸗ 
&eiben vom 15. und 28. Auguft 1860 fein Bewenden zu 
ehalten babe. Ä | 

Die Königlihe Regierung war zum Erlaß der dad Refolut 
vom 6. Juni 1860 aufhebenden Verfügung vom 24. März d. J. 
nicht competent, nachdem bad Refolut die dieffeitige Beftätigung er- 
halten hatte. Auch hätte einer neuen interimiftiichen Feſtſetzung unter 
allen Umftänden eine erneuerte Verhandlung mit den Snteefete 
porangehen müffen. Die Verfügung vom 24. Mär; d. 3. Tonnte 
daber Schon aus dieſen formellen Gründen nicht aufrecht erhalten 
werden. Es kommt auf eine Örörterung der . principiellen 
Stage wegen ber Zuläffigfeit einer Abänderung oder Aufhebung voll- 
ftredbarer Bau-Refolute im Verwaltungswege nicht weiter an. 

29 
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Sn der Sache felbft ift über den Streit, ob die Erwerber von 
Dominialländereien von ben leptern innerhalb des Domtnialverbandes 
oder der Schulgemeinde beizutragen verpflichtet find, nach vorgäng- 
igem, vorfchriftämäßigem Verfahren durch fürmliches Refolut be= 
funden, und legtered auf bie dagegen erhobenen Recurje beftätigt 
worden. Hiermit findet die Sache im Berwaltungdwege ihre Er- 
ledigung, und kann in der glihen Beibringung ded Abgaben- 
regulirungspland für die abverfauften Dominialländereien fein Grund 
gefunden werden, un von Neuem in eine materielle Erörterung der 

ache einzutreten. Vielmehr muß berjenigen Partei, welche fid) 
durch die vollftredbaren Feſtſetzungen jened Reſoluts beichwert fühlt, 
die Beſchreitung des Rechtsweges überlaffen bleiben. 

Die Königlihe Regierung hat hiernach das Weitere zu veran- 
laſſen und die Betheiligten von dieſer Entſcheidung in Kenntniß 
u ſetzen. 
| Bein, den 5. Auguft 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

An 
bie Königliche Regierung zu R. 

15,231. U. 

182) Gegenftände der refolutorifhen Entſcheidungen 
in ftreitigen geiftliden und Shul-Baufaden. 

Auszug. 

Dabei bemerkte id), daß in ben von der Königlichen Regierung 
aufgeftellten Grundfaß, die Auf icatebebörbe babe nur den — 
Gemeinden in ihrer corporativen Geſammtheit gegenüber Seft egungen 
zu treffen, fidh aber nicht damit zu befaffen, Streitigkeiten zu ſchlich⸗ 
ten, welche innerhalb der Gemeinden unter einzelnen Sntereifenten 
über die Frage entftehen, wie das von der Corporation im Ganzen 
aufzubringende Duantum unter Die einzelnen Mitglieder vertbeilt 
werde und ob, reſp. weldhe Eremtionen dabei zu beachten feien, tn 
diefer Algemeinheit nicht als „gufreffend erachten kann. Die reſolu⸗ 
torifchen Enticheidungen der Berwaltungsbehörden in ftreitigen Kir⸗ 
hen und Schulbaufadhen müſſen fih nad der Circularverfũgung 
vom 23. Auguſt 1828 Abe Bd. XI. ©. 684 ungweife'baft 
auch auf den Maapftab für die Bertheilung der — auf die 
einzelnen Pflichtigen erftreden. Dabei Befreiungen Einzelner, 
moͤgen ſie ſich auf Obſervanz oder ſpeciellen Rechtstitel ſtützen, unter 
allen Umſtänden unberückſichtigt zu laſſen, würde der Stellung der 
Verwaltungsbehoörden, welche ihnen bei der Regulirung des Jnteri⸗ 
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miſticums einzunehmen obliegt, nicht entſprechen. Haͤufig wird ein 
näheres Eingehen auf derartige Verhältniſſe überhaupt unvermeidlich 
fein, z. B. wenn ſich die Verpflichtung ſelbſt nicht nach dem Geſetz, 
ſondern nach einer Obſervanz oder einem ſpeciellen Rechtstitel regelt, 
und die Befreiung ingene einen Beſtandtheil der Obſervanz reſp. 
des ſpeciellen Rechtstitels bildet. Aber auch in anderen Fällen muß 
wegen der Schlichtung ſolcher Streitigkeiten dafjelbe gelten, was hin⸗ 
fichtlih der Regulirung ded Interimifticumd überhaupt maßgebend 
if. Daß dur ein ſolches Verfahren die Verwaltungsbehörden in 
die Verlegenheit gejeßt würden, ſich in verwidelte Rechtsfragen und 
weitläuftige thatjachliche Erhebungen einlaffen zu müſſen, iſt nicht 
p befürchten, wenn dieſelben in jedem concreten Fall die Grundſätze 
m Auge haben, weldye in der Gircularverfügung vom 12. December 
1843*) verzeichnet find. Im dem von ber Köni lihen Regierung im 
Bezug genommenen Refcript vom 24. Februar 1859 endlich ift dies⸗ 
feitö dad Eingehen auf die Neclamation ded Schulzen R. in N. um 
Sretlafjung von den Fuhrkoſten Lediglich deshalb abgelehnt, weil be- 
reits durch ein vollitredbared Reſolut über die Letftung der Bau⸗ 
dienfte befunden war, und den eitiehungen des lestern gegenüber 

ungöwege nicht mehr berüd- 
fichtigt werden konnten. 

erlin, den 18. Juli 1862. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
— Im Auftrage: Keller. 

die Königliche Regierung zu. 

15,232. E. U. 

183) Portopflidhtigleit der Sendungen für Lehrer— 
Leſezirkel. 

(cfr. Centralblatt pro 1862 Seite 193 Nr. 69.) 

Auf den Beriht vom 23. Mat d. 3. erwiedere ich der Koͤ⸗ 
niglihen Regierung, daß für Lehrer-Leſezirkel die Portofreiheit nicht 
erwirtt werden Tann, da nad wiederholter Erflärung des Herrn 
Miniiterd für Handel ıc. die Grundfäge, welche feit Abſchluß des 
revidirten Poftvereind-Vertraged vom 5 December 1851 (Geieh- 
Sammlung von 1852 Seite 401 ff.) und gemäß dem an deſſen Stelle 
getretenen Poftvereind - Vertrag vom 18. Auguft 1860 ( Gefeh- 
ammlung von 1861 Seite 25 ff.) hinſichtlich der Portofreiheit zur 

Anmwenbung fommen, derartige, für theologifche, medicinifhe und an- 
dere wiffenichaftliche Leſezirkel längft zurüdgezogene Vergünftigungen 

*) abgebrudt im Gentralblatt pro 1860 Beite 429. 

29° 
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jegt nicht mehr geſtatten, beſonders nachdem in Folge des Geſetzes 
vom 21. März 1861 (Gefeg- Sammlung Seite 161 f.) und der In- 
fteuction vom 12. April 1861 (Berwaltungs-Miniftertalblatt S. 93 f.) 
eine mgentiche Reduction des Gewichtsporto's für Packete einge- 

eten iſt. 
Berlin, den 17. Juli 1862. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

12,935. U. 

184) Uebertragung der Befugniß, Ausländern die 
Gründung und Fortführung von Privatſchulen, die 
Ertheilung von Privatunterridt und die Annahme 

von Oaußlebrerftellen zu geftatten, auf bie 
Regierungen. Ä 

Die zur Ausführung der Allerhöchſten Cabinetd-Drdre vom 
10. Suni 1834 (Gefep- Samml. ©. 135) ergangene Staatömini- 
ftertal-Snftruction vom 31. Dezember 1839 beitimnt auf Grund 
der erwähnten Gabinetd-Drdre in den SS. 6 reip. 15 und 22: 

daß Audländern nur nach vorheriger Genehmigung des Mi- 
niſteriums ded Innern hen werden folle, Privatichulen 
zu gründen und fortgf ren, Privatunterricht zu ertheilen 
und Haußlehreritellen anzunehmen. 

In Gemäßheit dieſer feither nicht abgeänderten Beitimmungen 
haben die Landespolizeibehörden biöher über jedes einzelne Geſuch 
eined Ausländer, ihm die Ertheilung von Privatunterriht im In⸗ 
lande zu geftatten, an das meiner Leitung anvertraute Minifterium 
berichtet und deſſen Genehmigung nachgefudht. 

Nachdem Seine Majeftät der König auf meinen Vortrag nun 
mehr Allerhöchft zu genehmigen geruht Baben, 

daß die dem Minifterium des Innern in ber erpöclten 
Drdre vom 10. Juni 1834 vorbehaltene Befugniß den Landes⸗ 
polizeibehörden übertragen werden fönne, 

will ich mit Rüdficht darauf, daß fich bei dem biöherigen Verfahren 
ein practiicher Nutzen nicht ergeben hat, zur DVereinfahung des Ge- 
Ihäftsganged und Berminderung des Schreibwerkd, die Königliche 
Regierung bierdurdy ermächtigen: 

Ausländern ohne vorherige Einholung meiner Genehmigung 
die Gründung und Fortführung von Privatſchulen, die Er⸗ 
theilung von Privatunterriht und die Annahme von Haus⸗ 
lebrerftellen zu geftatten. ' 
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Dap bei Prüfung der Zuläffigleit derartiger Genehmigungen 
auch die allgemeinen polizeilichen und die politifch-polizeilichen Inter 
eſſen a berudfichtigen find, verfteht fi) von ſelbſt. 

erlin, den 17. Juli 1862, 

Der Minifter des Innern. 
v. Jagow. 

An 
fämmtfiche Königliche Regierungen. 

LI. 5810. ‘ 

11. Akademien und Univerſitäten. 

185) &inweihung des neuen Gebäudes der Untverfität 
zu Konigsberg. 

Für bie Albertus-Untverfität zu Kön igsberg ift in den Iepten 
Jahren ein neued Studiengebäude errichtet, und foldhes am 20. Juli 
d. 3. feiner Beftimmung übergeben worden. 

3u der hierfür Teftgelebten Feier hatten Seine Königliche Ho- 
beit der Kronprinz ald Rector magnificentissimus der Univerfität 
HöchſtIhre — zugeſagt, auch nahm an derſelben der Mi— 
niſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten, Herr Dr. von Mühler 
in Begleitung zweier Räthe ded Minijtertumd, der Herren Geh. 
But en 8-Rath Knerk und Geh. Regierungs-Rath Dr. Ol s⸗ 
auſen, Theil. 

Am 20. Zuli erfolgte nach einer Tirdhlichen Feier anäft bie 
feierliche Inveftitur des Königlichen Thronerben ald Rector der 
Albertina in der Aula des alten Gebäuded. Die Anrede ded Pro— 
rectors Dr. Rofentrang lautet: 

„Al im Herbft des vergangenen Jahres in den Mauern 
diefer Stadt ein für die Krone Preußens hochwichtiges Feft 
a wurde, wagte bie Albertuö-Univerfität, Ew. König- 
ihen Hoheit mit ber unterthänigften Bitte zu haben, die 
Gnade zu haben,, dad Rectoramt unjerer Hochſchule über: 
nehmen zu wollen. — &8 ermutbigte fie zu diefem Schritt 
das Schöne Verhältniß, in weldem fie fo viele Jahre mit 
Seiner Majeftät, dem Hodhjeligen Könige, en hatte. 
— Em. ne Hoheit gerubten, an Hoͤchſt Ihrem Ges 
burtötage der gehorjamften Bitte der Univerfität eine gnä⸗ 
digfte Gewährung a" Ihenfen und verfammelten am age 
darauf dad Generale Eoncil zur Uebernahme des Rectorats. 
— Die Infignien diefed Amted wurden Ew. Königl. Hoheit 
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übergeben. Höchftdiefelben geruhten, in den huldreichften 
Auödrücden fih gegen und audzufpredhen und HöchftIhren 
Namen in dad Album der Umiverfität einzuzeichnen. — Aber 
in der Bedrängniß der Zeit konnte der Act der Inauguration 
nur unvollkommen, nur unvollftändig und in einem beichränf: 
ten Kreife audgeführt werden. Die Inveftitur mit dem Man⸗ 
tel, mit weldyer die Inauguration ded Rectors rite ſchließt, 
mußte zurüdbleiben. — Em. Königliche Hoheit machten uns 
die Hoffnung, daß Höchftdiefelben in diefem Jahre zur Feier 
der Einweihung unjerd neuen Univerfitätögebäudes hieher 
fommen würden. Dieſe Hoffnung ift erfüllt, und wir feben 
mit freudig bewegtem Herzen nun unfer Feſt durch bie 
Höchſte Gegenwart Em. Königlichen Hoheit verherrliht. Im 
Ranren der Alberfiha ſpreche Ich für Diefe Gnade unſern 
innigften Dank aus. — Ew. Königlihe Hoheit wollen er- 
lauben, dab ich jept Höchftdiefelben mit dem Purpur, der 
HöchſtIhnen gebührt, darf befleiden laſſen.“ 

Bei der Uebergabe ded neuen Gebäudes hielt der Herr Cultus⸗ 
Minifter von Mühler folgende Anfprade: 

„Kraft Allerhöchften Auftrages Seiner Majeftät des Königs 
genieße ich den hohen Vorzug, Em. Königliche Hoheit, den 
erhabenen Rector der ehrwürdigen Albertina, an der Schwelle 
des neuen Univerfitätd-Gebäudes ehrfurchtsvoll empfangen zu 
dürfen und zugleich die gefammte akademiſche Körper hatt, 
Prorector und Senat, Lehrer und Studirende, den Könige 
lihen Curator und die Beamten der Univerfität feftlich zu 
begrüßen. Die Gnade Seiner Majeftät des Königs hat der 
Univerfität eine neue, würdige Bohnftätte bereitet, und ihre 
Pforten harren nur des Winkes Ew. Königlihen Hcheit, um 
fih ihren Bewohnern zu erjchließen. Mit dankbarer Rübrung 
haben wir vor wenigen Minnten Abjchied genommen von 
den alten Räumen, welde drei Jahrhunderte hindurch ihr 
ſchirmendes Dach über diefe Pflanzftätte edler Wiffenſchaft 
gebreitet; mit freudigem Aufblid nad) Oben, zu dem Herrn, 
von dem allein aller Segen und alled Gedeihen kommt, 
werden wir die neuen betreten. KSotte8 Rathſchluß hat es 
nicht gewollt, daß der verflärte Monarch, welcher mit eigener 
Hand den Grundftein zu diefem Bau gelegt, feine Vollendung 
bat fchauen follen. Aber fein Wille war dem hohen Erben 
feiner Krone ein heiliged Vermächtniß, und ihm ward es be= 
Ichieden, zu vollenden, was der in Gott ruhende Königliche 
Bruder einft verheißen und begonnen. Es ift ein beilglängenber 
Edelſtein in der Königlichen Krone ber Hohenzollern, daß 
fie e8 allezeit für ihren hohen Beruf erachtet, Die geiftigen 
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Lebenskraͤfte der Nation zu pflegen, Hort und Schirm edler 
Wiſſenſchaft und Bildung zu fen. Ein neued Pfand und 
Zeugniß deſſen erbliden wir vor und in dem vollendeten 
Prachtbau, und ein gleiches Zeichen tft und der Purpur⸗ 
‚mantel der Rectorwürde, welcher heute abermald die Schul» 
tern eined Thronerben umkleidet. So nehme idy denn jept 
aus der Hand ded Meifterd, deſſen kunſterfahrener Sinn den 
Plan diefed Baues erfand und über deffen Ausführung ord- 
nend gemwaltet, diefen Schlüffel, und lege ihn, im Namen 
Seiner Majeftät ded Königs, des erhabenen Bauherrn, in 
Em. Königlihen Hoheit Hände, um damit für die uniperſitat 
Beſitz ergreifen zu wollen von den ihr gemidmeten Be en. 
Möge der Geift, in welchem einft der erfte Preußenberzog, 
Albrecht, diefe Hochſchule gründete, von welchem aus Ko» 
niglihem Munde wor achtzehn ne bier aufd Neue Zeug» 
ni abgele t wurde — der Geiſt Achter Gottesfurcht, der 
Geiſt hingebender Treue an Köntg ımd Baterland, der Getit 
ernfter Wiſſenſchaft, allem Guten und Schönen zugewendet, 
und die Wahrheit in Liebe fuchend und findend — möge 
diefer Geift miteinziehen in die neuen Räume, fie durch⸗ 
leuchten und durchwärmen, zum Heil des Baterlanded und 
zum Segen den kommenden Geſchlechtern.“ 

Nach Beantwortung biefer Anſprache durch den Prorector ſprach 
Seine Königlihe Hoheit der Kronprinz als Rector magnificen- 
tissimus: 

„Sm Namen Seiner Majeftät des Königs, Meines erlauchten 
Vaters, übergebe ich diefen Bau dem Dienfte der Wiſſen⸗ 
ſchaft. Möge in feinen Räumen ein fegenbringender Geiſt 
—8 Es lebe Seine Majeftät der König hoch! hoch! 
och! 

Aus Anlaß der Feter tft dem Prorector der Univerfität, Pro- 
feffor Dr. Rofentranz, der Königlihe Kronen- Orden zweiter 
Klaffe verliehen worden. 

SINE De 

Zu Ehren-Doctoren find promopirt worden: 

I. von der theologiſchen Facultät: 

. Eultus-Minifter, Dr. jur. utr. von Mübler, 

. Staats: Minifter a. D. Dr. jur. utr. von Bethbmann-Holl- 
weg, 

. — 2— und Privatdocent Lic. E. Güder in Bern, 

. Profeffor, Dr. jur. utr. Jacobſon in Koͤnigsberg, 
. ObersConftftorial-Rath Defterreich in Königäberg, 
. Diaconus an St. Johann, & Schnaaje in Danzig, 
. Seminar-Director Lie. Schneider in Neuwied, 
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. Auguft Richter, Profeffor am Gymnafium in Elbin Math.), 
er r’ a rmite, Mitglied des Inſtituts in Paris (or 
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. Außerordentl. Profeſſor der Theologie, Lic. A. Simſon in 
Königsberg, 

. Pfarrer Lin. E. Stähelin zu Balel, . 

. Geheimrath Pen Dr. Boigt in Königäberg, 

. Außerordentl. Pr . effor der Theologie, Lic. Weiß in Königs: 
erg; 

II. von der juriftiichen Facultät: 
. Geh. Iuftizrath Behr in Zilfit, 
Baron Sarnot de Euffy in Paris, 

. Zribunald-Bice-Präfident von Gopler in Königöberg, 
. Zuftiz-Ratd Marenski in Königäberg, 
. Dun fident Marten in Marienmwerber, 
. Appellationdgerihtörat) Mebem in Marienwerder, 
. Tribunalsrath Reuſch in Koͤnigsber 
. Stadtgerichts⸗Präſident Reuter, in Kömigöberg, 
. Geheimrath Profeffor Dr. Ritſchl in Bonn, 
. Appellationdgerichtd-Präfident v Ah Roh r in Infterburg, 
. Hofrath Profeffor Dr. Roſcher in Leipzig, 
. Stadtgerihtörath und Univerfitätsrichter Senger in Königöberg, 
. Zuftizratd TZamnau in Königöberg, 
. Tribrnaldrath Ulrich in Königäberg, 
. Gebeimrath Profeffor Dr. Voigt in Königöberg; 

III. von der medicinifchen Facultät: 
. Em. Sarcta, Geſanglehrer in Paris, 
. Heins, Drofeffor der Chemie jn Halle, 
Henſche, Stadtrath und Mebdicinalafjeffor in Königäberg, 

. Kirchhoff, Drofeffor | ber Phyſik in Heidelberg, 

. Quetelet, Profefjor der Aftronomie in Brüffel, 

. Werther, Profeifor der Chemie in Königäberg, 
. Wiedemann, Profeffor der Phyſik in Baſel; 

IV. von der philoſophiſchen Facultät: 
. Dr. &. Biedermann (practifcher Arzt) in Bodenbach (Phi⸗ 

Iofopb), 
Jo 74 Stuart Mill in London (Philoſoph und National» 
Öconom), 

ath.), 
iry, Director der Sternwarte in Greenwich (Aſtr.), 

8. Hartung in Koͤnigsberg Otaturforiher), 
. Jaca. Say in Paris GBotanik 
. Ed. Brüde, Profeffor der Mebicn in Wien (Phyſiolog), 
.& AD oben, Präfident der Entomologiſchen Geſellſchaft in 
Stettin (Entomolog), 
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G. B. de Roffi in Rom (Epigraphiker), 
G. Grote in London (Hiftoriker), 

12. Er Saffe, Dr. med. und m Grm in Berlin (Hiſtoriker), 

O. 
L. 

Gieſeb recht, Profeſſor am Gymnaſium in Stettin (Hift.), 
Lorenz, Profeffor der Geſchi te in Wien (Hiftoriler), 
Cholevius, Profeffor am — h. Gymnaſium in Königs» 

Der Ceiteraturift), 
16. 4. — m (San Marke), Regierungsrath in Magdeburg (Li⸗ 

teratur 
17.4. Stül er, Geh. Oberbaurath in Berlin (Architekt). 

Zu Hcentiaten der Theologie wurden creitt: 

1. Pfarrer Hing in Pobethen, 
2. Pfarrer Kahle in Caymen, 
3. Prediger Neſſelmann in Elbing. 

186) Rector- und Decanen-Wahlenbei den Univerſitäten 
zu Berlin, Breslau und Bonn und der Aklademie zu 

Münſter. 
(Tentralblatt pro 1861 &. 522 Nr. 198.) 

Durch Allerhöchften Erlaß vom 5. September d. 3. ift bie 
Wahl ded ordentlichen Profefjord Geheimen Juſtiz⸗Raths Dr. Be- 
jeler HR m Rector der Univerfität in Berlin für das Univerfitätd- 
jahr * J „neitätigt worden. 

Bon dem Herm Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten ift 
durch Verfügung 

1) bom &. naler d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefjors 
Stenzler zum Rechor der Univerfität zu Breslau 

—* das —*— — —* 
2) vom 23. Auguſt d. J. die ah des ordentlichen Profeſſors 

Dr. Bufd zum Rei und der ordentlichen Profefjoren 
Dr. Albredt Rit hl, Dr. Reufd, Dr. Hälſchner, 
Dr. Schultze und Dr. Trofchei u Decanen be iehungs- 
weiſe der einge Abeologiichen, tateli tbeologit en, ju⸗ 
riſtiſchen, mediciniſchen und philofophifchen Gacuftät er 
Univerfität zu Bann für das Univerfitätdjahr 184%, 

3) vom 21. Huguft d. 3. die Wahl des Drofelfare "Dr. Wi— 
niewgki zum Rector, und ber Profeſſoren Dr. Biſping 
und Dr. Roſpatt ‚u Decanen beztehungsweife der theolo- 
gigen und der philoſophiſchen Facultaͤt der Akademie zu 

ünfter für das Studienjahr 18% beſtätigt worden. 

— — 
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18T) Drnd der Differtationen der Studirenden. 

— JIhre Deichwerde vom 21. v. M. darüber, daß der Decan der 
mebiciniihen Zacultät den Studirenden der Mebdicin unterfagt bat, 
ihre Differtationen bei Ihnen druden zu laffen, kann für begründet 
nicht erachtet werben. Dem Decan einer jeden Facultät liegt bie 
Berantwortlihkeit für die pünktliche Befolgung der bimfichtlich der 
Promotionen beftehenden Beitimmungen ob. Derjelbe hat demzu⸗ 
folge die Differtationen nicht allein nach ihrem wiſſenſchaftlichen Ge⸗ 
halt zu prüfen, fondern and, dafür Sorge zu tragen, daß diefelben 
eine der Würde der Facultät entiprechende äußere Ausftattung er- 
halten, namentlich in correctem Drud erfcheinen. 

Diefer Berantwortlichleit nachzukommen, wäre der Decan völlig 
ar Stande, wenn den Candidaten eine freie Wahl in Beziehung 
am! „pie Druderei, durch weldde ber Drud zu bewirken, geftattet 
würde. 

Aus dieſen Rücdfichten ift den Decanen durch mehrfache An- 
ordnungen ausdrücklich die Wahl unter den vorhandenen Drudereien 
überlaften worden. 

Hierbei muß es auch für die Zukunft bewenden. 
Berlin, den 25. Auguft 1862. 

Der Minifter der getftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
den Buchhändler Herrn N. und 
den Buchdruckereibeſitzer Herrn N. 

17,570. U. 
— — — —— 

188) Errichtung einer außerordenthichen Profejjur für 
das Fach ber Geognoſie und Mineralogie bei der Aka— 

demie zu Münfter. 

Bei der Iheologliden und philoſophiſchen Akademie zu Münfter 
waren die Fächer der Geognofie und Mineralogie fett dem vor nd 
reren Jahren erfe! ten Tode des ln r. Bed nit mehr 
vertreten. Die lebhaft betriebenen Erforſchungen geognoftiicher Ver⸗ 
bältniffe in der Provinz Weftphalen und die Zunahme der Zahl der⸗ 
jenigen Studirenden, welche fidh bei der Akademie den Naturftubien 
widmen, ließen es als Bebürfniß erfcheinen, für diefe Studien einen 
Mittelpunkt bei der Akademie in Münfter zu bilden. Auf den Ans 
trag der Herren Minifter der Finanzen und der geiftlicen ıc. Ange» 
legenheiten haben demnächſt Seine Majeftät der König durch Aller: 
hoͤchften Erlaß vom 16. Juni d. 3. die Errichtung einer außer⸗ 
ordentlichen Profeffur für die gedachten Fächer zu genehmigen und 
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der Akademie zur Dotation diefer Stelle einen entſprechenden Zu⸗ 
huß aus dem Muͤnſterſchen Studienfonds zu bewilligen geruht, und 
ft von dem Herrn Miniſter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten — wie 
am Schluſſe diefed Heftes unter den PerfonalsBeranderungen mit- 
getheilt wird — in die Stelle der Gymnaſial-Lehrer Dr. or ius 
zu Münſter berufen worden. 

— — —— — 

189) Bereicherung der Königlichen Bibliothek zuBerlin 
in der ſyriſchen Litter atur.“) 

Die Königliche Bibliothek hiefelbſt iſt fo eben durch eine ie 
volle Gabe Seiner Majeftät des Königs bereichert. worden. Wäh⸗ 
rend Diefed großartige Inftitut am mrabtiehen, perfifchen und indiſchen 
Handſchriften bereitd einen ausgezeichneten Schatz beſitzt, war in 
demjelben die tgrilse Litteratur biöher nur durch jehr wenige 
panbihriftliche tüde vertreten; ein Umftand, der um jo mehr zu 
ellagen war, da gabe in Berlin eine Anzahl der eriten Kenner ded 
Soeen ihren Wohnſitz bat. Sept tft durch den von Seiner Ma- 
jeftät eich enen Ankauf einiger ſehr wichtiger Handfchriften aus dem 
Nachlaſſe ded im vorigen Sabre verftorbenen, al8 Kenner ber fyrifchen 
Litteratur rühmlichft bekannten Profeſſors Bernftein in Breslau 
und durch Ueberweiſung derjelben an die Königliche Bibliothek ein 
weſentlicher Schritt vorwärts gethban. Unter den neu erworbenen 
Handfchriften find beſonders hervorzuheben: eine vollftändige Abjchrift 
des ſyriſch-arabiſchen Lexicons ded Bar Bahlül aus einem Codex der 
Bodlejaniſchen Bibliothek; die erfte Hälfte defjelben Werks nach einer 
weiten Handichrift des Bodlejana, mit durdgängiger Gollation ber 
Sambridger und zum Theil auch einer Florentiner Handihrift; ferner 
ein großer Theil des älteren ſyriſchen Original-Lexicons von Bar Ali, 
aus einer Leidener Handſch A copirt, mit Bartanten, vorzüglich aus 
Orforder Handſchriften; endlich die fritiihen Sammlungen Bern» 
ftein’8 zu ber jet fehlerhaft gedrucdten Ausgabe der ſyriſchen 
Chronik de8 Bar Hebraeus nad) zwei Orforder und zwei Baticant- 
chen Handichriften, ein ſchätzbares Hülfsmittel zu einer neuen Aus⸗ 
gabe dieſes bedeutenden Geſchichtswerks. 

*) Diefe Mittheilung ift aus einer Veröffentlichung der Allgemeinen Preu⸗ 
Kifhen Zeitung entnommen. 
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19) Belanntmahung der Akademie der Künfte zu 
Berlin über die Preisertheilung im Sabre 1862. 

(Centrafblatt pro 1862 Seite 72 und Seite 132.) 

‚_ Die Königliche Akademie der Künfte hm am 3. Auguft eine 
or De Sitzung, in welder von dem beitändigen Secretair Pro» 
feſſor Dr. Suhl der Sahreöbericht erftattet und der Preis des von 
Sr. Majeftät dem hochſeligen Könige Friedrich Wilhelm III. ge- 
ftifteten alademifchen Reifeftipendiumd ertheilt wurde. Die Behufs 
Erlangung deſſelben veranitaltete Konkurrenz war in diefem Sahre 
für SHiftorienmaler beftimmt und hatten ſich acht Bewerber dazu 
gemeldet. Bon diefen traten nach voraudgegangener Vorprüfung 
vier in die Bearbeitung der Hauptaufgabe ein, und wurde der 
Preis der mit Nr. II. bezeichneten Arbeit zuerfannt. Die Eröffnung 
bed den Namen enthaltenden verfiegelten Couverts ergab ald Sieger 
den Hiftorienmaler 

Paul Aug. Heiner. Schobolt aus Magdeburg, 

deffen Name fofort in das ſchon auögefertigte Sollationd = Patent 
über ein zweijähriged Retjeftipendium von je 750 Thlr. eingetragen 
wurde. 

Zugleich wurde der Ausfall der diesjährigen Konturrengen um 
die Michael-Beerihen Preife (erfter und zweiter Stiftung) befannt 
gemadt. Die für Künftler jüdifhen Glaubens beftimmte Konkur- 
renz bezog ſich auf Werke der Hiftorienmalerei, und erhielt von zwet 
Bewerbern den Preid der Maler Alerander Neumann aus 
Ofen. Die für Künftler ohne Unterfchied der Konfeſſion ausgeſchrie⸗ 
bene Konkurrenz war für Kupferitecher beftimmt, und erhielt den 
Preid von drei Bewerbern der Stupferfteher H. Sachs aus Berlin. 
Für jede diefer Konkurrenzen beftebt der Preis in einem Stipen- 
dium zu einer einjährigen Studienreife nad) Italien (vom Oftober 
des laufenden bid zum Dftober des fünftigen Sahre8) von 750 Thlr. 
Die Sitzung ſchloß mit der Ertheilung von Prämien an Studirende 
der Königlichen Akademie und an Schüler der mit der Afademte 
verbundenen biefigen, jo wie der Provinzial-Kunft- und Gewerfö- 
ſchulen. Zwiſchen den einzelnen Abtheilungen diefer öffentlichen Feier 
wurden von Eleven der afademifchen Schule für mufilaliihe Com⸗ 
pofition fomponirte Muſikſtücke zur Aufführung gebracht. 

ꝛc. ꝛc c. ꝛc. 
Berlin, den 8. Auguſt 1862. 

Die Königliche Akademie der Künſte zu Berlin. 

Im Auftrage: Profeſſor Dr. Ernſt Guhl, 
Ed. Däge. Secretair. 
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191) Bewilligung eined Zufchuffes für Die Humboldt> 
Stiftung. 

(Sentrafblatt pro 1861 Seite 67 Nr. 32.) 

Seine Majeftät der König haben durch Allerhöchſten Erlaß vom 
10. Mai 1862 zu er gerubt, daß der Humboldt- Stiftung 
in Berlin ein innerhalb der drei Sp 1862, 1863 und 1864 in 
gleichen Theilen zahlbar zu macdender Beitrag von 10,000 Thlrn. aus 
dem Allerhoͤchſten Dißpofitiondfonds bei der General-Staatölaffe ge- 
währt werde. 

192) Berleihbung der Stipendien jur $örderung ber 
arhäologtihen Studien. 

(Centralblatt pro 1861 ©. 622. Nr. 197.) 

Die bei dem Fonds des Inftitut3 für archäologifche Correſpon⸗ 
benz in Rom zur Förderung ber archäologiſchen Studien auögefegten 
zwei Heife - Stipendien find für dad Sahr vom 1. October 1862 
bi8 dahin 1863 dem Privatdocenten an der Univerfität in Bonn, 
Dr. Auguft Reifferfcheid, zur Zeit in Rom, und den Dr. Wolf: 
gang Helbig aus Dredden, zur Zeit in Berlin, verliehen worben. 

— — — — . 

193) Belanntmahung, betreffend die Erhöhung des 
Grundkapitals der Xctien-Gefellfchaft "Boologitger 

Garten in Söln* auf 150,000 Thlr. 
(Eentralblatt pro 1861 Seite 90 Nr. 40.) 

Des Könige Majeftät haben mitteld Allerhöchiten Erlaſſes vom 
21. Juni b. 3. die von der a FENG „Zoologischer Garten 
in Cöhln“ beſchloſſene fernere Erhöhung ihred Grundlapitald auf 
150,000 Zhlr. zu genehmigen gerubt, wad hierdurch nah Vorſchrift 
bed $.3 des Scenes über die Sctien-Gefelf aften vom 9. November 
1843 mit dem Bemerfen zur öffentlihen Kenntniß gebradht wird, 
daß der Allerhöchſte Erlaß nebft dem Protocol der General-Ber: 
ammlung vom 4. Mai d. 3. dur dad Amtöblatt der Königlichen 
egierung zu Cöln befannt gemacht werben wird. 

Berlin, den 14. Suli 1862. 

Der Minifter der geiftl. ꝛc. Angel. Der Minifter für Handel ıc. 
v. Mühler. v. Holzbrind. 

14,87. U.M.d. g. A. 
IV. 6378. M. f. 9. 
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IL. Gymnaſien und Nealſchulen. 

194) Anertennung höherer Unterrihtö-Anftalten als 
Progymnaſien, Realihulen und höhere Bürgerſchulen. 

Die biöherige Realfchule zweiter Ordnung zu Stralfund”) 
ift in die erite Ordnung der Realfchulen aufgenommen: die Pro- 
gymnaſien zu München-Gladbach ) und zu Mörs") im Re—⸗ 
ierungsbezirk Düffeldorf find als volljtändige Drogyemne en, insbe⸗ 

Fondere auch im Sinne bed $. 131. 1. g der Militair-Erfag- Iuftruction 
vom 9. December 1858, und die Stadtfchule zu Lüdenſcheid im 
Regierungöbezirt Arndöberg als höhere Bürgerſchule mit dem Recht 
zu gültigen Abgangäprüfungen nach dem Reglement vom 6. Detober 
1859 anerkannt worden. 

Berlin, den 13. Auguft 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

Belanntmachung. 

16,797. U. 

195) Religiondunterrit für die Schüler, welde einer 
andern ald der ftiftungsmäßigen Gonfejlion einer 

höheren Unterrihtdanftalt angebören. 
(Gentralblatt pro 1859 ©. 232; pro 1562 ©. 417.) 

Nach den der Eingabe bed Curatoriums der höheren Stadtſchule 
u N. vom 16. v. M. beigefügten und von der Stabtverorbneten- 
erfammlung genehmigten Statuten derfelben foll die Anftalt eine 

katholiſche fein und katholiſche Lehrer erhalten. Diefer von der 
Vertretung der Stadt feftgefeßte und den Benöfkerungd - Berhält- 
niffen entſprechende confelfionelle Charakter der Anftalt ſchließt 
jedoch nicht aus, daß auch Schüler, welche der katholiſchen Con⸗ 

nicht angehören, dieſelbe beſuchen, und daß von Seiten 
er Anftalt auch für die religiöje Unterweifung evangeliſcher Schü⸗ 

ler gejorgt werde, fobald die Zahl derfelben nicht mehr dauernd 
auf einige wenige Schüler beichränft bleibt. Nach diefem Grund- 
ſatze, welcher audy bet ſtädtiſchen evangelifchen Anftalten in Beziehung 
auf die katholiſchen Schüler berjelben in Anwendung kommt, Tann 
das Suratorium der Anftalt zu N. nicht genöthigt werben, für zwei 

*) cfr. Centralblatt pro 1859 Seite 603. 

**) cfr. Gentralblatt pro 1861 Geite 207. 
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evengeliiche Schüler einen evangeliſchen Religionslehrer, gleichviel ob 
derſelbe auf Nemumeration Anſpruch made oder nicht, anzuftellen und 
denſelben in das Lehrer-&ollegium aufzunehmen; vielmehr muß ed nad) 
dem bieffeitigen, an den Evangeliſchen Ober-Kirchenratb gerichteten 
Schreiben vom 26. Januar 1859 (Gentralblatt für 1859 ©.232), den 
evangeliichen Eltern dieſer beiden Schüler überlaffen bleiben, für deren 
Religiond-Unterrit in anderer Weiſe du jorgen, wozu der evang⸗ 
elifche Pfarrer von N. feine Bereitwilligfett g“ erfennen gegeben 
bat. Sollte die Zahl der evangelifhen Schüler in diefer Anftalt 
ſich erheblich und dauernd vermehren, dann wird ed an der Zeit fein, 
die Anftelumg eined evangelifthen Religionslehrers herbeizuführen. ıc. 

Berlin, den 8. Auguft 1862. 
v. Mübler. 

An 
den Königlichen Ober-Präfibenten ze, 

15,394. U. 

196) Sompeteng- Derbältnilie beißeftfegung des Schul. 
gelds in Vorbereitungsklaſſen höherer Bürgerfchulen. 

Die Königliche Regierung befindet fi im Irrthum, wenn Dies 
felbe nad) dem Bericht vom 17. v. M. glaubt, dab Ihr eine Mit- 
wirkung bei der Beitiepung bed Schulgelded, welches für den Beſuch 
der mit der höheren Bürgerfchule in N. verbundenen beiden Bor: 
bereitungöflaffen entrichtet wird, nicht zuſtehe. Cine folde Mit- 
wirkung gebührt der Königlichen Regierung nad) der Regierungs⸗ 
Inſtruction vom 23. October 1817 und auch deshalb, weil Diefelbe 
darüber zu wachen hat, dab dad Schulgeld in den zu Ihrem Reffort 
gehfrigen Anftalten im Algemeinen nicht zu hoch gegriffen und da⸗ 
durch der Beſuch derjelben insbefondere dann nicht zu ſehr beſchränkt 
werde, wenn dieje Anftalten größtentheild aus Communalfonds unter- 
halten werden. ꝛc. 

Berlin, den 25. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
ie In Vertretung: Lehnert. 

bie Börigfiche Regierung zu N. 

13,756. U. 

197) Eompetenzverhältniffe bei Einführung des Di- 
rectord einer ftädtifchen (höheren) Unterricht8-Anftalt. 

Auf den Bericht vom 20. v. M. erfläre ich mid, mit dem Stö- 
niglichen Provinzial- Schul-Collegtum darin einverftanden, de die 
Einführung des Directors einer ſac Unterrichts⸗Anſtalt Sache 
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ber Auffichtsbehörbe iſt, dem Patronat einer ſolchen Schule aber mn- 
benommen bleibt, bei ber Einführungs-Feierlichleit fih durch einen 
Deputirten vertreten zu laſſen. Das Königliche Provinzial-Schul- 
Collegium ermächtige ih, wegen Einführung des N. ald Divector 
des Gymnaſiums zu N. demgemäß dad Erforberlidhe anzuordnen. 

Berlin, den 4. September 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühlen. 

An 
das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium zu R. 

18,085. U. 

198) Anmeldung von Abiturienten. 

In Betreff der Anmeldung von Abiturienten finden wir uns 
veranlaßt zur Vermeidung von Ereitatorten, zur Vereinfachung bes 
Geſchaͤftsganges und zur Herbeiführung eines gleihmäßigen Ber- 
fahrend unter Bezugnahme auf die Abiturienten - Prüfungs - Regle- 
mentd vom 4. Juni 1834, vom 12. Januar 1856*) und vom 
6. Detober 1859 **) Folgended zu verordnen: 

1) Der Bericht, ob ein Abiturienten-Sramen an den dazu be- 
ftimmten Terminen zu Oftern und zu Michaelis ftattfinden werde, 
tft an daB Königliche Schul-Collegium zu erftatten. Findet Tein 

® Abtturtenten-Sramen ftatt, fo ift doch eine Vacat⸗Anzeige erforder- 
lich. In dem Bericht ift zugleich die Anzahl der Abiturienten an- 
zugeben, bamit beurtheilt werden kann, ob die münblihe Prüfung 
mehr als einen Tag Zeit erfordern werde. Um bei ber großen An- 
zabl der betreffenden Anftalten rechtzeitig beftimmen zu Tönnen, an 
welchen Tagen und an welden Anftalten unſer Departementörath 
elbit die Leitung der mündlichen Prüfung übernehmen folle, tft der 
ericht immer in den erften Tagen des Januar für den Dfter- und 

in den eriten Tagen ded Juli für den Micaelid-Termin, jedenfalls 
vor dem Wiederbeginn ded Unterrichtd nad Neujahr und vor dem 
Beginn der großen Sommerferien zu erftatten. Dem Bericht ift 
Abtährift eines Protokolls beizufügen, welches in der Zehrer-Gonferenz 
über die Zulaffung zur Abiturienten-Prüfung aufzunehmen tft. 

Die Zulaffung eined Schülerd nah erſt anderthalbjährigem 
Beſuch der Prima darf nur ausnahmsweiſe und unter bejondern 
Umftänden bei Einftimmigfeit der Lehrer, welche Mitglieder der 
Prüfungs-Sommiffion find, bei und in Antrag gebracht werden. Es 

*) Eentralblatt pro 1859 Seite 2325. 

**) Daſelbſt Seite 582. 
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tft ferner beizulegen ein Verzeichniß der Abiturienten, da8 in tabel- 
lariiher Zufammenftellung den Geburtötag und Drt der einzelnen 
Abiturienten, ihre Confellion, den Stand des Baterd, die Dauer 
des Aufenthalts in Prima und auf der Schule, fo wie den gewähl- 
ten Beruf anzugeben hat, und außerdem in einer bejonderen Rubrit 
eine furze Charakteriftit des Schülerd enthalten muß, aus ber ent- 
nommen werden fann, ob derjelbe ng geiftigen und fittlichen 
Ontwidehung die erforderliche Reife bejipt und ob der Zwed ber 
Schule bei ihm erreicht worden ift. 

2) Oieichgeitig mit der Anmeldung der Abiturienten zur Prüfung 
bei und find die Themata und Aufgaben zur ſchriftlichen Prüfung 
von den Herren Directoren unferem Departementörath direct zur 
Auswahl vorzulegen, und zwar au jeder Gattung von | le 
Arbeiten mindeftend zwei Aufgaben. Diefelben find auf balbge- 
brocdyenen Bogen, jede Gattung auf einen bejonderen Bogen, zu 
Ichreiben und tft Ort, Zwed und Art der Aufgabe und der Name 
ded die Aufgaben vorichlagenden Lehrerd oben auf der linken Seite 
bed halbgebrodyenen Bogens anzugeben. Die Aufgaben find mit 
dem Legi des Directord, wodurch derfelbe feine Zuftimmung und 
Billigung der Aufgabe bezeugt, in die gewöhnliche Berichtsform 
gefaltet, auf der Außenjeite mit dem Namen ded Orts, der Schule 
und der Gattung der Aufgabe bezeichnet, mittels kurzen Beglett- 
Ichreibend von dem Director an unfern Departenıentdrath zu ſchicken. 
Von diefem werden die Bee mit Bezeichnung der auögewählten, 
jede Gattung bejonderd verfiegelt, rechtzeitig den Herren Directoren 
wieder zugeben. Die Öntfiegelung jeder Aufgabe bat vor den Augen 
der Schüler erft in dem Augenblide zu gejchehen, wo ihre Bear- 
beitung beginnen jol. Daß diejer Beftimmung genügt fei, ift aus- 
brüdlich in dem SProtofoll über die Anfertigung der chriftlichen 
Arbeiten zu bemerken. Die jhriftliche Prüfung bat bald nad) Rüd- 
jendung der auögewählten Aufgaben zu beginnen, damit binlänglidy 
Zeit zur Correctur und zur Circulation der Arbeiten unter ſämmt⸗ 
lichen Mitgliedern der Prüfungs-Commiffton vorhanden tft. 

Berlin, den 30. Juli 1862. 

Königliched Schul-Sollegtum der Provinz Brandenburg. 

An 
die Herren Directoren ber höheren Lehranftalten 

ber Provinz Brandenburg. 

30 
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199) Sn wiefern fönnen gleihförmige Formulare für 
die Genfuren, Abiturientenzeugniffe und fonftigen 
Abgangszeugniſſe zum Gebraude a. der Gymnaſien, 
b. der Henliculen feitgejesgt werden, und welde Sche— 

mata ſind dazu als geeignet zu eradten? 

(Mittheilung aus dem Protocolle der Weſtphäliſchen Directoren-Konferenz-) 

Die Erfahrung, daß nicht allein hinſichts der worbezeichneten 
Zeugniffe ꝛc. eine jehr große VBerfchiedenheit unter den höheren Lehr⸗ 
anftalten der Provinz obmalte, fondern namentlidy auch vielfach Ab- 
angdzeugniffe vorgefommen, aud denen der Standpunkt der betref- 

Fender Schüler nur unficher zu entnehmen fei, hatten dad Königl. 
Provinzial» Schulcollegium, auf mehrfeitigen Antrag veranlaßt, den 
vorliegenden Gegenſtand unter die diesjährigen ea nungögegen- 
ftände aufzunehmen. Der Bortrag darüber war dem Dir. N. über- 
tragen, weldyer auf Grund der von den einzelnen Anftalten erftat- 
teten Berichte in nachftehender Weife referirte. 

Die von dem Königl. Provinzial-Schulcolegium durd Vor⸗ 
legung der genannten Frage beabfichtigte Herbeiführung einer ge- 
willen Gleihförmigfeit der Formulare zu den drei erwähnten Arten 
von Zeugniffen werde in den meiften der eingereichten Berichte 
willlommen geheißen. Nur ein Bericht ſpreche fidh beftimmt da- 
gegen aus, weil „ſolche Uebereinftimmung mit dem individuellen 
eben jeder Anftalt nicht vereinbar ſcheine,“ und eben fo bezetchne 

ein Bericht jene Uebereinftimmung ald eine Sade, auf welde fein 
Werth zu legen fe. Bon einigen Anftalten fei eine beftimmte 
Anſicht gar nicht ausgeiprocdhen, doch ige aud fein Grund vor zu 
der Bermuthung, daß man dort der in Rede ftehenden Vereinbarung 
abgeneigt fe. Daß eine Uebereinftimmung der Formulare bis in 
deren kleinſte Beftandtheile nicht zu erreichen fein werde, liefen bie 
Berichte allerdingd erfennen, und eine foldye habe auch die Behörde 
Ichwerlid im Auge. Es komme deshalb auf eine Beftimmung der 
wejentlichen Punkte an, in welchen eine Uebereinitimmung entichteden 
wünſchenswerth, und andererfeitd ohne unnöthige und läftige Be- 
ſchränkung der Individualität der einzelnen Anftalten füglid) durch⸗ 
führbar erſcheinee. Es werde dabei zweckmäßig fein, Die ver- 
Iniebenen Arten von Zeugniffen einzeln in Erwägung zu ziehen. 

ad nun 

A. die Cenſuren 

betreffe, fo fei darüber Folgendes zu bemerfen: 
Diefelben enthalten ſchon jept nach den faſt von allen Anftalten 

vorgelegten Sormularen übereinftimmend gewiſſe Rubriken, welche 
ſich theil8 auf die Perfünlichkeiten (Schüler, Lehrer, Eltern), theiis 



467 

auf die beurtheilten Leiftungen (Betragen, Fleiß ꝛc.), theils enblich 
auf den Zeitraum, für welchen die Genfur gilt, beziehen und eben 
durch dieſe Webereinftimmung als weſentlich charaktertfirt werden. 

2. Außerdem finden ſich in den Schematen einzelner Anftalten 
noch gewifje andere Rubriken (3.8. Angabe von Genfurnoten, Nach⸗ 
fitzen, Lob und Tadel 2c.), die ihrer Vereinzelung wegen nicht als 
weſentlich zu betrachten find. 

3. Aud unter den Rubriken ad 1. feien mehrere (3.8. Alles, 
was zur Ueber- oder Unterfchrift gehöre), welche einer Erörterung 
nicht bedürften; dagegen möchten 

4. folgende Punkte, wenn auch nicht alle in gleihem Maabe, 
ald Gegenitände einer wünſchenswerthen inigung zu bezeichnen und 
beöhalb näher zu befprechen fein: a. Zahl und Auödrud der Prädi- 
kate für bie Beiltungen des Schülerd in jedem Lehrfache. b. uf 
genlung der Prädikate an geeigneter Stelle. c. Ob bejondere Prä- 
bilate für das Betragen? und wenn folde, d. Nennung derjelben 
auf dem Formular. e. Ob eine Hauptnummer auf, jeder Genjur ? 
und wenn folde, f. Aufpähhın der feftgeftellten Genfurnummern 
auf dem Formular. g. ! eibenfolge der einzelnen Unterrichtöfächer. 
h. Ob ber Fleiß des Schülers emmarifch, oder bei jedem einzelnen 
Lehrfache ae cenfiren? i. Ob die Theilnahme am Unterridhte (Auf- 
merkſamkeit) unter Fleiß einzufchließen, oder beſonders zu charakte⸗ 
rijiren und — in lepterem Falle — ob ſummariſch oder bei jedem 
Sache ſpeziell? k. Ob neben der Doppelrubrit für Berfäumungen 
ded Unterricht und des Gotteödienfted auch fpectelle Angaben von 
Berfäumnifjen — „mit — ohne Entſchuldigung“? 1. Freier Raum 
für „Beſondere Bemerkungen.“ 

. Auf Grund der vorliegenden Berichte und eigenen Urtheild 
ſprach ſich nun Nef. über die vorftehend bezeichneten Fragen aljo aus: 

ad a. Grade diefer Punkt fei in allen denjenigen Berichten, 
weldye überhaupt möglichfte Gleichförmigkeit der Zeugnikformulare 
wünfchten, vor ugöweite betont worden. ef. felbit lege den größ- 
ten Wert uf gleiche Zahl der Prädifate, und entſcheide ſich aus 
Rückſicht auf Die bedeutende Mehrzahl der kundgegebenen Anfichten, 
wie auch aud inneren Gründen für die Zahl ein. In zwei Be- 
richten werde dieſer Punkt nicht ausdrücklich beiproden; von ben 
übrigen 16 wünjhen 9 die Zünfzahl; 4 berfelben halten deren vier 
ausreichend; eine Anftalt führe 6, eine andere 7 Prädilate auf, und 
ein Pericht endlich empfehle „die möglichſt geringe Zahl“, näm- 

Hinfichtlich ded Wortausdrucks werde eine Einigung aller 18 _ 
höheren Lehranſtalten der Provinz ihre Schwierigkeit haben, da nicht 
zwei Anftalten von ben neun, welche 5 Prädifate wünſchten, dafür 
überall dieſelben Ausdrüde vorſchlüͤgen. EB ergebe fi vielmehr 
Folgendes: 

30* 
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Bon jenen 9 Anftalten wählen 7 als fünftes Präbilat: ſchlecht; 
ald zweites Prädikat wählen von jenen 9 Anftalten 7 die Bezeich⸗ 
nung: gut, daſſelbe auch 2 von denen, die nur 4 Prädilate wün- 
hen, aljo im Ganzen 9 Anſtalten. — Als drittes Prädikat wün⸗ 
hen 3 Anftalten „befriedigend“, 5 dad gleihbedeutende „genügend“ ; 
und ganz nahe jteht dentelben eine Anftalt mit „eben genügend“ 
und eine andere mit „noch genügend”. — Hiernach ſchlage Ref. 
folgende Prädikate vor: 1. fehr gut (oder: recht gut), 2. gut, 3. be⸗ 
[eiebigend, 4. nicht befriedigend, 5. ſchlecht. Leptered ſollte nur zur 

ezeihnung troftlo8 geringer eiftungen dienen, und beöhalb würden 
e8 leicht auch diejenigen Anftalten binzunehmen Tönnen, welde mit 
4 Prädikaten audzureichen bofften. Für jene Auddrüde jei Ref. 
neben dem durch obige Zufammenftellung angebeuteten Grunde noch 
durch die Rückſicht beftimmt worden, daß diefe ih am nächſten au 
die für die Abiturientenzeugniffe jeit dem 12. Sanuar 1856 be⸗ 
ftimmten Prädikate anſchlöſſen (das 2., 3. und 4. Prädikat feien 
gleihlautend) ald ein für durchaus Unbefriedigendes leitende Schü⸗ 
er unentbebrlidhed Prädikat komme dad fünfte („ſchlecht“) hinzu; 
und das erſte („vorzüglich“) ſei, weil gegen daſſelbe pädagogiſche, 
nur bei der Anwendung auf Abiturientenzeugniſſe einigermaßen zurück⸗ 
tretende Bedenken erhoben werden, mit „ſehr gut” oder „recht gut” 
vertaufcht worden. Dem lepteren Außdrude gebe er den Vorzug, 
weil „ehr gut”, wie audy in zwei Berichten hervorgehoben worden, 
ebenfalld etwas pädagogiich Anftößiges babe, was bei jenem nicht 
der Fall ſei. Endlich ſpreche noch für jene Auddrüde deren An- 
wendbarfeit auf das Betragen, welde bei anderen Ausdrüden nicht 
in gleihem Grade zutreffe. 

ad b. Diefe Aufzählung fet in dem einzigen Falle, daß alle 
Gymnaſien und Realſchulen der Provinz diefelben Prädifate anneh⸗ 
men würden, für deren Directoren und Lehrer entbehrlih; aber 
jebit dann, und vollends alfo bei dem Gebrauche verfchiedener Prä- 

fate, nothwendig für jeden andern, der aus der Genfur ded Schü⸗ 
lerd eine genaue Kenntniß deſſelben erlangen folle. 

ad c. Es feien fünf Prädifate vorgefälanen, die für Betragen 
ebenjowohl wie für die Leiftungen paſſen. Sollten nicht diefe, fon- 
dern für Die Zeiftungen andere gemählt werden, jo würben für das 
Betragen befondere zu wählen fein; etwa die drei von der Real- 
ſchule zu Münfter empfohlenen: gut, nicht ohne Tadel, und tadelns- 
wertb; oder etwa fünf: 1. fehr oder recht gut, 2., 3. und 4. wie 
vorgenannt, 5. ſehr tadelnswerth. — Sedenfalld würde Ref. den 

Gebrauch feftgeftellter Prädifate einem ganz freien Ausdrude vors 
gehen. Das Prädikat „tadelnswerth“, vollends das Prädikat „fehr 
adelnswerth“, müſſe übrigens, wo ed angewandt werben folle, noch 
beſonders motivirt werden. 
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ad d. gelte dad ad b. Geſagte. 
ad e. Den Gebraud einer Genfur-Haupt-Nummer müffe Ref. 

dringend empfehlen. Bet deren Beitimmung ſei natürlich der wiljen- 
ſchaftliche Standpunkt hauptjächlicy maßgebend; doch fei bei erheb- 
lichen fittlichen Mängeln eine durch eine erläuternde Note motivirte 
Herabfegung an emeffen. Für ſolche Nummer ſprächen ſich die DBe- 
richte von 12 Anftalten aus. 

ad f. Sole Auf — erſcheine nicht weniger nothwendig, 
als die Aufzählung der t, tgefepten Prädikate. 

ad g. Die Reihenfolge fcheine ziemlich gleichgültig; doch 
empfehle ſich aus leicht erfichti en Gründen die Anwendung ber- 
felben Reihenfolge in den Cenſuren, den Abiturienten- und in den 
tonftigen Abgangszeugniffen, und würde ſonach die in den Prüfungs: 
reglementd vom 4. Sunt 1834 (für die Opmnaften) und vom 6. 
Detober 1859 (für die Realjchulen) vorgefchriebene Reihenfolge der 
Fächer in den Abiturientenzeugniffen als maaßgebend anzujehen fein. 

ad h. Es erſcheine angemeffen, daß jeder Lehrer den bei jei- 
nem Sache oder feinen Fächern mwahrgenommenen Fleiß durch ein 
Prädikat charakterifire. 

ad i. Ebenſo eracdhte Ref. es für zwedlmäßiger, dab die Auf- 
merfiamfeit neben dem Fleiße eis harakterifirt werde, ſchon 
deshalb, weil ſonſt einige Lehrer ihr Urtheil über jene mit dem über 
ben Fleiß zufammenmerfen, andere e8 unter Betragen jubjumiren 
würden; überdem werde keineswegs der häusliche Fleiß und die 
Aufmerkſamteit beim Unterrichte ftet8 in gleichem Make Lob oder 
Tadel verdienen. Auch müffe jeder Lehrer über die Aufmerkſamkeit 
fein Urtheil bei jedem Schüler in Beziehung auf fein Lehrfach oder 
feine Lehrfächer befonderd abgeben. Sonach würden neben den 
untereinander aufgeführten Lehrfächern in den Genfurformularen drei 
Solumnen mit den Rubrifen: Häuslicher Fleiß — Aufmerkjamteit 
— Leiſtungen au bilden jein. 

ad k. Die Unterabtheilungen „mit — ohne Entihulbigung® 
verwirft Ref. wegen der trotz eingereichter Befcheinigungen und ftatt- 
gehabter Eehrerbetuche bleibenden Schwierigkeit, zu entjcheiden, ob 
und in wie fern die Schul- und Kirchenverfäumnifie in jedem ein- 
zelnen Falle wirklich gerechtfertigt gemefen. 

ad J. Der Raum mit der Rubrik: „Befondere Bemerkungen” 
dürfe nicht zu en bemeffen werden, zumal wenn das Cenſurformu⸗ 
lar übrigend fo eingerichtet ſei, daß gie nur charakterifirende Prä- 
bifate unter den Rubriken: Fleiß — Aufmerkſamkeit — Leiftungen 
— eingetragen werden könnten. Denn öfter werde eine erläuternde 
Bemerfung, entweder in Beziehung auf diefe Punkte, oder in Be⸗ 
tehung auf dad Betragen fehr nützlich, wo nicht — ſein. 

eil aber ſolcherlei Bemerkungen nur bier und da nöthig fein wür⸗ 
den, fo genüge e8 und fei fogar aud naheliegenden Gründen vorzu⸗ 
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ziehen, daß übrigens die Urtheile in die ſcharf ausgeprägte Form 
eined beftimmten Prädikats gebracht würden. 

6. Bei mehreren Gymnafien feien Cenſurbücher ftatt einzelner 
Genfurbogen in Gebrauch. Es laſſe fich nicht läugnen, daß für 
diefe Einrichtung gute Gründe ſprächen; doch würden auch diejenigen 
Anftalten, welche feither fidy einzelner Genfurbogen bedient hätten, 
Gründe für die Beibehaltung dieſes ihres Gebrauchs aufftellen. Es 
bedürfe nad) dem Erachten des Ref. keiner Gleichförmigkeit in die⸗ 
ſem Punkte bei den Gymnaſien und Realſchulen der Provinz. Von 
mehreren Anftalten werde noch für zweckmäßig gehalten, den Cenfur⸗ 
büdern audy die Didciplinarordnung vorzuhbeften. 

Auf dieſes Referat über die Cenſuren eradhtete der Vorſitzende 
angemejjen, zuvörderft die betreffenden Gorreferate folgen zu laffen 
und demnähft durch Discuffion diefer Vorträge den erften Theil 
der Aufgabe pr erledigen, bevor zu deren folgenden Theilen über: 
gegangen werde. 

er erite Correferent erflärte fih im Ganzen mit dem Ref. 
und deflen eingepenber und erjhöpfender Behandlung des Gegen- 
ftande8 einverftanden ; er koͤnne fidh deshalb auf wenige Bemerf: 
ungen befchränten. 

Das von mehreren Anftalten geäußerte Bedenten, daß durch 
eine in der Provinz zu erzielende möglichite Uebereinftimmung bei 
der Abfaffung der Gönfuren, und durch Zugrumdlegung gleichförmiger 
Zormulare fhablonenmäßige Behandlung und geiltlofer Nechanismus 
herbeigeführt werde, theile er nit. Solche Gefahr jet bei Gleich: 
förmigfeit der Formulare für ein von dem rechten Geifte geleitetes 
Lehrer-Sollegium nicht vorhanden; fie liege aber auch bei Beſeitigung 
der Formulare vor, wenn diefer Geift fehle. 

Wichtig ſei die Feithaltung ded Zweckes der Cenſuren nicht nur 
für die Eltern und Schüler, fondern auch für die Lehrer. Daraus 
ergebe fich zunäcdft der Nupen einer gemeinfamen Berathung des 
Gegenftandes, dann aber auch die Pothwendigteit einer wenigftens 
alle wejentlichen Punkte umfafjenden Uebereinftimmung. Dadurch 
jet keineswegs auögeichloffen, daß einzelne Anftalten noch Manches 
von nur Iocaler Bedeutung aufnähmen. 

Die Cenſur folle ein auf den kürzeſten Ausdrud gebradhtes, 
aber genaue und unzweideutiges Urtheil der Lehrer über das religiös— 
fittliche Verhalten der Schüler und deren Leiftungen in den einzelnen 
Unterrichtöfächern enthalten. Das religiös-fittliche Verhalten fei in 
vier verſchiedenen Beziehungen aufzufaffen: ald Betragen, Theil⸗ 
nahme während ded linterrichtd, häuslicher Fleiß und Ordnungsliebe. 

Die Rubrit Betragen_umfafle das religiös-fittlihe Verhalten 
der Schüler im engeren Sinne: Wahrheitöliebe, Verhalten gegen 
Lehrer und Mitfchüler, Beobachtung der Schulgejehe u. |. w. Den 
von einer Seite gegen die halbjährig wiederkehrende Beurtheilung 
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des Beiragend geäußerten Bedenken trete Corref. nicht bei; ebenfo- 
wenig jcheine ed paflend, ftatt deſſen die Zahl der lobenden Ein⸗ 
tragungen ind Klafſenbuch ıc. aufzuführen. — Zur Beurtbeilung des 
Betragens erachte er drei Prädikate audreichend: gut — nicht ohne 
Zadel — tadelnswerth. In dem beiden legten Fallen, befonders in 
dem lepteren, fei die Veranlaſſung zum Zabel hiſtoriſch, nicht ne 
dernd anzuführen. ntehrende und grobe fittlihe Vergehen jeten 
burch bejondere brieflihe Mittheilungen zur Kenntniß der Eltern zu 
bringen. In den lobenden Prädifaten über gut binauszugehen, 
—* nicht billigen; ebenſowenig die vielfachen Schattirungen der 

rädikate. 
Theilnahme beim Unterrichte und Fleiß ſeien, weil oft in den 

einzelnen Fächern ſehr ungleich, nicht zu einer Geſammteenſur zu⸗ 
ſammenzufaſſen, ſondern einzeln bei jedem Unterrichtsgegenſtande zu 
beurtheilen. 

Die Erfolge der unterrichtenden Thätigkeit würden am beſten 
als „Leiftungen im Verhältniſſe zu den Anforderungen der Klaffe“ 
bezeichnet. Für diefelben, jowie für Theilnahme und Fleiß feren 
diejelben Prädikate feitzujepen. Bei diejer Zeftiegung komme es in 
erfter Linie auf allgemeine Anerkennung und gleihmäßigen Gebrauch 
von drei Hauptprädifaten an: gut — genügend — ungenügend, — 
von denen genügend namentlich mit Bezugnahme auf die vorſtehend 
vorgeſchlagene Bezeichnung „Leiftungen im Verhältniß ac.“ unzwei⸗ 
deutiger und objectiver ſei, als das verwandte befriedigend. Alle 
Zwiſchenprädikate, alle Schattirungen, wie: kaum genügend, ziemlich 
enügend ꝛc. ſeien verwerflich ebenſoſehr mit Rückſicht auf den Zweck 

in Beziehung auf die Lehrer, als auf Eltern und Schüler. Ein 
mehr lobendes Prädikat als gut ericheine ihm unnötbig und un⸗ 
zwedmäßig; würde eins beliebt, jo ſei recht gut das beite, beffer 
wohl ald Fehr gut, viel beiler ald lobendwertd. Ein ſtarker Zabel, 
namentlich wenn er, wie dad Regel fein werde, fi auf mehrere 
Gegenftände beziehe, werde genauer, unzweidentiger und wirfjamer 
durch ein in die Rubrik „Beiondere Bemerkungen” aufzunehmendes 
Urtheil audgedrüdt, als durd ein einzelnes Prädilat. Würde aber 
ein Prädikat beliebt, jo dürfte „ſchlecht“ zu verwerfen fein, weil es 
mehr einen fittlichen Tadel enthalte, und beifer durch „gering“ er: 
ſetzt. Diefelben Prädilate, welche bei den Senjuren gebraucht wür- 
den, feten auch fonft, 3.8. bet der Correctur der Yhriftlichen Arbei- 
ten, anzuwenden. 

Die Reihenfolge der Unterrichtögegenftände fchließe fih am 
zwedmäßigften ber in dem vorgefchriebenen Yormulare ber Abitu- 
tientenzeugniffe an. Nur würden anftatt Naturwiffenfchaften deren 
Zweige: Phyſik, Chemie, Naturbeichreibung einzeln aufzuführen jein; 
der lehtere Ausdrud verdiene den Vorzug vor Naturgejchichte ; ebenſo 
Religionslehre vor Religion. 
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Eine Cenfur- Hauptnummer fei dringend zu empfehlen. Der 
Mißbrauch, der möglicher Weile von Eltern oder Schülern damit 
etrieben werden Eönne, werde durch die größere Wirkſamkeit, welche 
He in der Segel den Cenſuren verleihe, reichlich) aufgehoben. 

In der Rubrik „Drdnungsliebe” jeien namentlidy die Verſäum⸗ 
niffe im Beſuche der Kirche, der Schule und in den jchriftlichen 
Arbeiten ber Zahl nad aufzuführen. Nur, wo nachweislich eine 
ſolche Berjäunmtg nicht gerechtfertigt gewejen, ſei Died ausdrücklich 
hinzuzufügen; bei den übrigen „mit Entſchuldigung“ hinzuzufügen, 
möchte im Allgemeinen nicht paſſend fein. | 

Beionderd wichtig fer die Rubrik „beiondere Bemerkungen“, 
durch deren zweckmäßige Senupung die Cenſur in vielen Fällen nicht 
nur an Deutlichleit für die Eltern, fondern auch an nachhaltiger 
Wirkung für die Schüler gewinne. 

Am Schluffe werde die Formel „Unterihrift der Eltern oder 
ihrer Stellvertreter” anderen ähnlichen vorzuziehen fein, namentlidy 
ber: „Unterjchrift und Bemerkungen der Eltern“, indem letztere auf 
der Genfur feine Bemerkungen zu machen hätten. 

Die Frage, ob Genfurbücer oder einzelme Senjurblätter den 
Vorzug verdienen, koͤnne fuͤglich als eine offene betrachtet und be⸗ 
handelt werden, da hier eine Uebereinſtimmung fämmtlicher Anftalten 
am wenigften nothwendig erſcheine. Die Cenjurbüder fcheinen 
übrigend manche Borzüge zu haben. Zwedmäßig jet es dann jeden- 
falls, auf der erften Seite die vollftändigen Perſonalien des Schüs 
lerd aufzuführen; unnöthig dagegen, einen Reverd des Vaterd zu 
verlangen, daß derjelbe mit der weitfäliihen Disciplinarordnung 
einveritanden fei, weil fi) das wohl von jelbft verftebe. 

Der zweite Correferent trat zunächft der Mehrzahl der Anitalten 
bet, welde eine Gleichförmigfeit der Zeugniffe in ihren Hanpte 
beitandtheilen, insbeſondere eine Feſtſetzung beftimmter allgemein 
bindender Prädifate zur Werthbezeihnung wünfchen. Die von ein» 
einen Anftalten ausgejprodhenen Gründe für eine Einigung in Dies 
* Punkte, daß nämlich den Behörden ſowohl als den Schülern 
bei der biöherigen Prarid eine klare Einficht in den Werth des 
Zeugniffes erſchwert werde, feien allerdingd weniger für die nicht 
für weitere Kreije beftimmten Genfuren, ald für die Abgangdzeug- 
niffe zutreffend; eine Einigung fei indeifen auch für die Senhuren 
wuͤnſchenswerth, „weil fie in den einzelnen Anftalten ein ſchwankendes 
und willfürliches Verfahren bei der Beurtheilung auf dem leichteften 
Wege befeitige; und werde nothwendig, wenn die auf den Genjuren 
ausgeſprochenen Prädifate bei der Abfaffung der Abgangszeugniffe 
zu Grunde gelegt würden. 

Die Cenſur müffe, um ihrem Zwede (Schülern und Eltern 
ein möglichft klares und zuſammenfaſſendes Urtheil über Fleiß und 
Führung während eines beftimmten fürzeren Zeitraums zu geben) 
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u genügen, auf eine möglichft einfache Form gebracht werben mit 
Befeitigung aller entbehrlichen Rubriken und Unterabtheilungen. 
Unnöthig erſcheine deshalb die vorgejchlagene Rubrik Ordnungs- 
liebe“, ebenſo unnöthig die Unterſcheidung zwiſchen häuslichem Fleiß 
und Theilnahme am Unterricht ( Aufmertinnte t), da dieſe nur eine 
befondere Art ded Fleißes darftelle. Statt „Fortichritte” jet richtiger 
„Leitungen“ zu fagen, da nur diefe von dem cenlirenden Xehrer ind 
Auge gefaßt würden. | 

Die Zahl der Prädikate dürfe weber zu gering fein, weil fonft 
bie unter den Schülern berrichende Berfhiepenbeit nicht in gehöriger 
Weiſe bezeichnet werden koͤnne, noch zu grob, weil durch zu viele 
Abftufungen das Urtheil abgeſchwächt, und unnöthige Schonung und 
Milde veranlagt werde. Corref. trete deöhalb der von der Mehr⸗ 
zahl der Anftalten gewünſchten und von dem Ref. empfohlenen Zahl 
von 5 Praͤdikaten bei. Auch theile er gang bie Anficht, daß es nicht 
jo fehr auf den Ausdrud für die einzelnen Abftufungen, als vielmehr 
auf die Beftimmung der Zahl der Präbikate ankomme. 

Ziffern ftatt der Wort-Prädikate zu gebrauchen, fcheine aus 
mehrfachen Gründen verwerflich, eineötheild, weil die dadurch bes 
zweckte größere Meberfichtlichleit und Beftimmtheit doch nur illuſo⸗ 
riich jet und nur etwa für die Nr. 1 geltend gemacht werden könne; 
anderntheild aus praftiichen Gründen, wegen der leicht vorfommenden 
Berjehen Settend des cenfirenden Lehrers und Fälfhungen Seitens 
der Schüler. 

Mit der Feſtſetzung von Hauptnummern für die einzelnen 
Zeugniffe kann Corref. ſich nicht einverftanden erflären. Zahlen 
jeten an fich nicht geeignet, dad aus fehr verfchiedenen Factoren zu⸗ 
jammengelegte Verhältnig zweier Schüler auszudrücken; man werde 
ſich deshalb oft eine Unbilligfeit zu Schulden kommen laffen, wenn 
man, wie nicht zu vermeiden fei, Schüler, deren Leiftungen mehr 
oder minder von einander abwidhen, in diejelbe Abtheilung zu ver- 
weiſen genöthigt je. Auch laſſe fich nicht verfennen, J ſolche 
kurz und beftimmt hingeſtellte Geſammturtheile einerſeits Dünfel 
und Ueberhebung hervorrufen, andererſeits aber auch unverdient 
kränken und niederdrücken könnten, dadurch aber leicht zu Mißver⸗ 
haltniſſen unter Schülern ſowohl, als zu Golifionen der Anftalt mit 
den Eltern Veranla ung geboten werde. Endlich ſei es ſehr frag: 
ih, ob der angebliche Nutzen, dab Eltern und Schülern dadurch 
das Verſtändniß der Cenſur erleichtert und ihr allgemeiner Werth 
zum Voraus bezeichnet werde, nicht vielmehr ein Nachtbeil jet und 
eine unbefangene und eingehende Prüfung der Genfur und der ein- 
elnen Prädifate verhindere. her würde Done! fi für die Feſt⸗ 
sung einer Rangordnung erklären, durch welche jedem Schüler 

nad jeinen Gefammtleiftungen fein beftimmter Platz angewieſen 
werde. Solches habe allerdings nur für die oberen Klafjen, in des 
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nen ein weitered Gertiren nicht ftattfinde, eime größere Bedeutung 
und nachhaltige Kraft. Gegen den Grundfas, daß in dieſem Falle bei 
gleichen Leiſtungen das Betragen bei der Entwerfung der Rangordmung 
entſcheide, werde ſich mit Grund ſchwerlich etwas erinnern lafien. 

„_Hür bad Detragen Diefelben Prädifate, oder überhaupt beftimmte 
Prädilate vorzuſchreiben, ſcheine nicht nöthig, da die Aeußerung über 
dafjelbe nicht dem einzelnen Lehrer obliege, fondern nach Berathung 
und Beſchlußnahme des gefammten Lehrercollegiums erfolge. Das 
Prädikat „recht gut“ halte er nicht für unpafiend, wenn es felten 
und nur jolhen Schülern gegeben werde, die nicht blos in ihrem 
fittlichen Verhalten, jondern auch in ihren Leiftungen ſich auszeich⸗ 
nen und deöhalb den übrigen gleichſam als Muſter vorgeführt wer- 
den Tönnten, 

Die Benutzung von Genfurbüdern ftatt der Genfurbogen halte 
auch er ebenfalls für zweckmäßig, nicht bloß weil einer Berfchleuderung 
der Genfuren vorgebeugt und die öfterd wünfchenöwerthe Vergleichung 
mit früberen Genturen dem Lehrer erleichtert werde, ſondern auch, 
weil durch dieſe ih dabei auch den Schülern ſelbſt und deren An- 
gehörigen unwillfürli aufdrängende Vergleihung mit den vorher» 
gehenden Genjuren das jedesmalige Zeugniß in den Augen der letz⸗ 
teren eine größere Geltung erhalte. 

Nach diefen Vorträgen ftellte der Vorſitzende zunächſt (ad 4 a. 
und b. des Referats) die Trage zur Crörterung: Ob eine Gleidy» 
förmigfeit der Genfuren überhaupt ald zwedmäßig zu empfehlen jet. 
Ueber dieſelbe entipann ſich ſofort eine alljeitige und lebhafte Dis- 
euffion in der Verſammlung. . 

Zuerft erflärte fi Dir. N. gegen eine ſolche Gleichförmigfeit. 
Jede Anftalt habe ihre jelbftftändige Ephäre und ihr eigene® Pub» 
likum, fei daher auch am Beften im Stande, ſelbſt zu beurtheilen, 
wie fie fih innerhalb jener mit diefem am leichteften verftändigen 
koͤnne. Es handle fi bier noch nit um Abgangszeugniſſe, ſon⸗ 
bern um Genfuren, die eben ald Eigenthum der einzelnen Anitalten 
u betrachten jeien, und deshalb müfle für das ganze Cenſurweſen 
jeder Anitalt ihre Selbititändigfeit und das Verbleiben bei dem 
nad) ihren Erfahrungen als zweckdienlich Bewährten gelaffen werden. 
Mit vielen der vorgeichlagenen Beitimmungen (Prädifate, Num⸗ 
mern 2c.) ftimme er nicht überein; und wie er die abweichenden, 
mit Genehmigung der Behörde bis dahin bei feiner Anſtalt beite- 
benden Einrichtungen nur fehr ungern aufgeben würde, jo wünſche 
er auch jeder anderen Anftalt ihre Freiheit gewahrt. In Bezug auf 
Abgangszeugnifie jei ed etwas anderes. 

Dir. Pi ſchloß fich der vorſtehend ausgeſprochenen Anſicht voll- 
ftändig an, weil jedes Lehrercollegium ſich unangenehm beengt und 
eingefhränft fühlen werde, wenn es fi zur Annahme von Prädi- 
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taten verftehen follte, die nach Zahl und Ausdruck feiner bis dahin 
ohne ermeisliche Mebelftände beſtandenen Praxis widerfprächen. Für 
die Abga gegen] e ſei allerdingd eine gewiſſe Gleichfoͤrmigleit zu 
wünfhen. Dir. N.: Die Abgangszeugniffe müßten mit den Cen⸗ 
Inren möglichit in Einklang gebracht werden, und daburd empfehle 
ih auch für die Cenſuren in Bezug auf die Beftimmung der Prä- 
difate Gleichförmigteit ; wogegen von Dir. N. erinnert wurde, daß 
eine ſolche Gleichfoͤrmigkeit Hr die einzelnen Anftalten kaum anders 
al8 durch Zwang zu erreichen fcheine, und vor einem ſolchen möchte 
er diefelben gern bewahrt jehen. Dir. N.: Es liege in der Natur 
ded Kenntlichmachend der Leiltungen eined Schülerd, daß diefelben 
in fehr verjchtedener Weile be; eichnet werden fönnten. Wenn nun 
die Anftalten fi über eine beftimmte Bezeichnungsweiſe derfelben 
einigten, fo finde er darin durchaus feinen Zwang, der das Lehrer- 
collegium beenge. Auch theile er die Anfiht, daß Abgangdzeugaifje 
fih nur auf Grund der Cenſuren anfertigen laffen; überdem wurden 
ſolche Abgangdzeugniffe oft lange nach dem Auötritte der betreffenden 
Schüler verlangt, und in foldhen Fällen jet man bei dem Mangel 
anderer Anhaltspunkte lediglidy auf die Genfuren angewiefen. Die 
ulegt ausgeſprochene Erfahrung wurde von Dir. N. mit dem Zu⸗ 
* beſtätigt, daß ed eben deshalb von Wichtigkeit ſei, beſtimmte 
Formen für die Cenſuren zu haben, auf deren Grund man ſolche 
nachträgliche Abgangszeugniſſe auszufertigen im Stande ſei. 

Bon dem orfikenden wurde bier daran erinnert, daß Schüler 
auch oft zu befonderen Zweden (behufs der Bewerbung um Stt- 
pendien, Kreiftellen ꝛc.) Zeugniffe gebrauchten. Dazu benupten fie 
häufig bie Genfuren, und fo blieben die lepteren nicht immer in 
dem Bereiche der betreffenden Anftält. Auch aus dieſem Grunde 
fet eine Uebereinftimmung zu wünfchen. 

Die. N.: Den angeführten Grund, daß die Freiheit der ein- 
gelnen Anftalten zu wahren jet, weil fonft die Freudigkeit in den 
ebrercollegten geftört werde, erfenne er an. Indeß halte er doch, 

wie bei den Abgangszeugniſſen, fo auch bei den Cenſuren und ber 
Beurtheilung der Klaffenarbeiten eine beftimmte einitimmig ange- 
nommene Norm für jehr wünfchenswerth. Wie gleiched Maß und 
Gewicht den Verkehr unter Ländern erleichtere, ß auch Ueberein⸗ 
ſtimmung in den Prädikaten den Verkehr der einzelnen Anſtalten. Dabei 
fönne immerhin eine freie Bewegung befteben, und über die Gleichförmig⸗ 
fett in Beftimmung der Prädtlate müſſe Diele Norm nicht hinausgehen. 

Auch Dir. NR. fand feine Beichränfung der: Freiheit in jener 
Gleichförmigkeit, wenn diefelbe aus einer Berftändigung der einzelnen 
Anftalten durch ihre Vertreter bervorgebe; er wünschte jedoch mehr 
eine Gleichfoͤrmigkeit in der Zahl der Prädifate, ald in dem Aus 
drud für diefelben, während Dir. N. e8 grade für nothwendig er- 
achtete, fich über den Ausdrud für diefelben zu verftändigen. 
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Dir. N.: Er habe immer dahin geſtrebt, die Cenſuren ſo viel 
als moͤglich zu individualiſiren, indeſſen ſei er nicht gegen eine im 
Allgemeinen zu Grunde zu legende beſtimmte Scala, wobei jeder 
Lehrer gewiſſe Zuſätze (z. B.: Es fehle dem Schüler an Gewandt- 
beit im Ueberfegen, an Sicherheit in der Grammatik ıc.) hinzu- 
fügen koͤnne; und eine foldye Freiheit möge den Collegien gewahrt 
werden. Auch Dir. N. erklärte ſich gegen zu kurze Präbilate, da 
folche ſich nicht wefentlih von den mit Recht verworfenen Ziffern 
unterjheiden. Er jelbft habe an den drei Lehranftalten, an denen 
er biöher gewirkt, die Cenſuren möglichft audzuführen gefucht, ftet8 
ind Einzeln gebende und vollftändige Bezeihnungen angewandt, 
eb deshalk oft von den Eltern der Schuler deren Zuftimmung 

ahren. 
Dir. N.: Kleine Zuſätze würden immerhin gemacht, und das 

Betragen im Falle eines Tadels umftändlicher charakteriſirt werden 
koͤnnen; aber ni Freiheit beſäßen ja die Auftalten auch ſchon jebt, 
und gegen ausführliche Cenſuren müffe er fich auäfprehen weil ſie 
befonder8 bei zahlreichen Klaffen den Lehrern manche Berlegenheiten 
bereiteten und nur zu oft übereilt würden. 

Dir. N.: Man werde auch von felbft am Ende ſtets auf bie 
fürzefte Bezeihnung zurüd kommen, namentlid bei großen Kiafien, 
und darum ſei doch eine Lebereinftimmung zu wünſchen. Dir. N.: 
Zufäbe jeien oft durchaus nothwendig. Ein Schüler fünne 3. B. 
im Ueberſetzen aus dem Lateiniſchen, nicht aber im lateiniſchen Stile 
das Prädikat gut verdienen; in ſolchen Fällen jet die Unterfcheidun 
durch einen Zufap nothwendig. Dir. N.: Am Weſentlichen ſei do 
Mebereinftimmung vorhanden; eine gewiſſe Gleichförmigkeit werde 
gewünſcht, aber auch die Freiheit der Anftalten bid zu einem ge- 
willen Punkte wolle man gewahrt haben. 

Da ein Widerſpruch bier egen nicht erfolgte, fo forderte der 
Vorſitzende die Anweſenden auf, fih jegt über die Zahl der Abftu- 
fungen zu äußern. 

Dir. N.: Die Gleihförmtgkeit ſei bauptfächlich auch wegen der 
Abgangözengnifie gewünjcht worden, welche fidh an die Genfuren an- 
fließen müßten. Es möchten deöhalb wohl die Abiturientenzeug- 
niffe zur Norm dienen Tönnen. Ref.: Man müſſe vor allem 
Zahl der Prädikate im Auge behalten und feftfegen; über die Aus- 
drücke werde man fich ſchwerlich verftändigen können. 

Am Laufe der dann folgenden Orörierung entichted ſich Dir. 
N. ganz beftimmt für die Zahl 5; die beiden Extreme ftänden feft, 
und dazwiſchen gebe es eine Mitte; zwiſchen gut und mittelmäßi 
et aber noch eine Zwifchenftufe, wie zwiſchen mittelmäßig un 
ſchlecht. Deshalb 5 Prädikate, aber der Wortausdrud fei, fobald 
nur eben diefe Stufenfolge feftftehe, mehr gleichgültig. Dir. N.: 
Eine große Zahl von Präadifaten gehe aus dem Beftreben hervor, 
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recht gemiffenhaft zu fein. Im Dortmund feien biöher 7 Stufen 
üblich gewejen, aber man werde dort auch gern der von den meiſten 
Stimmen gebülipten Fünfzahl ſich anſchließen. 

Dir. N. wuͤnſcht die bisherigen 4 Stufen ſeines Gymnaſiums 
beibehalten zu ſehen; da jedoch weitere Aeußerungen nicht erfolgten, 
ftellte der Borfigende nun die Frage dahin, ob die Verſammlung 
mit der Annahme von 5 Abſtufnngen ald Bezeichnung der Leiftungen 
der Schüler einveritanden jet, von denen 

bie erfte und zweite ald Abftufungen des Lobes, 
die vierte und fünfte ald Abftufungen des Tadels, und 
die Dritte zur Bezeichnung der Mittelmäpigfeit 

dienen ſolle. Nachdem von ihm noch die Frage des N.: ob bei der 
Annahme jener Abftufungen die Freiheit der einzelnen Anftalten für 
die Zweige eined und des anderen Unterrichtögegenitandes in vor- 
tommenden Fällen die Prädifate zu theilen und weitere Zufäpe zu 
machen, geſichert bleibe, bejaht worden war, wurde die Zahl von 5 
Abftufungen einftimmig angenommen; jedoch mit dem Zuſatze, daß 
biejelben nur für die einzelnen Eeiftungen, nicht für bie Gejammt- 
leiftung eines Schülerd in Anwendung zu bringen feien. Ebenſo 
einftimmig entſchied man ſich dahin, die Reihenfolge ber Fächer 
(ad 4 g. des Referats) den einzelnen Anftalten zu a zus 
mal die Realjchulen bier mit den Gymnaſien nicht übereinitimmen 
fönnten. Dabei wurde der Ausdruck „Leiftungen” für eine paſſen⸗ 
dere Segeihnung erachtet, als „Kortichritte”. Aufzählung der ge- 
wählten 5 Prädtlate an einer geeigneten Stelle des Cenſurſchema's 
erachtete der Vorſitzende als unentbehrlich. 

Bon den nody weiter in dem Referate berührten Punkten wur: 
ben die sub 4 c.d. f. h. k. und 1. aufgeführten nad dem Vor⸗ 
\chlage des Borfibenden dem Ermeſſen ber einzelnen Anftalten über- 
laffen, zu k. jedod von N. noch bemerkt, daß alle vorgelommenen 
Berfäunmiffe ohne Onti&ulbigung allerdingd durch einen Zufaß in 
der betreffenden Rubrik hervorzuheben fein würden: Dagegen erjcheine 
ed unpädagogiich, eine befondere Rubrik: „Verſäumniſſe ohne Ent» 
ſchuldigung“ aufzunehmen, und dadurch Seitend der Schule jelbit 
Eltern und Schüler darauf hinzuweiſen, daß die Möglichkeit und 
ev. Zuläfftgfeit derartiger Berfaumniffe überhaupt von der Schule 
vorausgeſetzt werde. Sonach blieben von ben Thejen des Referats 
nur noch e. und i. zu erörtern, und der Vorſitzende veranlaßte ded- 
halb zunächſt eine Aeußerung über die Frage: Ob Fleiß und Auf» 
merfiamfeit auf den Genfuren an unterfcheiden jet? erachtete 
für Fleiß und Aufmerkſamkeit Eine Rubrik ausreichend, eben fo N. 
mit dem Zufag: dat häuslicher Fleiß und Aufmerkiamteit —** 
zuſammenzufaſſen und nur durch ein Geſammipraͤdikat zu bezeichnen, 
nicht |pectell bei jedem einzelnen Fache zu cenfiren jeien, wenn man 
bier überhaupt Einförmigkeit erzielen wolle. Auf eine ſolche lege 
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er jedoch feinen Werth; es fei vielmehr zu fürchten, daß je mehr 
man in Einzelnheiten komme, deito mehr man Gefahr laufe, aud- 
einander zu geben. Auch Dir. N. und Dir. N. wünfchen dies den 
einzelnen Zehrercollegien überlaffen zu ſehen; während der Borfigende 
ed doch ald etwas recht Erwünfchtes bezeichnete, wenn man ſich auch 
nody weiter, als nur über die Zahl der Abftufungen für die Lei- 

ſtungen verftändigen und einigen könne. Nur bielt bierbet Dir. N. 
bindende Beihlüffe nicht für zuläffig, weil dadurch die Ueberftimm⸗ 
ten genöthigt werden würden, gegen ihre Weberzeugung und Gr- 
fahrungen Hi einer bloß numerifihen Mehrheit zu fügen. Man 
möge aljo den Anftalten ihre biöherige Freiheit belaffen. 

Die Erörterung wandte fi nun zu der lepten Stage (4 e.) 
über die Bezeichnung jeder Cenſur durdy eine Haupfnummer, und 
die Lebhaftigkeit, mit welcher fi an derjelben alle Anweſenden be» 
theiligten, ließ bald erfennen, daß Seitens aller Anftalten diefem 
Gegenitande eine beſondere Wichtigkeit zuerfannt werde, und daß 
andererfeitd im der biöherigen Prarid derjelben zwei bis dahin un« 
vermittelte Gegenfähe beftänden, deren einer in einer ſolchen Haupt⸗ 
nummer einen nothwendigen Beſtandtheil jeder Cenſur erfenne, 
während der andere diefelbe aus pädagogiichen und ſachlichen Grün⸗ 
den vermwerfe. 

Kür diefelben wurde bejonderd geltend gemadht, daß die Mög- 
lichkeit, jeden einzelnen Schüler beftimmt charakterifiren zu können, 
jedem Lehrer und Director erwünjdht fein müſſe. Die Nummer 
ſpreche ein folches beſtimmtes und kurzes Urtheil über den Stand» 
punkt des Schülerd im Allgemeinen aus; im Einzelnen koͤnne tein 
Director die verjchiebenen Xeiftungen ermefjen und behalten. 

Auch verlangten mandye Stiftungen, 3.2. in Köln, fundations: 
mäßig, daß von den Percipienten ein Zeugniß mit Nr. 1 oder we- 
nigftend Nr. 2 vorgelegt werde. 

Endlich aber koͤnne es auf die mit der Beftimmung der Num- 
mer verbundenen Schwierigfeiten viel weniger ankommen, ald auf 
die Wirkung, welde die Nummer auf die Schüler und deren An⸗ 
ehörige ausübe. Nun fei erfahrungsmäßig dieje Wirkung der Cen⸗ 
—* eine ganz andere, wenn die Nummer deren Werth beſtimme. 
Von dem Vorfitzenden wurde dem noch Inzugelept: die Beſtimmung 
der Nummern möge allerdings in manchen Aällen große Schwierig- 
feit haben. Die Schule befinde fidh aber nicht felten in der Noth- 
wendigfeit, ihr Urtbeil über einen Schüler Kur u präcifiren; na⸗ 
mentlich verlangten died oft Die Eltern, und bie Ährer müßten ihnen 
Dabei zu Hülfe fommen, und dazu böten die Nummern den geeig- 
netften Weg. Die Schwierigkeit der Beftimmung dürfe fein Grund 
fein, fie zu verwerfen; es fei ebenfo ſchwierig, den Plah eines 
Schülers in der Schule zu beftimmen, und wenn body leptere® mög“ 
lich, könne and bie Feitftellung der Nummern keine unüberwind⸗ 
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liche Schwierigkeit haben. Dazu jet es für den Lehrer jelbit von 
Wichtigkeit, ſich von Zeit zu Zeit den Standpunkt jedes einzelnen 
Schuͤlers klar zu maden, und danach die Frequenz ihrer Anftalt 
in beftinmter Weife zu gruppiren, und auch dies werde durch bie 
Nummern ermögliht. Auch habe der Gebrauch der lepteren bereits 
eine Geihichte, man habe urjprünglic nur die Leiftungen ber Schü 
ler damit bezeichnen wollen; * ſei auch deren Verhalten dabei 
in Anſchlag gebracht worden, deſſen Beſchaffenheit nun auf die 
Nummer derartig einwirken müſſe, daß letztere gewiſſermaßen den 
Total-Eindruck des cenſirten Schülers auf ſeine Lehrer wiedergebe. 

Andererſeits wurde auf die bei der Beſtimmung ſolcher Num⸗ 
mern nicht bloß bei Anſtalten hieſiger Provinz hervorgetretenen 
Schwierigkeiten hingewieſen, welche da, wo ſie üblich geweſen, mehr⸗ 
fach den Wunſch nach deren Beſeitigung hervorgerufen, auch wohl 
zu derſelben geführt hätten, und über die man ſich anderswo nur 
dadurch hinweghelfen könne, daß man die Beſtimmung der Haupt⸗ 
nummer zu einem bloßen Rechen-Exempel gemacht. Ueberhaupt 
aber ſei der Total⸗-Eindruck, mit dem ein Schüler feinen Lehrern 
gegenübertrete, ein Product jo verjchtedenartiger Factoren, daß ſchon 
beiten Bezeihnung durch wenige Worte fchwierig, durch eine bloße 
Ziffer aber gradezu unmöglich werde. Auch je den Eltern an der 
Nummer an fi wenig gelegen, wenn fie nicht eine gute ſei, und 
grade der bei den Nummern jo häufig vorkommende, gegen bie 

brer erhobene Borwinf der Partheilichfeit — mehrjeitig, und na⸗ 
mentlih von R. betätigt — verrathe jedenfall8 ein dunkles Gefühl 
ber Eltern von der leichten Möglichkeit hier eintretender Mißgriffe; 
es ericheine Daher mehr pädagogisch, daß man den Eltern überlaffe, 
aus den Einzelprädifaten der Cenſur fich felbft ein Gefammtrefultat 
derfelben zu abſtrahiren. Jedenfalls müffe man in jeder Nummer 
Klaffe eine Anzahl nicht zufammengehöriger Schüler zufammenwer- 
fen, und werde ſich confequenter Weite genöthigt fehen, die Schüler 
nach Leiſtungen und Verhalten verfchieden zu claffificiren, was dann 
wieder bie Sauptnummer al8 ſolche aufhebe. Endlich wurde no 
von N. daran erinnert, daß wenigſtens bei den evangelifhen An- 
ftalten unfere8 Staats die Nummern nicmald zu allgemeiner Geltung 
gelangt ſeien; an manden ſei davon niemald Gebrauch gemacht 
worden, während fie an anderen fchon längft außer Gebrauch ge- 
fommen feten. 

Durch diefen Austauſch der verjchiedenen Anſchauungen wurde 
indeß ein Einverftändnig über den vorliegenden Controverd- Punkt 
nicht herbeigeführt, und der Vorfigende brachte deshalb die Frage 
zur Abftimmung: Ob die Bezeihnung der Genfuren durch eine 
Hauptnummer ald zweckmaͤßig zu empfeblen jet. Bejaht wurde bie- 
felbe von zehn Stimmen, von den übrigen acht verneint, worauf 
der Vorfipende noch binzufügte, daß diejenigen Anftalten, die fidy 
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gegen ben Gebrauch folder Hauptnummern ausgeſprochen, zu deren 
nnahme nicht verpflichtet feten; diejenigen aber, melde davon Ge⸗ 

brand) madyen, wollen dadurch ein Gefammtprädikat über den cen- 
firten Schüler ausſprechen, wodurd natürlich die nähere Bezeichnung 
bob nen Genfurrubriten durdy befondere Prädikate nicht aufge- 
oben ei. 

Nah Erledigung dieſes erften Punktes folgte die Verhand⸗ 
lung über 

B. Die Abgangszeugniſſe. 

Referent bemerkte darüber Folgendes: 
Aus den vorliegenden Berichten ergebe fi, dab die Mehrzahl 

der Anſtalten Die Anficht vertrete, diefe Zeugniffe müßten im Weſent⸗ 
lien den Abiturienten-Zeugniffen ähnlicher fein, ald den Genjuren, 
und verlange, daß der nach Umftänden und Verhältniſſen zu modi⸗ 
fizirenden Freiheit der Abfaffung nicht durch die etwa zu beitimmen- 
den Formulare hemmende Schranken geftellt würden. Dagegen jprä- 
hen einige Anftalten fich für genauen Anſchluß an die Cenſuren aus. 
Bon den vorher bezeichneten beſchränken übrigens mehrere ihre For⸗ 
derung größerer Freiheit (in Vergleih mit den Cenſuren) darauf, 
dab dad Urtheil ausführlicher fein müſſe. Eine Vereinbarung ſcheine 
auf der Bafid folgender ald —— bingeftellter Beſtimmungen, 
an — mehrſeitig die eingereichten Berichte Stützpunkte böten, er⸗ 
reichbar. 

Formulare zu den Abzangszen niſſen ſollen enthalten: 
a) den Namen der Anſtalt, als hervorſtechende Ueberſchrift. Dann 
b) die Worte: Abgangdzeugnig für... . . . 
ec) Die jog. Perſonalien: au... ., Sohn ded8........ 

ſchule) und verläßt daſſelbe gegenwärtig, nachdem er. 3 F 

tritts) 
A) Die Rubriken: 1. Betragen.............. 

2. Zleiß .... (allgemein nad Inhalt der legten Cenſur 
zu dharakterifiren). 

3. Kirhenbefuh . ... (Diele Rubrik entipridht dem Ge- 
wichte, welches die chriſtliche Schule darauf legen muß, 
und der Berüdlihtigung defielben in den nfaren.) 

4. Schulbeſuch. 
5. Reiftungen nach der Reihenfolge der Fächer. 

e) Am Rande, oder unter der Rubrik „Leiftungen” in Klam⸗ 
mern, die feftgejtellten Prädikate. 
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f) Die Rubrit „Befondere Bemerkungen”; barin jedenfalls, ob 
ber Schüler zur Verſetzung reif ſei. 

) Datum. — h) Die Rubriken für die Unterfchriften des Di- 
rectors und ded Ordinarius. . 

Der erfte Corref. hatte, nachdem die Conferenz fidh über die 
Zahl der Prädikate geeinigt, dem Vortrage ded Referenten nichts 
mehr hinzuzuſetzen. 

Der zweite Corref. wünfchte noch die Anzahl der Sabre, die der 
Schüler in ber legten Klaffe geſeſſen, und die von ihm in derjelben 
durchgearbeiteten Klaſſenpenſa, namentlich die gelejenen Schriftiteller 
auf dem Abgangszeugniſſe bemerkt zu ſehen. 

Darauf nahm zunächſt der Horfipenbe dad Wort. Weber die 
Nothwendigkeit einer Hebereinftimmung der Anftalten in dieſem Punkte 
werde wohl keine Verſchiedenheit der Anfichten herrichen, ob dabei 
auch ſoviel als moͤglich die Freiheit der einzelnen Anftalten gewahrt 
bleiben möge. Wünſchenswerth jet Dabei auch hier wegen ded Ver⸗ 
kehrs der einzelnen Anftalten unter einander der Gebrauch von For⸗ 
mularen, und fo fei die erite Frage: ob übereinftimmende Formu⸗ 
lare angemefjen erachtet werben. 

Dir. N. wünfchte nicht derartige feftftehende Prädikate, wie bei 
ben Cenſuren, weil dad Zeugniß dann zu einförmig werde. “Der 
Kirchenbefuch ſei unter der Rubrik Ordnungsliebe neben Schulbeſuch, 
Pünktlichkeit im Abgeben der Arbeiten ıc. anzuführen. Als dringend 
nothwendig erachte er, daß auf dem Zeu niffe angegeben werde, für 
welche Klafje der abgehende Schüler reif ſei. 

Bon dem Borfigenden wurde hiergegen erinnert, daß der Schüler 
oft nicht beftimmt angebe, zu welchem Zwede er das Seugnip ges 
brauden wolle. Auch jet der Anfang des Schuljahrs an den einzel« 
nen Gymnaſien nicht gleichzeitig; und einen weiteren es ed ed 
made ed, ob der Schüler am Ende, oder in der Mitte des Schul⸗ 
jahres austrete. Cr erachte es deöhalb zweckmäßiger, den Stanb- 
punkt des Schülers in der Klafje genau anzugeben, woraus dann her⸗ 
vorgehe, ob —5*— zum Aufiteigen befähigt jet, al er zu einem 
anderen Gymnaſium übergehe; trete er aber ind bürgerliche Leben, 
fo fet ohnehin jene Angabe überflüjfig, — Darüber, wie lange der 
Schüler dad Gymnaſium beſucht habe, in welcher Klaffe und wie 
lange er darin autept geweſen jet, über fein Betragen, feinen Stand⸗ 
punkt in der Klaffe — müſſe da Seupniß jedenfall8 Auskunft er⸗ 
theilen. Man babe nun zwar die Zahl der Prädikate feitgefept, aber 
nicht den Auöbrud für das Gefammtprädifat in den einzelnen ädhern. 
&8 frage fich deshalb, ob ed nicht wünfhendwert) et, bier über diejen 
Ausdrud ſich zu einigen; denn daß ein Prädilatenverzeihnig am 
Rande angegeben werde, wie bei den Genfuren, paſſe ſich doch für 
ein Abgangszeugniß nicht. 

31 
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Nach der Anficht des N. würde man ſich vorab darüber zu ver- 
ftändigen haben, wie die Formulare bercaffen fein follen, falls man 
lich über eine Webereinftimmung in dem Ausdruck vereinige. Das 
Formular müffe einfady und die Zahl der Rubrifen eine möglichſt 
geringe fein; dabei müſſe dad Zeugniß durchaus verjtändlich fein, 
weil die austretenden Schüler meift ind bürgerliche Leben übergingen. 
Unter Fleiß — Führung — SKenntniffe — laſſe fi Alles ſubſu⸗ 
miren. — Dann fei ed Frage, ob dieſe Zeugniffe fi mehr den 
Genfuren oder den Abiturientenzeugniffen anſchließen follen. Er 
halte dad legte für wünſchenswerth. Wenn der Schüler ind bürger- 
liche Leben übergebe, fo ſei die klarſte Faſſung Die befte. Zudem 
verlange ein befannter Minifterial-Exrlaß, dag im Abgangszeugnifie 
die Kenntniffe des Schülers cdharakterifirt werden follten; dad ge= 
ſchehe aber nicht durch ein Furzed Prädikat. Gehe der Schüler zu 
einem anderen Gymnaſium über, fo babe der Director aud dann 
einen befferen Anhaltöpunft für die etwa noch nothwendige Prüfung. 
Die Angabe, ob der Echüler zur Berfegung befähigt gewefen ſei 
oder nicht, halte er dann für überflüffig. 

Dir. N. kann eine derartige Angabe in Abgangdzeugniffen auch 
deöhalb nicht angemeſſen erachten, weil dadurdy dem Ergebniſſe der 
Aufnahmeprüfung in der aufnehmenden Anjtalt leicht präjudicirt 
werde, und leptere in Gefahr gerathen fünne, entweder die entlajjende 
Anftalt bloßzuftellen, oder aus Rüdficht auf diefelbe einen Schüler 
in eine Ratte zu jegen, in die er nicht gehöre. 

Der Borfitende: Es fei allerdingd eine eigenthümliche Sache, 
die Reife eines ES chülerd für eine gewille Klaſſe zu beftimmen. 
Menn aber angedeutet werde, ob der Schüler zu den guten, mittel- 
mäßigen, oder ſchwachen in feiner Klaffe gehört habe, jo jet damit 
dem aufnehmenden Director dad Nöthige angegeben. Einen Schüler, 
von dem nach vorgängiger Sharakterifirung im inzelnen noch ge⸗ 
jagt worden, er gehöre zu den guten Schülern feiner Klaffe, werde 
wohl fein Director Anftand nehmen, in derfelben Klaffe wieder zu- 
zulaſſen; gehöre er zu den ſchwachen, fo wife der Director hiernady, 
was er zu thun habe. Zudem kehre ein folder Schüler oft erit nach 
einer fürzeren oder längeren Zeit zu einem Gymnafium zurüd; 
babe er nun aud Die Reife für eine beftimmte Klafle in feinem 
Zeugniffe bezeichnet, jo könne er dennody vielleicht diefelbe jest nicht 
mehr bejigen, weil er in der Zwiſchenzeit zurüdgegangen fe 

Dir. R.: Eine eltimmung, wonach er jeden von einem anderen 
Gymnaſium kommenden Schüler zu prüfen babe, kenne er nid. 
Auch wünſche er folde Aufnahme- Prüfungen möglichft zu vermeiden, 
weil fie zu unficher feien und vielfach oberflädhlih vorgenommen 
würden. Sei die Reife für eine beftimmte Klaffe im Abgangs⸗ 
zeugniſſe audgeiprochen, fo müfle das für feine Einordnung an 
neuen Anftalt genügen. Nach der Anſicht des Vorſitzenden würde, 
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wenn binter der ſpeciellen Charafterifirung der Standpunkt des Schü⸗ 
lerd in feiner le bemerft werde, der aufnehmende Director daran 
Haltpunkt genug haben. Aud Dir. N. hat gegen einen folden Ver- 
mer! nicht8 einzuwenden. Dagegen könne die Angabe der Verſetzungs⸗ 
fähigkeit etwad Gehäffiged aud dann zur Folge haben, wenn Der 
Schuler an der neuen Anftalt etwa in der bezeichneten Klaffe nicht 
fertgutommen vermöge. Aus einer Angabe ded allgemeinen Stand: 
punktes gehe die Bertegungdfähigfeit noch nicht hervor, und der neue 
Director koͤnne den Schüler nad) Drabgebe der vorgenommenen Prü- 
fung, von ber er feinerjeitd niemgld Abitand nehmen werde, auf- 
fteigen oder in die verlaffene Klaſſe aufnehmen laffen. 

ir. R.: Ueber gewiffe Yunkte jet anfcheinend die Berfamm- 
lung einig; man wünfdye eine gewiſſe Gleihförmigfeit, zugleich aber 
eine Reducirung derjelben u die einfachite Form; ferner eine Nüd- 
fiytnahme des Zeugnifles auf das bürgerliche Leben, fall8 der Schü- 
ler in daffelbe übergehen wolle, ober auf dad Gymnafium, die Anftalt, 
der er fih zumende. Alles Uebrige ſei Sache der Verwaltung. Er 
erlaube ſich deshalb den Vorſchlag, dab, wenn die Berfammlung über 
jenen Punkt wirklich einig jei, dad Mebrige dem Königl. Provinzial: 
Schulcollegium überlafjen bleiben möge, da die Verfammlung die 
Anſicht der beiden Departementd-NRäthe ja erfahren habe. 

Dir. N. wünſchte vorab noch Auskunft darüber, ob unter die 
Rubrik: Fleiß und Führung — auch der Kirchenbeſuch zu bringen fet. 
Der Ref. verlangte für denfelben nochmals eine bejondere Rubrif. 

Nah Dir. N. Anfiht würde ed hierbei darauf ankommen, ob 
der Kirchenbeſuch obligatoriich fei und von der Schule bean flichtigt 
werde oder nicht, am einigen Anftalten jei die Aufſicht darüber den 
Eitern anheim gegeben, und in ſolchem Falle unterltege derfelbe über- 
haupt einer amtlihen Beurtbeilung nit. Ob lehtere, wo fie ein- 
trete, unter einer befonderen Rubrik geichehe, erſcheine ihm von ge- 
ringer Bedeutung. Damit erklärte ſich die Mehrzahl einverftanden. 

Der Borfipende legte nun nad den von Dir. N. gemachten 
Vorſchlägen folgende Fragen vor: 

1) Sit eine gewiſſe Mebereinftimmung in der Faſſung der Ab- 
angözengniffe wünſchenswerth? — (einftimmig MR? 

2) Set diefe Gleichmäßigkeit auf das Nothwendigfte zu beichrän- 
ten? — (gleichfalls einftimmig bejaht). 

3) Iſt eine ausführliche Charakterifirung des Schülerd in dem 
Seugniite au gunebmen ? 

Dir. N.: Dad dad Zeugniß eine Charaktertfirung des Schülerd 
enthalten müffe, erjcheine ihm ebenfo felbftoerftändlich, wie daß das 
Zeugnig den Namen des Schülerd enthalten ſolle. Ob biefe Cha- 
raftertfirung nun aber furz oder lang zu geben ſei, möge dem Di- 
rector oder Ausſteller überlaffen bleiben. Schulrath N.: ine bes 
ftimmte Vorſchrift darüber fet aber doch wohl nöthig, denn man be⸗ 

31* 
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fomme nicht felten Abgangszeugniffe zu — worin z. B. nur 
ſtehe: „N. N. beſuchte ſeit ... das hieſige Gymnafium, war 
ſeit .... Schüler der .. Klaſſe, führte ſich gut, und verläßt jetzt 
die Anſtalt, um....“ Mit ſolchen Zeugniſſen ſei doch in der 
That nichts anzufangen. 

Auch der Borfigende erachtete eine Einigung hierüber für noth⸗ 
wendig, Jelbit wenn man dad Erforderniß einer ausführlichen Cha- 
rakteriſtik fallen laſſen wolle. 

Die Frage, ob das Zeugnik eine Charakterifirung des Schülers 
enthalten jolle, wurde darauf als ſelbſtverſtaändlich bejahet; ohne daß 
dadurh nah Dir. N. ausdrücklichem Borbehalte einer Anftalt ges 
wehrt werden follte, diefe Charakterifirung fo ausführlich zu geben, 
als ſie diefelbe nothwendig eradhte. 

4) Iſt nach der bejonderen Charalterifirung noch ein kurzes Re⸗ 
fume, 3. B. N. N. gehört zu den guten, zu den Ichwächeren 
Schülern der Klaffe ıc., aufzunehmen ? — (Auch diefe Frage 
wurde bejaht.) 

5) Soll dad Zeugniß für häuslichen Fleiß, Aufmerkſamkeit, Kir- 
chenbeſuch, Ordnungsliebe ıc. befondere Rubriken enthalten, 
oder foll alled dieſes unter der Rubrif ah und Führung” 
ufammengefabt werden? — (Die große Mehrzahl ſprach ſich 
Fir dad Letztere aus. 

Weiter ſtellte der Vorſitzende noch die Frage: Ob die Gleich⸗ 
mäßigkeit ſich auch auf andere Punkte erftreden ſolle, & D. Auf- 
ent ghezeit im Gymnaſium, in der zuletzt beſuchten Klaſſe oder 
ergl. 

Dabei wünſchte der Ref. Auskunft darüber, ob auch hier bei 
der Prädicirung zur Erzielung einer Ueberſtimmung beſtimmte Prä⸗ 
difate zu gebrauchen jeten. 

Der Borfigende erachtete dies ald durch die Feſtſtellung der 
5 Stufen erledigt. Der Angabe, wie lange Zeit der Schüler über- 
haupt das Gymnaſium beſucht habe, bedürfe es nach feiner Anficht 
nicht, wohl aber fet anzugeben, in welcher Klaffe er zulegt geweſen 
und wie lange. Cbenjo Pi nicht zu bemerken, ob derjelbe zum bür⸗ 
gerlichen Leben übergeben, oder ein andered Gymnafium bezieben 
wolle. Dagegen hielt Dir. N. ed doch für wünfchendwerth, ba ber 
Zwed bes gangen angegeben werde. Dem Ausſteller des Zeug⸗ 
mil jet es nicht immer gleichgültig, zu wiflen, ob der Gmpfänger 
auf eine andere Anftalt oder ind bürgerliche Leben übergeben wolle. 
Leptered in das Seugnib mit aufzunehmen, ſei bejonderd deshalb 
wünjchendwerth, weil dadurch oft eine mildere Faſſung veranlaßt 
werde; und wenn nun dennoch ein folder Schüler ſich bei einer 
anderen Anftalt zur Wiederaufnahme melde, fo vermöge deren Director 
aus dem Zufabe zu entnehmen, was etwa auf die Kaflung mildernd 
eingewirtt habe. Der zweite Corref. fam bier nochmals auf feine 
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bereit8 geäußerte Anficht zurüd, da in den Zeugniffen bemerkt wer- 
den möge, weldye Klaſſen⸗Penſen der Abgehende zuletzt dDurchgearbeitet, 
und namentlich mit welchen Schriftftellern er fich befonderd vertraut 
gemacht habe. — Erinnert wurde dagegen, daß, wo viele Zengniffe 
außzufertigen feien, eine Angabe der ehrpenia die Arbeit jehr aus» 
dehnen und erichweren werde; die Zweckmäßigkeit foldher Angaben 
an fi wurde jedoch von Niemandem beftritten. 

C. Die Abitnrienteuzeugnifie 

betreffend, nahm der Ref. aunääft auf das Abiturienten Prüfungs» 
Reglement vom 4. Juni 1834, ©. 14 ff., Bezug, durch welches die 
Form dieſer Zeugniffe für die Gymnaſien vorgeichrieben fei, wenn⸗ 
gleich der in der Verfügung ded Königl. Doing Sdputeollegiume 
vom 4. Februar 1856 mitgetheilte Minifterial- Erlaß dieſelbe in 
einigen Punkten modificirt habe. Hiernach feien denn auch bie 
einigen Berichten beigefügten gebrudten Formulare oder gefchriebenen 
Entwürfe zu ſolchen eingerichtet, bei deren Vergleich fidy nur einige 
Punkte zur Srörterung bezüglich zum Anknüpfen von Borjchlägen 
dargeboten hätten. 

a) In den bie Perfonalien enthaltenden Eingangszeilen feten 
Kreid und Regierungsbezirk der Heimath des Abiturienten an- 
zugeben, weil mander Abiturient aus einem gar Meinen und 
unbefannten Orte gebürtig fei. 

b) Auch müſſe af Raum gelaffen werden für die vorges 
Ichriebene Angabe der Schule, Die der Abiturient früher, d. ) 
#0 * auf das Gymnaſium kam, von dem er entlaſſen wird, 
eſucht. 

ce) Unmittelbar unter der Rubrik „Kenntniſſe“ müffe Raum ver⸗ 
bleiben für die event. einzufchreibenden Worte: „Die münds 
lihe Prüfung ift dem Abiturienten erlafjen.” 

d) Zur Erſparung der Schreibearbeit ließe ſich ein Schema aufftellen, 
in welches, außer cinigen freieren Auddrudöformen, 3.3. zur 
Sharafterifirung, der Hktfichen Führung und des Fleißes und 
ur fpecielleren Angabe der Leiftungen in den Sprachen, mei» 
bene faum mehr ald das ertheilte Prädikat einzutragen fein 
würde. Ref. habe ſelbſt ein ſolches entworfen, gebe jedoch 
jeßt den Schematen den Borzug, worin nur bie Lehrfächer 
mit bervorhebenden Typen genannt feien, und hinter jedem 
ein angemelfener Raum für die Charakterifirung der Kennt» 
niſſe verbliebe. _ 

e) Die Reihenfolge der Lehrfächer jet unweſentlich, doch für bie 
Gymnafien die Beibehaltung der für die Benfuren angenom: 
menen empfehlenswerth. Endlich jei 

f) für die Lehrfächer und die Zaffung des Schlußpaffus bei den 
Realſchulen Einiges, do nur Weniged, abzuändern. — 
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Die beiden Sorreferenten fanden dem Bortrage ded Referenten 
nichts mehr hinzuzufügen. Ueberbaupt wurde dazu nur bemerkt, daß 
die Angabe über den Erlaß der mündlidhen Prüfung befler am 
Schluffe ald zu Anfang des Zeugniſſes ftehe, übrigens das Wo und 
Wie eined ſolchen Zuſatzes den einzelnen Anftalten zu überlafſen fei. 

Zum Scluffe dieſer Berathung bemerkte Schulraty N. nod: 
ed fet ihm mehrjeitig der Wunfch ausgedrüdt worden, daß der Herr 
Eultuöminifter durch das Provinzial-Schulcollegium gebeten werben 
möge, die Vertauſchung des Pradifatd befriedigend in den Abitu- 
rientenzeugniffen der Gymnafien mit hinreichend oder (zum Erzielen 
einer Gonfermität mit den Abiturientenzeugniffen der Realfchulen) 
genügend zu geitatten. Defriedigend fei in der Sprechweiſe des ge= 
wöhnlichen Xebend ein Synonym von gut, nicht aber bezeichne ed daß, 
was es bier bezeichnen folle, nämlich mittelmäßig, und es feien da= 
durch ſchon mehrfah Mißverſtändniſſe und irrthümliche Anſchauungen 
der Eltern über die Leiftungen ihrer Söhne hervorgerufen worden, 
weldyen vorzubeugen, nicht weniger im Snterefje der Anftalten, als 
der Eltern jelbft liege. Dad Borkommen folder Mikverftändnifie 
wurde aud) von anderen Seiten, namentlih von Dir. N. beftätigt, 
aaa die Berfammlung einftimmig für den gedachten Vorſchlag 
ausſprach. 

Endlich kam auch die ſchon auf den beiden letzten Conferenzen 
erörterte Wiederherſtellung einer Abſtufung in den Gymnaſial⸗Abi⸗ 
turientenzeugniſſen der Reife durch Nummern oder Prädikate nody- 
mals zur Sprache. Mit Ausnahme einer Stimme erflärten ſich die 
Anweſenden aus den fchon früher bervorgebobenen Gründen und mit 
Rückſicht darauf, daß audy die neue Prüfungdordnung In die Real⸗ 
ſchulen vom 6. Detober v. 3. die ſchon früher bei dieſen Anftalten 
übliche Abftufung der Zeugniffe der Reife nach drei Graden beibe- 
paiten babe, für die Herftellung einer entiprechenden Abftufung auch 
ei den Gymnaſien, mit dem Wunſche, daß der Herr Eultusminifter 

gebeten werden möge, bie für die Realſchulen feitgeftellten Prädikate 
der Reife (vorzüglid — gut — genügend beitanden) auch auf die 
Gymnaſien zu übertragen. 

200) Landesſchule zu Pforta. 

Die im Centralblatt pro 1861 Seite 586 folg. abgebrudte „Belannt- 
machung für Eltern und Bormünder, bie ihre Kinder und Plege 
befoblenen der Königlihen Landesſchule Bforta übergeben 
wollen“, war von dem Königl. Provinzial-Schul-Eollegium zu Magdeburg 
unterm 20. Februar 1558 erlaffen worden. Es iſt inzwifchen eine neue Aus- 
gabe der Bekanntmachung veranftaltet worden, welche in einigen Punkten von 
der früheren abweicht, und daher bier zum Abdrud gebracht wird. 



_487 

Für Eltern und Bormünder, welche ihre Kinder und Pflege- 
befohlenen der Königlichen Landedfchule in Pforta anvertrauen wollen, 
wird Folgendes befannt gemadht: 

&. 1. 
Die Königliche anbegjchule Pforta ift, der Abficht ihrer Stifter 

und ihrer eigenthümlichen Verfaffung nach, eine Erziehungs- und 
Unterrichtd  Anftalt, in der eine beftimmte Anzahl junger Leute 
evangelijher Confeſſion innerhalb eined geieglich beitinimten 
Zeitraumd, vom reiferen Snabenalter an bi zum Uebergange auf 
bie Univerfität, für das höhere wiffenfchaftliche Leben oder für den 
eigentlihen Gelehrtenberuf vorbereitet wird. 

Es kann und foll daher die Aufnahme in diejelbe nur foldyen 
Knaben geftattet fein, an denen, neben fittliher Tüchtigkeit 
und Unverdorbenheit, eine ernftlihe Neigung und eine ent- 
ſchiedene Fähigkeit zu den höheren Studien wahrnehmbar ift, und 
welche nicht bloß eine allgemeine Bildung für den bürgerlichen und 
ejelligen Bedarf, fondern eine tücdhtige Vorbereitung für die An- 

Eorderungen des gelehrten Standes zu erhalten wünfchen. 
2 

Obwohl diefe Schule eine wobitnätigteite- An ſtalt inſofern iſt, 
als die Koſten des Unterrichts und der Verpflegung zum größten 
Theil von ihr ſelbſt en werden, jo darf fie doch keines⸗ 
weged ald eine VBerpflegungs-Anftalt [dt Söhne dürf- 
tiger Eltern angelchen werden. &8 ift den Behörden Alled daran 
gelegen, daß die Wohlthaten in derfelben zwar bebürftigen, aber zu— 
gleih talentvollen und für die gelehrten Studien vor- 
ang li® geeigneten Knaben zu Theil werden, und nur bei 
gleihen Anlagen und Borkenntniffen der Aufzunehmenden ſoll die 
größere Dürftigkeit ald ein Moment der Gntiheibung zu Gunjten 
er Cehteren gelten. 

Eben fo unftatthaft und der wichtigen Deftim mung diefer Zan- 
desſchule widerftreitend tit die Vorausſetzung, daß Sünglinge 
von verdorbenen Sitten, die vielleicht jchon von anderen Schu⸗ 
len ald nuploje oder Ihädlihe Glieder audgeftoßen worden, 
diefer Anftalt übergeben werden fönnten, um durd) die in ihr Statt 
findende ftrenge Zucht auf einen beſſeren Weg gebracht zu werden. 

Wie wohlmeinend aud) ie Bertrauen fein mag, jo ift doch 
die nahe Gemeinſchaft folcher fittlich vernachläſſigten Zöglinge für 
die Geſammtheit der übrigen zu bedenklich, als daß die Aufnahme 
derjelben je zuläfftg fein könnte. 

Da ſchon bei der Aufnahme ein Entwidelungsgrad des Geiſtes 
und Körperd voraußgejeht wird, wobei der Zögling einer feſten Re⸗ 
pe! und firengen Ordnung aus eigener Kraft zu folgen vermag, ſo 
ft zum Eintritt in die Anftalt erforderlich: 
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a) daß der Aufzunehmende dad zwölfte Jahr zurücgelegt habe. 
Das Alter von 12 bid 14 Jahren ift in jeder Hinficht für 
die Aufnahme das geeignetite. 

Nah zurüdgelegtem funfzehnten Lebensjahre kann die 
Aufnahme nur dann !tattfinden, wenn ber Aufzunehmende in 
der mit ihm anzuftellenden Prüfung ($. 16) mindeltend für 
Tertia superior, nad) zurüdgelegtem ſechszehnten Lebensjahre 
nur dann, wenn er mindeltend für Secunda inferior reif 
befunden wird. Ausnahmen hiervon werden von und nur in 
einzelnen Fällen geftattet werden, wo etwa die Veripätung in 
der Ausbildung des Aufzunehmenden durdy befondere Umftände 
verurfadht iſt; “ud behalten wir und vor, in diefem Falle 
die Aufnahme an bejondere Bedingungen zu knüpfen. 
daß die Gefundheit und normale elaafienbeit ſeines Kör⸗ 
pers hinlänglich beſcheinigt werde; wobei zu bemerken iſt, daß 
Schwerhörigkeit, ofihtigfeit auffallende Schwere der Zunge 
und Stottern Fehler find, die fih am wenigften mit ber gan- 
zen Einrichtung der Zandedfchule vertragen. 

c) daß er nicht fittlich verwöhnt oder n Kent ei. (8.1. 2.) 

b 
Ns 

d) daß er die $. 4 näher bezeichneten Kenntnilfe und Zertig- 
feiten befige, auch ſich eine hinlängliche Geübtheit im Aus⸗ 
wendiglernen erworben habe. 

„Es find daher den Gejuhen um die Aufnahme ($. 6) bei- 
zufügen: 

1) ein Geburtd- und Taufſchein; 
2) ein Gejundheitdatteft; 
3) ein ärztliched Atteft über die innerhalb der beiden 

legten Jahre an dem Aufgunchmenben vollzogene Schutz⸗ 
blatternimpfung oder Nadimpfung, ohne meldes die 
Aufnahme nicht ftattfinden kann ; 

4) ein von der Anftalt, worin der Sinabe biöher erzogen wurde, 
oder von feinem biöherigen Privatlehrer ausgeſtelltes aus⸗ 
führliche8 und ganz beitimmted Zeugniß über Feine Sitten, 
Anlagen und Kenntniffe. Auch dann, wenn ber Knabe 
nicht unmittelbar von einer andern Schule nach Pforta kommt, 
auf einer ſolchen aber vor längerer oder kürzerer Zeit ge= 
weien tft, muß das ihm bet feinem Abgange von dort außs 
geftellte Zeugniß mit eingeſchickt werden. 

Ueber das, was bei Geſuchen um königliche Stellen noch erfor» 
dert wird, vergleiche 8. 6, 9, 10 und 14. 

8. 4. 
Für die Aufnahme in Untertertia werden im Ganzen diefelben 

Kenntniſſe und Fertigkeiten gefordert, wie auf anderen Gymnafien 
der Monarchie für diefelbe Klaffe, alfo: 
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in der deutſchen Sprache: richtiged Leſen; eine reine, 
deutliche, möglichit fefte Handfchrift, und Belanntichaft mit 
den Regeln der Sprache in dem Grade, daß der Aufzuneh- 
mende im Stande fei, feine Gedanken fchriftlih und münd- 
dh, ohne grobe Verſtöße gegen die Rechtſchreib— 
ung und die Grammatif, audzudrüden. 
in dem Lateinifchen: Renntnib der grammatiichen For⸗ 
men und Daupiregein, wie fie in der lateiniihen Grammatik 
von Zumpt enthalten find (mit Ausſchluß der Syntaxis or- 
nata); die Fertigkeit, ein auf diefelben berechneted Erercitium 
aus dem Deutichen ind Lateiniihe und mündlich eine leichte 
Stelle aud dem Cornelius, Cäſar oder Ovidius ohne grobe 
Fehler zu überſetzen; ein ausreichender Borrath von Wörtern 
und Bekanntſchaft mit den Regeln der lateiniſchen Profodte 
und den Anfangdgrünben ber Verskunſt. 

ec) im Griechiſchen: fertiged, richtiges Leſen; fertiged und 

d) 

e) 

f) 

richtiges Decliniren und Gonjugiren, und zwar lehtered auf 
die ganze regelmäßige Conjugation ſowohl ber Verba in w 
al8 in pi bezogen. Aus dem Deutichen ind Griechifche muß 
der Aufzunehmenbe leichte Sätze, wie fie zu Anfange des 
erften Curſus von Jacobs Clementarbuche fteben, mit rich» 
tiger Beobachtung der Accente übertragen und aus dem Grie⸗ 
chiſchen ind Deuiſche ein Leichtes hiftorifches Stüd, wie fie 
der zweite Curſus des eben erwähnten Buches enthält, über- 
ſetzen koͤnnen. 
in der Geſchichte und Geographie: in jener Ueberſicht 
der Hauptperioden und ihrer wichtigſten Ereigniſſe und ge⸗ 
nauere Kenntniß der brandenburgiſ „preubifcen Geſchichte, 
in dieſer eine allgemeine Kenntniß der Erdoberfläche nach 
ihrer phyſiſchen und politiſchen Eintheilung und eine genauere 

Bekanntſchaft mit der Geographie Deutſchlands und vorzüg⸗ 
lich des preußiſchen Staates. 
in der Mathematif: 
aa) in der Arithmetit: volle Fertigkeit und Sicherheit 

im Numeriren und praktiſchen Rechnen bis zur foge- 
nannten einfachen Regel de tri in ganzen Ale und 
Brüchen (gemeinen wie Decimalbrüden) einſchließlich; 

bb) in ber Geometrie: praktiſche Bekanntſchaft mit den 
in den Elementen der ebenen Geometrie vorflommenden 
Linien, Winkeln, Figuren; Bertigfei in der Angabe 
ihrer Eintheilung, gegenfeitigen Berwandtihaft und 
Verſchiedenheit und im Gebrauch des Lineald und Zir- 
feld zur Gonftruftion derfelben Raum-Größen. 

in der Religion: Sicheres Auswendigwiſſen der 
Hauptftüde des lutheriſchen Katechismus und einer 
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angemefjenen Anzahl von geiftlihen Kiedern, Kenntniß 
der. Hauptbeweidftellen der dhriftlichen Religionslehre 
und Belanntichaft mit der bibliihen Geſchichte und der Be⸗ 
deutung der chriftlichen Fefte. 

Anmerkung. In Betreff derjenigen Knaben, welche durch 
Privatunterricht vorbereitet worden, ift den Bätern oder deren 
Stellvertretern, namentlich wenn fie weiter entfernt wohnen, 
dringend anzuempfehlen, dab fie ihre ae und Pflege- 
befohlenen bei einem benadhbarten Gymnafium einer vor- 
läufigen Prüfung unterwerfen laffen, um auf diefe Art zu 
einem fiheren Urtheil über diefelben zu gelangen. 

In Bezug auf diejenigen, welche nad $. 3 a. nur in Ober- 
tertin oder in Unterjecunda aufgenornmen werden Tönnen, werden 
die Anforderungen in entiprechender Weiſe gefteigert. Es wird ba- 
ber neben verhältnißmäßig größerer Sicherheit in den $. 4 bezeich⸗ 
neten Kenntniffen und Fertigkeiten noch im Befondern gefordert: 

a) daß fie in der dentſchen Sprache einige Gewandtheit in 
freien fchriftlichen Auflägen und im mündlichen Bortrag be 
itzen; 

b) im Lateiniſchen, daß fie verhältnißmäßig ſchwerere Exer⸗ 
citien aus dem Deutſchen ind Lateiniſche uͤberſetzen können 
und einige Uebung in der lateiniſchen Verskunſt befiten, und 
für Unterfecunda noch bejonderd, daß fie außer den oben be- 
eichneten Schriften auch die leichteren Reden und Briefe des 
Sicero und die Zaften des Dvid verfteben; 

c) in der Geſchichte, daß fie mit der griehiichen, und wenn 
je in Unterjecunda aufgenommen werden wollen, auch mit 
er romiſchen Geſchichte genauer befannt find; 

d) in der Geographie, daß fie eine genügende Belannticaft 
mit den bedeutendften europäifchen und außereuropäifchen 
Ländern in phyſiſcher und politifcher Hinficht befiten; 

e) in der Mathematik, 
aa) I Dbertertia, dab fie die Anfangdgründe der 

uchftabenrechnung und die Planimetrie bid zur Lehre 
von den Parallelogrammen mit Ausſchluß der Gleich- 
flächigkeit derjelben, 

bb) für Unterfecunda, daß fie die einfachen Gleichungen 
und die Rechnung mit entgegengejepten Zahl rößen 
und die Säpe der Plantmetrie von der Gleichflächig⸗ 
tet bi8 zum pythagoreiſchen Sape einſchließlich inne 
aben ; 

f) daß fie in der Religion eine verhältnigmäßig genauere und 
umfaflendere Kenntniß der heiligen Schrift und der wichtig⸗ 
ſten Glaubenswahrheiten beligen. 
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S. 6. 
Die Eltern und Vormünder, welche für einen mit diefen uner⸗ 

lählihen Borkenntniffen ausgerüfteten Knaben um die Aufnahme 
nachfuchen wollen und denfelben einer der lepteren unmittelbar vor⸗ 
angehenden Prüfung unterwerfen zu können glauben, haben ihre Ge⸗ 
I e wenigftend drei Monate vorher bei der unterzeichneten 

ebörde oder den in den folgenden Paragraphen genannten reſp. 
Collatoren anzubringen. 

8. 7. 
Die bei der Landeöfchule Pforta gegründeten Stellen find: 

A) 140 Freiftellen, beitebend aus 60 königlichen, 69 ftädtiſchen, 
5 Domftift-Naumburgifchen, 5 adelihen Geſchlechtsftellen 
und der vb enannten DOrganiftentelle. 

8 20 alte Koſtſtellen. 
C) 20 neufundirte Koftftellen. 
D) 20 Ertraneerftellen. 

Köni plige Stellen, welde von der unterzeichneten Bes 
hörde vergeben werden, find im Ganzen 100. 

Unter diefen find 34 Königliche Freiftellen, deren Colla- 
tur durch den Königlichen Fiscus von den ehemals zu derſelben be⸗ 
techtigten Königlich Saͤchſiſchen Städten abgelöft it. Diefe follen . 
laut Königlier Gabinetöordre vom 16. Zuli 1840 an foldhe Bes 
werber aus qllen Provinzen verliehen werden, welche der unterzeich- 
neten Behörde halbjährlidd durch eine in den Minifterien der Zuftiz, 
ded Innern und der Finanzen zufammenzuftellende, von dem Minifter 
der linterridhtangelegenheiten ihr auguertigende Ueberſicht nambaft 
gemacht worden And, s.9 

Die übrigen Töntglichen Stellen, welche zur unmittelbaren Colla- 
tur der untergeithneten ehörde gehören, find: 10 ordentliche 
SGnadenftellen, 8 außerordentlihe Gnadenftellen, 5 
Sapellftellen, 3 Famulaturftellen, bei welden letzteren dem 
Rector dad Vorſchlagsrecht zuſteht. Diefe Stellen find —8— 
Freiſtellen. —5 kommen 20 alte Koſtſtellen, für welche jähr⸗ 
lich ein Koftgeld von 25 Mfl. (21 Thlr. 26 Sgr. 3 Pf.) an die 
Schulkaſſe gezahlt wird. 
Geſuche um dieje Stellen, weldye für Eingeborene bed Herzog. 
thums Sachſen gegründet find und unter dielen vorzugsweiſe an 

edürftige und Unbegüterte auf Grund genügender heinigung 
wirklicher Bebürftigkeit verliehen werden, müffen bei ber unterzeidh- 
neten Behörde unter Beifügung der $. 3 bezeichneten Zeugniffe an- 
gebracht werden. - 

. 10. 
Außer obigen Aumnatftelen find vom Ddiefjeitigen Gouverne⸗ 
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ment wegen der großen Anzahl von Gefuchen, die nicht immer be= 
friedigt werden Tonnen, noch 20 neufundirte Koftftellen bei 
der Anftalt geftiftet, für welche ein Koftgeld von 80 Thlrn. jährlich 
an die Schulkafle entrichtet wird. Die Percipienten diefer für Ein- 
eborne der Provinz Sadyjen vorzugdweife gegründeten Stellen haben 
onft Alled frei und ftehen ganz in dem Kerbältiffe der Alumnen. 
Geſuche um diefe Koftftellen werden mit den 8. 3 erwähnten Atteften 
an die unterzeichnete Behörde gerichtet. 

Für den Anfang werden in der Regel nur neufundirte Koft- 
ftellen verliehen, die übrigen von der ee u vergebenden 
Stellen, indbejondere die Königlihen ganzen Freiftellen werden in 
ber Regel erft nady einiger Zeit uud an ſolche Schüler verliehen, 
bie fi durch Fleiß und Betragen bewährt haben und die zugleich 
bedürftig find. Ausnahmen ie inöbefondere bei Waiſen zulaffig. 

.11. 
Freiftellen, wovon das ar den Städten des Herzog- 

thums Sachſen zufteht, find 69, nämlidy folgende für nacdhbenannte 
tädte: 1 DBelgern, 1 Belzig, 1 Bitterfeld, 1 Brehna, 1 Brüden, 

3 Delisih, 1 Düben, 1 Cfartöberga, 1 Eilenburg, 1 $reibur 
1 Gräfenbaynchen, 1 Herzberg, 1 Seffen, 1 Kemberg, 1 Kindelbrüd, 
4 Langenfalza, 1 Lauda, 1 Liebenwerbe, 1 Mücheln, 2 Mühlberg, 
Naumburg, 1 Niemegk, 1 Ofterfeld, 1 Ortrand, 1 Prettin, 5 San⸗ 
gerhaufen, 1 Schlieben, 1 Schmiedeberg, 1 Schweinig, 1 Senften- 
erg, 2 Tennftädt, 1 Thamsbrüd, 3 Torgau, 1 Mebigau, 1 Wahren⸗ 
br, A eißenfele, 2 Weißenſee, 3 Wittenberg, 1 Zahna, 1 Zör⸗ 
ig, . . 
ß Wer eine ſolche Stelle nachſuchen will, Ba jein Geſuch unter 

Beibringung der oben $. 3 gedachten Zeugnifie bei der betreffenden 
Stabtbehör e einzureichen; ed gilt aber hierbei ald ausdrückliches 
Geſetz: daß der Eingeborne ber Stadt vor dem Auswärtigen, ber 
Arme vor dem Begüterten, der Gefdhidtere vor dem weniger Ges 
ſchickten den Vorzug hat. Die Stadtbehörden haben nach geſchehener 
Wahl die Genehmigung derſelben bei dem unterzeichneten Provinzial⸗ 
Schul⸗Collegium nachzuſuchen, von welchem ſodann auch das Erfor⸗ 
derliche wegen der Aufnahme verfügt wird. 

Sowohl dieſe wie die in den folgenden Paragraphen aufge 
führten Kreiftellen werden den Percipienten für ihre ganze Schuls 
eit (8. 32), nicht für einen willlürlihen Zeitraum ertheilt. Auch 
ürfen diefelben ohne die bei und nadhgefuchte und gewährte Ges 

nehmigung niemald ein halbes Jahr oder noch länger zu Gunften 
einzelner Bewerber unbeſetzt gelaffen werden. Im jedem alle, wo 
egen biefe Anordnung gefehlt wird, fällt dad Beſetzungsrecht einer 
' hen offenen Stadt- oder Patronatöftelle der unterzeichneten Be⸗ 
örde auf die nächften ſechs Jahre reſp. auf die nächſte Verleihungs⸗ 

periode ($. 32) anbeim. 
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8. 12. 
Dad Domttift ii Naumburg vergiebt 5 Freiftellen, und zwar 

1 die Ritterſchaft, 2 da8 Domfapitul, 2 die Herrenfreibeit.. Dap 
Eingeborene den Auswärtigen, Bedürftige bei gleicher Dualification 
den Wohlhabenden vorangeben, ift auch bei der Collation dieſer 
Stellen gejeplich, wie denn überhaupt die oben $. 9 und 11 befchries 
bene Modalität auch bier Statt findet. 

8. 13. 
Adeliche Geſchlechtsſtellen fteben zu: 2 den Grafen von Mar: 

ſchall, 2 den von Wolffersdorf, 1 dem Beſitzer ded Rittergutd Groß» 
fmeblen, und find urfprünglich für Söhne diefer Familien geftiftet; 
fie fünnen aber uud andern qualificirten Knaben von den Colla- 
toren ertheilt werben. u - 

Die erft ſpäter gegründete Organiftenftelle, beren jedeämatiger 
Percipient unter Aufjiht und Leitung des Muſikdirectors in ber Kirche 
und im Betfaale Die Orgel zu fpielen verpflichtet ift, wird von dem 
Rector beſetzt. 

Eripectanzen auf alle vorgenannten Stellen werden nicht er⸗ 
theilt, jondern die Collation findet erft einige Monate vor der zu 
Oftern und Michaelis eintretenden Erledigung ftatt. 

8. 15. 
Die Zahl der Ertraneerftellen, die ald außerordentliche an⸗ 

auleben find, ift auf 20 feitgefegt und darf nur mit ausdrücklicher 
enehmigung des Königlihen Provinzials Schul- Collegiumd über» 

ſchritten werden. 
Unter den Ertraneern werden ſolche Schüler verftanden, die nur 

ben Unterricht im der Anitalt frei haben und für Wohnung und 
Verpflegung bei einem Lehrer nad einem mit bemjelben au treffen» 
den Privatablommen bezahlen. (In der Regel werden 300 Zhlr. 
Cour. dafür entrichtet. 

Uebrigend ftehen Jie in Anſehung der Schulzucht den Alumnen 
gleih und ra fih ohne Ausnahme allen Gefehen und Anord- 
nungen der Schule unterwerfen. 

egen Aufnahme eined Ertraneerd muß bie Genehmigung ber 
unterzeichneten Behörde entweder durch Die Angepörigen ſelbſt oder 
durch denjenigen Lehrer, zu dem der Kuabe in Koft kommen fol, 
eingeholt werben; auch find dem Geſuche die $. 3 vorgejchriebenen 
Attefte beizufügen. Nur die dreizehn ordentlihen Lehrer find be» 
rechtigt, junge Leute als Ertraneer in Koft zu nehmen. 

dis Srtraneer Tönnen auch Ausländer aufgenommen werden. 
8. 16. 

Die Aufnahme findet in zwei Hauptterminen des Jahres, 
im Srübjahre Domnerftagd und Freitagd nad dem Dfterfefte, 
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und em Herbite am erften Montage und Dienftage im October 
t att. 

Für den Fall, daß unabwendbare Hinderniſſe, wie Krankheiten 
u. dergl, es einem oder dem andern unmoͤglich machen, ſich zur Zeit 
der Haupttermine einzuftellen, follen, wenn es nöthig ift, noch zwei 
Nebentermine zur Aufnahme und zwar der Montag nad) Subtlate 
und der vierte Montag im Detober nadhgegeben werden. Es müffen 
aber diejenigen, welde fi an den bier genannten Nebenterminen 
aufnehmen laffen wollen, durch Zeugniffe — die womöglid) noch vor 
den Hanptterminen, jedenfalld aber thunlichſt bald an den Rector ein- 
zufenden find, — hinlänglidy beicheinigen, daß fie zur Zeit der Haupt- 
termine durch unvermeidliche Urſachen verhindert, nicht eintreffen konn⸗ 
ten. Wenn der Bewerber in dem Termin fich nicht einfindet, auch der 
Rector eine Anzeige über die Gründe davon nicht erhält, wird an- 
genommen werden, ber Betheiligte verzichte auf Die Stelle, und über 
iefelbe anderweitig verfügt werden. 

8. 17. 
Da in der Regel einzelne Stellen durch Abgang jo kurz vor 

den Aufnahmeterminen zur Erledigung kommen, daß ihre neue Ber 
leihung vorher nicht mehr möglih iſt, da ferner andere Stellen 
äufig wegen Unreife derer, welchen fie verliehen worden, unbe- 
egt bleiben, da endlid auch nicht felten in der Beſetzung der nicht 
öntglihen Stellen eine Verzögerung eintritt, welche die Aufnahme 
an dem nächſten Termine unmöglich macht, jo wird von und dem 
Rector vor der Aufnahme immer eine angemefjene Anzahl ſolcher 
Knaben bezeichnet werden, weldye für eine Töniglihe Stelle (8.8, 
9, 10) beftimmt find, ohne daß ihnen zur Zett eine folde ver- 
lieben werden konnte, mit dem Auftrage, diefelben zur Prüfung zu 
laden und fo viele derjelben, als noch in Folge der Eingangs des 
8. angegebenen Umftände Stellen offen werden, aufzunehmen. Es 
verfteht fich hiernady, daß diejenigen, welche in diefer Weile gelaben 
werden, aud dann, wenn fie reif find, nicht mit voller Sicherheit 
auf die Aufnahme rechnen Tönnen. 

Die nähere Beftimmung der Stelle, in welche die hiernach Auf- 
genommenen zunädft eintreten, geichieht auf den Bericht des Rectors 
duch das unterzeichnete Provinztal-Schul-Gollegium, und ed werben 
dabei vorfommenden Falld auch diejenigen nicht königlichen Stellen 
fir das nächſte Halbjahr mit verliehen, deren Berleihung durch die 
etreffenden Sollaturbehörden nicht bis fpäteftend 8 Tage vor dem 

Aufnahmetermine gejchehen und bei und angezeigt ift. 

g. 18, 
Die bei der Aufnahme feit den älteften Zeiten üblichen Gebühren 

beftehen in 10 Thlr. 20 Thlr., einem Eintrittögefchent an die Kaffe 
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ber both (al Minimum 1 Thlr.) und 5 Ser. für den 
ufwärter. 

Sonft findet bei der Aufnahme feine andere Ausgabe Statt; 
namentlich darf demjenigen Obern unter den Schülern, dem der Neu- 
ankommende zu nächfter Aufliht und Nachhülfe in den Slementen 
übergeben wird, fein Geſchenk gemacht werden, indem der Obere, 
wenn er ein ſolches annimmt, darüber zur Berantwortung ges 
zogen wird. 

Die Gebühren, die jeber zu entrichten bat, der zu ber geſetz⸗ 
lichen Zeit die Schule verläßt, oder früher von ihr abgeht oder auch 
entfernt werden muß, betragen 10 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. und für den 
Aufwärter 5 Sur. 

Die Gebühren bet der Aufnahme und dem Abgange werden durch 
den Tutor an dad Schul-Rentamt abgeführt. 

8. 19. 
Die jährlihen Ausgaben, weldye ſich beftimmen lafjen, find: 
a) 6, 8, 10, 12 oder 14 Thlr. Beitrag zur Schullaffe. Jeder 

Bater und Vormund hat W jogleidy bei der Aufnahme ſei⸗ 
ned Sohnes oder Pflegebefohlenen gegen den Rector va 
Hären, welchen von jenen fünferlet Beiträgen er nad) Maß 
abe feiner Vermögendumftände entrichten will. — Ganz Un» 
emittelten fann der Beitrag zur Schulfafle, auf Grund des 

beizubringenden Bebürftigfertö-Attefted, gleich bei ihrem Ein- 
tritte vom Sector len werden; Srtraneer dagegen zahlen 
immer 14 Thlr. Die Zahlung felbft gefchieht durch den Ren⸗ 
danten der Alumnatöfaffe ($. 27) an dad Scul-Rentamt 
in vierteljährlihen Raten, die auch bei dem noch nicht voll» 
endeten oder erft angefangenen Bierteljahre oder auch in 
Fällen längerer Abwejenheit eined Zöglings zu entrichten 
find. Diefe Anordnung findet aud ihre Anwendung auf die 
unter b und c afgeführe Zahlungen. 

b) 6 Thlr. bei dem Wafchmanne für dad Reinigen der gewöhn- 
Iihen Wäſche. Es ift jedoch geftattet, bei den Eltern und 
Angehörigen waſchen zu laffen. 

c) 3 bis 4 Thlr. für Wichfen der Schuhe und Gtiefeln. 
d) 2 bi8 3 Thle. ungefähr zur Beftreitung Heiner Unkoften, 

Sceibengeld, Sömmerung der Betten, Kegelgeld ıc. 
Anmerfung. In Anjehung des Tafchengelded ift es der Be⸗ 

ftimmung der Eltern und Vormünder überlaffen, ob fie es 
und wie viel fie bemeißen wollen. Als Marimum ift aber 
7 Sgr. 6 Pf. wöchentlich feftgeftellt, das auch bei Extra» 
neern nicht überjchritten werden darf. | 

Für Privatzeichenftunden wird, wenn 5 Schüler zu⸗ 
ſammentreten, Hr 2 Stunden wöhentlih 1 Thlr. viertel: 
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jährlich bezahlt. Extraneer zahlen dad Doppelte. Für Cla⸗ 
vierftunden geht! der Aluninus vierteljährlih für je eine 
wöcdentlihe Stunde 2 Thlr. der Ertraneer 3 Thlr. 

Sn neuern romaniſchen Spraden, mit Ausnahme ber 
frangzöfifchen, fo wie im Slavierfpiel und in anderer Inftru- 
mentalmufit wird nur privatim, in der franzöfiichen Space 
aber, im Singen, Schönfchreiben, Zeichnen und in der Gym- 
naftif öffentlidy und unentgeltlich Unterricht ertheilt und zwar 
fo, daß fi) der Unterricht in der fran ofen Spradye nur 
auf die drei obern Klaffen, im Schönfchreiben auf bie beiden 
unteren Klaffen erftredt. Im Bezug jedoch auf die fran- 
zöſiſche Sprache findet die Einrichtung Statt, daß, wenn 
ein ZTertianer bei feinem Gintritt ſchon die erforderlichen 
Borfenntniffe befißt, er ne an dem öffentlichen franzoͤ⸗ 
fiichen Unterrichte Theil nehmen kann. 

Die übrigen in den vorſtehenden Paragraphen nicht aufgeführten 
Audgaben können nicht genau angegeben werden und hängen von 
dem freien Willen der Eltern und Vormünder ab; ed wird indeß 
denjelben die größte Einfachheit und möglichſte Beſchränkung in 
diefer Beziehung, befonderd in Hinficht der Kleidung, zur ftrengen 
Pflicht gemacht, und haben diefelben fi die Schuld lediglich allein 
beigumelfen, wenn ihnen hierin ein Mehraufwand zur eat fallt. 

. 21. 
Zur Verhütung alles unnöthigen und zur moͤglichſten Erleid- 

terung des nöthigen Aufwandes if die Einrichtung getroffen, daß 
alled zur Bekleidung der Zöglinge gehörige Material, was in Pforta 
jelbft angeichafft werden fol, als Tücher, Sommerzeuge, Halöbinden, 
Zäfchnerarbeit, nur von beftimmten Kaufleuten und Zäfchnern in 
Naumburg und anderöwo, mit welden bie Tutoren ($. 26) fi in 
Verbindung gelest haben, nad) eingeholter fchriftlicher Erlaubniß von 
Seiten der Letztern durch die Schüler bezogen werden barf. Im 
nr Abſicht tft ein Buchhändler verpflichtet worden, den Schülern 

urch Bermittelung der Zutoren die nöthigen Bücher und Karten 
u den billigsten Preiſen zu liefern, fowte aud in Pforta ſelbſt Ans 
talten zur Beſchaffung des erforderlichen Schreibmateriald getroffen 
nd. dlich find aud für die Anfertigung und Ausbefferung des 
edarfd der Schüler an Kleidern, Schuhwerk, für Buchbinderarbeit 

u. |. w. bewährte Handwerker aus der Nähe angeftellt und ver- 
pflihtet, und zwar in der Regel je gie jeder Art, zwiſchen denen 
der Schüler zu wählen bat, damit den Uebelſtänden der Nichtcon- 
curren vorgebeugt werde. 

lle Geldzahlungen für gelieferte Artikel der Bekleidung, für 
Bücher und Schreibmaterial dürfen nur durch die Tutoren reſp. den 
Rendanten der Alumnatölafie an die Kaufleute, Lieferanten und 
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Handwerfer gehen, Eltern oder Vormünder, weldye Zöglinge ber 
Anftalt mit Geld zum eigenmäcdhtigen Anlaufe von Kleidern, Bü⸗ 
ern und dergleichen verfehen. haben fich allein die Unannehmlich- 
fetten auzufchreiben, die für ihre Söhne oder Pflegebefohlenen daraus 
hervorgehen Tönnen. Dart en bleibt ed Eltern oder Bormündern 
unbenommen und wird fel R dringend empfohlen, ihre Kinder und 
Dfleglinge während der Ferien mit neuen Kleidungdftüden auszu⸗ 
Itten, oder ihnen auch nach Pforta ſelbſt Tuch, Sommerzeug und 
ergleichen ſowohl verarbeitet, wie unverarbeitet zu überjenden. 

§. 22. . 
Jeder aufgunehmenbe Zögling muß, außer mindeſtens doppelter 

Kleidung und dDoppeltem aumerke, mitbringen: 
a) eine Matrabe nebit Keilfiffen und einer wollenen oder wat- 

tirten Dede. Die Matrabe darf nicht über 5 Fuß 6 Zoll 
lang und nicht über 2 Fuß 4 Zoll breit fein; auch tft darauf 
Rückſicht zu nehmen, daß fie nicht von übermäßiger Stärfe 
jet, damit der Transport von einem Schlaffaale zum andern 
ohne befondere Beichwerde Statt finden könne. Wer feinem 
eis oder Pflegebefohlenen feine Matratze mitgiebt, muß 
ed fich gefallen ale, daß eine ſolche auf Koften bed Neu- 
aufgenommenen fofort von bem betreffenden Tutor oder von 
der Haudverwaltung der Schule angefchafft werde. Feder: 
betten find im Sommer nicht geftattet; nur für den Winter 
fol der Gebrauch einer leichten 8 eberde e vergönnt fein, ftatt 
welcher indeß bei denen, bie daran nicht gewöhnt find, aud) 
eine zweite wollene Dede dienen Tann. 

8 doppelte Betttücher und doppelte Ueberzüge; 
c) 6 Oemden; 
d) 6 Paar Strümpfe; 
2 4 Servietten; 

4 Handtücher; 
Br Schreibzeug ; 

1 Koffer. 
Mit vorftehend angegebenen Effecten ſoll jeder neu aufzuneb- 

mende Zögling vollftändig en fein. Ein mebrered von Kleidung 
und Bade mitzubringen, tft einzelnen nicht verwehrt. Kleidung 
und Wäſche muß mit dem vollftändig ausgeſchriebenen Geſchlechts⸗ 
namen bezeichnet fein. 

Dagegen tft das Mütbeingen von Degen, Rappieren, Schieb- 
ewehr, Fenerzeu ‚ Sporen, Sommoden und größeren muſikaliſchen 
ftrumenten verboten. 

g. 23. 
An Büchern für den Schulunterricht in den unteriten Klafjen 

werden erfordert: 
32 
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1) eine deutfche Bibel; 
2) daB neue Dreddener Geſangbuch nebit dem dazu gehörigen 

Anhange: Sammlung geiftlier Lieder zum Gebrauch für 
Schulen. Leipzig bei 3. Ch. W. Vogel; 

3) geiltliche Lieder von Anderd und Stolzenburg; 
4) Zumpt's lateinifche Grammatik; 
5) Deutjched Leſebuch für Gymnafien und Realfchulen, 3. und 

4. Theil, 4. Aufl. bei. von Koberftein ; 
6) Krüger's griehiihe Grammatik (die Kleinere) ; 
7) Voigt's Leitfaden der Geographie; 
8) ein lateiniſch-deutſches Lericon, von Georges, Freund, Klotz, 

Ingerslev u. a. m. 
9) ein deutſch-lateiniſches Lexicon; 
1 dad griechiſch-deutſche Zericon von Paſſow oder Pape; 
11) das deutſch-griechiſche Lericon von Roft (8. Auflage, Göttingen 

1860), Pape oder Franz; 
3 Julius Caesar rec. Nipperdey; 
13) Ovidii Opera, ſoweit fe in der Klaſſe gelefen zu werben 

pflegen; 
14) u Elementarbuch der griechiſchen Sprade, 1. und 2. 

urſus; 
15) Gradus ad Parnassum von Friedemann oder von Koch 

(Leipzig 1860) ; 
16 ein Atla8 ber alten Geographie (der zu Weimar oder der zu 

Gotha erfchienene, oder der Handatlad von Kiepert oder „Zehn 
Karten zur alten Geſchichte“ von Kiepert, Berlin 1861); 

17) ein Handatlad der neuern Geographie (3. DB. Heiner Schul» 
atlas von Weiland oder Stieler, Handatlad des Leptern, 
Düffeldorfer Schulatlas, Handatlad von Sydow); 

180 ein Reißzeug. 
it alten Büchern darf unter den Schülern kein Handel ge⸗ 

trieben werden, daher die Eltern nicht darauf rechnen dürfen, auf 
biefem Wege ihren Kindern den Bedarf an Schulbüdyern zu ver- 
ſchaffen. 

Bei der mündlichen Prüfung und der Aufnahme können die 
Väter und Vormünder ſelbſt gegenwärtig ſein, jedoch müſſen ſie fich 
während der Berathung des Lehrer-Collegiums über die Aufnahme 
ihrer Söhne und Pflegebefohlenen und über den denſelben anzuwei⸗ 
jenden Platz entfernen. 

Ä 8. 25. 
Um die Zöglinge außer der allgemeinen beftändigen Aufficht 

der Lehrer, worunter fie ftehen, noch einer Eon bat und näbern 
Leitung zu übergeben, ift die Einrichtung getroffen, daß jeder Schü« 
ler mit allen feinen Angelegenheiten ſogleich bei feiner Aufnahme 



490 

von dem Rector einem ordentlichen Lehrer als feinem er bicbe 
Zutor nody befonderd überwiefen wird. In der Regel findet biebei 
die Reihenfolge der Zehrer mit Einſchluß des Rectord Statt; jevod 
wird auf die —** der Eltern, wenn fie aus früherer Belannt- 
haft oder auf Grund einer andern nähern perjönlichen Beziehung 
ihren Sohn einem beftimmten Lehrer empfehlen wollen, Rüdficht 
genommen. Es tft indeh nöthig, dab die Eltern und Vormünder, 
die einen Lehrer befonderd zum Tutor ihrer Söhne und Pflege- 
befohlenen wuͤnſchen, ſich mit diefem, reip. mit dem Rector vor dem 
Receptiondtermine in Correſpondenz ſetzen, widrigenfalld fie nicht 
— dürfen, einen zu ſpät ausgeſprochenen Wunſch berückſichtigt 
zu ſehen. 

§. 26. 
In dem Verhältniſſe des Tutors, der durch die nahen und 

vielfachen Berührungen, worin er mit dem an ihn Empfohlenen 
kommt, und durch fenndlige Annäherung und väterliche Ermunter⸗ 
ung auf das Gemüth, die Sittlichkeit, den Fleiß und die Ordnungs⸗ 
liebe des Schülers unmittelbar zu wirken ſucht, auch in etwa ein- 
tretenden ſchwierigen Fällen, wie bei Krankheiten oder andern un« 
lücklichen Ereigniſſen, rathend und helfend dem Zögling zur Seite 
—8*— und überall zwiſchen Eltern und Kind, wie zwiſchen Eltern 
und der Schule vermittelnd und verftändigend eintritt, liegt fo viel 
Fruchtbares und Wohlthätiged, daß darin die Eltern und ihre Stell- 
vertreter die tärkfte Aufforderung finden werden, den Tutoren ihrer 
Kinder ein volled und wohlmeinended Vertrauen zu fchenten, ohne 
welches Die wahre Abficht diejer Einrichtung gänzlich verfehlt, und 
durch welches allein die nicht geringe Mühmaltung, die für die Xeh- 
rer daraus erwächſt, erleichtert und vergolten wird. 

Mit diefer weientlichen Anficht ift es unverträglich, wenn Eltern 
die Kaffenvermwaltung ald dad einzige oder auch nur als das Haupt» 
eichäft des Tutors betrachten, wenn fie irgend eine Angelegenheit, 
te für das äußere oder innere Leben des Figlinge von Bedeutung 

ift, 3. B. außerordentliche Reifen, Euren, Veränderungen bed Stu- 
dienpland, Abgang ꝛc. mit ihren Kindern verhandeln und feftjepen, 
ohne vorher das Urtheil und den Rath des Tutord vernommen, ihn 
wenigftend benadrichtigt zu haben, oder fi wohl gar Berheim- 
Iihungen, Beihönigungen und Entftellungen in Bezug auf ihre 
Kinder, vielleicht germeinichafttich mit ihnen, gegen ihn erlauben. 

Für die eigentliche Kaffenführung der Aumnen tft ein Rendant 
angeftellt, welcher anftatt der Tutoren die Auszahlungen für und an 
die Alumnen beloret, ſoweit fi nicht die Tutoren diejelben vorbe- 
halten, Darüber Rechnung führt und vierteljährlich und zwar immer 
in der erften Hälfte des auf den Abſchluß des Vierteljahred folgen- 
ben Monatd die Rechnung nebſt Belegen an die Väter oder deren 

32” 
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Stellvertreter eimjendet. Die Auffiht über Einnahme und Ausgabe 
der Empfohlenen wird jedocdy nur von den Tutoren geführt, indem, 
abgejehen von den an die Schultaffe zu leiftenden, durch deren 
Quittung zu belegenden Zahlungen, feine Ausgabe ohne einen von 
dem betreffenden Zutor unterjchriebenen Zettel gefchehen darf und 
die von dem Kaffenführer an die Väter oder deren Stellvertreter 
einzufendende Rechnung von dem Zutor revidirt und durch feine 
Unterfchrift ald richtig anerkannt wird. 

Es ift dem Rendanten durch die ihm von der unterzeichneten 
Behörde ertheilte Inftruction ftreng unterfagt, für irgend einen 
Alumnus außer in Krankheitsfällen Vorſ üfte zu leiften, und ift 
deöhalb, damit ed nicht an den nöthigen Mitteln fehle, angeordnet 
worden, daß für jeden neu aufgenommenen Schüler bei feinem Ein- 
tritte außer dem intrittögelde und dem Beitrage zur Bibliothef 
(8. 18), je nachdem ihm eine Freiſtelle oder eine alte Koftftelle 
oder eine neufundirte Koftftele verliehen worden ift, ein Vorſchuß 
von reip. 25 Thlr., 30 Thlr. oder 60 Thlr. an den Rendanten ein« 
gezahlt und diefer Vorſchuß von Vierteljahr zu Vierteljahr durch 
weitere Sinzahlung immer wieder ergänzt werden joll, wofern ben 
Vätern oder deren Stellvertretern nicht von dem Kaffenführer mit 
Genehmigung bed Rectord ein höherer oder niedrigerer Betrag 
bezeichnet wird. Zugleich ift von und beftimmt worden, daß, 
wenn der Aufforderung zur Einzahlung auch nach geſchehener Er- 
innerung nicht Solge geletftet wird, dem Rector hiervon Anzeige ge⸗ 
macht werden joll, der, wenn die Beichhaffung der Gelder nicht es 
wirkt werden kann, ermädhtigt ift, die Entlaffung des Schüler bei 
und an beantragen. 

er Rendant erhält für dieſes Gefchäft von jedem Alumnus 
eine Remuneration von jährlich) zwei Thalern, welde in Quartals 
raten pränumerando in Rechnung Aftell werden. 

Alle Sendungen von Geld an die Schüler, unter 
welchem Namen und von wem es auch geſchehen moͤge, ſind zur 
Verhütung von unzegelmäßi feit und zur Aufredhthaltung der Ord⸗ 
nung ein für alle Mal auf dad Strengfte unterjagt. Nahrungs⸗ 
mittel zu fenden, tft bei der reichlichen Koft der Alumnen überflütfig 
und wird nicht  eilent da ed zu mandherlei Unfug Anlaß giebt. 

Nur für die Weihnachten mag ed geftattet bleiben, eine Ergoͤtz⸗ 
lichkeit oder ein angemeſſenes Geſchenk in Geld zu überſchicken, je= 
doch muß letzteres —* an den Tutor überſandt werden, deſſen Be⸗ 
urtheilung ed überlaſſen ift, ob er daffelbe ganz oder nur theilweiſe 
in die Hände des Empfohlenen zu geben für zwedmäßig befindet. 
Sonft, wenn aud) der Tutor mit Genehmigung der Eltern für gut 
erachtet, dem Empfohlenen nad dem Hinaufrüden in die erfte Klaſſe 
Heine Summen zu eigener Berwaltung und Berechnung zu über- 



501 

geben, muß das Geld dennody bis zum Abgange an den Tutor reip. 
den Rendanten der Alumnatskaſſe gefandt werden. Gegen die Zeit 
des Abgangs felbit wird es beſonders nöthig fein, die noch zu ma⸗ 
enden Audgaben durch fattiamen Vorſchuß zu decken, keineswegs 
aber darf den Schülern —T die wohl bei dieſer Gelegenheit unter 
mancherlei Vorwaͤnden, der Abgangsgebühren, des eifegeldes, ver⸗ 
ſchiedener Remunerationen ıc., früher gemachte heimliche Schulden 
bezahlen wollen und auf dieſe Hoffnung hin ſolche Schulden machen, 
Geld überſandt werden. | 

Eltern oder Berwandte, die diefen mit der Disciplin der Anftalt 
im genaueften Zuſammenhange ftehenden Anordnungen entgegen ven 
Kindern oder Angehörigen ohne Willen der Tutoren Geld ſchicken 
oder bei der Rückkehr nach den Ferien mitgeben, haben zu gemwär- 
tigen, daß diefelben ohne Weiteres gon der Anſtalt entfernt werden. 

Auf längere Zeit zu verreiſen, tft für alle Zöglinge nur während 
der Sommerferien, welche vom 1. Zuli biß 4. Auguft incl. dauern, 
und in den Weihnadhtöferien, welche vom 22. December bis 3. Ja⸗ 
nuar dauern, geftattet. 

Aus mandherlei, auch fittlihen Gründen ift ed, gemachten Er- 
fahrungen zufolge, nothwendig, dab die größere Ferienzeit im Som- 
mer von Allen zum Berreifen und zu einer neubelebenden Erholung 
benußt werde, zumal da während diefer Ferien aller Unterricht weg- 
fallt und im Säulhauie wegen der durch die nöthigen Reparaturen 
und Reinigungen der Eocale verurfachten Unruhen das Wohnen der 
Schüler nicht gedeihlich tft. In den Sommerferien muß daher jeder 
Sögling verreifen.. Aus ähnlichen Gründen ift auch das Verreifen 
in m anaferien in der Regel ald böchft wünjchendwerth zu 
empfehlen. 

Uebrigens haben die Eltern und Vormünder, befonders die ent- 
fernter wohnenden, in Zeiten gegen die Tutoren ſich zu erflären, ob 
und wohin und auf welche Art ihre Söhne und Pflegebefoblenen 
reifen follen, aud das nöthige Feiſgen mitzuſchicken, oder De 
daß Iehtere wegen bereit geleifteten Vorſchuſſes nicht nöthig tft, die 
dazu beftimmte Summe genau namhaft zu machen. 

Dürftigen Schülern kann befonderd in dem Falle, wenn die 
weitere Entfernung ihred Heimathsortes einen größeren Aufwand an 
Reiſekoſten nöthig macht, eine Reiſeunterſtützung gewährt werden. 
Diejenigen Eltern oder Bormünder, welche eine ſolche Unterftühung 
in Anfpruch nehmen wollen, haben ihr deshalbiges Geſuch einige 
Wochen vor den Ferien bei dem Rector einzureichen. 

Während der Abwefenheit der Zöglinge von der Anftalt werben 
die Eltern oder Bormünder darauf —J daß ſie alle ihnen aufge⸗ 
gebenen Ferien⸗Arbeiten mit moͤglichſter Sorgfalt zu Stande bringen 
und ſich nicht mit der Schulbischlin unverträgliche Sitten und Nei⸗ 

“ 
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gungen, wie Tabakrauchen oder Tabakſchnupfen, Kartenſpiel ıc. au⸗ 
ewoͤhnen, welche ſie mit ſich ſelbſt und mit den Schulgeſetzen in 
—ãA bringen und fie nach ihrer Rückkehr der Gefahr auß- 

ſetzen, durch das heimliche Fortführen diefer Gewöhnungen ſich das 
ißfallen ihrer Lehrer und empfindliche Disciplinarftrafen zuzuziehen. 

Endlich wird den Eltern zur befondern unerläßlichen Pflicht ge- 
macht, ihre Eöhne den Termin der Rückkehr pünktlid einhalten zu 
laffen, da dad Längerausbleiben durch nichts als durch eingeireteue 
mit einem glaubwürdigen ärztlichen Attefte zu beicheinigende 
Krankheit entichuldigt werden ann. 

In allen Erkrankungsfällen wird den Alumnen in einem bejon- 
deren SKranfenlocale die eigene Wartung und angemefjene Speifung 
nebft ärztlicher und wundärztlicher Pflege unentgeltlih zu Theil. 
Dod find hierin die Koften Fr die nöthigen Heilmittel und Arze- 
neien nicht mit inbegriffen, welche von den reip. Eltern oder Vor— 
mündern getragen werden müffen. 

In ſchweren Krankheitöfällen, wo der Dienft des beitellten 
Krankenwärters nicht außreicht und ed, nach Gutachten des Arztes, 
noch des außerordentlihen Beiftandes anderer Perfonen zur Pflege, 
zu Nachtwachen u. ſ. f. bedarf, find die Eltern oder Vormünder vers 
verpflichtet, diefe außerordentliche Sülfe bejonberd zu vergüten. 

\ 
Halbjährlih, um Dftern und Michaelis, wird Examen gehalten 

und über einen jeden Zögling vom geſammten Lehrer-Collegio eine 
Genfur abgefaßt, diefelbe vom Klaſſen⸗Ordinarius unterzeichnet und 
den Eltern oder Vormündern durch den Tutor zugejendet. 

Nach Maaßgabe diefer Cenfur und auf den Grund der moti- 
virten Urtheile fammtliher an dem Unterricht der betreffenden Klafle 
theilnehmenden Lehrer werden vom Nector die erforderlichen Schul: 
und Abgangszeugniſſe für die Einzelnen audgeferttgt. 

32 
Die Dauer des vollftändigen Lehreurfud in Pforta tft für alle 

Alumnen ohne Ausnahme und au für die inländifhen Ertraneer 
auf Sechs Jahre fo feftgefept, daß in der Regel auf jede der 4 
Klaffen von Untertertia bi8 Oberjecunda 1 Jahr, auf Prima 2 Jahre 
gerechnet werben. 

Mer nach zwei Iahren nicht aus der unterften Klaffe oder nad) 
anderthalb Fahren nicht aus einer der übrigen Klaffen, mit Auß- 
ep der erften, verfeßt werden kann, muß ald untüdtig ent- 
ernt werden. Wer dagegen bei der Aufnahme in eine IR ere 

Klaffe kommt oder aus der unterften Klaffe ſchon nad) einem halben 
Fahre verjept wird und dann regelmäßig fortrückt, ift nicht gehalten 
dad Serennium auf der Anftalt, fondern nur dad Biennium in 
Prima zuzubringen. 

y 
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Wenn Eltern oder Vormünder Deranlaffung finden, ihre Söhne 
oder Pflegebefohlenen vor Beendigung ihred vollen Schulcurjud von 
der Anftalt abzurufen, fo haben fie diejes in Zeiten dem Rector und 
bem Zutor ihres Sohnes oder Mündeld dnzuzeigen und fi bad 
nötbige Abgangdzeugnik vom Erſteren zu erbitten. In diefem wird 
die Urſache des Früberen Abganges ausdrücklich bemerkt. Eben & 
wird in den Zeugniljen für ſolche Zöglinge, Die grober Ungejeplich- 
keiten und Vergehen wegen von der Schule entfernt werden müffen, 
—— Urſache ihrer Entfernung von der Anftalt ausdrücklich 
aufgeführt. 

ß Zum Abiturienten⸗Examen koͤnnen in der Regel nur diejenigen 
zugelaſſen werden, welche zwei Jahre in der Prima geſeſſen haben. 

In beſonderen Fällen kann Schülern, die ſich durch Fleiß und 
ute Aufführung empfehlen, auch nach Verlauf des Sexenniums 

Ihre Schulzeit um ein halbes, auch wohl ganzes Jahr mit Beibe- 
pattung ihrer Alumnatftelle, auf Grund einer mit dem Lehrer-Col- 
egium gepflogenen Berathung, Dur den Rector verlängert werden. 

Zöglingen der Anftalt, die fich während des Aufenthaltes auf 
derjelben durch Fleiß und fittliched Verhalten audgezeichnet haben, 
und die der Unterftühung bedürftig find, können, wenn fie auf der 
Univerfität Leipzig ftudiren, die von dem Kurfürften Morig für 
Pfortaiſche Zöglinge geftifteten Stipendien, ingleihen das im 
Fahre 1844 geltiftete IIgenſche Stipendium, worüber den Leh⸗ 
tern dad Collaturrecht übertragen ai verliehen werden. 

Nach vorjtehenden Beftimmungen, wodurd) die unterm 20. %e- 
bruar 1858 erlaſſene Belanntmadhung für Eltern und Bor: 
münder, die ihre Kinder und Pflegebefohblenen der 
Landesihule Pforta übergeben wollen, außer Gültigkeit 
gelebt wird, haben diejenigen, welche ihre Söhne oder Pflegebefoh- 
edle Landesſchule Pforta anzuvertrauen gejonnen find, ſich überall 
u achten. 
| Bon dem, wad die Schulgefehe und Die Saulorbuung ſelbft 
vorſchreiben, wird jeder Zoͤgling bei ſeinem Eintritt in die Anſtalt 
vollftändig in Kenntniß geſetzt. 

Magdeburg, den 23. Juli 1862. 

Koͤnigliches Provinzial⸗Schul⸗Collegium der Provinz Sachſen. 

> 
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201) Grequenz der 
(Centralblatt pro 1862, 

I. General Ueberfiht von der 
A. Gym 

gs 
Gefanmt- , Bahl ber Lehrer 87* 

& an den Opmnafen | 3: inter 

f & [5;|, |. [22]. SE] 
Provinzen. | 8 [25 |8; 5 sE| 8 |E6 € 

£ I3°% Ex 3'512 | 28 € = 
2 34 22365 5 381 * 
z83358333517 & 53 7 ——IE — 11. |ım.|ıv. 

38 22122 x s 
5: "eis |: |. 

11 Praufn. . . . Ds) DI DI 2 1| 5 9 I 53140)! 267 I 0604| 850113841083 

21 Brandenturg . . | 21 | 28| ao jar| al | 3 | 3759 | oo | 3a.100rlasıalımae 
3 Yommem . . . | 13 [| 18) 3 | 19 | 2| — | 12 [2009 | sro I 252| su9| 7er! 8 
4 Sqlefien 2 | 2310| 3 |a2 | 19 | 13 | 15 I 8057 | a7 | 7510 us2liase 

3 I Yofen . 7 | 15 |10 13| 4 4 1 2379 171 1 20U| 403) 694 

eleaen....I a I ol ala| alıu| 1 Vase | 22 | erri anlıons ori 
Tl Weſphalen . . I 160] 100 | 2 | 18 16 | 17 | 3 | 3100) 64 | E88] 777 ve 431 
8 | Rheinpro unb 

Hohengotl. Bande | 23 | 219 | 38 |au | 23 | 15 | 3 [5287 | 06 | zorjtono| sis; an 

Semme | 13 1375 | 219 || "|&| & pezı o)| 2356 1alsasjersı| 7119! 

a) a) Neu: Bymnaflum zu NReufapdt, bis dahin Yrogymnaflum, mit 232 GBymnaflalfihliern. 
b) 5) Reu: Bymnafium zu Rheine, bis bahin Yrogpmnaflum, mit 48 Bymmaflalfchülern. 

B. Unerlannte 

ad 4 

Bahl ber Lehrer fe 

* an ben Progymnaflen. 5. 

537 . |8.|, |83 
> > 8 

{ Brovinzen. | 2 |& |$,|£& = 8 |8$ 
& |3.|EE|Sı 2 |Ee] ,;, 
* 333533516 

—— 

199 BRD 

Summe 2 | 8 | s|»|a]-| 12 | 16200)] = [- | ss] 
a) a) Abgang: Yrogymnaflum zu Reufabt mit 232 Gqulern. 
b) 5) Abgang: Yrogymnafum zu Rheine mit 48 Schülern. 



305 _ 
höheren Unterricht8anftalten. 
S. 144, Nr. 59.) 

Frequenz ber Gymnafialskehr-Anftalten des Preußtfchen Staats 
nafien. 

6. T. 

Frequenz Im Sommer⸗Semeßer 1881. on et s u) waren ber 

den Bymnaflen. b) in ben Borfänlen. uf ven apınafen in von Drsfänien 

s4E| |alal? ⸗ ⸗ 
nal || u J x|5|&|,|$ g ‚ 
v. vui 2 1. 117 21517 31 AIE 
95 | 897 I 5808 | SH I 39 | 53) 4020 135 | 4362 1003 34181 7| 28 MW 

1108 | 1118 | 0715 | SI St | 555 1 1126 | 227 | 6112| 101 Sm | 1000 3] 
2 | 62 | A | 5 | 25 Fi a ao A| 179, 5 4) 6 

1254 | 1252 | 722 | 85 | A6| 300 715 | 2185 IC | 277) Bi| 483 | 114 | 1 

6 | Br | AO 17 BO 27 | 60, BO 1285| A 17 | 40 460 
1133| 87 | SB | OT 40)1 1656|. S| A| 8] 0) 331 56 2| — 
SA Er ir 1201 — I 19 HS 1433 0 76 117) 12) — 

am aa | 7 | 15T Aal 15 200 ON 5 BI — 

7070 | 6867 | aore | «208 | 2040 | 1316 | a6 | 1000 | aes3e | 11426 | 255 | a7 5 | 556 | 

c) Beränberung gegen ben in ber vorhergehenden Ueberſicht nadgetwiefenen Behand am Schluß bes 
Winter⸗·Semeſtere 19%%sı: 35931 + 232 + 48 = B1. 

Brogymnafien. 

6. T. 

Brequenz im Gommer-Gemeher 1861. Bm beſen opf (6n Gt) waren ber 

in ben . ben Progymaafien. b) im den Borfäuien. — c8 in den Borſchulen 

»/8| ala |$ 2 & 

“la 2 7335135 ,|E |, 
v. .. |$]jı]|.|13|3| >| 5|8|>|5|& 

5 } un. | ® : s|:/2|81|13|3 

23 0 137 5 _ _ — — 4a | 112 1 I — _ 

us 72)1 ale ea rn | 3 oe mi 1) 5 
| 0] 100 al | al TI ner | 21 101 vi- | - 
| 8| 18 | | -| z2| | RB] | a | | 2| 10 
a| -I a!ıs|I -I-I -!I-1Isa1-|-1 -|- 1 - 
43 75 278 17 _ — — — ss | mM 8 — — 

| sis si || -I -I| -I- Jalals I ——1— 

ar | 501 | 1817 | 108 160 212 | 2 | & | zoo | 10 | & 34 | s|s| 
c) Beränberung gegen ben in ber vorhergehenden Ueberficht bereihneten Beſtand am Shluß des 

DWinter⸗Semeſters 199%: 1908 — (232 +48) = 1083. 



_ 806 _ 

und der mit denfelben organiſch verbundenen Vorjchulen, während des 
- A. Gym 

1 2. . 

ben Gefammt-Abgang 

, auf den Gym m ben Bor- 
* naſien (6a) faulen (6b) 

B Sulänber 
& . _—— — — 
| Provinzen. & 
a 28 R 5 

3 73 
2727 
> 2a | 

Mi: ® 

1 | Preußen. . . . BE BU BI 68 _ 3 

2 | Brandenburg . . 4503| 2167| 455 99 | 1%0 7 A 

3 | Yommen . . . 1418| 1504| 81 524 | © 16 26 

al Shin . . . 3762| 3531 47] | 4 _ 11 

51Voſen .. . 1113| 10) 8] M| 89 _ 3 

61 Saqchſen. . | za all 0) 6 1 15 | 

7 | Behrpaln . . 2111) 1413| 611 121 8 — 1 

8 | Aheinpre unb 
Hohenzofl. Lande 310. 1864) WI 821 17 8 | 23 

4 

B. Anerkannte 

8 
Der Helmath nah 
Waren von benfelden Grfemmit-Ubgang 

von ben 

nad Abfolstrung des ohne Abfolvirung bes 
Curſus ber vorhanb. | Gurfus der vorhandenen 
oberen Klaffe auf oberſten Maſſe auf 

1 

| 

Brovinzen. 

berechti 

dürgerſ 

Laufende Rummer. Ausländer. 

ju Abgangey 
gen 
un gb 

SYreußen. . . . 

Branbendurg . - 

Yommen . . . 

Yofen 

GeAfn. . . . 

Werphalen. . - 

Nheinprovinz 11aayv >» an 
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Sommer Schulfemefterd 1861. 
nafien. 

9. 10. 
Ä Mi im Sommer⸗GSemeſter 1861. Er — 

den Eymnaſien b) von ben Borſchulen —— 

| zu anderweiter Befimmung aus | en 1 
| 

® b —— Real - Lehr- anfalten. 

” 

— — ur — — 

60 338111020 3 5265 
1) at 1 | 19 | 8 oo1t 

41 219 » z|l al 6o/|-: uiI3l al A 3144 
16 8|15|m | 55) st — al a! 1! 16 6418 

2| | Mal | 3| 7| | -| 83I-| n| a 2376 
1| 2ı fi 8| | 8| 13! —- | 0 3 — 5181 
0! 7) 2| a| 1| s| 12 — I -! —-| —- 3100 | 

12| 8122| | lım) wi - 18) -| 21] A vun | 

11 | 172 | ver | a7 | 414 | 32 | 24 | — 
Beſtand am Schluß bes Winter-Semeſters 18% nad Col. 5. I 36211 

Brogpymnafien. 

9. 

im Sommer-Gemefer 1881. 

Yrogymnafien von ben Borfulen 

ju anberweiter Beftin- 
mung ans 

auf 

8 8 s 8 28 

z3 31338.3331 A—— 
5* & r 

| 
2|2ı1-|-|1ı[/-| sI-| -!-|-/1-|)- | w| - 

-/lı|ls}I st ıl ı ,-| 2|-/al-|/es|-Ile | u | 
-!-I! s|lı!-|!-|-!I nl-I -I-|I-|I-I| - I as | 
-|s! a) |) al ı!-Iı al-| al -|2al-I sl ala 
-I-I-I- | -1- |_1I 3 -_I! _I _I_] _ | 
ıl2|sIz|o|e al-| - 
2|5s/|ola|isI®|-| wl-| — 

55 — = -[e]- 
„ Gemeßers 199% mad GaL 5. ale 

Nife am Sqlaß des Sommer - Semeters 1051 |Mrigerjmehe 



I. General⸗Ueberſicht von ber 

Cc. Zu Eutlaffungs- Prüfungen 

1. 4 

Bahl ber Lehrer 

an ben NRealfipuien 

Provinzen. 

Rise fü Laufende Rummer. 
Bahl der Realſchulen. vnounterricht. 

Probe⸗Candibaten. 

an ben mit denſelben organiſch 

Bi 
verbunbenen Borfäulen. Teqchniſche Lehrer. 

3. 

Drie Nel 

a) Realſchulen 

2190 | 382 | 1061 325| 336] GO 11 Yyan. . . 7 8 17 1101 5] — 7 

2 | Brandendurg . | Sal 78 | 8 || 3| 3| 16 | 2130) 560c)| 104| 3290| 6u0| 506 
SIpommen .. Jıl aa | “al ıl-|-| SI os | ıo I 12 9 ol ız 
sleauin. ..Iala | muias| 0111 5| 155 | 20 I eo) 108) 328] 401 

Sinn. ...Iala| 7718131 Ti on | 202 | sei 120l 308| 20 
Slam... I3al a2 | 7lao| 3! - | 3] nel 1a | 64 sl url 10 
71 deipbalen. 4 | s|al rı si | 0 | - I aslısl ı8| 146 
Bl Rheine . | 6 I 57 | ola| ol al al area | 26 | sol aei sas| 363 

Summe [’ | sı | 86 lalse]s] u [1122 >) 1798) | 526 1008| 2restzrei| 

b) Realſchulen 
Allen. . . a1 SI AI 21—-| 491 689 | 158 1 3 106 N 
2 | Branvensung . o!1o| 2| 1) 9lazızn | 3151| a8! 116] sl ser 
3 I Pommern 1] 2|-|-| — ] 216 _ 121 81 32] 79 

al est... 2/|alsl-I -I| 8 — I1s| oe 5 

Slpen. ... ı\!3/l2|i-| -Iıo — /ulsi as 27 
Gl Eeafen . . 2| 8| a| 1) 7| 68m) 279 | 35| el 136] 188 
7 | Eeßrpalen . . ı| 2) s5lıl -T ao) — [ae al Sl oo 
8 | Rheinprovinz 4 8| 2) - 1 4 14] | 1051| 92 

Sram | 1 | 20 3| 2 | 2 o| 187] 522] 908 1050] 

a) db) c) Bugang: Mealfäule zu Perleberg, mit 18 Nealfällern; Dorstheenfäbtifie 
Nealſchule zu Berlin mit 323 Reaifgälern und 92 Säülen der Borſchule. Beide Unfalten bis dahin 
Nealſchulen II. Orbuung. 

d) e) Zugang: Kealſchule der Fraucke ſchen Gtiftungen su Halle a. / S., bis dahin Nealfpuie 
I. Orbnung, mit 32 Gäülern. 

1) 8) Beränberung gegen ben in ber vorhergehenden Lie am Schluß des Minter- Gemefters 18%: 
nadhgewisfenen Beſtand: bei ben Realſchulen L Orbnung: 10826 + 198 + 323 + 382 — 11229; bei deu 
Borſchulen berfeiten: 1076 + 92 = 178. 

h) i) k) Ausgefhleden: die in die I. Orbuung aufgenommenen Realfigulen zu Perleberg mub 
auf der Dorotbeenkapdı gu Berlin, jene mit 18 Realfgülern, dieſe mit 323 Realfhülern und 

92 Sasſlern der Borfaule. 
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Frequenz der Real-Lehr-Anftalten ded Preußiſchen Staats und 

berechtigte Realſchnlen. 

6. 
1. 

Frequenz im Sommer⸗Semeſter 1861. Bon biefen en 6b waren ber 

ben Nealſchulen. b) in deren Vorſchulen. auf ben Realſchulen in den Borfäulen 

$ $ + 

© Mt. 1 @ . 
. & 3 * 2 

I, “ © oö 

$ "|®/sI8|&|,.]j]8|8|, . . # u. 5 Ss | 2 |ı € || %| & 
& ui. 1* 55813 7 
& " &l:2,3/2|2|3|3% 

I, Ordnung. 

3 471 321 331 1 354 ı 141 1 495 ı 113 1 2166 3 21 3931| 8 4 

502 162 2 | 33|I| 86| 1 73 

74 55 6 51 224 7 17 

273 86 17 | 311 278| 4 a 

210 79 1359| SH 2100| 8 43 

257 70 45 51 2386| 13 9 

137 — 20 43 | — — 

78 6 9 | 1% 

10830 | 1411 1200 | 2038 | 122 | 209 \ 

lese 8232 EZ 

1) m) Uusgefäieden: die in bie erſte Ordnung aufgenommene Realfäule zu Halle a.]6. mit 
32 Shülern; bie gu einer höheren Bürgerfhule organifirten Realllaſſen am Bymnaflum zu Torgau 
mit 56 Sqchülern. 

n) 0) Hinzugelommen: bie mit ben Gpmnaflen zu Dortmund und Burgkeinfurt verbun- 
benen Nealſchulen, welche bis dahin nur bie Miflliairberechtigung ber Realſchulen II. Orbnung befaßen, 
mit reſp. 56 und 20 Gäülern. 

p) q) Beränderung gegen den in ber vorigen Lie am Schluß des Winter - Gemeßers 199% nadge- 
gewiefenen Behand: bei ben Mealfäulen IL. Orbunng: 4687 + 56-420 — (198 + 323 + 383 +56) = MOL; 
bei den Borſchulen berfeiben: 874 — 2 = TER. 
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der mit denfelben organifch verbundenen PVorfchulen, während bes 

C. Zu Enutlaffungs- Prüfungen 

8 
Der Heimat nah waren von 

benfelben Gefammiehgang 

Lk i — auf fan n Bee Bor a) von 

8 
}- Brovingen. Sulänber Snländer au 

2 * 1* | [Eu £ s & s * * andere |ES | .Ig|2 
| Bed. = — * 21318 | 2 SE] m Beat Fe 

g “| & 3ã .'u Sic: 2 
2|® —33 € 5 E JE FI gar all 

a) Realſchulen 

Al Vreujen....119121 3881161 49 ı | 21191851 2 a1 216 
2 | Brandenburg . . 1 53 | 53 0 8 | BI 6I7T | a1 a| m 29 18|1|35 

31 Yemmen .. .I sı2| el ıl Mol alılal | I -!_ 
al Saten . . . ızıs | sselsr]| el ai alıl al — ı)alı 

SI yon .... Troll] w| n|ıjle2ja ı!2 
Blonde. ...T ai nial | ılıleol — — 
71 Geſphalen.. . 1 426318 183,1 — — —2514082 
8 | Mfeinproving . . 2 2|s|ı! - 

Grume | 8545 | was |zıs| zo | 1 ||| sr | 12] 12 | 110] | 8 |10| 
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Sommer⸗Schulſemeſters 1861. 

berechtigte Realſchulen. 

2 10. 

im Eommer-Gemefter 1881. 
Behand 
Schluß des 

ben Realſchulen b) von den Borſchulen. Sommer- 
Geme ers 

zu anberiweiter Beßim⸗ auf | 

— ld * u . 2 eo .; 2 £ 

ala ulm i5h $ |f FREIEN H * 
— 8 2 in 23 gu a CH 

L. | m |m.|w|v.|vo|i, | ® — a 5“ 
2 1 

I. Ordnung 

16 | SIG I MAL 17 5 21 31 21458 121 — [157 | 2196 | SB 
20 100 6 420 B|-| el ıjlıal 7 um|-I1e2 | 83 | so 
118 5 -|-| sI.2| wiala/-| 56 | 50 | 18 
| 8 32 7I/-| 8l-| nlısı s|-| ® I 1620 | au 

ı| 3% 5 e/-/ıml-| a al 2aj-|a | 1 | u 
16 | 138 41 s/i-/ sl-| a ajı|l-|w | mm | 8 
71183 12 +|-| ıs!-| --|-|-I- | es _ 
s»l® sl |ıa!-| s|-| a -I-|-| ee I m 10 

ja |ıs | &|- || 5 || @|sı 11356 | 178 
Am Scqhluß des Winter- Semeſters 19%%sı nad Col. 5. | 11229 | 1798 

TCCC Tnebr ıweniaer 

Within am Gäinf des Gemmer-Gemehere 181 | "ig: | ger 

II. Orbnung. 

51321 81121 3. 81 —- | AM -IAI -|I-I-1 2% 1 800 ı 1a 
s|alela|ı un; s|-| W|-| ı| | 2|-| 10 | 18 | 480 
ı|6| | e| 2! ı!-| 3s|-|-!I-|-I-I- I _ 
s| 4aı 5s/| s| sl ı|I-| sl-I-I-/-I-| -I we | - 

- | s| a|-| 2! -|-! al-!I-!|-I-|-|- I _ 
ı\s|  eıs| | .2|j-! e|-I|iıls/i-|-| | we | 3 
2 | al sic) a | ı lI-| »|l-|- -|-| - | zo _ 

si sleols|is|-I »I-Is|-|- 14 | 48 2 
s|sjoje|ja|=]|- se|-|s0ls| 2| 006 | 968 

Um Scqhluß bes Tinter- Semeßers 19% ı nad Col. 5. 3804 782 

Mithin am Schluß des Gommer- Gemefere 1861 | mehr | mehr 
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D. Höhere 

4. 

Zahl ber Lehrer 

g an ben en Bürger- 8 

& $ 
- = |$ g & = IS ; gg 
2 e IE |8. H El 5; 
& = [3,|88 | BE] 58 
5 EHESTEN 281 

3 = 185 
8 a) | & 28 
& 

1|Yemmen ... . — | 2» 

2lemien... . -/ ja, 2 
3 | Rheinprovig . . — 84 48 

GSumme — | & | RR | 

b) Sonſtige in der Organifation 

1 | Brandenburg . . 

2 Youmen . . . 

3 I @ehphalen.. . . 

Summe 

a) b) Hinzugetreten: Höhere Bürgerfäule (früher Realſchule IL Orbnung) am Gymuafum zu 
Lorgau, mit 56 Schäülern. 

0) Beränberung gegen den in ber vorbergehenben Tabelle am Sqchluß bes Winter⸗Semeſters 19%%sı 
naßgetwiefenen Beftand: 227 + 56 = 283. 

d) e) f) Hinzugelommen: Real-Behranfalt zu Wittſt od mit 143 Nealfgülern und 53 Sqchülern 
der Vorſchule. 
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Burgerſchulen. 

* 1. 
Erequenz im Gommer-Gemeßer 1881. Bon diefen Pe 6b) waren ber 

mb 
a höheren Bürgerſchulen. b) in deren Borfäulen. in ben Borſchulen 

2* 2 

Ueberhaupt. Neberbaupt. 

Darunter Novizen. Darunter Novizen. katholiſche. latholiſche. 

) I) Ausgeſchteben: bie als vollberechtigte Realſchule II. Orbuung anerlaunnten Realllaſſen an 
den Bymnaflen zu Dortmund uud Burgſteinfurt mit reſp. 56 und 20 Sqölern. 

1) k) Beränderung gegen ben in ber vorigen Liſte am Sqchluß des Winter⸗GSemeſters 19%%ı berei- 
neten Außen): bei ben Neal- Lehrankalten: 220 + 183 — (56 + 20) = 237; bei ben Borſchulen derſel⸗ 
Ja: 0+93= 3. 

33 
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D. Öööhere 

8. 

— —8* er Gefenmtabgang 

mit bem Ub- 
angsjeugnip ebne das Ubgangsjeugnuiß 

der Reife] der M Provinzen. auf 

Laufende Nummer. 

auswärtige. 

mit dem Abgangszeugnih ber Reife zu Hnem Beruf 

1 | Yommern . . 

21 Saafen. . . 

3 | Ahelnprovinz . 

Brandenburg . 

2 | Yommern . . 

3 | Wehphalen 

Summe 
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Bürgeriäulen. 

8 

im Sommer⸗Semeſter 1861. 

höheren Bürgerfäulen b) von ben Borfhulen 

Een 

im anderiweiter Befiimnmung auf 
aus : —;, 

8 8 PR P- = Pr € 

8 ES 5 4 R 5 & Ey 1 Be 7 

J su.|a.|a.|a jan ai. EA € |? 7— * 5 

1. Pu. Int Jıv. | v. |vı. = s |? Een 2m 3 25 F- 
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202) Form der Abgangsdzeugniffe. 

Aus den auf unfer Rundichreiben vom 15. März d. I. (Rr. 841) 
bet und eingegangenen Berichten haben wir erjeben, ah bei Auß- 
ftellung von Schul-Zeugniffen bei den verfhiedenen Anttalten eine 
—— Verſchiedenheit des Verfahrens obwaltet. 

ſtimmen daher hierdurch, daß jedes Zeugniß, welches die 
Schule einem Schüler, ſei es behufs ſeiner Anmeldung zum ein⸗ 
jährigen Heerdienſt oder für andere Zwecke ausſtellt, enthalten muß: 

1) in welder Klafje der Schüler figt oder zulept geſeſſen hat, 
und wie lange; 

2) ob er bei Spmnafien griechiichen, bei Fealſchulen lateiniſchen 
Unterricht in ſeiner Klaſſe genoſſen hat; 

3) wie fern ſein Betragen, ſein Fleiß und ſeine Fortſchritte den 
Anforderungen der Schule und Klaſſe entſprochen haben. 

Wenn der Zweck des zerguiſſes eine größere Ausfuͤhrlichkeit, 
namentlich zu_3., erfordert, bei einem förmlichen Entlafjungs- 
Zeugniß, jo ift diefelbe felb sfeben nicht ausgeſchloſſen. 

Koblenz, den 14. Juni 1 

Königliches Beosinzal-Shul-Gollgium. 
An 

bie Directionen fämmtlicher Gymnafien, 
Realſchulen 20. der Rheinprovinz. 

203) Sammlung fr ee Merle von Böbel. 

In der Theiß ing'ſchen rhhandum p Münſter erſcheint 
eine von dem — 3— Oberlehrer Dr. Anton Göbel herausge⸗ 
ebene Sammlung (, Bibliothek“) franzöfiſcher Werke, welche eine 
ür die Schüler der oberen Klaſſen paſſende Auswahl enthält und 
ch eh „näbigem Preiſe zur Anihaffung für die Schülerbibliothefen 

emprie 
Das Königlihe Provinzial: Schul- Collegium (bie Königliche 

Regierung) veranlaffe ih, demgemäß bie Directoren der höheren 
Unterrihtö-Anftalten Seined (Ihres) Reffortd auf diefe Sammlung 
aufmerkſam zu machen. 

Berlin, den 3. Mat 1856. . 

Der | der a en ꝛc. gogelegenheiten. 

An 
ſammtliche Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegien und Königliche Regierungen. 

6431. U. 
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2. 
„.In Verfolg ber Verfügung vom 3. Mai 1856 fege ich dad Kö- 

niglihe Provinzial-Schul-Collegium 0bie Königliche egienimg) da⸗ 
von in Kenntniß, daß die von dem Gymnaſial⸗-Director Dr. Göbel 
herauögegebene Sammlung Iranzöliier Werke, welche von der 
snelbing Shen Buchhandlung in Münfter verlegt worden, um einige 
Bände vermehrt worden ift, unter welchen ich inöbefonbere auf die 
„Histoire de Frederic le Grand par Camille Pagange“ auf: 
merffam mache. 

Berlin, den 23. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Eollegien und Königliche Regierungen. 

12,392. U. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältuiffe. 

2 Betanntmahung wegen Ertheilung von Wahl- 
fähigkeitszeugniſſen für söglinge der Anftalten zu 

Dropykte. 
(Sentrafblatt pro 1861 Geite 549 Nr. 206.) 

Bei den diesjaͤhrigen Entlaffungs- Prüfungen in dem Gouver- 
nanten-Snititut und dem en Seminar zu Droyßig haben 
dad Wahlfähigkeitö-Zeugniß erhalten: 

I. Zur anelung als Lehrerinnen an höheren ZTöchterfchulen und 
als Gonvernanten: 

1) Lucie Gewtefe . aus Sarolath, 
2) Agnes Müller . „ Altenhaufen, 

Hermine Plunten „ Trter, 
Emilie Speifewintel aus Neuftabt i. W. Pr. 
Marie Grävell . aus Zibelle, 
Martha Kranz . „ Grünberg, 
Augufte Paſemann, NRottmerdleben, 
Anna Richter .. „ Hallea. d. ©,, 
Lucte v. Borde. „ Prenzlau, 
Therefe Ernft .. „ Wittitod, 

11) Helene v. Linger „ Wittekind bei Halle a. d. S., 
12) Alice Nehring . „. Gezewn. 

— DD 0 = A 00 
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II. Zur Anftelung als Lehreriimen an Elementar⸗ und Bürger- 
ſchulen: 

1) Emilie Heller... aus Adorf, 
2) Marie Hobohm. „ Prettin, 
3) Selma Bärtbold „ Sagan, 
4) Marie Brintmann „ Arnöberg, 
5) Agnes Bufhmann „ Sagan, 
6) Louiſe Diehl .. „ Pyrmont, 
7) Magdalene Kolbe „ Wongromice, 
8) Bertha Pätzoldt „ Groelt, 
9) Natalie Sauppe „ Zeih, 

10) Aline 3iegner. „ heine, 
11) Clara Billig .. „ Stargard, 
12) Emilie Drewiß. „ Rogaten, 
13) Marie Köhler... „ Medzibor, 
14) Meta Pottboff. „ Bielefeld, 
15) Mathilde Romberg„ Hildenbad), 
16) Amalie Solms . „ bdeögl., 
17) Lina Voigt .. E . „Erfurt. 

Ueber die Qualification dieſer Candidatinnen für beſtimmte 
Stellen im oͤffentlichen und Privat-Schuldienſt iſt der Seminar⸗ 
Director Kritzinger in Droyßig bereit, nähere Auskunft zu geben. 

Berlin, den 12. Auguft 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

Belanntmachung. 

17,128. U. 
— — —— — — 

205) Gründung neuer Freiſtellen bei dem Waiſenhaus 
in Königéberg. 

Dei dem Waiſenhaus in Königsberg haben die bisher be⸗ 
ftandenen 46 #reiftellen durch die aus Anlaß der Krönung Seiner 
Majeität des Könige Wilhelm I. erfolgte, im Gentralblatt pro 
1861 €. 701 erwähnte Bewilligung eined Gnadengeſchenks von 
10,000 Thlrn. um 6 Stellen vermehrt werden koͤnnen. 

Inzwiſchen find die Einnahmen bed Waiſenhauſes durch ein 
Vermächtniß des früheren Waifenhaus-Directord Steger und fon: 
ftige Zuwendungen, jowie durch Eriparniffe der Art geftiegen, daß 
bie ber „gergende Mittel zur Unterhaltung von noch 8 Zoͤg⸗ 
ingen befigt. 

Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten hat daher 
durh Verfügung vom 30. Juni d. 3. die Sermehrung der —* 
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ftellen auf überhaupt 60 genehmigt. Die Aufnahme der Freizöglinge 
ür die zugetretenen 14 Stellen wird allmälig im Laufe ber nid 
en drei Jahre ftattfinden. 

Außerdem ift dur die Dieckmann'ſche Shrung (Central⸗ 
blatt pro 1862 ©. 434 Nr. 165) für den verwaiſten Sohn eines 
eoangelifhen Elementarlehrers eine Freiftelle bei der Anftalt gegrün- 
det worden. 

— — — 

206) Einrichtung von Orgelſpiel- und Kirchengeſang— 
Säulen 

Dur Verfügung des Herrn Mintfters der Unterrichts-Angelegenheiten vom 
30. Mai und vom 23. Juni db. 3. ift die Einrichtung von Orgelfpiel- und Kir⸗ 
engefangiänien in Poſen und BSumbinnen genehmigt worden. Das Statut 
und der Lehrplan der lettern wirb bier abgebrudt: 

1) Mit Genehmigung des hohen Minifterti ber geifttichen, 
Unterrihtd- und Mtedicinal- Angelegenheiten vom 12. Juni 1861 
wird an der neuftädtiichen Kirche in Gumbinnen eine Orgelipiel- 
und Kirchengeſangſchule gegründet. 

2) Der Zwed dieſer Anftalt ift, Lehrer, welche mit dem Orgel⸗ 
fptel und der Leitung des —ER— betraut find, oder ih 
fünftig beihäftigen jollen, in dieſen für die Erbauung der Gemeinde 
fo überaus wichtigen Functionen theoretiſch und practiſch weiter zu 
fördern und zu befeftigen und ihnen einen nachhaltigen Antrieb zur 
eigenen ferneren Fortbildung zu geben. 

8) Zu diefem Zwede werden in jedem Sabre während ber 
Sommerſchulferien etwa acht Lehrer durch Vermittelung der König- 
lichen Regierung aus dem Regterungdbezirfe Gumbin nen zu einem 
ſechswöchentlichen Lehrcurſus nah Gumbinnen entjendet. 

4) Die Unterhaltungs und Retfeloften für diefe 8 Curſanten 
— aus Provinzial⸗Fonds der genannten Köntglichen Regierung 

en. 
5) Die Königliche Regierung zu Gumbinnen ald Departe- 

ment8-Schulbehörde, übernimmt die nädhfte Leitung der Orgelſpiel⸗ 
und Kirchengelangfchule ; die örtliche eeitung führt der Superintendent 
SonfiftortaleRathb Heinrtci; Lehrer der Anftalt ift der Organiit an 
der neuftädtiichen Kirche hierjelbit, Gantor Ungewitter, welder 
für feine Mühmaltıng eine jährlide Remuneration von 50 Shen. 
ans einem Central⸗Fonds des genannten haen Minifterti erhält. 

6) Die Surfanten werden von dem Gantor Ungemwitter in 
beftimmten Stunden in folgenden Lehrgegenftänden unterwieien: 

a. im Orgelſpiel, 
b. in der Kenntnis der Struchur ber Orgel und deren Gon- 

ſervation, 
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in ber Leitung bed Kirchengeſanges, 
in der Theorie der Muſik, 
FR euer gedrängten Ueberficht der Geſchichte der kirchlichen 

7) Es werden während des ſechswöchentlichen Curſus 144 
Unterrihtöftunden ertheilt. Davon fallen auf die Unterweifung im 
Drgelipiel 72, auf die Kenntniß der Structur der Orgel 12, auf 
den Unterricht in der Leitung des Kirchengefanges 12, auf die Theorie 
der Mufil 36, pri die Geſchichte der kirchlichen Mufit 12 Stunden. 

Demnach erhalten die Surjanten wöchentlich 24 Uuterridhts- 
ftunden, und zwar 12 im Orgelſpiel, 2 in der Kenntniß der Struc- 
tur der Drgel und deren Conſervation, 2 in ber Zeitung des Kirchen- 
a — en der Theorie der Muſik, 2 in der Geſchichte der kirch⸗ 
ihen Muſik. 

8) Außer biefen 24 Stunden find die Curſanten noch ver- 
pflichtet, täglih 4 Stunden auf Privat-Uebungen zu verwenden. 

Diefe befteben 
a. in Orgelübungen, 
b. in Bearbeitung theoretiicher Aufgaben. 

9) Ueberdies find die Eurfanten für die Zeit ihres ea alta 
in Gumbinnen verpflichtet, dem fonntäglichen Gotteßdienite Vor⸗ 
und Nachmittags regelmäßig bei den und bei dem Kirchenge⸗ 
ange und dem Bortrage der Titurgiichen Chöre mitzuwirken, auch 
ch bet allen während dieſer Zeit fonft in der Kirche vorlommenden 

muſikaliſchen Leiftungen thätig zu betheiligen. 
10) Am Schluß des jechöwöchentlihen Curſus legen die Cur⸗ 

fanten vor dem iklehrer des benachbarten Schullehrer-Seminars 
in Karalene, dem Superintendenten, Conſiſtorial-Rath Heinrici 
und Santor Ungewitter eine Prüfung ab in der Theorie und 
Praxis des Orgelipield, fo wie in der Leitung des Kirchengefanges, 
über deren Ergebniß jedem Curſanten ein Zeugnik von den Exami— 
natoren ausgeftellt wird. 

11) Zur näheren Grläuterung der Unterridhtd-Methode tft noch 
Folgendes zu bemerken: 

a. Sn den Orgelftunden werben den Gurfanten die in ber 
Provinz Preußen gangbarften älteren und neueren Choräle, 
auch einzelne vorzügliche, weniger befannte mit den dazu 
gehörigen Vor⸗, Zwiſchen⸗ und Nachfpielen zur Cinübung 
vorgelegt werden. Unter den Zwifchenfpielen werden unr 
die Hebergänge aus einem Liederverje in den folgenden ver- 
ſtanden; — innerhalb eines Verſes werden für 
unzuläffig gehalten. Das Hauptaugenmerk wird bei dieſem 
Unterrichtsgegenſtande darauf gerichtet fein, daß die Cur⸗ 
fanten die vorkommenden Choräle zum emeindegelang auf 
der Drgel jo fpielen lernen, dag jebesmal nah Bedürfniß 

c. 
d. 
e. 
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der cantus firmus hinreichend leitend hervortrete, daß daß 
Spiel einſchließlich der Regiſtrirung ſich ftetd ſowohl der 
kirchlichen Zeit, wie dem Snhalte bed Liedes überhaupt und 
dem Inhalte der einzelnen Verſe möglihjt conform an⸗ 
ſchließe. Was den Rhythmus betrifft, fo ſoll zwar das 
eigentliche jogenannte rhythmiſche Spiel nicht ganz unbe- 
achtet bleiben, für die Praxis aber wird es genügend fein; 
wenn dad Schleppende des herfümmlidhen Spiele durch 
einen ſchwunghaften Vortrag gänzlid überwunden wird. 
Im DOrgelfpiel wird das Ziel erftrebt werden, daß baffelbe 
aus frommem kirchlichem Sinne ded Organiften hervor: 
gehend, vor Allem die Crbenung der Gemeinde bezweden 
und, den Choralgefang wirklich lettend, die Gemeinde zu 
einem reinen, frifthen und ſchwunghaften Singen erziehen 
und darin befeitigen fol. 

. Bei dem Uinterrichte in der Kenntnig der Structure der 
Drgel und deren Gonfervation follen die Surfanten in das 
Verſtändniß ded Innern Baues der Drgel im Allgemeinen, 
der Bedeutung der einzelnen Theile * das Ganze und 
ihres Zuſammenhanges und der Mechanik eingeführt werden. 
Auch ſoll hauptſächlich hervorgehoben werden, wie den oft 
in der Orgel entſtehenden kleineren Fehlern von dem Orga⸗ 
niſten *— kann abgeholfen werden. Auch wird eine An⸗ 
leitung im Stimmen der Orgel gegeben werden. 

. In den Stunden, betreffend die Leitung des Kirchengeſanges, 
jollen die Eurfanten in dem für einen Vorſänger erforder- 
lihen Bortrage von Chorälen geübt werden. Auch follen 
die liturgiſchen Chöre und Refponforien in der Form, wie 
fie in Gumbinnen theild vom Kirchenchor, theil8 von der 
Gemeinde erbaulich gefungen werden, mit den Curſanten eins 
geiht, und dieſe jollen practifch angeleitet werden, Chöre und 

efponforien auch mit etwa geringeren Mitteln in ihren 
Kirchſpielen einzuführen. 

. Sn den theoretifchen Stunden follen die Eurfanten, nachdem 
mit ihnen da8 betreffende Seminar-Penfum kurz wiederholt 
iſt, Hauptjächlich durch die Analyfe der in den Orgelftunden 
burchgenommenen Choräle u. f. w. zum grinbligen allſeiti⸗ 
gen Verſtändniß derſelben hingeleitet werden. Dabei wird 
mit ihnen das Wichtigſte aus der Generalbaßlehre nach 
der theoretiſch practiſchen Organiſten-Schule von Töpfer 
durchgenommen werden. 

.Bei den Vorträgen über die Geſchichte der kirchlichen erioy 
joll, foweit es die Zeit erlaubt, eine gebrängte Meberficht 
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über die Entwidelung der kirchlichen Mufit von den älteften 
Zeiten bie iegt gegeben, und namentlid) berüdfichtigt werden, 
aus welchen Borftufen fidh die heutige evemgeliide kirchliche 
Muſik gebildet hat. Einzelne große Perſönlichkeiten, welche 
in dieſer Entwickelung Epoche gemacht und ap ganze Zeit⸗ 
alter beſtimmend eingewirkt haben, ſollen in biographiſchen 
Skizzen mit Bezeichnung und Würdigung ihrer hinterlafſenen 
Hauptwerke vorgeführt werden. 

Gumbinnen, den 15. März 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 

207) Planiglob von Franke. 

Unter Nr. 35, Seite 89 des bieejährigen Centralblatts iſt die Berfilgung 
abgebrudt, Durch welche der obengenannte Planiglob empfohlen wirb. 

Die urfprängliche Zeichnung und das vollendete Werk hatte das Minifterium 
von bem Lehrer Strübing an bem biefigen Seminar für Stadtſchulen begut⸗ 
achten laſſen. Mit Rückſicht auf die in ihnen enthaltenen methobifchen und ſach⸗ 
lichen Ausführungen veröffentlichen wir diefe Ontachten. 

Eine Beiprehung dieſes Planiglobs muß ſich erftend auf den 
aa atiihen Entwurf, zweitens auf die Darftellung des Topiſchen 
richten. 

1) Bei den vielfach umgeſtaltenden, großen Fortſchritten der 
Erdkunde haben die Mängel der früher angewandten ſtereographiſchen 
Projection der Kartenbilder vielfach Bedenken erregt, und von 
mehreren Seiten find andere Projectionsweiſen beruht worden, um 
die Fehler zu vermeiden oder doch zu mindern, die bei der Dar- 
jtellung einer Kugeloberflähe auf einer Ebene ſich beraußftellen 
müffen. Neue nicht perfpectiviihe Entwurföarten wurden von 
Flamftedt, Malte Brun, Lambert u. A. angewandt. Unter neuen 
perfpectivijchen Projectionen find die orthographiiche und die damit 
verwandte, von Arrowjmith zuerit zu einer Weltkarte angewandte, 
in den engliihen Crdfarten jetzt meiſt ae Globular⸗Pro⸗ 
jection des de la Hire die früheren; erſcheinen vollkommener 
in den kartographiſchen Darſtellungen von H. James (die „ſtumme 
Karte“ v. J. O. Jarrels) und eignen ſich namentlich [er Karten, 
die mehr als eine Erdhalbkugel umfaffen. Unter allen dieſen Ent- 
wurfsarten bat fich die Yambertihe am amedmäbigften erwiefen — 
(wir befigen ſchon aus dem Sabre 1814 die beiden Hemilphären 
nad) Lamberts Projection entworfen von 2. ©. Reichard) — „weil 
I alle Theile der Erde im richtigen Verhältniß ihres Flächenin⸗ 
alts darzuftellen geftattet.” (Berghaus). Sie ift aber von Babi⸗ 



523 

netd bomalegraphiicher Projeetion übertroffen, „weldhe diejenigen 
von Lambert und Flamftedt vermittelt, ihre Vorzüge vereint, leichter 
zu konſtruiren ift, die beim Entwurf der Kugelfläcdhe in die Ebene 
unvermeidliche Veränderung der Zlächenausdehnung regelt und bie 
Berkürzung namentlich der Kandformen nad den Randern zu wentg- 
ftend nach einer Richtung I vermeidet.” (Berghaus). Babinets 
Projection wird ohne Zweifel in der Zukunft die meiſte Anwendung 
auf Erdkarten finden. Wir befipen bereitd eine darnach entworfene, 
ſehr ſchön ausgeführte Weltkarte von A. Vuillemin, jede —* 
ſphäre von 1 . Durchmefler, und ein von demfelben gezeidhneter 
homalographiſcher Univerfalatlad it von E. Bourdin angefünbigt. 

Diefe bomalographiiche Projection Babinet’8 hat Herr Frante 
mit einer geringen, in jeinem Bericht angegebenen Abweichung beim 
Entwurf feiner Halbkugeln angewandt, und wenn fein Neb audy viel- 
leicht nicht früher entworfen iſt, als obige, die ſtereographiſche Pro- 
jectton verbeffernde Vorſchläge und Darftellungen, ' ebührt ihm 
meined Wiſſens Doch dad Verdienſt, diefen Fortichritt der Wiſſen⸗ 
[haft durch feine Hemiſphären zuerft der Schule zuzuführen. 

Jede Schule hat die Pflicht, die Kortichritte der Wiſſenſchaft 
dem Kreiſe ihrer Aufgabe gemäß ſich anzueignen. Darum leiiten 
die vorliegenden m ber Schule einen beadhtenswertben 
Dienft. Diefer ift ungejchmälert, wo die Schüler allein auf die 
Wandkarte gewiefen find, feinen Atlas in Händen haben, aljo durch 
die Itereograpbijche Darftellung der Hemilphäre und Eontinente, die 
bis jest in unfern Schulatlanten noch durchgehende angewandt ift, 
micht geftört werden. Wo aber neben der Wandkarte der Hand- und 
Schulatlas der Führer in der Geographie wirb und jebed anbere 
Lehrmittel nach meiner Anficht zu erjegen hat, da möchte die ver- 
ſchiedene Geftalt der Sontinente, befonderd Europad auf der Wand» 
und auf der Handfarte ftörend und der richtigen Anſchauung nach⸗ 
teilig erjcheinen, indem eine gründliche Belehrung über dad Wefen 
ber verſchiedenen Projectiondarten außerhalb der Gränzen ber Volls⸗ 
und höheren Bürgerfchule liegt. Aber auch bier jcheint die Anmen- 
dung der orihographiichen Hemifphären nicht nur unbedenklich, ſondern 
auch zu empfehlen, denn die erften Curſe bed Unterrichts erſtrecken 
fich mehr über die allgemeinen Verhältniſſe der Erdoberfläche, und 
die Wandkarte vermittelt allein die Entwicklung ded Lehrers; fie 
bleibt Yührerin bei den außereuropäiſchen Grötheilen; und tritt 
fpäter die fpecielle Behandlung Europas in den Bordergrumd, fo 
wird Die Anwendung einer ftereographiichen Wandkarte, fowie der 
Handatlad durch des anregenden Lehrers Dzumun unſchwer eine 
genügenbe DBermittelung finden, und etwa lauf werdende Bedenken 
er Schüler können gehoben werben. Wir werben bei den farto- 

graphiſchen Darftellungen Heinerer Theile der Erdoberfläche ohnehin 
porherrichend die ftereographiiche Projection beibehalten fehen, und 
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Eönnen daher Teinem Bedenken Raum geben, anders entworfene 
Hemilphären anzuwenden, wollen wir ber Schule nicht diefen Ge⸗ 
winn der Wiſſ entchaft entziehen. 

2) Det der Darftellung ded Yandes bat fi Herr Franke bie 
doppelte Aufgabe geftellt, Terrain und politiihe Begränzumg in 
gleioer Berechtigung zu berüdfichtigen, weil biefe Erdkarten „in 

orkelchulen diejenigen der fremden Erdtheile erjepen, in höheren 
Anstalten bei überfichtlichen Nepetitionen dienen follen.“ Der Maf- 
ftab geftattet dies, und die Ausführung ift nach beiden Seiten hin 
gut zu nennen. Dad Xerrain tritt deutlich, überfichtlih und im 
Ügemeinen in einer Specialiftrung hervor, die von reifer methodiſcher 

Erfahrum Zeugniß giebt. Die Staateneintheilung läßt feine weſent⸗ 
liche Anöftellung zu, namentlid find die Colonien genau und voll- 
änbig angegeben, andy in neuer Zeit aufgegebene. 

ad langjährigem Unterricht in der Geographie hat ng im 
Lehrer eine bertimmie Auffaffung über das Material für jede Stufe 
ſeines Kreiſes gebildet, und es iſt eigentlich nicht darüber zu rechten, 
wenn ein Anderer Diejed hinzugeſetzt, Jenes übergangen wünſcht. Die 
folgenden Bemerkungen follen daher weniger für Außftellungen, als 
für perfönlidhe Anfichten gelten. 

Die Darftellung ded europäiſchen Berglandes fcheint für eine 
Hemiiphärenfarte zu viel zu enthalten, und eine allgemeine Ueberſicht 
erſcheint erjchwert, welche bier um jo mehr relativ zu halten wäre, 
da für den fpecielleren Unterricht eine Karte von Europa nody bes 
fonder8 und mit Recht beanfprucht wird. Sowie daher dad Berg⸗ 
land in Skandinavien ganz trefflih in großen Zügen ausgedrũü 
ift, fo würde auch namentlich daß Bergiand Deutſchlands und der 
Pyrenäen » Halbinfel eine allgemeinere Gruppirung wünſchenswerth 
machen. — Auf und füdli von der Rormannen-Halbintel läßt die 
Darftellung eine unrichtige Auffafinng bes Terraind Bi und aud) 
der Höbenzug zwifchen Ural und der Sütifchen Halbinfel Hi nicht 
bügelartig, jondern wie ein Gebirge gehalten. — Auf Hemitphären 
ſcheint diejenige Form für dad Bergland am beften anwendbar, 
welde v. Sydow und Andere nady feinem Borgange gebraudt 
haben, Kettenform aber ftatt bed Berglandes gewih zu vermeiden. 

Die Zahl der aufgenommenen Wobhnörter möchte mit Rückſicht 
auf den Zwed und umbejchadet des Kartenbildes bier und da zu 
nn fein. Es find befonderd nur politiih wichtige Derter 
berüdjichtigt, und e8 fehlen namentlich durch Handel, Induftrie und 
bergl. hervorragende. Dad europäifhe Rußland zeig 3z. B. nur 
feine beiden Hauptſtädte, während doch Arabien 5 Städte enthält. 
In Rußland hätte Odeſſa, Aftrahan und Archangel, in Arabien 
Suez ftatt des zerftörten Derrejeh Tönnen angeführt werden. Auch 
vermipt man ungern Boßra, Kaſchgar und dad nen entftandene Ni⸗ 
colajewöt. 
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Bemerkungen dieſer Art erlaube ich mir noch einige Hi uzu⸗ 
und deren Berückſichtigung namentlich dem Herrn —8 fügen 

anbeimpuftellen. 

a. Zu Afien. Rußlands Vorbringen am Amur ift nicht berüd- 

b. 

fichtigt, da doch feine neue Gränze am Syr Darja aufgenom- 
men ift. — Tibet ift gewiß mehr plateauartig zu halten, jos 
wie der ganze füdliche Theil des öftlichen Hocafiens, ja 
diefe8 ganz und gar, wie auch die Mandſchurei. Wir fennen 
bier da8 Xerrain nicht genau genug, und namentlidy ift ber 
Zufammenhang des Zian - Schan mit dem In» Scan mehr 
als fraglich — Die Lage der Inſel Olhon im Baikal⸗See 
ift eiwas weiter nördlich, und die Selenga, fowie der Kaiſer⸗ 
Kanal in China fordern ihre Stelle im Unterricht. — Ueber 
Die Benennung Zurfan tft zu bemerken, daß die Chineſen 
das Land diefeite und jenfeitö ded Zian- Scan Zli nennen 
und Nanslu und Peslu darin unterjcheiden. — Dad König: 
reich Ladak ift von Tibet zu trennen, da ed in ganz anderem 
rg zum chineſiſchen Reiche ftebt, ald Diele, al8 Hans 
delsſtaat zu wichtig und nebft dem Staate Kaſchmir wenig» 
fen? ebenjo eine befondere Aufnahme fordert, als Butan und 

epaul. — Im Himalaja würde ih den Mount Cvereft 
als höctten befannten Gipfel mit aufnehmen. — In Anam 
(befler ochinchina) iſt Hus die politifche ge tſtadt. In 

ekan fehlt der vierte engliſche Schutzſtaat Maiſor, und die 
Lakkadiven find als engliſcher Beſiß zu bezeichnen. — Die 
Stadt Damadfus müßte an den Oſtfuß ded Libanon gelegt 
werden; bier ſcheint ed in Cölefyrien zu liegen. 
Zu Afrika. Es wäre wünjchenswerthb geweſen, wenn bie 
neueren Nachrichten über Die Entdedungen im Innern 
Afrikas noch reichere Außbeute gefunden hatten, namentli 
Petermanns geographiiche Mittheilungen 1858. V. Hierna 
wäre nicht nur der Zambeje- fondern auch der Songolauf 
umzuarbeiten (ibid. 1856. X.). In der Sahara koͤnnten 
Durzuf Aghades und einige andere wichtige Stationen ges 
nannt, au der Schari (Scherri) beim Tſad⸗See aufgenom- 
men worden fein. 

. Zu Amerila. Hier ſcheinen nod folgende Punkte für ben 
Schulzwed der Aufnahme zu bedürfen: Der Guapore als 
dritter Duellfluß der Madeira und Graͤnzfluß Brafiliens. 
Fra feine Eintragung würde auch das ſehr ſtark gehaltene 
Bergland der Matto Groffo eine beffere Geftalt erhalten. 
(Geogr. Mittheil. 1857, S. 159). Die Stabt Belem, 
ber Cafſequiari, die Kette von co, (da doch bie 
brei Ketten Nieber- Peru und Neu⸗Granada's angegeben 
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find) der &orcovado. — In Norbamerifa möchte der Abfluß 
des Bärenjees, der Hubjonfluß, der Erielanal mit Buffalo, 
auch Chicago gewünjcht werben. 

d. Auftralien läßt eine genauere Bearbeitung wünſchen, und 
erlaube ich mir darüber folgende Andeutungen. Die blauen 
Berge find plateauartig mit Ichroffem, zerflüftetem Oftabfall, 
nicht ala Kettengebirge zu halten, die weißen Berge mehr 
alpenartig. Dad Mundungdland des Murray ift in großer 
Ausdehnung Sumpfland. In der Colonie am Schwanen- 
fluß (fie heißt jest Weftauftralia) ift die Hauptſtadt Perth 
nicht genannt. Die Colonie Auftralia Felir heißt jept Bic- 
toria, und bier wäre die Etadt Gelong nidht zu übergeben. 
Ban Diemendland beißt jetzt nad feinem erſien Gntdeder 
Zadmania, und wäre bier die bedeutende Stadt Hobarton zu 
verzeichnen, audy der Auftral-Golf zu nennen. 

Im Allgemeinen erfüllen daher die vorliegenden Hemtiphären 
vollftändig ihren Zwed. Sie haben den Vorzug, daß fie phufifche 
und politiſche Verhältntffe zugleidh behandeln und dadurch ihrem 
Zwed entiprechen, audreichendes Lehrmittel auf den unteren, paffen- 
des Pepetittiondmittel auf den oberen Stufen zu werden. Die 
Ausführung ift überfichtlih und Mar, würde durch Vereinfachung 
ber Grhebungen nch mehr gewinnen und duch Hinzufügung 
mandyer oben angebeuteter Punkte namentlich Wohnörter nicht über- 
füllt werden. Die Anmendung der orthographifchen Projection auf 
einer Schulkarte ift ein willkommener Kortfchritt in diefem Gebiete 
der Kartographie. 

b. 

Yeußere Einrichtung und Eigenthümlichkeiten. 

Früher habe ich einen gutachtlichen Bericht über die Original- 
—— dieſes Planigloben eingereicht, in welchem ich mich ein⸗ 
eitend über die verſchiedenen Methoden der Netzentwürfe zu Kars 
ten, und namentlich auch über die von Herrn Franke angewandte 
ausſprach. Derfelbe nennt fie nicht mit Recht eine von ihm er⸗ 
fonnene, denn fie tft eigentlih eine orthographiſche Aequatorial- 
Projection umd ſchließt fich der bemalograph)gen Projectton Babi- 
netd genau an, deren Vorzüge nicht nur bei Hemilphären aner⸗ 
Fand ‚ —5 auch bereits in einem ganzen Atlas zur Anwendung 
elommen find. 
i Alle Parallelkreiſe erſcheinen, wie der Yequator genbiieig, 
fämmtliche Meridiane auf demjelben Breitenkreiſe im gleichem Ab⸗ 
ande. Höchſt practiſch für die Schule bat Herr Franke auf je 5 
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bis 7 Breitenkreiſen am Rande die Größe der Längengrade genau 
angegeben und dadurch in fteter Anfchauung einer falfchen Auffaffung 
dieſer Srößenverhältnifie entgegengenrbeitet. Der in diefer Projection 
unvermeidliche Fehler trifft die Polarländer und wird daher bei ben 
dort vorherrſchenden maritimen Verhältniſſen und bei der Noth⸗ 
wendigfeit, fidh bei der Geographie von Europa nicht auf die Karte 
der. Hemiiphären zu beſchränken, weniger ftörend. 

Die Schule befigt demnady in diefem Planiglob meined Wiffend 
die erfte Wandkarte nach einer Projection, welde die Kugelform 
anfchaulicher darjtellt, die Geftalt der Erde alſo volllommner, als 
die biöher auf den Schulkarten vorberrichend angewandte ftereogra= 
phiſche. Dad ganze Gradnetz ift fehr ſtark audgeführt, die Haupt⸗ 
parallelen hervorgehoben. 

Einen zweiten Vorzug haben diefe beiden Wandkarten dadurch, 
daß fie eine möglichft rpfältige Darftelung der phyſiſchen Ver— 
bältnifje bieten. Died ift nicht nur in umfichtiger Auswahl im In⸗ 
terefje des Unterrichts geſchehen, fondern aud in der Ausführung 
anſchaulich und zum Theil durch Farbendruck in die Augen fallend 
dargeftellt. Im dieſes Terrain find die politiichen Gränzen der 
Staaten gezogen, und bei der Größe ded Maßſtabes (5 Fuß Durch⸗ 
meſſer) reihen daher die Karten für die außereuropäiichen Erbtbeile 
beim geographifchen Unterricht in der Volksſchule volllommen aus 
und mögen Karten ber einzelnen Gontinente erjegen. Es nf, 
biefe Gränzen im Allgemeinen alle wichtigen politiihen Berhältniffe, 
aud die Golonien, in Europa ift 3. B. Preußen und Deftreich be= 
ſonders markirt. 

Für einen Vorzug in der Darſtellung iſt auch zu erachten, daß 
die Städte durch weithin ſichtbare Beiden bervortreten, wogegen 
ſämmtliche Schrift nirgends ftörend auftritt und in vielfacher * 
ee bis zur gewöhnlichen Schriftgröße auf unfern Handkar⸗ 
ten herab zur Benennung verjchtedenartiger Berhältniffe verwandt ift. 

Practiſcher Werth. 

Alle dieſe Eigenthümlichkeiten erhöhen den Gebrauch biefes 
Dlantgloben für die Schule und find geeignet, dieſe beiden Karten 
der Smpfehlung, ihre Verbreitung der Begünftigung der hohen Be- 
hoͤrden werth zu machen. 

Die zahlreichen Bemerkungen und Wünjche, weldye ich über 
Ginzelheiten in dem früheren Berichte zu der Originalzeichnung ge⸗ 
äußert habe, find zum Theil benupt worden, und dadurd hat die 
Ausführung viele Veränderungen erfahren, die dem Lehrer willlom- 
men fein werben. Der ae bat gewiß vielfach erwogen, was 
and dem großen Material für die Demiippären auszuwählen ei, 
und e8 darf daher bie Anficht eines Dritten nicht durchaus maßgebend 
fein wollen. &r bemerft ausdrücklich, daß aus ben Meeren und 
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Flaffen nur das Wichtigſte benannt iſt; dadurch tft es gekommen, 
daß die hydrographiſchen Verhältniſſe gegen die topiſchen und poli⸗ 
tiſchen zurüdftehen, weniger an Europas, ald an den Küften der 
anderen Gontinente. 

Wulnſche. 

Neuere Erforſchungen und Berichtigungen find vielfach benutzt. 
In dem Archipel an der Nordküſte Amerikas vermißt man ungern 
die Namen vieler Straßen und Inſeln (ſ. Petermanns Mittheilungen 
1859. Taf. 18), nicht minder eine vollftändigere Derftelung des 
Flußnetzes im engliſchen Nordamerika, wo der —* der Red River 
und das ganze Syſtem des Aſſiniboin fehlen (ſ. Petermanns Mit- 
theilungen 1860. Taf. 1.). 

Eine Wandkarte von Afrika, auf der die neueren Grforiöungen 
erihöpfend eingetragen find, ift noch nicht vorhanden. Der Map- 
ſtab war bier prob genug. Im den Ländern füblih vom Aequator 

at Herr Franke und Vieles geliefert; für Sudan und die Sahara 
leiben aber manche Wünſche. Durch Benubung von Dr. Barths 

Karte Inner⸗Afrikas (ſ. Petermanns Mitthet ungen 1858. Taf. 19. 
und andere) wären mandye intereffante Einzelheiten in die Sahara 
einzutragen gewejen, 3. B. das wichtige Asben, und dur die Auf- 
nahme der beiden großen Zuflüſſe des Tſad-Sees, a und 
bed noch wichtigeren Schari wäre dad Terrain ſüdlich von dieſem 
See eichtiger eftaltet worden; jegt zeigt es faft den uralten Irr⸗ 
thum des Mondgebirges. 

In Europa vermißt man recht ungern einige Wohnörter, durch 
welche die Auffaffung einer ganzen Gegend vermittelt werden Tann. 
In Italien find 4 Städte auf enommen, Deutichland zeigt mur 
Berlin uud Wien. Hier hätte —** als erſte Seeſtadt Deutſch⸗ 
lands nicht fehlen ſollen, ebenſowenig Aſtrachan als erſter Hafen des 
Caspi⸗Sees und Odeſſa als ein Haupthandelsplatz des Idtwarzen 
Meeres. — Daß Alt: Caftilien und das Land am Nordfuße der 
en ale Ziefländer ericheinen, ift wohl nur ein Drudfehler, aber 

oͤrend. 

208) Reviſion eines Schullehrer-Seminars. 

Nach beſtehender Verordnung werben die Schullehrer⸗Seminarien in feſtge⸗ 
ſetztem Turnus alle drei Jahre außerordentlich revidirt. Den zuletzt über eine 
ſolche Reviſion eratteten Bericht theilen wir mit, um dadurch einen Einblid in 
die Ertbeilung und in die Leiftungen bes Unterrichts zu gewähren. 

Die Revifion des Schullehrer-Seminard wurde von dem Com⸗ 
miffarins heute damit eröffnet, daß berfelbe der um 28 Uhr auf Dem 
Betſaale abgehaltenen Morgenandacht beiwohnte. 
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Diefelbe wurde nach dem fehr erbaulichen Geſange von Nr. 181 
V. 5 aus Stolzenburg’8 Liedern über 1. Mof. 49 würdig und an- 
gemeſſen abgehalten. 

I. Untercurſus. 

1. Bibliſche Geſchichte. 

Aus dem vorgelegten Stoffberichte wurde Moſe's Geburt und 
Errettung ausgewählt. Zwei Zöglinge erzählten ohne Auftet ruhig 
und ausdrucksvoll mit Schriftworten. Die Beſprechung des Inhaltes 
wurde in eingehender Weiſe unter Heranziehung von Spruch und 
Liedervers rt zweckmaͤßig geleitet. Ueber bibliſche Grundlage, Ver⸗ 
faffer und Gedankengang des Liedes: Befiehl du deine Wege ıc. gaben 
die Zöglinge in Tiehendem Bortrage recht gute Auskunft; die Nach⸗ 
weilung des Gedankenganges gelang dem Einen nicht ohne einige 
Nachhülfe, während ein Anderer fehr gewandt dad Ergebniß zufam- 
menfaßte. 

Aus dem Neuen Teftament wurde das Abendmahl in Betha- 
nien und die Fußwaſchung zum Vortrage beftimmt. N. erzählte 
her und mit finngemäßem Ausdruck, N. fuhr weniger fliebend, 
ob ohne Fehler fort. Die Beiprehung vermittelte dad Ber tandniß 

wiederum ſehr gut. Die Seminariſten zeigten geſpannte Aufmerf- 
ſamkeit und antworteten unter feſter Anführung von Spruch und 
Lied in vollftändigen Sätzen verftändig und 98 auf die an fie 
erichteten Kragen. Ueber die Fußwaſchung im Haufe Simons bed 

Dbarifäers ſprachen ſich die Zöglinge auf die Fragen ded Com: 
miffarius ebenjo fachlundig ald eingehend aus; ebenfo wurde die 
Fußwaſchung ded Herrn an feinen Tungern geläufig erzählt und an⸗ 
regend beſprochen. 

Der Unterricht iſt mit vielem Geſchick und erfreulichem Erfolge 
ertheilt worden. 

2. Katechismus und Perikopen⸗Erklärung. 

Der erſte Artikel wird ſie und finngemäß würdig geſprochen. 
Das Wort: und Sachverſtändniß ift angemeffen unter Heranziehung 
von bibliſcher Geſchichte, Spruch und Xiederverd vermittelt, wovon 
die guten Antworten der Zöglinge Zeugniß ablegten. Die Lieder 
find fiher gelernt und wurden ausdrucksvoll geſprochen. 

Die Evangelien find befriedigend angeeignet; da8 vom Sonn» 
tage Exaudi und Rogate wurden ohne in: eiprodhen. Die Ers 
—— der Perikopen iſt einfach im Anſ Kuh an den Wortlaut 
gegeben. 

34 
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Der Unterricht ift zwedmäßig und mit gutem Erfolge ertbeilt 
worden, die Zöglinge zeigten geipannte Aufmerkſamkeit und rege 
Theilnahme an der ade. 

3. Schulkunde. 

Ueber Rouſſeau und Baſedow gaben die Zöglinge nad Bor- 
mann's Schulfunde eben fo vollftändige, als geläufige Auskunft; fie 
zeigten fi mit dem Gegenftande in erfreulidher Weiſe vertraut. 

4. Sprache. 

Aus Wadernagel’8 Leſebuch Theil I wurde Nr. 25: „Adam's 
Tod" als Leſeſtoff vorgelegt, Dad Lefen zeugte von richtiger An⸗ 
leitung und befriedigender Uebung. Die ftofflidde Beiprehung und 
Zergliederung erfolgte unter lebendiger Betheiligung der Zöglinge, 
welche gute Antworten gaben und im Wiedergeben und Zujammen- 
faffen des Gelefenen fie wohlgeübt zeigten. Ueber zwei verwandte 
A Herder's wußten fich die Seminariften —— aus⸗ 
uſprechen. 

Als Normalſtoff wurde Nr. 71: Wie ruheſt du fo —* ꝛc. 
behandelt. Das Lied iſt ſicher gelernt, wurde wohlbetont geſprochen 
und ſtofflich richtig erläutert. 

Der Unterricht wird mit Einfiht und Sorgfalt ertheilt; fein er- 
wünjchter Erfolg tft nicht zu verfennen. 

5. Rechnen unb Raumlehre. 

Es find alle 4 Rechnungsarten mit gleichbenaunten Zahlen und 
qulept dad Multipliciren mit ungleich benannten Zahlen geübt wor- 
en. Ueber die Behandlung ded großen Einmaleind gaben die Zög- 

linge ee Auskunft; die 16 Reihe wird geläufig in und 
außer ber Reihe gemußt Kefolvir- und Reducir-Uebungen werben 
angeſchloſſen. Die Zahliraft iſt hinreichend geltärtt; dad Verfahren 
ift zwedentiprechend, der Ausdrud bündig und fachgemäß. 

Ueber die Dreiede und Bierede, ihre Arten und Eigenfchaften 
wußten die Zöglinge fi) mit guter Sachkenntniß zu äußern. 

6. Weltkunde (Geographie und Naturgefchichte). 

Es wurde gefordert, die indifchen Inſeln und die italienischen 
Inſeln zu beſprechen. Die Zöglinge zeigten ſich mit der Aufgabe 
jehr vertraut und antworteten ohne An hob auf die ſehr geſchickt und 
umſichtig geftellten, zum Theil nicht leichten Fragen des Lehrers. 
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Die eingeflogttenen Fragen über das Affengeſchlecht, über bie 
Zugvögel — die Wachteln —, über Widenarten gaben Gelegenheit, 
die trefflihen Erfolge ded gründlichen naturfundlichen Unterrichted 
außer Zweifel zu eben. 

Die vorliegenden Schönſchreibe- und Auffapbüder, fo- 
wie die Zeichnungen des Untercurfuß zeichnen fi durch Sauberkeit, 
Sorgfalt und Sei and; fie weiſen fichtliche Fortfchritte nach und 
find von den betreffenden Fachlehrern gewiflenhaft durchgeſehen reip. 
corrigirt worden. 

II. Mittel: Eurfuns. 

1. Katechismuslehre. 

Es find die erften 4 Hauptftüde befprocdhen worden. Ueber die 
4# Bitte antworteten die Zöglinge auf die ihnen vorgelegten Fragen 
mit befriedigender Einſicht unter überwiegend ficherer Anwendung 
von Bibelfprüden und Perikopen. Die Auslegung fchließt ſich en 
an den Wortlaut ded Katechismus an, grünbet fich durchgehends auf 
das Schriftwort und iſt ſchlicht und [ ih; in der Zufammenfaffung 
des befolgten Gedankenganges find die Zöglinge wohlgeübt. 

2. Bibellejen. 

Aus dem Stoffberichte wurde der 1. Brief Pauli an die Ko» 
rinther ausgewählt. Die 35 linge zeigten ſich mit der Veranlaffung 
zur Abfafjung des Briefes, —* e mit dem Inhalte deſſelben derart 
vertraut, daß ſich daraus ergab, wie fie in dad Berftändnik des 
Briefed eingeführt worden find. Bet einigen nicht ganz ficher be- 
haltenen Stellen trat eine gewiſſe Ungeduld und Heftigteit des jehr 
tüchtigen Lehrers hervor, welche jedody mehr für den Eifer, mit dem 
er unterrichtet und befriedigende Erfolge erzielt, Zeugniß ablegte, ald 
das Maaß ded Erlaubten überfchritt. Es ergab fidh, daß die Epiftel 
am 18 p. Trin. wegen der ee in der Regel ausfällt 
und daher nicht gelernt worden iſt; die übrigen aus 1. Korinther 
entnommenen Epifteln waren feit angeeignet. 

3. Berilopen-Erflärung. 

Die epiſtoliſchen Perikopen find mit ſichtlichem Fleiße gelernt 
ind zu gutem Fahe ändnif gebracht worben. Es murde die Epiftel 
am Trinitatisfeſte Römer 11,33 folg. ſicher und mirbiß ſprochen, 
und über den Inhalt derſelben in —2* großenthei —28* 

34* 
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Bortrage von den Zöglingen gute Auskunft eriheilt; die angeführten 
Liederverfe und Bibeliprude wurden ruhig und ausdrucksvoll vor- 
getragen. 

4. Schultunbe. 

Es ift die Unterrichtöfunde nad Bormann bebandelt worden. 
Es wurde heute da8 Verſtändniß des „Lectionsplanes“ als Aufgabe 
der Prüfung geſtellt, und zeigten ſich die Zöglinge mit dem Weſentlichen 
des Gegenftandet wohlvertraut. 

5. Sprade. 

Aus Wackernagel's Lejebuch Theil II Nr. 175 wurde: „Sung 
Siegfried" eingehend beiprohen. Der freie Vortrag und die be- 
wußte Aneignung bed Lejeftoffed tft zwedmäßig geübt worden. 

Der Unterriht in der Grammatik ift etwas abftract ertbeilt 
worden, bat aber dad Verſtändniß an Beilpielen zu vermitteln ge- 
wußt, wie fich auß ber Selprehung über die „Bindewörter” ergab, 
in weldyer die Zöglinge gewandte Antworten gaben. 

Die vorgelegten Aufſatzbücher enthalten meift mit Fleiß ge- 
arbeitete Zöjungen einfacher, aus dem Gebiete ded Unterrichtes ent- 
nommener Aufgaben. Die Gorrectur iſt gewifjenhaft; gröbere 
Sprachfehler find ſehr felten; dagegen fehlt es hier und da noch an 
einer richtigen Gedankenentwidelung. 

6. Rechnen. 

Regeldetri mit Brüchen wurde durch Löfung einer Aufgabe 
vorgeführt. N. rechnet an der Tafel, während das Verfahren von 
Einem der Uebrigen angegeben, entwidelt und begründet wird. Die 
Zöglinge find ihrer Sache gewiß, rechnen und ſprechen richtig, ſo 
daß ſich überall eine fOrgräftige und zwedmäßige Anleitung zu er⸗ 
tennen giebt. Der Lehrer war rubig und befonnen, woburd fein 
Unterricht weſentlich gewinnt. 

7. Weltkunde (Geſchichte und Geographie). 

Die Ge | ichte ift in ſehr angemefjener Weife vorgetragen 
worden, wie ſich aus den ebenfo ausführlichen, als gründlichen und 
treffenden Antworten der Zöglinge über Rudolph von Haböburg 
deutlich erkennen lie. Es wurden fehr ei die geographiichen 
Unterlagen der betreffenden Geſchichte: Bakel Habsburg, Marchfeld, 
Steiermark, Kärnthen, Krain, Baiern, dad Lechfeld, dad Donan- 
gebiet, der fränkiſche Rüden u. f. w. benugt, um die jehr tüchtigen 
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Kenntniffe der Zöglinge in der Geographie vorzuführen. Der 
Unterricht ift von dem tüchtigen Lehrer mit großem Geſchick und dem 
beiten, ja audgezeichnetem Crfolge ertheilt worden. 

8. Naturgeſchichte. 

Es iſt dad niedere Thierreich, Mineralogie und Kulturpflanzen: 
funde in den drei Zertinlen behandelt worden. Nach dem Stoff- 
berichte wurden Polypen und- Infuforien, Salze und Getreidearten 
zur Beſprechung aufgegeben. Die Zöglinge legten recht erfreuliche 
Kenntniffe an den Sag und waren von Liebe und Eifer für die 
Segenftände des fehr anregenben Unterrichts erfüllt. Auch auf bie 
Elemente der Chemie ift bet dem Unterricht die erforderliche Rück⸗ 
fit genommen. 

9. Muftkunterricht. 

& Unter-Eurfus. (MBeltliches Voltolied.) 

Die Leiftungen entiprachen der meifterhaften Anleitung des hoch⸗ 
begabten Lehrerd und waren lobenöwertb. 

b, WMittel-Eurfus. (Ehoral.) 

Der in jeder Hinficht trefflihe und würdevolle Vortrag der 
Choralmelodien, weldyer kaum noch etwas zu wünſchen übrig läßt, 
tft die Frucht der treuen und von tiefer Kenntniß der Firchlichen 
Jeſu getragenen Arbeit des unermüdlich thätigen Lehrers, welcher 
die hoͤchſten Forderungen an ſeine Zoͤglinge ſtellt, aber ſie auch in 
den Stand ſetzt, dieſen Forderungen zu entiprechen. 

Dafür gab Zepgniß die Art und Weiſe, wie ſich die Zoͤglinge 
über die Methodif des Geſanges auäiprahent Eine gründliche 
Einficht gab fih in allen Antworten zu erfennen. 

Die abgelegten Proben lieferten den Beweis, dat der Muſik⸗ 
birector noch jept ebenſo Ausgezeichneted leiſtet, wie bei der Reviſion 
vor 3 Sahren; feine Kra Hi ungebrochen, ne Energie läßt nicht 
ab, bis das Ziel erreicht ift, und es erweckt Berwunderung, wie weit 
er felbft Minderbegabte und dürftig Worbereitete durch ſeinen licht: 
vollen Unterricht zu fördern im Stande ift. 

Bon +7 — 71 Uhr turnten alle 3 Curſe unter gefchidter 
Leitung, zuerft Frelübungen pünktlich ausführend, dann am Schwingel 
und Duerbaum nicht ohne Geſchick, einige über das Maaß des 
„Leitfadend* —ã Uebungen borfihrend. 

Der Unterricht ift correct und bilden. 
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1. Katechismuslehre. 

Nachdem die Morgenandadht der Anftalt gehalten worden war, 
wurde aus dem Stoffbericht ded Ober⸗Curſus die Heildordnung 
(Art. 3) zur Beſprechung ausgewählt. N. ſprach ſich fließend über 
Velen und Entftehung der Buße aus. N. bezog ſich paflend auf 
das Gleichniß vom verlorenen Sohne; N. erzählt dad Gleichniß 
recht aut, hat aber den Ausdruck: „er ſchlug in ſich“ fich nicht Far 
emacht; N. ergäßlt die Belehrung des Apoitel Paulus und gab dem 
ommiſſarius befriedigende Antworten über dad Verſtändniß der 

Worte und Vorgänge; N. trug das Lied: Aus tiefer Noth ꝛc. aus⸗ 
drudsvoll vor, wußte aber die einzelnen zu erflärenden Worte weder 
jofort hervorzuheben, noch beitimmt zu erläutern, obwohl der Sinn 
der Worte richtig erfaßt war. Die Zöglinge zeigten übrigend rege 
Theilnahme, waren mit der Schrift gut bekannt und antworteten 
größtentheild mit Einfiht im Die Sache. 

Die Zrageftellung des Lehrers ließ zuweilen etwas in ber Form 
zu wünjchen ubrig. 

2. Gprade. 

Es wurde das Gediht: „Chrift ein Schäfer" aus dem Münfter- 
berger Volksſchulleſebuch Theil III Seite 57 in anregender, gründ- 
licher und methodiſch richtiger Weiſe beiproden. Die Zöglinge 
find im fcharfer Auffaffung und gewandtem Ausdrud wohlgeübt. 
Eine Hervorhebung ded äfthetifchen Werthes des Gedichtes fand Sei⸗ 
tend des Lehrers nicht in hervortretender Weiſe ftatt; wenigftens 
machte fich diejelbe nicht irgend überwiegend bemerflich, jo daß Ber: 
anlalfung & einer Rüge gegeben wäre. Aus Wadernagel’3 Leſebuch 
heil II Seite 15 wurde: „Soldaten Morgenlied" recht eingehend 
und zwedmäßig beſprochen; über den Dichter Mar von Schenfenborf 
theilte N. das Crforderliche mit. 

Die Aufjäge der Zöglinge behandeln angemefjene Themata in 
grobentheild rihtigem, gewandtem und entiprechendem ſchriftlichem 
D een find forgfältig durchgeſehen und fauber gefchrieben und 
gehalten. 

Aud die Schönfhreibehefte der Oberklaffe weilen bemerf: 
bare Fortſchritte in der Bildung der Handfchrift und eine befriedi- 
gende methodiſche Anleitung nad). ’ Mi 
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3. Rechnen ımb Raumlehre. 

In der Flächenberehnung zeigten fidy die Zöglinge bewanbert, 
namentli war Kreiöberechnung wohlgeiibt. — Ueber Decimalbrüde 
wurde befriedigende Audfunft gegeben; mehrere Aufgaben wurden 
richtig gelöft. 

4. Weltkunde. 

u Geſchichte. 

Aus der Geſchichte Preußens wurde die des sohn Kurfürften 
ausgewählt. Die von dem Lehrer gut geftellten ragen wurden 
treffend und geläufig beantwortet. Der Unterricht ift mit Geſchick 
und Treue ertheilt und mit Liebe aufgenommen worden. 

b, Naturlehre. 

Wie gründlich umd practiſch die Zöglinge unterrichtet worden, 
ftellte da8 Ergebniß der heutigen Prüfung uber die „Metalloide * 
außer Zweifel; es trat in derfelben deutlich hervor, wie viel die Zög- 
linge gelernt und ſich völlig angeeignet haben. 

Dräparandenklaffe des Waiſenhauſes, im Watjenhaufe. 
10 Zöglinge, 6 Waiſen, 2 Hausichüler, 2 Penfionäre. 

1. Religion. 
u Katechiomuo. 

Ueber den Yt® Artikel gaben die Präparanden, deren Haltın 
ftraff und aufmerffam war, mit guter Einfiht, gewandtem Ausdru 
erfreulihe Schrift: und Lieberfenntnik. 

b, Bibliſche Geſchichte. 

Es wurde nach dem Stoffberichte Gideon ausgewählt. N. fand 
ich nicht gleich zurecht; N. erzählte fiher und ſchriftgemäß. Das 
erftändnig der Geſchichte ift *— gut vermittelt und aufgefaßt. Die 

Präparanden find zu fließendem und beftimmten Ausdrucke und 
vollitändigen Antworten trefflich amgeleitet und zeigten ſich geweckt 
und ſachkundig. 

e. Berilopen-Erflärung. 

Dad Evangelium von der Verfuhung Chriftt (Invocavit) und 
das vom 12jährigen Jeſus (1 p. Epiph.) wurde ruhig, 5 er und 
ausdrudsvoll ohne Fehler geſprochen. In das Deritän niß find bie 
Zöglinge trefflich eingeführt, wie ihre Antworten bezeugten. Die 
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Fragen bed Lehrerd find correct und beftimmt, wie feine ganze 
Haltung eine würdige ift. 

2. Sprade. 

Aus Bude und Gittermann’d vaterländifchen Leſebuch wurde: 
Dad Gewitter" Ceite 284 ausgewählt. Nachdem dad Gedicht mit 

finngemäßem maaßvollem Ausdrud fehr gut gelefen worden, wurde 
es methodifch richtig eingehend ſtofflich beſprochen. Die Zöglinge 
gaben verftändige und beionnene Antworten; auch mit der Gram- 
matif und der Xehre vom Sape zeigen fie ſich wohlvertraut. 

Die Aufſätze, welche in reinlichen Heften vorliegen und forg- 
fältig corrigirt find, fchließen fih an den Lejeftoff an und find mit 
Fleiß und Geſchick gearbeitet. 

Die Schönſchreibehefte weilen eine erfolgreiche Anleitung 
nach und zeichnen fich durch gleichmäßige, und wohlgebildete Schrift- 
üge aus. 
zug Auch die Zeichnungen, welche ſich auf Umrifſe und einfache 
Nachbildungen mit Bleiſtift beſchränken, find ſehr ſauber und correct. 

3. Weltkunde. 

a. Geographie. 

Ueber Aſien geben die Zoͤglinge, welche nach Daniel recht an⸗ 
regend unterrichtet worden find, durchgängig treffende Antworten. 
Die Leiltungen find als ausgezeichnete berborgubeben. 

b, Waturgef Hichte. 

Der Unterricht ift nah Scholz (Ueberſicht des Thierreichs ꝛc.) 
im Anſchluß an das Münfterberger Volksſchulleſebuch IE practiſch 
und gründlich ertheilt worden. Die Zöglinge ſprachen ſich über das 
höhere Thierreich ſo friſch und ſagtundis aus, daß ſie keine der zum 
Theil nicht leichten Fragen unbeantwortet ließen und alles Lob ver⸗ 
dienen. Beſonders zeichneten 116 die 6 Waifenfnaben aus, welde 
auch in den übrigen Gegenftänden bervortraten. 

e. Geſchichte. 

Ueber die Jugendgeſchichte und erſte Regierungszeit Friedrich's 
des Großen erzählten die Zoͤglinge in zuſammenhängendem fließen⸗ 
dem Vortrage mit ſolcher Sicherheit und foldem Ausdrud, daß der 
Erfolg des Unterrichts als ein ausgezeichneter fich herausftellte. 

4. Rechnen. 

Die aus der Regeldetri und Zinsrechnung geſtellten Aufgaben 
wurden mit erfeuliiher Gewandtheit und correctem Ausdruck Ichnell 
und richtig gelöft. 
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3. Muſik. (Choral.) 

Trefflihe Stimmbildung, ſehr gute Leiftung. 
Im PViolin-, Flügel» und Drgelfpiel leiften die Präparanden 

ee wie fich Non bet der vorjährigen Prüfung heraudge- 
ellt bat. 

Die Präparandenklaffe ift ein Schmud des Waiſenhauſes und 
übertrifft jede Erwartung, mad den an ihr arbeitenden Lehrern zur 
höchften Ehre gereicht. 

— — — — — 

Bon 54 — 6 Uhr beſuchte ich mit dem Director die Schlafs 
fäle der Zöglinge, weldye reinlid und gefund, ohne Ungeziefer und 
geräumig befunden wurden. Darauf revidirte ich dad geſammte Ins 
ventarium der Anftalt und fand dafjelbe wohl geordnet, ſicher 
aufbewahrt und in gutem Stande. 

Dad neue Gebäude hat fi bis auf die ſchadhafte Pflafterung 
der Gorridore, weldye dringend einer Erneuerung aus feiterem Ma- 
terial bedarf, durchgängig bewährt. Der Anſtalts-Garten ift ſchön 
angelegt und wohlgepflegt. | | 

— — — — 

Abends von I—9! Uhr wohnte ich dem Wochenſchluß bei, 
welcher für die verbundenen Anftalten vom Director im Betfaale in 
einfachtter Weile gehalten wurde. Nach dem Gefange eines Lieder: 
verjed legte der Director den neuen Wochenſpruch 1. Zimoth. 2, 4—6 
erbauli aus und ſchloß mit Gebet und Segenswunſch, morauf noch 
ein Vers gefungen wurde. 

ou. 

Sortgejeht Sonntag den 29. Juni. Bon 8—8: Uhr nahm 
ih an der Morgenandacht der Anftalt Theil, in welcher außer einer 
Dialmlection der Haupflehrer nur einige fräftige und ermedliche 
Anwendungen in einer Anſprache aus dem Sonntags-Evangelium 
heraushob, welche auf die in der Kirche folgende Predigt vorberei- 
teten, ohne ihr Abbrud zu thun. 

Der Gejang der Zöglinge, weldher heut von Poſaunen begleitet 
wurde, bat durch feine maaßvolle Kraft und jeltene Reinheit etwas 
überaus Erhebendes und ift in feiner Art eine werthuolle Eigen» 
thümlichleit der Anftalt. 
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209) Reclamationen von Xehrern bei einer Mobil» 
madhung der Armee. 

In Betreff der Neclamationen der in ihren Givilämtern für 
ben Fall einer Mobilmachung der Armee unabkömmlichen militairs 
pflihtigen Beamten unferd Reſſorts ordnen wir auf Grund höheren 
Drtd gegebener Borjchriften unter Aufhebung der biöher geltenden 
entgegenftehenden Beltimmungen, namentlid unjerd Circular⸗Erlaſſes 
vom 21. Juni 1859 Nr. 901. hierdurch Folgendes an. 

1) Eine Haupt-Nachweifung aller für den Fall einer Mobil> 
madung der Armee ald unablömmlid zu bezeichnenden Lehrer und 
fonftigen Beamten einer Lebranftalt, event. eine Pachtangei e, iſt 
und von dem betreffenden Director fortan alljährlich ohne eondere 
Aufforderung in der eriten Hälfte des Detober einzureichen. 

2) In dem Kal, daß die Einreichung einer Nachtragdlifte durch 
eingetretene Beränderungen bedingt wird, tft dieſe Veränderungs⸗ 
Nachweiſung, im welder fowohl Ab» ald Zugänge mit Beziehung 
auf die zuiebt eingereichte Haupt-Nachweifung zu bemerken find, im 
Monat April jedes Jahres und ebenfalls ohne befondere Aufforderung 
ei ulenben. Der Einreihung einer Baratanzeige bedarf ed für 

eſe nicht. 
3) Det den Reclamationen find fortan folgende Vorſchriften zu 

beachten: 
a) Rad) dem Staatd-Minifterial-Beichluffe vom 22. Januar 1831 

find diätariſch — Beamte, in deren Kategorie na⸗ 
mentlich die nicht definitiv angeſtellten ee gehören, unter 
feinen Umftänden ald unabkömmlich anzuiehen, und von den 
Elementarlehrern vorzugämeife nur einzeln ftehende, deren 
eventuelle Stellvertretung nicht zu bewirken fein möchte. Es 
wird angenommen, daß ed in nicht ganz Tleinen Stäbten 
immer möglich fein wird, für den Glementarunterridt nö- 
thigen Falls aushülfsweiſe zu forgen, wegen des dermaligen 
Mangeld aber an akademiſch gebildeten Lehrern wirb in 
Ausficht geftellt, daß die Anerkennung der Unabkömmlichfeit 
proniforifch gegen Nemuneration befchäftigter Kandidaten 
des höheren Schulamt8 in außerordentlihen Fällen ausnahms⸗ 
weile erfolgen folle. 
Mebrigend find von den Xehrern und fonftigen Beamten der 
Lehranftalt diejenigen zu reclamiren, für welche bei eintre- 
tender Mobilmachung der Armee in feiner Weile eine Stell- 
vertretung oder Aushülfe zu beihaffen fein möchte und nad 
deren Abberufung alfo der Lehr- und Erziehungsplan der 
Anftalt im Wefentlihen nit mehr durchführbar fein würde. 

c) Sn der Regel find die Reclamationen pi! Mannſchaften der 
Meferve des ftehenden Heered und des eriten Aufgeboted der 

b Ns 



Landwehr zu beichränfen; denn die Einberufung des zweiten 
Landwehraufgebotd und der Erſatz-Reſerve ſetzt Verhältniſſe 
voraus, unter deren Gewicht eine Diöpenfation von militairs 
dienftlichen Pflichten nur bei dem Zufammentreffen ganz 
erceptioneller Umftände guläifig ericheint, 3 PB. wenn eine 
Anftalt einen zum zweiten Aufgebot gehörenden Director 
ohne geeigneten Vertreter hat. 

Da nicht rechtzeitig, etwa erft im Augenblid einer Mobil 
machung. bei den brefienden Truppentheilen angebrachte Reclama⸗ 
tionen feine Berüdfichtigung finden, fo empfehlen wir den Herren 
Direetoren, im Snterefle der Shrer Leitung anvertrauten Anftalten 
die oben angegebenen Termine pünktlich inne zu halten und die ein- 
ureihenden Nachweiſungen jo forgfältig, namentlid in Betreff ber 
Her der Unablömmlichkeit, aufzuftellen, daß feine Rüdfrage 

nö g wird. 
tettin, den 25. Auguſt 1862, 

Koͤnigliches Provinzial-Schul-Rollegium von Pommern. 

An 
bie Directionen ber Gymnafien :c. 

210) Erhöhung der Penfion für Wittwervon 
lementarlebrern. 

(efr. Centralblatt pro 1862 Seite 90 Nr. 36.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen, Unterrichts und Medicinal⸗ 
Angelegenheiten bat nach wicderholten Exrörterungen der Leiſtungs⸗ 
fähigkeit der Penfiond-Anftalt für die Wittwen und Waiſen der Ele: 
mentar-Schullehrer hiefigen Verwaltungs⸗Bezirkes ſchließlich ermitteln 
laffen und feftgeftellt, daß die ſeither ausgezahlte Penſion vom 1. Ja⸗ 
nuar d. 3. um 6 Thlr. per annum erhöht, alfo zum Betrage von 
36 Thlr. andgezahlt werden joll. 

Die von dem Herrn Miniſter verordnete und durch den Herrn 
Ober Präfidenten unterm 8. v. M. und eröffnete und mit einem 
ausführlichen eingehenden Gutachten begleitete Berechnung weilet nad), 
dab eine Orböhung ded jährlichen Beitrages der Intereflenten von 
3 Ihlr. auf 4 Thlr. 11 Sur. in balbjährigen Raten praenumerando 
erforderlich fer, um eine Penfion von 45 Thlr. per annum auszu⸗ 
zahlen, und ein jährlicher Beitrag von 6 Thlr. 19 Sgr. in halb- 
jährigen Raten praenumerando ein egahit werden müſſe, um Die 
Denfion auf 60 Thlr. jährlich zu erzielen. 

Indem wir Euer Godwohlgeboren hierdurch ermächtigen, die 
Gemeinde-Kaffen anzuweifen, den betreffenden Wittwen, weldye für 
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dad erfte Semefter laufenden Jahres 15 Thlr. erhalten haben, den 
1. k. M. 3 Thlr. für die verfloffenen ſechs Monate, und 18 Thlr. 
für das zweite Semefter, Summa 21 Thlr. anszuzahlen, und foldyes 
umjerer Snupttaffe in Rechnung zu bringen, wollen wir den vor- 
ftehenden Eröffnungen meiter dahin Folge geben, dat den in Ausficht 
geftellten Grhöhungen näher getreten werden kann. 

In dem unterm 14. Februar 1831 Allerhöchſt beftätigten Regle- 
ment (Amtsblatt 1832 Nr. 64 und Altgeltd Sammlung Abſchnitt VL.) 
XIV. ift vorgefeben, dab 

wenn Abänderungen in den Beftimmungen bed Reglemente 
künftig für nothwendig erachtet werden follten, die Kreisſchul⸗ 
behörden und die Berwaltungscommiffionen gutachtlich gehört 
werden jollen. 

Da nun aus mehreren Lehrerconferenzen Anträge um —21 
der Penfionen eingegangen ſind, die die Bereitwilligkeit der Erhöhung 
des jährlichen Beitrags nicht ausſchloſſen, vielmehr in Ausficht nehmen, 
jo wird ed wie amgemefjen, jo erforderlich fein, den nad 8. 36 des 
Reglementd gebildeten Kreidvorftand mit Verweiſung auf die jährlidy 
durch unfer Amtsblatt bekannt gemachten Abrechnungen zur Sache 
x vernehmen, ob ed nady feinem en für die nächſten fünf 
abre bei der nunmehr mit 36 Thlr. feſtgeſetzten Penfion fein Be⸗ 

wenden haben, oder unter den erhöhten Beiträgen von 4 Thlr. 11 Sgr. 
eine Penfion von 45 Thlr. oder bei 6 Thlr. 19 Sar. eine Penfion 
von 60 Thlr. beantragt werden fol. 

Eine Vernehmung der Interefjenten ift nicht verordnet. Damit 
aber die Edhulpfleger in termino der Verhandlung wehl vorbereitet 
feien, wird ed angemefien fein, ihnen von dem &nhalt der gegen⸗ 
wärtigen Eröffnung baldmöglichft Kenntniß zu geben, damit fie im 
Benehmen mit den Schulvorftänden und — 2— ihrer Inſpection 
über die Leiſtungsfähigkeit und Wunſch und Willen der Intereſſenten 
unterrichtet, ihre gutachtliche Aeußerung zu motiviren in den Stand 
gejept ſeien. 

Auf Anträge um weitere Erhöhung der Penfion bei dem feit- 
berigen Beitrag von 3 Thlr. ift nicht zurüdzufommen, da ſolche 
nach den vorangemerften Berechnungen nad) dem Bermögen der An⸗ 
ftalt nicht zuläfiig, und auf 36 Thlr. feftgejegt ift. 

Euer Hochwohlgeboren Bericht und die von dem Kreißvorftande 
gepflogene Verhandlung wollen wir den 1. Detober c. gewärtigen. — 

üffeldorf, den 26. Zunt 1862. 

Königlihe Regierung, Abtheilung ded Innern. 
An 

ben Königlichen Landrath ze. 



541 

211) Anrehnung der Einkünfte aus firhliden Aem— 
tern auf die Befoldungen der Elementarlehbrer, im 
Befonderen bei Nachſuchung von Staatszuſchüſſen. 

(Centralblatt pro 1860 ©. 49 Nr. 16.) 

Auszug. 

Da die Köntglihe Regierung in ben betzeffenben vorliegenden 
Fällen wiederum darauf zurückgekommen ift, den Lehrern das Küfter- 
einfommen nicht oder nicht ganz in Anrechnung zu bringen, un- 
geachtet Derfelben bereit mehrfach eröffnet tft, dab bei den Anträgen 
auf Bewilligung von Staatdzufhüffen zu Lehrerbejoldungen von der 
Anvehnumg ded Küftereintommend nicht abgefehen werden könne, jo 
weile ich die Königliche Regierung an, dieſen Orundlap fortan zu 

beachten. Es ift fein Grund vorhanden, im bortigen Regierungs- 
Bezirk eine Ausnahme von der Regel zu machen. Die Königliche 
Regierung überfieht, daß es fidy bei der Bewilligung von Staatd- 
beibülfen zur Berbeilerung von Lehrerbejoldungen Iedigli darum 

ndelt, dem Stelleninhaber ein Einfommen zu fihern, welches zu 
einer Subilteng pimei t und in der Regel dem in dem betreffenden 
egierungd-Bezirl angenommenen Minimaljag entſpricht. Abweich⸗ 

ungen biervon find zwar in einzelnen Fällen nicht ausgejchloffen; 
auf Mehr: oder Minderarbeit ded Stelleninhaberd kann aber nicht 
Ruͤckſicht genommen werden. 

So lange die Königliche Regierung für eine Schulſtelle auf 
dem Lande ein Einfommen von — Thlr. nebft Wohnung ald aus: 
reichend betrachtet, bleibt es hinjichtlich der Bewilligung eines Staats» 
qufäufies an ſich eig aus welchen Beftandtheilen dad Ein- 
ommen der Stelle im Einzelnen beiteht, wenn daffelbe nur den an» 
genommenen Minimalfat von — Thlrn. erreicht. 

Berlin, den 11. Auguft 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
die Königliche Hegierung zu N. 

15,333. U. 

212) Beförderung der Mäpigleit*). 

Das Lafter ded übermäßigen Branntweingenuffes bildet leider 
noch immer einen frefjenden Schaden am Marke der Volkskraft. 

*) Bir bringen bie untenſtehende Verfügung ber Königl. Regierung in 
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Mer hätte je mit dem Auge des Menfchenfreundes in den Schichten 
ber arbeitenden Klaffen, auf deren fittliher und phyſiſcher Tüchtig⸗ 
feit doch zuletzt Reihthum und Wohlfahrt der gejammten Nation 
beruhen, fidy umgejchauet, ohne mit tiefem Schmerze zu gewahren, 
in welchem erfchredenden Maaße bier, an der Duelle aller Pro= 
duction, Geſundheit, Familienglüd, Religion und Sitte, Wohlftand 
und Talent, mit einem Wort, alle Güter, die das Leben zu ver- 
edeln und zu verſchönern geeignet find, dem ſcheußlichen Götzen zum 
Dpfer gebradht werden. Der Menſch, einmal dem unreinften aller 
Geifter, dem Branntweingeift verfallen, wie raſch finft er von 
Stufe zu Stufe, bis in dem vollendeten Trunfenbold die legte Spur 
ded göttlichen Urbilded, das den Menſchen über das Thier erhebt, 
audgetilgt zu fein ſcheint. 

Die Gejepgebung ift eifrig bemäht geweien, dem Feind durch 
Verminderung der Schanfftätten und Erſchwerung des Handel mit 
Branntwein im Kleinen entgegenzutreten. Allein eine birecte Löſung 
der Aufgabe ift nicht auf diefem Wege zu erwarten. 

Hier kann nur der freie Entihluß ded Manned, der edele 
Eifer des Menfchenfreunded und die Macht der Ueberzeugung helfen. 
Der Einzelne für fih freilich it ſchwach im Verhältniß zu dem 
großen Zwed, aber rie engef wächſt der freie, bewußte Wille, wenn 
er in der Vereinigung Gleichgeſinnter und angelehnt an die be⸗ 
ee kirchlichen und weltlihen Autoritäten zur Potenz gelangt. 
ür das Vereinsweſen, die fchönfte Blüthe eines freien alle ö= 

lebend, tft bier eine Aufgabe geftellt, wie fie würdiger in ihrer Ab⸗ 
fiht und fegensreiher im Erfolg kaum gedacht werden Tann. 

Es iſt nicht unbekannt, wie viel auf diefem Wege bereitd er- 
reicht worden. Selbit in Gegenden, in denen das Uebel die größte 
Verbreitung genommen hatte und wo fogar Bedenken über die 
Wirkung einer zu plögliden Aenderung der Gewohnheiten gehegt 
worden waren, war der Erfolg gleich der erften Verſuche mit 
Mäßigkeitsvereinen ein überrafchend günftiger. Nicht allein 
auf die Gefundheit der Bewohner, auch auf ihren Haushalt und 
ihr finanzielles Wohl äußerten fi) bald die Einflüffe des geregelten, 
von dem bidherigen unfreten Zuftande Ioßgetrennten Lebens in wun- 
derbarer Weile. Fleiß und Auddauer traten an die Stelle der 
Arbeitöunluft, der Friede, welchen die Trunkſucht nur u häufig 
geitört hatte, wurde den Familien zurüdgegeben, der Sinn für 

eligion nnd Gefittung erwachte wieder, Die Gejegeßübertretungen 
minderten ih. Mit einem Wort, Alles zeigte an, daß.der vorher 

Aachen zur weiteren Kenntnißnahme wegen ber in ihr enthaltenen, bie Wirk⸗ 
ſamkeit des Lehrerftandes vielfach tief berübrenden Beziehumgen. 
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unvermeidlich gefchtenene Verfall der Bevölkerung duch eine ge⸗ 
funde Kriſis abgewendet war. 

Die Nachahmung drang in weitere Kreiſe. Wie in vielen 
Zheilen unjered Staates, fo entitanden auch in unferem Bezirke, 
tbeilö unter der ausdrücklichen Bezeichnung ald „Mäßigkeitsvereine“, 
theild unter anderen Namen Verbindungen, welche die Beſchraͤnkung 
ded Branntweingenuffed mehr oder weniger ald Saptaufgabe in 
ihre Statuten aufnahmen. Auch bier verleugnete ſich die Wirkung 
nicht. Gerade in unferen Gegenden ijt ed einzelnen Vereinen in 
befonderem Maaße geglüct, daß nicht allein Erwachſene, jondern auch 
Sünglinge mit dem Verſprechen der Mäßigkeit zutraten und dem⸗ 
jelben nachgewiejener Maaßen in den meiften Fällen treu geblieben 
find. Ste erkannten neben der Beflerung bereitd von dem Laſter 
infleirter Individuen ed gerade für die wichtigſte Seite ihrer 
Thätigkeit, dad beramwaßfenbe Geſchlecht vor der Anfteduing zu 
bewahren. An anderen Orten haben die Gaft: und Schankwirthe, 
ſowie die Getränfefleinhändler 16 freiwillig vereinigt, Niemanden 
DBranntwein unter irgend einer Form zufommen zu lafjen, der ihnen 
von Pfarrer und Bürgermeilter ald Säufer angegeben ift, auch 
ſolche Trunkenbolde und Mübiggänger in ihren Lokalen nicht zu 
dulden. Gontravententen trifft eine freiwillig feſtgeſetzte Correctional⸗ 
ftrafe gem Belten der Ortsarmenfafie. 

enn nun in diefer Weife zwar jchon bis jetzt höchſt Dankens⸗ 
wertheß geleitet, gleichwohl aber das hohe Ziel nody lange nicht 
erreicht ift, fo trägt hieran die Schuld gewiß nicht die Unzuläng- 
lichkeit de8 Mittels felbft, fondern lediglich der Umftand, daß daffelbe 
noch immer nicht allgemein genug und mit binreihender 
Ener gie zur Anwendung gelangt. In vielen Gegenden unleech 
Verwaltungsbezirkes gibt ed biß jebt noch gar feine derartigen Ver⸗ 
eine, obwohl dad Bedürfniß laut genug jedem Aufmerkſamen fid. 
ankündigt. Anderwärtd find die vorhandenen Bereine nicht immer 
dem Schickſal entgangen, daß die Aufgabe nad und nach gegen 
amdered Beiwerk in den Hintergrund trat und die Beftrebungen 
allmähblig fchlaffer wurden. 

In beiden Beziehungen ift es an der Zeit, der Fortentwidelung 
des fo ſchön Begonnenen in jeder Weiſe zu Hülfe zu fommen. Bor 
Allem gilt es, das Wereindleben da, wo e8 noch gar nicht aufge⸗ 
taucht tft, wo mögli zu erweden. Wir nehmen angelegentlichft 
Beranlafjung, den Srtöbebörben, Dfarrern, Lehrern, Gewerbtreibenden 
und allen braven Eingefeffenen überhaupt, welche offenen Auged die 
entjeplichen Folgen ber Trunkſucht erkennend einander zur Abhülfe 
die Hand reichen wollen, recht warm und dringend an’d Herz zu 
legen, wie viel und wie leicht an dem Ziele gearbeitet werden kam, 
wenn jeder im eigenen Kreiſe redlich dad Seinige thut. Kein Dorf, 
fein Weiler ift fo Bein, er birgt Männer von Einfiht, Wohlwollen 
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und Einfluß, welche, biß jebt vielleicht aus F rober Def aheit 
gueidhaltend, nur zu wollen brauden, um jofort durdy Wort und 

eiſpiel einen Kreis Gleichgefinnter um ſich zu verfammeln. Jeder 
Landwirtb, Gemerbtreibende, Zamilienvater hat ſchon ohnehin eine 
Zahl von Perſonen unter feiner Obhut, für die der eigene Entſchluß, 
dem verführeriichen Branntwein ganz zu entfagen, unmittelbar zur 
Autorität wird. So wird das Haus das ai Element der Ber- 
einigung, weldye ſich auf diefer naturgemäßeiten aller Grundlagen 
ar leicht weiter entwidelt, jobald nur die Familienväter u. f. w. 
* einander verſtändigen, um die daheim gewonnenen Reſultate auch 
außerhalb ſicher zu ſtellen. 

Die —5 Geiſtlichen aller Confeſſionen haben längft durch 
glänzende Reſultate gezeigt, wie gern fie bereit ſind, zur Bildung 
von Vereinen anzuregen und helfend die erfahrene Hand zu bieten. 
Ein grober Theil des bisher Geſchehenen, wenn nicht der allergrößte, 
ift gerade der- firhlichen Affociation zu verdanten. An jie wenden 
wir und daher mit bejonderem Bertrauen. Shnen und den Herren 
Lehrern iſt es ja befonders leicht, durch Aufklärung bei Jung umd 
Alt dem traurigen und leider nody fo F% verbreiteten Wahne ent- 
gegenzutreten, ald ob ber Spiritus ein Lebend- und Kraftwaſſer jet, 
während fein andauernder Genug, ftatt wirkli zu nähren, viel- 
mehr nur Leben und Kraft zu zerftören, geeignet iſt. Die erften 
Autoritäten der Wiſſenſchaft aller Länder haben darüber abgeurtheilt, 
und jeder Gebildete weiß heute, daß der Branıtwein abjolut fei- 
nen Nährſtoff enthält. _ 

Von den Behörden dürfen wir erwarten, daß fie ſowohl der 
feimenden Afociation, wo, fie diejelbe irgend gewahren, alle Unter: 
Ing zur Dispofition ftellen, als audy ſelbſt zur Erweckung ber« 
elben mitwirken. Ohne den geringften obrigfeitliden Zwang fann 
von ihnen unendlich viel ſchon dadurd gewirkt werden, daß jie im 
Verein mit ber len” eit tauglihe SPerfönlichkeiten aus dem 
Dunkel an’d Licht ziehen und die übergroße Beicheidenheit, welde 
jo oft gerade die edelften Charaktere begleitet, durch warme Dar⸗ 
legung der Anfprüche befeitigen, weldye das ö alide Leben an 
jeden Fähigen zu ftellen berechtigt iſt. Der mündlide Austauſch 
ft bier überall der fchriftlihen Einwirkung vorzuziehen; er wird 
um fo rajcher dem Privatmann die Ueberzeugung —2* Berufes für 
die gute Sache gewähren, je anſpruchloſer die Behörde einräumt, 
wie hier ſo wenig auf amtliche Wirkſamkeit und dagegen ſehr viel, 
a Alles auf die freie Bethätigung bürgerlichen Gemeinſinnes und 
ingebender Nächſtenliebe ankommt. o Vereine zur Abichaffung 
er Voͤllerei, oder deren Statute dieſen Zweck mitberüdtichtigen, 

bereits exiſtiren, ba tft der Thätigkeit aller derjenigen, die wir oben 
angerufen haben, ein nicht minder dankbares Feld ng übrig. Nicht 
die äußere Zorm, fondern dad innere intenfive Leben fichert ben 
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Erfolg! Dieſes zu beben und für den Zwed immer mehr zu er- 
wärmen —; wo die Aufgabe ſchwierig fcheint, ge ermuthigen, und 
wo Mittel fehlen, nachzubelfen, das jei der Vorſatz eined Reden. 
Mir unſererſeits ermächtigen die Behörden, den Bervorkreienden 
Leiftungen überall unſeren bejonderen Schup und werlthätige An- 
erfennung zuzufihern. Wir werden ed ſtets begünftigen, wenn 
Gemeinde- und Armenverwaltung innerhalb zuläffiger Gränzen die 
Zwecke ded im Orte beitehenden Vereines direct oder imdirect —* 
wollen. Wir ſind nicht minder bereit, bei Verwendung unſerer 
directen Wohlthätigkeitsmittel, die Intentionen der Vereine überall 
da mit in Berückſichtigung zu ziehen, wo dies nach Maßgabe ber 
Derfönlichkeit der Unterftügten geſchehen Tann. 

Ihnen, Herr Landrath, tragen wir insbeſondere auf, unferer 
Abficht durch Verwendung Ihres ganzen Einfluſſes in die Hände 
u arbeiten. Sie wollen ſich zu dem Ende außer der amtlichen 
Sommunication mit den Localbehörden, ſchriftlich oder mündlich mit 
den Herren Geiftlihden, Sculinipectoren und durch dieſe mit den 
Lehrern in Verbindung — Nicht minder wird der directe Ver- 
tehr Shrerjeitt mit namhaften Privaten von erjpriehliher Wirkung 
fein. Auch die Gaftwirthe und Wirthe wollen Ste ie nad Befund 
direct, ober durch Bermittelung der Drtöbehörden, in's Intereſſe zu 
gehen juhen. Denn es ift nicht zu leugnen, daß gerade von dem 

erhalten diefer Gewerbtreibenden welche mehr wie irgend andere 
Leute in der Lage find, die Iocale Berbreitung des Uebels und deſſen 
Folgen zu erkennen, und für welche die ganze Frage in mehr als 
einer Hinſicht gewerbliche Ehrenſache iſt, unendlich viel abhängt. 

Um Ihnen Ihre Aufgabe zu erleichtern, fügen wir eine Anzahl 
Abdrũde gegenwärtigen Erlaſſes bet, ſtellen aber zugleich anheim, 
demſelben durch Aufnahme in die Kreis- ober ſonſtigen Localblätter 
eine noch weitere <erbreitung zu geben, wobei Ste Alles hinzu. 
fügen mögen, was Sie nad) den örtlichen Verhältniffen für Dienlich 
erachten. 

Aachen, den 6. April 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

. 

An 
die Königlichen Landräthe. 

35 
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V. Glementarſchulweſen. 

213) Zahlung des Schornfteinfegerlohnd in Lehrer— 
Wohnungen. 

Auf die Vorftelungen vom 10. April und 24. Maid. J. er- 
öffne ih Ihnen, dag Ihre Beſchwerde über die Verfügung der Kö- 
niglichen Regierung zu N. vom 3. April d. J., durch welde Site 
ur Zahlung des Lohne für dad Reinigen der Schornfteine in Ihren 
Dienfiohnunge für verpflichtet erachtet worden find, nicht begrün- 
et iſt. 

Das Reinigen der Schornfteine fteht dem Reinigen der Defen 
und Dfenröhren, ſowie den jonftigen Wohnungs-Reinigungen gleich. 
Daß das Schorniteinfegen einer bejonderen polizeilichen Controle 
unterliegt, macht in der Sache felbit feinen Unterfchted. Das Schorn- 
fteinfegerlohn gehört daher zu den gewöhnlichen Wirthſchaftskoften 
und muß alfo, fofern nicht befondere Rechtötitel eine Ausnahme be⸗ 
gründen, von dem Nießbraucher getragen werden. Demgemäß find 
nah dem Regulativ vom 18. October 1822 (v. Kampp Annalen 
Band 7 Seite 7 auch die Königlichen Beamten, welche Dienft- 
ie inne baben, zur Zahlung des Schornfteinfegerlohnd ver» 
pflichtet. 

&8 muß daher bei der Verfügung der Königlihen Regierung 
vom 3. April c. fein Bewenden behalten. 

Berlin, den 24. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Brüggemann. 

An 
ben Lehrer und Organiften ac. 

1740. K 

15,209. E. U. “ 

214) Unterhaltung der Elementarſchulen feitend der 
bürgerlihen Gemeinden. 

(Centrafblatt pro 1862 Geite 437 Nr. 171.) 

Der gegen die Entſcheidung ded Königlichen Ober-Präfibiums 
vom 15. Mai c., betreffend die Verpflichtung der dortigen Stabt- 
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Gemeinde zur Gewährung eined Dotationszuſchuſſes für die katho⸗ 
liſche Schule dafelbit, eingelegte Recurs vom 6. v. M. kann, 
wie wir dem Magiitrat eröffnen, nit als begründet anerkannt 
werden. 

Wenngleich den Städten nad den Vorſchriften ded Allgemeinen 
Landredhtd und der Städteordnung vom 30. Mai 1853 eine gefep- 
liche Verpflichtung zur Unterhaltung der Clementarfchulen nicht ob- 
liegt, fo tebt ihnen doc) uaraeifelhaft die Befugniß zu, die be den 
Schulſocietäten zur Laft fallenden Schulunterhaltungsfoften freiwillig. 
zu übernehmen. Bon dieler Befugnig dürfen jedoch die Stadt- 
emeinden nicht einen ſolchen Gebraudy machen, daß fie nur die den 

Hausnätern ber einen Confeſſion obliegende Schulunterhaltungäpflicht 
übernehmen, die Haudväter der andern Confeſſion bagegen von einer 
gleichen Vergünftigung ausſchließen, weil ein folche8 Verfahren mit 
dern 8.4 der Städteordnung vom 30. Mat 1853, nad weldyem alle 
Einwohner de8 Stadtbezirtd zur Mitbenupung der öffentlichen Ge⸗ 
meindeanftalten beredhtigt find, in Widerſpruch ftehen und eine un- 
uläſſige Prägravation ded einen Theiles der Eingeſeſſenen des 
tadtbezirt8 zur Folge haben würde. 

Hiernah und auf Grund ded im $. 67 des Gefehed vom 
23. Juli 1847 (Gefep-Samml. ©. 263) hinfichtlicy der jüdtjchen 
Schulen ausdrüdlic anerkannten Principseift die dortige Stadt—⸗ 
gemeinde, jo lange und injoweit fie Die evangeliihen Schulen erhält, 
verpflichtet, audy der katholiſchen Schule einen verhältnigmäßigen 
Unterhaltungszufchuß zu gewähren. 

Wollen jedoch die ftädtiichen Behörden für die Zukunft den 
bier aud ftädtiichen Mitteln für die evangeliihen Schulen ges 
währten Zufhuß von zur Zeit jährlih — Thlrn. zurüdztehen und 
Die Aufbringung diefer Summe den nach dem Dee dazu verpflich- 
teten evangeliichen Haudvätern überlaffen, fo bleibt ihnen dies, fo- 
fern die Gewährung jened Zuſchuſſes auf freiwilliger Hebernahme 
berubete, unbenommen, und würde dann auch ein Berpflichtungs- 
grund für die Stadtgemeinde zur Unterftügung der fatholiihen Schule 
nicht ferner beitehen. Wenn daher die Ktäbtifchen Behörden glauben, 
den Gintritt dieſer Eventualität ald dem Gefammtinterefle der Stadt 
mehr enfiprechend anfehen zu follen, ald wenn die Stadtgemeinde 
unter geringer Vermehrung der biöher von ihr zu Schulzwecken ge- 
machten Aufwendungen ihre gegenwärtige Stellung zu ben dortigen 
Schulen beibehält, jo bleibt dem Magiitrat überloffen, bieferhalb 
fachgemäße Anträge bei der Königlichen Regierung zu N. zu ftellen. 
Wir bemerken jedoch für Dielen Fall, daß bis dahin, wo in diejer 
Weile die Unterhaltungsnerhä tniffe der dortigen evangelifchen Schulen 
definitiv regulirt fein werben, der gegenwärtige Zuftand unverändert 

35 * 
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beizubehalten, auch bis dahin der katholiſchen Schule ber qu. Do« 
tationdzufhuß zu gewähren ift. 

Berlin, den 22. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftl. zc. Angel. Der Minifter ded Innern. 
v. Mübler. v. Jagow. 

An 
den Magiſtrat zu N. 

12,788. U. M. b. g. 4. 

I. B. 4013. M. d. 3. 

215) Einrichtung des Schul-Etatd im Regierungd- 
| Bezirk Pofen. 

Nachdem aaa Kaffen- Etatd für diejenigen Elementar⸗ 
Schulen, welche Zufhüfle aus Staatd-Fondd beziehen, bereitd erneut 
eftgeftellt find — desgleichen bei vielen anderen Schulen eine neue 
egulirung und Feſtſetzung der Etatd aud verfchiedenen Gründen 

ftattgefunden hat, beabfichtigen wir nunmehr, auch alle übrigen Schule 
Bee einer neuen Regulirung für die Etatd-Periode 18%5 zu unter: 
werfen. 

Das Königliche Landratbs-Amt erhält daher eine Nachweifung 
derjenigen Schulen des Kreijeß, deren Kafjen-Etat nach den hiefigen 
Notizen bis — nur einſtweilen prolongirt find, mit der Veran⸗ 
lafjung, durdy die Königlichen Polizei⸗Diſtrikts. Kommiſſarien umd 
Bürgermeifter unter Zuziehung des betreffenden Schulvorftandes, ein- 
liebuid des Gutsherrn am Schulorte jo wie des Schul-Infpertor®, 

te neuen Etats-Entwürfe aufftellen und über die Feſtſtellung der 
einzelnen Politionen, foweit die Erläuterungd-Kolonne des Etats dazu 
nicht den erforberlihen Raum bietet, eine bejondere Verhandlung 
aufnehmen zu lafjen. 

ei der Anfert ung und vorläufigen Ausfüllung des Etats⸗ 
Formulars ſowie bei der demnächſtigen Mein Fb des vom Schul⸗ 
Vorſtande feſtgeſtellten Etats-Entwurfes ermaͤchtigen wir die Koͤnig⸗ 
lichen Polizei-Diſtrikts⸗Kommiſſarien und Bürgermeiſter fich der 
Hülfe bed lee Schulkaſſen-Rendanten oder bei deffen nicht 
aureinenber Befähigung der Da bed Konrere bedienen zu dürfen. 

ah erfolgter ordnungsmäßiger Vollziehung find und diefe 
Stats ſodann He — 2* in drei Terminen einzuſenden, 
dergeſtalt, daß ; berjelben ſpäteſtens bis zum 1. October c., das 
zweite Drittel bi8 zum 1. November c. und das dritte Drittel bis 
zum 1. December c. bei und eingeht. 
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Was die Form betrifft, jo fügen wir als Borfchrift für alle 
und eingureichenben Etats ein Schema zu den Etatd- Formularen 
bier bei *), deſſen gewiſſenhafte Ausfüllung nach den darin enthal⸗ 
tenen Andeutungen und Bemerkungen zur bejonderen Pflicht gemacht 
wird, wobei wir nody namentlid) hervorheben, dat jede Abweichung 
gegen den biöherigen Etat vollftändig gerechtfertigt werden muß. 

Außerdem haben wir nod auf folgende Momente aufmerkſam 
zu machen und deren gewiljenhäfte Beachtung vorzufchreiben: 

1) Als Hauptgefichtöpuntt ift feftzubalten, daß bei der Etats⸗ 
regulirung den Bedürfniffen der Schule, fomweit Die Leiftungsfraft 
der Gemeinde es geltatiet, die erforderliche Befriedigung gewährt 
— insbeſondere dad Einkommen der Lehrer den Lokal⸗Verhäaͤltniſſen 
entſprechend geſtellt event. Ißemeſſen erhoͤht wird, welches letztere 
fich namentlich dann als billig und gerecht herauöftellt, wenn ber 
Lehrer bereitö längere Zeit feine Stelle treu unb, fleibig verwal« 
tet bat. 

Auch bet unbemittelten Gemeinden darf dad Geſammt-Einkom⸗ 
men des jüngften Lehrerd auf dem Lande nicht mehr unter 120 Thlr., 
in den Städten niemald unter 150 Thlr. zu ftehen kommen; bet zu⸗ 
reichender Leiftungstraft ift aber dad Lehrer-Einkommen bei länd- 
lichen Stellen bis auf 150 Thlr., bet ftädtifchen bi8 auf 200 Thlr. 
möglichft zu fteigern und bei mehrklaſſigen Schulen jedenfalls darauf 
Bedacht zu nehmen, dat den oberen Lehreritellen eine ftufenmäßige 
Erhöhung ihrer Gehälter zu Theil wird. 

2) Was die Leiftungdfraft der Schulgemeinden betrifft, jo tft 
der biöher vielfach irrthümlicher Weiſe feftgehaltene Standpunft, wos 
nach nur ausnahmsweiſe unter ganz bejonderd günftigen örtlichen 
Berhältniffen über den fogenannten Normalfatz der Land- und Stadts 
emeinden von 15 Sgr. reip. 20 Ser. pro Thaler Klaffenfteuer 

Binandgegangen werden dürfe, — ganz zu verlaffen. Die Schul« 
gemeindert müfjen vielmehr zur Schul terhaftung beitragen, was 
nothwendig tft, gleichviel ob Died mehr oder weniger als die Hälfte 
ihres Klaſſenfteuer⸗Solls beträgt, da die Schul-Snterefienten der 

hule gegenüber die allein VBerpflichteten find; felbft eine unbes 
mittelte Gemeinde wird nach dem Anerkenntniß ded Herrn Minifterd 
erfahrungdmäßig in der Regel nicht überbürdet, wenn fie bie Hälfte 
ihres Klaffenfteuer- Solls: jährlih baar zur Unterhaltung beiträgt. 
Soweit die Bedürfniſſe der Schule ed baher erfordern, wird in der 
Regel über diefen Seh von 15 Sgr. reip. 20 Sgr. pro Thaler 
Klaffenftener unbedenklich hinauszugehen fein, und auch bei weniger 
bemittelten Gemeinden muß diefer Sag mindeitend in Anſpruch ges 
nommen werben; fofern aber in einzelnen Fällen bei armen Ges 

9 Anlage a. 



meinden hiergegen begründete Einwendungen und Bedenken obwalten, 
find dieſe unter Anfchluß der mitteld unferer Gircular- Verfü 
vom 27. Juni 1854 Nr. 397. R. II. vorgefchriebenen Nachweiſung 
der Nahrungs» und Steuer-Berhältnifje einer eingehenden gutacht⸗ 
lichen Erörterung zu unterwerfen und der Anſatz geringerer Schul⸗ 
Unterbaltungs-Beiträge zu rechtfertigen, damit wir dadurch fofort in 
Stand geſetzt werden, unfere Enticheidung zu treffen. 

Bei Angabe der Feuer-Berfiherungd- Summen der Schul 
gebäude ift forgfältig in Erwägung zu nehmen, ob dieſe Gebäude 
auch angemeflen —* und werthgemäß verſichert ſind, event. iſt die 
erforderliche Erhöhung herbeizuführen, da der Herr Ober⸗Präfident fich 
gegen und erflärt hat, daß er bei einem etwaigen Brandb-Unglüde 
nur dann eine Bauslinterftügung fernerweit bewilligen werde, wenn 
die qu. Gebäude angemeflen hoch verfihert waren. 

4) Der Werth des dem Lehrer Ri Nupung überwiefenen Schul 
Landes ıc. fowie der Werth der Naturalien iſt überall nad den 
Grundfägen zu ſchätzen, welche unfere Circular- Verfügung vom 
8. October 1857 782. IL. vorfchreibt — wogegen der Werth des freien 
Brennholzed für den Bedarf des Lehrerd in der Regel auf die Hälfte 
des —*28* von dem ganzen Holzquantum zu berechnen ſein wird, 
welches die Schule bezieht oder braucht. 

Wo die bisherigen Naturalien in Folge eingetretener Beſitz⸗ 
Veränderungen nicht mehr ohne Ueberbürdung von den zur Schule 
ehörigen Grundbeſitzern augebraßit werden Tönnen: da müflen bie 
—* entſtehenden Ausfälle bei den Naturalien von der ganzen 
Schulgemeinde durch Baarbeiträge erſetzt werben. 

Hiernach find die Königl. Polizei-Diſtrikts-Kommiſſarien und 
Bürgermeiſter mit weiterer Anweiſung zu verſehen. 

Sm landräthlichen Bureau find ſaͤmmtliche Etats⸗Entwürfe um⸗ 
mittelbar nach ihrem dortigen Eingange tele hinſichtlich der ftattges 
fundenen Beachtung ber gegebenen Vorſchriften und ſonſtigen an 
meffenen Behandlung einer Vorgfältigen or-Revifion zu unterwerfen 
und auf die fchleunige Befeitigung der etwaigen Mängel hinzuwirken, 
Dabei jedoch die pünktliche Einhaltung der von uns gejehten Ein- 
ſendungs⸗Termine wahrzunehmen und ficherzuftellen. 

Pofen, den 30. Juli 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulen. 

i An 
fümmtl. Königl. Landraths-Memter des Regierungs⸗Bezirks. 



für die Schule zu N. N. Rreis N. 
fur bie Jahre 1855. 

Die ule (evangeli (tat! 
ee ve —* — 6 Thl. I. Tit. 12 Agem. 

@anbr., N. N. — mohnhaft zu N. N. 
. Der Sähul-Iufpector wohnt in .,X Meilen vom Schulorte. 

sr 

e 

d. Zur Schul-Gocietät gehören: 

Die Gemeinde N. N „Entfernung vom Ochularte. ‚ Meiten 
to 

dito * dito dito 
dito P. dito dito dito 

Summa 

Davon gehören dem Befigflanbe an 

An Gebänben gehören zur Schule: — 
9 

⸗ 
Ein © Sultans mit zit. gegen Feuer verfihert. 

2) Ein Stall Thlr. s Sa ef 
dito 
dito 

f. 
Morgen IR. arten 
dito  Ader 
dito IR. Wiefe 
dito .... OR. Zatung 
dito . „DR Unfand ꝛc. 

Summa Borgen .. 2... [IR., welde ber Lehrer benutt, mit einem Er⸗ 
tragswerthe von . htm 

terner ..... Morgen .... DR. Ader (Wiefe ıc.), welde für .... Thir. ver 
pachtet find. Confr. Tit. V der "Einnahme. 

Berfonal-Berhältnifie der bei der Schule angeftellten Lehrer. 
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mit. Einnahme. 

An Zunjen von Activis. 
a. Bon ... Zhlen. baftend auf . . . . - a5. I-" -|_ 
b. Son. .. Thlen. in Pfanbbriefen ꝛc. . & “. -|— 

II. An Sufouß aus Königlichen Kaffen. 
a. Aus Centralfonde, bewilligt vorläufig be ...1 — 
b. Aus dem Ober-Präfidial-Fonbe, weldher alljährfich 

von Neuem bewilligt werben muß, wenn das Be⸗ 
dürfniß noch vorhanden it — 

Summa Tit. Tr . 
DL [An firirten Einnahmen ans anberen Kaffen resp. vo 

ber Guteherrichaft bes Schulortes. 

[I 
a. baal. > 2 00 re nn 
b. Raturalien u. war: .Schfl. . Met. Roggen x. 
c. Srenndol „ . . Rlafter hartes (weiches ) 

Klobenholz ⁊·c·. 
Summa Tit. III per se 

IV. n jährlichen von ben Scuffoeietäte-Pitgliebern auf⸗ 
u bringenden Beiträgen & ... Sgr. pro I Thlr. 

faffenftener. 
a. Bon re Gemeinde N. N...» 2: 2 2 rn 20. 
b- dito * jr ern 

A. Bon vom ſſocürten Sutöbefiger N. inM. a} 
0, 3) des obigen Satzes 

e. dito dito 

Somma. Ti. IV. 
Außerdem an Natıralien, welche ber Lehrer bezieht. 

8. Bon den bäuerlichen Wirthen: 
Ssäfl. . . Met. —5 &...Zhlr .. Sgr—-—- 
„ru Baten a... Thle. .. Ser] ——I— 
„rn Gafe % ... Thlr. .. Ser —|—I— 
” a Erbien Le — —— 
„ +. „ Buhmeig.a ... Thlr.. -|1—i— 
x. (Kartoffeln, Steh, Sen Pr 

b. a affocitzien Gutsbefitern 
Met. Roggen & ... Thlr. .. Sgr.] —/—|— 
2c. (wie vor. 

V. JAn Landpacht von ben dem Lehrer nicht überwiefenen 
Grunbftüden. 

Bon bem Bächter N.N. für die Zeit vom ... bis... 
laut Kontralt jährlich - - - 2 00 nen 

Summa per se 
VL Mn Schulverfiumniß- Strafgeldem . . - - .. . . 1-1 

(efr. Tit. V der Ausgabe.) Summa per se 
VO. Insgemein (etwaiges Schulgeld fremder Kinder), fowie 

zur Wbrunbung- - - > ven 
Summa aller Einnahmen 



berige | Daher gegen ben |No. 
Etat ro früheren Etat der Erläuterungen bes plus unb minus 
18, . ſetz Be⸗ ſowie ſonſtige Bemerkungen. 

aus mehr | weniger läge. 
M dir. ſa. UPuqu. ſo· v 

— — — — — — — — — 

ſtets angegeben werden — auch iſt in Be 
ber Naturalien ad b. anzuführen, ob fie 
bem Lehrer reſp. bei mehreren, weldem 
Lehrer fie überwiefen find. 

Das gefammte Klafjenfteuer- reſp. Ein- 
tommenftener-Soll der betreffenden Socie⸗ 
tätsmitglieber muß hier jeberzeit angegeben 
werben unb wenn die Schulbeiträge nicht 
nach ber Klaffenftener erhoben werben, tft 
der zur Anmwenbung kommende anderweite 

—71=7 7777177707] Repartitionsmodus näher zu bezeichnen, auch 
bie Genehmigungs-VBerfügung anzuführen. 

| Der Grund diejer Verpflichtung muß N 

Der Werth bes freien Brennholzes für 
ben Bedarf bes Lehrers ift fernerwett nicht 
mehr unter ben Naturalien zu berechnen, 
jondern unter Tit.I der Ausgabe bebörigen 
Ortes auszumwerfen. 

| | 
—_— — — _|_|-1 —|_-|— Sm Tit. VI if der d ittfiche B 

trag ber Strafge Er en bahnen, 
w ur in ben letzten 3 Jahren aufgelom- 
men 
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Tit. Unsgabe. 

1. kan, Saiten der Lehrer. 
‚Dem fit interimiiid)angeelten Lehrer N 

= Anrehni der Naturalien mnl 
e" rtragemert | ber von ihm bemußten — 
— —— 

— der — hen Natırralien incl. ber 
herrlichen laut Fi. III ad b. ber @innal 2 
fomeit fie ber Lehrer bezieht 

d. Werth ber freien Wohnung - - 
« ns an —ã au Sue, 

iebemann, Bo ient) ober jeilung) 
Kai — a ne Im der] 

dem zweiten Lehrer M.M. (wie vor.) - » 
der Inbuftrielehrerin N. N. laut Kontrakt vom 

Summa Tit. 

D. |&n Verwaltungs-Rofen. 
1) dem Renbanten für bie Verwaltung der S 

tafle, ‚Rehmungelegung, unb babei erforberli 
Shreib-Materialin . «2 02 02. 

R bem Lehrer zu & Geweib Materitien Drnffade 
dem Schul-Infpector besgl. zu fi 

Summa Tit 

IL. en Biniginen umb Grunbabgaben. 
a ae » Beiträge von .... Thlen. ! 

gerungefumme . 
9) Grunbzins zc. 

x. Samma Tit. | 

m den the Heinen Inftanbi im u Y fihen Heimen ar jungen 

nern ber Schulgebäude . . - et ver u 
Summa per 

v. |3u Unterrigtemi 
Die —52 . Stafgelder (confr. Tit 
nahme) 

Bumma per 

SEE BF m m 00 jen Betrag barf mur ber b-Iufp 
zur Beſchaffung von 2ernmitteln für arme Ki 
verfügen. 
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berige I Daher gegen ben | No. 
Etat proj früheren Etat der &rlänterungen bes plus unb minus 
18. . feßt Be. fowie jonftige Bemerkungen. 

ans mehr | weniger läge. 
ffir. | [6-1 HElthIE.1 fa.ı PETE. 1 fa-ı Pf. 

renden Neben-Einfommens find die Moda- 
titäten beffelben, fowie bie Geuehmigungs⸗ 

Yu Betreff des ante lineam —I 

R Berfügung anzugeben. 

m —— — DO — 

NB. Fall 
follte, iſ das Fehlende sub VI aus⸗ 
zuwerfen, was aber kaum nöthig werben 
wird, wenn bie Schulverfäumnifſſe vor⸗ 

| 
| 

u u 6 ber qu. Betrag mi nicht reichen 
t. 

(chriftemäßig bebanbelt werben. 

| 
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Tit. Ausgabe. Betrag 

Transport 

VL BZu Schulbebürfniffen, für Beheizung, Reinigung ꝛc. 

.. um Anlauf von .... Klaftern Brennbolz (weich 
bart) zur Beheigung ber Schulftube und vum 

Bedarf bes Lehrers & . Thlr. - I-|— 
(Die Anfuhr beſorgt bie Schulgemeinde unent- 
gelblid.) 

b. Fur das Kleinmachen bes Holzes à Mlafter . .. Sgr.i —|-- |— 

e. Br ba® Heizen ıumb Reinigen bes Schulzimmers 
Oipornpeinfegeriohn, x. —-1- 

Summa Tit. \ L, o . . — 1 — — 

VIL [Insgemein. 

a. An Fuhrko en Entipäbigen ung des über 4 Meile - 
entfernt wohnenden Saul. «Infpectore für E anbat- 
tende ertraorbinaire Schulrevifton, für jebesmal — 
je nad der Entfernung — alfe im Ganzen . .| —|—|1— 

b. Für Unterrihtsmittel, fofern ber Betrag sub Tit. V 
nicht ausreichen follte - - - - =: .h7|m] - 

c. Zu unvorhergeſehenen Ausgaben . - - - » » +1 —I— _ 
Summa Tit. vn.T- [-I- | —|— 

Summa aller Ausga . I.]|. — 

Schluß des Etats. 

Die Einnahme beträgt - - - » »....:1 —— 
Die Ausgabe dio . 2.2222... 

balancirt 

N. N. ben ... BR ....2... 1862, 

Der Schulvorſtand. 

(Einfache des Fra ir Schul⸗Inſpectors.) 
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erige | Daher gegen ben | No. 
Pi ro ee &tat | ber Erläuterungen be® plus unb minus 

Be fowie fonftige Bemerkungen. 
weniger |läge. 

Die Gattung bes Brenuholzes muß jeber- 
zeit beſtimmt angegeben werben. 

NB. Fuür einen Schul-Infpecter, welcher 
am Orte ober bis auf 4 Meile entfernt 
wohnt, ift nichts anzufegen, besgleichen wenn 
ber Schufl-Infpector auf eine ſolche Fuhr⸗ 
toften » Entihäbigung Berzicht leiſtet, was 
aber beicheinigt werben muß. 

Es muß babin geſtrebt werben, überall 
einen ben Verhaltniffen entipredpenben Heinen 
Fonds von 5 Thlrm., 10 Thlen., 15 Thlen. 
ur Dispofition zu haben, um vorwaltenben 
„„othänden fofortige Abhülfe gewähren zu 

nnen. 
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216) Hauptbeftandthbeile eines Schulhauſes; Lieferung 
des Bauholzed zu denfelben. 

(Gentralblatt pro 1860 Seite 426 Nr. 166.) 

Auf den Bericht vom 2. d.M., die Bauten bei ber katholiſchen 
Schule in N. betreffend, beftätige ig unter Vorbehalt des Rechts⸗ 
weges das Reſolut der Königlichen Regierung vom 13. Mai d. J. 
und bermerle den dagegen von dem Dominium ©. erhobenen Recurs. 

Der Einwand der recurrirenden Gutöherrichaft, daß das Holz 
u den Zenftern und Thüren nicht zu dem von ihr auf Grund de 
& 36 Titel 12 Theil II Allg. Land⸗-Rechts zu liefernden Bauholz 
ehöre, kann nicht als begründet anerkannt werden. Denn nad) $. 
itel 2 Theil I Allg. Land-Rechts gehören Thüren und Fenſter uns 

zweifelhaft zu den Sauptbeftandt eilen eined Schulgebäuded, und ift 
demzufolge da8 Holz dazu ald Bauholz anzujehen. “Der Umftand, 
daB zu den Thüren und Fenftern nur trodened Holz zur Vermeidung 
des Schwindend und Reißens verwendet werden darf, ift hierbei un- 
erhebli, und kann namentlich die Verpflichtung der Gutsherrſchaft 
aus 8. 36 a.a.D. nicht alteriren, da auch trodened Holz dem Rob: 
material beizuzählen ift. Ob jedod derartiges, zu den Fenftern und 
Zhüren brauchbares Holz hinlänglich auf dem gutöherrlihen Terri⸗ 
torium vorhanden tft, und nur unter diefer Vorausſetzung ift Die 
Gutöherrichaft zur Kae mädrung beflelben verpflichtet, das ift eventuell 
eur Grund thaflächlicher rmittelungen in der Erecutiondinftanz feft- 
uftellen, während ed für jept nur auf eine principielle Entſcheidung 
uber die Verpflichtung der Gutsherrſchaft überhaupt anfam. ıc. 

Berlin, den 28. Auguft 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu R. 

12,503, U. 

217) Lieferung ded Brennholzes für Schulen in ber 
Provinz Preußen. 

(Sentrafblatt pro 1861 S. 758; pro 1860 ©. 176 und 685.) 

Auf die Vorftellung vom 4. d. M. eröffne id dem Ortd- und 
Schulvorftand, daß die Gutöherrihaft von &. zur Hergabe des 
fehlenden Brennholzbebarfd für die dortige Schule nidht angehalten 
werden kann. 

Nach der von dem Königlichen Ober - Zribimal dem $. 46 der 
Schulordnung vom 11. December 1845 gegebenen und ald richtig 
anzuerfennenden Auslegung find die Privatgutäberren zur Hergabe 
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bed Brennholzes für die Schulen nur verpflichtet, wenn biefe Ver⸗ 
pflichtung auf einem fpeciellen Rechtstitel oder auf dem Herkommen 
beruht. Keine diefer Vorausfegungen trifft in Bezug auf die Guts⸗ 
hear von G. zu, indem ber Orts⸗ und Schulvorſtand felbft das 

orhandenfein eines fpeciellen Rechtötiteld nicht behauptet hat, und 
der Umftand, daß die Gutsherrſchaft in der Zeit von 1856 bis 1861 

anf Anordnung der Königlichen Regierung zu N. dad Brennholz ges 
ftefert hat, zur Begründung eines Herkommens ungeeignet Üt. 

Hiernach hat die Gemeinde ohne Betheiligung der Gutöherr- 
ſchaft das erforderliche Brennholz zu beſchaffen. Es bleibt jedoch ber 
erftern unbenommen, den vermeintlichen Anſpruch auf unentgeltliche 
Hergabe des Brenuholzed gegen die Gutöherrfchaft im Rechtswege 
auszuführen, falls fie fich damit durchzudringen getrauet. — 

Berlin, den 30. Auguft 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
den Orts- und Schulvorftand zu N. 

— ———— — — — 

218) Leiſtungen des Patrons zur Unterhaltung von 
Pappdächern auf geiſtlichen Gebäuden in der Marl. 

Der Bericht der Köntglihen Regierung vom 11. Juli d. 3. 
über die Serviihtung ded Patronatd-Baufonds zur Uebernahme der 
Koften der Materialien für die zeitweiſe Abtheerung der Pappdächer 
auf geiltlichen Gebäuden Rönilien Patronatd in der Mark bat mir 
Beranlafjung gegeben, audy die Königlichen Regierungen zu Frank⸗ 
In rt aD. und Magbeburg ſowohl über die von denjelben biß- 
er befolgte Praxis als auch über das Prinzip zu hören. 

In erfterer Beziehung haben diefelben angezeigt, daß fich in 
Betreff der ftreitigen Frage in ihrem Verwallungskreis nody Feine 
Praxis habe bilden können, weil die Anwendung von Pappbäcern 
auf den Gebäuden der geiftlihen Inftitute bisher nic üblid) ge 
wejen. Auch bemerkt die Königl. Regierung ir Frankfurt a. O., 
deß fie fich für verpflichtet halle, der Anwendung von Pappdächern 
bet geiftlichen Gebäuden ſoviel als möglich entgegenzutreten, weil 
eine ſolche Bedachungsweiſe nur bei Privatgebäuden, nicht aber auch 
bei ſolchen Gebäuden vortheilhaft erfcheine, bei melden die zu ihrer 
Unterhaltung m Bag notbwendige Aufmerkſamkeit auf Meine 
pewortretenbe Schäden und auf deren augenblidliche Abhülfe in der 

egel nit erwartet werden dürfe. Dieje Bedenken gegen die Papp- 
benachungen bet erfuhhen Gebäuden erſcheinen beachtendwertb, wes⸗ 
balb ich der Königlichen Regierung empfehle, auch Shrerfeitö bei An⸗ 



legung folder Bedachungen, namentlich bei Gebäuben ſibcallſchen 
Patronats, mit Vorficht zu verfahren. 

Betreff der obengedadhten Rechtöfrage haben fid) die beiden 
Königlichen Regierungen den Ausführungen der Königliden Res 
gierung angeſchlofſen, und trage auch ich fein Bedenken, denjelben 
eizuftimmen, namentlid mit Rüdfiht auf die Entſcheidung des 

Königlichen Ober - Tribunald vom 25. April 1851 (Entſcheidun 
Band 21 ©. 313), nad) meldher ber Patron in der Mark vermöge 
feiner —eú— i lin zur ——— der Hauptmaterialien auch ſchul⸗ 
dig iſt, nicht blos Holz, Steine, Kalt u. dergl. Subſtanzen, ſondern 
auch die auf Anordnung der geiftlichen Obern zum Bau zu ver⸗ 
wendenden Surrogate jener Hauptmaterialien zu liefern. 

Hiernady ermächtige ich die Königliche Regierung, die Koften 
der Materialien Al die zeitweife Abtheerung der Pappdächer auf 
geiftlügen Gebäuden, foweit Fiscus die Hauptmaterialien zu dem 

au zu beichaffen % und nicht bejondere Feftjegungen etwas An⸗ 
deres verordnnen, auf Ihren Patronatd-Baufonds zu übernehmen. 

Berlin, den 16. September 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

Un. 
bie Königliche Regierung zu Potodam, unb ab- 
ſchriftlich jur Kenntnißnahme refp. Nachachtung an 
die Königlichen Regierungen zu Frankfurt a. O. 

Magbeburg. 
18,574. E. U. 

219) Verpflichtung zurlinterhaltung der Pfarrgebäubde. 
(cfr. Centralblatt pro 1860 Seite 40 Nr. 11.) 

Die den Nupnießern von Pfarr-Wohn- und Wirthſchaftsgebäu⸗ 
den ıc. nad den SS. 784 seqg. Theil II. Titel 11. ded Allgemeinen 
Landrechts auferlegten Berpfl tungen bei Unterhaltung bier Bau⸗ 
lichkeiten ſind — **— nicht in ihrem vollen Umfange erfüllt worden. 
Es iſt daher nothwendig, wegen der Kirchen Koͤnigl. Patronats ge⸗ 
nerelle Kontrol⸗Maaßregeln anzuordnen, was erfolgen ſoll, ſobald 
die nach den SS. 779 und 780 a. a. O. angeordnete Aufnahme von 
Gebäude » Inventarien » Berzeichniffen im biefjettigen Regierungsbezirk 
beendet fein wird. 

Ueber die Berpflichtung der Nutznießer beftimmt 
8. 784. Die Unterhaltung der Zäune und Gehege, fowie Meine 

Reparaturen an den Gebäuden, müſſen die Pfarrer unb 
Kirchenbedienten aud eigenen Mitteln bejorgen. 

8. 785. Yür Meine Reparaturen find diejawigen zu achten, die ent⸗ 
weder gar Feine bejondern Auslagen erfordern oder wo die 
Koften, von jeder einzelnen genommen, für ben Pfar⸗ 
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rer nicht über drei und für den Ktechenbiener nicht über einen 
| Thaler betragen. 

$. 786. Thüren, Fenfter, Defen, Schlöffer und andere dergleichen 
innere Pertinenzitüde der Gebäude müſſen von dem Nieß- 
braucher mit eigenen Koften, ohne Rückſicht auf den Betrag 
derjelben, unterhalten werden. 

Als Erläuterung bierzu gelten folgende Vorſchriften: 

a. In Betreff der Zäune und Gehege. 

In demjenigen Bezirk, mo dad Oſtpreußiſche Provinzial-Recht 
Seng dat, alte in dem Kreife Rofenberg und einem ‘heile der 
Kreife Marienwerder und Graudenz — conf. Amtsblatt Nr. 15. 
pro 1845 — werden nad) $. 2. Zuſatz 200. die Zäune von den . 
Eingepfarrten unterhalten, oder ed wird von ihnen an Orten, wo 
es hergebracht tft, ein beſonderes Zaungeld entrichtet. Das Pro⸗ 
vinzial⸗Recht der Reumart, welches in einzelnen Theilen des Freiſes 
Di. Crone gilt, enthält bezugich bie Zäune und Gehege feine be» 
jonderen Deitimmungen. Nah dem in dem übrigen Theile des 

egierungsbezirkes geltenden Weftpreußiichen Provinzial- Redht (cfr. 
8. 45.) hat e8, wo either die Zäune und Gehege bei den Pfarr⸗, 
Drganiften- und Külter-Gebäuden von den Gemeinden unterhalten 
worden find, bei diefer Obfervanz fein Bewenden. 

In Anwendung der landrecdhtlichen Vorſchrift des $. 784. hat 
das Minifterial-Rejcript vom 21. Detober 1841 (Berw. Minifterial- 
Dlatt ©. 324) beftimmt: 

dag zwar die hier dem Pfarrer auferlegte Verpflichtung nicht 
auch die Hergabe der Koften eined Neubaued für einen 
änzit verfallenen Zaun in ſich begreift, jondern fi auf 
loge Reparaturen beichränft, var aber ei Reparaturs 

foften dem Pfarrer ohne Rüdficht auf einen beitimmten Be⸗ 
trag zur Laſt fallen, und daß ex 8. 798. 1. c. der Pfarrer 
joget verpflichtet ift, auch die gefammte Wiederheritellung 
ed Zaund (aljo den Neubau) auf eigne Koften zu bewirken, 

wenn er durch Bernachläffigung der erforderlichen Reparatu⸗ 
ren den Verfall des Zaund veranlaßt hat. Iſt dagegen ohne 
ein Berfchulden des Pfarrers, durch Zufall, Alter oder durch 
bie —— ung ſeines Amtsvorgängers der Verfall des 
Zaunes oder — veranlaßt worden, ſo tragen die Koſten 
der Neufertigung, ſoweit das ſir hervermogen nicht zureicht, 
die Bauverpflichten — Patron und Gemeinde —. 

b. In Betreff der Unterhaltung der Pertinenzftüde. 
Unter dem Ausdrud „ ag find nur Reparaturen und 

nicht Neubauten zu verftehen. Die Erneuerung ber inneren Per 
tinenzftüde ($. 786.), fofern diefelben dem Nubungsberechtigten im 

36 



brauchbarem Zuftande übergeben, ohne Berjchulden deſſelben durch 
Alter, Zufall, oder durch Bernadläffigung ded Amtövorgängerd un- 
brauchbar geworden find, fällt nicht dem Pfarrer zur Laft (R. vom 
17. März 1842. V. M. BL ©. 111). 

Wegen der Umfegung von Stubenöfen ift durch Minifterial- 
Reſcript vom 6. Mai 1842 nody befonders feitgefeht, daß die Um- 
ſetzung eined Ofens im Pfarrhauje, auch wenn dabei die Hinzufügung 
neuen Materiald an Ofenkacheln, jedoh nicht zum überwiegenden 
Theile erforderlich ift, zu derjenigen Inftandfegung der innern Per⸗ 
tinenzitüde ded8 Gebäudes gehört, welche der Pfarrer nad) $. 786 
a. a. D. aus eigenen Mitteln zu tragen bat. 

Die Herren Baubeamten werben aufgefordert, bei Veranſchlag⸗ 
ungen ꝛc. von Reparaturen an den Pfarr-Wohn- und Wirthichafts- 
ebäuden auf dieſe Beitimmungen Rückſicht zu nehmen und alle 
Pole Arbeiten, die durch den Nupnießer zu bewirken find, von der 
Veranſchlagung reſp. Nachweiſung über die von den Bauverpflidh 
teten zu tragenden Koften auszuſchließen. Um die Nutznießer jedoch 
gu ihrer Pflicht anhalten zu können, und damit die Gebäude nicht 
urch die Unterlafjung der fraglichen Reparaturen ꝛc. leiden, find die 

deöfallfigen Arbeiten mit Angabe des Koftenbetrages in den Begleit- 
berichten näher zu bezeichnen. 

Zugleich verpflichten wir die Herren Baubeamten, auf den⸗ 
jenigen Pfarreien Iandeöherrlichen Patronats, die Sie zum Zwecke 
der Srledigung von Dienftaufträgen beſuchen müffen, von Zeit zu 
Zeit Gebäude-Revifionen abzuhalten und Sich zu überzeugen, ob 
bie Nußnießer im Allgemeinen ihren vorbezeichneten Verpflichtungen 
nachkommen. Etwaige Außftellungen hierbei find von Amtöwegen 
und zur Anzeige zu bringen. 

x. ꝛe. ꝛc. 
An 

ſämmtliche Königl. Banbeamte bes Departements. 

Abſchrift zur Nachricht. 
Der 8. 787. Tit. 11. Theil IL. des Allg. Landrechts verord⸗ 

net ferner: 

„Auch zu größeren Reparaturen der Pfarrgebäube, ſowie zu 
den neuen Bauten muß der Pfarrer die Materialien, ſow eit 
al8 diefelben über die Wirthſchaftsnothdurft be- 
findlich find, unentgeltlid hergeben.” 

Zu diefen Materialien tft zu rechnen Stroh, das der Pfarrer 
aus den Wirthichaftöbeftänden hergeben muß, “elbfteine, Lehm, 
Grand und Holz, welde von den Pfarrländereien reip. aus dem 
Pfarrwalde entnommen werben Tönnen. 
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Die unten genannten Behörden haben künftig in jedem Falle 
bei Gelegenheit der Vernehmung von Pfarrgemeinden über auszu⸗ 
führende Neus und Reparaturbauten auf Pfarreien, Königl. Patro- 
nats, feitzuftellen, ob und welche diefer Materialien, falls tolche zum 
Bau gebraucht werden, auf der Pfarre über die Wirthichafts-Noth> 
durft vorhanden find und Foftenfrei abgegeben werben fönnen. Weber 
bad Rejultat, welches zur bejonderen Anzeige zu bringen ift, find 
die Beiheiligten zu hören, und deren Crflärung in dad durdy die 
Gircular-Berfügung vom 24. November 1858 — Nr. 1685. K. — 
vorgeichriebene Protokoll zu übernehmen. 

-  Marienwerder, den 7. Zuli 1862. 

Königliche Regierung; 
Abtheilung für SKirchen- und chulweſen. 

An 
ſämmtliche Königl. Landraths⸗ und 

Domainen⸗Rent⸗Aemter. 

220) Beſchaffung der Koſten für die Umfriedigung des 
Schulgeböfts. 

(Eentralblatt pro 1860 Seite 686 Nr. 307.) 

Auf den Bericht vom 15. d. M. erwiebere ich der Königlichen 
Regierung, daß eine Betheiligung des Gutsherrn bei Herftellung von 
Gebe en auf Schulgehöften dur das Allgemeine Land-Recht nicht 
vorgetchrieben ift. or Beſchlußnahme auf den Antrag der Ges 
meinde K., den Werth des urſpruͤnglich zur Snftandfepung der Ge- 
hege ihres Schulgehöftd veranichlagten, durch die Errichtung einer 
Steinmauer aber entbehrlich gewordenen Holzes mit — Thlrn. aus 
dem Patronats⸗Baufonds zu gewähren, hat die Königliche egierung 
daher noch nachzuweifen, daß Fiscus im vorliegenden Zall verpflichtet 
ift, zur baulichen Inſtandhaltung des gedachten Geheged Holz, reip. 
defjen Werth zu gewähren. 

Berlin, den 28. Sunt 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

| An 
bie Königliche Regierung zu N. 

14,401. U. 

221) Berpflihtung der Gemeinden in der Provinz 
Preußen zur Beſchaffung der nöthigen Wirthſchafts— 

räume für den Lehrer. 

Auf den Bericht vom 5. d. M. betreffend den Bau einer Scheune 
bei der evangeliihen Schule in N, beitätige ich das Nefolut der 

36 * 
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Königlichen Regierung vom 7. April d. 3. und verwerfe den dagegen 
von ber Gemeinde dafelbft erhobenen Recurs. 

Nah $. 12 Nr. 3 der Schulordnung vom 11. December 1845 
ift dem Lehrer an einer Schule auf dem Lande ein Aderftüd von 
einem Morgen kulmiſch oder 2 Morgen 47 Duadratrutben preußifch 
zu gewähren. Demgemäß iſt bei der Regulirung der Schule in N. 
nad) den Vorſchriften der Schulordnung dem Lehrer dad Schulland 
von 2 Morgen 31 Quadratruthen preußiich ald das zu gewährende 
Ackerſtück überwiefen worden. Es ift daher unerheblidh, ob dieſes 
Land urſprünglich als Abfindung für die der Kehrerftelle früher zu- 
geftandene Weideberehtigung und das derjelben gebührende Autter 
gegeben worden ift, und fann ed mithin nah 8.12 Nr. 5 a. a. O. 
einen Zweifel unterliegen, daß die Gemeinde dem Lehrer die zur 
Benutzung jened Landes als Aderlanded erforderlichen Wirthſchafts⸗ 
räume gewähren muß. 

Der fernere Einwand der recurrirenden Gemeinde, dab jeneß 
Land zur Adernupung untauglidy ſei, ift hinfällig, weil dafjelbe biß- 
ber ſchon zur Gewinnung von Feldfrüchten benupt worden ift, und 
eventuell daraus nur für die Gemeinde die Berpflichtung folgen 
würde, an Stelle diefed Landes ein andered, zur Gewinnung von 
Feldfrüchten taugliches Stüd Land dem Lehrer zu gewähren. 

Hiernach konnte der Recurd der Gemeinde N. nicht als begründet 
anerkannt werben. 
üch Dieſe Entſcheidung iſt den Betheiligten vorſchriftsmäßig zu pub- 
iciren. 

Berlin, den 21. Juli 1862. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Konigliche Regierung zu N. (in der Provinz Preußen). 

15,281. U. 

222) unterbaltungspftiät bei Küfter- und Shulhäufern 
nah Emanation des Gefeped vom 21. Iult 1846. 

(Centralblatt pro 1861 Seite 756 Nr. 275.) 

Auf den Bericht vom 3.d. M., Die Erweiterung der Schulflaffe 
bei dem Küfter- und Schulhaufe gan K. betreffend, beftätige ich mit 
Vorbehalt des Rechtsweges das Reſolut der Königlichen Re terung 
vom 7. März d. 3. und vermere den dagegen von dem Halb pänner 
N. und Genoffen dafelbft erhobenen Recurs. 

„„ Der in Rebe ftehende Erweiterungsbau der Schulflaffe bei dem 
Küftere und Schulhaufe in K. ift ſeit Emanation des Geſetzes vom 
21. Juli 1846 (Gefep-Samml. ©. 392) der erfte Bau, welder nady 
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den Beitimmungen dieſes Öeienes von denjenigen zu beforgen ift, 
denen in Drmangelung eined afterbanies der Bau einer Schule 
am Orte obliegen würde. In Betreff ded Maßftabes I Bertheilung 
der Baufoften unter die Schulbaupflichtigen kann daher eine Obfer- 
bang fi nicht gebildet haben, weil eben Bauten, welche ald Schul⸗ 
bauten zu behandeln, biöher bei dem Küfter- und Schulhaufe in K. 
nicht vorgefommen find. Unzuläilig aber ift e8, die Obſervanz, 
welche wegen Bertheilung der für die Küfterbauten von den Ge: 
meinden zu tragenden Leiſtungen beftebt, auf die ald Schulbauten 
zu behandelnden Bauten zu übertragen. Es ıft daher gerechtfertigt, 
dat in dem Reſolut ald Vertbeilungsmaßftab für die ftreitigen Baus» 
koſten den Vorjchriften des Allgemeinen Landrechts in den 88. 34, 
30 und 31 Titel 12 Thl. II. gemäß die vereinigte Grund» und 

Klaſſenfſteuer angenommen ift. 
Diefe Entſcheidung ift den Betheiligten zu publiciren. 
Berlin, den 31. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

16,130. U. E. 

223) Anzugskoſten der Slementarlehrer. 
(cfr. Centralblatt pro 1860 Seite 48 Nr. 15.) 

Es ift mehrfach vorgelommen, daß Gemeinden ihren neu an» 
ziehenden Lehrern die — 3*— der zu ihrer Herbeiholung und zur 
Heranſchaffung ihrer Sachen erforderlichen Fuhren verweigert, oder 
auch ſich mit ihnen dahin geeinigt haben, daß fie auf Koſten der 
Gemeinde die Fuhren annehmen follen, ohne jedoch über die Höhe 
der Erſtattungsſumme etwas Ve 

Zur Vermeidung der in beiden Fällen entitehenden Streitigkeiten 
und beoceffnaliichen Meiterungen empfiehlt es fi), dab dieſe Ange- 
legenheit vor dem Anzuge des betreffenden Lehrers ind Klare ge⸗ 
bracht werde. 

Sollte dedhalb eine Gemeinde fich überhaupt weigern, der nad 
8. 39—41 Theil II Til. 12 9. & NR. ihr obliegenden gejeplichen 
erpflichtung nachzukommen, fo hat der betreffende Lehrer bei dem 

» Königlichen Landrathsamte, reſp. bei dem Königlihen Domainen⸗ 
Nentamte zu beantragen, dab die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Pflicht angehalten werde. . 

Ebenſo ift ein Antrag auf Feſtſetzung der Enti Abigunge- Summe 
an diefe Behörden zu richten, wenn fich der anziehende Lehrer mit 
der Gemeinde über eine ſolche nicht einigen kann; wogegen es ber 
betreffenden Gemeinde überlaffen bleiben muß, die erforderlichen 
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uhren in natura zu ftellen, wenn fie die Entſchädigungsſumme für 
u hoch hält. 
| ee Herren Local⸗Schul⸗Inſpectoren wollen hiernach die in ihren 
Aufſichtskreis eintretenden Lehrer in jedem einzelnen Falle rechtzeitig 
inftruiren, damit der Amtdantritt derjelben keinen Aufſchub erleibe. 

Gößlin, den 13. Auguft 1862. . 

Königliche Regierung. Abtheilung ded Innern. 

An 
fämmtliche Herten Superintendenten ꝛe. 

224) Umfang der Berpflihtung zur Schulgeldzahlung. 
(cfr. Eentrafblatt pro 1861 Seite 246 Nr. 89.) 

Shre Beihwerde vom 20. Mai d. S. und 18. d. M. wegen 
angeblicher Entziehung von Schulgeldern vermag ich nicht al8 begründet 
anzuerfennen. 

Die Haudväter der dortigen Schule find nad) dem Allerhöchften 
Erlaß vom 14. Mai 1825 über den Schulzwang (Gej.-Samml. 
©. 149) nur infofern verpflichtet, ihre ſchulpflichtigen Kinder in die 
dortige Schule zu ſchicken, als fie nicht anderweit für den erforder: 

‚lichen Unterricht derjelben forgen. Hieraus folgt, dab die Eltern 
oder deren gefegliche Vertreter für die die Schule nicht beſuchenden 
Kinder nur dann dad Schulgeld zu entrichten haben, wenn fie den 
Kindern nicht anderweit einen genügenden Unterricht ertheilen laſſen. 

Ihr Anſpruch auf dad Schulgeld von demjenigen Kindern, welche 
außerhalb der Ortöfchule einen außreichenden Unterricht erhalten, tft 
hiernach nicht begründet. 

Berlin, den 31. Juli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
ben Küfter und Lehrer, Herrn N. in N. 

16,154. U. 
— — — — — 

225) Competenz der Stadtverordneten-Berfammlung 
bei Feſtſetzung des Schulgeld. 

ıc. 20. Was fodann die Sache felbft betrifft, jo ift das Schul» 
er principaliter eine perjünliche Remuneration für den von dem 
ehrer ertheilten Unterricht, aljo eine reine Schulabgabe. Diefer 

Charakter defjelben wird auch dadurch nicht geändert, daß baffelbe 
aus Swedmöbigeitögrünben nicht von den betreffenden Lehrern direct, 
fondern zu der mit der KämmereisKafje verbundenen Schullaſſe oder 
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231) Nachhäülfe-, Näh- und Strickſchule zu Düren. 
(Eenir.-BI. pro 1860 Geite 437 Ar. 175.) 

Nach einer Anzeige der Kal. Negierung zu Aachen wurde die 
von Schöller ıc. zu Düren für die in der Flachsſpinnerei dajelbit 
peihäftigsen jugendlichen Arbeiter vor zwei Jahren eingerichtete Nach⸗ 
hülfe-, Näh- und Stridichule im vorigen Semefter von 40 Knaben 
und 75 Mädchen beiucht, und es haben die Refultate der im Monat 
März abgehaltenen Prüfung alljeitig befriedigt. 

232) Aufnahme von Kindern in Privatfchulen in 
Deztehbung auf daß Confeſſions-Verhältniß. 

(Centralblatt pro 1860 Seite 340 Nr. 135.) 

Ew. Hohwürbden eröffne ich auf die Gingobe vom 10. Mai d. J., 
daß die Faſſung, in welcher bie Königliche Regierung zu N. unter 
dem 6. November v. 3. dem Guratpriefter N. m R. die Conceifton 
dor Errichtung einer Tatholiichen Privatfchule ertheilt hat, zu ber 
uffaſſung Veranlaſſung geben Tonnte, ald fei die Aufnahme von 

Kindern evangeliicher Eltern in diefe Schule alddann geftattet, wenn 
die Eltern ihren desfallfigen Willen auddrücklich erklärt hätten. Es 
liegt indeffen in der Natur der Sache, daß in eine katholiſche Privat- 
ſchule, welche nur wegen bed nachgewieſenen Bebürfniffed eined an« " 
gemefjenen Elementar-Unterrichts für katholiſche Kinder conceffionirt 
wird, Kinder evangeliicher Eltern nicht aufgenommen werden Tönnen, 
wenn für deren Unterriht durch öffentliche Schulen ausreichend ge⸗ 
forgt iſt. Nach diefem Grundfag wird auch bei Eonceffiontrung 
evangelifcher Privatichulen rüdfichtlih der Aufnahme Tatholifcher 
Kinder verfahren. In die Reihe öffentlicher Schulen koͤnnen Privat: 
ſchulen grundfäglich erft dann aufgenommen werden, wenn für Die 
jelben als felbftändige Anftalten eine dauernd ausreichend Dotation 
nachgewieſen worden tft. 

Betreff der ufnabme von Kindern aus gemiſchten Chen 
babe ich die Königliche Regierung zu N. veranlaht, von einer vor 
ber Obrigfeit oder dem Drtd-Schulvorftande abzugebenden Willend- _ 
erflärung der Eltern Abftand zu nehmen, und es ald ausreichend an⸗ 
zuſehen, wenn die Erflärung der Eltern über die Aufnahme ihres 
Kindes in die katholiſche Privatichule dem Lehrer derfelben fchriftlich 
übergeben wird. Der Lehrer bat dieſe Erklärung aufzubewahren, da⸗ 
mit er ſich erforderlichen Falles über die Aufnahme eines ſolchen 
Kindes in feine Schule ausweiſen Tann. 

Berlin, den 29. Juli 1862. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

von Mübler. 
An den Fürſtbiſchöflichen Delegaten ꝛc. 

13,7%. U. ’ 
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Perional: Beränderungen, Titel: und Orbend : Berleihungen. 

A. Behörden. 

Der Waiſenhaus⸗ und Seminar -Director Wöpde in Bunzlau ift 
zum Gonfiltorial>, Regierungd- und Schul-Rath bei der Regierung 
in Minden ernannt worden. 

B. Univerfitäten, Alademien. 

Der Profeffor Dr. K. W. Nitzſch an der Untverfität in Kiel ift 
zum ordentl. Profefjor in der philofophifchen Facultät der Uni- 
verfität zu Rönigeberg 

‘an derfelben Univerfität der Privatdocent, Stadtrichter Dr. Gü⸗ 
terbod zum außerordentl. Profeffor in der juriftiichen Facultät, 

der Drofeffor Dr. $itting in Bafel zum ordentl. Profefjor im 
der juriftifchen Sacultät, und der Dr. 3. Kühn zum ordentl. 
Profeſſor der Landwirthſchaft in der philofophiichen Facultät der 
Univerfität zu Halle, 

der außerordentl. Profeffor und Licentiat der Theologie Riehm in 
Heidelberg zum außerordentl. Profeffor in der theologiſchen Fa⸗ 
cultät derſelben Univerfität, 

an der Univerfität zu Berlin find die Privatdocenten bei diefer Uni⸗ 
verfität: Dr. Gurlt zum außerordentl. Profeſſor in der medi- 
ciniſchen Facultät, Dr. Helfferih und Dr. Berg zu außer⸗ 
ordentlihen Profeſſoren in der philofophiichen Facultät ernannt, 

der ordenil. Profeflor Dr. Hertz bet ber Kenbiide 8 zu Greifs⸗ 
wald tft in glether Eigenſchaft in die philofophiihe Facultät der 
Univerfität zu Breslau verfept, 

ber Gumnafiallehrer Dr. Hoſius in Münfter AR außerordentl. 
Profeffor für dad Fach der Geognofie und Mineralogie an der 
theologifchen und — Akademie daſelbſt ernannt, 

dem ordentl. Profeſſor Hofrath Dr. Schultze in der mediciniſchen 
Facultät der Univerſität zu Greifswald der Charakter als 
Geheimer Medicinal⸗Rath, 

dem Prorector der Univerſität zu Königsberg, Profeſſor Dr. Ro⸗ 
ſenkranz der Kronen-Orden zweiter aſ verliehen, 

dem Geheimen Medicinal-Rath und Profeſſor Dr. Langenbeck 
u Berlin die Erlaubniß zur Annahme und Anlegung des dem⸗ 
* von Seiner Majeſtät dem Sultan verliehenen Medjidié⸗ 
Ordens dritter Klaſſe ertheilt, 

dem Cuſtos an der Univerſitäts⸗Bibliothek zu Halle, Privatdocenten 
Dr. 3. H. Krauſe das Prädicat „Profeſſor“ verliehen worden. 
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Es tft dem Lehrer an der Akademie der Künfte und Affiftenten ber 
StulpturensGalerie der Mufeen zu Berlin, Profeffor Dr. Böt- 
ticher, die Erlaubniß jur Annahme und Anlegung ded Officer: 
freuzed vom Königlich Griechiſchen Erlöfer-Orden ertheilt worden. 

C. Gymnasien, Progymnafien, Realfhulen und 
Sadettenhäufer. 

Der Oberlehrer Profeffor Dr. Kämpf am Gymnafium in Neu- 
Ruppin ift zum Director ded Gymnafiumd und der Realichule zu 
Landsberg a.d. W., 

der Oberlehrer Dr. B ogen am Gymnafium in Neuß zum Director 
des Gymnaſiums zu Münftereifel ernannt, ' 

am Gymnafium 
zu Dortmund der Dr. Zerlang als Dberlehrer angeftellt, 
zu Greifswald ber orbentl. Lehrer Dr. Langguth, 
zu Coesfeld der Lehrer Dr. Wennemer, 
zu Gleiwitz der ordentl. Lehrer Polke 
zum Oberlehrer beförbent, 

zu Arnsberg der on Hake als Religiondlehrer angeftellt, 
der ordentl. Lehrer Dr. Caspar am Apoſtel-Gymnaſium in Cöln 

an dad Öpmnaftum zu Emmerich ald Oberlehrer, 
der Sollaborator Dr. Benedir am Gymnafium in Sagan an daß 

Gymnaſium zu Gleiwitz, 
der ordentl. —* Dr. Behrns am Gymnaſium in Hamm an 

dad Gymnaſium zu Wetzlar, und 
ber Hülfslehrer Dr. Dyckhoff am Gymnaſium in Münfter an das 

Gymnafium zu Coesfeld 
als ordentlicher Lehrer berufen, 
bei dem Gymnafium - 

zu Elbing der Schulamtd-Gandidat Dr. Foß, 
zu Snfterburg der Schulamt3-Sandidat Dr. H. W. Schäfer, 
zu Ratibor der Schulamtd-Candidat Polte 
zu Stendal der Schulamtö-Gandidat Dr. Moris Müller, 
zu Dueblinburg der Diaconud Liebuſch, und 

.. zu Ed8lin der Schulamtd-Gandidat Dr. Bolz 
als ordentlicher Xehrer, 
an der Klofterfchule zu Roßleben der Schulamts- Gandidat Dr. 
Bouterwet ald ordentl. Lehrer, 

am Gymnafium zu Dortmund der Schulamtd- Gandidat Bode 
als wiſſ enfchaftl Hülfslehrer -angeftellt, 

die Lehrer Ruhe am Progymnafium in Rheine und Dr. Scheerer 
am Gymnaflum in Coesfeld find zu Oberlehrern am nunmehrigen 
Gymnaſium zu Rheine ernannt, 
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am Gymnaſium und der Realfchule zu Düſſeldorf ift der Predigt: 
amts⸗Candidat Arenfeld als evangeliicher Religionslehrer ange: 
stellt, 

den Oberlehrern Remacly am Gymnafium zu Bonn und Dr. 
Spörer am Gymnafium zu Anclam ift dad Prädicat „Pro 
fefjor”, den ordentlichen Lehrern Wilhelm Stahr und Dr. Karl 
alte am Gymnafium zu Stettin das Prädicat „Oberlehrer“ 
verliehen worden. 

Am Progymnafium zu M. Sladbad find die Schulamtd-Gandi- 
daten Ringemann und Dr. Hörling ald ordentliche Lehrer 
angeftellt worden. 

An der Realfchule 
zu ne ] —28 der ordentl. Lehrer Dr. Schäfer zum Oberlehrer 

efördert, 
zu Coͤln der Kaplan Ferrier als Religionslehrer, 
zu Cüſtrin der Schulamts-Candidat Theodor Schmidt als 

ordentl. Lehrer, 
zu S ale Schulamt3-Sandidat Köftler ald Gollaborator 

angettellt, 
den ordentfschen Lehrern Dr. Fuchs an der Realſchule zum heiligen 

Geift in Breslau, und Claus an der Realihule zu Stettin 
dad Prädicat „Dberlehrer” verliehen worden. 

Dem ordentl. Lehrer 5. W. Koh am Cadettenhaus zu Culm if 
dad Prädicat „Oberlehrer“ verliehen worden. 

D. Schullehrer-Seminarten. 

Der Rector und Prediger Zeller in Luckenwalde ift als erfter Lehrer 
F gangeliſchen chullehrer⸗ Seminar zu Oranienburg au⸗ 
geitellt, 

der interimiftiiche Hülflehrer Regener am Seminar in Barby 
gem Hülfdlchrer am evangeliihen Schullehrer-Seminar zu Hals 
erftadt ernannt worben. 

Dem evangelifhen Lehrer Griegoleit an der höheren Töchter: 
jöute zu Gumbinnen, dem evangelischen Schullehrer A uferma nm, 
n der Kreisitadt Sferlohn, und dem katholiſchen Schullehrer und 
Chorrector Schneeweiß in ber Kreidftadt Grottlau tft der 
Rothe Adler-Orden vierter Klaffe, 

den katholiſchen Schullehrern Auffenberg zu Döffel im Kreis 
Warburg, und Zimmer zu Halbendorf im Kreis Grottlau, — 
den evangeliihen Schullehbreen Scherſch zu Burkersdorf im 
Kreis Hoyeröwerda, Kuleſſa zu Bobern im Kreid Lyck, Wie- 
Dermann zu Rietihüp im Kreid Glogau, und Schneider zu 
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Miegersdorf im Kreis Neuftadt, — dem evangeltihen Schullehrer 
und Cantor Sanjon iu Döbern im Kreid Prß. Holland, — 
den evangeliichen on ehrern und Organiften Igel zu Prauß 
im Kreife Nimptih, Müller zu Kirn im Kreiſe ren nad, und 
Pöthko zu Bluno im Kreis Hoyerdwerda, — fowie Gem evan⸗ 
eliſchen Schullehrer und Küſter Ulrich zu Niederholzhauſen im 
ei Sdartöberga iſt das Allgemeine Ehren-Zeichen verliehen 

worden. 

Dem BPrivatgelehrten, Naturforfher Dr. Jagor zu Berlin ift der - 
Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

Dem Componiften Johann Bogt ift dad Präadicat „Muſikdirector“ 
verliehen worden. J 

Ans dem Amie geſchieden. 
Geſtorben: 

General⸗Superintendent Dr. Wiesmann zu Coblenz am 
10. Auguſt, | 

Außerordentl. Profeſſor der Univerfität, Secretär und Ehrenmit⸗ 
glied der Akademie der Künfte zu Berlin, Dr. Suhl, am 
20. Auguft, 

Oberlehrer Rott am Gymnafium zu Gleiwig am 9. Suli, 
Drbdentl. Lehrer Dr. Jacob am Gymnafium zu Eleve am 9. 

September 1862. 
Denfionirt zum 1. Detober 1862: 

Director Kapfey am Opmmaflum zu Münftereifel, 
Sonrector Profeffor Dr. Minh am Gymnafium zu Etäleben, 
Dberlehrer Kraufe am Gymnaſium zu Neu- Stettin, 
Ordenil. Lehrer Kirih am Gymnaſium zu Düffeldorf, 
Drbentl Lehrer Schönftedt am Dom-Gymnafium zu Magde⸗ 

urg. 

Auf ihre Anträge ausgeſchieden zum 1. October: 
Ober⸗Conſiſtorial-Rath Dr. Sad aus der Stellung ald ordent⸗ 

licher Honorar=Profefjor bei der theologiſchen Facultät der Unt- 
verfität in Berlin, 

Oberlehrer Lange am Gymnafium zu Duidburg. 

Deßgleichen wegen Verjeung in andere Aemter zum 1. October: 
Die katholiſchen Retigtondiehrer von Bielidi am Gymnaftum 

u Coniß, und Matzke am Gymnafium zu Sagan, 
Drdentl. Lehrer Höffner am Gymnaſium zu Cöslin, 
Lehrer Dr. Kewitſch an der Realſchule zu Trier. 
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Inhaltsverzeichniß des Auguft- und Septemberbeftes. 

. 181. Aufhebung eines befätigten Refoluts. — 182. Reſolutoriſche Eutſchei⸗ 
dung in Bau⸗Sachen. — 183. Bortopflichtigleit für Lehrer-Lefezirkel. — . 
Geftattung des Privatunterrihts an Ausländer. - 185. Neues Univerfitäts- 
gebäube in Königsberg. — 186. Rector- und Decanen-Wahlen. — 187. Drud 
von Differtationen. — 188. Nene Brofeffur an ber Alabemie in Munſter. — 
189, Königliche Bibliothel in Berlin. 1%. Akademie der Künfte in Berlin. — 
191. Humboldtftiftung. — 192. Etipenbien fir archäologiſche Studien. — 193. 
Artiengefellichaft zoologiſcher Garten in Eöln. — 194. Anerkennung höherer Un- 
terrichts-inflalten — 195. Religionsunterricht für Schüler einer andern Con⸗ 
feffion. — 196. Feſtſetzung des Schulgeldes. — 197. Einführung bes Directors 
bei ſtädtiſchen Unterrichts-Anflalten. — 198. Anmelbung von Abiturienten — 
199. und 202. Form der Schulzengniſſe. — 200. Landesſchule Pforte. — 
201. Frequenztabellen der höheren Unterrihts-Anftaltn. -— 28. Sammlung 
franzöfticher Werke von Göbel. — 204. Wahlfähigkeitöpräfungen bei ben Schul- 
Anftalten in Droyßig. — 205. Freiftellen am Boifenhaus ın Königsberg. — 
206. Orgelfpiel- nnd Kirchengefangs-Schulen. — 2307. Geographiſche Unterrichts⸗ 
Mittel. — 208 Reviſion eines Schnllehrer-Eeminare. — 209. Reclamation 
von Lehrern bei einer Mobilmahung — 210. Benfton für bie Wittwen ber 
Lehrer. - 211. Einkünfte des Lehrers aus kirchlichen Aemtern. — 212. Beförderung 
ber Mäßigkeit. — 213. Schornfleinfegerlohn für Lehrerwohnungen. — 214. Un- 
terhaltung ber Elementarſchulen burch bie bürgerlichen Gemeinden. — 215 Ein- 
vichtung des Schul-Etats. — 216. Hauptbeſtandtheile eines Schulhaufes. - 
217. Lieferung des Brennbolzes für Schulen. — 218 Leiftungen zur Unterhaltung 
von Bappbächern. — 219. Verpflichtung zur Unterhaltung von Pfarrgebäuben. - 
2. Umfriedigung bes GSchulgehöfte. 221. Beichaffung der Wirtbfchafts- 
räume fir den Lehrer. — 222. Unterbaltungspflicht bei Küifter- und Schulhäuſern. — 
23233. Anzugsloften für Slementarlehrer. — 224. Ber lichtung zur Schulgeld» 
zahlung. — 225. Feſtſetzung des Schulgeldes. — 226. Anwendung bes Geſetzes 
vom 11. Suli 1822 bei Leiftungen für die Schulen. — 227. Stellung von 
Fuhren für Schni-Infpectoren. — 228. Rocal für den Confirmanden-Unter- 
richt. 229. Ausſchluß der Juden von dem chriſtlichen Schul⸗Vorſtand. — 
230. und 231. Nachhlilfe⸗,, Näh⸗ und Strickſchulen. — 232. Confeſfionelle 
VBerbhältniffe der Privatſchulen. — Berfonalchronif. 

Druf von 3. J. Starcke In Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts -Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herren Diinifters der geiftlihen, Unterrichts und Medi⸗ 
cinaleAngelegenbeiten und unter Benugung der amtlichen Onellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs - und vortragendem Bath In bem Minikerium 

der geiſtlichen, Unterridts- und Medicinal⸗Angelegenheiten. 

Re 10. Berlin, den 30. October 1862, 

J. Akademien und liniverfitäten. 

233) Verhandlungen der Königlihen Akademie ber 
Wiffenihaftenvom März bis Suli 1862. 

Durch Allerhöchſte Erlaſſe vom 3. und 24. März haben bed 
Königs Majeftät die von der Akademie getroffenen Wahlen des 
Herrn Robert Bunjen in Heidelberg zum auswärtigen Mit—⸗ 
glied der Alademie in der phuficalifch « mathematiichen one ded 
Herrn Gruft Curtius in Göttingen und des Herrn Milo» 
fi in Wien zu auswärtigen Mitgliedern und des Herrn Georg 
Hanjjen in Berlin zum ordentlihen Mitglied in der philoſophiſch⸗ 
biftorischen Klaſſe zu betätigen geruht. 

ie Akademie bat die Herren Giuſeppe Canale in Genua, 
Örstejenb in Hannover, J. Oppert in Paris und F. Spies 
el in Erlangen zu correſpondirenden Mitgliedern in der philo⸗ 
Bob &-hiftorifchen Klaffe erwählt. 

Die Correfpondenten der Akademie, Bibliothelar Pezzana in 
Parma, und der Großherzoglihe Badifhe Hofrat Dr. Bronn 
find verftorben. 

In der öffentlihen Sipung am 3. Juli 1862 verlas ber Se 
eretait der philoſophiſch⸗hi toriiihen Klaffe folgende Preisverkün⸗ 
igung: | 

Die philofophiich-hiftorifche Klaffe der Akademie hatte am leib⸗ 
niziſchen Sahredtage 1856 eine vollftändige fritiihe Samm- 
lung der ariftotelifhen Fragmente ald Preisaufgabe auf 
ba8 Jahr 1859 geftellt. Da im Jahre 1859 Bewerbungſchriften | 
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nicht eingegangen waren, erneuerte fie dieſelbe auf 1862 und ver- 
Doppelte zugleih den Preis bis zu 200 Ducaten. Sie bat heute 
über den Erfolg zu berichten. 

&8 find zu geböriger Zeit drei Bewerbungsfchriften eingangen, 
eine mit dem Motto: „pendent opera interrupts* auf 2359 ein- 
feitig bejchriebenen Oxartblättern, lateinifch; eine andere mit dem 
Motto: „eis avyp od av’ 6p2“ auf 1142 geipaltenen Blättern in 
vier Bänden großquart, deutſch verfaßt; eine dritte mit dem Motto: 
„eAy un altog ob aabtod dxndays, AlAw yE Adyovu pn, mIzeügys“ 
auf * auf beiden Seiten eng beſchriebenen Quariblättern, la⸗ 
einiſch. 

Zur Norm des Urtheils über dieſe drei Concurrenzſchriften dient 
die nähere Faſſung der Aufgabe, welche ſo lautete: 

Die Bruchſtücke des Ariſtoteles und die Stellen, welche ſich 
auf deſſen verlorene Schriften beziehen, ſollen aus dem griechiſchen 
und römischen Alterthume, insbeſondere aus den Commentatoren ge— 
ſammelt, kritiſch behaudelt, und, ſoweit ſich Anknüpfungspunkte bie— 
ten, mit den vorhandenen ariſtoteliſchen Schriften verglichen werden. 
Mad etwa noch die arabiſche und orientaliſche Litteratur für Ariſto⸗ 
teles enthalten mag, bleibt für jetzt ausgeſchloſſen. Was bisher im 
Einzelnen für eine Sammlung geſchehen, iſt zu benutzen und zu be⸗ 
rückſichtigen. Die Anordnung der Fragmente wird dem Urtheil der 
Bearbeiter überlaſſen; aber es iſt der Schrift ein doppeltes Regiſter 
beizufügen, wovon das eine die Schriften und Stellen, aus welchen 
die Fragmente entnommen find, genau aufführt, das andere die wich⸗ 
— Wörter und Gegenſtände der Fragmente alphabetiſch ver- 
etchnet. 

Die erfte Schrift „pendent opera interrupta*, an Mafje bie 
andern überwiegend, zeugt von Fleiß und DBelefenheit in der alten 
Utteratur. Aber fie häuft Unnöthiged und zieht Fremdes hinein. 
Das Erfte thut fie, wenn fie z. B. Die Vitae des Arijtoteled in ſau— 
berer Abjchrift, aber ohne erheblichen Zuſatz bietet, und das Zweite, 
wenn fie Eritiiche Fragen aufnimmt, welche von der Aufgabe ausge⸗ 
ſchloſſen ſind. Indem namentlih der Verf. die in den aud dem 
Altertbum erhaltenen Katalogen verzeichneten Schriften des Ariſto⸗ 
tele8 alle durchgeht und beipricht, beipricht er vielfach, ftatt der 
Fragmente der verlorenen, die allein zu fammeln waren, die auf uns 
efommenen vollſtändigen Schriften des Ariſtoteles; und dabei mei⸗ 
—* ungenügend; denn der Verf. weiß von dem wenig oder gar 
nichts, was in der neuern ariſtoteliſchen Litteratur für die Kritik der 
Schriften bereits geſchehen iſt. Neben dieſer Unkenntniß zeigt die 
Arbeit durchweg Mangel an philologiſcher Methode und die Leſung 
wird durch incorrected unlateiniſches Latein erjchwert. Diernad iſt 
dieſe Schrift mehr eine nützliche Vorarbeit zu der geſtellten Auf⸗ 
gabe, als eine Löſung der Aufgabe felbit, und die Akademie darf ihr 
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bei aller Anerkennung des aufgewandten gelehrten Fleißes den Preis 
nicht zuerfennen. 

ie zweite Schrift (eic dvip od xcivb' 6p&) zeichnet ſich durch 
reinlidhe und überfichtliche Zufammenftellung des zerftreuten Stoffs 
vortheilhaft aus und bewährt fi) in dem Streben nad) vollftändiger 
Sammlung. Sie hält fi innerhalb der Schranken der Aufgabe, 
und geist jelbftändiges und befonnenes, wenn auch mitunter allzu 
zurüdhaltendes Urtheil, und gewandte und Mare, nur hie und da et⸗ 
was weitfchweifige Darftellung. Aber der Verf. verfhmäht in einem 
einleitenden Vorwort, die Principien zu entwideln, nad welchen er 
(ei Unterjuhung angelegt hat und die Kritil übt. Namentlich ver- 
äumt er, fi über die erhaltenen Berzeichniffe der ariftotelifchen 
Schriften und ihr Berhältnig & einander im Zuſammenhang zu ere 
Hären und dadurch für die Beurtheilung des Einzelnen leitende 
Grundjäge zu gewinnen. Kritiihe und grammatiſche Genauigkeit tft 
biöweilen vermißt worden. 

Die dritte Schrift, deren Verf. durch den platoniihen Spruch: 
„edv un abrös ou ombroo dxobays, Alm ya Acyovtı un nıcedape“, 
die vollſte Selbftändigfeit anfpricht, verfährt in die ſer Ordnung. 
Nach einer in gebrängter Kürze gehaltenen Einleitung, in welcher 
bie der ganzen Arbeit gegebene Ueberſchrift: „Aristoteles pseudepi- 
graphus* begründet wird, folgen zunächſt die Fritiich behandelten Ver⸗ 
zeichniſſe der ariftoteliichen Schriften, hierauf die Fragmente jelbft, 
616 an der Zahl; den Schluß bilden Anecdota Aristotelica au 
Bibliotheken Franfreihd und Staliend: 1. nepl rc Neilov dvaßd- 
aews. 2. vApoı avöpds xal yuvanxös. 3. npoßinpata. 4. Srarpkasıs, 
die drei erften in lateiniſcher Meberfegung, in der fie allein noch er» 
balten find, die dicipéoseic in der Urfprache aus dem codex Mar- 
cianus. Den Fragmenten der einzelnen Werte find furze Eins 
leitungen vorausgeſchickt; die Bearbeitung derjelben beichränft fidh 
mit richtigem Tact in Kritik und fachlicher Erörterung auf dad Noth- 
wendigfte.e Die Sammlung ruht auf der Grundlage forgfältiger 
und audgedehnter Studien; philologiiche Methode it allenthalben 
geübt, und die Ergebniffe der neuern Zerteöfritit find durchweg be- 
nutzt. Der Berf. beherrſcht die ariftotelifche Litteratur und was mit 
ihr irgend zuſammenhängt, und hat den Craft und Eifer für bie 
Aufga aus durch die Meifen bewährt, die er in Deutſchland, 
Frankreich und Stalien machte, um für ihre Zwecke den Schähen der 
Bibliotheken nachzufpüren. Der lateinische Stil der Schrift tft cor- 
rect, wenngleich fchwerfällig und undurchſichtig. Bei den hervorges 
bobenen Vorzügen giebt die Schrift nur Fi inem wejentlichen Be- 
benten Anlaß. Sie erklärt fchon in threm Zitel: „Aristoteles 
pseudepigra hus“ alle ariftoteliichen Fragmente für unecht und 
verfolgt, ein Betalter der Pfeudeptgraphte annehmend, die Hypotheſe, 
daß ſammt vielen Büchern, weldye in unſerm Ariſtotees ſtehen, alle 
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Schriften untergefhoben feien, aus welchen un Bragmente erhalten 
worden. Die Kritik bewegt ſich durchweg in der Richtung dieſer 
Vorausſetzung, deren Babrbeit, zumal in dem Umfang, Weiden der 
Verf. behauptet, bis jept micht bewieſen iſt. Indeſſen hat die that- 
— Leiſtung der Sammlung und Sichtung durch dieſe vorge⸗ 
aßte aueinung nicht gelitten. 

Werden beide Bewerbungsichriften mit einander vergliden, fo 
vermeidet die legte die Mängel der vorigen und ift ihr durch Schärfe 
der Methode und Reichthum der Anknuͤpfungen überlegen. Weber 
dies giebt fie im Anhang Inedita, welche mit der Aufgabe in ei- 
nigem Zujammenhang fteben, und die vorige Schrift hat Teine Seite, 
durch welche fie etwa Die lepte ergänzte. Daher gebührt nach dem 
Urtheil der Akademie der legten Schrift: „.Eav pn abröc ab oabroü 
Axrodsys, Alm yes Atyovır un mızeüsys“ der volle ungetheilte Preis, 
Sollte der Verf. nah $. 67 der Statuten wünſchen, doß die Schrift 
von der Akademie für ihre Rechnung gedruckt werde: ſo iſt das in 
der Aufgabe geforderte Regiſter über die wichtigeren Woͤrter und 
Gegenſtände der Fragmente von ihm noch hinzuzufügen. 

Mit der Anerkennung, welche die Akademie der andern in ihrer 
Leiſtung verdienftlihen Schrift (eis avnp 06 ravd’ öpa) wünjdht, 
ift fie an —* Statuten $. 64 und $. 66 gebunden. Dieſe laſſen 
nur eine ebrenvolle Erwähnung ale Acceffit u. Sie verordnen, 
daß der Zettel, der zu einer des Acceſſit theilbaft gewordenen Ab: 
handlung gehört, uneröffnet aufbewahrt und, wenn ed der Berf. ver- 
langt, ſpäter eröffnet, und der Name auf geeignetem Wege bekannt 
gemacht, im andern Kalle aber dem Verf. uneröffnet zurüdgeftellt, 
oder, wenn tiefe Zurüdftellung nicht mittlerweile verlangt worben 
tft, in der nächften leibniziſchen Sitzung öffentlich verbrannt werbe. 
Unter diefen Beſtimmungen ertheilt die Akademie der Schrift: „eis 
dvhp od ravd’ Spa dad Acceffit. 

Indem hiernach die Akademie ber mit dem platonifchen Motto 
verfehenen Abhandlung den ausgejepten Preis zuerfennt, wird der 
zugehörige Zettel eröffnet. 

Der entfiegelte Zettel ergiebt den Namen des Verfs, Ba- 
lentin Rofe, Dr. philoa. in Berlin. 

Hierauf wurde den Statuten gemäß ‚um Mibbraud zu ver: 
hüten, der Zettel zu der Schrift, die weder gekrönt noch des Ace 
ceſſit theilhaft geworden, alfo der Zettel „pendent opera interrupta“ 
unentfiegelt verbrannt, dagegen der Zettel „eis dvhp oò ravd’ Opa“ 
ner (net ur Aufbewahrung zurüdgelegt. 

er Secretär fuhr fodann fort: 
Nach diefer Preiöverfündigung, deren Erfolges ſich die Akademie 

lebhaft freut, denn durch denfelben ift eine ſeit 300 Sahren empfun- 
dene Züde in der ariftoteliichen Litteratur endlich ausgefült, macht 
bie Akademie unter diefen günftigen Aufpicien eine neue Aufgabe 
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der philoſophiſch⸗hiftoriſchen Klaſſe bekannt, und zwar eine biftorifche. 
Sie lautet: 

Die Geſchichte der neueren Zeiten unterjcheidet fi) von ber 
des Alterthums binfichtlih ihrer Grundlagen zu ihrem weſentlichen 
Vortheile. Die Griedhen, die Römer und die übrigen Völker der 
früheren Sahrtaufende haben fo gut ald die neueren Eulturvölfer 
unter ihren fchriftlihen Aufzeichnungen, welche den mannigfaltigen 
Geſchäftsverkehr ihres Lebend vermittelten, Urkunden befeffen; aber 
diefe Urkunden find nur in geringer Anzahl auf und gelommen und 
fie bieten daher für die antike — ein ilfemitte von 
verhaͤltnißmäßig beſchränkter Bedeutung. Die Staaten der fpäteren 
Zeit hingegen Haben von ihrer Gntfehung an eine fo große Waffe 
von Urkunden aufgelammelt und großenthetld bis auf unfere Tage ers 
halten, daß fie nebſt dem gleichzeitigen Geſchichtsſchreibern und den 
anderen jchriftlichen Dentmälern, den Gefegen, den Briefen und den 
Werfen der Litteratur, mit Recht als die feite Grundlage der Ges 
ſchichtsforſchung angejehen werden. Um den umfangreichen tn ihnen 
enthaltenen Stoff zu überfehen, bedurfte es kurzgefaßter und nach der 
Zeitfolge geordneter Auszüge, jogenannter Regeiten, auf deren Aus⸗ 
arbeitung in unjerem Iahrhunderte großer und erfolgreicher Fleiß 
gewendet worden ift. In Deutichland und für die deutiche Gefchichte, 
welche das Leben eines durch einheitliche Reichsgewalt während eines 
zahrtaufenbe verbundenen Volkes zur Aufgabe —* waren das erfte 
Bedürfniß die Regeſten der Könige und Kaiſer. Ihnen ſchloſſen ſich die 
Regeften der einzelnen großen Reichslande, der geiſtlichen und welt⸗ 
lichen Fürften und Landichaften an. Es ift allgemein anerkannt, 
welche Verdienſte fich zuerſt Böhmer und Chmel durd ihre Regeften 
der deutfhen Könige und Kaifer von Pippin bis Marimilian I und 
durch verwandte Arbeiten erworben haben. War durch fie bie Auf- 
abe gelöft einen Schap von ungefähr Kanfunbamangig taufend von 
enticen Königen und Kaifern auögeftellten Urkunden in chronolo⸗ 
iſcher Weberficht feitzuftellen und der allgemeinen Benukung der 
—** gargiv zu machen, fo ſollte dann auch ein anderes fühl⸗ 
bares Bedürfniß befriedigt werben, als vor elf Jahren in Berlin 
Jaffe’8 Regesta pontificum Romanorum and Licht traten. Die 
Geſchichte der Päpfte greift fo tief in die Gefchichte nicht nur des 
deutschen, fondern aller chriftlichen Völker und Staaten ein, daß 
dieſe ohne fie an wefentlicher Unvollftändigfeit leiden würde. Jaffé's 
Werk ift von den älteften Zeiten bis auf Innocenz III und daß 
Jahr 1198 geführt. Es bricht beit dem Zeitpunfte ab, mit dem 
ba8 Sahrhundert der größten Höhe ded P — 3*— beginnt. Es 
ift der Wunſch der Alademie, daß dieſer Zeitraum, von der Wahl 
Snnoceng deö III bis zum Tode Benedicts des XI im Sahre 1304, 
nach we —* das avignonſche Ertl der Päpfte eintritt, in ähnlicher 
Weile behandelt werde. 
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Die Akademie ſtellt hiernach als Preisaufgabe: 

die Bearbeitung der Regeſten der Päpſte von Innocenz III 
bis mit Benedict XI. 

Es wird dabei verlangt, daß dieſe Regeſten and jammtlihen zugäng⸗ 
lichen gedruckten Quellen in derſelben Weiſe gewonnen werden, wie 
dies für die vorhergehende Zeit durch Jaffé's Regesta pontificum 
Romanorum geſchehen iſt. Als eine bejonderd dankenswerthe Ver⸗ 
vollſtändigung würde die Akademie die Benutzung ungedruckter Quel⸗ 
fen anſehen. Bei jedem Papfte iſt eine kurze Nachricht über feinen 
früheren Lebenslauf vorauszuſchicken. 

Die Arbeit kann in deutfcher, Iateintfcher, franzöfiicher oder ita⸗ 
liäniſcher Sprade abgefaßt werben. 

Die ausſchließende Friſt für Die Einfendung der dieſer Aufgabe 
ewidmeten Schriften ift der 1. März 1865. Jede Bewerbungd- 
—* iſt mit einem Motto verſehen und dieſes auf dem Aeußern 
des verſiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfaſſers enthält 
u wieberhofen. Die Ertheilung des Preifed von 100 Ducaten ges 
Nicht in der öffentlichen Sitzung am Leibniziihen Iahredtage im 
Monat Juli des Jahres 1865.* 

In derfelben Sikung machte das neu eingetretene Mitglied, 
Herr Hanffen, über feine Auffaffung der „politischen Deconomie 
und Statiftit" und über die Richtung feiner ſpeciellen Studien fol- 
gende Mittheilung: 

„Meine Univerfitätöftudien als fogenannter Kameralift fallen 
in eine Zeit, in welcher der Sturz ber zu Anfang des vorigen Jahr: 
bunbertd auf deutſchen Kathedern zufammengezimmerten Kameral- 
wiſſenſchaft bereitd entichieden war. Als —8 konnte nicht 
länger anerkannt werden und hätte von Anfang an nicht gelten ſollen 
ein Lehrgebäude, welches, nur einem zufälligen Umftande feine Be⸗ 
zeichnung verdanfend, eines durchgreifenben wiſſenſchaftlichen Prin⸗ 
cipes und des inneren Zuſammenhanges feiner Beſtandtheile durch⸗ 
aus entbehrte, welches nur über dürftigen Stoff verfügte und noch 
bürftiger in der Be lung beffelben fich zeigte, welches die Natios 
nalöconomte, die den Kern des Syſtems hätte bilden müſſen, gänz- 
lich ignorirte, die freie wiſſenſchaftliche Forſchung durch ihren be 
ſchränkten polizeilichen und plusmacheriſchen Standpunkt von vorne 
herein lähmte und auch practiich fo unproductiv ſich erwies, daß der 
Staatöverwaltung meiftend noch beſſer mit bloßen Zuriften als mit 
geſchulten Kameraliften gedient war. 

Obwohl nun einfichtöuolle deutfche Fachgelehrte in dem zweiten 
und dritten Decennium dieſes Sahrhundertd eine rabicale Reform 
dieſes Lehrgebäudes, von welchem faft nur der Name noch conjervirt 
blieb, mit günftigftem Erfolge vorgenommen haben, fo ift body auch 
diefer neuen Kameralwiſſenſchaft neben der friſch aufblühenden ein- 
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heitlichen, großen und ganzen Staatswiſſenſchaft eine lange Lebens⸗ 
dauer ſchwerlich beſchieden. 

So weit dieſelbe mit öffentlichen Angelegenheiten und deren 
theoretiſchen Begründung ſich befaßt, greift fte in das unbeftreitbare 
Gebiet der Staatswiſſenſchaft ein, und fo erfcheint es einfacher, die 
olitiiche Decongmie unmittelbar ald einen Theil der Staatöwiffen- 
haft und zwar als die wirtbichaftliche Seite derfelben in der Weile 
zu behandeln, dat darin die Nationalöconomie oder bie wirbt, 
lehre das theoretifche Fundament bildet, auf welches die wirtbichaft- 
tihen Disciplinen der Staatöverwaltung nämlid die Volkswirth⸗ 
ſchaftspolitik ober bie Lehre von der Sorge für den Bolföwohlftand 
Pen die Finanzwiſſenſchaft oder die Regierungswirthſchaftslehre fich 
üben. — 

Die Nationalöconomie kann ihre Aufgabe — die Erforſchung 
der natürlichen Geſetze der Volkswirthſchaft — nur zum geringeren 
Theile auf dem Wege des reinen philofophiichen und mathematiſchen 
Dentens loͤſen, fie ift ihrem hauptſächlichen Inhalte nach eine Er» 
fahrungswiſſenſchaft gleich den Naturwiſſenſchaften und jomit darauf 
bingewiefen, durch anhaltende Beobachtung der volföwirthfchaftlichen 
Erſcheinungen von dieſen ald Wirfungen zur Entdedung der Hrlachen 
emporzufteigen. Hierauf find Die empiriihen Proceduren des Na⸗ 
tionaldconomen aber auch ausſchließlich beſchränkt, da er nicht gleich 
dem Naturforjcher erperimentiren und durch Anftellung von Ber: 
ſuchen zur Offenbarung ber Geſetze gelangen Tann. 

Und während ihm dieſe wejentlihe Hülfe fehlt, ift feine Beob⸗ 
achtung der Volkswirthſchaft felber eine unweit fhwierigere, ald z. B. 
die naturwiflenichaftliche in der conftanteren Pflanzen» und hier. 
welt, weil er ed mit der willendfreien Bewegung der Menjchen und 
ben hiedurch — wenn auch nicht hiedurch allein — geichaffenen 
Zuftänden der Volkswirthſchaft zu thun bat. Auch find dieſe Zus 
ftände nicht ftationäre, Sondern rüd- und vorjchreitend dem Wechfel 
unterworfen, im regelmäßigen Laufe der Dinge aber in einer all 
mäligen Entwidelung begriffen, welche, von Jahr zu Jahr kaum er: 
fennbar, wenigitend nach den unterjcheidbaren KRulturftufen der Jahr⸗ 
zehnte und Sahrhunderte erfaßt werden fol. — 

Das wirtbichaftliche Leben der Völker bildet einen Theil ihrer 
ganzen Geſchichte. 

Der Nationalöconom muß daher mit dem Geiſte und in dem 
Sinne des Hiftoriferd nicht bloß die wiljenfchaftliche Vergangenheit 
der Völker erforichen, fondern auch die wirtbichaftliche Gegenwart 
derfelben beobachten. 

Er muß nah ber biftorifhen Methode operiren — würde ich 
mit angefehenen Fachgenoſſen ed auödrüden, wenn nicht, abgejehen 
von dem nicht feltenen Mißbrauch bderjelben zu verunreinigender 
Tendenzmacherei, ihre Handhabung häufig die Schwäche verriethe, 
aus zufammengetragenen fporadifchen und aphoriftiichen Notizen uns 
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berechtigter Weiſe generelle Schlüffe auf die gefammten volldwirth- 
ihaftlicen Zuftände ziehen und aus irgend einem erjichtlichen Bruch⸗ 
theile des einen oder anderen volkswirthſchaftlichen Factors erflären 
u wollen, was nuraud allen zufammenwirfenden vollen Factoren 
Ber Volkswirthſchaft hervorgegangen fein Tann. 

Fehlt ed nun allerdingd dem forſchenden Nationalöconomen an 
umfaffenden m Quellen, um dad wirthichaftliche Bild ver- 
gangener Zahrhunderte fi) zu vergegenwärtigen, fo liegen glüdlicher- 
weile noch in der Gegenwart felber diefe Jahrhunderte aufgerollt 
vor feinen Bliden, wenn er die Verſchiedenheit der wirthſchaftlichen 
Kulturftufen erfaßt, auf weldhen die einzelnen Länder und Völker 
noch gu Zeit neben einander ſich befinden. 

icht bloß die großen Gegenſätze nad ganzen Erbiheilen und 
Volker⸗Maſſen gewähren hierüber eine Belehrung, welche die Meiften 
allerdings nur aud den befferen Reifebefchreibungen und anderen Werten 
u fhöpfen im Stande find. Deutichland felber mit den angrenzen- 
en Ländern enthält für foldye Forſchungen nad Provinzen und Ge- 

genden nody die köſtlichſten Aundgruben. 
So habe ih denn früh den Wanderftab von Stadt zu Stadt 

und von Dorf zu Dorf ergriffen, um dad Bedürfniß eigener volfd- 
wirtbichaftlicher Anfchauungen zu befriedigen. 

War es hiebei auf die fpeciellften und detaillirteften Wahrneh- 
mungen abgefehen, jo gab eine mehrjährige Unterbredhung meiner 
akademiſchen Laufbahn durch den practiihen Staatödienit mir die 
erwünfchte Gelegenheit, von einem allgemeinen und höheren Stand- 
punkte aus die Sntereffen ded Handels und der Schifffahrt, der Fa⸗ 
brifation und der Landwirtbichaft in's Auge faffen zu können. — 

Die angedeutete Grundrichtung hat auch bei Behandlung der 
practiichen Disciplinen der Nationalöconomie mid) geleitet. Weder 
in der Volkswirthſchaftspolitik noch in der Finanzwitfenfcaft ift ir 
gend ein Syitem von Maaßregeln berechtigt, die abjolute Herrihaft 
und die pracdiihe Durdführung für alle Zeiten und Länder ji fordern. 

Die öconomiſche, fittliche und intellectuelle Kulturftufe der Völker, 
die Größe und Bewohnerzahl der Känder, die politiiche Macht der 
Staaten geben in unferer Welt der Bedingungen aud in diefer Re- 
gion den Ausſchlag. 

Was hier jept abzufchaffen, ift dort nun erft einzuführen und 
anderdwo für immer gänzlich zur unterlaffen. 

Nur jo laſſen die vielen Streitfragen, wie beiſpielsweiſe über 
den Freihandel und dad Schupzolliyftem, über die directe oder in» 
birecte Befteuerung und die Auswahl und Veranlagung der einzelnen 
Steuern auch theoretiich richtig fidh beantworten. 

Geftatten Sie mir fchließlih noch eine Andeutung über bie 
Statiftit, die ich freilich nur in fo weit fpeciell kultivirt habe, als 
fie zur politiichen Deconomie in Beziehung ftebt. 
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Die Statiftit ſoll das gefammte Leben der civilifirten Völker 
in der Gegenwart, die bürgerlidhen wie die öffentlichen Angelegen- 
beiten, nad allen für die menſchliche Wohlfahrt wichtigen Momenten 
protocolliren, ich möchte fagen photographiren. Sie muß mit der 
Ehre und dem Berdienfte ſich begnügen, foldyergeftalt für die ver: 
ſchiedenſten wiflenfchaftlihen und practifchen Zwecke unentgeltliche 
Dienfte leiften zu koͤnnen. ’ 

Ihre wiffenichaftliche Seite — die Theorie der Statiftit oder 
bie Lehre von der Erforſchung und Darftellung ftatiftiiher That⸗ 
ſachen, die zu der ausübenden Statiftit etwa ſich verhält, wie Die 
Rhetorik zur Beredtſamkeit felber — ift in der Zitteratur bis jetzt 
noch wenig und nur ungenügend behandelt worden. Doch zeigen 
die practiichen Statiftiker unterer Zeit durch ihre Arbeiten Fiber, 
daß fie weit mehr als ihre Vorgänger von richtigen und umfafjenden 
theoretiichen Anfichten geleitet werden. Zu diefem Hortichritt haben 
bie Fachkatheder der deutſchen Univerfitäten auch ohne bejondere Vor⸗ 
lefungen über die Theorie der Statiftil vornehmlich dadurch mitge- 
wirkt, daß fie ftatt nach der früher üblichen Weife jeden Staat für 
fih und einen Staat nach dem anderen zu behandeln, mehr und 
mehr die fogenannte vergleichende Methode ſich angeeignet haben, 
welche ein ftatiftifches Moment nach dem anderen erörtert und jedes 
durch ftatiftiihe Data aus verſchiedenen Staaten nach joldyer Aus- 
wahl erläutert, daß fichtbar wird, was für jedes ftatiftiiche Verhält- 
niß zur Zeit ald ein Marimum, Medium und Minimum anzujehen 
tft, und welche wirkliche Bedeutung ſomit die Reihen von Zahlen haben. 

Durch diefe Methode bin ich vom Anfange meiner vehrtoätigfeit 
an beftrebt geweien, meine Zuhörer zu eigener Würdigung der jta- 
Kftiichen Daten anzuregen und ihnen biezu einen ficheren Leitfaden 
u geben. 
; Was die practiiche Statiftil betrifft, jo madht die amtliche trog 
ihres großen, in dem gegenwärtigen Puhlicationen der ſtatiſtiſchen 
Bureaus ſich manifeftirenden Aufſchwungs keineswegs die privative 
entbehrlich, da dieſe nicht bloßz um die weitere Verarbeitung der ſta⸗ 
tiftifchen Tabellen und die Refultaten-Ziehung fi verdient machen 
fann, fondern auch berufen ift, diejenigen ftatiftiichen Erhebungen 
vorzunehmen, welche auf amtlihem Wege entweder überhaupt nicht 
ober wenigſtens nicht mit gehöriger Zuverläffigkeit angejtellt werben 
koͤnnen. letzterer —28— abe auch ich zur ſtatiſtiſchen Litte⸗ 
ratur mein Scherflein beizutragen mich bemüht und zwar durch Ent⸗ 
werfung von Monographien über einzelne Diſtricte, — durch mikro⸗ 
kosmiſche Darſtellungen von Land und Leuten, wobei ich zugleich den 
Zweck verfolgte, durch planmäßige und möglichſt vollſtändige Be— 
andlung aller vorkommenden ftatiftifchen Objecte ähnliche Arbeiten 
nderen zu erleichtern.“ 



386 _ 
234) Unzuläffigkeit der Wiederholung der Promotion 
als Doctor der Medicin bei einer Preußiſchen Univer- 
tät nah erfolgter Promotion an einer ausländiſchen 

Univerfität; Roftrification. 

Auf dad anderweite Geſuch vom 7. d. M. erwiedere ic Ihnen, 
daß eine Wiederholung der Promotion al8 Doctor der Medicin und 
Chirurgie bei der Königlichen Univerfität zu N., nachdem Sie von 
der Univerfität in Siehen zum Doctor promovirt worden, nicht 
zuläflig ift. Dagegen will ich geitatten, dab Sie die Noftrification 
als Doctor der Medicin und Chirurgie bei der medicinifchen Facultät 
in N. nachſuchen und Eie zu diefem Behuf von Beibringung des 
Zeugniffed der Reife zu den Univerfitätd-Studien, ded Nachweiſes 
über das vollftändig zurüdgelegte Quadriennium und des Zeugniſſes 
über das beftandene Tentamen physicum diäpenfiren. 

Außerdem ift zur Noftrification erforderlich: 

die Beibringung einer lateiniſchen Doctor Diſſrtater und deren 
öffentliche Vertheidigung in lateiniſcher Sprache, falls eine 
ſolche nicht bei der Promotion ſtattgefunden hat, 

die Ausarbeitung eines ſchriftlichen Extemporale in lateiniſcher 
Sprache unter Aufſicht des Decans 

und 

eine vollſtändige Prüfung des mediciniſchen Wiſſens in lateiniſcher 
Sprache vor den Examinatoren der Facultät. 

Bon dieſen Leiſtungen können Sie nicht dispenſirt werden; wenn 
Sie fi) aber getrauen, den Anforderungen zu genügen, werde ich 
die Ihnen augelicherte Dispenfation von Beibringung des Zeugniſſes 
der Reife ꝛc. zur Kenntniß der medicinifchen Facultät inN. bringen. 

Schließlich made ih Sie noch darauf aufmerffam, daß Sie 
nah erfolgter Noftrificattion auch den medicinifchen Prüfungs» Ab- 
Schnitt und die mündliche Schlukprüfung als Arzt und Wundarzt 
u abfolviren haben, ehe ed Ihnen geftattet werden kann, den Doctor: 
Ste u führen. 

erlin, den 30. Zuli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
den Königlichen Kreis-Wundarzt Herrn N. zu R. 

3171. M. 14,887. U. 

.— — m — — — 
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1. Gymnaſien und Nealfchulen. 

235) Berehnung der Dienftzeit der Gymnaftallehrer 
bei Penfionirungen. 

Nah Inhalt des Berichts vom 16. Mat d. 3. ift dad König» 
liche Provinzial⸗Schul⸗Collegium der Anficht, daß dem ohne feine 
Schuld dienftunfäbia gewordenen ordentlichen Lehrer am dortigen 
Gymnaſium, N., ein Penfiondanfpruch geſetzlich nicht zuftehe, weil Die 
Dienftzeit deffelben erft von jeiner Smennung zum etatdmäßigen 
Hülfslehrer ded Gymnafiums, d. i. vom 1. Juli 1848 ab, zu rech⸗ 
nen fet und fomit einen Zeitraum von vollen 15 Sahren nicht um⸗ 
faſſe. 

Dieſe nicht näher motivirte Auffaſſung unterliegt erheblichen 
Bedenken. 

Nach Lage der dieſſeitigen Acten bat der ꝛc. NR. vom 1. Juli 
1843 bis dahin 1844 am Öpmnafium zu N. das Probejahr abjols 
virt, und von da ab an derjelben Anftalt bis zum 1. Zuli 1848 
ununterbrochen als außeretatömäßiger Hülfslehrer fungirt. In diefer 
Function hat er, „um die Errichtung der Unterquarta zu ermöglichen“, 
feit Oftern 1846 das Ordinariat von Oberquinta mit 16 möchent- 
Iihen Lehrftunden übernommen. Zur Anerkennung feiner Dienft- 
leiftungen, welche in den jablreichen Berichten aud jener Zeit über» 
einftimmend als „erjprießlidh“ bezeichnet werden, find ihm auf An- 
trag des Köntglihen Provinztal-Schul-Collegiumd von Zeit zu Zeit 
Remunerationen aud der Schulfaffe bewilligt worden. 

Nach der inmitten diefer Beichäftigung ded ıc. N. ergangenen 
Verordnung vom 28. Mai 1846 (Gefep: Sammlung Seite 214) 
$. 12 wird bei der Penfionirung von Gymnafial-Zehrern die Dienft- 
eit von dem Datum der erften eidlichen Verpflichtung des zu Pen- 
— und, wenn eine ſolche nicht ſtattgefunden hat, von dem 
Zeitwpunkt des erften Eintritts in den Dienſt an gerechnet, auch wenn 
de ei Anftelung nur interimiftiih oder auf Kündigung erfolgt 
ein jollte. 

Das Probejahr wird jedoch bei den Schulamtd-Bandidaten der 
Dienftzeit nicht augegäblt j 

Die Motive diefer Vorſchrift, welche die bet der Penftonirung 
anzuredhnende Dienftzett keinesweges auf die in einer etatömäßigen 
Lehrer. oder Hülflehreritelle zurücgelegte Dienftzeit bejchräntt, fon- 
dern auch bedingt auf die Dienitzeit vor Uebernahme einer foldhen 
Stelle außdehnt, und demnad dad Wort „Anftelung“ im wetteiten 
Sinn, insbeſondere auch in der Bedeutung einer nach abgelegter 
Prüfung umd beendetem Probejahr erfolgten proviſoriſchen Der: 
wendung, nimmt, obne Art und Umfang derfelben näher zu be- 
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ftimmen, beruhen theild in der Erwägung, daß vor Erlaß der Ber» 
ordnung vom 28. Mai 1846 eine eidlidhe Verpflichtung der Lehrer 
und der Schulamtd-Sandidaten nicht immer bei der eriten An- 
ftelung ꝛc. erfolgt ift, und die Lehrer und die Sandidaten an den 
böberen Schulen in der Regel anfänglih und oft Jahre lang in- 
terimiftifch beichäftigt werden, namentlidy aber in jener Zeit meilt nur 
in diefer Weiſe zuerit beihäftigt wurden, theild in der Analogie des 
Denfiond-Reglements für die Civil- Staatödiener vom 30. April 1825 
F. I ff. und des Staatöminifterialbefhluffee vom 31. Mai 1842 
(Berwaltungd-Minijterialblatt Seite 176). 

Hat, wie es fcheint, die Vereidigung des ıc. N. erft bei feiner 
Ernennung zum etatsmäßigen Hülfälehrer des Gymnafiums ftattge- 
funden, ſo wird ſeine Dienſtzeit von dem auf das Probejahr folgen⸗ 
genden erſten Eintritt in den Dienſt zu berechnen, als dieſer Zeit» 
punkt aber der Monat Juli 1844, mindeſtens der Monat April 
1846 anzujehen fein, zumal der zc. N. das 20 Lebensjahr längft 
vor Beginn des Probejahrd zurüdgelegt und Schon in der Zeit von 
DOftern 1846 bis Johanni 1848 eine damald bei Gandidaten nicht 
gewöhnliche Dienftfunction verjehen hat. 

Dad Königliche Provinzial-Schul-Collegium veranlaffe ih, dem⸗ 
gemäß die Angelegenheit nochmals in Erwägung zu nehmen. ꝛc. 

Berlin, den 14. Juni 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium zu N. 

11,843. U. 

236) Nachricht von dem Alumnat des Joachimsthalſchen 
Gymnaſiums zu Berlin. 

Zur Nachricht für diejenigen Eltern und Vormünder, welde 
für ihre Söhne oder Pflegebefohlenen die Aufnahme in dad Alum⸗ 
nat des Joachimsthalſchen Gymnafiums nachjuchen wollen, wird Fol: 
gendes hierdurch befannt gemadht: 

8. 1. Zur Aufnahme in dad Alumnat ded Joachimsthalſchen 
Gymnaſiums, in welchem ftiftungsmäßig hundert und zwanzig Stellen, 
und zwar 25 in der dritten Alumnatö-Klaffe, 75 in der zwei= 
ten halbfreien), 20 in der erften (ganz freien) Alummatd- 
Klafie vorhanden find, können nur die in der Chur- oder Neumark 
gebornen Söhne Königliher Unterthanen, aus anderen Provinzen 
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des Preußtichen Staates nur die Söhne der geiftlidhen und welt- 
lichen Milttatr- und Givil-Diener des Staates gelangen. 

In beiden Fällen müſſen die Aufzunehmenden evangelifchen 
Glaubens fein. 

" $. 2. Unter biefen 120 Stellen beftehen in dem Alumnat des 
Soadhimöthalichen Gymnaſiums ſechs Stellen für junge Leute evang- 
eliihen Glaubens aud dem ehemaligen Polen, welche fih dem Stu- 
dium der Theologie widmen. Bet der Audwahl derjelben joll den 
Eingebornen der Provinz Weftpreußen und des Großherzogthums 
Pofen, ald vormaliger Beftandtheile des Koͤnigreichs Polen, vor den 
aus dem öfterreichtichen und ruſſiſchen Polen gebürtigen der Vor⸗ 
zug gegeben, und jollen diejelben rejp. von dem Königlichen Pro> 
vinzial-Schul-Gollegium zu Pofen und dem Königlichen Provinzial: 
Schul: Collegium zu Königdberg i. P. angemeldet werden; im Ue⸗ 
brigen gelten für He alle hinf tlih der Alumnen überhaupt befte- 
henden Borfchriften. 

8. 3. Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt bei dem unter- 
zeichneten Schul- Collegium der Provinz Brandenburg unter Ein- 
reichung folgender Zeugniffe, zu welchen ein Stempelbogen nicht er- 
forderlih iſt: 

a) des Tauffcheind des Aufzunehmenden, aus weldhem auch deffen 
Confeſſion hervorgehen muß; 

b) eines ärztlichen Zeugniffed über deſſen Gefundheitäzuftand ; 
c) eined ausführlichen Zeugniſſes über den bereitd genofenen 

Unterricht, die Fähigkeiten und den Stand der Kenntniffe 
des Aufzunehmenden, entweder von der Schule, melde 
er biöher befucht bat, oder von den biöherigen Lehrern 
deſſelben; 

d) einer amtlichen Beſcheinigung, daß die Eltern oder Vormün⸗ 
der die Koften ded Unterhaltd ihrer Kinder oder Pflegebe- 
foblenen in dem Alumnat des Joachimsthalſchen Gymnaſiums 
zu beftreiten vermögend find; | 

- e) eineß Arztlichen Attefted darüber, daß die Baccination oder 
Revaccination innerhalb der legten zwei Jahre an dem Auf: 
zunehmenden wirkfam vollzogen worden ift. 

$. 4. Die Aufnahme erfolgt nicht vor dem dreizehnten Zebend- 
jahre des Aufzunehmenden; uud muß derjelbe dann mindeftend die 
i en Borfenntniff e für die Unter- Tertin ded Gymnafiums 
erben. 
8 Maaß dieſer Kenntniſſe iſt in folgender Weiſe beſtimmt 

worden: 



1) Sn der Religion: Kenntniß ber biblifchen Geſchichte, Der 
Folge und Eintheilung und des Hauptinhalts der biblifchen 
Bücher, fowie des lutheriſchen Katechismus. 

2) Im Deutfhen: die Fertigkeit, einen gegebenen geidhicht- 
lihen Stoff wohlgeordnet und ohne Fehler gegen Gramma— 
tif und Orthographie ſchriftlich nachzuerzählen; wobei auch 
eine gute Handſchrift mit zur Bedingung gemacht wird. 

3) Im Lateiniſchen: Sicherheit in der grammatiſchen For⸗ 
menlehre, Bekanntſchaft mit den Hauptregeln der Syntaxis 
in einfachen Sätzen, und genügende Uebung, dieſelben auch 
ex tempore beim Ueberſetzen aus dem Deutſchen in das 
Lateiniſche zur Anwendung zu bringen; ferner einige Sicher⸗ 
Ei im Verſtehen ded Cornelius Nepos oder ded Zulins 

ar. 

4) Sm Griechiſchen: Kenntnib der regelmäßigen Declinatton 
der Substantıva, Adjectiva und Pronomina, der Verba 
pura ohne Contraction und der Verba muta; Geübtheit in 
der Accentuation aller diefer Kormen und Kenntniß der Haupt- 
regeln der Accentlehre überhaupt. 

»5) Im Franzöſiſchen: Kenntniß der Anfangsgründe der 
Grammatik, Fertigkeit im Conjugiren der regelmähigen Zeit- 
wörter, jowohl einzeln ald mit Srage und VBerneinung, Uebung 
im Leſen und im Berftehen leichter Säge. 

6) Sn der Geſchichte: eine Meberficht der denkwürdigſten Bes 
gebenheiten der allgemeinen Weltgefchichte. 

7) In der Geographie: Kenntniß der Erdoberflädye nad Na- 
turgränzen und nad ihrer politiichen Eintheilung, und ges 
nauere Bekanntſchaft mit den europätichen Ländern. 

8) Im Rechnen: Fertigkeit im’ den vier einfachen Rechnungs⸗ 
arten und der Regeldetri in benannten und unbenannten, 
ſowohl ganzen ald gebrochenen Zahlen, und genügende Uebung, 
eine arithmetiſche Aufgabe im Kopf und auf ber Tafel, 
ae et Einfiht in die Gründe ded Verfahrens, aufs 
zulöjen. 

$. 5. Wer bereitö das funfzehnte Lebensjahr überjhritten hat, 
fann nur in dem Kalle aufgenommen werden, wenn feine Borfennt- 
aiffe und feine geiftige Entwidelung feinem Alter angemefjen befum« 
en werden. 

8. 6. Die zur Aufnahme angeme'beten jungen Leute werden 
zu einer kurz vor dem Aufnahme-Xermin (Oſtern und Michaelis) 
zu veranftaltenden Prüfung unter Angabe der Zahl der erledigten 
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Stellen und ber zur Prüfung geeigneten Anwärter einberufen und 
die tüchtigften unter den Geprüften mit Vorbehalt unferer Genehmi- 
gung zur Aufnahme ausgewählt. Wer bei der eriten Aufnahme: 
Drühung nicht genügt, wird nicht öfter, ald noch einmal zu einer 
ſolchen zugelaffen. 

Den Eltern und VBormündern wird empfohlen, ehe fie ihre 
Söhne und Pflegebefohlenen zur Aufnahme - Prüfung ftellen, ſich 
anderweitig durch eine vorläufige Prüfung derjelben die Ueber—⸗ 
zeugung zu Ichaffen, daß fie den $. 4. aufgeftellten Forderungen ge- 
mügen. 

Sollte der Fall eintreten, daß Anwärter, welche zur Aufnahme 
eeignet ericheinen, hauptſächlich deshalb, weil nicht eine hinreichende 
ah von Stellen erledigt ift, zurüdgewielen werden müßten, jo 
behalten wir und vor, diejenigen unter ihnen, weldye Schüler der 
Anftalt werden oder bleiben, in dem Kalle, daß fie in diejer Probe: 
zeit fi al8 völlig geetgnmet bewähren, jpäter ohne befondere 
dns in eine der zunächſt vacant werdenden Stellen einrüden 
zu laſſen. 

8. 7. Sollte ein Zögling, weldyer der Aufnahme würdig be- 
De worden, fpäterhin den Erwartungen nicht entipredhen und 
ib zur Serfoigung einer wiflenichaftlichen Laufbahn, oder durch 
fein ganzed Verhalten für den Aufenthalt in dem Alumnat nicht 
Den zeigen, jo wird deſſen Entlafjung aus der Anftalt vor- 

en. 

8.8. Das Alumnat fteht unter der Leitung ded Directors ald 
Alumnatd - Snfpectord; die einzelnen Alumnen ftehen unter der ſpe⸗ 
zielen Aufficht bejonderer im Alumnat wohnender Lehrer (Adjuncten), 
an welche, als ihre nächften Vorgeſetzten, ftch die Alumnen in allen 
thren Angelegenheiten zuerft zu menden haben, fo wie auch die An- 
gehörigen der Alumnen gut thun werden, mit denfelben in häufigen 

riefwechjel zu treten. 

8.9. Die Alumnen ded Joachimsthalſchen Gymnafiumd er- 
halten Unterricht, Wohnung, Heizung, Licht und vollftändige. Bes 
Öftigung (Frühſtück, Mittag: und Abendbrot) für Rechnung der 
Anftalt; für Kleidung, Wäſche, Bücher und andere Bedürfnifte hat 
jeder Alumnus aus eigenen Mitteln zu forgen. Die Wäfche kann 
durch eine von der Anftalt beitellte Waſcherin beſorgt werden; 
ebenſo hat dieſe beſondere Handwerker, Buchhändler u. ſ. w., 
von denen, unter der Controle der Adjuncten, dad Nöthige zu ent⸗ 
nehmen ift. 

&. 10. Hand. und Tiſchgeräthe liefert die Anftalt; alle für 
den perjönlihen Gebrauch ded Alumnus beitimmten Gegenftände, 
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namentlich ein Bett, and einer Matrage von Seegras oder Pferbe- 
baaren, einem Kopfliffen von gleicher Beihaffenbeit, zwei wolle- 
nen gezeichneten Deden und den nöfbigen, zu einem vierwöchent- 
lichen Wechjel ausreichenden Ueberzügen und Betttüchern beftehend, 
det jeder Alummus mitzubringen und ein Verzeichniß aller mitge- 

achten Gegenftände dem Lehrer, unter deſſen Aufficht er ftebt, zu 
übergeben. 

8. 11. Jeder Alumnud hat an die Anftalt (in der dritten 
Alumnats-Klaſſe) jährlih 58 Thlr. Haudgeld in vierteljährlicher 
Boraudbezahlung zu entrichten. 

8.12. Wer in die zweite Alumnatd-Klajfe (daß halb— 
fre ni Alumnat) aufgenommen iſt, hat jährlich 30 Thlr. Hausgeld 
zu zahlen. 

813 Die erſte Alumnats⸗Klaſſe (das ganz freie 
Alumnat) tft von Zahlung des Hausgeldes entbunden. 

F. 14. Zu dem Genuß ded halbfreien Alumnats find vor- 
zugeweiſe berechtigt: 

1) Die 8. 2. erwähnten Alumnen aus dem ehemaligen Polen; 
2) Zehn Neumärker von Adel, injofern fie ohne Vermögen find; 
3) Die etwa in dem Alumnat befindlichen Zöglinge von der 

biefigen böhmijchen Colonie, welche fih dem Dienft der 
Kirche widmen; die Zahl derjelben bleibt jedoch ftetö auf zwei 
beſchränkt. 

4) Die zur Aufnahme in das Alumnat geeigneten Zoͤglinge des 
Waiſenhauſes zu Oranienburg. 

Im Allgemeinen wird dad Benefictum des halbfreien Alums 
natd nur ſolchen Alumnen ertbeilt, welche I bei einem längeren 
*8 alt in dem Alumnat dieſer Begünſtigung würdig bewie⸗ 
en haben. 

Das ganz freie Alumnat kann nur den würdigſten und 
bedorftiaten unter den Alumnen bei vorzũglicher Qualification und 
in der Regel erſt in den oberften Klaſſen verliehen werden. 

8. 15. Zur Beftreitung der vierteljährlich zu leitenden Zah⸗ 
lungen ($. 11 und 12) und ber fonftigen Bedürfniſſe eines Alum⸗ 
nus ift bei deſſen Aufnahme eine Summe von wenigftend 30 Thlr. 
an die Alumnens Kaffe zu zahlen und vierteljährlih durch Erftat- 
tung der für Rechnung ded Alumnus geleiiteten Zahlungen fofort 
in ergänzen. Alle für einen Alumnus beftinmten Gelder find an 
en Rendanten der Alumnen- Kaffe, niht an den Alumnuß, 

einzufenden, wie überhaupt den Alumnen fein Geld, zu 
welchem Zwede ed aud ſei, ohne Borwiffen des näh 
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ften Vorgefepten zugeftellt werden darf. Der Ren— 
dant dart Zahlungen von den Alumnen nidt an— 
nehmen. 

$. 16. Zahlungen für die bejonderen Bebürfnilfe eined Alum- 
nus leiftet der Rendant der Alumnen-Kafle nur auf Anweiſung des» 
jenigen Lehrers, unter deilen Auflicht der Alumnus fteht, und es ha⸗ 
ben die Eltern und Bormünder demjelben wegen der für ihre Söhne 
und Pflegebefohlenen zu bewilligenden Ausgaben fhriftli die er- 
forderlien Mittheilungen zu machen. 

8. 17. Mit dem Ablauf eined jeden Bierteljahrd legt der Ren⸗ 
dant die Rechnung für jeden Alumnud, und fendet die Rechnungen, 
nachdem diefelben von dem Seitens ded unterzeichneten Collegiums 
bazu beitimmten Galculatur » Beamten auf den Grund der Bücher, 
Beläge und in calculo als richtig bejcheinigt find, nach vorgängiger 
Mittheilung an den die Auffiht über den Alumnus führenden 
Lehrer und mit deſſen Unterfchrift verjehen an die Angehörigen des 
Alumnud ab. 

8. 18. Haben die Eltern oder Vormünder unterlaffen, dem 
betreffenden Lehrer die nöthigen Mittbeilungen über die zu bewilli- 
genden Ausgaben zu machen, fo können fie feine lem en über 
die etwanige Höhe oder Unzweckmäßigkeit derſelben führen; etwanige 
Beſchwerden über die Verwaltung der Alumnengelder oder über 
verfäumte Rehnungälegung find bet dem unterzeichneten Schul- 
GSollegium anzubringen. Auf Beſchwerden, welde nicht innerhalb 
dreier Monate nady Ablauf des Bierteljahres, für welches die Rech⸗ 
mung gelegt ift, angebracht werden, kann feine Rüdfiht genommen 
werden. 

$. 19. Nah geſchehener Einzahlung der jedesmaligen Ergän- 
ungöllunme (8. 15) ift der Rendant verpflichtet, den Eltern und 
ormündern die Beläge über die für ihre Söhne und Pflegebefoh- 

lenen geleifteten Zahlungen auf Erfordern mitzutheilen; fie find aber 
gehalten, diejelben binnen vier Wochen voftfrei an den Rendanten 
urüdzujenden. Drei Monate nah dem Ablaufe eined jeden Viertel- 
hrs ift der Rendant befugt, die Beläge zu vernichten. 

F. 20. Da der Rendant für die Alumnen feine — 
leiſten darf, ſo ſind die Eltern oder Vormünder derſelben verpfli 
tet, die dur Erhaltung ihrer Kinder oder Pflegebefohlenen erforder- 
lichen Gelder pünktlich einzufenden. Sollten Eltern oder Bormünder 
id) hierbei faumig erweilen, jo muß der Rendant nad fruchtlos ge⸗ 
ſchehener Erinnerung hiervon dem untergeiäneten Schul⸗Collegium 
Anzeige machen, die Anzei jedoch dem Alumnats⸗Inſpector zur Bei⸗ 
ügung feiner etwanigen Bemerkungen vorlegen, worauf dad Erfor⸗ 
erliche veranlaßt werden fol. 

38 
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Aunmen, für welche die nöthigen Zahlungen gänzlich außbleiben 
ollten, würde ſich die Anſtalt genöthigt fehen, ihren Eltern oder 
ormündern zurüdzujenden. 

8. 21. Wenn ein Alumnusd die Anftalt verlaffen fol, fo ift bier: 
von dem Director drei Monate vor dem Abgang Anzeige zu machen; 
in allen Fällen, wo diefe Anzeige unterblieben tft, bat der Alumnus 
die Zahlung noch für das näßfte Vierteljahr zu leiften. 

8. 22. Außer den Alumnen werden auch Penſionäre, für jept 
öchftend 12, in die Anftalt aufgenommen, welde für Unterricht, 
ohnung, Heizung, Licht und Beföftigung vollftändige Zahlung 

leiften, in allen andern Beziehungen aber den Alumnen gleich geady= 
tet werden. 

Wegen der Aufnahme junger Leute ald Penfionäre wendet man 
ie an den Director. Bet ihnen wird außer den nöthigen Vorkennt⸗ 
nitfen für das Gymnaſium ein gutes fittliches Verhalten zur Beding- 
ung gemacht, und es ift deshalb, wenn der Angemeldete ſchon eine 
andere Schule beſucht hat, ein darüber fprechendes Zeugniß der Mel- 
Dung beizufügen. Die eingegangenen und geeigneten Meldungen 
werden in der Regel der Reihenfolge nach berüchichtigt. 

S 23. Die jährlihe Penfion mit Einfluß des Lehrgeldes und 
des Bibliothefgeldesd ift auf 160 Thlr. beftimmt, melde vierteljähr- 
ih mit 40 Thlr. voraudzuzahlen find. Bet ausbleibender Zahlung 
muß dad Verhältniß ale Sufgeläft betrachtet werden. 

$. 24. Zur Beitreitung der feinen Audgaben für einen Pen⸗ 
fionär find bei deſſen Aufnahme außer ber vierteljährligen Penſion 
von 40 Thlr. dengſtene 25 Thlr. an die Alumnen-Kaſſe einzu⸗ 
zahlen. Ueber die ganzung und Verrechnung dieſer Gelder gelten 
die SS. 15—20 enthaltenen Beſtimmungen. 

8. 25. Wenn Penfionäre die Anftalt verlaffen follen, fo tft 
biervon dem Alumnats - Injpector drei Monate vorher Anzeige zu 
machen; in allen Fällen, wo diefe Anzeige unterblieben ift, bat die 
ern nod die Hälfte der Penfton Kr dad nächſte Vierteljahr zu 
ordern. 

Berlin, den 17. März 1860. 

Königliche Schul-Eollegium der Provinz Brandenburz. 
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IH. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

237) Unterriht in der Naturlebre in Schullehrer- 
Seminarten. 

In dem Regulativ vom 1. October 1854 find als Lehrbuch 
für die Naturlehre in den Schullehrer« Seminarien: „Die Grunde 
züge ber Phyſik von Crüger“ ald geeignet bezeichnet worden. 

Dad neuerdingd in zweiter Auflage in Berlin 3%. Dümm- 
ler's Verlagsbuchhandlung, erſchienene Lehrbuch der Naturlehre von 
Dr. Erler, Profefjor und Oberlehrer am Königlihen Pädagogium 
in Züllihau, eignet fi) nad dem von einem Sadhverftändigen 
abgegebenen Gutachten, welches demnächſt in dem Gentralblatt wird 
ven werden *), ebenfalld ſehr wohl für den bezeichneten 

unterricht. 
Dem Königlihen ProvinzialsSchul-Collegium überlafie ich eß, 

von dem genannten Buche Kenntniß zu nehmen, und geitatte bie 
Einführung deſſelben an Seminarien, wo ein Bebürfniß dazu vor« 
handen ift. 

Berlin, den 18. Detober 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
. Sn Bertretung: Lehnert. 

An 
fänmtlide Konigliche Provinzial-Schul-Collegien. 

20,624. U. 

b 

1. Die Auswahl des Stoffes tft für den Seminarunterricht 
ganz geeignet und volllommen ausreihend. Die Lehren von rein 
wife haftlichem Sntereffe, leere Theorien, gewagte Hypotheſen 
find nidht aufgenommen; dagegen bie im täglichen Leben und überall 
fortwährend entgegentretenden Ericheinungen, ſowie die allgemein bes 
kannten ertgeu e und Snftrumente find eingeben behandelt; da⸗ 
durch tft das in den Regulativen geforderte Maß von Kenntniffen 
gewährt und allen berechtigten Zorderungen Genüge geleiftet. 

*) folgt unter b. 

38* 
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2. Die Anordnung bed Stoffes ift dem neueften Standpuntte 
der rapide fortichreitenden Wiſſenſchaft angemefjen. Die zuerft von 
Drofeflor Koppe in S’oeft aufgeftellte Gruppirung des gefammten 
phyſikaliſchen Stoffed in 3 Theile hat Srüger in feinen „Grund⸗ 
zügen der Phyſik“ angewendet, und auch der Verfaſſer hat ſich von 
den Vorzügen dieſer Anordnung in ſeiner frühern Stellung genũgend 
überzeugt und daher dieſelbe in der zweiten Auflage beibehalten. 
Durch dieſe Anordnung iſt es moͤglich, den Unterricht den Jahres⸗ 
eiten anzupaſſen und, beiſpielsweiſe die eg von der Wärme im 
—* — ahre, die Lehre vom Lichte im Sommerhalbjahre zu be- 
banbeln. Febes Seminar, e8 mag feinen Curſus im October oder 
im April beginnen, wird das Buch mit Bortheil braudyen Tönnen. 

. Die Behandlung ift eine elementare. Die Gefege find 
durch recht einfache Verfuche zum Haren Verſtändniß gebracht. Das 
wichtige, nad) dem Verſtehen und Erfaffen durch das Gedächtniß 
feftzubaltende Material in kurze Sätze zufammengedrängt, die 
gelperrt gedrucdt und überfichtlich geordnet find. Die einfachen, den 

ert verdeutlichenden, zahlreichen Holzſchnitte erhöhen den Werth 
ded Buches fehr. Bei der Abbildung der Waflerpumpe, Seite 77, 
mag dem Berfaffer wohl die neuere, in den größeren Städten ſchon 
vortommende Gonjtruction der Röhren aus Zinkblech vorgeihwebt 
haben. SHolzröhren müſſen einen viel ftärferen Holzring erhalten, 
um den Eintlüffen ber Witterung länger zu widerſtehen. 

Aus vorftehender Aeußerung ergiebt fih, daB das Lehrbuch zur 
Einführung an preußiichen Seminaren ſehr wohl geeignet iſt; es 
treten aber für feine Verwendbarkeit an Seminaren noch andere 
Borzüge hinzu: 

Das Buch iſt ein guted Präparationsbudy für die Semtnariften. 
Die Vorbereitung ift für fie von großer Wichtigkeit, ſonſt würde bei 
der knapp zugemeflenen Zeit für dieſen Gegenftand wenig erreicht 
werden. Dad Buch enthält 109 Paragraphen, das Jahr 80 Lehr: 
ftunden, e8 kommen fonady für jede Stunde durchſchnittlich ein läng- 
erer oder zwei kürzere Abjchnitte zur Präparation. 

Das Bud ift ein vorzüglicher Leitfaden für den Unterricht bes 
Lehrers. Es enthält fo viel, dat es bei den meiften Abfchnitten 
eigener Zuthaten faum bedarf; nur in fehr wenigen Fällen wird der 
Unterricht ergänzend fein dürfen. Es enthält in 88. 35—52 auf 
Seite 93—131 die wichtigften Abſchnitte der Glementar-Chemie, die 
nad dem Erlaß vom 19. November 1859 Gegenftand ded Seminar: 
unterrichteß ift. Auch diefer Theil des Lehrbuchs ift nach befannten 
Autoritäten, nah Stöckhardt Schule der Chemie, gearbeitet und 
enthält Allee, was den weitern Ausbau dieſer Wiffenihaft dem Se- 
minarzöglinge erleichtern Tann. 

ad Buch tft ein paſſendes Wiederholungsbuch und fehr ge- 
eignet, den Privatfleiß der Zöglinge zu weden, zu Träftigen und zu 
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regeln. Die Eintheilung bed Stoffes in drei Theile und jedes Thet- 
led im Abtheilungen und dieſer in Kapitel mit kurzen, die Sache 
treffenden Ueberjchriften erleichtert Lehrern und Schülern die Wieder⸗ 
bo 2 

a8 Bud) bleibt auch nach der Seminarzeit noch ein lehrreiches 
Unterhaltungsbud für den fhon mit dem Amte betrauten Lehrer; 
beſonders eignen ſich dazu die gefchtchtlichen Bemerkungen, die ent» 
weder den ganzen Abjchnitten oder jeder Abtheilung ded Abſchnittes 
beigefügt find und von außerordentlichem Fleiße des Verfaſſers bei 
Benutzung der Duellen Zeugniß geben. 

Schließlich erlaube ich mir noch zu jagen, daß der phyſikaliſche 
Unterricht für Lehrer und Schüler der ſchwerſte Seminarunterridht 
tft, daher er im dritten Seminarjahre, alfo bei mehr geförderten, im 
Denken geübten Zöglingen zur Behandlung fommt und abjolvirt 
werden Tann, wenn 

a. für den phufitaliichen Theil ein Vorbereitungs-Curfus in ber 
Phyſik, wie ihn „Crüger, Phyſik in der Elementarſchule“ 
liefert, am Ende des zweiten Seminarjahred durchgenommen 
wird, aud wenn die Präparanden-Anftalten einen joldyen 
ſchon durchgenommen haben follten; wenn ferner 

b. für die Elementarchemie die naturgeichichtlichen Zweige, Mi» 
neralogie, Botanit und Zoologie, jo anregend und bildend 
getrieben werden, daß fie die baltbaren Käden zum Anknüpfen, 
nfchließen, Verbinden, Zujammenfaflen, Goncentriren der 

naturkundlichen Fächer liefern. 

238) Dentihrift, betreffend die Entwidelung des 
Seidenbaued in der Provinz Brandenburg feit Be— 
gründung des SeidenbausBereind im Jahre 1845. 

(Auszug aus dem Iahres-Bericht des Vereins pro 1861 —1862.) 

Zweck diefer Denfichrift ift die Pefeitigung der zum Theil noch 
[ortbeftehenben Vorurtheile gegen die vaterlaͤndiſche eidenzucht, wie 
te Darlegung der Gründe für deren fernere Fräftige Unterftügung 

durch Beibülfen des Staates. 

L Zuſtand der preußiſchen Seidenzucht vor der Gründung des 
Seidenbau⸗Vereius. 

Die Beſtrebungen Friedrich des Großen und ſeiner Vorfahren 
Dr Einführung der Seidenzucht in die preuptihen Staaten als 

olks⸗Induſtrie, find allgemein bekannt. Diefen Beitrebungen war 
die Anlage einer beträchtlichen Anzahl von Maulbeerbäumen bis zum 
fernen Öften der Monarchie, wie bie Herftellung einer nicht unbes 
traͤchtlichen Duantität Rohſeide zu danken. Durch fie war thatjädh- 
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ih der Beweis geführt, daß der Maulbeerbaum in unjerem Klima 
edeiht und daß defien Blätter bier eben jo gut ernähren, als im 
Den füdlihen Ländern. 

Später gerieth diefe preußiſche Seidenzudt indeß nicht bloß 
beim Bolte, jondern auch bei der Regierung in Mißkredit und da- 
nach in Verfall. Jedoch gelang e8 den Beftrebungen von Türck's, 
welchem ſich einige andere Männer, wie Bolzani, Rammlomw 
und Heefe anſchloſſen, bei einzelnen Züchtern nicht bloß das Inter⸗ 
effe für den Seidenbaubetrieb zu erhalten, ſondern auch neue Kul⸗ 
turen zu gründen. Dies freilich nidyt mehr, wie früher, dur den 
äußeren Zwang der Behörden, jondern allein durch Lehre und Beifpiel. 

So fand fih im Jahre 1845 wiederum eine Anzahl vor⸗ 
urtheilöfreier Seidenzüchter und anderer gemeinfinniger Männer zur 
Gründung ded Seidenbau-VBereind furdie Marl Branden- 
burg aufammen. Deſſen Borgang belebte diefe Induftrie auch 
in einigen anderen Provinzen und Yabrte bierauf in mebreren der 
felben audy zu ähnlichen Vereinen. 

Die Gründe ded Berfalled der älteren preußiſchen 
Seidenzudht waren im Wefentlichen folgende: 

Es waren durch zwangdmeije Anordnungen der Regierung, bes 
Jomberd unter Friedrich dem Großen, mit polizeilidher Strenge in 
en Landgemeinden Maulbeerpflanzungen eingerichtet. Es hatten 

indeß die Gemeinden damals, wie freilich auch großen Theiles noch. 
jest, Feine richtige Kenntniß von der Kultur und Pflege ded Maul—⸗ 
beerbaumd. Die Bäume wurden meilt auf dem allerichlechteften 
Boden gepflanzt und hödjft unzweckmäßig behandelt. Der Zwang 
und die Denormundung durd die Staatöbehörden erzeugte Wider: 
willen und Bernadhläffigung. 

Dazu mangelte die gründliche Kenntnik vom Seidenbaubetriebe 
jelbft, von der richtigen Behandlung, ſowohl ber Würmer ald deren 
Erzeugnifjed, der Abhaspelung der Cocons, wie der befferen Ber- 
wertbung der Rohſeide. Es fehlte ferner an beftimmten Verkaufs⸗ 
elle und Märkten, wie fie erft neuerlich in Berlin, Stettin, 
ranffurt a. d. D. eingerichtet, um auch ſchon das Rohproduct — 

die Cocons — vortbeilhaft verfilbern zu fünnen, was eine Hauptbe- 
dingung zur angemeflenen und ficheren Berwerthung deffelben zumal 
für die Heinen, mit den Handelöverhältniffen nicht vertrauten Seiden- 
züchter iſt. Es gab überdies feine allgemeinen rationell betriebenen 
Hadpelanftalten, an welche die Cocons verkauft werden konnten. 
Jeder Heine Seidenproducent war zugleich auch Fabrikant. Daher 
fam es, daß bei den ſchlechten ‚Haövelgeräthen und der mangelnden 
Mebung, ein großer Theil des Nohmateriald verdarb und der Reſt 
nur ald ſchlechte Pofamentiermaare brauchbar blieb, fo aber ber er: 
angte Den oeroinn meift nur den fargen Tagelohn für die Zeit der 

rbeit deckte. 
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Daraus erflärt fich, daß bie Seidenzüchter, gleichwie die Re⸗ 
jerung, Luft und Muth verloren, während man die Gründe des 
erfalls in klimatiſchen Mikverhältniffen ſuchte. Selbft jept noch 

bat die vaterländiiche Seideninduftrie, allen vor Augen liegenden 
Erfahrungen zum Zrog, mit diefem Borurtheil vielfach zu Fämpfen. 

I. Die Wirkfamkeit des Seidenban-Bereins feit 1845. 

Bon der Wichtigkeit ded Erwerbözweiged und durch die That» 
jachen von en Naturwüchſigkeit im Baterlande überzeugt, ließ es 
fi der im Sabre 1845 gegrün ete Seidenbau-Derein angelegen fein, 
den erlannten früheren Mängeln und Hinderniſſen der Seidenzucht 
zu begegnen. Cine der größten Schwierigkeiten für Vieberbelehung 
diejer Volksinduſtrie lag in der Erhaltung der, in älterer Zeit zwangs⸗ 
weile eingerichteten Plantagen und? — zumal jeit der Ablöfunge. 
Berordnung vom 2. März 1850. | 

Nah DBefeitigung der älteren, freilich nur jchädlich wirkenden 
Zwangsmafregeln kam ed darauf an, unter den Seidenzüchtern 
Kenntniffe über die richtige Behandlung der Sache, über die Er⸗ 
ibn und Diiege des Maulbeerbaumd, wie des Geidenwurmd 
urch Lehre und Schriften zu verbreiten und zugleid dafür Sorge 
a tragen, dab die angemelfene Berwerthbung und der Abſatz bes 

obproducte8 — der Cocons getider! werde. 
Den hierauf gerichteten Beitrebungen hat ſich der Verein mit 

derjenigen Beharrlichleit unterzogen, welche allein im Stande tft, 
feitgewurzelte Vorurtheile zu beſeitigen und einen jungen, dabei 
fremden Induftries und Kulhurgel zu beben. Wie in den füd- 
lihen Ländern, wo der Seidenbau Thon vor Jahrhunderten, jedoch 
ebenfall8 neu eingeführt und auch erft allmählig heimifch geworden 
it, jo wandten fi demfelben auch bei und vorzugsweiſe unbemittelte 
Perfonen zu, namentlich die Landichullehrer, ſoweit ihnen die von 
der Bernichtung verichont gebliebenen älteren Manlbeerbäume zu der 
Iohnenden Nebenbefchäftigung Gelegenheit boten. Bon Jahr zu 
Jaͤhr wuchs feit 1845 die Anzahl der Seidenzüchter, je mehr die 
Meberzeugung Boden gewann, daß der Maulbeerbaum jelbit den 
ftrengiten Fröften in unferem Klima widerftebt und daß vellen Laub 
gejunde Fräftige Würmer ernährt, von deren Cocons eine, der fran- 
zöſiſchen und italieniſchen Rohſeide durchaus gleichzuftellende Quali⸗ 
tät erzeugt werden fonnte, und je häufiger die Erndten vortrefflichſter 
Cocons bei den Züchtern N‘ erneuerten und guten Lohn abmarfen. 

So vermehrte fi die Anzahl der Vereindmitglieder von 95 im 
Jahre 1845 bis auf etwa 600 im Sahre 1861, obſchon meift aus 
der mittelloferen Volksklaſſe. 

Das einflußreichite Belebungsmittel der inländiſchen Seiden⸗ 
zucht, deſſen Einführung dem Königl. Landed-Deconomie-Collegium 
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u verdanken ift, find die Gentral-Hadpelanftalten. Deren 
wed war die möglichite Abftellung des verderblichen Selbfthaspeln® 

der Cocond Seitens der einzelnen Heinen Züchter. Denn indem 
leptere ihre Cocons an die Gentral-Hadpelanitalten verlaufen, wird 
durch deren geübte Manipulationen und zweckmäßige Einrichtungen 
eine tabellofe, werthvolle Seide bergeftellt, weldhe die Concurrenz 
mit der außländischen befteben Tann. Zur Erreichung des Zwedd wurde 
den Züchtern eine Prämie je nach der Seidenhaltigfeit der Cocons 
bezüglih von 2: Sgr. und 1! Sgr. für jede den Anftalten ver- 
kaufte Mebe Cocons gewährt. Ein noch rafcheres Anwachſen der 
inländilchen Seidenzucht wurde hauptſächlich durch den in wenigen 
Fahren nicht zu befeitigenden Mangel von Maulbeerbäumen gehin- 
dert. Dabei darf nicht außer Betracht gelaflen werden, dab ed vor⸗ 
ugöweife die mittellofe Klajfe der Bevölkerung ift, nelde 
hd biefer wiedererwachten Volksinduſtrie zugewendet hat, für we 
er Seidenbaubetrieb ſelbſt auch bejonders geeignet ıft, daher auch 

ihr, und namentlich den befanntlid im Allgemeinen fo fchlecht do⸗ 
rten Landſchullehrern auch die überwiegende Mehrheit der Vereins⸗ 

mitglieder angehört. 
Diefen Berhältniffen trugen deshalb die Landes: Kultur-Behör- 

den, dad König. Minifterium für die landwirthſchaftlichen Ange- 
legenheiten und dad Königl Kanded-Deconomie-Collegium, gebührende 
Rechnung. Gie überwielen den Seidenbau-Berein der art Bran⸗ 
denburg, welcher mit der Wiederbelebung der inlänbifhen Seiden- 
ucht voranging, aber nicht bloß der ertke, fondern auch der nad 

Peiner Birftamfeit weitaus a alrabe Verein zur Beförderung der 
vaterländifchen Seidenzudt iſt, alljährlich eine mäßige Subvention 
ur Bertheilung von Maulbeer- Saamen, von Bäumen und von 
rained an foldye wenig bemittelte Perfonen oder Snftitute, wel 

fih zur Pflanzung von Bäumen und zum Betriebe der Seidenzucht 
als Mitglieder des DVereind bei dem PVereind-PVorftande meldeten. 
Der Borftand Tontrollirte demnächſt die fachgemähe Verwendung. 
Durch diefe fucceffive gefteigerten Geldbewilligungen wurde e8 mög- 
lich, in den 10 Jahren von 1850 bis 1860 eine Summe von etwa 
10,000 Zhalern, aljo jährlih durchſchnittlich 1000 Thaler in ber 
Provinz Brandenburg für obige Zwede nupbar anzulegen. Der 
legte Jahresbericht weit nad, dab mit Hülfe jener Staats - Unter- 
ftugungen und im Privat-Berkehre zur Vermehrung des Maulbeer⸗ 
baums, in dem zehnjährigen Zeitraum über 

2000 Pfund Meaulbeer-Saamen, 
2 Millionen Maulbeer-Sämlinge und 

150 Zaufend hochſtämmige Maulbeerbäume 

vertheilt und bemubt werden Tonnten. 
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II. Das Bedärfniß und die Motive zur Staaté⸗Unterſtützung 
des DSeidenban » Betriebes in Verbindung mit deſſen 

Eutwidelung. 

Unter den oben geſchilderten Verhältniſſen der Züchter und des 
Betriebes ift es unbeftreitbar und natürlich, daß der in dem kurzen 
Zeitraum feit 1845, befonderd von 1850 ab, fo fichtbar hervorges 
tretene Aufihwung der inländiichen Seidenzudt großentheild das 
Ergebniß der ihm wiederum zu Theil gewordenen Beihülfen des 
Staatd geweſen ift. Nun aber will der Minifterialbeicheid vom 
2. Zult 1861 diefe Stantd-Unterftügung, wenn nicht ganz entziehen, 
fo doch ul ein gerin fte8 Maaß beſchränken. Der Beſcheid hält 
bereits den Zeitpuntt gekommen, in dem es einer ſolchen Unterftübung 
nicht weiter bedürfe. Died aber wäre ein harter Schlag für den 
kaum erwachten inländifchen Seibenbau. Damit wäre die jo freu: 
dig begonnene inländiiche Seidenzucht wieder zum Stillftand, ſelbſt 
zum Rückgang verurtbeilt. 

Was gelten 10 bis 15 Sabre im wirtbichaftlichen Leben eines 
Volkes, bei einer neu und von vorn begonnenen Thätigkeit deffelben ! 
In Italien, wo man den Ertrag einer mittelmäßig guten Seiden- 
erndte gegenwärtig auf 60 Millionen Thaler berechnen will, ift der 
auch dort einftmald neu eingeführte Kulturzmweig der Maulbeerbaum- 
und Seidenzucht Sahrhunderte hindurch von den verichiedenen Re⸗ 
gerungen gepflegt und unterftügt worden; in Frankreich, wo ber 

erth der jährlid gewonnenen Cocond, nad) Angabe franzöfifcher 
Statiſtiker, jetzt 45 Millionen Thaler beträgt, geſchieht died noch jeht 
eben fo in ſehr erheblichem Maaße, wie es Behufs feiner Einführung 
vor mehreren Sahrhunderten und ſeitdem unausgeſetzt und zwar in 
allen denjenigen Beziehungen geſchehen ift, in welchen bei und mit 
der ver palm doch nur geringen. Staats⸗ Unteritä hung ſeit 
wenig laͤnger als einem Jahrzehnt erſt der Anfang gemacht worden 

Schon jetzt ift die Wirkung des hohen Miniſterial-Beſcheides 
vom 2. Juli v. J. in der Lähmung unſerer fo ſegens⸗ und erfolg» 
reich geweſenen Bereindthättgkeit im hohen Grabe fühlbar. Bir 
aben in Folge jened Beichetded fämmtliche in die ſem Jahre beim 
ereins⸗Vorſtande eingegangenen Anträge, welche folgende Gegen- 

ftände betrafen: 
2 7 Pfund 25: Loth Maulbeer-Saamen, 
2) 28,530 Stüd Maulbeer-Sämlinge, 
R 10,220 Stüd Hodftämme, 
4) 101% Loth Graines 

ablehnen müflen. 
Welche Motive und veränderten Anfichten auch der Berfagung 

oder Beſchränkung einer Staats » Unterftügung zum Grunde liegen 



mögen, fie jcheinen unjerem Erachten nad nicht gerechtfertigt. 
Wir erlauben und dagegen Folgendes anzuführen: 

Wollte man etwa aus ftatiftifchen Angaben entnehmen, daß 
bie inländiihe Production an Cocons feit 10 Jahren nicht zuge= 
nommen habe ? 

Bekanntlich find die ftatiftifchen Angaben über ländliche Pro⸗ 
ductionen ftetd fehr unzuverläffig, diefe Satiftiicen Angaben über 
den Ertrag der Soconerndte aber find lediglih auf den guten Willen 
der Producenten angewiefen, und nur zu oft bewegt erfahrungemä- 
Big die Beforgniß vor vermehrter Beftenerung oder vor Verfagung 
einer nöthigen Gehaltöverbeflerung z. B. bei den Scullehrern, den 
Heinen Producenten zur Berjchwiegenbeit. 

Doch abgefehen hiervon, find in denjenigen Yändern, in welchen 
die Seidenzudt eine Hauptquelle des Nationalwohlitandes ift, im 
Italten und Frankreich, feit dem Auftreten der Krankheit bed Seiden- 
wurmeß, feit etwa 10 Jahren, die Erträge fogar öfter weit unter 
die Hälfte heruntergefunfen; normale Erndten aber, wie vorher, find 
bat na nicht mehr gemadt. Und diejelbe Krankheitd « Eridyeinung 
at fich in ben legteren Jahren bier gezeigt, wenn aud) wegen des 

der Zucht der Raupe günftigeren Klima's im geringeren Grade. , 
Traf doch andere Kulturen, 3.3. den Kartoffel- und den Wein⸗ 

bau, ein ähnliches Schickſal. 
Dennoch aber konnte in unferen jährlich veröffentlichten Berich⸗ 

ten ded Seidenbau-Bereind nachgewiejen werden, „daß die vater» 
ländiſche Seidenzudht nicht bloß vollkommen Iebene fähig, fondern da 
fie auch eine der einträglichiten, befonderd für den abrungeftond 
der Heinen Leute wohlthätigiten Nebenbeihäftigungen ift" und „dab 
die Verbreitung und Productionds Vermehrung in Preußen und 
namentlich in der Provinz Brandenburg im Gegentheile ftetig zu» 
nimmt.” Hunderte von Seidenzüdtern begiehen ſchon jetzt aus dies 
ſem Snduftriezweige einen ſehr erfreulichen ebenperbientt Auf den 
Coconmärkten und bei den Gentral» Haspelanftalten löfen einzelne 
Meine Züchter für den, eine Zeit von etwa 6 Wochen Nebenarbeiten 
fordernden Erndteertrag die für ihre Verhältniffe bedeutende Summe 
ven 50 bis 100 und ſelbſt einigen 100 Thalern. Es darf ange- 
nommen werden, dab ed im Lande noch viele Hunderte, ja Tau⸗ 
\ende von Perfonen giebt, die gern Eeidenbau treiben möchten, denen 
aber Mittel und Gelegenheit fehlen, Maulbeerbäume zu pflanzen und 
zu benugen. Schon wird für dad Laub der älteren Bäume, wo der- 
gleichen noch vorhanden, eine recht bedeutende Geldpacht gern gezahlt. 

Ueberdies ift aber auch ein Beweis für die feit 10 Jahren ſehr 
ſichtbaren Fortichritte der inländifhen Seidenzucht durd die Sta⸗ 
tiftit felbit zu führen, zunächft durch folgende Zufammenjtellung der 
auf den Sentral-Haspelanftalten fett den letzten 10 Jahren verarbei- 
teten Cocons. 
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Berlin Bornim Paradies Prettin Bunzlau 

Jahr | Heeſe IRammlow Huffad |RKiegewaty| Erhardt | Friedrich ma 

3238| 5383| — — — |11,534 
4,681 | 1,2751 1286 | 5000 — 18806 
4474| 7862| 1254| 7971 — 14,995 
6,540 | 2,077 | 1,168 | 1288| — 121,707 
3,850 | 1,237 | 460 | 2,642 | 971 [15,360 
3,552 | 1,152 | 1,682 | 1,415 | 907 |14,908 
4483 | 620 | 1,382 | 2,918 | 1,347 [21,355 
5,535 | 1,081 | 1,020 | 3,109 | 1,557 120,084 
3,861 | 903 | 1,964 | 3,300 | 4,404 [28,459 
4123 | 700 | 1,389 | 3,919 | 5,062 |28,618 

&8 geben aber die obigen Zahlen nur diejenigen Coconerndten 
an, welche auf ben ſechs Sentral-Haspelanftalten zur Berars 
beitung kamen, worunter die zur&ewinnung von Graines ent» 
nommenen Gocond nicht begriffen find. 

Die hierzu verwendete Quantität Cocons ift aber eine ſehr bes 
trächtliche und was bejonderd hervorzuheben iſt, eine erſt vorzugs— 
weiſe in den legten Jahren benupte Erwerbsquelle der inländi⸗ 
ſchen Seidenzucht. Beiipielöweife bat der Seidenzüdhter Huſſack 
zu Bornim 1860— 1861 = 1610 Mepen hierzu verwendet. Der 
ewiß fehr merkwürdige Grund dieſer Denupungsweile der in Preu⸗ 
ben, und vorzüglid der in der Provinz Brandenburg gewonnenen 
Socond zur Eierzucht Tiegt in dem dringenden Begehren des Auß- 
landes, namentlich des füdlichen Frankreich und Shnlieng, wo die 
Krankheit ded Seidenwurmd der Seidenzudht fo verderblich geworden 
tft, nach unferen, durch befiere Gejundheit und Kräftigkeit ſich aus⸗ 
eiänenden Seidenwurmeiern. Daher fommt ed, daß der Verkauf 
er ſeitdem zu höheren Preifen beraufgegangenen geſunden Graines 

unſeren Seidenzüchtern einen bedeutenderen Gewinn abwirft, als 
der Verkauf der Cocons zum Verhaspeln. Dieſer ſo verwerthete 
Theil der Coconerndte iſt ſtatiſtiſch im Ganzen ſchwer nachzuweiſen. 
Die Jahres-Berichte des Vereins konnten darüber nur annähernde 
Notizen geben. Man wird nicht fehlgreifen, wenn man das zur 
Gewinnung von Graines in dem legten Jahre verwendete Duantum 
an Eocond auf 10,000 Metzen veranichlagt. Danach erweift fi im 
Fahre 1861 eine Erndte von ca. 40,000 Mepen, gegen 11,000 Meben 
im Sahre 1852. Und das, obſchon die Krankheit der Seidenraupen 
vor 10 Jahren bei und faum erkennbar war, während biefelbe in 
ben lepten Jahren audy bei und entichieden nachtbeilig auftrat! 



Sedenfalls ift alfo, trog dieſes Hindernifjes au Der 
preußifhen Seidenzudt, diejelbe doch in zehn Sahren 
um dad Vierfache geftiegen. Im Jahre, 1860 wurden und 
war von einigen unjerer märfiihen Seidenzüdhter 15,468 Loth 
—** im Werthe von 20,000 Thalern verkauft. 

Der wahrlich doch ſehr geringe Zeitraum des Wiedererftehens 
einer volfäthümlichen und dabei rationellen Seidenzudt im preußi⸗ 
ſchen Baterlande bat unferem inländischen Seidenbaubetriebe bereits 
die Achtung des Audlandes, namentlich franzöfifcher und ttalienifcher 
Seidenzüchter, erworben, obwohl in deren Vaterland die Einführung 
des Seidenbaubetriebes nicht nad Sahrzehnten, fondern nad) Sahrhum- 
derten zählt, und Dieje hauptjächlich Deshalb fucceffive zu einer fo en 
Bolköinduftrie von enormem Werthe und Umfange erwachſen ilt. 

Der gut Wiederbelebung der inländiſchen Seidenzucht erft 1845 
errichtete Märkiich- Brandenburgifhe Seidenbau«Berein darf einen 
guten Theil jened Erfolged ald dad PVerdienft feiner Thätigkeit, wie 
der Richtung und der Art und Wweip derſelben in Anſpruch nehmen, 
— allerdingd unterftügt durch die beſondere Emſigkeit, Sorgfalt und 
Geſchicklichkeit der, der Seidenzucht ſich zumendenden Bevoͤllerun 
wie durch die nachhaltige Unterſtützung der Staats-Regierung bis 
1860, welche der Sache die ihrer Wichtigkeit gebührende wohlwollende 
Aufmerkſamkeit geſchenkt hatte. 

So ift es der Seidenbau⸗-Verein der Mark Brandenburg ge⸗ 
weſen, der die erfte willenjchaftliche Abhandlung über die bergen 
Krankheit ded Seidenwurmd veröffentlichte, eine Arbeit des Profeſſor 
Lebert von Deutfcher umd von fo hervorragender Gründlichleit, daß 
fie in Franfreih und Italien von den —— Notabilitä⸗ 
ten als das gediegenſte Werk über den Gegenſtand anerkannt wird. 

Italiener und Franzoſen kommen jährlich zu uns und bewun⸗ 
dern unſere vorzüglichen, ſeidenreichen, großen Cocons. Sie benutzen 
in ſteigender Progreſſion unſere Graines zur Verbeſſerung ihrer be» 
generirten Seidenzucht und erkennen an, daß unſer Klima die Zucht 
der Würmer begünſtige und unſer Betrieb ein durchaus ſachgemäßer ift. 

Die preußifche Seidenzucht hat ſich fo feit wenig mehr ald einem 
Jahrzehnt durch gründliche Kenntniß des Betriebes, durch Reinlich⸗ 
keit und Pünktlichkeit in der Abwartung des Seidenwurms und bu 
das geſunde Laub der Maulbeerbäume ausgezeichnet und dadur 
auch die Achtung der Ausländer erworben. 

Doch knüpfen fi hieran vorerſt nur Hoffnungen für künftige 
. größere Erfolge. Denn zur Zeit nimmt unfere tnländilche Bucht 
unter den Kulturen und Bolkdinduftrieen des Landed immer nur 
noch einen jehr geringen Platz ein. 

rer zukunftreichen Entwidelung würde aber feine größere Ges 
fahr drohen, ald die Anficht, dag mit Erreichung des jepigen Stand- 
punktes nunmehr Alles gethan jei, was zur Förderung der Sache 
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habe geichehen Tönnen, damit fie fi nunmehr felbft die weitere 
ahn bredhe, oder gar, daß fie der Opfer ungeachtet nicht fortichreite, 

daher nicht ferner zu unterftügen jet. 
Das Irrthümliche der diefer Anfiht zum Grunde liegenden 

thatfächlichen Vorausſetzungen ift bereitd oben dargethan. 
Bir müffen und jedoch noch einige Bemerkungen zur Begeg- 

nung diefer für die fortchreitende Entwidelung der inländifchen Zucht 
fo bedenflihen Anficht gehalten. Man wolle dabei aber ftetd im 
Auge behalten, daß bei Einführung und Verbreitung biejer Volks— 
induftrie zur Zeit weſentlich die mitteln und weniger intelligenten 
jedenfalls nicht die durdy Grund- oder Kapital-Bermögen, durch all- 
gemeine wifienfchaftliche Ausbildung und jonft af die eigene Kraft 
und Hülfe anzumweilenden Volks- und Berufd-Klaffen in Betradht 
und Rechnung kommen, daß felbft dem Verein überwiegend nur 
Mitglieder der erfteren, nicht der lepteren Klaſſen angehören. Es 
ift in, Preußen noch feineßwegd Regel, dab ſich die reichen Grundbe- 
fißer, wie etwa in England lediglich im gemreinndgigen SIntereffe mit 
reichen Beiträgen und Spenden bei dergleichen Vereinen und deren 
Unternehmungen betheiligen. 

Wenn der Staat in zehn Sahren dem Vereine, wie oben 
erwähnt, jäbrlih im Durchſchnitt 1000 Thaler, im Ganzen 10,000 
Thaler zur Aufbülfe des Seidenbaues überwied, der Verkauf von 
Grained dagegen im Umfange bed Wirkungskreiſes des Vereins in 
einem einzigen Jahre 20,000 Thaler einbradyte, welche großen 
theils wenigftend der hülfsbedürftigen Bevölkerung, Landſchul⸗ 
lehrern, Meinen Handwerkern u. |. w. zu Gute kamen, A wird man 
fih überzeugen, daß kaum irgend eine andere ähnliche Verwendung 
von Staatögeldern gleich Te gerworben und daß der preu- 
piihe Seidenbau nicht nur Lebendfähigteit, fondern in feinem rt. 
Ichreiten felbit eine bedeutende Zukunft vor ſich hat. Ä 

Nur der Mangel an Bäumen und daher an Futter binderte 
einen Seidenzüchter im vorigen Jahre eine Beftellung des Auß- 
landes von 800 Pfund — 24,000 Loth Graines zu realifiren. 

Das Hauptaugenmerk ift deshalb auf die Bermehrung bed 
eh eerbaums, als der alleinigen Grundlage der Seidenzudht 
u richten. 

Wie in Italien und Frankreich, fo ruht nach den obigen, wie 
nach den Darftellungen in allen unferen Fahres- Berichten auch in 
Preußen die Seidenzucht bauptjächlich in den Händen fleinerer 
Wirthe, von Landſchullehrern, Handwerkern, Büdnern, felbft Tage- 
(öhnern mit kleinem Belt um u. |. w., im Allgemeinen alſo in der 
Klaffe der Hülfsbedürftigen. Es wäre, wie in jenen füblichen 
Ländern, auch bet und die Aufgabe und der Vortheil des großen 
Grundbefitzers, Maulbeerbaumpflanzungen anzulegen und das Raub 
zur Seidenzucht an Kleinere Leute zu verpachten, dadurch aber feine 
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Bodenrente zu erhöhen. Doch gehören dur Zeit derartige Anlagen 
großer Grundbefiger oder Anlagen von Gemeinden an den Wegen 
oder von Snitituten, 3.8. der Eilenbahn-Unternehmer an der Seite 
der Bahnkörper, bei und noch zur Ausnahme, fo gut fie auch ren» 
tiren würden. Denn beifpielömeite bezahlte der Seidenzücdhter, frühere 
Lehrer Huffad in Bornim, zum Betriebe feiner Seidenzudht an 
den Pächter ded Amtes Bornim im vorigen Sabre für den Centner 
gepflüdte® Laub 1 Thlr. 5 Ser- und verwendete im Sabre 1861 
mebrere Hundert Gentner Laub. Ein Starter Maulbeerbaum giebt 
ca. + Gentner Laub und auf 1 Morgen Yanded können ohne weient- 
liche Beeinträchtigung der Unterfrüchte 45 joldher Bäume ftehen, fo 
daß durch den Verlauf ded Maulbeerlaubed ca. 20 Thaler Pacht 
ro Morgen gezogen werden können. Den Kleinen Leuten, bez. Be⸗ 

fipern, fehlt das Kapital zur Anlage folder Maulbeerpflanzungen 
aud eigenen Mitteln. Und doc geht gegenwärtig noch von ihnen 
— der Begehr nach Maulbeerfaamen und ⸗Bäumen aus. 
hnen iſt durch die Unterſtützung des Staats zur Befriedigung des 

Bedarfs geholfen worden und ferner zu helfen, wie das in Frank⸗ 
reich ftetig in ausgedehnten Maaße hab und fortwährend gejchieht, 
auch durch Die Natur der — gewiſſermaßen geboten iſt. 

Sind doch, und werden zum Theil noch jetzt vom Staate die 
größten Geldopfer gebracht ſ Einführung neuer Fabrikationszweige 
und Maſchinen, für Durchführung von Landes-Meliorationen ver- 
ſchiedener Art, wie einft für edle Schafzucht, jo für Runfelrüben- 
Zuderfabrifation und fortgefept für Pferdezucht, wobei e8 ſich nicht 
um Beförderung allgemein nupbringender Bolköinduftrieen durch Die 
bülfsbebürftigen mitellojen Klaffen der Bevölkerung, wie died beim 
Seidenbaubetriebe der Zall tft, handelt. 

Es kommt in Betracht, daß fid die Seidenzucht langfamer, wie 
jede andere landwirthſchaftliche Kultur entwidelt, weil fie vom wur 
thum des Maulbeerbaumd abhängig ift. Deshalb aber darf ſich 
auch nad kaum einem Jahrzehnt nicht ſchon die Anſicht geltend 
machen, daß fie ber Hülfe und Förderung entbehren könne. Denn 
bet und begannen die neuen Anpflanzungen von Hochſtämmen zu⸗ 
meift erft ſeit 1850. Diejelben dürfen faum nody ohne Gefährdung 
des Wachsthums und jedenfalld nur fehr mäßig benußt werden. 
Auch bei der häufigen Benupung des Laubes von Heden und fo- 
genannten Maulbeerwieien ift doch das Laub der alten Bäume im 
gemeinen nicht zu entbehren. ine Mehrzahl der Züchter ift daher 

immer non auf ältere, der Zerftörung entgangene Bäume angewiefen. 
Der Beweis der Lebensfähigkeit, wie der Zortichritte der inlän- 

diſchen Seidenzucht feit einem Jahrzehnt ift geführt, es handelt ſich 
nicht mehr um Crperimente. 

Daß die glüdlichen, überrajchenden Erfolge dieſer Volldinduftrie 
guten Theil durch die gleichwohl nur jehr mäßigenStaatäunterftügungen 
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bedingt gewejen, iſt aber eben fo unbeftreitbar. Es liegt dies in 
der befondern Natur der Derhättnile wie der Betrieböbedingungen 
und es wird betätigt durch den Vorgang und die Erfahrung aller 
anderen jüdlicheren Länder. Man Tann fich diefer Weberzeugung 
nicht verfchließen, fo ſehr auch fonft im Allgemeinen der Grundfah 
berechtigt ift, daß der Staat die wirtbfchaftliche Entwickelung des 
Volks ſelbſt zu überlaſſen habe. Ein ausgedehnterer inländiſcher 
Seidenbaubetrieb wird bei dem ſteigenden, immer allgemeineren 
Luxusbedarf ſeinen angemeſſenen Vortheil auch dann noch gewähren, 
wenn die Urſprungsländer der Seidenzucht in Aſien auch für die 
Lieferung von Seide mehr und mehr fi öffnen, grade fo, wie unfere 
edle Schafzucht, bei deren Ausdehnung über andere Länder des Welt- 
meerd, konkurrenzfähig bleibt. 

Ein Moment hoher volkswirthſchaftlicher Wichtigkeit hat Die 
Seidenzucht vor vielen anderen Kultur» und Induftriezweigen voraus. 
Das it ihre Eigenſchaft als Neben» und Züllarbeit. Als 
ſolche begegnet fie nicht blos wirkſam der Noth und Armenpflege, 
—R befoͤrdert auch eine merkliche Verbreitung von Wohlbe⸗ 
nden über die bedürftigeren Volksklaſſen. Sie kann mit der Zeit 

einen Theil des ſchwindenden Nebenverdienited der ländlichen Be— 
völferung für Spinnen und Weben von Linnen erſetzen. “Der, durch 
faum 6wöchentliche Arbeit — vom Mai bis in den Juni — oft 
allein durch fonft wenig beichäftigte Yamilienglieder, erzielte Gewinn 
von 30, 50, 100 Thalern und mehr fichert und perbelfert die Exi⸗ 
ftenz mancher mittellojen Familie während des ganzen übrigen Jahres. 
Meberdied hat er — wovon einzelne Beijpiele vorliegen — öfters 
die Mittel zur beffern Erziehung und Ausbildung der Kinder her- 
gegeben. In der Lombardei treibt jede arme Familie, jelbit der 

enitbote, Seidenzucht ald Nebengeihäft und Aüllarbeit und das 
eben erflärt die im Ganzen fo ungeheure Einnahme für Rohjeide in 
biejem viermal ſtärker bevölferten Yande. Mögen dort auch die Bes 
dingungen für Zucht des Baumes, wie der Cocons etwas günftiger 
jein, immerhin wird man ed auch in Preußen ald ein Ziel vor Augen 
haben Fönnen, daß ohne Beeinträchtigung der Landedfultur und an⸗ 
derer Bollöinduftrieen, wenn auch nicht der ganze Bedarf an Rob- 
ſeide, jo doch ein erheblicher Theil —2 auf gleiche Weiſe ge⸗ 
wonnen werden kann. Denn iſt doch auch in unſeren mittleren 
Provinzen die Seidenzucht in Scheunen und Ställen, ohne beſondere 
Heizräume, als practiſch ausführbar bereits hier und dort erwieſen. Unſer 
ganzer Bedarf an Rohſeide möchte zur Zeit etwa einen Erndteertrag 
von etwa 20 Millionen Pfund Cocons erfordern und deren eigene 
Zucht dem Lande ca. 20 Millionen Thaler zuführen reſp. erſparen; 
dazu werden freilich aber 12 Millionen ausgewachſene Maulbeer⸗ 
bäume von SOjährigem Alter & ; Gentner Laub⸗Ertrag auf etwa 
200,000 Morgen noͤthig fein. 
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Würde eine Subvention von jährlid mur 1000 Thalern auf 
Baumpflanzungen verwendet, jo gehörte, nah Maaßgabe der Mit- 
theilungen und Erfahrungen des —* in ſeinen Jahresberichten, 
jur Erzielung eines ſolchen Reſultats freilich ein Zeitraum von viels 
eiht mehr ald 400 Jahren. Mag man aber derartige Berechnung⸗ 
en und Ausſichten auf fich beruhen lafjen. Sedenfalld gewinnen ber 
Handel, wie die Sabrikinduftrie des Inlanded auch ihrerjeitd durch 
bie Förderung der inländiihen Seidenzucht, denn ed ift die Eben- 
bürtigfeit unjeres inländifhen Rohproductes von unjeren Seidenfa- 
brifanten vollftändig anerfannt. Die adhtbartten Kaufmanntchaften, 
fo die Korporation von Berlin und die Handelöfammer von Breslau, 
baben der inländiſchen Seidenproduction in ihren neuften Jahresbe⸗ 
ridhten von 1861 bereitö eine befondere Aufmerkfamfeit gewidmet; 
— ift Died unter anderem durch die Gründung des bedeutenden 
Stablifjementd von Heeſe zu Steglipg für inländiſche Seidenzudt 
und Sure htmadung ihrer Producte eftyehen, Wenn wir und bier- 
nächſt auf die Bitte beſchränken, 

„dem Bereine zur Beförderung des Seidenbaued in ber Mark 
Brandenburg zu den von ihm verfolgten Zweden mindeſtens die 
bisher gewährte Subvention von jährlich 1000 Thalern aus dem 
Fonds ded Königl. Minifteriumd für die landwirthichaftlidhen 
Angelegenheiten auch ferner zu belaſſen“, 

fo möge dabei nody berüdfidhtigt werden, daß jeit der Aufhebung 
der allerdings nicht mehr erforderlichen Gentral-Haßdpelanftalten woh 
einige 1000 Thaler an Prämien für Seidenzüdhter erjpart worden 
und künftig wegfallen”). 

239) Verwendung des Stempeld und Entridtung der 
Stempeltoften bei der Bocation von Lehrern. 

Auf den Beriht vom 25. v. M. erwiebere ich der Königlichen 
Regierung, daß bei der Vocation von Lehrern zwar der Außfteller 
ber Vocation nach $. 22 des Stempelgejeged vom 7. März 1822 
zur DBerwendung ded Stempeld verpflichtet, jedod) zur Berabfolgung 
der Vocation nur gegen Erftattung der Stempelaudlage verbunden ift. 

Es unterliegt hiernach feinem Bedenken, das bei Beſetzung fis⸗ 
caliſcher Stellen übliche en auch bei ſolchen Stellen in An« 
wendung zu bringen, deren Belegung Privatperfonen oder Corpora⸗ 
tionen Suftebt 

Berlin, den 12. September 1862. 
Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An die Königliche Regierung zu N. 

19,047. U. 

*) Nah den Mittheilungen in der General-Berfammlung if Ausfiht auf 
die Kortdaner einer angemefjenen Staats-Unterfügung vorhanden. 



IV. &lementarfchulweien. 
240) Freiheit der en Zahlung der Gerichts— 

often. 

Die Beitimmung des $. 4 pos. 3 und 4 de Oelenes über den 
Anfap und die Erhebung der Gerichtöfoften vom 10. Mat 1851: 

„daß alle Offentlichen Bolköichulen unbebingf, und alle öffent- 
„chen gelehrten Anftalten und Schulen, Kirchen, Pfarreien, 
„Kaplaneien, Vicarien und Küftereten in foweit, ald die Ein- 
„nahmen derfelben die etatsmäßige Audgabe, - einfchließlich der 
„Beſoldung oder bed ftatt diefer überlaffenen Nießbrauchs 
„nicht überfteigen, und dieſes durch ein Atteft der denfelben 
„vorgejehten Behörden oder Oberen beicheinigt wird, — von 
Zahlung der Gerichtöfoften befreit find, 

bezieht fc nicht nur, wie vielfach irrthümlicherweife angenommen 
worden ift, auf die im Abjchnitt I SS. 1—14 des diefem Gefepe 
anmectirten Tarifs aufgeführten Koften ber ſtreit igen Gerichts— 
barkeit, fondern auch auf die Koften der Geſchäfte nit 
ftreitiger Öerihtöbartett (Abfchnitt II SS. 15—47 des Ta⸗ 
rifs), & D. auf die Koften der Aufnahme von Kauf, Tauſch⸗, 

ieth⸗Kontrakten, Schenkungs⸗Urkunden ıc. 
tt Bezug hierauf veranlaſſen wir Sie, die ſämmtlichen Pres⸗ 

byterien der bortigen Diöcefe anzuweifen, alle derartigen Acte der fret- 
willigen Gerichtöbarfeit, deren Koften den — * — Fonds ganz 
oder —— du Laſt fallen würden, in Zukunft nur gerichtlich, — 
und nicht notartell aufnehmen zu laffen; — und bemerken wir, daß 
die Durch eine .notartelle —A derartiger Kontrakte ꝛc. entſte⸗ 
Fa ungeredhtfertigten Koften nicht aus den betreffenden kirchlichen 
onds gezahlt werden dürfen, fondern event. von ben Mitgliedern des 

Presbyterii, welche die Aufnahme durch einen Notar veranlaßt haben, 
getragen werden müſſen. 

rnöberg, den 5. September 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 
Un 

die Herren Superintenbenten. 

241) Grundlage zu einer refolutorifhen Entſcheidung, 
und Stellung des S en ande in Shulbaus 

achen. 

Auf den Bericht vom 4. d. M., den Schulbau zu N. betreffend, 
beſtätige ich das Reſolut der Koͤniglichen Regierung vom 26. Februar 

39 
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db. 3. und verwerfe den dagegen von den Repräfentanten der Schul- 
gemeinde erhobenen Recurs. 

Sn formeller Beziehung beftreiten Recurrenten, daß ihnen gegen- 
über, als den Vertretern der Schulgemeinde, der Schulvorftand als 
Partei auftreten könne und folgern hieraus, daß es, weil die Re- 
präfentanten über den Bau einig feien, überhaupt zu einer refoluto- 
riſchen Entſcheidung an einer außreichenden Grundlage fehle. “Diefe 
Beichwerde ift unbegründet. Denn felbft wenn alle Interefienten 
einſchließlich des Schulvorftandes über den Umfang ded Bedürfniſſes 
und die Ausführung des Baues einig wären, jo würde deſſenun⸗ 
eachtet die Königliche Regierung nad $. 707 Zit. 11 und S. 19 

Sit. 12 Theil II Allgemeinen Landrechts im Schul-Interefje zu einer 
felbitftändigen Prüfung des Bauprojectd und event. zu einer rejolu- 
toriſchen Feſtſetzung über die Nothwendigfeit und die Art des Baues 
berechtigt reſp. verpflichtet geweſen fein. 

Es muß aber gerade der Schulvorftand ald Vertreter des be- 
theiligten Schulinftitut3 als Iegitimirt erachtet werden, bei Fragen 
über das Bedürfnig und die Art und Meile eined Baues das 
Intereſſe des Schulinſtituts gegenüber den oft collidirenden vermö— 
gensrechtlihen Intereſſen der Schulgemeinde wahrzunehmen, wie 
denn auch der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Competenz- 
Conflicte wiederholt anerfannt hat, daß ein Prozeß über die Noth- 
wendigfeit eined Kirchen, Pfarr: oder Schul-Baued nur zwiſchen 
den Intereſſenten zuläfftg fei, und zwar entweder en den Bau⸗ 
verpflichteten untereinander oder zwiſchen den Bauern! ichteten einer: 
ee und dem beredtigten Suftitut andererjeitd. Der leptere Fall 
iegt bier vor. 

Es entipricht daher den gefeglichen Beftimmungen, daß die Ko- 
nigliche Dtegierung, nachdem das von dem Schulvoritand anfgeftellt 
Project von den Repräfentanten abgelehnt und von diejen ein Gegen- 
project veranlagt war, welches wiederum die Zuftimmung des Schul- 
boritanbes nicht erlangte, durch förmliched Refolut in der Sache 
entichieden hat. 

Auch in materieller Beziehung erjcheinen die Beichwerben der 
Recurrenten nicht begründet. ıc. 

Berlin, den 23. September 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

19,599. U. 



242) Eintragung von Abgabetheilen an Kirchen und 
Schulen in das Hypothelenbud. 

Die Königlidye Regierung benachrichtigen wir auf das gefällige 
Schreiben vom 31. Zuli d. & — 1. J. 2318 — ergebenit, daB 
wir mit Wohlderjelben darin einverftanden find, daß, wenn Bauer: 
N parzellirt und die denfelben urfprünglich auferlegten allgemeinen 
Laſten auf die einzelnen Parzellen repartirt werden, jowohl der Bauer- 
bof feine urfprünglidye Natur verändert, ald auch die Abgabentheile, 
welche nach erfolgter Br rung den einzelnen Parzellen auferlegt 
werden, nicht mehr als ſolche Abgaben anzujehen find, weldye, wie 
8.48 Titel I der Hypothelenordnung vorauöfegt, nad) der Verfaſſung 
des Orts von allen Grundftüden derjelben Art zu entrichten find. 
Wir find daher im Allgemeinen der Anficht, daß die Borfchrift bed 
8. 48 1. c. auf folde Abgabentheile feine Anwendung findet, und 
die Eintragung der lepteren in dad Hypothekenbuch auf den Grund 
ber Abgaben-Bertheilungsd-Pläne und auf den Antrag der Vertreter 
der geiftlichen Inititute an und für fich zuläffig iſt. Inwiefern in- 
deſſen in_fpeciellen Fällen die Eintragung dennoch unftatthaft fein 
kann, müfjen wir unferer Entſcheidung vorbehalten. Generelle An- 
weijungen, welche in diejer Angelegenheit früher an die Untergerichte 
ergangen find, haben wir übrigens nicht ermitteln fünnen. 

Berlin, den 3. September 1862. 

Königlihed Kammergericht. 
An 

die Königliche Regierung, Abtbeilung fir 
Kirchen- und Schulmweien, zu Potsdam. 

Abſchrift erhalten Euer ıc. in Folge mehrfeitiger, den obigen 
Segenftand betreffenden Anfragen zur Kenntnignahme und Mittheilung 
an die Geiftlichen reip. Vertreter der Kirchen und Schulen Ihres 
Berwaltungdbezirtd mit dem Bemerfen, daß das von Bauerhöfen 
Geſagte ebenfo von Koffäthenhöfen, Büdnernahrungen ꝛc. gilt, wenn 
fie als ſolche nach localer Verfaffung allgemeinen Laften an die 
geittlichen Inftitute verpflichtet waren, daß daher zur Sicherung der 

echte der Sulthute nach jeder die lepteren berührenden Parzellirung 
und Abgaben-Bertheilung unter Bezugnahme auf die dem Hypotheken⸗ 
richter vorliegenden Abgaben-Berthetlungs-Pläne Anträge auf Ein- 
tragung ber Abgabenthetle, welche nicht etwa wegen ihrer Gering- 
In gkeit fofort der Capital⸗Ablöſung unterworfen werben follen, zu 
tellen fein werden. 

Potsdam, den 3. Detober 1862. 

Königliche Regterung, Abtheilung für Kirchen- und Schulweien. 
An fämmtlihe Herren Superintenbenten. 

39* 
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243) Concurrenz ber Korenfen zu Schulbeiträgen. 
(Sentralblatt pro 1861 Seite 752 Ar. 771.) 

Ihre Befchwerde vom 14. März d. S. wegen der Heranziehung 
ber Sorenfen zur Unterhaltung der Schule in N. Tann, wie ih Ihnen 
und den übrigen Befchwerdeführern eröffne, nicht ald begründet an- 
erfannt werden. 

Soweit die Unterhaltung der Schule in N. aus der dortigen 
Kämmeret erfolgt und zu diefem Ende Zuſchläge zur Klaffenfteuer 
und auf den Grundbefit erforderlich find, hat die Schulunterbaltungs- 
laft die Natur einer Sommunallaft und find deshalb die Forenſen nad 
8. 4 Alin. 3 der Städte-Drdnung vom 30. Mai 1853 (Gel.-Sammtl 
S. 261) verpflichtet, an dieſen Zaften, ſoweit fie auf den Grunbbefig 
gelegt werden, Theil zu nehmen. 

Aber auch felbft, wenn die Unterhaltung jener Schule nicht and 
Sommunalmitteln erfolgte, jo würde immer eine Deranziehung der 
Forenfen gerechtfertigt fein, weil die Verordnung vom 11. November 
1844 (Geſ.Samml. S. 698) im $. 18 abweichend von den Be- 
ftimmungen des Allgemeinen Land⸗-Rechts die Berpflichtung der %o- 
renjen, zu den auf den Grundbefig zu vertheilenden Leiſtungen bei- 
zutragen, feſtſetzt. Ihre Berufung auf das Refeript vom 19. Mär; 
1861, weldyed die Anwendbarkeit der landrechtlichen Vorfchriften 
vorausſetzt, iſt daher nicht änteeffend. 

Hiernady Tann Ihren Anträgen nicht entiprocdhen werden. 
Berlin, den 21. Suli 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An Herrn N. in N. 

15,276. U. 

24) Gymnaſtiſcher Unterriht in der Volksſchule. 
(Gentralblatt pro 1862 Seite 369 Nr. 140.) 

Nachdem durch umjere an die Herren Landräthe und Schul- 
Inſpectoren erlaffene Circular-Verfügung vom 28. Juni d. J. Nr. 
A. V. 3014, ber Turnunterricht zum integrirenden Theil des 
Volksſchul⸗Unterrichtes für Die männliche Jugend erflärt tft, veran- 
laffen wir die Herren Schul-Infpectoren, auch die Lehrer-Sonferenzen 
dazu zu benupen, um dad Intereffe der Lehrer für die Ertheilung des 
Unterrichtes in den gumnaftiichen Mebungen anzuregen. ıc. 

Arnöberg, den 16. Auguft 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
An die Herren Schul-Iufpectoren. 
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245) Berpflihtung zur Aare von Turngeld bei 
Elementarſchulen. 

(Centralblatt pro 1862 Seite 369 Nr. 140.) 

Auf die Vorftellung vom 12. Suni d. J. eröffne ih Ihnen, 
daß Sie von der Entrichtung ded Turngeldes aus den von der Kö» 
niglihen Regierung in der wiederangeſchloſſenen Berfügung vom 
26. Mai d. % angegebenen zutreffenden Gründen nicht befreit wer- 
den können. 

Bom 1. December v. 3. ab war Ihr Sohn zur Theilnahme 
an dem Turnunterricht verpflichtet, und wenn er diefer Ver: 
pflichtung nicht nachgelommen tft, jo wird dadurdy ein Anſpruch auf 

efreiung von Zahlung des zur Cinrihtung und Unterhaltung des 
Turnweſens eingeführten Turngelded ebenfowenig, ald von der Ent- 
richtung ded gewöhnlichen Schulgelde8 bet ungerechtfertigter Schul⸗ 
verfäumniß begründet. 

Berlin, den 13. September 1862. 

Der Minifter ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ben Herrn N. ꝛc. 

17,103. U. 

46) Koften für den Unterriht in weibliden Hand- 
arbetten. 

Nachdem die Ertheilung des Unterrichts in weiblichen Hand» 
arbeiten für die ermachleneren hülerinnen nunmehr ald obligatoriicher 
Lehr-Gegenftand in den geheplan aller Elementarfchulen aufgenommen 
worden iſt, und einen integrirenden Theil des Elementar⸗Unterrichts 
bildet, ordnen wir hierdurch unter Aufhebung der deöfallfigen frü- 
eren Beftimmungen von Auffichtöwegen an, daß in Zukunft für die 
heilnahme an dem Induftrie-Unterriht von den betreffenden Schü- 

lerinnen ein beiondered Additional» Schulgeld nicht mehr erhoben 
werden fol, fondern die Koften Diejed Unterrichts vom Beginn bed 
nächften Schuljahrs, fpäteftend vom 1. Sanuar 1863 ab aus den 
betreffenden Schultaflen & beftreiten find. 

möberg, den 17. September 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung bed Innern. 
An 

ſammtliche Herren Lanbräthe. 
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247) Dispenſation von dem reglementsmäßigen Alter 
für die Confirmation. 

Das Reglement vom 24. Juni 1850 enthält zwar die Be- 
dingungen, unter welchen die Diöpenfation vom confirmationsfähigen 
Alter nachgeſucht werden darf, allein die vermehrte Zunahme der 
Dispenfationd-Anträge in der legten Zeit läßt und beforgen, daß der 
Inhalt der 88. 6 und 7 des gedadhten Reglements über die Reife 
der Confirmanden von den Herren Geiftlichen nicht immer hinrei⸗ 
hend beachtet wird, während die Gemeineglieder nur zu oft von äu⸗ 
Berlihen NRüdfichten ſich beſtimmen laffen und in dieſer Richtung 
immer weiter fortfchreiten, je mehr die Seeljorger fich ihren Wünſchen 
willfährig zeigen. 

Mir erinnern deshalb die Herren Geiftlichen, welche es angeht, 
an die Wichtigkeit der Altersreife für den Erfolg des Confir- 
manden-Unterrichtd und für den Eindrud des Confirmationd-Actes 
felbft und legen ihnen die oft unterlaffene Erwägung nahe, daß die 
ollenbung ed vierzehnten Lebensjahres die ntedrigfte Alteröftufe 
für den Abſchluß des Gonfirmanden-Unterricht8 und die darauf fol- 
ende Einfegnung iſt. Sm kirchlichen Intereſſe müffen wir aber 

Darauf Bedacht nehmen, der Häufung der Dispenſations-Geſuche für 
die Folge eine Schranke zu fehen, und eröffnen deöhalb den Herren 
Geiftlihen zur weitern Mittbeilung an die Gemeinen, dab da, wo 
eine zweimalige Einfegnung im Sabre ftattfindet, die Geſuche um 
Dispenfation von mehr ald 3 NAlterd-Monaten in der Regel unbe» 
rüdtichtigt bleiben werden, an den anderen Orten aber nur aus ganz 
bejonderen Gründen genehmigt werden fönnen. Die den Herren 
Superintendenten beigelegte Befugniß, innerhalb dreier Monate die 
Alterödispenfationen zu ertbeilen, ſowie die an vielen Drten ftatt- 
findende Obfervanz einer zweimaligen Einfegnungdfeter machen es 
möglich, auch den äußeren Lebenöverhältniffen der Confirmanden 
eine billige Berückſichtigung angedeihen zu laffen, und befonders 
durch bie Tegtgenannte Obſervanz wird dem Bedürfniffe weitgreifen- 
der Diöpenfationen vorgebeugt. Zur Befeitigung der Iehtern ift ba- 
er nur nöthig, daß bei Annahme der Katechumenen eine angemeffene 

orficht geübt wird, um unberedhtigten Hoffnungen auf eine vers 
frühte Sonfirmation von vorneherein entgegen zu treten. 

Ein weiterer Hebelftand in der vorliegenden Sache betrifft die 
Sorm der Diöpenfationd-Gefuhe. In der Regel werben diejelben 
für jeden einzelnen Fall mitteld befonderer Anträge der Bethelligten 
direct bei und angebradht, und häufig unterlaffen e8 die Herren 
Getftlichen, jenen Eingaben, auch wenn fie vorher zu ihrer Kenntniß 
gelangen, ihr Gutachten beizufügen, fo daß es erft mehrfacher Cor» 
reipondenzen bedarf, um von bier aus den endlichen Beſcheid er: 
theilen zu können. Es darf angenommen werden, da die von ben 
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Herren Ephoren zu ertheilenden Diöpenfationen ähnlichen Weitläuf⸗ 
tigfeiten unterliegen und gleichfalls zeitraubende Beläftigungen herbet- 
führen. Wir erachten deöhalb eine Beſchränkung diejer Weiterungen 
für nöthig und beftimmen, daß fünftighin die Geſuche um Alters⸗ 
diöpenfation der Sonfirmanden fowohl an die Herren Superintendenten 
ald auch an und nicht in vereinzelten Schriftitüden, fondern in ſum⸗ 
marifhen Zufammenftellungen eingereiht werden. Die Herren 
Geiſtlichen werden demnach angewielen, 3 Monate vor jedem Einfeg> 
nungdtermin ein tabellariſches Berzeichnig aller Sonfirmanden, 
für welche die Diöpenjation vom vorſchriftsmäßigen Alter nachge— 
ſucht wird, bei den Herren Superintendenten einzureichen. Diefe 
fügen dann in der betreffenden Columne die ihnen zuftehenden 
Gutachten refp. Enticheidungen hinzu und geben die Liften zur Nach⸗ 
achtung und demnädhitigen Aufbewahrung im Pfarrarchive zurüd, 
wenn ee Genehmigungen nicht einzuholen find. Iſt letzteres 
aber der all, fo find die Liften, nachdem fie von den Herren Su- 
perintendenten vorjehriftämäßig ausgefüllt find, durch die lehteren bei 
und einzureihen. Auch unfrer Seits wird der zu ertheilende Befcheid 
in die dazu beftimmte Columne gefeßt und die Tabelle danach zurüd- 
gegeben werden. Zur Vereinfachung des Geſchäftsverkehrs müſſen 
wir aber wünfchen, daß die Herren Superintendenten die Liſten aller 
Parochien möglihft in einer Sendung hierher befördern. Ans 
dere ald in vorftehend bezeichneter Form abgefaßte Diöpenfationd- 
Geſuche werden für die Folge nicht berüdjichtigt werden. Die 
Herren Geiftlihen werden daher wohl thun, ihre Gemeindeglieder 
davon in Kenntniß zu jeben, damit fich diefelben nicht in die Lage 
bringen, auf unmittelbare Eingaben ohne Beicheid zu bleiben. Auch 
den Lehrern iſt von dieſer Verordnung Kenntniß zu geben, weil in 
vielen Fällen die biöherigen Geſuche von denfelben concipirt worden 

d. 
Stettin, den 9. September 1862. 

Königliche Konftftorium der Provinz Pommern. 

An 
die ſämmtlichen Herren Geiftlihen ber Provinz Pommern. 

248) Entlaffungdzeugnifje für Schüler. 

Durch unfere Girkular- Verfügung vom 25. Ianuar 1860 I. 
6496 ©. 5 haben wir beitimmt, daß ein Duplifat der Abgangs⸗ 
zeugniffe, welche den Schülern und Schülerinnen bei ihrer Entlaffung 
aus der Elementarſchule ertheilt werden, bei den Schulacten zu aſ⸗ 
ferviren ift, damit die Schule fi auch in fpäterer Zeit über die 
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dem betreffenden Kinde zu Theil gewordene Schulbildung oder über 
bie Urfachen der nicht erreichten genügenden Schulbildung ausweiſen 
Önne. 

Es ift von einigen Königlichen Landrath - Aemtern der Vor⸗ 
ſchlag gemacht worden, die Zeugniffe nur in einem Sremplar aus⸗ 
zufertigen, welches dem betreffenden Schüler einzuhändigen tft, da⸗ 
gegen aber ftatt des bei den Schulacten zu afjervirenden Exemplars 
ein Negifter anzulegen, in welches jedesmal bei ber Entlaſſung die 
Cenſuren eingetragen werden, welches auf der Prüfung abgeſchlofſen 
und von dem Königlichen Schulinfpector und von den übrigen zur 
Mer Zeugniffe berufenen Perſonen durch Unterfcrift zu 
vollziehen ift. 

° Inter Modification unferer citirten Girkular - Berfügung be- 
ftimmen wir daher hiermit, daß künftig die Entlafjungd-Zeugnifie 
nad obigem Vorſchlage nur in einem &remplar auögefertigt, und 
att des Duplikats ein Regifter, in welches die Cenſuren einzutragen 
nd, a elegt werde, welches demnädhft, wie vorgejchrieben, zu voll⸗ 
eben tit. ꝛc. 
a Trier, den 27. September 1862. 

Köntglihe Regierung, Abtheilung ded Innern. 
An 

die Königlichen Lanbrathe-Aemter. 

249) Die landwirtbihaftlihden Armenſchulen in der 
Schweiz. 

Durch letztwillige Berfügung eines Menſchenfreundes iſt die Errichtun 
einer landwirthſchaftlichen Erziehungs⸗Anſtalt in der Provinz Weſtphalen m a 
geworben. Wegen ber berjelben zu gebenden Organifation haben mehrfache 
rmittelungen ftattgefunden, und ift namentlich von dem Director ber Königl. 

Ianbwirthichaftlichen Alabemie in Boppelsborf ein Bericht iiber bie Ianbwirtb- 
ſchaftlichen Armenfchulen in ber Schweiz erflattet worden, welchen wir ſowohl 
in Rüdfiht auf bie erzielten Refultate, als wegen der vielfachen in ihm ent- 
baltenen anregenden Momente mit Zuflimmung bes Deren Miniſters für bie 
lanbwirtbfchaftlichen Angelegenheiten bier im Auszuge mittbeilen. 

Die diefen Schulen zu Grunde liegende Idee verdankt ihren 
Ursprung Peſtalozzi. Ihre Ausführung erfolgte dur Fellenberg 
und Wehrli. Die zahlreichen kandwirtbiche lichen Rettungsanftalten 
und Armenfchulen der Schweiz und anderer Länder find Nahbildungen 
der Wehrlifchule in Hofwyl. Sm lebten Jahrzehnt haben mehr: 
fache Aenderungen in der Organiſation ftattgefunden, wohin namentlich 
die Einrichtung neuer Anftalten nad) dem Syftem der Einzelfamilien zu 
rechnen ift. Hierbei mögen befonder8 da8 Rauhe Haus und daß 
bolländiihe Mettray ald Anregung und Mufter gedient haben. 
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Zweck diefer Schulen ift die Erziehung armer und fittlidh ver- 
wahrlofter Kinder. Ihr Ziel geht dahin, durch ächt religiöfe Er⸗ 
aiehung die Keime des Guten in die Herzen der Kinder zu legen 
und neben dem Unterricht Dur Arbeit ſchon von früher Jugend am 
den Körper umd Geiſt der Kinder zu entwideln und für ihren 
fünftigen Beruf vorzubereiten. Unterridt und Arbeit bilden die 
Grundpfeiler der Erziehung. Der Arme Tann bei fittli) religiöfer 
Grundlage nur durch die Kohärtung des Körpers die Kraft gewinnen, 
die Beichwerben des Lebens fiegreih zu beitehen. Die erfte und 
vorzüglichite Aufgabe der Armen. Erziehung muß deöhalb die SKräf- 
tigung des Körperd und Ausbildung Törperlicher Gewandtheit fein. 
Denn ihre Kraft und die intelligente Anwendung derfelben bilden 
das Fundament, worauf ihre ganze Zukunft beruht. Man erleichtere 
ben Armentindern ſchon von Jugend an die Sinäbung aller Arten 
von Fertigkeiten, man bringe ed dahin, daß das Gefühl ihrer Kraft 
ihnen zur Freude werde und in ihnen ſelbſt ein freied lebendiges 

treben errege, diefe in ihrem ganzen Umfange. immer mehr zu 
ftärten und zu beleben. Die Er iehung entipreche in allen Stüden 
ihren fünftigen Berhältnifien. re Rohnung, ihre Kleidung, ihr 
Eſſen, ihr Lager ꝛc. muß mit ihrer Armuth und den Befchwerden 
ihrer Lage in Mebereinftimmung ſtehen. Es darf fein jo fchneidender 
Contraft zwifchen den Pradhtgebäuden der groben ftädtiichen Wai⸗ 
fenhäufer und der großen Dürftigkeit ihrer Bewohner geduldet wer» 
den. Sie müflen von Sugend auf gewöhnt werden, die ganze Laft 
bed Tages tragen zu lernen. Es darf bei ihnen fein Gefühl einer 
leidenden oder gekränkten Ueberwindung in der Ausübung anftreng-» 
ender Arbeit oder im Auferlegen von Entbehrungen auflommen. 
Ein nel of und thätiged Leben muß vielmehr zur unbedingten 
Gewohnheit, gleihfam zur anderen Natur bei ihnen werben. 

Als Erziehungsmittel dienen hiernach: 
1. Weckung und Belebung des religiöſen Sinnes, 
2. Unterricht auf der Höhe einer guten Volksſchule, 

3. firenge Ordnung umd chriftliche Zucht, in Liebe geübt, 

4. ländlihe Einfachheit in Nahrung, Kleidung und der ganzen 
Lebensweiſe, 

5. Arbeit im Hauſe und auf dem Felde. 

Wehrli ſtellte den Grundſatz auf, daß ohne Erziehung dur 
Arbeit Teine ‚geindiihe Rettung der Armen denkbar und da, wo bie 
Arbeit als Bildungdmittel neben dem eigentlihen Schulunterricht 
nicht einbergebe, die Erziehung ohne en g für dad Leben ſei. Da 
Pr die Grundidee für die Armenerziehung liegt, möge es geſtattet 
ein, zunaͤchſt nachzuweiſen, inwieweit bie Handarbeit für den Armen 
als vorherrſchendes Erziehungsmittel anzujehen tft. 
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Wehrli fagt hierüber: „Handarbeit gut geleitet, geordnet, ge⸗ 
nau mit Ueberlegung und Vergleichung verrichtet, ftrengt den Gei 
an, wedt ihn vom Schlummer auf, ſchärft Auge und Ohr und bil- 
det eben fo gut, mo nicht beifer, ald ein Bud. Während dieſes nur 
die Seelenfräfte bildet, fo ftärft und bildet veredelte Handarbeit Bet» 
des, Körper und Seele zugleih. Die Handarbeit, ſelbſt im Schweiße 
des Angeſichts, wird eine liebe, den Wohlftand fürdernde Gewohn- 
beit, wird Luft und Freude, und der Arme verichafft fi) auf dieſem 
Wege ein großed Capital, das ihm reiche Zinfen trägt, und um das 
ibn mandyer Geldreiche beneiden dürfte. In Iandwirtbichaftlichen 
Armenfchulen, unter einem in Demuth, Einfachheit und Seömmig- 
feit wirkenden Erzieher, wird die arme Jugend an Kraft, Arbeit- 
famkeit, Arbeitsgeſchick, Gotteöfurdht und Genügſamkeit reich.“ 

Ueber die Anleitung zur Arbeit fagt Wehrli weiter: „Die 
Kinder mülfen derart zur practiichen Thätigfeit angeführt werden, 
daß die Arbeit fich vergeiftige. Die Bergeiftigung der Arbeit giebt 
fih darin fund, daß bei derjelben jeder Zug, Sieb, Drud oder 
Schlag, überhaupt jede Bewegung, Berftandedoperationen find; die 
Arbeit fol eine vom Berftande und Willen begleitete und darum 
erfolgreiche und gelingende Thätigkeit fein, im Gegenſatz zu der Ar- 
beit, bei der aus jeder Bewegung hervorleuchtet, dab der Ausführende 
Berftand und Willen gar nicht dabei hat oder doch nicht in zu= 
reihender Weife auf feine Thätigfeit wirken läßt, und darum auch 
des Gelingens, des Erfolges ſich nicht in befriedigendem Maaße ers 
freut. Die Arbeit ſelbſt wird bet richtiger Leitung ſich zum Unter- 
richt erheben, fie bildet den Lebensnerv aller Konbivirtbfchaftlichen 
Armenfchulen.* 

Wie weit fol die practifhe Beichäftigung der Kinder ausge⸗ 
dehnt werden? Soll diefelbe ſich neben dem Unterricht auf kurze 
Zeit befchränfen, oder eine weitere Auddehnuug erhalten? Die Er- 
fahrungen der ſchweizeriſchen Armenerzieher gehen übereinitimmend 
dahin, dab von der gut geleiteten practifchen Arbeit nur dann ein 
wefentlicher Erfolg zu erwarten fei, wenn dieſelbe namentlich wäh- 
rend ded Sommerhalbjahred die Hauptbeihäftigung der Kinder bilde 
und in biefer Jahreszeit nur die regneriihen Sage zum eigentlichen 
Schulunterricht benugt werden. Im Winterhalbjahre dagegen ift 
dem Schulunterricht neben eingelnen häuslichen Beichäftigungen die 
anze Zeit zu widmen. Im Allgemeinen jet bier bemerkt, daß ein 

Bänfiger täglicher Wechjel zwifchen Arbeit und Unterricht ald unzweck⸗ 
mäßig gilt. Man hat gerunden dat Beharrlichleit und Fleiß zum 
Einen wie zum Andern gehören, und daß dad Bielerlei auf einmal 
den Armen in feiner Richtung zur Selbitftändigleit führt. Man ift 
ufrieben, wenn durch die wenigen Unterrichtöftunden de8 Sommers 
—8 im Winter in der Schule Erlernte erhalten wird. Durch die 
anhaltende practiſche Beſchäftigung während des Sommers werben 
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die Kinder koͤrperlich und geiftig gefräftigt, fie geben mit wahrem 
Verlangen, mit wahrer Luft in den Schulunterricht des Winterd and 
machen in kurzer Zeit bewunderungswürdige Fortichritte. Ein ſolches 
Refultat wird aber auch bei ruhiger Prüfung nicht auffallen, wenn 
man erwägt, daß die Arbeit felbft zum Unterricht erhoben fit. 

Welche Art von Arbeit eignet fi) nun am beiten für die Er» 
iehung der Armentinder? Die fchweizerifchen Armenfchulen unter: 
—* ſich hinſichtlich der Beſchäftigung in ſolche, welche neben den 
häuslichen Arbeiten faſt ausſchließlich Feld» und Gartenbau treiben, 
in foldye, wo induftrielle Thätigfeit vorherrſcht, und folche, wo beide 
Arten von Beihäftigung gleihmäßig geübt werden. 

Selbit ein flüchtiger Vergleich der induftriellen und landwirth⸗ 
ſchaftlichen Beihäftigung zeigt, daB die leptere im verſchiedener Be⸗ 
ziehung den Vorzug verdient. Der Aufenthalt in der freien Natur 
im Gegenſatz zu der ſitzenden Beſchäftigung in dumpfen engen Räu⸗ 
men, kräftigt den Körper und härtet ihn ab gegen die verjchiedenen 
Einflüffe der Witterung ; die landwirtbichaftlichen Arbeiten jelbft ge- 
ben in ihrer Mannigfaltigleit den Musfeln der Kinder Kraft und 
Biegſamkeit, und der Umgang mit der Natur, der ewig reinen und 
wahren, erfrifcht und belebt den Geiſt und wirft verebelnd auf den 
Menſchen. In der bei Weiten überwiegenden Zahl der Armen» 
ſchulen bildet der Landbau neben den gewöhnlichen häuslichen Ar- 
beiten die Hauptbeſchäftigung der Kinder. | 

Armenjchulen mit ausſchließlich induftrieller Beichäftigung, 
deren geringe Zahl auch auf durchaus inbuftrielle Gegenden der 
Schweiz beichräntt war, giebt es Aw; Zeit nicht mehr. An die Stelle 
diefer Beichäftigung, weldde im Weben, Strobflechten und verichie- 
denen Handwerken beftand, tritt immer mebr bie ländliche Arbeit, 
und durch dieſe veränderte Beichäftigung ift dad freudige Aufblühen 
auch jener Anftalten hervorgerufen. Die Beforgniß, daß durch die 
Einrichtung von rein Ianbwertälchaftl gen Armentchulen den Sindern 
bet der Berfchtebenheit ihrer Törperlichen und geiltigen Befähtgung 
ed fchwer, wenn nicht unmöglich gemacht werde, ſich einem anderen 
Berufe mit Erfolg augutvenben, weil ihnen nicht ſchon in der Jugend 
bie entiprechende Vorbildung gegeben werde, — dieje Beforgni it 
Be die That widerlegt worden. Die Ortabrumg hat im Gegentheil 
gie rt, dab die bei dem landwirthſchaftlichen Arbeiten gewonnene 

aft und Handfertigkeit als eine vortreffliche Vorübung für daß 
Handwerk dient. Dazu kommt noch, dab den meilten Handwerfetn, 
namentlich auf dem Lande, die ordnungdmäßige Beitellung des eige- 
nen oder gepachteten Stüd Landes, womit fie die landwirthſchaftliche 
Armenſchule vertraut machte, eine wefentliche Stüge für ihren Un- 
terhalt darbietet. Nach den Erfahrungen in der Schweiz werden mit 
einem Worte die Armen-Erziehungsanftalten mit Iandwirtbichaftlicher 
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Fr igung als vortreffliche Hflanzichulen für den Handiwerlerftand 
angefeben. 

Die Zahl der jept beftehenden ländlichen Armenſchulen der 
Schweiz beträgt 55 mit ungefähr 1500 Kindern. Als Dflanz- und 
Mufterfihule berfelben ift die 1810 zu Hofwyl gegründete Armen⸗ 
ne zu betrachten. Die Errichtung der Mehrzahl der jepigen Ans 
talten fallt in die neuefte Zeit. Zu den älteften gehört die Linth⸗ 
Golonie im Canton Glarud 1819 und die Armenjchule zur Grube 
bei Bern 1825; ebenfo wurden in den dreißiger Jahren nur wenige 
gegründet, vielmehr kamen fie erft nach 1840 in Aufnahme und ba= 
en fih jetzt Durch ihre guten Erfolge eine foldhe Anerkennung ver⸗ 

Ihafft, dab kaum ein Fahr vergeht, wo nicht mebrere folder Ant 
ſtill und geräuſchlos in's Leben treten. 

Die bei weitem überwiegende Zahl gehört der Weſtſchweiz an; 
in den Tatbolifhen Cantond hat man er in neuelter Zeit mit der 
Errichtung ländlidher Armen » Erziehungsanftalten begonnen, worun- 
ter Sonnenberg bet gern beſonders beachtenswerth ift. 

Die meiſten Anſtalten ſind ausſchließlich für die Aufnahme von 
Knaben beſtimmt, nur in einzelnen werden Knaben und Mädchen 
aufgenommen, jedoch letztere immer in geringerer Zahl. Unter den 
wenigen ausſchließlichen Mädchen-Armen- tsiehungdan talten verdient 
die Victoria-Anftalt bei Bern und Mollis im Canton Glarus Bes 
achtung. Die Anfichten über die Zweckmäßigkeit ber gemifchten Ars 
menſchulen find jehr getheilt und haben auch Diefe, wie oben erwähnt, 
im Ganzen weni Eingang gefimden. Für eine Vereinigung von 
Kindern beider Gefchlechter wird haupt talk angeführt, daß bie 
Armen - Erziehungd-Anftalt das Bild eined Samilienlebend in allen 
Theilen darftelle, und daß ſomit wie in der Familie jo auch in der 
Anftalt Mädchen und Knaben vereint zu erziehen feien. Auf dieſe 
Weiſe würde dur dad Zufammenleben eine Art ——— 
unter den Kindern erzielt, wogegen bei der klöſterlichen Abgeſchie⸗ 
denheit nad dem Berlafjen der Anftalt mancherlei Berirrungen zu 
befürdhten ſeien. Diefe Anfchauung wird von der andern Seite 
vielfach befämpft, und ald bejonderer Nachtheil der gemilchten An⸗ 
ftalten eine gröbere Koftipieligleit derjelben angegeben. Da es in 
der Abficht liegt, in dem Folgenden hauptſächlich die Knaben-Armen- 
ſchulen näher zu beipredhen, fo ſoll auf dieſe Streitfrage hier nicht 
weiter eingegangen werben. 

Um die weitere Verbreitung der ländlichen Armenjchulen und 
Rettungdanftalten hat die ſchweizeriſche gemeinnüßige Geſellſchaft ba- 
durch das größte Verdienft fi) erworben, daß fie nicht blos öffent- 
lich das gintigte Urtheil über die Hofwyler Armenſchule ausſprach 
und zur Nacheiferung aufforderte, ſondern fpäter ſelbſt zur Errich⸗ 
tung ſolcher Anſtalten ſchritt. Die Rettungsanftalten zu Baͤchteln 
und Sonnenberg verdanken dieſer einflußreichen Societät ihre Gruͤn⸗ 

alten 
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bang. Stantd-Armen-Erziehungsanftalten giebt e& nm wenige ;ebenfo 
ift die Zahl der don Privaten geftifteten Mein. In der bei Weitem 
überwiegenden Mehrzahl find fie Schöpfungen von mohlihätigen 
Cantonal⸗Geſellſchaften und Gemeinden. Hiernach find auch die 
Anftalten entweder für die Aufnahıne von Kindern aus der ganzen 
—— oder aus nur einem Canton oder blos aus einer Gemeinde 
beſtimmt. 
— Die Mehrzahl der Anſtalten iſt durch einen ausreichenden Stif⸗ 

tungsfonds oͤkonomiſch im ihrem Beſtande für alle Fälle gefichert; 
andere hängen mehr oder weniger von ber äffentlihen Wohlthätig- 
feit ab, jedoch find auch dieje bei dem wahrhaft erhebenden Wohl- 
thaͤtigkeitsſfinne der Schweizer in ihrer Eriftenz nicht gefährdet. 

Sämmtliche Anftalten ftehen in päda oatäiher Beziehung unter 
der Schulinfpection des Staates. Die Korff e Oberauffiht und 
Leitung gefchteht bei den Staatsanftalten direct durch die Regierung, 
bei den von Gemeinden gegründeten durch den Gemeinderath, und 
bet den von wohlthätigen Gejellichaften geftifteten durch ein von 
diefen gewähltes doppeltes Gomite, ein engered und ein weiteres. 
Dem engern Gomite, welches aus Perfonen, die der Anftalt nahe 
wohnen, gebildet ift, liegt bie Mo und Entlaffung der Kin⸗ 
der, die Controle des Recnungeme end und des landwirthichaftlicyen 
Betrieb, überhaupt die Ueberwachung aller fpeciellen Bermwaltungs- 
ſachen ob, während das weitere Comité über Abänderung der Sta- 
tuten, Erwerbung von Grundftüden, Anftellung des Vorfteherd und 
ber Lehrer und dergleichen nieder Fragen enticheidet. 

In dem Obigen wurden wiederholt Die Bezeichnungen Armen- 
Erziehungsanftalten und Rettungsanftalten gebraudt. 
Bevor wir nun zur Deichreibung der Innern Einrichtung bderfelben 
übergeben, tft es nöthig, den Unterjchted von Rettungs⸗ und Armen- 
Erziehungsanitalt feftzufteen. 

Me: den Statuten tft der Zwed der Rettungsanftalten die 
Beſſerung fittlih entarteter Kinder. Don der Aufnahme werben 
ANe ausgeſchloffen, bei denen blos Armuth das Motiv der Meldung 
iſt. Andererſeits dürfen folche jugendliche Verbrecher nicht aufge- 
nommen werden, burch welche die Sicherheit der Anftalt gefährdet 
erfcheint, alfo namentlich nicht Brandftifter. 

Die Armen - Erziehungdanftalten Dagegen bezeichnen in ihren 
Statuten die Griehung armer vertaffener nder als da8 Ziel ihrer 
Beftrebungen. Diefe Anftalten find jedody wieder zu fcheiden in 
folde, welche nur arme verlaffene Kinder aufnehmen und fittlid 
verborbene, verbrecheriiche ausdrüdlich ausſchließen, und in folche, 
welche neben den Armen auch wirklich verwahrlofte, verborbene Kin⸗ 
ber Ab ausichließen und deöhalb als gemiſchte Anftalten zu betradh- 
en find. | 
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Zwilchen beiden Arten von Anftalten dürfte teine ſcharfe Greug⸗ 
linie zu ziehen fein. Wenigſtens bedient man fid bier wie dort 
derjelben Crziehungsmittel. Auch wird meiſt von den Borftänden 
der Armenjchulen , jelbft foldyer, welche ftatutgemäß verbrecheriſche 
Kinder ausſchließen, behauptet, daß ihre Anftalten mit gleichem Rechte 
den Namen von Rettungdanftalten in Anſpruch nehmen könnten. 
Sie motiviren diefe Annahme dadurch, dab Kinder, ohne wirkliche 
Berbrechen begangen zu haben, durch langes Berweilen in einer phy⸗ 
ih und moralitch verdorbenen Atmoſphäre des elterlihen Hauſes 
jo durch und durch verkommen fein koͤnnen, daß fie innerlich weit 
trauriger bejchaffen und viel jchwerer zu erziehen und zu reiten find, 
als Kinder, welche einen Diebftahl oder andere Berbredhen bereits 
begangen baben. In den Armentindern, die unter zerrütteten Fa⸗ 
miliensBerhältniffen ohne körperliche und geiftige Pflege beranwachfen, 
werden alerbingd manche Keime des Verbrechens Wurzel faſſen; 
jedoch iſt das Maaß der Verwahrloſung und ſittlichen Verkommen⸗ 
beit, welches für die Aufnahme im die eine oder andere Anftalt ent- 
Icheidet, nnmöglid genau zu beftimmen. Es ift deöhalb auch ein 

abſoluter —* zwiſchen den Rettungd- und Armen-Erziehungd- 
anftalten nit zu machen. "Sagt ja Bädteln, die berühmtelte 
Rettungdanftalt, von fich felbft, daß de weder eine Strafanftalt, nody 
Berforgungsanftalt, fondern im eigentlichen Sinne des Worted eine 
Erziehungsanftalt fei. 

8 tritt ferner die Frage entgegen, welche Ausdehnung ben 
Armen = Erziehungd- und Kettungs-Anttalten u geben jet. In den 
groben Erziehungs: und Waifenanitalten perichiebener Länder find 
ei der mafjenhaften Anhäufung von Kindern in neuefter Zeit fo 
roße Mipftände und Gebrehen an den Tag getreten, dab die öffent- 
ihe Meinung fi mit Recht gegen foldye Snftitute ausjpridt. In 
der Schweiz bat man von jeher den kleineren Anftalten diejer Art 
befondere Aufmerkſamkeit angewendet. Man wurde bierbei von der 
Meberzeugung geleitet, daß bei der Örgiehung auf die Törperlidhen 
und geiltigen Anlagen jeded einzelnen Kindes Rückſicht zu nehmen, 
mit einem Worte eine individuelle Behandlung nötbig fei, was aber 
eben nur in kleineren Srziehungdanftalten durchgeführt werden könne. 
Wenn diefer Grundfap ald Kernpunkt aller Erziehung gilt, jo wird 
derjelbe bei den mehr oder weniger verwahrloften armen Kindern 
eine um fo größere Bedeutung haben, weil ja hier die fittlihe Ret⸗ 
tung des Individuums das Ziel aller Beftrebungen ift. Die Schwei- 
er u ehe ertennen hierin die Aufgabe ihres pädagogiſchen 

irtend. Sie ſuchen jeden Zögling in feiner Individualität zu er⸗ 
forſchen und ihn nad feiner genthümtichteit zu ie Denn 

n nur wenn der Menfch fich perjönlich geliebt und geachtet fühlt, ge⸗ 
langt er zur Selbſtachtung und zur fittlihen Selbftftändigkeit. 



Die Frage über individuelle oder collective Erziehung ift daher 
als entichieden zu hetrachten; über die Zwedmäßigleit der zur Er- 
reihung dieſes Zweded angewandten Mittel beitehen jedoch noch ver⸗ 
fhiedene Meinungen. 

Wehrli ftellte ald Baſis einer guten Erziehung das geordnete 
hriftliche häusliche Leben in der Samtlie hin, was man den armen 
und verwahrloften Kindern anf künſtliche Weije in den Armen-Er- 
giehungeanftalten ſchaffen müſſe. Bon mandyer Seite ift nun von 
iefem Gefichtöpunfte aus die Unterbringung der Armenkinder bei 

ächt chriſtlichen Familien als der einzig richtige Weg bezeichnet wor- 
den. Ohne Zweifel kann in diejer Weiſe Segensreiches geleiftet wer- 
den, wovon in unferm eigenen Lande der Grziehungdverein zu Neu: 
kirchen bei Mörd die fchlagendften Beweife giebt. Diejed Mittel 
allein muß jedoch in Berüeiigtigung der großen Zahl armer, ver- 
laffener Kinder als unzureichend bezeichnet werden; denn die Zahl 
folder Rettungöherbergen im Schoohe von Familien, welche die Ar- 
men mit wahrhaft chriſtlicher Liebe und Opferbereitwilligfeit auf- 
nehmen, wird immer ver nibmbig gering fein. Die dadurch 
übernommene Berpflichtung tft in der That aber aud groß und for- 
dert bei der lnterbringung der Armen bejondere Vorſicht. Vielen 
durchaus rechtichaffenen Familien I ed an Zeit oder an Geſchick 
dur Erziehung; andere, und die Zahl diefer ift nicht zu unterſchaͤtzen, 
affen fih durch Eigennup Fo Aufnahme von Armenfindern bes 
mmen. Hier werden die Kinder nicht ald Familienglieder behan⸗ 

elt, ihnen wird nicht die nöthige Sorgfalt gewibmet, fondern fie 
find ſchutzlos der Willkühr und ber —— preisgegeben. 

Wenden wir uns nach dieſer Zwiſchenbemerkung zu dem Bilde, 
welches Wehrli von den Armen-Erziehungsanſtalten entwirft, ſo 
In in denfelben das Familienleben den armen verlaffenen Kindern 
oviel ald möglich geboten werden. An der Spitze der Anftalt ftehe 

‘ein Elternpaar, welches entweder allein oder mit Unterftügung eines 
—— die ganze Erziehung der Kinder zu übernehmen hat. 

ur möglichen Durchführung einer individuellen Behandlung der 
Kinder werde die Zahl der aufzunehmenden Zöglinge beſchränkt. In 
ben beftehenden Armenſchulen der Schweiz wechjelt diefe Zahl von 
20 bi8 36. Es murde mir — wiederholt verſichert, daß ſchon 
bei einer Zahl von über 30 Kindern die Familienerziehung ſehr er⸗ 
ſchwert werde. Die Vereinigung von 20—25 Kindern in einer An⸗ 
ftalt gilt als die zweckmäßigſte. Eine Ka Berminderung hält man 
namentlich jn — 38 — welche hauptſaͤchlich für —* und 

lich entartete Kinder beſtimmt find, für dringend noͤthig, weil 
edes einzelne derfelben doppelte Aufficht und Sorgfalt erfordere. 

In diefe Kategorie gehört nun die Mehrzahl der jept en 
den ſchweizeriſchen Ländlichen Armen-Erziehungsanftalten. Abweichend 
hiervon, wenn auch in den Hauptprincipien ber Erziehung überein- 
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mmend, find in neuerer Zeit nach dem Mufter des Rauhen Haus 
es bei Hamburg mehrere Anftalten gegründet worden. Zur Ber: 
meidung einer zu großen Familie find nämlich die Kinder in kleinere 
Familien eingetheilt, die bei aller Freiheit der Entwidelung und einer 
entipredhenden Selbftftändigfeit doc in der Gejammtanftalt eine ge⸗ 
wife Vereinigung erhalten. 

Die nach diefem Syſtem eingerichteten Anftalten find: die Ret- 
tungsanftalten Bächteln, Kandorf und Sonnenberg und zwei Armen- 
Erztehbungsanftalten, König und die Victoria-Stiftung, letztere aus⸗ 
ſchließlich für Mädchen. Die ältefte diefer Anftalten, Bächteln, 
wurde 1840 von der fchweizerifchen gemeinnügigen Geſellſchaft ge- 
Findet Der Vorſteher dieſer Anſtalt, Herr Curatli, ſchildert die 

rundzüge ber Organiſation folgendermaßen: „Eine kleine Colonie 
mehrerer Heiner Kinderkreife von 12 Kuaben mit je einem Lehrer 
an ihrer Spibe, fie väterlich lehrend, leitend und erziehend und alle 
Arbeit, Ruhe und Mühe mit ihnen theilend, — diete Samilien, ge 
ſchieden in Bobmung, Arbeit und allem feuitiären Leben, vereinigt 
im Morgen und Abendgebet und in der Schule, find hinwieder ver- 
bunden in ein Ganzes durch den Vorſteher, der in Feld und Haus 
Erziehung, Unterriht und in ber gejammten Deconomte die Ober- 
leitung führt, damit bei aller Berfchiedenheit des Einzelnen und fet- 
ner durchaus freien Entwidelung doc wieder eine Seele durch das 
Ganze gebe und ein Geiſt dad Einzelne zu einem gröberen Dr- 
ganidmus, zu einem organiſch zuſammenwirkenden Ganzen verbinde.“ 

Diefer Organtfationspları fand auch in den oben genannten vier 
anderen Anftalten Anwendung. Wie im Leben alle neuen Einrich- 
tungen die verſchiedenſte Beurthetlung erfahren, fo geſchah ed auch 
bier. Dan ſetzte vor Allem an diefen neuen Anftalten aus, daß 
durch die Stellung der Einzel-Familien unter einem unverheiratheten 
Lehrer der günftige Einfluß, den gerade die Hausmutter auf die 
Kinder auszuüben vermöge, fehle, und daß fo daß eigentliche Familien⸗ 
leben getrübt werde, wenn überhaupt von einem foldyen noch Die 
Rede jein Tünne. Außerdem aber fei, wenn man die Erziehung in 
Familien feithalte, die Stellung des Anftaltövorfteherd eine unnatürs 
lihe. Im der Familie gäbe es nur einen Haußvater und eine Haus⸗ 
mutter, und diefe müßten in der Famtlie volllommen fouveratn fein, 
wenn dad gefammte Haudwejen und die Erziehung der Kinder von 
Erfol ſein ſolle. 

ieſe und ähnliche Einwendungen werden gegen den neuen 
Organiſationsplan gemacht. Allerdings haben diete ben Bieled für 
ih. Zur Sermeidung der aus einer folden Einrichtung hervor» 
gehenden Nachtheile wird e8 hauptf oh auf die richtige Au Hl 
er Aufgabe Seitens ded Anftaltd»VBorfteherd anfommen. Diejelbe 

wird dahin geben müffen, den einzelnen Lehrern, welche Vaterftelle 
bei den Kindern vertreten, möglichite Selbitftändigfeit zur Wahrung 
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ihrer Autorität bei den Kindern zu laffen und nur da rathend und 
belehrenb einzugreifen, wo fichtbare Sehlgriffe Seitend ded Haußd- 
vaterd gemacht werben. Andererſeits tft ed nicht zu verfennen, daß 
ein ſolches Oberhaupt der Anftalt bei verftändiger Einwirkung den 
Eifer unter den einzelnen Familien beleben und die einzelnen Haus: 
väter mandyer Sorge in Führung der häuslichen Gefchäfte überheben 
kann, damit fie jo ihre ganze Kraft der Erziehung der ihnen anver- 
trauten Kinder zu widmen vermögen. Dazu kommt der fernere 
wejentliche Bortheil, daß bei der Bereinigung der den einzelnen Familien 
angehörenden Kinder in der Schule ein möglichit umfaſſender und 
gründlicher Unterricht gegeben werden kann. Es wird bei dem fo 
verftärkten Lehrerperfonal möglich, mehrere en einzurichten 
und die Kinder nad) ihrem Alter und ihrer Kenntniß denjelben zu- 
uweiſen, ſowie die einzelnen Lehrer felbit je nach ihrer Befähigung 
ür den Unterricht zu verwenden und fo de verfchiedenen Lehrkräfte 

möglichft auszunutzen. 
Da mehrere diefer Anftalten bereitö feit einer Reihe von Fahren 

beftehben, jo werden bei der Beurtheilung der dort befolgten Er- 
aieungegrunbfäge vor Allem die bisher erlangten Refultate maß- 
ebend jein. 
i Mit wahrer Freude erinnere ich mid der Tage, weldye ih in 
Bächteln verlebte, um den Geilt und dad innere Leben der Anitalt 
fennen zu lernen. Meinen Gejammteindrud Tann ich nicht beſſer 
childern, als wenn ich fage, dab über der ganzen Anftalt ein Hauch 
es Friedend, ded Ernited, der Würde und des gefunden Gedeihend 

ſchwebt. Es ift in der That eine Luft, unter den geiftig und körper⸗ 
lich friihen Kindern zu fein, die mit Frohſinn an die ländlichen 
a räftigungen gehen und tüchtige Gewandtheit in den einzelnen 
Arbeiten zeigen. Der vortrefflihe Zuftand des wirthichaftlichen Be⸗ 
triebed, weldyer ohne fremde Hülfe durch die jugendliche Schaar ge⸗ 
führt wird, giebt ein Zeugniß von der Tüchtigkeit der e beitätei tung. 
Noch mehr aber überrafchten mid die Schulfenntniffe der Kinder, 
die mit Denen der beiten unjerer Elementarſchule concurriren können. 
&8 verdient Died um jo mehr Beachtung, ald die in Bächteln aufges 
nommenen Kinder falt ohne alle Schulbildung und fittlich fehr ver- 
nachlaſig eintreten. 

ach Beſprechung der auf die ländliche Armen⸗-Erziehung be⸗ 
üglichen generellen —* en ſollen im Folgenden die weſentlichſten 
Sanfte der innern Einrichtung diefer Anftalten erörtert werden. 

Was zunähft das Perſonal betrifft, fo beiteht daſſelbe, wenn 
wir von den zulept erwähnten Anftalten mit Einzelfamilien abfehen, 
aud den Haußeltern, in der Perjon des Lehrerd und feiner Frau. 
Diefe haben bei Heinen Anftalten, wo die Zahl der Kinder nicht 
20—25 überfchreitet, die Haus⸗ und Yelbwirthichaft, die häusliche 
Erziehung und den Unterricht zu beforgen. MWeberiteigt die Kinder- 

40 
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zahl 25, fo wird in der Regel ein Hülfslehrer Iomogt für den Schule 
unterricht, wie für Die practijche Beſchäftigung der Kinder beigegeben. 
Die Hauseltern wie die Lehrer werden bei allen Privatanttalten 
durch das weitere Comité angeftellt, ihre Anftellung ig ſtets künd⸗ 
bar. Auch bei den Staatd-Anftalten, wo früher die Berufung für 
6 Jahre galt, findet jept ein gleiches Berhältnig ftatt. Da es im 
Princip der rmenergiehung liegt, die Kinder zu allen häuslichen 
und wirtbichaftlihen Arbeiten zu verwenden, fo in das fonftige Per» 
fonal jehr beſchränkt. Daffelbe befteht gewöhnlidy nur aus einem 
Knechte und einer Magd. Man verwendet bei der Auswahl des 
Dienitperfonald große Sorgfalt und fieht ganz bejonderd auf bie 
Sittlichkeit defjelben. Sehr häufig treten Frühere Zöglinge der An⸗ 
ſtalt ald Knechte ein. 

In den Anitalten mit einzelnen Erziehungsfamilien haben je 
12—15 Kinder einen Lehrer ald Hausvater, während dem Vorſteher 
die eſanmteitung der Anſtalt obliegt. Mit einer Ausnahme 
(Bädhteln) jInd die Vorſteher verbeirathet, und vr deren Frauen 
die Haushaltung. Das ſonſtige Perfonal ift da 
Anitalten. 

Schon aus den biöherigen Anführungen erhellt, daß die an das 
Elternpaar wie an die Hülfälehrer zu ftellenden Anforderungen er- 
beblih find. Da in den lanvwirtbichaftlihen Armenichulen die 
Arbeit als Haupterziehungsmittel dient, und die rationelle Bewirth- 
Ichaftung der zur Anftalt gehörigen Grundftüde den Kindern unter 
peihicter Anleitung ded Haudvaterd obliegt, jo ift an denfelben nicht 
[08 die Forderung eined tüchtigen Erzieherd und Schulmanned zu 

jtellen, fondern find von demfelben auch tüchtige lanbiirtbfchaftlicie 
Kenntniffe zu verlangen. Nur wenn der Handvater diefen viel- 
feitigen Anforderungen entipricht, wird er die Seele ded Ganzen 
fein und fo pädagogiſch wie ökonomiſch die Anftalt weſentlich heben. 
Was von dem Haudvater gefagt, gilt fait in gleichem Maaße von 
den in größeren Anſtalten erforderlihen Hülfslehrern. Auch bieje 
dürfen nicht einfeitig gebildet fein, auch fie müſſen ſich namentlidy 
mit dem practiichen Landwirthichaftöbetrieb befannt gemacht haben. 
Die Schweiz kann ſich glücklich Ichägen, daß fie feinen Mangel an 
derartigen Lehrkräften hat; ein Haupt Sontingent liefern die land« 
wirtbichaftlihen Armenſchulen felbit in ihren Lehrerzöglingen. 

. Fuͤr alle Anftalten gilt als nufmabmebebingung, daß die Kinder 
förperlih gefund und geiftig bildungsfähig find. Es ift ferner das 
ſchulpflichtige Alter, alfo das fechste Jahr als Minimum erforderlich, 
en nad) bem zurüdgelegten zwölften in ber Regelder Eintritt nicht 
mehr zuläjfig ift. Das Alter von 6—8 Jahren wird am meiften ges 
wünſcht. Um die individuelle Beichaffenheit jede einzelnen Kindes 
von vorn herein genau kennen zu lernen, wird ber gleichzeitige Ein⸗ 
tritt vieler Zöglinge nicht geftattel. Es wird hierauf namentlidy bei 

elbe wie in andern 
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den Rettungsanftalten mit aller Strenge gehalten. Bet den Anttal- 
ten mit Cinzelfamilien bält man aus diefem Grunde auch die Ein⸗ 
richtung einer Vorbereitungdfamilie, welche direct unter Beihülfe 
eines Hülfslehrerd von dem Anitaltönorfteher geleitet wird, für wün- 
ſchenswerth. Nach längerem Aufenthalt in der Vorbereitungs-Claſſe 
werden die Kinder unter Berudfichtigung ihrer bejonderen Eigen- 
Ihaften den einzelnen Familien zugetheilt. 

Was die für die landwirthſchaftlichen Armenſchulen und Ret⸗ 
tungsanftalten geeignetite Dertlichfeit betrifft, jo find für die Mehr- 
zahl der Schweizer-Anftalten Bauerngüter von größerem und gering- 
ern Umfange angelauft worden. Bei der Auswahl derfelben wurde 
befonderd auf eine gejunde freie Lage Rüdficht genommen, indem 
biefe, verbunden mit einer jchönen Ausficht, viel zu einem heitern 
und gejunden Sinne der Tugend beitrag. Man fieht ferner darauf, 
dag die Anftalt nicht inmitteri eines Dorfes, ſondern tjolirt liege, 
andererjeitd aber auch die näcdhfte Ortſchaft nicht viel über + Stunde 
Davon entfernt fei, um den regelmäßigen Beſuch der Kirche zu er- 
leichtern, fowte Arzt, Apotheke ꝛc. bei der Hand zu haben. Bor 
Allem iſt es wichtig, daß fich in der Nähe Feine böfe Nachbarſchaft 
befinde, welche leicht nachtheilig werben könnte, da ein hermetifcher 
Abſchluß der Zöglinge nady Außen durchaus nicht im Princip der 
Anitalten liegt. Die Kinder jollen von den ſchlimmen Einflüffen 
der Außenwelt bewahrt, fie dürfen aber nicht von dem Leben abge- 
iperrt und fo der Welt entfremdet werden, in die fie doch früher 
oder |päter wieder binaudtreten und in der fie fidy dann entweder 
nicht zurechtzufinden willen oder auf's Neue untergehen würden. 
Meiſtens find die übernommenen Bauernhäufer für die erforderlichen 
Anftaltsräume in ländlicher Einfachheit hergerichtet worden. Diefe 
beftehen bei den kleinern Anftalten mit einer Familie außer dem 
Wohn: und Schlafzimmer der Hauseltern und den für den Haus- 
alt nöthigen Räumen ald Küche, Keller ıc. in einem geräumigen 
hlafzimmer und einem größern Zimmer, welches zum Unterricht 

und als gemeinfchaftliched Wohn- und Ehzimmer I bie Zöglinge 
dient. Wo ed die vorhandenen Gebäulichfeiten geitatten, hat man 
bisweilen auch ein eigened Schulzimmer. Ueber das —— an 
Gebäuden und die zweckmäßigſte Einrichtung derſelben für Anſtalten 
nach dem Syſtem der Einzelfamilien machte mir Herr Curatli, 
der Director von Bächteln, folgende Mittheilung. Es ſei zunächſt 
ein größered Haus noͤthig, welches außer der Wohnung —* den 
Vorſteher und der —— Küche und ſonſtigen Haushal⸗ 
tungsräumen einen Saal für die Morgen⸗ und Abendandachten der 
vereinigten Familien, für häusliche gemeinfame Feſte ıc. ferner 2 bis 
8 Schulzimmer, und ein Kranfenzimmer enthalten müffe. Für den 
Fall, dag die Anftalt eine Vorbereitun erlafle für die neu eintre 
tenden Kinder, welde unter der fpeciellen Leitung des Vorſtehers 

40* 



fteben, befite, ſei es wänfhenewerl , daß bierfür bafielbe Gebäude 
noch 2 Räume — ein Schlaf und ein — — umfalle- 
Für die Einzelfamilien ſeien getrennte Wohnhäufer am zwedmäßig- 
ften, weldye für je eine Familie ein Wohnzimmer und ein Shla- 
immer zu enthalten haben. Zur Eriparung der Baufoften koͤnne 
edoch ein Haus für zwei Familien fo eingerichtet werden, daß jede 
ihren eigenen Eingang befige. Herr Euratli legt auf die Abion- 
derung der einzelnen Familien, foweit es daß eigentliche Familien⸗ 
leben betrifft, einen fo großen Werth, daß er felbit für jede Yamilie 
einen eigenen Spielplag nöthig erachtet. 

Die Ausdehnung und Bewirthichaftung der zu den Anftalten 
gehörigen Zandgüter wird nach den in der Anitalt jelbft vorhandenen 
rbeitöfräften bemeflen, indem die Verwendung von Tagelöhnern 

aus pädagogifhen Ruͤckſichten möglichft zu vermeiden ift. 
Um die Sauptaufgabe, förperlihe Kräftigung und Abhärtung 

5 erfüllen, findet in allen Anftalten möglidhfte Einfachheit in Koft, 
effeidung, wie in der ganzen Lebensweiſe der Kinder ſtatt. Das 

Lager der Kinder befteht aus einer Bettftelle mit Strohſack, Spreu- 
Kopfliffen, zwei Yeintühern und wollenen Deden; nur während bes 
Winters wird in einzelnen Anftalten eine Federdede gegeben. Ihre 
Kleidung ift aus grauem ftarfen Zwillich gefertigt. Jeder Zögling 
bat einen Wochen» und Sonntagd-Anzug. In einzelnen Anftalten 
dient diefelbe Kleidung für Winter und Sommer, in der Mehrzahl 
berjelben befteht der Winteranzug aus braunem grobem Tuche. 
Ebenſo einfach ift die Beköftigung der Armenknaben. Als Norm 
für die Verpflegung kann Folgendes angefehen werden: 

1) Frähſtück: Milch und Brod, auch wohl Maisbrei in Milch 
ekocht oder Kartoffeln. 

2) Mittagbrod: Suppe und Gemüfe, wöchentlid in der Regel 
jweimal Fleiſch, wobei durchichnittlih + Pfd. pro Kopf und 

ablzeit gerechnet wird. 
3) Abendbrod: Mehl: oder Brodfuppe und Brod, auch Kar: 

toffeln und Brod. 

In der Sommerzeit wird als zweites Frühſtück um 9 Uhr ein 
Stüd Brod gereicht, ebenfo ded Nachmittags ein Veöperbrod, welches 
aus Brod und Obit beiteht. Iſt letzteres nicht vorhanden, fo ap 
man, namentlich bet anftrengender Arbeit Mil, auch wohl Moft. 
Der gnebſchnituiche tägliche Brodbedarf ſtellte ſich auf 2 Pfd. 
pro Kopf. 

Geiſtige Getränke, wie Wein oder Bier, werden den Kindern 
nicht gegeben. Ihr Getränt befteht in Waſſer oder Milch. 

tiefe einfache Lebensweiſe bekommt den Kindern vortrefflich, 
wie dies dad durchgängig Träftige friiche Ausſehen derfelben und bie 
wenigen Kranfbeitöfälle am beften beweijen. 
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Das Eſſen wird den Kindern am gemeinſchaftlichen Tiſche der 
Haudeltern gereicht. Auch in den Anftalten nah dem Syſtem der 
Ginzelfamilten, wo der Erſparniß wegen die Koft in einer gemein- 
in lihen Küche zubereitet wird, fpeift jede Familie in dem gefon- 
erten Zamilienbaufe für ſich. 

Um von dem Innern Leben der Armen -Srziehungsanftalten ein 
anſchauliches Bild zu gen, möge aumäölt die Tagedordnung, wie 
ſolche mit geringen Abänderungen in der Mehrzahl ber Anftalten 
eingeführt ih, erwähnt werben. oo 

Die Sommertagedordnung tft folgende: 
5 Ubr, Aufitehen, MWafchen und Bettmadhen, 
—* Uhr, Morgenandacht und Religiondunterricht, 

r 
bis 7 Uhr verſchiedene häusliche Arbeiten, als Holztragen, Haus⸗ 

kehren ꝛc. 

5! Uhr, Aufſtehen ꝛc. 
6—7 Uhr, Morgenandacht und Religionsunterricht, 
7 Uhr, Srühftüd, 
bis 8 Uhr, häusliche Verrichtungen, als Hauskehren ıc. 
8— 12 Uhr, Schulunterricht, 
12 Uhr, Mittageflen, 
bis 1 Uhr, frei, 
1—3 Uhr, Arbeit, als. Holzhacken, Strohflechten, verſchiedene 

andere Arbeiten, namentlich das Ausbeſſern der Kleider ıc., 
3—6 Uhr, Schulunterridht, 
6 Uhr, Abendefien, 
bi8 7 Uhr frei, 
7 —8 Uhr, häusliche Arbeiten, 
8 Uhr, Abendandacht und Schlafengehen. 
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Zur Bervollftändigung ded Bilded vom Anftaltöleben ſcheint es 
zwedmäßig, hier Iogleich der den Kindern gewährten Erholungen jo= 
wie der Handhabung der Disciplin mit einigen Worten zu gedenken. 

Meberblidt man die angegebene Tagedordnung, wonad den Kin= 
dern fo viele Arbeitöftunden zugewiefen find, jo könnte man leicht 
zu der Anficht geführt werden, daß fie unter ber Laſt der ihnen auf 
gebürbdeten Arbeit fchmadhteten, daß ihnen baburd jeder Frobfinn 
verfümmert werde. Es wäre died aber ein großer Irrthum. Wer 
fih durch den Augenfchein überzeugt hat, mit welcher Luft unb Freu⸗ 
bigfeit die Kinder unter der Führung ihres Hausvaters oder Lehrers 
in den practiihen Beichäftigungen eilen, welcher Zrohfinn bei der 
usführung der Arbeit herrſcht, der wird gern geneigt fein, die um— 

ſichtig geleitete Arbeit felbft nicht als Kaft, Yondern eher ald Erholung 
zu betrachten. Neben den practiſchen, mehr oder minder anftrengen= 
en Beichäftigungen wird den Kindern jedes unſchuldige Vergnügen 

gern bereitet, wie man denn überhaupt ernftlich bemüht ift, foviel 
nur immer möglich auf einen heitern frohen Sinn der Kinder bin- 
zuwirfen. So werden die freien halben Stunden ded Tages zu 
Spielen benutzt, an Sonntagen Spaziergänge in der Umgegend ges 
macht, und mit den älteften Knaben alljährlid) ein oder zwei größere 
mehrere Tage in Anfpruch nehmende Erceurfionen in befonderd inter- 
effante Landichaften ausgeführt. Der Haußvater oder Lehrer ſucht 
bei diefen Auöflügen die Aufmerkfamfeit der Kinder auf die Reize 
der Natur hinzulenten und fie zur Beobadhtung in der Natur anzu- 
regen. &8 werden jchädliche und nüsliche Pflanzen, Steine ıc. ge- 
ſammelt, kurz die verſchiedenſten Dinge zum Senenftanb der Des 
lehrung gemadht. 

Menn man erwägt, daß es ſich in diefen Anftalten um die Er» 
ziehung mehr oder weniger verwahrlofter Kinder handelt, bei welchen 
mancherlet Fehler und Verbrechen, als jugendlicher Leichtſinn, Träg⸗ 
heit, Züge, Untreue 2c. zu befämpfen find, fo leuchtet e8 ein, daß 
mit großer Umficht die Disctplin gehandhabt werden muß. Da 
durch die Aufnahme der Kinder in die Anftalten Eltern - Pflichten 
übernommen find, jo müſſen auch den @rziehern Elternredhte zu⸗ 
ftehen, und fo fommen hier diefelben Erziehungsmittel wie im Eltern: 
haufe zur Anwendung. Man bedient fi daher theild der Auf: 
munterung, theil8 der DBeitrafung, wobei jedoch Hauptgrundfah ift, 
jo wenig wie möglich zu ftrafen; fondern durch die Liebe alle zu 
bewältigen. Der Erzieher ſucht zunächſt durch unaudgefehte Beob⸗ 
achtung der Haltung der Kinder, wie in feiner väterlichen Stellung 
durch Alleingefprähe mit den Einzelnen den Character derfelben 
fennen zu lernen, bet ihnen Vertrauen zu erweden und ihnen als 
väterlicher Freund nahe zu treten. Dad erite und hanptjächlichfte 
Mittel ift Aufmunterung und Ermahnung zu einem guten fittlichen 
Lebendwandel; haben Ermahnungen in ‚Ernft und Liebe feinen Er- 
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folg, fo werden bei wiederholten Bergehen Verweiſe unter vier Augen 
oder öffentlich ertbeilt, und wenn auch dieſe nicht frudhten, fommen 
erft eigentlihe Strafen zur Anwendung. Diefelben beitehen im 
Berbot des Geſprächs mit andern Kindern, ferner in Entziehung 
von Speife, Zurüdjegung in eine niedrigere Klaffe des Religions— 
unterricht, bi8 Reue und Beſſerung ſich zeigt, und endlid im Noth⸗ 
falle körperliche Züchtigung mit der Ruthe. Die Entziehung von 
Speile wird namentli) dann angewendet, wenn einzelne Früchte 

. DB. Kartoffeln, bet der Erndte oder Aufbewahrung trop -wieder- 
Bolter Crmahnung nicht forgfältig gefammelt werben und ſich hierin 
eine Mißachtung des Werthes der Frucht audipriht. In einem 
folhen alle pflegt man den Kindern die betreffende Speiſe ein 
oder mehrere Tage zu entziehen. 

Andere Strafen fommen nicht zur Anwendung. Namentlich 
hält man die Einfperrung bei Kindern im Alter der Entwidelung 
für äußerſt gefährlich. ir finden daher weder in den Armens 
Grziehungsanftalten, noch in den Nettungd-Anftalten einen zum Ge: 
fängniß beftimmten Raum, ebenfowendg auern und Yallifaden ur 
Verhinderung der Entweihung. Die Knaben, felbft die am meiften 
Bermwahrloften, follen durdy liebevolle Behandlung bahn gebracht 
werben, freimillig in ber Anftalt zu verbleiben und fich freimillig 
der Zucht zu unterwerfen. 

Gehen wir jept auf die rein pädagogifche Seite der Armen 
Erziehungsanſtalten näher ein, ſo finden wir dem vorher Beſprochenen 
dufolge Unterriht und Arbeit ald Erziehbungdmittel. Unterricht und 

rbeit follen ſich organiſch fo durchdringen, daß erfterer practifch 
und nachhaltig, leptere aber gehoben und vergeiftigt, beide ſomit 
Drgane der Erziehung werden. 

| Das den Armenjchulen geſteckte Ziel iſt umfaflender ald das 
einer Volksſchule, indem dort durch die Arbeit eine gleichzeitige ans 
gemefjene Vorbereitung A ben Stand des Landbauerd und Hand» 
werkers eritrebt wird. Die Stufe des Schulunterrichtö felbft tft die 
einer guten Volksſchule. 

Die Erfolge des Unterrichts ind durchaus befriedigend. Der: 
ſelbe tft nicht hinaufgeſchraubt, das Nothwendige und Nüpliche herrſcht 
vor, Realien werden nur fparfam gegeben. an vermeidet forgfam, 
die Elementarſchule zur Fachſchule zu erheben. Unter den von mir 
beſuchten Anftalten zeichnete ſich Bächteln befonder8 aus. Hier über- 
raſchten mi in der That die Ichönen Handſchriften, die klare und 
geordnete —— 3 der Aufläbe und die ſaubern, mit ficherer 
Hand andgeführten Zeichnungen. Nicht minder günftig waren bie 
Leiftungen im Leſen und Rechnen. Der Beiud der Schweizer 
Armenkhulen Bat mir die. volle Ueberzeugung verſchafft, daß der 
verkürzte Schulunterricht in Abwechslung mit Arbeit mindeſtens 
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ebenfoviel leifſten kann, als der forgfältige ununterbrochene Unterricht 
in unfern Volksſchulen. 

Nächſt dem Schulunterricht bildet das zweite Erziehumgdmittel 
die Arbeit. Die landwirtbichaftliche Arbeit hat den Vorzug vor der 
induftriellen. Tüchtige Haus⸗, Gartene und Feldarbeiten bereiten 
auf die verſchiedenſten Berufdarten vor, indem durch fie Körper und 
Geift zur Erlernung jeder fpeciellen Arbeit tauglich umd geſchickt ger 
macht werden. Uebung in einzelnen Handwerken dagegen kann nicht 
wie die Landarbeit als eine allgemeine practiihe orbereitung 
elten. 

ß Es werden von den Kindern die verſchiedenſten häuslichen Ar⸗ 
beiten, als Bettmachen, Kleiderreinigen, Zimmerkehren, Ofenheizen, 
Holzhacken und Tragen, Gemüſezurichten 2c. beſorgt, die Hauptbe⸗ 
—38— aber bildet die Arbeit in Hof, Scheune, Stall, Garten, 
Wieſe und Feld, wozu die Kinder je nach ihrer koͤrperlichen Ent⸗ 
wickelung und Kraft verwendet werden. Die Erzieher find bei allen 
Arbeiten felbft thätig, geben das Beifpiel zur freudigen Arbeitſam⸗ 
keit, leiten zu allen Einzelbefhäftigungen an und bieten dem Schwä⸗ 
deren die nöthige Handreichung; daher auch die Luft zur Arbeit, die 
bei Allen, jelbjt den Trägen und Verdrofjenen, ſchon nad kurzem 
Aufenthalt in der Anftalt erwacht. Durdy die ſelbſtthätige Theilnahme 
des Erziehers an der Arbeit und durch die umfichtige Anleitung wird 
zugleich erreicht, daß die Kinder in Furzer Zeit viel Geſchick und 
ute Fertigkeit in den einzelnen Arbeiten erlangen. Hiervon gaben 
te mit den Anftalten verbundenen Landwirtbichaften, welche bei dem 

auf wenige Köpfe bejchränften Dienftperjonal durch die Kinder be⸗ 
jorst werden, ein laute Zeugniß. Die Felder find fauber beftellt, 
te Gärten, Wiefen, und Obftpflanzungen forgfältig gepflegt, das 

Nutz⸗ und Arbeitövieh zeigt Gedethen, im Hof und Stalle berräht 
die größte Reinlichkeit und Ordnung, furz die ganze Landwirthſchaft 
bietet das Bild eined durchaus geregelten Wirthſchaftsbetriebs. 

Bei der gebotenen Beſchränkung ded-Dienftperfonald zeigen fich 
in größern Wirthichaften binfichtlich der Dbartung des Nutzviehs und 
der Bedienung ded Zugviehd einzelne Schwierigleiten. Es gilt dies 
namentlid) vom Winter, wo die Rinder vorwaltend mit dem Schul» 
unterricht bejhäftigt find, und ohne erhebliche Beeinträchtigung des⸗ 
jelben unmöglid für die viel Zeit und Aufmerkſamkeit erfordernde 
Wartung ded Viehs verwendet werden Tönnen. Sn kleinern Wirth» 
ſchaften reichen ein oder höchftend zwei Knechte aus, felbit wenn die 
Kinder bei ber Zutterzubereitung gar feine hülfreihe Hand leiften. 
Bei einem größeren Viehftande hilft man ſich daburd, daß einige 
audtretende Zöglinge, welche fih der Kandwirtbichaft widmen wollen, 
ald Gehülfen des Dienſtknechts ein oder mehrere Iahre zurückbehal⸗ 
ten werden. Sie dienen im Sommer zugleich als Worarbeiter und 
unterftügen bierdurdh den Hausvater in der Anleitung der Kinder 
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u den einzelnen Arbeiten. Bei ihrem längeren Verbleiben werden 
* noch als Glieder der Anſtalt betrachtet und behandelt. In den 
Anſtalten mit Einzelfamilien wohnen ſie in dem Hauſe des Vor⸗ 
ſtehers, dem ſie ſpeciell untergeben ſind. Man giebt ihnen bei freier 
Beköftigung einen geringen Lohn, woraus fie ihre Kleidung beſtreiten. 
Zu ihrer wiflenichaftlichen Sortbildung werden fie in den freien 
Stunden, namentlidy des Abends, in einzelnen Fächern, ald Schön» 
[dreiben, Buchführung ꝛc. geübt. Diele Einrichtung hat ſich in 

ächteln jo ausgezeichnet bewährt, daß dieſelbe allgemeine —— 
und Einführung verdient. Es wird den ſich dem Ackerbaubetrie 
widmenden Zöglingen in dem längern Aufenthalte in der Anſtalt 
eine Uebergangs * ewährt, welche für ihr weiteres Fortkommen 
äußerſt nüßzlich iſt. erden auch die Zöglinge der Anſtalt bis zu 
ihrem 15. oder 16. Jahre zu allen landwirtbichaftlichen Arbeiten 
verwendet, jo haben I beim Berlaffen der Anftalt im erwähnten 
jugendlichen Alter noch nicht die volle Sicherheit der von ihnen im 
Knechts⸗ oder underen Dienft geforderten Fertigkeiten erlangt. Durch 
den längern Aufenthalt in den Anftalten, wo fie gleichſam ald Unters 
Inechte dienen, werden fie nun in ihrem Berufe ficherer und reifer 
and finden dann überall ein gutes Fortlommen. Dazu kommt noch 
der Vortheil, daß fie bei dem längeren Verbleiben einestheils in der 
ihnen jest ebotenen freiern Stellung gegen früher, wo eine unaus⸗ 
eſetzte ut ftattfand, anderntheild unter dem wohlthätigen Ein» 
far des Borftehers fich einen feftern Character und größere Selbft- 
tändigfeit zu eigen machen und fo beim Auötritt ben verberblichen 
Einflüffen der Außenwelt beſſer widerftehen. 

Die angemeflenfte Größe der Gutswirthſchaft richtet ſich haupt⸗ 
ſächlich nach der Ausdehnung der Erziehungdanftalt. Die Kinder 
jollen in den Landbauarbeiten eine audreichende Beſchäftigung er- 
halten. Zieht man in Betracht, daß die Größe bed Guts keineswegs 
allein für die zum Betriebe erforderliche Arbeitötraft maßgebend ilt, 
daß vielmehr bierfür faft in gleihem Umfange die Bodenbejchaffen« 

t, dad Verhältniß der Eulturen, vor Allem die Betrieböart bes 
mmend wirkt, jo ift es natürlich, daß die zu den Anftalten ge- 

örigen Güter von fehr verfchiedener tr find. Ueber das 
fſendſte Größenverhältnig des wirtbichaftlichen Betriebes hat man 
* in der Schweiz mannigfache Erfahrungen geſammelt. Hier⸗ 
nach gilt im Durch) hut ald ein richtiged Verhältnig, wenn 14—8 
Juchart, d. t. 2,12 bid 2,70 Preuß. Morgen auf ein Kind kommen. 

In mehreren landwirthichaftlihen Armen - Erziehungsanftalten 
find neben der landwirtbichaftlichen Befchäftigung verfchiedene Hand» 
werke, namentlich das Schufters und Schneider: Handwerf eingeführt, 
theild um denjentgen Sinaben, welche hierfür Neigung zeigen, ın dem 
pendwert jelbft die nötbige Ausbildung zu geben, ei um allen 

ndern eine gewille Wertigkeit in dieſen Arbeiten zu verichaffen. 
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Namentli Hält man es in allen Anftalten für zweckmäßig, die Kin- 
der im Schneidern foweit zu bringen, daß fie die Ausbeſſerung ihrer 
Kleider felbft ausführen koͤnnen; in mehreren Anftalten werden fo» 
gar fämmtliche neue Kleidungsſtücke A die Kinder gefertigt. 

Don den jonftigen Beſchaͤftigungen findet man in den einzelnen 
Anftalten die Leinweberei, welche in den Wintermonaten von einigen 
Kindern betrieben wird. Im Allgemeinen gilt diefe Beichäftigung 
für die förperlihe Entwidelung der Kinder nicht foͤrderlich. Das 
gegen wird dad Strohflechten ald Füllarbeit während des Winters 
vielfah mit gutem Erfolg betrieben. Enblih ift noch die Be— 
\häftigung mit gröberen Holzarbeiten, ald dad Fertigen von Stielen 
für Spaten, Schüppen ıc. ferner von Rechen, einfachen Stühlen und 
fonftigen Fleinern Schreinerarbeiten zu erwähnen, wodurd) bie Hand» 
fertigfeit der Kinder fehr geübt und gleizeitig die Kenntniß man⸗ 
cher für das ſpätere Leben wichtigen Arbeiten verſchafft wird. 

Der Austritt der Zöglinge aus der Anftalt erfolgt nach voll⸗ 
endetem 16—17 Jahre, ed ftebt ihnen die Wahl des pi ergreifenden 
Berufs volllommen frei. Es ift diefer Zeitpunkt wohl der wichtigfte 
ihres ganzen Lebens. Wollte die Erziehungsanftalt jept Die —J 
Hand von ihren Zöglingen hinwegziehen, dann würde das Werk 
wahrer Erziehung, wahrer Rettung nicht vollendet fein. “Die ſchwei⸗ 
zeriihen Armen» Erziehungsanftalten Trönen nun aber ihr jchönes 
Merk dadurd, daß fie für das weitere Fortlommen ihrer Zöglinge 
nad Kräften forgen, daß die Anftalten mit den entlaffenen Zoͤggin ⸗ 
en in inniger Verbindung bleiben und ihnen auch ferner Rat 
Hülfe und Troſt ſpenden. 

Vor Allem werden die austretenden Zöglinge mit Wäſche und 
Kleidung reichlich ausgeſtattet. Damit fie Former nicht mit leeren 
Taſchen die Anftalt verlaffen, wird ihnen eine Heine Geldfumme ein» 
gehändigt. Um die Aufbringung bdiefer baaren Unterftügung ge 
leichtern, find in den meiften Anftalten Sparkaſſen für die Kinder 
eingerichtet. In Bädhteln — B. beſtehen die Einlagen der Spar⸗ 
kaſſe zumeiſt aus dem Erlös des ein Paar Ruthen enthaltenden 
Gärtchens, welches jedem Sögtinge überwiefen wird, fodann aus ben 
ſ. 9. Meßgeldern, welche beim Verkaufe der Früchte, 3. B. des Rap⸗ 
jed, vom Anftaltövorfteher ausbedungen und von den Käufern gern 
bewilligt werden, und endlich aus Geſchenken von Verwandten der 
Kinder oder fonftigen Menſchenfreunden. Die Verwaltung und zins⸗ 
tragende Anlage der Spargelder wird von dem Director ausgeführt. 

Das wichtigſte Mittel endlich beſteht darin, dag die Anftalt 
ſelbſt für ein patlendes Unterfommen der Zöglinge ſorgt. Widmen 
fie fih dem Landbau, fo wird ihnen eine geeignete Stelle ald Auf: 
jeher oder Knecht verſchafft. Bei der Wahl des Handwerks bringt 
man fie bei einem tüchtigen Meifter ald Lehrling unter, bezahlt das 
Lehrgeld, was jedoch felten gefordert wird, und verforgt fie während 
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ber Lehrzeit mit der nöthigen Kleidung. Oder beftimmen fie fich 
für den Lehrerberuf, fo verbleiben fie einige Jahre länger als ſ. g. 
Lehrerzöglinge in der Anftalt, um von bier aus in einem Lehrer» 
feminar untergebradyt zu werden. 

Die innige Verbindung mit der Anftalt wird dur) den Hauß- 
vater vermittelt. Diejer überwacht die auswärts verjorgten Zöglinge 
als väterliher Freund und bleibt mit ihnen im brieflichen Verkehr. 
Auch die ald Auffichtöbehörbe fungirenden Comite-Mitglieder laſſen 

Ip von dem Wohlergehn der aus⸗ 
getretenen Zöglinge jo viel als thunlich perfönlich zu überzeugen und 
ihnen mit ihrem Rathe zur Seite zu ftehen. Bon der großen Wich- 
tigkeit einer angemeſſenen Berforgung der Armenkinder nad) ihrem 
Audtritt aus den Anftalten geleitet, haben fidh in der Schweiz aus⸗ 
ſchließlich für dieſen Zweck mehrere Hülfögelellichaften gebildet, welche 
in Zerbindung mit den Anfiolts» Borftänden außerft ſegensreich 
wirken. 

Den Austritt der Zoͤglinge aus einer Armen - Erziehungsanftalt 
und die weitere Verbindung mit derſelben fchildert der Vorſteher in 
folgender Weiſe: 

„Weinend trennen fi Alle von ihrem neuen Baterhaufe, das 
ihnen ſtets unvergeßlich bleibt. Alljährlich treten fie am Eröffnungs- 
tage der Anftalt in ihrem Baterhaufe gulammen, verlieben da einen 
Tag mit den jüngeren Zöglingen und den Anitaltd- Mitgliedern. 
Jeder folder Vereinigungstag hat jo viel Freundliche und Schönes, 
bat jeder Anmwefende bentefben zu den ſchönſten feines Lebens zählt. 
Namentlich auch hierdurch fährt das Baterhaus fort, erzieheriich zu 
wirken, belebt den Muth Fr Fleiß und Treue und ruft den vielleicht 
Zurädfintenden auf den Weg der Tugend zurüd. Unſere Zöglinge 
wollten diefen Tag noch mehr nügen, indem fie eine Hülfskaſſe 
ründeten, die jebt ſchon ein ſchönes Sümmchen zur brüderlichen 
nterftühung bat.” 

Menden wir und jebt zu den —— ⸗Reſultaten, fo tritt 
und zunächit die Frage entgegen, welche Xebendberufe die in den land» 
wirthichaftlichen Armenanftalten erzogenen Kinder vorwaltend wählen. 

Die vorhandenen Weberfidhten ergeben, dab die Zahl derjenigen, 
welche ſich der Landwirthichaft widmen, im Ganzen ſich viel niedriger 
ſtellt, al8 man nach der den Zöglingen in den Anftalten gegebenen 
ractiſchen Vorbereitung erwarten follte. Sn der Linth⸗Colonie tritt 

Fogar dte Zahl der Landbauer in auffallender Weife gegen die Hand» 
werter und Kabrifarbeiter zurüd. Es tft dieſes jedoch darin begründet, 
daß diefe Eolonte eine Cantonal⸗Anſtalt ift, und der Canton Glarus 
gu den Hauptfabrif- Diftricten gehört. Nach der mir von verſchie⸗ 
ener Seite gegebenen Auskunft ift übrigens in den legten Jahren 

die Wahl des landwirthſchaftlichen Berufs Seitens der Anitaltd- 
Zöglinge mehr in Aufnahme gelommen, nnd man kann jet im großen 



Durchſchnitt die Zahl der fi dem Landbau widmenden Zöglinge un⸗ 
efähr auf die Hälfte aller Austretenden annehmen. Nächſt der 
andwirtbichaft ift da8 Handwerk unter den verſchiedenen Berufs⸗ 

arten am meiſten vertreten; ein minder zahlreiche® aber doch ſtets 
vertretenes Oontingent liefern die Armen » Erziehungdanftalten für 
den Lehrerftand. Die Wahl anderer Berufsarten tft mehr zufällig 
und von feiner Erheblichkeit. 

Die Hauptfrage bei den Erziehungsreſultaten bleibt nun eben 
die, wie viele von den audgetretenen Zöglingen fi) als brauchbare . 
und redhtichaffene Menſchen in der bürgerlichen Gejellihaft bewährt 
haben. Wie nicht anderd bei der Sorgfalt und Liebe, welde man 
den Zöglingen nad ihrem Austritt noch widmet, zu erwarten ift, 
find in den meilten Anftalten genaue Nachrichten hierüber gefammelt. 

Diefelben ergeben, dab im großen Durchſchnitte mindeitend 
75 bis 85 Proc. der Zöglinge als wohlgerathen oder gerettet, 
10—12+ Proc. ald unfiher und 5— 124 Proc. ald mißrathen bes 
tradhtet werden Tönnen. 

Der große Segen dieſer Anftalten tritt namentlih dann in's 
rechte Licht, wenn man ſich ihr Crziehungsrefultat für die ganze 
Schweiz vergegenwärtigt. Die Zahl der dortigen Anftalten wurde 
früher auf 55 mit ca. 1500 theild armen umd verlaffenen, theils 
verwahrloften Kindern angegeben. Treten nun bei einem durchſchnitt⸗ 
lihen Aufenthalte von 10 Jabhren alljährlidh 150 Kinder aus, und 
nehmen wir nun 80 Proc. ald wohlgerathen an, jo werden pr 
diefe Anftalten der Schweiz jährlih 120 Menfchen gerettet, die fon 
dem größten Theile nad I jelbft und der Geſellſchaft zum Ver⸗ 
berben aufgewachien wären. 

Am Schluſſe meines Neferatd über die ſchweizeriſchen Armen- 
Erziehungsanſtalten fei noch mit einigen Worten der Koften- 
punft berührt. Die Unterhaltungstoiten ftellen fich, wie dies 
auch fchon die oben gefchilderte möglichite Einfachheit in der 
Haltung und der ganzen Lebensweiſe der Kinder erwarten läßt, 
verhältnigmäßig niedrig. Neben den Audgaben für Koft und Klei⸗ 
bung der Zöglinge kommen hauptſächlich die Beſoldungen des Per⸗ 
ſonals in Betracht. Dieſelben betragen für den Vorſteher außer 
freier Unterhaltung für ſich und ſeine Familie 1000 bis 1500 Fr. 
(266° — 400 Thle.) und für die Hülfslehrer in größern Anftalten 
mit einer Familie oder die Erzieher der Cinzelfamilien bei freier 

- Station 400— 500 Fr. (1063—133+ Thlr.). Was die jährlichen 
Geſammtkoſten der Armenerziehun pro Kopf in den Schweizer: 
Anitalten betrifft, fo ſchwanken biete nad den von mir über dieſen 
Punkt gelammelten Nachrichten mit Einſchluß der Koften ded Per⸗ 
ſonals, der Abnutzung und Unterhaltung der Gebäude u. |. w. pro 
Kind zwiihen 150—250 Fr. (40— 663 Thlr.). Diefed günitige 
Reſultat iſt theils der vorerwähnten einfachen Haltung, tbeild der 
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zweckmäßigen Verwendung der Kinder zur Arbeit und dem nicht & 
ring anaufchlagenden Arbeitöverdienft derjelben zuzuſchreiben. Die 
erhebliche Schwankung der Koſten von 150— 250 Sr. wird aber 
erflärli, wenn man in den einzelnen Anftalten die verjchiedene Ge⸗ 
legenheit zu einer mehr oder minder lohnenden Arbeitöverwendung 
der Kinder, ferner den Wechfel der Erträge der mit den Anjtalten 
verbundenen Gutswirthſchaften und endlih die ſchwankenden SPreife 
einzelner von den Anftalten ſelbſt zu erfaufender Lebensmittel in 
Anſchlag bringt. 

Berfonal- Veränderungen, Titel: unb Ordens - VBerleihungen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Reglerunge - Rath Dr. Pinder im Minifterium 
der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten ift die Erlaubniß zur Anlegung 
bed Sommandeurfrenzed vom Kaiſerlich Franzöfifchen Orden ber 
Ehrenlegion ertheilt worden. 

B. Univerfitäten. 

Der Privatdocent Dr. Michaelis in Kiel tft zum aufßerordentl. 
Profeſſor in der philoſophiſchen Facultaͤt der Univerfität zu 
Greifswald, 

der geiftlihe Rath und Profeſſor am Lyceum zu Eichftädt im Koͤ⸗ 
nigreih Baiern, Dr. Stöde, zum ordentl. Profeſſor in der 
philoſophiſchen Facultät der Aademie zu Müniter ernannt, 

dem orbentl. Profeflor, Geheimen Medicinal-Ratd) Dr. Mayer 
an der Univerfität zu Bonn der Rothe Adler- Orden dritter 
Klaffe mit der Schleife verliehen, 

dem ordentl. Profeifor, Geheimen Zuftiz-Rath Dr. Heydemann 
an der Univerfität zu Berlin die Erlaubniß zur Anlegung des 
Sommanbeurfreuzed vom Kaiferlich Franzoͤſiſchen Orden ber Eh⸗ 
renlegton, und 

dem außerordentl. Profeſſor Dr. von Gräfe an ber Univerfität 
in Berlin die Erlaubniß zur Pepung ded ihm von Seiner 

afeftät dem Sultan verliehenen Medjidie-Orbdend dritter Klaffe 
ertheilt worden. 



C. Gymnasien und Realidhulen. 

Dem Oberlehrer Dr. Kraufe am Gymnafium zu Hobenftein 
ift das Prädicat „Profeſſor“ beigelegt, 

am Gymnafium zu Landöberg a.d.W. find der Lehrer Winkler 
als Oberlehrer, die Schulamtd- Kandidaten Dr. von San und 
Dr. Kühner ald ordentliche Lehrer angeftellt, 

am Friedrih-Wilhelmd-Gymnafium zu Pofen ift der Lehrer Pohl 
zum Oberlehrer ernannt, und der wiſſenſchaftl. Hülfßlehrer Heid rich 
zum ordentl. Xehrer befördert, 

am Gymnaſium zu Paderborn der ordentl. Lehrer Grimme zum 
Dberlehrer befördert, und der Hülflehrer Dr. Tendhoff als 
ordentl. Lehrer angeftellt, 

der Rector Dr. Meyer zu Saarlouid an dad Gymnafium zuXrier 
als ordentl. Lehrer verfegt, 

als ordentl. Lehrer find angeftellt am Gymnafium: 

zu Neuftettin der Schulamtd-Gandidat Dr. H. Heinze, 
zu Sorau der Dr. Ladraſch, 
zu Görlig der Schulamtd-Gandidat Wild, 
zu Memel der Schulamtd-Sandidat Dr. Gentbe, 

als Collaboratoren angeftellt: 

am Magdalenen -Gpmnafium zu Breslau der Schulamtd-Gan- 
bidat Dr. Dzialas, 

am Gymnafium zu Stettin der Schulamtd-Candidat Lem de; 

dem biöherigen Director des Gymnafiumd zu Münfteretfel, 
Kapfey, tft der Rothe Adler» Orden dritter Klaffe mit der 
Schleife, 

dem biöherigen Conrector des Gymnafiums zu Eis leben, Pro: 
effor Dr. Mönd, dem Profeſſor Dr. Schellbach am Friedrich⸗ 
ihelmd-Symnafium zu Berlin, und dem Directorialgehülfen 

an der Vorſchule dieſes Gymnaſiums, Oberlehrer Ernft, der 
Rothe Adler-Orden vierter Klafje verliehen worden. 

Der Oberlehrer Dr. Schacht an der Realſchule in Wittftoc if zum 
Director der Realſchule in Elberfeld ernannt, N 

als ordentliche Lehrer find angeftellt an der Realſchule: 

zu Göln ber Dr. Dffenbed, bisher Hülfslehrer am Gynmaftım 
in Müniter, 
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zu Burg der Schulamtd-Candidat Gauß, 
zu St. Sohann in Danzig der Dr. Bail, 
zu Magdeburg der Dr. Fr. Stephan, 
zu Nord hauſen der Lehrer Heufer, 
zu Görlig der wiſſenſchaftl. Hülfslehrer Stubenvoll, und 
an der Königsftädtiichen Realfchule zu Berlin der Schulamts⸗ 

Sandidat Dr. Nake; 

dem Director Dr. Schellen an der Realfhule zu Cöln ift der 
Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 

D. Schullehrer-Seminarien. 

Dem Director Bormbaum am evangel. Schullehrer-Seminar zu 
Petershagen ift der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der 
Säleife verliehen worden. 

Dad Allgemeine ChrensZeichen tft verliehen worden : den evang- 
nr Schullehrern Harſhäkel in der Kreiöftadt Luckau, Funde 
zu Führwigge im Kreid Altena, Schulz zu Marannen im Kreis 
Heiligenbeil, Plewa zu Schaden im Kreid Sendburg, Tietjch zu 
Ft - Gabel im Kreid Sprottau, Henne an der Hüttenfchule zu 
Schreiberhau im Kreid Hirſchbexg, Lange zu Wuhden im Kreis 
Lebus, — den eangeiihen Schullehrern und Küftern Hedler zu 
Ftenftedt im Kreid Mandfeld, Kamteth zu Schmiedau im Kreis 
Gardelegen, Rademacher zu Injel im Kreis Stendal, Meyer 
zu Mitteleblau im Saalkreiſe, Waldmann zu Ober-Karldbad) im 
Kreid Naugard, Schulz zu Selhow im Kreid Sternberg, — dem 
evangeliihen Schullehrer, Organiften und Küfter Habenicht zu 
Langenmweddingen im Kreid Wanzleben, — dem evangeliichen Schul: 
lehrer und Kirchendiener Kühner zu Altendambah im Kreife 
Schleufingen, — dem katholiſchen Schullehrer und Organiften Krain 
zu Wiſchnitz im Kreiſe Zoft-Gleiwip. 

Dem Profelfor Dr. Firmenih-Riharp zu Cöln ift die 
Erlaubniß zur Anlegung des Rütterbreuget eriter Klaſſe vom Köntgl. 
Baieriſchen Berbienftorben des heiligen Michael ertheilt worden. 
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Aus dem Amte gefchieden. 

Geftorben: 

ber ordentl. Lehrer Karlinsti am Gymnafium zu Conig am 
2. October, 

der Seminarlehrer, Mufildirector Gebhardt zu Erfurt am 
4. September 1862. 

Penſionirt: 

der Muſik⸗ und Geſanglehrer an dem (inzwiſchen nah Pslitz 
verlegten) Schullehrer - Seminar zu Stettin, fDirector 
Dr. Löwe, zum 1. April 1862. 

Auf feinen Antrag entlaffen: 

ber, Igrer Göbel am Gymnaſium zu Liegnitz zum 1. October 

Inhaltsverzeichniß des Octoberheftes. 

233. Berhandlungen ber Alademie. — 234. Promotion und Noſtriſtcation — 
235. Penflonirung ber Gymnaflallehrer..— 230. Alumnat bei dem Ioadims- 
tbalfchen Symnakım in Berlin — 237. Unterridt in der Natwrlebre. -- 238. 
Entwidelung des Seibenbaues in der Provinz Brandenburg. — 239, Stempel 
bei Wocationen für Lehrer. — 240. Freiheit der Schulen von Gerichtsfoften. — 
241. Grundlage für eine reſolutoriſche Entſcheidung. — 212. Eintragung von 
Abgabetheilen ın das Hypothekenbuch. 243. Schulbeiträge ber Forenſen. — 
244. und 245. Gymnaftifcher Unterricht in ber Volksſchule. - 246. Koften für 
den Unterricht in weiblichen Handarbeiten. — 247. Dispenfation von bem regle- 
mentsmäßigen Alter fir die Konfirmation. — 248. Gntlaffungszeuguiffe für 
Schiller. — 249. Die landwirthſchaftlichen Erziehungs-Anftalten in der Schweiz. - 
Berfonalchronit. 

Druct von 3. 9. Starde in Berlta. 
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Centralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts-Verwaltung 
in Breußen. | 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts: und Medi⸗ 
cinal-Angelegenbeiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Reglerungs - und vortragenbein Rath in dem Miniſerium 

der geißlidden, linterridts- und Mebleinal-Angelegonhelten. 

Re 11. Berlin, den 29. November 1862. 

1. Hllgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

250) Zuläffigleit des Rechtswegs bei Streitigleiten, 
welcde über die Bertheilung der aus dem Befteuerungd- 
rechte ded Staats fließenden Abgaben und Leiftungen, 
insbejondere über die Bertheilung der Gemeinde» 
Spanndienfte unter denKontribuenten ſelbſt entfteben. 

Auf den von der Königlichen Regierung zu Sranffurt erhobenen 
Kompetenz: Konflikt in der bet dem Königlichen Kreisgericht ˖ zu Küftrin 
anhängigen Prozeßſache ıc. 2c. erkennt Der Röniglice Gerichtshof zur 
Enticheidung der Kompetenz. Konflitte für Recht: daß ber Rechtsweg 
in diefer Sache für zuläffig und der erhobene Kompetenz - Konflitt 
daher für unbegründet zu erachten. Bon Rechts wegen. 

Gründe. 

In einem Vor⸗Prozeſſe zwiſchen den Parteien, dem durch Er⸗ 
kenntniß des unterzeichneten Gerichtshofes vom 16. September 1854 
gegen den damald von der Regierung zu Frankfurt erhobenen Kom⸗ 
petenze Konflikt der Rechtsweg eröffnet wurde, in welchem jedoch bie 
jet verflagten Bauern und Koffäthen ald Kläger auftraten, ft durch 

e erfolgte Abweiſung der Letzteren rechtöfräftig feſtgeſtellt: daß bie 
Büdner obgleich fie auf ihren Beſitzungen Pferde halten, dennoch 
Gemeinde »- Spanndienfte, mit Ausnahme derer zu den Kirchen⸗, 
Pfarr⸗ und Schulbauten, zu leiften nicht ſchuldig ſeien. 

4 
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zoeflenungeniitet follen fpäterhin mehrere der Bübner burch den 
Schulzen zur ee lung von Milttair = Vorfpannfuhren aufgefordert, 
und in Folge ihrer Weigerung auf Requifition des Schulzen von 
dem Orts⸗Polizeiverwalter unter Androhung von Ordnungödftrafen 
und Einziehung derfelben, fowte ber Koften für die anderweit be= 
Hafen Fuhren, erelutivifch angehalten worden ſein. Died hat jetzt 
ie Büdner veranlaßt, ihrerfeitö gegen die Bauern und Kofjäthen 

Klage zu erheben. Sie behaupten, unter Berufung auf dad Vor- 
ſpann⸗Edikt vom 28. Dftober 1810 und auf die Verordnung in Be- 
treff der Kriegdleiftungen vom 12. November 1850, daß Militair- 
Boripannfuhren zu den Gemeinde-Spanndienften gehörten, von deren 
Duitteiftung Ne nad jenem rechtöfräftigen Erlenntniffe des Vorpro—⸗ 
—F den erflagten gegenüber befreit feien; und fie haben deshalb 
m Weſeutlichen beantragt: 

die Verflagten für nicht berechtigt zu erklären, von ihnen bem 
Klägern, im Gemeindedienfte die Leiſtung von Militair-Vor⸗ 
ſpannfuhren zu fordern, aud die Verpflichtung der Verklagten 
3 Erſtattung der von einzelnen der Kläger durch den Polizei- 

erwalter exekutiviſch eingezugenen Gelder feftzuftellen. 

Die Berklagten wandten präjudiziell ein, dab der Rechtsöweg 
über diejen, die Vertheilung öffentlicher Laften betreffenden Streit 
unzuläffig jet; eventuell aber beftritten fie, dag Militair-Borjpann- 
hren zu den Gemeindedienften gehörten, und behaupteten, daß 

olche vielmehr eine Staatölaft jeien, deren Tragung nad dem Ebift 
vom 28. Dftober 1810 und den Regulativen vom 29. Mat 1816 
und 14. Zult 1831 allen Geipannhaltenden nad) Verhältniß ihres 
Zugviehltandes, mithin aud den Klägern obliege. Hierzu jeten da= 
ber dieſelben auch auf Anordnung ded Kreis -Landrathd, der die zu 
eftelenden uhren nad jenem Maßftabe auf die verſchiedenen Orte 
haften repartire, durch den Schulzen zu ©. angehalten worben. 
nicht aber ſei dieſe Heranziehung der Kläger von der Gemeinde aud- 
egangen; und wenn die Aläger von dergleichen Borfpannleiftungen 

Frei bleiben follten, fo würde dies nicht allein ihnen, den Verklagten, 
ald den übrigen Gefpannhaltenden der Gemeinde ©., jondern zugleich 
den Spannpflichtigen der anderen zu den Zuhren mit herangezogenen 
Ortſchaften des Kreifed zur Laft fallen. 

Nachdem die Kläger vielen Einwendungen der Berflagten wider⸗ 
Iptoden hatten, erhob die Regierung zu 5* — den Kompetenz⸗ 

onflikt. Beide Parteien haben ſich über denſelben ſchriftlich, und 
die Kläger beſtreitend, die Verklagten zuſtimmend, erklärt. 

eitens des Miniſteriums des Innern ilt feine Erklärung einge⸗ 
angen. Die betheiligten Gerichtsbehoͤrden aber, das Kreisgericht zu 

Rüffrin und dad Appellationdgericht zu Frankfurt, erachten den Kom⸗ 
petenz⸗Konflikt für unbegründet, und dies ift Derjelbe auch in der That. 
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ebereinftimmend mit den inreden der Berflagten ftüpt ihn 
die Regierung auf die Erwägungen : a) daß der Borftand der ver- 
klagten Gemeinde die ftreitigen Vorſpanndienſte nicht für Die Ge⸗ 
meinde, jondern im Auftrage und ald Drgan der Stantögemwalt von 
den Klägern verlangt, und daß der Staat die von dieſen Beamten 
getroffene Anordnung zu vertreten babe; b) daß Die Verpflichtun 
zum Militair⸗Vorſpann gegen Entgelt nad) dem Edikt vom 28. Die 
tober 1810 und dem Regulativ vom 29. Mat 1816 als eine 
Staatslaft allen Befigern von Zugvieh auferlegt worden jet; 
c) daß der Reatemen zum Zwed der Befreiung von dieſer Laft nad 
8. 79 Zt. 14 Th. II. des Allgemeinen Landrechts nur: infoweit zu- 
läffig fei, als ein fpezteller Rechtstitel für etne ſolche Befreiung an- 

ührt werden könne, was aber bei den Klägern nicht der Fall jet, 
da Die Berufung auf ihre rechtöfräftig erfolgte — von Ge⸗ 
meinde⸗-Spanndienſten feinen Titel zu ihrer Befreiung von einer 
Staatölaft darftelle, die geleslic allen Beligern von Zugvieh obliege. 

Mit Recht aber wenden die Gerichtöbehörden ein, daß feine 
biefer Erwägungen den Kompetenz» Konflilt rechtfertige. Die Re- 
terung überfiebt darin, daß die vorliegende Klage der Büdner zu 

. nit gegen den Staat, fondern gegen die Bauern und Koſſäthen 
dafelbft gerichtet ift, und daß dieſelbe nicht die Befreiung der Kläger 
von einer ihnen durch den Staat angefonnenen Staatdlaft, fondern 
von einer ung bit durch den Vorſteher der Gemeinde und im 
Intereſſe der Berklagten En aufgebürbeten Gemeindelaſt bezweckt. 

ur wenn Erſteres der Fall wäre, wenn die Kläger gegen den 
Staat, oder den Fiskus, eine Exemtion von einer öffentlichen Laft 
eritreiten wollten, würde die Berufung der Regierung auf die 88. 78. 
79 Zit. 14, Th. II. des Allg. Landrechts zur Begründung ded Kon- 
flikts zutreffen; dagegen paſſen diefe Borferiften auf den vorliegen- 
den, lediglid) unter den Mitgliedern der Gemeinde geführten Privat: 
Rechtsſtreit nicht; ja fie erklären vielmehr, kt wenn man au 
mit der Regierung die Milttair-Borfpanndienite ald eine Staatdlaft 
betrachtet, den Rechtsweg infofern bier für zuläffig, als ber 8. 79 
und der am Schluffe darin allegirte $. 9 a. a. DO. auddrüdlidy die 
gerichtliche Verhandlung über Streitigkeiten geftattet, welche über 
die Vertheilung der aus dem ftaatlihen Beſteuerungsrecht fließenden 
Abgaben unter den Kontribuenten entitehen. 

Die thatfählihen Behauptungen der Regierung und ber Ver⸗ 
flagten, dß die Militair⸗Vorſpannfuhren eine Staatslaſt, und daß 
ſolche den Klägern unmittelbar vom Staat und durch deſſen Organe, 
ic aber von der Gemeinde und deren Organen auferlegt —* 
zielen, wie das Appellationsgericht richtig bemerkt, auf eine Vernei⸗ 
nung oder Beſtreitung des Fundaments der vorliegenden Klage ab, 
und werden daher allerdings demnächſt bei deren materieller Prüfung 
von den Gerichten ind Auge zu fafjen fein, auch möglicherweife vielleicht da⸗ 

41” 
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bin führen, daß die Kläger mit ihrem Anſpruch gegen die Berflagten 
abgewiejen werden. Hier aber, wo bloß erit von dem Kompetenz- 
ftreit die Rede tft, find fie noch ganz irrelevant, und ed bedarf weder 
der Deifung ihrer ibatfächlicen, noch ihrer rechtlichen Begründung. 
Endli fehlt auch, wie das Kreidgericht mit Recht andeutet, für die 
Regierung jede gegründete Beranlaflung, der gerichtlihen Verhand⸗ 
lung über diefen Streit unter den Spanndienftpflichtigen Namens 
bed Staats zu wibderfprechen, da dieſer durch Die zu erwartende 
richterliche Entſcheidung jedenfalld ganz unberührt bleibt, und durch 
diejelbe, fie möge ausfallen wie fie wolle, nicht verhindert wird, bie 
Kläger zu Militair-Borfpannfubren, falls ſolche wirklich eine Staats⸗ 
laft ſein ſollten, auch fernerhin heranzuziehen. 

Der Kompetenz Konflilt war daher für unbegründet zu erflären. 
Berlin, den 8. Yebruar 1862. 

Königliher Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz = Konflikte. 

an Unzuläſſigkeit des Rechtswegs über Berwaltungs- 
Anſprüche an den Staat aus der Zeit der ehemaligen 
Fremdherrſchaft in den neu- und wieder eroberten Pro— 
vinzen, IR wie über folde Forderungen, welde aus 
einem Alte des Hobeitsrente jener Zeit hergeleitet 

werden. 

Auf ben von ber Königl. Negterun'g u Düffeldorf erhobenen 
Kompetenz. Konflift in der bei der König. Kreisgerichts-Kommiſſion 
zu R. anbängigen Prozeßſache ꝛc. ꝛc. erfennt der Köntgl. Gerichtshof 
zur Entſcheidung der Kompetenz⸗Konflikte für Recht: daß der Rechts— 
weg in dieſer Sache für unzuläfſig, und ber erhobene Kompetenz- 
Konflikt daher für begründet zu erachten. Bon Rechts wegen. 

Gründe. 
Die katholiſche Kirchengemeinde zu N. verlangt vom Fiskus 

bie Heraudgabe der Vermögenäftüde, welde ein gewilfer Adam 
van St. — Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts an die zur Pfarr⸗ 
kirche in R. gehörige St. Georgen-Vikarie vermacht babe, ſammt 
Nutzungen, oder ben zu ermittelnden Werth. Zur Begründung des 
Klage-Antrags wird behauptet, die Vikarie St. Georgen, beren Ber« 
mögen bie van St.'ſche Stiftung inforporirt worden, habe, verbun- 
ben mit der Pfarrkirche zu R., ſtiftungsmäßig pfarrgotteöbienitliche 
Funktionen gehabt. Gleichwohl fei biejelbe in Folge des rangöfiigen 
Defretö, portant suppression de toutes les corporations reli- 
gieuses s le departement de la Lippe, vom 14. November 
1811 a3 guig aufgehoben und den Franzoͤſiſchen Domainen ein» 
verleibt. Dieje Einziehung ſei geſetzwidrig gewelen, weil dad ge» 
dachte Decret nur die Säeularijation derjenigen geiftlicheu Güter 
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verordnne, welche nicht zu pfarrgotteödienftlichen Zwecken bienten. 
Die van St.'ſchen Stiftungdgüter, beftehend in einem Landgute und 
einem Haufe in R., jeten mit den übrigen Domänen des Xippes 
Departementd feiner Zeit an den preußiichen Fiskus gefommen und 
von diefem veräußert worden. Derjelbe befinde ſich demnach ohne 
Rechtstitel in dem Befipe des Stiftungs-Vermögend und müſſe 
daffelbe fammt allen Nugungen an den rechtmäßigen Eigenthümer 
herausgeben oder den Werth erfepen. 

Die Regierung zu Düffeldorf hat nad Zulaffung der Ringe 
Seitend der Gerichtd- Kommilfion in R. den Kompetenz. Konfl 
erhoben. Sie hält den Rechtsweg auf Grund der Kabinet3-Orbdre vom 
4. Februar 1823, der 88. 35 u. 36 der Verordnung vom 26. Dezember 
1808 und der Kabinetd-Drdre vom 4. Dezember 1831 für unftatthaft, 
da es ſich um Anfprüche au der Verwaltungszeit der franzöftichen Regier⸗ 
ung umd außerdem um einen Aft der Landeöhoheit handle, welche nach 
Maßgabe der allepieten gejeplichen Beitimmungen nicht Gegenftand ge» 
richtlicher Entfche ung fein follen. Der Hagende Kirchen⸗Vorſtand hält 
den Rechtsweg für zul ſig weil es ſich nicht um richterliche Entſcheidung 
über ee jondern lediglich um eine Enticheidung über bie 
Frage handle, ob der Fiskus gegen ein ausdrückliches Geſetz — das 
franzöftfche Dekret vom 14. November 1811 — gebanbet und das 
durch wohlerworbene Rechte einer Privatyerfon beeinträchtigt habe. 
Es Tiege nicht bie Frage vor, ob der Staat berechtigt geweſen ſei, 
dad Saͤculariſations⸗Oekret zu erlaffen, jondern ob die hier fragliche 
Stiftung unter jened Dekret falle, was aber nicht der Fall ie Da 
fie einen pfarrfeelforgerifchen Zweck gehabt habe. 
Das Kreisgericht zu Weſel und dad Appellationdgericht zu 
Hamm halten den Kompetenz-Konflitt auf Grund der Kabinetö- 
Drdre vom 4. Februar 1823 für begründet. In der Sache felbft 
mußte der Rechtsweg für unzuläffig erachtet werden. Die Kabinetd- 
Drdre vom 4. Februar 1823 (Gef.-Sammlung ©. 21) fagt: durch 
eine an das Staatsminifterium erlaffene Ordre vom 20. Zuli 1822 
jeten die Grundſätze feitgeftellt, nach welchen die Verwaltungs-An- 
ſprüche an den Staat aud der Zeit vor dem Aufbören der ebemali- 
gen Fremdherrſchaft in den neu⸗ und wieder eroberten Provinzen 
von dem Schap-Minifterto regulirt werden follen. In Verfolg beiten 
und in Webereinftimmung mit den beöhalb ertheilten Beftimmungen 
wird fodann vorgefchrieben : 

daß die Gerichte Hinfichtlich aller foldher, lediglich aus ber 
Bermwaltungdzett vor der hen Landed-Decupation zu 

* begründenden Anforderungen fih durchaus jeder Einmifchung 
im Wege eines von den Sntereffenten verfuchten oder beab» 
fichtigten Prozeſſes gänzlich zu enthalten haben. 

Der vorliegende Anſpruch gründet ſich aber lediglich auf einen 
Verwaltungdaft ber franzöfiichen Regierung, indem behauptet wird, 
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daß Diejelbe gegen dad Geſetz dad Bermögen einer Bilarie eingezo- 
en babe, welde feine religiöje Corporation, fondern eine Depe- 
enz ber Pfarrkirche zu R. mit pfarrgotteädienftlihen und feelforge- 
riihen Zweden geweien ſei. Es liegt alfo eine Verwaltungsſchuld 
aud der Zeit vor der diefleitigen Landed-Dccupation vor. Die Ent- 
ſcheidung über derartige VBerwaltungöfchulden der jemali en fremd⸗ 
herrlichen Regierung it den Gerichten durch die oben allegirte- Rö= 
nigliche Kabinets-Ordre vom 4. Zebruar 1823 in Verbindung mit 
der in den von Kamptz'ſchen Jahrbüchern Bd. 23 ©. 43 abgedrud- 
ten Aberhödhjiten Drdre vom 30. Juli 1822 auf das unzweideutigfte 
gänzlich entzogen und an andere Behörden gewiefen. 

Auch Die von der Regierung in Düffeldorf zur ferneren Bes 
gründung des Kompetenz-Konfliftö nody angezogene Kabinet3:DOrdre 
vom 4. December 1831 (Gej.-Samml. S. 255) ſteht der Julaffung 
bed gerichtlichen DBerfahrend entgegen. Denn die von dem Kaifer 
der Franzoſen als Regterungd- Bortahr des Königs in dem betreffen- 
den Landeötheile angeordnete Säcularifation des Vermögens der 
geiftlichen Gorporationen ift, wie der unterzeichnete Gerichtshof bes 
reitö im mehreren ähnlichen Fällen angenommen bat, ein At des 
Hoheitsrechts des Staats⸗Oberhauptes. Anſprüche, welche aus einem 
Alte des Hoheitsrechts gefolgert werden, find aber durch die ge- 
dachte Allerhoͤchſte Ordre der Kompetenz der Gerichte entzogen. 
Auch kann in Konjequenz der in jener Orbre enthaltenen Vorfchriften 
und Grundjähe darüber ber Rechtsweg nicht zugelafien werden, ob 
die Audführung überall den bezüglichen gejeplichen Beitimmungen 
entfpreche, indem darauf bezügliche Erörterungen den Alt der Souveraine⸗ 
tät jelbit in den Bereich der Enticheidung der Gerichte ziehen würben. 

Hiernady konnte der Kompetenz. Konflift nur für begründet er: 
achtet werben. 

Berlin, den 12. April 1862. 

Koniglicher Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz » Konflikte. 

252) Berwendung von Stempelmarfen. 

Den Königlichen Provinzial-Schul-Gollegien überjende ich hier: 
bei beglaubigte Abichriften der Seitens des Ger Finanz Miniiterd 
unter dem 30. September d. 3. erlaffenen Beitimmungen über die 
Derwendung von Stempelmarfen: 

A in tempelpflichtigen Schriftitüden, welche nicht unter öffent- 
icher Autorität abgefaßt werden,’ und 

B. zu Ntempenpftichtigen, unter öffentlicher Autorität ausgefer- 
taten Schriftftüden 

mit dem Bemerken, dat die Provinzial» Steuerbehörden angewieſen 
find, Diefelben tn den Regierungs-Amtöblättern abdruden zu laſſen. 
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Mit Bezugnahme auf die in den Amtöblättern erfolgende Pu⸗ 
blication veranlafje ich Die Königlichen Provinzial-Schuls&ollegien, 
dieſe Beitimmungen zu beachten. 

Berlin, den 21. October 1862. 

Der Minifter der gefftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: gehnert. genh 

An 
fänmmtlihe Köonigliche Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

Abſchrift vorſtehender Verfügung erhalten die Königlichen Con⸗ 
fiftorien 2c. 2c. zur ar und ebenmäbigen Rachadkunn. 

Berlin, den 21. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenbetten. 
u In Vertretung: Lehnert. 

ſämmiliche Königliche Conſtſtorien, 
Univerfitäts-@uratorien ꝛe. ꝛc. 

21,073. U. 

A. 

Beflimmungen 
über Verwendung von Stempelmarken zu ftempelpflichtigen Schrift» 
ſtücken, welche nicht unter öffentlicher Autorität abgefaßt werden, 

In Gemäßheit ded Gefeped vom 2. September 1862 (Geſ.⸗ 
Samnl. ©. 295) wird wegen Berwendung von Stempelmarfen 
Folgendes angeordnet. 

8. 1. 
Bom 1.November d. 3. ab, werden Stempelmarfen in Werths⸗ 

berägen von 5 Sgr., 10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sar., 25 Sgr., 1 Thlr. 
mit dem Vermerk „Stempelmarfe * und der Angabe ded Stener- 
betraged, für melden je gelten, verjehen, zur Verwendung für die 
im $. 2 Nr. 1 bis 7 bezeichneten Schriftitude beftimmt, bet allen 
Steuerftellen mit Einſchluß der Stempelvertheiler, zum Berlauf 
eftellt, weldye bisher Stempelpapter u. |. w. (fiehe $. 36 des 
tempelgeſetzes vom 7. März 1822) verfauft haben, oder Fünftig 

verfaufen werben. 
8. 2. 

Die Verwendung von Stempelmarlen tft geitattet: 
1) zu audländifhen, dem Preußiſchen Wechſelſtempel unterlie- 

genben Wechſeln, Handelöpapteren und Anweiſungen G- 20 
es ‚Stempelgeeged efr. Ne. 1 ff. der Allerhöchften Kabinets⸗ 

Drdre vom 8. Januar 1830, Geſ.Samml. ©. 9, $. 1 des 
Geſetzes vom 26. Mai 1852, Gel.-Samml. ©. 299); 
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2) zu ftempelpflidtigen Geſuchen, Eingaben, Bittfchriften und 
hen (fiehe die Zarifpofitionen des —— 
ER bei den genannten Worten); 

3) pr tempelpflichtigen Quittungen, welche zum —— — 
ei Ablegung der Rechnung vor einer öffentlichen Behörde 

dienen ( actt-Pofition „Duittungen " Abjap 1); 
4) zu Gutachten von Sachverſtändigen, jowie zu Inventariem, 
5) zu Mäfleratteften (und Schlußzetteln der Mäfler), 
6) zu Vollmachten, 

(zu 4, 5 und 6 vergleiche die Zarifpofitionen bei diefen 
orten, 

7) zu Geburts⸗ oder Tauficheinen, Trauſcheinen und Todten⸗ 
feinen — die Tarifpoſitionen bei dieſen Worten und 
die Tarifpoſition Atteſte Abſatz 3), welche urſprünglich in 
einer ſtempelfreien Angelegenheit ftempelfrei auögeftellt, Dem- 
nächſt zu einem die Stempelverwendung bedingenden Zwede 
gebraudyt werden. 

a. Nur der erfte inländifcde Dr eined ausländifhen in 
Preußen ftempelpflichtigen Wechſels, Handelspapiers oder einer 
Anweifung ($. 2 Nr. 1) ift befugt, feiner Verpflichtung, die 
Steuer zu entrihten, durch Verwendung von Marken in 
bem ber Steuer entipredhenden Werthbetrage, zu genügen. 
&8 darf died aber nicht ſpäter geichehen, ald im $. 20 des 
Stempelgefeped Abſatz 1 angeordnet ift; 

b. die Verwendung von Stempelmarken zu den $ 2 Nr. 2bi87 
aufgeführten Schriftftuden muß binnen derjelben Friſt er 
folgen, innerhalb welcher nach den beftehenden Vorſchriften 
die Verwendung von Stempelpapier zu bewirken fein würde. 

In Bezug auf die Art der Verwendung von Stempelmarfen 
tft Folgendes zu beachten. 

I. Für ausländiihe Wechſel, Handelspapiere und Anweifungen. 
Sollten im Auslande ausgeſftellte, der inländiſchen Stempelſteuer 
unterliegende Wechſel, Handelspapiere und Anweiſungen nicht zur 
Stempelung vorgelegt, ſondern mit Stempelmarken veriehen werden 
N 22. fo le die dem erforderlichen Steuerbetrage entiprechenden 

arfen (cfr. 8. 5) auf der Nüdfeite der genannten Urfunden und 
zwar, wenn fie noch unbejchrieben tft, am oberften Rande derfelben, 
wenn fich aber auf der Räckſeite bereit Vermerke (Indoflamente, 
Blanco» Indoffamente oder ähnliches) befinden, unmittelbar unter 
dem lebten Vermerke, dergeftalt aufgeflebt werden, daß oberhalb ber 
Marke kein zur Seberfhreibung eined Vermerks (Indoflaments, 
Blanco» Inboffaments u. |. w.) binreihender Raum übrig bleibt. 
Der inländiiche Inhaber, welcher die Stempelmarten — * hat 
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in jeder aufgeflebten Marke den Anfangsbuchſtaben jeines Wohn⸗ 
ortes, das Datum an welchem die Marke aufgeklebt wird, in Zahlen 
und ſeinen Namen, beziehungsweiſe ſeine Firma, erſteren jedoch nur 
mit dem erften, oder einigen der erſten Buchſtaben, letztere nur mit 
den Anfangsbuchſtaben des oder der etwa dazı gehörigen Vornamen 
und mit dem eriten oder einigen der erften Buchftaben des Haupt⸗ 
namens zu vermerken. 

3. B. 262 ftatt Berlin, den 7. Auguft 1862, 
C. F. H. (#irma) C. F. Haase, 

„ €©..H. ftatt (Firma) C. Haase, 
„  BH. ftatt (Rame oder Firma) Haase. 

Wo die Firma von dem Gegenftande der Unternehmung herge⸗ 
nommen ift, ober aus mehreren Namen, oder Worten, beiteht, iſt 
der erfte Buchftabe jedes, ſolche Firma bildenden Wortes, auf der 
Marke niederzuſchreiben, z. DB. ftatt „Berliner Kaffen-Berein” 2. 
K. V., ftatt „Direction der Didconto- Gefelihaft! D. d. D. G., 

att „C. F. Haase Söhne“ oder „C. F. Haase & Comp.“ C. 
F. HB. ©. oder C.F.H. u. C. Der Vermerk muß in allen Fällen 
mitteld deutlicher Schriftzeichen (Buchſtaben und aiffern) und ohne 
jede Rafur, Durchſtreichung oder Ueberſchrift gefchrieben fein. 

II. Zu allen übrigen $. 2 Nr. 2 bis 7 genannten Schrift: 
ftüden find die ent\preenden Marken, und jpar auf dem oberen 
unbejöriebenen Theile der erften Seite ded Bogens links, aufzu- 

e en. 
Die Unbraupbarmadhung der Marken erfolgt in der unter 1. 

vorgeichriebenen Weiſe, mit der Maaßgabe, da der zur Kaflation 
der Marken Berpflichtete, ftatt der Anfangsbuchſtaben ded Namens, 
oder der Firma, feinen vollen Namen oder die volle Firma, deutlich 
auf diefelbe zu fchreiben hat. Sollte die Größe der Marke für diefe 
Vermerke ausreichen, jo genügt es, wenn nur ein Theil der⸗ 
felben auf die Marke, das Hebrige aber auf das die aufgeflebte 
Marke umgebende Papier gejept wird. 

Die Verwendung von Stempelmarten zu Wechſeln, Handels⸗ 
apteren, Anwelfungen und Duittungen (8.2 Nr. 1 und 3) ift nur 
ann zuläffig, wenn der a entrichtende Stempelbeitng den Betrag 

von Zwei Thalern nicht überfteigt. Mehr ald drei Marken bürfen 
zur Darftellung des erforderlichen Stempeld auf einem Schriftftüde 
nicht verwendet werben. 

Berlin, den 30. September 1862. 

Der Finanz Minifter. 
v. d. Ben Dt. 
— — m 



B. 

. Beflimmungen 
über Verwendung von Stempelmarfen zu ftempelpflihtigen unter 

Öffentlicher Autorität auögefertigten Schriftftüden. 

In Gemäßheit ded Geſetzes vom 2. September d. 3. (Geſ.⸗ 
Samml. ©. 295) wird wegen Bermendung von Stempelmarfen 
Folgendes angeordnet. 

8. 1. 
Deffentlihe Behörden, ſoweit diefelben zur Verwendung von 

Stempelpapier verpflichtet find, und Beamte, einſchließlich der Ro» 
tare und Geiftlichen, können ftatt des Stempelpapterd die in Deribb- 
beträgen von 5 Sgr., 10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., 25 Sgr., 1 Thlr., 
vertäuflichen Stempelmarfen zu allen unter ihrer amtlichen Autorität 
audgefertigten Urkunden verwenden, welche einem Stempel von nicht 
mehr ald Zwei Thalern unterliegen. 

Zur Erfüllung dieſes Stenerbetrageß dürfen nicht mehr Marken 
verwendet werden, ald durchaus erforderlich find; bei Stempelbe- 
trägen bis zu 1 Thle. tft mithin mur eine, bei Stempelbeträgen von 
über 1 0b r. bi8 zu 2 Thlrn. find nicht mehr als zwei Marken zu 
verwenden. 

8. 2. 
Die Verwendung von Marken ftatt des Stempelpapiers, ift 

nur unter den nachfolgenden Bedingungen zuläjfig. 
Die Marken find auf der erften Seite des erften Bogens der 

Urkunde oben links aufzufleben. Die Kaſſation der Marken erfolgt 
bei Dehör ben durch Vermerk ber Sournalnummer und ded Datums 
— in Zahlen —, an weldem die Marke aufgeklebt wird, möglidhft 
auf dem unteren Theile jeder verwendeten Marke, ſowie durch Der: 

mer? des Orts, an welchem die Berwendung erfolgt, + 2. —54 

Notare und ſolche Beamten, welche kein Correſpondenz⸗Journal führen, 
haben außer dem Datum, an welchem die Marke aufgeklebt wird, 
in Zahlen und dem Orte, an welchem die Verwendung erfolgt, und 
zwar darunter, ihren ausgeſchriebenen Namen auf dem unteren Theile 
er Marke, und ſoweit die Größe der Marke dazu nicht ausreicht, 

unter Mitbenugung des die aufgeflebte Marke umgebenden Papiers 
zu vermerken. 

ud in den Fällen, wo Behörden und Beamte nad den bis» 
berigen Beftimmungen verpflichtet find, Stempelbogen in ihren Alten 
zu Taffiren, können, ftatt derfelben, Marken bis zum Werthsbetrage 
von Zwei Thalern verwendet werden, welde auf ber ftempelpflic“ 
tigen Verhandlung, wie oben vorgefchrieben, befeftigt und Taflirt 
werden müflen. 
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Die Kaſſationsvermerke müflen in allen Fällen in deutlichen 
Schriftzeichen (Buchſtaben und — ohne jede Raſur, Durch⸗ 
ſtreichung oder Ueberſchrift geſchrie ven ein. 

Abgeſehen von den im 8. 2 vorgeſchriebenen Kaſſations⸗Ver⸗ 
merken —* Behörden und Beamte, mit Einſchluß der Notare, die 
aufgeflebten Marken mit einem farbigen Abdruck ihres amtlichen 
Siegels dergeftalt zu verfehen, dat der Abdrud zum Theil auf ber 
oberen, mit den Kaſſationsvermerken nicht verfehenen Hälfte ber 
Marke — ohne die Schriftzeichen ($. 2) zu bededien, — zum Theil 
auf dem die Marke umgebenden Papiere zu fteben fommt, Beamte, 
welche fein amtliches Stegel führen, haben ftatt eined Siegelabdrucks 
ihre volle amtliche Firma auf den oberen heil ber Marke unter 
Mitbenupung ded die Marke umgebenden Papterd zu jepen. 

Berlin, den 30. September 1862. 

Der Finanz. Minifter. 
v. d. Heydt. 

253) Feuerungs- und Erleuchtungs-Material für Un— 
terbeamte. 

(Centralblatt pro 1862 Seite 260 Nr. 98.) 

Dem Königlichen Untverfitäts- Curatorium überjende ich zur 
Kenntnignahme und Beachtung in vorkommenden Fällen die ab» 
ſchriftlich anliegenden Alerhödten Erlafle vom 2. Mai 1853 und 
und 28. Januar c. (Anlagen a und b.), nad) beren Inhalt keinem 
Staatsdiener ohne Allerhöchfte fpecielle und ausbrüdliche Genehmi⸗ 
gung freied Feuerungs- oder Erleuchtungd-Material bewilligt werben 
darf, dagegen denjenigen Unterbeamten, welche in einem Dienfthaufe 
wohnen und entweder dad Brennmaterial der Behörde unter Ber: 
ſchluß oder Auffiht haben, oder die Heizung bejorgen, für Ipeen 
eigenen Bedarf das erforderliche Feuerungdmaterial aus den Vor⸗ 
rätben ber Dehörbe & en eine angemeflene , durch techniſches Gut» 
achten feſtzuſtellende —28 welche zu den allgemeinen Staats⸗ 
fonds au vereinnahmen ift, mit Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
gewäht werden Tann. 

erlin, den 17. September 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Mübler. 

An 
bie Königlichen Univerfitäts-Euratorten 2c. ꝛc. 

19,174, U. 
— — — — 



8. 
Ich bin mit den in dem Berichte ded Staatd-Minifteriumd vom 

24. v. M. entwidelten Anfichten in Se der Anelegung deö 8. 17 
der Inftruction für die Ober-Rehnungs- Kammer vom 18. Decem= 
ber 1824 dahin einverftanden, dab feinem Staatödiener ohne Meine 
fpecielle und ausdrüdliche Genehmigung freied Feuerungs- oder Er⸗ 
leucdhtungd - Material bewilligt werden darf, und beftimme zugleich, 
daß ed hierbei auch für die Folge verbleiben foll. Dagegen will 
Sch nad dem Antrage ded Staatd-Miniftertumd genehmigen, DaB 
denjenigen Unterbeamten, weldhe in einem Dienfthaufe wohnen, und 
entweder dad Bremmmaterial der Behörde unter Verſchluß oder Auf- 
ſicht haben, oder die Heizung bejorgen, für ihren eigenen Bedarf daB 
erforderliche Feuerungd- Material aud den Borrätben der Behörde 
jeden eine angemefjene, durch techniiches Gutachten feftzuftellende 

ntſchädigung, welche zu den allgemeinen Staatöfond8 zu verein- 
nahmen ift, mit Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bewilligt 
werden kann. Diefe Bewilligung tft in den Etats bei der Befol- 
bung der betreffenden Beamten zu bemerken, darf jedoch nur da, wo 
fie durch die Umftände hinlänglich motivirt wird, ſowie mit ſpecieller 
Sa hat ung de8 betreffenden Departementöchef8 für jeden einzelnen 
Fall ftattfinden und eine Erhöhung der betreffenden Etatsfonds nicht 
zur Folge haben. Auch darf diefelbe auf andere, als Unterbeamte, 
felbft wenn erftere dad Brennmaterial unter Berfchluß oder den 
Verbrauch zu überwachen haben follten, nicht ausgedehnt werben. 

Hotsdam, den 2. Mat 1853. 

Friedrih Wilhelm. 

von Manteuffel. ıc. x. 
An 

das Staats-Minifterium. 

b. 
Auf den Bericht des Stants-Mintfteriumd vom 18. Januar 

d. 3. genehmige Ich, daß die in der Drdre vom 2. Mat 1853 den 
Departements Chef vorbehaltene Befugnif : die Verabfolgung des 
Brennmateriald aus fißfaliichen Vorräthen unter den dafelbft aus⸗ 
geiprochenen Vorausſetzungen an die dort bezeichneten Unterbeamten 
gegen eine beftimmte Entihädigung auf Widerruf zu bewilligen, 
den Provinztalbehörden übertragen werde. 

Berlin, den 28. Sanuar 1862. 

Wilhelm. 
v. Auerswald ıc. 

An das Staats-Minifterium. 
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254) Krallen euerfreibett und Klaſſenſteuerpflichtigkeit 
der im Audlande lebenden preußifhen Staatdange- 

’ hörigen. 

Mit Rüdfiht darauf, daß Fälle vorgefommen find, in welchen bieffeitige 
Lehrer eine Anftellung im Auslande annehmen, aber bie Eigenſchaft als Preu⸗ 
ßiſche Untertbanen beizubehalten wilnfchen, theilen wir nachſtehenden Erlaß mit. 

In Betreff der Klaffenftenerpflichtigkeit der im Auslande fich 
aufhaltenden preußiſchen Stantdangehörigen wird beftimmt, Bor ort⸗ 
an diejenigen Perſonen, welche unter Aufgebung ihres Wohnſitzes 
in einem inländiſchen klaſſenſteuerpflichtigen Orte ben eben in da8 
Audland verlegen, wenngleidy deren Staatdangehörigleit nicht ers 
loſchen ift, zur Klaffenfteuer während ihres Aufenthaltes im Aus» 
lande nicht ferner hera ehe find. Es ift deshalb in allen Fällen, 
wo der Berluft ded Wohnſitzes in dem Haffenfteuerpflichtigen Orte 
mit der Verlegung defjelben in das Auslande verbunden tft, von 
der bei Aushändigung der Päſſe ober Peek au erfbeilen- 
den Belehrung über die Fortdauer der Kla enfteuerpftichtig eit während 
ded Aufenthalts im Auslande, und eben jo von der Vorenthaltung 
edachter Legitimationen wegen der nach Verlegung des Mohnfipes 
* gewordenen Klaſſenſteuer Abſtand zu nehmen. 

Hinfichtlich derjenigen klafſenſteuerpflichtigen Perſonen, welche 
unter Beibehaltung des inländiſchen Wohnſitzes einen vorübergehen⸗ 
den Aufenthalt im Auslande nehmen, oder dort einen zweiten 
Wohnſitz begründen, ohne daß der bisherige inländiſche Wohnſitz in 
einem klaſſenſteuerpflichtigen Orte erliſcht, bewendet es bei den be⸗ 
ſtehenden Vorſchriften. 

Die Königliche Regierung hat dafür Sorge zu tragen, daß die 
vorftehenden Beftimmungen den Unterbehörden unverzüglich bekannt 
gemadyt und vom 1. Oftober d. 3. ab allgemein zur Anwendung 
gebracht werden. Dad dur die Eirkular- Verfügung ded Finanz. 

nifterd vom 13. Juli 1859 (III. 13,287) angeordnete een 
bezüglich der SKlafjenfteuerrüditände der im Audlande abweſenden 
Staatdangehörigen kann beibehalten werden, infofern fidh bei Aus⸗ 
führung der obigen Grundjähe im Bezirke derjelben noch ein Be⸗ 
dürfniß dazu ergeben follte. 

erlin, den 26. September 1862. 

Der Finanz - Minifter. Der Mintfter des Innern 
von der Heydt. von Jagow. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 



054 

ll. Akademien und Univerſitäten. 

255) Alabemie der Wiffenihaften. 

Durch Allerhöhfte Ordre vom 21. Zulid. 3. ift Die von 
der Alademie erfolgte Wahl ded Herrn Fürften Baltbafar Ben 
Eompagni zu Rom und ded Herrn Staats: Minifter8 a. D. 
von Bethbmann- Hollweg zu Chrenmitglieden der Akademie 
beftätigt worden. 

— — 

256) Legat des Profeſſors Dr. Guhl für die Atademie 
der Künfte zu Berlin. 

Der am 20. Auguft d. 3. verftorbene Secretait der Akademie 
der Künfte zu Berlin, Profeffor Dr. Suhl, bat in feinem Teſta⸗ 
ment vom 21. März d. 3. diefem Inftitut ein Kapital von 6000 Thlrn 
mit ber Beftimmung zugewendet, daß die Zinjen deffelben vorerft 
einigen feiner Verwandten auf deren Lebendzeit zufließen, ſodann 
aber zur Unterftügung hülfsbedürftiger Künftler oder deren Hinter: 
bliebenen verwendet werden follen. — Zur Annahme diejes Legats 
ift der Akademie durch Allerhöchſten Erlaß vom 25. October d. J. 
die Landeöherrliche Genehmigung ertheilt worden. 

257) Stipendien-Stiftungen bei der Univerfität zu 
Breslau. 

An der Univerfität zu Breslau find ausAnlaß ihrer fünfzig 
jährigen Jubelfeier im Monat Auguft v. J. (Centralblatt pro 1861 
Seite os einige Stipendien-Stiltungen gegründet worben. 

Der Stiftung des Univerſitäts⸗Buchhändlers Hirt iſt bereits 
tm diesjährigen Gentralblatt Seite 10 Nr. 3 gedacht. Ueber bie 
weiteren Stiftungen geben wir folgende Mittheilungen: 

1. Stiftung der Stadt Bredlan. 

Der Magiftrat und die Stadtverordneten zu Breslau haben 
der Univerfität ein Kapital von 2000 Thlen. zur Gründung eines 
nad freier Wahl bes alademiſchen Senats zu verleibenden Sti- 
pendiumd für einen hülfsbebürftigen und talentvollen Studirenden 
der Univerfität zu Bredlau gewidmet. Diefer Stiftung ift burd 
Allerhöchften Etlaß vom 13. Januar 1862 die Landesherrliche Ger 
nehmigung ertheilt worden. 
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3. Breslauer Stiftung ehemaliger Commilitonen. 

Urkunde, 
betreffend die Subelftiftung von Sommilitonen der Bredlauer 

niverfität. 

In dankbarer Erinnerung an ihre Studienzeit, und um 
ihre Speilnahme für die fünfzigjährige Subelfeier der hieſigen 

öniglichen Untverfität zu bethätigen, haben ehemalige Commi- 
Iitonen der hiefigen Hochſchule den Beſchluß gefaßt, ein Uni⸗ 
verfitätd- Stipendium zu ftiften. Dad unterzeichnete Gomite, 
mit der Ausführung dieſes Beſchluſſes beauftragt, hat zu dieſem 
Zweck Geldbeiträge von Sommilitonen und Spenden patriotifcher 
Männer und Corporationen gelammett und den Deitag von 
Zwei Taufend Zwei Hundert Bier und Sieg Thalern bei der 
Univerfitätd.- Dudftur zur Verfügung ded alademifchen Senats 
eftelt. Nunmehr bekundet das Gomite dur) gegenwärtige 
hrift, daß der gedachte Betrag von Zwei Zaujend Zwei Hun⸗ 

dert Bier und Bierzig Thalern zu einem Univerfitätd-Stipendium 
unter folgenden Maaßgaben gewidmet fein und für alle Zeiten 
gewidmet bleiben fol: 

I. Das Stiyendium fol auf den Betrag von Dreibundert Tha- 
lern jährlich gebradyt, zu dem Zwed dad Stiftungd-Kapital 
zindbar belegt, und der zu erzielende Zindgewinn fo lange 
zum Kapital —5*— en werden, bis ein Kapitalſtock erreicht 

welcher eine infenrente von 300 Thlrn. jährlich gewährt. 
vn eicpergeitait ſoll künftig bet etwa eintretenden Vacanzen 
die Anfammlung der Zinjen ftattfinden. 

OD. Der Genuß des Stipendiumsd fol — ohne Beſchränkung auf 
gewilfe Facultätsſtudien — biefigen Studirenden zugewenbet 
werden, von denen hervorragende wiffenfchaftliche Leiftungen 
erwartet werden können. Als nähere Erforderniffe der Ver⸗ 
leihung find dabei feitzuhalten: 
a) daß der Bewerber nicht nur zur Zeit der Verleihung an 

hiefiger Univerfität ftudire, jondern daß er auch wenigitend 
ein Sabr lang bereitd an derfelben ftudirt habe; 

b) daß wiljenichaffliche Leiftungen von ihm bereits vorliegen. 

II. Die Berlethung fol auf ein bis drei Sabre erfolgen. 

IV. Der atademifhe Senat hiefiger Univerfität ift erfucht, auf 
vorbezeichneten Grundlagen ein Statut für die „Subel- 
Stiftung von Commilitonen der Bredlauer Univerfität” auf: 
zurichten, die Beftätigung deſſelben nachzufuchen, die Ver⸗ 
waltung bed Stiftungdfonds und die Sollatur ded Stipen- 
diums zu übernehmen. 
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Borftehende Widmung beurfunden wir durch unfere Namens⸗ 
unterſchrift. 

Breslau am erften Auguſt Eintauſend Achthundert und 
Ein und Sechzig. 

Freiherr von Amſtetter. 8. ©. v. Görp. 
Appellationsgerichte-Ratbh. König. Sch. Reg.-Rath, 

Gen. Landſchafts⸗Syndicus. 

Joſeph Neukirch, Dr. Auguft Wiſſowa. 
Dom-Dedant. Symmnaflal-Director. 

Dr. Friedrich Wimmer. 
Director des Friedrichs⸗Gymnaſiums. 

Diefer Zubelftiftung, welcher alöbald nad) der Gründung wei- 
tere Beiträge von mehr ald 1000 Thlrn. zugewendet find, tft durch 
Allerhoͤchſten Erlab vom 2. December 1861 unter dem Borbehalt 
der Prüfung und Genehmigung der Statuten die Landesherrliche 
Genehmigung ertheilt worden. 

3. Berliner Jubel-Stipeudinm. 

Das unterzeichnete Somite, von einer Berfammlung ehemaliger 
Breslauer Sommilitonen zu Berlin am 10. Mai d. J. beauftragt, 
für bie Gründung eined der Uniuerfität u Breslau an ihrem 
erften Subelfefte zu widmenden „Berliner Subel-Stipenbiumd“ Bei⸗ 
träge zu ſammeln, bat ſich dieſem Auftrage unterzogen und von den 
in der Anlage verzeichneten Perjonen Beiträge in Empfang genom- 
men. Die Summe der Icpteren beläuft fi auf 1105 Thlr. 5 Sor. 
Den nad Abzug der dabet erwachſenen Unkoften verbleibenden Be⸗ 
ag von 

= Ein Taufend und Zehn Thalern Preuß. Cour. — 

überreichen. wir nunmehr Einem hoben akademiſchen Senate der 
Breslauer Hochſchule ald das für letztere beftimmte „Berliner Jubel⸗ 
Stipendtum® mit dem ebrerbietigen Bemerken, daß rüdfichtlich der 
nJermenbung und Verwaltung dieſes Stipendiumd die General-Ber- 
ch er Betheiligten zu Berlin am 12. Suli d. S. fi für 
olgende Beitimmungen ausgeſprochen bat: 

1) daß die Zinfen des Kapitald ſtets am 3. Auguft auf ein 
Fahr ertheilt werden ; 7 ß 

2) daß die Ertheilung jedes Mal nur an einen einzigen auf der 
Breslauer Hochſchule Studirenden erfolge; 
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3) daß bei der Eriheilung ohne Unterſchied des religtöfen Bes 
fenntniffes und ohne Rückſicht auf die Facultät nur auf 
Würdigkeit des Bewerbers gejehen werde; 

4) dab die Ertheilung durch Senats-Beſchluß erfolge. 
Berlin, den 2. Auguft 1861. 

Dad Comité zur Gründung des für die Viadrina beftimnten 
„Berliner Subel-Stipendiumd. 

Dr. med. Hermann Friedberg, 
Borfigenber. 

Hierfemenzel, Dr. phil. Julius Harrwis, 
Schriftführer. Schathmeiſter. 

Dr. Friedberg sen. Albrecht Weber. Ad. Wuttke. 
Sanitäts⸗Rath. Prof. phil. ord. Brof. d. Theol. 

Krech. F. G. Schaffgotih. Sander. Dove Ribbeck. 
Ger.⸗Aſſeſſor. Prof. Geh. Reg.⸗Rath. 

Dieſer Stiftung iſt durch Allerhöchſten Erlaß vom 13. Januar 
1862 die Landesherrliche Genehmigung ertheilt worden. 

— — — — — 

258) Schwabe-Prieſemuthſqhhe Stipendien-Stiftung 
bei der Univerſität zu Breslau. 

Der im Jahr 1824 zu Braunau im Kreiſe Lüben verſtor⸗ 
bene Gutöbefiger Chriſtian Gottlieb Schwabe hat durch Teftament 
vom 12. Juli 1822 beftimmt, daß fein gefammted Vermögen nad 
Abzug mehrerer Legate nach feinem und dem Tode feiner Gattin 
Sodann Juliane geb. Priefemutb zu milden Stiftungen vers 
wendet werden folle. Die erfte diejer Stiftungen fol als 

„Stiftung der Schwabe en dis Eheleute für 
arme verwaifte Kinder männlichen Geſchlechts“ 

befteben; die zweite, unter der Benennung 

„Stipendien » Stiftung der Schwabe - Priefemuthicden 
Eheleute *®, 

ift für arme Studirende auf ber Univerfität zu Breslau, und zwar 
nur für geborene Schlefter beftimmt. Zu der Watjen-Stiftung find 
3, und zu der Stipendien - Stiftung tft + jene Legats außgefept, 
und beide Stiftungen jollen erſt dann in’d Leben treten, wenn ber 
Fonds für dieſelben mindeftend die Höhe von 200,000 Thlm er- 
reicht hat. Der Erblaffer hatte na vorbehalten, die näheren Be⸗ 
flimmungen über Einridtung und affung der Stiftungen in et- 
ner befonderen Urfunde anzugeben; dies ift indeß nicht geſchehen, 

42 
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weöhalb nad einer Beftimmung des Teftamentöder Staatöverwaltung 
die Aufgabe zugefallen ift, ur den Grund der im Teftament gege- 
benen furzen Umriffe und im Sinne derjelben die Stiftungen zur 
Ausführung zu bringen. 

Diefe Stiftungen find durch Allerhöchſte Cabinets-Ordre vom 
2. Februar 1825 Landeöherrlidy genchmigt, und iſt gleichzeitig an- 
geordnet worden, daß der Nachlaß der Königlichen Regterung in 
iegnip zur Verwaltung übertragen werde. 

Der Nachlaß war erheblich geringer, als der Erblaffer ange- 
nommen batte, und erft im Laufe des Sahrs 1861 hat dad Kapitals» 
vermögen die Höhe von ungefähr 202,000 Thlen, mithin den Mi- 
nimalbeftanb erreicht, welcher nach der teftamentarifchen Beftimmung 
vorhanden fein fol, um die Stiftungen in Wirkſamkeit zu fepen. 

Wegen Errichtung der Waifenanjtalt wird noch verhande 
Was aber die Stipendien-Stiftung anlangt, fo bat der Herr 

Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten durch Serfügung vom 
18. Juli v. $. angeordnet, bob diefelbe vom Beginne des Jahrs 
1862 ab in's Leben trete, und daß derjelben nad Maßgabe der te 
ftamentarifhen Beltimmung ein Dritttheil des dann vorhandenen 
Gejammtvermögens mit ca. 67,000 Zhlen überwielen werde. Das 
Statut der Stiftung wird hier abgedrudt: 

Statut 
ber Schwabe-Priejemuth hen Stipendien-Stiftung. 

§. 1. 
Die Stipendien » Stiftung der Shwabe-Priefemutb chen 

Eheleute ift für arme Studirende auf der Univerfität Breslau 
beftimmt, welde in der Provinz Schlefien geboren find und ſich 
durch Fleiß wie durch fittliche Führung empfehlen. 

8. 2. 
Die Eollation der Stipendien fteht dem Senat der Univerfität 

Breslau zu. Der Stiftungdfonds wird in verfaffungdmäßiger Weiſe 
durch die Kaflenbeamten ber Univerfität verwaltet, welchen hierfür 
eine angemefjene Remuneration aus demfelben Fonds gewährt wird. 

8. 3, 
Einige Wochen vor dem jedesmaligen Collationdtermin wird 

den Stubirenden durch Anſchlag am ſchwarzen Brett der Tag be- 
kannt gemacht, bis zu welchem Phäteftend die Ichriftlichen Meldungen 
eingereicht jein müffen, 

S. 4. 
Bei Verleihung des Stipendiumd haben die Studirenden evang⸗ 

eliihen Belenntniffed den Vorzug. Doch find in Ermangelung ge⸗ 
eigneter evangeliiher Bewerber Nichtenangelifche, Katholiken und 
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Inden, nicht ausgeſchloſſen. Ein Unterſchied der Facultät findet 
nicht ſtatt. 

. 5. 
Den Vortritt vor allen derhhem Bewerbern haben diejenigen 

Studirenden, welche in dem von den Schwabe-Prieſemuth— 
chen Eheleuten fundirten Waiſen » Urziehunge Inft tu vorgebildet 
ind. Sie ſollen zugleich vollkommen frei mit Wohnung, Koſt, 
Kleidung und den nölhigen Büchern doch ohne Luxus, gehalten werden. 

Da nicht wohl ausführbar iſt, daß ihnen ai Lebendbedürfnifie 
und litterarifchen Hülfsmittel in natura verabfolgt werden, ſo joll 
das ihnen bemilligte Stipendium bis zu der für ein jorgenfreied 
Studium erforderlichen, den Verhältniffen der Stadt Breslau ent 
\predhenden Geldſumme erhöht werden. 

7 
Für Zöglinge ded SamaberPriejemutbicen Waiſen⸗Er⸗ 

ziehun s⸗Inſtituts beträgt hiernach das Stipendium mit Einſchluß 
jener Mehrkoſten die Summe von 250 Thlen, für andere Stipen⸗ 
diaten je nad dem Maß ihrer Würdigkeit und Bebürftigfeit die 
Duote von 80 bis 120 Thlrn. 

Doch können die in jenem Waifenhaufe erzogenen Stipendiaten 
ausnahmsweiſe auch noch befondere Unterftügungen erhalten, wenn 
entweder die Kuftipieligkeit der zur Betreibung ihred Studiums 
nothmwendigen Hülfämittel vorzüglich begabten und ftrebenden Stu⸗ 
direnden einen folden Zuſchuß unentbehrlich macht, oder wenn un- 
vorhergejehene Zufälle und außerordentlihe Verhältnifie (mie z. B. 
Promotionen mit ungewöhnlid zeitraubenden und koftbaren wiſſen⸗ 
Ichaftlihen Arbeiten) eine Debrbewilligung rechtfertigen. 

Zu dieſem Behuf wird aus den Zinfen bed Stiftungsfapitald 
ein Dispofitiondfonds von 300 Thlrn gebildet, beffen Beitand all 
jährlich um fo viel zu ergänzen ift, ald im nächſt vorhergegangenen 
Jahre daraus zur Beitreitung jener außerordentlihen Unterftügungen 
entnommen war. 

Diefer Diepofitiondfonds tritt erft ind Leben, wenn Stipen- 
biaten, welche in dem Schwabe-Priefemuthihen Waifenhaufe 
erzogen wurden, die Univerfität beziehen. 

Den Zöglingen des waiſen danſe werden Stipendien ſogleich 
nad erfolgter Immatriculation verliehen, falls fie durch die Abi- 
tu en ae in Anſehung bed Fleißes und wiſſenſchaftlichen 
Strebend ausreihenb empfohlen find. Damit jenes mög werde, 
haben ſich diejenigen a ne welche ein Stipendium 
zu erlangen wünjchen, ein halbes Jahr vor ihrem Abgang von der 

42° 
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Säule bei dem akademiſchen Senat vorläufig zu melden. Bon Seiten 
anderer Bewerber wird feine Meldung vor der ISmmatriculation 
angenommen. 

ih auf Ein Jahr, den übrigen Bewerbern auf Ein Semelter ver- 
lieben. Dod kann ihr Genuß beiden Beneficiaten nad) Maßgabe 
ber vorhandenen Mittel auch für die ganze Studienzeit verlängert 
werden, fofern fie 1a des fortdauernden Genuſſes würdig zeigen; 
den —A— ingen immer nur auf je Ein Jahr, den uͤbrigen 
auf je ein halbes Jahr. Wird aus wohlbegründeten Motiven das 
akademiſche Studium über die Zeit des Trienniums reſp. Quadrien⸗ 
niums hinaus fortgeſetzt, ſo kann die ſucceſſive Collation des Sti⸗ 
pendiums auch auf länger als 3 ober 4 Zahre geicheben. 

1 

G. 11. 
Den Waiſenhaus⸗Zoöglingen werden die Stipendien für der ver: 

Die Stipendien-Antheile werden in vierteljährigen Raten prä- 
numerando ausgezahlt. 

Bredlau, den 8. Detober 1862. 

Rector und Senat der Königlichen Univerfität. 

Umftehendes Statut wird hierdurch von mir beftätigt. 
erlin, den 24. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

Beftätigung. 

22,601. U, 

259) Zufammenftellung der im Sommer-Semeiter 1862 
auf den inländifhen Univerfitäten immatriculirten 
inländifhen Studirenden der evangelifhen Theologie. 

(Centralblatt pro 1862 Seite 79 Nr. 26.) 

Es waren immatriculirt auf ber Univerfität 
zu Berlin .... oo meer nenn 370 
n gelte een 381 
„Bonn.... 54 

. „Greifswald............ .... 26 
„Breslau..... 115 
„Königsberg................ 116 

Überhaupt - oo moon ne 1062 
Im Winter-Semefter 185! betrug die Zahl... . 1060 

mithin im Sommer-Semefter 1862 mehr... .. . . 2. 
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IH. Gymnaſien und Nealſchulen. 

2605) Anertennung höherer Unterrihtö-Anftalten als 
Realſchulen erfter Drönung und als Progymnaſien. 

Die Realſchule zu Hagen und die mit dem Gymnaſium zu 
Landsbe F a. d. W. verbundene Realſchule, welche bisher zur 
weiten Ordnung der Realſchulen gehört haben, find in die erfte 
rdnung aufgenommen; bie Pro umnafien zu Dorften, Atten- 

dorn und Sulich find als vollftändige Brogpmnalien, inöbefondere 
auch im Sinne des $. 131. 1.g. der Milttatr-Erfap-Inftruction 
vom 9. December 1858, anerfannt worden. 

Berlin, den 25. October 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

Belanntmacdung. 

32,706. U. 

261) Anertennung höherer Unterrihtd-Anftalten als 
Spmnafien und Progymnaften. 

Dad biöherige Progymnafium zu Spandau ift ald Gymna- 
ſium und dad Eyceum zu Wernigerode ald vollitändiged Pro- 
ymnafium, indbejondere auch im Sinne ded $. 131,1.g. der Mis 
itair⸗Erſatz⸗Inſtruction vom 9. December 1858 anerlannt worden. 

Berlin, den 12. November 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

Bekanntmachung. 

23,861. U. 
— — — — 

262) Candidaten-Conviet bei dem Päda ogium des 
Klofterd Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg. 

Unter Nr. 34 Geite 84 folg. des diesjährigen Centralblatts ift das Statut 
des in ber Ueberſchrift bezeichneten Candidaten⸗Conviets abgebrudt worden. Wir 
faffen nachträglich bie Verfiigung bier folgen, welde ber Evangeliſche Ober- 
Kirchen Rath aus Anlaß ber Publication diefes Statuts an bie Königlichen 
Conſiſtorien gerichtet hat. 

In dem Päda ogium ded Klofterd Unfer Leben rauen zu 
Magdeburg befteht ſeit dem Jahre 1856 ein für ſechs Candidaten 
eingerichteter Convict, welcher den Zwed hat, durch wiffenichaftliche 
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und practiſche Anleitung tüchtige Religiondlehrer für die höheren 
evangeliihen Schulen zu bilden, die zugleich befähigt find, ordentlich 
Mitglieder der Lehrercollegien zu werden und fi bei dem übrigen 
wiſſenſchaftlichen Unterrichte zu betbeiligen. In diefen Eonvict können 
ſolche Candidaten aufgenommen werden, welde dad Zeugniß pro 
licentia concionandi mindeftend mit dem Prädicate gut erworben 
haben und Willens find, ſich dem höheren Schulfadye auf mebrere 
Sabre oder für immer zu widmen. Sie erhalten im Klofter freie 
Wohnung, Mittags⸗ und Abenböbelöftigung, Bedienung ımd ein Geid⸗ 
Iipenvium von monatlich jebn Thalern. Auberdem geniehen fie Das 

enefictum, im Halle der Erwerbung eines günftigen Zeugniſſes im 
Pädagogium, über ihre pädagogiihe und bdidaktiihe Befähigung, 
von der Ableiftung eined Probejahrd entbunden zu werben. 

Die Errichtung diefed Convictd, welcher weſentlich Dazu geeignet 
it, Die Durchführung der in der Sonferenz der General-Superinten- 
denten vom 1. December 1856 beiprodenen Grundfäpe über die 
Ertheilung ded Religiondunterrihtd auf den Gymnafien und höheren 
Schulen verwirklichen zu helfen, ift biöher te der Provinz 
Sadjen nur wenig belannt geworden. Es ilt jedoch wünfchend- 
wertb, daß diefelbe auch in den übrigen Provinzen Beachtung finde, 
und daß bie geiftlichen Behörden ſolche jüngere Theologen, welche 
die nötbige wiſſenſchaftliche Vorbildung befigen und bet denen fid 
Gabe und Neigung findet, ſich wenigftend auf einige Fahre dem 
höheren ehrfade zu widmen, auf den gedachten Sonvict aufmerkſam 
machen und diejelben ermutbigen, Nic um die Aufnahme in denfelben 
gu bewerben. Insbeſondere werden die Herren General-Superinten- 
enten und die Mitglieder der Prüfungs-Commiffionen Gelegenheit 

Inden, geeignete Der nligkeiten tennen zu lernen und fie in die 
hnen gier eöffnete Bahn der weiteren Zortbildung für den wid 
tigen erut eined evangeliichen Religiondlehrerd an den höheren 
Lehranftalten zu weijen. 

Wir veranlaflen daher das Königl Conſiſtorium, aus dem Sn- 
halte der mitgetheilten Statuten von der Einrichtung des Cowicts 
nähere Kenntniß zu nehmen und dahin zu wirken, bob derfelbe auch 
von den der dortigen Provinz angehörigen geeigneten Candidaten 
befucht werde. Zugleich bemerken wir, daß zu Oftern d. 3. mehrere 
Stellen in bemjelben zur Erledigung fommen. 

Derlin, den 5. Februar 1862. 

Evangeliſcher Ober⸗Kirchen⸗Rath. 
An 

das Konigl. Confiſtorium zu 
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IV. Seminarien, Bildung Der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältuiffe. 

2635 Evangeliſches Schullehrer-Seminar in Reichen» 
bach D. 8. Reg.Bezirk Liegnip. 

(Sentralblatt pro 1859 ©. 21, pro 1860 ©. 460 Nr. 192.) 

Wie an der zulegt angeführten Stelle des Gentralblattes be⸗ 
Pr war feit dem Jahre 1858 in Neihenbad ein einjähriger 
Lehr⸗Curſus für Schulamtd-Präparanden eingerichtet worden, welcher 
unter der Direction des dortigen Oberpfarrers ftand. 

Nachdem ed möglich erjchienen, die erfte Rate der für das dort 
projectirte Schullehrer » Seminar erforderlihen Baukoſten auf den 
Staatöhaushalts-Etat pro 1863 au bringen, wurde es nothwendig, 
den einjährigen Lehrcurſus allmälig in ein vollftändiged Seminar 
überzuleiten, damit nad Vollendung des Gebäudes die Anftalt fo> 
fort in Wirkſamkeit treten könne. | " 

Zu Diefem Behufe tft der einjährige Lehr-Curſus in ein Semi⸗ 
nar zunächft mit zweijährigem Curſus umgewandelt, und letzteres am 
15. October d. 3. eröffnet worden. Zum interimiftiichen Dirigenten 
ded Seminard ift der Seminaroberlehrer Stegert au Bunzlau 
beftelt. Bon dem genannten Zeitpunft ab ih da8 Seminar aus 
bem Reſſort der Königlichen Regierung in &iegnig in bad Reſſort 
des Königlichen Provinzial» Schulcollegiumd zu Breslau über- 
gegangen. 

264) Rihtung und Umfang ded Seminar-Unterridtß. 

Aus den vorliegenden Reviftonsberichten Über zwei Schullehrer Seminarien 
tbeifen wir Urtheile über die Leiftungen in einzelnen Unterrichtsfächern mit, aus 
welchen auf Ziel und Behandlung des GSeminarunterrichts, fowie auf Auswahl 
des Stoffe gefchlofien werben kann. 

J. Unter⸗Curſus. 

x. 
. Naturkunde. 

Einige Pflanzen, welche Vertreter ganzer Geſchlechter find, 
wurden befchrieben: die große rotbe Taubneftel, der DBelenginfter, 
geflecktes Knabenkraut, Kornblume. Die Beichreibungen werden in 
puter Drdnung, vollftändig fließend von den Zöglingen, weldye mitt 
em Gegenftande wohlvertraut find, ohne Anftob gegeben. 

Die Ergebniffe der Prüfung find durchgängig fehr erfreuliche. 
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Sprade. 

x. 
Die an dem Refeftüde Wadernagel II. ©. 24. „der Belt- 

verbefjerer" vorgeführte Analyfe von Cäpen gab den Beweis, daß 
ber grammatijche Unterricht zwedmäßig und mit jehr gutem Erfolge 
ertheilt worden ift. Eine Wortfamilie von „fiegen“ wird richtig von 
N. an die Tafel gefchrieben. 

ꝛc. 

I Mittel⸗Curſus. 

x. 
Rechnen und Raumlehre. 

Mit der Flächen- namentlich der Kreid-Fläenberehnung zeigten 
fi die Seminariften wohl vertraut. Die geftellten Aufgaben wurden 
ſchnell und richtig gelöft. 

ꝛc. 
Geographie. 

Mit der appeniniſchen Halbinfel jeigten ih die Seminariften 
wohl vertraut; über die Alpen, die ZTiefebene des Po, die italieni- 
Ichen Inſeln wurde gute Auskunft ertheilt. 

Sprade. 

Privatlectüre. N. referirt aus Grube's oiogropbieen: daß 
Dromedar; N.: der Elephant. N.: aus Lederhoſe's Melanchthon 
(Auftreten in Alittenbern und Leipzig); N. aus W. Halm’d Ziethen — 
ſämmtlich mit treuem Gedächtniß und gewandtem Vortrage. 

Als Leſeſtück wurde „die Schlacht bei Haftings" audgewählt. 
Der Inhalt des Leſeſtücks wurde von den Seminariften geläufig 
wiedergegeben. 

Die Leiftungen der Zöglinge find anerkennenswerth. 
ic. 

Geſchichte. 

Es wurde über Juſtin den Märtyrer und Theodorich in zu» 
ſammenhängendem Bortrage von den Seminariften fiher und ges 
wandt ht erftattet. 

x. 

II. Ober⸗Curſus. 

IC. 

Schulkunde. 

Aufgabe: „Aller Unterricht fol im Denken üben.” Die Ses 
minariften jpradhen fi über die Aufgabe mit großer Klarheit und 



665 

concreter Beftimmtheit aus, indem fie an einzelnen Beiſpielen nach⸗ 
dnmeiien ſuchen, wie Kinder zum richtigen Denken angeleitet werden. 

llerdings trat bei einigen Zöglingen hervor, daß fie die Schwierig» 
keit der Aufgabe no nicht völlig überwunden haben; dennoch be⸗ 
wied die gefammte Leiftung, daß mit Erfolg eine elementare Auf: 
faffung des wichtigen Gegenftandes angeftrebt und vermittelt worden tft. 

Rechnen. 

Meber Duabdratzahlen und Ausziehen der Wurzel werden nad) an- 
gemefjener Veranſchaulichung für das vorgefdhriebene Berfahren 
mehrere Aufgaben richtig gelöft. 

Mit der Berechnung einer Ellipſe zeigten ſich die Seminariften 
wohl vertraut. 

Naturlehre. 

Die Lehre von der Wärme, Wärmeerregung und Wärmeleitung 
ift in angemefjener Weife practiich veranfchaulidt und von den Se- 
minariften gut aufgefaßt worden. Die lebtern ſprechen ſich über 
die betreffenden Grfheinungen in freiem Bortrage ſachkundig aus. 

Sprade. 

a. Lefeftoff: Die Singefchule der Meifterfänger von Hagen 
(au Wackernagel's Leſebuch Theil III.) wurde fließend von den 

eminariften referirt; fie zeigten eine ziemlich umfaſſende Kenntniß 
des deutichen Volksgeſanges. 

b. Lernſtoff; das Lied von der Glocke iſt ſicher gelernt, wird 
ausdrucksvoll geſprochen und iſt ſachlich ſehr angemeſſen zum Ber: 
ſtändniß gebracht, wie die Erklärungen beweiſen, welche von den 
Seminariſten gegehen worden. 
Die —— Aufſätze find Zeugniß, daß der ſchriftliche Ge- 

dankenausdruck wohlgeübt iſt; ſie ſind mit Sorgfalt durchgeſehen, 
und die Fehler verbeffert worden. ıc. 

Geſchichte. 

Aufgabe: Die Geſchichte des 30jährigen Krieges feit 1630. Die 
Seminariften erzählen in zufammenhängendem freiem Bortrage ohne 
Anſtoß, die meitten mit fehr erfreuliher Sachkenntniß. Der Unter: 
richt tft eben fo anregend, als erfolgreich ertheilt worden. 

Die Zeichnungen ded Ober-Gurhud zeichnen fich ebenfo, wie bie 
der beiden anderen durch feltene Reinheit und Richtigkeit des Um⸗ 
riffes aus. Mehrere peripectiviih nad der Natur aufgenommene 
Anfichten beweifen eine verftändige Auffaffung und treffliche Anleitung. 

Hinfichtlich des zweiten Seminars wird bemerkt: Im weiteren 
Berlauf der deutichen Lektion wurde der Unterfchied von Märchen, 
Parabel, Legende, Sage und Babel beſprochen, und an einzelne 
Dichtungen erinnert, an denen bie erläuternden Begriffe zur Anſchau⸗ 
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ung famen. Zugleich hatte der Lehrer bie fidy bier ihm darbietende 
Gelegenheit für die Mittheilung litterär-biftoriicher Kenntniffe wobl 
benupt. Der Lehrer, der in der erften Klaffe den Unterricht im 
Rechnen und in der Raumlehre ertbeilt, ließ zuvörderft einige alge- 
braiſche Aufgaben löjen. Klare Denken und präciied® Sprechen, 
worauf eö bei diefen Uebungen beſonders antommt, waren mit Sorg- 
falt gepflent worden. Einige Aufgaben der genannten Art wurden 
auch durch Gleichungen gelöft, was freilich nur den befjeren Schülern 
gelang. Hierauf ließ der Lehrer das Verfahren bei der Berechnung 
eined Prismas und einer Pyramide angeben; die zur Anwendung 
fommenden Regeln waren auf dem Wege der Anjhauung gefunden 
worden. In gleicher Weife ward gelehrt, wie der körperlihe Inhalt 
eined Keild gefunden werde; die grundlegenden Süße waren ge- 
nügend befannt, und ihre Anwendung war geläufig. Der Lehrer 
unterrichtet mit Geſchick und mit gutem Erfolg. 

m Deutſchen wurbe gelefen ein in dem WBadernagel’fchen 
Lejebuche abgedrudter Abſchnitt aus Schiller’ Wilhelm Zell, der 
die bejondere Hebertihrit trägt: Baterlandsliebe und Baterlande- 

verrath. Daraus entwidelte der Kehrer dad Weſen der Baterlande- 
liebe, indem er die einzelnen Momente aufzeigte, weldhe in der Bor: 
lage ald die characteriftifchen Merkmale der Baterlandöliebe aufge: 
ührt werden. Es Tam dabei ber feine Sinn des Lehrer zur &. 
heinung, der in das Verftändniß eined poetifhen Stüded wohl ein- 
zuführen verfteht. 

— ——— —— — 

265) Seminar⸗Präparanden-⸗Anſtalt in Mühlhauſen. 

In Muhlhauſen, Regierungsbezirk Erfurt, beſteht eine Seminar⸗Prä⸗ 
paranden⸗Anſtalt, iiber welche nach dem letzten Jahresbericht folgende Mittheil⸗ 
ungen gegeben werben. 

Bereitd im vorigen Sahrhunderte beftand hierfelbft ein Schul- 
lehrer-Seminar, enge zufammenhängend mit dem vom hiefigen Super: 
intendenten Ludwig Helmbold gegründeten Scüler-Singedore, 
deflen feiter Kern meiſt die Seminariften ald Präfelten, Adjunkten 
und Goncertiften bildeten. 

Died Seminar war mit dem biefigen Gymnaſium in der Art 
verbunden, daß Schüler des leptern, melde fi) dem &lementar« 
Schulamte widmen wollten, mit ihrem Eintritt in die Tertia am 
dem beiondern Seminar-Unterrichte Mae nahmen, während fie, vom 
Lateinifchen und Griechifchen diöpenfirt, nur noch den Religiond: 
und wiſſenſchaftlichen Unterricht in den auffteigenden Klafſen bes 
Gymnafiums genofjen. Es hat Seminariften gegeben, weldye außer 
in Religionslehre und Muſik in den Realien zu den vorzüglichten 
Schülern gehörten. 
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In diefer alfo verbundenen Anftalt wurden vom Anfange dieſes 
Sahrhunberts an bie Elementarlehrer hiefiger Stadt und Umgegend 
ebildet. 

3 Nach Errichtung reip. Neugeftaltung ded Königl. Hauptſeminars 
= Erfurt, mohin —* viele Schulamtd- Afpiranten behufs ficherer 

tlangung der Wahlfähigkeit begaben, Im viele der jetzt noch hier 
und auswärts im Segen wirkenden Lehrer für ihren dreijährigen, 
nicht wenige für ihren nur einjährigen Curſus auf dem Erfurter 
Seminare, auf dem hieſigen vorgebildet, während mehrere andere 
auch ſpäter noch bis zur Ablegung der Lehrerprüfung hier völlig 
durchgebildet worden Sind. Alle von bier gebürtigen Clementar- 
Lehrer haben ſonach die Vorbereitung für ‚ihren Beruf bier empfang» 
en; ja unter den von bier aeirtigen jest noch bier wirkenden 
jüngern Lehrern tft nicht ein @inziger, der nicht in ber biefigen An⸗ 
hatt auf die Bahn gebracht und zu weiterm Kortfchreiten angeleitet 
worden wäre. 

Nachdem durch Refeript der hoben vorgefepten Behörde vom 
1. Suli 1856 die biöher beftandene Verbindung de8 Seminard mit 
dem G mnafium al8 mit den Gymnaſialzwecken nicht mehr verträg- 
ih aufgehoben worden, erklärte der Magiftrat als Stadt- Schul- 
Patton durch Refeript vom 11. ejed. in gewohnter anerfennend- 
werther Fürjorge für das hieſige Schulweſen dad Aortbeftehen des 
Seminars ald bejonderer Borbereitungs-Anftalt durch Fortgewährung 
der biöherigen pecuntären Mittel und ftellte diefelbe unter die Ober⸗ 
Aufficht des Oberpfarrerd und Königl. Superintendenten Herrn 
Dr. Schollmeyer, indem er zugleich den Berichteritatter aufforderte, 
fr erflären: „Ob und wie er die fernere Anleitung übernehmen und 

e Einrichtung treffen wolle." — 
Die Anftalt hatte zu Michaelis 1856 nur noch 4 Schüler. Der 

Berichterftatter, geleitet von der propheliicen Mahnung und Ber- 
heißung: „Verdirb's nicht, ed ruhet ein Segen darauf!" — erflärte 
unterm 24. ejed., da er neben dem biöherigen Hauptunterrichte den 
nöthigen Unterricht in Geographie und Geſchichte im einigen Mehr: 
ftunden ertbeilen, für den Unterriht in Mutterſprache, Rechnen, 
Naturkunde und Zeichnen biefige geeignete und geneigte Zehrer ge⸗ 
winnen werde. Died geihab und wurde von Michaelid 1856 ab 
der Unterricht in — der Fealatn incl. des fortgehenden 
vom ftäbtiihen Muſikdirektor ertheilten Muſik⸗ und Geſangunter⸗ 
richts im wöchentlichen 18 — 20 Stunden ertheilt. 

Zu Oſtern 1857 war die Zahl der Schüler 6, 
n n " n ” n n ! 

n " 1859 H ” N n n '14, 

„" nn 80 u ua non 38 
weldhe Zahl bis in's Jahr 1861 blieb. 



Bon diefen gingen zu Michaelis 1858 ab in's Seminar zu 
Erfurt 2; Dftern 1859 in's Seminar zu Halberftadt 1; Michaelis 
1859 nad Erfurt 2; Oſtern 1860 nad Halberftadt 25 Michaelis 
1860 nady Erfurt 2; Michaelis 1861 nad Erfurt 5, — während ein 
anderer im Herbite 1861 die Wahlfähigfeitd-Prüfung in Erfurt beftand. 

3um Beweiſe, daß der Anftalt nit an recht vielen, fondern 
an recht befähigten und eifrigen Schülern gelegen ift, diene die Mit⸗ 
alung dab im Laufe der letztern Jahre 4 Schülern theils en 
ihrer mangelnden Befähigung, theild wegen mangelnden Fleißes 
ſchon nad) kurzem Aufenthalte in der Anjtalt der Rath zum Abgange 
in einen andern Lebendberuf ertheilt wurde, einer aber, der um 
feiner guten Befähigung willen lange Zeit mit Geduld war getragen 
worden, wegen wiederholter Vergehen gegen die Geſetze der Anftalt 
endlich von derfelben verwielen werden mußte. 

Indem die verbliebenen mit den Lehrern ihrer Arbeit und ihrer 
Fortichritte fich erfreuten, wurde im Eommer 1860 der Anftalt die 
Ehre einer Revifion durch den Königl. Confiftoriale und Schulrath 
Herrn Bied zu Theil. 

Nach diefer Revifion trat eine höchſt erfreuliche Aenderung im 
Organismus der Anftalt ein. In Folge derfelben nämlich fpra 
die vorgejehte Königl. Negierung gegen den Magiftrat den Wunſ 
aus, „die bier beftehende Seminar » Präparanden: Anftalt jo zu er- 
weitern, daß die Zöglinge darin foweit geführt würden, daß fie ſich 
der Prüfung für's Amt unterwerfen könnten.” — 

Diefem Wunfche gemäß traf der Magiftrat in Erwägung bes 
grogen Bedarfs an Lehrern und zur Hebung und Grhaltung des 
biefigen Sing: Chors, im Einverftändniffe der Schul: Commiflon, 
unter Zuftimmung der Stadtverordneten- Verfammlung und unter 
Öenehmigung Köntgl. egierung folgende Anordnung: Dem Dia- 
conus Barldjiud wird die Direction der Anftalt ubertragen; die 
andern betheiligten Zehrer find: Herr Rector Knautb, Herr Haupt: 
lehrer Renneberg, fowie Herr Mufifdiredtor Schreiber, das 
Honorar erhalten die Lehrer nach Verhältniß ihrer Stundenzahl aus 
dem von den Schülern zu zahlenden, durd die Stadtlaffe. für Red: 
nung ber Lehrer zu erhebenden Echulgelde, zu welchem bie Stadt: 
faffe 25 Thaler Wr! qufihicht. Das Schulgeld errägt für die 
untere Abtbeilung 12 Thlr. für die obere 16 Thlr. jährlid. — 

In der alſo geordneten Anftalt wird der Unterricht ertheilt: 
. vom Diac. Barlöfins 6ftündig in Religionslehre, 

Sarifterklärung und Schulfunde ; 
hreiber 6ftündig in Generalbaßlehre, 2. vom Muſikd. 

Drgel- und Violinſpiel; 
3. vom Rector Knauth Aftündig in Mutterſprache; 
4. vom Hauptlehrer Renneberg 7 frinbig im Rechnen, 

eichnen. Geographie, Geſchichte, Naturkunde und 
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Dad Singe⸗-Chor gewährt außerdem den Präparanden neben 

dem faft täglichen öffentlichen Chorgejange Gelegenheit zur Ausbil- 
dung im Geſange in wöchentlichen 4 befonderen Singeftunden. 

266) Ausbildung bereitd angejtellter Lehrer für den 
Zurnunterridt. 

Die Regierung in Breslau bat in diefem Jahre, um für weitere Kreiſe 
im Turnweſen anregende Mittelpunfte zu fchaffen, bereits angeftellte Lehrer für 
die Ertheilung des gymnaſtiſchen Unterrichts in ber Volksſchule ausbilden laffen. 
zu biefem Zweck wurden 14 Lehrer bes Megierungsbezirts zu einem von dem 

urnlehrer Roedelius in Breslau abzubaltenden Curſus einberufen; für 
neun andere Lehrer wurde an bem Seminar in Münfterberg ein befonberer 
Curſus eingeridhtet. Den fiber leteren von dem Seminarbirector Bod er- 
ftatteten Bericht theilen wir bier mit. 

Eine Königlihe Regierung hatte unter dem 19. v. M. einen 
Turn⸗Curſus für Lehrer im hiefigen Seminare angeordnet. 

An demjelben haben 9 Lehrer Theil genommen. 
„um bie verhältnißmäßig Turze Zeit möglichft zu benugen, 

wurden: 
1) täglid 4— 5 Unterrihtöftunden von dem Turnlehrer För- 

fter ertheilt, 
2) geeignete in dad Turnweſen einfchlagende Bücher den Lehrern 

ur Lektüre und weiteren Orientirung auf dem Gebiete des 
urnunterrichtö behändigt, jo daß jeder je nad) dem Umfange 

ber betreffenden Schriften zwei bis drei zu lefen hatte. Ueber 
diefe wurden in Bortragdftunden Referate mitgetheilt, an 
welche go weitere Beipredhungen anſchloſſen. 

3) Unter Benutzung Ddiefer Schriften wurden von den curfiren- 
den Lehrern Ausarbeitungen gemadt. Dazu wurden 
folgende Aufgaben geftellt: 
1) Sft es wahr, dab das Ling-Rot hſteinſche Syftem der 

Öpmnaftit einen vormwaltend bdiätetiichen Charakter hat 
und darum ald Grundlage für den Unterricht größerer 
Maffen nicht geeignet tft? 

2) Auf welche Grundfäge ift die Unterrichtömethode der 
Königlihen Gentral- Turnanftalt zu Berlin gegründet, 
und weldhen Werth mißt fie den gumnaftifchen Freiübung⸗ 
en 

3) Warum gehören Rüftübungen nit, oder nur in be- 
\gränttem Maße in die Volksſchule? 

4) Warum gehören auch gumnaftiihe Spiele in_bie Dolls: 
Schule? Welche Spiele eignen ſich für die Schule, und 
wie tft zu fptelen ? . 

5) In wie fern find die Frelübungen geeignet, den Körper 
allfeitig durchzubilden? 
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Die Arbeiten über diefe Aufgaben wurden mit Fleiß gelertigt 
und hatten einen Umfang von It bid 4 Bogen. Die Arbeiten 
liegen zur Kenntnißnahme bei. 

Ebenfo füge ich den Stundenplan bei. 
Es wurden im Ganzen 42 Stunden ertheilt; davon famen: 

auf Fretübungen ee ee. ee. 15 Stunden 
- Springen und Rüftübungen . . . ....1U = 
» Hofpitiren in den Turnftunden der Seminariften 3 
» Lehrübungen mit den Knaben der Seminarfchule 
« Beurtheilung ber Lehrübungen . . - . . - 
» Wiederholung und VBortumen . . . . 
.- Borträe. . ... 

Es geht hierand hervor, daß der ganze Unterricht 
1) in Uebungen, 
3 in Hoſpitiren, 
3) in Lehrproben und 
4) in theoretiſcher Anweiſung beſtand. 

Letztere wurde, ſoweit ſie die Inſtruktion für das Turnen be⸗ 
traf, in 5 Stunden von dem Turnlehrer Förſt er ertheilt, während 
ber Direktor 2 Stunden der Beiprehung ded Zurmunterrichted in 
jeiner Stellung zur Aufgabe ber Vollsihule und zu den übrigen 

errichtögegenftänden widmete. 
Den Beſchluß machte ein Borturnen in Anwefenheit des 

Direktors. 
Es haben die curſirenden Lehrer mit erfreulichem Intereſſe und 

ausdauernder Beharrlichkeit ſich der ihnen zugemutheten Arbeit 
unterzogen. 

urch die vereinte Anſtrengung ſowohl des leitenden Turnleh⸗ 
rers wie der Eleven iſt es gelungen, ein Reſultat zu erzielen, welches 
im Verhältniß zu der gewährten Zeit überraſchte. Die curſirenden 
Lehrer haben fi in den vorgenommenen Uebungen eine recht an⸗ 
erkennenswerthe Fertigkeit erworben und audy im der Ertheilung bed 
Qurnunterrichte8 gutes Geſchick und richtige Einfiht an den Tag 
gelegt. Es dürften fi hiernach foldye Turncurſe befonderd dazu 
eignen, unter den Lehrern eine Befähigung zur Ertheilung des Zurn- 
unterrichtes raſch zu erzielen. 

u WE Ye SID ND 

267) Proviforifhe und befinitine Anftellung der 
lementarlebrer. 

Es find in neuerer Zeit wiederholt Fälle zu meiner Kenntniß 
gelangt, in welchen die proviforiiche Anftellung der Glementarlehrer 
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von einzelnen Königlichen Regierungen ungewöhnlich lange audges 
dehnt worden if. Da die nur provilorii angeltellten Lehrer nad 
Befinden der Umftände ohne Weiteres und ohne Anſpruch auf Pen» 
fion aud ihrem Amte enzaflen werden können, wenigftend zur Zahl⸗ 
ung ber legteren für die Gemeinden feine Verpflihtung worliegt, 
jo mirb durch ein zu langes Proviforium eine Unfiherbeit in Die 
perlönlichen Verhältniſſe der Lehrer und in ihre Stellung zu den 
Gemeinden gebracht, welche auch die Intereffen der Schule als be- 
einträchtigend angefehen werden muß. 

Durdy die Circular-⸗Verfügung vom 6. Oftober 1854 (Nr.3651. II.) 
ift beftimmt worden, daß jeder Schulamtd-Candidat durch die Ab- 
legung der vorgefchriebenen Prüfung zunächſt nur zur proviforifchen 
Anitellung befähigt wird, und iſt die definitive Anftellung von der 
Ablegung einer zweiten Prüfung abhängig erklärt worden. Mit 
Rücficht auf dad noch jugendliche Alter, in welchem die Schulamts- 
Sandidaten in der Regel zur Anſtellung gelangen, und darauf, daß 
Br die definitive Anftellung eine Fitfiche Reife und eine practifche 

uͤchtigkeit voraudgefept werden muß, die erft in der Verwaltung 
eines Schulamtes theild dargethan, theil8 erlangt werden Tann, kann 
ed nicht zweifelhaft fein, dab die Einrichtung einer zumädyit provi⸗ 
ſoriſchen Anftellung nothwendig tft. Die erwähnte Circular⸗Ver⸗ 
ügung beftimmt nun, daß die zweite Prüfung, von welder die bes 
nitive Anftellung abhängig ilt, Früheftens zwei Sabre nach Ablegung 
er eriten Prüfung gemacht werden kann und ſpäteſtens fünf Sabre 
nad diefem Zermin abgelegt werden muß. in fünfjähriger Zeit- 
raum ift aber auch unter allen Umständen als audreichend anzuſehen, 
um binfihtlidy derjenigen Eigenfchaften des Lehrers, welche in einer 
Prüfung nit erforfcht werden koͤnnen, ein begründeteö Urtheil zu 
erlangen, ob derjelbe ſich überhaupt zum Verbleiben im Lehrerberuf 
eignet. Verneinenden Falls gereicht es dem betreffenden Individuum 
jelbft zum Bortheil, wenn fein Ausſcheiden aus dem Lehramt balb 
und fo zeitig erfolgt, daß noch ein anderer Lebensberuf ergriffen 
werden Tann. 

Aus diefen Erwägungen beftinnme ich, dab von jebt ab Die pro- 
viforifche Anſtellung eined Clementarlehrerd nicht länger als ſechs 
Jahre, von dem eriten Antritt eine öffentlichen Lehramtes ab ges 
rechnet, dauern fol, wobet die Beitimmung beftehen bleibt, daß die 
weite Prüfung jpäteftens fünf Jahre nad) Abjolvirung der eriten 
rüfung abgelegt und beftanden fein muß. Sechs Sabre nach der 

erfolgten Anttellan im Schulamt muß aber über die definitive An» 
ſtelung des betreffenden Lehrers, oder über feine Entlaſſung ans 
dem Schulamte, welche ohne weitered Verfahren erfolgen kann, Ber 
ſchluß gefaßt werden. Sollten ganz bejondere Berhältniffe eine Aud« 
nahme rätblidy oder erforberlich ericheinen laffen, jo ift dazu meine 
Genehmigung einzubolen. 



Nach diefem Grundſatz bat die Königliche Zeglerung nicht nur 
für die Zukunft zu verfahren und zu —8* Zweck eine ſorgfältige 
Controle auszufuͤhren, ſondern auch dafür zu ſorgen, daß binnen 
Bi und fünf Jahren Die Berbältniffe füämmtlicher ſchon feit längerer 

eit proviſoriſch oder interimiftifch fungirenden Lehrer definitiv ge- 
regelt werden. 

Berlin, den 22. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübhler. 

Un 
fänmtlide Königliche Regierungen. 

21,881. U. 

Die Entwidelung, welde biefe Frage im Zuſammenhang mit den für bie 
Elementarlehrer vorgefchriebenen Prüfungen bis zu bem jett erfolgten Abſchluß 
genommen, ergiebt 0 aus den folgenden Actenſtücken. 

1. In ber Kircular-Berfügung vom 1. Juni 1826 (Nr. 8926) iſt an bie 
Königl. PBrovinzial-Schul-Collegien und Regierungen Yolgendes verfügt: 

Nachdem nunmehr in allen Provinzen der Monardyie für Die 
nöthige Ausbildung guter Schullehrer durdy eine angeht von Semi- 
narien, welche dem gegenwärtigen Bedürfniffe nady Maßgabe der zu 
Gebote ftehenden Hilfsmittel moͤglichſt entipricht, für jetzt ausreichend 
eur t, auch diefen Anftalten fa ſaämmtlich jowohl durch die forg- 
M tigſte Auswahl bewährter ner hehe und tüchtiger Lehrer, als auch 
durch Feftitellung mwohlerwogener Lehrpläne, durch äußere Ausftattung 
mit Localien und Lehrmitteln und durch angemefjene Disciplinar- 
Berfaffungen, ſolche Einrichtungen ertheilt find, daß fie ihre wichtige 
Beitimmung nicht unerfüllt Iaffen fönnen; jo bleibt num a orid 
ie zu dem geſammten Schulwelen derjenigen Provinzen und Bezirke, 
ür welche zu forgen, fie beftimmt find, in eine foldye nähere Be- 
iehung zu ſetzen, daß dadurch theild ihr Einfluß auf daflelbe be- 
* und dauernd gefichert, theils ihnen ſelbſt die beſtändige Rück— 

t auf den Zuftand und die wahren Bebürfniffe der Volksbildung 
er eichten werden muß. 

achdem durch die Verordnung vom 28. Februar v. J. die 
beeijührige Verbindlichkeit der abgehenben Seminariften zur Ueber⸗ 
nahme eined jeden, thnen von der Königl. Regierung des betreffen- 
ben Bezirks überwiejenen Schulamtes feftgeftellt worden ift, erfor 
dert die Billigkeit, dab ihnen dafür aud ein bevorzugter —I 
auf Anſtellung im Schulfache zugeftanden werde. a8 in dieſer 
Beziehung heute an ſämmtliche König. Regierungen erlaffen worden 
tft, wird dem Königl Provinzial-Schul-Collegio bierneben in Ab⸗ 
fchrift mitgetheilt, um auch di ner Seitd wegen ber darin angeord- 
neten Prüfungen für die nicht in Seminarten vorbereiteten Shnl. 
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3 
an erben, das Erforderlihe an die Seminar» Directoren zu er- 
affen. 

Außerdem wird biedurcdh ferner feftgejegt: 1) &8 follen künftig, 
wie dies bisher in den meilten Seminarien bereitd der Fall geweſen 
ift, in allen Haupt- Seminarien der Monarchie kurz vor den zum 
Austritt der Zöglinge beftimmten Terminen fürmlidhe Prüfungen der 
Abgebenden angeftellt werden. — 2) Dieſe follen gehalten werden 
von ſämmtlichen Lehrern des Seminars über alle in der Anftalt be= 
handelten Lehrgegenftände in Gegenwart und unter Leitung, aud) 
nach Gutbefinden Theilnahne eined oder mehrerer von dem Provin- 
zial-Schul-Lollegio abzujendenden Commifjarien und unter Zuzieh: 
ung ber Schulräthe ber betreffenden Regierungs-Bezirfe. Auch jol 
den Superintendenten, Erzprieſtern und überhaupt allen Geiſtlichen 
die Gegenwart bei diejen übrigend nicht öffentlichen Prüfungen ge⸗ 
ftattet fein. — 3) Diefe Prüfungen jollen fi auch über das be⸗ 
reitd erworbene Lehrgeſchick der Abgehenden, — olches in einer 
kurzen Probelection Bewiefen werden Tann, eritreden. — 4) Nach 
dem Ausfalle diefer Prüfungen und vorzüglid nad) der von dem 
Director und jämmtlichen Lehrern ded Seminard über die Geprüften 
noch befonderd zu ertheilenden und zu berüdfichtigenden genauen und 
ewillenhaften Auskunft ſoll einem jeden Entlaffenen ein Abgangs⸗ 

Feugniß von dem Director und den Lehrern audgeftellt und von 
den Königlihen Commiſſarien vollzogen werden. — 5) In dieſen 
Abgangs-Zeugniffen fol nicht nur das Maß der erworbenen Kennt- 
niß umd Geſchicklichkeit in allen Gegenftänden der Seminar-Unter- 
weilung und für jedes einzelne Dbject befonderd, durch möglichſt 
beſtimmte und charakterifirende Prädicate bezeichnet und der Lehr: 
gabe und des Lehrgeſchicks ausdrüdlih Erwähnung gethan, fondern 
auch die moraliihe Befähigung zum Lehramte, dad Betragen und 
die Gemüthsart, jo wie die daraud für die künftige Wirkſamkeit des 
Geprüften ſich ergebende Erwartung gewiſſenhaft audgedrüdt und 
nach allen ee Notizen ein allgemeined und zujammenfaflendes 
Urtheil über feine Gelammt- Dualification duch die Auddrüde: 
Drüglih, Gut oder Genügend und durd die ihnen ent- 
Iprehenden Nummern I., II. oder III. ausgefprodden werden. — 
6) Ein foldyes Abgangs-Zeugniß joll dem Entlaffenen zwar die An⸗ 
hen ungefäbigtet, allein fürd Erfte nur auf drei Sabre ertheilen, 
nad) deren Ablauf der Inhaber ſich zu einer abermaligen Prüfung 
im Seminar zu ftellen bat. Mer jedoch bei der Entlo funge-Prüf, 
ung dad Prädicat „Vorzüglich“ und die Nummer I. erhalten bat 
und innerhalb der erften drei Fahre nach feinem Abgange an einer 
öffentlichen Schule wirklich angeftellt worden tft, ſoll einer zweiten 
Prüfung ſich in der Regel nicht weiter zu unterziehen haben; alle 
übrigen hingegen können nur proviſoriſch ind Amt geſetzt werden. 
— T) Diefe abermaligen Prüfungen follen nit mit den Abgangs- 

43 
® 



674 
Prüfungen zugleich, jedoch ebenfalls in Gegenwart und unter Leit⸗ 
ung und Theilnahme namentlich der Schulräthe der betreffenden 
Königlihen Regierungen zu einer bei jedem Seminar feſtzuſetzenden 
Zeit gehalten werden. — 8) Wenn aber die Entlaſſungs-Prüf—⸗ 
ungen vorzugdweife darauf zu richten find, ob die Zöglinge den im 
Seminar empfangenen Unterricht auch vollftändig aufgefaßt, im Zur= 
fammenbange inne behalten, richtig verftanden und joweit ſolches er⸗ 
wartet werden kann, wohl angumenden gelernt haben; fo joll dagegen 
bei den abermaligen Prüfungen nicht unmittelbare Be iehung 
auf den Gang des früheren Seminar-Unterrichts genommen, —** 
mehr im Allgemeinen Maaß, Zuſammenhang und Gründlichkeit der 
vorhandenen Kenntnile erforfcht, auf eigenthümliche Richtung und 
Selbititändigkeit der Anficht geiehen und ganz bejonderd die practiſche 
Tüchtigkeit und Gewandtheit erprobt werden. — 9) Weber den Aus- 
Wr diefer abermaligen Prüfung foll ebenfalld ein Zeugniß audge- 
tellt und dem Abgangd- Zeugniffe angehängt, aud in demielben, 
wiefern bie früheren Erwartungen geredtfertigt ober übertroffen, 
oder auch nicht erfüllt worden find, zwar ausdrücklich bemerft, jedoch 
zugleich die gegenwärtige wirkliche Dualification zum Lehramte genau 
angegeben werden. — 10) Zugleich mit diefen abermaligen Prüf- 
ungen und ganz nad) ben für jte gültigen Grundjägen follen dann 
auch die Prüfungen derjenigen nicht in einem Haupt-Seminar ge- 
bildeten Schulamtd- Bewerber, weldhe dazu von der betreffenden 
Königl. Regierung dem Seminar werden zugewiejen fein, vorgenom- 
men werden, und die Geprüften follen ebenfalld mit einem Zeugniife, 
worin dad Maaß ihrer Kenntniffe und Fertigkeiten im Einzelnen und 
möglihft genau angegeben, auch ganz bejonderd der Grad ihrer 
practiſchen Züchtigfeit bezeichnet tit, verfehen werden. — 11) Da— 
mit aber auch auf die bereitd angeftellten Schullehrer, welche ent- 
weder überall der Nachhülfe bedürfen, oder in ihrer Bildung und 
Amtsgeſchicklichkeit nicht Fortfchreiten, vielleicht gar zurückgehen, der 
wohlthätige Einfluß ded Seminard ſich verbreite, jollen dergleichen 
Lehrer auf längere oder kürzere Zeit, je nachdem es ihnen Noth thut, 
in das Haupt- Seminar zurüdgerufen werden, um entweder einen 
ganzen methodologiichen Curſus durchzumachen, oder fich in einzelnen 
ehrfächern nachzuüben, oder auch in ein gewilled Disciplinar-Ver- 

bältnig genommen zu werden, indem fie bet der Uebungdfchule bed 
Seminars beichäftigt find. Wie dieſes in dortiger Provinz zü be- 
werfftelligen und zu erleichtern fein dürfte, darüber erwartet das 
Minifterium die Vorſchläge ded Königl. Provinzial-Schul-Eollegii 
nad) vorgängigem Benehmen mit den Königl. Regierungen ber Pro⸗ 
vinz. — N Theild um bed eben angegebenen Zweckes willen, 
theild um überhaupt mit der Beichaffenheit und den Bedürfniffen 
des Schulweſens ihred Bezirks genau befannt zu werden, follen bie 
Seminar-Directoren alljährlich während der Zerien einen Theil bes 
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Regierungs-Bezirkes oder der Provinz, wofür in ihren Anftalten 
Kehrer gebildet werden, commiljarifch zur Unterfuhung der Lands 
Ichulen bereifen, und von ihren Beobadytungen und Erfahrungen ber 
betreffenden Königl. Regierung einen Beriht, der auch abſchriftlich 
dem Königl. Provinzial- Ecul-Collegio einzureidhen ift, erftatten, 
damit darnach das Noöthige veranlagt und namentlid Diejenigen 
Lehrer, auf welche die Beitimmung im vorigen Abfchnitt 11 Nic bes 
ee in die Seminarien einberufen werden können. Für die Koften 
diefer commiſſariſchen Reifen find die Provinzialfonds zur Ders 
beſſerung des Slementar-Unterrihtd vorzugsweiſe anzuwenden, aus 
denen auch die Einrichtung der methodolcnithen Curſe, foweit ſolches 
thunlich iſt, beſtritten werden kann. — Endlich 13) iſt es rathſam, 
daß nach gewiſſen größeren Kreiſen, etwa von zwei oder drei Pro⸗ 
vinzen, die Ferien der einzelnen Seminarien ſo regulirt werden, 
daß fie auf verſchiedene Monate, wozu der Junius, Julius, Auguft 
und September zu beftimmen fein werden, fallen, damit den Lehrern 
Gelegenheit gegeben werde, andere Anftalten zu ihrer Inftruction zu 
befugen, und fie in ihrer Thätigkeit kennen au lernen. Sn —* 
Beziehung muß jedoch den Königl. Provinzial⸗Schul⸗Collegien die 
weitere Communication unter einander überlaljen bleiben. 

Was in Gemäßheit der in diefem Gircular-Refcripte enthaltenen 
Beltimmungen von dem Königl. Provinzial-Schul-Collegio im Ein- 
verftändniffe mit den Königl. Regierungen dortiger Provinz verfügt 
und eingerichtet worden, darüber erwartet dad Miniſterium zu feiner 
Zeit ausführlichen Bericht. 

Die Königl. Regierung erhält hieneben Abjchrift des Gircular- 
Reſcripts, welches unter heutigem Dato an jämmtlidhe Königl. Pros 
vinzial» Schul» Collegia wegen Prüfung und Anftellunge  Babi feit 
der Schulamtd-Sandidaten und wegen ded Verhältniſſes der Schul- 
lehrer-Seminarien zu dem Schulweſen der Provinz erlaflen ift, zur 
Kenntnignahme und um fi) darnach, ſoweit deffen Inhalt auch die 
Königl. Regierung angeht, zu richten. Was den im Cingange des 
gedachten Reſcriptes erwähnten, an die in den Haupt» Seminarten 
gebildeten Schulamts⸗Bewerber zu ertheilenden bevorzugten Anſpruch 
auf Anſtellung anlangt, jo wird hierüber Folgendes ch eſetzt: 1) Bei 
allen von der Königl. Regierung abhängenden nftellungen von 
Scullehrern fol vorzugsweiſe auf die aud den Haupt-Seminarien 
entlaffenen und mit Zeugniffen der Anftellungd-Fähigfeit verjehenen 
Seminariften Rückſicht genommen und fo lange, als nody dergleichen 
für die zu bejeende Stelle qualificirte Individuen vorhanden find, 
fein auf andere Weife zum Schulamte vorbereitetes Subject genom⸗ 
men werden. — 2) Gleiche Verpflichtung follen in der Regel dies 
beige Gemeinden haben, welchen bei Bejegung von Schulſtellen 
ein Wahl ober Präfentationd-Recht zufteht. — 3) Aud den Pri- 
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vat-Sollatoren fol empfohlen werden, vorzugsweiſe Seminariften zu 
vociren, jedenfalld aber obliegen, nur auf ſolche Subjecte zu reflecti= 
ren, die mit einem Prũfungs⸗-Zeugniſſe, wodurd ihre Anſtellungs⸗ 
Fähigkeit begründet ift, verfeben find. — 4) Ein Prüfungs-Feng- 
niß, wodurd die Anftelungs-Fähigfeit in einem Schulamte begründet 
wird, ſoll jederzeit von dem Director und den Lehrern eined Haupt- 
Seminard ausgeftelt und von deu betreffenden Provinzial-Schul- 
Räthen vollzogen fein. — 5) Die Prüfungen, auf deren Grund 
auch an ſolche, die niht in Haupt-Seminarien gebildet find, Zeug- 
niſſe der Anftellungs-Fäbigkeit ertheilt werden dürfen, follen zu ge⸗ 
willen, durch die Amtöblätter bekannt zu machenden Zeiten ın den 
Haupt-Seminarien in ſolcher Art vorgenommen werden, wie dieſes 
unter Nr. 10 in dem heute an die Königl. Provinzial-Schul-Eolle- 
gien erlaffenen Reſcripte beitimmt worden ift. — ” Diejenigen, 
welche ohne in einem Haupt-Seminare vorbereitet zu fein, für das 
Schulamt geprüft zu werden wünfchen, haben ſich deshalb an die 
Königl. egierung zu wenden und derſelben a) ein ärztliches Zeug» 
niß uber ihren Geſundheits-Zuſtand, b) einen von ihnen ſelbſt ver⸗ 
fabten Lebenslauf, c) die erforderlichen Nachweife und Zeugniffe über 
genofjene Erziehung und Bildung überhaupt und über die Vorbe⸗ 
rettung zum Schulamte inäbejondere, und d) Zeugnifle der Ortöbe- 
börde und des Pfarrerd über biöherigen unbefcholtenen Lebenswandel 
und über ihre moralifche und religiöte Dualification zum Schulamte 
einzureichen. — 7) Die Königl. Regierung hat diefe Angaben und 
Zeugniſſe jorgfältig zu prüfen, erforderlichen Falls darüber genauere 
Nadforfhungen anzuftellen und nur nad erlangter vollftändiger 
Heberzeugung, daß gegen die phufifche und bejonberd gegen die mo- 
raliſche und reripiöle Dualification des Afpiranten nichtd zu erinnern 
tft, demfelben die Erlaubniß und dem betreffenden Haupt-Seminare 
die Anweifung zur Prüfung zu ertheilen. — Die folhergeftalt Ge⸗ 
prüften und onftellungsfähte &rflärten tollen jedoch, ohne Ausnahme, 
nur proviforifch auf ein, zwei oder drei Sabre, und zwar fo, daß 
ür die Vorzüglicheren die kürzere Zeit beftimmt wird, ind Amt ge= 
est werden dürfen und nad) Kauf diefer Friſt eine definitive Ans 
ellung nur alddann zu gewärtigen haben, wenn von den ihnen vor« 

geſetzten Geiftlichen und Schul» Infpectoren ihre Amtstüchtigkeit bes 
geugt wird. Ob aber eine abermalige Prüfung erforderlich vr, fol 
n jedem alle der Benrtheilung der Köntgl. Repierun überlaffen 

bleiben. — 9) Jeder geprüfte und anftellungsfähtg erflärte Schul: 
amtd-Sandidat, welcher nicht Jofort ein Amt antritt, fol der Königl. 
stegierung anzeigen, wo er feinen Aufenthalt zu nehmen gnebentt, 
und von derjelben unter Die befondere Aufficht des betreffenden Super: 
intendenten oder Schul⸗Inſpectors dergeftalt geftellt werden, daß von 
diefem regelmäßige Berichte über * ung, Fortbildung und Lebens⸗ 
wandel der ſeiner Aufſicht untergebenen &ndivibuen zu eritatten find. 
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— 10) Wer aus einem Seminare verwiefen tft, oder daſſelbe von 
nun an eigenmächtig und ohne Abgangs-Zeugniß verlaffen hat, joll 
in feinem Kalle zur Prüfung und aljo noch viel weniger in’d Schul» 
amt zugelaffen werden. 

2. Eine theilweife Modification dieſer Beſtimmungen erfolgte durch die 
Circular⸗Verfügung vom 19. October 1832 (Nr. 5586), welche Tautet: 

Nachdem die ſämmtlichen Königlihen Provinzial-Schul-Eolle- 
ten und Regierungen ſich faft einftimmig für die Abänderung der 

in Betreff der abermaligen Prüfung der Elementar-Schulamtd-Ban- 
bidaten im 8. 6 der Berfügung vom 1. Sunius 1826 ertbeilten 
Vorſchrift erflärt haben, verordnet das Minifterium hinſichtlich der 
definitiven Anftellung und abermaligen Prüfung wahlfähtg erklärter 
Sculamtd-Gandidaten hiemit folgenves. 

1. Alle in den Semmarien und außer den Seminarien aus—⸗ 
ebildeten Schulamtd-Sandidaten, welche in der Prüfung dad Wahl: 

Fähigteit8-Seugntp Nr. I. erhalten, können fofort definitiv angeftellt 
werden und find nur dann einer zweiten Prüfung zu unterwerfen, 
wenn fie innerhalb drei Fahren nady dem Termin, in welchem fie 
für wahlfähig anerkannt worden find, feine Anftellung als wirkliche 
Lehrer an einer öffentlichen oder Privat-Schul-Anftalt erhalten haben. 

2. Die mit dem Zeugniß Nr. II. verfehenen Schulamtd-Can- 
didaten dürfen zuerft immer nur proviſoriſch, und nachdem fie zwet 
Jahre lang an einer öffentlichen oder Privat-Schul-Anftalt ald wirk⸗ 
liche Lehrer fungirt haben, nur dann befinitiv angeftellt werden, 
wenn fich die ee nde Königliche Regierung durch die Attefte der 
Schulvorjtände, injonderheit aber dure die auf eigne perjönliche 
Kenntniß und Orfebrung Deus nehmenden Zeugniſſe der Schul: 
Snfpeetoren, Seminar Directoren und Schulräthe Die beftimmte 
Ueberzeugun verichafft hat, daß der Sandidat in Hinficht der ſitt⸗ 
lichen Aufführung, des auf feine weitere Audbildung verwendeten 
Fleiped und der treuen Erfüllung aller ihm als Lehrer obliegenden 
Pflichten fich zur definitiven Anftellung qualifizire. Wo die König» 
liche Regierung dieſe Ueberzeugung nicht gewonnen hat, ift fie befugt 
und verpflichtet, den proviſoriſch angeftellten Lehrer zu einer aber: 
maligen Prüfung einzuberufen. Es bleibt auch denjenigen Candi⸗ 
daten und Xehrern, die fich ein befjered Zeugnig und dadurch Anſpruch 
auf Berüdfichtigung bei Beſetzung befjferer Stellen zu erwerben 
wünfden, unbenommen, ſich der zweiten Prüfun zu unterwerfen. 

3. Die Sandidaten, welche in der erjten Prüfung dad MWahl- 
fähigkeits-Zeugniß Nr. III. erhalten, bürfen erft dann, wenn „je 
wei Jahre ang proviforiih als ent fungirt und eine zweite 
erfand genügend beftanden haben, definitiv angeftellt werben. 

Alle übrigen die Prüfung, Anftelung, Fortbildung ıc. der Schuls 
amtd-Candidaten betreffenden Beitimmungen der Verfügung, welche 
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unter dem 1. Junius 1826 an die Königlihen Provinzial - Schul- 
Gollegien, ſowie audy der, weldhe an demjelben Tage an die König- 

lichen Regierungen erlaffen ift, bleiben nach wie vor in Kraft. 
Die Königlihen Provinzial: Schul= Eollegien haben von dieſer 

Verfügung die Seminar-Directoren in Kenutniß zu fegen und dafür 
Sorge zu tragen, daß die Prüfungen vorſchriftsmähig abgehalten und 
die Beunniffe mit ftrenger —— des Reſultats der Prüf—⸗ 
ung ausgeſtellt werden. 

Die Königlichen Regierungen werden bei der Prüfung der 
Urtheile, die über die proviforifch angeftellten Lehrer abgegeben wer: 
den, mit der für den Zmed notbwendigen Strenge verfahren und 
wird ihnen überlaffen, für die von den Schulvorftänden und Schul: 
infpectoren audzuftellenden Zeugniffe eine Form vorzujchreiben, welche 
bie Abgabe eines beftimmten, auf forgfältige Beobachtung gegrün- 
beten gewiflenbaften Urtheils fichert. 

3. Die Angelegenheit wurde durch nachfolgende Kircular-Berfligung vom 
1. Juli 1845 (Nr. 14,420), welcher aber eine weitere Folge gegeben worben 
ifl, wieder aufgenommen. 

Durh die Verfügung vom 19. Dectober 1832 tft beftimmt 
worden, daß nur die mit dem Zeugniß Nr. I. aus ben Schullebrer- 
Seminarien entlaffenen Sandidaten jofort definitiv angeftellt werben 
tönnen; daß Dagegen die mit dem Zeugniß Nr. II und III ent- 
laſſenen Schulamtd-Sandidaten zunächſt auf 2 Sabre nur provi- 
forifh angeftellt werden dürfen und demnädft ihre definitive 
Anftellung von der auf dem Auffichtöwege gewonnenen Ueberzeugung 
ihrer ZTüchtigkeit, oder von der Ablegung einer nochmaligen Prüfung 
abhängig fein fol. 

Es hat nur die Abficht diefer Beftimmung fein können, daß die 
proviforifche Anftellung der Schullehrer nicht länger ald 2 Sabre 
dauern ſolle, indem mit Grund angenommen werden zu Tönnen 
ſchien, daß bei gehöriger Aufficht ein zweijähriger Zeitraum ausreichen 
dürfte, um bie „ti und techniiche Befähigung eines Candidaten 
aut, befinitiven erwaltung des Echulamtes mit Sicherheit beurtheilen 
u lönnen. 
| Die fraglihe Beitimmung ſcheint indeffen von mehreren König- 
lichen Regierungen nicht in diefem Sinne aufgefaßt und ausgeführt 
worden zu ſein; es find vielmehr neuerdings mehrere Fälle zu meiner 
Kenntniß gelommen, in denen die provifortiche Anftellung von Schul⸗ 
lehrern ſelbſt über 10 Jahre hinaus ausgedehnt worden ift; in an- 
dern Fällen hat es ſich ergeben, daß einzelne Regierungen die befi- 
nitive Anftellung überhaupt von der Streichung eines beftimmten 
Lebensalter abhängig machen. 

So wenig ed zu verfennen tft, dab dad jugendliche Alter, in 
weldhem viele Individuen zur Verwaltung einer Schulftelle gelangen, 
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die Beurtheilung ihrer Befähigung zur definitiven Anftellung in 
einzelnen Fällen ſchwierig, und fo fehr die Befürdhtung nicht ohne 
Grund zu fein ſcheint, daß eine frühe definitive Anftelung einzelne 
Schullehrer in ihrem Streben läſſig machen Tann, ebenfowenig darf 
auf der andern Seite außer Acht gelaffen werden, daß eine zu lang 
außgedehnte proviforifche Anftellung eine Unficherheit in die perfön- 
liche Lage der Elementarlebrer bringt, weldhe um fo drüdender er⸗ 
Scheint, als ein nur proviforiich angeftellter Lehrer nach Befinden 
der Umftände ohne förmliche Unterfuhung feines Amtes entiafjen 
werden Tann. Jedenfalls aber ift es nothwendig, daß in allen Re⸗ 
gierungsbezirken feite und gleichmäßige Grundfäße in dieſer Bezieh⸗ 
ung zur Anwendung gebradht werben. 

Um diefe dem Intereſſe der Schulverwaltung und den perjön- 
lichen Berhältnifien der Lehrer möglichft entfprechend feftftellen zu 
tönnen, wünfche ich vorher die bisher befolgte Praxis, ſowie die Er⸗ 
fahrungen und Anfichten der Königlichen Regierung in dieſer Be- 
ziehung Tennen zu lernen, und veranlaffe daher Diefelbe 

.1) ein Verzeichniß der gegenwärtig in Ihrem Verwaltungs- 
begirt proviforiich oder commitforifh angeftellten Lehrer nebft An- 
abe der Zeugnignummer und des Datums der proviforiihen An- 

Kellung derfelben einzureichen: 
2) die Grundfäße dar ulegen, nach welchen Diefelbe biöher bie 

definitive Anftellung hat erfolgen laffen; 
3) zu berichten, welche Refultate die Wiederholungdprüfung der 

mit Wr. II und III aus dem Seminar entlaffenen Schulamts-Can⸗ 
didaten biöher ergeben bat; 

4) die Ihr wünfchendwerth ericheinenden Vorjchläge binfichtlich 
der fünftig bei der definitiven Anftellung der Schulamtd-Candidaten 
zu befolgenden Beitimmungen zu machen. 

4. Die Berbältniffe derjenigen provifortich angefelten Lehrer, welche zu- 
gieid ein Kirchenamt beffeiben, wurde durch bie Circular-Berfügung vom 17. 
opember 1850 iNr. 24,714) geregelt. Diefelbe lautet: 

Auf den Beriht vom 16. v. M., die definitive Anftellung der 
beiden, zugleich als Drganift und Gantor der Kirchengemeinde fun⸗ 
ſienden evangeliſchen Lehrer zu N. betreffend, eröffne id) der Koͤnig⸗ 
chen Fegterung daß die defnitive Anftellung der genannten Per: 

fonen in ihrer Eigenichaft ald Lehrer von der eventuellen Weigerung 
der Kirchengemeinde, fie auch in ihrer Eigenſchaft ald SKirchendiener 
definitiv zu betätigen, nicht abhängig gemacht werden Tann. Die 
Ernennung, reip. Beltätigung der Lehrer in proviforiicher oder defi⸗ 
nitiver Eigenſchaft fteht ber Königlichen Regierung ald Oberauffichts- 
bebörbe zu, und hat Diefelbe Sich bei Ausübung dieſes Rechts ledig: 
li duch die Intereſſen des Unterrichtes leiten zu laſſen. zc. 
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5. Endlich ſetzte die Eircular-VBerflügung vom 6. October 1854 (Ir. 3651.) 
Folgendes feft: 

Hinfihhtlih der Wahlfähigfeitd- Prüfung der Schulamts-Gan- 
didaten beftimme idy unter Bezugnahme auf die Gircular-Verfügung 
vom 1. Zuni 1826, unter theilweifer Modification derfelben, Folgendes: 

In dem Zeitraume von 4 Wochen vor der Prüfung haben die 
Abiturienten jchriftliche Probearbeiten aud den Fächern des Religions- 
Unterrichts, wo Katechismus und biblifche Geſchichte zugleich zu be: 
rüdfichtigen ift, der Schulfunde, des deutichen Eprady- und Rechen⸗ 
Unterrichts, bei welchem lepteren auch die Raumlehre berückſichtigende 
Aufgaben geftellt werden Tönnen, des vaterländiichen Geſchichts⸗ und 
ded Natur» Geichichtd - Unterrichtö unter Claufur anzufertigen. Die 
Aufgaben, welche überall neben Erforfhung der Kenntniffe auch die 
methodifhe Beherrſchung des betreffenden Faches zu berüdfichtigen 
haben, werden von dem Königlichen Provinzial-Schul⸗-Collegium 
auf Borfchla ded Seminar-Directord beitimmt. 

Die mündlie Prüfung bat ſich unter allen Umftänben auf 
Katechismus, biblifche dee Bibelkenntniß, Geſangbuch, Lejen 
und Leſelehre, vaterländiſche Geſchichte, Singen, Orgelſpiel und 
Methode des Rechen- und Geſang-Unterrichts zu erſtrecken. In 
den anderen Fächern kann auf Grund der angefertigten Probearbeiten 

‚ und bed Urtheils der Seminarlehrer von der mündlichen Prüfung 
biöpenfirt werden. Die Ieptere findet in der Regel fo Statt, daß 
jedem Zögling aus dem betreffenden Unterrichtöfae eine Aufgabe zur 
Freien FeIbitftnbigen Entwidlung gegeben wird, und die katechetit e 
Thätigkeit des Examinators nur da eintritt, wo es beſonders auf 
Erforfhung ber pofitiven Kenntniffe, oder auf Seftftellung ber zu 
fordernden Klarheit des Gedankens anfommt. 

In diefer Weife und unter Berüdfichtigung der im lebten Zahre 
angefertigten deutfchen Auffäge, ſowie des Ausfalld der Probelection, 
wird fich am ſicherſten ein Gejammt-Urtheil über die ganze Perfön- 
lichfeit und Lehrertüchtigkeit de8 Geprüften gewinnen laffen. 

Die Zeugniffe find mit dem zulammenfaffenden Urtheil: „Sehr 
gi befähigt, gut befähigt und befähigt” unter den entipredyenden 

mmern I. II. und III., ohne daß weitere Abftufungen zwiſchen 
biefen Cenſuren zuläffig find, audzufertigen. 

Jedes diefer Zeugnifje fol fortan nur zur proviforifchen An- 
ftellung befähigen. Die definitive Anftellung ift von der a 
einer zweiten Prüfung, die früheftend zwei Sabre, fpäteftens fün 
Fahre nad) der erften ftattfindet, abhängig zu machen. In der 
legteren ift unter angemefjener Berüdfihfi ung der über amtliche 
und fittlihe Führung beizubringenden Beugmile ad Maaß der mas 
tertellen, formellen und metbodifihen Fortbildung und der gewonnenen 
practiſchen Selbitftändigfeit, die für eine defnitive Anſtellung er⸗ 
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forderlih ift, zu erforfhen. Zugleich Tönnen, wie auch fchon bei 
der Abiturienten - Prüfung, diejenigen Candidaten, deren Kenntniffe 
namentlich in den Realien, das in dem Regulativ bezeichnete geringſte 
Maak in ber erforderlichen Ausdehnung überfteigen, ausdrüdlic als 
für Lehrerftelen an gehobenen Slementar- und ſtaͤdtiſchen Schulen 
geeignet bezeichnet werden. 

Die sub pos. 10 der CircularsBerfügung vom 1. Sunt 1826 
erwähnte Prüfung der nicht in einem Seminar vorgebildeten Schul- 
amtd- Sandidaten ift Tünftig abgejondert von der Wiederholungd- 
Prüfung der proviſoriſch angeftellten Lehrer abzuhalten. 

Die definitive Anftellung foldher nicht in einem Seminar vor: 
gebildeten Schulamtd-Candidaten unterliegt denjelben Bedingungen, 
wie die der ehemaligen Seminar-Zöglin e. — Sn ihren anderweiten 
Beftimmungen bleibt die Gircular- erfügumg vom 1. Zunt 1826 
in Kraft. 

Berlin, den 6. October 1854. 

Der Miniſter der getftlihen ıc. Angelegenheiten. 

An 
fämmtliche Königliche Provinzial. 
Schul⸗Collegien. 

Abſchrift vorſtehenden Erlaſſes und der Anlage deſſelben erhält 
die Königliche Regierung zur Kenntnipnahme. 

Berlin, den 6. October 1854. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen. 

U. 3651 U. 

268) Fürſorge für Die Hinterbliebenen der Elementar— 
lehrer tim Regierungs-Bezirk Pofen. 

(Centralblatt pro 1861 Seite 22 Rr. 11.) 

Bon einem großen Theil der Mitglieder des biefigen Schul- 
lehrer-Wittmen- und Waiſen⸗Unterſtützungs⸗Vereins ift der Munich 
ausgefprochen, eine den Berhältniffen entiprechende Erhöhung der 
Denfiond-Rate herbeizuführen und erforderlichen Falls zu diefem Be⸗ 
eh auch eine Steigerung der DVereind- Beiträge in Anſpruch zu 
nehmen. 

Dad Bedürfnig einer ſolchen Erhöhung der Penfiond-Rate muß 
unbedingt anerkannt werden; die hierbei erforderliche Erhoͤhung der 
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Beiträge und damit zugleid, gebotene Abänderung des Geſellſchafts⸗ 
Statutd erfordert aber nad F. 29, 67 und 180 II., 6 Allgemeinen 
Sandrehte die einhellige Zuftimmung ſämmtlicher Mitglieder des 

reins. 
Nah den Erörterungen, welche auf Grund umfaſſenden ſta⸗ 

tiſtiſchen Materials über die Leiſtungsfähigkeit der hieſigen Vereins- 
kaſſe gepflogen und deren Ergebniſſe auf Veranlaſſung des König- 
em — 5— der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten durch einen hierzu 
beſonders berufenen Techniker in Form einer Wahrſcheinlichkeits-Be⸗ 
rechnung dargelegt ſind, ſteht feft, daß bei der gegenwärtigen Lage 
der Kafte obne Steigerung der Beiträge die Penfiond-Rate 
nur von 12 Thlr. auf 15 Thlr. erhöht werden könnte — wogegen 
in dem Falle, daß den interimiſtiſch angeftellten chriftlichen Elemen⸗ 
tars&ehrern ber Beitritt zum Berein geftattet wird, und eine Stei- 
gerung des Antrittsgeldes ſowie der jährlichen Beiträge von je 2 Thlr. 
auf 4 Thlr. ftattfindet, ſchon jept, obwohl der Beharrungäftand der 
Geſellſchaft noch lange nicht erreicht tft, eine Erhöhung der Penſions⸗ 
Rate von 12 Thlr. auf 24 Thlr. jährlich zuläffig erſcheint. 

Dei dein lebhaften Snterefje, welches die überwiegende Mehr- 
ahl der Bereind-Mitglieder bereitd bethätizt hat, wobet zugleich eine 
Denfions-Rate von 15 Thlrn. als unzureichend erachtet worden ift, 
nehmen wir feinen Anftand weiter, die Erhöhung der Penfiond-Rate 
auf 24 Thlr. jährlich, mie fie dad Bedürfniß entichieden fordert, des 
Kräftigften zu befürworten und geben und der Hoffnung bin, daß 
alle Vereind - Mitglieder gern dazu mitwirken werben, Die fummer- 
volle Lage der Lehrer-Wittwen und Waiſen bed biefigen Regierungs- 
Bezirks dadurch wejentlich zu verbeifern. 

Demzufolge veranlaffen wir dad Königliche Landraths-⸗Amt, 
1. ein vollſtändiges, nach den Polizei-Diftricten geordneted Ver⸗ 

eichniß der gegenwärtigen Vereind- Mitglieder des dortigen 
eifed von dem dortigen Vereind-Borftand aufftellen und als 

richtig beicheinigen zu laffen, — 
2. unter Zufertigung ded betreffenden Extractes aus dieſem Ver⸗ 

eihnig die Zuftimmung ſfämmtlicher Mitglieder des 
ereind der abzugebenden Erflärung dur) die Königlichen 
de Diſtricts⸗ Kommiſſarien und Bürgermeiſter herbeizu⸗ 
ühren, — un 

3. die vollzogenen Erklärungen unter Anſchluß des ad 1 ge- 
en Mitglieder-Berzeichniffes uns binnen 6 Wochen ein- 
reichen. 

Zur Begegnung von Zweifeln und Irrthümern bemerken wir, 
dab von den etbeifigten einfach der ad 2 gedachten Erklärung durch 
Namend-Unterjhrift beizuſtimmen iſt; anderweite „ujoläge find zu⸗ 
rüdzumetien, und im Fall wider alle Erwarten von Ginem oder 
dem Andern die Zuftimmung verjagt werden follte, wird hierüber 
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mit demfelben eine befondere Verhandlung aufzunehmen unb mit 
einzufenden fein, um event. durch weitere Verhandlungen die nad)- 
trägliche Zuftimmung herbeizuführen, welche unerläßlich ift, um Die 
erforderliche Aenderung ded Statutd herbeiführen zu können. 

Uebrigen tft darauf zu halten, daß bei Bollziehung obiger 
Erklärung von Sedem feiner Namend-Unterfchrift auch der v ehoͤrige 
Schulort beigefügt wird. Die Erflärung der im Termin enden 
benen ift nachträglich einzuholen und die Erflärung der Abmwetenden 
event. durch VBermittelung der betreffenden audmärtigen Orts⸗Polizei⸗ 
behörde herbeizuführen, — wogegen beit ungurechnungefähigen Kran 
ten wie bhaltung durch den competenten Beamten zu beicheinigen 

eibt. ꝛc. 
Poſen, den 30. October 1862. 

Koͤnigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
An 

ſämmtliche Königliche Landraths⸗Aemter 
des hieſigen Regierungs ˖ Bezirks. 

— — — — — — — 

V. Elementarfchulwefen. 
269) Leiſtungen des Gutsherrn zu Schulbauten. Gül— 

tigkeit der bisherigen geſetzlichen Beſtimmungen. 

Auf den Bericht vom 12. Auguſt d. J., den Neubau des evang⸗ 
eliſchen Schulhauſes in O. betreffend, beftätige ih mit Borbehalt 
des Rechtsweges dad Refolut der Königlichen Regierung vom 
11. Suni v. $. und verwerfe den dagegen von dem Beliger der 
Herrſchaft W. erhobenen Recurs. 

Durch dad Reſolut vom 13. November 1856 und den Recurs⸗ 
beicheid vom 24. Februar 1857 ift bei Gelegenheit des Tatholiichen 
Schulhausbaues in D. feitgeftellt worden, daß dieſer Ort als Bes 
ftandtheil der Herrſchaft W. anzujehen, und demgemäß der Befiher 
derfelben für verpflichtet zu erachten ift, nad Maßgabe des $. 36 
Zit. 12 Theil II. Allgem. Landrechts zu den Sculbauten in O. 
die Baumaterialien unentgeltlich herzugeben, gleichviel auf welchem 
Theile der Herrſchaft fich ſolche vorfinden. 

Gegen bieje abminiftrativen Seftfegungen hat ber Befiztzer ber 
Herrihatt W. zwar den Rechtsweg bejchritten und auch in erfter 
Inftanz ein ihn freifpredhended Erkenntniß erftritten. Indeſſen ab⸗ 
efehen davon, dab das lebtere bisher die Rechtskraft nicht erlangt 

Bat, würde daffelbe immer nur gegen die Fatholifhe Schule res ju- 
dicata begründen, nicht aud) gen bie evangeliiche, jo daß bezüglich 
der letztern nur dann ein Gewicht auf biefed Erkenntniß gelegt 
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werden Fönnte, wenn defien Gründe überhaupt als zutreffend aner- 
fannt werden müßten. “Died legtere ift jedoch nicht der Fall. Denn 
der Richter hat bei feiner auf den, überdied durch dad Geſetz vom 
14. Ipti 1856 (Geſetz⸗Samml. ©. 353) weſentlich abgeänderten 
Artikel 42 der Verfaſſungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 geſtützten 
Entſcheidung die Vorſchrift des Artifeld 112 vollftändig unberüd- 
fichtigt gelalfen, wonach es bis zum Erlaß des im Artikel 26 vor: 
geſehenen Unterrichts-Geſetzes hinſichtlich des Schuls und Unter: 
richtsweſens, alſo auch hinſichtlich der baulichen Unterhaltung der 
Schulen, bei den beſtehenden Geſetzen bewenden ſoll. 

Hiernach ſteht die fortdauernde Gültigkeit des $. 36 Tit. 12 
Thl. II. Allgem. Landrechts außer Zweifel, und kann es ſich alſo 
nur fragen, ob der recurrirenden Gutsherrſchaft ein beſonderer Be⸗ 
freiungsgrund ge enüber der evangeliihen Schule in D. zur Seite 
Ntebt. in fe der fann jedoch nicht als erwiefen angenommen 
werden. 

Die Sequgnahme der recurrirenden Gutsherrſchaft auf ein an⸗ 
geotiches Privilegium vom Ye 1756 tft unerheblich, weil ſich 
affelbe micht bat beichaffen laſſen, auch nad der eigenen Angabe 

der Gutsherrſchaft darin nicht die Befreiung der leptern von jeder 
Beitragspflicht zu den Schulbauten ausgeſprochen, fondern nur feine 
Verpflichtung zu Beiträgen übernommen fein fol. Cine ausdrück⸗ 
liche Aeitjegung über die Befreiung der Gutsherrſchaft hätte e8 aber 
bed. um dieſelbe von der ihr geſetzlich obliegenden Beitragspflicht 
u liberiren. 

Enblidy tft auch der Umftand, daß fich fein Baufall bat ermit- 
teln laſſen, bei weldhem bie Gutöherrihaft nachweislich beigetragen 
hätte, nicht geeignet, eine objervanzmäßige Befreiung berjelben hin- 
ſichtlich des vorliegenden Neubaued des Schulhanjed zu begründen. 
Denn bisher tft noch kein Neubau des Echulhaufeß, jo weit die vor- 
handenen Nachrichten reichen, vorgefommen, und eine etwaige Ob- 
fervanz für Reparaturbauten bei demfelben oder auch für Neubauten 
bet den Wirtbichaftögebäuden kann nach den wiederholten Ent: 
ſcheidungen des Königlichen Ober-Tribunald nicht auf die Neubauten 
des Schulhaufes felbit ausgedehnt werden. 

Hiernah war: das Refolut der Köntglichen teglerumg zu be- 
en, und ift diefe Enticheidung den Betheiligten befannt zu 
machen. 

Berlin, den 18. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

18,510. U. 
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270) Baupflicht für eine Schule, mit welcher nad Ema⸗ 
nation der Berordnung vom 2. Mai 1811 die Küfteret 
verbunden worden tft. — Lieferung der Hauptmaterias 

lien zu Schulbauten feitend des Patrond,. 

Auf den Beriht vom 1. d. M., die Aufbringung ber Koften 
[ir den Schuliheunenbau zu ©. betreffend, Beftätige ih mit Vor⸗ 
ehalt des Rechtsweges dad Reſolut der Königlichen Regierung vom 

3. Juni d. J. (Anlage a.), da dad Dominium G. nur nah Maß—⸗ 
gabe des $. 36 Tit. 12 Thl. II. Allg. Land-Rechts beitragspflichtig, 
nicht aber, wie die recurrirenden Gemeinden beanfprucdhen, den gefeß- 
lihen Patronatöbeitrag wie zu einem Pfarrbau zu gewähren, ver 
bunden ift, indem mit der Schule in ©. erft im Jahre 1836 die 
Küfterei verbunden worden, und dadurch nad $. 4 der Verordnung 
vom 2. Mai 1811 wegen allgemeiner Separation der Küftereien an 
Silialfirchen von den Küftereien an den Mutterlichen (Gejep-Samnıl. 
©. 193) dem Kirchenpatron nic die Berpflichtung überfommen ift, 
nunmehr nad $. 37 Tit. 12 Thl. II. Alle. Landrechts zur bauli⸗ 
hen Unterhaltung des bisherigen bloßen Schulhaufed in gleicher Art, 
wie bei den Kirchengebäuben, beizutragen. 

Da hiernach der vorliegende Bau dem Dominium G. gegen- 
über lediglich den Character eined Schulbaued hat, fo ift aud ber 
fernere Antrag der recurrirenden Gemeinden, dad Dominium aud) 
innerhalb der Gemeindebeiträge nach Verhältniß der von ihm bes 
jelfenen contribuablen Hufen Deranzusichen, unftattbaft. ıc. 

Berlin, den 16. October 1862. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Fi Im Auftrage: Keller. 

bie Königliche Regierung zu $rankfurt. 

22,125. U. 
— 

8. 

In der ftreitigen Bauſache, betreffend die Schulfcheune zu G., 
wird hiermit vorbehaltlich einer anderweiten Enticheidung im Rechts⸗ 
wege ald Interimiſticum feftgefegt: 

daß dad Dominium au &. nur gehalten, da8 zu dem 
Scheunenbau der Schule ©. erforderliche Material an Holz 
und Steinen unentgeltlich zu liefern und von allen ferneren 
Beiträgen freizulafjen. 

Gründe. 

Zwifhen den Sntereffenten der Schule zu G., den Domi- 
nien und Gemeinden ©. und K., ift Betreff der DBeitragd- 
pfliht zu dem im vergangenen Sahre nothwendig vorgenommenen 



Schemenbau der Schule in &. injofern Streit entſtanden, alß 
einmal die Gemeinden von G. und K. die umentgeltliche Her: 
gabe von Steinen, Holz und Kalt feitend des Dominii G., als 
des Patrond der Schule, und die Gemeinde ©. außerdem ver: 
langt, daß zu den ihr zufallenden Koften aud dad Dominium ©. 
beitrage, weil e8 25 contribuable Hufen befige. 

a8 Dominium ©. hält fih aber nur zur Lieferung des 
Holzed und der Steine verpflichtet, weil der Kalt auf feinem Gute 
nicht gewonnen werde, und feine weitere Heranziehung außer der 
umentgeltlihen Hergabe von Holz und Steinen nicht geſetzlich jei. 

8 mußte, wie gefcheben, relofvirt werden. 
Obgleich der Lehrer in G. zugleich Küfter tft, jo find doch 

nah F. 4 des Geſetzes vom 21. Juli 1846 — Gele - Samml 
de 46 ©. 392 — nur die zur Unterhaltung der Schule Berpflid: 
teten fchuldig, die dem mit Land dotirten Lehrer erforderlichen Wirth: 
ſchaftsräume zu bauen. 

Hieraus erglebt fi) zugleich die Unftatthaftigleit des Einwandes 
der Gemeinden G. und K., daß die Gutöberridhaft von ©. analog 
wie bei dem vor einigen Fahren nothwendig gewordenen Kellerbau 
u dem jepigen Scheunenbau beizutragen habe. Der Enticheidun 

über die Höhe des Settend des Domintt zu leiftenden Beitrags ift 
fomit der $. 36 II. 12. Allg. Land-Rechts zu Grunde zu legen. 

Nah der Beſtimmung dieſes $ kann aber von der Gutöherr: 
— nur das Material gefordert werden, welches auf dem Gute 
wächſt oder gewonnen wird, alſo alles im Gute in hinreichender 
Quantität vorhandene Bau- Material — efr. Erkenntniß des Ober⸗ 
Tribunals vom 3. Juli 1857 (Entſch. Band XXXVI. ©. 331). 
Da nun auf dem Dominto unbeftritten Kalt nicht vorhanden, fo iſt 
die Forderung deſſelben Seitend der Gemeinden ungerechtfertigt. 
Ebenſo ungefeglih tft aber dad weitere Berlangen ber Gemeinde 
&., e8 müßten die übrigen Koſten, foweit ſolche auf die Ge 
meinde ©. fielen, auch auf die 25 contribuablen Hufen des Do- 
minit repartirt werden. Nach $. 29 und 34 II. 12 Allg. Land» 
Rechts liegt die Unterhaltung der Schulen allen Haudvätern nad) 
Berhältniß ihres Befitzes und ihrer Nahrungen als eine gemeinjame 
Laſt ob. Da nun der Gutsherr ald Patron des Schulverbanded 
nicht zu den Haudvätern gerechnet werben Tann, und überdied zu 
den Schulbauten durch die unentgeltliche Hergabe des Materiald 
herangezogen wird, auch fonft ein Gefep ihm weitere Verpflichtung: 
en auferlegt hat, fo kann er auch wegen ſeines Befipes der contri- 
bucblen Hufen nit zu weiteren Beiträgen für verpflichtet erachtet 
werben. ıc. 

Sranffurt a. d. D., den 3. Sunt 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen: und Schulwelen. 
Reſolut. — — 
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271) Banpflidt be gli der Birthbihaftsräume bet 
Schul- und Küfter-&tablifjement®. 

(Sentralblatt pro 1561 Seite 498 Nr. 189) 

Auf den Beriht vom 7. v. M., den An- und Ausbau des 
Stallgebäuded auf dem Schul» und DOrganiften-Ctabliffement zu ©. 
betreffend, wird in Folge des Recurſes der Schulgemeinde - Hepräs- 
jentanten dad Refolut der Königlichen Regierung vom 22. Dan d. J. 
ad punct. 3 und 4 hierdurch aufgehoben und vorbehaltlich des Rechts⸗ 
weges fehtgejeßt, 

dag die baaren Baukoſten bei dem Unvermögen der evang- 
eliihen Kirchenkaſſe zu S. von dem Patronat zu zwei Drit- 
teln und von der Kirchengemeinde zu einem Drittel aufzu- 
bringen, die legtere audh die Hand» und Spanndienfte 
unentgeltlich zu leiften rejp. in baarem Gelde zu vergüten 
verbunden. 

Die von der Königlichen Regierung unter dem 21. Suli 1857 
beftätigte Matrifel der Schule in S. beftimmt zwar, daß ſowohl 
Neubauten als auch die Unterhaltung ded Schulhaufes, welches zu- 
leih die Küfter- und ganiftenwohnung it, fowie der übrigen 
ebäulichkeiten durdy die Schul- und Kirchengemeinde nach den Vor⸗ 

ſchriften des Gejehed vom 21. Juli 1846 (Geſ.Samml. ©. 392) 
zu bewirken find. 

Der vorliegende Baufall kann aber nicht als ein joldyer ange- 
ſehen werden, deſſen Koſten ausſchließlich der Schulgemeinde nad 
den Beitimmungen jened Geſetzes zur Laſt zu legen wären. 

Denn der 8. 4 a. a. O. kann zunächt nicht - Anwendung fins 
den, da derjelbe nur von der Beichaffung der Wirthſchaftsräume 
Kar welde zur Benupung der einer Schule in Gemäßheit des 

. 101 der Gemeinheitötheilungd- Ordnung vom 7. Juni 1821 ges 
währten Landdotation erforderlich find, diefer Zall aber nicht vorliegt. 

Ebenſo wenig treffen die Voraudfepungen des 8.3 a. a. O. 
& Es handelt ſich in dem vorliegenden Falle weder um einen 
rweiterungsbau der Schulſtube, noch um die Beſchaffung von Räu⸗ 

men für neue Schulklaſſen oder Lehrerwohnungen, und wenn man 
jelbft die Beſtimmung des 8. 3 auf alle Erweiterungsbauten aus⸗ 
dehnen will, welche lediglich im Intereſſe der Schulanſtalt nothwen⸗ 
dig werden, ſo kann der vorliegende Baufall doch auch nicht unter 
dieſe Kategorie ſubſumirt werden, weil Alles, was ſich auf die Do⸗ 
tation eines Lehrers bezieht, welcher gleichzeitig Kirchenbeamter iſt, 
nicht weniger die Kirchen⸗ als die Schulgemeinde intereſſirt, indem 
beide. ein gleiches Intereſſe an der Unterhaltung ihres gemeinſchaft-⸗ 
lihen Beamten haben. 

Es ift daher auch unerheblich, ob die Landdotation, weldye eine 
Erweiterung des vorhandenen. Stallgebäuded nothwendig macht, als 
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ausſchließliches Eigenthum der Schule anzufehen ift ober nicht; der 
Bau felbft kann nicht als lediglich durch das Beduͤrfniß der Schul- 
anftalt veranlaßt betrachtet werden. 

Eine Ausnahme von diefer Regel ftatuirt allerdings der $. 4 
a. a. D., welcher jedoch nicht analog angewendet werden darf. 

Hiernach konnten die Feftjegungen des Reſoluts zu 3 und 4, 
durch welche der Schulgemeinde allein jämmtlihe Baarkoften und 
die Spanndienfte auferlegt find, nicht beftätigt, es mußte vielmehr 
die Baulaſt anderweit nach den Vorſchriften uber die Unterhaltung 
der Pfarrgebäude regulirt werden. " 

Diefe Entfcheidung ift den Betheiligten vorſchriftsmäßig bekannt 
u machen. 
| Berlin, den 6. November 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Zehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

23,313. U. 

272) Leiftungspflicht bei Herftellung und Unterhaltung 
er Sehens auf Pfarr-, Küfter- und Schulgehböften, 
ipeciell im NRegierungsbezirl Potsdam. Anlegung 

lebendiger Heden. 
(Gentralblatt pro 1862 Seite 563; pro 1860 Seite 086.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 4. v. M. er: 
Häre ich id damit einverftanden, daß die Kirhenpatzone ſowohl 

meinrechtlich als nad den im dortigen Regierungd-Bezirt gultigen 
Provinztalrechten zur Gewährung des Patronats-Beitragd zur Her⸗ 
ftellung von Gehegen auf den Pfarr⸗ und Küſter⸗ reſp. ſolchen 
Schulgehoͤften, bei welchen ſich die Baulaft nach den Vorſchriften 
über die geiftlidhe Baulaft regelt, verpflichtet find, ielone nicht 
durch ununterbrodene Gemohnheiten oder beſondere Feſtſetzungen 
etwad Anderes beftimmt ift, und nicht den Nupniehern die Unter- 
baltungslaft hinfichtlich diefer Gehege obliegt. 

Dagegen vermag ich nicht anzuerfennen, daß die den Guts⸗ 
rren und 8. 36. Tit. 12. Thl. II. Allgemeinen Landrechts hin⸗ 

chtlich der Schulbauten obliegende Verpflichtung fih auch auf die 
Gewährung des Holzed zu den Gehegen der Shulgehöfte erſtrecke. 
Dieſe Verpflichtung der Gutsherren von jeher bet allen diefſeits 
zur Cognition gelangten Fällen ſowohl den Privat - Gutäherren als 
auch dem Fiscus gegenüber nur auf die eigentlichen Schulgebäude 
bezogen, und demzufolge namentlich die Herftellung und Unterhal- 
tung der Gehege und Umzäunungen ald eine der Schulgemeinde en 
Concurrenz der Gutsherrſchaft obliegende Verpflichtung angefe 
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worden. Ic verweife in diefer Beziehung auf bie im Gentralblatt 
pro 1860 Seite 686 und 687 mitgetheilten Recuräbefcheide vom 
12. und 13. October 1860. Sn gleihem Sinne bat ſich aud das 
Königliche Finanz Minifterium in dem im Erlaß vom 27. Juni d. J. 
angezogenen Refcript vom 22. Scptember 1844, welches in einem 
Specialfall an die Königliche Regierung zu N. ergangen ift, aus» 
geſprochen. Auch ift bisher kein Kal bekannt geworden, wo Seitens 
der Gerichte die Verpflichtung der Gutöherren zur Gewährung des 
Holzed au zu den Gehegen auf Grund des $. 36 eit. durdy Er⸗ 
kenntniß ausgeiprodyen wäre. So lange daher nicht durch daB 
Königlihe Dber- Tribunal judicando eine der diefjeitigen Prarid 
entgegenftehenbe Interpretation des 8. 36 a. a. D. zur Anwendung 
ebracht wird, muß fi Anftand nehmen, die bieffeitige conftant bes 
Pate Prarid zu verlaffen, zumal diefelbe verhältnigmäßig nur felten 
zu Beichwerden Anlaß gegeben hat. 

Eine Berpflihtung der Gutöherren zur unentgeltlichen Gemwäh- 
rung des erforderlichen Holzes zu den Gehegen der Schulgehöfte ift 
demgemäß nach den Vorjchriften des Allgemeinen Landrechts nicht 
anzuerfennen und muß daher, wo fie behauptet wird, durch den 
Nachweis eined bejonderen Berpflichtungägrundes dargethan werden. 

Hieraus folgt in Bezug auf den Antrag der Königlichen Re- 
terung wegen Bewilligung von Prämien aus dem Patronatd-Bau- 

Fonda an Küfter und Lehrer, welche fi um die Anlegung lebendiger 
Heden befonderd verdient machen würden, dab das fißcaliiche Patro- 
nat nur binfichtlih der Gehege um Pfarr und Küfter- epöfte be⸗ 
theiligt werden könnte. Der Patronats⸗-Baufonds darf aber nad) 
ſeiner Beſtimmung nur zu Ausgaben, welche auf rechtlicher Verbind⸗ 
lichkeit beruhen, verwendet werden, und zu ſolchen Ausgaben ſind die 
gedachten Prämien nicht zu zählen. 

Inzwiſchen werde m mit Rüdfiht auf die Gemeinnüpigfeit 
ber Anlegung lebendiger Heden und das bejondere Intereſſe ber 
betheiligten kirchlichen und Schul» SInftitute an dieſer Einrichtung 
eingelnen Küftern und Lehrern, melde fih um die Cultur Diefer 
Heden bejondere DVerdienfte erwerben follten, auf den motivirten 
Antrag der Königlichen Regierung gern eine Unterjtübung aus dies⸗ 
feitigen Fonds bewilligen. 

Der Königlichen Regierung überlaffe ih, hiernach in Zukunft 
zu verfahren. 
' erlin, den 4. October 1862. 

Der Minifter der geifttichen ıc. Angelegenbeiten. 
v. Mühler. 

An 
bie Königliche Regierung zu Potsbam. 

19552. E, U. 

44 



273) Berpflidtung zur rechtzeitigen Beftellung des 
Schullandes. 

Auf Ihre von dem Herrn Minifter des Innern reſſortmäßig 
an mich abgegebene Eingabe vom 5. Juni d. 3. eröffne ich Ihnen, 
dab ich Shre Beſchwerde über die Verfügung der Königlihen Re- 
gierung vom 22. März d. 3. nicht für begründet eradhten Tann. 

ah den Ausjagen ded auf Ihren Vorſchlag vernommenen 
Dorfboten N. dajelbit ift Ihre Behauptung, daß Sie zur Beftellung 
des Echullanded erft anı 14. November v. 3. aufgefordert worden 
feien, unrichtig. Sie find biezu das erftemal fehr zeitig im Som- 
mer, dann nohmald um die Bartholomäußzeit und ſchließlich zum 
dritten mal um Martini durdy den ıc. N. im Auftrage des Schul- 
vorftanded aufgefordert worden. Da Sie diejen Aufforderungen 
nicht nachgefemmen find, fo mußte der Schulvorftand die Arbeiten 
auf Ihre Rechnung ausführen laffen. Sie fünnen daber von ber 
Zahlung der bierdurdh entitandenen Koften nicht entbunden werden. 

Berlin, den 30. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
1 In Vertretung. Lehnert. 

den Gutobefiker N. zu N. 
2,183. U. 

274) Zahlung vonSchulgeld feitens jüdifher Einwohner 
nad erfolgter Einſchulung zu einer hriftliden Schule. 

Die Beichwerde des evangeliihen Schulvoritandes vom 9. Aus 
guft d. J. über die Verfügung der Königlichen Regierung zu R. 
vom 21. Juni d. J., betreffend die Heranziehung des jüdiſchen 
Kaufmannd 2. zu den Beiträgen für die dortige katholiſche Schule, 
berman ic nicht für begründet zu erachten. 

achdem die dortigen Suden und unter ihnen indbejondere auch 
der ıc. 2. bei Gelegenheit der Einführung von Hausväter-Beiträgen 
an Stelle der biöherigen Unterhaltung der Schulen aus der Käm- 
merei-Kaffe und der dadurch bedingten neuen Regulirung der dor- 
tigen  Sulverpältmille vor dem Magiftrat zu Protocol erflärt ha= 
ben, fich der fatholiihen Schule anſchließen zu wollen, und dies 
unter Genehmigung der Schulaufjihtöbehörbe zur Auöführung ge- 
fommen ift, müffen die dortigen Juden ald zur katholiſchen Schule 
eingefchult betrachtet werden, und fteht es nicht in ihrem Belieben, 
ie von diefer zu trennen und nunmehr zur evangeliihen Schule 

zu halten. Wenn deſſenungeachtet einzelne Juden ihre Kinder 
in die evangeliiche Schule ſchicken, fo werden fie dadurch von der 
Deitragspflicht zur katholiſchen Schule nicht befreit. Andererfeits ift 
aber aud der evangeliihe Schulvorftand nicht verpflichtet, jüdifche 
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Kinder ohne eine angemeffene Entſchädigung m die ewangelifche 
Schule aufzunehmen. &8 bleibt daher Demfelben unbenommen, fid 
eine foldye bei Aufnahme jüdiicher Kinder auszubedingen und, wenn 
diefelbe verweigert wird, die Aufnahme abaulehnen. 

Berlin, den 27. October 1882. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mühlen. 

An 
ben evaugelifhen Schulvorſtand zu N. 

20,703. U. 

275) Zahlung des Schulgeld8 für die Kinder der Orts: 
armen. 

(Eentralblatt pro 1861 Seite 246 Nr. 89.) 

1. 
Auf den, an ben mitunterzeichneten Minifter der geiftlichen zc. 

Angelegenheiten erftatteten Bericht der Königlichen Regierung vom 
11. Zuli d. J. erflären wir und damit einverftanden, dab auch in 
demjenigen Theile Ihres Berwaltungäbezirtd, wo dad Allgemeine 
Landrecht gilt, die Ortsarmenverbände verpflichtet find, für den Schul- 
unterricht der in armen Yamilien vorhandenen Kinder innerhalb 
idre Verbandes zu ſorgen, und daß ſich dieſe Veryflichtun auf alle 

inder erſtreckt, für welche das Schulgeld von den zunäͤchſt dazu 
Verpflichteten nicht aufgebracht werden kann, mag dies in einem 
dauernden oder zeitweiligen Unvermögen ſeinen Grund haben, und 
mögen die richtigen im Uebrigen zur Unterhaltung ihrer Familien 
Im ab en und lediglich zur Bezahlung des Schulgelded unver 
mögend fein. 

Dagegen folgt hieraus noch nicht die Verpflichtung der Orts⸗ 
armen=Verbände, ohne Weitered alle unbeitreiblichen Schulgelderrefte 
u beden. Da die Verpflichtung zur Armenpflege eine lediglich fub- 
—* iſt, ſo kann von einer vermoͤge der Armenpflege zu gewähren. 
den Leiltung überhaupt erft von dem Zeitpunkt an bie Rede fein, 
wo dad Bedürfniß, die öffentliche Fürforge für die betreffende Perfon 
eintreten zu laffen, geltend gemacht worden tft. So lange daher 
Kinder, welde der Sürlorge der Armen: Berwaltung nicht ee 
Ihon anheimgefallen find, in den Schulen unterrichtet werden, ohne 
dag die öffentliche Hülfe für fie in Anſpruch genommen wird, Tiegt 
auch Fein Gegenftand der Armenpflege vor, und kann mithin ben 
Drtödarmentaflen die Vertretung der aud jener Zeit unberichtigt ge 
bliebenen Schulgelder nicht angefonnen werden. Vielmehr muß, um 
eine berartige Verpflichtung des Armenverbandes zu begründen, Fe 
Kind, bei welchem fi heraugftellt, daß das S ulgel für daſſelbe 
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nicht gezahlt werden Tann, bei der Armenverwaltung angemeldet 
werden, und beginnt erſt mit dem Zeitpunft der Anmeldung die 
Pflicht ded Armenverbandes, für den Unterricht eines ſolchen Kindes 
zu forgen. Dem Berbande fteht dann unzweifelhaft die Befugniß 
zu, felbft zu beftimmen, in welder Weife er feiner Fürjorgepflicht 
nachkommen, 3. B. ob er die. Kinder bejonderd dazu errichteten 
Armenſchulen überweiien, oder ob er fonftige Veranftaltungen treffen 
will, veraudgeien" daß dies in einer, dem Schulbedürfniß des Kindes 
entiprehenden Weile geſchieht. Beläßt dagegen der Armenverband 
das Kind in feinen biöherigen Schulverhältniffen, fo ift er von nun 
ab unzweifelhaft verpflichtet, da8 Schulgeld für dafjelbe fo lange zu 
entrichten, ald das Unvermögen der zunächft Berpflichteten fortdauert, 
wogegen vor dem Zeitpunft der Anmeldung eine gleiche Verpflichtung 
des Ortdarmen-Berbanded nicht als beftehend anerfannt werden kann. 

Die Königliche Regierung wolle Sich diefe Grundjähe in Zu- 
kunft als Richtichnur dienen laffen. ıc. 

Berlin, den 30. September 1862. 

Die Minifter 
der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. ded Innern. 

v. Mübler. v. Jagow. 
An 

die Königliche Regierung zu N. 

16145 U. M. d. g. 4. 

I, B, 5855. M. d. 3. 
— — — — 

2. 

Den Ausführungen der Königlihen Regierung in dem Bericht 
vom 15. April v. J. über die Beichwerde des dortigen Magiftrats 
vom 26. Januar dv. 3., betreffend die Erftattung der unbeitreiblichen 
Scyulgelderrefte der die katholischen Pfarrſchulen befuchenben ftäbtiichen 
Kinder, vermögen wir nicht überall beizuftimmen. 

Die Stadtgemeinde B. ift zwar Kraft der ihr obliegenden Für- 
Kst für die ihrem Berbande angehörigen Armen verpflichtet, wie 
ür den nothdürftigen Cebendunterhalt, jo auch für den Schulunter- 

richt der in armen Familien vorhandenen Kinder zu ſorgen. Auch 
erſtreckt ſich dieſe Verpflichtung nicht blos auf je e Kinder, beren 
Eitern der Armenpflege überhaupt anheimgefallen find, fondern es 
it im Wege der öffentlichen Armenpflege für dad Schulbedürfniß 
auch aller derjenigen Kinder zu forgen, für weldye das Schulgeld von 
den zunächſt dazu Berpflichteten nicht aufgebracht werden Tann, m 
dies in einem dauernden oder zeitweiligen Unvermögen feinen Grun 
aben, und mögen die Pflichtigen im Uebrigen zur Unterhaltung 

ihrer Familien im Stande und lediglich zur Bezahlung bed Schul⸗ 
gelded unvermögend fein. 
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Diefer Verpflichtung kommt aber bie Stadt B. dadurd nad), 
daß fie zur 0a Habt ung des Schulbedürfniſſes der katholifchen Be⸗ 
völferung ſechs Häbtin e fatholifche Glementarfchulen gegründet hat, in 
welchen unvermögende Kinder unentgeltlich unterrichtet werden, und daß 
fie außerdem in den katholiſchen Pfarrſchulen arme katholiſche Kinder 
gegen vertragsmäßige Vergütigung unterbringt. Daneben it die Stadt 
nicht verpflichtet, ohne Weiteres auch noch — unbeitreibliche 
Schul elberreike, welche bei den fatholifchen Pfarrichulen entitehen, 
u deden. enn der Stadt fteht ungweifelbaft die Befugniß zu, 
—* u beftimmen, in welcher Weiſe ſie ihrer —A— Ge⸗ 
nüge leiften will. Dieſes Wahlrecht würde aber illuſoriſch werden, 
wenn die Stadt alle Schulgelderrefte bei den katholiſchen Pfarrfchulen 
opne Meitered übertragen follte, indem Died auf die Verpflichtung 
binaudliefe, die armen Kinder in den Pfarrichulen unterrichten 
gu Iaffen, während hierauf weder die Pfarrichulen, noch die Eitern 
er Kinder ein Recht haben. Auch Tann, da die Verpflichtung zur 

Armenpflege eine lediglich ee tft, von einer vermöge ber Armen 
piege 'e ewährenden Leiftung überhaupt erft von dem Zeitpunft an 

e Rede —* wo dad Bedürfniß, die öffentliche Fürſorge für die 
betreffende Perjon eintreten zu laffen, geltend gemacht worden tft. 
So lange daher Kinder in den katholiſchen Pfarrſchulen unterrichtet 
werden, ohne daf für fte die öffentliche Hülfe in Anfprucdh genommen 
wird, liegt auch Tein Gegenftand der Armenpflege vor, und Tann 
mithin der Ortsarmenkaſſe die Vertretung der aus jener Zeit unbe⸗ 
richtigt gebliebenen Schulgelder nicht angefonnen werden. Vielmehr 
tft e8, um eine Verpflichtung der Stadt zur Sürlorge für jene Kinder 
Pr begründen, erforderlih, dab jeded Kind, ar ſich —— 
ab das Schulgeld für daſſelbe uneinziehbar iſt, ſofort bei der Orts⸗ 

armen⸗Verwaltung Seitens der Rectoren der Pfarrſchulen angemeldet 
werde. Erſt mit dieſem Zeitpunkte beginnt die Pflicht der Stadt, 
für den Unterricht des Kindes im Si der Armenpflege zu ſorgen. 
Wird dann das Kind Seitens der Stadt in der Pfarrſchule belaften. 
fo tft fte unbedenflih von nun ab zur Ontriöptung, dei Schulgeldes 
für daſſelbe reſp. der vertragsmäßig Eftgeſerten ergũtigung ver⸗ 
pflichtet, während es andererſeits der Stadt nach ihrer freien Wahl 
a annen bleibt, das Kind einer ſtädtiſchen Schule zu über- 
wetfen. ꝛc. 

Berlin, den 8. October 1862. 

Die Mintfter 
der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. des Innern. 

v. Mübler. v. Jagow. 
Un bie Königliche Regierung zu N. 

17386, U. M. d. g. U. 

I. B. 5869, M. . 93. 
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276) Schulgeld für die Kinder der Ortdarmen in Der 
Provinz Preußen, Berehtigung des Lehrers zum Be- 
zuge deijelben, Aufbringung durd den Armenverbant. 

(efr. Centrafblatt pro 1861 Ceite 246 Rr. 89.) 

Den Ausführungen der Königlichen Regierung in dem Bericht 
vom 1. d. M. über die Vorftellung des Eebrers K. zu ©. wegen 
Mebertragung des Schulgeldes für die Kinder armer Eltern, vermag 
ih nicht beizuftimmen. 

Sn der, der Bocation des ıc. K. angehängten Matrifel ift unter 
dem Einkommen des Lehrers aufgeführt: 

„Re. 7. B. nicht feftſtehende Beträge, nad) Angabe des vorigen Lehrers 
a. von 20 Kindern der Einfaffen zu S. 

und K. à 1 Thlr. 22 Sgr.... 34 Thlr. 20 Sgr. 
b. von 80 Einwohnerlindern 26 Spar. 69 „ 10 „ 

Summa 104 Thlr. — Eygr.* 
Die Feſtſetzung am Schluß der Matrifel: „Etwaige Ausfälle 

an den unfirirten Beiträgen trägt der Lehrer, wogegen ihm audy die 
etwaigen Mebreinnahmen zufteben”, hat daher ofenbar nut die Be⸗ 
beufung, daß die als nicht feftftehende „eiträge aufgeführten Sum- 
men nicht garantirt werden, daß alfo, wenn die angenommene Zahl 
der Echulfinder ſich vermindern follte, die Mindereinnahme am 
Schulgeld von dem Lehrer getragen werden müffe, ſowie umgefehrt 
ihm die Mehreinnahmen bei einer Eteigerung der Zahl der Eau. 
finder zu Gute fommen follten. 

Dagegen Tann in diefe Feftiehung nicht der Sinn gelegt wer: 
den, ale Öle der Lehrer auch die Ausfälle am Schulgeld tragen, 
welche durch die Armuth der Eltern der Schulfinder entſtehen. Dieſe 
zu übertragen, find vielmehr nad) $. 43 der Schulordnung vom 
11. December 1845 diejenigen verpflichtet, welchen geſetzlich die Ber: 
pflihtung der Armenpflege obliegt. Es hätte daher, wenn die Ges 
meinden des Schulbezirfd von diefer ihnen in ihrer Eigenſchaft als 
Ortsarmenverbänden obliegenden Verbindlichkeit befreit werden follen, 
einer auddrüdlidhen, bierauf gerichteten Feſtſetzung bedurft. Eine 
jolde ift in der mitgetheilten Stelle der Matrifel nicht zu finden, 
und erjcheint deshalb der Anipruch des Beichwerbeführerd auf Er: 
ftattung der Schulgelder für die Kinder armer Eltern durch bie 
Orts gmeinden be runde, Hat biernad) ber Beſchwerde b 

te Königlihe Regierung hat hiernady der Beſchwerde des ıc. 
K. Abhülfe zu verfchaffen. 

Berlin, den 20. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An die Königliche Kegierung zu R. (in der Provinz Prenfen). 
‚145. U. 
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277) Verfahren beiAburtheilung der Schulverſäumniſſe. 
(Centralblatt pro 1860 Seite 740 Nr. 337.) 

Ew. ıc. Beihwerden vom 4. v. M. über die Anordnungen 
der Königlichen Regierung zu Königdberg in Betreff der Schulver- 
ſäumniß⸗Liſten vermögen wir nicht als begründet anzuerfennen. 

Die Schulvorftände find nad 8.4 der Schulordnung vom 11. 
December 1845 dinchun der Schulverſäumniſſe mit der Unter: 
ſudung der Straffälligkeit und mit der Stellung des Strafantrags 
etraut; an dieſelben find daher die von den Poltzeibehörden feitzu- 

lebenden und beizutreibenden Strafgelder abzuführen. Daraud er- 
tebt fi von jelbit, dab die Polizeibehörden den Schulvorftänden 
—* von den getroffenen Feſtſetzungen als auch von dem Erfolg 
des Executionsverfahrens Kenntniß zu geben haben. Lediglich aber 
um den Polizeibehoörden dieſe Benachrichtigung zu erleichtern, iſt in 
den betbeiligten Re jerungebegirten unter dieffeiiger Diligung an⸗ 
geordnet worden, dab den Polizeibehörden von den Schulvorftänden 
die Schulverfäumniß » Liften in 2 Cremplaren — einer Haupt» und 
einer Nebenlifte — einzureichen find, von denen die erftere zur Ver— 
Maung der auıigeibehörbe beftimmt ift, die legtere aber, nachdem 
arin nad Erledigung der Sache die feitgejegte Strafe und das 

Ergebniß des Crecutiondverfahrend in die dafür beftimmte Colonne 
notirt worden, an den Schulvorftand zur Kenntnignahme und Auf« 
bewahrung in der Schulregiftratur zurüdgefandt werden muß. 

Durch diefe Anordnungen tft daher weder eine unnüpe Laſt für 
die Polizeibehörden gefchaffen, noch ift dabei der Gedanke an Ein- 
brung einer unberedtigten Controle der Schulvorftände über die 
Drtöpolizeibehörden leitend gewefen. Sofern daher Ew. ıc. nicht jept 
noch vorziehen, dad Haupteremplar nad Erledigung der Sache an 
die Schulvorftände zurüdzugeben, haben Ste Sidy der geringen 
Mühe der Ausfüllung und Rückſendung der Nebenlifte zu a 

Daß Em. ıc. gleichzeitig Patron der betheiligten Schulen find, 
ändert in der Sachlage nichts, da Shnen in diefer Eigenſchaft ggwar 
die Direction des Schulvorftandes zufteht, hierdurch aber die Noth⸗ 
wendigkeit einer bejondern Benachrichtigung des letztern über die 
Rn Ihren als DOrtöpoltzeibehörde getroffenen Feſtſetzungen nicht be- 
eitigt wird. 
—** vermögen wir den Anträgen Ew. ꝛc. keine Folge zu geben. 
Berlin, den 17. October 1862. 

Der Minifter der geiftl. 2c. Angel. Der Minifter des Iunern. 
v. Mühler v. Jagow. 

An 
ben Heren ac. zu R. (im Regierungsbezirk Königsberg). 

0,74. U.M. b. g. 9. 
I. 7669. M. db. 93. 



278) Beihäftigung und Schulbefud jugendblider Ar- 
beiter in Fabriken und in Berkftätten. 
(Eentralblatt pro 1859 &. 483; pro 1861 &. 187.) 

Die Erwägung der BVerhältniffe, “ welde der Magiftrat in 
Seiner, an dad Königliche Staatd-Minifterium gerichteten, reffort= 
gemäß zur Verfügung und mitgetheilten VBorftelung vom 8. April 
d. 3. den Antrag ftügt, da für die jugendlichen Fabrikarbeiter un- 
ter Abänderung der Beftimmungen in $. 4 des Geſetzes vom 
16. Mai 1853 die Dauer der täglichen Arbeitäzeit auf zehn Stun- 
den audgedehnt, und der tägfihe Schulunterricht durch einen nach⸗ 
helfenden Unterricht in der Sonntagsſchule erſetzt werde, führt nicht 
zu der Ueberzeugung, daß diefe Aenderung der biöherigen Beftim- 
mungen durch überwiegende Rüdfichten geboten, oder zur Förderung 
des beabfichtigten Zwecks geeignet jei. 

Sft, wie aud der Magiftrat anerkennt, im Intereffe des Ge⸗ 
meinwohld darauf Bedacht zu nehmen, dab die in Fabriken beſchäf⸗ 
tigten Kinder vor einer naditheiligen leberbürdung mit Arbeiten be⸗ 
wahrt und in ihrer Schulbildung nicht vernachläligt werden, dann 
darf weder bie im 8.4 a. a. D. angeordnete Beichränfung ihrer 
täglichen Arbeitözeit auf feh8 Stunden, noch auch ihr regelmäßiger 
dreiftündiger Echulunterriht wegfallen. Denn diejenige Stufe der 
förperlihen und geiftigen Cntwidelung, welche bei Kindern bis zum 
zurüdgelegten vierzehnten Lebensjahre in der Regel voraudzufepen tft, 
macht jene Anforderungen des Geſetzes nothwendig. Die Entbehr⸗ 
lichkeit derſelben läßt ſich ebenſowenig aus allgemeinen Wahrneb- 
mungen, wie aus den beſonderen Berhältniffen der hieſigen Reſidenz 
perteiten und der Magiiteat überſchätzt die durdhichnittlicde Schul⸗ 
ildung der Kinder, weldye bier vor Heberfehreitung der bezeichneten 

Alteröfhufe in Arbeit treten, wenn Er zur Vervollftändigung ihrer 
Elementar » Kenntniffe den Nahhülfes Unterricht in einer Sonntagd- 
ſchule für ausreichend erachtet. Gegenüber den Nachtheilen, weldye 
aus der phyſiſchen und fittlihen Berfümmerung folder Kinder ent: 
fteben, it auch darauf, daß fie bei nur Iecheitünbiger „el@äftigung 
einen geringeren Lohn erhalten, als bei längerer Arbeitözeit, ein ent: 
ſcheidendes Gewicht nicht zu legen, weil das Beftreben ber Eltern, 
bie Kräfte ihrer Kinder in frühem Xebensalter zur Erwerbung bes 
Unterhaltd der Familie außzunußen, nad feiner Seite bin Unter: 
ar: verdient. Wenn aber der Magiftrat ferner geltend macht, 

aß bie Durchführung der beftehenden Vorjchriften bie ERT der in 
Fabriken bejchäftigten Kinder vermindere, dagegen die Zahl der in 
anderen Werfitätten arbeitenden Kinder fteigere, und daß diefer Er⸗ 
[a8 den heilfamen Zweck des Geſetzes vom 16. Mat 1853 vereitele, 
owett deſſen Beftimmungen nur die in Fabriken beichäftigten Ju 
gendlichen Arbeiter gegen eine ſchrankenloſe Ausbeutung ihrer Kräfte 



697 

fügen, fo Tönnen bie daraus gezogenen Folgerungen bie vorges 
ſchlagene Aenberung biefer Beftimmungen ebenfälls nicht motiviren. 

Die ftattgefundenen Grmittelungen ftellen außer Zweifel, daß 
die Bedingungen, unter welden ber $. 4 a. a. D. die Beichäftig« 
ung jüngerer Kinder in den Fabriken geftattet, fi) mit deren Bes 
trieb8 - Einrichtungen wohl vereinigen laffen. Deshalb ift auch die 
Einführung einer, jenen Bedingungen entfprechenden Wedhfelarbeit 
von den Inhabern der Fabriken nicht von vorn herein zurücgewiefen, 
iondern zum Theil mit ge ftigem Erfolge verfucht worben. ben 
jowenig haben die Sabril» Inhaber über die Controle Beſchwerde 

geführt, welcher bie Beichäftigung und der Schulbeſuch ber bei 
ihnen arbeitenden Kinder nach den Beftimmungen bed Geſetzes un» 
terworfen iſt. Danady muß Bedenken getragen werben, bie Vers 
minderung ber Zahl diefer Kinder der Abneigung ber Arbeitgeber 
ge die Befolgung ber erwähnten Beftimmungen zuzuſchrelben. 

en Fabrikbeſitzern iſt vielmehr, wie die nähere Prüfung der Ange 
legenheit beraudgeftellt bat, durch andere Werhältniffe, welche nicht 
ausſchließlich auf den Vorſchriften des F. 4 a. a. O. beruhen, bie 

erhäftigung, chulpflichtiger Kinder felbft dann ent« 
er: 

Gelegenheit zur 
waren, den Bedingungen des Geſetzes zogen worben, wenn fie 

zu genügen. 
In diefer Beziehung bat bei den Eitern, melde von ben Ar⸗ 

beitöfräften ihrer Kinder Nutzen zu ziehen wünfchten, die Auffaſſung 
vorgewaltet, daß der Beichäftigung in den Sabrifen bie Arbeit in 
anbern Betrieböftätten worzugiehen fi. We 
weiſe die Ausfiht auf höheren Lohn leitend ge 
die Inhaber der Kabrifen wegen ber für ihre 
Beichräntung der Arbeitöftunden nicht ggräbee 
Unterbringung vieler Kinder in andern Berkftät 
gefördert worden, daß bie Schulbehörbe zu h 
der, deren Heranziehung zu ſolchem, Emm: 
ohne zureichende Gehfung ber vorgefchügte 
Haufe von dem regelmäßigen Beſuche der ge 
enfirt hat, während nad den aus dem allgemeinen Söulatwange 
1 ergebenden Gefichtöpunften der Beſuch ber gewöhnlichen Säule 
in ber Regel nur denjenigen Kindern hätte erlaffen werben follen, 
welche als Fabrifarbeiter den im 8.4 a. a. D. vorgefchriebenen drei⸗ 
ftündigen Schulunterricht erhielten. 

Se Beitimmungen bed Regulativs vom 21. October 1844 
A Conſtatirung bed Beſuchs der Schulen und des Gonfirmanden- 
interrichts in Berlin find inzwiſchen dahin abgeändert, daß künftige 

hin bei Kindern von zwölf bis zu vierzehn Jahren, melde in ne 
u den Fabriken gehörenden Betrieböftätten oder im elterlihen Haufe 
eſchäftigt werden, in der Regel ber volle Schulbeſuch erlangt 

und nur ausnahmöwetfe eine Beichräntung des Schul-Unterrichts 
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auf drei Stunden täglich, wie in den Fabriken, nachgegeben werben 
fol. Unter den obwaltenden Umftänden empfiehlt fich die forgfältige 
Beachtung diefer Anordnung ald das wirkjamfte Mittel zur Befeiti- 
gung der Mißverhältniſſe, welche biß dahin die iugenbliden Arbeiter 
den Heineren Betrieböftätten zugeführt und dadurd von den Vor⸗ 
theilen des mehr erwähnten Geſeßes ausgejchloffen haben. Dagegen 
würden die Gründe, aus weldyen der Magiftrat der Beihäftigung 
in den Fabrifen den Vorzug vor der Arbeit in andern Betriebs- 
ftätten zugefteht, im Wejentlihen ihre Bedeutung verlieren, wenn 
die zur Zeit geitenben Bedingungen jener Beſchäftigung nach Seinen 
Borilägen abgeändert werben follten. 

Für die beantragte Ausdehnung der Vorſchriften über die Be- 
ihäftigung der Kinder in den Kabriten auf alle Betrieböftätten und 
Snbuffrie-änftalten würden gewichtige Rückſichten ſprechen, wenn Die 
Ausführbarfeit der durch diefe Maßregel bedingten Control-Beftim- 
mungen bdargethan wäre. Auf eine aufriebenttellende 2öjung der 
Schwierigkeiten, weldhe fi) der von dem Magiftrate zu jenem Zwecke 
gewünschten Ueberwahung ſämmtlicher Werkſtätten entgegenftellen, 
darf indefjen nicht gerechnet, und ed muß ſchon aus diefem Grunde 
auf Die Ausführung Seined Vorſchlages verzichtet werden. Abgefehen 
davon fällt aber auch die Beichäftigung der Kinder in den Meineren 
Werkſtätten nicht durchgängig unter gleiche Geſichtspunkte, wie die 
Arbeit in den Fabriken, indem manche jener Werkitätten den jugend: 
lichen Arbeitern zur Crlernung und Anwendung verfchiebenartiger 
Fertigfeiten Gelegenheit geben, bei welder die Nadıtheile der ein⸗ 
feitigen Beichäftigung im Fabriken nicht hervortreten. 

Demnach ift auf die erörterten Anträge nicht einzugehen. 
Berlin, den 30. October 1862. 

Mininifterium für Handel ꝛc. Der Minifter der geiftl. 2c. Angel. 
Graf v. Itzenplitz. In Bertretung: Lehnert. 

Der Minifter ded Innern. 
v. Jagow. 

An den Magiftrat bier. 

IV. 9456, M. f. ©. 
U. 23037. M. b. g. 9. 
II. 8596. M. d. 93. 

279) Fabrilarbeiter- Schulen im Regierungd-Bezirf 
Aachen. 

t «Bericht der Königl. Regi a i u HT 9 m ae hen iu dæ 
Die mittels einer fortlaufenden Subvention des Aachener Ver⸗ 

eines zur Befoͤrderung der Arbeitſamkeit hier und in Burtſcheid ein⸗ 
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gerichteten Abendichulen für Yabrifarbeiter find in Sagesihulen ums 
gerwanbeit worden, an welchen ein Theil der jugendlichen Arbeiter 

ormittagd, der andere Nachmittagd unterridhtei wird. Die Ein- 
richtung, Durch welche den Arbeitgebern die Gelegenheit zu einer 
gmedimäbigeren Verwendung foldher Arbeiter und Arbeiterinnen, ſowie 
en legteren zu einer jechöftundigen lohnenden Beſchäftigung ver: 

Ihafft wird, tritt mit dem jetzt beginnenden neuen Schuljahre in 
Wirkſamkeit. 

280) Frauen-Schulvorſtand. 

In der Stadt Mühl hauſen, NRegierungsbezirt Erfurt, beſteht für bie 
Mädchen⸗Bürgerſchule ein Franen⸗Vorſtand, über beflen Bedeutung und Wirk 
famtleit der leßte Jahresbericht Folgendes mittheilt: 

Der Frauen-Shulvorftand hat feine Wirkſamkeit zum 
Beften der Schule mit Liebe und Bereitwilligkeit auch im vergangenen 
Sale fortgefept. Welche Bedeutung die Schule ihm beilegt, iſt im 
IK ern Sahreöberichten vielfah audgeiprohen worden. „Da die 

ädchen⸗Bürgerſchule für das Haus zu bilden und gu erzieben hat, 
fo muß fie,” beißt ed in dem Programme von 1843, „in ihrer 
Öinrihtung dem Haufe fih zu nähern ſuchen. Sie wird das aber, 
wenn fie Mütter dafür gewinnt, daß fie bei dem Unterrichte in ber 
Schule öfterd gegenwärtig find.” Bon diefer Anficht geleitet, wurbe 
vom Magijtrate auf den Antrag der ftädtiihen Schul» Sommillion 
der Frauen-Schulvorftand in's Leben gerufen, der ia zur Aufgabe 
machte, die weibliche Oraiepung und Bildung möglichit fördern zu 
helfen, beſonders aber die Kehrerin bei der Unterweilung in weib- 
lihen Handarbeiten zu unterftügen. Derfelbe ift der übernommenen 
Verpflichtung gewiſſenhaft nadhgefommen, indem er bald nach feiner 
Begründung mit der Lehrerin einen Plan In den Unterridt in 
weiblichen andarbeiten mit beftimmter Stufenfolge feftgeftellt und 
die Lehrerin in der Beſeitigung der Hinderniffe, die der Ausführung 
deffelben vielfach entgegentraten, entichieden unterftübt hat. In den 
20 Jahren feines Wirkens hat er in Kranfheitd- und andern Bes 
binderungöfällen ber Lehrerin ben Unterricht derjelben wiederholt auf 
längere Bett übernommen und regelmäßig ertheilt. Zugleich aber 
gewährt er der Lehrerin in jeder Stunde eine wefentliche Unterftüg- 
ung bei der Unterweifung. Der Einfluß feines Wirkens giebt ſich 
in dem geordneten Unterrichte und dem Erfolge beffelben ſichtlich zu 
erkennen. Die alljährlich angelegten aahteeihen und mannigfaltigen 
Arbeiten jeigen, dag in unfrer Schule in dem, was dad Haus von 
ber weiblichen Hand verlangt, ein ſehr guter Anfang gemacht wird, 
was Anerlennung verbient. Eine höhere Aufgabe, als fie jept Löft 
kann fidh die Shule bei der Beichränktheit der Zeit. von woͤchentlich 
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2—4 Stunden nicht ftellen. Sie bat fih aber auch Teine höhere 
zu ftellen, da das Leben lang genug ift, um den guten Anfang zu 
einer guten Vollendung zu Ohren, Sn Hinfiht auf feine thätige 
Mitwirkung und Unterftügung, fo wie in Rüdficht darauf, daß ſchon 
die bloße Gegenwart der verehrten Frauen von großem Einfluffe ift, 
infofern „Diele der Schule ein gut Theil ihres öffentlichen Gepräges 
nimmt und jene ftille Sittigfeit und Zurüdgezogenheit begünftigt, 
denen die Ausbildung des werblihen Gemüths nicht entrathen Tann,“ 
fühlt fih die Schule von Neuem zu dem wärmften Danfe gegen den 
Berein verpflichtet. 

281) Didpenfation fhulpflihtiger Kinder von dem 
vollftändigen Shulbefut in Berlin. 

Während die befonderen Berhältniffe ber Stabt Berlin bei Erlaß des Re- 
gulative vom 21. Dctober 1844 noch weitgehende Befugnifle zur Dispenfation 
von dem Bffentlihen Schulunterricht erforderlich erfcheinen Tießen, bat gegen- 
wärtig durch die nachftebend abgebrudte Verorbnung eine normalere Geftaltung 
angebahnt werben können. 

Berordnung, betreffend die Dispenfation ſchul— 
pflihtiger Kinder von dem Schulbefud. 

Auf Grund des Reſcripts der Herren Minifter der geiftlichen, 
Unterricht. und Mtedicinal- Angelegenheiten und des Innern vom 
6. Auguft d. 3. wird unter Abänderung bed $. 11 bed Regulativs 
zur Gonitatirung de8 Schul und Confirmanden⸗Unterrichts⸗Beſuchs 
vom 21. October 1844*) für die Stadt Berlin Nachftebendes 
verordnet: 81 

Jedes Kind iſt im Allgemeinen ſo lange, bis es die Reife für 
die Confirmation erlangt hat, als upflictin zu betrachten. Doch 
darf bei Kindern von 12 bis 14 Jahren, welche in Fabriken im 
Sinne des Gefeped vom 16. Mai 1853 Beſchäftigun De die 

Beſchränkung auf einen täglid- breiftündigen Schulben verftattet 
werden. Diele Dispenfation von dem vollen Schulunterridt tritt 
erft dann in Kraft, wenn nad vorgängiger Ortpeilung des Schul» 
eugnifles nach $. 2 des Regulativs vom 9. März 1839 und nad 
g des Gefehed vom 16. Mai 1853 Nr. 3 das Arbeitsbuch aus» 
gefertigt und der Schulbehörde vorgezeigt tft. 

*), Diefer Baragraph lautet: Jedes Kind ift im Allgemeinen fo lange, bie 
es bie Reife für die Eonfirmation erlangt bat, als ſchulpflichtig zu betrachten. 
In befonderen Fällen kann von biefer Regel foviel nadhgegeben werben, daß 
Kinder, melde deu Conftrmanden-Linterricht bejuchen, nach ben darüber befle- 
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8. 2.*) 

Rei Kindern von 12 bis 14 Jahren, welde in Betriebs— 
ftätten, die nicht zu den Fabriken im gefeplichen Sinne gehören, 
beichäftigt werden follen, kann eine gleiche Beſchränkung auf täglich 
dreiftündigen Schul= Unterriht nur ausnahmsweiſe nachgegeben 
werden, wenn die Berhältniffe der &ltern hierzu eine dringende 
Beranlaffung geben, und wenn die Arbeitgeber ſich fhriftlich ver- ' 
pflichten, die Kinder während der teitgejenten Unterrichtözeit von der 
Arbeit frei zu laſſen. Wird die täglich dreiftündige Unterrichtäzeit 
ohne inreichende Entſchuldigung *9 inne gehalten, ſo tritt die 
Verpflichtung zum vollen Schulbeſuch ſofort wieder in Kraft. 

8. 3. 
Kinder von 12 bi8 14 Jahren, deren Diöpenjation von dem 

vollen Schulunterriht wegen häuslicher Nothſtände nadhge- 
ſucht wird, können von der Tageöfchule dispenfirt und einer Sonn- 
tagsſchule zugewiefen werden, wenn jene Notbitände von der be- 
treffenden Armen-Sommijtion nachgewieſen find, und zugleich durch 
die Befcheinigung des Seeljorgerd dargethan wird, daß die betreffenden 
Kinder den onlirmanden Unterricht beſuchen. 

8. 4. 
Borftehbende Beftimmungen treten von bem 1. October d. 3. 

ab in Kraft. 

Berlin, den 30. Auguft 1862. 

Königlihed Schul - Eollegtum der Provinz Brandenburg. 

henden Borfchriften zum Beſuch einer Nachhüilfefchule verftattet werben. In 
Fällen, wo ber Confirmande bereits fo weit im Alter vorgefchritten if, daß ber 
gemeinfchaftliche Unterricht mit jlingeren Kinbern wenig Erfolg für benjelben 
verfpricht, ober wo die Armuth fo groß und die fonftigen Verhältniſſe der Art 
find, daß bem Conftrmanden bie nöthige Zeit zum Beſuch ber Nachhülfeſchule 
änzlich fehlt, iR die Schul-Depntation befugt, von bem Beſuch ber Nachhilfe 
—* zu dispenſiren, wenn das Kind nach der Beſcheinigung ſeines Seelſorgers 
bereits bie nothwendigſten Schullenntniſſe erlangt hat und ben Eonfirmanben- 
Unterricht fortbauernd regelmäßig befudht. 

*) cfr. Eentrafblatt pro 1861 Seite 187, pro 1862 Seite 119. 
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Perfonal: Beränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Ober» Regierungd- Rath Dr. Wiefe im Mini 
- fterium der geiftlichen ıc. Angelegenheiten ift der Adler ber Ritter 

des Rönigliden Haudordend von Hohenzollern verliehen worden. 

B. Univerfitäten ıc. 

Es ift die Grlaubniß zur Annahme und Sinlegung 
des Ritterkreuzes vom Päpftlichen Pius⸗Orden dem ordentl. Pro- 
A 0 Geheimen Juſtizrath Dr. Witte an der Univerfität zu 

alle, 

des Nitterfreuzed vom Königti Däniichen Dannebrogd- Drden 
dem außerordentl. Profeffor, Geheimen Medicinalrath Dr. Böhm 
an der Univerfität zu Berlin, 

bed Kommenthurkreuzes gmeiter Klaffe vom Königl. Württem⸗ 
bergiſchen Ariedrich& » Orden dem außerordentl. Profefior Dr. 
von Gräfe an der Univerfität zu Berlin ertbeilt, 

dem ordentl. Deofeljor Dr. Berlage an der Akademie zu Müns 
fter die Erlaubniß zur Führung bed ihm von Seiner Heiligkeit 
bem Papit verliehenen Titels eines Antistes domestious ertheilt 
worden. 

C. Gymnasien, Realſchulen. 

Dem ordentl. Lehrer Krulenberg am Pädagogium in Zül« 
lichau ift das Prädicat „Oberlehrer” verliehen, 

am Gymnafium zu Raftenburg ber orbentl. Lehrer Jänſch zum 
Dberlehrer beforbert, und der Dr. &. Boldmann als orbentl. 
Lehrer angeltellt, 

als ordentl. Lehrer find angeftellt worden: 

am Gymnafium zu Anclam der Schulamtd-Sandidat Walther, 
" "on Arnsberg der Schulamts »- Kandidat Schil⸗ 

ng8, 
n n „ Culm der biöherige Hülfslehrer Rochel bei 

diefer Anftalt, 
" " „ Münfter der biöherige Hülfslebrer Dr. Focke 

bei dieſer Anftalt, 
" " „ ®eplar der Schulamtd-Candidat Lüde, 
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am Friedrichs-⸗Collegtum zu Königdberg i. Pr. der Schulamtö- 
Sandidat Dr. er g 49 9 

am Pädagogium ded Klofterd Unfer Lieben Frauen zu Magbe- 
burg der Dr. Carl Göbel, der wiſſenſchaftl. Hülfelehrer 
Rathmann und der Lehrer Treplin; 

an ber Landesſchule zu Pforta ift der Schulamtd-Gandidat Dr. 
Diedrich Volkmann ald Adjunct angeftellt, 

dem Conrector Pal Sliemann am Gymnafium zu Salz: 
wedel ift der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

Der Rector Dr. Stahlberg ift zum Director der Realfchule in 
Hagen ernannt, " 

al8 ordentliche Lehrer find an der Realjchule 
zum heiligen Geiſt in Breslau der Gollaborator Rudolph 

Schmidt, 
zu Burg der Schulamtd-Bandidat Dr. A. Ziegler. 
zu Görlitz der Dr. Schwarzloſe 

angeftellt worden. 

D. Säullehrer-Seminarien ıc. | 

Der Oberpfarrer und Seminardirigent Wäpoldt in Reichenbach 
O./L. iſt zum Director ded evangelifchen Waiſenhauſes und Schul» 
lehrer-Seminare in Bunzlau ernannt worden. 

Dem Propft, Oberpfarrer und Superintendenten Schleusner zu 
Kemberg im Re terungßbegirt erfeburg ift der Rothe Adler- 
Drden vierter Klaffe verliehen worden. 

Der Rothe Adler-Orden vierter Kalle tft dem evangelifchen 
Schullehrer Hen 19 en zu Lienen im Kreis Tedlenburg, und 
das Allgemeine Ehrenzeichen ift verliehen worden: den evangelifchen 
Schullehrern Schäfer zu Görlig und Scheel zu Strippow im 
Kreis Fürftenthum, — dem evangel. Schullehrer und Cantor Wen- 
el zu Schmiegel im Kreife Koften, — dem evangel. Schullehrer, 
üſter und Organiiten Sonnenberger in der een Bitter⸗ 

un — den katholiſchen Schullehrern Ellerich zu Haujen im Kreis 
Fr Tholey zu Alsfalfen im Kreid St. Wendel, und Meuren 

zu Neuendorf bei Coblenz. 
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Aus dem Amte ieden. 
@eftorben: geſchie⸗ 

ber Profefſor in der evangeliſch-theologiſchen Facultät der Uni- 
verſität zu Bonn, Sonfitt torialrath Dr. Haffe, am 14. Dctober, 

Dberlehrer Profeffor Dr. Sundolf am Gymnafium zu da der- 
born am 1 Auguft, 

Sontector Richter am Gymnafium zu Guben am 4. November, 
Drdentl. Lehrer Mufikdirector Täglichsbeck am Gymnaſium zu 
Brandenburg am 7. November. 

Entlaffen auf feinen Antrag: 
der Profellor Gude aus der Stellung als Lehrer an der Kunft- 

Akademie zu Düffeldorf zum 1. November. 

Wegen B erufung in andere Aemter find ausgeſchieden: 
der ordent echter Dr. Bahnſen am Gymnafium in Anclam 

zum 1. Dctober, 
ber ordentl. Lehrer Dr. Kuhl am Opmnafium zu Düffeldorf 

bei dem Beginn bed Schuljahres 1855 
ber katholiſche Geiſtliche Heder ald Lehrer am Gymnafium zu 
Kempen, zu Anfang des Winter⸗Semefters, 

der ordentl. Lehrer Dr. Schäfer am Friedrih-Wilhelmd-Gymna- 
fium in Poſen zum 1. November, 

der orbentl gene opf an ber Kealſchule in Erfurt zu Mi» 
chaelis 

Inhaltsverzeichniß des Novemberheftes 
350. Rechtsweg bei Streitigkeiten über bie Bertheilung ber Gemeinde⸗ 
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an ben Staat. — 252. Stempelmarten. — euerungs- und Grlendtungs- 
bebarf für Unterbeamte. — 254. —S—— für veufen im Aus 
— 35. Alademie ber Wiffenfchaften. — 256. Legat bes Brofeffors Suhl. — 
257. und 258. Stipendienftiftungen bei der —* tät Breslau. — 2359. Zahl 
ber Stubirenden ber Theologie. — 260. und 261. Anerfennung höherer Unter- 
——— — 2%2. aubibatenconbict in Magdeburg. — 263. Neues 
Säullehrer »- Seminar in Reichenbach. — 264. Richtung ımb Umfang bes Ge- 
minarunterridhte. — 265. Seminar- Präparanbenanflalt in Mühlhauſen. — u. 
Ausbildung von Lehrern fiir den Turn⸗Unterricht. — 267. Proviforifche ımb 

nitive Anftellung ber 269. Beifun — 268, forte für oe en erenen ber 
Glementarlehrer. — ftungen bes @uteherrn zu S 370. 
und 271. Banpflicht bi PH, mit benen eine ine —e iſt. — 
Na. keiſtun ap h bei Herſtellung und Unterhaltung ber Gehege. Lebenbi 
Heden. echtzei tige Beſtellun bes Schullandes. — 274. Schulgeld —— 
Kinder von — — 275.und 276. Schulgeld bie Kinder von Ortsarmen. — 
277. Abmtpeilim der Schulverfäumnifie. — 278. unb 279. —— 
Saulen, _ auen-Schulvorftand. — 2381. Dispenfation Tchufpflichtiger 

— ———— 

Drud von 3. J. Starde in Berlin. 



Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterridts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts. und Medi⸗ 
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
König. Geh. Ober⸗Regierungs⸗ und vortragendem Rath in bem Minikerium 

der geiſtlichen, Unterriäts- und Mebieinal-Ungelegenheiten. 

M 12 - Berlin, den 29. December 1862, 

. Akademien und Univerſitäten. 
282) Errichtung einer belegirten Eraminationd-Com- 

milfion für Pharmaceuten zu Bonn 
(Centralblatt pro 1861 S. 403 Nr. 154.) . 

Auszug aus dem Allerhöchſten Landtagsabſchied filr bie in ben Jahren 1860 
und 1861 verfammelt gewejenen Provinzial-Landbtage der Rheinprovinz vom 
15. November 1862. 

. Die Petition Unferer getrenen Stände vom 6. November 1860 
in Betreff der Grridtung einer belegirten Prüfungs» Sommilfion 
für Pharmaceuten zu Bonn hat durch die inzwilchen erfolgte Errich⸗ 
tung einer ſolchen Commiffion, welche mit dem Winter= Semefter 
1854 ind 2eben getreten ift, ihre Erledigung gefunden. 

283) Dotation der Univerfität zu Königsberg. 
Auszug aus dem Allerhöchften Landtags - Abichieb für die in ben Jahren 

1860 und 1861 verſammelt geweſenen Provinzial⸗Stände ber Provinz Preußen 
vom 15. November 1862. 

Sn dem Antrage Unferer getreuen Stände auf Grhöhung der 
Dotation der Univerfität zu Königäberg Behufs anderweiter Regu- 
lirung der Befoldungen der an ber le ben angeftellten ordentlichen 
Lehrer erkennen Wir gern den Ausdruck des der Hochſchule der 
Provinz von deren Bewohnern gewibmeten Intereſſes. Cine Ver⸗ 
beflerung der Gehälter einer nahe en Zahl von Lehrern der Uni» 
veriität Königäberg tft inzwiichen ſchon erfolgt, und Wir werden 
dafür Sorge tragen, dat ſolches nah Maßgabe ded obwaltenden 

Bedürfniſſes und der vorhandenen Mittel auch weiterhin geſchehe. 

. 45 
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284) Dotation der theologiſchen und philoſophiſchen 
Alademie zu Münfter. 

Auszug ans dem Allerhöchften Lanbtags-Abfchieb für die in den Jahren 18560 
unb 1861 verfammelt gewejenen Provinzial⸗Stände ber Provinz Weſtphalen 

HD. 5. Gewährung eined ferneren jährlihen Zuſchuſſes von 
750 Thlrn. aus allgemeinen Staatsfonds an die theologiihe und 
philoſophiſche Akademie zu Münfter. 

In dem Landtags-Abſchiede vom 16. Detober 1860”) ift Un- 
feren getreuen Ständen in Beziehung auf die Dotation der theo⸗ 
logifhen und pbilofophifchen Akademie zu Münfter eröffnet worden, 
bab durch die Bewilligung eined neuen Zuſchuſſes von 2270 Thlm 
die Verhandlungen wegen unverkürzter Gewährung des durdy bie 
Ordre vom 21. Srovember 1842 bewilligten Zufchufies ihre Erledi⸗ 
gung gefunden haben. Hiernad kann auf den Antrag, der Aladenrie 
noch einen weiteren Zufhuß von 750 Thlrn aus allgemeinen Staats: 
fondd zu gewähren, nicht eingegangen werden. Dagegen bürfen 
Unjere getvenen Stände fid berfüchert halten, daß die Bürforge 
Unjerer Regierung der Alademte auch ferner zugewendet bleiben wir 

285) Verleihung von Medaillen an Künftler. 
(Eentrbl. pro 1861 Seite 66 Nr. 31; pro 1862 Seite 130 Ar. 53.) 

Die Köntglihe Alademte der Künfte benachrichtige ich auf den 
Beriht vom 21. v. M., dab Seine Majeität der König mit Rüd: 
ht auf die Allerhöchſtdenenſelben von mir angegeigten Borjchläge 
ee Akademie in Betreff der Ertheilung goldener Medaillen an die- 

jenigen Künftler, deren Werke fih auf der diedjährigen alademifchen 
Kunftaudftellung bejonders augeichneien. durch Allerhöchften Erlaß 
vom 15. d. M. Allergnädigft zu bewilligen geruht haben: 

I. die große goldene Medatlle für Kunft: 

1) bem Bildhauer Profeffor S. 9. Molin in Stodholm 
un 

2) dem Maler Profeffor Auguft Behrendſen zu Königs: 
berg t. Pr. 

D. Die Eleine goldene Medaille für Kunft: 

1) dem Maler Wilhelm Geng in Berlin, 
2) dem Kupferftecher, Profefjor Auguft Hoffmann bafelbft, 

*) ſ. Gentralblatt pro 1860 Seite 647 Nr. 288. 
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4) dem Maler Anjelm Feuerbach in Rom, 
5) dem Landſchaftsmaler 3. Rollmann in Düffeldorf, 
6) dem Maler Profeflor Hermann Kretihmer in Berlin, 
; dem Maler B. Bautier in Düffeldorf, 

R dem Maler Rihard Zimmermann in Münden, 

8) dem Maler ©. Bleibtreu in Berlin und 
9) dem Maler W. Cordes in Weimar. 

Indem ich der Königlichen Akademie der Künfte die biernady 
erforderlichen zwei großen und neun Heinen goldenen Medaillen zur 
Aushändigung an die genannten Künftler überjende, gebe ich Der⸗ 
jelben zugleih die VBeröffentlihung der erfolgten Allerhöchften Be⸗ 
willigung anbeim. 

erlin, den 26. November 1862. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

An 
bie Königliche Afabemie ber Künfte bier. 

23579. U. 

286) Aufwendungen für Unterrihtözwede in Preußen. 

In Öffentlichen Blättern war der Vorwurf erhoben worben, baß für bie 
Unterriätsverwaltung in Preußen in den lebten Jahren nicht bie nöthigen Mittel 
aufgewendet worden wären, um bie Zwecke ber Wiffenfhaft und der Vollks⸗ 
bildung angemefien zu fördern. 

Diefe Anſchuldigungen Haben unter bem 29. November d. I. ihre amtliche 
Berichtigung in ber Bo sgeitung gefunden. Aus diefer Berichtigung tbeilen wir 
er factiihen Angaben mit, welche die Aufführung ber verwendeten Mittel ent- 
alten: 

® 

An dauernden Mehraudgaben find zum Etat gebracht 
worden: 

1) für Univ erjitäten: 1859: 16,450 Thlr., 1860: 34,901 Thlr., 
1861: 90 Thlr. 1862: 22,222 Thlr., 

zufammen in 4 Sahren: 83,883 Thaler. 

2) für Gymnaſien und Realſchulen: 1860: 450 Thlr., 1861: 
2 500 Thlr., 1862: 1956 Thlr., 

zufammen in 3 Jahren: 2906 Thaler. 
8) für Schullehrer-Seminarien: 1859: 8377 Thlr., 1860: 

3827 Thlr., 1861: 9837 Thlr. 1862: 6840 Thlr., 

zufammen in 4 Sahren: 28,081 Thaler. 
45* 
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4) ZurBerbefferung ber Befoldungen der Lehrer tin biefem 
Zeitraum: 

a. bet den Gymnaften: 20,000 Thlr., 
„ „ Scäullehrer-Seminarien: 10,000 Thlr. 

c „„Elementarſchulen: 9266 Thlr. ; 
zufammen 39,266 Thlr. 

Sn vier Zahren find biernah an dauernden Audgaben für 
Unterrichtözwede mehr zum Stat gebradyt worden: 157,154 Thlr., 
oder, wenn die in den Etats gegenüberftehenden Erjparniffe mit 
22,629 Thlr. in Abzug gebracht worden: 134,525 Thlr. . 

Hierbei ift zu bemerken, daß alle Statserhöhungen bei den für 
Unterrichtözwede beftimmten Provinzialfonds bier außer Er- 
wähnung geblieben find. 

An einmaligen Audgaben find zum Etat gebradht worden: 

1) für Untverfitäten: 1859: 100,986 Thlr., 1860: 107,700 Thlr., 
1861: 118,182 Zhlr., 1862: 90,365 Thlr., 

zufammen in 4 Jahren: 417,233 Thaler. 

2) für Gymnafien: 1859: 4000 Thlr., 1860: 26,480 Thlr., 
zufammen in 2 Sahren: 30,480 Thlr. 

8) für Shullehbrer-Seminarien und Waifenhäufer: 1859: 
163,543 Thlr., 1860: 34,915 Thle., 1861: 131294 Thlr., 
1862: 127,990 Thlr., 

zufammen in 4 Sahren: 457,742 Thaler. 

4) Zur Unterftügung: 
a. der Gymnaſiallehrer in 3 Sahren: 30,000 Thlr., 
b. „ &lementarlebrer in 4 Sabren: 140,000 Thlr. 

Hiernady find für Unterrichtszwecke in vier Sahren an einma- 
ligen Ausgaben zum tat gebradht worden: 1,075,455 Thlr. 

Kommt hierbei in Betracht, dab die Unterhaltung ded Elemen⸗ 
tarſchulweſens grundſätzlich Sache der Gemeinden und einzelner 
Berpflichteten ift, daß falt alle Stadtſchulen von ſtädtiſchen Com⸗ 
munen unterhalten werben, dab ſehr viele Gymnaſien eigene Sonde 
befigen und Zuſchüſſe von ftädtifchen Communen beziehen, und daß 
alle auf diefen Gebieten, fowie bet den betreffenden 
Provinzial-Fonds in den lesten vier Jahren bemwil» 
ligte, zum Theil fehr bedeutende Mehrausgaben bier 
inzlih unerwähnt geblieben find; fo fol zwar nit be 
auptet werden, dab das Nothwendige und Wünſchenswerthe bereits 

überall erreicht fet: die Anfchuldigungen wegen materieller Vernach⸗ 
laͤſſigung und Berfürzung der Unterrichtd- und Bildungszwede können 
aber hiernach lediglich ſachkundiger und vorurtheiläfreier Grwägung 
überlaffen werden. 
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1. Gymnaften und Nealfchulen. 

287 h der®i tli üfunge 
finden für Das Jahr idea. "6 

(Eentralblatt pro 1862 Seite 17 Nr. 5.) 

Die Königlichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Commiffionen find 
auf dad Jahr {863 wie een M I 

1. Für die Provinz Preußen, in Königsberg. 

Director: 
Dr. laden, Provinzial-Schul-Rath, zugleich Mitglied ber Com- 

miffion. 
Mitglieder: 

Dr. Rojentr« ner Kl d Profeffor, 
Dr. Rihelat er Kaffe und Profeſ 
Dr. Sommer 
Dr. Zabdad, 
Dr. zip $, 
Dr. Thiel, $ 
Dr. Herbft, 

2. Für die Provinz Brandenburg, in Berlin. 

Director: 
Dr. Tzſchirner, Provinzial» Schule Rath, zugleich Mitglied ber 

Sommiffion. 
Mitglieder: 

Dr. Erendelenburg, Drofefen, 
Dr. Ehrenberg, Geheimer Medicinal-Rath und Profeflor, 
Dr. Schellbach, Profeflor, 
Dr. Droyfen, Profefjor, 
Dr. Seeris, Profeflor, 

. Meßner, Profeffor, 
Dr. Schnei der, Profeſſor, 
Dr. Kirchhoff, Profeſſor. 

3. Für die Provinz Pommern, in Sreifswald. 

Director: 

Dr. Shömann, Geheimer Regierungd-Nath und Profeffor, zu 
gleich Mitglied der Commiffton. 

- 
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Mitglieder: 
Dr. Grunert, r, 
Dr. öfer, P 
Dr. Münter, R 
Dr. Reuter, 
Dr. Schäfer, ' 
Dr. George, ' 

4. Für die Provinzen Schlefien und Wofen, in Bresian. 

Director: 

Dr. Semiſch, Profeffor, zugleih Mitglied der Commiffion. 

Mitglieder: 
Dr. Elvenid 
Dr. Stern, ' 
Dr. Shmöil er, 
Dr. Schroͤte 
Dr. Grube, ! 
Dr. Cybulst 
Dr. HP... . 
Dr. —X Profeffor. 

6. Far die Provinz Sachfen, in Halle a. S. 

Director: 
Dr. Kramer, Director der Franckeſchen Stij ‚en, zugleih Mit- 

glied der Commiifion. ' flungen, zugleich 

Mitglieder: 
Dr. Bergt, $ 
Dr. geine, 4 

Galler [A 
Dr. Beyfhla or, 
Dr. Gitard, 
Dr. Ulrici, 
Dr. Dümmle r. 

6. Kür die Provinz Weſtphalen, in Mäufter. 

Director: 

Dr. Saveld, Regierungs- und SchulsRath, zugleich Mitglieb der 
Commiſſion. 
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Mitglieder: 
Dr. Suffrian, Provii jal⸗Schulrath, 
—— Eonfiftorial-Rath, 

r. Winiewski, Profe 

Dr. Bitying, Biof r. ping, Profeffor, 
Dr. Rolat, Profeſſor, 
Dr. Deygs, Profeſſor, 
Dr. Stoͤckl, Profeſſor, 
Dr. Stord, Profeſſor. 

or, 

7. Far die Mheinprovinz nnd die Hobenzollerufchen Lande, 
in Bonn. 

Director: 
Dr. Hilgers, Profeffor, zugleich Mitglied der Commiifion. 

Mitglieber: 
Dr. — — nd Profeſſor, 
Dr. dorrne nd en 
Dr. Zange, R or, 
Dr. Beer, Pr 
Dr. Monnart 
Dr. Delius, 
Dr. Baumert 
Dr. Knoobt, 

Berlin, ben 22. December 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
J Mühlen gelegene 

Belauntmachung. 

26,394. U. 

288) Ausftellung ber Attefte über bie moraliſche Quali— 
fication der zum einjährigen freiwilligen Militatr- 
dienft ſich meldenden FERNE höheres Unterrichts— 

129 der Militair - Erſatz - Inftruftion vom 9. December 
18" Bere bie perfonelle Prüfung der zum einjährigen frei- 
willigen M Mitaigbienfte [id d melbenben Individuen, ift unter f. bes 
| worben, daß Tv ligte ſich über Kin monate Quali⸗ 
ilation durch ein 5 eofeticen es Mitt auszuweiſen bi 
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. Auf den Antrag eines Königlihen Provinzial-Schul-Collegiums 
finden wir und im @inverftändniffe mit dem Herrn Mintfter der 
geiftfichen ıc. Angelegenheiten veranlaßt, diefe Beitimmung dahin zu 
eklariren: 

dab in Anjehung der Zöglinge von höheren Schulen (Gym- 
nafien, Realichulen, Progymnafien und höheren Bürgerſchulen) 
dad mehrerwähnte Atteft fortan nicht mehr von den Polizei- 
bebhörden, fondern von den Direltoren, reip. den Reltoren 
ber betreffenden Unterrichtö-Anftalten auszuſtellen ift. 

Dem Königlihen General» Kommando und dem Königlichen 
Ober⸗Praſidium Stellen wir hiernach die gefällige weitere Veranlafſung 
ergebenft anheim. 

Berlin, den 31. Oktober 1862. 

Der Minifter des Innern. Der Kriegd-Minifter 
v. Sagom. Im Auftrage: v. Gliszinsky. 

An 
bie fämmtlichen oberen Provinzial-Behörben. 

L 2181. M. db. 93. 

699/10. A. I. 8. M. 

289) Form der Abgangdzeugnifie für die auf eine 
Civillehranſtalt übergebenden Cadetten. 

Bei der Aufnahme von Schülern, welche von andern Lehran⸗ 
Kalten abgegangen find, haben die Directoren der Gymnafien unb 

ealihulen ſich Abgangszeugniſſe vorlegen zu laffen, aus welchen 
der auf ber vorigen Anftalt bewiefene Fleiß, die in den einzelnen 
Unterridhtögegenftänden erworbenen Kenntniffe und das fittliche Ber: 
halten der betreffenden Schüler erjehen werden kann. Als ein bei 
einem Gymnafium angemeldeter vormaliger Cadet ein Beugnib bes 
Gabettenhanfes borlente. welches in den angegebenen Beztehungen 
nur unvollftändige Auskunft gab, wurde der Wunſch audgebrüdt, 
daß auch den Abgangdzeugniffen der auf eine Givillehranftalt über- 
gehenden Cadetten eine Form gegeben werden möge, durch welde 
ie Directoren über das Nöthige ds authentiſch unterrichten koͤnnen 

und einer Privatcorreſpondenz mit dem betreffenden Cadettencorps 
überhoben ſind. Auf ein desfallſiges Schreiben des Herrn Miniſters 
der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten an den Herrn General⸗Inſpecteur 
des Militär⸗-Erziehungs- und Bildungsweſens bat Letzterer unterm 
27. November 1862 Folgendes geantwortet: 

„Dem Königlichen Miniſterium beehre ich mich auf das ge- 
fällige Schreiben vom 6. hujus ganz ergebenſt zu erwiedern, 
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daß ich im Folge deſſelben und auf den Grund des Zeugnified, 
welches dem jegt bei dem Gymnaſium zu N. angemeldeten 
vormaligen Cadetten N. unterm 8. v. M. vom Gabdettens 
baufe zu N. auögeftellt worden ift, und welches allerdings 
eine unvollftändig eAuskunft über den Fleiß, das fittliche Ver⸗ 
halten ꝛc. des 2c. N. giebt, daB Commando des Gadetten- 
Corps veranlaßt habe, von nun ab fowohl in der hiefigen 
Sentral-Anftalt, ald in den Provinzial-Cadetten-Anftalten in 
allen derartigen Zeugniſſen den wiftenfchaftlichen Standpunct 
des abgehenden Gadetten und den Fleiß deſſelben zu charac⸗ 
terifiren und fich über feine fittliche Führung in der An- 
ftalt audzufprechen, jo wie endlich die Beranlaftung des Aus⸗ 
tritts aus dem Cadetten⸗Corps anzugeben.” ıc. 

290) Angabe des Religions- und Confeſſions-Verhält— 
niſſes der Schüler in den Programmen. 

Aus den Angaben, welche die Progamme der höheren Lehr⸗ 
anftalten über die Srequenz der Schüler enthalten, muß auch das 
Verhältniß der Religionen und Confeſſionen zu einander erfichtlich 
fein. Da died in einigen Progammen der —* Lehranſtalten 
unſeres Reſſorts bisher nicht der Fall geweſen iſt, ſo machen wir 
die Herren Directoren zur — mit dem Bemerken hierauf 
aufmerkſam, daß, da der Ausdruck „Confeſſion“ nur zur Bezeich- 
nung der verjchiedenen chriftlichen Religionsgemeinſchaften üblich ift, 
der Ausdrud: „moſaiſche Confeſſion“ als unftatthaft erſcheint, und 
daher da, wo er biöher zur Anwendung gefommen ift, in: „jüdiiche 
Religion" umzuwandeln ift. 

Poſen, den 29. November 1862. 

Königliche Provinzial-Schul-Eollegtum. 

ſämmtliche Herren Directoren ber höheren Lehranſtalten 
der Provinz Bofen. 

291) Hebung der Symnaftial-Schüler in mündlider 
aritellung ihrer Gedanten. 

Es wird Beranlaffung genommen, folgende unter bem 16. Juni 1843 von 
dem Königlichen PBrovinzial-Schul-Kolegium zu Eoblenz erlaffene Verfiigung, 
bie Uebungen der Gymnafialſchüler in mündlichen Borträgen betreffend, bier zu 
veröffentlichen. J 

In den uns jetzt vorliegenden, auf unſere Verfügung vom 
8. October v. J. eingegangenen Berichten ſämmtlicher Gymnaſial⸗ 
Directionen der Provinz giebt ſich nicht nur, wie dies zu erwarten 
ſtand, eine ernfte Auffofun und Würdigung ber Aufgabe ber Gym⸗ 
naften, ihre Zöglinge zu Tlarer und angemeflener mündlider Dars 

hl 



714 

ftellung ihrer Gedanken befaͤhigen, kund, ſondern es tritt auch 
durchgaͤngig eine —* Uebereinftimmung über die Mittel, dieſer 
Aufgabe zu genügen, und die dabei in Betracht kommenden allge⸗ 
meinen Gefichtöpunfte hervor. 

Es wird durchgaͤngig anerkannt, daß die Aufgabe der Gymnafien 
nicht ift, den Schein einer Beredſamkeit, welche nur die Frucht ge⸗ 
zeifter männlicher Bildung fein Tann, bei Sünglingen zu erzielen, 
biefelben an ein Sprechen, um zu fprehen, ein geläufiged Worte- 
machen über da8, was der Züngling noch nicht empfunden und noch 
nicht begriffen bat, gewöhnen zu wollen, wodurd nur eine weſent⸗ 
lihe Grundlage ächter Beredſamkeit, die Wahrhaftigkeit, gefährdet 
werden könnte; daß daher die zur Entwidelmg der Redefähigkeit 
in den Gymnafien anzuftellenden Webungen nicht über die Sphäre, 
in welder die Schüler ficher und einheimiſch geworden find, hinaus⸗ 
greifen, in keiner Weiſe zu Dftentationen und anmaßlichem Hinaus⸗ 
gehen über den jugendlichenStandpunft veranlaffen dürfen, und ſich 
alle in der Regel auf freie Reproduction deſſen, was die Schule zum 
ge ſtigen Eigenthum ihrer Zöglinge gemacht hat, beſchränken müffen, 

dt minder wird aber auch anerkannt, daß durch ftätige Sorge 
für Die Audbidung der Sprachorgane, und der ſonſtigen Anlagen, 
durch deren Entwickelung die — * der Rede Aus erlich bes 
dingt tft, durch vielfache und planmäßige Hebungen des Gedädht- 
nifjes, durch ftrenge Gewöhnung an geordneted Denken, mıd an 
tlare Geftaltung und bündige Darftellung des Gedachten, fo oft der 
Schüler in irgend einer Kection Beranlafjung jet, ſich auszuſprechen, 
endlich durch eigene geordnete, abgeftufte Uebungen in freier Dar- 
ftellung von den Opmnafien für den in Rede ftehenden Zweck vieles 
vorbereitend gethan werden Tann und muß, daß fie ihre Aufgabe 
nicht löfen, wenn fie ir Zöglinge nit außer gründlichen Kennt- 
len au mit der Fähigkeit, das Erkannte zu geitalten und dar⸗ 
zuftellen, ausrüften. 

Es wirb ferner durchgängig anerkannt, daß keineswegs die 
Lehrer des Deutichen allein für die eeiftungen der Schule in dieſer 
Hinficht verantwortlich fein fönnen, fondern daß alle wiſſenſchaftlichen 
Lehrer theild im Allgemeinen durch den mächtigen Einfluß ihres 
Beiſpiels, theild dadurch, daß fie immer auf klare, befttmmte volls 
ftändige Antworten, und wo dazu irgend Gelegenheit ift, auf zu= 
ſammenhängende Darftellung dringen, —8R mitwirken koͤnnen 
und ſollen; daß die Refignation, welche ruhig den Schüler zum 
Wort kommen läßt, ihn ausreden läßt, und ſeine Entwickelungen 
und Vorträge nur wo es unerlaͤßlich it unterbricht, eine wejent- 
liche, ry auch nicht immer vorhandene Eigenſchaft eined guten 
Lehrers ift. 
j Der Grundfag der alten Meifter: „ Stilus egregins dioendi 

magister“ tft gleichermaßen in ben vorliegenden Berichten durch⸗ 

o 
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ängig zu voller Anerkennung gelommen, und im Zufammenhang 
amit unter andern auch den Nriftlicen Ueberfegungen aus den 

Klaffikern ihre volle Debentung ald Stylübung beigelegt. Wenn in 
einem der vorliegenden Berichte behauptet wird, ſolche Uebungen 
machten im Gegentheil den Styl holpricht und unbeholfen, fo wird 
dagegen in andern auf das vollgültige Zeugniß der Römtichen Redner 
verwiejen, und in einem berjelben treffend Folgended bemerkt: 

den freien fchriftlichen Arbeiten, zumal der untern und 
mittleren Klaffen, deren Geſichtskreis h nur ein beſchraͤnkter 
fein Tann, dreht fich der Schüler im Alltäglichen ihm gewohnt 
gewordener Worte und Borftellungen. In der Ueberſetzung 
der Alten muß er für neue Borftellungen und Verbindungen 
bie Ausdrüde und Figuren feiner Sprache fuchen. Im dieſem 
Kampfe wählt ihm die Kraft, mehrt fih der Reihthum, in 
jenem Gefchreibe, denn e8 tft oft nicht mehr, bleibt die alte 
rmutbh eben nur Armuth. 

Diefe durchgängige Mebereinftimmung ſämmtlicher Directionen über 
die vorliegende Frage in ihren wejentlichen Beziehungen beredtigt 
zu der Erwartung, daß dem in unferer Verfügung vom 8. Detober 
v. $. von neuem vergegenwärtigten Ziele mit Erfolg an den Gym⸗ 
nafien der Provinz nachgeftrebt werden wird, und wenn in ben 
meiften der vorliegenden Berichte zugleich anerkannt wird, daß die 
Zeiftungen der Anftalten in side Hinfiht, auch abgejehen von 
ärztlichen und individuellen Hinderniffen, weſentlich binter dem zu⸗ 
rüdbleiben, was geleiftet werden könnte und follte, jo zeugen biefe 
Belenntniffe, welche allerdings duch unfre Beobachtungen völlig be⸗ 
ftätigt werben, von dem Ernft, mit weldem die Aufgabe erfaßt 
wird, und geben eine erfreuliche Bürgichaft, daß unfere Gymnafien 
fih nicht damit zufrieden ftellen werden, Mittelmäbiged.oder gar 
Geringes in ber fraglichen Hinficht zu leiften. 

u8 den Erfahrungen und Wünſchen, welche nur in einzelnen 
ber vorliegenden Berichte ausdrücklich ausgeſprochen find, glauben 
wir Folgendes noch hervorheben zu müffen. 

Wenn ein und der andere Bericht eine Vermehrung der Lehr: 
unden für das Deutfche, befonder8 in den obern Klaffen nothwendig 
bet, fo Sprechen andre ſich entfchteden dafür aus, daß jmei woͤ⸗ 

chentliche Stunden in den obern Klaſſen vollkommen hinreichen, 
wenn alle Lehrer und alle Lehrſtunden angemeſſen zuſammenwirken. 

Wir werden beide Anſichten zur Kenntniß des vorgeordneten | 
Königlichen Minifteriumd bringen. 

8 wird ferner darauf aufmerffam gemacht, wie widi auch 
für den fraglichen Zweck ein bewußtes Bufammentvirfen alle aheen, 
ein gegenfeitiged Kenntnißnehmen von dem Unterricht der Collegen 
nach Form und Inhalt fei, wozu gegenfeitiges Beſuchen in din Lehr⸗ 
ftunden weſentlich mitwirfen fönne. Die ichtigkeit dieſer Demer- 
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kung tft nicht zu begieifein, und wir können nur dringend wünfchen, 
daß fie allgemeine Beachtung finde. 

Die Wichtigkeit des Gefangunterrichtd auch für den fraglichen 
Zwed, namentlid für Ausbildung der Sprachwerkzeuge, —* mit 
Recht hervorgehoben. 

Nicht minder, wie wichtig es ſei, die Entwickelung der kör⸗ 
perlichen Haltung in ihrer Desiehung auf angemeljenen und wirf- 
famen Bortrag zu achten, zugleich aber alles Theatraliſche und jede 

‚Mebertreibung fern zu halten. Es wird dabei darauf aufmerflam 
gemacht, dab ed angemeſſen ift, nicht von den Bänken aus, fondern 
M ber Klaffe oder vom Katheder aus recitiren und vortragen zu 
affen. 

Es wird ferner auf den Nupen öfter wiederfehrender Redeacte 
im Kreije der Schule aufmerkſam gemagt. Was hierüber. von der 
Direction ded Gymnaſiums zu N. NR. bemerkt wird, theilen wir im 
Folgenden zu reiflicher Erwägung ber Tehrer-Collegien mit. 

Db von Zeit zu Zeit wiederkehrende Redeübungen, auf den 
Kreid der Schule beichräntt und mit Dermeibung jeder Art öffent- 
oe Schauftellung, vor der ganzen verfammelten Schule oder einigen 
Klaffen, in Gegenwart mehrerer oder aller Lehrer angeftellt, den 
Zwed förbern möchten, ift ein Gedanke, über deſſen Werth und 
Ausführbarteit Erfahrung entfcheiden müßte. Nur die Beften, damit 
es Auszeichnung werde, und aus den oberen Klaffen nur mit eigenen 
Arbeiten, als weldye gelungene Heberfepun en, zumal metrijche, füg⸗ 
lich gelten könnten, würden auftreten ürfen. 

In diefer Art der Deffentlichleit wird alles Theatraliſche, au 
weldem in Städten mit ftehenden Theatern die Verfuhung nahe 
test und Karrilirte Teicht vermieden werben können. Die Rebe, 
jol fie Iohnend fein und den Redner ſpornen, fordert einen Kreis 
von Zuhörern und findet ihren Preis im Auge und Antlip des Hö- 
renden. In fo angeftellten Uebungen möchte der Knabe und Jüng- 
ling, aus dem gewöhnlichen Einerlet feiner Klaffe, das ihm durch 
achtjähriged Zufammenleben zu etwas Alltäglidhem wird, auf einen 
etwas erweiterten Kreid binaudtretend, Vertrauen zu der eigenen 
Kraft finden. In diefem würde der künftige Geiftliche, Lehrer oder 
Rechtsgelehrte zu rechter Zeit verfuchen können, ob ihm bie in feinem 
fünftigen Berufe unentbehrliche Gabe der Rede einwohne oder nidt. 
MWie’die Sachen iept bier ftehen, entſchließt fi) mandyer Jüngling 
gum Studium ber Theologie, deſſen erfte Predigt feine erfte öffent- 
the Rebe ift, oder der Rechte, der vor feinem erften ftotternden 
Bortrage nur feiner Klaffe den Cicero oder Demoſthenes vorerponirt 
bat. Solche Mebungen, in Gemeinſchaft angeftelt, möchten ein 
Band mehr werben, durdy welches die Schüler der einzelnen Klaffen 
ſich als Schüler einer Schule erkennten. Redeübungen, wie id 
fie mir anzudeuten erlaube,. waren in ber Landesichule Pforta Seite 
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eworden und blieben in ihren Folgen fruchtbringend für das Leben. 
Ünfere Redeübungen bei öffentlichen Prüfungen fordern, eben weil 
fie Fentio find, ganz eigene Rüdfichten. Hier reden nur bie 
Schüler der unteren Klaffen gern und mit Luft, die der oberen 
n en, wenn dazu aufgefordert wird, meiftend nur dem Gebote ber 

ule. 
Daß ed zwedmäßig ift, nicht bloß Gedichte, jondern auch pro⸗ 

ſaiſche Stüde in den unteren und mittleren Klaffen recitiren zu 
lafien, daß zu den freien Vorträgen der oberen Klajjen geichichtliche 
Stoffe zwar bequem für die Schüler, aber weniger geeignet find, 
daß darauf gehalten werden muß, daß dieſen Vorträgen eine Tlare 
Diepofition zu Grunde liege, da Diöputirübungen, welche fih an 

ufjäge der Mitichüler und deren Beurtheilung anfchließen, von 
Nupen fein können, fofern ein geübter Lehrer fie leitet und beherrjcht, 
wird von mehreren Seiten mit guten Gründen hervorgehoben. 

Es hat ſich ferner fehr nüplich erwiejen, am Schlufle der Xehr- 
ftunden regelmäßig etwas Zufammenhangendes aus dem Bereich des 
Aufgefabten von den einzelnen Schülern wiedergeben zu laffen. 

Die Webung einzelner Anftalten, bedeutende Abfchnitte aus 
Klaſſikern, z. B. einer Ciceronifhe Rede, nachdem fie vollitändig 
erflärt find, aus dem Driginal in freier Nachbildung deutich vors 
tragen zu laffen, erjcheint ebenfalls ſehr beachtungswerth. 
— erſcheint auch die Bemerkung, daß Schreibübungen, 

namentlich Abfaſſung von Aufjägen in der Schule, mit Ausſchließung 
aller fremden Hulfömittel, und ald Gewöhnung, die Gedanken meh⸗ 
tere Stunden lang auf einen Gegenftand zu concentriren, in ben 
oberen Klaſſen, mäßig angewendet, ſehr förderlich fein würden. 

Die Rothmenbigteit, daß die Schüler aus dem Lefen vaterländt- 
ſcher Schriftſteller Mufter eined guten Vortrag gewinnen, wird 
auch in der fraglichen Beziehung mehrfady hervorgehoben. Mir 
müfien bier wiederholen, daß die durd die Schule bewirften Total⸗ 
anſchauungen edler und reiner Orgeugnilie der vaterländtichen Li⸗ 
teratur in diefer, wie in anderen Beziehungen, ſich fruchtbarer er» 
weilen werden, ald die grammatiiche Zergliederung, welche fo oft 
fleinlih wird und die lebendige Totalanfhauung hindert, während 
fie diefelbe in feiner Weije zu erleben vermag. 

Die große Bedeutung des Vorbildes der Lehrer in der frag« 
lichen Beziehung ift in feinem der vorliegenden Berichte verkannt, 
in einem derjelben aber mit befonderm Nachdruck hervorgehoben, als 
dad befte Förberungdmittel. Es wird mit Recht bemerkt, daß der 
Lehrer vor allen Dingen felbft leiften müffe, was er von dem Schüler 
fordert, daß alfo alle Anſprachen des Lehrers, wozu jo manche Ver⸗ 
anlaffung fich ergiebt, nad Inhalt und Form mufterhaft fein, daß 
namentlih die öffentlichen Reden der Lehrer wirkli Ireigehaltene 
nicht gelefene Reden fein follten. Daß manchem wadern Lehrer die 
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hierzu erforberlihe Gabe verfagt ift, tft nicht in Abrede zu ſtellen, 
dab es aber bei erniter Auflajlung der Wichtigkeit der Sache immer 
mehreren gelingen wird, dad Zalent dazu zu entwideln, und fo eine 
Iejentiiche Eigenſchaft des Lehrers ſich anzueignen, dürfen wir nicht 

weifeln. 
— ir empfehlen die im Vorſtehenden mitgetheilten Vorſchläge 

und Erfahrungen der Direction und dem Lehrercollegium zur ſorg⸗ 
fältigen Prüfung und Beachtung. 

292) Angerſtein, Anleitung zur Einrichtung von Turn— 
— 

Im Verlag der Haude- und Spener'ſchen Buchhandlung 
biefelbft iſt eine „Anleitung zur Einrichtung von Turn⸗Anſtalten für 
edes Alter und Geſchlecht, nebit Beſchreibung und Abbildung aller 
et dem Turnen gebräudlichen Geräthe und Gerüfte mit genauer 

Angabe ihrer Maaße und Aufftellungsart von W. Angerftein." 
enen. 

q Indem ich bemerke, daß das Buch der geſtellten Aufgabe wohl 
entipricht, veranlaffe ich das Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegi 
die Unterrichtsanftalten Seined Reſſorts empfehlend auf baffelbe 
aufmerkſam zu machen. 

Berlin, den 9. December 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien. 

25,030. U. 

II. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

293) Zettfhrift für Volksſchullehrer. 

Das Provinztal-Schul-Collegium beabfichtigt, dem unter der 
Rebaction des Pfarrer8 Dr. Gregor biefelbft erfcheinenden „Bolt 
ſchulfreunde“, welcher vom 1. Januar k. J. in zweimonatlichen 
Zwiſchenräumen, ftatt wie bisher vierteljährig, erſcheinen wird, durch 
rung ftatiitiichen und amtlihen Materiald eine größere Theil- 
nahme und einen erweiterten Leſerkreis zur verichaffen. Gleichzeitig 



— — — — — — 

719 

hat es uns erſucht, die Herren Superintendenten zur Befoͤrderung 
dieſes Unternehmens zu veranlaſſen, und wir find dieſer Aufforderung 
um fo lieber gefolgt, je mehr es im Intereſſe der evangeliſchen 
Kirche Liegt, wie überhaupt der Schule eine forgfame Pflege zuzu⸗ 
wenden, ß insbeſondere die Lehrer und Leiter der Schule auf ge⸗ 
eignete Weiſe in die Tagesfragen und -Greignifie auf dem Schul⸗ 
ebiete zu ziehen und daran zu beiheiligen. Aus biefem Grumde 

Fordern wir die Herren Superintendenten auf, wie zur Beſchaffung 
paſſenden Materials durch die Se tüchtiger und erfahrener Püda- 
gogen für die Nebaction der Zeitichrift, ſo auch und insbeſondere 
zur Verbreitung derfelben und zur Vermehrung des Lejerfreifes mit» 
wirken zu wollen. Es dürfte fich hiebei empfehlen, wenn die Herren 
Superintendenten der Sammlung von Abonnenten unter den in 
Shrer SchulsSnfpection ſich befindenden Pfarrern, Lehrern und Schul⸗ 
vorftehern fich annehmen wollten, und wird es uns jehr erwünſcht 
I unmittelbar oder mittelbar von dem günjtigen Crfolge einer 
olchen Mitwirkung Kenntnig zu empfangen. 

Königäberg, den 19. November 1862. 

Königliched Conſiſtorium. 
Un 

fämmtlidde Herren Superintendenten ber Provinz Preußen. 

5895. “ 

294) Proviſoriſche und definitive Anftellung ber 
&lementarlebrer. 

(Tentral-Blatt pro 1862 Seite 670 Nr. 267.) 

Durch die Verordnung vom 6. Oktober 1854 ift beftimmt 
worden, daß jeder Glementar- Schulamtd- Sandidat durdy die Ab- 
legung der vorgejchriebenen erften Prüfung zunächſt nur zur pro- 
vioritihen Anftelung im Schulamte befähigt wird, und ift die defi- 
nitive Anftellung von ber Ablegung einer zweiten Prüfung, Die 
übeftend zwei Jahre, fpäteftend fünf Sabre nach der erften ftatt- 
ndet, abhängig erklärt worden. Im der Regel werden daher auch 
te proviſoriſch angeftellten Schulamts⸗Candidaten in dem Zeitraume 

von zwei bid fünf Jahren nad ihrer erften Prüfung refp. Anftellung 
in einem öffentlihen Schulamte von den Superintendenten und den 
Krets-Schulinipektoren zur zweiten Prüfung angemeldet, und es er- 
olgt, wenn fie diejelbe beftanden haben, Pätefteng vor Ablauf des 
echiten Jahres nach dem erften Antritt eined öffentlichen Ne ar 
bre definitive Anftelung. Cine längere Dauer des Proviſoriums 
fol, da fie eine Unficherpeit in bie perfönlichen Verhältniffe des 
Lehrers und in feine Ste ung zu den Gemeinden bringt, auch das 

e Intereffe der Schule jelbft beeinträchtigt, einer Verordnung vom 
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22. v. M. aufolge, fünfttg nicht mehr geftattet und in Fällen, wo 
ganz bejondere Berhältniffe eine Ausnahme räthlich oder erforderlich 
ericheinen laſſen, nur nady ein ern höherer Genehmigung nachge⸗ 
Iaffen werden. Wird die Befähigung zur definitiven Anftellung 
eined &lementarlehrerd im —* Jahre nach ſeinem Eintritt in 
dad Schulamt durch die beſtandene Wiederholungs-Prüfung nicht 
nachgewiejen, fo erfolgt, außer dem bezeichneten Ausnahmefalle, feine 
Entlaffung aud dem Schulamte. 

Zur Befähigung für die definitive Anftellung eines Lehrers 
gehört nicht nur das Maß von Kenntniffen und Zertigleiten, weldyes 
durch die zu beftehende Prüfung erprobt wird, fondern auch eine 
fittliche Reife und praktiiche Tüchtigkeit, welche 1a durch feine ganze 
amtliche und fittliche Führung bewährt hat und durch die Zeugnifte 
feiner Vorgeſetzten belundet wird. 

Um nun, der Verordnung vom 22. v. M. gemäß, das bezüglid 
der befinitiven Anftellung der Clementarlehrer zu beobacdhtende Ver⸗ 
fahren noch genauer zu regeln, beftimmen wir Folgendes: u 

1) Seder in einem öffentlichen Lehramt proviforiich angeftellte 
Schulamts⸗Candidat, der feine Bildung durch einen drei- 
jährigen Curſus in einem Seminar und nad) der erften 
Prüfung das Zeugniß Nr. I., II. oder III. erhalten bat, muß 

. vor Ablauf ded zweiten Jahres nach feinem Eintritt in das 
Schulamt zur Wiederholungs: Prüfung angemeldet werden. 

2) Schulamts⸗Candidaten, welche nicht in einem Seminar für 
das Lehramt vorbereitet worden find oder nur einen balb- 
jährigen, etwa auch ald Gäfte einen jährigen Curſus im 
Semtnar abjolvirt haben, find nur, wenn fie nach der erften 
Prüfung daB Seugnip No. I. und II. erhalten haben, vor 
Ablauf ded zweiten Sahred, wenn ihnen aber nur Ro. 
ertheilt worden ift, erft vor Beendigung des dritten Jahres 
zur Wiederholungd- Prüfung anzumelden. 

3) Schulamtd- Sandidaten, welde nad dem Austritt aus dem 
Seminar in ba8 Berhältnig von Privat- oder Haußdlehrern 
etreten find, wird bieje Zeit bei der Zulaffung zur zweiten 
Prüfung nicht angerechnet. Sie können erft zwei Jahre nach 
dem Gintritt in ein öffentliches Lehramt zu derfelben zuge 
laffen werden. Nur unter befondern Verhältniſſen, weldye 
eine Nachſicht in diefer Beziehung rechtfertigen, werden wir 
eine Ausnahme oder Ermöhigung verftatten. 

4) Schulamtd-Candidaten, welche vor der durch die erfte Prüfung 
erlangten proviforifhen Anſtellungsfähigkeit bereits längere 
oder kürzere Zeit an einer Schule ald Gehülfen oder Stell- 
vertreter eines Lehrerd beichäftigt geweien find, wird biefe 
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Zeit für den Termin der zweiten Prüfung nicht angerechnet, 
ondern biejer erft nach dem Termin ber eriten P g be⸗ 
timmt. 

5) Die zweite Prüfung proviſoriſch angeftellter Schulamts⸗Can⸗ 
didaten findet in der Regel bei demjelben Seminar und vor 
derjelben Prüfungs-Gommtifton ftatt, mo die erfte abgelegt 
worden ift. Eine Ausnahme bilden die Schulamtd-Gandidaten, 
welche den egierungebegirt verlaffen und in einem andern 
eine Anftellung im Schulamt gehinben, alfo dort die zweite 
Prüfung zu beitepen haben. Die aud andern Regierungd- 
bezirken herübergefommenen Schulamtd » Sandidaten werden, 
wenn fie zwei rejp. drei Sabre ein effenttichee Lehramt, und 
davon mindeltend ein Fahr im dieffeitigen Bezirk ein foldyes 
verwaltet haben, und zur Nachprüfung angemeldet und von 
und in dem ihrem erften Prüfungdtermin entiprechenden Ter⸗ 
ie einem der dieſſeitigen Semtnare zur Racprifung über⸗ 
wieſen. 

6) Die Anmeldung der aus dem Seminar zu Neuzelle ent⸗ 
laſſenen Schulamts-Candidaten, welche die Wiederholungs⸗ 
Prüfung beſtehen ſollen, erfolgt zum 1. Auguft, die Anmeldung 
ber aus bem Seminar zu Alt-Döbern als anftellungsfähig 
Entlafjenen zum 1. Februar jeden Jahres. Hinfichtlich des 
Prüfungs-Termind derjenigen, welche nicht in einem Semi⸗ 
nar vorgebildet, biöher bei dem Seminar zu Neuzelle die fo» 
genannte Commiljiond- Prüfung beftanden haben, behalten 
wir und nähere Beitimmung vor. 

7) Den Anmeldungsberichten ift jedesmal dad Seminar-Prüfungs- 
zeugniß und ein Zeugniß ded Lofal- Schulinipectord über die 
amtlihe und fittlihe Führung des Graminanden jowie daß 
Urtheil des Kreis-Schulinfpectord über deſſen fittlihe Reife 
und praftiihe Ausbildung beizufügen, wenn ein Antrag auf 
Zurüdftellung des Angemeldeten gemacht wird, derfelbe gründ⸗ 
lich zu motiviren. 

8) Ein Schulamtd-Gandidat, der die erfte Wiederholungd- Prüf: 
ung nicht beitanden bat, kann nur, wenn ihm bied in dem 
ihm barüber ertheilten Zeugniß ausdrüdiich veritattet ift, zu 
einer zweiten, nie aber zu einer dritten angemeldet und zu⸗ 
elaffen werden. ö 

9) fünften Sahre nad) der erjten Prüfung für das Elemen- 
tar⸗Lehramt find alle bid dahin noch nicht angemeldeten oder 
urüdgeftellten Schulamtd-Gandidaten, welche an einer öffent- 
Eichen Schule befhäftigt find, zur Wiederholungs - Prüfung 
anzämelben und auch diejenigen anzuzeigen, welche bis das 
hin noch in fein öffentliches Lehramt getreten, ſondern in 
Drivatverhältniffen verblieben find. 

46 
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10) In den Jahres⸗Verwaltungs⸗Berichten ift nit nur die Zahl 
der in Ihrem Auffichtöfreife proviſoriſch angeftellten Schul- 
amtd-Sandidaten, jondern auch die Zeit anzugeben, die feit 
rer erften Prüfung reſp. Anftellung im gehramte verfloffen 
it. Wir behalten und vor, Ueberſichten über die Verhält- 
niffe jämmtlicher proviſoriſch oder interimiftiih fungirender 
Lehrer von Zeit zu Zeit zu erfordern, und erwarten von Den 
Herrn Superintendenten und Schulinfpectoren, dab fie ſich 
darüber fortlaufend in genanciter Kenntniß erhalten. 

Frankfurt a. d. D., den 18. November 1862, 

Königlihe Regierung; 
Abtheilung für Kirchen: und Schulmwefen. 

Sirculare 
an bie Herren Superintenbenten 

und Kreis. Schulinfpectoren. 

295) Ausſchluß des Schullehrers bei der Wahl von 
Schul-Repräjentanten. 

Auf die von dem Herrn Minilter ded Innern an mich abge- 
gegebene Vorſtellung vom 26. v. M., die Betheiligung ded Lehrers 
et der Wahl der Schul- Repräfentanten betreffend, erwiedere id) 
Shen, dab die Berfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 
28. Juli 1860 *) den beftehenben Beftimmungen entipridt. 

Ihre Gegenausführung trifft nicht zu, weil fie lediglich den 
Beftimmungen der LYandgemeinde-Ordnung für die Provinz Weft- 
falen vom 19. März 1856 entnommen ih, weldhe das Verhältniß 
des Lehrers zur Schulgemeinde nicht berührt. 

Berlin, den 13. November 1862. 

Der Minifter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
ben Lehrer, Herm N. zu N. 

24,405. U. 

*) Der weientlihe Inhalt biejes Beicheibes ift: Unter ben in ben 88. 29 
und 34 Tit. 12 Th. IT. des Allgem. Land-Rechts erwähnten Hausvätern umd 
zur Schule gewiefenen Einwohnern lönnen bie Schullehrer, wie ſchon bie Wort⸗ 
fafſung andentet, nicht mitbegriffen werden, und bilrfen bie Lehrer daher auch 
nicht mitwirken, wenn es ih darum handelt, eine Bertretung jener Hauspäter 
3c. dur Wahl feitens berfelben zu beftellen. 
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296) Verbindung ber Commiſſions-Prüfungen für 
Slementarlehrer mit den Abiturienten- Prüfungen an 

den Schullehrer-Seminarien. 

Da die Sommilfiond-Prüflinge nad demjelben Maaßſtabe be- 
urtheilt werden follen, wie die Abgangs » Prüflinge der Königlichen 
Scullehrer-Seminare, und da eine Verringerung der Prüfungszeiten 
aus vielen Gründen, namentlich auch im Sntereffe der Seminare 
ſelbſt höchſt wünjchendwerth erfcheint, fo follen, nachdem die im Se- 
minare zu Creuzburg i. O. Schl. angeſtellten Verſuche ſich als 
zweckmäßig herausgeſtellt haben, vom künftigen Jahre an die Com⸗ 
miſſions-Prüfungen in allen Seminarien unſeres Aufſichtskreiſes in 
unmittelbarer Verbindung mit den Abgangd-Prüfungen abgehalten 
werden. 

Die Commilfiond-Prüflinge haben an 2 Tagen vor ber münd- 
lihen Abgangs- Prüfung die fchriftlichen Arbeiten über bejondere 
Aufgaben im Seminare anzufertigen, dann aber an der gefammten 
mündlichen und Diufit-Prühung der abgehenden Seminariſten Theil 
zu nehmen. Die Zeugnifje derjelben find wie biöher audzuftellen. 

Hiernah haben Euer Hochwürden künftig die an und einzu- 
reichenden Bekanntmachungen der Termine zu den Commiflions- 
Prüfungen einzurichten. 

Breslau, den 30. October 1862. 

Königlihed Provinzial-Schul-Collegium. 

An 
die Herren Directoren der Königlichen Seminarien. 

P. S. C. 3043. 

IV. E&lementarfchulweien. 
297) Freie Wahl der Schule, unabhängig von der Con— 

feſſion der Eltern. 

Auf den Bericht vom 9. v. M. erwiedere ich der Königlichen 
Regierung Folgendes. 

Der Häusler N. zu E., evangelifdher Confeſſion, zur evangeliichen 
Schule in ©. eingefchult, ſchickt feinen Sohn nicht in dieſe, jondern 
in die Tatholifche Schule feines Wohnorts. Vorausgeſetzt, daß der 
N. die ihn treffenden Beiträge zur Schule in S. entrichtet, woran 
nach feiner Eingabe nicht zu zweifeln tft, Tann demjelben die Des 
aupung einer andern Schule, wenn fein Sohn in diefer Aufnahme 
findet, nicht verwehrt werden. 

46* 



724 

Nah dem Bericht ber Königlichen Regierung kann der Sohn 
des N. in der Schule nur katholiſchen Religiondunterricht erhalten, 
während der Bater zur evangeliſchen Confeſſion gehört. Da aber der 
N. mit feiner Ehefrau darüber einverftanden N welden Religtons- 
unterricht ihr Sohn erhalten fol, jo kann audy hierin fein Grund 
gefunden werden, ihn zwangsweiſe zur Benupung einer euamgelifchen 
Schule anzubalten. Beabfichtigt der N. aber nicht, feinen Schn 
der fatholitchen Kirche zuzuführen, fo ift e8 Sache jeined Seelforgers, 
ihn von ber Unangemeftenheit feines Berfahren® zu überzeugen, reip. 
ihn darauf aufmerkſam zu madyen, welde Folgen der Mangel an 
confeſſionellem Religionsunterricht für die fpätere Aufnahme feines 
Sohnes in die evangeliiche Kirche mit ſich führen muß. 

Die Schulauffihtöbehörde fann dem N. die Benupung der Ta- 
tholiſchen Schule nicht unterfagen, weshalb audy die gegen ihn ver- 
hängte Feſtſetzung von Schulverfäumnißitrafen nicht aufrecht erhalten 
werden kann. 

Hiernach hat die Königliche Regierung den N. auf die nebft 
den übrigen Anlagen des Berichts zurüdfolgende Beſchwerde zu be- 
ſcheiden und das weiter Erforderliche zu verfügen. 

Berlin, den 29. November 1862. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
v. Mübler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

31991 v U. 

298) Das Volksſchulweſen im Regierungsbezirk Cöslin. 
(Auszug aus dem Verwaltungsébericht.) 

Die Königlichen Regierungs- Präfidien haben nach neuerer Anorbnung alle brei 
Jahre an den Minifter ber Unterrichts» Angelegenheiten einen das gefammte 
Bolkoſchulweſen in ihren Bezirken umfaffenden Berwaltungsbericht abzuftatten. 

Diefe Berichte liegen jett für den Zeitraum von 1859-1861 vor. 
Wir werden fortan aus benjelben dasjenige, was von allgemeinem Intereſſe 

if, in dem Centralblatte mittheilen. 

Das ftädtiiche Schulweſen des Bezirks hat in ber neueften Zeit 
jehr wejentlihe Fortichritte gemacht. 

Eine durchgreifende Reorgantfation haben die Schulen in ben 
Städten Dramburg, Schivelbein, Görlin, Polzin, Lauen— 
burg, Rummelöburg, Pollnow und Zanow erfahren. Die 
Schule zu Bublig fieht derfelben in nächſter Zeit entgegen. 

Hierbei ift aa nicht an die Hebung der Aulen nad) 
Dben, fondern an die Einrichtung eined einfach gegliederten Stufen- 
ſyſtems Behufs der gründlichen YA des Clementar-Unter- 
richts-Bedürfniſſes gedacht, und erft, wo Died gefchehen war, dem 
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weiteren Bedürfniß nad Einrichtung gehobener Klaſſen Rechnung 
getragen worden. 

Sn den meiften Städten des Bezirks Tonnte die Reorganifation 
mit Erfolg nur dann in Angriff genommen werden, wenn in erfter 
a für, das Bedürfniß des ärmſten Theils der Bevölkerung ge- 
orgt wurde. 

Die große Zahl derjenigen Kinder, deren regelmäßiger Schul⸗ 
beſuch währenb bed Sommers nicht zu erzwingen tft, fo lange fie 
eine Ganztagfchule au im Sommer befudyen jollen, die weder Die 
erforderlichen Lehrmittel, noch audy außer der Schulzeit die zu den 
Schularbeiten nöthige Muße haben, deren Lebensftellung endlich ganz 
ber der ärmeren ländlichen Benölferung entipricht, macht, 1 lange 
fie fi in den Klaffen einer ftufenmäßig gegliederten Schule befindet, 
die umgeftörte Darling eine ftreng sehaltenen Unterrichtöplanes 
unmöglich, während dieſe Kinder felbft an ſolchen Schulen das nicht 
haben, was ihnen Noth thut. 

Darum ift die Reorgantfation der Stadtſchulen überall mit der 
Einrichtung einklaffiger Schulen begonnen worden. Wo eine größere 
Zahl derartiger Kinder vorhanden war, tft, wie in den entipredhenden 
Landſchulen, für bie Unterftufe eine 2te Klaffe eingerichtet worden. 
Als Unterrichtöplan für diefe Schulen find die „Srundzüge” maaß- 
geben. Während ded Sommerd wird in verfürzter Schulzeit unter- 
richtet. 
j Leptered bat auf den Schulbefuch der in Rede ftehenden Kinder 

vortheilhaft gewirkt, und zugleich find durch Diefe ganze Einrichtung 
die förenden Elemente aud den allgemeinen Stadtichulen entfernt 
worden. 

Die allgemeinen (Giementar-) Stadtfchulen finb dreiftufig ge⸗ 
gliedert. Die Trennung der Geſchlechter ift überall in der Oberftufe 
durchgeführt und auf der Unterftufe vermieden. Ob diefe Trennung 
in der Mittelftufe eintreten follte, mußte ebenfo, wie die erforber- 
lihe Zahl der Parallelflaffen von der vorhandenen Schulfin erzehl 
abhängig gemacht werden. Die Unterftufe iſt jedoch in 2 fubordi- 
nirte Srhtbeilungen ‚ die in befonderen Klaffen unterrichtet werden, 
gebracht worden. 

er Unterrichtöplan tft in detatllirter Korm unter genauer An- 
abe ber Penfa für die einzelnen Stufen und Unterrichtögegenftände 
bier aufgeitellt und den SchulsDeputationen hingegeben worden. 

In demfelben tft der Unterricht in den Realien ſtark betont, 
derjenige in fremden Sprachen aber aus die ſem Klaffen - Syitem 
überall ausgelhroffen worden. 

Die Mädchen der Ober: und Mittelftufe erhalten ebenfo, wie 
die in den Nebenfchulen, Unterricht in den weiblichen Handarbeiten. 

Auf dem Fundamente diefer Schulen ftehen, wo das Bebürfnik 
dies erfordert, die gehobenen Schulllaffen. 
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Sie bilden mit jenen ein Ganzes. An diefelben treten nur 

biejenigen Kinder ein, welche die ſämmtlichen Etufen der Elementar- 
ſchule durchſchritten find. | 

Die Zahl der gehobenen Klaffen, in welchen überall die Ge- 
ichlechter getrennt find, ift von dem Bedürfniß abhängig gemacht, 

. und deshalb find theild 2 Knaben» und 1 Mäpchenflafte, theils 
2 Knaben⸗ und 2 Maͤdchenklaſſen, theils 3 Knaben: und 2 Mädchen⸗ 
klaſſen eingerichtet worden. 

Der Unterrichtöplan der gehobenen Stadtfchulen hat principaliter 
nicht die verhaͤltnißmäßig geringe Zahl derjenigen Kinder, welche 
Ipäterhin nody Gymnafien und Realſchulen befudyen wollen, fondern 
ae Er miegenbe welche bier ihre Schulbildung abfolvirt, in's Auge 
efaßt. 

Das Hauptgewicht liegt deshalb bier auf dem Unterricht in der 
Mutterfprahe und in den Realien. Der mathematische Unterricht 
wird, je nad) der Zahl der Knabenflaffen möglichft weit, jedoch auf 
raftifhen Wege geführt, mit geringerer Betonung der wiffenichaft- 
ichen Begründung. 

In den Mädchenklaſſen wird in der franzöfiichen Spradye, in 
diefer und der lateiniichen in den Knabenklaſſen unterrichtet. 

Der Unterrihtöplan hat es bei Beitimmung der Penfa in den 
fremden, und namentlid in der lateinifhen Sprache feftgehalten, 
daß hierdurch in den Schulen der vorliegenden Kategorie hauptjädh- 
fich dte formale Ausbildung der Schüler beabfidhtigt wird. 

Wo ed irgend möglid) war, find an den Maͤdchenklaſſen Xeb- 
rerinnen angeftellt worden. 

Die Zahl der litterarifch gebildeten Lehrer ift anfehnlich vermehrt 
und namentlich darauf mit durcdhgreifendem Erfolge bingearbeitet 
worden, dab jede, auch die kleinſte Clementar » Stadtihule einen 
Rektor erhalten bat und daß da, wo dad Rektorat mit dem Dia 
fonate verbunden war, daß geiftlihe von dem Schulamte getrennt, 
und ein befonderer Nektor angeftellt worden ift. 

Die Bereitwilligkeit ſelbſt der ärmften Städte, für ihr Schul- 
weſen bedeutende Opfer zu bringen, muß anerfannt werben, und 
ed läßt fich hoffen, daß das Intereffe an dem Gedeiben des Schul⸗ 
weſens ein noch allgemeinere8 werden wird, fobald die Früchte der 
neuen Einrichtungen mehr vor die Augen getreten fein werden. 

ei der Reorganifation des Schulwetene in Lauenburg wurde 
der allgemeine Wunſch nad Einrichtung einer höheren Sürgerfäute 
in Gemäßheit der Prüfungd- und Unterrichtdordnung vom 6. Deto- 
ber 1859 auägefprogen. 

Diefe Schule befteht fett Michaelid 1860, aehlt 130 Schüler 
und umfaßt eine Vorſchulklaſſe und die Klaffen von Tertia bid Sexta. 

Es wird an diefer Schule unter ber Leitung des Rektors Dr. 
Bahrdt tüchtig gearbeitet. 



727 

Die Stadtichule in Lauenburg, deren bisheriger Rektor an die 
höhere Bürgerfchule überging, hat jogleich wieder einen Rektor erhalten. 
- 88 jtebt zu hoffen, daß In Subrefeift die Reorgantjation fiämmt- 
lider Stadtſchulen des Bezirks durchgeführt fein wird. 
A Die Hebung des Landſchulweſens Tann mur allmälig vor fidh 

ge en. 
Bon durchgreifendem Einfluffe waren für daffelbe, wie für das 

Elementarſchulweſen in den Städten folgende Dinge: 
1) Die allgemeine Einführung des Weg eljchen Leſehuches. 

&8 konnte bei der Armuth vieler Gemeinden —8 nur allmali 
vorgegangen werden; jedoch find bereits in Sahreöfrift über 16 
Exemplare angeſchafft worden. Außer dem Nupen in ſpra ficher 
Hinſicht zeigt ſich Ichon jegt der Gewinn für den Unterricht in der 
Vaterlandskunde hier und dort. 

2) Es iſt den Geiftlichen und Lehrern dringend zur Pflicht 
gemacht worden, durch erlönlichen Einfluß auf Eltern und Kinder 
einen regelmäßigen Schulbefuch zu erzielen und die polizeilichen 
Maßnahmen nur als ein Schliehlich nothwendiged Uebel anzufeben. 

Dies tft nicht Fig Ginfluß geblieben; obwohl an manden 
len " Schulbefuh im Sommer nod immer nit zufrieden. 

ellend ift. 
3) Es ift darauf ftreng gehalten worden, daß die Seminariften 

ſofort ac der Entlaſſungoͤprũfun in oͤffentliche Schulämter ein⸗ 
treten, und es wurden zu dieſem Behufe für ji die mit Präparan⸗ 
den verfehenen Schulen vacant gemadyt. Nur orperlig ſchwächlichen 
Seminariſten iſt in wenigen Ausnahmefällen die Annahme einer 
Haudlehrerftelle auf kurze Zeit und auf Grund ärztlicher Beſchei⸗ 
nigungen geftattet worden. 

te beilfam dies zugleich für die Seminariften ſelbſt ift, bes 
darf feiner Erläuterung. 

4) Bei den Wiederholungs- und bei den Prüfungen der nicht 
in Seminarien vorgebildeten Schulamtöbewerber ift mit möglichfter 
Strenge verfahren, und find die lepteren den Anforderungen an bie 
Seminar-Abgangs-Prüfungen nahe gebracht worden, foweit Died zus 
laͤſſig tft; alfo unter der Berüdfichtigung, dab die Nichtfeminariften von 
ihnen fremden Examinatoren geprüft und nicht nad) dem Lehr- 
gange im Seminar unterrichtet worden find. 

5) Die beffere Vorbereitung der Präparanden für den Seminar- 
unterricht ift durch die Eröffnung der Präparanden-Anftalt in Moder 
angebahnt worden. 

Zur Aufnahmeprüfung hatten ſich 41 junge Leute eingefunden; 
die von diefen aufgenommenen 21, incl. eines Ertraneus, ber bei 
feinen Eltern in Moder wohnt, bringen in die Präparanden-Anftalt 
faft diefelben Kenntniffe mit, welche biöher zur Seminar-Aufnahme 
genügen mußten, und find außerdem dadurch, daß fie nicht in Hülfs⸗ 
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Iehrerftellen eintreten, gegen die Verpfuſchung in didactiſcher und 
paͤdagogiſcher Hinficht geſchützt. 

Werden unjere Seminarien tüchtig vorbereitete Zöglinge er- 
Iten, und wird der breijährige Curſus in den Seminarien erft 
miſch geworden fein, jo wird fih aud in furzer Zeit die Hebung 

des Schulweſens nach feiner innerlichiten Seite hin erfennbar machen. 

299) Das Volksſchulweſen im Regierungd-Bezirf 
Stettin. 

(Auszug ans dem Berwaltungsberidt.) 

Der Schulbefuh hat in den drei Sahren feinen Charafter 
und feine Güte nicht verändert. In den Städten, wo neben ber 
allgemeinen Schule Freiſchulen für die Kinder der ärmeren Leute 
sefehen, iſt er im jener zufriedenitellend, oft durchaus regelmäßig 
geweſen; dagegen in dieſen Schulen nur ba zufriedenitellend, wo 
eine nachbrüdliche und We Schul= Infpection durch die Schul: 
Depntation und deren technifche Mitglieder mit Conſequenz aus⸗ 
eübt wird. 
ß Die Bemühungen der Stadtſchul⸗Deputation in Stettin, einen 
regelmäßigen Schulbeſuch dadurch zu bewirken, daß für jede aus- 

ehntere Schule ein befonderer Schuldiener angeftellt wurde, wel⸗ 
der die fäumigen Kinder nöthigenfalls aus Mm elterlidhen Haufe 

rbeiholte und zur Schule führte, haben einen fehr günftigen Er⸗ 
olg gehe und verdienten lobende Anerkennung. 

uf dem Lande ift der Schulbeſuch in den Bauerndörfern meift 
vollftändig befriedigend; in den Dörfern, welche von „agelöbnern 
bewohnt werden, im Winter meijt überall genügend gut, im Som⸗ 
mer nur da, wo der Gutöherr für die höheren Sntereifen mit Einn 
und Liebe erfült ift. Traurig fteht e8 während der Sommerzeit 
mit dem Sculbejude in den ärmeren Coloniftendörfern und an 
folden Drten, wo der Gutsherr mit Gleichgültigfeit gegen Die Schule 
erfüllt und die Polizei -Obrigkeit zu bequem it, um mit Raſchheit 
an bie Unterfuchung und Beitrafung der Verſäumniſſe fich zu machen, 
ober auch geneigt iſt, jede Entihuldigung der ſäumigen Eltern gelten 
zu laffen. 

rfreulih ift die immer fich erneuernde Crfahrung, daß faft 
alle Gemeinden, fowohl in Städten, als auch auf dem Rande den 
Merth der Eulbilbung mehr und mehr fchäpen lernen und daher 
auch gern die Schulen beſchicken, wenn an ihnen tüdhtige und acht⸗ 
ungöwerthe Lehrer ftehen. Dad Bewußtſein, daß Lehrer folder 
B Safer eine wirkſame fittlihe Macht find zur Herftellung und 
Erhaltung eines guten Schulbeſuches, ja im Allgemeinen die Haupt- 
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bedingung eines ſolchen, hat die Regierung ftetd lebendig zu halten 
fi bemüht. ꝛc. 

Eine neue Aufgabe ift allen Volksſchulen nach dem hoben Er⸗ 
laffe vom 10. September 1860 (U. 19,615)*) in den gym— 
naftiihen Uebungen (Zurnen) geſtellt worden, weldye zufolge 
des ſpäteren hohen Erlaſſes von 4. Juni 1862 (U. 11,110)*") 
nah dem Allerhoͤchſten Orts befohlenen „Leitfaden für den Turn⸗ 
unterricht in den Preubifchen Schulen“ einen integrivenden Theil des 
Volksſchul⸗Unterrichtes für die männliche Sugend fortan bilden follen. 

In Zolge ded Erlafjed vom 10. September 1860 ift von ber 
Regierung unter dem 12. Februar 1861 an alle Magifträte, Super- 
intendenten, Landräthe, Domainen- und Domainen-Nent-Aemter in 
der Angelegenheit Serfügung ergangen. Bon vorne herein waren 
diefleitö die Uebungen bei den Schulen nicht ald eine Sache der 
Willkür, fondern ald Anordnung für Alle aufgefaßt, und demgemäß 
ift der Gegenftand in den jo eben erwähnten Verfügungen vorge- 
halten und —2 worden. Dabei iſt nichts Unmögliches ver⸗ 
langt und überhaupt gerathen worden, die Uebungen den Gemeinden 
von derjenigen Seite zu empfehlen, von welcher Be ihre Heilſamkeit 
zu fallen und ſich für fie zu erwärmen, am Gewiflelten vermögen 
würden, nämlich im Lichte einer erwünschten und bebeutfamen Vor 
bereitung des Preubiſchen Knaben auf den Waffendienſt im vater⸗ 
laͤndiſchen Heere. Nach dem weiteren Inhalte der Verfügung ſollten 
die Uebungen wo möglich ſofort — mit dem Mai 1861 — geordnet 
und angegriffen werden, auf dem Lande zunädhit nur ald Fretübung- 
en, wozu damald eine von dem Seminarlehrer Büttner entworfene 
Anleitung empfohlen ward. Ueber die Zahl der geeigneten und un⸗ 
gerignelen Lehrer und über dad Nefultat ihrer Bemühungen bei ben 

tadtverordnneten und bei den Gemeinden ward von den Magifträten 
und Superintendenten Bericht erfordert. 

In bemerfenöwerther Weile ift bet diefen Verhandlungen ein 
Unterjchied zwiichen den Städten und dem Lande hervorgetreten. 
Kaft durchgehende nahmen die Städte in thren Atanilträten und 
Stadtverordneten dad an fie gerichtete Verlangen mit illigfeit, ein 
bedeutender Theil mit Gnthufiadmns auf; dagegen die ländlichen 
Gemeinden mit ganz geringen Ausnahmen fehr fühl und größten- 
theild zurückweiſend. Turnen fei Aa Landkinder kein Bedürfniß, 
Zeit dazu fehle ebenſo wie die Mittel und geeignete Lehrer, gute 
Preußiſche Soldaten könnten die Knaben ohne alles Turnen in den 
Schulen doc werden, und es widerftehe folch ein Unterricht ben 
Anfichten und Gefühlen der Eltern, ꝛc. — Das und Aehnliched waren 

*) Centralblatt pro 1860 Seite 519. 

*#) Gentralblatt pro 1862 Seite 369. 
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die ablehnenden Antworten vom Lande ber. Wie die Anfichten über 
den Gegenftand zwiſchen Stadt und Land ftarl auseinander ge- 
gangen find, jo ift auch der nächſte Erfolg aller Verhandlungen ein 
auffallend verfchiedener geweien. Bon den 35 Städten im Departe- 
ment haben 32 jeit Sommer 1861 Turnplätze, Turnlehrer und 
Zurn=Uebungen, von denen allerdings 3 die Hebungen ſchon früber 
eingeführt und ſolche daher nur feffzubalten hatten. Zwei Städte, 
weldhe in den 32 nicht begriffen find, find ebenfalls willig, barren 
aber noch auf zur Sache geſchickte Lehrer. Ein einziges Städtchen, 
ein armed freilich, bat fi) unwillig gezeigt. Unter allen Landge⸗ 
meinden haben nur 21 e& fich gefallen Iaffen, daß die Lehrer im 
Anſchluß an den fonftigen Schul-Unterriht Turnübungen mit den 
Knaben vornehmen. Gegenwärtig handelt ed fi nit mehr um 
Wollen oder Nichtwollen der Gemeinden. Bor allem Andern aber 
muß für Ausbildung von Turnlehrern geforgt werden. Zu Stars 
gard bat in diefer Beziehung Einiges geichehen können. Durdy 
einen Sergeanten, der zwei Dal einem Curſus in der Königlichen 
Sentral- Turn » Anftalt beigewohnt hat, einen zuverläffigen und ge- 
ſchickten Mann, find 10 Lehrer (9 ſtädtiſche und 1 vom Lande) in 
einem ſechswoͤchentlichen Pr angeleitet und geübt worden. Diefer 
Mann kann ferner zur Abhaltung einiger Curſen benupt werden, 
außerdem aber dad Schullehrer- Seminar zu Pölitz. Bezug 
darauf wird fich die Königliche Regierung mit dem Köni lien 
Provin zial⸗Schul⸗Collegio in Verbindung ſetzen, wegen aller Eurjen 
diefer Art aber den Beiftand des hohen Minifterit erbitten. Sobald 
eine etwas größere Zahl von gut audgebildeten Turnlehrern über 
die verſchiedenen Kreiſe im Departement verbreitet fein wird, wozu 
nicht wenig die nächſte Entlaffung aus dem genannten Seminar 
beitragen wird, wird ed möglich fein, die Ausbildung der angeftellten 
noch ungeübten Lehrer mit geringeren Koften herbeizuführen, indem 
diefe um einen gewandten Turnlehrer im Kreife werden verfammelt 
werden können. Die Regierung wird ihrer Pflicht gemäß die allge- 
meine Einführung der Uebungen als fefte Saul-Ardnung in Preußen 
verfolgen; dabei aber mit Vorfiht und Schonung zu Werke gehen, 
was jedenfalls erforderlich ift. Sie rechnet dabei viel auf Dad qute 
Beiipiel, welches den abgeneigten Gemeinden durdy die guten Leis 
ftungen in der Nähe geboten werden wird. Wenn I erft ſehen 
werden, daß die Uebungen feine Gefahren mit ſich führen, daß die 
Knaben mit Liebe und Freude ſich darin bewegen und in ihrer leib- 
lichen und geiftigen Ausbildung fihtbaren Gewinn daher nehmen, 
jo wird uud in ihrer Abneigung gegen das Turnen, gleichwie bei 
andern nützlichen Dingen, die ald Neuerungen auftreten und Ans 
fangs verurtheilt werden, ohne Zweifel eine erfreulihe Ummwandlung 
eintreten. Uebrigens wird die Regierung gewiflenhaft dafür Sorge 
tragen, daß fich nicht Perjonen, Die der Schule nicht angehören, in 
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die Leitung der Uebungen mifchen, und daß allen Aeußerlichkeiten 
und Mantteftationen, welche die Sugend um ihre Unbefangenheit 
bringen tönnte, fern von der Sache bleiben. 

Klagen über den Schul-Unterricht nad dem Regulativ find 
in den drei Jahren aus feiner Gemeinde hervorgetreten. Hätten es 
ſich nicht einzelne Perfonen, theils weil fie von Kirche und Chriften- 
thum nicht die richtige Auffaffung haben, theils weil fie auf einem 
befonderen politiihen Standpunkte ftehen, theils aus perjönlichen 
Rückſichten bier und da angelegen fein laſſen, ihre Erbitterung ge 
gen den regulatiwifchen Unterricht unter dad Wolf zu verbreiten, fo 
en im Departement Angriffe auf ihm überhaupt wicht ftattgehabt 
aben. ıc. 

Stettin, den 7. October 1862. 

Dad Regierungd-Präfidium. 

300) Schulweſen im Regierungd- Bezirk Breslau. 

Die Durchficht der Berichte über die im laufenden Iahre in 
ſämmtlichen evangelifchen &lementarfchulen unferd Departements 
vollzogene gejegliche Prüfung bietet und auch diesmal wieder die 
Beranlaffung, an die Herrn Superintendenten, Geiftlihen und 
Lehrer und zu wenden und über die von und bei der gedachten Ges 
fegenbeit gemachten Erfahrungen ihnen gegenüber und auszulaſſen. 

(68 gereicht und zur Befriedigung, den Herrn Lehrern und ihren 
Parochial- und Kreidvorgefepten zunächft jagen zu dürfen, wie auch 
das letztvergangene Schuljahr wieder die Schulen unſers Auffichts⸗ 
freifed auf der Bahn ihrer Entwidelung nicht unmerflich weiter ges 
führt habe. Abgeſehen davon, daß die Keviforen faft ohne Aus» 
nahme ben Lehrern das Zeuani der Treue und guten Geſchicklichkeit 
bezüglich ihrer Amtöwirffamfeit geben konnten, fo ließ fih auch nicht 
verfennen, daß felbit der gefchärfte Blick, mit welchem die Reviſoren 
die Prüfungen abbielten, wie die größere Strenge, weldhe die dar« 
über fprechenden Berichte verfaßte, den Lehrern im Allgemeinen daB 
Zeugniß gewachjener Vertiefung bezüglich des Lehrftoffs, wie Flarer 
Auffaffung des Lehrziels nicht verfagen fonnte. Ebenſo nahmen wir 
wahr, daß unfer Eirkular vom 31. December prät. feine beilfamen 
Wirkungen auf eine große Zahl von Xehrern nicht verfehlte, fondern 
he in ihrer Lehrtüchtigfeit gefördert hat. Insbeſondere dürfen wir 
ervorbeben, daß der Unterriht im Rechnen und in den Realien 

bet vielen Schulen einen heilfamen Umſchwung erfuhr. Unter dieſen 
Umftänden mar e8 natürlich, daß auch die im Laufe des Jahres von 
und veranlaßten commiffartichen Schulprüfungen im Ganzen zu er- 
freulicheren Refultaten als früher führten. Wenn daneben fidy indeß 
nicht überfehen läßt, daß trotz alles Fortichreitens das geſteckte Ziel 
doch immer noch, bier mehr, dort weniger, unerreicht blieb, fo führt 
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und dies von felbft zu dem wohlgemeinten Rathe, es möchten bie 
Lehrer nicht müde werden, unfere ım Snterefle des Schulunterrichts 
erlaffenen Circularverfügungen forgfältig zu beachten, die in den be= 
treffenden Schulen ftattgehabten Prüfungen nad ihren Erfolgen ge- 
wiflenhaft zu berüdjichtigen, die Generale und Special-Conferenzen 
mit Eifer wahrzımehmen, namentlid) aber die diefen Gonferenzen 
von und zur Löjung geftellten wichtigen Kragen zum Gegenftande 
ihres fortgejepten Nachdenkens zu machen, wie enblid die in Den 
Lefevereinen cirenlirenden Schriften fleißig zu ftudiren. 

Wir dürfen bei dem geiftigen Standpunkte der Lehrer unferd 
Auffichtöfreifed und überzeugt halten, fie feien ſämmtlich darin mit 
und einverftanden, daß nur ein ununterbrochnes Fortichreiten in Der 
Ausbildung fie und ihre Schule vor dem Rückſchritte bewahren 
fönne. aneben müfjen wir fpeciell hervorheben, dab die große 
Aufgabe der Schule, wornach diefe der Kirhe, dem Könige und 
Baterlande, der Familie und dem Berufe ein neues, die Schäden 
der Gegenwart heilendes Gefchlecht erziehen ſoll, immer nody ein 
Problem bleibe, welchem Lehrer und Geiftlidhe ihre volle und un- 
eſchwächte Aufmerkſamkeit zuzumenden, alle Urjadhe haben. Ein 
fir dieſen Zweck vorzugsweiſe — Mittel finden wir in den 
graiichen Geiftlihen und Lehrern abzubaltenden Gonferenzen. Wir 
etrachten es darum auch ald eine unabweisbare Pflicht, auf Die 

Abhaltung dieſer Conferenzen fort und fort ſergan zu achten. 
Wenn wir nun aus den und eingereichten, den diesjährigen Prü⸗ 
fungsverhandlungen beigefügten Begleitberichten der Reviſoren erfehen 
haben, daß die fraglichen Gonferenzen zwar im Allgemeinen geordnet 
find und abgehalten werben, daß aber tropbem immer noch einzelne 
Reviſoren ſich finden, welche diefelben auf ihre gelegentlichen Be⸗ 
ſprechungen mit den Lehrern beſchränken, und daß dies namentlich 
in kleineren Parochien, zu denen blos ein oder zwei Lehrer gehören, 
der Fall ift, jo wird und dies zur Veranlaffung, von neuem anzu⸗ 
ordnen, daB die Lehrer, in deren reip. Parochien wegen zu geringer 
Zahl der Mitglieder eine Conferenz nicht recht lebensfähig fein 
würde, emem benadybarten Conferenzverbande ſich na lieben 
haben. Dabei dürfen wir erwarten, dar die betreffenden Geiſtlichen 
bei ihrem Eifer um die Körderung ber Schulen diefem Anſchlufſe 
auch bezitglich ihrer Perjon gewiß gern folgen werden, wie wir auch 
wiederholt verlangen, daß die Begleitberichte der Geiftlichen zu ben 
Schulprüfungd «Verhandlungen und dad zur Sache Gehörige ftets 
anzeigen. 

| Um die fraglihen Conferenzen noch fruchtharer zu machen, 
halten wir für angemefjen, daß es zwar bezüglich der jährlich ab» 
zubaltenden Diöceſan⸗Lehrerconferenz bei demjenigen verbleibe, was 
wir über die Beantwortung der von und geltellten und künftig zu 
ftellenden Sonferenzfragen angeorbnet haben, daß daneben aber auch 
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in jeder ParochialsConferenz ein Mitglied aus der Zahl der Lehrer 
von den Conferenzgenoffen unter Leitung des Vorſitzenden mit der 
Beantwortung ber geftellten Frage beauftragt werde. Die hieraus 
erwachlende Ausarbeitung wird in der Parochial⸗Conferenz vor dem 
Discefan- Conferenz» Termine vorzutragen und zu didcufiren fein. 
Es Steht zu erwarten, daß auf Diele Weiſe nicht nur alle Kara in 
den betreffenden Gegenftand tiefer werben eingeweiht werden, fondern 
daß fie auch für die Didcuffion der Diöcefan- Conferenz beffer als 
bisher gerüftet zu letzterer kommen werden. | 

Ein anderer, wichtiger Gegenftand, zu deſſen Erwähnung und 
die Bemerkung einiger Lehrer, „ed heine, als ob, ſeit nicht mehr 
Tatechefirt werden dürfe, das Dentvermögen der Schüler a 
gemacht habe“ „eranlaffung giebt, und auf den wir aud ſonſt noch 
durch einen Reviſor, der bei der legten Schulprüfung die Lehrer 
jeined Reviſorats über einen Bibeljpruch Katechejationen halten ließ, 
dadurdy aber eine abweichende Anficht dem Regulative vom 3. Oc⸗ 
tober 1854 gegenüber zu erfennen gab, geleitet werden, fol durch 
dad Folgende Veine Erledigung finden: Wir glauben auf Grund 
unſerer, in ben Prüfungöverhandlungen gemachten Beobachtungen 
eine vielfach wiederkehrende, mißverftändliche Deutung eined gleich 
zu erwähnenden Paſſus in dem gedachten Regulative annehmen zu 
an und glauben, dat grade in diefer Deutung viele unverdiente 
Anfeindungen des lehtern ihre Veranlaſſung gefunden haben, wie 
auch jene obengedadhten Lehrer und der bezeichnete Reviſor ohn» 
ftrettig auf diefem Wege im Berhältniffe zum Regulative bedenklich 
eworden find. Das Regulativ beftimmte: „Sogenannte Kateche⸗ 

Katlonen über einzelne Cehrpunfte und Lehrftüde, oder über Bibel- 
Iprüde, find von dem Unterrichte der Elementarſchule ausgefchloffen.* 

agegen ſoll der Lehrer e8 als feine Hauptaufgabe betradhten, den 
auf jeinem Lehrgebiete belegenen, durch Bibel, Katechismus und 
FE an die Hand gegebenen Lehrſtoff zum Verftändniffe und 
Beige der Kinder zu bringen; dazu aber, beißt e8 fernermeit, fet 
weniger die Kunft des fogenannten Socratifirend, ald die des guten 
Erzählens, Veranſchaulichens, des Klaren Zufammenfaffens des Haupt⸗ 
gedanfen, des Abfragend und die Kraft ded eignen Glaubenslebens 
erforderlich, da letztere in göttlichen Dingen, ohne große menfchliche 
Kunft, Meberzeugung und Leben fchaffe. Als erftes Mittel für diefen 
Zweck ordnet dad Kegulativ gleichzeitig an, es folle der in der Ge⸗ 
meinde eingeführte Katechismus nicht blos dem Gedächtnifſe ber 
Kinder eingeprägt, fondern feinem Wortinhalte nach verftanden fein 
und richtig und ausdrucksvoll bergefagt werden können. Eine unbefangene 
und ſcharfzuſehende Erwägung diejer Feftftelungen wird leicht zu 
der Ueberzeugung kommen, dab alle dem Regulative wegen der ge⸗ 
dachten Anordnungen gemachten Vorwürfe völlig unbegründet feien. 
Nicht den im bie Ziele dringenden Blick will dad Regulativ dem 
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Lehrer verſchließen, hüten nur joll er fich in feinen Religionsftunden, 
mitteld baarjpaltender, in begrifflichen Deductionen fi ergehender 
Unterredungen mit jeinen Schülern die Religion lediglich zu einer 
Sache ded Berftanded zu maden und auf dieje Weife die Religions- 
ftunde felbit zum Mittel einer Verftandedübung herabzuwürdigen. 
Augenfällig verlangt dem gegenüber dad Regulativ, daß der Religions- 
unterricht an ein Berfahren aneigne, wodurch der ganze Menich in 
allen feinen geiltigen Vermögen durchdrungen und geheiliget werde. 
Daß dafür aber die erfte Bedingung ein richtiged und durch Die 
Sprade befundeted Verſtändniß des Wortfinned der Katechiömus- 
läge, Bibelabfchnitte und Lieder fei, wird fein einfichtiger Lehrer in 
Abrede jtellen. Wer auf religiöfem Gebiete das Wort in feinem 
nächſten Zufammenbange nicht verfteht, Tann noch viel weniger das—⸗ 
jelbe im ae zu dem Ganzen der dhriftlichen Heildtehre, in 
deſſen Gebiete es jeine beitimmte Stelle einnimmt, erfaſſen. Sn 
die Tiefe des legteren aber mit feinen Schülern dem Worte nachzu⸗ 
eben und daſſelbe unter Benugung aller Quellen chriftlicher &- 
enntniß nach jeiner vollen Bedeutung aufzuſchließen, das ift nad 
dem Regulative die Hauptaufgabe des Lehrers, da das Regulativ bie 
Hare Zujammenfaffung der Hauptgebanfen ihm überall zur Pflicht 
macht, und er leptere nur auf die eben gedachte Weife erfüllen kann. 
Mir bedauern hierbei ausſprechen zu müffen, daß nicht wenige Lehrer, 
und wohl aud nidht wenige Reviſoren, dad Richtige in der hier 
fraglihen Beziehung nicht gefunden haben. Wäre es anderd, jo 
würde auch eine nicht kleine Zahl Schulprüfungs » Berichte andere 
gefaßt fein, ald in der That der Fall war. Ganz augenjcheinlich 
bleiben viele Lehrer und Revijoren an der Oberfläche ftehen. Sie 
glauben ihr Ziel erreicht zu haben, wenn die Kinder durch das finn- 
emäße Sprechen eine Anm emäße Auffafjung des nächſten Wort» 
inned an den Tag legen; die tiefere Yuffaffung ded Einzelnen in 
einer Beziehung zu dem Ganzen, wozu ed gehört, wird häufig über- 
eben. #ür diele Annahme Ipechen und bejonderd audy die viel zu 
weiten Aufgaben, welde den Lehrern von den Reviſoren für die 
Unterſuchung der Religionskenntniſſe der Kinder bei Gelegenheit 
der Schulprüfungen geftelit werden. Wenn z.B. ein Lehrer beauf- 
tragt wurde, über die drei Artikel, oder auch über den 1., 2. ober 
3. Artikel mit der Tugend fi) zu befprechen, jo find dad Aufgaben, 
welche nach Maßgabe der in der Regel gegönnten Zeit nicht einmal 
geftatten, auch nur gehörig zu erfennen, ob die Kinder den nächſten, 
rihtigen Wortfinn erfaßt haben, geichweige denn, da fich abnehmen 
ließe, in welder Weile der Lehrer das Wort in feine Tiefen zu 
verfolgen und in feinem Zuſammenhange mit dem Ganzen ben 
Kindern Far zu maden und and Herz zu legen vermöge. Unter 
biejen Umftänden können wir nur wünſchen, daß fünftig für bie 
Prüfungen nicht zu umfafjende Gegenftände den Lehrern zur reli- 
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giöfen Beſprechung mit der Jugend aufgegeben werden, und daß 
der Prüfungsgegenitand, damit der Zehrer fich gehörig zu rüften und 
jeined Stofes mächtig zu machen vermöge, ftetd am Lage vor der 
Prüfung bezeichnet werde. Wenn die Beberzigung der eritern An⸗ 
ordnun verhüfen wird, dab der Lehrer in ein vaged Hin- und Her- 
& ren ha verliere, oder die Religiondftunde in eine Spradftunde 
ich verwandle, jo wird die leßtere den Lehrer zum Bewußtſein des 
Umfanges ſeines Gegenftanded bringen und, was nicht minder wid. 
tig ft, ihm nicht bloß zu einer richtigen Würdigung des Regulativs 
führe, fondern ibm auch Far machen, daß er den dur das 
egtere ihm geitellten Anforderungen niemald anderd ald durch eine 
— * ereitung auf ſeine Religionsſtunden zu entſprechen im 

tande ſei. 
Demnächſt richten wir auf die Lehrmittel der Schulen unſern 

Blick. Im Allgemeinen läßt ſich die dürftige Ausſtattung der letztern 
nicht in Abrede ſtellen. Namentlich iſt es der Unterricht in den 
Realien, wo dieſer Mangel vorzugsweiſe hervortritt, und zwar oft, 
ohne daß in den für die Beichaffung der fraglichen Mittel zunächſt 
beftimmten Schulfaffen ein Grund dafür gefunden werden Tann. 
Leicht erreichbar ift, daß jede Schule ohne Unterſchied eine Karte 
von Schlefien und ebenmäßig ſolche von Preußen, Deutichland, 
Europa und ein Planiglobium befipe. Freilich müffen diefe Karten, 
wenn fie den Rindern Das, wozu fie beitimmt find, werden follen, 
ſtets offen an der Wand hängen und den Welt: wie naturfundlichen 
Unterricht veranſchaulichen helfen. — In vielen Fällen wird es fi) 
aud ermöglichen lafjen, eine Sammlung naturhiftorifcher Abbildungen 
aus der Thier⸗ und Pflanzenwelt anzujchaffen. Behufs der Unter- 
weiſung der Tugend in der Mineralogie fchlagen wir insbeſondere 
eine * brauchbare Sammlung von Mineralien und Felsarten, be⸗ 
jorgt vom Lehrer Leiöner in Waldenburg, die zu dem geringen 
Preiſe von 2 Thlr. 15 Sgr. in einem fehr wedmäßi en Behaͤlt⸗ 
Be bei demfelben au haben ift, vor und empfehlen leid eitig zur 
bejieren Benugung diefer Sammlung dad wohlfeile Schriftchen des 
Seminar-Oberlehrerd 3. Chr. Friedrih Scholz: Das Wilfendwür- 
digfte aus der Mineralogie für Schullehrer, Seminar» und Volks⸗ 
ſchulen, 2. Auflage, 1862. Breslau, bei Groß, Barth und Comp. 
Alle dieje Lehrmittel und daneben die ſchoͤnen Winkelmannſchen Bilder- 
tafeln, deren bis jept 4 erſchienen find und durch und zu dem berab- 
efegten Preife von & 1 Thlr. bezogen werben Tönnen, fullten feiner 
chule Kr Namentlich) müßten ſich ſämmtliche Stadtſchulen in 

ihrem Beſitze befinden, und wollen wir bei dieſer Bemerkung den 
betreffenden Behoͤrden gleichzeitig zu bedenken geben, daß die auf 
den Iepigen Seminarien gebildeten Lehrer ihre Leiſtungsfähigkeit be= 
züglich des natur und weltkundlichen Unterrichtes et werden bar- 



736 

legen koͤnnen, wenn bie Schulen, an benen fie wirten, mit aus⸗ 
reichenden, zeitgemäßen Lehrmitteln verjorgt jein werben. 

Weiter erachten wir ed für nothwendig, dem den Schulen auf- 
peiragenen Zurnunterrichte, der in der Mehrzah derjelben bereits 
etrieben wird, in der Reihe der andern Lehrgegenſtände feine feſte 

und fidhere Geltung zu geben umd endgülti eh auftellen, wie ed mit 
demfelben für die — zu halten ſei. X Allgemeinen verbleibt 
es bei unferer Sircularverfügung vom 22. Februar 1861, da diejelbe 
mit dem von dem Königlihen Minifterio berabgelangten Leitfaden 
für den Turnunterricht, der wie die gedachte Strcular » Berfügung, 
in den Händen fämmtlicher Lehrer ift, in allen wejentlichen Punkten 
übereinftimmt. Nur in fofern muß unfere Circular-Berfügung eine 
Abänderung erfahren, ald die fragliche Anleitung uns veranlagt, an⸗ 
zuordnen, daß alle dazu geeigneten Knaben der Iten Schülerabtheilung 
als turnpflidhtig zu eradten find und aud die Knaben der 
untern —— an fie qualificirt find und das 8te Lebens⸗ 
jahr überfchritten haben daran Theil nehmen können, fowie, wenn 
ed der Lehrer angemefjen findet, Theil nehmen müffen. 

Der Zurnunterricht tft bei den Landſchulen wöchentlich in wenig- 
ftend 2 halben, in den Städten in zwei ganzen Stunden im un- 
mittelbaren Anfchluffe an den übrigen Schulunterricht der erften 
Scülerabtheilung zu ertheilen. Der Unterricht der untern Schüler: 
Haffe kann died nicht hindern, da es ohnehin ganz unzweckmäßig ift, 
daß diefer Unterricht unmittelbar auf den der 1. Abtbeilung Folgt 
Vielmehr bat, wo die eine Schülerabtheilung Vormittags zur Schule 
kommt, die andere erft Nachmittags zum Unterrichte fi einzufinden. 
An jeder Landſchule, wo neben dem Haupflehrer noch ein oder zwei 
andere wirken, iſt der Zurnunterricht doch nur in die Hand des einen 
von ihnen, der dazu am meilten geeignet erjcheint, zu legen und 
darf derjelbe dig nicht weigern, die Mühmaltung ald einen Theil 
feiner Amtspflicht unentgeltlich zu übernehmen. Sn den Städten 
Dagegen und in ben gröbern Dörfern, wo mehr ald drei Lehrer an 
der Schule wirken, iſt dem Zurnlehrer eine billige Entſchädigung 
außzulepen. 

Jede Gemeinde bat der Schule einen angemefjenen Turnplatz 
anzuweilen, dieſen zu ebnen und wo irgend moͤglich, mit Kied zu 
überfahren. Wo dieſer Verpflichtung nicht genügt wird, bat der 
Lehrer dem betreffenden Königlichen Landrathamte Behufs der Ab- 
hülfe Anzeige zu machen. 

Ueber den Gang des Unterrichts und die Gränzen, innerhalb 
deren bderfelbe in der &lementarfchule fi zu halten hat, Tann ein 
Zweifel nicht obwalten, da der vorgedachte im Beſitze aller Lehrer 
befindliche Leitfaden, welcher dem fraglichen Unterrichte zum Grunde 
zu legen ift, dad Nöthige daruber an die Hand giebt. 

n den jährlichen Reviſionsberichten haben die Reviſoren aud) 
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über die Erfolge des ertheilten Turnunterrichts FH auszulafſen. 
Wo dieſer Unterricht, was nur in höchſt ſeltenen Fällen vorkommen 
kann, nicht ertheilt wird, iſt der Grund der Unterlaſſung anzuführen. 

Anlangend endlich den Unterricht der Mädchen im Nähen und 
Striden, jo wollen wir über diefen augenblicklich etwas Yiäheres, 
als bereits geſchehen, noch nicht feſtſetzen; dagegen empfehlen wir 
die Förderung der Sache der treuen Sürforge der Herrn Superin- 
tendenten, Getftlihen und Lehrer. Ebenſo erwarten wir, dab in 
dem ae Revifiondberichte, hinter dem vom Turnen handeln- 
den Paſſus, und auch bezüglich des Induftrie» Unterrichts das Er⸗ 
forderliche angezeigt wird. 

Vorſtehende Berfügung wollen Euer Hochwürden zunörderft In 
der nächften Conferenz, die Sie mit den Geiftlihen halten, näber 
erörtern und hierauf Diefelbe auch zur Kenntniß fämmtlicher Lehrer, 
mit denen bie Reviforen fte in den Specialconferenzen in Berathung 
zu ziehen haben, bringen. 

Bredlau, den 22. November 1862. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwelen. 
An 

ſämmtliche Herrn Superintendenten 
des Regierungs⸗Bezirks Breslau. 

301) Collecte für die Nothſtände der evangeliſchen 
Landeskirche. 

Der Evangeliſche Ober-Rirchenrath an die Gemeinden. 
Gnade fei mit Euch und Friede von Gott dem Vater und 

unferm Herrn Jeſu Chriſto! 

Geliebte in dem Herrn! 
Wir find zu Anfange dieſes Jahres, ald wir eine neue Kirchen- 

und Haus-Gollecte fire die dringenditen Nothſtände der evangeliſchen 
Landeskirche ausfchrieben, ald die Vertreter der bedürfenden und bit- 
tenden Glaubendbrüder und Kirhengenoffen zu Euch getreten. Ihr 
habt in der Liebe Chriftt unfere Stimme, und in derfelben bie 

ufe der Noth gehört, welche ſich von allen Seiten bei und ſam⸗ 
meln. Ihr babt epört und Eure Herzen haben jich bewegt, und 
Ihr habt willige H nde dargeboten zum Dienfte der Liebe. Ihr 
battet fchon wiederholt der Noth der Brüder ao treulich anges 
nommen und Euren brüberlihen Sinn durdy reichliche Liebesgaben 
erwieſen. Diesmal aber fühlten wir uns gedrungen und ermuthigt, 
unſere Bitte und Erwartung auf einen höberen ald den biöherigen 
Betrag diefer Collecte zu richten, und wir haben Euch die Gründe 
einer ſolchen Erwartung ausgeſprochen. Diefe Zuverficht zu Eurer 

| 47 
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Liebe ift nicht beihämt worden, denn ber Betrag ber geiammelten 
Liebeögaben aus allen Gemeinden beläuft fi ur die Summe von 
95,288 Thlr. 15 Sgr. 1 Pf. und iſt um 15,145 Thlr. 12 Ser. 
4 Pf. höher ald der der legten Collecte. In allen Gegenden Der 
Landeskirche ift die vermehrte Liebesthätigleit hervorgetreten. 

Es haben beigetragen die Provinzen: 

Preußen -. . . . 17,260 Thlr. 2 Sgr. 4 Pf. 
499 9 Polen. 2.2.2... „1 „65. 

Pommern. . . . 10820 „ 3 „1, 
Shlefien. . . . 11,850 „ 17 .„ Ad, 
Brandenburg . . 22282 „ 14 „ 2, 
GSadien . . -» . 16612 „ 20 „ T, 
Weitphalen . . . 9,238 „ 3 „2, 
Rhein-Provin . . 730, 1. 7, 

Außerdem haben beigetragen: 
die Brüdergemeinde 5. 1 —, 
die Gemeinden zu Ses 
rufalem, Beirut, Con⸗ 
ftantinopel, Rom, Ga⸗ 
lacz, Crajowa, Buka⸗ 
reſt, Belgrad, im Haag 
und Liſſabon . . 299 „ 1.6, 

zujammen . . 95,288 Thle. 15 Sgr. 1 Pf. 

Wie gern, Geliebte in dem Herrn, die Ihr durch Eure Liebe 
unjern Glauben und unfere Hoffnung für den Fortbau unferer 
evangeliſchen Landeskirche geftärkt habt, ſprechen wir unjern Dank 
und unſere freudige Zuverficht aus, daß des Herrn Segen fortfahren 
wird, auf unjerer Kirche und ihren Gemeinden zu ruhen! Wie dürften 
wir anderd ald nun auch die Vertreter des Danke der Brüder fein, 
weldyen ihr die helfende Hand geboten habt und noch bietet! Durch 
Eure Liebe ift es nicht nur möglich geworden, den bereit ftändig 
wiederfehrenden Bedürfniffen der geriireuten Glieder unferer Kirche 
in Predigt, Seelforge und Schul-Unterridht wieder auf einige 
Jahre zu begegnen und zahlreiche andere Bitten bebürftiger Ge⸗ 
meinden zu erfuͤllen, ſondern ſie bietet auch die Mittel, Neues zu 
beginnen und dadurch beſonders den drriige Dank unſeres evang⸗ 
—9 — Volkes für die Rettung des theuren Lebens unfered geliebten 
Könige aus Moͤrderhand in ſichtbaren Denkmalen der Huͤlfe und 
der Liebe aueaniprechen. 

Weitere Nachrichten über die Verwendung Eurer Liebeögaben 
werden wir auf geeignetem Wege Euch zugeben laflen. 

Jetzt aber fordern wir die Spender der Wohlthat und die 
Empfänger berjelben auf, fi mit und zu ber gläubigen, innigen 
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Fürbitte zu vereinigen, daß der Herr, in deſſen Namen wir begon« 
nen haben, die geheiligte Sache zu einem gedeihlichen Fortgang bis 
zu einem Ihm wohlgefälligen Abichluffe an allen Drten in Seinen 
pflegenden und jchirmenden Händen behalten wolle! Wir befennen 
und auch unferes Theils zu der Hoffnung, die der große apoftolifche 
Sammler für die Noth der Muttergemeinde zu Serufalem, ber 
Apoftel Paulus, (2 Cor. 9, V. 12—19) ausgelproben 

„die Handreichung dieſer Steuern erfüllet nicht allein den 
„Mangel der Heiligen (Chriften) fondern iſt auch über» 
1 Ra barinnen, daß Viele Gott danken für diefen un- 
„iern treuen Dienft und preifen Gott über eurem unterthä- 
„nigen Bekenntniß ded Evangelii Chrifti und über eurer 
„einfältigen Steuer an fie und an Alle. Gott aber fei Dank 
„für feine unaußipredhlide Gabe!" — Amen! 

Den evangelifchen Seiftlihen der Provinz Sachſen überfenden 
wir die vorftehende Anſprache ded Evangeliſchen Ober-Kirchenraths 
an die Gemeinden mit dem Auftrage, Ihren Gemeinden davon 
durch Vorlefung im nächſten Gotteödienft Mitteilung zu machen. 

Es enthält diejelbe das Ergebniß der in diefem Frühjahr für 
die dringenden Notbitände der evangeliihen Landeskirche eingefams 
melten Collecten und den Dank der hohen Kirchenbehörbe fir die 
auf ihren Aufruf dargebrachten Liebeögaben. 

ei Mittheilung derjelben bat der Evangeliihe Ober⸗Kirchen⸗ 
rath ausgeſprochen, daß der erfreuliche Erfolg, nächſt der Gnade 
Gottes, der warmen und eindringlichen Empfehlung und Thaͤtigkeit 
ber Geiftlichen, wie der lebendigen Mitwirkung der © -meinde-Rirden« 
räthe zu danken fei, welche eine erhöhte Theilnahme für die Zwecke 
der Sammlung bewirkt und es ermöglicht, neben den Gaben ber 
Begüterten aud die Scherflein ärmerer Gemeindeglieder dem ges 
meinfamen Werke evangeliicher Liebe zuzuführen. 

Mir haben died auch für unfere Provinz in dem der hohen 
Behörde über das Refultat der diesjährigen Sammlungen erftatteten 
Bericht anzuerfennen gehabt, und wie wir Träger des Danks der» 
felben find, fo erfüllen wir zugleich eine freudige Pflicht, wenn wir 
auch unſerſeits ben Beiftlihen der Provinz, den Mitgliedern ber 
Gemeinde Kirchenräthe und Allen, weldye dabei Sanbreihung Be 
than, für die bewiefene Umficht, ihren Eifer und Iiebreiche Thätigleit 
unjern innigen Dank hiermit audiprechen. 

Magdeburg, den 26. November 1862. 

Königliche Confiftorium der Provinz Sadfen. 
An 

bie evangeliſchen Geiſtlichen der Provinz Sachen. 

47* 
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8302) Unzuläffigleit des Rechtsweges in Angelegen- 
2 beiten der Dotation einer Schule. 

Im Namen ded Königs. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu 2. erhobenen Kom: 

etenz-Konflikt in ber bei dem Königlihen Kreisgerihte zu ©. an— 
bänginen Prozeßſache 

des Rittmeiſters und Landesälteſten, Rittergutsbeſitzers v. N. 
auf M., Klägers, 

w ider 
die katholiſche Schulgemeinde daſelbſt, Verklagte 

betreffend: Befreiung von Beiträgen zur Dotation des 
Tatholiihen Schullehrerd zu M., 

erfennt der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz: 
Konflilte für Redt: 

dat ber Rechtsweg in dieler abe für unzuläffig, und ber 
erhobene Kompetenz» Konflilt daher für begründet zu er: 
achten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Das Schulreglement für die niederen Tatholiiden Schulen in 

den Städten und auf dem platten Lande von Schlefien und ber 
Grafihaft Glatz vom 18. Mat 1801 hat als Regel feitgefept ($. 4), 
daß jede Religtondpartei einen eigenen Schullehrer ihres Glaubens 
haben folle, dab daher in katholiſchen Dörfern der Schullehrer Ta- 
tholiſch, ſowie in proteſtantiſchen proteſtantiſch fein muß; es läßt 
ferner ein Dorf für ganz katholiſch oder ge proteftantifch gelten, 
wenn zur Zeit der Publikation diefed Neglementd nicht mehr als 
4 der Stellenbefiger fih zu der anderen Confeſſion befannt, unt 
ſoli hierbei auf ſpäter eintretende Veränderung dieſer Zahlenverhält⸗ 
niſſe keine Rückſicht genommen werden; wo aber in dieſem Normal: 
Termine die Religiondvert.hiebenbeit der Stellenbefiper größer ges 
weien tft, da ſoll der Schullehrer jertwäbrend von derfelben Reli 
gionspartei fein, welcher er in dem Normal-Termine angehörte, und 
ed nur der anderen Religionspartei freiftehen, ſich einen Schullehrer 
ihres Glaubenöbelenntniffe zu wählen und felbft zu unterhalten 
($$. 5 u. 6 daſelbſt). Das Reglement fept ferner das gerinafte 
Mat von Einkünften, in Naturalien, wie in baarem de ee, 
welches einem Schullehrer gewährt werden muß ($. 12 u. f. w.), 
und es beftimmt, daß zu dieſen Cinfünften. foweit fie in baarem 
Gelde und in Lieferung von Brennholz befteben, die Herrſchaft, 
von welcher Religion fie fein möge, ein Dritttheil, die Gemeinde 
—— Dritttheile beizutragen, das Deputat an Getreide aber alle 

rundbeſitzer, auch die Herrſchaft, nach Dabgabe der Tataftrirten 
Größe ihrer Audfaat aufzubringen haben ($. 19). Auf dies Ein- 
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fommen muß er fi dasjenige anrechnen laffen, was er etwa als 
Deganiit an firtrter Einnahme bezieht ($. 13). Endlich ift vorge- 
Schrieben, daß, wenn in einem Dore von weniger ald 50 Befigung- 
en ſchon jegt — db. h. bei Publikation des Reglements — zwei 
Scullehrer verfdhiedenen Glauben? vorhanden find, das von ber 
Herrihaft zu entrihtende Dritttheil an Holz-Deputat und Geld 
unter beide Lehrer zu vertheilen jet wenn aber der Drt mehr als 
fünfzig pefißungen # le, die Herrſchaft zum Unterhalt eines 

chullehrer ein Dritttheil beitragen folle ($. 22 
nd 23). 

Die Königliche Regierung zu L. hat erft in neueſter Zeit dieſe 
Dorioriften des Neglementd vom 18. Mat 1801 in dem Dorfe M. 
angewen et, und dadurch dem Beſitzer ded dortigen Vorwerkes Ver: 
anlafjung zur Anftellung einer Sage gegeben. Im diejer Stlage 
wird behauptet, es ſeien in M. im Fahre 1801 nur zweit tatholife 
und Dagegen einige fiebenzig proteftantifche Grundbefiter vorhanden 
gewejen, Died Dorf alſo na er Vorſchrift des Schulreglements ald 
ein ganz proteftantifche® anzufehen, und wenngleich jeht einige 
Grun bei er katholiſcher Konfelfton mebt fih dort befinden, ho 
betrugen de. doch nicht ‚', der Zahl der Stellenbefiger. Died Dorf 
gehöre alfo zu denjenigen, in denen es nur eines Schullehrers, und 
war eines evangelifchen bedürfe, der auch vorhanden ſei, und nur 
tefem einen Lehrer babe die Öuteberr het 3 ded vorgefchriebenen 

Dienfteintommend zu gewähren, wenngleid mehr ald 50 Grundbe- 
fiter am Orte nd befanden. Die Regierung nähme dagegen an, 
ed genüge, wenn im Sabre 1801 zweit Schulen dort ertftirt hätten, 
und indem fie davon ausgehe, daß ‚damals auch eine Tatholifche 
Schule dort beftanden, babe fie bei der jet erft vorgenommenen 
Einrichtung einer ſolchen Schule und Feffftellung ihrer Dotation 
durch die Verfügungen vom 1. März und 6. December 1859 an⸗ 
eordnet, daß dad Dominium M. zu den Emolumenten des betreffen- 
den Lehrerd nach Maßgabe des S. 23 des Neglementd von 1801 
4 beitragen jolle. 

Der an das Miniftertum der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten ein- 
gelegte Rekurs bat feine Remedur Derbei eführt, und das Landraths⸗ 
amt habe bereitd bie Anweifung erhalten, Grecution gegen den 
Kläger zu verhängen. Kläger beftreitet, dab im Sabre 1801 eine 
katholiſche Schule in M. beftanden habe, gewärtigt ben Beweis, hat 
aber auch event. den Gegenbeweid durd Zeugen angetreten und gegen 
bie Tatholtiche Sulgemeinbe zu M., beftehend aus dem bortigen 
katholiſchen Pfarrer N., dem Küfter W. und fieben anderen Ein» 
wohnern, Klage erhoben, indem er prinetpaliter darauf anteägt 

die Berllagten ge verurtbeilen, feine Befreiung ale efiper 
des Domintt M. von allen Beiträgen zu der Dotation ded 
katholiſchen Schullehrerd zu M. anzuerkennen. 

jeden der beiden 



_ 142 

Sventualiter findet er fi aber auch noch durch die angelegte Be- 
rechnung oder Feftitellung der Einkünfte des Schullehrerd beſchwert, 
indem er meint, daß gewille Sinnahmen, die derjelbe aus einem 
Nebenamte, nämlich ald Drganift in dem Derfe G., zum Betrage 
von 39 Thlın bezieht, in Anrechnung gebracht werden, und um Diele 
Summe der von ihm, dem Kläger, und von der Gemeinde für den 
Schullehrer aufzubringende Betrag verringert werden müſſe. Die 
Königliche Regierung wolle aber die 39 Thlr. nur von dem An- 
theil, den die Gemeinde zu gewähren babe, kürzen, während fie bed 
eine Summe von 12 Shlen. welche der Lehrer ferner ald Drganiit 
in 8. empfange, demjelben richtig in Einnahme ftelle und ver: 
rechne. 
’ Kläger gründet hierauf den eventuellen Antrag: 

die Derflagten zu verurtbeilen, anzuerkennen, daß auf das, 
dem Lehrer zu gewährende baare Gehalt von 50 Thlrn 
jährlich, ſoweit daffelbe vom Dominium M. reglementömäßis 
mit übertragen werden joll, nit nur das Organiftengebalt 
aus 2. mit 12 Thlen, fondern auch die ihm aus &. zu: 
fliegenden 39 Thlr. in Anrechnung gebracht werden müſſen, 
und nur bei einem etwanigen Ausfall einer dieſer Ein: 
nahmen der von der Gutöherrihaft mit zu übertragent 
baare Gehalt des Lehrers auf 50 Thlr. jährlid zu ergän- 
en ſei. 

oe Klage wurde eingeleitet unter Anerlennung der Zweifel: 
baftigtet ihrer Zulaffung in Betreff des principalen ntrages; ned 
vor Abhaltung des Termins zu ihrer Beantwortung erhob jebodh die 
Königliche Regierung zu 2. durch Plenar-Beihlub vom 28. April 
b. 3. den Kompetenz Konflikt, worauf dad gerichtliche Verfahren ein: 
geftellt worden tft. 

Der Plenarbefhluß der Regierung zu 8%. rechtfertigt die Gr: 
ebung ded Kompetenz« Konfliltd in nachitebender Weile. — Im 
orfe M. habe nach Ausweis der Schul-Revifiond- Protokolle jchen 

im Sabre 1799 eine katholiſche Schule eriftirt, deren Lehrer and 
no im Sabre 1801 dort gewohnt habe. Im Grmangelung ven 
tatholifchen Kindern ſei die Schule öfterd unterbrodhen geweien: 
auch der jebige Lehrer fungire feit 1842 nur interimiftiich und er 
im Sabre 1858 jet näher erörtert worden, ob derjelbe definitiv an: 
auliellen und nah Maßgabe ded Schulreglementd für katholiſche 

chulen vom 18. Mat 1801 zu dotiren fe. Das Minifterium der 
geiitlichen und Unterrichtö-Angelegenbeiten habe nach gefchehenen Gr: 
mittelungen entfchieden, daß diele Schule ald eine im Sabre 1801 
rechtlich beitandene zu erachten und reglementsmäßig zu dotiren jei. 
Nach $. 28 des Reglements jei ed aber für gemügend erachtet wor: 
den, daß im Jahre 1801 zwei Schulen an diefem Drte vorhanden 
geweſen, und unerheblich, ob bie katholiſche Schule in jenem Jahre 
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von Kindern beſucht worden. Dad Domintum M. babe feiner 
Heranziehbung zu Schulbeiträgen widerſprochen, fei vom Miniftertum 
abſchlaͤglich beihieben worden, und die bei Aufftellung des Genuß- 
zetteld für den Lehrer entitandenen Differenzen jeien noch nicht ganz 
erledigt, und nady der lebten hierüber erlaffenen Regierungs-Bers 
Tagung vom 5. December 1861 fei der Genußzettel noch nicht be⸗ 
ſtätigt. Die Klage fei daher jedenfalls zu früh angeftellt. Sie fet 
aber auch unzulällig. Denn nach $. 15 des Gejeged vom 24. Mat 
1861, betreffend Die Erweiterung ded Rechtsweges, ſei dieſer bet 
Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen gejeglichen Verbindlich⸗ 
keit, bezüglich auf einer, von der Aufficht führenden Regierung in 
Gemäßheit gefeplicher Beitimmungen angeordneten oder erecutorifch 
erflärten Umlage beruhen, nur jo weit geitattet, als e8 bei öffent» 
lichen Abgaben zuläffig iſt. In dieſer Beziehung fet alfo an ber 
älteren Gefepgebung Nichts geändert, und da bier vom Kläger das 
ibm nad $. 19 und 23 des Schulreglements von 1801 geſetzlich zur 
Laft fallende Dritttheil gefordert werde, fo würde ihm nah 8. 79 
Zit. 14 Th. II. des Allgem. Land⸗Rechts der Rechtöweg nur dann 
offen fteben, wenn er aus beionderen Gründen die Befreiung von 
der Abgabe oder eine ungebübrliche Belaftung behaupten könnte. Als 
foldye befreienden befonderen Gründe Tenne dad Geſetz in den SS. 4 
bis 8 1. c. nur Bertrag, Berjährung und Privilegium, und feinen 
dieſer Gründe made Kläger für ſich geltend, fondern er lege nur 
bad Schul: Reglement anderd aus, ald die Berwaltungds Behörden, 
und wolle beweifen, dab im Sabre 1801 in M. Teine Schule 
eriftirt babe. Nun fei ja die materielle Entſcheidung über die 
Verpflichtung von der faktiſchen Frage abhängig: 

ob im Jahre 1801 uber dem evangelifchen Lehrer auch ein 
fatholiicher Lehrer in M. vorhanden gewefen? aber 

diefe Frage fet dennoch der richterlichen Kompetenz. entzogen, weil 
fie die VBorbedingung zur Anwendbarkeit des Geſetzes * und fie 
daher ebenfalls von der Behoörde geprüft werden müfle, welche 
rejiortmäßig das Geſetz handhabe. Died liege der Regierung der 
Regel nad) ob, und bie richterliche Cognition beſchränke ſich auf bie 
PYrufung der vom Gefepe geftatteten Ausnahmen, ſobald diefen Aus⸗ 
nahmen ein privatrechtlicher Zitel unterftellt werde. Es handele fich 
bier lediglich um die Trage: ob die Bedingungen vorhanden jeien, 
um eine Schule reglementsmähig zu dotiren? und dieſe könne nur 
die Schulaufficht8-Behörde prüfen, aljo auch mur dieſe über Die zur 
Entſcheidung der Frage erforderlichen faktiſchen Unterlagen befinden. 
Uebrigens fei auch der principale Klageantrag fo weit eftellt, als 
wolle Kläger unter allen Umftänden befreit fein von bieten Schul⸗ 
beiträgen, was unzuläffig jet, weil ber Shulmffichte-Dehärhe das 
Recht nicht abgeſprochen werden könne, im Falle des Bedürfniſſes 
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eine neue katholiſche Schule zu gründen und dann dad Dominium 
zu bem gejeplidhen Beitrage heranzuziehen. 

Der eventuelle Klage» Antrag berube auf der Behauptung 
einer Prägravation, und wegen einer foldhen würde ber Rechtsweg 
unter den Kontribuenten nah $. 9 Zit. 14 Th. II. des Allgenı. 
Land⸗Rechts guiäiig fein. Bei näherer Erwägung des Sachver⸗ 
pättmiile® ergebe ſich jedoch dad Gegentheil. Die. 39 Thlr., welche 

Schullehrer aus feinem kirchlichen Amte in ©. beziehe, ſeien für 
ihn noch feine fire Einnahme, vielmehr jeden Tag widerruflih und 
tönnten ihm daher auf jein Schullehrer-Gehalt nad) $. 13 des egle- 
mentd von 1801 nicht angerechnet werden, wie died mit den 
12 Zhlen der Kal fei, weldye ihm als Drganiften in L. zuftehen, 
da die in 2%. beitandene fatholifhe Parodie in Folge des Geſetzes 
vom 13. Mat 1833 für erlofhen erflärt, kanoniſch Tupprimirt und 
der Pfarre in M. incorporirt worden, und demzufolge jened Orga⸗ 
niftengehalt dem Lehrer in M. definitiv überwiejen worden fei. Jene 
89 Thlr. aus ©. könnten weder dem Kläger nody der Schulgemeinde 
M. zu Öute gerechnet werden, und die Regierung habe dies nie bes 
—2 Klaͤger befinde ſich in dieſer egiehung in einem Miß⸗ 
verftändntffe, welches vielleicht dariu feinen Uriprung habe, dat der 
Fürſtbiſchof in B. ſich bereit erklärt habe, den Antbeil der Ge⸗ 
meinde an dem Lehrergehalte zu übertragen. Die vom Kläger 
der Klage beigefügte Repartition ſei nicht maßgebend, und es ſei 
bereits vom Kreidlandrathe unter dem 11. Februar d. 3. ein anderer 
Genußzettel aufgeftellt worden, der den Intereſſenten noch erft vor« 
gelegt werden folle. 

Aus diefem Sachverhältniſſe ergebe fidy auch bier, daß zu früh 
gefingt fei, daß die katholiſche Sängemein M. aber au bei 
tiefem Punkte das gleiche Interefje habe, wie der Kläger, und daß 

endlich von einer Prägravation des Klägerd im Berhältniffe zur Ber: 
Hagten nicht die Rede fein könne, vielmehr der Kläger in der That 
nur eine Verkürzung der Einnahme der Schulftelle bezwede, ohne 
ein eigenes Recht, welches durch den aufgeftellten Repartitiondmodus 
geihmälert werde, behaupten zu fünnen. Diefer Repartitionsmodus 
Önne nur von der Verwaltungd-Behörde gültig feftgeftellt werden, 
und ber Rechtöweg jet aljo auch hier nicht hatthaft 

Die Echulgemeinde ae fih in ihrer Erklärung über den 
erhobenen Kompetenz» Konflikt lediglich den Ausführungen in dem 
Blenarbeichluffe der Regierung an und findet in der ftreitigen Ders 
pflichtung die Feſtſetzung einer allgemeinen Abgabe, welcher alle Mit- 
Gehen —* gewiſſen Klaſſe, nämlich alle —c ſ &* — unter⸗ 
worfen ſeien. 

Der Kläger dagegen ſtellt in feiner Erklärung dies gerade im 
Abrebe, und behauptet, daß die SS. 19 und 23 ded Schul» Regles 
ments Teine allgemeine geſetzliche Beftimmungen, fondern nur ſpe⸗ 
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cielle, für eine gewiſſe Kategorie von Schulen enthalten, indem nur 
da, wo im Jahre 1801 zwei Schulen beider Sonfeffionen vorhanden 
gewejen, die Gutöherrichaften für beide beitragen jollten, alfo nur 
die Beitragöpflicht einzelner Gutöherrfchaften auögeiprochen und Diele 
vom Borbandenjein gewiſſer thatlächlichen Vorbedingungen abhängig 
gemadt worben ſei. Es handelt fih alſo nicht um das Hecht der 
erwaltungd= Behörde, zu beftimmen, wo die Anlage einer Schule 

nothwendig jet? und dann nad allgemeinen Grundfäben deren Dos 
tation feſtzuſetzen, ſondern um lokale oder ftatutarishe Anordnungen 

ie einzelne Arten von Schulen, aljo um eine Orts⸗ und Bezirks⸗ 
erfaſſung, hinſichts welcher nad) den Eingangdworten des 8. 15 des 

Geſetzes vom 24. Mat 1861 der Rechtsweg Hattfinbe, — Außerdem 
behanpte Kläger feine Befreiung von der ihm zugemutheten Ber: 
pflihtung aus einem fpeciellen Grunde, weil er nämlich beftreite, 
das im Sabre 1801 eine katholiſche Schule in M. eriftirt habe. 
Auf ſolche Berhältniffe feien die nur von Stantdabgaben handelnden 
Borichriften des 14. Titels II. Theils Allg. L.⸗R. nicht anwendbar. 
— Ob ber Genußzettel für dem Lehrer in M. noch nicht definitiv 
A jei gleichgültig, da dem Kläger bereitd Grecution wegen ber 
S ulbeiträge angeroß worden fei. Es Tönnte ſich hödhftend um 
bie Höhe diefer Beiträge handeln, und dem Stläger jet e8 zu über- 
lafien, in dem Rechtswege feinen Anipruch hinſichts der Höhe der 
Beiträge und tn Betreff der Paffivlegitimation der Berklagten zu 
egründen. 

Dad Kreidgeriht zu S. erachtet hinfichts des principalen 
Klage-Antraged den Rechtsweg jept für unzuläffig, in Uebereinftim- 
mung mit ben Gründen des Plenarbefchlufjed der Regierung, ben 
eventuellen Antrag aber, bei dem eine Prägravation —* 
werde, halt ed zur —— im Rechtswege für geeignet ud 

. 9. Zit. 14 Theil II. des A gem. L.⸗R., und ed erllärt ed au 
ür umerbeblih, ob nad Anftellung der Klage die Repartition der 
Schulbeiträge geändert worden fet, weil für die Enticheidung über 
bie Kompetenz nur das zur Zeit der Klage beitandene, vom Kläger 
gehörig zum Beweis geftellte Sachverhältniß maßgebend fet. 

Das Appellationd-Gericht zu ©. erflärt den Kompetenz. Konflikt 
in feinem ganzen Umfange für begründet. Es Tann nun feinem 
Zweifel unterliegen, daß zunächft der principale Antrag des Klägers, 
wonach die Verklagte verurteilt werden fol, anzuerkennen, daß er 
als Befiter von M. von allen Beiträgen de Dotatton bes katholiſchen 
Schullehrerd zu M. befreit fei — zur Enticheidung im Rechtöwege 
nicht geeignet tft. Der 8. 15 des Gefeped vom 24. Mat 1861, bes 
—* ſie Epxiterung bed Rechtsweges, auf welchen der Kläger 

eruft, lautet: 
das rechtliche Gehör ift in Beziehung auf die in Nr. 1 der 
Allerböchften Ordre vom 19. Juni 1836 aufgeführten Ab» 
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aben und Leiftungen, welde für Kirchen und öffentlidk 
chulen, oder für deren Beamte auf Grund einer uotorifchen 

Orts⸗ oder Bezirkd - Berfaffung erhoben werden, deögleichen 
in Beziehung auf Forderungen öffentlidher Schul- und Er: 
fehunge-Anftalten, an Schul⸗ und Penfiond-Geld fortan un- 
edingt geftattet. In Beziehung auf folde Abgaben umt 

Leiltungen, welche auf einer allgemeinen gejeglihen Berbint- 
lichfeit, bezüglich auf einer von ber auffichtfü renden Regier: 
ung in Gemäßheit gefeplicher Beitimmung angeordneten oder 
executoriſch erklärten Umlage beruben, findet der Rechtsweg 
aber nur infoweit ftatt, ald Died bei öffentlidhen Abgaben ber 
Fall ift. 

Died Geſetz unterfcheidet alſo zwiſchen Abgaben und Leiftungen für 
Kirchen und öffentlihe Schulen, weldye auf notorifcher Orts- oder 
DBezirfö» Berfalfung, und zwiſchen foldyen, welche auf einer allge- 
meinen geſetzlichen Verbindlichkeit, oder anf einer auf foldyen gefep- 
lichen Beſtimmungen gegründeten Umlage der betreffenden Regier- 
ung beruben, und nur binfichtö ber eriten Kategorie läßt es ven 
Rechtsweg unbedingt zu, während hinfichts ber leßteren der Rechts 
weg nur in dem Miabe wie bei öffentlichen Abgaben ftatthaft erflärt 
ft. Da nun die Königliche Regierung vom Kläger die altung von 
Beiträgen zum Unterhalte des atboliichen Schullehrerd in auf 
Grund des Edhulreglementd vom 18. Mai 1801 fordert, fo ent» 
ſcheidet hinſichts der Zuläſſigkeit des Rechtsweges über die vom 
Kläger verlangte Befreiung von dieſen Abgaben nicht der erfte, ſon⸗ 
dern der zweite Gab des vorftehenden $. 15. Ein Gefep kann zwar 
auch, wenn ed an einem gewillen Orte oder in einem gewillen Bes 
irke gleichmäßig befolgt worden ift, eine Drtd- oder Bezirks⸗Ver⸗ 
une begründen, aber die „notoriihe” Berfaffung, von weldyer im 
8. 15 zu Anfang gefproden und die von der durch allgemeine ge= 
ſetzliche Vorſchriften begründeten Verbindlichkeit unterichteden wird, 
muß eben eine andere Quelle haben, als ein Geſetz, und dad Wort 
„notoriſch“ läßt erkennen, dab dabei an eine Objervanz, ein Ge⸗ 
wohnheitsrecht gedacht ift, ebenfo wie in der in Bezug genommenen 
Beltimmung unter Nr. 1 der Kabinetd-Drdre vom 19. Sunt 1836. 

Das Schul-Reglement vom 18. Mai 1801 ift ein von bed 
Königd Friedrich Wilhelm III Majeität vollzogened allgemeines 
Geſetz, da es für alle katholiſche Schulen in Schleften gegeben ift, 
und weder feine Beſchränkung auf eine Peosing bes Landes, noch 
auf einen einzelnen Zweig ber Verwaltung ihm ben Charakter eines 
allgemeinen Geſetzes in dem Sinne, in welchem bier von allgemeinen 
Geſetzen die Mede ift, d. b. im Gegenſatze an notoriiher Orts⸗ oder 
Bezirks⸗Verfaſſung, entziehen kann. Das Reglement verorbnet alls 
gemein, wie e8 mit Erhaltung und Errichtung katholiſcher Schulen 
in Schleſien gehalten werden ſoll; es ordnet insbeſondere die Bei⸗ 
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träge der Schulgemeinden und der Gutöherrichaften für dieſen Zweck 
ganz allgemein und ohne allen Unterfchted für die ganze Provinz, 
und wenn es hierbei auf die Fälle, wo evangeliiche und katholiſche 
Einwohner an einem Orte ſich befinden, bejonderd Rüdficht nimmt, 
den Zuftand der Schulverfaffung im Sahre 1801 ald einen normals 
mäßigen feitzubalten vorfjchreibt und demgemäß dahin gelangt, daß, 
wenn an einem aud mehr ald Nanfaig Befibungen — Orte 
im Jahre 1801 ſowohl eine evangeliſche, als eine katholiſche Schule 
beſtanden habe, der Gutsherr jedem dieſer beiden Lehrer ein Dritt⸗ 
theil des durch das Reglement ſelbſt ausgeſetzten Dienfteintommens 
gewähren muß ($. 23 daf.), fo hört dieſe Vorſchrift nicht auf, ein 
allgemeine® Geſetz zu fein, weil fie ja in allen Fällen feiner An- 
wendbarkeit Geltung haben fol. Keineswegs ift alfo, wie Kläger 
meint, nur von einzelnen Gutöbefigern oder von bloßen Orts⸗ oder 
BDezirtd- Berfaffungen die Rede, und ed paßt daher volllommen die 
Vorſchrift des F. 78 Tit. 14 Allgem. L.⸗R., auf welche im zweiten 
Sape ded 8.15 des Geſetzes vom 24. Mai 1861 bingeisielen ift, 
hierher: daß über die Verbindlichkeit zur Entrichtung allgemeiner 
Anlagen, denen fämmtlihe Einwohner des Staated, oder alle Mit- 
gieber einer gewiſſen Klaſſe derfelben nach der beitebenden Landes⸗ 

erfaflung unterworfen find, fein Prozeß ftattfindet. Eine Audnahme 
F Pi Regel geftattet befanntlich der $. 79 dajelbft, indem er 
vorfchreibt: 

Behauptet aber Jemand aus befonderen Gründen die Des 
freiung von einer folden Abgabe (4—8), oder bebauptet 
er, in der Beftimmung ſeines Antheild über die Gebühr 
belaftet zu fein (8. 9), fo fol er darüber redtlid gehört 

tden werden. 
Als beſondere Befrelunge ründe bezeichnen bie in der Parentheſe 
angeführten 88. 4—8 effelben Titels Vertrag, Privilegium und 
Verjährung und $. 10 des Geſetzes vom 24. Mat 1861 fügt noch 
binzu, daß der Rechtsweg in Beziehung auf öffentliche Ab» 
paben auch dann ftattfindet, wenn der Herangezogene behauptet, daß 
te geforderte Abgabe feine öffentliche fei, fondern auf einem aufge 

hobenen privatrechtlichen Kundamente, indbefondere auf einem frühe- 
ten gutsherrlichen, ſchutzherrlichen oder grundherrlichen Verhältniffe 
berube. Keinen dieſer möglichen Befreiungdgründe hat der Kläger 
geltend gemacht, er will vielmehr nur, wie in dem Plenarbeſchlufſe 
der Regierung bemerkt ift, dad Geſetz — dad Schulreglement — an- 
der angelegt willen, ald dies von der Berwaltungsbehörde geſchieht, 
nämlich dahin: daß wenn im Sabre 1801 die Zahl der Einwohner 
eined aus beiden dhriftlichen Bekenntniſſen gemiichten Dorfes ſich 
dergeftalt zu einander verhielt, daß nicht mehr ala 4 der einen 
Sonfeffion und die übrigen der anderen angehörten, die legtere 
dem Dorfe feinen Charakter als reſp. proteftantifches oder katholiſches 
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gegeben babe, und daß dann ftetd nur ein Lehrer dieſes einen Be⸗ 
enntniffed vom Gutsherrn und von der Gemeinde unterhalten zu 
werden braudt. Und er bat den Beweis durch Zeugen über die 
Behauptung angetreten, dab ſich die Sadye im Iahre 1801 in M. 
fo verhalten habe und noch jegt es dort fo ſtehe. 

Das iſt alfo gar fein — im Sinne des Geſetzes. 
Die Unzuläſſigkeit eines gerichtlichen Verfahrens über den Principal⸗ 
Antrag des Klägers ift demnach nicht zu beitreiten. 

affelbe gilt aber auch von dem eventuellen Kingenntrage. 
Bei diefem muß gefragt werden, würde der Rechtsweg zuläffig ſein, 
wenn die Regierung (mad fie body in Abrede ftellt) die 39 Thir. 
auf den Betrag der Gemeinde, und nit aud) eu den ded Klägers 
angerechnet hätte? Nah 8. 9 Tit. 14 Theil IL des Allgem. 2-R. 
fol der Rechtsweg in Betreff der Verbindlichkeit zur Entrichtung 
allgemeiner Abgaben zuaſſig ſein, wenn Jemand in der Beſtimmung 
ſeines Antheils über die Gebühr belaſtet zu ſein behauptet. Es 
muß alſo eine Streitigkeit unter den Contribuenten vorliegen 
(F. 9) und einer der Contribuenten behaupten, daß einer oder meh⸗ 
rere ober alle Mitverpflichteten einen Theil der ihm angeſonnenen 
oder auferlegten Laſt zu übernehmen haben, um ihn zu erleidhtern. 
So liegt der Fall bier aber nicht. Der Kläger beantragt nicht, daß 
die verklagte Schulgemeinde Etwa, was ihm auferlegt, zu über- 
nehmen babe, fonbern er findet fi) dadurch verlept, daß die Regier⸗ 
ung ein Einkommen, was der Schullehrer zu M. von ©. besteht, 
nit auf die 50 Thlr. Gehalt, die ihm die Gemeinde nnd der Klä- 
ger gewähren follen, angerechnet babe. Er will alfo zwar für feinen 

beil um fo viel weniger an den Schullehrer zahlen und beantragt 
aber keineswegs, daß die entfpredhende Summe von der Gemeinde 
zu tragen fei. Der Antrag der Klage lautet, die Gemeinde folle 
anerfennen, daß die fraglichen Nebeneinnahmen auf das Drittel, 
weiches er — der Kläger — zu zahlen habe, anzurechnen ſeien, alſo 
nit, daß die Gemeinde diefe, nach feiner Meinung anzurechnende 
Summe zu übernehmen habe. Die ganze Deduction ni auch wur 
darauf gerichtet, daß jene Intraden überhaupt auf das Schullehrer- 
gehalt anzurechnen ſeien. Es liegt alfo nicht eine Beſchwerde über 
Prägravation im Sinme der 88. 9 und 79 Titel 14 Theil IE. des 
Allgem. Land⸗Rechts vor, fondern eine Beichwerde über dad Ver⸗ 
fahren und die Anfichten der Regierung, welche die mehrerwähnten 
Sntraden bei #eitftellung des Fogenannten Genußzettels für den 
Schullehrer außer Berechnung gelaffen. Der behanptete Umftand, 
daß Die Regierung die Intraden auf den Beitrag der Gemeinde, 
nicht aber auf den des Klägerd angerechnet habe, madht in der Sache 
gar feinen Unterichted, es wäre died nur ein zweiter Grund jur 
Beichwerde gegen die Regierung, Da nun über die Berbinbfichleit 
zur Entrichtung allgemeiner Abgaben im Allgemeinen und die dar⸗ 
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der Rechtsweg um ri iſt und nur in befonderen, bier nicht vor- 
liegenden Fällen a af ein fol, fo erjcheint der Konflikt als be⸗ 
gründet. Die Richtigkeit des Vorgetragenen erhellt auch noch aus Fol- 
endem: würde wirklich nad) dem Antrage ded Klägers erkannt, Die 
emeinde alfo verurtheilt, anzuerkennen, daß die ©. Intraden 

anzurechnen feten, jo wäre damit für den Kläger Nichts gewonnen; 
durch died Anerkenntniß würde ſich die Regierung nicht gebunden 
halten, da nicht audgefprochen wäre, daß die Gemeinde die Summe 
au übertragen habe. Ueberdied hat die Gemeinde ganz gleiched Ins 
ereſſe mit dem Kläger denn die Anrechnung der Intraden würde 
auch ihr zu ftatten kommen. In der Wirklichkeit handelt es fidh 
nur um ein Interefle des Schullehrerd, nämlich darum, ob er 
die Intraden neben den 50 Thlrn. beziehen fol oder nit. Auch 
terauö erhellt, daß diefe Frage niht unter den Contri— 
venten, „Jonbern nur unter der Regierung, die bier den Schul⸗ 

lehrer zu vertreten bat, und der Geſammtheit der Sontribuenten an- 
dererſeits entichieden werden kann, dab ed fick alſo um die Feft- 
ellung der Schullehrer-Dotatton handelt, die lediglich dem Reſſort 
er Berwaltung anbeimfällt. 

Berlin, den 11. October 1862. 

Königlicher Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz » Konflikte. 
Siegel.) v. Lampredt. 

auf bezüglichen met sMafregeln der Berwaltungs-Behörde 

Pr. L. Nr. 1,174, 

803) Keiftungen des Fiscus ald Rechtsnachfolger eines 
Säcularifirten Stifte bei Sul und Küſterhaus— 

auten. 

Auf die Berichte vom 30. Auguſt und 27. December v. J., 
ben Neubau des katholiſchen Schul» und Küfterhaufes zu T. be 
treffend, ändere ich mit Vorbehalt des Rechtsweges in Folge des 
Recurſes der Kirchen⸗ und Schulgemeinde bafelbft bad Reſolut der 
Königlichen Regierung vom 15. Dlärz v. 3. ad punct. II. dahin-ab, 

dat die Koften des Neubaued ac Verhaͤltniß ded Umfangs 
ded alten Hauſes vom Fiscus allein ohne Concurrenz der 
Eingepfarrten, die durd die Erweiterung des alten Gebäudes 
entftehenden Mehrkoſten aber vom Fiscus zu zwei Dritttheilen 
und von den Eingepfarrten zu einem Dritttheil — 
die letzteren auch zu dem Erweiterungsbau die erforderlichen 
Hand» und Spanndienſte zu leiſten verpflichtet. 

Durch dad in ber Reviſions⸗Inſtanz beitätigte Erkenntniß des 
vormaligen Oberlandeögerichtö zu DB. vom 4. März 1829 ift Fiscus 
mit feinem Slageantrag, bie eingepfarrten Gemeinden ber katholiſchen 
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Kirche zu T. in die Leiftung bed Geldbeitrageß zu 3, fowie ber er- 
forderlihen Hand» und Spanndienfte zu den in und an der Pfarr- 
firche, dem Thurm derfelben, den Pfarr und Schulgebäuden vorzu⸗ 
nehmenden Reparaturen zu verurtheilen, „für jept” abgewiejen wor⸗ 
ben. In den Gründen bed Erkenntniſſes war ausgeführt, daß Die 
Baupfliht der verflagten Gemeinden nur eine fublidiäre jet, und 
Fiscus deshalb die völlige oder theilweiſe Inſufficienz des 
irchenvermögens nachzuweiſen habe. Dies ſei wicht allein nicht ge⸗ 

ſchehen, ſondern es beruhe ud in der Notorietät, dab dad Bermö- 
gen ded Stifts T. bei deſſen Aufhebung beträchtlich geweien. Auch 
unterliege ed feinem Zweifel, daß die Kirche und die übrigen 
Gebäude ald zum Stift gehörig zu betradhten, und die Dotation 
Herzogd Heinrih I audy auf diefe mit dem Stift in der engften 

Verbindung geftandenen Gebäude nad den Stiftungs⸗-Urkunden vom 
Fahre 1203 audzudehnen jei. „Alle diefe Umstände,” heißt es dann 
in den Urtelögründen weiter, „rechtfertigen zwar nicht eine unbe 
dingte, wohl aber die erfolgte zeitige Abweifung bed Fiscus mit 
dem erhobenen Anſpruch, weil e8 demjelben überlaffen bleiben muß, 
feinen Anſpruch dur Führung ded vorermähnten Nachweiſes ander« 
weit zu begründen und dieſer Befugniß eine unbedingte Zurüd» 
weifung ded Anſpruchs enigegenftehen würde.“ 

Wenn auch nad) $. 38 Tit. 13 Th. I Allg. Gerichts-Ordnung 
die Entiheidungdgründe niemald die Kraft eined Urteld erlangen, 
jo tft doch nach dem Präjudiz ded Königlichen Ober-Tribunald vom 
16. October 1848 (Nr. 2080) ein Zurüdgeben auf die Gründe 
eined Judicats zu dem Zweck geftattet reip. geboten, um die wahre 
Bedeutung des lepteren feſtzuſtellen. 

Hiernach kann über die Tragweite und dad practiſche Reſultat 
der Entſcheidung vom 4: März 1829 ein begründeter Zweifel nicht 
obwalten. Fiscus ift danach mit feinem Anfprudy auf Heranziehung 
ber eingepfarrten Gemeinden zu den geſetzlichen Eingepfarrten » Bei- 
trägen Yar die Kirchen=, —* und Schulbauten rechtskräftig ab⸗ 
gewieſen, ihm jedoch vorbehalten worden, in einem neuen Proceß 
den Nachweis S führen, daß das ſtiftungsmäßig zur baulichen Unter 
haltung der Stiftögebäude, einfchließlid der Kirchen⸗, Pfarr⸗ und 
Schulgebäude beitimmte Bermögen hierzu ganz oder zum Theil un⸗ 
jureigend ſei. _ So lange daher Fiscus diefen Nachweis nicht er: 
racht hat, und dies ift biöher nicht gefcheben, fteht feinem Anſpruch 

auf Heranziehung der Eingepfarrten zur baulichen Unterhaltung reip. 
jur Wiederherſtellung jener Gebäude in ihrem biöherigen Umfang 
er Einwand der rechtskräftig entichtebenen Sache entgegen. 

Hiernach würde es Teinem Bedenken unterliegen, daß Fiscus 
die gefammten Koften ded jebt projectirten Neubaues allein zu tragen 
hatte wenn es fich dabei lediglich um bie Herftellung eined neuen 

ebäudes an Stelle und in gleihem Umfang bed alten Haufes han⸗ 
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delte. Mit dem Neubau ift jedoch gleichzeitig ein Grweiterungsbau 
verbunden, um die nach dem gegenwärtigen Bedürfniß der Schul- 
anftalt erforderlichen Locale zu gewinnen, und der Anſpruch ber re- 
eurrirenden Gemeinden, dab Fiscus die Koften auch für dieſen Er- 
weiterungdbau allein zu tragen babe, kann nicht ald begründet aner- 
fannt werden. Die en ded Fiscus ald Rechtsnachfolger 
des ſäculariſirten Stiftö geht nur % weit, als jolde für das Stift 

r Zeit der Säcularifatton bereitd beftand. Nur in diefem limfang 
—* bei Auflöſung des Stifts den berechtigten Gemeinden ein jus 
quaesitum zu, und nur infoweit haben fie daher audy einen Rechts⸗ 
anfpruch gegen den Fiscus. Für Bedürfniſſe, welche erft nach jener 
Zeit hervorgetreten find, hat Fiscus ald Rechtsnachfolger des Jienla- 
rifirten Stifts und DBefiper des mit ber ftreitigen Baupflicht bela⸗ 
teten Stiftövermiögend nicht zu forgen. Die Koften für derartige 
auliche Cinziptungen müffen vielmehr von den nach den allgemeinen 

Geſetzen dazu Berpflichteten aufgebracht werden. 
Da unter den SIntereffenten unftreitig tft, daß das Schul- und 
Küſterhaus in T. ein Kirchliche Gebäude ift, auf welches die Bor« 
ſchriften des Neglementd de gravamınibus vom 8.Auguft 1750 — 
unter Ausichluß des Geſetzes vom 21. Juli 1846 (Gejek-Sammlung 
©. 392) — Anwendung finden, da ferner darüber fein Streit be= 
jteht, daß die katholiſche Kirche in T. in Bezug auf die Regulirung 
er Baulaft als Landfirhe zu betrachten, fo find demgemäß die 

Koften für den Erweiterungdbau von dem fiscalifchen Yatronat mit 
z und den Eingepfarrten mit 5 zu tragen, ſowie Die leßtern auch bie 
erforberlihen Hand» und Spanndienfte hierzu zu leiften haben. 

Hiernad) war überall, wie gelchehen zu tefolviren. 
Diefe Entſcheidung tft den Betheiligten vorſchriftsmäßig befannt 

zu maden und demnaͤchſt dad weiter Grforderliche zu verfügen. 
Berlin, den 31. October 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Schlefien). 

23,134. U. 
2,610 K. 

304) Berüdiihtigung von Berträgen, Iudicaten ıc. 
bei Regulirung des Intgrimiſticums in Schulbau—⸗ 

achen. 
(Centralblatt pro 1860 Seite 428; pro 1862 Seite 450.) 

Bor weiterer Gutioliebung auf den Bericht ber sh niglichen 
Regierung vom 29. v. M., betreffend den Griweiterungäbau des 
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Schulhaufes in N., veranlaffe ich die Königliche Regierung, Si 
über nachſtehenden Punkt neben zu äußern: gierung ® 

In dem Rejolute vom 20. Mat d. 3. tft der Anipruch Der 
Schulgemeinde gegen den Fidcus auf Gewährung des erforderlidyen 
Bauholzes gegen eindrittiheilige Bezahlung verworfen, weil fidy der⸗ 
jelbe lediglih auf die Erbzinsverſchreibung vom 20. Januar 1784, 
alfo auf einen privatrechtlichen Zitel ftüpe, welder von der Ber- 
waltung&behörbe bei Regulirung des Interimifticumd nicht berück⸗ 
nötig! werden Tünne. 

iejer Grundſatz iſt indeflen dieſſeits nur dann befolgt worden, 
wenn der Vertrag nicht zwifchen ben Bauverpflichteten jelbft, fon- 
dern mit einem Dritten geſchloſſen worden ei indem ed fih dann, 
aber auch nur dann rechtfertigt, im abminiltrativen Verfahren fich 
an den geſetzlich Verpflichteten zu halten und Diefem zu aberlaflen, 
tm Redhtöwege feinen Regreß gegen den Dritten zu nehmen. Da: 
gegen ericheint ed unbedenklich, auf Verträge, Iudicate 20. zwiichen 
den Bauverpflichteten felbft, vorbehaltlich des Rückgriffs auf den ge- 
i lich Berpflichteten, auch bei Regulirung des Interimifticums Rück⸗ 

t zu nehmen. ꝛc. 
erlin, den 12. November 1862. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
a In Vertretung. Lehnert. 

bie önigfiche Regierung zu N. 

23,386. U. 

305) Unzuläffigleit einer analogen Anwendung von 
DObjervanzen in Bauſachen. 

Auf den Bericht vom 10. v. M., betreffend den Erweiterungd- 
bau des Küfters und Schulhaufes in L., ändere ich mit Borbehalt 
des Rechtsweges dad Refolut der Königlichen Regierung vom 
16. Auguft d. 3. dahin ab, 

daß die recurrirende Pfarrgemeinde von den auf 651 Xhlr. 
22 Sgr. 1 Pf. feftgeftellten Baufoften nur Ein Drittel, der 
Fiscus als Patron aber Zwei Drittel zu zahlen verbunden. 

Daß der ae Anbau an der Küfter- und Lehrerwohnung 
als ein den kirchlichen Sntereffenten ohne Concurrenz der Schul» 
buupfliöhtigen obliegenber Bau zu behandeln, und demgemäß die 

often nad $. 37. Titel 12. Theil II. Allgem. Land Rechts bei 
Suluffieieng der Kirchenkaſſe von dem Patron und den Oingepfarrten 
nad den Vorfchriften über die Unterhaltung der Pfarrgebäude auf: 
zubringen find, ift unteitib: Dagegen ftreiten bie Sntereffenten 
über das Theilnahme⸗Verhaltniß, indem die Gemeinde in Gemäb- 



m WM 3 DA GB 3 U 3 Ws 

753 

beit der geſetzlichen VBorfchriften von dem Patron einen Beitrag von 
; ber Baar —— während der letztere gemäb der für 
die Unterhaltung der Pfarrgebäude in 2. beftehenden Obſervanz nur 
4 beitragen will. 

Der Anſpruch der Gemeinde ift jedoch ald begründet anzuer- 
ennen.. 

Bezügli der Unterhaltung des Küfterhaufes in 2. befteht eine 
befondere Dbjervanz nicht, indem eine gleihmäßtge Uebung bei u 
bringung der deöfallfigen Koften biöher nicht beobachtet worden tft. 
Die für die Pfarrgebäude beftehende Obſervanz kann aber, wie auch 
von dem Königlihen Ober- Tribunal in Sachen Fisci gegen die 
Gemeinde D. unterm 9. Mai 1859 angenommen worden tft, nicht 
analog auf das Küfterhaus angewendet werden, ba jede Öewohnhei 
19 nur dur Handlungen offenbart, und ihr Umfang nur durch das 

eſultat, welches diefe Handlungen ergeben, ‚feftgeftellt wird, dem⸗ 
nad jede Dbjervanz lediglich in 4 Gültigkeit hat, als fie that⸗ 
io ausgeübt worden iſt. 

Die Vertheilung der Koſten für den Anbau an dem Küſterhauſe 
in L. muß daher nach den geſetzlichen Vorſchriften über die Un⸗ 
terbaltung der Pfarrgebäude erfolgen, und ift daher Fiscus ald Pas 
tron nad) den 88. 789, 790 und 731 Titel 11. Theil IL. Allgem. 
Land⸗Rechts für verpflichtet zu erachten, zwei Drittel des Geldbeis 
trags zu zahlen. 

Dad Refolut war hiernady, wie gefchehen, abzuändern. Diele 
Entſcheidung ift den Betheiligten verſchriftsmäßig zu publiciren. 

Berlin, den 3. Dezember 1862. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Keller. 
An 

bie Abnipliche Regierung zu N. 
24,567. E. U. 

306) Berfahren bei Schulcapitalien- Verleihung im Re— 
gierungsbezirk Arnsberg. 

Biöher wurde bei den Anträgen auf Genehmigung zu Kapital 
Berleihbungen die Beibringung eined Hypothekenſcheins Gehorbert die 
in den meiften Fällen mit Koften und Aufenthalt in der Sache ver: 
bunden war, Teineöweged aber vollitändig die verlangte Bürgſchaft 
dafür gewährte, daß nach Auöfertigung der — nicht ganz neuen 
————— keine Belaſtungen des Pfandobjects mehr vorge⸗ 
kommen ſeien. Aus dieſem Grunde wollen wir in Zukunft die Ein⸗ 
reichung eines Hypothekenſcheins bei Geſuchen um Ertheilung des 
Gonfentes zu Kapital» Berleihungen nicht als abjolute8 Erforderniß 
aufitellen, machen dagegen die Berfügung einer aufzuftellenden Sicher⸗ 

48 
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eitö=-Derechnung, weldhe den Hypothelen⸗Zuſtand der zu verpfänben- 
en Smmobilien genau barftellen muß, fo daß aus ihr jedesmal 

ſpeziell erfichtlih tft, was an Schulden und Laſten 2c. auf denfelben 
haftet, und welche Sicherheit fie zu gewähren im Stande find, zur 
unerläßlichen Bedingung der ae Bernau Die Rich— 
tigfeit aller derartiger in den Sicherheits-Berechnungen enthaltenen 
Faktifchen Momente haben die Schul-Vorftände lediglich zu vertreten, 
weshalb diejelbe von dem Geſammt-Schulvorſtande durch Namens: 
Unterfchrift zu befcheinigen ift. Es verfteht fich von felbft, Daß es 
den Aufſichts⸗Behörden unbenommen bleibt, durch Einforderung ber 
Hypothekenſcheine Ausnahmen in denjenigen Fällen eintreten zu Laffen, 
wo fie begründete Zweifel gegen die Richtigkeit der, in der Sicher: 
beitö-Berehnung enthaltenen Angaben hegen, oder fonftige Umftände 
die Einforderung wünſchenswerth erjcheinen laffen. 

Den Anträgen um Genehmigung zur Ausleihung von Kapitalien 
find demnach unerläßlich beizufügen: 

1) ein Mutterrollen-Audzug, 
2) ein Auszug aus dem Feuerjocietätd-Katafter, fofern Gebäute 

verpfändet werden follen, 
3) eine dem Schema, unter Berüdfihtigung der vorliegenden 

Umftände, entiprehende Sicherheits⸗Berechnung. 
Sollen Grundftüde aus dem Hypotheken-Verbande entlaffen 

werden, fo ift die Sicherheit8-Berechnung der vorerwähnten in allen 
Theilen entſprechend aufzuftellen, und bat ber betreffende Schul: 
Vorſtand die Richtigkeit derfelben ebenfalld zu vertreten. 

Es veriteht fih übrigens von felbft, daß die ermähnten Schema's 
in jetem einge nen Falle nur als wejentlicher Anhalt dienen Tönnen, 
wobet zuweilen auch eine Gombination von beiden eintreten muf. 
Es find diefelben deshalb den jedeömaligen Umftänden zweckentſpre⸗ 
hend anzupaflen. ꝛc. 

Arnöberg, den 19. November 1862. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
An 

bie Herren Lanbrätbe. 

307) Unterhaltung der Slementarfhulen feitens der 
bürgerlihden Gemeinden. 

(Eentrafblatt pro 1862 Seite 546 Nr. 214.) 

Dem Magiftrat eröffnen wir auf die von dem Königlichen 
Staatd-Minifterium reffortgemäß hierher abgegebene Vorſtellung vom 
25. Mat v. 3. Folgendes: 

Mit Rüdfiht auf Die mitteld Allerhöchfter Drdre vom 6. Ja⸗ 
nuar 1858 erfolgte Anerfennung der Tatholiihen Gemeinde zu N. 

— — 
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als Parochie und Ar die Zahl der zur Zeit vorhandenen ſchulpflich⸗ 
tigen Kinder Tatholiiher Confeſſion hat mein, des Miniſters der 
geiftlichen 2c. Angelegenheiten, Herr Amtsvorgänger die Errichtung 
einer öffentlichen katholiſchen Elementarſchule daſelbſt für gerechtfer- 
tigt erachtet und amgeordnet. Hieraus folgt bie Berpflihtung der 
bortigen Sommune, dieje katholiihe Schule in ‚gleiem Maße, wie 
fie died den evangeliihen Schulen derjelben Art zu Theil werden 
läßt, Ei unterftüßen. 

ie Beftimmungen ded Allgemeinen —æe— legen allerdings 
den politiſchen Gemeinden eine geſetzliche Verpflichtung zur Unter⸗ 
haltung der Elementarſchulen nicht auſ. Uebernehmen Diefelben aber 
freiwillig die ſonſt den Schuljocietäten au Laft fallenden Schul⸗ 
unterhaltungsfoften, jo darf, wenn öffentlihe Clementarfchulen ver» 
een onfeifionen beftehen, dieſe Einrihtung nit zur Folge 
aben, dab die Kommunen nur die den Haudvätern der einen Con⸗ 

feſſion ſonſt obliegende Schulunterhaltungspfliht übernehmen, die 
Hausväter der anderen Confeſſion dagegen von einer gleichen Ver⸗ 
ünftigung ausichliegen. Died würde eine Verlegung des 8. 4 der 
tädte-Ordnung vom 30. Mat 1853, nach welchem alle Einwohner 

bed Stadtbezirks zur Mitbenupung der öffentlichen Gemeinde : An- 
ftalten berechtigt find, und der grundſätzlichen Parität aller Gemeinde- 
Mitglieder involviren. j 

Db jene Anftalten aus dem Vermögen der Gemeinde erhalten, 
oder Communalfteuern zu diefem Zwede erhoben werden, tft nicht 
entſcheidend. 

Hiernach, und da die Gemeinde für den Elementar⸗-Unterricht 
jede8 evangeliihen Schulkindes jährlich 14° Thlr. aufwendet, nad) 
den neueſten Crmittelungen aber 22 der dortigen politifchen Ge- 
meinde angebörige Kinder katholiſcher Confeſfion die katholiſche 
Schule bejuchen, kann gegenwärtig die letztere einen Zufhuß von 
40 Thlrn in Anfpruch nehmen. on dem in diefer Weife zu bes 
rechnenden Beitrage zur Unterhaltung der Tatholifchen Slementarfchule 
kann die Gemeinde nicht entbunden, und ed muß daher der Antrag 
der „yingange gedachten Borftellung als unbegründet zurüdgewiefen 
werben. 

Berlin, den 25. November 1862. 

Der Minifter der geiftl. ꝛc. Angelegenh. Der Miiſten des Innern. 
v. Mühler. v. Jagow. 

An 
den Magiſtrat zu N. 

20,71. U.M.d. g. A. 
L 6,679. M. d. J. 

48* 
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808) Unterhaltung der Schulen in der Provinz 
Preußen. 

Den Ausführungen der Königlichen Regierung in dem Bericht 
vom 4. October c. über die Borftellung ber Drtögemeinde NR. wegen 
der Unterhaltung der katholiſchen Schule dafelbft, vermag idy nicht 
beizuftimmen. 

Jeg den Vorſchriften des Allgemeinen Land⸗Rechts in den 
8§8. 29 ff. Titel 12. Theil II. bildet die Schulunterhaltung eine ge⸗ 
meinschaftlihe Laſt aller zu einer Schule gevieienen Haudväter,, ift 
alfo eine Societätslaſt. Nach den SS. f. der Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 haben dagegen Die Drtögemeinden, ſoweit 
keine befonderen Stiftungen und keine durch befondere Rechtögründe 
zur Unterhaltung der Schulen und der Lehrer verpflichtete Perfonen 
vorhanden find, die Mittel zur Unterhaltung der Schulen in der> 
jelben Weije, wie bie übrigen Communal-Bedürfniffe aufzubringen ; 
die Schulunterhaltung iſt daher hier Communallaft. 

Wird mun bei der Regulirung der Schulverhältniffe eined Orts 
nad den Vorſchriften der Schulordnung, von den Intereffenten be= 
ſchloſſen, dad landrechtliche Societätäprinzip beizubehalten, und dem⸗ 
gemäß in den beftebenden Sauljocietäten Nichts geändert, und die 
Sculunterhaltung auf Hausväterbeiträge bafirt, fo ift eben an diefem 
Ort die Schulunterhaltung feine Sommunal- fondern eine Societäts- 
laft, und damit jedes, auch nur fubfidiäre Zurüdgehen auf die Orts⸗ 
emeinde ausgefchloffen, fofern dieferhalb nicht ein gütliches Ueberein⸗ 
ommen getroffen wird. Fehlt folches, fo bleibt nur übrig, entweder 
daß eine oder dad andere Princip ftreng durchzuführen. 

In dieſer Weife hat die Königliche Regierung auch felbft bei 
der Regulirung der Schulverhältniffe von N. die Sache aufgefaht, 
wie die in den überreichten Regulirungs-Verhandlungen befindliche, 
an dad Landraths⸗Amt in SM. gerichtete Verfügung vom 1. Auguft 
1856 Klar erjehen läßt. Es liegt fein Grund vor, dieje den geſetz⸗ 
en nungen vollflommen entiprechende Auffaffung jept zu 
verlaffen. 

Ueberdies zeigt der vorliegende Fall unverkennbar, welche Un- 
zuträglichfeiten au8 einer Vermengung der beiden verfchiedenen Prin- 
zipien init der S ulunterbaftung entitehen müffen. 

Da die Leiltungsfähigkeit der Fatholiihen Schulgemeinde ald 
erichöpft angenommen ift, wenn fie 75 Procent des Klaffenfteuer- 
ſolls aufbringt, jo Tann das Fehlende nicht auf die ganze Drtöges 
meinde, fondern nur auf die Mitglieder der andern Confeſſion um⸗ 
elegt werden, indem ja die Tatholiihen Mitglieder bereits bis zur 
ußerſten Gränge ihrer eiltungerähigteit herangezogen find, wie dies 

umftändlic in dem Berichte des Landraths-Amts vom 12. Auguft 
d. 3. erörtert if. Die Sade läuft alfo practifch darauf hinaus, 
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daß dasjenige, was die eine Schulfoctetät nicht aufbringen Tann, von 
der andern übertragen werden müßte. Für ein ſolches Berfahren 
fehlt e8 aber an jedem gefeplichen Anhalt. 

Ebenſo eriftirt feine geſetzliche Vorſchrift, wonach ohne Weiteres 
die Leiftungsfähigfeit einer Schulgemeinde ald erſchöpft anzufehen 
wäre, jobald von ihren Mitgliedern 75 Brocent des Klaffenteuer: 
je an Schulunterhaltungsfoften aufzubringen find. Wollte man 
aber auch eine fubfidiäre Verpflichtung ber Ortögemeinden zur Bers 

tretung einer unvermögenden Schulfocietät zulatfen, fo würde der 
Eintritt dieſer ſubſidiaäͤren Verbindlichkeit nur durch jedesmalige 
Executionsvollſtreckung gegen die Schul-Haußväter auf die ganze Be» 
darfsſumme feſtgeſtellt werden können, indem dann die Ortönemeinde 
den unbeitreiblihen Neft zu übernehmen hätte Es leuchtet ein, 
mit welchen unzuträglichen Weiterungen ein ſolches Verfahren vers 
fnüpft fein würde. 

Hiernach vermag ich die Beichwerde der DOrtögemeinde N. mes 
gen ber \r auferlegten Bertretungspflicht der Tatholiichen Schulge- 
meinde daſelbſt nicht als unbegründet anzuerkennen. 

Vielmehr ift nunmehr, nachdem ſich heraudgeftellt hat, daß die 
fatholifhe Schulfocietät ihre Schule ohne fremde Beihülfe zu unter 
halten unvermögend tft, auf die gejeplichen Vorſchriften zurücdzugehen 
und eine neue Regulirung der katholiſchen und evangelifhen Schule 
nad ben 88. 38 ff. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 
vorzunehmen, hierbei aber ald Grundjag tellaubalten, ab die Orts⸗ 
emeinde die Unterhaltungdfoften beider Schulen, wie die übrigen 

Sommunalbebürfniffe aufzubringen bat, ſoweit feine beſonderen 
Stiftungen und feine duch befondere Rechtögründe zur Unterhaltung 
der Schule und der Lehrer verpflichtete Dertonen vorhanden, refp. 
die Beiträge derfelben unzureichend find. 

Diele? dem Geſetz entjpredhenbe Verfahren erfcheint in dem 
vorliegenden Fall um fo leichter durchführbar, als —J die katho⸗ 
liſche, als auch die evangeliſche Schule nur ſirt ie Eingeſeſſenen 
bei R beinmt ſind, alſo eine fremde Ortſchaft überhaupt nicht 
etheiligt iſt. 

Berlin, den 4. Dezember 1862. 
Der Mintiter der ler 2c. Angelegenheiten. 

er. von Mü 

Un 
bie Königliche Regierung zu N. (tin ber Provinz Preußen.) 

22,163, U. 
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309) Lieferung des Bauholzes zu Schulbauten ſeitens 
der Butöherren in der Provinz Preußen. 

(Eentralblatt pro 1862 Seite 114 Rr. 48.) 

Die in dem Bericht der Königlihen Regierung vom 19. Sep» 
tember d. 3. gegen den diefleitigen Recursbeſcheid vom 19 December 
1861, betreffend die eieferung bed Bauholzed zu den Schulbauten 
feitend der Gutöherren in der dortigen Provinz, erhobenen Bedenken 
finden im Wefentlichen ihre Erledigung durch die Audführungen Des 
Herrn Ober-Präfidenten in der eig zu Shrem Beridt vom 
3. v. M., welche ich deöhalb anbei in Abjchrift mittheile. (Anlage =.) 
Im Mebrigen bemerkte ich, daß in den vorlommenden Specialfällen, 
in welchen es fi um Die Serpflichtung zu Taubolglieferungen ban- 
delt, zunächft der Königlichen Regierung die Entſcheidung überlaffen 
bleiben muß, und einer etwanigen Recurd-Enticheidung meinerjeitd 
durch eine allgemeine Verfügung nicht vorgegriffen werden Tann. 

Berlin, den 15. November 1862, 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretimg: Lehnert. 

An die Königlide Regierung zu N. 

29,197. U. 

8. 

Der $. 6 der Schulordnung räumt den mehreren Gutöherren 
des Schulbezirks das ———— —— nur dann ein, und der 
8. 44 ibid. legt ihnen die Pflicht der Baubolz-Lieferung nur dann 
auf, wenn nit Herfommen oder befondere Rechtötitel Eoerträge) ein 
Anderes beftimmen. Wenn daher herkömmlich nur Einer der Guts⸗ 
herren jened Recht ausgeübt hat, namentlich der Fiscud, und in Be⸗ 
treff der Bauholz-Lieferung ein ſolches Herfommen nicht vorhanden 
ift, fo können die Unzuträglidhkeiten, weldye die Königliche Regierung 
befürchtet, nicht vorfommen. Dad Reſcript vom 19. December 1861 
entfcheidet nur den Fall, in welchem der Fiscus bei der Schulre- 
gairun ‚ alfo vertragsmäßig, mit Ausſchluß der anderen Gutsherren 
es Schulbezirks alle Rechte und Pflichten des Schulpatronatd über: 

fommen bat. Die Köntgliche Regierung führt aber an, daß Fälle 
folcher vertraggmäßigen Feſtſetzung felten find. Nützlichkeitsgründe, 
aus welchen von dem in dem Reſcripte vom 19. December 1861 
andgeiprochenen Grundſatze Abftand zu nehmen wäre, find alfo in 
der That nicht vorhanden, Nechtögründe, welche dafür fprechen, hat 
aber die Königlihe Regierung nicht angeführt, und find meines 
Erachtens nicht vorhanden. 
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310) Unterhaltung der Umfriedigung eines Schul— 
gartend in der Provinz Preußen. 
(Sentrafblatt pro 1860 ©. 687 Nr. 307, 2.) 

Auf den Beriht vom 15. d. M., die Herftellung der Zäune 
um den Schulgarten in R. betreffend, beftätige ich mit Vorbehalt 
des Rechtsweges dad Nefolut der Königlichen Regierung vom 13. 
Auguft d. J. da der Gemeinde ohne Doncurzeng ber Gutsherrſchaft 
nad . 12 Rr. 4 der Schulordnung vom 15. ‘December 1845 die 
Verpflichtung obliegt, den Garten im Gehege zu erhalten. Der, 
überdies erft in der Recurdinftanz geftellte Antrag auf Gewährung 
— herd rüchen Holzes aus fiscaliſchen Forſten iſt hiernach un» 

atthaft. ꝛc. 
Berlin, den 28. October 1862. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. (in ver Provinz Preußen). 

23,309. U. 

311) Eigenſchaft als Gutsherr in der Provinz Preußen; 
Beitragspfhicht bei Schulbauten. 

(efr. Centralblatt pro 1861 Seite 363 und 419; pro 1862 Seite 114.) 

Auf den Bericht vom 30. v. M. über das Recursgeſuch der 
Beligerin der Rittergüter ©. und X. wegen ihrer Heranziehung zur 
Lieferung des Bauholzed zu den Schulbauten in K. beftätige ich 
mit Vorbehalt des Rechtöweges das Nefolut der Königlichen Regier- 
ung vom 28. Juni d. J. 

Bid zum Jahre 1858 einschließlich war Fiscus alleiniger Guts⸗ 
herr des Schulbezirks K. und bat al8 folder der Verpflichtung zur 
ieferung des Bauholzed zu den Sculbauten in Gemäßheit der 
$. 44 ff. der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 genügt. Im 

Jahre 1859 wurden jedoch die zum Schulbezirk gehörigen Güter 
©. und A., weldye uriprünglic vom Fiscus in Erbpacht ausgethan 
waren, zu einem jelbititändigen Gutsbezirk vereinigt und dieſem für 
die Beftpzeit der Necurrentin und deren ehelicher Dedcendenz die 
Rittergutöqualität, fowie die biöher vom Fiscus ausgeübte polizei⸗ 
obrigfeitlihe Gewalt verliehen refp. übertragen. 

Hiernah muß die Recurrentin als Gutsherrin im Sinne der 
Schulordnung vom 11. Dezember 1845 angejeben werben. Denn 
wenn A: die Verleihung der ftändiichen Rechte der Rittergutäbe- 
figer für ſich allein fein entſcheidendes Merkmal für die gutöherrliche 
Qualität abgiebt, fo ift doch in dem Dont iegenben Fall der Befigerin 
ausdrüdlich von dem Fiscus auch Die ortsobrigkeitliche Gewalt übertragen 
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worden, fo daß nicht mehr Fiscus ald Gutsherr von ©. und A. anzu⸗ 
jeden, fondern die gutöherrliche Gewalt nunmehr mit dem Beſitze 
ieſer Güter felbft verbunden ift. Unerbeblidh iſt hierbei, daß Die 

Berleihung jener Rechte nur für die Befißzeit der NRecurrentin und 
deren Dedcendenz erfolgt iſt. 

Demnach erjcheinen jept ald die Gutöherren des Schulbezirks 
der Fidcus für die Amts-Ortſchaften, und die Recurrentin für Das 
Nittergut S.-A. Beide find daher nady den 88. 44 und 47 a. a. 
D. gemeinſchaftlich zur Lieferung des Schulbauholzes verpflichtet. 

Der Einwand der Recurrentin, daß ihr fein Antheil an den 
Patronatsrechten über die Schule eingeräumt, und fie deöhalb much 
nicht zur antheiligen Tragung der gutöherrlichen Kalten verbunden 
fet, it nicht durdhgreifend. In Frage könnte nur fommen, ob nicht 
der Recurrentin, welche jegt Mitgutöherrin des Schulbezirks ift und 
als foldhe an den gutäherrlichen Laſten gegenüber der Schule parti> 
cipirt, ein Anforuch auf Zheilnahme an den gutöherrlihen Rechten 
zuzubilligen fein möchte. Keineswegs aber Ann die Recurrentin, 
weil fie biöher eine foldhe Theilnahme nicht in Anfpruch genommen 
bat, eine Befreiung von den gutöherrlichen Pflichten gegenüber der 
Schule verlangen. Ä 

Daß endlich eine die Recurrentin von der ftreitigen Verpflicht⸗ 
ung befreiende Oblervang fich bisher nicht bat bilden können, ift in 
den Gründen des Refolutd zutreffend ausgeführt. 

Der principale Antrag ber Recurrentin auf gänzliche Fret- 
laſſung von der Bauholzlieferung iſt hiernach unbegruͤndet. 

icht minder unftatthaft iſt ihr eventueller Antrag, ihren Bei⸗ 
trag nicht nach der Anzahl der ſämmtlichen im Öutebezirte befind⸗ 
lichen, ſondern nur nach der Anzahl derjenigen Haushaltungen feft- 
zuftellen, welche nad einer, nad Scongmifhen Principien vorzu⸗ 
nehmenden Grmittelung zur ordnungsmäßigen Bewirthihaftung der 
Güter ©. und 9. allein, ohne Rudficht auf die dazu gehörigen 
bäuerlichen Parcellen, für erforderlich zu erachten feien. 

Das Gefep kennt eine derartige Unterſcheidung nicht, fondern 
verpflichtet die Gutöherren, nach der Zahl ber Haushaltungen ihrer 
fämmtlihen Hinterfaffen beizutragen, ohne Rückſicht darauf, ob die 
Hinterfaffen überhaupt oder zu beftimmten Theilen zur Bewirth⸗ 
Ihaftung des gutöherrlidhen Landes nothwendig find. 

Hiernach mußte dad Reſolut überall beftatigt werben. 
Diefe Enticheidung iſt den Betheiligten vorichriftemäßig zu 

publictren. 
- Berlin, den 26. November 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung. Lehnert. 

An die Königliche Regierung zu N. (in ber Brovinz Preußen). a de Regi 83 ( Provinz 
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312) Brennmaterial für die Lehrerwohnung und die 
hulftube. 

Auf den Bericht vom 15. v. M. über die mit Anlagen wieder 
beigefchloffene Vorftellung des Lehrers N. in N. wegen Beheizung 
der Schulftube, erwiedere ich der Königlichen Regierung Folgendes: 

Wenn ed in dem Bezirk der Königlichen Regierung üblich ift, 
da dad den Landichullehrern gebührende Delgbepntat vorzugsweiſe 
ur Beheizung der Schulſtube, und nur der Ueberreſt zu dem per 
Pnticen edarf des Lehrers verwendet wird, und wenn dieſe Uebung, 
was nur injedemfpeciellen Fallauf Grundforgfältiger 
Ermittelungen feitgeftellt werden kann, für rechtsbe— 
ftändig zu erachten ift, fo muß einer derartigen Verbindlichkeit der 
Lehrer in den Vocationen gebührender Ausdruck perſchafft werden. 
Anderenfalld muß, wie der Königlichen Regierung bereitö unter dem 
11. October 1852 — U. 18,693 — bererktic emacht ift, auch 
in dem dortigen Verwaltungsbezirk der in dem Erkenntniß des Kö⸗ 
niglichen Ober-Tribunals vom 11. März 1847 *) ausgeſprochene 
Grundjag, dat das vocationdmäßig ohne nähere Beftimmung einem 
Lehrer zugeficherte Brennholz⸗Deputat nur für den Bedarf des Leh⸗ 
rerd beftimmmt tft, und lepterer daher das Deputat zur Debeizung 
der „oSulftube nicht zu verwenden braucht, zur Geltung gebrach 
werben. 

Wollte man aber auch im vorliegenden Fall hiervon abjehen 
und annehmen, daß dem Beichwerbeführer eine rechtliche Verpflicht⸗ 
ung obgelegen habe, die Schulitube aud dem ihm ohne Vorbehalt 
agefißerten Holzdeputat mitzubeheizen, wie er denn thatlächlich die 

hulftube, welche mit feiner Wohnftube nur einen gemeinſchaftlichen 
Ofen hatte, mitbeheizt hat, fo find doch die thatſächlichen Voraus⸗ 
jegungen dieſes Verhältntffes durch den im Jahre 1860 ausgeführten 
Neubau der Schule, wobei eine größere und mit befonderem Ofen 
verſehene Schulftube eingerichtet ift, fo wefentli verändert, daß 
unter allen Umftänden auf den Antrag des Lehrers eine neue Res 
gulirung des Brennholzbedarfs der Schule für erforderlich zu er- 
achten war. ꝛc. ’ 

Berlin, den 10. November 1862. 

Der Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. u 

An ° 
bie Königliche Regierung zu N. 

23,312. U. 

*) abgebrudt im Centralblatt pro 1859 S. 569. 
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813) Beihaffung des Heizungdmateriald für S hul- 
ftuben nad den Beftimmungen des Allgemeinen 

Land-Rechts. 
(Centralblatt pro 1861 Seite 337 Rx. 133) 

Auf den Bericht vom 29. v. M. über die Beſchwerde der 
Schulgemeinde B. vom 30. Auguft d. J. erwiedere ich der König- 
lihen Regierung, daß die Beſchaffung des Helzungsmaterials für 
die Sculktuben allerdingd eine gemeinichaftlihe Laft der ganzen 
Schulgemeinde ift, und daher die Aufbringung der erforderlichen 
Koften nit nur den Eltern der die Schule befuchhenden Kinder, 
fondern den ſämmtlichen Haußvätern der Schulgemeinde nadh den 
88. 29 und 31 Tit. 12 Thl. IT Allg. Land Rechts obliegt. Es 
müflen demnad), wo ein anderer Aufbringungdmaßftab nicht üblich 
ift oder unter den Intereffenten vereinbart wird, die Koften für die 
Beheizung der Schulſtuben gleich den fonftigen Schulunterhaltungs- 
foften auf die fämmtlichen Hauspäter der Schulgemeinde nad) Bar- 
ſchrift des $. 31 a. a. D. vertheilt werden. 

In dem vorliegenden Fall erfcheint jedoch die Einführung eines 
Holzgelded von 5 Ser. pro Kind zwedmäßig und zuläffig, um bie 
zur Schule in B. gehörige Hannöverfhe Ortſchaft N. angemeflen 
dabei heranzuziehen. Bon der Preußiſchen Gemeinde DB. aber Tann 
gegen deren Widerſpruch ein ſolches Holzgeld nicht erhoben werden. 
Vielmehr tft daſſelbe binfichtlich ihrer nur zu veranlagen, um bad 
Duantum für diefelbe zu beftimmen; das \, ermittelte Duantım 
aber muß demmächſt auf alle Haußväter der Gemeinde nad Maß— 
gabe ded $. 31 a. a. D. vertheilt werden. ꝛxc. 

Berlin, den 22. October 1862. 

Der Mintiter der geiftlichen ıc. Angelegenbeiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An die Königliche Regierung zu R. 
22,107. U. 

—— 

314) Berpflihtungder®emeinden in erprouingFreußen 
zur Anfuhr des Brennmateriald für den Lehrer. 
Die Beichwerde ded Schulvorftanded vom 8. Auguft d. 3. 

wegen Anfuhr ded Brennmateriald für den dortigen Lehrer kann als 
begründet nicht anerlannt werden. 

In Folge der Berheerungen der fißcalifhen Forſten durch den 
Raupenfraß tft Fiscus außer Stande, geſundes Holz zum Deputat 
für den Lehrer anzumeijen. 

Wenn derfelbe daher, um dem Lehrer eine gleiche Brennkraft zu 
fiefern, auf je 10 Klafter 2 Klafter Zulage gewährt, fo lann die 
Gemeinde hieraus feinen begründeten Einwand gegen die Anfuhr 
diefes Mehr entnehmen, da die Vorſchrift im N 44 Nr. 5 der 

— — — 



Schulordnung vom 11. December 1845, wonach der Betrag des zu 
bewilligenden Drennhulge® für feine Schulflaffe mehr ald 15 Klafter 
weiches Klobenholz betragen fol, nur die Norm für die zu liefernde 
Heizkraft angiebt, aber nicht ausſchließt, wie die Nr. 6 a. a. O. 
erfeben läßt, daß unter Umftänden auch andered Brennmaterial reſp. 
Brennmaterial von ſchlechterer Güte in angemeſſenem Verhältniß ges 
en gejundes Klobenholz gewährt werden kann, ohne daß dadurd) 
Die Anfuhrverbindlichleit der Gemeinde, weldye fi auf das ganze 
Holzdeputat bed Lehrer erftredt, eine Aenderung erleidet. 

Es muß hiernach bei der Verfügung ber Königlichen Regierung 
zu N. vom 19. Mai d. 3. bewenden. 

Berlin, den 31. October 1862. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

den Schulvorftand zn N. (in der Provinz Breußen). v7 aorfi 3 ( Provinz Preußen) 

315) Schullaften der Beamten in Beziehung auf ihren 
Wohnſitz; Audgleihung zwifhen dem betheiligten, zu 

einem Schulverband gehörigen Gemeinden. 
(Sentralblatt pro 1860 Seite 738 Nr. 335.) 

Wegen Heramziehung der politischen Gemeinden Groß⸗N. und 
Alt⸗N. zu den Söutunterhatungeofen eröffnen wir der Königlichen 
Regierung, dab nach wiederholter Grörterung des Gegenftanded der 
Borftellung des Magiftrats zu Groß⸗N. vom 22. Februar v. 3. ed 
in Anfehung der Communalbefteuerung derjenigen Beamten, welche 
in Alt-N. wohnen, deren Amtöfip jedoh in Groß-N. fich befindet, 
bei den feitherigen auf $. 8 des Geſetzes vom 11. Juli 1822 bes 
ruhenden Borfchriften bewenbet. Behufs usgleihung der von den 
betheiligten politifchen Gemeinden übernommenen Soften de gr 
meinjamen Schulverbandes tft demzufolge die Gemeinde Groß-N. 
außer dem nach Maaßgabe der ‚vereinbarten Repartitton auf diejelbe 
fallenden Antheil ihrem Erbieten gemäß nur verbunden, zu Gunften 
der Gemeinde Alt-N. einen ferneren Theil jener Koften zu über- 
nehmen, weldyer der von Groß-N. bezogenen Communalfteuer von’ 
dem Dieniteinfommen der gedachten eamten entipriht. Die Kö⸗ 
niglihe Regierung wolle hiernach zur Grledigung ber Beichwerbe 
ded Magiftratd das Weitere veranlaften. 

Berlin, den 29. November 1862. 

Der Minifter der geiftl. zc. Angel. Der Minifter des Innern. 
v. Mühler. v. Jagow. 

An bie Königliche Regierung au N. 
24,579. v M. ges Is 
I. B. 6233. M. b. J. 
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316) Defhaffung bed Locals für den Sonfirmanden- 
Unterridt. 

(Sentralblett pro 1862 Seite 367 Nr. 138.) 

Auf den Beriht vom 23. v. M. eröffne ich der Königlichen 
Regierung, daß durch den in Bezug genommenen Erlaß vom 3. Mai 
d S (Gentralblatt für die Unterrihte-Berwaltung S. 367) es Tei- 
neöwegd unbedingt für unzuläffig erflärt ift, den Confirmanden- 
Unterriht in den Schulftuben zu ertheilen. Es fol vielmehr Die 
Schulgemeinde darüber gehört und zu einer Beſchlußfaffung veran- 
laßt werden. Erft wenn diefe ungunftig ausfällt, rejp. eine Ver⸗ 
jtändigung zwiſchen ber Kirchen» und Schulgemeinde nicht herbei⸗ 
uführen ıft, I für die anderweite Beichaffung einer Gonfirmanden- 
* auf Koſten der dazu Verpflichteten Sorge zu tragen. Im 
vorliegenden Fall hat die Gemeinde N. darauf angetragen, daß in 
dem neuerbauten Küfter- und Schulhauſe daſelbſt der Confirmanden⸗ 
Unterricht nicht mehr abgehalten werde. In dem Schulhauſe ſcheint 
dies, ohne Anſtand gefunden zu haben, geſchehen zu ſein. Im 
Pfarrhaus iſt ein Confirmandenzimmer nicht vorhanden. Es fragt 
ſich ſonach, iſt die Gemeinde N. in den Perſonen mit der Kirchen⸗ 
und der Schulgemeinde identiſch, eventuell ſind dieſe Gemeinden 
gehört worden, und iſt die Gemeinde N. damit einverftanden, felbft 
um den Preid des Anbaus eined Confirmandenzimmerd an das 
Pfarrhaus mit einem Koftenaufwand von — Tihlen das neue Küfter: 
und Schulhaus dem Confirmanden-Unterricht zu verichließen ? zc. 

Berlin, den 4. September 1862. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

j An 
die Königliche Regierung zu N. 

18,944. U. 

8317) Bibelkaſſen in Elementarſchulen. 

In ber Stadt Mühlhanfen if, um den aus ber fläbtifchen Volks⸗ und 
Armen-Schule austretenden Kindern eine Bibel als Eigenthum überweifen zu 
—* eine Bibelkaſſe nach folgenden Grundſätzen eingerichtet und in Wirl⸗ 
amlkeit. 

l. 
Jedes Kind der Ober⸗Klafſen zahlt wöchentlih 1 Pfenni 
Iſt anzunehmen, daß in jeder der beiden Oberklafjen 80 Schüler 

fiten, jo giebt dies wöchentlich in Summa 160 Pfennige. Sollten 
nun aud) nur $ regeimasig beiſteuern, jo würde demnach eine woͤchent⸗ 
liche Einnahme von 10 Sgr. erzielt werden. 



765 

2. 
Jedes Kind der Mittel- und Unterflaffen zahlt monatlich 

1 Pfennig. 
Nechnet man auf jede Klaffe 90 Schüler, jo kommen auf Diele 

4 Klaffen monatlidy 360 Pfennige. Bon dieſen 360 Schülern dürfte 
jedoch 4 wegfallen, indem Armuth oft auch den Einen Pfennig nicht 
erübrigen Tann. Es blieben daher 240 zahlende Schüler und Schüler- 
innen und diefe würden monatlid 20 Silbergrojchen liefern. 

3. 
Jedem der Schule neu zugeführten Kinde, bezitglich deffen Eltern, 

wird empfohlen und anheim gegeben, den für die Klaffe beftimmten 
Antheil zur Bibel-Kaffe zu entrichten. 

Bon irgend welchem Zwange wird vollitändig abgefehen. 

4. 
Feder Klaffenlehrer verpflichtet ſich, wöchentlich reſp. monatlich 

bie fogenannten Bibel- Pfennige an beſtimmten Tagen einzufordern 
und in feiner Lifte jorgfältig zu vermerken. 

d. 
Die fo gejammelten Pfennige werden in der nächitfolgenden 

Gonferenz dem Nector überreicht und in dem Conferenz » Protofolle 
verzeichnet. 

6. 
Der Rector der Schule iſt Verwalter der Bibel- Kaffe. Der: 

jelbe trägt Sorge für Beichaffung der Bibeln und berichtet von 
delt Fe eit, fpäteftend im Februar jeden Jahres, über den Stand 
er Kaffe. 

T. 
Jedes gelegentlih der Confirmation aud der Schule zu ent- 

lafjene Kind erhält — bei Vorausſetzung pünktlich innegebaltener 
Beiftener — eine Bibel, reip. eine ſolche angeboten. 

8. 
Beim Verzuge eined Schülerd werden die von ihm gezahlten 

Pfennige nicht zurüdgegeben; fie verbleiben der Kaffe. 
Aus den aud sub I und 2 dargeftellten Sätzen ergiebt ſich eine 

Sahres- Einnahme von circa 24 Thalern, für welche obngefähr 40 
vollftändige Bibeln angeichafft werden Tonnen. So viel Hind aber 
auch durchſchnittlich nöthig, wenn den Sonfirmanden in dieſem Punfte 
Genüge gethan werben soll. 
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318) Berleihbung der Rechte einer juriftifhen Perfon 
an Stiftungen und Anftalten. 
(Eentralblatt pro 1862 Seite 445 Ar. 180.) 

Es find durch Allerhöchften Erlaß 
1) vom 29. Auguft 1862 der von den Gebrüdern Gutsbeſitzer 

Friedvrih Martin von Magnus, Profeffor Leopold Eduarb 
Magnus und Profeffor Heinrihd Guftav Magnus in 
Berlin durd Urkunde vom 2. Juli 1861 unter dem Namen 
„Mariannen-Stiftung” gegründeten Stiftung, und 

2) vom 29. November 1862 der Pommerſchen Blinden-Anftalt 
für Knaben in der Borftadt Neu-Torney zu Stettin 

die Rechte einer juriftiichen Perſon verliehen worden. 

— — — — — 

Perfonal: Beräudernugen, Titel: und Ordens-Verleihungen. 

An Stelle des verftorbenen Staatd-Minifterd von Savigny ift 
gum Kanzler der Friedensklaſſe des Drdend pour le mente ber 
iöherige Vicefanzler Director Dr. von Cornelius in Berlin, 

und an deſſen Stelle der Geheime Regierungd-Rath Profeffor 
Dr. Bödh in Berlin zum Vicekanzler der Friebenöflaffe des⸗ 
ſelben Ordens ernannt worden. 

A. Behoͤrden. 

Der Confiftorialrath Eberts in Coblenz iſt zum General- Su- 
perintendenten der Rheinprovinz ernannt worden. 

B. Univerfttäten. 

Der Profeffor der Theologie Dr. Wiefeler in Kiel ift zum or⸗ 
dentlichen Profeſſor in der theologiſchen Facultät der Univerſität 
zu Greifswald, und | 

der Privatdocent Dr. OlIsSha uſen In Halle zum außerordentlichen 
Profefjor der Geburtöhülfe in der medieiniſchen Facultät der Unt- 
verfität daſelbſt ernannt, 

dem ordentlichen Profeffor Dr. Dove an der Univerfität zu Ber- 
lin tft der Charakter ald Geheimer Regierungd- Kath verliehen, 

dem ordentlihen Profeſſor Dr. Rofentranz an ber Univerfität 
u Königöberg die Erlaubnig zur Anlegung des Commanbeur- 
—* vom Koͤniglich Italieniſchen St. Mauritius⸗ und Lazarus⸗ 
Orden ertheilt worden. 
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C. Gymnasien, Realſchulen. 

Dem — Dr. Dub am Gymnaſium zum grauen Kloſter in 
Berlin iſt das Prädicat „Profeſſor“, und 

dem ordentl. Lehrer Dr. Baſſe am Gymnafium zu Gumbinnen 
das Prädicat „Oberlehrer“ verliehen, 

der ordentl. Lehrer Dr. Conrads am Gymnaſium in Trier zum 
Oberlehrer befoͤrdert, 

der interimiſtiſche zweite Religionslehrer Tomaszewski am Ma— 
rien⸗Gymnaſium in Poſen tft als Religionslehrer am Gymnaſium 
Kr Trzemeszuno und Regens des mit diefer Anftalt verbundenen 
Alumnat3 angeitellt, 

der ordentl. Lehrer Dr. Malina bei dem Gymnafium zu Deutſch 
Crone in gleicher Eigenſchaft an das Gymnaſium zu Braund- 
berg, und der ordentl. Lehrer Dr. Bludau bei letzterer Anſtalt 
in gleicher Eigenſchaft an das Gymnaſium zu Deutſch Crone verſetzt, 

als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden: 
am Gymnafium zu Lyck die Schulamts-Candidaten Pelka und 

aran, 
am Gymnaſium zu Stendal der Dr. Erdmann, bisher Lehrer 

an der Realjchule zu Erfurt, | 
am Dom-Gymnafium zu Magdeburg der Dr. Arthur Richter, 

bisher Lehrer an der Nealfchule darelbft und der Dr. Nicolai, 
bisher Hülfslehrer am Gymnaſium zu Quedlinburg. 

Dem Lehrer Dr. Uellner an der Reatichule zu Dütieldorf ift 
der Titel „Oberlehrer” verliehen, 

an der Realfchule zu — der Schulamts⸗-Candidat Kraul als 
ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

Dem Superintendenten und Pfarrer Dannenberg zu Gollnow 
im Kreife Naugard ift der Rothe Adler-Drden vierter Klafie 
verliehen worden. 

Dem evangeliihen Schullebrer Zobel zu Wildſchütz im Kreife 
Liegnitz in das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden. 

Dem Drgantften Karl Hennig bei der Sophien-Kirche zu Berlin, 
und dem Organiften Heinrich Auguft S hulge bei der St. Ja⸗ 
ne zu Nordhaufen ift der Titel „Mufildirector” vers 
eben, 

dem Componiften und Gefanglehrer Urban in Berlin die Er- 
laubniß zur Anlegung der ihm von des Herzogs zu Sachſen⸗Co⸗ 
bur und Gotha Hoheit verlichenen Medaille Gr Kunft und 
Wiſſenſchaft ertheilt worden. 
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Ans dem Amte gefchieden. 

Penfiontrt zum 1. Sanuar 1863: 
Bau⸗ und Haus-Infpector Kreye bei den Mufeen zu Berlin, 
Conrector Dr. Altenburg am Gymnafium zu Shleufingen, 
Oberlehrer Berteldömann am Gymnaſium zu Bielefeld. 

Sn andere Aemter berufen: 
Religionslehrer am Gynmafium zu Trzemes zno und Regend des 

mit diejer Anftalt verbundenen Alumnatd, Kegel, zum 15. 
November, 

Drdentl. Lehrer Vogt am Gymnafium zu Elberfeld zum 1. 
October 1862, 

Lehrer Dr. Hanfen an der Realfchule zu Mülheim a. d. R. 
zu Anfang 1863. 

Inhaltsverzeichniß des Decemberbeftes. 

282. PBrüfunge-Commiifion für Pharmaceuten. — 253. und 284. Dotation 
ber Univerfität in Königsberg und ber Alabemie in Mimſter. — 2853. Aus 
eihnung von Kiünftlern. -- 286. Aufwendungen für Unterrichtezwede in Preu- 
ben — 287. Wiſſenſchaftliche Brhfunge Sommiffionen pro 1863. — 288. Atteſte 
ir einjährige Freiwillige. — 28%. Echulgeugniffe für Cadetten. — 290. Ein- 

richtung der Schulprogramme. - 39. Vortragsübungen ber Gymnaſialſchüler. - 
292. Anleitung zur Einrichtung von Zurn-Anftalten — 293. Bollsfhulfreund. — 
294. Proviſoriſche und definitive Anſtellung. — 295. Wahl von Schul-Reprä- 
fentanten. — 29. Eommiffions-Bräüfung für Efementarlehrer. — 297. Freie 
Wahl der Schule. — 295. 299. und 300. Schnlweſen in ben Regierungebe- 
üirten Cöelin, Stettin und Breslau. — 301. Collecte fite die evangeliſche Rice 
303. Rechtsweg in Angelegenheiten ber Dotation einer Schule. — 303. Fiscus 
ale Rehtenachfofger eines fäcularifirten Stifte. — 304. Verträge bei Regn- 
lirung bes Interimiflicume. -- 305. Obfervanzen in Bau-Saden. — 306. Schul- 
hen Berteihung. - 307. unb 308. Unterhaltung der Elementarſchulen. — 
308. Lieferung des Bauholzes für Schulen. — 310. Umfriebigung ber Schul- 
gärten. — 311. VBeitragspfliht ber Gutsherren zu Schulbanten. — 312. 313. 
und 314, Brennmaterial für Lehrermohnungen und Schufftuben. — 315. Schul- 
laften ber Beamten. — 316. Local für ben Eonfirmanden-Unterrit. — 317. 
Bibellaffen bei Elementarſchulen. 318. Berleihung ber Rechte einer juriſti⸗ 
ſtiſchen Berfon. — Perſonalchronik. 

®. 

Drut von 3. 3. Starde in Berlin. 



Sad: Negifter 
zum Gentralblatt für den Iahrgang 1862. 

(Die Ziffern geben bie Seitenzahl an.) 

A. 

Abgaben und Leiſtungen, welche aus bem Befteuerungsrechte bes Staats flie- 
Ben, Zuläffigfeit des Rechtswegs bei Streitigkeiten über bie Bertheilung 
berielben 641. (718.) 

Abgangszeugniffe bei höheren lnterrichts-Anftalten 466. 516. Abgangs⸗ 
Zeugniſſe der auf eine Civillehranſtalt übergehenden Cadetten 712. 

— bei Elementarſchulen 615. 
Abiturientenprüfungen bei höh. Lehranflalten. Zulaffung der privatim 

vorbereiteten Schüler 418. Anmeldung ber Abiturienten 464. 
— bei Seminarien. Berbindung ber Commifftonspräf. mit benf. 723. 
Alademie ber Künfte zu Berlin. Breisbewerbung und »-Ertbeilung 72. 132. 

460. Kunftausftellung 130. 323. Legat bes Profefiore Guhl 654. Verlei⸗ 
bung von Medaillen an Küinftler 706. 

— der Wiffenfchaften zu Berlin. Verhandlungen 3. 199. 577. 682. Breis- 
verfündigung und Stellung einer neuen Preisaufgabe 577. Ausicheiben 
biaheriger und Eintritt neuer Mitglieder (ſ. a. das Namenverzeichniß) 202. 

— Leopoldiniſch⸗Karoliniſche, Zufhuß aus Staatsfonds 202. 
Alumnate Nachrichten Über die Alummate bes Päbagogiums zu Magbeburg 

207, ber Landesſchule zu Bforta 486, des Ioahimsthalihen Gymnaſiums 
zu Berlin 588. 

Amtscantionen |. Eautionen. 
AUmtseinführung bes Directors einer ftäbtiichen höheren Unterrichts-Anflalt, 

Competenzverhältniffe 463. 
Angerftein’s Anleitung zur Einrichtung von Turnanftalten 718. 
Anttellung im Schuldienſt. Erfüllung ber Militärbienfipflicht vor befln. und 

probif. mpellung an höh. Unt.-Anft. 83, 417. Unftellung und Wirkjamteit 
von Lehrerinnen 279. Anftelung von Ausländern 321, 452. Proviſ. unb 
befin. Anft. ber Elementarlehrer 670. 719. 

An zu stoften ber Elementarlehrer 566. 
Ar eltern, jugendliche. Schulbefuh ber in Näbeanftalten bei äftigten 

Mädchen 119. Selhäftigung und Schulbeſuch jugenbl. Arb. in Fabrilen 
— — ertkätten 570. 69%. 700. Kabrifarbeiterfääulen im Regierungs-Bezirt 

achen 698, 
Archäologiſche Studien, Verleihung von Stipendien 461. 

49 
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Arme e⸗Angelegenheiten. Verordnung über die Ergänzung ber Officiere bes 
enden Heeres 138. 

Alfiftenzärzte, deren Stellung bei kliniſchen Inſtituten 208. 
Aufſicht über das Elementar-Schulweien (ſ. a. Schulvorſtand, Schulbeputat., 

Schulinſpect.). Zufammenberufung und Beichlußfaffung ber Gemeinden in 
ber Provinz Preußen in Schulangel. 284. Stellung ber Stabtverorbnneten 
zu ben Schulangel. 436. 437. Stellung ber Lehrer zur Stabtbehörbe 437. 

Ausländer Anfelung im Staats-, Kirhen- und Schulbienft 321. Concej⸗ 
fionirung bezüglich ber Privatſchulen zc. 452. Prüfung ausländifcher Schul- 
amts-Kanbidatinnen 433. 

ne * & n ung en für Künfller aus Anlaß ber Kunflausfielung zu Berlin 

Baupflicht bei Elem.Schulen |. Unterhaltung der El.Sch. 
Beamte, Gtaatsbeamte. Anftellung von Ausländern 321. Leiſtungen ber 

Staatsbeamten für die Elem.» Schule 567, 763. Schulbaulaſt ber Konigl. 
Beamten im Ermlande 442. , 

Beer’fhe Stiftung zur Unterſtützung von Kilnfllern, Statut 10, Preisbewer- 
bung und ⸗Ertheilung 132, 460. j 

Berichtigungen. Berbreitung einer Schrift von Dr. Gloger über Schuß 
ber Thiere 317. Wufmwenbungen für Unterrichtszwede 707. 

Beſoldungen ber Elementarlehrer. Termin fiir die Anrechnung perfänlicher 
Zalagen nach dem Dienſtalter 356. Gehaltsverbeſſerungen im Reg.⸗Bez. 

ppeln 357. Ueberſicht ber Verbeſſerungen 432. Anrechnung der Ein⸗ 
künfte aus lirchlichen Aemtern 541. Unzuläffigleit bes Rechtswegs bezitglich 
ber Dotation einer Lehrerftelle 740. 

Beftellung bes Schullandes. Beftellungs- unb pebängumgefofen für einen 
noch nicht in natura gewährten Schulmorgen 112. echtzeitige Beſtellung 
bes Schullanbes 690. 

Bezirks. und Ortsverfaffung, notoriſche, Zuläffigleit des Rechtswegs 
bezuglich der auf berfelben beruhenden Abgaben 197. 

Bibeltaffen in Elem⸗Schulen 764, 
Bibliothet, Königliche, zu Berlin, Bereicherung berfelben in ber fyrifchen 

Litteratur 459. 
Bibliotheken für die Schiller der höheren Unterr.-Anftalten 19. 
Blinden-Unterricht. Gutachten über ben Lefeunterricht, Suftem von Moon, 

Lefefibel, beransgegeb. von Mohr 242, 381. 
BDürgerlihe Gemeinden in Deiehung auf das Schulweſen. Unterhaltung 

ber Elem.⸗Schulen feitens berfelben 437, 546, 754; vorzugsweife . 
Ratigung ber Koften in ben Etats 158. — Stellung der Stabtverorbneten- 

erſammlung zu benfläbtifchen Schulangelegenbeiten 436, 437. Eompetenz- 
verhältniſſe bei Feftfehung des Schulgelde 566. — Stellung ber Lehrer an 
ſtädtiſchen Schulen zur Stabtbehörde, Rheinprovinz 437. — Zufammenberuf- 
ung und Beihtußfeffung ber Gemeinden in ber Provinz Preußen in Schul⸗ 
angelegenheiten 284. 

Bürgerfhulen, höhere, Anerkennung als ſolcher ber Anflalten zu Ruhrort, 
ulm 213, Eroffen, Lauenburg 419, Ludenſcheid 462. 

Bunzlau, Schulorbuung bes Gymnaflums bafelbft 329. 406. 

Eabetten. Korm ber Abgangszeugniffe der auf eine Civillehranſtalt überge 
benben Cabetten 712. 
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Carcerfirafen in Gymmaſien 264. | 
Sastionen. Ausſtellung von Amtscautionsverſchreibungen im Bezirk bes 

Appell.-Ser.-Hofes zu Coln 65. 
Senfuren bei höheren Unterr.-Anft. 466. S. a. Abgan saengmiffe 
Sentral- Turnanftalt zu Berlin. Befähi ungegeugni e fitr Ertbeilung bes 

Turnunterrichts 281. Curſus für Eivil-Efeven 349. 
Chriſtliches Kunftblatt, Empfehlung deſſelben 22. 
Eollecte fiir die Nothflände der evangel. Landeskirche 737. 
Commiffionsprüfungen an Seminarien, Berbindung bderfelben mit ben 

Abiturientenprüfungen 723. 
Coneentration bes Unterrichts in der Elementar⸗Schule 231. 
Eonferenzen ber Gymnaſial⸗ und Realjchul-Directoren in Weftphalen (Bera- 

tbungen) 19. 466; in Bommern (Einrichtung, Zwed) 213. 
— ber Glementarlehrer, bei dem Seminar in Eöpenid 220; im Regierungs- 

bezirt Breslau 231, 732. 
Confeſſionsſchulen. Zuſammenſetzung bes Schulvorftands, Rheinprovinz 

46. Bedingungen für deren Gründung, Unterhaltung derſelben, Brooinm 
Breußen 105, 107, 169, Rheinprovinz 241. 

Eonfeffions- und Religions-Berhältniß der Schüler böherer Lehr⸗ 
anaiten, Angabe in den Programmen 713. — Confeſſ. Te bei Auf» 
nahme von Kindern in Privat - Elementarfchulen 571. Freie Wahl ber 
Schule, unabhängig von ber Confeſfion ber Eltern 723. 

Sonfirmanden, Confirmation. Zeit für den Eonfirm. Unterricht ber 
evangeliſchen Schülfer höherer Unt.-Anftalten 267. — Deldaffung eines Locals, 
Benutung der Schufftuben für den Conf.Unterricht 367, 569, 764. Dies 
penfation vom reglementemäßigen Alter für die Confirmation 614. 

Conviet bei dem Pädagogium zu Magdeburg, Statut 84; Berfligung bes 
Evangel. Ober⸗Kirchen⸗Raths 661. 

Eorporationsrechte, Verleihung berfelben an Stiftungen und Anftalten 445. 
Eorrigenden, jugendliche, Erziebungsanftalt zu Steinfelb 171. 
Eurfuspaner. Dauer bes Aufenthalts in den unteren Klafjen der Symnaſien 

me Reaffihuien 143; desgl. in Prima 418. — Zweijähriger Semigar- 
eurjus . 

D. 

Decanenwahl f. Rectorwahl. 
Definitive Anflellung. Erfüllung ber Militärdienſtpflicht ſeitens ber Candid. 

bes höheren Schulamts vor befin. Anftellung 83. — Definitive Anftellung 
ber Elementarlehrer 670, 719. 

Deihbaubeiträge von den Grunbftüden ber geifllihen und Schulftellen, 
Erkenntniſſe 160. 

Deutfhe Sprache, Gebrauch bei dem Schriftwechfel ber Adminiſtrations⸗ 
bebörben in ber Provinz Poſen 196. 

Diedmann'ihe Wailenftiftung zu Königsberg 434. 
Dienftzeit. Verechnung ber Dienftzeit der Symnaſiallehrer bei ber Penftont- 

mg DET. — Berfünlihe Zulagen ber Elementarlehrer nad dem Dienft- 
alter 356. 

Disciplinargemalt über Schullehrer, Competenzverhältniſſe 434. 
Differtationen der Studirenden, Drud berfelben 458. 
Doctoren ber Medicin, Nachweifung über bie Zahl ber Bromotionen bei ben 

Univerfitäten 79. Promotion und Noftriftcattion 686. 
Dotation ber Univerfität zu Königsber ‚ ber Alademie Er Münfter 706. 
DroyKig, Bildungs und Erziehungsanftalten daſelbſt, Wahlfähigleitsgengniffe 517. 

49 * 
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E. 

Einjähriger Militärdienſt ſ. Militärdienſt. 
Entlaffung aus ber Elementarſchule. Dispenſation vom reglementsmäßigen 

Alter für die Confirmation 614. Entlaffungtzengniſſe für Schüler 615. 
©. a. Schulpflicht. 

Erleuhtungsmaterial für Unterbeamte 260, 651. 
Erziehbungsanftalten. Für Eorrigenden in Steinfeld 171; zum St. Petri- 

Stift in Hörter 286. Verhältniſſe der Unternehmer von Erziehungs- unb 
Unterrichtsanftalten 438, 

Etats für Elementarfchulen, Regierungsbezirt Poſen 548. 
Soangelifch-theologifhes Stift der Univerfität zu Bonn, Statut zc. 208. 
Erecution. Abminiftrative Beitreibung von Schulgeibreften 337. . 

Berfahren bei Lieferung von Materialien zu ulbauten 238. Anwend- 
barkeit und Ausſchluß abminiftrativer Erec. in Bezug auf —X zu 
Schulbauten 385. Erecutioſtrafen der Polizeibehörde bebufe Hung 
einer Berpflidhtung 386. 

Erternat und Internat fir Schullehrer-Seminarien 34, 221. 

F. 

I rilarbeiter f. Arbeiter. 
ehtübungen, Ausichluß derſelben vom gymnaſtiſchen Unterricht an höheren 
‚ ‚Unterriditsanftalten 21. 
BE Lefebucd für evangel. Vollsſchulen 60. 

or & n Hl Soncurrenz berfelben zu Schulbeiträgen 612, fpeciel in ber Prov. 
achſen 112. 

ranke's Planiglob, Empfehlung 89, Gutachten 522. 
rauen-Shulvorftand 699. 
requenz ber Univerfitäten und ber Alademie zu Münfter. Nachweifung über 

bie Zahl ber Stubirenden überhaupt 80, 400, bes Lyceums zu Braumsberg 
263; besgl. der Stubirenben aus ben einzelnen Prov nyem 26, 402; desgl. 
ber inländifchen Studirenden der evangel. Theologie 79, 660; desgl. der 
Studirenden aus dem Auslande 204, 404. 

— der Gymnaflal- und ber NReal-Rebhranftalten 144, 504. 
Buhrengeftellung für Schulinfpectoren 508. 

G. 

Garniſon⸗Schulweſen. Wegfall bes freien Schulunterrichts für bie Kin⸗ 
® der der ae 435. 

ebege f. gung. 
Be e8 —— 421, ſ. a. Schulinfpectoren. 
Gemeinbehanshaltsetaté, vorzugsweile Berüdfichtigun ber Ausgaben für 

bas Elem.-Schulwefen 158. Unterhaltung ber lem.» Saufen fetten ber 
politifhen Gemeinden 437, 546, 754. 

Gemeinheitstheilung, Lanbbotation file zweite Schuiftellen 115. 
Seographiſcher Unterricht in höheren Lehranſtalten 265. 
Serichté koſten. Freiheit ber Schulen von Entrichtung berfelben 609. 
Germanififch-faatsmwiffenfchaftlider Verein bei ber Liniverfltät zu Bonn, 

Gründung, Reglement 325. 
geles Semminng, Anfheffung für Gtaatebehörben ıc. 258, 323, 386, 
Gewerkeſchulen, Unterhaltung und Benutung 48. 
Slasmalerei-Fabrit von Dr. Didtmann u. Comp. zu Zinni) 963. 
Gloger, Schriften iiber den Schub; ber Thiere 317. 
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GBbbel, Sammlung franzöfiicher Were 6.7 V 
Souvernanten- Iuflitut u Droyßig, Wahlfähigleitsgeugniffe 517. 
Gregor, Bolleſchulfreund 718. 
v. Griüneifen, Chriftlihes Kunftblatt 22. 
Guhl'ſches Legat für die Alademie der Künfte zu Berlin 654. 
Suhl und Koner, das Leben der Griechen und Römer 22. 
Gutsherr. Eigenſchaft ale Patron und ale Gutsherr in ber Prov. Preußen 

114, 759. Weſen und Ausübung ber gutsherrlichen Rechte 285, 440. 
Leiftungen für die Elem.-Schulen |. Unterhaltung ber Elem.-Scäulen. 

Symnafien. Anerlennung ber Anflelt zu Spandau ale Gymnafium 661. — 
Nachrichten über das Pädagogium zu Magbeburg 267. Schulordnung bes 
Symnafiums zu Bunzlau 324, 406, 

Gymnaſtik. Ausſchluß der Fechtübungen bei höheren Unterricgts-Anftalten 21. 
Anfbringung ber Koften für Turn-Cinrichtungen 286, 369, 613. Eymnaft. 
Unterridt in ber Bollsichule 369; Reg.⸗Bez. Stettin 729, Breslau 736. 
örberung bes Interefles für denfelben anf ben Lehrerconferenzen 612. 
fähigungszeugnifle für Ertbeilung bes Turnunterrichts 281. Curſus für 

Civifeleven in ber Central⸗Turn⸗Anſtalt 349. Ausbildung bereits angeftell« 
ter Lehrer im. Neg.-Bez. Breslau 669. Leitfaden für ben gymnaſtiſchen 
Untere. 157. Angerftein’s Anleitung zur Einrichtimg von Turnanftalten 718, 

H. 

Hauptbeſtandtheile eines Schnlhauſes 558. 
Hauptmaterialien zu Schnlbauten, zieferung feitene bes Patrone 685. 
Hauslehrer, Conceſſionirung der Ausländer 402. 
Heden. Anlegung lebendiger Heden auf Schul- 2c. Gehöften 688. 
Heizung des Schullocals und ber Lehrerwohnung. Erhöhung einer früher mit 

dem Lehrer verabrebeten Entichäbigungsfumme fir Heizung 108. Anfuhr 
bes Mehrbebarfs an Bremmmaterial 109. Brennbolzguantum für Echul- 
ftellen, mit welchen ein anderes Amt vereinigt if 444. Lieferung und An- 
fuhr bes Brennholzes 558, 762, Berwenbung bes SHolzbepntats 761. 
Beichaffung des Heizungsmaterials nach dem Allg. Land⸗Recht 762. 

Heizungs. Dlaterial für Unterbeamte 260. 651. 
Sinterbliebene ber Lehrer. Ausſchluß der Lehrer an Borbereitungsklaffen 

ber Gymnafien von ber allg. Wittiwen » Berpflegungs » Anftalt 419. — Ele 
mentarlehrer-Wittiwen- und Waifenlaffen, Gutachten tiber Die Höhe ber Pen- 
fion 90, Reg.⸗Bez. Ditffeldorf 539, Bofen 681. 

Hirt’s Stipenbienfiiftung bei der_Uniwerfität zu Breslau 10. 
Hüte-Schulen, ım Reg.⸗Bez. Oppeln 367. 
gumbolbtfiftung. ericht 200. Kuratorium 200, 328. 3Inſchuß 461. 
Hypothekariſche Eintragung von Theilen ber Ubgaben an Schulen 2c. 611. 

3. 

Immunitäten. Umfang ber Befreinng ber Geiftlihen und Schullehrer von 
Beiträgen zu kirchlichen und Schulzweden 96. Freiheit ber Schulen von 
Zahlung ber Gerichtskoſten 609. 

Inbufrieih nlen f. Weibliche Handarbeiten. 
Inftanzenzug bei Schuifteuer-Reclamationen 322. 
Interimifticum f. Reſolute. , 
Internat Amb Erternat ber Schullehrer - Seminarien 34. Weſen bes Inter⸗ 

nats 231. 

Soagimsthalſch es Gymmaſtum zu Berlin, Nachrichten von dem Alunmat 
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Jubil Aen. Gtipenbienfiftungen bei der Univerfität zn Breslau aus Anlaß 

R YY nr $ eher Pi leihun der Rechte als juriſtiſche Perſon an Stif ur f 7 

tungen und Anftalten 445, 760. 

R. 

Karl tati en ber Schulen, Berfahren bei ber Ausleihung, Reg. - Bez. Arne: 
er . 8 

Katehumenen Unterricht ber evangeliſchen Schüler höherer Unterrichtsanſtal⸗ 
ten, Zeit für benfelben 267. 

Kirhenban, Regulatio für enangeliichen Kirchenbau 393. 
Kirhen-Dienf und -Aemter, Anftelung von Ausländern 331. Unterweifung 

ber evang. Seminariften in ben Kilfterfunctionen 420. Umrechnung ber 
Einkünfte ans kirchlichen Aemtern anf die Befolbungen ber El.Lehrer 541. 

Kirhengefang- und DOrgelipiel-Schule zu Gumbimen 519. 
Klafienfeuer ber im Ausland Lebenden Preußiſchen Staatsangehörigen 653. 
Klafjeniyfkem bei Unterr.-Unflalten. Dauer des Auf lts in den unteren 

Klaffen der Gymnaſ. und Realfchulen 143, desgl. in Prima 418, 
Kliniken. Stellung ber Aſſiſtenzärzte 208. 
Körperlide Züchtigung in —5* Unterrichteanſtalten 83. 
Kreisihulinipectoren, Betheiligung derſelben an der Aufſicht über bas 

ſtädtiſche Schulweſen 169. 
Kündig ungéfriſt für Lehrer an höheren Unterrichtsanſtalten 82. 
Kuüſter⸗ und Schulgebände, Baupflicht. Aufbringung bes Beitrags eines 

vor der Zahlung verſtorbenen Gemeindemitgliede 15%. Berpflich Der 
kirchl. Interefienten 238. Unterhaltungspflicht nah Emanation bes Geſetzes 
v. 21. Zuli 1846: 564. Baupflidt für eine Schule, mit weldyer nad 
1811 bie Küfterei verbumben worden ift 685. Baupflicht bezüglich ber 
Wirthfhafteräume 687. Leiflungen bes Fiscns als Redhtsnachfolger eines 
jäcularifirten Stifte 749. Baupflicht in ber Provinz Preußen 239. 

Kulmiſcher Schulmorgen, Beflellungs- und Bebüngungsloften bes noch nicht 
in natura gewährten 119. 

ehe ung zu Berlin 1862; 130, 323, 706. 
Sunftblatt, Shrififinen, 22. . 

8. 

Lanbbotation für zweite Schulftellen bei ber Gemeinheitstheilung 115. 
Landesſchule zu Porta, Nachrichten ber die Einrichtungen 2c. 486. 
von mir uinatelige Anftalten für arme und verwahrlofte Kinder in ber 

wei . 
La nbwirtöfhaftliger Unterricht in ber Elementarfchule, Gutachten über 

ein Lehrbuch 439. 
Lateinifhe Sprache, Ausbildung ber Stubirenben ber Theologie 134, 262. 
Lectüre, politiiche, ber Lehrer 45. 
Lehrer an Univerfitäten. Nachweilung über beren Zahl 82, 406. Errichtung 

eines Lehrſtuhls für hiſtoriſche Hülfswiffenfchaften zu Berlin 324. Errichtung 
einer außerorb. Profeſſur fir Geognofie und Mineralogie zu Münfter 458. 

— a und Real⸗Lehranſtalten, Zahl berfelben ın ben Frequenz. 
iften angegeben. 

sehen Ian En Wahlfähigleitszeugnifle in Droyßig 517. Anftellung und Wirt 
ale . 

Lehrer- Wohnungen, Nothwendigkeit ber Beſchaffung 240. Zahlung bes 
Schornfleinfegerlohne 546. 
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ehrmittel. Unsflattung ber Elementarſchulen mit ben nothwendigen Lehr⸗ 
mitteln, Reg.-Bez. Breslau 735. 

Lehr- und Stundenplan, Lehrverfafiung, an höheren Unterrichts-Anftalten. 
Dispenfation von einzelnen Unt.-Gegenftänden an Realſchulen 2ter Ordnung 
84. Aeußere Organtfation bes Unterrichts 329. Uebung ber Gymnaſial⸗ 
ſchuler in mündlicher Darftellung ihrer Gedanken 713. 

— an Seminarien. Uinterweifung ber evang. Seminariften in den Käfterfunctionen 
420. Berichte über bie Reviſion von Seminarien 528, 663. Unterricht in 
der Naturlehre 595. Richtung und Umfang des Seminarumterrichts 663. 

— can Elementarſchulen. Goncentration bes Unterrichts und Benutzung bes 
erfien Schuljahres 231. Lanbwirtbfchaftlicher Unterricht 439. 

Leſebücher file Elem.-Schulen. —— Kinderfreund von Fir 50. 
Leſezirkel der Lehrer, Portop ig eit ber Sendungen 451. 
Licitation von Kirchen und Schulbauten, Verfahren 359. 
Liturgiſche Anorbnungen, Benachrichtigung der Unio.-Prebiger 403, 

Mäßigteit, Veförberung berfelben 542. 
Militärbienftpflicht. Verhältniſſe der Stubirenden ber Theologie, ber 

Pfarramts- und Priefteramts-Candidaten 5, Erfüllung ber Militärpfligt vor 
befinitiver Anftelung im Schulfach 83, desgl. wor proviforifcher Anftellung 
417. Reclamation von Lehrern bei einer obilmachung 338. Schulzeug⸗ 
niſſe pebute Zulaſſung zum einjährig, freiwill. Deiitirbienft 141, Ausfiel- 
fung ber Attefte über die moralifche Qualification 711. erechtigung ber 
Schüler eingelner Anfalten zum einjähr. Dienft bet Anerkennung biefer An⸗ 
ftalten ale Realſchulen ꝛc. ausgeſprochen. 

Minifterium ber geiſtlichen 2c. Angelegenheiten 1. 129. 
Mobilmachung der Armee, Reclamation von Lehrern 538. 

N. 

Nachdruck. Schub gegen Nachbruck, Erkennmiß 69. Eintragung in die Jour⸗ 
nale über Werle der — und Kunſt 207. 

Nachhülfeſchulen. er ichtung eines Lehrlinge zum Beſuch einer Nach⸗ 
bittfefchule 570. Nadıhälfe-, Näh⸗ und Stridfchule zu Düren 571. 

Nahprüfungen der Stubirenden der Mebicin 78. 
Näheanſtalten, Schulbeſuch der in ſolchen befchäftigten Mädchen 119, 700, 

Nähſchule zu Diren 571. 
Naturlehre, Unterricht in Schullebrer-Geminarien 595. 
Nebenämter ber El.Lehrer. El.⸗Lehrer als Schiebsmänner 433. 
Nebentoften fir Das vom Fiscus herzugebende Schufbanholz 443. 
Nigfch- Stiftung für wiffenihaftliche Theologie, Orlindung, Statut 75. 
NormalrLebrplan |. Lehrplan. - 
Noftrification ale Doctor ber Mebicin und Chirurgie, Erforberniffe für bie 

Bulaffung 586. 

D. 

Dbjervanzen, Unzufäffigleit analoger Anwendung in Baufachen 752. 
Dfficiere, Verordnung über bie gängung ber Officiere bes ftebenben Hee⸗ 

res, vwiffenfchaftfiche Anforderungen 138. 
Drganifation, äufere, des Unterrichts an höheren gehranfialten 329, 
Orgelfpiel- und Kirchengefangichufe in Gumbimen 519. 
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Örts- und Bezirken , ifche, ä . j 

jügfich der anf —8 —— — 107° vet Rechtewege Be 

P. 

Pädagogium zu Magdeburg, Nachrichten von demſelben 267. Ganbibaten- 
p a ale —* vol. amd 
app er anf geifllichen ac. Gebäuden, Leifiungen bes Batrons zur Ilnter- 

p haltung in ber Dirt Dad 3 ri ? ’ 
arcelirung von Grun en, au en en an Kirchen ınb Schulen 

baften, bypothelarifche Eintragung ber — — bil. 
Batronat. Identität der Eigenſchaft als Patron und als Gutéherr in ber 

Prov. Preußen 114. — Bertretung bes Patromats bei Einführung des Di- 
rectore einer flädtiihen höheren Unterr.-Auftalt 463. 

Benfionswefen. Unentgeltliche Ausfertigung von Tobtenfcheinen für bis⸗ 
berige Penfionsempfänger 195. Berechnung ber Dienftzeit ber Gynnaflal 
lehrer bei PBenfionirungen 587. 

Berjönlihe Zulagen für Elem.Lehrer, Termin ber Anrechnung 356. 
Ar TERN auf den letzten Seiten jedes Monatshefts. 
etri⸗Stift in Hörter, evangel: Erziehungsanftalt 286. 

Pflarramts-Eandidaten, Wilitärbienftverhältmig 5. Dispenfation vom Be⸗ 
ſuch eines Schullehrer⸗Seminars 97. 

Pfarrgebände, Zeryigeung due —— i 560. 
Porta, Landeeſchule zu Pf. Nachrichten über die Einrichtungen ıc. 486. 
barmacentifhe Eraminations-Commiffion in Bonn 7U5. 
faniglob von Kranke, Empfehlung 89, Gutachten 522. 
olitiſche Gemeinden |. Bürgerliche G. 

Polniſche Sprache, Gebrauch in ber Provinz Poſen 196. 
Porto⸗Verhältniſſe. Portofreiheit in Bitaatsbienft-Mingelegenpeiten 193. Borto- 

pflichtigleit ber Sendungen für LXehrer-Lefezirkel Ast. 
Bräclufivfrift bei Schulfteuer-Recurfen 322. 
Präparanden für das Elem.-Schulfah. Präp.⸗Bildung, Deufichrift 23; im 

Reg.⸗Bez. Cösfin 156; Präp.-Anftalt zu Müblhaufen 606. 
Breis- Bewerbung und ‚Srtheilung bei der Kımfl-Alabemie zu Berlin, alabe- 

miſches Reifefipenbium 73, ; Reifeſtipendien ber M. Beerichen Stiftung 
133, 460. — bei ber Alademie ber Wiffenichaften zu Berlin 577. 

Briefkeramts- Kandidaten, Militärbienfiverhältniffe 5. 
Brivat-Lehrer, -Schulen, ⸗Unterricht. VBebürfnißfrage bei Conceifionirung ber 

Privat⸗El.⸗Schulen 123. Brivatichuiweien in der Stabt Stralfunb 373. 
Conceffionirung der Privatlehrer 381. Berhältuiffe ber Unternehmer von 
Erziehunge- und Unter. »Anftalten, fowie ber Privatlehrer 438. Conceffionirung 
ber Auslänber 452. —— der — ———— hine 
von Kindern in Privatſchulen 571. — Privatunterricht für ſene 170. 

Profeſſuren an Univerſitäten. Errichtung eines Lehrſtuhls für bie hiſtoriſchen 
Hulfewifſſenſchaften zu Berlin 324. Errichtung einer anßerorbentk. Prof. 
für Geognofie und Mineralogie zu Münfter 458. 

Bro gumnaften, Anerkennung ale folder ber Anftalten zu M. Gladbach, 
örs 462; Dorfien, Attendorn, Jülich 661; Wernigerode 661. , 

Promotionen. Nachweiſung über bie zahl ber Doctor-Promot. bei ben 
mebicinifhen Yacnltäten 79. Unzuläſſigleit ber Wieberholung ber Promotion 
als Dr. med. bei einer Preuß. Univerſ. nah erfolgter Promotion am einer 
auslänbifchen Univerſ. 586. . 

Proviſoriſche Anfelimg, vorherige Erfüllung bee Milit.⸗Di icht feitene 
ber Candidaten höheren Schulamts 417. — Prov. Aufl. der Elem. 
Lehrer 670, 719. 

u — — — 
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Brüfungen vor ben Wiſſenſch. Prüfungs» Kommifl., Nachweiſung über bie 
Zahl 265. 

— der Stubirenden ber Mebicin, f. Tentamen phys. 
— der Pharmaceuten. Errichtung einer belegirten pharmacentifchen Eram.- 

Commiffion in Bonn 708. 
— für bas Elem.⸗Schulfach. Berbinbung ber Commiſſions⸗ mit ben Abi⸗ 

turienten« Prüfungen an Seminarien 723. Peltfung der Lehrer in fremden 
Sprachen 3. — Zulaffung ausländiſcher Eandidatinnen zu den bieffeitigen 
Prüfungen 433. 

Renlabgaben an Kirchen und Schulen, Eintragung von Theilen berfelben in 
bas Hypothekenbuch 611. 

Realfhulen, Anerlennung als Realichufen ifter Ordnung ber Anflalten zu 
Frantfurt a. d. O., Dortmumd, Duisburg 213; Stralſund 462; Hagen, 
Landsberg a. d. W. 661. ' 

Rechtsweg, Erkenntniſſe bes Gerichtshofs zur Enticheibung ber Competenz- 
Conflicte. Zuläffigleit bei ben auf notoriſcher Orts⸗ ober Bezirköverfaflung 
beruhenden Abgaben an Kirchen ıc. 197. Bei Streitigkeiten fiber die Ber- 
theilung ber aus dem Vefteuerungsrecht bes Staats fließenden Abgaben und 
Leiftungen 641. (748.) u 

Unzuläffigleit gegen polizeiliche Verfügungen, welche bie Erfüllung einer 
Berpflihtung bezweden 356. bei Berwaltungsanfprücden an ben Staat 644. 
in Angelegenheiten ber Dotation einer Schule 740. 

Rector- und Decanenwahlen bei den Univerfitäten zum Greifswald, Ko⸗ 
ni Me: 73, Halle 334, Berlin, Breslau, Bonn und ber Wlabemie zu 

üinfter 457. 
Recnrs in Schuiftener-Reclamationsjachen, Inſtanzenzug, Prächuftofrift 322. 
Neligtions-Unterricht für bie Schüler, melde einer anbern als ber flif- 

tungsmäßigen Confelfion einer höheren Unter.⸗Anſtalt angehören 417. 462. 
KReligions- und Confeifions-Berbältnig ber Schüler höherer Unter. -Anftalten, 

ngabe in ben Programmen 713. 
Rentenbriefe, Berfabhren bei dem Vorlommen falfcher Zinscoupons 259. 
Repräjentanten der Schulgemeinde, Stellung in Schnibaufachen 609. Aus- 

ſchluß des Lehrers bei der Wahl von Repräfentanten 722. 
Refolute der Verwaltungebehörben in Schnl⸗ 2c. Banſachen. Unyzuläffigleit 

ber Aufhebung ober Abänderung eines Refoluts im n ermaltungewege 257, 
449. Gegenflänbe ber refolutortihen Entfcheibung 450. Grundlage zu einer 
refol. Entſch. 609. Berüdfichtigung von Verträgen, Iubicaten ꝛc. 751. 
Unquläffigleit einer analogen Anwendung von Obſervanzen 752. 

Reviſion von Schulfehrer-Seminarien 528, 663. 

Säcnlarifation geiftlicher Güter zur Zeit ber Fremdherrſchaft, Unzuläſſigkeit 
bes Rechtswegs über Berwaltungsaniprähe an den Staat 644. Leiſtungen 
bes Fiscus ale Rechtsnachfolgers eines fäcularifirten Stifte bei Schul- und 
Küfterbausbauten 749. 

& Haub : z vide Sammlung chriftlicher Altertbilmer bei ber Univerfität zu Vres⸗ 
sau . 

Schiebsmänner, Clementarlehrer ale Schiebem. 433. 
& A Bahlung beffelben bei Lehrerwohnungen 346. 
Schülerbibliotheken höheren Unter.⸗Anſt. 19. 
Shulamts.-Bräparanden ſ. Präparanden. 



778 

Schulbeſuch f. Schuipflict. 
Schuldienſt Anſtellung im Schuldienſt. 
Schuleinrichtungen, äußere. Erweiterung ber Schuleinrichtungen bei ver⸗ 

mehrter Schülerzahl und im confeſfionellen Interefie 211. Verlegung einer 
für mehrere Ortſchaften beſtehenden Schule 40. ©. a. Schulweſen zu 
Stralfund 370, im Reg.⸗Bez. Eöslin 744, Stettin 728, Breslan 731. 
— im Reg.⸗Bez. Poſen 516. 
Schulgeld, Competenzverhältniſſe bei der Feſtſetzung für VBorbereitungeflaffen 

höherer Burgerſchulen 463. — Aufbringung für ein Stieflind bes Ehemanns 
49. Executiviſche Beitreibung ber Reſte 237. Zahlung während worüker- 
gehender Abweſenheit bes Schullindes 435. Wegfall bes freien Schuiunter- 
richts für bie Kinder ber Unterärzte 435. lmfang ber VBerpflihtung zur 
Schulgelbzahlung 56b. Kompetenz ber Stabtverorbneten bei Beffehung bes 
Schulgelds 566. Zahlung feitens jübifcher Einwohner nad erfolgter Ein- 
ſchulung zu einer chriftlihen Schule 690. Zahlung für bie Kinder ber 
DOrtsarmen 691, fpeciell in ber Provinz Prenfen, Berechtigung bes Lehrers 

Pen — — elds 69%, Berath 
ulgeſeßgebung. orbereitende Berathung bes Unterrichtsgeſezes SO. 
Gultigleit ber bisherigen geſesl. ——— — 63. teseſet 

Schulinſpectoren. etpeiligung ber Kreisichulinfpectoren au ber Aufficht 
über das ſtädtiſche Schulweſen 169. Gebrandh ber beutfchen ober polnifchen 
Sprade jeitens der Schulinfp. in der Provinz Poſen, Stellung der Geifl- 
lichen ale Schulinfpectoren 3%. Das geiftliche Schufrepiforat 421. Stel- 
Iung ber Fuhren für Schulinip. 568. 

Schulland. Beitellungs- und Bebiingungstoften des noch nicht in natura ge- 
währten kulmiſchen Schulmorgens 112. Lanbbotation für zweite Schuiftellen 
bei Gemeinheitstheilungen 115. Berpflichtung zur rechtzeitigen Beſtellung 
bes Schullandes 6W. 

Schulmorgen f. Kulmiſcher Schulmorgen. 
Schulordnungen einzelner höh. Unter.-Anfalten: Gymnafium zu Bunzlen 

329, 406. ©. aud Alunmate. 
Schulpflicht. Schulbeſuch ber in Näheanftalten beichäftigten Mädchen 119. 

Beginn der Schulpflichtigleit 121. WBerpflichtung eines Lehrlinge zum Be⸗ 
nd einer Nachhülfeſchule 570. Dispenfation vom teglementemäßigen ter 
für die Eonfirmation, Prov. Bommern 614. Schulbeſuch jugendlicher Ar⸗ 
beiter in Fabriten und Werkflätten 696. Verordnung toegen Diepenfation 
vom vollftändigen Schufbefud in Berlin 700. — freie Wahl ber Schule, 
mabbängig von ber Confeſſion ber Citern 723. 

Siäufrepräfentanten, Stellung in Schulbauſachen 609. Wusichink bes 
Lehrers bei ber Wahl 722. 

Schulreviſorat, geiftliches, Vortrag von Stolzenburg 421. 
Schulfhweftern, deren Stellung in Beziehung auf die Benugung von Dienf- 

wohnungen 240. 
Scähulftener-Reclamationsfadhen, Inftanzenzug, Präckufiofrift 322. 
Schulſtuben, Benutzung berfelben für den Eonfirmanden-Unterridht 367,509, 764. 
Sduis erbänbe in der Provinz Preußen. Zufammenberufung und Beigluß- 

fafjung der Gemeinden in Angelegenheiten ihrer Schulen 284. 
Schulverſäumniſſe. — — des Rechtowegs in ng rin auf Schul. 

berfänmnißftzafen a Verfahren bei Aburtheilung ber ulverfänmmniffe, 
rov. Preußen 685. 

Särivorkend Zufammenfegung bei Simultan⸗ unb Confeſſtoneſchulen, 

Rheinprovinz 46. desgl. bei der für eine Stabt und fir ländliche Ort⸗ 

fchaften beftehenden Schule 121. Wusichluß der Iunden vom chriflichen 

Schulvorftand, Reg.⸗Bez. Polen 569. Stellung bes Schulvo in 
Sauibaulachen 609. Frauen⸗Schulvorſtand 699. 
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Schulwefen, in ber Stabt Stralſund 370, in ben Reg.⸗Bez. Breslau 100, 
731; &belin 724; Stettin 728. 

Schwabe⸗Priefemuth'ſche Stiftungen fir Waifen ımb zu Univerſ.⸗Sti⸗ 
penbien 657. 

S eibenbe u z0entſchrift über die Entwickelung deſſelben in ber Provinz Brau⸗ 
enburg 597. 

Seminar- Eurfus, Dauer in evangl. Seminarien 218. Sechswöchentl. Cur⸗ 
ſus der Brebigtamts-Kanbidaten 97. 

Seminarien, Etifte, Vereine bei Univerfitäten. Hiftorifches Seminar zu 
Bonn, Statut 74. desgl. zu Greifswald 261. Evang. theofop. Stift zu 
Bonn 208, Germaniftifch-ftantsmwiffenfchaftlicher Verein daſelbſt 325. 

— für Gandibaten bes höheren Schulamts, Eandibaten-Eonvict bei bem Päba- 
gogium zu Magdeburg 84, 661. 

— fir Elementarlehrer. Umwandlung bes Erternats zu Preuß. Eylau in ein 
Internat 221. Nachrichten über bas Seminar zu Stettin, Derlegung 
befiefben nach Bölis 31. Errichtung eines Seminars in Reichenbtich 663. 
— een von Seminarien 528, 669. 

Seminar- Bräparanden f. War eng 
Singumgänge bei Elem.-Schulen, Aufhebung 282. 
Sommerfäulen im Reg.-Bez. Oppeln 367. 
Sprachkenntniß. Ausbildung der Stubirenden ber Theologie in ber latei⸗ 

niſchen Sprache 134, 262. Prüfung ber Elem.⸗Lehrer in fremben Sprachen 
bei dem Seminar zu Berlin 280. 

Staats-Diener, -Dienft. Anftelung von Ausländern 321. Leiftungen für 
die Elementarſchule 567, 763. Schulbaulaft im Ermlande 442. 

Staatszuſchüſſe für Unterrichtszwede in ben lehten Jahren 707. — Bor- 
Dereitung ber Anträge anf Zuſchüſſe für Elem.-Schulen 361. Anrechnung 
der Einkünfte aus kirchlichen Aemtern auf bie Lehrerbefoldungen bei Nach» 
ſuchung von etnategufcäfien 541. 

Stadtverorbneten-Berfammlumg, Stellung zu den ftäbtifchen Schulangele- 
genbeiten 436, 437; bei ſetzung bes Schulgelds 

Stäbtiſche höhere Unterr.-Anflalten. Competenzverhältniſſe bei Einführung 
bes Dirertors 463. ° 

Steinfeld, Erziehungsanftalt für jugenbliche Corrigenden 171. 
Ste mpel bei ber Bocation von Lehrern 608. 
Stempelmarlen, Beftimmungen über die Verwendung 646. 
Stift, enangelifch theologiſches der Uninerfität zu Bonn, Statut und Haus 

orbaun . 
Stipen bien Miftungen bei ber aan zu Breslau aus Anlaß der Jubel» 

feier 10, 654. Schwabe⸗Prieſemuthſche Stip.-Stift. 657. 

T. 

zangiebrer 438. 
Taudftummen- Anflalten in ber Rheinprovinz, Denkſchrift 292. 
Tentamen physicum, Radprilfungen 78. Zermin für bie Zulaffung 203. 
Theologen, Mifitärbienftverhi tniffe 9. Zahl der Stubirenden ber evangel. 

Theologie 79, 660. Beſuch eines Schullehrer-Seminars 97. Ausbilbung 
‚in ber lateiniſchen Sprade 134. 262. 

Thierſchutz, Berichtigung toegen Verbreitung einer Schrift 317. 
Todtenſcheine, unentgeltliche Unsfertigung filr bisherige Benfiongempfänger 195. 
Zurnwefen f. Gymmnattil. 
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Umfriedigung ber Schul⸗ ıc. Gehöfte. Beſchaffung der Koſten 563, 688, 
fpeciell im —* Potsſsdam, Anlegung lebendiger Hecken 688, im ber 
Provinz Preußen 759. 

Unfreiwillige Berfeßung ber Elem.-Lehrer 99. 
Univer ſitä ten. Infitnte: Hiftorifhes Seminar zu Bom, Statut 74. 

Evang. theol. Stift daſelbſt, Statut und Hausorbnung 208. Germaniflifc- 
Rantenntjienfchaftficher Berein daſelbſt 325. Hiſtoriſches Seminar zu Greifs- 
wald 261. 
Lehrer, Nacdweifung über deren Zahl 82, 406. Errichtung won Pro- 

feſſuren für die hiſtoriſchen Hulfewiſſenſchaften zu Berlin 324, für Geognofie 
und Mineralogie in Münfter 458. 
Dotation ber Univerf. zu Königsberg 705, der Alab. zu Müufter 706. 

Aufwendungen aus Staatsfonds in den letzten Jahren 707. 
6 ebäube ‚ Errichtung und Einweihung eines neuen Gebäudes in Ko⸗ 
nigsber 

Univerfitäts-Brediger, Benachrichtigung derſelben von liturgiſchen Un- 
ordnungen 403. 

Unterärzte, Wegfall des freien Schulunterrichts für deren Kinder 435. 
Unterbeamte, erungs- und Erleuchtungsmaterial 260, 651. 
Unterhaltung der Elementar-Schuien und «Lehrer (wegen ber Leiflungen ein- 

zelner Berpflichteten, 3. B. Forenſen, umb fllr befondere Zwecke, z. B. An- 
sloflen, Heizung, Gehege :c. ſ. d.). Umfang ber Befreiung ber Geift- 

ihen und Lehrer von Beiträgen 96. Lanbbotation für zweite Schulſtellen 
bet ber Gemeinheitetheilung 115. Unterhaltung feitens der bilrgerfichen 
Gemeinden 158, 437, 546, 754. Aufbringungsweife ber Erhulunterhaltunge- 
toren, Borbereitung ber Anträge auf Staatezufhüffe 36l. Anwendbarkeit 
bes Geſetzes vom 11. Juli 1622 (Leiftungen ber Staatsbiener) 567, 769. 
Ausſchluß des Rechtewegs in Angelegenheiten ber Dotation 740. 
In einzelnen Lanbestheilen: Prov. Preußen, Unterhaltung ber Schulen, 

insbefondere ber Eonfeifionsfchulen 105, 107, 169, 756. Gchlefien, Beiträge 
eines Gutebeſitzers als Gutsherr und als Hausvater 412. 
Insbefondere Baupfliht bei Shulgebäuden. Lieferung ber 

Baumaterialien feitens der Gutsherrfchaft von den zu Einem Compler ver- 
einigten Gütern 110, 683. Auforingang bes — eines vor ber Zahlung 
verftorbenen Gemeindemitgliebe 159. Baulaſt in Beziehung auf ben Wohn- 
ft 283, 763. Nebenkoften für das vom Fiscus berzugebende Bauholz; 443. 
teferumg bes Bauholzes zu ben Hauptbeftandtheilen des Schulhaujee 558. 

Lieferung ber Hauptmaterialien ſeitens bes Patrone 685. Baupflicht für 
eine Schule, mit welcher nach 1811 die Küfterei verbunden worben if 685. 

In einzelnen Lanbestheilen: Provinz Preußen, Feiftungen ber Konigl. 
Beamten im Ermlande 4423. Beſchaffung der nöthigen tern |Hafteräume 
563. Lieferung bes Bauholzes feitens des Gutéherrn 758, 759. 

Küfter- und Schulgebäude ſ. d. 
Unterrichtegeſetz, vorbereitende Berathung 50. Gultigleit ber bisherigen 

geſetzl. Beſtimmungen 683. 
Unterrichtsweſen in Preußen, Aufwendungen aus Staatsfonds zur Förberung 

befielben 707. ©. a. Schulweſen. 
Unterſtützungen für Studirende, Berfahren bei ben Wnträgen 327; für 

kranke Element.⸗Lehrer 431. 

B. 

Berlegung einer für mehrere Ortſchaften beſtehenden Schule 440. 
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Bermögensverwaltung bei Unter. -Anf. Berfahren bei Ausleihung von 
Schuffapitalien, Reg.⸗Bez. Arnsberg 753. 

Berſetzung, unfreiwillige, der Elem.Lehrer 99. 
Bertretung ber Schule in ber Provinz Preußen 284. Bertret. der Schule 

in Bauſachen 609. 
Berwaltungsaniprlihe und Fordermgen an ben Staat aus ber Zeit ber 
N in neu ımb wieder eroberten Provinzen, Unzuläffigleit bes 
echtswegs 644. 

Bermaltungs berichte unb allgemeine Verfügungen über das Vollsſchulweſen, 
I ge ” ez. Breslau 100, 731; Cdslin 724; Stettin 728; Stabt Stral- 
un . 

Bocationen für Elem.-Lehrer, Steinpel 608. 
Bollsihulfreund von Gregor zu Königsberg 718. 
Borbereitungstlaffen der Gymnaſien, Ausſchluß ber Lehrer au benfelben 

von ber allgem. Wittwen-Berpflegungs-Anftalt 419. 
Bortragsübungen in GEymnaſien, Rheinprovinz 713. 

Waiſenhaus zu Kömi eberg, Bermehrung ber Freiftellen 518. Diedmannidhe 
Stiftung bei bemfelben 434. 

Baifenfiftung ber Schwabe-Briefemutbichen Eheleute 657. 
Weibliche Handarbeiten, Näh⸗ und Strickſchule zu Düren 571. uf 

bringung der Koften 613. Unterricht in Mühlhauſen 699; im Reg.⸗Bez. 
Breslau 737. 

Birthbfhaftsräume fir den Lehrer in ber Provinz Preußen 563. Banpflicht 
bezüglich berfelben bei Küfter- und Schul-Etablifiemente 687. 

BWiffenihaftlide Prüfungs. Commiffionen, Zufammenjegung für 
18062: 17; fie 1803: 709. Unstritt bisheriger und Cintritt neuer Mit- 
glieder: Königsberg 212, Berlin 264, Münfter 212, Bonn 328. — Na» 

‚ weilung über bie ah ber Prüfungen 206. 
Wittwen und Waifentaffen für Elem.-Lehrer. Gutachten über bie Höhe 

ber Benfion 90. Berfügung der Regierung zu Düffeldorf 539, zu Bofen 

Bittwen-Berpflegungs-Anftalt, allgemeine. Ausſchluß ber Lehrer an 
Borbereitungsflaffen ber Oymnafien 419. 

Wohnſitz in Beziehung auf Schullaften 283, 769. 
Bohnungen ber Lehrer ſ. Lehrermohnungen. 

3. 

Zinscoupone, Verfahren bei bem Borlommen faljcher Zinscoupons von 
Rentenbriefen 259. 

oologifher Garten in Coln, Erhöhung bes Grundlapitals 461. 
Achtigungérecht. Körperlihe Züchtigungen in höheren Unter.-Anfalten 83. 
ul en, gbonliche, Termin ber Anrechnung nach dem Dienſtalter der Elem.⸗ 

ehrer 356. 
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